
 

 

  

 

 

E i n l a d u n g 

 

Hiermit lade ich Sie zur 51. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Rates der Gemeinde Nie-

derkrüchten ein, die am 

 

Dienstag, dem 12. Mai 2020, um 19:30 Uhr, 

 

in der Begegnungsstätte Niederkrüchten stattfindet. 

 

Tagesordnung 

 

Öffentlicher Teil 

 

1) Fragestunde für Einwohner  

 

2) Baulandmanagement in Niederkrüchten - Grundsatzbeschluss - 1412-2014/2020 

1. Ergänzung 

 

3) Feststellungsbeschluss zur 65. Änderung des Flächennutzungsplanes 

"Vollsortimenter Hochstraße" 

1409-2014/2020 

 

4) Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nie-127 "Vollsortimenter 

Hochstraße" 

1410-2014/2020 

 

5) Feststellungsbeschluss zur 64. Änderung des Flächennutzungsplanes 

"Bestattungswald" 

1413-2014/2020 

 

6) Interreg-Projekt SharEuregio 1415-2014/2020 

 

7) Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung über die Vermietung 

von Räumlichkeiten im nördlichen Gebäudetrakt der kommunalen Kin-

dertageseinrichtung "Unter´m Regenbogen" und die Erstattung von 

Kosten an den AWO Kreisverband Viersen e. V. 

1454-2014/2020 
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8) Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung über das Aussetzen 

der Beitragserhebung für die Betreuung von Kindern in der "Offenen 

Ganztagsschule im Primarbereich" 

1451-2014/2020 

 

9) Bestellung einer/eines Behindertenbeauftragten 1399-2014/2020 

 

10) Durchführung des Sommerfreizeitangebots "Lütterbeach" 2020 1433-2014/2020 

1. Ergänzung 

 

11) Entwicklung der Besucher- und Ausleihzahlen sowie veränderte Nut-

zungen der Bibliothek 

1459-2014/2020 

 

12) Erstellung einer Dokumentation zur Geschichte des Flughafens Elmpt 1448-2014/2020 

 

13) Werbemaßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr 1461-2014/2020 

 

14) Anregung der Jungen Union Niederkrüchten gemäß § 24 GO NRW zur 

Erstellung eines Bedarfskonzepts ÖPNV in Verbindung mit dem Träger 

des ÖPNV 

1460-2014/2020 

 

15) Wohnungsbau-Potenzialflächen zur Binnenverdichtung 1458-2014/2020 

 

16) Bekanntgabe der Niederschrift über die 28. Sitzung - Wahlperiode 

2014/2020 - des Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses vom  

2. März 2020 

1441-2014/2020 

 

17) Bekanntgabe der Niederschrift über die 31. Sitzung - Wahlperiode 

2014/2020 - des Bauausschusses vom 3. März 2020 - öffentlicher Teil - 

1442-2014/2020 

 

18) Bekanntgabe der Niederschrift über die 11. Sitzung - Wahlperiode 

2014/2020 - des Ausschusses für Jugend-, Familien- und Sozialange-

legenheiten vom 5. März 2020 - öffentlicher Teil - 

1439-2014/2020 

 

19) Bekanntgabe der Niederschrift über die 34. Sitzung - Wahlperiode 

2014/2020 - des Haupt- und Finanzausschusses vom 10. März 2020 - 

öffentlicher Teil - 

1446-2014/2020 
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20) Mitteilungen des Bürgermeisters  

 

Nichtöffentlicher Teil 

 

21) Vermarktung der katholischen Grundschule Niederkrüchten 1432-2014/2020 

1. Ergänzung 

 

22) Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung betr. Erwerb eines 

Grundstückes 

1456-2014/2020 

 

23) Bekanntgabe der Niederschrift über die 31. Sitzung - Wahlperiode 

2014/2020 - des Bauausschusses vom 3. März 2020 - nichtöffentlicher 

Teil - 

1444-2014/2020 

 

24) Bekanntgabe der Niederschrift über die 11. Sitzung - Wahlperiode 

2014/2020 - des Ausschusses für Jugend-, Familien- und Sozialange-

legenheiten vom 5. März 2020 - nichtöffentlicher Teil - 

1440-2014/2020 

 

25) Bekanntgabe der Niederschrift über die 34. Sitzung - Wahlperiode 

2014/2020 - des Haupt- und Finanzausschusses vom 10. März 2020 - 

nichtöffentlicher Teil - 

1447-2014/2020 

 

26) Mitteilungen des Bürgermeisters  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Niederkrüchten, den 04. Mai 2020 

Der Bürgermeister 

  

 

gez. Wassong 
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B e k a n n t m a c h u n q 

 

Die vorstehende Einladung zur 51. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Rates der Gemeinde 

Niederkrüchten am 12. Mai 2020 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

 

  Niederkrüchten, den 04.  Mai 2020 

       Der Bürgermeister 

 

 

gez. Wassong 

 

Ausgehängt am: 05. Mai 2020 

Abgenommen am: 



 

 

 

Niederschrift 

 

über die 51. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Rates der Gemeinde Niederkrüchten 

 

Verhandelt: Niederkrüchten, den 12. Mai 2020 

Sitzungslokal: Begegnungsstätte Niederkrüchten, großer Saal 

Beginn: 19:30 Uhr Ende: 21:10 Uhr 

 

Anwesend sind: 

1.  Bürgermeister Wassong, Karl-Heinz  

2.  Ratsmitglied Beines, Peter Josef  

3.  Ratsmitglied Berlin, Birgitt  

4.  Ratsmitglied Coenen, Theodor  

5.  Ratsmitglied Consoir, Wilhelm  

6.  Ratsmitglied Degenhardt, Anja  

7.  Ratsmitglied Fonger, Wolfgang  

8.  Ratsmitglied Goertz, Marco  

9.  Ratsmitglied Gotzen, Hans Peter  

10.  Ratsmitglied Gumbel, Lars  

11.  Ratsmitglied Haese, Detlef  

12.  Ratsmitglied Korth, Helga  

13.  Ratsmitglied Krämer, Andreas  

14.  Ratsmitglied Lachmann, Jörg  

15.  Ratsmitglied Lasenga, Jürgen  

16.  Ratsmitglied Lipp, Marianne  

17.  Ratsmitglied Mankau, Wilhelm  

18.  Ratsmitglied Meisel, Iris  

19.  Ratsmitglied Meyer, Detlef  

20.  Ratsmitglied Michiels, Walter  

21.  Ratsmitglied Niggemeyer, Thomas  

22.  Ratsmitglied Polmans, Matthias  

23.  Ratsmitglied Rütten, Thomas  
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24.  Ratsmitglied Schaefer, Dietrich  

25.  Ratsmitglied Schmitz, Manfred  

26.  Ratsmitglied Schouren, Marion  

27.  Ratsmitglied Seeboth, Ulrich  

28.  Ratsmitglied Siegers, Beate  

29.  Ratsmitglied Soltysiak, Horst  

30.  Ratsmitglied Stoltze, Jörg  

31.  Ratsmitglied Szallies, Christoph  

32.  Ratsmitglied Tekolf, Michael  

33.  Ratsmitglied Wahlenberg, Johannes  

34.  Ratsmitglied Wallrafen, Heinz  

35.  Ratsmitglied Walter, Klaus  
 

 

 

 

Seitens der Verwaltung: 
 

1. Herr Schippers  

2. Herr Bonus 

3. Herr Hinsen  

4. Frau Schrievers  

5. Herr Kriegers 

6. Frau Baier 

7. Frau Borsch 

8. Herr Kaufhold  

 

 

Auf besondere Einladung: 

1.  Herr Andre Erkens, Gemeindewehrführer zu Tagesordnungspunkt 20 

2. Herr Michael Ach, Vorstand, Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Kreis Viersen AG  

 zu Tagesordnungspunkt 22 
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Öffentlicher Teil 

 

1) Fragestunde für Einwohner  

2) Baulandmanagement in Niederkrüchten - Grundsatzbeschluss - 1412-2014/2020 

1. Ergänzung 

3) Feststellungsbeschluss zur 65. Änderung des Flächennutzungspla-

nes "Vollsortimenter Hochstraße" 

1409-2014/2020 

4) Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nie-127 "Vollsortimenter 

Hochstraße" 

1410-2014/2020 

5) Feststellungsbeschluss zur 64. Änderung des Flächennutzungspla-

nes "Bestattungswald" 

1413-2014/2020 

6) Interreg-Projekt SharEuregio 1415-2014/2020 

7) Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung über die Vermie-

tung von Räumlichkeiten im nördlichen Gebäudetrakt der kommu-

nalen Kindertageseinrichtung "Unter´m Regenbogen" und die Er-

stattung von Kosten an den AWO Kreisverband Viersen e. V. 

1454-2014/2020 

8) Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung über das Aussetzen 

der Beitragserhebung für die Betreuung von Kindern in der "Offe-

nen Ganztagsschule im Primarbereich" 

1451-2014/2020 

9) Bestellung einer/eines Behindertenbeauftragten 1399-2014/2020 

10) Durchführung des Sommerfreizeitangebots "Lütterbeach" 2020 1433-2014/2020 

1. Ergänzung 

11) Entwicklung der Besucher- und Ausleihzahlen sowie veränderte 

Nutzungen der Bibliothek 

1459-2014/2020 

12) Erstellung einer Dokumentation zur Geschichte des Flughafens 

Elmpt 

1448-2014/2020 

13) Werbemaßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr 1461-2014/2020 

14) Anregung der Jungen Union Niederkrüchten gemäß § 24 GO NRW 

zur Erstellung eines Bedarfskonzepts ÖPNV in Verbindung mit dem 

Träger des ÖPNV 

1460-2014/2020 

15) Wohnungsbau-Potenzialflächen zur Binnenverdichtung 1458-2014/2020 

16) Bekanntgabe der Niederschrift über die 28. Sitzung - Wahlperiode 

2014/2020 - des Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses 

vom 2. März 2020 

1441-2014/2020 

17) Bekanntgabe der Niederschrift über die 31. Sitzung - Wahlperiode 

2014/2020 - des Bauausschusses vom 3. März 2020 - öffentlicher 

1442-2014/2020 
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Teil - 

18) Bekanntgabe der Niederschrift über die 11. Sitzung - Wahlperiode 

2014/2020 - des Ausschusses für Jugend-, Familien- und Sozialan-

gelegenheiten vom 5. März 2020 - öffentlicher Teil - 

1439-2014/2020 

19) Bekanntgabe der Niederschrift über die 34. Sitzung - Wahlperiode 

2014/2020 - des Haupt- und Finanzausschusses vom 10. März 

2020 - öffentlicher Teil - 

1446-2014/2020 

20) Bericht zum Vegetationsbrand "De Meinweg"  

21) Mitteilungen des Bürgermeisters  

 

Bürgermeister Karl-Heinz Wassong eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass die Einberufung zu 

dieser Sitzung durch Einladung vom 04. Mai 2020 ordnungsgemäß erfolgt ist. 

 

Nach Eröffnung der Sitzung und vor Eintritt in die Tagesordnung weist Bürgermeister Wassong 

darauf hin, dass unter Tagesordnungspunkt 16 „Bekanntgabe der Niederschrift über die 28. 

Sitzung – Wahlperiode 2014/2020 – des Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses vom 2. 

März 2020“ der in dieser Sitzung verhandelte Tagesordnungspunkt 4 „Satzungsbeschluss zur 5. 

Änderung des Bebauungsplanes Nie – 23 Oberkrüchtener Weg“ nicht zur Abstimmung gestellt 

werde, sondern zur Tagesordnung des Rates am 23. Juni 2020 stehen wird.  

 

Weiterhin sagt Bürgermeister Wassong, dass ein Schreiben der SPD-Ratsfraktion vom 24. April 

2020 und ein Schreiben der FDP-Ratsfraktion vom 29. April 2020 mit der Bitte um Berichterstat-

tung zum Thema Vegetationsbrand im Bereich des Meinweggebietes vorliege. Unter Tagesord-

nungspunkt 20 „Mitteilungen des Bürgermeisters“ sei ein Bericht zu diesem Thema vorgesehen. 

Es bestünde darüber hinaus die Möglichkeit, den anwesenden Gemeindewehrführer und den 

Gemeindeförster zu befragen. 

 

Ratsmitglied Wahlenberg schlägt vor, das Thema Waldbrand nicht unter Mitteilungen zu be-

handeln, sondern als separaten Tagesordnungspunkt zur Tagesordnung zu stellen. 

 

Nach kurzer Aussprache beschließt der Rat einstimmig, entsprechend dem Vorschlag des 

Ratsmitgliedes Wahlenberg zu verfahren. 
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Öffentlicher Teil 

 

1) Fragestunde für Einwohner  

  

Herr Dirk Zilz aus Niederkrüchten, stellt folgende Frage: 

Warum ist die Sanierung des Freibades Niederkrüchten ausschließlich in Abhängigkeit 

von der Entscheidung über die Errichtung eines interkommunalen Hallenbades zu se-

hen, wenn das Planungsbüro Neugebauer ausdrücklich darauf hingewiesen hat, dass 

das Freibad im ersten Schritt nicht nur unabhängig vom Hallenbad gebaut werden 

kann, sondern diese Reihenfolge sogar essentieller Bestandteil der Planungen ist. 

 

Bürgermeister Wassong führt aus, dass der Rat in seiner Sitzung am 11. Dezember 

2019 den Antrag der Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen abgelehnt habe, die Verwal-

tung zu beauftragen, unmittelbar mit der Sanierung des Freibades Niederkrüchten zu 

beginnen und dabei wie in der Studie des Planungsbüros Neugebauer dargestellt, die 

technischen Anlagen so zu dimensionieren und anzulegen, dass ein Hallenbad dort 

später angeschlossen werden kann. Weiterhin sagt Bürgermeister Wassong, dass der 

Rat in seiner Sitzung am 11. Dezember 2019 die Verwaltung beauftragt habe, gemein-

sam mit der Gemeinde Brüggen eine Variantenprüfung für ein interkommunales Hal-

lenbad mit einem maximalen jährlichen Zuschussbedarf in Höhe von 1.000.000,00 Eu-

ro (500.000,00 Euro je Kommune) an einem geeigneten Standort (vorzugsweise Ge-

lände Brimges) von einem Fachplaner erstellen zu lassen mit der Maßgabe, dass Ende 

April 2020 aussagefähige Zahlen und konkrete Planungen vorlägen, über die dann der 

Rat in seiner Sitzung am 12. Mai 2020 entscheiden könne. 

 

Sodann stellt Herr Zilz eine weitere Frage: 

Was wird den Bürgern gesagt, die glauben, dass die Freibadentscheidung bewusst in 

die Länge gezogen wird, bis keiner mehr an die Sanierung glaubt und das Freibad 

nach der Kommunalwahl aus Kostengründen aus den Planungen herausfällt. 

 

Bürgermeister Wassong antwortet, diese Darstellung sei nicht zutreffend. 

 
 

2) Baulandmanagement in Niederkrüchten - Grundsatzbeschluss - 1412-2014/2020 

1. Ergänzung 

  

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat in seiner Sitzung am 21. Mai 2019 einstim-

mig beschlossen, eine verbindliche Bauleitplanung zur Ausweisung von Bauland künf-
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tig grundsätzlich nur dann einzuleiten, wenn die Gemeinde Niederkrüchten Eigentüme-

rin der Grundstücke im Baugebiet ist.  

Die Umsetzung des Masterplanes Wohnen sowie die Eckpunkte zur strategischen Aus-

richtung der Gemeinde Niederkrüchten im Handlungsfeld „Wohnen“ erfordern die Ein-

führung eines Baulandmanagements, damit die Gemeinde Niederkrüchten in die Lage 

versetzt wird, Baulandentwicklung und Baulandvermarktung strategisch steuern zu 

können. 

Nachdem am 10. Juli 2019 mit Herrn Dr. Dransfeld vom Institut für Bodenmanagement 

eine Informationsveranstaltung für die Mitglieder des Rates, des Planungs-, Verkehrs- 

und Umweltausschusses sowie des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Fremden-

verkehr, Forst und Liegenschaften durchgeführt wurde, hat der Rat in seiner Sitzung 

am 24. September 2019 beschlossen, den Auftrag an das Institut für Bodenmanage-

ment zur Erarbeitung der Strategie für das Baulandmanagement zu erteilen. 

Der erarbeitete Grundsatzbeschluss zum kommunalen Baulandmanagement in Nieder-

krüchten, der im Kern die zukünftige strategische Vorgehensweise bei der Bereitstel-

lung und Entwicklung neuen Wohnbaulandes und die entsprechenden Modalitäten für 

die Umsetzung festlegt, liegt nunmehr vor. Ergänzend wurde das Papier „Grundlagen“ 

durch Herrn Dr. Dransfeld vorgelegt, in dem u. a. allgemeine Ausführungen zur bisheri-

gen Vorgehensweise der Baulandbereitstellung in der Gemeinde enthalten sind und in 

dem die Notwendigkeit eines Baulandmanagements verdeutlicht wird. 

Zur Umsetzung eines Baulandmanagements ist es unumgänglich, dass die Verwaltung 

im Rahmen des „Grundsatzbeschlusses“ jederzeit und auch - falls erforderlich - kurz-

fristig handlungsfähig ist.  

Herr Dr. Dransfeld hat in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 10. März 

2020 den „Grundsatzbeschluss“ erläutert und Fragen der Ausschussmitglieder beant-

wortet.  

Der „Grundsatzbeschluss“ sowie die „Grundlagen“ sind jedem Ratsmitglied zugegan-

gen. 

Der Haupt- und Finanzausschuss hat dem Rat einstimmig folgenden Beschlussvor-

schlag unterbreitet: 

1. Die Bereitstellung und Entwicklung neuen Wohnbaulandes in der Gemeinde Nie-

derkrüchten erfolgt zukünftig nach den in der Anlage 1 festgelegten Zielen, Grunds-

ätzen und Modalitäten zur Vorgehensweise. 
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2. Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen des „Grundsatzbeschlusses“ die ent-

sprechenden Maßnahmen umzusetzen. Vor der Umsetzung projektbezogener Zwi-

schenerwerbe ist der Rat in Kenntnis zu setzen.  

3. Die Verwaltung soll halbjährlich über den Sachstand berichten. 

4. Es ist in jedem Haushaltsjahr ein Budget in angemessener Höhe in den gemeindli-

chen Haushalt einzustellen. 

Ratsmitglied Wahlenberg sagt, Ziffer 2 des Beschlussvorschlags sehe lediglich vor, den 

Rat vor der Umsetzung projektbezogener Zwischenerwerbe in Kenntnis zu setzen. 

Grundstücksangelegenheiten bedürften jedoch der Zustimmung des Rates. 

 

Bürgermeister Wassong führt aus, es handele sich beim Baulandmanagement dem 

Grunde nach um ein Bevorratungsmanagement, bei dem es um vorher im Planungs-, 

Verkehrs- und Umweltausschuss abgestimmte projektbezogene Zwischenerwerbe ge-

he. So wäre die Verwaltung in der Lage, zeitnah Verhandlungen zu führen und Verträ-

ge abzuschließen.  

 

Die Ratsmitglieder Mankau und Lachmann sprechen sich für den Verwaltungsvor-

schlag aus und begründen dies. 

 

Ratsmitglied Wahlenberg beantragt sodann, Ziffer 2, 2. Satz, des Beschlussvorschlags 

wie folgt zu formulieren: 

 

Vor der Umsetzung projektbezogener Zwischenerwerbe ist im Rat vorher darüber zu 

beraten. 

 

Der Rat lehnt mit 21 Stimmen bei 13 Gegenstimmen und 1 Stimmenthaltung den An-

trag des Ratsmitgliedes Wahlenberg ab. 

 

Anschließend beantragt Ratsmitglied Wahlenberg, über die Ziffern 1, 3 und 4 sowie 

über die Ziffer 2 des Beschlussvorschlags getrennt abzustimmen. 

 

Der Rat fasst sodann einstimmig folgenden Beschluss: 

 

1.  Die Bereitstellung und Entwicklung neuen Wohnbaulandes in der Gemeinde Nieder-

krüchten erfolgt zukünftig nach den jedem Ratsmitglied vorliegenden festgelegten 

Zielen, Grundsätzen und Modalitäten zur Vorgehensweise. 

3. Die Verwaltung soll halbjährlich über den Sachstand berichten. 
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4. Es ist in jedem Haushaltsjahr ein Budget in angemessener Höhe in den gemeindli-

chen Haushalt einzustellen. 

 

Abschließend fasst der Rat mit 21 Stimmen bei 13 Gegenstimmen und 1 Stimmenthal-

tung zu Ziffer 2 der Beschlussempfehlung folgenden Beschluss: 

 

Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen des „Grundsatzbeschlusses“ die entspre-

chenden Maßnahmen umzusetzen. Vor der Umsetzung projektbezogener Zwischener-

werbe ist der Rat in Kenntnis zu setzen. 

 
 

3) Feststellungsbeschluss zur 65. Änderung des Flächennutzungspla-

nes "Vollsortimenter Hochstraße" 

1409-2014/2020 

  

Der Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 02. Septem-

ber 2019 die Auslegung der 65. Änderung des Flächennutzungsplanes „Vollsortimenter 

Hochstraße“ beschlossen. Ziel der Planung ist die Ausweisung eines Sonstigen Son-

dergebiets zur Schaffung der planerischen Voraussetzungen für die Errichtung eines 

Lebensmittelvollsortimenters im Ortsteil Niederkrüchten. Im Zeitraum vom 30. Septem-

ber 2019 bis einschließlich 15. November 2019 hat die Beteiligung der Öffentlichkeit 

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB stattgefunden. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB ist mit Schreiben vom 06. Sep-

tember 2019 erfolgt. 

 

Die Gesamtheit der Anregungen aus der frühzeitigen und der förmlichen Beteiligung 

der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 und 2 

BauGB, mitsamt den entsprechenden Abwägungsvorschlägen, ist der beigefügten Ab-

wägungstabelle zu entnehmen. 

Anregungen im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 

BauGB und der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB sind nicht erfolgt. 

 

Der Rat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

 

a) Es wird zur Kenntnis genommen, dass in der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 

nach § 3 Abs. 1 BauGB vom 13. Mai 2019 bis einschließlich 19. Juni 2019 und in 

der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 30. September 2019 bis 

einschließlich 15. November 2019 keine Stellungnahmen abgegeben wurden. 

b) Über die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
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cher Belange nach § 4 Abs. 1 und § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellung-

nahmen wird entsprechend der jedem Ratsmitglied vorliegenden Abwägungstabel-

le entschieden. Die dort aufgeführten Abwägungsvorschläge werden als Abwä-

gungsergebnis übernommen. Die Abwägung über die Gesamtheit der Anregungen 

wird beschlossen. 

c) Die 65. Änderung des Flächennutzungsplanes „Vollsortimenter Hochstraße“ wird 

festgestellt. 

 
 

4) Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nie-127 "Vollsortimenter 

Hochstraße" 

1410-2014/2020 

  

Der Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 02. Septem-

ber 2019 die Auslegung des Bebauungsplanes Nie-127 „Vollsortimenter Hochstraße“ 

beschlossen. Ziel der Planung ist die Ausweisung eines Sonstigen Sondergebiets zur 

Schaffung der planerischen Voraussetzungen für die Errichtung eines Lebensmittelvoll-

sortimenters im Ortsteil Niederkrüchten. Im Zeitraum vom 30. September 2019 bis ein-

schließlich 15. November 2019 hat die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 

BauGB stattgefunden. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB ist mit Schreiben vom 06. September 2019 erfolgt. 

Die Gesamtheit der Anregungen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Be-

hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, mitsamt den entsprechenden Abwä-

gungsvorschlägen, ist der jedem Ratsmitglied vorliegenden Abwägungstabelle zu ent-

nehmen. 

 

Der Rat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

 

a) über die Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 

und 2 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-

mäß § 4 Abs. 1 und 2 BauGB entsprechend der dieser Vorlage als Anlage beige-

fügten Abwägungstabelle entschieden. Die dort aufgeführten Abwägungsvorschlä-

ge werden als Abwägungsergebnis übernommen. Die Abwägung über die Ge-

samtheit der Anregungen aus den Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 und 2 BauGB so-

wie § 4 Abs. 1 und 2 BauGB wird beschlossen. 

 

b) Der Bebauungsplan Nie-127 „Vollsortimenter Hochstraße“ gemäß § 10 des Bau-

gesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 

(BGBl. I S. 3634) i.V.m. § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
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Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 

(GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11.04.2019 

(GV.NRW. S. 202), als Satzung beschlossen. 

 
 

5) Feststellungsbeschluss zur 64. Änderung des Flächennutzungspla-

nes "Bestattungswald" 

1413-2014/2020 

  

Der Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 18. Novem-

ber 2019 die Auslegung der 64. Änderung des Flächennutzungsplanes „Bestattungs-

wald“ beschlossen. Ziel der Planung ist die Einrichtung eines Bestattungswaldes im 

Elmpter Wald. Im Zeitraum vom 09. Dezember 2019 bis einschließlich 31. Januar 2020 

hat die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB stattgefunden. Die Be-

teiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 

BauGB ist mit Schreiben vom 02. Dezember 2019 erfolgt. Die Gesamtheit der Anre-

gungen aus der frühzeitigen und der förmlichen Beteiligung der Behörden und sonsti-

gen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 und 2 BauGB, mitsamt den entspre-

chenden Abwägungsvorschlägen, ist der beigefügten Abwägungstabelle zu entneh-

men. Anregungen im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 

1 BauGB und der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB sind nicht erfolgt. 

 

Die Behörden- und Trägerbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB erbrachte Bedenken 

hinsichtlich der Abgrenzung des Plangebiets, die bereits zur Offenlage in der Planung 

berücksichtigt wurden. Der Kreis Viersen, der NABU, aber auch die Regionalplanungs-

behörde im Rahmen der landesplanerischen Anfrage gemäß § 34 Abs. 1 LPlG spra-

chen sich für eine Verkleinerung des Plangebiets um die Fläche westlich des Zuweges 

Tackenbenden aus, da diese im Regionalplan als Bereich zum Schutz der Natur dar-

gestellt ist. Zudem wurden Flächen herausgenommen, die laut dem Rheinischen Amt 

für Bodendenkmalpflege Siedlungsrelikte aus der Römerzeit aufweisen. 

 

Im Rahmen der Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wies insbesondere der Kreis 

Viersen auf das anschließend erforderliche Verfahren zur Befreiung vom Landschafts-

plan sowie das künftig gebotene Monitoring hin. 

 

Der Rat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

 

a) Es wird zur Kenntnis genommen, dass in der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 

nach § 3 Abs. 1 BauGB vom 16. Juli 2018 bis einschließlich 17. August 2018 und 
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in der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 9. Dezember 2019 bis 

einschließlich 31. Januar 2020 keine Stellungnahmen abgegeben wurden. 

 

a) Über die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-

cher Belange nach § 4 Abs. 1 und § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellung-

nahmen wird entsprechend der jedem Ratsmitglied vorliegenden Abwägungstabel-

le entschieden. Die dort aufgeführten Abwägungsvorschläge als Abwägungser-

gebnis übernommen. Die Abwägung über die Gesamtheit der Anregungen wird 

beschlossen. 

 

b) Die 64. Änderung des Flächennutzungsplanes „Bestattungswald“ wird festgestellt. 

 
 

6) Interreg-Projekt SharEuregio 1415-2014/2020 

  

Der Kreis Viersen engagiert sich im Interreg-Projekt SharEuregio. Über das gemeinsa-

me Integrierte Klimaschutzkonzept mit dem Kreis Viersen, den Städten Tönisvorst und 

Viersen sowie der Gemeinde Grefrath (IKK) ist die Verwaltung über das Projekt infor-

miert und hat grundsätzlich Interesse an der Teilnahme bekundet. Eine entsprechende 

Mitteilung ist im Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss am 02. September 2019 

erfolgt.  

Die Stadt Venlo hat sich als Lead-Partner im Projekt gemeinsam mit der Stadt Roer-

mond, dem Kreis Viersen (inkl. WFG Kreis Viersen) und der Stadt Mönchengladbach 

(inkl. WFMG) das Ziel gesetzt, ein flexibles sowie elektromobiles Sharingmodell für 

Autos und Fahrräder in der Region aufzubauen. Auf deutscher Seite begleitet die NEW 

in technischer Hinsicht das Projekt. Die niederländischen Pendants sind die Unterneh-

men EMTB und GreenFlux. Die FH Aachen betreut das Projekt wissenschaftlich. Ver-

tragspartner der Gemeinde Niederkrüchten wäre die NEW AG. 

Um auch grenzüberschreitende Fahrten in der Gebietskulisse zu ermöglichen, soll ein 

einheitliches Buchungs- und Abrechnungssystem via App eingeführt werden.  

In einem ersten Schritt sollen private und öffentliche Institutionen (Anwendungspartner) 

die Möglichkeit erhalten, ihren Fuhrpark um elektrische Sharing-Fahrzeuge (PKW, kei-

ne Transporter) aus dem SharEuregio-Pool zu erweitern bzw. erstmalig einen solchen 

Fuhrpark aufzubauen. Die Projektpartner haben sich in der Ausgestaltung auf ein An-

kermieter-Modell geeinigt: Der Anwender zahlt eine Monatsmindestmiete/Pauschale 

einschließlich eines Kontingents an Freikilometern. Darüber hinaus gehende Fahrten 

werden kilometerscharf abgerechnet. Dem Kernanwender stehen die Fahrzeuge zu 
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einer abgestimmten Kernzeit als Dienstfahrzeuge zur Verfügung.  

In einem zweiten Schritt soll es auch Bürgern ermöglicht werden, die Fahrzeuge au-

ßerhalb der Dienstzeiten der privaten / öffentlichen Institutionen für Privatfahrten zu 

nutzen. Das detaillierte Preismodell dazu wird zurzeit noch erarbeitet. Ebenso sind 

noch rechtliche und technische Fragen zur grenzüberschreitenden Kompatibilität zu 

klären.   

Der Projektstart erfolgt mit ca. 40 E-Autos in der gesamten Gebietskulisse. Für den 

Kreis Viersen stehen in diesem ersten Schritt maximal 10 E-Autos im Kreisgebiet zur 

Verfügung. Die entsprechenden Informationen können der beigefügten Präsentation 

entnommen werden. Die Gemeinde Niederkrüchten würde zunächst ein Fahrzeug der 

Marke Renault ZOE erhalten, welches während der Dienstzeit im Rathaus als Dienst-

fahrzeug zur Verfügung stehen soll. Bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten betrüge 

der monatliche Mietpreis 385,00 Euro netto. Darin enthalten wären 1.100 Freikilometer. 

Jeder darüber hinaus gehende Fahrkilometer würde mit 35 Cent netto abgerechnet.  

Das Projekt ist durch die Zentrale Vergabestelle des Kreises Viersen geprüft worden. 

Für die geplanten Nutzungsverträge ist demnach eine Verhandlungsvergabe auf 

Grundlage des § 8 Abs.4 Ziff. 10 Unterschwellenverordnung (UVgO) zulässig. Die 

UVgO gilt für Aufträge unter den geltenden EU-Schwellenwerten. In Verbindung mit § 

12 Abs. 3 UVgO ist es hierbei nicht erforderlich, weitere Angebote einzuholen. § 8 

Abs.4 Ziff.10 UVgO ermöglicht die Vergabe an ein bestimmtes Unternehmen, wenn 

„die Leistung nur von einem bestimmten Unternehmen erbracht und bereitgestellt wer-

den kann.“ Diese Regelung setzt voraus, dass aus objektiven Gründen ein Wettbewerb 

nicht besteht, weil aufgrund bestimmter äußerer Umstände nur ein Anbieter/ Unter-

nehmen für die Leistungserbringung in Betracht kommt. 

Dies dürfte im vorliegenden Fall zu bejahen sein. Es gibt derzeit keine gleichwertigen 

Alternativangebote für die hier betroffene Region/ den Kreis Viersen, die den Leis-

tungsbesonderheiten des SharEuregio-Projektes in konzeptioneller, organisatorischer 

und tatsächlicher Hinsicht entsprechen. Folgende Leistungsmerkmale kennzeichnen 

die Besonderheit/ den Alleinstellungscharakter der Leistung: 

 

 Bislang gibt es noch kein grenzüberschreitendes, rein elektrisches Car- und Bike-

sharingssystem, das zudem sowohl reine Dienstfahrten als auch eine Nutzung 

durch die Öffentlichkeit (im zweiten Schritt) ermöglicht. Es geht um die - wissen-

schaftlich begleitete- Entwicklung eines neuen Mobilitätsansatzes. Das Ziel ist ein 

"elektrisches FLEXShare-System" (eine auf die individuelle Raumsituation bezoge-

ne Mischung aus stationärem E-Sharingangebot mit free-floating), welches grenz-
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überschreitend und auch in ländlicher geprägten Siedlungsbereichen funktionieren 

soll. 

 Zurzeit sind die dafür benötigten Strukturen in Deutschland und den Niederlanden 

noch nicht kompatibel. Das betrifft sehr unterschiedliche Bereiche von der Technik 

(Ladeinfrastruktur/Säulen, Ladekarten) über die notwendigen Apps (Buchung, Sha-

ring, Schnittstellen, Roaming, Abrechnung) bis hin zu rechtlichen und steuerlichen 

Hürden (z.B. Eichrecht).  

 In den Autos wird eine spezielle In-Car-Technologie benötigt, die im Rahmen des 

Förderprojekts eingebaut wird. 

 
Dieses Konzept wird nun in der Praxis als Pilot entwickelt. Mit den praktischen Erfah-

rungswerten sollen letztlich übertragbare Konzepte abgeleitet werden, die dann auch 

anderen Regionen als Vorbild dienen können. 

 

Der Rat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

 

Die Verwaltung wird beauftragt, am Interreg-Projekt SharEuregio zunächst für 24 Mo-

nate teilzunehmen und einen entsprechenden Nutzungsvertrag mit der NEW AG für ein 

Fahrzeug der Marke Renault ZOE, zu einem monatlichen Mietpreis von 385,00 Euro 

netto (458,15 Euro brutto), bei 1.100 Freikilometern und darüber hinaus 35 Cent netto 

(41,65 Cent brutto) je Kilometer, abzuschließen. 

 

Ratsmitglied Lachmann hat an der Beratung und Beschlussfassung nicht mitgewirkt. 

 
 

7) Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung über die Vermie-

tung von Räumlichkeiten im nördlichen Gebäudetrakt der kommu-

nalen Kindertageseinrichtung "Unter´m Regenbogen" und die Er-

stattung von Kosten an den AWO Kreisverband Viersen e. V. 

1454-2014/2020 

  

Die Verwaltung hat in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 26. Novem-

ber 2019 unter dem Tagesordnungspunkt 11 mitgeteilt, dass aufgrund der fehlenden 

Betreuungsplätze für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht die 

Einrichtung von je einer „Übergangsgruppe“ in den Ortsteilen Elmpt und Niederkrüch-

ten bis zur Fertigstellung der benötigten Kindertageseinrichtungen erforderlich sei. 

 

Räume im nördlichen Gebäudetrakt der kommunalen Kindertageseinrichtung „Unter’m 

Regenbogen“ wären nach derzeitigem Stand geeignete Räumlichkeiten für die Unter-
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bringung einer „Übergangsgruppe“ mit bis zu 20 Kindern im Alter von 3 Jahren bis zum 

Beginn der Schulpflicht. Die Räumlichkeiten ließen sich ohne größeren Aufwand für die 

Unterbringung einer Übergangsgruppe herrichten. Baulicherseits müssten lediglich ein 

Urinal demontiert, Rauchmelder installiert, ein Briefkasten aufgestellt und aller Voraus-

sicht nach kleinere Podeste eingebaut werden. Die Gemeinde Niederkrüchten würde 

die Räumlichkeiten ab dem 1. August 2020 an den Träger der Übergangsgruppe bis 

zur Fertigstellung eines Neubaus vermieten. Der Mietzins würde auf Basis der in der 

Verordnung zur Durchführung des Kinderbildungsgesetzes genannten Mietpauschalen 

errechnet. Die Mietpauschale für das Kindergartenjahr 2019/2020 beträgt 8,60 Euro pro 

Quadratmeter Fläche im Monat. 

 

Für den Ortsteil Elmpt wäre der AWO Kreisverband Viersen e. V. bereit, die Träger-

schaft für eine „Übergangsgruppe“ zu übernehmen, sofern die Gemeinde Niederkrüch-

ten ihm die nicht durch die Kindpauschalen gedeckten notwendigen Betriebskosten 

erstatten würde. Hierzu zählen der Trägeranteil sowie die Kosten für die Einrichtungs-

leitung im Monat Juli 2020 in Höhe von 4.800,00 Euro und die Jahreskosten für eine 

Anerkennungspraktikantin in Höhe von 24.000,00 Euro. 

 

Hinsichtlich der Personalkosten werden derzeit noch Gespräche mit dem Amt für Schu-

le, Jugend und Familie des Kreises Viersen geführt, inwieweit der Kreis Viersen diese 

Kosten bezuschussen kann. 

 

Weil bei der Aufstellung der Haushaltssatzung nicht absehbar war, dass die Notwen-

digkeit zur Einrichtung von Vorläufergruppen zur Kinderbetreuung gegeben sein wird, 

sind hierfür auch keine Mittel veranschlagt worden. Die Mittel müssen demnach außer-

planmäßig bereitgestellt werden. Gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 11 

Abs. 3 Buchst. d) der Hauptsatzung der Gemeinde Niederkrüchten handelt es sich 

hierbei um eine erhebliche außerplanmäßige Aufwendung, die der vorherigen Zustim-

mung des Rates bedarf. Diese außerplanmäßige Aufwendung ist zulässig, weil sie un-

abweisbar und die Deckung im Haushaltsjahr 2020 gewährleistet ist. 

 

Der Ausschuss für Jugend-, Familien- und Sozialangelegenheiten hat die Angelegen-

heit in seiner Sitzung am 5. März 2020 beraten und dem Rat einstimmig empfohlen, 

dass 

 

- die Gemeinde Niederkrüchten die Räume im nördlichen Gebäudetrakt der kommu-

nalen Kindertageseinrichtung „Unter’m Regenbogen“ an den AWO Kreisverband 
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Viersen e. V. ab dem 1. August 2020 bis zur Fertigstellung des Neubaus zwecks 

Einrichtung einer Vorläufergruppe für bis zu 20 Kinder vermieten möge,  

 

- dem AWO Kreisverband Viersen e. V. der Trägeranteil an den mittels Kindpauscha-

len errechneten Betriebskosten sowie die Kosten für die Einrichtungsleitung im Mo-

nat Juli 2020 und die Kosten für eine Anerkennungspraktikantin erstattet werden sol-

len und  

 

- der Rat der Leistung der erheblichen außerplanmäßigen Aufwendung zustimmen 

möge. 

 

Da der nächste Termin des Haupt- und Finanzausschusses noch nicht feststand und 

der AWO Kreisverband Viersen e. V. eine verbindliche Aussage der Gemeinde Nieder-

krüchten für sein Angebot benötigte, war ein Fall äußerster Dringlichkeit gem. § 60 Abs. 

1 Satz 2 GO NRW gegeben, in dem die Entscheidung über die Vermietung von Räum-

lichkeiten im nördlichen Gebäudetrakt der kommunalen Kindertageseinrichtung „Un-

ter’m Regenbogen“ und die Erstattung von Kosten an den AWO Kreisverband Viersen 

e. V. von dem Bürgermeister und einem Ratsmitglied zu treffen war.  

 

Der Bürgermeister und Ratsmitglied Wahlenberg haben am 31. März 2020 entschie-

den, die Räume im nördlichen Gebäudetrakt der kommunalen Kindertageseinrichtung 

„Unter’m Regenbogen“ an den AWO Kreisverband Viersen e. V. zwecks Einrichtung 

einer Vorläufergruppe für bis zu 20 Kinder ab dem 1. August 2020 bis zur Fertigstellung 

des Neubaus zu vermieten. 

 

Des Weiteren haben sie beschlossen, dass die Gemeinde Niederkrüchten dem AWO 

Kreisverband Viersen e. V. den Trägeranteil an den mittels Kindpauschalen errechne-

ten Betriebskosten sowie die Kosten für die Einrichtungsleitung im Monat Juli 2020 und 

die Kosten für eine Anerkennungspraktikantin erstattet.  

 

Auch haben sie der Leistung der erheblichen außerplanmäßigen Aufwendung zuge-

stimmt. 

 

Gemäß § 60 Abs. 1 GO NRW ist diese Entscheidung dem Rat in seiner nächsten Sit-

zung zur Genehmigung vorzulegen.  

 

Der Rat fasst mit 33 Stimmen bei 2 Gegenstimmen folgenden Beschluss: 
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Der Rat genehmigt gemäß § 60 Abs. 1 GO NRW die Dringlichkeitsentscheidung vom 

31. März 2020 hinsichtlich  

 

 der Vermietung von Räumen im nördlichen Gebäudetrakt der kommunalen Kinder-

tageseinrichtung „Unter´m Regenbogen“ an den AWO Kreisverband Viersen e. V. 

zwecks Einrichtung einer Vorläufergruppe für bis zu 20 Kinder ab dem 1. August 

2020 bis zur Fertigstellung des Neubaus,  

 

 der Erstattung des Trägeranteils an den mittels Kindpauschalen errechneten Be-

triebskosten an den AWO Kreisverband Viersen e. V. sowie der Kosten für die Ein-

richtungsleitung im Monat Juli 2020 und der Kosten für eine Anerkennungsprakti-

kantin seitens der Gemeinde Niederkrüchten und  

 

 der Leistung der erheblichen außerplanmäßigen Aufwendung.   

 
 

8) Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung über das Aussetzen 

der Beitragserhebung für die Betreuung von Kindern in der "Offe-

nen Ganztagsschule im Primarbereich" 

1451-2014/2020 

  

Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2 hat das Ministerium für 

Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen am 13. März 2020 

eine aufsichtliche Weisung zur Schließung der schulischen Gemeinschaftseinrichtun-

gen (i.S.v. § 33 Nr. 3 IfSG) im Land Nordrhein-Westfalen erlassen.  

 

Daher soll auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die „Offene Ganztagsschule im 

Primarbereich“ für den Monat April 2020 verzichtet werden. Das soll auch für Eltern 

gelten, die ihre Kinder in einer Notbetreuung betreuen lassen.  

 

Die Elternbeitragssatzung eröffnet keine Möglichkeit, für die Dauer des Betretungsver-

botes die Elternbeiträge zu erlassen. Somit sind bis dato keine rechtlichen Regelungen 

vorhanden, die den Erlass eines Monatsbeitrages voraussetzungslos erlauben. 

 

In der aktuellen Situation benötigen betroffene Eltern indes kurzfristig ein positives Sig-

nal und eine finanzielle Entlastung. Um unverzüglich Rechtssicherheit für die betroffe-

nen Eltern zu schaffen, wäre eine Satzungsänderung zu zeitaufwändig. Daher ist durch 

eine Dringlichkeitsentscheidung die Rechtsgrundlage für die Aussetzung der Elternbei-
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tragspflicht für den Monat April 2020 zu schaffen.  

 

Die Gemeinde Niederkrüchten verzichtet sowohl bei der vorläufigen Festsetzung wie 

auch später im Rahmen der Überprüfung auf den vollen Monatsbeitrag für den April 

2020.  

 

Wenn man die Sollstellung für den Monat April 2020 zugrundelegt, so ist mit einem 

vorläufigen Minderertrag in Höhe von 16.087,50 Euro zu rechnen, der sich auf die be-

troffenen Produkte wie folgt aufteilt:  

 

 03.02.01.02 OGS a. d. GGS Elmpt = 8.255,00 Euro 

 03.02.01.04 OGS a. d. KGS Niederkrüchten = 7.832,50 Euro 

   16.087,50 Euro 

 

Die Landesregierung hat vorbehaltlich der Beratung und Beschlussfassung durch den 

Landesgesetzgeber angekündigt, den mit der Aussetzung der Beitragserhebung für 

den Monat April 2020 einhergehenden tatsächlichen Ertrags- und Einzahlungsausfall 

auf kommunaler Ebene zu 50 v. H. zu übernehmen. 

 

Da der nächste Termin des Haupt- und Finanzausschusses zum Zeitpunkt der Ent-

scheidung noch nicht feststand, ist ein Fall äußerster Dringlichkeit gem. § 60 Abs. 1 

Satz 2 GO NRW gegeben, in dem die Entscheidung über die Aussetzung der Beitrags-

erhebung für die Betreuung von Kindern in der „Offenen Ganztagsschule im Primarbe-

reich“ von dem Bürgermeister und einem Ratsmitglied zu treffen ist.  

 

Es wurde beschlossen, die Erhebung von Elternbeiträgen auf Grundlage der Satzung 

der Gemeinde Niederkrüchten über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Teilnah-

me von Kindern an der „Offenen Ganztagsschule im Primarbereich“ vom 8. Mai 2018 

für den Zeitraum 1. bis 30. April 2020 auszusetzen. Dies geschieht unabhängig davon, 

ob in diesem Zeitraum eine Notbetreuung in Anspruch genommen wird. 

 

Gemäß § 60Abs. 1 GO NRW ist diese Entscheidung dem Rat in seiner nächsten Sit-

zung zur Genehmigung vorzulegen.  

 

Der Rat fasst mit 34 Stimmen bei 1 Gegenstimme folgenden Beschluss: 

 

Der Rat genehmigt gemäß § 60 Abs. 1 GO NRW die Dringlichkeitsentscheidung vom 



Niederschrift der 51. Sitzung des Rates der Gemeinde Niederkrüchten 18 von 26 

31. März 2020 über das Aussetzen der Erhebung von Elternbeiträgen auf Grundlage 

der Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über die Erhebung von Elternbeiträgen für 

die Teilnahme von Kindern an der „Offenen Ganztagsschule im Primarbereich“ vom 8. 

Mai 2018 für den Zeitraum 1. bis 30. April 2020. Dies geschieht unabhängig davon, ob 

in diesem Zeitraum eine Notbetreuung in Anspruch genommen wird.  

 
 

9) Bestellung einer/eines Behindertenbeauftragten 1399-2014/2020 

  

Der Rat hat in seiner Sitzung am 18. Februar 2020 die Vierte Satzung zur Änderung 

der Hauptsatzung erlassen und in § 3 a der Hauptsatzung die Bestellung einer/eines 

Behindertenbeauftragten beschlossen. 

 

Die Aufgaben der/des Behindertenbeauftragten sind fachübergreifend und erstrecken 

sich auf alle Bereiche der Gemeinde. 

 

Der/Die Behindertenbeauftragte nimmt im Wesentlichen folgende Aufgaben wahr: 

 

- Ansprechperson, Beratung und Unterstützung für die Belange von Menschen mit 

Behinderung auf Gemeindeebene 

- Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger, der Beschäftigten der Gemeinde 

Niederkrüchten sowie der politischen Vertreter für Probleme, mit denen sich Men-

schen mit Behinderung konfrontiert sehen 

- Unterstützung der Verwaltungsleitung, der Beschäftigten und der Politik bei der 

Umsetzung und Einhaltung der Vorschriften des Behindertengleichstellungsgeset-

zes (BGG NRW) 

- Beratung und Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde 

Niederkrüchten bei der Ausführung des BGG NRW im konkreten Verwaltungsver-

fahren unter Einbeziehung der Schwerbehindertenvertretung der Gemeinde Nie-

derkrüchten  

 

Die Aufzählung ist zunächst nicht abschließend und kann gemeinsam durch die Behin-

dertenbeauftragte/den Behindertenbeauftragten und den Bürgermeister weiterentwi-

ckelt werden. Im Einzelfall kann sich der Aufgabeninhalt verändern. 

 

Bürgermeister Wassong hat im Vorfeld einer möglichen Bestellung eines Behinderten-

beauftragten mit Herrn Frank Lamp, Hauptstraße 168, 41372 Niederkrüchten, Gesprä-

che über Aufgaben und Befugnisse des Behindertenbeauftragten geführt. Im Falle ei-
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ner Bestellung wäre Herr Frank Lamp bereit, die Aufgaben eines Behindertenbeauf-

tragten wahrzunehmen. 

 

Als Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger mit Behinderungen wird Herr Lamp 

als Behindertenbeauftragter zukünftig an jedem 1. Mittwoch im Monat Sprechstunden 

im Rathaus durchführen.  

 

Für die Tätigkeiten als Behindertenbeauftragter erhält Herr Lamp eine vom Rat festzu-

setzende Aufwandsentschädigung. Die Behindertenbeauftragte der Gemeinde 

Schwalmtal erhält eine jährliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 400,00 EUR 

zuzüglich einer Sachmittelpauschale in Höhe von 360,00 EUR. Die Verwaltung hält 

eine jährliche Aufwandsentschädigung für Herrn Lamp in Höhe von 750,00 EUR für 

angemessen. 

 

Der Rat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

 

Herr Frank Lamp wird mit Wirkung vom 1. Juni 2020 zum ehrenamtlichen Behinderten-

beauftragten der Gemeinde Niederkrüchten gemäß den Vorgaben des Behinderten-

gleichstellungsgesetzes in Verbindung mit § 3 a der Hauptsatzung der Gemeinde Nie-

derkrüchten bestellt. Herr Lamp erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von jähr-

lich 750,00 EUR. 

 
 

10) Durchführung des Sommerfreizeitangebots "Lütterbeach" 2020 1433-2014/2020 

1. Ergänzung 

  

Aufgrund des im Jahr 2019 sehr erfolgreich verlaufenen Sommerfreizeitangebots ist 

vorgesehen, in der Zeit vom 28. Mai bis voraussichtlich 31. August 2020 erneut eine 

ähnliche Veranstaltung durchzuführen. Herr Klaus Amberg aus 41372 Niederkrüchten 

wird als verantwortlicher Veranstalter fungieren und gemeinsam mit anderen Akteuren 

das gastronomische Angebot sicherstellen. Wie im Vorjahr würde ein ortsansässiges 

Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem Bauhof der Gemeinde Niederkrüchten einen 

Sandplatz herrichten. Im Übrigen steht der Sandplatz den ortsansässigen Sportverei-

nen und Jugendfreizeiteinrichtungen wie gewohnt zur Verfügung.  
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Zum Schutz vor möglichen Lärmbelästigungen gelten folgende Veranstaltungszeiten:  

 

Montag: Ruhetag 

Dienstag, Mittwoch und Donnerstag: 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr 

Freitag und Samstag: 17:00 Uhr bis 24:00 Uhr 

Sonntag: 11:00 Uhr bis 22:00 Uhr 

 

Die Kosten der Veranstaltung „Lütterbeach“ 2020 werden überwiegend durch Werbe-

einnahmen und Sponsoring finanziert.  

 

Der Rat fasst mit 34 Stimmen bei 1 Stimmenthaltung folgenden Beschluss: 

 

In der Zeit vom 28. Mai bis voraussichtlich 31. August 2020 wird wie im Sachverhalt 

dargestellt das Sommerfreizeitangebot „Lütterbeach“ 2020 durchgeführt, sofern die 

Regelungen der Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) dies zulassen. Die Gemein-

de wird bei Bedarf die erforderliche organisatorische Unterstützung leisten.  

 
 

11) Entwicklung der Besucher- und Ausleihzahlen sowie veränderte 

Nutzungen der Bibliothek 

1459-2014/2020 

  

Die CDU-Ratsfraktion hat mit Schreiben vom 4. Februar 2020 beantragt, die Verwal-

tung solle darstellen, wie sich die Zahl der Bibliotheksbesucher und die Ausleihzahlen 

in den letzten Jahren entwickelt haben und wie sich die Bibliothek gegebenenfalls auf 

veränderte Nutzungen einstellt. Die weitere Begründung ist der jedem Ratsmitglied 

vorliegenden Ablichtung des vorbezeichneten Antrags zu entnehmen. 

 

Der Rat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

 

Der Antrag der CDU-Ratsfraktion vom 4. Februar 2020 wird zur weiteren Beratung an 

den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen. 

 
 

12) Erstellung einer Dokumentation zur Geschichte des Flughafens 

Elmpt 

1448-2014/2020 

  

Die SPD-Ratsfraktion hat mit Schreiben vom 21. Februar 2020 beantragt, die Verwal-

tung zu beauftragen, eine Dokumentation zur Geschichte der Militärbasis Elmpt erstel-

len zu lassen. Die weitere Begründung ist der jedem Ratsmitglied vorliegenden Ablich-
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tung des vorbezeichneten Antrags zu entnehmen. 

 

Der Rat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

 

Der Antrag der SPD-Ratsfraktion vom 21. Februar 2020 wird zur weiteren Beratung an 

den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen. 

 
 

13) Werbemaßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr 1461-2014/2020 

  

Die SPD-Ratsfraktion hat mit Schreiben vom 21. Februar 2020 beantragt, die Verwal-

tung zu beauftragen, für das am Ort bestehende Netz des öffentlichen Personennah-

verkehrs verstärkt zu werben und Verbindungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Die weitere 

Begründung ist in der jedem Ratsmitglied vorliegenden Ablichtung des vorbezeichneten 

Antrags zu entnehmen. 

 

Der Rat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

 

Der Antrag der SPD-Ratsfraktion vom 21. Februar 2020 wird zur weiteren Beratung an 

den Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss verwiesen.  

 
 

14) Anregung der Jungen Union Niederkrüchten gemäß § 24 GO NRW 

zur Erstellung eines Bedarfskonzepts ÖPNV in Verbindung mit dem 

Träger des ÖPNV 

1460-2014/2020 

  

Die Junge Union Niederkrüchten hat mit Schreiben vom 11. März 2020 beantragt, die 

Verwaltung zu beauftragen, im Zusammenspiel mit den Gemeinden Brüggen und 

Schwalmtal sowie dem Träger des ÖPNV ein Bedarfskonzept zu entwickeln, welches 

die Nahverkehrsbedürfnisse der Mitbürger berücksichtigt. 

 

Der Rat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

 

Der Antrag der Jungen Union vom 11. März 2020 wird zur weiteren Beratung an den 

Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss verwiesen. 

 
 

15) Wohnungsbau-Potenzialflächen zur Binnenverdichtung 1458-2014/2020 

  

Mit Schreiben vom 02. April 2020 beantragt die CDU-Ratsfraktion die Verwaltung zu 

beauftragen, nach dem Grundsatz „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ in den 
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Ortslagen Potenziale für eine Binnenverdichtung mit Wohnbauflächen zu ermitteln. Die 

Begründung des Antrags ist der jedem Ratsmitglied vorliegenden Ablichtung des vor-

bezeichneten Antrags zu entnehmen. 

 

Der Rat fasst sodann einstimmig folgenden Beschluss: 

 

Der Antrag der CDU-Ratsfraktion vom 02. April 2020 wird zur weiteren Beratung an 

den Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss verwiesen. 

 
 

16) Bekanntgabe der Niederschrift über die 28. Sitzung - Wahlperiode 

2014/2020 - des Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses 

vom 2. März 2020 

1441-2014/2020 

  

Bekanntzugeben ist die Niederschrift über die 28. Sitzung – Wahlperiode 2014/2020 – 

des Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses vom 2. März 2020. 

 

Über die in dieser Sitzung gefassten Ausschussbeschlüsse ist zu entscheiden, sofern 

sie nicht gesondert zur Tagesordnung des Rates gestanden haben. 

 

Bürgermeister Wassong gibt die Niederschrift über die 28. Sitzung des Planungs-, Ver-

kehrs- und Umweltausschusses bekannt und sagt, dass der Tagesordnungspunkt 4 

„Satzungsbeschluss zur 5. Änderung des Bebauungsplanes Nie – 23 „Oberkrüchtener 

Weg“ nicht zu entscheiden sei, da er gesondert zur Tagesordnung des Rates am 23. 

Juni 2020 stehen werde. 

 

Der Rat nimmt die Niederschrift zur Kenntnis und billigt einstimmig die in dieser Sitzung 

gefassten Ausschussbeschlüsse mit Ausnahme der Beschlüsse, die gesondert zur Ta-

gesordnung des Rates gestanden haben und des Tagesordnungspunktes 4. 

 
 

17) Bekanntgabe der Niederschrift über die 31. Sitzung - Wahlperiode 

2014/2020 - des Bauausschusses vom 3. März 2020 - öffentlicher 

Teil - 

1442-2014/2020 

  

Bekanntzugeben ist die Niederschrift über den öffentlichen Teil der 31. Sitzung – Wahl-

periode 2014/2020 – des Bauausschusses vom 3. März 2020. Über die in dieser Sit-

zung gefassten Ausschussbeschlüsse ist zu entscheiden. 
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Bürgermeister Wassong gibt die Niederschrift über den öffentlichen Teil der 31. Sitzung 

des Bauausschusses bekannt. 

 

Der Rat nimmt die Niederschrift zur Kenntnis und billigt einstimmig den in dieser Sit-

zung gefassten Beschluss des Bauausschusses. 

 
 

18) Bekanntgabe der Niederschrift über die 11. Sitzung - Wahlperiode 

2014/2020 - des Ausschusses für Jugend-, Familien- und Sozialan-

gelegenheiten vom 5. März 2020 - öffentlicher Teil - 

1439-2014/2020 

  

Bekanntzugeben ist die Niederschrift über den öffentlichen Teil der 11. Sitzung – Wahl-

periode 2014/2020 – des Ausschusses für Jugend-, Familien- und Sozialangelegenhei-

ten vom 5. März 2020. 

 

Bürgermeister Wassong gibt die Niederschrift über den öffentlichen Teil der 11. Sitzung 

des Ausschusses für Jugend-, Familien- und Sozialangelegenheiten bekannt. 

 

Der Rat nimmt die Niederschrift zu den Tagesordnungspunkten 1 bis 4 und 6 zur 

Kenntnis. Tagesordnungspunkt 5 hat gesondert zur Tagesordnung des Rates gestan-

den. 

 
 

19) Bekanntgabe der Niederschrift über die 34. Sitzung - Wahlperiode 

2014/2020 - des Haupt- und Finanzausschusses vom 10. März 

2020 - öffentlicher Teil - 

1446-2014/2020 

  

Bekanntzugeben ist die Niederschrift über den öffentlichen Teil der 34. Sitzung – Wahl-

periode 2014/2020 – des Haupt- und Finanzausschusses vom 10. März 2020. 

 

Über die in dieser Sitzung gefassten Beschlüsse ist zu entscheiden, sofern sie nicht 

gesondert zur Tagesordnung des Rates gestanden haben. 

 

Bürgermeister Wassong gibt die Niederschrift über den öffentlichen Teil der 32. Sitzung 

des Haupt- und Finanzausschusses bekannt. 

 

Der Rat nimmt die Niederschrift zu den Tagesordnungspunkten 4 und 5 zur Kenntnis. 

Alle übrigen Punkte haben gesondert zur Tagesordnung des Rates gestanden. 
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20) Bericht zum Vegetationsbrand "De Meinweg"  

  

Gemeindewehrführer Erkens stellt detalliert den Einsatzverlauf aus Sicht der Freiwilli-

gen Feuerwehr Niederkrüchten dar. 

 

Bürgermeister Wassong geht auf die Problembereiche Wasserversorgung, Kommuni-

kation und Wegebeschaffenheit ein und hofft, dass das grenzüberschreitende Wald-

brandpräventionsprojekt fortgeführt werden könne. 

 

Ratsmitglied Mankau regt an, dass die Bekämpfung der Waldbrandgefahr im entspre-

chenden Fachausschuss im Jahr 2021 weiter behandelt werden sollte. 

 

Der Rat nimmt den Bericht zustimmend zur Kenntnis. 

 
 

21) Mitteilungen des Bürgermeisters  

  

21.1 Bürgermeister Wassong gibt einen Überblick über die gemeindlichen Maßnah-

men im Umgang mit der COVID-19-Pandemie: 

 

 - Bildung eines Krisenstabes auf Gemeindeebene, der im Kern aus Bürger-

meister Wassong, Frau Borsch (Leiterin Produktgruppe Ordnung, Sicher-

heit und Bürgerservice) und Herrn Grusen (Sachbearbeiter Presse- und Öf-

fentlichkeitsarbeit) besteht. Dieser Kernstab wird im Bedarfsfall durch die 

Vertreter aus den verschiedenen Fachbereichen ergänzt. 

 - Umsetzung der Coronaschutzverordnung durch die Produktgruppe Ord-

nung, Sicherheit und Bürgerservice. 

 - Zeitnahe Veröffentlichung aller relevanten Informationen auf der Webside 

der Gemeinde Niederkrüchten und den sozialen Medien, insbesondere für 

Unternehmen und Geschäftsleute, durch Herrn Grusen. 

 - Schnelle Herstellung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung im Krisenfall durch 

Ausstattung entscheidender Bereiche mit mobilen Endgeräten und VPN-

Zugängen. 

 - Alle Bediensteten konnten in einem Einzelbüro arbeiten. Die Dienstzeitre-

gelung wurde angepasst. Im Bedarfsfall konnte im „Homeoffice“ gearbeitet 

werden. 
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 - Die Bediensteten der Kindertageseinrichtungen haben Konzepte erarbeitet, 

Videos produziert und die Notbetreuung sichergestellt. 

 - Die Bediensteten des Jugend- und Freizeittreffs „Treff 13“ haben Digitalan-

gebote organisiert und sich auf Mobile Jugendarbeit fokussiert. 

 - Im Bereich der Produktgruppe Ordnung, Sicherheit und Bürgerservice wur-

de verstärkt Streife gefahren; dabei wurde wenig auffälliges Fehlverhalten 

festgestellt. 

 - Die Verwaltung bleibt weiterhin grundsätzlich geschlossen. Die Dienstleis-

tungen werden nun nach vorheriger Terminvereinbarung erbracht. 

 - Momentan werden weitere Lockungen, z. B. Öffnung der Sporthallen, um-

gesetzt. 

 

21.2 Bürgermeister Wassong schlägt betr. Nutzung der Begegnungsstätte durch 

Vereine etc. für die Dauer der Corona-Pandemie vor, Punkt 3 des Mietpreista-

rifs zur Benutzungsordnung für die Begegnungsstätte dahingehend zu ergän-

zen, dass den Vereinen und sonstigen Gruppierungen zur Durchführung von 

Versammlungen der Saal der Begegnungsstätte ebenfalls mietfrei überlassen 

wird. Auf seine anschließende Frage hin, ob dies die Zustimmung des Rates 

finde, sagt Ratsmitglied Wahlenberg, in dieser Angelegenheit sei zunächst ein 

formeller Beschluss erforderlich, der unter dem Tagesordnungspunkt „Mitteilun-

gen des Bürgermeisters“ nicht gefasst werden könne. 

 

21.3 Bürgermeister Wassong teilt mit, der Kreis Viersen habe in einer Pressemittei-

lung am 24. April 2020 darüber informiert, dass an 120 Radknotenpunkten im 

Kreis Viersen übersichtliche Infotafeln angebracht werden. 

 

21.4 Bürgermeister Wassong gibt betr. Vermarktungssituation Heineland bekannt, 

dass bisher 40 Grundstücke verkauft worden seien. 

 

21.5 Bürgermeister Wassong teilt mit, dass aufgrund der jeweils umfangreichen Ta-

gesordnung der Beginn der Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses am 

9. Juni 2020 und des Rates am 23. Juni 2020 auf 18.00 Uhr vorverlegt werde. 

 

21.6 Bürgermeister Wassong stellt den zeitlichen Ablauf in der Bädersituation wie 

nachstehend aufgeführt dar: 

 

 - 22. Januar 2020:  Verständigung im Ältestenrat Niederkrüchten, Herrn  
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 Kuhn, von der DSBG zu beauftragen, ein Konzept für 

 ein interkommunales Bad unter der Vorgabe max. 1  

 Mio. € Betriebs- incl. Investitionskosten per anno zu  

 erarbeiten 

 - 3. Februar 2020:  Einigung mit der Gemeinde Brüggen, Herrn Kuhn,  

 anzufragen 

 - 18. Februar 2020:  Gespräch mit Herrn Kuhn und Vertretern beider Ge- 

 meinden mit dem Ergebnis, dass Herr Kuhn keine Al- 

 ternative für sein vorgeschlagenes Konzept sehe 

 - Ende Februar 2020:  Verständigung mit der Gemeinde Brüggen, das Archi- 

 tekturbüro Neugebauer (Waltrop) anzufragen 

 - Anfang März 2020:  Kontaktaufnahme mit Herrn Neugebauer und Über- 

 mittlung der Rahmendaten: 

 - Sportbecken, mindestens 5 Bahnen x 25 m 

   - Sprungturm 1 und 3 m 

   - Lehrschwimmbecken ca. 120 qm mit Hubboden 

   - Kinderbecken ca. 40 qm 

 - 24. April 2020:  Mitteilung von Herrn Neugebauer über Corona- 

 bedingte Verzögerung und Bereitschaft zur Erstellung 

 einer Planung 

 - Anfang Mai 2020:  Beauftragung des Architekturbüros Neugebauer 

 

Gemeindewehrführer Erkens, Gemeindeförster Kaufhold und Frau Borsch verlassen 

die Sitzung. 

 

 
 

 

Der Bürgermeister schließt die Sitzung. 
 

 

 

 

 

 gez. Wassong gez. Bonus 

 Bürgermeister Schriftführer 
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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 11.03.2020 
Der Bürgermeister 
Finanzmanagement und Liegenschaften 
Aktenzeichen: 23 20 00 
 

Vorlagen-Nr.  1412-2014/2020 1. Ergänzung 

Sachbearbeiter: Britta Baier 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2020  

Rat der Gemeinde Niederkrüchten 12.05.2020  

 

 

Baulandmanagement in Niederkrüchten - Grundsatzbeschluss - 

 

Sachverhalt: 

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat in seiner Sitzung am 21. Mai 2019 einstimmig be-

schlossen, eine verbindliche Bauleitplanung zur Ausweisung von Bauland künftig grundsätzlich 

nur dann einzuleiten, wenn die Gemeinde Niederkrüchten Eigentümerin der Grundstücke im 

Baugebiet ist.  

Die Umsetzung des Masterplanes Wohnen sowie die Eckpunkte zur strategischen Ausrichtung 

der Gemeinde Niederkrüchten im Handlungsfeld „Wohnen“ erfordern die Einführung eines Bau-

landmanagements, damit die Gemeinde Niederkrüchten in die Lage versetzt wird, Baulandent-

wicklung und Baulandvermarktung strategisch steuern zu können. 

Nachdem am 10. Juli 2019 mit Herrn Dr. Dransfeld vom Institut für Bodenmanagement eine 

Informationsveranstaltung für die Mitglieder des Rates, des Planungs-, Verkehrs- und Umwelt-

ausschusses sowie des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr, Forst und Lie-

genschaften durchgeführt wurde, hat der Rat in seiner Sitzung am 24. September 2019 be-

schlossen, den Auftrag an das Institut für Bodenmanagement zur Erarbeitung der Strategie für 

das Baulandmanagement zu erteilen. 

Der erarbeitete Grundsatzbeschluss zum kommunalen Baulandmanagement in Niederkrüchten, 

der im Kern die zukünftige strategische Vorgehensweise bei der Bereitstellung und Entwicklung 

neuen Wohnbaulandes und die entsprechenden Modalitäten für die Umsetzung festlegt, liegt 

nunmehr vor. Ergänzend wurde das Papier „Grundlagen“ durch Herrn Dr. Dransfeld vorgelegt, 

in dem u. a. allgemeine Ausführungen zur bisherigen Vorgehensweise der Baulandbereitstel-

lung in der Gemeinde enthalten sind und in dem die Notwendigkeit eines Baulandmanagements 

verdeutlicht wird. 
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Zur Umsetzung eines Baulandmanagements ist es unumgänglich, dass die Verwaltung im 

Rahmen des „Grundsatzbeschlusses“ jederzeit und auch - falls erforderlich - kurzfristig hand-

lungsfähig ist.  

Herr Dr. Dransfeld hat in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 10. März 2020 

den „Grundsatzbeschluss“ (Anlage 1) erläutert und Fragen der Ausschussmitglieder beantwor-

tet.  

Der „Grundsatzbeschluss“ (Anlage 1) sowie die „Grundlagen“ (Anlage 2) sind der Sitzungsvor-

lage beigefügt.  

Der Haupt- und Finanzausschuss hat dem Rat einstimmig folgenden Beschlussvorschlag unter-

breitet: 

 

Beschlussvorschlag: 

1. Die Bereitstellung und Entwicklung neuen Wohnbaulandes in der Gemeinde Niederkrüchten 

erfolgt zukünftig nach den in der Anlage 1 festgelegten Zielen, Grundsätzen und Modalitäten 

zur Vorgehensweise. 

2. Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen des „Grundsatzbeschlusses“ die entsprechen-

den Maßnahmen umzusetzen. Vor der Umsetzung projektbezogener Zwischenerwerbe ist 

der Rat in Kenntnis zu setzen.  

3. Die Verwaltung soll halbjährlich über den Sachstand berichten. 

4. Es ist in jedem Haushaltsjahr ein Budget in angemessener Höhe in den gemeindlichen 

Haushalt einzustellen. 

 
 

 

 

Anlage(n): 

1. Grundsatzbeschluss 
2. Grundlagen 
 

 

gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☒ Nein ☐ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☒ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkon-
to: 

 
7.000240 „Grundstückserwerb“/78210000 

Kosten der Maßnahme in Euro derzeit noch unbekannt 

Folgekosten in Euro  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Nr. 19019/19 

Baulandmanagement in 
Niederkrüchten 

 

– Grundsatzbeschluss – 

 

 

 

erarbeitet im Auftrag der 

Gemeinde Niederkrüchten 

 

vom 

Institut für Bodenmanagement 

- IBoMa - 

Dr.-Ing. Egbert Dransfeld 

 

 

 

 

 

 

 

Bearbeitet von: Dr.-Ing. Egbert Dransfeld 

 

 

 

Dortmund, im  Februar 2020



GRUNDSATZBESCHLUSS ZUM KOMMUNALEN BAULANDMANAGEMENT IN NIEDERKRÜCHTEN 2 

BAULANDMANAGEMENT IN NIEDERKRÜCHTEN – BAULANDBESCHLUSS

GRUNDSATZBESCHLUSS ZUM 

KOMMUNALEN BAULANDMANAGEMENT 

IN NIEDERKRÜCHTEN 

PRÄAMBEL 

Die Gemeinde Niederkrüchten im Kreis Viersen möchte das Thema Baulandmanagement inhalt-

lich neu besetzen und in einem Baulandbeschluss niederschreiben.  

Das Wohnbaulandpreisniveau in Niederkrüchten liegt im Vergleich zu den anderen kreisangehöri-

gen Gemeinden oder Städten im Kreis Viersen noch auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. 

In Teilbereichen der Gemeinde, insbesondere im Osten Niederkrüchtens war in den letzten Jah-

ren ein steigendes Bodenrichtwertniveau zu konstatieren. Perspektivisch ist anzunehmen, dass 

das Bodenwertniveau steigen wird, z. B. aufgrund verstärkter Nachfrage nach Bauland für junge 

Familien aus anderen Gemeinden des Kreises Viersen.  

Für die Gemeinde Niederkrüchten wird mittelfristig ein moderates Bevölkerungswachstum vor-

hergesagt, das durch einen sehr stark ansteigenden Anteil von Personen im Alter von 65 Jahren 

und älter zu Stande kommt. Auch für diese Altersgruppen möchte die Gemeinde Niederkrüchten 

tätig werden und ein attraktives Angebot für Menschen schaffen, die im Alter ihr Eigentum wei-

tergeben und altersgerechten, barrierefreien Wohnraum nachfragen. 

Der jüngst erstellte „Masterplan Wohnen“ konstatiert z. B. für die nächsten 10 Jahre einen zu-

sätzlichen Bedarf an ca. 1.000 Wohneinheiten, der nur zum Teil durch wenig vorhandene Bau-

land-Reserven und auch nur für die nächsten 3–4 Jahre gedeckt wäre. Es besteht mithin eine 

deutlich spürbare Nachfrage an Baulandflächen. 

Die Gemeinde Niederkrüchten muss zusätzlich aber auch für mögliche Zuzugswillige attraktiv 

werden, ohne dabei die eigene Bevölkerung zu vernachlässigen. Ansonsten verliert die Gemeinde 

tendenziell wichtige Haushaltsgruppen und es fällt schwer, Haushalte von außerhalb (neu) zu 

gewinnen. Dies hat darüber hinaus auch den negativen Effekt, dass die Gemeinde mittel- und 

langfristig Haushaltseinnahmen verliert bzw. auf sie verzichtet (z. B. Einkommensteueranteile, 

Grundsteuer, Zweckzuweisungen, etc.). Diese Entwicklungen erschweren gerade auch vielen 

Einheimischen den Zugang zum Eigentum.  

Ein weiterer Problemfaktor ist die Angebotsplanung. Was nützt es, wenn Baulücken (neu) produ-

ziert werden, diese aber nicht bebaut werden und somit eine Entspannung des Marktes verhin-

dert wird. Manche Baulücken, die eine attraktive Weiterentwicklung des Gemeindebildes verhin-

dern, befinden sich in Privathand und lassen sich nicht mobilisieren, führen aber gleichzeitig zu 

verminderter Ausweisung neuer Bauflächen.  

Die Gemeinde Niederkrüchten wünscht sich daher deutlich mehr Steuerungseinfluss bei der künf-

tigen Wohnbaulandentwicklung.  

Vor diesem Hintergrund ist die Gemeinde Niederkrüchten bestrebt, insgesamt einen möglichst 

großen ordnungspolitischen Steuerungseinfluss bei der Wohnraumversorgung wiederzugewinnen 

und zu wahren. Die Baulandbereitstellungspolitik ist hierzu eine Schlüsselstelle. 
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Zur einheitlichen Steuerung des künftigen Baulandmanagements in Niederkrüchten ist es daher 

zweckmäßig und zielführend, einen Grundsatzbeschluss zum Baulandmanagement zu fassen, der 

die Eckpunkte des zukünftigen Vorgehens für alle Beteiligten festlegt. 

I ZIELSETZUNG 

Als Kernziel möchte die Gemeinde Niederkrüchten umfassenden Steuerungseinfluss auf die Ent-

wicklung und Vergabe von Grundstücken im Gemeindegebiet erlangen.  

Insbesondere hat sich die Gemeinde Niederkrüchten das Ziel gesetzt, auch die Deckung des 

Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung sicherzustellen und dabei insbesondere junge Fa-

milien mit Kindern zu fördern.  

Zur Realisierung des Kernziels sollen die folgenden Haupt- und Detailziele erreicht werden. 

A Hauptziele 

Die Gründe und Ziele für ein neues Baulandmanagement in Niederkrüchten lauten vorrangig: 

a) Soziale Aspekte in der Wohnraumversorgung, 

b) Berücksichtigung von Einheimischen, 

c) Dämpfung der Bodenpreise, 

d) Mobilisierung der Wohnbaulandpotentiale, 

e) Refinanzierung der Baulandproduktionskosten unter Teilverzicht auf Bodenwertsteigerun-

gen. 

B Detailziele 

 Soziale Ziele 

 Vereinfachter Zugang für „junge Familien“, „Einheimische“ und „Schwellenhaushalte“ 

zum Eigentum  

 Ausreichendes Angebot an altersgerechten, barrierefreien Wohnraum. 

 Schaffung attraktiver Angebote für Zuwanderungswillige. 

 Ausreichendes Angebot an geförderten Wohnraum. 

 Sozialverträgliche Mietpreisgestaltung. 

 Vermeidung von Verdrängungsprozessen in Nachbargemeinden. 

 Ökonomische Ziele 

 Beschleunigung der Baulandentwicklung. 

 Stabilisierung und „Dämpfung“ der Baulandpreise für das Wohnen durch eine Auswei-

tung des Baulandangebots und die Vergabe von Grundstücken durch die Gemeinde. 

 Verhinderung von neuen Baulücken. 

 Angemessene Beteiligung der „Alteigentümer“ an der Wertschöpfung unter Teilverzicht 

auf Wertsteigerung. 

 Refinanzierung der Folgekosten. 
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 Stadtplanerische Ziele 

 Vermeidung von Baulücken. 

 Verbesserte Auslastung vorhandener Infrastruktur. 

 Ökologische Ziele 

 Vermeidung von Zersiedlungstendenzen. 

 Verminderte Freirauminanspruchnahme (z. B. durch verstärkte Innenentwicklung). 

II VERFAHRENSWEGE 

Als Weg der Baulandbereitstellung wird ausschließlich der kommunale Zwischenerwerb 

verfolgt. 

 Der freihändige Erwerb kann nach kurz- und langfristigen Zwischenerwerb differenziert 

werden.  

 Beim kurzfristigen Zwischenerwerb handelt es sich um einen projektbezogenen Zwischen-

erwerb. Die Gemeinde versucht, in Gebieten mit Planungsabsichten die Grundstücke frei-

händig zu erwerben. 

 Der langfristige Zwischenerwerb unterscheidet sich davon erheblich und wird auch als lang-

fristige Bodenvorratspolitik bezeichnet. Die Gemeinde Niederkrüchten kauft bei dieser Stra-

tegie Flächen auf, für die derzeit keine Planungsabsichten bestehen. Eine bauliche Entwick-

lung kann sich jedoch zu einem späteren, bislang nicht absehbaren Zeitpunkt ergeben. Auf 

diese Art erworbene Flächen können außerdem als Tauschflächen bei konkreten Projekten 

oder als ökologische Ausgleichsflächen verwendet werden. 

 Neben dem Erwerb der benötigten Flächen ist auch ein Tausch mit im Eigentum der Ge-

meinde stehenden Flächen möglich.  

 Beim freihändigen Erwerb kann die Gemeinde die Flächenverfügbarkeit auch über Options-

verträge – das bezeichnet notariell unterbreitete Kaufangebote – sichern. Ist der Erwerb zu 

einem späteren Zeitpunkt in rechtlich bindender Form sichergestellt, kann die Gemeinde 

früher mit der Baugebietsentwicklung beginnen. Dieser Weg ist insbesondere bei größeren 

Baugebieten zu wählen, um das finanzielle Risiko einer Planungsaufgabe zu minimieren. 

III GRUNDSÄTZE 

 Die Regelungen, die in diesem Beschluss festgehalten sind, beziehen sich ausschließlich auf 

neu zu schaffendes Baurecht für Wohnen oder auf Fälle, bei denen die Nutzungsart geän-

dert wird, die neue Nutzung dem Wohnen dient und hierdurch ein signifikanter Wertzu-

wachs (Wertsteigerung > 50 %) entsteht. 

 Fälle, in denen das Baurecht am Stichtag (30.06.2020) bereits vorhanden ist oder vor-

handenes Baurecht nicht wesentlich geändert werden soll bzw. bereits mit Bauleitplanver-

fahren begonnen wurden, sind hiervon nicht betroffen.  

Grundsätze des Niederkrüchtener Baulandmanagements gelten gleichwohl auch in den Fäl-

len, bei denen das zum Stichtag 30.06.2020 geltende Baurecht (später) aufgehoben  oder 

teilaufgehoben werden sollte, die Schaffung des neuen Baurechtes auf selbigen Flächen 
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aber erst mit einem Zeitabstand (z. B. nach einigen Jahren) – nach Aufhebung des alten 

Baurechtes – erfolgen würde. 

 Die Gemeinde Niederkrüchten leitet unter Berücksichtigung des § 1 Abs. 3 BauGB neue 

städtebauliche Planungen nur dann ein, wenn die Flächen zu 100 % im Eigentum der Ge-

meinde Niederkrüchten stehen. Sollten diese Voraussetzung nicht gegeben sein, so wird 

die Planung nicht bzw. nur eine Teilrealisierung der Planung, d. h. nur eine Realisierung der 

Planung in den Bereichen des Plangebietes, die sich im Eigentum der Gemeinde befinden, 

weiterverfolgt.  

 Bei allen Baulandentwicklungen ist der unter II aufgeführte Verfahrensweg einzuhalten. 

Lediglich bei Bauleitplanverfahren, die sich auf einen Geltungsbereich von unter 2.000 m² 

beziehen, wird die Anwendung des Baulandmanagementbeschlusses ausgeschlossen. 

 Die bauliche Umsetzung im Rahmen des kommunalen Zwischenerwerbs 

Jeder Erwerber gemeindeeigenen Baulandes hat innerhalb einer Frist von 5 Jahren – nach 

Vertragsabschluss und Sicherung der Erschließung – die Bebauung soweit zu vollenden, 

dass eine zweckmäßige Nutzung der Baulichkeiten möglich ist.  

Für den Fall der Nichteinhaltung wird der Gemeinde für das Baugrundstück bzw. für die 

Baugrundstücke ein Rückerwerbsrecht zum ursprünglichen Verkaufspreis eingeräumt; die-

ses Rückerwerbsrecht wird grundbuchlich gesichert. Alle Rückübertragungskosten trägt 

der/die Rückübertragende. 

 Rückübertragungsmöglichkeit im Rahmen des kommunalen Zwischenerwerbs 

Jeder (Alt-)Eigentümer erhält auf Wunsch – abhängig von der Größe der abgegebenen 

bzw. veräußerten Flächen – eine Option auf Übertragung von mindestens einem Baugrund-

stück, nach Planungsabschluss und Erschließung zu dem gleichen Veräußerungspreis wie 

die sonstigen, voll erschlossenen baureifen Grundstücke, mit der Auflage einer Bebauung 

innerhalb von 5 Jahren nach Rückübertragung. 

Bei der Ausübung der Möglichkeit zur Rückübertragung ist die Größe der eingebrachten 

bzw. aufgekauften Flächen sowie die Relation zur Größe des gesamten Plangebiets und zur 

Größe des vorgesehenen Nettobaulands zu beachten: Die eingebrachte bzw. angekaufte 

Fläche  muss für eine Rückübertragung mindestens 2.500 m² betragen. Insgesamt darf bis 

zu 25 %  der eingebrachten Fläche (Bruttobauland) an den Alteigentümer übertragen wer-

den, maximal jedoch zwei Baulandgrundstücke für eine Einfamilienhausbebauung (Netto-

bauland). 

Für den Fall der Nichteinhaltung wird der Gemeinde für das Baugrundstück bzw. die Bau-

grundstücke ein Ankaufsrecht zum ursprünglichen Verkaufspreis eingeräumt; dieses Kauf-

recht wird grundbuchlich gesichert. Alle Rückübertragungskosten trägt der/die Rücküber-

tragende. 
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IV KOSTENBETEILIGUNG BEI DER BAULANDBEREITSTELLUNG 

A Allgemeines 

 Die Grundstückseigentümer und Investoren sollen an den Folgekosten der Baulandentwick-

lung – insbesondere an den Kosten der technischen und sozialen Infrastruktur – beteiligt 

werden. Dies wird durch einen Teilverzicht auf planungsbedingte Bodenwertsteigerungen 

gewährleistet. 

 Es sind städtebauliche und bodenwirtschaftliche (Vor-)Kalkulationen zu entwickeln. 

B Regelung beim kommunalen Zwischenerwerb 

 Die Gemeinde erwirbt die zu entwickelnden Grundstücke und refinanziert die Kosten der 

Baulandentwicklung aus der Differenz zwischen Ankaufs- und Verkaufspreis. Der kalkulierte 

Ankaufspreis ergibt sich aus der städtebaulichen bzw. bodenwirtschaftlichen (Vor-)Kalkula-

tion. 

 Bei (Alt-)Eigentümern, die ihr Recht auf Rückübertragung wahrnehmen wollen, kann die 

Gemeinde die „rück zu übertragenden Baugrundstücke“ wertlich mit dem Ankaufspreis ver-

rechnen. 

C Städtebauliche/bodenwirtschaftliche (Vor-)Kalkulation zur Ermittlung der An-

kaufspreise 

 Der jeweils zu zahlende Ankaufspreis wird für jedes Baugebiet separat bestimmt. Bei der 

Berechnung des Ankaufspreises werden grundsätzlich sämtliche Kosten, die vom Bauvor-

haben hervorgerufen werden oder Voraussetzung für die Bauverwirklichung sind, berück-

sichtigt. Bei den gezahlten Preisen handelt es sich um, im Rahmen einer städtebaulichen 

Kalkulation errechnete, kostendeckende und tragfähige Ankaufspreise. 

 Ausgehend vom kalkulierten durchschnittlichen Verkaufspreis je Baugebiet sind die folgen-

den Positionen in Abzug zu bringen: 

 Flächenabzug: Die Höhe des Flächenabzugs (f-Anteil) für Verkehrs- und Grünflächen, 

für Infrastruktureinrichtungen und für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Plangebiet 

ist anhand des städtebaulichen Entwurfs abzugreifen oder pauschal nach Erfahrungs-

werten zu schätzen und prozentual vom Ausgangswert abzuziehen. 

 Technische Infrastruktur, ökologische Ausgleichsmaßnahmen, Planungsleis-

tungen: Die Kosten der technischen Infrastruktur, für Planungsleistungen, ökologische 

Ausgleichsmaßnahmen und Ordnungsmaßnahmen werden nach den, für das betreffen-

de Baugebiet entstehenden Kosten ermittelt und auf den m² Nettobauland umgelegt. 

 Soziale Infrastruktur: Zu der sozialen Infrastruktur zählen Kindergärten, Kinderhorte 

und Kinderspielplätze. Die Berücksichtigung erfolgt über eine plausible städtische Kalku-

lation bzw. einen Baukostenvoranschlag. Pauschwerte für die soziale Infrastruktur (Kos-

tenansatz) in €/m² Bruttobauland oder in €/m² Nettobauland können alternativ verwen-

det werden, wenn diese vorher aufgrund einer auf die Situation in Niederkrüchten abge-

stimmte Berechnung hergeleitet worden sind. 

 Grunderwerbsnebenkosten (Notarkosten, Vermessungskosten und Grunderwerb-

steuer): Die Grunderwerbnebenkosten werden mit einem festzulegenden Prozentsatz 

des voraussichtlichen Ankaufspreises berücksichtigt. 
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 Wartezeit/Risiko: Die Wartezeit bis zur Baureife und Vermarktung ist über eine Dis-

kontierung mit einem Entwicklungszinssatz zu berücksichtigen. Der Entwicklungszinssatz 

liegt i. d. R. zwischen dem Liegenschaftszinssatz und dem Kapitalmarktzinssatz. Das Ri-

siko – meint das bestehende Risiko, die Planung könnte verworfen und aufgegeben 

werden und das Vermarktungsrisiko – wird als Aufschlag auf die Wartezeit berücksich-

tigt. Werden zur Sicherung der Flächenverfügbarkeit Optionsverträge genutzt, kann auf 

eine Berücksichtigung der Wartezeit verzichtet werden. 
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1 EINLEITUNG 

Die Gemeinde Niederkrüchten im Kreis Viersen möchte das Thema Baulandmanagement inhalt-

lich neu besetzen und in einem Baulandbeschluss niederschreiben.  

Das Wohnbaulandpreisniveau in Niederkrüchten liegt im Vergleich zu den anderen kreisangehöri-

gen Gemeinden oder Städten im Kreis Viersen noch auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. 

In Teilbereichen der Gemeinde, insbesondere im Osten Niederkrüchtens war aber in den letzten 

Jahren ein steigendes Bodenrichtwertniveau zu konstatieren. Perspektivisch ist anzunehmen, 

dass das Bodenwertniveau weiter steigen wird, z. B. aufgrund verstärkter Nachfrage nach Bau-

land für junge Familien aus anderen Gemeinden des Kreises Viersen. Diese Entwicklungen er-

schweren gerade auch vielen Einheimischen den Zugang zum Eigentum. 

Für die Gemeinde Niederkrüchten wird mittelfristig ein moderates Bevölkerungswachstum vor-

hergesagt, das durch einen sehr stark ansteigenden Anteil von Personen im Alter von 65 Jahren 

und älter zu Stande kommt. Auch für diese Altersgruppen möchte die Gemeinde Niederkrüchten 

tätig werden und ein attraktives Angebot für Menschen schaffen, die im Alter ihr Eigentum wei-

tergeben und altersgerechten, barrierefreien Wohnraum nachfragen. 

Der jüngst erstellte „Masterplan Wohnen“ konstatiert für die nächsten zehn Jahre einen zusätzli-

chen Bedarf an ca. 1000 Wohneinheiten, der nur zum Teil durch wenige vorhandene Baulandre-

serven und  nur für die nächsten drei Jahre gedeckt wäre. Es besteht mithin eine deutlich spür-

bare Nachfrage an Baulandflächen. 

Die Gemeinde Niederkrüchten muss zusätzlich für mögliche Zuzugswillige attraktiv werden, ohne 

dabei die eigene Bevölkerung zu vernachlässigen. Ansonsten verliert die Gemeinde tendenziell 

wichtige Haushaltsgruppen und es fällt schwer, Haushalte von außerhalb (neu) zu gewinnen. 

Dies hat darüber hinaus auch den negativen Effekt, dass die Gemeinde mittel- und langfristig 

Haushaltseinnahmen verliert bzw. auf sie verzichtet (z. B. Einkommensteueranteile, Grundsteuer, 

Zweckzuweisungen, …).  

In der Angebotsplanung brauchten sich die Eigentümer und Nutznießer der Planung bislang prak-

tisch nicht an den über die Erschließungskosten hinausgehenden Kosten der Baulandbereitstel-

lung beteiligen. 

Die Gemeinde Niederkrüchten wünscht sich aus diesen Gründen mehr Steuerungseinfluss bei der 

künftigen Wohnbaulandentwicklung. Dies ist der Leitgedanke bei der Erarbeitung des Baulandbe-

schlusses, aus dem die formulierten Haupt- und Detailziele folgen. Insbesondere hat sich die 

Gemeinde Niederkrüchten das Ziel gesetzt, die Deckung des Wohnbedarfs der ortsansässigen 

Bevölkerung sicherzustellen und dabei junge Familien mit Kindern zu fördern. 

Vor diesem Hintergrund ist die Gemeinde Niederkrüchten bestrebt, insgesamt einen möglichst 

großen ordnungspolitischen Steuerungseinfluss bei der Wohnraumversorgung wiederzugewinnen 

und zu wahren. Dies soll nachhaltig mit verfügbarem Bauland unterstützt werden. Die Baulandbe-

reitstellungspolitik ist hierzu eine Schlüsselstelle. 

Zur einheitlichen Steuerung des künftigen Baulandmanagements in Niederkrüchten ist es daher 

zweckmäßig und zielführend, einen Grundsatzbeschluss zum Baulandmanagement zu fassen, der 

die Eckpunkte des zukünftigen Vorgehens für alle Beteiligten festlegt. Dazu stellt das vorliegende 

Papier die wichtigsten Entwicklungstendenzen zusammen. Es dient als Grundlage für die Ausar-

beitung einer an die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Niederkrüchten angepasste Bauland-

strategie. 
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2 KOMMUNALE BODEN- UND LIEGENSCHAFTSPOLITIK 

Für die Sicherstellung der kommunalen Daseinsgrundvorsorge ist in vielen Fällen die Bereitstel-

lung von Grundstücken eine Grundvoraussetzung. Es gibt keine nachhaltige Stadtentwicklung 

ohne die Mobilisierung von Liegenschaften, sei es für den Wohnungsbau, für die Entwicklung der 

Wirtschaftsstruktur, für die Bereitstellung der sozialen und verkehrlichen Infrastruktur und für die 

Versorgung mit Grünflächen und Freiraum. Zur Operationalisierung sind verfügbare Finanzmittel 

und eine administrative Struktur (Verwaltung) zwei wichtige „Sowieso-Voraussetzungen“. Benö-

tigt wird aber auch (drittens) eine funktionierende kommunale Bodenpolitik (vgl. Abbildung 1). 

Kommunale Bodenpolitik (im weiteren Sinne) meint hierbei alle Aktivitäten der Städte und Ge-

meinden – im Sinne der Zielerreichung der Daseinsgrundvorsorge –, die konkreten Einfluss und 

Wirkungen auf Flächen, Liegenschaften und damit auf privaten und öffentlichen Grundbesitz ha-

ben. Dies ist zuvorderst die Stadtplanung selbst. Insbesondere die politisch legitimierten kommu-

nalen Stadtentwicklungs- und die Bauleitplanungen präjudizieren (weitgehend) die Bodennutzung 

in einer Gemeinde. Welche Grundstücke und Flächen in einer Gemeinde wo, wann, wie genutzt 

werden/insbesondere werden sollen, ist Ausdruck kommunaler Bodenpolitik. 

Unter kommunaler Liegenschaftspolitik sind dagegen die kommunalen Schritte, Maßnahmen, 

Verfahren und Instrumente zu verstehen, die geeignet sind, die notwendige Planimplementierung 

aktiv durch die Schaffung der Grundstücksverfügbarkeit, mithin der Grundstücksmobilisierung, zu 

unterstützen. Hierzu gehören insbesondere der Einsatz von privatrechtlichen/konsensualen In-

strumenten (insbesondere: Ankauf, Verkauf, Tausch, Bestellung von Erbbaurechten) sowie von 

hoheitlichen Planimplementierungs-/Plansicherungsinstrumenten (insbesondere: Ausübung von 

Vorkaufsrechten, Enteignungen, Durchführung von Bodenordnungsverfahren, Anwendung von 

städtebaulichen Verträgen, Erlass von Veränderungssperren, etc.). 

Zu den kommunalen liegenschaftspolitischen Instrumenten gehören besonders langfristig ange-

legte kommunale Liegenschafts- bzw. Baulandstrategien, sei es in Form langfristiger Bodenvor-

ratspolitik, revolvierender Bodenfonds oder aber kommunalpolitischer Grundsatzbeschlüsse zum 

Boden-/Baulandmanagement (sog. „Baulandbeschlüsse“), die zum Teil seit Jahrzehnten in den 

Städten und Gemeinden erfolgreich angewendet werden. Kommunale Bodenpolitik, die nur das 

planerische Angebot schafft, die Nutzung im Sinne der Planung vorzubereiten, sie aber nicht aktiv 

durch (konkrete) liegenschaftspolitische Instrumente bei der Planimplementierung unterstützt, ist 

keine umfassende Bodenpolitik; sie verschenkt so große Steuerungs- bzw. Lenkungswirkungen 

im Sinne gezielter Daseinsgrundvorsorgepolitik (vgl. Abbildung 1 und 2). 
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Abbildung 1: Kommunale Boden- und Liegenschaftspolitik 
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Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über mögliche Handlungsfelder und Ziele eines Bau-

landmanagements. 

Abbildung 2: Handlungsfelder und Ziele eines Baulandmanagements 
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Abbildung 3: Gemeinde Niederkrüchten im Kreis Viersen 

3 ENTWICKLUNGSTENDENZEN IN NIEDERKRÜCHTEN 

3.1 Allgemeine Daten 

Niederkrüchten liegt im Übergangsbereich zwischen der Region Niederrhein und dem Rheinland 

im Westen Nordrhein-Westfalens im Süden des Kreises Viersen. Die Gemeinde besteht aus meh-

reren Ortsteilen und erstreckt sich auf rund 70 Quadratkilometer. Sie liegt unmittelbar an der 

Landesgrenze zu den Niederlanden und ist Teil des internationalen Naturparks Maas-Schwalm-

Nette. 

Die erste urkundliche Erwähnung der Gemeinde ist aus der Regierungszeit Karl des Großen aus 

dem Jahr 837. Lange Zeit gehörte die Gemeinde auch zu den Niederlanden und später zu Frank-

reich. 1815 wurden Elmpt und Niederkrüchten ein Teil des Kreises Erkelenz. Am 1. Januar 1972 

wurden Elmpt und Niederkrüchten zur heutigen Gemeinde Niederkrüchten zusammengeschlos-

sen, welche bis 1975 dem Kreis Heinsberg angehörte. Seit dem Jahr 1975 ist die Gemeinde nun 
dem Kreis Viersen im Regierungsbezirk Düsseldorf zugeordnet.1 

Der Kreis Viersen besteht aus neun kreisangehörigen Gemeinden und umfasst ca. 570 Quadratki-

lometer Fläche (vgl. Abbildung 3). Im Kreisgebiet leben (Stand 31.12.2018) rd. 300.000 Einwoh-

ner. Das entspricht einer Bevölkerungsdichte von rd. 530 Einwohnern/km².2 Da die Stadt Viersen 

die bevölkerungsstärkste und zentralgelegenste Stadt des Kreises ist, wurde sie Kreisstadt. 

Zum Kreis Viersen gehört die Große 

kreisangehörige Stadt:  

Viersen (75.000 Einwohner); 

die Mittleren kreisangehörigen Städte:  

Willich (51.000 Einwohner), 

Nettetal (42.000 Einwohner), 

Kempen (35.000 Einwohner), 

Tönisvorst (30.000 Einwohner); 

sowie die kreisangehörigen Gemeinden: 

Schwalmtal (19.000 Einwohner), 

Brüggen (15.000 Einwohner),  

Niederkrüchten (15.000 Einwohner) und  
Grefrath (15.000 Einwohner).3 

Der Kreis Viersen grenzt, beginnend im Norden im Uhrzeigersinn, an die Kreise Kleve und Wesel, 

an die kreisfreie Stadt Krefeld, an den Rhein-Kreis Neuss, an die kreisfreie Stadt Mönchenglad-

bach und an den Kreis Heinsberg. 

 

                                            
1
  Gemeinde Niederkrüchten (Hrsg.) 2019: Informationen für Bürger/-innen & Gäste – Willkommen in Niederkrüchten, 3. 

Auflage, anCos Verlag, Bramsche. S. 10 f 
2 Vgl. Bevölkerung auf Basis des Zensus 2011, abgerufen von https://www.kreis-

vier-
sen.de/c12574ea0030cb86/files/zensus_bevoelkerung_kreis_viersen.pdf/$file/zensus_bevoelkerung_kreis_viersen.pdf?open
element, Zugriff 15.01.2020. 

3
    Quelle Karte: https://www.brd.nrw.de/planen_bauen/regionalmonitoring_statistik/Zahlen_Daten_Fakten_Kreis_Viersen.html, 

Zugriff 15.01.2020. 
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3.2 Bevölkerungsentwicklung 

Die Gemeinde Niederkrüchten verzeichnete insbesondere im Zeitraum zwischen 1987 und 2002 

ein starkes Bevölkerungswachstum von rd. 10.700 auf rd. 15.100 Einwohner. Seitdem ist die Be-

völkerung konstant zwischen 15.00 und 15.200 geblieben (vgl. Abbildung 4). 

Abbildung 4: Bevölkerungsentwicklung in Niederkrüchten von 1987 bis zum 31.12.2017 4 

 

Der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) hat für alle Kommu-

nen Nordrhein-Westfalens die Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2040 vorausberechnet. Für 

den Kreis Viersen wurde ein Bevölkerungsrückgang in Höhe von 4,0 % berechnet. Für die Ge-

meinde Niederkrüchten wurde dagegen ein Bevölkerungswachstum von 5,1 % errechnet, was auf 

einen überproportional hohen Zuwachs in der Bevölkerungsgruppe von Menschen, die älter als 65 

Jahre sind, zurückzuführen ist. (vgl. Tabelle 1) 

Tabelle 1: Bevölkerungsentwicklung im Kreis Viersen bis 2040 

 

In der Bevölkerungsentwicklung im Kreis Viersen ist deutlich erkennbar, dass die einzigen Ge-

meinden im Kreis Viersen, denen ein geringes Bevölkerungswachstum prognostiziert wird, einen 

sehr hohen Zuwachs (über 80 % oder 110 %) in der Alterskohorte ab 65 Jahre haben. Während 

die kreisweiten Rückgänge in den Kohorten unter 18 zwischen 15 und 30 % bzw. zwischen 19 

                                            
4 Quellen: IT.NRW Landesdatenbank, Strukturdaten für Niederkrüchten, Stand 24.04.2019. 

2014 2040 Entw. 2014 2040 Entw. 2014 2040 Entw. 2014 2040 Entw.

Viersen 74.907 69.358 -7,4 % 12.378 10.569 -14,6 % 46.026 38.750 -15,8 % 16.503 20.039 +21,4 %

Willich 50.599 53.083 +4,9 % 8.875 7.113 -19,9 % 31.943 28.234 -11,6 % 9.781 17.736 +81,3 %

Nettetal 41.553 41.594 +0,1 % 6.861 5.538 -19,3 % 26.280 22.844 -13,1 % 8.392 13.212 +57,4 %

Kempen 34.618 32.182 -7,0 % 5.780 4.717 -18,4 % 21.400 15.820 -26,1 % 7.438 11.645 +56,6 %

Tönisvorst 29.818 27.468 -7,9 % 4.602 3.779 -17,9 % 18.203 13.621 -25,2 % 6.376 10.068 +57,9 %

Schwalmtal 18.863 17.122 -9,2 % 3.329 2.607 -21,7 % 12.194 8.147 -33,2 % 3.340 6.368 +90,7 %

Brüggen 15.469 14.670 -5,2 % 2.622 1.960 -25,2 % 9.575 6.894 -28,0 % 3.272 5.816 +77,8 %

Niederkrüchten 14.991 15.754 +5,1 % 2.619 1.838 -29,8 % 9.404 7.670 -18,4 % 2.968 6.246 +110,4 %

Grefrath 14.760 12.022 -18,6 % 2.219 1.577 -28,9 % 9.158 6.200 -32,3 % 3.383 4.245 +25,5 %

Kreis Viersen 294.921 283.260 -4,0 % 49.285 39.698 -19,5 % 184.183 148.193 -19,5 % 61.453 95.369 +55,2 %
Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen: Bevölkerungsentwicklung in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens 2014 bis 2040: S. 9 ff.

Bevölkerung

insgesamt
davon im Alter von

unter 18 18 - unter 65 65 +
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und 65 Jahren zwischen 10 und 35 % im Kreisgebiet relativ nah beieinander liegen, so ist bei der 

Kohorte über 65 Jahre eine Spanne von 20 bis 110 % feststellbar. Letztendlich entscheidet dieser 

Wert darüber, ob ein Bevölkerungswachstum zu erwarten ist oder nicht. Mit einer Wachstumsrate 

von 110,4 % im Bereich der Altersgruppe der über 65-jährigen und insgesamt mit einer Wachs-

tumsrate von 5,1 % liegt Niederkrüchten mit deutlichem Abstand an der Spitze im Vergleich mit 

den anderen Gemeinden und kreisfreien Städten des Kreises Viersen (vgl. Tabellen 1 und 2). 

Anhand der detaillierten Darstellung der Bevölkerungsentwicklung in Niederkrüchten wird deut-

lich, wie sich die Alterspyramide Niederkrüchten in den kommenden Jahrzehnten ändern wird 

(vgl. Tabelle 2).  

Tabelle 2: Bevölkerungsentwicklung in Niederkrüchten bis 2040 

 

Bei diesen Prognosen sind häufig nur Trendfortschreibungen gegeben. Durch eine zukünftig stär-

ker ausgerichtete kommunale Baulandpolitik, die dann auch entsprechend neue Bauangebote 

ermöglichte, kann die Niederkrüchtener Bevölkerungsentwicklung maßgeblich mitbeeinflusst wer-

den. Für die gewerbliche Strukturentwicklung gilt dieser Grundsatz erst recht. 

 

3.3 Bodenrichtwertentwicklung 

Das Bodenrichtwertniveau in Niederkrüchten ist in der Gesamtschau seit 2012 im individuellen 

Wohnungsbau konstant. Bei der Gewerbenutzung hat sich das Bodenrichtwertniveau leicht er-

höht (vgl. Tabelle 3). 

Tabelle 3: Bodenrichtwerte in Niederkrüchten5 

 

                                            
5
 © BoRiS NRW. 

unter 18 18 - 65 65 +
2014 14.991 2.619 9.404 2.968
2025 15.370 2.078 9.205 4.087
2040 15.754 1.838 7.670 6.246

Veränderung
2040 zu 2014
Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen: Bevölkerungsentwicklung 
in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens 2014 bis 
2040: S. 10

Bevölkerung

insgesamt
davon im Alter von

+5,1 % -29,8 % -18,4 % +110,4 %

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Individueller Wohnungsbau Grundstücksfläche gut 155 €/m² 155 €/m² 155 €/m² 155 €/m² 155 €/m² 155 €/m² 155 €/m² 155 €/m²
freistehende Ein- und Zwei- 350 - 800 m² mittel 140 €/m² 140 €/m² 140 €/m² 140 €/m² 140 €/m² 140 €/m² 140 €/m² 140 €/m²
familienhäuser einfach 125 €/m² 125 €/m² 125 €/m² 125 €/m² 125 €/m² 125 €/m² 125 €/m² 125 €/m²
Individueller Wohnungsbau Grundstücksfläche gut - - - - - - - -
Doppelhaushälften und 250 - 500 m² mittel - - - - - - - -
Reihenendhäuser einfach - - - - - - - -
Individueller Wohnungsbau Grundstücksfläche gut - - - - - - - -
Reihenmittelhäuser 150 - 300 m² mittel - - - - - - - -

einfach - - - - - - - -
Geschosswohnungsbau GFZ ca. 1,2 gut - - - - - - - -
Wohnungen oder Mischnutz- 3 bis 5 Vollgeschosse mittel - - - - - - - -
ungen, gew. Ant. max. 20 % einfach - - - - - - - -
Gewerbenutzung gut - - - - - - - -
klassisches Gewerbe ohne mittel 35 €/m² 35 €/m² 35 €/m² 35 €/m² 35 €/m² 40 €/m² 40 €/m² 40 €/m²
tertiäre Nutzung einfach - - - - - 35 €/m² 35 €/m² 35 €/m²

Baureife Grundstücke LageDetails Gebietstypische Bodenrichtwerte (jeweils zum 01.01.)
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Die Unterschiede im Bodenrichtwertniveau - je nach Lage - sind in Niederkrüchten recht erheb-

lich. Im Westen Niederkrüchtens ist der Bodenrichtwert geringer als im Osten der Gemeinde. Die 

folgenden Bodenrichtwertkarten belegen die Lageunterschiede sowie das in etwa konstant ge-

bliebene Bodenrichtwertniveau (vgl. Abbildungen 5 und 6). 

Abbildung 5: Bodenrichtwertkarte Niederkrüchten Stichtag 01.01.20116 

 

Abbildung 6: Bodenrichtwertkarte Niederkrüchten Stichtag 01.01.20197 

 

Im Vergleich zu den übrigen mittleren kreisangehörigen Städten und den kreisangehörigen Ge-

meinden im Kreis Viersen ist festzustellen, dass das Bodenrichtwertniveau für den individuellen 

Wohnungsbau in Niederkrüchten in allen Lagen am niedrigsten ist (vgl. Tabelle 4).  

                                            
6
 © BoRiS NRW. 

7
 © BoRiS NRW. 
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Tabelle 4: Bodenrichtwerte im Kreis Viersen, Stichtag 01.01.20198 

 

Ein ansteigender Bodenrichtwert lässt sich aus dem Marktgeschehen der vergangenen Jahre noch 

nicht direkt nachweisen. Gleichwohl ist das Bodenrichtwertniveau in den restlichen Städten und 

Gemeinden des Kreises Viersen schon jetzt recht hoch, so dass die Gemeinde Niederkrüchten 

versuchen sollte, einen ähnlichen Preisanstieg zu verhindern und preisdämpfend einzuwirken. Da 

eine grundsätzlich positive Einwohnerzahlentwicklung zu erwarten ist, ist neben den allgemeinen 

Faktoren wie die Tendenz zu kleineren Haushalten und den Herausforderungen durch die Alte-

rung der Gesellschaft auch aufgrund der Bevölkerungsentwicklung mit einer steigenden Bauland-

nachfrage und damit auch mit einer Steigerung der Baulandpreise zu rechnen. Der neu erstellte 

„Masterplan Wohnen“ (2019) zeigt einen recht hohen Bedarf von ca. 1000 zusätzlichen Wohnein-

heiten (WE) bis 2030. 

 

4 DIE BISHERIGE BAULANDBEREITSTELLUNG UND IHRE IMPLIKATIONEN 

4.1 Die bisherige Vorgehensweise bei der Baulandbereitstellung 

Bislang verfolgt die Gemeinde Niederkrüchten keine einheitliche Vorgehensweise; von einer Bau-

landstrategie kann keineswegs gesprochen werden. 

Gelegentlich wurden in der Vergangenheit Grundstücke in möglichen Plangebieten von der Ge-

meinde angekauft, wenn sie angeboten wurden (zum Richtwertniveau). Darüber hinaus kam es 

zu Baulandentwicklungen, indem Bauträger Grundstücke entwickelten und Gebäude erstellten. 

Vor etwa 20 Jahren wurde in einem Fall eine amtliche Umlegung gem. §§ 45 BauGB zur Bauland-

entwicklung angewendet; bis heute sind in diesem Gebiet noch immer neun Baugrundstücke 

unbebaut (Baulücken). 

                                            
8 Vgl. Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Viersen: Grundstücksmarktbericht 2019 für den Kreis Viersen: 

S. 32. Hinweis: Dieser Grundstücksmarktbericht beschreibt den Grundstücksmarkt 2018 im Kreis Viersen. 

gut 230 €/m² gut ---
mittel 185 €/m² mittel 195 €/m²
mäßig 140 €/m² mäßig 140 €/m²
gut 260 €/m² gut 195 €/m²
mittel 220 €/m² mittel 160 €/m²
mäßig 175 €/m² mäßig 135 €/m²
gut 200 €/m² gut 215 €/m²
mittel 165 €/m² mittel 165 €/m²
mäßig 135 €/m² mäßig 135 €/m²
gut 300 €/m² gut 155 €/m²
mittel 280 €/m² mittel 140 €/m²
mäßig 245 €/m² mäßig 125 €/m²
gut 290 €/m² gut 195 €/m²
mittel 260 €/m² mittel 170 €/m²
mäßig --- mäßig 145 €/m²

Individueller 
Wohnungsbau

Lage

Viersen Vorst

Stadt / 
Gemeinde

Lage
Stadt / 
Gemeinde

Individueller 
Wohnungsbau

GrefrathSt. Tönis

Schwalmtal

Brüggen

Nieder-
krüchten

Willich

Nettetal

Kempen
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4.2 Die Probleme und Ziele der Baulandbereitstellung in Niederkrüchten 

In Niederkrüchten ist ein Baulandmanagement notwendig, da die Baulandreserven nur noch bis 

ins Jahr 2024 reichen werden. Hinzu kommt ein steigender Bedarf an Wohneinheiten (rd. 1.000 

WE bis 2030) zum einen aufgrund des Einwohnerzuwachses durch die Entwicklung des Flugha-

fengeländes und zum anderen zeigt sich ein steigender Bedarf an Ein- bis Zwei-

Personenhaushalte in Folge des demographischen Wandels. Insgesamt ergibt sich eine erhebliche 

Diskrepanz zwischen der aktuellen Wohnraumstruktur und dem künftigen Bedarf. 

Die reine Angebotsplanung beinhaltet, dass die Gemeinde selbst keinen Einfluss auf die Dauer bis 

zur Bebauung der baureifen Grundstücke und deren Vermarktung nehmen kann. Dies hat zur 

Folge, dass 

a) kaum Möglichkeiten bestehen, eine gezielte Wohnungspolitik zu betreiben: Die Gemeinde 

kann weder Einfluss auf die geforderten Preise nehmen, noch die Anwendung von Verga-

bekriterien bestimmen. Bevölkerungsgruppen, die für die zukünftige gemeindliche Entwick-

lung wichtig sind, wie Einheimische oder junge Familien, können so nicht gezielt gefördert 

oder auf andere Art und Weise unterstützt werden.  

b) die Eigentümer bei der Vermarktung ihrer Grundstücke vornehmlich Eigeninteressen verfol-

gen: Sie versuchen jederzeit den höchstmöglichen Preis zu erzielen. Teilweise werden so 

Baugrundstücke als „Anlage“ betrachtet und zunächst „gehortet“. Auch werden vereinzelt 

Baugrundstücke zurückgehalten, um den Kindern oder Enkelkindern zu einem späteren 

Zeitpunkt überreicht zu werden. Dies führt dazu, dass tatsächlich vorhandene Baugrund-

stücke nicht den ihnen bestimmten Zweck zugeführt werden: sie liegen „brach“. Die Pro-

duktion derartiger Baulücken erzeugt eine „künstliche Baulandknappheit“, was wiederum zu 

weiterem Siedlungsflächenwachstum (und damit verbunden höhere Kosten für die Allge-

meinheit), weiter steigenden Baulandpreisen und „Brüchen“ im Siedlungsgefüge sowie ei-

ner mangelnden Infrastrukturauslastung führt. 

c) teilweise große Zeiträume zwischen Bebauungsplanaufstellungsbeschluss und tatsächlicher 

Baurealisierung liegen und  

d) die Eigentumsbildung für breite Schichten der Bevölkerung damit tendenziell erschwert 

wird. Teures Bauland fördert zudem Verdrängungseffekte durch einkommensstarke Ein-

wanderer und kann so Abwanderungstendenzen bei den Einheimischen auslösen. 

Neben diesen Auswirkungen kann eine reine Angebotsplanung weitere negative Folgen haben 

(vgl. Abbildung 7). 
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Abbildung 7: Negative Folgen der Angebotsplanung 

 

Rahmenbedingungen für ein Baulandmanagement 

Die Rahmenbedingungen für ein Baulandmanagement und ihre Folgen lassen sich wie folgt zu-

sammenfassen: 

a) Hohe Grundstückspreise, da Wohnbauflächen ein knappes Gut sind. 

 Folge: Anderweitige Orientierung von Baulandsuchenden und Investoren. 

b) Es besteht weiterhin Bedarf an Wohnbauflächen. 

 Folge: Weiterhin Ausweisung entsprechender Flächen. 

c) Keine größeren Wohnbauflächen im Eigentum der Gemeinde, sondern die ausgewiesenen 

Wohnbauflächen befinden sich im privaten Eigentum. 

 Folge: Belastung der Bilanz der Gemeinde, Bodenwertsteigerungen betreffen ausschließlich 

Private. 

d) Seit einigen Jahren gibt es zwar vereinzelt Erschließungsverträge für eine Kostenbeteiligung 

durch die Investoren, dies ist jedoch kein Ersatz für ein strukturiertes kommunales Bau-

landmanagement. 

 Folge: Notwendigkeit der Erarbeitung eines Baulandmanagements. 

Zielsetzungen des Baulandmanagements / der Baulandstrategie 

Als Kernziel möchte die Gemeinde Niederkrüchten umfassenden Steuerungseinfluss auf die Ent-

wicklung und Vergabe von Grundstücken im Gemeindegebiet erlangen.  

Insbesondere hat sich die Gemeinde Niederkrüchten das Ziel gesetzt, die Deckung des Wohnbe-

darfs der ortsansässigen Bevölkerung sicherzustellen und dabei insbesondere junge Familien mit 

Kindern zu fördern.  

Folgende Hauptziele sollen zur Realisierung des Kernziels erreicht werden: 

a) Soziale Aspekte in der Wohnraumversorgung, 

b) Berücksichtigung von Einheimischen, 

c) Dämpfung der Bodenpreise, 

d) Mobilisierung der Wohnbaulandpotentiale, 

Schaffung von Baurecht (B-Planaufstellung)

Zurückhaltung von Baugrundstücken

Entstehung von Baulücken

Angebotsverknappung

Steigende Grundstückspreise

Zunahme des Flächenverbrauchs durch 
zusätzliche Baugebietsausweisungen



   15 

BAULANDMANAGEMENT IN NIEDERKRÜCHTEN  

e) Refinanzierung der Baulandproduktionskosten unter Teilverzicht auf Bodenwertsteigerun-

gen. 

 

Im Rahmen eines Baulandbeschlusses können einzelne Problemlagen aufgeführt und Zielsetzun-

gen mit Detailzielen genannt werden (s. u.). Dabei ist darauf zu achten, dass die Ziele nicht zu 

kleinteilig werden, dies ist u. a. Aufgabe der Bauleitplanung. 

 

1. Soziales 

1.1 Probleme 
1. Erschwerter Zugang für „junge Fami-

lien“, „Einheimische“ und „Schwellen-

haushalte“ zum Eigentum. 

2. Verdrängung von bestimmten Nach-

fragegruppen in Nachbargemeinden. 

3. Zu geringe altersstrukturelle Mischung. 

1.2 Zielsetzungen 
1. Vereinfachter Zugang für „junge Fami-

lien“, „Einheimische“ und „Schwellen-

haushalte“ zum Eigentum oder Verga-

be von Erbbaurechten. 

2. Ausreichendes Angebot an altersge-

rechten und barrierefreien Wohnraum. 

3. Schaffung attraktiver Angebote für 

Zuwanderungswillige. 

4. Ausreichendes Angebot an geförderten 

Wohnraum. 

5. Sozialverträgliche Mietpreisgestaltung. 

6. Vermeidung von Verdrängungsprozes-

sen in das Umland. 

2. Ökonomie 

2.1 Probleme 
1. Zu lange Zeiträume der Baulandent-

wicklung. 

2. Zu wenig verfügbare Wohnfläche im 

Allgemeinen Siedlungsbereich. 

3. Zu hohes absolutes Preisniveau im 

Wohnbaulandbereich. 

4. Zu starkes Zurückhalten von vorhan-

denen Baugrundstücken / mangelnde 

Baulandmobilisierung. 

5. Keine angemessene Kostenbeteiligung 

der „Alteigentümer“ an der Wert-

schöpfung. 

6. Überproportionale Folgekosten (Ver-

kehr, Infrastruktur). 

2.2 Zielsetzungen 
1. Beschleunigung der Baulandentwick-

lung. 

2. Stabilisierung und „Dämpfung“ der 

Baulandpreise für Wohnen durch eine 

Ausweitung des Baulandangebots und 

die Vergabe von Grundstücken durch 

die Gemeinde. 

3. Verhinderung von Baulücken. 

4. Angemessene Beteiligung der „Altei-

gentümer“ an der Wertschöpfung un-

ter Teilverzicht auf Wertsteigerung. 

5. Refinanzierung der Folgekosten. 

3. Stadtplanung 

3.1 Probleme 
1. Schwer zu aktivierende Baulücken. 

2. Mangelnde Auslastung vorhandener 

Infrastruktur. 

3.2 Zielsetzungen 
1. Vermeidung von Baulücken. 

2. Verbesserte Auslastung vorhandener 

Infrastruktur. 

4. Ökologie 

4.1 Probleme 
1. Anzeichen von Zersiedlungstendenzen. 

2. Überproportionale Freirauminan-

spruchnahme. 

4.2 Zielsetzungen 
1. Vermeidung von Zersiedlungstenden-

zen. 

2. Verminderte Freirauminanspruchnah-

me (z. B. durch verstärkte Innenent-

wicklung). 
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5 INSTRUMENTARIUM 
Eine bedarfsgerechte Baulandversorgung ist als kommunalpolitische Pflichtaufgabe anzusehen. Es 
gibt unterschiedliche Möglichkeiten, in einer Kommune Bauland bereitzustellen (vgl. Tabelle 5). 
Nicht alle Wege sind gleichermaßen dazu geeignet, ein zielgerichtetes Baulandmanagement 
durchzuführen und eine Beteiligung der Eigentümer bzw. Investoren an den hiermit verbundenen 
Kosten sicherzustellen. Auch der rechtliche Charakter der Wege ist unterschiedlich, so gibt es die 
Wege der Baulandbereitstellung, die dem öffentlich-rechtlichen Bereich zuzuordnen sind und an-
dere, die dem Privatrecht zuzuordnen sind. Auch Mischformen zwischen öffentlichem und pri-
vatem Recht sind möglich. 

Tabelle 5: Wege der Baulandbereitstellung und Grad der Kostenbeteiligung9 

Weg der Baulandbereitstellung Grad der Kostenbeteiligung * 

Typ I reine Angebotsplanung - 

Typ II 
Zwischenerwerb ohne Bindung und  

ohne Beteiligung an der Wertschöpfung +++ 

Typ III 
Baulandbereitstellung durch 

städtebauliche Entwicklungsmaßnahme 
+++ 

Typ IV 
Zwischenerwerb mit Beteiligung  

an der Wertschöpfung 
++ 

Typ V Zwischenerwerb außerhalb des Haushaltes +++  

Typ VI Zwischenerwerb durch private Developer ++ 

Typ VII amtliche Umlegung + 

Typ VIII 
freiwillige Umlegung 

(städtebaulicher Vertrag) 
++ 

+++ = hoch ++ = mittel + = wenig - = gar nicht 

* Kostenbeteiligung = Teilverzicht auf Bodenwertsteigerung 
 

Die reine Angebotsplanung kann nur bedingt für ein gezieltes Baulandmanagement eingesetzt 
werden. Die ausschließliche Baulandentwicklung und -bereitstellung durch die Aufstellung von 
Bebauungsplänen (ohne Vorhabenbezug), die Erschließung der Grundstücke und die Bereitstel-
lung der erforderlichen Infrastruktur ohne kommunalen Zwischenerwerb trägt nicht im erforderli-
chen Umfang zur Lösung der Probleme bei, die auf Seiten der Kommunen vielfach bestehen, 
nämlich hohe Belastungen des kommunalen Haushaltes durch die Finanzierung der Baulandbe-
reitstellung und mangelnde Realisierung des Baurechtes (Zurückhalten von Baugrundstücken, 
Spekulation durch die Grundstückseigentümer). 

Bei der Entwicklung von Bauland durch private Developer gibt es zwei Möglichkeiten: Beauftra-
gung eines Privaten, z. B. eine Entwicklungsgesellschaft, mit den entsprechenden Aufgaben der 
Baulandbereitstellung auf Rechnung der Kommune sowie vorhabenbezogene Baulandentwicklung 
durch einen Privaten auf eigene Rechnung. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ist keine reine 

                                            
9 Quelle: Egbert Dransfeld: Wirtschaftliche Baulandbereitstellung – städtebauliche Kalkulation –, Bonn, Mai 2003, S. 22. 
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Angebotsplanung; er stellt ein Kooperationsmodell zwischen Kommune und Investor dar. Ziel ist 
die Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen für ein bestimmtes Vorhaben, das der Inves-
tor realisieren will. Der Plan zur Durchführung der Vorhaben und der Erschließungsmaßnahmen 
(= Vorhaben- und Erschließungsplan) wird zwischen Vorhabenträger und Kommune abgestimmt. 

In der Praxis werden dazu meist städtebauliche Verträge gem. § 11 BauGB mit dem Investor 
abgeschlossen. Städtebauliche Verträge regeln die Zusammenarbeit zwischen den privaten Inves-
toren und der Kommune. Es wird vor allem festgelegt, was der Investor im Einzelnen zu leisten 
hat; hierzu gehört auch die Übernahme von Kosten, die bei der Entwicklung von Flächen entste-
hen. Städtebauliche Verträge dienen daher meist auch der finanziellen Entlastung der Kommunen 
bei der Baulandentwicklung. 

Die Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme dient der zügigen Baulandbereitstellung für Wohnen, 
Gewerbe und Gemeinbedarfseinrichtungen. Als Weg des Besonderen Städtebaurechts unterliegt 
die Entwicklungsmaßnahme spezifischen Anwendungsvoraussetzungen (§ 165 Abs. 3 BauGB). Ein 
Einsatz dieses Weges kommt daher nur in besonderen Fällen in Frage und ist zur kontinuierlichen 
langfristigen Baulandbereitstellung nicht geeignet. Die Entwicklungsmaßnahme dient neben der 
koordinierten und zielgerichteten Planung und deren Realisierung vor allem auch der Finanzie-
rung der kommunalen Entwicklungskosten. 

Die amtliche Umlegung ist ein gesetzlich geregeltes, förmliches und mit gesetzlichen Mitteln ver-
sehenes Grundstückstauschverfahren mit dem Zweck der Realisierung der Planung. Die Umle-
gung dient der Neuordnung von bebauten und unbebauten Grundstücken, so dass nach Lage, 
Form und Größe für die Bebauung oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke 
entstehen (§ 45 Abs. 1 Satz 1 BauGB). Eine Umlegung kann im Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplans (§ 30 BauGB) und innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB) 
durchgeführt werden. Das Umlegungsverfahren kann gem. § 45 Abs. 2 BauGB auch dann einge-
leitet werden, wenn noch kein Bebauungsplan aufgestellt ist. 

Die freiwillige Umlegung hat grundsätzlich dieselben Zielsetzungen wie das amtliche Verfahren: 
Die Schaffung bebaubarer Grundstücke. Voraussetzung für die Durchführung einer freiwilligen 
Umlegung ist – im Gegensatz zum amtlichen Verfahren – das freiwillige Mitwirken aller Beteilig-
ten. Hoheitliche Zwangsmittel gibt es nicht. Letztlich werden städtebauliche Verträge geschlos-
sen. 

Der kommunale Zwischenerwerb ist dadurch gekennzeichnet, dass die Kommune privatrechtlich 
entweder in einem zur Bebauung anstehenden Bereich die Grundstücke vollständig oder teilweise 
kauft, bis zur Baureife entwickelt und an Bauwillige verkauft (kurz- und mittelfristige Bodenvor-
ratspolitik). Zwischenerwerb kann aber auch (projektunabhängig) im Sinne einer allgemeinen 
(langfristigen) Bodenvorratspolitik betrieben werden. Der Zielerreichungsgrad eines langfristigen 
Zwischenerwerbs ist besonders hoch (44 Punkte; vgl. Abbildung 8). 
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Abbildung 8: Zielerreichungsgrad des langfristigen Zwischenerwerbs 

 

Außerdem kann der Zwischenerwerb in verschiedene inhaltliche Aspekte gegliedert werden (vgl. 
Abbildung 9). 

Abbildung 9: Inhaltliche Aspekte des Zwischenerwerbs10 

 

 

Das Instrumentarium des Baulandmanagements weist aufgrund der unterschiedlichen räumlichen 

und politischen Rahmenbedingungen vor Ort in den einzelnen Kommunen relativ große Unter-

schiede auf. Die meisten Kommunen beschränken ihr Instrumentarium und nur wenige nutzen 

das ganze Spektrum der Baulandbereitstellung. In einem Baulandbeschluss muss sich die Kom-

mune nicht auf einen Weg der Baulandbereitstellung beschränken, sondern kann eine für sie 

erforderliche Mischung wählen. Die Vor- und Nachteile dieser Optionen sowie die Auswahl des 

Instrumentariums muss aber im Einzelfall jede Kommune für sich abwägen. Häufiges Instrument 

ist der kommunale Zwischenerwerb, daneben werden auch städtebauliche Verträge und die Bau-

landumlegung (freiwillig oder amtlich) eingesetzt (vgl. Abbildung 10). 

  

                                            
10
 Forum Baulandmanagement (Hrsg.) 2019: Der kommunale Zwischenerwerb als Weg des Baulandmanagements. S. 11 

Zwischenerwerb

Flächenerwerb Wertschöpfung Verkaufspreis
Grundstücks-

vergabe

Bidnung der 

Eigentümer
Finanzierung
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Abbildung 10: Instrumentarium im Rahmen kommunaler Baulandbeschlüsse und -strategien11 

 

Das Instrumentarium ist größtenteils auf die Zielsetzungen der Baulandbeschlüsse abgestimmt 

(vgl. Abbildung 11). Auch bei gleichen bzw. gleichgerichteten Zielen gibt es immer unterschiedli-

che Wege der Zielerreichung, so dass allein anhand der Zielsetzungen nicht das entsprechende 

Instrumentarium bestimmt werden kann. Für welche dieser Instrumente sich eine Kommune ent-

scheidet, wird von den spezifischen Rahmenbedingungen vor Ort, wie z. B. Innovationsbereit-

schaft oder auch den räumlichen und finanziellen Rahmenbedingungen erheblich mitbestimmt. 

Abbildung 11: Wesentliche Zielsetzungen kommunaler Baulandbeschlüsse und -strategien12 

 

Einen wichtigen Stellenwert innerhalb des Baulandmanagements nimmt die Beteiligung der 

Grundstückseigentümer und Investoren an den Kosten der Baulandbereitstellung ein. Die Zielset-

zungen der Entlastung der kommunalen Haushalte und die Kostenbeteiligung nehmen dabei 

ebenfalls einen wichtigen Platz ein.  

Zur Umsetzung dieses Ziels gibt es verschiedene Instrumente (vgl. Tabelle 5 und Abbildung 12), 

u. a.: 

• Kommunaler Zwischenerwerb, 

• amtliche oder freiwillige Baulandumlegung13 und 

• städtebauliche Verträge i. S. d. § 11 BauGB. 

                                            
11 Quelle: Evaluierung von kommunalen Baulandbeschlüssen und -strategien, Institut für Bodenmanagement (Bearbeiter), 

hrsg. vom Forum Baulandmanagement), Dortmund 2009. 
12 Quelle: Evaluierung von kommunalen Baulandbeschlüssen und -strategien, Institut für Bodenmanagement (Bearbeiter), 

hrsg. vom Forum Baulandmanagement), Dortmund 2009. 
13 Bei freiwilligen Baulandumlegungen spielen i. d. R. städtebauliche Verträge i. S. d. § 11 BauGB eine bedeutende Rolle. 
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Abbildung 12: Refinanzierung der Baulandbereitstellung 14 

 

Insbesondere beim kommunalen Zwischenerwerb können die Kosten für die Baulandbereitstel-

lung erleichtert refinanziert und an den Enderwerber weitergegeben werden. Der Vorteil liegt in 

der Entlastung des Haushalts, den hohen Steuerungsmöglichkeiten der Gemeinde (wo wird ge-

baut und wer erhält Baugrundstücke, dies entscheidet die Gemeinde allein) sowie vor allem dem 

beschleunigten Verfahren (Bebauungspläne können schneller umgesetzt werden, wenn die Ge-

meinde Eigentümer ist).  

In städtebaulichen Verträgen wird die Beteiligung der Eigentümer bzw. Investoren an den pla-

nungsbedingten Kosten sowie den infrastrukturellen Folgekosten geregelt, die durch die Bereit-

stellung von Wohnbauland entstehen. Einzelheiten hinsichtlich der Vertragsinhalte sollten im Bau-

landbeschluss jedoch nicht geregelt werden; sie sind nicht erforderlich und bringen keine Vortei-

le, sondern schränken die spätere Vertragsausgestaltung unnötig ein.  

Bei diesem Typ der Baulandbereitstellung gibt es keine grundsätzlichen rechtlichen Bedenken; es 

sind jedoch die gesetzlichen Regelungen (z. B. Kausalität, Koppelungsverbot) zu beachten. Es 

muss ein strenger Kausalitätszusammenhang bezüglich der Folgekosten gegeben sein und die 

vertraglich übernommenen Verpflichtungen müssen gesichert werden. Dies kann in der Praxis 

nicht gänzlich gesichert werden, da ein Investor z. B. auch insolvent werden kann oder nicht alle 

Folgekosten, wie z. B. ein notwendiger, zusätzlicher Kindergarten, im Vorfeld miteinkalkuliert 

werden könnten. Folglich würde die Gemeinde auf diesen Kosten „sitzen bleiben“. 

Ein weiteres Problem kann sich durch die Eigentümerstruktur ergeben. Städtebauliche Verträge 

sollten erst dann abgeschlossen werden, wenn die Eigentumsverhältnisse geklärt sind. Es kommt 

in der Praxis durchaus vor, dass ein oder mehrere Eigentümer nicht vertragsbereit sind. So kann 

die Planung blockiert werden. Kommt es dennoch zur Festsetzung des Bauleitplans, so werden 

der oder die Blockierer ungerechtfertigt begünstigt und behindern möglicherweise auch noch die 

Erschließungsmaßnahmen. Somit kann es zu Ungleichbehandlungen der Eigentümer kommen, die 

mangelnde Kooperationsbereitschaft belohnt. 

Auch Regelungen hinsichtlich der Höhe der Kostenbeteiligung (beispielsweise festgelegt als Pro-

zentsatz von der planungsbedingten Bodenwertsteigerung) als Mindest- oder Höchstgrenze sind 

                                            
14 Quelle: Egbert Dransfeld: Wirtschaftliche Baulandbereitstellung – städtebauliche Kalkulation –, Bonn, Mai 2003, S. 23. 
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nicht sinnvoll. Dies gilt auch für die Forderung von Landabtretungen zum ermäßigten Verkehrs-

wert als Bedingung für eine Bauleitplanung. In diesem Zusammenhang bestehen rechtliche Unsi-

cherheiten. Zudem erscheint eine solche Festsetzung im Baulandbeschluss nicht notwendig. 

Die Anwendung städtebaulicher Verträge setzt im Übrigen immer voraus, dass überhaupt private 

Bauträger / Entwickler vorhanden sind, d. h. willig sind, zu investieren und diese über die not-

wendigen Grundstücke verfügen. Die Gemeinde ist insofern immer auf Dritte angewiesen, wenn 

Bauland bereitgestellt werden soll. Eine direkte, aktive kommunale Baulandbereitstellungspolitik 

ist das nicht. 

Die Gemeinde nimmt insbesondere dann eine aktive Rolle in der Bodenpolitik ein (= aktive Bo-

denpolitik), wenn sie das „Heft des Handelns“ in der Hand hält. Der kommunale Zwischenerwerb 

eröffnet der Gemeinde unmittelbare Einflussmöglichkeiten auf die Planrealisierung und die Be-

bauung. Sie übernimmt eine aktive Rolle bei der Erfüllung städtebaulicher Ziele und hat Ein-

griffsmöglichkeiten bei ungewünschten Entwicklungen. Ausweichflächen für Alternativplanungen 

in ausreichender Menge eröffnen „Druckmittel“ gegenüber Eigentümern und Investoren. Insge-

samt ermöglicht die aktive Bodenpolitik der Gemeinde, zu gestalten und eine vorausschauende 

Baulandentwicklung zu betreiben, anstatt nur reaktives Verhalten zu zeigen, wenn ein Investor 

mit einem Vorhaben an die Gemeinde herantritt. 

In Niederkrüchten besteht insbesondere die Notwendigkeit einer besseren Steuerung durch die 

Gemeinde bei der Baulandbereitstellung. Das Instrument, das hierzu beitragen kann, ist insbe-

sondere der kommunale Zwischenerwerb. 

 

6 REGELUNGSTIEFE 

Hinsichtlich der erforderlichen Regelungstiefe, d. h. hinsichtlich der einzelnen Festsetzungen in 

Baulandbeschlüssen lassen sich keine allgemeingültigen Aussagen treffen. Es gibt diesbezüglich 

sehr große Unterschiede bei den einzelnen Kommunen. Sie ist nicht zuletzt auch abhängig vom 

gewählten Instrumentarium.  

Eine geringe Regelungstiefe hat den Vorteil, dass die Durchführung des Baulandbeschlusses fle-

xibel gehandhabt werden kann. Es ist allerdings fraglich, ob die angestrebten Zielsetzungen mit 

einer geringen Anzahl von Regelungen überhaupt erreicht werden können. Auch die Durchset-

zung eines solchen Beschlusses ist fraglich. Wenn in einem Beschluss praktisch nichts geregelt 

wird, dann stellt sich auch die Frage, ob und wozu eine Kommune überhaupt einen Baulandbe-

schluss braucht. 

Eine hohe Regelungstiefe wird dem Gleichbehandlungsgrundsatz eher gerecht, da die Vorge-

hensweise relativ strikt festgelegt wird und das Baulandmanagement nicht zu einer Vielzahl von 

Einzelentscheidungen wird. Eine hohe Regelungstiefe führt aber auch zu einer geringeren Flexibi-

lität bei der Vorgehensweise; je mehr Einzelheiten geregelt werden, desto geringer ist der Hand-

lungsspielraum im Einzelfall. Dies führt letztlich dazu, dass eine Reihe von Ausnahmeregelungen 

getroffen werden müssen oder zumindest die Möglichkeit bestehen muss, dass in bestimmten 

Fällen z. B. der Gemeinderat Abweichungen von den Inhalten des Baulandbeschlusses zulässt. 

Regelungen, die beispielsweise die Festsetzung der An- oder Verkaufspreise von Grundstücken 

festlegen, sind im Allgemeinen nicht empfehlenswert, da der Beschluss dann regelmäßig aktuali-

siert und an die Gegebenheiten des Bodenmarktes angepasst werden muss. 
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Die erforderliche Regelungsdichte hängt vom Einzelfall ab, nicht zuletzt auch von dem eingesetz-

ten Instrumentarium. Wird das Baulandmanagement beispielsweise mit dem Instrument der amt-

lichen Umlegung betrieben, ist keine hohe Regelungsdichte erforderlich. Beim Einsatz städtebau-

licher Verträge sind dagegen mehr Einzelheiten erforderlich. Empfehlenswert erscheint insgesamt 

eine an das Instrumentarium angepasste, aber weder zu geringe noch eine zu große Regelungs-

dichte des Baulandbeschlusses.  

Je geringer die inhaltliche Tiefe ist, desto mehr Gestaltungsspielraum gibt es bei der Umsetzung 

des Beschlusses, aber desto geringer ist auch die Wahrscheinlichkeit der Umsetzung und der 

Erreichung der Zielsetzungen aufgrund mangelnder Vorgaben. Bei solchen Grundsatzbeschlüssen 

mit geringer inhaltlicher Tiefe sind daher i. d. R. weitere Beschlüsse erforderlich, die Detailrege-

lungen treffen. 

Je größer die inhaltliche Tiefe und je höher der Festsetzungsgrad, desto geringer kann der Ge-

staltungsspielraum bei der Umsetzung sein. Ausnahmeregelungen von den Festsetzungen sind 

erforderlich, um die Umsetzbarkeit durch Anpassung an den Einzelfall zu ermöglichen. Zu viele 

Ausnahmeregelungen behindern dagegen die Umsetzung im Rahmen der Zielsetzungen des Be-

schlusses.  

Ein Beispiel für eine zu hohe Festsetzungstiefe ist die Festlegung des Ankaufspreises für Grund-

stücke durch die Kommune im Baulandbeschluss. Dies führt zwar einerseits zu einer Gleichbe-

rechtigung der Grundstückseigentümer und beugt Spekulationen vor, auf der anderen Seite kann 

der mangelnde Verhandlungsspielraum aber auch die Durchführung des Beschlusses verhindern, 

wenn ein mangelndes Interesse seitens der Eigentümer damit verbunden ist. Zudem muss der 

Beschluss regelmäßig an die Gegebenheiten des Bodenmarktes angepasst werden. 

 

7 TYPISIERUNG 

Die Größe und Lage einer Gemeinde lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die Art des Bau-

landbeschlusses zu. Es gibt demnach beispielsweise nicht den Typ von Baulandbeschluss für eine 
mittelgroße Gemeinde im Ballungsrandgebiet. Die Beschlüsse sind von den Rahmenbedingungen 

vor Ort abhängig. Diese müssen im Einzelfall vor Ort analysiert werden.  

Die Intentionen, die hinter den Baulandbeschlüssen stehen, sind unterschiedlich. Die ausgewerte-

ten Baulandbeschlüsse weisen daher inhaltlich eine große Spannbreite auf. Zwar legen alle Be-

schlüsse das Instrumentarium ihres Baulandmanagements fest, darüber hinaus sind die Inhalte 

jedoch sehr unterschiedlich. Die Unterschiede sind bereits aus dem Umfang der Baulandbeschlüs-

se ersichtlich. Es gibt sehr kurze Beschlüsse, die in wenigen Sätzen die Grundsätze ihres Bau-

landmanagements bestimmen, während andere Beschlüsse eingehend die städtische Problematik 

des Boden- und Wohnungsmarktes erläutern und die Notwendigkeiten und Zielsetzungen darstel-

len, die sich hieraus ergeben. Auch gesamtstädtische Konzepte bzw. Entwicklungsplanungen mit 

konkreten räumlichen Bezügen und Planungen werden in einigen Baulandbeschlüssen einbezo-

gen.Eine Bewertung der Baulandbeschlüsse ist aufgrund der sehr unterschiedlichen Ausgangsvo-

raussetzungen der einzelnen Kommunen und der unterschiedlichen Intentionen, die mit einem 

solchen Beschluss verbunden sind, kaum möglich. Allgemein vorbildhafte Baulandbeschlüsse, die 

für jede Kommune geeignet sind, gibt es daher auch nicht. Die Baulandbeschlüsse müssen an die 

speziellen Zielsetzungen und die besonderen Ausgangsbedingungen jeder Kommune angepasst 

sein. Festzustellen ist, dass im Allgemeinen ein ausgewogenes Verhältnis der inhaltlichen Festset-

zungen vorhanden sein sollte.  
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8 Städtebauliche Residual–Kalkulation 

Beim Kalkulationsverfahren wird der Wert für Ankaufsflächen aus dem Wert für fertiges, erschlie-

ßungsbeitragsfreies Bauland nach den im Baulandentwicklungsprozess entstehenden Kosten er-

rechnet. 

Das Kalkulationsverfahren (oder auch Kostenverfahren) wird angewendet, um den wirtschaftlich 

noch tragfähigen Wert aus dem vollen Baulandwert abzuleiten. Von dem gegebenen vollen Bau-

landwert werden die Kosten für Erschließungsmaßnahmen, Wartezeit, öffentliche Flächen, usw. 

abgezogen. Auf diese Weise wird der Wert für Ankaufsflächen in Abhängigkeit von den Erschlie-

ßungskosten und der Wartezeit auf der Kostenbasis errechnet.  

Der Erwerber muss nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten kalkulieren, welchen Wert sein Eigen-

tum haben wird, wenn volles Baurecht besteht. Von diesem Wert muss er sämtliche Kosten ab-

ziehen, die noch auf ihn zukommen werden. Dies ist auch unabhängig davon zu sehen, ob die 

Gemeinde oder ein Dritter (z.B. Bauträger) die Grundstücke des Plangebietes erwirbt. 

Bei der Berechnung ist von dem Bodenwert auszugehen, den ein voll erschlossenes Grundstück 

nach seiner Fertigstellung haben wird. Von diesem Veräußerungspreis werden die gesamten Kos-

ten der Baureifmachung abgezogen. Der Restbetrag, das Residuum, kann für den Grunderwerb 

verwendet werden.  

Tabelle 6: Grundprinzip des residualen Kalkulationsverfahrens 

 

Erklärungen: 

• NBL = Nettobauland 

• BBL = Bruttobauland 

• ImmoWertV = Immobilienwertermittlungsverordnung 

Die Erschließungskosten für Straßen, Wege und Plätze sowie für die Entwässerung (Schmutz- 

und Regenwasser) (ggf. Kosten für Altlastensanierung Entsiegelung, Abbruch, alte Leitungen) 

Residuale Kalkulation

Ausgangsbodenwert (voll erschlossen): x,y,z €/m² NBL

./. Erschließungskosten (Straßen/Entwässerung): x,y,z €/m² NBL

./. Kosten für Ausgleichsmaßnahmen: x,y,z €/m² NBL

./. Kosten für soziale Infrastruktureinrichtungen (Spielplätze/Kindergarten): x,y,z €/m² NBL

./. Kosten für ggf. besondere Maßnahmen: x,y,z €/m² NBL

(z. B Altlastenbeseitigung, Abbruch, Entsiegelung, Verlegung von Leitungen)

Zwischenwert Nr. 1 nach Abzug aller Kosten: x,y,z €/m² NBL

./. Flächenabzug ("f") in % vom Zwischenwert Nr. 1: x,y,z €/m² NBL* f(%)

(Straßen, Grünflächen, Gemeinbedarfseinrichtungen)

Zwischenwert Nr. 2 nach Flächenabzug ("f"): x,y,z €/m² BBL

Diskontierung des Zwischenwertes Nr. 2

(Wartezeit, Zinssatz; Risiko: Barwertfaktor gem. Anlage 2 der ImmoWertV)

Zwischenwert Nr. 3: x,y,z €/m² BBL

./. Grunderwerbsnebenkosten: 10% vom Zwischenwert Nr. 3 x,y,z €/m² BBL* 10%

(Grunderwerbsteuer, Notargebühren, Gebühren, Eintragung Grundbuch)

= Ergebnis: "Restwert" (wirtschaftlich tragfähiger Ankaufspreis) x,y,z €/m² BBL
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sind aus Erfahrungswerten geschätzte Beträge. Sie sind im Einzelfall als Werte in €/m² bekannt 

und können von dem erschließungsbeitragsfreien Bodenwert abgezogen werden. Dies gilt auch 

für von der Gemeinde beanspruchte Folgekosten, soziale Infrastruktur oder weitere Kosten, z.B. 

für die Herrichtung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen i. S. d. § 1a BauGB. 

Die Erschließungs- und Aufbereitungskosten werden zudem i.d.R. bereits vom Ausgangswert 

abgezogen und so nur in diskontierter Form berücksichtigt, da sie erst zum Ende der Wartezeit 

anfallen. Sollten einzelne Kostenpositionen direkt nach Erwerb, also am Anfang statt am Ende der 

Wartezeit anfallen, dürfen diese erst nach der Diskontierung im Rechenmodell berücksichtigt 

werden. 

Abschläge für die öffentlichen Bedarfsflächen („f“) sind i.d.R. als Prozentsätze zu schätzen. In der 

Rechnung beziehen sich die Prozentsätze „von oben herunter“ jeweils auf die bekannten, höhe-

ren Bodenwerte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Abschläge den Bodenwert jeweils zu dem 

Zeitpunkt verringern, an dem die Kosten anfallen. Die Abschläge sind darum von den jeweils er-

reichten Grundstückswerten abzuziehen. 

Ermittlung des Ausgangsbodenwertes  

In den meisten Fällen können die Ausgangswerte aus Bodenrichtwerten (i. d. R erschließungsbei-

tragsfrei) abgeleitet werden. Bodenrichtwerte sind dann geeignet, wenn sie hinreichend mit den 

Grundstücksmerkmalen der Ankaufsflächen übereinstimmen. In einzelnen Fällen können neben 

den Bodenrichtwerten auch Vergleichspreise aus tatsächlichen Transaktionen genommen werden. 

Erschließungskosten/Kosten für Ausgleichsmaßnahmen 

Im Rahmen der baulichen Nutzung bzw. Umnutzung der Flächen werden Erschließungsmaßnah-

men erforderlich, deren Kosten vom Käufer zu tragen sind. Diese Maßnahmen beziehen sich auf 

die innere Erschließung (Neubau oder Verbesserung des Bestandes, auch bezogen auf Ver- und 

Entsorgungsmaßnahmen und Kanalisation). Neben den Straßen und Ver- und Entsorgungsleitun-

gen gehören auch die Kosten für die Herstellung sonstiger öffentlicher Bedarfsflächen (Grünflä-

chen, Ausgleichsflächen) zu den Kosten der Baureifmachung. 

Über diese Kosten liegen sehr häufig keine konkreten Angaben vor, so dass eine Schätzung er-

forderlich ist (örtliche Erfahrungswerte).  

In den Fällen, in denen konkrete Kostenangaben vorhanden sind, werden diese zur Ermittlung 

des Ankaufspreises genutzt. 

Aufbereitungskosten 

Unter den Aufbereitungskosten sind diejenigen Kosten zu verstehen, die – mit Ausnahme der 

Erschließungskosten – u. U. zur Baureifmachung einer Fläche erforderlich sind. Dazu zählen z.B. 

mögliche Abrisskosten für alte Gebäude, Entsiegelungskosten auf den Flächen, die zwar nicht 

bebaut, aber befestigt waren, sowie Kosten für den Rückbau obsoleter Kanäle, Leitungen oder 

anderer ortsgebundener Medien. Bei den Außenbereichsentwicklungen auf der „grünen Wiese“ 

fallen diese Kostenpositionen i. d. R. aber nicht an. 

Soziale Infrastruktur  

In bestimmten Fällen kann der Bau von sozialen Infrastruktureinrichtungen (Spielplätze und Kin-

dergarten) notwendig werden und zwar dann, wenn die neuen Wohneinheiten, die auf den be-
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planten Ankaufflächen entstehen sollen, einen entsprechenden Bedarf auslösen. Dieser muss 

aber eindeutig kausal zum geplanten Wohngebiet sein. Ein Bedarf aus benachbarten Wohngebie-

ten darf hierbei nicht eingerechnet werden. 

Nach Abzug aller Kosten ergibt sich der Wert noch ohne Abzug aller öffentlichen Flächen. (Zwi-

schenwert Nr. 1 in Tabelle 6). 

Öffentliche Bedarfsflächen 

Der Anteil öffentlicher Bedarfsflächen ist abhängig vom Zustand und der künftigen Nutzbarkeit 

der Fläche. Bei noch nicht erschlossenen Flächen sind i.d.R. Flächenabzüge für Straßen- und 

Grünflächen, ggf. auch für soziale Infrastruktureinrichtungen (Gemeinbedarfsflächen) erforder-

lich. Die Höhe der Abzüge ist je nach Lage im Einzelfall zu schätzen; dies ergibt sich in der Regel 

aus der Flächenbilanz eines städtebaulichen Entwurfes. Diese nicht bebaubaren Flächenanteile 

für öffentliche Straßen- und Grünflächen, etc. werden als Flächenabzug („f“) in % der Bruttobau-

fläche festgelegt. Es ergibt sich sodann in der Rückrechnung der Zwischenwert Nr. 2 (vgl. Tab. 

6). 

Diskontierung 

a) Wartezeit 

Die beplanten Flächen sind nicht sofort bebaubar oder zumindest nicht sofort nutzbar. Es müssen 

Wartezeiten für die Aufbereitung, Erschließung und Vermarktung und auch Wartezeiten für die 

Schaffung von Baurecht berücksichtigt werden. Das Kapital, das für den Grundstückserwerb aus-

gegeben werden muss, ist über den Zeitraum, der zwischen der Entrichtung des Kaufpreises und 

dem Vorhandensein des vollen Grundstückswertes liegt, abzuzinsen. Je länger die Wartezeit bis 

zur Baureife ist, desto größer ist die Wertminderung des Grundstücks. 

b) Risiko 

Je nach Dauer der Wartezeit, den planungsrechtlichen Unsicherheiten, der ggf. vorhandenen 

Altlastensituation und anderen Umständen ist das Risiko der Investition für den Erwerber zu be-

rücksichtigen. Dieses Risiko wird als Aufschlag auf die Wartezeit erfasst. 

c) Zinssatz 

Für die Verzinsung kann grundsätzlich entweder der Liegenschaftszinssatz oder der Kapital-

marktzinssatz angesetzt werden. Bei beplanten Flächen wird oft von einem Entwicklungszinssatz 

ausgegangen, der den Marktbedingungen unterliegt. Er liegt in der Regel zwischen dem Liegen-

schaftszinssatz und dem Kapitalmarktzinssatz. 

Nach der Diskontierung des Zwischenwertes Nr. 2 ergibt sich der Zwischenwert Nr. 3 (vgl. Tab. 

6). 

 

Verfahrenskosten 

Verfahrenskosten sind vom Erwerber/Entwickler zusätzlich zum Kaufpreis der Flächen zu entrich-

ten und stellen daher einen Kostenfaktor dar. Hierunter fallen insbesondere Vermessungs-, 
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Notar- und Grundbuchkosten. Zusätzlich fällt die Grunderwerbsteuer an. Dafür werden Verfah-

renskosten derzeit in Höhe von etwa 10 % des Bodenwertes berücksichtigt. 

Ergebnis (Restwert) 

Das Ergebnis stellt den nach dem Kalkulationsverfahren – wirtschaftlich gesehen - tragfähigen 

Ankaufspreis dar. 

 

9 Weiterführende Literatur zum Thema Baulandbeschlüsse 
und Baulandmanagement 

Dransfeld, Egbert: Wirtschaftliche Baulandbereitstellung – Städtebauliche Kalkulation, erschienen 

im Verlag Deutsches Volksheimstättenwerk GmbH, Bonn 2003 

Dransfeld, Egbert: Baulandmanagement und kommunale Grundsatzbeschlüsse, erschienen in der 

„Flächenmanagement und Bodenordnung“ Heft 2/2002, S. 98 - 105  

Forum Baulandmanagement (Hrsg.): Bausteine zum Baulandbeschluss, bearbeitet vom Institut 

für Bodenmanagement, frei herunterladbar unter  

http://www.forum-bauland.nrw.de/publikationen/ergebnisse_6.html  

Forum Baulandmanagement (Hrsg.): Evaluierung von kommunalen Baulandbeschlüssen und -

strategien, bearbeitet vom Institut für Bodenmanagement, frei herunterladbar unter 

http://www.forum-bauland.nrw.de/publikationen/evaluierung_baubeschluesse.html  

Forum Baulandmanagement (Hrsg.): Der kommunale Zwischenerwerb als Weg des Baulandma-

nagements – Arbeitshilfe, bearbeitet vom Institut für Bodenmanagement, frei herunterladbar 

unter https://www.forum-bauland.nrw/wp-content/uploads/Zwischenerwerb_Zweitauflage.pdf 

Forum Baulandmanagement (Hrsg.): Kommunale Boden- und Liegenschaftspolitik – Wohnbau-

landstrategien und Baulandbeschlüsse auf dem Prüfstand, bearbeitet vom Institut für Bodenma-

nagement, frei herunterladbar unter 

http://www.forum-baulandmanagement.nrw.de/publikationen/kobolipo.html  

Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e. V. (gif): Ermittlung des Marktwerts (Ver-

kehrswerts) von werdendem Bauland, Stand Oktober 2008 
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Feststellungsbeschluss zur 65. Änderung des Flächennutzungsplanes "Vollsortimenter 
Hochstraße" 

 

Sachverhalt: 

Der Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 02. September 2019 

die Auslegung der 65. Änderung des Flächennutzungsplanes „Vollsortimenter Hochstraße“ be-

schlossen. Ziel der Planung ist die Ausweisung eines Sonstigen Sondergebiets zur Schaffung 

der planerischen Voraussetzungen für die Errichtung eines Lebensmittelvollsortimenters im 

Ortsteil Niederkrüchten. Im Zeitraum vom 30. September 2019 bis einschließlich 15. November 

2019 hat die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB stattgefunden. Die Beteili-

gung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB ist mit 

Schreiben vom 06. September 2019 erfolgt. 

 

Die Gesamtheit der Anregungen aus der frühzeitigen und der förmlichen Beteiligung der Behör-

den und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 und 2 BauGB, mitsamt den 

entsprechenden Abwägungsvorschlägen, ist der beigefügten Abwägungstabelle zu entnehmen. 

Anregungen im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB und 

der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB sind nicht erfolgt. 

 

Beschlussvorschlag: 

a) Es wird zur Kenntnis genommen, dass in der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach 

§ 3 Abs. 1 BauGB vom 13. Mai 2019 bis einschließlich 19. Juni 2019 und in der öffentli-
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chen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 30. September 2019 bis einschließlich 15. 

November 2019 keine Stellungnahmen abgegeben wurden. 

b) Über die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange nach § 4 Abs. 1 und § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen wird ent-

sprechend der dieser Vorlage als Anlage beigefügten Abwägungstabelle entschieden. 

Die dort aufgeführten Abwägungsvorschläge werden als Abwägungsergebnis übernom-

men. Die Abwägung über die Gesamtheit der Anregungen wird beschlossen. 

c) Die 65. Änderung des Flächennutzungsplanes „Vollsortimenter Hochstraße“ wird festge-

stellt. 

 
 

 

 

Anlage(n): 

1. Planzeichnung 
2. Begründung, Stand: 09.08.2019 
3. Umweltbericht 
4. Artenschutzprüfung 
5. Abwägungstabelle 
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Gemeinde NiederkrüchtenDerzeit rechtskräftiger Flächennutzungsplan 65. Änderung des Flächennutzungsplanes Verfahrensvermerke und Rechtsgrundlagen

Der Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss hat diesem Flächennutzungsplan mit Begründung am
..................................... zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Niederkrüchten, den............................. Bürgermeister........................................

Die 65. Flächennutzungsplanänderung mit Begründung hat  gemäß § 3 Abs. 2 BauGB nach ortsüblicher
Bekanntmachung am ............................. in der Zeit vom ........................ bis einschließlich ........................
öffentlich ausgelegen.

Niederkrüchten, den............................. Bürgermeister........................................

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat über alle im Verfahren geltend gemachten Anregungen entschieden
und diesen Plan am  .............................   beschlossen.

Niederkrüchten, den............................. Bürgermeister........................................

Die 65. Änderung des Flächennutzungsplanes ist gemäß § 6 Abs. 1 BauGB mit Verfügung vom ........................
(AZ: ..........................................) genehmigt worden.

Düsseldorf den............................. Die Bezirksregierung - Im Auftrag......................................

Gemäß § 6 Abs. 5 BauGB ist die Erteilung der Genehmigung der Bezirksregierung am .................................
öffentlich bekannt gemacht worden.

Niederkrüchten, den............................. Bürgermeister........................................

Rechtsgrundlagen in der jeweils geltenden Fassung

Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634)

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) i. d.F. der
Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung - PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58)

65. Änderung des Flächennutzungsplanes
"Vollsortimenter Hochstraße"

atelier stadt & haus
Telefax:  02 01 / 560 5139-5
Telefon:  02 01 / 560 5139-0

45141 Essen
Hallostraße 30

Gesellschaft   für  Stadt-   und    Bauleitplanung    mbH

Essen, den .........................................

............................................................
Planverfasser

SO

Art der baulichen Nutzung (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB, §§ 1, 11 BauNVO)

Gemischte Baufläche

Sonstiges Sondergebiet
Zweckbestimmung: Lebensmittelvollsortimenter,
VK 1.600 m²
Auf maximal 10 % der Gesamtverkaufsfläche ist der Verkauf
sonstiger (zentrenrelevanter und nicht Zentrenrelevanter) Sortimente
als Randsortimente sowie Aktionswaren zulässig.

Grünflächen

Zweckbestimmung Parkanlage

Flächen für die Landwirtschaft

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der

Änderung des Flächennutzungsplans

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung öffentliche Parkfläche

Wohnbaufläche

Überörtliche oder örtliche Hauptverkehrsstraßen

Flächen für den Gemeinbedarf (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a) BauGB)

Flächen für den überörtlichen Verkehr und die örtlichen Hauptverkehrszüge
(§ 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB)

Grünflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB)

Hauptversorgungsleitung oberirdisch

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen (§ 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB)

Elektrizität

Flächen für Versorgungsanlagen (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 Bucstabe b) BauGB)

Zeichenerklärung

Zweckbestimmung: Feuerwehr

Abwasser

Zweckbestimmung Sportplatz

Zweckbestimmung Spielplatz

Zweckbestimmung Badeplatz, Freibad

Sonstige Darstellungen

M 1:5000
M 1:5000

Sonstiges Sondergebiet
Zweckbestimmung: Lebensmitteldiscounter

Lage im Raum (M 1:10.000)
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1 Planungsziele und Erfordernis der Planaufstellung 

Zur Stärkung und Entwicklung der Nahversorgungsfunktion im Ortsteil Niederkrüchten 

hat der Rat der Gemeinde am 26.06.2018 die Einleitung der Verfahren zur 65. Ände-

rung des Flächennutzungsplanes und zum Bebauungsplan Nie-127 „Vollsortimenter 

Hochstraße“ beschlossen. Es ist vorgesehen, innerhalb des zentralen Versorgungsbe-
reiches von Niederkrüchten einen modernen Lebensmittelvollsortimenter (Supermarkt) 

zu errichten. Mit der Umsetzung der Planung wird eine Stützung und Stärkung der 

zentralen Funktion von Niederkrüchten und insbesondere die Verbesserung der Nah-

versorgung erwartet, da ein Supermarkt derzeit im Umfeld nicht vorhanden ist. 

Die planerische Entwicklung erfolgt in Teilen auf einer Fläche, die seit Fortzug eines 

dort ansässigen Lebensmitteldiscounters schon seit mehreren Jahren brachliegt und 
zunehmend als städtebaulicher Missstand in Erscheinung tritt. Darüber hinaus soll ei-

ne weitere, vorhandene Einzelhandelseinrichtung überplant werden.  

Auf der für die Einzelhandelseinrichtung vorgesehenen Fläche besteht kein Planungs-

recht im Sinne des § 30 Baugesetzbuch (BauGB) (rechtsverbindlicher Bebauungs-

plan). Daher sind zur Umsetzung der Planungen für die Entwicklung eines Lebensmit-

telvollsortimenters die Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes erforderlich. Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nie-127 „Voll-

sortimenter Hochstraße“ erfolgt im Parallelverfahren. 

 

 

2 Räumlicher Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich der 65. Flächennutzungsplanänderung befindet sich im nördli-

chen Bereich der Ortslage Niederkrüchten westlich des Brempter Weges / nördlich der 

Hochstraße. Er liegt innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortslage (Innenbe-
reich) von Niederkrüchten ohne direkten Kontakt in die freie Landschaft. 

Der räumliche Geltungsbereich des Plangebiets wird wie folgt begrenzt: 

 Im Süden durch die Hochstraße bzw. die nördlichen Grenzen der Grundstücke 

Hochstraße 67 – 73 

 Im Westen durch die östlichen Grenzen der Grundstücke Mittelstraße 39 - 41 

 Im Norden durch die südlichen Grenzen der Grundstücke Mittelstraße 37 und 
Brempter Weg 7 

 Im Osten durch den Brempter Weg. 

Der Änderungsbereich umfasst eine Größe von ca. 0,75 ha. 

Der abgegrenzte räumliche Geltungsbereich ist der Planzeichnung zur 65. Flächen-

nutzungsplanänderung zu entnehmen. 
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3 Situationsbeschreibung 

Der Änderungsbereich wird auf seinem überwiegenden Teil bereits heute als Einzel-

handelsstandort genutzt. Im nord-östlichen Bereich befindet sich ein Landhandelmarkt 

mit befestigten Parkplatz-, Lager- und Zufahrtsflächen, der den heutigen Standort auf-

geben und innerhalb des Gemeindegebietes umziehen wird. Daneben liegt im westli-
chen Planbereich das leerstehende Gebäude eines ehemaligen Lebensmittelmarktes.  

Neben den umfangreichen, versiegelten Flächen sind begleitende Freiflächen (Brach-

flächen/Säume, gestaltete Grünflächen, einzelne Bäume und Gebüsche) sowie eine 

Wiese vorzufinden. 

Das Umfeld des Plangebietes wird durch kleinere Gewerbeflächen und eine Wohnbe-

bauung aus Einzel- und Reihenhäusern geprägt, die sich an den Straßenverläufen ori-
entieren.  

Der Standort ist aufgrund seiner Lage an der Hochstraße, über die auch die Pkw-

Anbindung geplant ist, verkehrlich gut erreichbar. Begünstigt wird die verkehrliche Er-

reichbarkeit dadurch, dass sich das Planareal in räumlicher Nähe zur Kreisverkehrsan-

lage im Schnittpunkt der Hochstraße mit der Mittelstraße befindet. Für Fußgänger ist 

innerhalb des Plangebiets zudem eine Fußwegeanbindung in ausreichender Breite an 
den Brempter Weg vorgesehen. Zudem werden im Plangebiet Fahrradabstellanlagen 

gemäß dem Stand der Technik errichtet. 

In den Öffentlichen Personennahverkehr eingebunden ist das Areal über den Bushal-

tepunkt „Lindbruch“, der sich in fußläufiger Entfernung zum Planvorhaben an der Mit-

telstraße befindet. Die Haltestelle wird von den Buslinien 011, 013, 83, 88, 408 und 

418 angefahren. 

 

 

4 Übergeordnete Planungen/vorhandenes Planungsrecht 

4.1 Regionalplan 

Der rechtskräftige Regionalplan (Regionalplan Düsseldorf – RPD) stellt den Ände-

rungsbereich als Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) dar. 

Die Festsetzung eines Sondergebiets für die Errichtung eines Lebensmittelvollsorti-

menters ist innerhalb dieser Darstellung möglich. 

 

4.2 Flächennutzungsplan 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Gesamtgemeinde der Gemeinde Nie-

derkrüchten hat Rechtskraft seit dem 13.3.1981 (mit einer 1. Ergänzung am 17.6.1983) 

und weist das Plangebiet als „Gemischte Baufläche“ aus, an die sich im Norden 

„Wohnbauflächen“ anschließen. 

Damit ist die Entwicklung eines Sondergebietes für den Einzelhandel nicht aus den 

Darstellungen des Flächennutzungsplanes entwickelbar. Durch die 65. Änderung soll 
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der Flächennutzungsplan parallel zum Bebauungsplan Nie-127 den gemeindlichen 

Planungszielen angepasst und die Flächen des Plangebiets als Sonstiges Sonderge-

biet (Zweckbestimmung: Lebensmittelvollsortimenter, VK max 1.600 m2) gemäß § 11 
Abs. 2 BauNVO dargestellt werden. 

 

4.3 Bebauungspläne 

Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich eines rechtsverbindlichen Bebauungs-

planes. Zur planungsrechtlichen Sicherung der vorgesehenen Einzelhandelsansied-

lung ist daher die Durchführung des Bebauungsplanverfahrens Nie-127 „Vollsortimen-

ter Hochstraße“ vorgesehen. 

 

 

5 Verfahren 

Da der parallel aufzustellende Bebauungsplan als qualifizierter Bebauungsplan im Re-

gelverfahren gemäß § 30 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) aufgestellt wird, muss auch 

der Flächennutzungsplan im Rahmen eines Änderungsverfahrens angepasst werden. 

Für die Belange des Umweltschutzes wird gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprü-

fung durchgeführt, in der die erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden und in 

einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. 

Die Planung ist in ihrer Dimensionierung auf die wohnortnahe Versorgung der Bevöl-

kerung ausgerichtet (s. Kap. 7.1.). Erhebliche Auswirkungen gem. § 4a Abs. 5 Satz 1 

BauGB und erhebliche Umweltauswirkungen gem. § 4a Abs. 5 Satz 2 BauGB auf den 

Nachbarstaat Königreich der Niederlande sind nicht erkennbar. Eine grenzüberschrei-

tende Beteiligung ist mithin nicht erforderlich.  

 

 

6 Städtebauliche Konzeption 

Für den vorliegenden ca. 0,75 ha großen Planbereich wird die Errichtung eines Le-

bensmittelvollsortimenters mit einer Grundfläche von rund 2.600 m2 und einer Ver-
kaufsfläche von rund 1.600 m2 angestrebt. Ergänzende Nutzungen sollen nicht grund-

sätzlich ausgeschlossen werden beinhalten.  

Auf der Ebene des Bebauungsplanes Nie-127 werden die Festsetzungen wie folgt 

konkretisiert: Entsprechend der bauleitplanerischen Zielsetzung zur Entwicklung eines 

großflächigen, der Nahversorgung dienenden Einzelhandelsbetriebes wird das Plan-

gebiet insgesamt als Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Lebensmit-
telvollsortimenter“ festgesetzt.  

Das Sondergebiet gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO dient der Unterbringung eines Le-

bensmittelvollsortimenters (großflächiger Betrieb gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO) als 

Hauptbetrieb einschließlich ergänzender Nutzungen mit einer Gesamtverkaufsfläche 
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von maximal 1.600 m2 (VKmax). Als den Hauptbetrieb ergänzende Nutzungen sind bis 

zu einer Verkaufsfläche von max. 200 m2 folgende Nutzungen zulässig, sofern die 

festgesetzte Gesamtverkaufsfläche nicht überschritten wird: Backshop, Kiosk, Blu-
menshop, Lotto/Toto, Post, Schuster und SB-Terminal für Bankgeschäfte.  

Mit der Beschränkung auf die projektierte maximale Verkaufsfläche von 1.600 m2 kann 

sichergestellt werden, dass negative Auswirkungen der Planung auf die Versorgungs-

strukturen in der Gemeinde und darüber hinaus nicht erfolgen werden. 

Die Betriebszeit ist im Tagzeitraum von 6:00h – 22:00h vorgesehen. Die Öffnungszeit 

hingegen ist rechtzeitig vor 21.30 Uhr zu beenden, sodass bis 22.00 Uhr alle Kunden 
und Beschäftigte den Parkplatz verlassen haben. Im Nachtzeitraum von 22 bis 6 Uhr 

würde eine Nutzung des Parkplatzes zu höheren Spitzenpegeln als zulässig führen. 

Das Gebäude des Lebensmittelvollsortimenters wird im rückwärtigen Bereich des 

Plangebietes angeordnet, sodass die Kundenparkplätze gut sichtbar direkt an der 

Hochstraße platziert werden können. 

Die Erschließung des Supermarktes soll über die südlich angrenzende, in West-Ost-
Richtung verlaufende Hochstraße erfolgen. Weitere Zu- und Abfahrten sind zum 

Schutz der benachbarten Wohnbebauung nicht vorgesehen. 

Insgesamt sieht das Konzept die Errichtung von rund 100 Stellplätzen vor. Die Anliefe-

rung des Marktes befindet sich seitlich an der südlichen Gebäudekante. Von der Anlie-

ferung aus können die im hinteren Gebäudebereich angeordneten Lagerflächen und 

sonstigen Nebenräume erreicht werden. Die Anlieferung erfolgt ausgehend von der 
Hochstraße über die entstehende Parkplatzfläche.  

Zur Stärkung der fußläufigen Anbindung an das geplante Wohngebiet erfolgt ein 

Wegeanschluss ausreichender Breite an den Brempter Weg im nordöstlichen Grund-

stücksbereich. 

Unter Berücksichtigung der hohen Grundstücksversieglung durch Baukörper und 

Parkplatz sowie zur optisch ansprechenden Gestaltung sollen in den Randbereichen 
des Grundstückes Maßnahmen zur Grüngestaltung umgesetzt werden. Auch die Park-

platzfläche und die rückwärtigen Grundstücksseiten sollen durch die Pflanzung einzel-

ner Bäume und Gehölzgruppen gegliedert werden. 

 Der Umgang mit dem im Plangebiet anfallenden Niederschlagswasser von Dachflä-

chen und Parkplätzen wurde bereits gutachterlich untersucht. Das Gutachten (Hydro-

geologische Untersuchungen im Bereich des Bauvorhabens B-Planverfahren für den 
Neubau eines Nahversorgers Hochstraße 79 in Niederkrüchten, geotec ALBRECHT 

Ingenieurgesellschaft GbR, Herne 13.11.2018) kommt hierbei zu folgender Empfeh-

lung: 

Zur Feststellung des Durchlässigkeitsbeiwerts kf des Bodens wurden neben den Boh-

rungen B 1 und B 2 in einem gesonderten Bohrloch jeweils Sickerversuche als „0pen-

end-test" durchgeführt. Dazu wurde in einem Filterrohr durch ständige Zugabe von 
Wasser eine konstante Wassersäule in dem anstehenden Sand-Schluff-Gemisch ge-
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halten. Über die Menge des zugegebenen Wassers pro Zeiteinheit kann die Durchläs-

sigkeit des Untergrundes ermittelt werden. 

Eine Auswertung der Versuche ergab folgende Durchlässigkeitsbeiwerte: 

SV 1 Feinsand-Schluff-Gemisch 5,84 * 10-7 

SV 2 Feinsand-Schluff-Gemisch 6,07 * 10-7 

Nach dem DWA-Arbeitsblatt A 138 kommen für Versickerungsanlagen Böden in Be-

tracht, deren kf-Werte zwischen 5*10-3 m/s und 1*10-6 m/s liegen. 

Die mit den durchgeführten Versuchen ermittelten Durchlässigkeiten können die Min-

destanforderungen nicht erfüllen. Eine Versickerung des anfallenden Niederschlags-
wassers gemäß den geltenden Regeln der Technik ist daher nicht möglich. 

Stattdessen wird der Anschluss an die vorhandene Mischwasserkanalisation präferiert. 

 

 

7 Auswirkungen der Planung 

7.1 Einzelhandel 

Grundsätzliches Ziel der Planung ist es, im Ortsteil Niederkrüchten zusätzliche Einzel-

handelseinrichtungen anzusiedeln, um die Nahversorgungssituation weiter zu verbes-
sern. Allerdings sollen erhebliche negative Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbe-

reiche der Nachbargemeinden vermieden werden. Die Verträglichkeit der Planung und 

die Berücksichtigung der landes- und regionalplanerischen Zielsetzungen wurden da-

her im Rahmen eines Einzelhandelsgutachtens (Auswirkungsanalyse zur geplanten 

Ansiedlung eines Supermarktes innerhalb des Nahversorgungszentrums Niederkrüch-

ten, BBE Handelsberatung GmbH, Köln, August 2018) geprüft. 

Die wesentlichen Ergebnisse der Auswirkungsanalyse sind folgende:  

 Das Planareal befindet sich innerhalb des abgegrenzten Nahversorgungszentrums 

Niederkrüchten. Aufgrund dieser städtebaulich integrierten Lage ordnet sich das 

Ansiedlungsvorhaben grundsätzlich in das Einzelhandels- und Zentrenkonzept der 

Gemeinde Niederkrüchten ein. Für die künftige Weiterentwicklung des Nahversor-

gungszentrums empfiehlt das Einzelhandels- und Zentrenkonzept eine Konzentra-
tion von Einzelhandels- und Komplementärnutzungen innerhalb des zentralen 

Versorgungsbereichs, um Verbundeinkäufe und Erledigungen im Rahmen des 

fußläufigen Einkaufs zu ermöglichen. Hierzu sollten innerhalb des Nahversor-

gungszentrums die Bemühungen darauf ausgerichtet werden, die Angebotsstruk-

tur zu stärken, zu sichern und zu konzentrieren. Hierzu zählt neben der Bestandsi-

cherung bestehender (Magnet-) Betriebe auch die Ansiedlung eines weiteren 
Magnetbetriebes.  

 

 Vor allem vor dem Hintergrund der derzeitigen Einzelhandelsausstattung in Nie-

derkrüchten und der Prognose einer leicht zunehmenden Bevölkerungszahl wer-
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den bis zum Jahr 2030 Erweiterungspotenziale im Lebensmitteleinzelhandel prog-

nostiziert. Mit der Realisierung des geplanten Supermarktes in der Ortslage von 

Niederkrüchten würde diesem Entwicklungsspielraum entsprochen. Zudem stimmt 
die Konzentration der nahversorgungs- und zentrenrelevanten Einzelhandelsent-

wicklung auf das Nahversorgungszentrum Niederkrüchten mit den Zielen des Ein-

zelhandels- und Zentrenkonzeptes für die Gemeinde Niederkrüchten überein.  

 

 Mit dem Planvorhaben kann für die Gemeinde Niederkrüchten eine Verbesserung 

der Ausstattung im Lebensmittelvollsortiment und der wohnungsnahen Versor-
gung erreicht werden. So würde mit der Realisierung des Planvorhabens der Flä-

chenbesatz bei Vollsortimentern auf ca. 3.400 m² bzw. 0,22 m²/ Einwohner anstei-

gen und das Ausstattungsniveau bei Vollsortimentern nach der Realisierung des 

Planvorhabens in etwa im Bereich des Bundesdurchschnitts liegen. 

 

 Da in den Nachbarkommunen jeweils eigene, marktgerechte Versorgungsstruktu-
ren in den nahversorgungsrelevanten Sortimenten vorzufinden sind, ist auch für 

den Realisierungsfall des Planvorhabens keine (wesentliche) Orientierung der dort 

lebenden Bevölkerung auf die Angebotsstrukturen in der Gemeinde Niederkrüch-

ten zu erwarten. Vielmehr bedingt die überörtliche Wettbewerbssituation für die in 

Niederkrüchten geplante Einzelhandelsentwicklung einen hohen Konkurrenzdruck 

und ein klar abgegrenztes Marktgebiet, das sich im Wesentlichen auf Teile des 
Gemeindegebietes Niederkrüchten beschränken wird. 

 

 Innerhalb des Nahversorgungszentrums Niederkrüchten, in dem sich auch das 

Planvorhaben befindet, ist zu erwarten, dass ein Teil des Mehrumsatzes durch 

Umsatzumverteilungen gegenüber den hier ansässigen Betrieben generiert wird. 

Hierbei ist eine Umverteilungsquote von max. 8 % des derzeitigen Umsatzes zu 
erwarten. Aufgrund der Lage des Planvorhabens innerhalb des Nahversorgungs-

zentrums Niederkrüchten ist zudem zu betonen, dass trotz einer zu erwartenden 

Umsatzumverteilung gegenüber einem bereits im zentralen Versorgungsbereich 

ansässigen strukturprägenden Nahversorgungsbetrieb davon auszugehen ist, 

dass die Umsatzleistung des Zentrums insgesamt deutlich angehoben werden 

kann. Somit werden mit der Realisierung des Planvorhabens die Versorgungs-
funktionen des Standortbereiches einen deutlichen Attraktivitätsschub erhalten. 

 

 Darüber hinaus befinden sich mit dem Hauptzentrum der Gemeinde Brüggen, dem 

Hauptzentrum der Gemeinde Schwalmtal und dem Nahversorgungszentrum A-

mern-Schwalmtal drei weitere zentrale Versorgungsbereiche im Untersuchungs-

gebiet, in denen jeweils zwei strukturprägende Lebensmittelmärkte als Wettbe-
werber des Planvorhabens ansässig sind. Mit Umverteilungsquoten zwischen 

max. 3 und 5 % des derzeitigen Umsatzes werden die in diesem zentralen Ver-

sorgungsbereichen ansässigen Lebensmittelmärkte nur von geringen Wettbe-

werbswirkungen betroffen sein. Somit sind auch keine städtebaulich negativen 

Folgen für diese zentralen Versorgungsbereiche zu erwarten. Das kleinteilige An-
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gebot im zentralen Versorgungsbereich der Stadt Wegberg wird nur in so gerin-

gem Maße von Wettbewerbsverschärfungen betroffen sein, dass keine städtebau-

lich negativen Folgen dort zu erwarten sind.  
 
 Außerhalb des Untersuchungsgebietes bewegen sich die Umsatzumverteilungs-

quoten gegenüber zentralen Versorgungsbereichen in einer Größenordnung, bei 

der mögliche negative Auswirkungen grundsätzlich auszuschließen sind. Hierbei 

sind maximal marginale Umverteilungsquoten zu erwarten. Eine Existenzgefähr-

dung von Lebensmittelmärkten in sonstigen zentralen Versorgungsbereichen au-
ßerhalb des Untersuchungsgebietes kann somit grundsätzlich ausgeschlossen 

werden. 
 
 Neben der Frage, ob durch die induzierten Umsatzverlagerungseffekte zentrale 

Versorgungsbereiche in ihrer Funktionalität beeinträchtigt werden, ist zudem ent-

scheidend, ob die wohnungsnahe Versorgung in Wohngebieten in der Gemeinde 
Niederkrüchten oder in Nachbarkommunen gefährdet wird. Das Gutachten kommt 

hierzu zu dem Ergebnis, dass aufgrund der Höhe der Umverteilung sowie der 

räumlichen Strukturen negative städtebauliche Auswirkungen auf die wohnungs-

nahen Versorgungsstrukturen in der Gemeinde Niederkrüchten und in den Um-

landkommunen ebenfalls ausgeschlossen werden können. 
 
 Auch die Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Grundsätzen und Zielen der 

Raumordnung ist gewährleistet. Da der Regionalplan für den Planstandort einen 

Allgemeinen Siedlungsbereich darstellt, wird dem Ziel 6.5-1 (Großflächige Einzel-

handelsbetriebe dürfen nur innerhalb der in den Regionalplänen dargestellten „All-

gemeinen Siedlungsbereiche“ errichtet werden.) entsprochen. Ziel 6.5-2 führt aus, 

dass großflächige Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Kernsortimenten 
nur in zentralen Versorgungsbereichen errichtet werden dürfen. Da der Plan-

standort Bestandteil eines zentralen Versorgungsbereiches ist (Nahversorgungs-

zentrum Niederkrüchten), wird auch diesem Ziel entsprochen. Und schließlich dür-

fen gemäß Ziel 6.5-3 großflächige Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten 

Kernsortimenten zentrale Versorgungsbereiche nicht wesentlich beeinträchtigen. 

Diesbezüglich konnte im Rahmen der Auswirkungsanalyse nachgewiesen werden, 
dass von dem Vorhaben keine wesentliche Beeinträchtigung der Versorgungs-

strukturen und keine Gefährdung städtebaulich schutzwürdiger Innenstädte/ Orts-

kerne der Umlandgemeinden und deren Entwicklungsfähigkeit zu erwarten sind. 

Das Beeinträchtigungsverbot wird somit durch das Vorhaben ebenfalls eingehal-

ten. Das Planvorhaben beachtet somit insgesamt die Ziele der Landesplanung. 

Die BBE Handelsberatung GmbH vertritt insgesamt die gutachterliche Einschätzung, 
dass infolge der in Niederkrüchten geplanten Ansiedlung eines Supermarktes keine 

nachteiligen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche und die wohnungsnahe 

Versorgung in der Gemeinde Niederkrüchten sowie in umliegenden Städten und Ge-

meinden gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO zu erwarten sind. 
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Da das Plangebiet den nördlichen Rand des Zentralen Versorgungsbereiches über-

schreitet, wird die Abgrenzung des Zentralen Versorgungsbereiches aktualisiert und 

vor dem Feststellungsbeschluss durch den Rat beschlossen. 

 

7.2 Weitere Auswirkungen der Planung 

Lärm 

Im Rahmen des vorliegenden Verfahrens wurden frühzeitig die schalltechnischen 

Auswirkungen der Planung untersucht. Hierzu wurde das Gutachten „Schalltechnische 

Untersuchung zum Bebauungsplan „Nie 127 – Vollsortimenter Hochstraße“ in Nieder-
krüchten, Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen mbH, Bo-

chum 31.01.2019“ erstellt. Das Gutachten kommt zu folgenden Aussagen: 

Gewerbelärm 

Anlieferungsvorgänge zum Vollsortimenter im Nachtzeitraum sind nicht möglich. 

Die Öffnungszeit ist rechtzeitig vor 22 Uhr zu beenden, sodass bis 22 Uhr alle Kunden 

und Beschäftigte den Parkplatz verlassen haben. Im Nachtzeitraum von 22 bis 6 Uhr 
führt eine Nutzung des Parkplatzes zu höheren Spitzenpegeln als zulässig. 

Mit den genannten betrieblichen Maßnahmen können die Immissionsrichtwerte der TA 

Lärm (2017) an den vorhandenen Wohnnutzungen eingehalten werden. 

Die Geräuschemissionen der haustechnischen Anlagen (Lüftung/Klima) des Vollsorti-

menters sind mit dem gewählten Ansatz unkritisch. Im Rahmen des Baugenehmi-

gungsverfahrens ist eine Detailprüfung erforderlich, wenn die Planung der Anlagen 
vorliegt. 

 

Verkehrslärm 

Das zusätzliche Verkehrsaufkommen führt im Verlauf der untersuchten Straßen zu 

keiner wahrnehmbaren Steigerung der Lärmbelastung. Die Veränderung zum Progno-

se-Nullfall beträgt in den meisten Fällen zwischen 0,1 und weniger als 1 dB(A). 

Am Haus Hochstraße 74 sind im Prognose-Planfall mit maximal 67/57 dB(A) 

tags/nachts die höchsten Beurteilungspegel zu erwarten. 

Städtebauliche Missstände sind nicht zu erwarten. Die Grenze der potenziellen Ge-

sundheitsgefährdung von 70/60 dB(A) wird an allen Immissionsorten deutlich unter-

schritten. 

Insgesamt ist festzustellen, dass der Bebauungsplan mit den genannten Maßnahmen 
realisierbar ist. Mögliche Konflikte durch die haustechnischen Anlagen sind im nach-

geordneten Baugenehmigungsverfahren zu lösen. 
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Verkehr 

In der vorliegenden Verkehrsuntersuchung für den Bebauungsplan Nie-127 „Vollsorti-

menter Hochstraße“ in Niederkrüchten wurde untersucht, welche zusätzliche Ver-
kehrsnachfrage aufgrund der geplanten Entwicklung zu erwarten ist und ob das zu-

künftige Verkehrsaufkommen an der Erschließung des Plangebiets und an den be-

nachbarten Knotenpunkten störungsfrei und mit einer angemessenen Qualität des 

Verkehrsablaufs abgewickelt werden kann. 

Das aktuelle Verkehrsaufkommen wurde an den Knotenpunkten 
 Hochstraße / Mittelstraße, 
 Hochstraße / Erschließung Plangebiet und 
 Hochstraße / Brempter Weg / Am Kamp 

im Rahmen einer Knotenstromerhebung erfasst. 

Bei der Schätzung der zukünftigen Verkehrsmengen wurde von einer Zunahme des 

allgemeinen Verkehrsaufkommens um 10 % ausgegangen. 

Für den Prognose-Planfall wurde das Verkehrsaufkommen aus dem Prognose-Nullfall 
(mit allgemeiner Verkehrsentwicklung) mit dem Neuverkehr der geplanten Nutzungen 

überlagert. Dabei wurde berücksichtigt, dass das Verkehrsaufkommen der vorhande-

nen Nutzungen entfällt. Der Neuverkehr des Bauvorhabens wurde auf der Grundlage 

gebräuchlicher Kennziffern zum Zusammenhang zwischen Flächennutzung und Ver-

kehrsaufkommen berechnet. 

Zur Bewertung der Verkehrssituation wurden die verkehrstechnische Kapazität und die 
Qualität des Verkehrsablaufs anhand der dafür vorgesehenen Verfahren aus dem 

Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen HBS 2015 (vgl. FGSV, 2015) 

berechnet. 

Die verkehrstechnische Untersuchung kommt zu den folgenden Ergebnissen: 
 Durch das Vorhaben ist mit einem Mehrverkehrsaufkommen von maximal 2.332 

Kfz/24h (22 SVKfz/ 24h) (Summe aus Quell- und Zielverkehr) zu rechnen. In der 
morgendlichen Spitzenstunde wird ein Mehrverkehrsaufkommen von 50 Kfz/h (3 
SV-Kfz/h) und in der nachmittäglichen Spitzenstunde von 258 Kfz/h (0 SV-Kfz/h) er-
zeugt. 

 Im Prognose-Planfall stellt sich an den Knotenpunkten 1 und 3 sowohl in den mor-
gendlichen als auch in den nachmittäglichen Spitzenstunden jeweils eine sehr gute 
Verkehrsqualität (QSV A (Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer kann den Knoten-
punkt nahezu ungehindert passieren. Die Wartezeiten sind sehr gering)) ein. 

 Der Knotenpunkt 2 weist insgesamt eine gute Verkehrsqualität auf (QSV B (Die Ab-
flussmöglichkeiten der wartepflichtigen Verkehrsströme werden vom bevorrechtig-
ten Verkehr beeinflusst. Die dabei entstehenden Wartezeiten sind gering)). 

 Das künftig zu erwartende Verkehrsaufkommen kann im vorhandenen Ausbaustand 
im bestehenden Straßennetz jederzeit leistungsfähig abgewickelt werden. Der Ver-
kehrszustand ist an den Knotenpunkten stabil. 

 Die im vorliegenden Konzept vorgesehene Lage der Zufahrt an der westlichen 
Grundstücksgrenze ermöglicht eine von der Fußgängerfurt unabhängige Einfahrt in 
die Hochstraße. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die verkehrliche Erschließung des Vorha-

bens mit dem vorhandenen Ausbaustand des Straßennetzes gesichert ist. 
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7.3 Umweltbelange 

Die Auswirkungen auf die Umweltschutzgüter wurden im Rahmen eines Umwelt-

berichtes ermittelt und bewertet (Umweltbericht mit landschaftspflegerischem Fachbei-
trag zur 65. Änderung des Flächennutzungsplanes und zum Bebauungsplan Nie-127 

„Vollsortimenter Hochstraße“, GOEP LA Ltd, Essen, Fortschreibung: 29.07.2019). Der 

Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil dieser Begründung. 

Artenschutz 

Das unmittelbar geltende Recht der §§ 44 Abs. 1, 5, 6 und 46 Abs. 7 BNatSchG set-

zen die Vorgaben der FFH-RL (Art. 12, 13 und 16 FFH-RL) und der V-RL (Art. 5, 9 und 
13 V-RL) um und verlangen somit die Durchführung einer Artenschutzprüfung im 

Rahmen von Planverfahren oder bei der Zulassung von Vorhaben.  

Im Zuge der Erarbeitung des Umweltberichtes wurde auch eine Artenschutzprüfung 

vorgenommen. 

Diese kommt zu dem Ergebnis, dass Vorkommen europäisch geschützter Arten im 

Plangebiet oder dessen Umfeld bekannt und/oder zu erwarten sind. Das Vorhaben 
zeigt aber keinerlei negative Auswirkungen auf diese Arten. Zugriffsverbote gemäß § 

44 Abs. 1 BNatSchG werden bei der Umsetzung der Bauleitplanung nicht ausgelöst. 

Eine vertiefende Artenschutzprüfung der Stufe II ist daher nicht erforderlich. 

In dem parallel aufzustellenden Bebauungsplan wird ein Hinweis auf die Berücksichti-

gung artenschutzrechtlicher Belange aufgenommen. 

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und eine menschenwürdige Umwelt zu 

sichern und zu entwickeln ist einer der Grundsätze der Bauleitplanung.  

Gem. § 1a Abs. 3 BauGB ist die Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz im 

Rahmen der Bauleitplanung abzuhandeln. Demnach ist der Verursacher eines Ein-

griffs verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen zu unterlassen. Ist eine Vermei-

dung nicht möglich, sind Beeinträchtigung innerhalb einer zu bestimmenden Frist 
durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen, so-

weit es zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege er-

forderlich ist.  

Da durch die Neuaufstellung des parallel aufzustellenden Bebauungsplanes für den 

westlichen Planbereich erstmalig ein Eingriff in Natur und Landschaft begründet wird, 

wurde im Zuge des Umweltberichtes eine Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung durchge-
führt.  

Die Bilanzierung der Eingriffe auf dem zukünftigen Grundstück erfolgt anhand der 

Festsetzungen des Bebauungsplanes. Dem Ausgangszustand von 8.915 Punkten 

steht ein Nacheingriffszustand von 5.630 Punkten entgegen. Durch das geplante Vor-

haben entsteht - unter Berücksichtigung der festgesetzten Pflanzmaßnahmen - ein 

rechnerisches Ausgleichsdefizit von 3.285 Punkten. 
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Es ist vorgesehen, dass ermittelte Defizit über das Ökokonto der Gemeinde Nieder-

krüchten, Ausgleichsflächen für die Bauleitplanung, zu kompensieren. Der Ausgleich 

erfolgt auf einer Ersatzforstfläche Boscherhausen. Gemarkung Niederkrüchten, Flur 
78, Flurstück 79. 

Bergbau 

Das o. g. Vorhaben liegt über dem auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld "Brachter 

Wald". Eigentümerin ist der Niederländische Staat, vertreten durch Ministerie van Eco-

nomische Zaken, Landbouwen Innovatie, Direktoraat Generaal Energie, Telecom en 

Markten, Directie Engeriemarkt, Postbus 20101, 2500 EC Den Haag, Niederlande so-
wie über dem auf Braunkohle verliehenen Bergwerksfeld "Birth 1" im Eigentum der RV 

Rheinbraun Handel und Dienstleistungen GmbH, hier vertreten durch die RWE Power 

AG, Abt. Liegenschaften und Umsiedlung in 50416 Köln. 

Ferner liegt das Plangebiet über dem Feld der Erlaubnis zu gewerblichen Zwecken 

"Sophia". Inhaberin der Erlaubnis ist die PVG GmbH - Resources Services & Ma-

nagement, Lange Wende 2 in 59069 Hamm. 

Diese Erlaubnis gewährt das befristete Recht zur Aufsuchung des Bodenschatzes 

"Kohlenwasserstoffe" innerhalb der festgelegten Feldesgrenzen. 

Erdbebenzone 

Gemäß der Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen der Bun-

desrepublik Deutschland 1:350.000, Bundesland Nordrhein-Westfalen (Geologischer 

Dienst NRW 2006) ist das Plangebiet der Erdbebenzone 1 und der geologischen Un-
tergrundklasse S zuzuordnen. 

 

 

8 Derzeitige und künftige Flächennutzungsplandarstellungen 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Niederkrüchten aus dem 

Jahr 1981 stellt den betreffenden Änderungsbereich als gemischte Baufläche dar.  

Großflächige Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche ab 800 qm Verkaufsflä-

che bzw. einer Geschossfläche ab 1.200 qm sind nach § 11 Abs. 3 BauNVO nur in 
Kerngebieten (§ 7 BauNVO) und in speziell ausgewiesenen Sondergebieten  zulässig. 

Die Umsetzung des geplanten großflächigen Vollsortimenters setzt demnach am vor-

liegenden Standort die Ausweisung bzw. Festsetzung eines Sondergebiets (SO) ge-

mäß § 11 Abs. 2 BauNVO voraus. 

Mit der vorliegenden Änderung des Flächennutzungsplanes sollen den beabsichtigten 

Zielen des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Gemeinde Niederkrüchten 
Rechnung getragen und im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung die Voraus-

setzung für die Stärkung des vorhandenen Nahversorgungsstandortes geschaffen 

werden. Mit der vorliegenden Änderung entspricht der Flächennutzungsplan den Fest-



Gemeinde Niederkrüchten 

65. Änderung des Flächennutzungsplanes „Vollsortimenter Hochstraße“   

 

 

13 

setzungen des im Parallelverfahren aufgestellten Bebauungsplanes Nie-127 „Vollsor-

timenter Hochstraße“. 

Die bisher dargestellte gemischte Baufläche wird im Zuge der 65. Flächennutzungs-
planänderung vollständig durch die Darstellung eines Sondergebietes mit der Zweck-

bestimmung „Lebensvollsortimenter, VKmax 1.600 m²“ gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB 

i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 10 BauNVO geändert. 

Die Zweckbestimmung „Lebensmittelvollsortimenter“ indiziert bereits die ausschließli-

che Ausrichtung des Planungsrechtes auf die beabsichtigte Nahversorgungsfunktion. 

In dem parallel aufzustellenden Bebauungsplan Nie-127 erfolgen ergänzende Festset-
zungen über die Zulässigkeit von nahversorgungsrelevanten Sortimenten im Sinne der 

Niederkrüchtener Sortimentsliste und zur Begrenzung von sonstigen (Rand-) Sorti-

menten auf max. 10 % der Verkaufsfläche (im Sinne Ziel 6.5-5 LEP NRW 2025).  

 

 

9 Umweltbericht 

Der Umweltbericht zur 65. Änderung des Flächennutzungsplanes „Vollsortimenter 

Hochstraße“ ist als eigenständiger Teil dieser Begründung angefügt. 

 

 

 

 

 

aufgestellt  

atelier stadt & haus gmbh, 09.08.2019 



 

 

 

 

 

Gemeinde Niederkrüchten 
 

 
 
 
Umweltbericht und Landschaftspflegerischer Fachbeitrag   
 
65. Änderung des Flächennutzungsplanes “Vollsortimenter 
Hochstraße“ 
Bebauungsplan Nie-127 “Vollsortimenter Hochstraße“ 

 

 

 

 

  
 
Stand 10. September 2018 
Anpassung 15. März 2019   
Fortschreibung für die Offenlage 8. Juli 2019/29. Juli 2019 

 
GOEP LA Ltd  
Rainer Preißmann / Maximilian Frhr. von Wendt 
Landschaftsarchitekten BDLA   
 
Reeser Str. 243 Aktienstr. 177 
47546 Kalkar 45359 Essen 
 

 

 

Bearbeiter: 
Dipl.-Ing. Rainer Preißmann 
Dipl.-Ing. Harald Schrempfer 
 
 
 
 

 

 

 



Umweltbericht und Landschaftspflegerischer Fachbeitrag  zur 
65. Änderung des Flächennutzungsplanes “Vollsortimenter Hochstraße“ 
Bebauungsplan Nie-127 “Vollsortimenter Hochstraße“ 
 

     2  

INHALTSVERZEICHNIS              Seite 
Gliederung entsprechend Anlage 1 zu § 2 Absatz 4 und den §§ 2a und 4c BauGB 
 

Umweltbericht 
  

1  EINLEITUNG         4 
  
1.1 Planungsanlass und Aufgabenstellung       4 
1.1.1 Planungsrechtliche Festsetzungen im Bebauungsplan Nie-127 „Vollsortimenter 

Hochstraße“          5 

1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und              
Fachplanungen festgelegten  Ziele des  Umweltschutz und deren 
Berücksichtigung bei der Planaufstellung bzw. Planänderung   6 

1.2.1 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen festgelegten Ziele des 
Umweltschutzes          6 

1.2.2 Darstellung der in einschlägigen Fachplänen festgelegten Ziele des 
Umweltschutzes          9 

 

2  BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG      
 DER UMWELTAUSWIRKUNGEN               12 
 

2.1 Bestandsaufnahme                   12 
2.1.1 Ziele des Umweltberichtes                  12 
2.1.2 Darstellung des aktuellen Bestandes                12 
2.1.3 Vorhabensbeschreibung                  13 
2.1.4  Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen              14 
2.1.5 Szenario bei Nichtdurchführung der Planung               15 
 

2.2.  Basisszenario und Prognose über die Entwicklung des       
Umweltzustandes bei Durchführung der Planung              16  

2.2.1. Beschreibung und Auswirkungen auf biotische und abiotische Schutzgüter       16 
  
- Schutzgut Pflanzen und Tiere 

- Schutzgut Boden und Fläche  

- Schutzgut Wasser  

- Schutzgut Klima und Luft  

- Schutzgut Landschaft  

- Schutzgut Mensch und Gesundheit  

- Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter   
 
2.2.2 Erhaltungsziele und Schutzzweck der Natura 2000 Gebiete             27 
2.2.3 Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang                               

mit Abfällen und Abwässern                 27           
2.2.4 Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und                

effiziente Nutzung von Energie                 28 
2.2.5 Darstellung von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen,         

insb. des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechtes              28 
2.2.6  Luftqualität in besonderen Gebieten                28 
2.2.7 Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes      28 
2.2.8. Auswirkungen der Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle oder  

Katastrophen                    29  
2.2.9 Prognose bei Durchführung der Planung                29 



Umweltbericht und Landschaftspflegerischer Fachbeitrag  zur 
65. Änderung des Flächennutzungsplanes “Vollsortimenter Hochstraße“ 
Bebauungsplan Nie-127 “Vollsortimenter Hochstraße“ 
 

     3  

2.3 Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen              30 
2.4 Planungsalternativen                 33  
2.4.1 Prognose über die Entwicklung der Umweltzustände bei Nichtdurchführung       

der Maßnahme                   33 
                
3.  ZUSÄTZLICHE ANGABEN                  33 
                
3.1 Merkmale der verwendeten Verfahren sowie Schwierigkeiten  

und Lücken bei der Zusammenstellung der Angaben              33  
3.2 Geplante Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring)              34         
3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung                    34         
3.4 Quellenverzeichnis                   35  
 
4.  LANDSCHAFTSPFLEGERISCHER FACHBEITRAG              37        
 
4.1 Eingriffs- / Ausgleichsberechnung                37         
4.1.1 Beschreibung der Biotoptypen des Geltungsbereiches              37 
4.1.2 Begleitende Biotoptypen (Planungsumfeld)                40         
4.1.3 Biotoptypenliste Bestand (26.07.2018)               41         
4.1.4 Beschreibung der Planung                  42         
4.1.5    Bewertungsverfahren, Eingriffs / Ausgleichs Bilanz                                             43                                              

 
4.2 Maßnahmenkonzept                   46         
4.2.1 Anforderungen                   46                     
4.2.2 Landschaftspflegerische Festsetzungen                46         
4.2.3 Pflanzenauswahl Maßnahmenbereich Stellplatzanlage              47 
4.2.4 Pflanzenauswahl Maßnahmenbereich Einbindung des Baukörpers  

und Teile der Stellplatzanlage                 48         
4.2.5 Pflanzenauswahl Bäume                  48      
4.2.6 Durchführung der Maßnahmen und Pflege der Gehölze             48     
4.2.7 Umsetzung der Maßnahmen                 49 
 
ABBILDUNGSVERZEICHNIS  
 
Abbildung 1 Lage im Raum               4  
Abbildung 2 Auszug Regionalplan                   9       
Abbildung 3 Auszug @LINFOS                  11 
Abbildung 4 Vorhabensgebiet                  13 
Abbildung 5    Bestandsplan mit Biotoptypen           19/40   
Abbildung 6    Lageplan der Ausgleichsfläche „Ersatzforstfläche Boscherhausen“         32     
Abbildung 7    Planung mit Biotoptypen                 43
             
    

TABELLENVERZEICHNIS 
 
Tabelle 1 Biotoptypen – Bestand                 41        
Tabelle 2 Biotoptypen – Planung                  42        
Tabelle 3 Eingriffs-Ausgleichs-Berechnung                 45
              
PLÄNE IM ANHANG (Beide M 1: 500) 
 
Landschaftspflegerischer Fachbeitrag Bestand zur Eingriffs / Ausgleichsbewertung 
Landschaftspflegerischer Fachbeitrag Planung zur Eingriffs / Ausgleichsbewertung 



Umweltbericht und Landschaftspflegerischer Fachbeitrag  zur 
65. Änderung des Flächennutzungsplanes “Vollsortimenter Hochstraße“ 
Bebauungsplan Nie-127 “Vollsortimenter Hochstraße“ 
 

     4  

1  EINLEITUNG 
  
1.1  Planungsanlass und Aufgabenstellung 
  
Die Gemeinde Niederkrüchten hat einen Aufstellungsbeschluss für die 65. Änderung des 
Flächennutzungsplanes „Vollsortimenter Hochstraße“ und die Aufstellung des Bebau-
ungsplans Nie-127 „Vollsortimenter Hochstraße“ gefasst, um die Voraussetzungen für 
die Neuordnung eines Vollsortimenterstandortes im Geltungsbereich des Bauleitplan- 
verfahrens zu schaffen. 
 
Bei der Umsetzung der Planung muss der Flächennutzungsplan geändert werden, da 
dieser die Fläche aktuell als Gemischte Bauflächen ausweist. Für einen Vollsortimenter 
als großflächiger Einzelhandelsbetrieb im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO ist die 
Ausweisung eines Sondergebiets mit entsprechender  Zweckbestimmung gemäß § 5 
Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 2 Nr. 10 BauNVO erforderlich.  
 
Der Bebauungsplan setzt entsprechend § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1, 11 BauNVO 
das Plangebiet als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Vollsortimenter“ fest.  
Im Parallelverfahren erfolgt eine Aufstellung des  Bebauungsplans Nie-127 
„Vollsortimenter Hochstraße" sowie die 65. Änderung des Flächennutzungsplans.  
Für beide Verfahren wird gemäß § 2 Abs. 4 Satz 3 BauGB die Umweltprüfung nach 
gegenwärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden durchgeführt. 
 

Das Plangebiet befindet sich in der Gemeinde Niederkrüchten im nördlichen Teil der 
Ortslage Niederkrüchten innerhalb der sog. „im Zusammenhang bebauten Ortslage“ 
(Innenbereich) ohne direkten Kontakt in die freie Landschaft. 
 
Der rechtsgültige Flächennutzungsplan weist das Plangebiet nebst Umgebung als 
„Gemischte Baufläche“ aus, an die sich im Norden „Wohnbauflächen“ anschließen. 
 
Abbildung 1 Lage im Raum 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Quelle: www.tim-online.nrw.de 

 

Bei dem Plangebiet, das direkt von der Hochstraße erschlossen wird (Zufahrt Parkplatz 
Raiffeisenmarkt), handelt es sich bereits um einen Einzelhandelstandort, der sich aus 
einem Raiffeisenmarkt mitsamt den befestigten Parkplatz-, Lager und 

http://www.tim-online.nrw.de/
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Bewegungsflächen und einem nicht mehr genutztem Gebäude eines ehemaligen 
Lebensmittelmarktes zusammensetzt. 
Insgesamt umfasst das Plangebiet eine Größe von 7.562 m².  
Grundlage: örtliche Vermessung. 
 
1.1.1 Planungsrechtliche Festsetzungen im Bebauungsplan Nie-127 

„Vollsortimenter Hochstraße“ 

 
Folgende planungsrechtliche Festsetzungen sind vorgesehen (verkürzte Übersicht): 
 
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
1.1 Das sonstige Sondergebiet gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO mit der Zweckbestimmung 
„Lebensmittelvollsortimenter" dient der Unterbringung eines Lebensmittelvollsortimenters 
als Hauptbetrieb einschließlich ergänzender Nutzungen mit einer Gesamtverkaufsfläche 
von maximal 1.600 qm (VKmax). Als den Hauptbetrieb ergänzende Nutzungen sind bis 
zu einer Verkaufsfläche von max. 200 qm weitere Nutzungen zulässig, sofern die 
Gesamtverkaufsfläche von 1.600 qm nicht überschritten wird. 
1.2 Auf maximal 10 % der Gesamtverkaufsfläche des Lebensmittelvollsortimenters ist 
der Verkauf sonstiger (zentrenrelevanter und nicht-zentrenrelevanter) Sortimente als 
Randsortimente sowie als Aktionswaren zulässig. 
 
2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
2.1 Grundflächenzahl 
Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO ist eine Überschreitung der festgesetzten 
Grundflächenzahl durch die Grundflächen von Stellplätzen mit ihren Zufahrten bis zu 
einem Maß von 0,85 zulässig. 
 
3. Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 18 BauNVO) 
3.1 Die im Bebauungsplan festgesetzte Gebäudehöhe wird gemessen zwischen dem 
unteren Bezugspunkt gemäß textlicher Festsetzung Nr. 3.2 und dem obersten 
Dachabschluss. 
3.2 Unterer Bezugspunkt ist eine maximale Erdgeschossfußbodenhöhe von 55,50 m 
über Normalhöhennull (NHN). 
3.3 Die festgesetzte maximale Höhe baulicher Anlagen darf durch erforderliche 
haustechnische Anlagen um bis zu 2,0 m überschritten werden, wenn dies die 
Betriebsart oder der -ablauf erfordern. 
 
4. Stellplätze und Garagen (§9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. §12 Abs. 6 BauNVO) 
4.1 Stellplätze dürfen nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen bzw. der 
festgesetzten Flächen für Stellplätze errichtet werden. Garagen sind im Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes nicht zulässig. 
 
5. Anschluss sonstiger Flächen an die Verkehrsflächen (§9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
5.1 Außerhalb des im Bebauungsplan zeichnerisch festgesetzten Bereichs für Ein- und 
Ausfahrten sind weitere Ein- und Ausfahrten nicht zulässig. 
 
6. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§9 Abs. 1 Nr. 25a 
BauGB) 
6.1 Die nicht von Gebäuden, Stellplätzen, Zuwegungen und Zufahrten sowie 
Nebenanlagen in Anspruch genommenen Grundstücksflächen sind wie folgt zu 
begrünen: 
6.1.1 Die Pflanzflächen entlang des Brempter Weges sowie die Pflanzflächen im Umfeld 
der Verkehrsflächen, die für die Verwendung standortgerechter lebensraumtypischer 
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Gehölze zu beengt sind, sind mit Gehölzen und bodendeckenden Kleingehölzen zu 
bepflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Dabei liegt der Schwerpunkt auf 
blühenden Gehölzen. Die Gehölze sind einzeln oder in Gruppen zu setzen (Str. 2xv. i.C. 
100/150 cm). Bei den bodendeckenden Kleingehölzen sind vier bis sechs Pflanzen / m² 
(v. Str. i.C. 30/40 cm) zu pflanzen. Die Pflanzflächen sind dauerhaft gegenüber Befahren 
und Betreten zu schützen und zu pflegen. 
6.1.2 Nördlich, westlich und südlich der festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche 
sind zur ökologischen Aufwertung und zur Eingrünung des Gebäudes auf den nicht 
überbauten Grundstücksflächen Einzelgehölze und Gehölzgruppen mit 
lebensraumtypischen Gehölzen   in einem Verbund von max. 1,50 m x 1,50 m zu 
pflanzen (Str. 2xv., i.C., 100/150 cm). 
Dies gilt auch für ausreichend große Pflanzflächen an der Stellplatzanlage, wie bspw. an 
der nördlichen Grenze. Die Pflanzflächen sind dauerhaft gegenüber Befahren und 
Betreten zu schützen und zu pflegen. Die Anlage von Rettungswegen innerhalb der 
Pflanzflächen ist zulässig. 
6.2 Innerhalb des Plangebietes sind insgesamt 22 mittelkronige Laubbäume 
anzupflanzen. 
6.3 Die oben beschriebenen Bepflanzungsmaßnahmen sind innerhalb der ersten 
Pflanzperiode (Zeitraum von Oktober bis März) nach Inbetriebnahme durchzuführen. 
Dazu gehört eine fachgerechte Pflanzung der Gehölze, die dauerhaft zu erhalten und bei 
Verlusten gleichwertig zu ersetzen sind.  
 

1.2.  Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplanungen 
festgelegten  Ziele des  Umweltschutz und deren Berücksichtigung bei der 
Planaufstellung bzw. Planänderung 

 

Die allgemeinen Grundsätze und Ziele, die für die Belange des Umweltschutzes 
innerhalb der zuständigen Gesetze und der zu berücksichtigenden Fachplanungen 
formuliert und vorgegeben sind, werden in der Folge in einer tabellarischen Übersicht 
dargestellt und soweit erforderlich im Detail beschrieben. 
 
1.2.1 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen festgelegten Ziele des 

Umweltschutzes 
 
Schutzgut Boden und Fläche  
Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)  
Ziele des BBodSchG sind der langfristige Schutz oder die Wiederherstellung des Bodens 
hinsichtlich seiner Funktionen im Naturhaushalt, insbesondere als Lebensgrundlage und 
als Bestandteil des Naturhaushaltes mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen. 
Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen, die Förderung der 
Sanierung schädlicher Bodenveränderungen und Altlasten, sowie dadurch verursachter 
Gewässerverunreinigungen. 
  
Baugesetzbuch (BauGB)  
Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden durch 
Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und Innenentwicklung zur 
Verringerungen zusätzlicher Inanspruchnahme von Böden. Außerdem dürfen 
landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnungszwecke genutzte Flächen nur im 
notwendigen Ausmaß für andere Nutzungen in Anspruch genommen werden. 
  
Schutzgut Wasser  
Wasserhaushaltsgesetz (WHG)  
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Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für 
Tiere und Pflanzen und deren Bewirtschaftung zum Wohl der Allgemeinheit und zur 
Unterlassung vermeidbarer Beeinträchtigung ihrer ökologischen Funktionen. 
 
Landeswassergesetz (LWG) 
Ziel der Wasserwirtschaft ist der Schutz der Gewässer vor vermeidbaren 
Beeinträchtigungen und die sparsame Verwendung des Wassers. 
 
Schutzgut Pflanzen und Tiere  
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  
Natur und Landschaft sind im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu 
pflegen und zu entwickeln, dass die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die 
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt sowie die Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit von Natur und Landschaft als Lebensgrundlagen des Menschen und als 
Voraussetzung für seine Erholung in Natur und Landschaft nachhaltig gesichert sind. 
 
Landesnaturschutzgesetz NRW (LNatSchG NRW)  
In §§ 6 bis § 13 des LNatSchG NRW werden Grundsätze und Ziele der 
Landschaftsplanung festgelegt, die das Bundesnaturschutzgesetz ergänzen 
Baugesetzbuch (BauGB) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 
insbesondere die Auswirkungen auf Schutzgüter und das Wirkungsgefüge zwischen 
ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt sowie die Vermeidung und der 
Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie 
der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes die biologische Vielfalt zu 
berücksichtigen.  
 
Schutzgut Landschaft  
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  
Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung der Landschaft und der Natur als 
Lebensgrundlage des Menschen auch für die künftigen Generationen im besiedelten und 
unbesiedelten Bereich zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft.  
 
Baugesetzbuch (BauGB)  
Erhaltung und Entwicklung des Orts- und Landschaftsbildes (Landschaftspflege) im 
Rahmen der Bauleitplanung.  
 
Schutzgut Klima  
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)  
Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, 
die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen 
vorzubeugen.  
 
Baugesetzbuch (BauGB)  
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen die Belange 
des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere des 
Naturhaushalts, des Wassers, der Luft und des Bodens einschließlich seine Rohstoff 
vorkommen, sowie des Klimas.  
 
Schutzgut Luft  
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)  
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Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der 
Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umweltimmissionen sowie 
Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von Immissionen mit erhebliche Nachteile und 
Belästigungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, 
Strahlen u.s.w.  
 
TA Luft  
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen sowie deren 
Vorsorge zur Erzielung eines hohen Schutzniveaus für die gesamte Umwelt.  
 
Schutzgut Mensch  
Baugesetzbuch (BauGB)  
Bauleitpläne sollen eine geordnete städtebauliche Entwicklung, eine dem Wohl der 
Allgemeinheit ausgerichtete sozialgerechte Bodennutzung und eine menschenwürdige 
Umwelt sicherstellen.  
 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)  
Schutz der Schutzgüter :Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima und 
Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
(Immissionen) sowie Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von Emissionen 
(Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen).  
 
TA Lärm 1998  
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie deren Vorsorge. 
DIN 18005 Schallschutz im Städtebau Als Grundlage für gesunde Lebensverhältnisse 
der Bevölkerung ist ein ausreichender Schallschutz notwendig und dessen Verringerung 
insbesondere am Entstehungsort, aber auch durch städtebauliche Maßnahmen in Form 
von Lärmvorsorge und Lärmminderung bewirkt werden soll. 
 
Sachgut Kulturelles Erbe (vorm.: Kultur- und Sachgüter)  
Baugesetzbuch (BauGB)  
Berücksichtigung die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der 
Denkmalpflege, die erhaltenswerten Ortsteile, Straßen und Plätze von geschichtlicher, 
künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung und die Gestaltung des Orts- und 
Landschaftsbildes; Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen auf Kulturgüter 
und sonstige Sachgüter, 
 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  
Bewahrung historisch gewachsener Kulturlandschaften, auch mit ihren Kultur-, Bau- und 
Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, Zersiedlung und sonstigen Beeinträchtigungen  
 
Denkmalschutzgesetz (DSchG NW)  
Denkmäler sind zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu 
erforschen. Sie sollen der Öffentlichkeit im Rahmen des Zumutbaren zugänglich 
gemacht werden. Bei öffentlichen Planungen und Maßnahmen sind die Belange des 
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege angemessen zu berücksichtigen.  
 
UVPG  
Schutzgüter im Sinne dieses Gesetzes sind […] 4.kulturelles Erbe und sonstige 
Sachgüter. 
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1.2.2 Darstellung der in einschlägigen Fachplänen festgelegten Ziele des 
Umweltschutzes 

 
Regionalplan  
 
Das Plangebiet liegt nach Angaben des aktuell gültigen Regionalplanes für den 
Regierungsbezirk Düsseldorf, Ausschnitt Blatt 17 Brüggen, Nettetal, Niederkrüchten, 
Schwalmtal, Viersen (Stand 13.04.2018), innerhalb des Allgemeinen Siedlungs-
bereiches (ASB). 

 
Diese Ausweisung ist als Vorranggebiet für  Flächen für Wohnen, wohnverträgliches 
Gewerbe, Wohnfolgeeinrichtungen, öffentliche und private Dienstleistungen sowie  
siedlungs-zugehörige Grün, Sport, Freizeit und Erholungsflächen vorgesehen. 

 
Abbildung 2 Auszug Regionalplan  
 

 

 
 
Quelle:  http://www.brd.nrw.de/planen_bauen/regionalplan  

 
Der Regionalplan steht der Planung nicht entgegen, da die Festsetzung eines Sonder-
gebiets für die Errichtung eines Vollsortimenters innerhalb dieser Darstellung möglich ist.  
 
Die angrenzenden Darstellungen 
 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
Vorbehaltsgebiete Flächen für landwirtschaftliche Nutzung, die aus agrarwirtschaftlichen 
oder ökologischen Gründen zu erhalten oder zu entwickeln sind, im Osten überlagert 
aber nicht angrenzend von  

 
Freiraumfunktionen: 
  
Schutz der Natur    
die als Vorranggebiete Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche gelten, in denen die 
natürlichen Gegebenheiten durch besondere Maßnahmen gesichert oder entwickelt 
werden sollen (insbesondere Schutz, Pflege und Entwicklung wertvoller Biotope; Aufbau 
eines landesweiten Biotopverbundes), 
haben keine Auswirkungen auf das Plangebiet und stehen dem Vorhaben nicht 
entgegen (siehe auch Schutzausweisungen). 

http://www.brd.nrw.de/planen_bauen/regionalplan
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Die großflächige Überlagerung 
 
Grundwasser- und Gewässerschutz (BGG)  
Vorranggebiete für vorhandene, geplante oder in Aussicht genommene Einzugsgebiete 
(i.S. der WSZ I – III A) öffentlicher Trinkwassergewinnungsanlagen, resp. 
Grundwasservorkommen, die der öffentlichen Trinkwasserversorgung dienen, in 
absehbarer Zeit dafür herangezogen werden sollen oder für eine entsprechende 
Nutzung langfristig vorgehalten werden. 
 
basiert auf der Planung einer Schutzgebietsausweisung der Wassergewinnungsanlage 
Niederkrüchten (siehe auch Schutzausweisungen).  
 

Flächennutzungsplan 
   
Der rechtsgültige Flächennutzungsplan der Gemeinde Niederkrüchten hat Rechtskraft 
seit dem 13.3.1981 und weist das Plangebiet nebst Umgebung als „Gemischte 
Baufläche“ aus, an die sich im Norden „Wohnbauflächen“ (1. Ergänzung vom 17.6.1983) 
anschließen. 
 
Schutzgebietsausweisungen 
 
Natura 2000:  
Für das Plangebiet wurden bei Erstellung der nationalen Gebietsliste des Landes 
Nordrhein-Westfalen keine FFH- oder Vogelschutzgebiete ausgewiesen. 
 
Das nächst gelegenen FFH Gebiet DE-4703-301 „Schwalm, Knippertzbach, Rader-
veekes und Lüttelforster Bruch“ liegt östlich des Plangebietes und wird von der VSG 
Ausweisung DE-4603-401 „Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg“ 
überlagert (siehe auch Abb. 4 Auszug @LINFOS). 
 
Aufgrund der räumlichen Entfernung des Änderungsbereichs ist eine Vorprüfung 
möglicher Auswirkungen der Bauleitplanung auf das FFH- und  Vogelschutzgebiet nicht 
erforderlich. 
 

Naturschutzgebiete:  
Im Plangebiet gibt es keine diesbezüglichen Schutzausweisungen.  
Das nächste Naturschutzgebiet (VIE-010 NSG „Raderveekes und Lüttelforster Bruch“) 
liegt östlich des Plangebietes weitgehend innerhalb der Grenzen des FFH Gebietes, hat 
aber keinen Einfluss auf das Planungsvorhaben. 
 
Naturdenkmale, Geschützte Landschaftsbestandteile 

Im Plangebiet gibt es keine diesbezüglichen Schutzausweisungen. 
 
Landschaftsschutzgebiete:  
Schutzgebietsausweisungen sind nicht vorhanden und brauchen dementsprechend  
nicht berücksichtigt werden.  
 

Naturpark Maas-Schwalm-Nette (NTO-011): 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nie-127 liegt innerhalb des ausgewiesenen 
Naturparks Maas-Schwalm-Nette (NTO-011).  
Das Planverhaben wird von den Zielen und Vorgaben der Naturparkausweisung nicht 
berührt. 
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Abbildung 3 Auszug @LINFOS 
  

 
 

Quelle: www.lanuv.nrw.de/natur/artenschutz/infosysteme  
 

 

Biotopkataster des LANUV:  
Ein Abgleich mit der Online-Geodatenbank des LANUV (@LINFOS) hat ergeben, dass 
innerhalb des Plangebietes weder schutzwürdige Biotope (Biotopkataster) noch gemäß 
§ 62 LG NW geschützte Biotope dokumentiert sind.  
 
Die nächstgelegene Fläche des Biotopkatasters liegt östlich des Plangebiets innerhalb 
des NSG „Raderveekes und Lüttelforster Bruch“)   
 

Wasserschutzgebiete:  
Das Plangebiet liegt in keinem Trinkwasserschutzgebiet 
Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf, Stand 13.04.2018, stellt zwar 
eine Überlagerung des Plangebiets als Bereiche für den Grundwasser- und 
Gewässerschutz dar.  
 
Es gibt jedoch noch keine ordnungsbehördlich festgesetzte Wasserschutzzone IIIa der 
Wassergewinnungsanlage Niederkrüchten (WG). Nach derzeitigem Kenntnisstand ist 
jedoch davon auszugehen, dass das Plangebiet zukünftig von der Festsetzung eines 
Wasserschutzgebiets erfasst wird. 
 

Überschwemmungsgebiet:  
Entsprechende Schutzausweisungen liegen nicht vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lanuv.nrw.de/natur/artenschutz/infosysteme


Umweltbericht und Landschaftspflegerischer Fachbeitrag  zur 
65. Änderung des Flächennutzungsplanes “Vollsortimenter Hochstraße“ 
Bebauungsplan Nie-127 “Vollsortimenter Hochstraße“ 
 

     12  

 

2  BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN 
GEM. § 2 ABS. 4, SATZ 1 BauGB 

 

2.1 Bestandsaufnahme 
 
2.1.1  Ziele des Umweltberichtes 
 
Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB hat der Umweltbericht die Aufgabe, die erheblichen 
Umweltauswirkungen der Bauleitplanung zu beschreiben und zu bewerten.  
Umweltauswirkungen können sich grundsätzlich auf alle Schutzgüter erstrecken. Dabei 
sind nach § 1 Abs. 6 Nr. 7a, c u. d BauGB neben den Schutzgütern Tiere, Pflanzen, 
Boden und Fläche, Wasser, Luft und Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen, die 
Landschaft, die biologische Vielfalt, der Mensch, seine Gesundheit und die Bevölkerung 
insgesamt, die Kultur- und sonstigen Sachgüter, auch die sonstigen Belange nach § 1 
Abs. 6 Nr. 7 b, e-i BauGB und nach § 1a Abs. 2 u. 3 BauGB zu untersuchen.  
Dazu ist im Rahmen des Bauleitplanverfahrens eine Umweltprüfung vorgenommen 
worden, deren Ergebnis in den Umweltberichtes eingeflossen ist.  
 

Im Umweltbericht sind die allgemeinen Grundsätze und Ziele zu berücksichtigen, die  
innerhalb der Gesetze und Fachplanungen für die Belange des Umweltschutzes 
formuliert worden sind. Diese werden bei der Betrachtung der jeweiligen  Umweltbelange  
erläutert.  
Eine Betrachtung der voraussichtlichen Entwicklung des Umweltzustandes bei 
Nichtdurchführung der Planung ist ebenfalls Betrachtungsgegenstand, wenn sich diese 
Entwicklung gegenüber dem Basisszenario mit zumutbarem Aufwand abschätzen lässt. 
 
2.1.2 Darstellung des aktuellen Bestandes 

 
Bei dem Plangebiet, das direkt von der Hochstraße erschlossen wird (Zufahrt Parkplatz 
Raiffeisenmarkt), handelt es sich bereits um einen Einzelhandelstandort, der sich aus 
einem Raiffeisenmarkt mitsamt den befestigten Parkplatz-, Lager und 
Bewegungsflächen und einem nicht mehr genutztem Gebäude eines ehemaligen Netto 
Marktes zusammensetzt. 
 
Insgesamt umfasst das Plangebiet eine Größe von 7.562 m².  
Grundlage: örtliche Vermessung. 
 
Dazu gehören begleitende Freiflächen (Brachflächen/Säume, gestaltete Grünflächen, 
einzelne Bäume und Gebüsche) sowie eine artenarme Wiese, die sich westlich des 
Raiffeisenmarktes und nördlich des leer stehenden Gebäudes anschließt. 
 
Das Umfeld des Plangebietes wird durch kleinere Gewerbeflächen und Wohnbebauung 
aus Einzel- und Reihenhäusern geprägt, die sich an den Straßenverläufen orientieren. 
  
Die im unmittelbaren Umfeld in Nord-Süd-Richtung (Mittelstraße) und Ost-West-Richtung 
(Hochstraße) verlaufenden stark befahrenen Durchgangsstraßen tragen mit einer 
weiteren östlich gelegenen Straße (Brempter Weg) zur Verinselung der Flächen und 
insb. der artenarmen Wiese bei.  
 
Nach Süden hin verschmälert sich der Siedlungsbereich und weist mehr Freiflächen und 
Baumstrukturen auf. Im Südosten befinden sich ein Sportplatz und ein Freibad. 
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Der Lütterbach quert hier (abschnittsweise verrohrt) den Siedlungsbereich.  
Am Gewässerverlauf orientieren sich in Anschluss an den Siedlungsbereich Wälder 
sowie ein großes (künstliches) Stillgewässer, welches durchflossen wird. 
 
Das außerhalb der Ortslage landwirtschaftlich genutzte weitere Umfeld besteht 
überwiegend aus großräumig zusammenhängenden Ackerflächen sowie aus 
Intensivgrünland.  
 
Abbildung 4 Vorhabensgebiet 
 

 
 
Quelle: www.tim-online.nrw.de 
 
2.1.3 Vorhabensbeschreibung  
  
Durch Neuordnung des Einzelhandelsstandortes im Geltungsbereich der 
Flächennutzungsplanänderung und des Bebauungsplanes soll die Errichtung eines 
Verbrauchermarktes (Vollsortimenter) mit den erforderlichen Parkplatzflächen und 
Grünanlagen ermöglicht werden. 

http://www.tim-online.nrw.de/
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Die Erschließung erfolgt weiterhin von der Hochstraße. 
 
Im Rahmen der Realisierung werden innerhalb des Plangebietes ein seit 2015 leer 
stehendes Gebäude (ehem. Netto-Markt) und der derzeit noch betriebene 
Raiffeisenmarkt abgerissen. 
  
Der Neubau ist einschl. der Anlieferung am Standort des ehem. Marktes und auf der 
angrenzenden als Mähwiese genutzten Fläche vorgesehen. 
 
Der Parkplatz mit 96 Stellplätzen und die Bewegungsflächen sind mit Bäumen und 
randlichen Grünflächen auf dem Standort des Raiffeisenmarktes und dem vorh. 
Parkplatz geplant.  
 
Soweit möglich sollen bestehende Strukturen in Randlage des vorh. Parkplatzes mit 
einigen wenigen kleineren Bäumen mit eingebunden werden. 
 
2.1.4  Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
 
Das nachfolgende Kapitel enthält die für das Vorhaben zu erbringenden Angaben 
gemäß § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB, das heißt die „Bestandsaufnahme der einschlägigen 
Aspekte des derzeitigen Umweltzustandes.“ 
 
Methodik 
Im Rahmen der Ermittlung voraussichtlicher vorhabenspezifischer Umweltauswirkungen 
werden die Wirkfaktoren und falls vorhanden, die durch sie verursachten Folge-
wirkungen betrachtet. 
 
Die von dem Planungsvorhaben ausgehenden Wirkfaktoren werden nach bau-, anlage- 
und betriebsbedingten Faktoren unterschieden. 
 

Anlagebedingte Auswirkungen 
Die Planung sieht die Errichtung eines Vollsortimenters vor.  
Das Gebäude mit Anlieferungsrampe wird im Bereich des ehemaligen Penny-Marktes 
und der Mähwiese errichtet. Der Parkplatz wird um die Flächen des jetzigen 
Raiffeisenmarktes auf rund 96 Stellplätze erweitert. 
Bei Realisierung des Vorhabens sind anlagebedingte Beeinträchtigungen zu erwarten.  
 
Dazu zählen: 
  
- Zusätzliche Flächeninanspruchnahme und Veränderung von Bodenflächen im Bereich 
der Mähwiese.  
- Beeinträchtigung der Lebensraumfunktion für Tiere und Pflanzen durch (räumlich 
begrenzten) Flächenverlust als Nahrungshabitat.  
- Funktionsbeeinträchtigung durch Zerschneidung und Barrierewirkung.  
- Veränderung des Landschafts- und Ortsbildes durch partiell neu eingebrachte      
Bauwerke. 
 
Baubedingte Auswirkungen 
Bei den baubedingten Auswirkungen handelt sich i. d. R. um temporäre Beeinträchti-
gungen, die mit Fertigstellung des Bauvorhabens beendet sind. 
 
Im Einzelnen sind folgende Beeinträchtigungen möglich oder zu erwarten: 
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- Zeitweilige Flächeninanspruchnahme für die Baustelleneinrichtung. 
- Der Betrieb von Baumaschinen und der Zulieferverkehr für Baustoffe ist während der 
werktäglichen Arbeitszeit mit akustischen und visuellen Störreize (z.B. Baulärm, 
Beleuchtung, Bewegungsunruhe) und Erschütterungen verbunden. 
- Der Betrieb von Baumaschinen und Transportfahrzeugen kann zu einem Ausstoß von 
Luftschadstoffen und zu Staubbelästigungen führen.  
- Das Landschafts- und Ortsbild wird durch den Baustellenbetrieb zeitweilig gestört. 

 
Betriebsbedingte Auswirkungen 
Die zu erwartenden Auswirkungen ergeben sich aus dem Kunden- und Lieferverkehr 
sowie aus der Pflege der Außenanlagen (Stellplätze). 
 
Da diese bereits von der vorhandenen Nutzung ausgehen und keine signifikante 
Änderung der Nutzerfrequenz zu erwarten ist, nehmen diese nicht wesentlich durch die 
Ausdehnung des Vorhabens auf die Mähwiese zu. 
 
Durch den Liefer- und Kundenverkehr und die Pflege der Außenanlagen  kann es 
während der täglichen Betriebszeiten potenziell zu Störungen der Anlieger und störungs- 
empfindlicher Tierarten kommen. 
  
Aufgrund der Nutzungsstruktur der Umgebung und der Beeinflussung des Standortes 
benachbarte Verkehrswege sind störempfindliche Tierarten mit hoher Fluchtdistanz nicht 
zu erwarten. 
 
Vorbelastungen (anlage- und betriebsbedingte Wirkungen) 
 
Innerhalb des Plangebietes werden mögliche Lebensraumfunktionen für die Tierwelt 
durch folgende Aspekte eingeschränkt: 
 

- Hoher Gebäudeflächenanteil mit modern konzipierten Funktionsgebäuden ohne 
Spaltenverstecke oder Gebäudeöffnungen 

- Artenarme Ausprägung der Wiesenfläche und Verinselungseffekt/Barrierewirkung 
durch benachbarte Intensivnutzungen, relativ geringe Flächengröße 

- Hoher Versiegelungsanteil der Freiflächen (Parkplatz, Materiallager und 
Zufahrten am Raiffeisenmarkt) und sehr geringer Begrünungsanteil 

- Hohe Störungsintensität durch Anwesenheit von Menschen (Parkplatz, 
Raiffeisenmarkt, Parkplatz und Gewerbefläche benachbart im Südwesten) 

- Intensiv genutztes Planungsumfeld (Ausnahme Teilfläche im Westen) mit Wohn- 
und Gewerbegebäuden, strukturarmen Freiflächen und Gärten 

-  Barrierewirkung benachbarter Straßen im Westen, Süden und Osten. 

 
2.1.5 Szenario bei Nichtdurchführung der Planung 

 

Bei Nichtdurchführung der 65. Änderung des Flächennutzungsplanes und Verzicht auf 
die Umsetzung des Bebauungsplanes Nie-127 "Vollsortimenter Hochstraße" in 
Niederkrüchten ist von folgender Situation auszugehen. 
Der Raiffeisenmarkt wird an den Standort Sohlweg in das Gewerbegebiet ausgelagert. 
Mithin würde zu dem Leerstand des ehemaligen Lebensmittelmarktes ein weiterer 
Leerstand hinzukommen. Die Folgenutzung des Plangebietes wäre völlig offen.  
Die Freifläche wird weiterhin als landwirtschaftliche Fläche in unterschiedlich intensiver 
Form, jedoch zumindest zur Heugewinnung weiterhin genutzt. 
Dies hätte zur Folge, dass sich der Status Quo auch bezogen auf die Schutzgüter 
vorerst nicht ändern wird.  
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Über kurz oder lang muss aber damit gerechnet werden, dass die Möglichkeit von 
Dritten genutzt wird, auf einer Restfläche innerhalb der „im Zusammenhang bebauten 
Ortslage“ (Innenbereich) ohne direkten Kontakt in die freie Landschaft auf Grundlage der 
Ausweisung des rechtsgültigen Flächennutzungsplanes als „Gemischte Baufläche“ eine 
gleichartige Nutzung zu beantragen. 
 
In dem Fall würden die in der Folge beschriebenen Prognosen über den Einfluss auf die 
biotischen und abiotischen Schutzgüter sowie auf Mensch und Gesundheit, sowie auf  
Kultur- und Sachgüter bestehen bleiben.  
 
 
2.2 Basisszenario und Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes           

bei Durchführung der Planung 
  
2.2.1  Beschreibung und Auswirkungen auf biotische und abiotische Schutzgüter 

(gem. § 1 Abs. 6, Nr. 7a BauBG)  
 
Schutzgut Pflanzen und Tiere, biologische Vielfalt 
 
Hier stehen der Schutz wildwachsender Pflanzen und wildlebender Tiere und ihrer 
Lebensgemeinschaften in ihrer Artenvielfalt sowie der Schutz der Lebensstätten und 
Lebensräume im Fokus der Abwägung hinsichtlich folgender Wirkfaktoren:  
 

-  Habitatverkleinerung und Verinselung durch Flächenverlust 
- Funktionsbeeinträchtigung durch Zerschneidung, Barrierewirkung, Unterbrechung 

von Wechselbeziehungen 

- Veränderung der Standortbedingungen 
- Beunruhigung durch Lärm, Erschütterungen, visuelle Störreize. 

 
Geschützte Lebensstätten und Lebensräume  
Im Rahmen der Untersuchung ist festgestellt worden, dass weder FFH Schutzgebiete 
noch Vogelschutzgebiete betroffen sind. 
Das Gleiche gilt für Naturdenkmale, Geschützte Landschaftsbestandteile, Naturschutz- 
gebiete und schutzwürdige Biotope (Biotopkataster) resp. gemäß § 62 LG NW 
geschützte Biotope.  

 
Schutzgut Pflanzen 
 
Reale Vegetation / Biotoptypen 
Die reale Vegetation umfasst das Inventar an Pflanzengesellschaften, das durch die 
menschliche Nutzung bedingt und beeinflusst wird. 
Das Plangebiet wurde im August 2018 hinsichtlich seiner Biotop- und Nutzungs-
strukturen erfasst. 
 
Die Ergebnisse wurden nach der Biotoptypenliste NRW (LANUV) im Bestandsplan zum 
Landschaftspflegerischen Fachbeitrag dargestellt. 
Diese Vorgehensweise erfolgte bereits im Hinblick auf das Bewertungsverfahren im 
Rahmen der Eingriffsregelung. 
 
Folgende Biotoptypen von Relevanz für das Schutzgut Pflanzen wurden einschl. des 
Pflanzeninventars kartiert: 
 
 3. Landwirtschaftliche und Gartenbauliche Nutzfläche 
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3.4 Intensivwiese, -weide, artenarm (Fettwiese, Fettweide) 
Größere Flächenanteile im Nordwesten des Plangebietes werden von einer artenarmen 
Glatthaferwiese eingenommen, deren Nutzung derzeit aufgegeben ist. Kennzeichen 
einer Brache-Entwicklung liegen aber (noch) nicht vor. 
Das Grünland vom Typ der Glatthafer-Wiese ist sehr artenarm. Neben Dominanz-
beständen der namengebenden Art (Glatthafer /Arrhenatherum elatius) sind kaum 
typische Begleitarten des Grünlandes anzutreffen: 
 
Glatthafer   Arrhenatherum elatius 
Brennnessel   Urtica dioica 
Ackerkratzdistel  Cirsium arvense 
Wiesenbärenklau  Heracleum sphondylium 
Randlich: 
Giersch   Aegopodium podagraria 
Rossminze   Mentha longifolia 
 
Kleinere Teilflächen der Wiese werden von Brennnesselherden eingenommen. In 
geringer Anzahl ist Ackerkratzdistel und Wiesenbärenklau eingestreut. Am Zaun zum 
Raiffeisenmarkt tritt vereinzelt Rossminze und Giersch auf. Zur Zeit der Kartierung 
(26.07.2018) präsentiert sich die Fläche als strohig vertrockneter Altgrasbestand. 
 
 4. Grünflächen, Gärten 
4.5 Intensivrasen, Staudenrabatten, Bodendecker (z.B. in Industrie- und Gewerbe-
gebieten) 
Im westlichen Parkplatzteil befindet sich eine ca. 40 cm breite Pflanzfläche zwischen 
Pflasterung und Grenzmauer des Nachbarn. Außer den unter 7.1 und 7.4 beschriebenen 
Gehölzen wurden hier Mahonien (Mahonia aquifolium) als Bodendecker gepflanzt, 
dazwischen selbstklimmender Wilder Wein, rotlaubig (Parthenocissus tricuspidata 
'Veitchii Purpurea') zur Begrünung der Mauer. Zwischenräume sind mit Rindenhäcksel 
abgedeckt. 
 
 5. Brachen (flächig bzw. streifig) 
Acker-, Grünland-, Industrie- bzw. Siedlungsbrachen, Gehölzanteil< 50% 
Im Südwesten, Westen und Norden des ehemaligen Netto Marktes erstreckt sich ein 
schmaler Brachestreifen mit unterschiedlicher Ausprägung. 
Im SW eine dichte ruderale Grasflur mit Begleitarten wie klebriges Greiskraut, im Westen 
unter dem Kronenschatten des benachbarten Gehölzbestandes nur mit geringer 
Vegetationsbedeckung, teils mit Efeu sowie nördlich des Gebäudes als vermutlich 
ehemalig als Rasen gepflegter Grasstreifen. 
 
Glatthafer   Arrhenatherum elatius 
Rotes Straußgras  Agrostis tenuis 
Ackerschachtelhalm  Equisetum arvense 
Landreitgras   Calamagrostis epigeios 
Rotschwingel   Festuca rubra agg. 
Wolliges Honiggras  Holcus lanatus 
Weißklee   Trifolium repens 
Kriechender Hahnenfuß Ranunculus repens 
Spitzwegerich   Plantago lanceolata 
Breitwegerich   Plantago major 
Löwenzahn   Taraxacum officinale agg. 
Herbstlöwenzahn  Leontodon autumnalis 
Knaulgras   Dactylis glomerata 
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Klebriges Greiskraut  Senecio viscosus 
Wiesenkerbel   Anthriscus sylvestris 
 
Im Schatten (Hecke, Mauer): 
Efeu    Hedera helix 
 
 7. Gehölzflächen / Gehölze 
7.1 Hecke, Wallhecke, Gehölzstreifen, Ufergehölz, Gebüsch mit lebensraumtypischen 
Gehölzanteilen < 50 % 
Am Südende des Parkplatzes wurden in Gruppen einige Ziersträucher (Fächerahorn / 
Acer palmatum; Braut-Spierstrauch / Spiraea x  arguta; Weigelie / Weigelia x hybrida) 
gepflanzt, deren Pflanzfläche mit Schotter/Split oder Rindenhäcksel abgedeckt ist. Die 
Gehölze werden mit Formschnitt klein gehalten. 
 
7.2 Hecke, Wallhecke, Gehölzstreifen, Ufergehölz, Gebüsch mit lebensraumtypischen 
Gehölzanteilen > 50 % 
Im Bereich von Grenzmauer und Zaun am Südrand der artenarmen Glatthaferwiese 
(3.4) sind kleinere bodenständige Gebüschformationen, als Jungwuchs von Bergahorn 
(Acer pseudoplatanus) und schwarzem Holunder (Sambucus nigra) vorhanden. 
Die zwei jungen Laubbäume (Brusthöhendurchmesser/BHD kleiner 49 cm, Kirsche BHD 
7 cm, Pflaume BHD 9 cm) im Pflanzstreifen am (4.5) dem Parkplatz wurden den 
Gebüschen zugeordnet. 
 
7.3 Baumreihe, Baumgruppen, Alleen mit lebensraumtypischen Baumartenanteilen < 50 
% und Einzelbaum, nicht lebensraumtypisch 
Am südwestlichen Parkplatzende wurden 2 Bäume gepflanzt, die in kleinen mit 
Rindenhäcksel abgedeckten Baumscheiben von ca. 1,20 m Durchmesser in einer 
Pflasterfläche stehen. 
Westlicherer Baum: 
Amberbaum  Liquidambar styraciflua  BHD 18 cm 
Östlicher Baum 
Kugel-Sumpfeiche Quercus palustris „Green Gwarf“  BHD 11 cm 
 
7.4 Baumreihe, Baumgruppen, Alleen mit lebensraumtypischen Baumartenanteilen > 50 
% und Einzelbaum, lebensraumtypisch 
Im Pflanzsteifen (4.5) am nordwestlichen Rand des Parkplatzes stehen 2 Ahornbäume. 
Der Standort lässt eine länger währende Entwicklung nicht zu. 
Nördlicher Baum: 
Bergahorn  Acer pseudoplatanus  BHD 31 cm (3-stämmig) 
Südlicher Baum: 
Bergahorn  Acer pseudoplatanus  BHD 16 cm (2-stämmig) 
 
Als Fazit ist festzuhalten, dass bei der Biotopkartierung keine floristischen 
Besonderheiten festgestellt wurden.  
 
Die Lebensraumfunktion kann hinsichtlich des Schutzgutes Pflanzen als wenig wertvoll 
eingestuft werden, da ein Vorkommen an seltenen oder gefährdeten Arten oder 
Lebensgemeinschaften nicht beeinflusst wird bzw. nicht vorhanden ist und Flächen-
größe und –zuschnitt der Biotope bis auf den unter  3.4 Intensivwiese, -weide, artenarm 
(Fettwiese, Fettweide) beschriebenen Biotoptyp nur geringe Entwicklungsmöglichkeiten 
zulassen. 
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Durch das Vorhaben werden die Intensivwiese und Gebäudebegleitende streifige Gras-
fluren von nachrangiger Bedeutung in Anspruch genommen. Siehe Abb. 5 Bestandsplan 
mit Biotoptypen). 
 
Abbildung 5  Bestandsplan mit Biotoptypen 
 

 
 
 
Schutzgut Tiere 
 

Im Rahmen der Bauleitplanung sind die Belange des Artenschutzes gemäß den Bestim-
mungen der §§ 44 und 45 BNatSchG zu beachten (Dr. E.-F. Kiel, 2015). 
Demnach ist eine artenschutzrechtliche Betrachtung gemäß § 44 (1 und 5) BNatSchG 
erforderlich (MKUNLV, MBV 2010), (MKULNV (2016). 
 
Um potenzielle artenschutzrechtliche Sachverhalte frühzeitig berücksichtigen zu können, 
erfolgte im Vorfeld des Verfahrens zur Flächennutzungsplanänderung und 
Bebauungsplanaufstellung eine artenschutzrechtliche Vorprüfung der Stufe I. 
 
Die artenschutzrechtliche Vorprüfung der Stufe I kommt zu folgendem Ergebnis: 
 
Gebäude 
Für die an den Lebensraumtyp Gebäude angepassten Arten der Säugetiere, hier Gruppe 
der Fledermäuse sowie der Vogelarten ergab sich durch die vor Ort festgestellte 
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Ausprägung und den Zustand der modernen Gebäude keinerlei Möglichkeiten der 
Nutzung von Einflugöffnungen oder Spaltenverstecken.  
 
Somit sind für die Gruppe der im Messtischblatt 4703 vorkommenden Fledermausarten 
und Vogelarten keine Lebensraumfunktionen im Sinne von Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten gegeben. 
Dazu trägt auch das intensiv genutzte Umfeld, die Beunruhigung durch menschliche An-
wesenheit und das Fehlen geeigneter Nahrungshabitate im engeren Umfeld bei. 
 
Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit wurde nicht festgestellt. 
 
Freiflächen und Strukturen 
Für die an die angetroffenen Lebensraumtypen der Freiflächen und Strukturen 
angepassten Arten der Säugetiere, hier Biber und Fledermäuse, der Vogelarten, 
Amphibien und Schmetterlinge ergaben sich durch die vor Ort festgestellte Ausstattung 
der Biotope sowie deren Flächengröße und –zuschnitt der Biotope nur geringe 
Entwicklungsmöglichkeiten für planungsrelevante Tierarten. 
 
Dazu tragen auch das intensiv genutzte Umfeld, die Beunruhigung durch menschliche 
Anwesenheit, das Fehlen geeigneter Nahrungshabitate und die Barrierewirkung durch 
die Lage innerhalb des Siedlungsraumes und die umgebenden Straßen bei. 
 

Dazu kommt das Fehlen geeigneter Horstbäume oder Höhlenbäume für Fledermäuse, 
Greife und Höhlenbrüter sowie von Gebüschen und anderen Gehölzbeständen 
heimischer Arten für Gebüschbrüter genauso wie das Fehlen ökologischer Leitlinien wie 
Hecken und Baumreihen, die in die freie Landschaft führen. 
 
Nahe gelegene vertikale Strukturen wie Gebäude, Mauern und Beunruhigung des 
Umfeldes haben bei der Intensivwiese das Fehlen typischer Offenlandarten wie Kiebitz 
und Wachtel zur Folge. 
 

Eine potenzielle Betroffenheit von Fortpflanzungs- und Ruhestätten geschützter Arten ist 
somit nicht zu erwarten. 
 
Bei den Amphibien kommt hinzu, dass die notwendigen Lebensraumbedingungen für die 
Art Laubfrosch, wie u.a. Bäume und Gebüsche im räumlichen Zusammenhang mit 
Gewässern, extensive Flächennutzung, Röhrichte, Grünland und Hochstaudenfluren 
fehlen. 
 
Bei den Schmetterlingen fehlen für die im Messtischblatt nachgewiesene Art des 
Nachtkerzenschwärmer die notwendigen Raupenfutterpflanze genauso wie die Saug-
pflanzen. 
 
Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit konnte auch im Bereich der Freiflächen und 
Strukturen nicht festgestellt werden. 
 
Als Fazit ist festzuhalten, dass bei der Artenschutzprüfung keine Sachverhalte 
festgestellt wurden, die Zugriffsverbote gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG bei der 
Umsetzung der Bauleitplanung auslösen können. 
 
Obwohl die Auswertung der Liste der Vorkommen planungsrelevanter Arten nach FIS 
(abgerufen am 12.08.2018) zum Ergebnis hatte, dass potenzielle Vorkommen 
europäisch geschützter Arten im Plangebiet, resp. dessen Umfeld bekannt und/oder zu 
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erwarten sind,  kann man jedoch auf Grundlage der Biotopstrukturen des Plangebietes 
und seiner direkten Umgebung davon ausgehen, dass das  Planungsvorhaben keinerlei 
negative Auswirkungen auf diese Arten haben wird. 
 
Schutzgut Biologische Vielfalt 
 
Die Berücksichtigung der Biologischen Vielfalt geht auf das UN Übereinkommen von 
1992 in Rio de Janeiro zurück und hat entsprechend Berücksichtigung im 
Naturschutzrecht der Bundesrepublik gefunden durch Aufnahme in die Grundsätze des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege 2002 im Bundesnaturschutzgesetz und aktuell 
in § 1 Abs. 1 der Fassung des BNatSchG vom 1.3.2010, wonach "Natur und Landschaft 
so zu schützen sind, dass die biologische Vielfalt auf Dauer geschützt wird". 
 
Unter dem Begriff biologische Vielfalt oder auch Biodiversität werden folgende Aspekte 
verstanden: 
 

-  die Vielfalt an Ökosystemen oder Lebensräumen, 
- die Artenvielfalt – dazu zählen auch Mikroben und Pilze 
- die Vielfalt an genetischen Informationen, die in den Arten enthalten sind. 

 
Auf Grund der oben beschriebenen Biotopstrukturen des Plangebietes, seines 
Arteninventars und seiner isolierten Lage in einer überwiegend bebauten Umgebung 
sind diese Strukturen nur von nachgeordneter Bedeutung für die Aspekte, die bei der 
Bewertung der Biologischen Vielfalt zu berücksichtigen sind. 
 
Eine Betroffenheit dieses Schutzgutes ist nicht gegeben. 
 
Schutzgut Boden und Fläche 

 
Schutzgut Boden 
 
Zentrales Anliegen des Bundesbodenschutzgesetzes (§ 1 BBodSchG) ist die 
nachhaltige Erhaltung bzw. die Wiederherstellung der Bodenfunktionen. Schädliche 
Bodenveränderungen sind abzuwehren, Beeinträchtigungen der natürlichen Boden-
funktionen und der Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte sollen soweit 
wie möglich vermeiden werden.  
§ 1a des Baugesetzbuches (BauGB)27 schreibt vor, dass bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen sparsam mit dem Boden umzugehen ist.  
 
Der Schutz der Bodenfunktionen  steht dabei im Fokus der Abwägung hinsichtlich 
folgender Wirkfaktoren: 
 
- Bodenabtrag (Erdaushub) 
 - Bodenversiegelung  
- Umlagerung (Auftrag/Überdeckung)  
- Verdichtung  
- Schadstoffeintrag  - Veränderung des Bodenwasserhaushaltes  
- Erosion. 
  
Die Böden des Plangebiets sind bis auf den Freiflächenanteil an Gebäuden und den 
Stellplätzen und im Bereich der Mähwiese weitestgehend für die aktuelle Nutzung 
entfernt und versiegelt worden. 
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Im Bereich der gebäudenahen Freiflächen handelt es sich um anthropogen überformte 
gärtnerisch genutzte Böden, die im Rahmen der Neugestaltung der Freiflächen des 
Vollsortimenters ersetzt werden können. 
Bei dem Standort der Mähwiese handelt es sich nach der Bodenkarte BK 50 NRW um 
Braunerden von sandig/schluffiger Struktur ohne Grundwasseranschluss und Staunässe 
von mittlerer nutzbarer Feldkapazität. 
Hinsichtlich der Schutzwürdigkeit der Böden ist keine Werteinstufung vorgenommen 
worden. Die hier anzutreffende Braunerde  kommt im Gemeindegebiet häufig vor. 
  
Bis auf einen verbleibenden Freiflächenanteil werden die Böden der Mähwiese durch 
das Planvorhaben in Anspruch genommen. Da der überwiegende Flächenanteil des 
Plangebietes bereits versiegelt ist und keine Schutzfunktion vorliegt, wird durch das 
Planvorhaben keine relevante Beeinflussung des Bodens erwartet. 
 
Schutzgut Fläche 
 
Mit Novellierung des BauGB im Mai 2017 wurde das Schutzgut „Fläche“ neu in die Liste 
der Schutzgüter der Umweltprüfung aufgenommen. Im Vordergrund steht hier der 
flächensparende Umgang mit Grund und Boden wie in der Bodenschutzklausel des § 1a 
Abs. 2 BauGB vorgesehen.  
 
Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Fläche stehen in enger Verquickung mit 
anderen Schutzgütern, insbesondere dem Schutzgut Boden und werden in den 
jeweiligen Kapiteln behandelt. 
Das Plangebiet befindet sich in der Gemeinde Niederkrüchten innerhalb der sog. „im 
Zusammenhang bebauten Ortslage“ (Innenbereich) ohne direkten Kontakt in die freie 
Landschaft. 
 
Der rechtsgültige Flächennutzungsplan weist das Plangebiet nebst Umgebung als 
„Gemischte Baufläche“ aus, an die sich im Norden „Wohnbauflächen“ anschließen. 
Durch das Vorhaben erfolgt dementsprechend keine Inanspruchnahme von 
Außenbereichsflächen. Dies entspricht der Forderung des Baugesetzbuches nach 
sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden durch Nachverdichtung und 
Innenentwicklung zur Verringerungen zusätzlicher Inanspruchnahme von Böden. 
 
Bei der Durchführung der Planung kommt es im Plangebiet, das 7.562 m² groß ist, 
gegenüber dem Realbestand mit einer Versiegelung von 4.758 m² zu einer Zunahme der 
versiegelten Flächen um 1.092 m² auf 5.850 m².  
Die verbleibenden Flächen von 1.712 m² werden als Grünflächen ausgewiesen und 
bepflanzt. 
Insgesamt ist von keiner wesentlichen Beeinträchtigung des Schutzgutes Fläche 
auszugehen. 
 
Hinweise zu Bergwerksrechten 
Bergbau 
Das o. g. Vorhaben liegt über dem auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld "Brachter 
Wald". Eigentümerin ist der Niederländische Staat, vertreten durch Ministerie van 
Economische Zaken, Landbouwen Innovatie, Direktoraat Generaal Energie, Telecom en 
Markten, Directie Engeriemarkt, Postbus 20101, 2500 EC Den Haag, Niederlande sowie 
über dem auf Braunkohle verliehenen Bergwerksfeld "Birth 1" im Eigentum der RV 
Rheinbraun Handel und Dienstleistungen GmbH, hier vertreten durch die RWE Power 
AG, Abt. Liegenschaften und Umsiedlung in 50416 Köln. 
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Ferner liegt das Plangebiet über dem Feld der Erlaubnis zu gewerblichen Zwecken 
"Sophia". Inhaberin der Erlaubnis ist die PVG GmbH - Resources Services & 
Management, Lange Wende 2 in 59069 Hamm. 
Diese Erlaubnis gewährt das befristete Recht zur Aufsuchung des Bodenschatzes 
"Kohlenwasserstoffe" innerhalb der festgelegten Feldesgrenzen. 
Der Geltungsbereich ist nach den vorliegenden Unterlagen (Differenzenpläne mit Stand: 
01.10.2016 aus dem Revierbericht, Bericht 1, Auswirkungen der Grundwasser-
absenkung, des. Sammelbescheides - Az.: 61.42.63 -2000-1) von durch 
Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohlenbergbaus bedingten Grundwasser-
absenkungen betroffen. Für die Stellungnahme wurden folgende Grundwasserleiter 
(nach Einteilung von Schneider & Thiele, 1965) betrachtet: Oberes Stockwerk, 9B, 8, 7, 
6D, 6B, 2 - 5, 09, 07 Kölner Scholle, 05 Kölner Scholle. 
Folgendes sollte berücksichtigt werden: 
Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt durch den fortschreitenden Betrieb der 
Braunkohlentagebaue, noch über einen längeren Zeitraum wirksam bleiben. Eine 
Zunahme der Beeinflussung der Grundwasserstände im Vorhabensgebiet in den 
nächsten Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand nicht auszuschließen. Ferner ist nach 
Beendigung der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen ein Grundwasserwiederanstieg 
zu erwarten. 
Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung für den Braunkohletagebau als auch bei 
einem späteren Grundwasserwiederanstieg sind hierdurch bedingte Bodenbewegungen 
möglich. Diese können bei bestimmten geologischen Situationen zu Schäden an der 
Tagesoberfläche führen. Die Änderungen der Grundwasserflurabstände sowie die 
Möglichkeit von Bodenbewegungen sollten bei Planungen und Vorhaben 
Berücksichtigung finden.  
 
Hinweise zur Erdbebenzone  
Gemäß der Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen der Bun-
desrepublik Deutschland 1:350.000, Bundesland Nordrhein-Westfalen (Geologischer 
Dienst NRW 2006) ist das Plangebiet der Erdbebenzone 1 und der geologischen Un-
tergrundklasse S zuzuordnen. 
 
Schutzgut Wasser 

 
Generell hat das Schutzgut Wasser durch seine Funktion als Lebensgrundlage, 
Hilfsmittel und Träger in der Produktion und in Abhängigkeit von der Größe als 
Transportmittel für den Menschen eine große Bedeutung. 
Auch alle anderen Lebensformen und insb. Flora und Fauna in ihren Lebensräumen sind 
auf eine nachhaltige Wasserversorgung angewiesen. 
 
Im Vordergrund stehen die Sicherung der Qualität und Quantität von 
Grundwasservorkommen, die Erhaltung und Reinhaltung der Gewässer und die 
Erhaltung des Landeswasserhaushaltes. 
Bei dem Planvorhaben konzentriert sich die Schutzgutbetrachtung auf die Schutzziele 
zum "Grundwasser“ und "Wasserhaushalt“, da es im Plangebiet und seinem 
Einflussbereich keine "Oberflächengewässer" gibt, die betroffen sein können. 
 
Daher sind folgende Wirkfaktoren von Bedeutung:  
 
- Veränderung der Grundwasserdynamik  
- Anschnitt von Grundwasserleitern 
 - Schadstoffbelastung.  
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Der grundwasserferne Standort liegt innerhalb der geplanten Wasserschutzzone III A der 
Wassergewinnungsanlage Niederkrüchten. Diese geplante Ausweisung hat jedoch noch 
keine Rechtskraft. 
Im Verhältnis der aktuellen Nutzung zum geplanten Vorhaben beträgt der zusätzliche 
Versiegelungsanteil ca. 972 m². 
 
Da die Hydrogeologische Untersuchung (geotec ALBRECHT; November 2018) zu dem 
Ergebnis kommt, dass die ermittelten Durchlässigkeiten bei den anstehenden Böden die 
für Versickerungsanlagen erforderlichen Mindestanforderungen nicht erfüllen, ist eine 
Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers nach dem geltenden Stand der 
Technik nicht möglich.  
  
Daher muss auch das anfallende Regenwasser der befestigten Flächen genauso  wie 
das Schmutzwasser und belastete Oberflächenwasser dem Mischwasserkanal der 
Gemeinde Niederkrüchten zugeführt werden. 
 
Die Grundwasserneubildung im Plangebiet wird nur unwesentlich beeinflusst. 
 
Es entstehen keinerlei erhebliche zusätzliche Beeinträchtigungen im Vergleich zu der 
aktuellen Nutzung.  
 
Schutzgut Klima und Luft 

 
Bei diesem Schutzgut steht die Vermeidung von Luftverunreinigungen,  die Erhaltung 
von Reinluftgebieten sowie die Erhaltung des Bestandsklimas und der lokalklimatischen 
Regenerations- und Austauschfunktionen im Fokus der Betrachtung. 
  
Die Schutzziele “Reinhaltung der Luft“ und “Geländeklima“ sind gegenüber den 
folgenden Wirkfaktoren empfindlich:  
 
-  Schadstoffbelastung  
-  Abriegelung, Umleitung von Frisch- und Kaltluftbahnen  
- Zerschneidung/ Verlust von Kaltluftsammel- und Kaltluftentstehungsgebieten.  
 
Nach dem Klima Atlas NRW handelt es sich um einen atlantisch geprägten Klimabereich 
mit einer jährlichen mittleren Niederschlagsmenge von ca. 650 bis 700 mm, einer  
mittleren Jahreslufttemperatur von ca. 9,5 bis 10°C und milden, schneearmen Wintern 
und verhältnismäßig kühlen Sommern. 
Der Wind weht überwiegend aus südwestlicher Richtung.  

  
Auf Grund der aktuellen Nutzung und der Bebauung der Umgebung sind keine 
zusätzlichen klimatischen Beeinträchtigungen zu erwarten, keine Funktionen von beson-
derer Bedeutung betroffen, wie z.B. das Flurwindsystem,  Immissionsschutzflächen oder 
Extremstandorte auf exponierten Lagen. 
 
Das Gleiche gilt für potenzielle zusätzliche  lufthygienische Beeinträchtigungen, da mit 
dem Planvorhaben keine wesentliche Zunahme des Anliefer- und Nutzeraufkommens zu 
erwarten ist. 
    
Somit sind keine weitere Beeinflussungen von Klima und Lufthygiene zu erwarten.   
 
Schutzgut Landschaft 
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Erhaltung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft in ihrer natürlichen oder 
kulturhistorisch geprägten Form und die Erhaltung der Erholungseignung sowie die 
Erhaltung der Landschaft in ihrer für ihre Funktionsfähigkeit genügenden Größe im 
unbesiedelten Raum stehen normalerweise im Fokus der Untersuchung der Betrof-
fenheit des Schutzgutes Landschaftsbild. 
   
Bedingt durch die Lage innerhalb der Ortslage, der bisherigen Nutzung des größeren 
Anteils des Plangebietes und der isolierten Lage der Mähwiese innerhalb der 
ortstypischen Randbebauung kann eine Empfindlichkeit der Schutzziele “Land-
schaftsbild“ und “Landschaftraum“ gegenüber den üblicherweise zu untersuchenden 
Wirkfaktoren  
  
- visuelle Verletzlichkeit (Einsehbarkeit)  
- Zerschneidung, Überformung (Störung von Sichtbeziehungen)  
- Verlärmung 
 
nicht festgestellt werden. 
Bedeutsame Sichtbeziehungen, Wegeverbindungen oder Erholungsinfrastruktur von 
lokaler und regionaler Bedeutung sind nicht betroffen.  
  
Das Planvorhaben gliedert sich in das bestehende Ortsbild ein. 
Eine Minderung des Erscheinungsbildes erfolgt über die gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a 
BauGB festzusetzenden Flächen, die überwiegend mit standortgerechten Gehölzen zu 
bepflanzen sind und der äußeren Eingrünung genauso dienen wie einer inneren 
Gliederung. 
 
Es entstehen keinerlei erhebliche zusätzliche Beeinträchtigungen im Vergleich zu der 
aktuellen Nutzung.  
Schutzgut Mensch und Gesundheit 
 
Dabei steht die Erhaltung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Menschen im 
Fokus der Schutzziele “Wohnen“ und “Erholen“, die gegenüber den folgenden 
Wirkfaktoren empfindlich sind: 
 

-    Verkehr 
- Lärm 
- Abgasbelastung und Gerüche 
- Störfälle und Altlasten  
-  Zerschneidung von Funktionsbeziehungen  
- Veränderung des Orts- und Landschaftsbildes 
 

Die von der Bauleitplanung betroffenen Bereiche sind aktuell als „Gemischte Baufläche“ 
ausgewiesen, an die sich im Norden „Wohnbauflächen“ anschließen. 
Bei einer innen liegenden Teilfläche handelt es sich um eine intensiv genutzte 
Mähwiese, die aber durch die Randbebauung nicht zugänglich ist. 
 
Verkehr 
Die verkehrstechnische Untersuchung kommt zu den folgenden Ergebnissen: 
Durch das Vorhaben ist mit einem Mehrverkehrsaufkommen von maximal 2.332 Kfz/24h 
(22 SV-Kfz/24h) (Summe aus Quell- und Zielverkehr) zu rechnen. In der morgendlichen 
Spitzenstunde wird ein Mehrverkehrsaufkommen von 50 Kfz/h (3 SV-Kfz/h) und in der 
nachmittäglichen Spitzenstunde von 258 Kfz/h (0 SV-Kfz/h) erzeugt. 
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Im Prognose-Planfall stellt sich an den Knotenpunkten 1 und 3 sowohl in den 
morgendlichen als auch in den nachmittäglichen Spitzenstunden jeweils eine sehr gute 
Verkehrsqualität (QSV A) ein. 
Der Knotenpunkt 2 weist insgesamt eine gute Verkehrsqualität auf (QSV B). 
Das künftig zu erwartende Verkehrsaufkommen kann im vorhandenen Ausbaustand im 
bestehenden Straßennetz jederzeit leistungsfähig abgewickelt werden.  
Der Verkehrszustand ist an den Knotenpunkten stabil. 
Die Zufahrt wird als Ergebnis der Verkehrsuntersuchung an die westliche 
Grundstücksgrenze verlegt und ermöglicht somit eine von der Fußgängerfurt 
unabhängige Einfahrt in die Hochstraße. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die verkehrliche Erschließung des Vorhabens 
mit dem vorhandenen Ausbaustand des Straßennetzes gesichert ist. 
 
Lärm 
Das Vorhaben sieht eine Ausweisung der Gemischten Baufläche als Sondergebiet mit 
der Zweckbestimmung Vollsortimenter vor. 
An der Nutzung wird sich bis auf eine andere Verteilung der Funktionsflächen nichts 
ändern. Das gilt somit auch für die zulässigen Immissionsrichtwerte für Lärm. 
  
Auf Grund der gleichartigen Folgenutzung ist mit einem Anstieg der Störungen innerhalb 
des Sondergebiets und den angrenzenden als Gemischte Bauflächen ausgewiesenen 
Bereiche im direkten Umfeld dann nicht zu rechnen, wenn entsprechend dem Ergebnis 
der Schalltechnischen Untersuchung (Brilon, Bondzio, Weiser; Januar 2019)  folgende 
Auflagen zum Gewerbelärm eingehalten werden: 

- Anlieferungsvorgänge zum Vollsortimenter im Nachtzeitraum sind nicht möglich. 
- Die Öffnungszeit ist rechtzeitig vor 22 Uhr zu beenden, sodass bis 22 Uhr alle 

Kunden und Beschäftigte den Parkplatz verlassen haben. Im Nachtzeitraum von 
22 bis 6 Uhr führt eine Nutzung des Parkplatzes zu höheren Spitzenpegeln als 
zulässig.  

Dagegen führt gem. dem Ergebnis der Schalltechnischen Untersuchung das zusätzliche 
Verkehrsaufkommen im Verlauf der untersuchten Straßen zu keiner wahrnehmbaren 
Steigerung der Lärmbelastung. 
 

Eine temporäre Ausnahme bildet die Bauphase, in der mit zeitlich begrenzten  akusti-
schen und visuellen Störreize (z.B. Baulärm, Beleuchtung, Bewegungsunruhe) und 
Erschütterungen zu rechnen ist, die von den Anwohnern als störend empfunden werden. 
 
Abgasbelastung, Staub und Gerüche 
Das unter Lärm ausgeführte gilt sinngemäß auch für Beeinträchtigungen während der 
Bauzeit und durch den Betrieb.  
Emittierende Gerüche sind bei einem ordnungsgemäßen Betrieb des Vollsortimenters 
nicht zu erwarten. 
Während des Baustellenbetriebs kann es zu temporären Beeinträchtigungen durch 
Staub, Gerüche und Luftschadstoffe für die Anwohner in direkter Benachbarung 
kommen. 
 
Störfälle 
Im unmittelbaren Umfeld des Bauleitplanverfahrens gibt es keine Betriebe, die der Stör- 
fallverordnung unterliegen. 
 
Altlasten 
Angaben über Altlasten im Plangebiet liegen nicht vor. 
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Erholung 
Das Plangebiet hat durch die bisherige Nutzung und die isolierte Lage der Mähwiese 
keine Bedeutung für die Erholung. 
Am vorh. Wegenetz werden keine Änderungen vorgenommen. Während der Bauphase 
kann es temporär zu geringfügigen Änderungen an der Wegeführung kommen. 
 
Sicherheit 
Vom Baustellentrieb sind möglicherweise temporäre Auswirkungen durch An- und 
Abfahrt der Bau- und Lieferfahrzeuge, offene Baugrube zu erwarten. 
Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht und  der im Baugeschehen üblichen SIGEKO 
(Sicherheits- und Gesundheitskoordination) sind für Personen, die mit einer Gefahren- 
quelle während des Baubetriebes in Berührung kommen können, Schutzvorkehrungen 
zu treffen. Gefahrenträchtige Bereiche der Baustelle sind durch geeignete Maßnahmen 
abzusichern.  
Es muss sichergestellt werden, dass die Lage der Zufahrt zu den Stellplätzen nicht 
näher an die Fußgängerfurt der Fußgänger-Bedarfs-Signalanlage an der Kampstraße 
heranrücken darf, als im Bestand. 
Dies ist entsprechend dem Ergebnis der Verkehrsuntersuchung (Brilon, Bondzio, 
Weiser; Dezember 2018) durch eine Verlegung der Zufahrt an den westlichen Rand des 
Planbereichs berücksichtigt worden. Damit besteht ein ausreichender Abstand zur 
Fußgängerfurt.  
 
Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

 
Kultur- und Sachgüter mit Schutzcharakter sind nach dem aktuellen Kenntnisstand 
innerhalb des Umgriffs des Planvorhabens nicht bekannt. 
Erhebliche Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter sind daher durch das Vorhaben 
nicht zu erwarten.  
Sollten allerdings bei der baulichen Umsetzung archäologische Bodenfunde und/oder 
Bodendenkmäler im Sinne des § 3 DSchG NRW getätigt werden, ist die Untere Denk-
malbehörde sofort zu informieren. 
 
Der Planungsbereich liegt im bedeutsamen Kulturlandschaftsbereich (KLB) 17.02 
‚Brachter Wald, Elmpter Wald und Meinweg‘ der Kulturlandschaft (KL) 17 „Schwalm-
Nette“. 
Durch die Lage des Vorhabens innerhalb einer im Zusammenhang bebauten Ortslage 
mit entsprechender Überformung des Standortes und seiner Umgebung sind keine 
wertbestimmenden Merkmale und Relikte der historisch-kulturlandschaftlichen Substanz, 
die den bedeutsamen Kulturlandschaftsbereich prägt, vorhanden.   
 
 
2.2.2 Erhaltungsziele und Schutzzweck der Natura 2000 Gebiete (gem. § 1 Abs. 6,   

Nr. 7b BauGB) 
 
Natura 2000 Gebiete sind vom Planvorhaben nicht betroffen. 
 
2.2.3 Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen 

und Abwässern (gem. § 1 Abs. 6, Nr. 7e BauGB) 
 
Die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und 
Abwässern kann nicht umfassend während der Bauphase und des Betriebs durch die 
Bauleitplanung gesteuert werden. 
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Festgelegte Immissionsrichtwerte für Schall- und Luftschadstoffimmissionen tragen dazu 
bei, die Erzeugung von Emissionen möglichst gering zu halten und sind auf der Ebene 
der Bauanträge zu prüfen.  
Der bei dem Vollsortimenter anfallende Abfall, vorrangig Verpackungsabfälle, wird 
gemäß den bestehenden rechtlichen Vorgaben verwertet und entsorgt.  
Bei einer sachgerechten Behandlung von Abfällen sind keine erheblichen Einwirkungen 
zu erwarten. 
 
Die Entwässerung des Dachflächenwassers des Vollsortimenters wird genauso wie das 
Schmutzwasser und belastete Oberflächenwasser dem Mischwasserkanal der 
Gemeinde Niederkrüchten zugeführt. Altlastenverdachtsflächen sind für das Plangebiet 
nicht bekannt. 
Sonstige Emissionen sind nicht bekannt, resp. nicht zu erwarten. 
Die Richtwerte der TA-Lärm sind bei dem zu erwartenden Andienungs- und Nutzer-
verkehr einzuhalten. 
 
2.2.4 Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung 

von Energie (gem. § 1 Abs. 6, Nr. 7f BauGB)  
 
Hinsichtlich der Nutzung von erneuerbaren Energien sowie der Energieeinsparung wird  
auf die bestehenden und zukünftigen gesetzlichen Regelungen in ihrer jeweils gültigen 
Fassung verwiesen.  
 
Die Zulässigkeit von Anlagen zur Nutzung von Solarenergie bleibt durch die im Bebau-
ungsplan möglichen bauordnungsrechtlichen Gestaltungsvorschriften ausdrücklich 
unberührt.  
 
2.2.5 Darstellung von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insb. des 

Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechtes (gem. § 1 Abs. 6, Nr. 7g 
BauGB) 

 
Siehe hierzu die Ausführungen unter 1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen 
und Fachplanungen festgelegten Ziele des Umweltschutzes und deren Berücksichtigung 
bei der Planaufstellung bzw. Planänderung.  
 

Die dort beschriebenen allgemeinen Grundsätze und Ziele, die für die Belange des 
Umweltschutzes innerhalb der zuständigen Gesetze und der zu berücksichtigenden 
Fachplanungen formuliert und dargestellt sind, wurden entsprechend berücksichtigt.  
 
2.2.6  Luftqualität in besonderen Gebieten (gem. § 1 Abs. 6, Nr. 7h BauGB) 
 
Die beabsichtigte Umsetzung der Bauleitplanung wird voraussichtlich keine besonderen, 
für die Luftqualität entsprechender Gebiete relevanten Emissionen zur Folge haben. 
Daher ist davon auszugehen, dass die Planung zu keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen hinsichtlich der bestehenden und zu erhaltenden, bestmöglichen 
Luftqualität führen wird. 
 
2.2.7 Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 

(gem. § 1 Abs. 6, Nr. 7i BauGB) 

 
Im Rahmen der Umweltprüfung wurden soweit möglich und erfassbar nicht nur die 
Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgüter erfasst, sondern es wurden 
auch die Auswirkungen berücksichtigt, die darüber hinaus direkte, indirekte, sekundäre, 
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kumulative, grenzüberschreitende kurzfristige, mittelfristige und langfristige, ständige und 
vorübergehende sowie positive und negative Einflüsse bei der Umsetzung der 
Bauleitplanung haben können.  
Die durch ein Planvorhaben hervorgerufenen Umweltbeeinträchtigungen wirken sich in 
der Regel nicht nur auf ein Schutzgut aus, sondern können sich gegenseitig 
beeinflussen. 
Unter Wechselwirkungen sind erhebliche Auswirkungsverlagerungen und Sekundär- 
wirkungen zwischen und auch innerhalb der Schutzgüter zu verstehen, die sich in ihrer 
Wirkung gegenseitig verstärken können oder auch verringern oder sich gegenseitig auf- 
heben können. 
 
Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern können sich vor allem durch 
die Zusammenhänge zwischen Grundwasser, Boden und Klima sowie die Abhängigkeit 
der Tier und Pflanzenwelt von diesen abiotischen Standortverhältnissen ergeben. 
Wechselwirkungen innerhalb einzelner Schutzgüter sind dann zu erwarten, wenn sich 
bspw. Abhängigkeiten zwischen Tier- und Pflanzengemeinschaften in Ökosystemen 
ergeben oder  auch innerhalb der Böden durch Abhängigkeiten zwischen Bodenstruktur, 
Bodenwasser- und Bodenlufthaushalt. 
   
Dazu gehören auch Wechselwirkungen zwischen Landschaftsstruktur und Land-
schaftsfunktion, wenn bspw. Vegetationsstruktur und Relief einer Landschaft das 
Landschaftsbild und die Erholungsfunktion eines Landschaftsraumes beeinflussen. 

  
Mit der Bebauung und der damit verbundenen Versiegelung kann neben dem 
zusätzlichen Bodenverlust nicht nur ein direkten Verlust an Lebensraum für Pflanzen und 
Tiere verbunden sein sondern durch die verminderte Niederschlagsversickerung und 
damit verbundene geringere Grundwasserneubildung können auch die klimatischen 
Verhältnisse durch Temperaturerhöhung und Reduzierung der relativen Luftfeuchte 
infolge verringerter Verdunstung betroffen sein. 
Eine Verstärkung von Umweltauswirkungen durch sich gegenseitig negativ beeinflussen- 
de Wechselwirkungen ist im Plangebiet aber nicht zu erwarten. 
Unabhängig davon sind für die oben genannten Umweltauswirkungen 
Konfliktvermeidungs- und Ausgleichsstrategien zur Verringerung des Eingriffs zu 
berücksichtigen. 
 
2.2.8. Auswirkungen der Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle oder  

Katastrophen (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7j BauGB) 

  
Unter diesem Punkt erfolgt eine Erfassung von Umwelteinwirkungen, welche die Folge 
von Unfällen oder Katastrophen sind, die von der vorliegenden Bauleitplanung  
ausgehen können bzw. denen die Festsetzungen der Bauleitplanung ausgesetzt ist.  
Das Plangebiet liegt nicht im Nahbereich von Betriebsbereichen, die der 
Störfallverordnung (12. Bundesimmissionsschutzverordnung) unterliegen.  
Gefährdungen durch Hochwasser sind nicht zu erwarten; das Plangebiet liegt außerhalb 
von Überschwemmungsgebieten.  
Insofern sind bei Umsetzung der Planung keine Risiken für die menschliche Gesundheit, 
das kulturelle Erbe oder die Umwelt durch Unfälle und Katastrophen zu erwarten. 

 
2.2.9  Prognose bei Durchführung der Planung  
 
Im Zuge der Umweltprüfung wurden die erheblichen Auswirkungen des Vorhabens 
dargestellt. Auf der Basis der Erhebungen unter 2.2 sind zusammenfassend folgende 
Auswirkungen zu erwarten und in ihrer Erheblichkeit einzustufen: 
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Tiere und Pflanzen 
Anzeichen einer Umweltrelevanz, da potenzielle Lebensräume in Anspruch genommen 
werden.   
Eine Eingriffsbewertung wird im Zuge des Bebauungsplans erstellt.   
Vermeidbare Beeinträchtigungen werden vermieden, verbleibende Beeinträchtigungen 
können kompensiert werden.  
 
Boden und Fläche  
Anzeichen einer Umweltrelevanz, da mit der Versiegelung ein zwar überschaubarer aber 
unwiederbringlicher Verlust von Boden verbunden ist 
 
Wasser   
Anzeichen einer Umweltrelevanz, da sich Grundwasserneubildungsrate –wenn auch in 
einem überschaubaren Rahmen verringert. Einflüsse können kompensiert werden. 
 
Klima und Luft   
Keine Anzeichen einer Umweltrelevanz, da keine Veränderungen vorgenommen 
werden,  die sich grundlegend auf das Klima auswirken können. 
  
Landschaft   
Keine Anzeichen einer Umweltrelevanz durch die Lage innerhalb der Ortslage und der 
isolierten Lage der Mähwiese 
 
Mensch und Gesundheit  
Keine Anzeichen einer Umweltrelevanz, da sich die Struktur und Nutzung des 
Plangebietes nicht grundsätzlich ändert.  
Temporäre Beeinträchtigungen während der Bauphase.  
Vermeidbare Beeinträchtigungen in den Betriebsabläufen werden vermieden. 
 
Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter   
Keine Anzeichen einer Umweltrelevanz  
Wechselwirkungen   
Anzeichen einer Umweltrelevanz durch die mit der Inanspruchnahme der Mähwiese und 
Versiegelung verbundenen Wirkungen zwischen den Schutzgütern Pflanzen und Tiere, 
Boden und Wasser.  
 
2.3 Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen 
  
Schutzgut Pflanzen und Tiere 
Die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung Stufe 1 haben keine Maßnahmen zur 
Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen zur Folge. 
Pflanzgebote und Pflegehinweise für die Grünflächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 a + b 
BauGB werden festgesetzt. Dabei werden Empfehlungen zu Bepflanzungsmaßnahmen 
entsprechend berücksichtigt.  
 
Für die Gebäude-, Parkplatz- und Baustellenbeleuchtung sind zum Schutz nachtaktiver 
Vögel, Fledermäuse und Insekten nur tierfreundliche Leuchtstoffe zu verwenden.  
Die Lampen sollten zudem nach unten abstrahlen.  
  
Schutzgut Boden und Fläche  
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Der Schutz des Mutterbodens ist gemäß § 202 BauGB zu gewährleisten, z.B. durch 
separates Abtragen und Lagern außerhalb des Baustellenbereichs gemäß DIN 18 915 
und Wiederverwendung für vegetationstechnische Zwecke. 
Beschränkung der Flächenversiegelung auf das Mindestmaß sowie Vermeidung von 
Bodenverdichtung durch Baumaschinen auf zukünftigen Vegetationsflächen. 
 
Schutzgut Wasser  
Vermeidung der Kontamination des Plangebietes insb. während der Bauphase mit 
Schadstoffen zum Schutz des Grundwassers.  
Anfallendes Regenwasser der Dachflächen sowie Schmutzwasser und belastetes 
Oberflächenwasser werden über ein Trennsystem dem Wasserbehandlungssystem der 
Gemeinde Niederkrüchten zugeführt. 
 
Schutzgut Landschaft  
Das Gebäude und die Parkplätze werden durch das Anpflanzen von Bäumen und 
Sträuchern in die benachbarte Siedlungsstruktur eingebunden und tragen zur  
Verbesserung des Ortsbildes bei. 
  
Schutzgut Klima und Luft  
Mit der Umsetzung der Pflanzmaßnahmen ist in einem gewissen Umfang eine Verbes-
serung des Kleinklimas verbunden.  
 
Schutzgut Mensch und Gesundheit 
Bereits durch die Standortauswahl des Vorhabens ist dem Vermeidungsprinzip vom 
Grundsatz her Rechnung getragen worden, da es sich um die Neuordnung eines bereits 
vorhandenen Einzelhandelsstandortes handelt. 
Während der Bauzeit werden gemäß der Verkehrssicherungspflicht für Personen, die mit 
einer Gefahrenquelle in Berührung kommen können, Schutzvorkehrungen getroffen. 
Gefahrenträchtige Bereiche der Baustelle werden durch geeignete Maßnahmen abge-
sichert. 
Durch eine Verlegung der Zufahrt an den westlichen Rand des Planbereichs wird  
sichergestellt, dass die Lage der Zufahrt zu den Stellplätzen nicht näher an die 
Fußgängerfurt der Fußgänger-Bedarfs-Signalanlage an der Kampstraße heranrückt. 
 
Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 
Archäologische Bodenfunde und/oder Bodendenkmäler im Sinne des § 3 DSchG NRW 
werden im Rahmen der Bauarbeiten der Untere Denkmalbehörde sofort gemeldet. 
 
Allgemein  
Mit der Festsetzung und Überwachung von Ausführungsfristen im Rahmen eines opti-
mierten Baustellenmanagement können baubedingte Beeinträchtigungen der einzelnen 
Schutzgüter so gering wie möglich gehalten werden. 
 
Kompensationsmaßnahmen  
Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind 
gemäß § 1 a Abs. 3 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen (Eingriffsregelung).   
Da durch die Umsetzung der Planung neben vorh. bereits versiegelten Flächen aus dem 
Freiflächenanteil auch eine Mähwiese und Gebäude begleitende Brachflächen und 
Grasfluren in Anspruch genommen werden, die mit entsprechenden Veränderungen für 
Flora, Fauna und Boden verbunden sind, müssen diese Veränderungen im Rahmen 
einer Eingriffs-/Ausgleichsberechnung im vorliegenden Bauleitplanverfahren  berücksich- 
tigt werden. 
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Nähere Ausführungen dazu siehe im Kapitel 4 LANDSCHAFTSPFLEGERISCHER 
FACHBEITRAG.  
  
Als Ergebnis ist festzuhalten, dass innerhalb des Plangebiets folgende 
Anreicherungsmaßnahmen gem. BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 25a durchgeführt werden, die im 
Bebauungsplan festzusetzen sind:  
  

- Anpflanzung von Einzelbäumen auf dem Parkplatz (Feldahorn) 
- Anpflanzung von Wildobstbäumen zur Gliederung der Randflächen des 

Gebäudes 
- Entwicklung der Randflächen des Gebäudes als Pflanzflächen mit 

standortgerechten Gehölzarten 
- Anpflanzen von Gebüschen in Mischung mit bodendeckenden Kleingehölzen, 

sowie lockeren Einzelgehölzen zur Eingrünung der Stellplatzanlage.  
  
Dazu sind vorwiegend standortgerechte Gehölzarten in einer Mischung zu verwenden, 
die zu einer ökologischen Aufwertung des Plangebiets führt und der heimischen Tierwelt 
neue Lebensräume bietet. 
Nur wo die Flächen für die Verwendung standortgerechter lebensraumtypischer Gehölze 
zu beengt sind, wie bspw. zwischen den Stellplätzen und dem Brempter Weg, dürfen 
auch nicht standortgerecht Gehölze und bodendeckende Kleingehölze zur Verwendung 
kommen. 
Dabei soll der Schwerpunkt auf blühenden Gehölzen liegen.  
 
Ein darüber hinaus anfallende Biotopwertdefizit wird über das Ökokonto der Gemeinde 
Niederkrüchten, Ausgleichsflächen für die Bauleitplanung, Ersatzforstfläche 
Boscherhausen, Gemarkung Niederkrüchten, Flur 78, Flurstück 79, ausgeglichen.  
 
Abbildung 6 Lageplan der Ausgleichsfläche „Ersatzforstfläche Boscherhausen“ 

 

 
 
Quelle: Land NRW / Kreis Viersen 2018 
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2.4 Planungsalternativen  
 
Unter Berücksichtigung der Ziele und der aktuellen Situation des räumlichen 
Geltungsbereiches des Bauleitplanverfahrens schließen sich andere vergleichbare 
Planungsmöglichkeiten aus.  
Eine Umsetzung der Planung an einem anderen Standort hätte zur Folge, dass es eher 
zu deutlich größeren als zu geringeren Beeinträchtigungen bzw. negativeren  
Auswirkungen auf die Schutzgüter kommen würde, wenn nicht der Forderung des 
Baugesetzbuches nach sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden 
durch Nachverdichtung und Innenentwicklung entsprochen sondern auf 
Außenbereichsflächen ausgewichen wird. 
  
2.4.1 Prognose über die Entwicklung der Umweltzustände bei Nichtdurchführung 

der Maßnahme  
 
Wie unter 2.1.5 Szenario bei Nichtdurchführung der Planung beschrieben, ist bei 
Nichtdurchführung der Bauleitplanung davon auszugehen, dass sich kurzfristig an der 
vorhandenen Nutzung der Flächen nichts ändern wird. Es ist aber davon auszugehen, 
dass mittelfristig der Raiffeisenmarkt an den Standort Sohlweg in das Gewerbegebiet 
ausgelagert wird und somit zum Leerstand des ehemaligen Lebensmittelmarktes ein 
weiterer Leerstand hinzu kommt. Die Folgenutzung wäre völlig offen. 
Die Freifläche wird weiterhin als landwirtschaftliche Fläche in unterschiedlich intensiver 
Form, jedoch zumindest zur Heugewinnung weiterhin genutzt. 
Dies hätte zur Folge, dass sich der Status Quo auch bezogen auf die Schutzgüter 
vorerst nicht ändern wird.  
Über kurz oder lang muss aber damit gerechnet werden, dass die Möglichkeit von 
Dritten genutzt wird, auf einer Restfläche innerhalb der „im Zusammenhang bebauten 
Ortslage“ (Innenbereich) ohne direkten Kontakt in die freie Landschaft auf Grundlage der 
Ausweisung des rechtsgültigen Flächennutzungsplanes als „Gemischte Baufläche“ eine 
gleichartige Nutzung zu beantragen. 
 
 

3  ZUSÄTZLICHE ANGABEN 
 
3.1 Merkmale der verwendeten Verfahren sowie Schwierigkeiten und Defizite 

bei der Zusammenstellung der Angaben 
 
Die Umweltprüfung bezieht sich auf die Sachverhalte, die nach gegenwärtigem Wissens- 
stand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungs- 
grad der Flächennutzungsplanänderung und Bebauungsplanaufstellung in angemes-
sener Weise ermittelt und dargestellt werden können. 
 
Entsprechend dem Detaillierungsgrad auf dieser Ebene der Bauleitplanung konnten bei 
der Beurteilung der zu erwartenden Auswirkungen und Beeinträchtigungen der Schutz- 
güter überwiegend qualitative Aussagen zu möglichen umwelterheblichen Beeinträch-
tigungen getroffen werden. 
 
Technische Verfahren 
Im Umweltbericht erfolgt eine systematische Zusammenstellung der Umweltbelange 
gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 und ergänzend § 1a BauGB. 
Umfang und Detaillierung orientieren sich dabei problembezogen an der vorliegenden 
Planungsaufgabe und dem gegenwärtigen Wissensstand. 
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Neben einer Auswertung vorhandener Planungen und Grundlagendaten wurde im 
Rahmen der Erstellung des Landschaftspflegerischen Fachbeitrages eine Biotop-
typenkartierung durchgeführt. Zusätzlich wurde eine artenschutzrechtliche Vorprüfung 
(Stufe 1) durchgeführt. 
Diese sind Grundlage der Beschreibung und Bewertung der Bestandssituation und der 
qualitativen Wirkungsabschätzung für die einzelnen Schutzgüter und deren Bewertung. 
 
Hinweise auf Schwierigkeiten 
Schwierigkeiten oder Unsicherheiten bei der Zusammenstellung der Angaben durch 
technische Lücken und fehlende Kenntnisse sind nicht aufgetreten. 
Die mit der Durchführung der Planung verbundenen umweltbezogenen Wirkungen sind 
in der Tendenz beschrieben. 
 
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern können nur generalisierend dargestellt 
werden. Auswirkungsverlagerungen und Sekundärauswirkungen zwischen und innerhalb 
verschiedener Schutzgüter sind nur vom Grundsatz her und nicht qualitativ oder in 
quantitativ ermittelbar. 
 
Zusätzliche Untersuchungen 
Landschaftspflegerischer Fachbeitrag mit Eingriffsregelung als Grundlage der Beurtei-
lung der Auswirkungen auf Natur und Landschaft im Rahmen der Umweltprüfung zum 
Bauleitplanverfahren (siehe 4 LANDSCHAFTSPFLEGERISCHER FACHBEITRAG). 
 
Artenschutzrechtliche Vorprüfung (Stufe 1) als Grundlage der Beurteilung der Auswir-
kungen auf die Tierwelt und Pflanzenwelt im Rahmen der Umweltprüfung zum 
Bauleitplanverfahren. 
 
3.2 Geplante Maßnahmen zur Umweltüberwachung (Monitoring) 
   
Das Monitoring soll gemäß § 4c BauGB sicherstellen, dass erhebliche und insbesondere 
unvorhergesehene Auswirkungen auf die Umwelt, die aufgrund der Durchführung eines 
Bauleitplanes eintreten können, zu überwachen oder frühzeitig zu ermitteln sind, um 
unter Umständen Abhilfemaßnahmen ergreifen zu können. 
 
Um unvorhergesehene Umweltauswirkungen vorsorglich zu vermeiden, sind die im Um-
weltbericht zu Bauleitplanung aufgeführten Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung 
zu berücksichtigen.  
 
Nach Realisierung der Bauleitplanung ist zur frühzeitigen Ermittlung unvorhergesehener 
nachteiliger Auswirkungen bei den Fachbehörden abfragen, ob diesbezüglich Erkennt-
nisse vorliegen. 
Hierbei gibt es keine zeitliche Festlegung und keine Begrenzung. 
 
Die Umsetzung der potentiell erforderlichen Maßnahmen ist an die Baugenehmigung zu 
koppeln. 

 
3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 
 
Anlass 
Anlass für die geplante Flächennutzungsplanänderung und Aufstellung des  Bebauungs- 
plans Nie-127 „Vollsortimenter Hochstraße“ in Niederkrüchten ist es, die 
Voraussetzungen für die Neuordnung eines Vollsortimenterstandortes im 
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Geltungsbereich des Bauleitplanverfahrens zu schaffen. Ziel des Verfahrens ist es, 
Planungsrecht für die geplante Umstrukturierung des Plangebietes zu schaffen. 
 
Rechtliche Grundlagen 
Die nach §2 Abs. 4 BauGB notwendige Umweltprüfung dient der Ermittlung, 
Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen 
der Bauleitplanung. 
Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen. 
Der Umweltbericht betrachtet als eigenständiger Teil der Begründung die geplanten 
Nutzungsänderungen, die zu erheblichen nachteiligen Beeinträchtigungen der Umwelt 
führen können. 
 
Schutzgüter des Naturhaushaltes und der Landschaft 
Im Rahmen der Bearbeitung des Landschaftspflegerischen Fachbeitrages wurde eine  
Bestandserfassung durchgeführt und auf dieser Grundlage die potentielle Eingriffs- 
situation auf die Schutzgüter des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild untersucht. 
  
Der Fachbeitrag kommt zu dem Ergebnis, dass die geplante Entwicklung keine 
erheblichen und nachhaltigen Eingriffe in Natur und Landschaft des unmittelbaren 
Plangebiets verursacht.  
 
 Eingriffe und Veränderungen in Natur und Landschaft, wie  

- Verlust von streifigen Brachflächen und der Mähwiese als Lebensraum für Tiere 
und Pflanzen  

- Teilflächenversiegelung und Störung des Bodengefüges mit potenziell nachteili-
gen Auswirkungen auf Klima und Wasserhaushalt  

- Beeinträchtigung des Ortsbildes  
 können weitgehend im Plangebiet ausgeglichen bzw. ersetzt werden. 
 
Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Vorprüfung (Stufe 1) konnte nachgewiesen wer- 
den, dass mit der Maßnahme keine Beeinträchtigungen von planungsrelevanten Tier- 
und Pflanzenarten verbunden sind.   
 
Eingriffsregelung 
Das angewandte Bewertungsverfahren „Numerische Bewertung von Biotoptypen für die 
Eingriffsregelung in NRW“ (LANUV NRW, 2008) schließt mit einem Biotopwertdefizit ab. 
Dieses wird über das Ökokonto der Gemeinde Niederkrüchten, Ausgleichsflächen für die 
Bauleitplanung, Ersatzforstfläche Boscherhausen, Gemarkung Niederkrüchten, Flur 78, 
Flurstück 79, ausgeglichen  
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4 LANDSCHAFTSPFLEGERISCHER FACHBEITRAG 
 
4.1 Eingriffs- / Ausgleichsberechnung 
 
4.1.1 Beschreibung der Biotoptypen des Geltungsbereiches 

 
Am 26.07.2018 hat eine Geländekartierung stattgefunden, die zu folgendem Ergebnis 
geführt hat: 
 
 1. Versiegelte oder teilversiegelte Flächen, Rohböden 
 
1.1 Versiegelte Flächen, hier: 
1.1-1 Gebäude: Raiffeisen-Markt, ehem. Netto Markt (derzeit leer stehend), Mauern und 
Treppen 
Es handelt sich um typische Gewerbebauten in moderner Bauweise mit Satteldach.  
Der Raiffeisenmarkt besteht aus einer Verkaufshalle mit Anbau und großem Vordach, 
Integriert ist ein 2-geschossiger Gebäudeteil mit Büro, Sozialräumen sowie 
Lagerräumen. Die nach Süden ausgerichteten Dachflächen sind mit einer  Fotovoltaik-
Anlage ausgestattet. 
Das rechtwinklig dazu angelegte Gebäude des ehemaligen Netto-Marktes ist derzeit 
ungenutzt und verschlossen.  
Für beide Gebäudekomplexe gilt, dass Wände, Fenster und Dachkonstruktion 
geschlossen sind und keine Öffnungen und Spaltenverstecke auf weisen. 
Den Gebäuden kommt somit keine Biotopfunktion zu. 
Höhenunterschiede  im Bereich der Parkplatzzufahrt sowie die Zufahrt zur Laderampe 
am ehem. Netto-Markt werden durch Stützmauern (Beton-Winkelsteine, bis max. ca. 
1,20 m Höhe) abgefangen. 

 
1.1 Versiegelte Flächen, hier: 
1.1.-2 Verkehrs- und Lagerflächen: Parkplatz, befestigte Erschließungswege und 
Lagerflächen (Asphalt, engfugiges Pflaster) 
Die Zufahrt, die Kundenparkplätze, die Verkaufs- und Lagerflächen am Raiffeisenmarkt 
sowie die Laderampe am ehem. Netto-Markt sind vollversiegelt mit engfugigem Pflaster 
befestigt. 

 
1.3 Teilversiegelte oder unversiegelte Betriebsflächen (wassergebundene Decken, 
Schotter-, Kies- und Sandflächen), Rasengittersteine, Rasenfugenpflaster 
Nordöstlich des ehem. Netto-Markts ist die gebäudebegleitende Freifläche mit einer 
Kiesschüttung versehen, die weitgehend vegetationslos ist. 
Eine weitere Fläche mit Teilversiegelung befindet sich im Südosten im Bereich der 
Stützmauern am Parkplatz. Hier wurde die Pflanzfläche mit Ziergehölzen (Biotoptyp 7.1) 
mit einer Abdeckung aus feinem Natursteinschotter / Split versehen, um eine 
Unkrautentwicklung zu vermeiden. 
 

http://www.tim-online.nrw.de/
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 3. Landwirtschaftliche und Gartenbauliche Nutzfläche 
 
3.4 Intensivwiese, -weide, artenarm (Fettwiese, Fettweide) 
Größere Flächenanteile im Nordwesten des Plangebietes werden von einer artenarmen 
Glatthaferwiese eingenommen, deren Nutzung derzeit aufgegeben ist. Kennzeichen 
einer Brache-Entwicklung liegen aber (noch) nicht vor. 
Das Grünland vom Typ der Glatthafer-Wiese ist sehr artenarm. Neben 
Dominanzbeständen der namengebenden Art (Glatthafer /Arrhenatherum elatius) sind 
kaum typische Begleitarten des Grünlandes anzutreffen: 
Glatthafer   Arrhenatherum elatius 
Brennnessel   Urtica dioica 
Ackerkratzdistel  Cirsium arvense 
Wiesenbärenklau  Heracleum sphondylium 
 
Randlich: 
Giersch   Aegopodium podagraria 
Rossminze   Mentha longifolia 

 
Kleinere Teilflächen der Wiese werden von Brennnesselherden eingenommen. In 
geringer Anzahl ist Ackerkratzdistel und Wiesenbärenklau eingestreut. Am Zaun zum 
Raiffeisenmarkt tritt vereinzelt Rossminze und Giersch auf. Zur Zeit der Kartierung 
(26.07.2018) präsentiert sich die Fläche als strohig vertrockneter Altgrasbestand. 
 
 4. Grünflächen, Gärten 
 
4.5 Intensivrasen, Staudenrabatten, Bodendecker (z.B. in Industrie- und Gewerbe-
gebieten) 
Im westlichen Parkplatzteil befindet sich eine ca. 40 cm breite Pflanzfläche zwischen 
Pflasterung und Grenzmauer des Nachbarn. Außer den unter 7.1 und 7.4 beschriebenen 
Gehölzen wurden hier Mahonien (Mahonia aquifolium) als Bodendecker gepflanzt, 
dazwischen selbstklimmender Wilder Wein, rotlaubig (Parthenocissus tricuspidata 
'Veitchii Purpurea') zur Begrünung der Mauer. Zwischenräume sind mit Rindenhäcksel 
abgedeckt. 

 
 5. Brachen (flächig bzw. streifig) 
 
Acker-, Grünland-, Industrie- bzw. Siedlungsbrachen, Gehölzanteil< 50% 
Im Südwesten, Westen und Norden des ehemaligen Netto Marktes erstreckt sich ein 
schmaler Brachestreifen mit unterschiedlicher Ausprägung. 
Im SW eine dichte ruderale Grasflur mit Begleitarten wie klebriges Greiskraut, im Westen 
unter dem Kronenschatten des benachbarten Gehölzbestandes nur mit geringer 
Vegetationsbedeckung, teils mit Efeu sowie nördlich des Gebäudes als vermutlich 
ehemalig als Rasen gepflegt Grasstreifen. 

 
Glatthafer   Arrhenatherum elatius 
Rotes Straußgras  Agrostis tenuis 
Ackerschachtelhalm  Equisetum arvense 
Landreitgras   Calamagrostis epigeios 
Rotschwingel   Festuca rubra agg. 
Wolliges Honiggras  Holcus lanatus 
Weißklee   Trifolium repens 
Kriechender Hahnenfuß Ranunculus repens 
Spitzwegerich   Plantago lanceolata 
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Breitwegerich   Plantago major 
Löwenzahn   Taraxacum officinale agg. 
Herbstlöwenzahn  Leontodon autumnalis 
Knaulgras   Dactylis glomerata 
Klebriges Greiskraut  Senecio viscosus 
Wiesenkerbel   Anthriscus sylvestris 
Im Schatten (Hecke, Mauer): 
Efeu    Hedera helix 
 
 7. Gehölzflächen /Gehölze 
 
7.1 Hecke, Wallhecke, Gehölzstreifen, Ufergehölz, Gebüsch mit lebensraumtypischen 
Gehölzanteilen < 50 % 
Am Südende des Parkplatzes wurden in Gruppen einige Ziersträucher (Fächerahorn / 
Acer palmatum; Braut-Spierstrauch / Spiraea x  arguta; Weigelie / Weigelia x hybrida) 
gepflanzt, deren Pflanzfläche mit Schotter/Split oder Rindenhäcksel abgedeckt ist. Die 
Gehölze werden mit Formschnitt klein gehalten. 

 
7.2 Hecke, Wallhecke, Gehölzstreifen, Ufergehölz, Gebüsch mit lebensraumtypischen 
Gehölzanteilen > 50 % 
Im Bereich von Grenzmauer und Zaun am Südrand der artenarmen Glatthaferwiese 
(3.4) sind kleinere bodenständige Gebüschformationen, als Jungwuchs von Bergahorn 
(Acer pseudoplatanus) und schwarzem Holunder (Sambucus nigra) vorhanden. 
Die zwei jungen Laubbäume (Brusthöhendurchmesser/BHD kleiner 49 cm, Kirsche BHD 
7 cm, Pflaume BHD 9 cm) im Pflanzstreifen am (4.5) dem Parkplatz wurden den 
Gebüschen zugeordnet. 

 
7.3 Baumreihe, Baumgruppen, Alleen mit lebensraumtypischen Baumartenanteilen < 50 
% und Einzelbaum, nicht lebensraumtypisch 
Am südwestlichen Parkplatzende wurden 2 Bäume gepflanzt, die in kleinen mit 
Rindenhäcksel abgedeckten Baumscheiben von ca. 1,20 m Durchmesser in einer 
Pflasterfläche stehen. 
Westlicherer Baum: 
Amberbaum  Liquidambar styraciflua  BHD 18 cm 
Östlicher Baum 
Kugel-Sumpfeiche Quercus palustris „Green Gwarf“  BHD 11 cm 
 
7.4 Baumreihe, Baumgruppen, Alleen mit lebensraumtypischen Baumartenanteilen > 50 
% und Einzelbaum, lebensraumtypisch 
Im Pflanzsteifen (4.5) am nordwestlichen Rand des Parkplatzes stehen 2 Ahornbäume. 
Der Standort lässt eine länger währende Entwicklung nicht zu. 
Nördlicher Baum: 
Bergahorn  Acer pseudoplatanus  BHD 31 cm (3-stämmig) 
Südlicher Baum: 
Bergahorn  Acer pseudoplatanus  BHD 16 cm (2-stämmig) 
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Abbildung 5  Bestandsplan mit Biotoptypen 
 

 
 

 
4.1.2 Begleitende Biotoptypen (Planungsumfeld) 

 
Im Rahmen der Kartierungsarbeiten wurden in der Umgebung des Plangebietes 
folgende angrenzende Biotop- und Nutzungsstrukturen festgehalten:  
 
Im Norden: - Wohnhaus mit großer befestigter Teilfläche, Nadelgehölze 
  - Teilflächen der artenarmen Glatthaferwiese (siehe 3.4), nachfolgend   
    Gewerbehof, befestigt und Gewerbegebäude 
  - strukturarme Gärten (NO) 
 
Im Osten: - Hausgarten, strukturarm mit Nadelholzhecke (NO) 
  - Erschließungsstraße, nachfolgend dichte Bebauung mit kleinen Gärten /  
    Freiflächen 
 
Im Süden: - befestigte Parkplätze und Gewerbegebäude (SW) 
  - Bebauung, teils mit strukturarmen Gartenflächen, Nadelholzhecke 
  - Hauptverkehrsstraße (Ortsdurchfahrt West-Ost) 
Im Westen: - Einzelhausbebauung mit Gartenflächen, teils mit Gehölzbeständen  
    mittleren bis höheren Alters, dichte, freiwachsende Laubholzhecke 
                         im Grenzbereich zum ehem. Netto-Markt  

-nachfolgend Hauptverkehrsstraße (Orts-Durchfahrt Nord-Süd) 
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4.1.3 Biotoptypenliste Bestand (26.07.2018) 

 
Biotoptypenliste auf der Grundlage: „Numerische Bewertung von Biotoptypen für die 
Bauleitplanung in NRW“ , LANUV_NRW März 2008 als Auswertung der Gelände-
kartierung vom 26.07.2018. 

 
Tabelle 1 Biotoptypen – Bestand 

 
lfd. 

Nr. 

Nutzungs- / Biotoptyp (nach Biotopwertliste) 

Bestand 
Fläche 

(m
2
) 

Grund-

wert A 

Korrek-

turfaktor 

Wert-

faktor 

ges. 
1. Versiegelte oder teilversiegelte Flächen, Rohböden 

1.1 Versiegelte Flächen, hier: 

- 1.1-1 Gebäude: Raiffeisenmarkt, ehem. Netto-Markt 

(Leer stehend), Treppen und Mauern 

- 1.1-2 Verkehrs- und Lagerflächen: Parkplatz, 

befestigte Zufahrten und Lagerplätze ( engfugiges 

Pflaster) 

 

1.992 

 

2.706 

 

0 

 

0 

- 0 

1.3 Teilversiegelte oder unversiegelte Betriebsflächen 

(wassergebundene Decken, Schotter-, Kies- und Sandflächen), 

Rasengittersteine, Rasenfugenpflaster, hier: 

- Kiesflächen am ehem Netto-Markt 

- Pflanzflächenabdeckung Schotter/Split (neben Zufahrt) 

60 

 

1 - 1 

3. Landwirtschaftliche und gartenbauliche Nutzfläche 

3.4  Intensivwiese, -weide, artenarm (Fettwiese, Fettweide), hier: 

- Grünland vom Typ der Glatthaferwiese, derzeit 

ungenutzt 

2.368 3 - 3 

4. Grünflächen, Gärten 

4.5 Intensivrasen, Staudenrabatten, Bodendecker (z.B. in Industrie- 

und Gewerbegebieten, hier: 

- Parkplatzeingrünung (schmaler Streifen an Mauer) 

9 2 - 2 

5 Brachen (flächig, bzw. streifig) 

5.1 Acker-, Grünland, Industrie- bzw. Siedlungsbrachen, Gehölzanteil 

> 50%, hier: 

- Brache, ruderale Grasflur am ehem. Netto-Markt 

370 4 - 4 

7.  Gehölzflächen / Gehölze     

7.1 Hecke, Wallhecke, Gehölzstreifen, Ufergehölz, Gebüsch mit 

lebensraumtypischen Gehölzanteilen > 50 %, hier: 

- Parkplatzbepflanzung (Ziergehölze) 

12 3 - 3 

7.2 Hecke, Wallhecke, Gehölzstreifen, Ufergehölz, Gebüsch mit 

lebensraumtypischen Gehölzanteilen < 50 %, hier: 

- Gebüsch an Grundstücksgrenze Wiese/Netto-Markt 

(Holunder, Ahorn-Jungwuchs) 

- Parkplatzbepflanzung, Bäume kleiner BHD 49 cm 

(Kirsche, Pflaume) 

24 5 - 5 

7.3 Baumreihe, Baumgruppen, Alleen mit lebensraumtypischen 

Baumartenanteilen < 50 % und Einzelbaum, nicht 

lebensraumtypisch hier: 

- Baum am südlichen Parkplatzende (Kugel-Sumpfeiche, 

BHD 11 cm) 

- Baum am südlichen Parkplatzende (Amberbaum, BHD 

18 cm), geringes bis mittleres Baumholz 

 

 

 

3 

 

10 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

- 

 

1,3 

 

 

 

3 

 

4 

7.4 Baumreihe, Baumgruppen,…,  mit lebensraumtypischen 

Baumartenanteilen > 50 % und Einzelbaum lebensraumtypisch, 

hier: 

- Baum im Pflanzstreifen im Nordwesten, Parkplatz 

(Bergahorn, BHD 30 cm), geringes bis mittleres 

Baumholz 

- Baum im Pflanzstreifen im Nordwesten, Parkplatz 

(Bergahorn, BHD 16 cm) 

8 5 1,2 6 

 Summe Plangebiet / Geltungsbereich 7.562    
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4.1.4 Beschreibung der Planung 

 
Die Planung sieht die Errichtung eines neuen Vollsortimenters vor. Das Gebäude mit 
Anlieferungsrampe wird im Bereich des ehem. Netto-Marktes und der artenarmen Wiese 
errichtet. Der Parkplatz wird um die Flächen des jetzigen Raiffeisenmarktes auf rund 96 
Stellplätze erweitert. 
Verbleibende Randflächen werden als Pflanzflächen entwickelt mit der Maßgabe der 
 

- Anpflanzung von Einzelbäumen auf dem Parkplatz (Feldahorn) 
- Anpflanzung von Wildobstbäumen zur Gliederung der Randflächen des 

Gebäudes 
- Entwicklung der Randflächen des Gebäudes als Pflanzflächen mit 

standortgerechten Gehölzarten 
- Anpflanzen von Gebüschen in Mischung mit bodendeckenden Kleingehölzen, 

sowie lockeren Einzelgehölzen zur Eingrünung der Stellplatzanlage.  
  
Dazu sind vorwiegend standortgerechte Gehölzarten in einer Mischung zu verwenden, 
die zu einer ökologischen Aufwertung des Plangebiets führt und der heimischen Tierwelt 
neue Lebensräume bietet. 
Nur wo die Flächen für die Verwendung standortgerechter lebensraumtypischer Gehölze 
zu beengt sind, wie bspw. zwischen den Stellplätzen und dem Brempter Weg, dürfen 
auch nicht standortgerechte Gehölze und bodendeckende Kleingehölze zur Verwendung 
kommen. Dabei soll der Schwerpunkt auf blühenden Gehölzen liegen.  
 
Bei vergleichbaren Bebauungsplänen wird üblicherweise für die Anlage von je 5 
Stellplätzen eine Baumpflanzung vorgegeben. Dies wird hier mit der Neupflanzung von 
22 Bäumen entsprechend berücksichtigt.  
Geplant ist die Pflanzung von 11 Feldahorn (Acer campestre), einer etwa mittelkronigen, 
heimischen Baumart auf und am Rande des Parkplatzes sowie 11 mittelkronige 
Wildobstbäume auf den Umgebungsflächen des Gebäudes.  
Als Flächenansatz werden je Baum 20 m2 Kronentrauf (Vergleichswert aus: 
Bewertungsmethode, Eingriffsregelung im Kreis Recklinghausen und in Gelsenkirchen; 
Kreis Recklinghausen 2010) nach 30-jähriger Entwicklungszeit angenommen. 
 
 
Tabelle 2 Biotoptypen – Planung 
 
lfd. 

Nr. 

Nutzungs- / Biotoptyp (nach Biotopwertliste) 

Planung 
Fläche 

(m
2
) 

Grund-

wert P 

Korrek-

turfaktor 

Wert-

faktor 

ges. 
1. Versiegelte oder teilversiegelte Flächen, Rohböden 

1.1 Versiegelte Flächen, hier: 

- 1.1-1 Gebäude: Vollsortimenter Gebäudekomplex 

Neuanlage 

- 1.1-2 Verkehrs- und Lagerflächen: Parkplatz, 

befestigte Zufahrten und Lagerplätze ( engfugiges 

Pflaster. 3.800 m2 – 120 m2 Kronentrauf  aus 7.4-N) 

 

2.330 

 

3.680 

 

0 

 

0 

- 0 

4. Grünflächen, Gärten 

4.5 Intensivrasen, Staudenrabatten, Bodendecker, z.B. in Industrie- 

und Gewerbegebieten, hier: 

- Eingrünung des Parkplatzes (406 m2 – 60 m2 

Kronentrauf  aus 7.4-N) 

346 2 - 2 

7.  Gehölzflächen/Gehölze     

7.1-N Neuanlage: Hecke, Wallhecke, Gehölzstreifen, Ufergehölz, 

Gebüsch mit lebensraumtypischen Gehölzen, hier: 

- Landschaftsgerechte Bepflanzung, des 

766 3 - 3 
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Gebäudeumfeldes / tlw. Parkplatzeingrünung (1.026 m2 

–260 m2 Kronentrauf  aus 7.4-N) 

7.4-N Neuanlage: Baumreihe, Baumgruppen,…,  mit 

lebensraumtypischen Baumartenanteilen > 50 % und Einzelbaum 

lebensraumtypisch, hier: 

- Parkplatz und Grünflächen (Feldahorn i.S./ Wildobst/ 

Hochstamm, Annahme nach 30-jähriger 

Entwicklungszeit, Kronentrauf 20 m2, 20 Stk.) 

440 5 1,2 6 

 Summe Plangebiet / Geltungsbereich 7.562    

 
 
Abbildung 7  Planung mit Biotoptypen 

 

 
 
 
4.1.5  Bewertungsverfahren, Eingriffs / Ausgleichs-Bilanz 

 
Zur Verwendung im Rahmen der Eingriffsermittlung kommt das vom Landesamt für 
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV-NRW, 
Recklinghausen, März 2008) herausgegebene Verfahren „Numerische Bewertung von 
Biotoptypen für die Bauleitplanung in NRW“. 
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Das Bewertungsverfahren basiert auf einem Vergleich vorgegebener Biotopwerte 
(Biotopwertliste) in Ausgangszustand und Planungszustand gemäß den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes (rechnerische Ermittlung von Eingriff und Kompensation). 
Bei Bedarf und entsprechend der örtlichen Ausprägung können Korrekturfaktoren auf die 
vorgegebenen Biotopwerte angewendet werden.  
 
Ergebnis der Bilanzierung (vgl. Tabelle 3): 
 
Differenz: Biotopwert Planung 5.630 - Biotopwert Bestand 8.915 = - 3.285 
Biotopwert-Verlust / Kompensationsbedarf. 

 
Das angewandte Bewertungsverfahren schließt mit einem Biotopwertdefizit ab. 
 
Dieses Biotopwertdefizit wird über das Ökokonto der Gemeinde Niederkrüchten, 
Ausgleichsflächen für die Bauleitplanung, Ersatzforstfläche Boscherhausen, Gemarkung 
Niederkrüchten, Flur 78, Flurstück 79 - ausgeglichen (Lageplan siehe Kapitel II, 
Berichtspunkt 7). 
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Tabelle 3 Eingriffs-Ausgleichs-Berechnung 
 

 

 
 

Code Biotoptyp Bestand     Planung     Veränderung 

    
Wert-  
stufe 

Fläche 
m

2
 

Biotopwert 
Fläche x 
Wertstufe 

Wert-  
stufe 

Fläche 
m

2
 

Biotopwert 
Fläche x 
Wertstufe Fläche m

2
 

1 Versiegelte oder teilversiegelte Flächen, 
Rohböden 

              

1.1-1 Versiegelte Flächen, hier: Gebäude 0 1.992 0 0 2.330 0 338 

1.1-2 Versiegelte Flächen, hier: Verkehrs- und 
Lagerflächen, Parkplätze, Zufahrt 

0 2.706 0 0 3.680 0 974 

1.3 Teilversiegelte oder unversiegelte 
Betriebsflächen, wassergebundene Decken 
etc., hier: Kiesfläche, Vegetationsfläche mit 
Schotterabdeckung 

1 60 60 1 0 0 -60 

3 Landwirtschaftliche und gartenbauliche 
Nutzfläche 

              

3.4 Intensivwiese, -weide, artenarm (Fettwiese, 
Fettweide), hier: - Grünland vom Typ der 
Glatthaferwiese, derzeit ungenutzt 

3 2.368 7.104 3 0 0 -2.368 

4 Grünflächen, Gärten               

4.5 Intensivrasen, Staudenrabatten, 
Bodendecker, z.B. in Industrie- und 
Gewebegebieten; hier: Parkplatzeingrünung 

2 9 18 2 346 692 337 

5 Brachen, flächig oder streifig               

5.1 Acker-, Grünland-, Industrie- und 
Siedlungsbrachen, hier: - Brache, ruderale 
Grasflur  

4 370 1.480 4 0 0 -370 

7 Gehölzflächen, Gehölze               

7.1 Hecke, Gehölzstreifen, Gebüsch mit 
lebensraumtypischen Gehölzarten < 50%, 
hier: Parkplatzbepflanzung, Ziergehölze 

3 12 36 3 0 0 -12 

7.1-N Neuanlage; Hecke, Gehölzstreifen, Gebüsch 
mit lebensraumtypischen Gehölzarten, hier: - 
landschaftsgerechte Bepflanzung 
Gebäudeumfeld; tlw. Parkplatzeingrünung, 

3 0 0 3 766 2.298 766 

7.2 Hecke, Gehölzstreifen, Gebüsch mit 
lebensraumtypischen Gehölzarten > 50%, 
hier:  Gebüsche, junge Obstbäume 

5 24 120 5 0 0 -24 

7.3 Baumreihe, Baumgruppe mit 
lebensraumtypischen Baumarten < 50% und 
Einzelbaum, nicht lebensraumtypisch, hier: 
Amberbaum am südlichen Parkplatzende, 
BHD 18 cm 

4 10 40 4 0 0 -10 

7.3 Baumreihe, Baumgruppe mit 
lebensraumtypischen Baumarten < 50% und 
Einzelbaum, nicht lebensraumtypisch, hier: 
Kugel-Sumpfeiche am südlichen 
Parkplatzende, BHD 11 cm 

3 3 9 3 0 0 -3 

7.4 Baumreihe, Baumgruppe mit 
lebensraumtypischen Baumarten > 50% und 
Einzelbaum, lebensraumtypisch, hier: 
Baumgruppe am Parkplatz im NW, BHD 16 
und 30 cm 

6 8 48 6 0 0 -8 

7.4_N Neuanlage: Baumreihe, Baumgruppe mit 
lebensraumtypischen Baumarten > 50% und 
Einzelbaum, lebensraumtypisch, hier: 
Neupflanzung, Feldahorn / Wildobst i.S., 22 
Stk. 

6 0 0 6 440 2.640 440 

Summe     7.562 8.915   7.562 5.630 0 

         

  Differenz: Biotopwert Planung 5.630 - Biotopwert Bestand 8.915 = - 3.285 Biotopwert-Verlust / Kompensationsbedarf 
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4.2 Maßnahmenkonzept 
 
4.2.1  Anforderungen 

Die mit der Errichtung des Lebensmittelvollsortimenters und den erforderlichen 
Verkehrsflächen verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft (hier insb. die 
Zunahme des Versiegelungsgrades) sollen über die Begrünung der Freiflächen im 
Plangebiet mit Gehölzen  und die Pflanzung von Bäumen gemindert und soweit 
erforderlich ausgeglichen werden. Die Begrünung der Freiflächen soll darüber hinaus 
dazu beitragen, die kleinklimatischen  Verhältnisse positiv zu beeinflussen.               

Dabei steht die möglichst nachhaltige landschaftsökologische und -ästhetische 
Ausgestaltung der Freiflächen im Vordergrund der Überlegungen.  
Dazu gehört die Aufwertung der vorh. Strukturen mit dem Ziel ökologisch hochwertigere 
Strukturen als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu schaffen genauso wie der 
landschaftsästhetische Aspekt der Einbindung des Baukörpers und der Verkehrsflächen 
in das Ortsbild.  
Dementsprechend sind unterschiedliche Ansprüche an die Vegetation zu beachten, wie 
bspw. die Artenauswahl, die sich am Standort und der Funktion zu orientieren hat 
genauso wie eine Pflege zur nachhaltigen Sicherung der Funktion.  
  
4.2.2 Landschaftspflegerische Festsetzungen 

Im Plangebiet müssen in Abhängigkeit von der Funktion der Maßnahmen 
unterschiedliche Maßnahmenbereiche betrachtet werden und durch Festsetzungen 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 
gesichert werden.  
 
Dabei sind Maßnahmenbereiche zu unterscheiden, in denen gestalterische 
Gesichtspunkte zur städtebaulichen und funktionalen Einbindung eine übergeordnete 
Rolle spielen  und solche, in denen neben der Einbindung des Baukörpers die 
landschaftsökologischen Belange durch eine entsprechende Gehölzauswahl stärker zu 
berücksichtigen sind.   
 
Dazu sind vorwiegend standortgerechte Gehölzarten in einer Mischung zu verwenden, 
die zu einer ökologischen Aufwertung des Plangebiets führt und der heimischen Tierwelt 
neue Lebensräume bietet. 
 
Nur wo die Flächen für die Verwendung standortgerechter lebensraumtypischer Gehölze 
zu beengt sind, wie bspw. zwischen den Stellplätzen und dem Brempter Weg, dürfen 
auch nicht standortgerechte Gehölze und bodendeckende Kleingehölze zur Verwendung 
kommen.   
  
Maßnahmenbereich Stellplatzanlage 
Die Flächen zwischen der Stellplatzanlage und dem Brempter Weg sowie die 
Pflanzflächen in direkter Zuordnung zu den Verkehrsflächen, die für die Verwendung 
standortgerechter lebensraumtypischer Gehölze zu beengt sind, können auch mit nicht 
standortgerechten Gehölzen und bodendeckenden Kleingehölzen bepflanzt werden. 
Dabei soll der Schwerpunkt auf blühenden Gehölzen liegen. 
  
Zusätzlich sind 11 mittelkronige Laubbäume im Bereich der Stellplatzanlage 
anzupflanzen. Je Baum ist eine wasserdurchlässige Fläche wie z.B. eine mit 
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Rasengittersteinen bedeckte Fläche in einer Größe von mindestens 12 qm zu schaffen; 
die Bäume sind durch Rammschutzbügel zu sichern. 
 
Die vorh. Gehölze sind soweit möglich zu erhalten und in das Begrünungskonzept 
einzubinden. 
 
Maßnahmenbereich Einbindung des Baukörpers und Teile der Stellplatzanlage 
Nördlich, westlich und südlich der festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche sind 
zur Eingrünung des Gebäudes auf den nicht überbauten Grundstücksflächen 
Einzelgehölze und Gehölzgruppen mit standortgerechten lebensraumtypischen 
Gehölzen zu pflanzen. 
 
Dies gilt auch für ausreichend große Pflanzflächen an der Stellplatzanlage, wie bspw. an 
der nördlichen Grenze. 
 
Zusätzlich sind im Umfeld des Gebäudes 11 mittelkronige Wildobstbäume vorzusehen.  
 
Pflegeaspekte                               
Zur Sicherung einer nachhaltigen Pflege ist festzusetzen, in welchem Zeitraum die 
Pflanzmaßnahmen durchgeführt werden sollen und welche Pflegemaßnahmen zu einer 
nachhaltigen Bestands- und Funktionssicherung zu berücksichtigen sind – auch unter 
dem Aspekt, dass Beeinträchtigungen des Schutzgutes Pflanzen und Tiere zu 
vermeiden beziehungsweise zu kompensieren sind. 

 
4.2.3 Pflanzenauswahl Maßnahmenbereich Stellplatzanlage 
 
Die Pflanzflächen entlang des Brempter Weges sowie die Pflanzflächen im Umfeld der 
Verkehrsflächen, die für die Verwendung standortgerechter lebensraumtypischer 
Gehölze zu beengt sind, sind mit Gehölzen und bodendeckenden Kleingehölzen der 
folgenden Pflanzenauswahlliste zu bepflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. 
Dabei liegt der Schwerpunkt auf blühenden Gehölzen. 
Die Gehölze sind einzeln oder in Gruppen zu setzen (Str. 2xv. i.C. 100/150 cm).  
Bei den bodendeckenden Kleingehölzen sind vier bis sechs Pflanzen / m² (v. Str. i.C. 
30/40 cm) zu pflanzen.  
Die Pflanzflächen sind dauerhaft gegenüber Befahren und Betreten zu schützen und zu 
pflegen. 
 
Pflanzenliste Gehölze  
· Amelanchier ovalis - Felsenbirne  
· Buddleja alternifolia - Sommerflieder  
· Hydrangea paniculata „Early Sensation“ – Rispen Hortensie  
· Rosa „Schneewittchen“ – Strauchrose 
(oder vergleichbare Gehölze).  
 
Bodendeckende Kleingehölze 
· Deutzia x rosea – Deutzie 
· Ligustrum vulgare "Lodense" – Liguster 
· Potentilla fruticosa “Manchu” – Fingerstrauch  
· Rosa “Max Graf” - Rose 
· Spirea jap. "Little Princess" - Rosa Zwerg-Spiere 
(oder vergleichbare Bodendecker). 
 
 



Umweltbericht und Landschaftspflegerischer Fachbeitrag  zur 
65. Änderung des Flächennutzungsplanes “Vollsortimenter Hochstraße“ 
Bebauungsplan Nie-127 “Vollsortimenter Hochstraße“ 
 

     48  

4.2.4 Pflanzenauswahl Maßnahmenbereich Einbindung des Baukörpers und Teile 
der Stellplatzanlage  

 
Nördlich, westlich und südlich der festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche sind 
zur ökologischen Aufwertung und zur Eingrünung des Gebäudes auf den nicht 
überbauten Grundstücksflächen Einzelgehölze und Gehölzgruppen mit 
lebensraumtypischen Gehölzen der folgenden Pflanzenauswahlliste in einem Verbund 
von max. 1,50 m x 1,50 m zu pflanzen (Str. 2xv., i.C., 100/150 cm). 
Dies gilt auch für ausreichend große Pflanzflächen an der Stellplatzanlage, wie bspw. an 
der nördlichen Grenze. 
   
Die Pflanzflächen sind dauerhaft gegenüber Befahren und Betreten zu schützen und zu 
pflegen. Die Anlage von Rettungswegen innerhalb der Pflanzflächen ist zulässig. 
 
Pflanzenliste 
· Cornus sanguinea - Roter Hartriegel 
· Corylus avellana - Haselnuss 
· Euonymus europaeus - Pfaffenhütchen 
· Ligustrum vulgare - Gewöhnlicher Liguster 
· Rosa canina - Hundsrose 
· Viburnum opulus - Gemeiner Schneeball 
(oder vergleichbare, heimische und standortgerechte Laubgehölze). 

 
4.2.5  Pflanzenauswahl Bäume 
 
Innerhalb des Plangebietes sind insgesamt 22 mittelkronige Laubbäume der folgenden 
Art anzupflanzen: 
  
Auf der Stellplatzanlage 
11 Stück „ Acer campestre "Elsrijk" – Feldahorn (Hochstamm 3xv. m. B. StU 16/18 cm) 
oder vergleichbare, heimische und standortgerechte Laubbäume. 
 
Nördlich und südlich der festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche   
Je 5 Stück „Malus sylvestris“ – Wildapfel und Pyrus pyraster – Wildbirne (Hochstamm 
3xv. m. B. STU 10 – 12cm) oder vergleichbare, heimische und standortgerechte 
Wildobstbäume sowie 1 Stück „Malus sylvestris“ – Wildapfel am Fußweg an der  
nordöstlichen  Grundstücksbegrenzung und 1 Stück Pyrus pyraster – Wildbirne an der 
südwestlichen Grundstücksbegrenzung. 
  
4.2.6 Durchführung der Maßnahmen und Pflege der Gehölze 
 
Die oben beschriebenen Bepflanzungsmaßnahmen sind innerhalb der ersten 
Pflanzperiode (Zeitraum von Oktober bis März) nach Inbetriebnahme durchzuführen. 
Dazu gehört eine fachgerechte Pflanzung der Gehölze, die dauerhaft zu erhalten und bei 
Verlusten gleichwertig zu ersetzen sind.  
  
Folgende Maßgaben sind zur nachhaltigen Sicherung des Gehölzbestandes zu 
beachten:  

- Eine regelmäßige Kontrolle der Pflanzungen. Dabei sind abgestorbene Pflanzen 
oder Pflanzenteile fachgerecht zu entfernen. Abgestorbene Pflanzen sind zu 
ersetzen.  

- Ziersträucher sind- falls erforderlich - mit einem Pflegeschnitt zu versehen.   
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- Generell sind Schnittmaßnahmen aus Gründen des Artenschutzes zwischen 
Anfang Oktober und Ende Februar durchzuführen.  

 
- Falls erforderlich ist an die Baumkronen insb. im Bereich der Stellplätze in den 

darauffolgenden Jahren ein Erziehungsschnitt vorzunehmen.  
 

Weitere Pflegemaßnahmen sind in der Folge nur dann durchzuführen, wenn es 
erforderlich werden sollte, unerwünschten Entwicklungen vorzubeugen.  
 
4.2.7 Umsetzung der Maßnahmen  
 
Die Umsetzung der unter den Berichtspunkten 4.2.3 – 4.2.6 beschriebenen Maßnahmen 
ist  durch Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB im Rahmen der verbindlichen 
Bauleitplanung abzusichern. 
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1. Einleitung und Aufgabenstellung 
  

Die Gemeinde Niederkrüchten hat einen Aufstellungsbeschluss für die 65. Änderung des 
Flächennutzungsplanes „Vollsortimenter Hochstraße“ und die Aufstellung des Bebau-
ungsplans Nie-127 „Vollsortimenter Hochstraße“ gefasst, um die Voraussetzungen für die 
Neuordnung eines Einzelhandelsstandortes im Geltungsbereich des Bebauungsplanes zu 
schaffen. 
 
Im Rahmen der Bauleitplanung sind die Belange des Artenschutzes gemäß den Bestim-
mungen der §§ 44 und 45 BNatSchG zu beachten (Dr. E.-F. Kiel, 2015). 
Demnach ist eine artenschutzrechtliche Betrachtung gemäß § 44 (1 und 5) BNatSchG 
erforderlich (MKUNLV, MBV 2010), (MKULNV (2016). 
 
Um potenzielle artenschutzrechtliche Sachverhalte frühzeitig berücksichtigen zu können, 
erfolgt im Vorfeld des Verfahrens zur Flächennutzungsplanänderung und Bebauungsplan- 
aufstellung eine artenschutzrechtliche Vorprüfung der Stufe I. 
  

2. Ausgangssituation 
 
2.1 Lage des Plangebietes 
 
Das Plangebiet befindet sich in der Gemeinde Niederkrüchten im nördlichen Teil der 
Ortslage Niederkrüchten innerhalb der sog. „im Zusammenhang bebauten Ortslage“ 
(Innenbereich) ohne direkten Kontakt in die freie Landschaft. 
Der rechtsgültige Flächennutzungsplan weist das Plangebiet nebst Umgebung als 
„Gemischte Baufläche“ aus, an die sich im Norden „Wohnbauflächen“ anschließen. 
 
Abbildung 1. Lage im Raum 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Quelle: www.tim-online.nrw.de 

http://www.tim-online.nrw.de/
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2.2 Struktur des Plangebietes 
 

Bei dem Plangebiet, das direkt von der Hochstraße erschlossen wird (Zufahrt Parkplatz 
Raiffeisenmarkt), handelt es sich bereits um einen Einzelhandelsstandort, der sich aus 
einem Raiffeisenmarkt mitsamt den befestigten Parkplatz-, Lager und Bewegungsflächen 
und einem nicht mehr genutztem Gebäude eines ehemaligen Lebensmittelmarktes 
zusammensetzt. 
 
Dazu gehören begleitende Freiflächen (Brachflächen/Säume, gestaltete Grünflächen, 
einzelne Bäume und Gebüsche) sowie eine artenarme Wiese, die sich westlich des 
Raiffeisenmarktes und nördlich des leer stehenden Gebäudes anschließt. 
Insgesamt umfasst das Plangebiet eine Größe von ca. 7.530 m². 
 
Das Umfeld des Plangebietes wird durch kleinere Gewerbeflächen und Wohnbebauung aus 
Einzel- und Reihenhäusern geprägt, die sich an den Straßenverläufen orientieren. 
  
Die im unmittelbaren Umfeld in Nord-Süd-Richtung (Mittelstraße) und Ost-West-Richtung 
(Hochstraße) verlaufenden stark befahrenen Durchgangsstraßen tragen mit einer weiteren 
östlich gelegenen Straße (Brempter Weg) zur Verinselung der Flächen und insb. der 
artenarmen Wiese bei.  
 
Nach Süden hin verschmälert sich der Siedlungsbereich und weist mehr Freiflächen und 
Baumstrukturen auf. Im Südosten befinden sich ein Sportplatz und ein Freibad. 
 
Der Lütterbach quert hier (abschnittsweise verrohrt) den Siedlungsbereich.  
Am Gewässerverlauf orientieren sich in Anschluss an den Siedlungsbereich Wälder sowie 
ein großes (künstliches) Stillgewässer, welches durchflossen wird. 
 
Das außerhalb der Ortslage landwirtschaftlich genutzte weitere Umfeld besteht überwiegend 
aus großräumig zusammenhängenden Ackerflächen sowie aus Intensivgrünland.  
 

3. Vorhabensbeschreibung  
  
Durch Neuordnung des Einzelhandelsstandortes im Geltungsbereich der 
Flächennutzungsplanänderung und des Bebauungsplanes soll die Errichtung eines 
Verbrauchermarktes (Vollsortimenter) mit den erforderlichen Parkplatzflächen und 
Grünanlagen ermöglicht werden. 
Die Erschließung erfolgt weiterhin von der Hochstraße. 
 
Im Rahmen der Realisierung werden innerhalb des Plangebietes ein seit 2015 leer 
stehendes Gebäude (ehem. Netto-Markt) und der derzeit noch betriebene Raiffeisenmarkt 
abgerissen. 
  
Der Neubau ist einschl. der Anlieferung am Standort des ehem. Marktes und auf der 
angrenzenden als Mähwiese genutzten Fläche vorgesehen. 
 
Der Parkplatz mit 100 Stellplätzen und die Bewegungsflächen sind mit Bäumen und 
randlichen Grünflächen auf dem Standort des Raiffeisenmarktes und dem vorh. Parkplatz 
geplant.  
 
Der bestehende Parkplatz mit einigen wenigen kleineren Bäumen und Grünflächen in 
Randlage sowie kleineren Brachflächen im Umfeld des Leergebäudes sollen mit 
eingebunden werden. 
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4. Beurteilung der Auswirkungen  
 
4.1 Gesetzliche Grundlage und Methodik 
 
Die Notwendigkeit zur Durchführung einer Artenschutzrechtlichen Prüfung (ASP) bei der 
Genehmigung von Vorhaben und im Rahmen der Bauleitplanung begründet sich nach Dr. E.-
F. Kiel (2015) aus den Artenschutzbestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG), insb. aus den unmittelbar geltenden Bestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG 
i. V. m. § 44 Abs.5 und 6 und § 45 Abs. 7 BNatSchG.  
 

Diese Bestimmungen ergeben sich aus der Umsetzung der geltenden, europäischen 
artenschutzrechtlichen Bestimmungen der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) und der 
Vogelschutzrichtlinie (V-RL) in nationales Recht und sehen vor, dass bei allen 
genehmigungspflichtigen Planungs- und Genehmigungsverfahren die Artenschutzbelange im 
Rahmen einer artenschutzrechtlichen Prüfung (ASP) dahingehend betrachtet werden, ob von 
dem Vorhaben planungsrelevante Arten betroffen sein könnten und ob weitere 
Prüfungsschritte als notwendig angesehen werden.  
 
Entsprechend der Handlungsempfehlung „Artenschutz in der Bauleitplanung und der bau-
rechtlichen Zulassung von Vorhaben“ des MKULNV, MBV 2010 sowie dem Erlass 
„Artenschutz im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren“ MKULNV vom 
17.01.2011 entspricht diese Vorgehensweise der Stufe I einer Artenschutzrechtlichen 
Prüfung. 
 
Der Prüfumfang einer ASP beschränkt sich auf die europäisch geschützten Arten nach 
Anhang IV der FFH-Richtlinie und die europäischen Vogelarten. 
 
Zur weiteren Konkretisierung und Optimierung des Praxisbezuges hat das LANUV für 
Nordrhein-Westfalen eine  naturschutzfachlich begründete Auswahl derjenigen Arten 
getroffen, die ggf. im Sinne einer Art-für-Art-Betrachtung einzeln zu bearbeiten sind. 
(„Planungsrelevante Arten“). 
 
Die übrigen, nicht planungsrelevanten europäischen Arten, werden i.d.R. nicht näher 
betrachtet, da sie sich derzeit in einem günstigen Erhaltungszustand befinden und aufgrund 
ihrer Anpassungsfähigkeit keine populationsrelevanten  vorhaben bedingten Beeinträch-
tigungen zu erwarten sind. 
 
Nachfolgend werden die Arbeitsschritte dargelegt und das Ergebnis im Formblatt  „Protokoll 
einer Artenschutzprüfung“ festgehalten. 
 
4.2 Vorprüfung des Artenspektrums 
 
Die Informationen über das Vorkommen von planungsrelevanten Arten im Bereich und im 
Umfeld des Vorhabengebietes wurden dem Fachinformationssystem (FIS) „Geschützte Arten 
in Nordrhein-Westfalen“ (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW; 
http/artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe) entnommen. 
  
Darüber hinaus wurde überprüft, ob Daten aus dem Fundortkataster für Pflanzen und Tiere 
@LINFOS des Landes NRW vorliegen. Danach wurden keine Funde für das Plangebiet und 
die direkte Umgebung ausgewiesen. 
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Ergänzend dazu wurde im Juli 2018 eine Biotopkartierung des Plangebietes und seines 
Umfeldes durchgeführt, so dass die Daten und Erkenntnisse mit den Habitatbedingungen vor 
Ort abgeglichen werden konnten.  
 
Im Rahmen der Biotopkartierung und Besichtigung des Umfeldes wurde besonders geprüft, 
ob Lebensstätten geschützter Arten (insbesondere Nisthöhlen in Gehölzen oder 
Gebäudeöffnungen, Spaltenverstecke und Nester an Gebäudefassaden) vorhanden waren. 
Planungsrelevante Tierarten wurden bei der Kartierung nicht angetroffen. 
 
Bei der Biotopkartierung wurden keine floristischen Besonderheiten festgestellt.  
 
Die Lebensraumfunktion kann hinsichtlich der Flora als wenig wertvoll eingestuft werden, da 
ein Vorkommen an seltenen oder gefährdeten Arten oder Lebensgemeinschaften nicht 
beeinflusst wird bzw. nicht vorhanden ist. 
 
Abbildung 2: Vorhabensgebiet 
  

 
 
Quelle: www.tim-online.nrw.de 

http://www.tim-online.nrw.de/
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4.2.1 Ergebnis der FIS Abfrage 
 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Messtischblattes (TK 25) 4703 Schwalmtal 
Quadrant 3. 
 
Bei der Abfrage (FIS) der planungsrelevanten Arten für das Messtischblatt 4703/3 wurde 
unter Berücksichtigung der unmittelbar benachbarten Flächennutzungen nach den folgenden 
Lebensraumtypen gefiltert: 
 

- Gebäude 
 

- Gärten, Parkanlagen, Siedlungsbrachen 
- Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken 

 
- Fettwiesen und -Weiden 

 
- Säume, Hochstaudenfluren 
- Brachen 

 
In der folgenden Liste der Vorkommen planungsrelevanter Arten nach FIS (abgerufen am 
12.08.2018) sind die für die einzelnen Arten bedeutsamen Lebensraumtypen teilweise 
zusammengefasst worden. 
  
Dadurch wird der Abgleich mit möglichen Wirkfaktoren des Planvorhabens erleichtert.  
Zu berücksichtigen ist ferner, dass die genannten Vorkommen das Messtischblatt allgemein, 
jedoch nicht zwingend das engere Planungsgebiet nebst Umfeld betreffen und die 
Einzelflächen tlw. sehr klein sind. 
 
Legende zum Vorkommen 
Allgemeines 
x Vorkommen im Messtischblatt   
! besondere Bedeutung 
 
Angaben bei den Lebensraumtypen 
FoRu = Fortpflanzungs- und Ruhestätten  
(FoRu) = wie vor, jedoch - Potenzielles Vorkommen oder eingeschränkte Funktion  
Ru =  Ruhestätten (z.B. Tagesversteck) 
(Ru) =  wie vor, jedoch - Potenzielles Vorkommen oder eingeschränkte Funktion  
Na = Nahrungsgast, Nahrungshabitat 
(Na) = wie vor, jedoch - Potenzielles Vorkommen oder eingeschränkte Funktion  
  
Erhaltungszustand NRW (Ampelbewertung) 
S = ungünstig, schlecht 
U = ungünstig, unzureichend 
G = günstig 
G↓  = günstig, jedoch rückläufig 

 
 
 
 

 

 

Tabelle 1 Planungsrelevante Arten nach FIS 
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MTB 
4703 

Wissenschaftlicher Name Deutscher 
Name 

Erhaltungs- 
zust. NRW 

Gebäude Gärten, Klein- 
gehölze …  

Fettwiesen 
und -weiden 

Brachen, 
Hochstauden-
fluren, Säume 

Säugetiere  

x Castor fiber Europäischer Biber G  Na Na  

x Myosotis natttereri Fransenfledermaus G FoRu Na (Na) (Na) 

x Myotis daubentonii Wasserfledermaus G FoRu Na (Na)  

x Nyctalus noctula Großer Abendsegler G (Ru) Na (Na) (Na) 

x Pipistrellus nathusii Rauhhautfledermaus G FoRu Na (Na)  

x Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus G FoRu Na (Na)  

x Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus G↓ - Na (Na) Na 

x Plecotus auritus Braunes Langohr G FoRu FoRu, Na Na Na 

Vögel 

x Accipiter gentilis Habicht G↓ - (FoRu) Na (Na) Na 

x Accipiter nisus Sperber G - (FoRu) Na (Na) Na 

x Alauda arvensis Feldlerche G↓ - - FoRu! FoRu! 

x  Alcedo atthis Eisvogel G - (Na) - - 

x Anas cescca Krickente U - - - (FoRu) 

x Anthus trivialis Baumpieper U - FoRu - FoRu 

x Ardea cinerea Graureiher G - (FoRu) Na Na  

x Asio otus Waldohreule U - Na (Na) (Na) 

x Athene noctua Steinkauz G↓ FoRu! (FoRu) Na Na 

x Buteo buteo Mäusebussard G - (FoRu) Na (Na) 

x Casmerodius albus Silberreiher G - - Na (Wintergast) - 

x Charadrius dubrius Flussregenpfeifer U - - - FoRu 

x Coturnix coturnix Wachtel U - - (FoRu) FoRu! 

x Cuculus canorus Kuckuck U↓ - Na (Na) Na 

x Delichon urbica Mehlschwalbe U FoRu! Na (Na) (Na) 

x Dryobates minor Kleinspecht U - Na (Na) - 

x Dryocopus martius Schwarzspecht G - (Na) (Na) Na 

x Emberiza calandria Grauammer S - - FoRu FoRu! 

x Falco subbuteo Baumfalke U - (FoRu) - (Na) 

x Falco tinnunculus Turmfalke G FoRu! (FoRu) Na Na Na 
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MTB 
4705 

Wissenschaftlicher Name Deutscher 
Name 

Erhaltungs- 
zust. NRW 

Gebäude Gärten, Klein-
gehölze… 

Fettwiesen und 
-weiden 

Brachen, 
Hochstauden-
fluren, säume 

Vögel (Fortsetzung)  

x Hirundo rustica Rauchschwalbe U FoRu! (Na) Na Na (Na) 

x Locustella naevia Feldschwirl U - FoRu (FoRu) FoRu 

x Lulla arborea Heidelerche U - - - (FoRu) 

x Luscinia megarhynchos Nachtigall G - FoRu! - FoRu 

x Luscinia svecica Blaukehlchen U - FoRu - (FoRu) 

x Oriolus oriolus Pirol U↓ - FoRu - - 

x Passer montanus Feldsperling U FoRu Na Na Na 

x Perdix perdix Rebhuhn S - (FoRu) FoRu FoRu! 

x Pernis apivorus Wespenbussard U - Na (Na) Na 

x Phoenicurus phoenicurus Gartenrotschwanz U FoRu FoRu (Na) Na 

x Rallus aquaticus Wasserralle U - -  (FoRu) 

x Riparia riparia Uferschwalbe U - (Na) (Na) (Na) 

x Saxicola rubicola Schwarzkehlchen G - FoRu (FoRu) FoRu! 

x Scolopax rusticola Waldschnepfe G - (FoRu) - - 

x Streptopelia turtur Turteltaube S - FoRu (Na) (Na) (Na) 

x Strix aluco Waldkauz G FoRu Na (Na) Na 

x Tyto alba Schleiereule G FoRu! Na Na Na 

x Vanellus vanellus Kiebitz U↓ - - FoRu FoRu 

Amphibien  

x Hyla arborea Laubfrosch U  Ru! (FoRu) Ru Ru! 

Schmetterlinge  

x Proserpinus proserpina Nachtkerzenschwärmer G - (FoRu) - FoRu 
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4.3 Vorprüfung der Wirkfaktoren 
 
4.3.1 Darstellung des Ausgangszustand (August 2018)   
 
Gebäude 
 
Das südwestliche, lang gestreckte Gebäude (ehemals Netto-Markt) ist derzeit leer stehend. 
Sowohl an den Fassaden als auch im Bereich des Daches, unter der Dachtraufe und dem 
Vordach an der Laderampe ergaben sich keine Hinweise auf Vogelnester oder geeignete 
Einflugöffnungen für Vögel und Fledermäuse. Sogar die Enden der Wellplatten des Daches 
sind mit einer feingeschlitzten Abdichtung aus Kunststoff versehen. 
 
Ähnlich verhält es sich am Gebäude des nebenan noch betriebenen Raiffeisenmarktes (Bau- 
und Gartenmarkt).  
Es gab weder Hinweise auf Vogelnester an der Fassade noch Öffnungen im Bereich der 
Dachtraufe des modernen Gebäudes. Auf der Nord- und Westseite sind Hochregallager 
angebaut, die durch Kundenverkehr und regelmäßigen Wechsel des gelagerten Materials 
(z.B. Baumaterial, mit Folie ummantelte Säcke auf Paletten) und entsprechende 
Beunruhigung gekennzeichnet sind. 
 
Freiflächen 
 
Parkplatz  
Der durch den Betrieb des Raiffeisenmarktes gut frequentierte vollversiegelte Parkplatz 
(Beunruhigung) ist durch randlich gelegene kleinflächige Pflanzstreifen mit nicht 
bodenständigen Arten sowie vereinzelt kleinere bis mittelgroße Bäume (Bergahorn, 
Obstbäume, Amberbaum, Kugelsumpfeiche) gekennzeichnet (Kleingehölze, Bäume).  
 
Brachen, Säume und Hochstaudenfluren 
Das Umfeld im Süden, Westen und Norden des leer stehenden Gebäudes wird von leicht 
variierenden grasreichen Vegetationsformationen eingenommen, die vermutlich seit der 
Räumung des Gebäudes (2015) nicht mehr gemäht / gepflegt worden sind. 
  
Im Süden schließt eine ruderale Grasflur an, u.a. mit Rotschwingel, Landreitgras, klebrigem 
Greiskraut und Ackerschachtelhalm, entsprechend der diesjährigen Sommerhitze 
weitgehend vertrocknet. 
 
Im Westen ist die Grasflur durch den Schattenwurf des Gebäudes und insbesondere dem 
Kronentrauf der freiwachsenden Laubholzhecke auf dem Nachbargrundstück stark 
beschattet und weist nur geringe Deckungsgrade auf. 
 
Der schmale Grasstreifen am Nordrand des Gebäudes ist vermutlich aus einer (extensiv) 
gemähten Rasenfläche hervorgegangen. 
 
Artenarme Wiese 
Die große Freifläche im Nordwesten wird von einer artenarmen Glatthaferwiese 
eingenommen. Außer der namensgebenden Art waren nur wenige Begleitarten wie 
Wiesenbärenklau und Ackerkratzdistel sowie einige Brennnesselherde anzutreffen. 
Entsprechend der Witterung präsentierte sich der Gräserbestand vollkommen vertrocknet. 
 
An der Grenzmauer zum südlich gelegenen Gebäude wächst ein einzelner Holunderbusch. 
Im Südwesten bildet Jungwuchs aus Bergahorn eine kurze Gebüschhecke.  
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Umfeld des Plangebietes 
 
Das Umfeld ist wie folgt strukturiert: 
Im Süden: großes Gewerbegebäude mit Parkplatz, Wohn- und Gewerbegebäude mit 
  kleinen Gartenflächen, Fichtenhecke. 
 
Im Westen: Gartenfläche, strukturreich mit freiwachsender Laubholzhecke, Baumbestand 
  Kronentrauf bis in das Plangebiet hinein  
  Wohngebäude. 
 
Im Norden: unbefestigter Parkplatz 
  Wohngebäude und Riegel mit Gewerbegebäuden 
  Kleinflächige Gärten mit Rasen und meist Nadelgehölzpflanzungen. 
 
Im Osten: Straße und nachfolgend dichte Bebauung mit kleinen Gärten. 
 
Eine Bilddokumentation des aktuellen Zustandes ist dem Anhang 3 zu entnehmen. 
 
4.3.2 Vorbelastungen (anlage- und betriebsbedingte Wirkungen) 
 
Innerhalb des Plangebietes werden mögliche Lebensraumfunktionen für die Tierwelt durch 
folgende Aspekte eingeschränkt: 
 

- Hoher Gebäudeflächenanteil mit modern konzipierten Funktionsgebäuden ohne 
Spaltenverstecke oder Gebäudeöffnungen 
 

- Artenarme Ausprägung der Wiesenfläche und Verinselungseffekt/Barrierewirkung 
durch benachbarte Intensivnutzungen, relativ geringe Flächengröße 
 

- Hoher Versiegelungsanteil der Freiflächen (Parkplatz, Materiallager und Zufahrten am 
Raiffeisenmarkt) und sehr geringer Begrünungsanteil 
 

- Hohe Störungsintensität durch Anwesenheit von Menschen (Parkplatz, 
Raiffeisenmarkt, Parkplatz und Gewerbefläche benachbart im Südwesten) 
 

- Intensiv genutztes Planungsumfeld (Ausnahme Teilfläche im Westen) mit Wohn- und 
Gewerbegebäuden, strukturarmen Freiflächen und Gärten 
 

- Barrierewirkung benachbarter Straßen im Westen, Süden und Osten. 
 
 
4.3.3 Geplante Baumaßnahmen einschließlich Vermeidungsmaßnahmen 
 
Die Bauleitplanung soll Planungsrecht für die Errichtung eines Nahversorgungsmarktes 
(Vollsortimenter) schaffen. 
 
Hierzu werden zunächst die bestehenden Gebäude zurückgebaut und in der Folge wird das 
neue Gebäude einschl. der erforderlichen Ver- und Entsorgungseinrichtungen, der 
Bewegungsräume und der Anlagen für die Andienung und den ruhenden Verkehr errichtet. 
 
Die ehemalige Wiesenfläche ist Bestandteil des Plangebietes. 
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Das geplante Gebäude wird mit bepflanzten Freiflächen (Gebüsche, Staudenpflanzungen,  
ggf. in Mischung mit Extensivrasen) in einer Breite von ca. 10 – 12 m im Norden, Westen 
und Süden eingegrünt. 
  
Die benachbarte freiwachsende Laubholzhecke im Westen wird nicht beeinträchtigt 
(Gebäudeabstand - Hecke im Bestand ca. 4 m, in der Planung ca. 10 m). 
 
Das Gebäude und der Parkplatzbereich werden mit ca. 20 heimischen Laubbäumen 
(Feldahorn, Wildobst)  und ergänzend mit randlichen Pflanzstreifen eingegrünt. 
 
Die vorh. Vegetationsstrukturen werden – soweit möglich -  in das Begrünungskonzept 
eingebunden. Der Gehölzbestand kann weitestgehend erhalten werden.   
 
4.3.4 Potenzielle Auswirkungen des Vorhabens 
  
Folgende Wirkfaktoren des Vorhabens können möglicherweise zu Beeinträchtigungen der 
Tier- und Pflanzenwelt führen: 
  
Baubedingt: Lärm- und stoffliche Emissionen, Erschütterungen, Beseitigung von 
Vegetationsflächen 

  

Anlagebedingt: Flächeninanspruchnahme, Lebensraumverlust als Nahrungshabitat,  
Zerschneidung, Barrierewirkung 

  

Betriebsbedingt: Lichtemissionen, Auswirkungen des zusätzlichen Fahrzeugverkehrs.  
 
Bau- und anlagebedingt kommt es durch die Flächeninanspruchnahme zu einem 
dauerhaften Verlust bzw. zu einer Qualitätsveränderung von Habitatflächen.  
 
Baubedingt sind zeitlich eingeschränkte akustische und visuelle Störreize (z.B. Baulärm, 
Beleuchtung, Bewegungsunruhe) und Erschütterungen während der Bauzeit, ggf. in 
Kombination mit stofflichen Reizen z.B. durch Staub und Abgase, zu erwarten.  
 
Betriebsbedingt reduzieren sich diese Auswirkungen auf akustische und visuelle Störreize 
durch den Liefer- und Kundenverkehr.  
 
Es ist nicht zu erwarten, dass es durch die Baufeldräumung oder andere Maßnahmen zur 
Fällung von Bäumen und Rodung von Sträuchern kommt und damit grundsätzlich zur 
Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und ggf. zur unmittelbaren 
Beeinträchtigungen von Tieren. 
  
Eine zusätzliche Zerschneidung oder Verinselung von Lebensräumen ist durch das 
Vorhaben nicht zu erwarten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gemeinde Niederkrüchten 
Artenschutzrechtliche Vorprüfung (Stufe 1) zur 
65. Änderung des Flächennutzungsplanes “Vollsortimenter Hochstraße“ 
Bebauungsplan Nie-127 “Vollsortimenter Hochstraße“  
 

13 
 

4.3.5  Prognose der wahrscheinlichen Auswirkungen 
 
Im Zusammenhang mit Bauleitplanung und Genehmigung von Vorhaben sind für die 
europäisch geschützten Arten die in § 44 Abs. BNatSchG festgelegten Zugriffsverbote zu 
beachten (Dr. E.-F. Kiel, 2015).  
 
Danach ist verboten ... 
 
 - Verbot Nr. 1: ...Tiere zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre  

Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen 
oder zu zerstören, 
 

- Verbot Nr. 2: ...Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten so erheblich zu stören, dass 
sich der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert, 

 
- Verbot Nr. 3: Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der Tiere aus der Natur zu 

entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 
 
- Verbot Nr. 4: ... Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 

entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 
 
Nach den gesetzlichen Vorgaben ist zu prüfen, ob die durch das Vorhaben ausgelösten 
Wirkfaktoren dazu führen können, dass Exemplare einer europäisch geschützten Art 
erheblich gestört, verletzt oder getötet werden können.  
 
Darüber hinaus ist zu untersuchen, ob die Wirkfaktoren die ökologische Funktion von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang mit dem Vorhaben 
nachhaltig beeinträchtigt werden können. 
 
Ausgehend von der oben aufgeführten Liste „Vorkommen planungsrelevanter Arten“ wird 
nach dem Ausschlussprinzip unter Berücksichtigung der 
  

- Lebensraumansprüche einer Art oder Artengruppe (Lebensraumtyp) 
- der aktuellen Bestandssituation des Vorhabensbereiches 
- der aktuellen Vorbelastungen, betriebsbedingten Störungen 
- der Art und Weise der Durchführung des Planvorhabens  

 
eine Prognose erstellt, ob erhebliche Störungen und/oder nachhaltige Beeinträchtigungen für 
europäisch geschützte Arten wahrscheinlich sind oder nicht. 
 
4.3.5.1 Gebäude 
 
Für die an den Lebensraumtyp Gebäude angepassten Arten sind die artspezifischen 
Ansprüche von Bedeutung und wie folgt zu werten: 
 
Säugetiere, Gruppe der Fledermäuse: 
 
Die vor Ort festgestellte Ausprägung und der Zustand der modernen Gebäude ergab 
keinerlei Möglichkeiten der Nutzung von Einflugöffnungen oder Spaltenverstecken.  
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Für die Gruppe der im Messtischblatt 4703 vorkommenden Fledermausarten (hier: 
Fransenfledermaus, Wasserfledermaus, Abendsegler, Rauhautfledermaus, 
Zwergfledermaus, Braunes Langohr) sind somit keine Lebensraumfunktionen im Sinne von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten (Wochenstuben, Tagesverstecke oder Winterquartiere) 
gegeben. 
 
Fazit:  keine artenschutzrechtliche Betroffenheit 
 
Vögel: 
 
Wie bereits bei der Gruppe der Fledermäuse beschrieben, bieten die vorhandenen Gebäude 
keinerlei Lebensraummöglichkeiten für Gebäudebrüter (hier: Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, 
Feldsperling, Gartenrotschwanz, Steinkauz, Turmfalke, Waldkautz und Schleiereule) im 
Sinne von Fortpflanzung- und Ruhestätten. 
Dazu trägt auch das intensiv genutzte Umfeld, die Beunruhigung durch menschliche 
Anwesenheit und das Fehlen geeignete Nahrungshabitate im engeren Umfeld bei. 
 
Fazit:  keine artenschutzrechtliche Betroffenheit 
 
 
4.3.5.2 Freiflächen und Strukturen 
 
Lebensraumtypen: Gärten, Parkanlagen, Siedlungsbrachen 
   Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken 
 
Säugetiere: Europäischer Biber 
Das Vorhabengebiet hat keinerlei räumlichen Bezug zu Gewässersystemen im näheren 
Umfeld. Die Biotopausstattung weist keine geeigneten Nahrungsräume (Weichholzbestände) 
auf. Die umgebenden Straßen und die Lage innerhalb des Siedlungsraumes bilden wirksame 
Barrieren. 
 
Fazit:  keine artenschutzrechtliche Betroffenheit 
 
Säugetiere: Gruppe der Fledermäuse: 
Im Plangebiet sind keine Altbäume bzw. Höhlenbäume vorhanden, die als Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten für das Braune Langohr dienen könnten. 
Ökologische Leitlinien wie Hecken und Baumreihen, die in die freie Landschaft führen, 
fehlen. 
Es fehlen (auch unmittelbar angrenzend) ertragreiche Nahrungshabitate, die eine 
regelmäßige Nutzung vermuten lassen könnten. Für den Erhaltungszustand der lokalen 
Fledermauspopulationen ist das Plangebiet nicht von nennenswerter Bedeutung. 
 
Fazit:  keine artenschutzrechtliche Betroffenheit 
 
Vögel: 
 
Das Plangebiet ist gekennzeichnet durch das Fehlen größerer zusammenhängender 
Biotopstrukturen in ausreichender Flächengröße.  
Die durch Siedlungen und Verkehrsflächen (Barrierewirkung) eingeschränkte Anbindungen 
an den freien Landschaftsraum und die hohe Störungsintensität schränken die 
Lebensraumfunktionen zusätzlich ein. 
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Es fehlen z.B.: 
  

- geeignete Horstbäume oder Höhlenbäume für Greife und Höhlenbrüter. 
- Gebüsche und andere Gehölzbestande heimischer Arten für Gebüschbrüter 

 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten geschützter Arten sind somit nicht zu erwarten. 
Der Planungsbereich stellt zudem nur einen geringen (potentiellen) Anteil des 
Lebensraumbereiches (z.B. als Nahrungshabitat) der jeweiligen lokalen Populationen dar. 
Erhebliche negative Auswirkungen sind somit nicht zu befürchten. 
 
Fazit:  keine artenschutzrechtliche Betroffenheit 
 
Amphibien 
 
Die notwendigen Lebensraumbedingungen für die Art Laubfrosch, wie u.a. Bäume und 
Gebüsche im räumlichen Zusammenhang mit Gewässern, extensive Flächennutzung, 
Röhrichte, Grünland und Hochstaudenfluren fehlen. Der Standort wird durch unüberwindliche 
Barrieren (Straßen, Siedlung) blockiert. Es sind keine Vorkommen möglich. 
 
Fazit:  keine artenschutzrechtliche Betroffenheit 
 
Schmetterlinge 
 
Für die im Meßtischblatt nachgewiesene Art Nachtkerzenschwärmer gelten folgende 
Hinweise für das Fehlen der Art im Plangebiet: 
 

- Raupenfutterpflanze fehlend: Nachtkerze (Oenothera biennis), Weidenröschen 
(Epilobium augustifolium, -hirsutum, -palustre, -dodonai, -parviflorum, -tetragonum), 
Blutweiderich (Lythrum salicaria) 

 
- Saugpflanze fehlend: Pfingst-Nelke (Dianthus gratianopolitanus), Nickendes 

Leimkraut (Silene nutans), Taubenkropf (Silene vulgaris), Jelängerjelieber (Lonicera 
caprifolium), Wiesen-Salbei (Salvia pratense), Wicken (Vicia spec.) 

 
Fazit:  keine artenschutzrechtliche Betroffenheit 
 
 
Lebensraumtypen: Brachen 
   Säume, Hochstaudenfluren 
 
Säugetiere: Gruppe der Fledermäuse: 
 
Wie bereits beim Lebensraumtyp Gärten und Kleingehölze ausgeführt, fehlt eine Anbindung 
an ökologische Leitlinien in den offenen Landschaftsraum hinein sowie ausreichend große 
Nahrungshabitate.  
Die genannten Biotoptypen sind nur sehr kleinflächig vorhanden. 
Für den Erhaltungszustand der lokalen Fledermauspopulationen ist das Plangebiet, z.B. als 
Teil des Nahrungshabitates nicht von nennenswerter Bedeutung. 
 
Fazit:  keine artenschutzrechtliche Betroffenheit 
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Vögel 
 
Die geringen Flächengrößen, die artenarme Ausprägung der Brachen und Säume und die 
isolierte Lage im Siedlungsbereich schränken die Lebensraumfunktionen für die Tierwelt 
stark ein.  
Nahe gelegene vertikale Strukturen wie Gebäude, Mauern und Beunruhigung des Umfeldes 
bedingen u.a. das Fehlen typischer Offenlandarten wie z.B. dem Kiebitz. 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten geschützter Arten sind somit nicht zu erwarten. 
 
Der Planungsbereich stellt zudem nur einen geringen (potenziellen) Anteil des 
Lebensraumbereiches (z.B. als Nahrungshabitat) der jeweiligen lokalen Populationen dar. 
Erhebliche negative Auswirkungen sind somit nicht zu befürchten. 
 
Fazit:  keine artenschutzrechtliche Betroffenheit 
 
Amphibien 
 
Die bereits beim Lebensraumtyp Gärten und Kleingehölze gemachten Ausführungen gelten 
entsprechend. 
 
Fazit:  keine artenschutzrechtliche Betroffenheit 
 
 
Schmetterlinge 
 
Die bereits beim Lebensraumtyp Gärten und Kleingehölze gemachten Ausführungen gelten 
entsprechend. 
 
Fazit:  keine artenschutzrechtliche Betroffenheit 
 
 
Lebensraumtyp: Fettwiesen und -weiden 
 
Säugetiere: Gruppe der Fledermäuse: 
 
Wie bereits bei den oben genannten Lebensraumtypen aufgeführt, fehlt eine Anbindung an 
ökologische Leitlinien in den offenen Landschaftsraum hinein sowie ausreichend große 
Nahrungshabitate.  
Die artenarme Fettwiese besitzt im Plangebiet und den angrenzenden benachbarten 
Teilbereichen nur eine geringe Flächengröße (ca. 0,23 ha). 
Für den Erhaltungszustand der lokalen Fledermauspopulationen ist das Plangebiet, z.B. als 
Teil des Nahrungshabitates nicht von nennenswerter Bedeutung. 
 
Fazit:  keine artenschutzrechtliche Betroffenheit 
 
Vögel 
 
Die typischen Wiesenvögel und Offenlandarten (Kiebitz, Feldlerche) meiden Flächen mit 
angrenzenden Vertikalstrukturen, wie hier Gehölze (Bäume, Hecken) der benachbarten 
Gärten sowie Gebäude.  
Ausreichende Flächengröße (hier einschließlich angrenzender Flächenanteile nur ca. 0,3 ha) 
und landschaftliche Anbindung fehlen.  
Somit ist der Standort auch für die Wachtel als Fortpflanzungs- und Ruhestätte ungeeignet. 
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Weitere Einschränkungen stellen die Lage im Siedlungsgebiet und die Barrierewirkung 
umliegender Straßen und Gebäudeflächen dar. 
Durch das benachbarte Siedlungsgebiet ist ebenfalls mit dem Einfluss von streunenden 
Katzen als Beutegreifer, insbesondere für bodenbrütende Arten auszugehen. 
 
Für die potenziell den Lebensraumtyp nutzende Nahrungsgäste stellt der Planungsbereich 
nur einen geringen (potenziellen) Anteil des Gesamtlebensraumes der jeweiligen lokalen 
Populationen dar.  
Erhebliche negative Auswirkungen sind somit nicht zu befürchten. 
 
Fazit:  keine artenschutzrechtliche Betroffenheit 
 
Amphibien 
 
Die bereits beim Lebensraumtyp Gärten und Kleingehölze gemachten Ausführungen gelten 
entsprechend. 
 
Fazit:  keine artenschutzrechtliche Betroffenheit 
 
Schmetterlinge 
 
Die bereits beim Lebensraumtyp Gärten und Kleingehölze gemachten Ausführungen gelten 
entsprechend. 
 
Fazit:  keine artenschutzrechtliche Betroffenheit 
 
 
4.4 Ergebnis Stufe I 
 
Es sind Vorkommen europäisch geschützter Arten im Plangebiet, resp. dessen Umfeld 
bekannt und/oder zu erwarten, aber das Vorhaben zeigt keinerlei negative Auswirkungen auf 
diese Arten. 
 
Zugriffsverbote gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG werden bei der Umsetzung der 
Bauleitplanung nicht ausgelöst. 
 
Eine vertiefende Artenschutzprüfung der Stufe II ist daher nicht erforderlich (siehe auch 
Anhang 1 Formblatt Protokoll einer Artenschutzprüfung). 
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Anhang 1  Formblatt Protokoll einer Artenschutzprüfung 
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Anhang 2   Fotodokumentation 
 
Gebäude 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leer stehendes Gebäude mit Vordach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ehem. Netto-Gebäude und Raiffeisenmarkt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dachkonstruktion im Bereich Laderampe, keine Vogelnester 
vorhanden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abdichtung der randlichen Dachunterseite vollkommen 
geschlossen mit Lochblechen und Kunststoffprofilen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vollkommene Abdichtung der Dachtraufe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abdichtung der Welldachenden mit Kunststoffelementen 
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Westseite des Raiffeisenmarktes mit Hochregallager, links 
Fichtenhecke des nördlichen Nachbargrundstücks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostseite des Raiffeisenmarktes am Brempter Weg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geschlossene Abdichtung der Giebelkonstruktion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lagerflächen an der Nordseite (Raiffeisenmarkt) 

 
Gärten, Kleingehölze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 cm schmaler Pflanzstreifen mit Bergahorn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parkplatzeingrünung an westlicher Grenzmauer 
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Gehölzgruppe am Südende des Parkplatzes, Hochstraße 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziergehölze am Südende des Parkplatzes, Hochstraße 

 
Artenarme Glatthaferwiese 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blick nach Nordwesten auf Nachbarbebauung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blick nach Nordosten auf Nachbarbebauung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blick nach Osten auf Raiffeisenmarkt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blick nach Südwesten auf Gehölze (Nadelgehölze, links 
Laubholzhecke mit Bergahorn) des Nachbargrundstücks 
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Brachen, Säume 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grasflur, Brache an der Laderampe (ehem. Netto-Markt), 
Blickrichtung Südwest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brache mit Landreitgras, Blickrichtung Südost 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brachestreifen aus vermutl. ehem. Rasenstreifen zwischen 
ehem. Netto-Markt und artenarmer Mähwiese jenseits der 
Grenzmauer, vorne rechts der einzelne Holunderstrauch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brachestreifen und benachbarte artenarme Glatthaferwiese, 
Blickrichtung Osten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brachestreifen unter Kronentrauf- und Gebäudeschatten westlich des ehem. Netto-Marktes 
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65. Änderung des Flächennutzungsplans „Vollsortimenter Hochstraße“ der Gemeinde Niederkrüchten – Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange (TöB) 

Zusammenfassung der während der Beteiligung der Öffentlichkeit (B) sowie der Behörden und TöB (T) gemäß §§ 3 Abs. 1 und 2 und 4 Abs. 1 und 2 BauGB i. V. m. § 4a BauGB eingegangenen Stel‐
lungnahmen zur Flächennutzungsplanänderung 

 Frühzeitige Beteiligung vom 13.05.2019 bis zum 19.06.2019 
 Öffentliche Auslegung vom 30.09.2019 bis zum 15.11.2019 

 
ID Nr. Schreiben vom, Datum, Inhalt der Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 
T 01 Amprion GmbH 

Schreiben vom 11.11.2019 (Offenlage): 
  

 „Im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen keine Höchstspannungsleitun-
gen unseres Unternehmens. 
Planungen von Höchstspannungsleitungen für diesen Bereich liegen aus heuti-
ger Sicht nicht vor. 
Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weiterer Versorgungsleitungen die 
zuständigen Unternehmen beteiligt haben.“ 
 

 
 
 
 
Die zuständigen Versorgungsunternehmen wurden im Rahmen der Bauleit-
planung beteiligt. 
 

Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
Die Anregung wurde be-
rücksichtigt 

T 02 Bezirksregierung Düsseldorf, Kampfmittelbeseitigung 
Schreiben vom 26.11.2018 (frühzeitige Beteiligung): 

  

 „Für die angefragte Fläche liegt bereits eine Luftbildauswertung vor. Da Kom-
munen auf alte Luftbildauswertungen im Modul KISKaB von IG-NRW zugreifen 
können, hätte ein erneuter, eventuell bauverzögernder Antrag auf Luftbildaus-
wertung nicht mehr gestellt werden müssen. Nachfolgend nochmals die alten 
Empfehlungen:  
Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen lie-
fern keine Hinweise auf das Vorhandensein von Kampfmitteln im beantragten 
Bereich. Daher ist eine Überprüfung des beantragten Bereichs auf Kampfmittel 
nicht erforderlich. Eine Garantie auf Kampfmittelfreiheit kann gleichwohl nicht 
gewährt werden. Sofern Kampfmittel gefunden werden, sind die Bauarbeiten 
sofort einzustellen und die zuständige Ordnungsbehörde oder eine Polizei-
dienststelle unverzüglich zu verständigen. 
Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammar-
beiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. empfehle ich eine Sicherheitsde-
tektion. Beachten Sie in diesem Fall auf unserer Internetseite das Merkblatt für 
Baugrundeingriffe. 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Berücksichtigung einer mangelnden, ausschließlichen Garantie auf 
Kampfmittelfreiheit im Plangebiet wurde bereits vorsorglich in den parallel in 
Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nie-127 „Vollsortimenter Hochstraße“ 
ein Hinweis zum Umgang beim Fund von Kampfmitteln aufgenommen. 

Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen werden 
berücksichtigt. 
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ID Nr. Schreiben vom, Datum, Inhalt der Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 
T 03 Bezirksregierung Düsseldorf 

Schreiben vom 11.06.2019 (frühzeitige Beteiligung): 
  

 „Im Rahmen des o.g. Verfahrens haben Sie mich beteiligt und um Stellungnah-
me gebeten. 
Hinsichtlich der Belange des Verkehrs (Dez. 25) ergeht folgende Stellung-
nahme: 
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 
Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht folgende 
Stellungnahme: 
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 
Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung 
(Dez. 33) ergeht folgende Stellungnahme: 
Es bestehen seitens des Dezernates keine Bedenken gegen die Planung. 
Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) ergeht 
folgende Stellungnahme: 
Gegen die o.g. Planung bestehen aus meiner Sicht keine Bedenken, da sich im 
Planungsgebiet meines Wissens keine Bau- oder Bodendenkmäler befinden, 
die im Eigentum oder Nutzungsrecht des Landes oder Bundes stehen. 
Da meine Zuständigkeiten nur für Denkmäler im Eigentums- oder Nutzungs-
recht des Landes oder Bundes gegeben sind, empfehle ich –falls nicht bereits 
geschehen- den LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland/ Pulheim und den 
LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland/ Bonn, sowie die zuständige 
kommunale Untere Denkmalbehörde zur Wahrung sämtlicher denkmalrechtli-
cher Belange zu beteiligen. 
Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51) 
ergeht folgende Stellungnahme: 
Von der Planung ist keine ordnungsbehördliche Verordnung oder einstweilige 
Sicherstellung der Bezirksregierung als höhere Naturschutzbehörde betroffen. 
Insofern von hier aus Fehlanzeige. Bezüglich weiterer naturschutzrechtlich 
einzubringender Belange im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange ist der Kreis Viersen als untere Naturschutzbehörde zuständig. 
Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht folgende Stel-
lungnahme: 
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 
Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) ergeht folgende 
Stellungnahme: 
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

 
 
entfällt 
 
 
entfällt 
 
 
entfällt 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Das LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland in Pulheim, das LVR-Amt für 
Bodendenkmalpflege im Rheinland in Bonn sowie die Untere Denkmalbehör-
de wurden bzw. werden im Rahmen der Bauleitplanung von der Gemeinde 
Niederkrüchten (regelmäßig) beteiligt. 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
entfällt 
 
 
entfällt 

Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen werden 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
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ID Nr. Schreiben vom, Datum, Inhalt der Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 
Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht folgende 
Stellungnahme: 
Das Plangebiet liegt in der geplanten Wasserschutzzone III A der Wasserge-
winnungsanlage „Niederkrüchten“ und somit im Einzugsgebiet einer öffentlichen 
Trinkwassergewinnung. Gegen die Planung bestehen aus hiesiger Sicht keine 
Bedenken. 
Ansprechpartner: 
• Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung (Dez. 33) Herr Klus-

en, Tel. 0211/475-9835, E-Mail: axel.klusen@brd.nrw.de 
• •Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) Herr Hecker, Tel. 

0211/475-3599, E-Mail: tobias.hecker@brd.nrw.de 
• •Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) Frau Kirbach, Tel.: 0211/475-

2897, E-Mail: heidi.kirbach@brd.nrw.de 
Hinweis: 
Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregierung 
Düsseldorf als Träger öffentlicher Belange. 
Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt, denen diese Funk-
tion im vorliegenden Verfahren obliegt. Andere Dezernate/Sachgebiete haben 
die von Ihnen vorgelegten Unterlagen daher nicht geprüft. 
Dies kann dazu führen, dass von mir z.B. in späteren Genehmigungs- oder 
Antragsverfahren auch (Rechts-)Verstöße geltend gemacht werden können, die 
in diesem Schreiben keine Erwähnung finden.“ 
 

 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Der Änderungsbereich der 65. Änderung des FNP liegt derzeit in keinem festge
legten Trinkwasserschutzgebiet Der Regionalplan für den Regierungsbezi
Düsseldorf, Stand 13.04.2018, stellt zwar eine Überlagerung des Plangebiets a
Bereiche für den Grundwasser- und Gewässerschutz dar. 
Es gibt jedoch noch keine ordnungsbehördlich festgesetzte Wasserschutzzo-
ne IIIa der Wassergewinnungsanlage Niederkrüchten (WG). Nach derzeitigem 
Kenntnisstand ist es jedoch möglich, dass das Plangebiet zukünftig von der 
Festlegung eines Wasserschutzgebiets erfasst wird. 

 
 
Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
 

 Bezirksregierung Düsseldorf 
Schreiben vom 23.08.2019 (Offenlage): 

  

 „Im Rahmen des o.g. Verfahrens haben Sie mich beteiligt und um Stellungnah-
me gebeten. 
Hinsichtlich der Belange des Verkehrs (Dez. 25) ergeht folgende Stellung-
nahme: 
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 
Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht folgende 
Stellungnahme: 
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 
Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung 
(Dez. 33) ergeht folgende Stellungnahme: 
Es bestehen seitens des Dezernates keine Bedenken gegen die Planung. 
Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) ergeht 

 
 
 
 
entfällt 
 
 
entfällt 
 
 
entfällt 
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ID Nr. Schreiben vom, Datum, Inhalt der Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 
folgende Stellungnahme: 
Gegen die o.g. Planung bestehen aus meiner Sicht keine Bedenken, da sich im 
Planungsgebiet meines Wissens keine Bau- oder Bodendenkmäler befinden, 
die im Eigentum oder Nutzungsrecht des Landes oder Bundes stehen. 
Da meine Zuständigkeiten nur für Denkmäler im Eigentums- oder Nutzungs-
recht des Landes oder Bundes gegeben sind, empfehle ich –falls nicht bereits 
geschehen- den LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland/ Pulheim und den 
LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland/ Bonn, sowie die zuständige 
kommunale Untere Denkmalbehörde zur Wahrung sämtlicher denkmalrechtli-
cher Belange zu beteiligen. 
Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51) 
ergeht folgende Stellungnahme: 
Wie bereits mitgeteilt ist von der Planung keine ordnungsbehördliche Verord-
nung oder einstweilige Sicherstellung der Bezirksregierung als höhere Natur-
schutzbehörde betroffen. Insofern von hier aus Fehlanzeige. 
Bezüglich weiterer naturschutzrechtlich einzubringender Belange im Rahmen 
der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange ist der Kreis Viersen als untere 
Naturschutzbehörde zuständig. 
Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht folgende Stel-
lungnahme: 
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 
Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) ergeht folgende 
Stellungnahme: 
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 
Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht folgende 
Stellungnahme: 
Das Plangebiet liegt in der geplanten Wasserschutzzone III A der Wasserge-
winnungsanlage „Niederkrüchten“ und somit im Einzugsgebiet einer öffentlichen 
Trinkwassergewinnung. Gegen die Planung bestehen aus Sicht des Sachgebie-
tes Wasserversorgung /Grundwasser keine Bedenken. 
Ansprechpartner: 
• Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung (Dez. 33) Herr Klus-

en, Tel. 0211/475-9835, E-Mail: axel.klusen@brd.nrw.de 
• •Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) Herr Hecker, Tel. 

0211/475-3599, E-Mail: tobias.hecker@brd.nrw.de 
• •Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) Frau Kirbach, Tel.: 0211/475-

2897, E-Mail: heidi.kirbach@brd.nrw.de 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Das LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland in Pulheim, das LVR-Amt für 
Bodendenkmalpflege im Rheinland in Bonn sowie die Untere Denkmalbehör-
de wurden bzw. werden im Rahmen der Bauleitplanung von der Gemeinde 
Niederkrüchten (regelmäßig) beteiligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
entfällt 
 
 
entfällt 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Der Änderungsbereich der 65. Änderung des FNP liegt derzeit in keinem 
festgelegten Trinkwasserschutzgebiet Der Regionalplan für den Regierungs-
bezirk Düsseldorf, Stand 13.04.2018, stellt zwar eine Überlagerung des Plan-
gebiets als Bereiche für den Grundwasser- und Gewässerschutz dar. 
Es gibt jedoch noch keine ordnungsbehördlich festgesetzte Wasserschutzzo-
ne IIIa der Wassergewinnungsanlage Niederkrüchten (WG). Nach derzeitigem 
Kenntnisstand ist es jedoch möglich, dass das Plangebiet zukünftig von der 
Festlegung eines Wasserschutzgebiets erfasst wird. 

 
 
 
 
Die Hinweise werden 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen werden 
zur Kenntnis genommen. 
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ID Nr. Schreiben vom, Datum, Inhalt der Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 
Hinweis: 
Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregierung 
Düsseldorf als Träger öffentlicher Belange. 
Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt, denen diese Funk-
tion im vorliegenden Verfahren obliegt. Andere Dezernate/Sachgebiete haben 
die von Ihnen vorgelegten Unterlagen daher nicht geprüft. 
Dies kann dazu führen, dass von mir z.B. in späteren Genehmigungs- oder 
Antragsverfahren auch (Rechts-)Verstöße geltend gemacht werden können, die 
in diesem Schreiben keine Erwähnung finden.“ 
 

T 04 Bezirksregierung Arnsberg 
Schreiben vom 05.06.2019 (frühzeitige Beteiligung): 

  

 Das o.g. Vorhaben liegt über dem auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld 
"Brachter Wald". Eigentümerin ist der Niederländische Staat, vertreten durch 
Ministerie van Economische Zaken, Landbouwen Innovatie, Direktoraat-
Generaal Energie, Telecom en Markten, Directie Engeriemarkt, Postbus 20101, 
2500 EC Den Haag, Niederlande. 
Außerdem liegt das Vorhaben über dem auf Braunkohle verliehenen Berg-
werksfeld "Birth 1" im Eigentum der RV Rheinbraun Handel und Dienstleistun-
gen GmbH, hier vertreten durch die RWE Power AG, Abt. Liegenschaften und 
Umsiedlung in 50416 Köln. 
Ferner liegt das Plangebiet über dem Feld der Erlaubnis zu gewerblichen Zwe-
cken "Sophia". Inhaberin der Erlaubnis ist die PVG GmbH - Resources Services 
& Management, Lange Wende 2 in 59069 Hamm. 
Diese Erlaubnis gewährt das befristete Recht zur Aufsuchung des Bodenschat-
zes "Kohlenwasserstoffe" innerhalb der festgelegten Feldesgrenzen. Unter dem 
"Aufsuchen" versteht man Tätigkeiten zur Feststellung (Untersuchung) des 
Vorhandenseins und der Ausdehnung eines Bodenschatzes. Eine Erlaubnis zu 
gewerblichen Zwecken dient lediglich dem Konkurrenzschutz und klärt in Form 
einer Lizenz nur grundsätzlich, welcher Unternehmer in diesem Gebiet Anträge 
auf Durchführung konkreter Aufsuchungsmaßnahmen stellen darf. Eine erteilte 
Erlaubnis gestattet noch keinerlei konkrete Maßnahmen, wie z. B. Untersu-
chungsbohrungen, sodass Umweltauswirkungen in diesem Stadium allein auf-
grund einer Erlaubnis nicht hervorgerufen werden können. Konkrete Aufsu-
chungsmaßnahmen wären erst nach weiteren Genehmigungsverfahren, den 
Betriebsplanzulassungsverfahren, erlaubt, die ganz konkret das "Ob" und "Wie" 
regeln. Vor einer Genehmigungsentscheidung erfolgt gemäß den gesetzlichen 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Eigentümerinnen der Bergwerksrechte teilten nach grundsätzlicher Ab-
stimmung mit Schreiben vom 22.11.1995 (DSM) bzw. 23.11.1995 (Rhein-
braun) mit, dass eine Kennzeichnung nicht erforderlich ist. Eine Beteiligung in 
den Bauleitplanverfahren ist ebenfalls nicht erforderlich. Die Vorgehensweise 
wurde mit dem damals zuständigen Bergamt Moers sowie dem Landesober-
bergamt Nordrhein-Westfalen abgestimmt und im Jahr 2008 der Bezirksregie-
rung Arnsberg mitgeteilt.  
In den parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nie-127 „Vollsorti-
menter Hochstraße“ wurde zur Berücksichtigung der bergbaulichen Situation 
und möglichen hiermit verbundenen Auswirkungen ein entsprechender Hin-
weis in der Begründung aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Anregung wird be-
rücksichtigt 
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Vorschriften eine Beteiligung von ggf. betroffenen Privaten, Kommunen und 
Behörden. Des Weiteren werden ausführlich und gründlich alle öffentlichen 
Belange - insbesondere auch die des Gewässerschutzes - geprüft, gegebenen-
falls in einem separaten wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren. 
Der Vorhabensbereich ist nach den hier vorliegenden Unterlagen (Differenzen-
pläne mit Stand: 01.10.2016 aus dem Revierbericht, Bericht 1, Auswirkungen 
der Grundwasserabsenkung, des. Sammelbescheides - Az.: 61.42.63 -2000-1 -
) von durch Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohlenbergbaus bedingten 
Grundwasserabsenkungen betroffen. Für die Stellungnahme wurden folgende 
Grundwasserleiter (nach Einteilung von Schneider & Thiele, 1965) betrachtet: 
Oberes Stockwerk, 9B, 8, 7, 6D, 6B, 2 - 5, 09, 07 Kölner Scholle, 05 Kölner 
Scholle. 
Folgendes sollte berücksichtigt werden: 
Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt durch den fortschreitenden 
Betrieb der Braunkohlentagebaue, noch über einen längeren Zeitraum wirksam 
bleiben. Eine Zunahme der Beeinflussung der Grundwasserstände im Vorha-
bensgebiet in den nächsten Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand nicht aus-
zuschließen. Ferner ist nach Beendigung der bergbaulichen Sümpfungsmaß-
nahmen ein Grundwasserwiederanstieg zu erwarten. 
Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung für den Braunkohletagebau als 
auch bei einem späteren Grundwasserwiederanstieg sind hierdurch bedingte 
Bodenbewegungen möglich. Diese können bei bestimmten geologischen Situa-
tionen zu Schäden an der Tagesoberfläche führen. Die Änderungen der 
Grundwasserflurabstände sowie die Möglichkeit von Bodenbewegungen sollten 
bei Planungen und Vorhabe Berücksichtigung finden. 
Ich empfehle Ihnen, diesbezüglich, zu zukünftigen Planungen sowie zu Anpas-
sungs- oder Sicherungsmaßnahmen bezüglich bergbaulicher Einwirkungen 
eine Anfrage an die o.g. Feldeseigentümer, sowie die RWE Power AG, Stütt-
genweg 2 in 50935 Köln und für konkrete Grundwasserdaten an den Erftver-
band, Am Erftverband 6 in 50126 Bergheim, zu stellen. Eine Beteiligung ist 
gemäß Ihrer Verteilerliste bereits erfolgt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die RWE Power AG und der Erftverband wurden im Rahmen der Beteiligung 
angeschrieben. Weitere Auflagen oder Restriktionen ergaben sich hieraus 
nicht.  
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T 05 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 

Bundeswehr 
Schreiben vom 13.05.2019 (frühzeitige Beteiligung): 

  

 „Seitens der Bundeswehr gibt es keine Einwände oder Bedenken gegen das 
Vorhaben.“ 
 

entfällt Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

T 06 Geologischer Dienst NRW Landesbetrieb 
Schreiben vom 14.06.2019 (frühzeitige Beteiligung): 

  

 „Erdbebengefährdung 
Übereinstimmend mit den Ausführungen zum Thema "Erdbebenzonen" im 
Abschnitt "Hinweise" in den Planungsrechtlichen Festsetzungen ist das hier 
relevante Planungsgebiet folgender Erdbebenzone 1 geologischer Untergrund-
klasse zuzuordnen: 
• Gemeinde Niederkrüchten, Gemarkung Niederkrüchten: 1/S 

In Ergänzung zu diesen Ausführungen werden hier vorsorglich folgende zu-
sätzliche Hinweise gegeben: 

• Anwendungsteile von DIN EN 1998, die nicht durch DIN 4149 abgedeckt 
werden, sind als Stand der Technik zu berücksichtigen. Dies betrifft hier ins-
besondere DIN EN 1998, Teil 5 "Gründungen, Stützbauwerke und geotech-
nische Aspekte".  

• Auf die Berücksichtigung der Bedeutungskategorien für Bauwerke gemäß 
DIN 4149:2005 bzw. Bedeutungsklassen der relevanten Teile von DIN EN 
1998 und der jeweiligen Bedeutungsbeiwerte wird ausdrücklich hingewiesen. 
Dies gilt insbesondere z. B. für Kaufhäuser etc.. 

Baugrund 
Unter den anthropogenen Auffüllungen stehen Sand und Kies der Jüngeren 
Hauptterrasse an. 
Ich empfehle, den Baugrund objektbezogen zu untersuchen und zu bewerten.“ 
 

 
Vorsorglich wurde bereits folgender Hinweis in den Bebauungsplan aufge-
nommen: 
Erdbebenzone 
Gemäß der Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen 
der Bundesrepublik Deutschland 1:350.000, Bundesland Nordrhein-
Westfalen (Geologischer Dienst NRW 2006) ist das Plangebiet der Erdbe-
benzone 1 und der geologischen Untergrundklasse S zuzuordnen. 
Die zusätzlichen Hinweise sind zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Zuge der Umsetzung der Maßnahme wird der Baugrund standardgemäß 
durch gutachterliche Untersuchung beurteilt. 
 

 
Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen.  
Die Anregung wird be-
rücksichtigt 
 

T 07 Handelsverband Nordrhein-Westfalen - Rheinland 
Schreiben vom 22.05.2019 (frühzeitige Beteiligung): 

  

 „Den vorliegenden Unterlagen ist zu entnehmen, dass die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Ansiedlung eines Vollsortimenters an der Hochstraße 
in Niederkrüchten geschaffen werden sollen. 
Wie den Ausführungen der Planunterlagen und der Auswirkungsanalyse zu 
entnehmen ist, findet die Ansiedlung innerhalb des zentralen Versorgungsbe-

entfällt Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 



65. Änderung des Flächennutzungsplans „Vollsortimenter Hochstraße“ der Gemeinde Niederkrüchten - Beteiligung gem. § 3 und § 4 BauGB 8 

ID Nr. Schreiben vom, Datum, Inhalt der Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 
reiches im Ortsteil Niederkrüchten statt und dient dessen Erhalt sowie der Stär-
kung des örtlichen und vielfältigen Nahversorgungsangebotes. Die Umvertei-
lungsprognosen bewegen sich laut Auswirkungsanalyse im Toleranzbereich 
und werden im näheren Umfeld durch erwartete Kopplungs- und Synergieeffek-
te kompensiert. 
Der Handelsverband Nordrhein-Westfalen - Rheinland erhebt gegen die in den 
Unterlagen dargelegten Planungen keine Bedenken.“ 

T 08  Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein 
Schreiben vom 18.06.2019 (frühzeitige Beteiligung): 

  

 „Die Gemeinde Niederkrüchten beabsichtigt, die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für die Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters mit einer Ver-
kaufsfläche von 1.600 m² im Ortsteil Niederkrüchten an der Hochstraße zu 
schaffen. 
Die IHK Mittlerer Niederrhein begrüßt und unterstützt das geplante Vorhaben 
ausdrücklich. 
Durch die Errichtung eines Lebensmittelvollsortimenters innerhalb eines Zentra-
len Versorgungsbereichs wird dazu beigetragen, selbigen zu stärken und zu 
seiner Attraktivität beizutragen. Gleichzeitig wird ein Beitrag zur Verbesserung 
der Nahversorgungssituation in der Gemeinde Niederkrüchten geleistet. 
Nach den zur Verfügung stehenden Unterlagen und Informationen bestehen 
somit derzeit aus gesamtwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken oder Anregun-
gen gegen die vorliegende Planung.“ 
 

entfällt Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
 

 Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein 
Schreiben vom 11.09.2019 (Offenlage): 

  

 „Die Gemeinde Niederkrüchten beabsichtigt, die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für die Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters mit einer Ver-
kaufsfläche von 1.600 m² im Ortsteil Niederkrüchten an der Hochstraße zu 
schaffen. 
Zu der Planung hat die IHK bereits mit Schreiben vom 18. Juni 2019 positiv 
Stellung genommen. Aufgrund der nunmehr öffentlich ausgelegten Planungsun-
terlagen, ergibt sich keine andere Bewertung.“ 
 

entfällt 
 

Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 

T 09 Kreis Viersen Amt für Bauen, Landschaft und Planung 
Schreiben vom 19.06.2019 (frühzeitige Beteiligung): 

  

 „Natur- und Landschaftsschutz 
Aus Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege bestehen gegen das o. 

 
v 

 
Der Hinweis wird zur 
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ID Nr. Schreiben vom, Datum, Inhalt der Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 
g. Planverfahren keine Bedenken. 
Immissionsschutz 
Gegen die oben genannten Planverfahren bestehen nach dem derzeitigen 
Erkenntnisstand keine Bedenken. Immissionsschutzrechtlich erforderliche Re-
gelungen, welche sich auch aus der Begründung und dem Umweltbericht zu 
den genannten Planverfahren ergeben, werden in den nachgelagerten Verfah-
ren getroffen (z. B. baurechtliches Genehmigungsverfahren). 
Verkehr 
Auf der Basis der Annahmen im Verkehrsgutachten bestehen keine Bedenken. 
Grundsätzlich gilt, dass mögliche bauliche Veränderungen im Zufahrtsbereich 
der K 9 (Hochstraße) oder bezüglich der Lichtsignalanlage zu Lasten des Ver-
ursachers gehen und nicht vom Kreis Viersen getragen werden und diese im 
Vorfeld mit dem Straßenbaulastträger abzustimmen sind. 
Aus Gesichtspunkten der Nahmobilität bestehen keine Bedenken. Es wird dabei 
davon ausgegangen, dass die Umsetzung einer ausreichend breiten fußläufi-
gen Anbindung an den Brempter Weg - wie in Kapitel 3.2 der Begründung zum 
Bebauungsplanentwurf erwähnt - innerhalb der Sondergebietsausweisung er-
folgt.  
Es wird angeregt, die Begründung dahingehend zu ergänzen. Zudem wird da-
von ausgegangen, dass Flächen für das Abstellen von Fahrrädern innerhalb der 
festgesetzten Flächen für Stellplätze realisiert werden. Im Zuge der weiterfüh-
renden Ausführungsplanung werden dem Stand der Technik entsprechende 
Radabstellanlagen sowie Markierungsarbeiten im Ein- bzw. Ausfahrtsbereich 
für die Aufmerksamkeitssteigerung querender Fußgänger bzw. Radfahrer emp-
fohlen. 
Brandschutz 
Gegen das geplante Vorhaben bestehen aus Sicht der Brandschutzdienststelle 
keine Bedenken. 
Bauaufsicht 
In bauaufsichtlicher Hinsicht bestehen gegen die o.g. Planverfahren keine Be-
denken. 
Einzelhandel 
Die geplante Ansiedlung eines Vollsortimenters mit max. 1.600 qm Gesamtver-
kaufsfläche liegt innerhalb des Allgemeinen Siedlungsbereiches und des Zent-
ralen Versorgungsbereichs Niederkrüchten. Dieser wird somit gestärkt. Zur 
Fokussierung auf die wohnortnahe Versorgung mit nahversorgungsrelevanten 
Sortimenten wurde eine 10%-Begrenzung der zentrenrelevanten und nicht-

 
 
entfällt 
 
 
 
 
 
Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Die Annahmen zur fußläufigen Anbindung sind korrekt. Eine ergänzende 
Erläuterung wird in die Begründung aufgenommen. 
 
 
 
Entsprechende Fahrradabstellanlagen werden eingerichtet. Eine Markierung 
des Ein- und Ausfahrtsbereiches wird erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
entfällt 
 
 
entfällt 
 
 
entfällt 
 

Kenntnis genommen. 
 
Die Anregungen und Hin-
weise werden berücksich-
tigt. 
 
 
 
Die Anregungen werden 
zur Kenntnis genommen 
 
 
 
Die Anregungen werden 
berücksichtigt 
 
 
 
Die Anregungen werden 
berücksichtigt 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
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ID Nr. Schreiben vom, Datum, Inhalt der Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 
zentrenrelevanten Randsortimente in die Plandarstellung aufgenommen. Gegen 
die o. g. Planverfahren bestehen keine Bedenken. 
Die Herleitung der Umsatzumverteilungen wird auf Basis der beigefügten Aus-
wirkungsanalyse der Firma BBE vom August 2018 als plausibel und nachvoll-
ziehbar angesehen. Wesentliche städtebaulich negative Auswirkungen sind in 
den umliegenden zentralen Versorgungsbereichen nicht zu erwarten. Der Orts-
teil Elmpt verfügt nicht über einen zentralen Versorgungsbereich. Die dortige 
Nahversorgung wird über die am 09.05.19 von der Bezirksregierung Düsseldorf 
genehmigte 62. FNP-Änderung – Vollsortimenter Overhetfelder Straße – ge-
stärkt. Das Gewerbegebiet Dam in nicht-integrierter Lage besitzt aus städtebau-
rechtlicher Sicht keinen Schutzstatus. 
Für den geplanten Lebensmittelvollsortimenter ist keine regionale Abstimmung 
im Rahmen des fortgeschriebenen Regionalen Einzelhandelskonzeptes für den 
Kreis Viersen erforderlich, da er sich innerhalb des regional abgestimmten Zent-
ralen Versorgungsbereiches Niederkrüchten befindet und eine Größenordnung 
von 1.800 qm Verkaufsfläche nicht überschreitet. Der regionale Konsens liegt 
somit automatisch vor.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kreis Viersen Amt für Bauen, Landschaft und Planung 
Schreiben vom 15.11.2019 (Offenlage): 

  

 „Natur- und Landschaftsschutz 
Aus Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege bestehen gegen die 
o. g. Planverfahren keine Bedenken. 
Immissionsschutz 
Gegen das oben genannte Planverfahren bestehen keine Bedenken. Immissi-
onsschutzrechtlich erforderliche Regelungen, welche sich auch aus der Be-
gründung und dem Umweltbericht ergeben, werden in den nachgelagerten 
Verfahren getroffen (z. B. baurechtliches Genehmigungsverfahren). 
Bauaufsicht 
Gegen die beabsichtigte Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes „Vollsortimenter 
Hochstraße“ bestehen in bauaufsichtlicher Hinsicht keine Bedenken. 
Brandschutz 
Aus Sicht der Brandschutzdienststelle bestehen keine Bedenken. 
Infektionsschutz 
Auf der Grundlage der hier vorliegenden Planungsunterlagen werden gegen 
das o. g. Vorhaben keine Bedenken oder Anregungen vorgebracht. 
 

 
entfällt 
 
 
entfällt 
 
 
 
 
entfällt 
 
 
entfällt 
 
entfällt 
 
 

 
Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
 
Die Anregung wird be-
rücksichtigt, die Hinweise 
werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
 
Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Verkehrliche Belange 
Aus Kreisstraßensicht und Sicht des Kreis-Baubetriebshofes bestehen keine 
Bedenken. Auflagen hinsichtlich evtl. der Zufahrt zur K 9 und deren Aufbau 
werden im nachgelagerten Verfahren bearbeitet.  
Einzelhandel 
Gegen die beabsichtigte Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes bestehen sei-
tens des Kreises Viersen keine Bedenken. Die Ansiedlung eines Lebensmittel-
vollsortimenters im zentralen Versorgungsbereich wird begrüßt. Ich verweise 
auf meine Stellungnahme vom 19.06.2019. Eine Teilfläche des künftigen Ver-
sorgers ist nicht Bestandteil des zentralen Versorgungsbereiches, daher hat die 
Gemeinde im Rahmen des Regionalen Einzelhandelskonzeptes für die Erweite-
rung des bestehenden zentralen Versorgungsbereiches um dieses Wieseng-
rundstück eine regionale Abstimmung einleiten lassen. Der regionale Konsens 
für die Erweiterung des zentralen Versorgungsbereiches wurde am 09.10.19 
erteilt. Der erweiterte zentrale Versorgungsbereich gilt zwischenzeitlich zudem 
als abgestimmt im Sinne Ziffer 5.6. des Einzelhandelserlasses NRW. 
Für großflächige Vorhaben bis 1.800 qm Verkaufsfläche mit nahversorgungsre-
levantem Kernsortiment ist innerhalb von zentralen Versorgungsbereichen 
keine regionale Abstimmung des Vorhabens erforderlich.“ 
 

 
entfällt 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 

 
Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 10 NEW AG 
Schreiben vom 23.10.2019 (Offenlage): 

  

 „Im Namen der NEW-Gruppe haben wir Ihre Anfrage weitergeleitet, prüfen 
lassen und folgende Rückmeldung erhalten: 
NEW Netz GmbH  keine Bedenken 
WestVerkehr GmbH keine Bedenken“ 
 

entfällt Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen.  
 

T 11 Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
Schreiben vom 21.10.2019 (Offenlage): 

  

 „Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland 
GmbH gegen die von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend 
macht. Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen unse-
res Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist 
unsererseits derzeit nicht geplant.“ 
 

entfällt Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Sachbearbeiter: Tobias Hinsen 
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Beratungsweg 

Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss 02.03.2020  

Rat der Gemeinde Niederkrüchten 12.05.2020  

 

 

Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nie-127 "Vollsortimenter Hochstraße" 

 

Sachverhalt: 

Der Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 02. September 2019 

die Auslegung des Bebauungsplanes Nie-127 „Vollsortimenter Hochstraße“ beschlossen. Ziel 

der Planung ist die Ausweisung eines Sonstigen Sondergebiets zur Schaffung der planerischen 

Voraussetzungen für die Errichtung eines Lebensmittelvollsortimenters im Ortsteil Niederkrüch-

ten. Im Zeitraum vom 30. September 2019 bis einschließlich 15. November 2019 hat die Beteili-

gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB stattgefunden. Die Beteiligung der Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB ist mit Schreiben vom 06. 

September 2019 erfolgt. 

Die Gesamtheit der Anregungen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange, mitsamt den entsprechenden Abwägungsvorschlägen, 

ist der beigefügten Abwägungstabelle zu entnehmen. 

 

Beschlussvorschlag: 

a) Über die Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 und 2 

BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 

1 und 2 BauGB wird entsprechend der dieser Vorlage als Anlage beigefügten Abwä-

gungstabelle entschieden. Die dort aufgeführten Abwägungsvorschläge werden als Ab-

wägungsergebnis übernommen. Die Abwägung über die Gesamtheit der Anregungen 
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aus den Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 und 2 BauGB sowie § 4 Abs. 1 und 2 BauGB wird 

beschlossen. 

b) Der Bebauungsplan Nie-127 „Vollsortimenter Hochstraße“ wird gemäß § 10 des Bauge-

setzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 

3634) i.V.m. § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert 

durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11.04.2019 (GV.NRW. S. 202), als Satzung beschlos-

sen. 

 
 

 

 

Anlage(n): 

1. Planzeichnung, Stand: 10.02.2020 
2. Begründung, Stand: 09.08.2019 
3. Umweltbericht 
4. Artenschutzprüfung 
5. Schallgutachten 
6. Verkehrsgutachten 
7. Versickerungsgutachten 
8. Auswirkungsanalyse Einzelhandel 
9. Abwägungstabelle 
 

 

 

gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☐ Nein ☒ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☐ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkon-
to: 

 
                                   / 

Kosten der Maßnahme in Euro  

Folgekosten in Euro  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☒ 
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(§ 9 Abs. 7 BauGB)
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

FESTSETZUNGEN NACH DEM BAUGESETZBUCH (BauGB)
UND NACH DER BAUNUTZUNGSVERORDNUNG (BauNVO)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
Verkehrsflächen

Überbaubare Grundstücksflächen

Baugrenze

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 23 BauNVO)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 18 und 19 BauNVO)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB sowie §§ 1 - 11 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl als Höchstmaß (§ 19 BauNVO)

Art der baulichen Nutzung

Darstellungen ohne Festsetzungscharakter

0 20 30 40 50m

M 1:500

Planverfasser:

Maximale Gebäudehöhe der baulichen Anlagen in MeternGH max. 10,0 m

Sonstige Festsetzungen

Zeichen der Kartengrundlage

Vorhandenes Gebäude 

Flurstücksnummer

Flurgrenze

Es wird bescheinigt, dass
1. die Darstellung mit dem amtlichen Katasternachweis übereinstimmt
und
2. die Festlegung der städtebaulichen Planung geometrisch eindeutig
ist.

                                  , den

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Der Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss stimmte am
diesem Bebauungsplan mit Begründung zu und beschloss die
öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB.

Niederkrüchten, den

Bürgermeister

Planungsrechtliche Festsetzungen
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Das sonstige Sondergebiet gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO i.V.m. § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauNVO mit der
Zweckbestimmung „Lebensmittelvollsortimenter" dient der Unterbringung eines Lebensmittelvollsortimenters als
Hauptbetrieb einschließlich ergänzender Nutzungen mit einer Gesamtverkaufsfläche von maximal 1.600 qm (VKmax). Als
den Hauptbetrieb ergänzende Nutzungen sind bis zu einer Verkaufsfläche von max. 200 qm folgende Nutzungen
zulässig, sofern die Gesamtverkaufsfläche von 1.600 qm nicht überschritten wird:
- Backshop, Kiosk, Blumenshop, Lotto/Toto, Post, Schuster, SB-Terminal für Bankgeschäfte.

Als Hauptsortimente des Lebensmittelvollsortimenters sind ausschließlich die folgenden Sortimente gemäß der
Niederkrüchtener Sortimentsliste der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes für die Gemeinde Niederkrüchten (Dr.
Jansen GmbH, Köln, Oktober 2016) zulässig:
- Nahrungs- und Genussmittel
- Drogerie-, Kosmetikartikel (Gesundheits- und Körperpflegeartikel, Wasch- und Putzmittel)

Die Niederkrüchtener Sortimentsliste ist auf der Planurkunde abgebildet.

1.2 Auf maximal 10 % der Gesamtverkaufsfläche des Lebensmittelvollsortimenters ist der Verkauf sonstiger
(zentrenrelevanter und nicht-zentrenrelevanter) Sortimente als Randsortimente sowie als Aktionswaren zulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2.1 Grundflächenzahl
Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO ist eine Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl durch die Grundflächen von
Stellplätzen mit ihren Zufahrten bis zu einem Maß von 0,85 zulässig.

3. Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 18 BauNVO)

3.1 Die im Bebauungsplan festgesetzte Gebäudehöhe wird gemessen zwischen dem unteren Bezugspunkt gemäß textlicher
Festsetzung Nr. 3.2 und dem obersten Dachabschluss.

3.2 Unterer Bezugspunkt ist eine maximale Erdgeschossfußbodenhöhe von 55,50 m über Normalhöhennull (NHN).

3.3 Die festgesetzte maximale Höhe baulicher Anlagen darf durch erforderliche haustechnische Anlagen um bis zu 2,0 m
überschritten werden, wenn dies die Betriebsart oder der -ablauf erfordern.

4. Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 12 Abs. 6 BauNVO)

4.1 Stellplätze dürfen nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen bzw. der festgesetzten Flächen für Stellplätze
errichtet werden. Garagen sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes nicht zulässig.

5. Anschluss sonstiger Flächen an die Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

5.1 Außerhalb des im Bebauungsplan zeichnerisch festgesetzten Bereichs für Ein- und Ausfahrten sind weitere Ein- und
Ausfahrten nicht zulässig.

6. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

6.1 Die nicht von Gebäuden, Stellplätzen, Zuwegungen und Zufahrten sowie Nebenanlagen in Anspruch genommenen
Grundstücksflächen sind wie folgt zu begrünen:

6.1.1 Die mit   1  gekennzeichneten Pflanzflächen entlang des Brempter Weges sowie die Pflanzflächen im Umfeld der
Verkehrsflächen, die für die Verwendung standortgerechter lebensraumtypischer Gehölze zu beengt sind, sind mit
Gehölzen und bodendeckenden Kleingehölzen der folgenden Pflanzenauswahlliste zu bepflanzen, zu pflegen und
dauerhaft zu erhalten. Dabei liegt der Schwerpunkt auf blühenden Gehölzen.
Die Gehölze sind einzeln oder in Gruppen zu setzen (Str. 2xv. i.C. 100/150 cm). Bei den bodendeckenden Kleingehölzen
sind vier bis sechs Pflanzen / m² (v. Str. i.C. 30/40 cm) zu pflanzen. Die Pflanzflächen sind dauerhaft gegenüber Befahren
und Betreten zu schützen und zu pflegen.

Pflanzenliste Gehölze
· Amelanchier ovalis - Felsenbirne
· Buddleja alternifolia - Sommerflieder
· Hydrangea paniculata „Early Sensation“ – Rispen Hortensie
· Rosa „Schneewittchen“ - Strauchrose
(oder vergleichbare Laubgehölze)

Bodendeckende Kleingehölze
· Deutzia x rosea – Deutzie
· Ligustrum vulgare "Lodense" – Liguster
· Potentilla fruticosa “Manchu” – Fingerstrauch
· Rosa “Max Graf” - Rose
· Spirea jap. "Little Princess" - Rosa Zwerg-Spiere
(oder vergleichbare Bodendecker)

6.1.2 Innerhalb der mit   2  gekennzeichneten Flächen nördlich, westlich und südlich der festgesetzten überbaubaren
Grundstücksfläche sind zur ökologischen Aufwertung und zur Eingrünung des Gebäudes auf den nicht überbauten
Grundstücksflächen Einzelgehölze und Gehölzgruppen mit lebensraumtypischen Gehölzen der folgenden
Pflanzenauswahlliste in einem Verbund von max. 1,50 m x 1,50 m zu pflanzen (Str. 2xv., i.C., 100/150 cm).
Dies gilt auch für ausreichend große Pflanzflächen an der Stellplatzanlage, wie bspw. an der nördlichen Grenze. Die
Pflanzflächen sind dauerhaft gegenüber Befahren und Betreten zu schützen und zu pflegen. Die Anlage von
Rettungswegen innerhalb der Pflanzflächen ist zulässig.

Pflanzenliste
· Cornus sanguinea - Roter Hartriegel
· Corylus avellana - Haselnuss
· Euonymus europaeus - Pfaffenhütchen
· Ligustrum vulgare - Gewöhnlicher Liguster
· Rosa canina - Hundsrose
· Viburnum opulus - Gemeiner Schneeball
(oder vergleichbare, heimische und standortgerechte Laubgehölze)

6.2 Innerhalb des Plangebietes sind insgesamt 22 mittelkronige Laubbäume nach folgender Maßgabe anzupflanzen:

6.2.1 Auf der Stellplatzanlage (Kennzeichnung mit   3  )
11 Stück „ Acer campestre "Elsrijk" – Feldahorn (Hochstamm 3xv. m. B. StU 16/18 cm) oder vergleichbare, heimische und
standortgerechte Laubbäume. Je Baum ist eine offene Fläche bzw. eine mit Rasengittersteinen bedeckte Fläche in einer
Größe von mindestens 12 qm zu schaffen; die Bäume sind durch Rammschutzbügel zu sichern.

6.2.2 Nördlich und südlich der festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche (Kennzeichnung mit   4  )
Je 5 Stück „Malus sylvestris“ – Wildapfel und Pyrus pyraster – Wildbirne (Hochstamm 3xv. m. B. StU 10 – 12 cm) oder
vergleichbare, heimische und standortgerechte Wildobstbäume sowie 1 Stück „Malus sylvestris“ – Wildapfel am Fußweg
an der nordöstlichen Grundstücksbegrenzung und 1 Stück Pyrus pyraster – Wildbirne an der südwestlichen
Grundstücksbegrenzung.

6.3 Die oben beschriebenen Bepflanzungsmaßnahmen sind innerhalb der ersten Pflanzperiode (Zeitraum von Oktober bis
März) nach Inbetriebnahme durchzuführen. Dazu gehört eine fachgerechte Pflanzung der Gehölze, die dauerhaft zu
erhalten und bei Verlusten gleichwertig zu ersetzen sind. Folgende Maßgaben sind zur nachhaltigen Sicherung des
Gehölzbestandes zu beachten:
· Eine regelmäßige Kontrolle der Pflanzungen. Dabei sind abgestorbene Pflanzen oder Pflanzenteile fachgerecht zu

entfernen. Abgestorbene Pflanzen sind zu ersetzen.
· Ziersträucher sind- falls erforderlich - mit einem Pflegeschnitt zu versehen.
· Generell sind Schnittmaßnahmen aus Gründen des Artenschutzes zwischen Anfang Oktober und Ende Februar

durchzuführen.
· Falls erforderlich ist an den Baumkronen insb. im Bereich der Stellplätze in den darauffolgenden Jahren ein

Erziehungsschnitt vorzunehmen.

Weitere Pflegemaßnahmen sind in der Folge nur dann durchzuführen, wenn es erforderlich werden sollte, unerwünschten
Entwicklungen vorzubeugen.

Hinweise
1. Erdbebenzonen

Gemäß der Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen der Bundesrepublik Deutschland 1:350.000,
Bundesland Nordrhein-Westfalen (Geologischer Dienst NRW 2006) ist das Plangebiet der Erdbebenzone 1 und der
geologischen Untergrundklasse S zuzuordnen.

2. Kampfmittelgefährdung
Erdarbeiten sind mit entsprechender Vorsicht auszuführen. Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen
Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc., ist das „Merkblatt für Baugrundeingriffe" auf der
Internetseite der Bezirksregierung Düsseldorf zu beachten. Sofern Kampfmittel gefunden werden, sind die Bauarbeiten
sofort einzustellen und umgehend die Ordnungsbehörde, die nächstgelegene Polizeidienststelle oder der
Kampfmittelbeseitigungsdienst zu verständigen.

Sonstiges Sondergebiet - Lebensmittelvollsortimenter
(§ 11 Abs. 2 BauNVO i.V.m. § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauNVO)

Verkaufsfläche in Quadratmetern als Höchstmaß

GRZ 0,8

SO

über Bezugspunkt als Höchstmaß (siehe textliche Festsetzung Nr. 3.2)

Vorgesehene Stellplatzaufteilung

Geplantes Gebäude

Vorgesehene Baumpflanzungen (unverbindliche Standortdarstellung)

3. Einsehbarkeit von Vorschriften
Normen und sonstige technische Regelwerke, auf die in diesem Bebauungsplan Bezug genommen wird, können
während der allgemeinen Öffnungszeiten bei der Gemeindeverwaltung Niederkrüchten, Rathaus Elmpt, Laurentiusstraße
19, 41372 Niederkrüchten, eingesehen werden.

4. Kompensationsmaßnahmen
Das auf Grundlage der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung zu diesem Bebauungsplan ermittelte Defizit von 3.285
ökologischen Wertepunkten ist über das Ökokonto der Gemeinde Niederkrüchten, Ausgleichsflächen für die
Bauleitplanung zu kompensieren.
Als Standort für die Ausgleichfläche ist der Bereich der Ersatzforstfläche Boscherhausen, Gemarkung Niederkrüchten,
Flur 78, Flurstück 79 vorgesehen.

5. Artenschutz
Vor Beginn jeder Bautätigkeit (vor der Baufeldräumung und vor dem Entfernen von Vegetationsstrukturen, z. B.
Umbrechen der Grünlandflächen) ist zu prüfen, ob Lebensstätten, für die ein Risiko der Verletzung artenschutzrechtlicher
Bestimmungen potenziell bestehen kann, von den Maßnahmen betroffen sind. Die Baufeldräumung bzw. die Beseitigung
von Gehölzen hat aus Gründen des Artenschutzes außerhalb der Brutzeit, d. h. im Zeitraum vom 01. Oktober bis 28.
Februar eines jeden Jahres zu erfolgen. Davon kann in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde abgewichen
werden.

Dieser Bebauungsplan mit Begründung hat gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
nach ortsüblicher Bekanntmachung am                                          in der
Zeit vom                               bis einschließlich                           öffentlich
ausgelegen.

Niederkrüchten, den

Bürgermeister

Dieser Bebauungsplan wurde gemäß § 10 BauGB i. V. m. § 7 GO am
                        vom Rat der Gemeinde Niederkrüchten als Satzung
beschlossen.

Niederkrüchten, den

Bürgermeister

Der Satzungsbeschluss des Rates der Gemeinde Niederkrüchten vom
  wurde gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am 

ortsüblich bekanntgemacht.
In dieser Bekanntmachung wurde auf die Vorschriften der §§ 44 Abs. 3
Sätze 1 und 2 und Abs. 4, 215 Abs. 1 BauGB und § 7 Abs. 6 GO
hingewiesen.
Dieser Bebauungsplan hat am                                 Rechtskraft erlangt.

Niederkrüchten, den

Bürgermeister

Ein- und Ausfahrtsbereich

Straßenbegrenzungslinie

VKmax. 1.600 m2

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)
Umgrenzung von Flächen für StellplätzeSt
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Rechtsgrundlagen in der jeweils geltenden Fassung

Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 
3634)

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 
BauNVO) i. d.F. der
Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
Planinhalts (Planzeichenverordnung -
PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58)

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994
(GV NRW S. 666)

Gemeinde Niederkrüchten
Bebauungsplan Nie-127

"Vollsortimenter Hochstraße"

Datum: 10.02.2020

_ Ausfertigung

atelier stadt & haus
www.ash-planung.de

Telefax:  02 01 / 560 5139 5
Telefon:  02 01 / 560 5139 0

mail@ash-planung.de
45141 Essen
Hallostraße 30
Gesellschaft   für  Stadt-   und    Bauleitplanung    mbH

Niederkrüchtener Sortimentsliste
Nahversorgungsrelevante Sortimente: Nicht zentrenrelevante Sortimente:
· Nahrungs- und Genussmittel · Freilandpflanzen, Sämereien/Düngemittel
· Drogerie-/Kosmetikartikel, pharmazeutische Artikel · Tiere/Zoologischer Bedarf/Tierfutter

· Bürobedarf/Organisationsartikel (mit gewerblicher
Zentrenrelevante Sortimente: Ausrichtung)
· Blumen/Zimmerpflanzen · Angelartikel, Campingartikel, Jagdartikel, Reitartikel
· Sanitätswaren, Orthopädie (aus dem Sortiment Sportartikel)
· Optik, Hörgeräteakustik · Sportgroßgeräte
· Papier/Bürobedarf/Schreibwaren · Fahrräder und Zubehör
· Bücher, Zeitschriften · Elektrogroßgeräte („Weiße Ware~)
· Spielwaren · Leuchten/Lampen
· Bekleidung, Wäsche · Haus- und Heimtextilien, Bettwaren
· Schuhe, Lederwaren · Kunst/Antiquitäten, Bilder/-rahmen
· Sportbekleidung, -schuhe · Möbel, Büromöbel, Küchen
· Uhren, Schmuck · Matratzen und Lattenroste
· Spiel-, Bastelwaren · Bau- und Heimwerkerbedarf
· Sportartikel (ohne Teilsortiment Angelartikel, Campingartikel, · Tapeten, Bodenbeläge, Teppiche

Jagdartikel, Reitartikel) · Gartenbedarf
· Elektrokleingeräte · Autozubehör
· Unterhaltungselektronik und Kommunikation · Motorradbedarf (ohne Motorradbekleidung)
· Computer und Zubehör, Büromaschinen
· Foto
· Glas, Porzellan, Keramik (GPK)
· Haushaltswaren
· Geschenkartikel

129
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Übersichtskarte (M 1:10.000)

Rechtsgrundlagen in der jeweils geltenden  Fassung
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1 Planungsziele und Erfordernis der Planaufstellung 

Zur Stärkung und Entwicklung der Nahversorgungsfunktion im Ortsteil Niederkrüchten 

hat der Rat der Gemeinde am 26.06.2018 die Einleitung der Verfahren zur 65. Ände-

rung des Flächennutzungsplanes und zum Bebauungsplan Nie-127 „Vollsortimenter 

Hochstraße“ beschlossen. Es ist vorgesehen, innerhalb des zentralen Versorgungsbe-
reiches von Niederkrüchten einen modernen Lebensmittelvollsortimenter (Supermarkt) 

zu errichten. Mit der Umsetzung der Planung wird eine Stützung und Stärkung der 

zentralen Funktion von Niederkrüchten und insbesondere die Verbesserung der Nah-

versorgung erwartet, da ein Supermarkt derzeit im Umfeld nicht vorhanden ist. 

Die planerische Entwicklung erfolgt in Teilen auf einer Fläche, die seit Fortzug eines 

dort ansässigen Lebensmitteldiscounters schon seit mehreren Jahren brachliegt und 
zunehmend als städtebaulicher Missstand in Erscheinung tritt. Darüber hinaus soll ei-

ne weitere, vorhandene Einzelhandelseinrichtung überplant werden.  

Auf der für die Einzelhandelseinrichtung vorgesehenen Fläche besteht kein Planungs-

recht im Sinne des § 30 Baugesetzbuch (BauGB) (rechtsverbindlicher Bebauungs-

plan). Daher sind zur Umsetzung der Planungen für die Entwicklung eines Lebensmit-

telvollsortimenters die Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes erforderlich. Die Aufstellung der Flächennutzungsplanänderung er-

folgt als 65. Änderung im Parallelverfahren. 

 

 

2 Räumlicher Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich im nördlichen Bereich der 

Ortslage Niederkrüchten westlich des Brempter Wegs / nördlich der Hochstraße. Er 

liegt innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortslage (Innenbereich) von Nieder-
krüchten ohne direkten Kontakt in die freie Landschaft. 

Der räumliche Geltungsbereich des Plangebiets wird wie folgt begrenzt: 

 Im Süden durch die Hochstraße bzw. die nördlichen Grenzen der Grundstücke 

Hochstraße 67 – 73 

 Im Westen durch die östlichen Grenzen der Grundstücke Mittelstraße 39 - 41 

 Im Norden durch die südlichen Grenzen der Grundstücke Mittelstraße 37 und 
Brempter Weg 7 

 Im Osten durch den Brempter Weg. 

Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 0,75 ha. 

Der räumliche Geltungsbereich wird im Bebauungsplan durch die entsprechende Sig-

natur eindeutig festgesetzt. 
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3 Situationsbeschreibung 

3.1 Städtebauliche Situation 

Das Plangebiet wird auf seinem überwiegenden Teil bereits heute als Einzelhandels-

standort genutzt. Im nord-östlichen Bereich befindet sich ein Landhandelmarkt mit be-
festigten Parkplatz-, Lager- und Zufahrtsflächen, der den heutigen Standort aufgeben 

und innerhalb des Stadtgebietes umziehen wird. Daneben liegt im westlichen Planbe-

reich das leerstehende Gebäude eines ehemaligen Lebensmittelmarktes.  

Neben den umfangreichen, versiegelten Flächen sind begleitende Freiflächen (Brach-

flächen/Säume, gestaltete Grünflächen, einzelne Bäume und Gebüsche) sowie eine 

Wiese vorzufinden. 

Das Umfeld des Plangebietes wird durch kleinere Gewerbeflächen und eine Wohnbe-
bauung aus Einzel- und Reihenhäusern geprägt, die sich an den Straßenverläufen ori-

entieren. 

 

3.2 Verkehr 

Der Standort ist aufgrund seiner Lage an der Hochstraße, über die auch die Pkw-
Anbindung geplant ist, verkehrlich gut erreichbar. Begünstigt wird die verkehrliche Er-

reichbarkeit dadurch, dass sich das Planareal in räumlicher Nähe zur Kreisverkehrsan-

lage im Schnittpunkt der Hochstraße mit der Mittelstraße befindet. Für Fußgänger ist 

innerhalb des Plangebiets zudem eine Fußwegeanbindung in ausreichender Breite an 

den Brempter Weg vorgesehen. Zudem werden im Plangebiet Fahrradabstellanlagen 

gemäß dem Stand der Technik errichtet. 

In den Öffentlichen Personennahverkehr eingebunden ist das Areal über den Bushal-
tepunkt „Lindbruch“, der sich in fußläufiger Entfernung zum Planvorhaben an der Mit-

telstraße befindet. Die Haltestelle wird von den Buslinien 011, 013, 83, 88, 408 und 

418 angefahren. 

 

3.3 Naturräumliche Gegebenheiten 

Mit Ausnahme von kleineren randlichen Pflanzflächen und der Wiese im nördlichen 

Bereich ist das Plangebiet weitgehend versiegelt. Die vorhandene Wiese ist als arten-

arm zu bezeichnen; die im unmittelbaren Umfeld verlaufenden Durchgangsstraßen 

tragen mit der unmittelbar östlich angrenzenden Straße (Brempter Weg) zur Verinse-

lung der Flächen und insbesondere der Wiese bei. Besondere ökologische Qualitäten 

oder Funktionen weist das Plangebiet nicht auf. 

 

Kampfmittel 

Für das Plangebiet ist eine Luftbildauswertung durchgeführt worden. Luftbilder aus den 

Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen liefern keine Hinweise auf das 

Vorhandensein von Kampfmitteln im Planbereich. Daher ist eine Überprüfung des be-

antragten Bereichs auf Kampfmittel nicht erforderlich. Eine Garantie auf Kampfmittel-
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freiheit kann gleichwohl nicht gewährt werden. Sofern Kampfmittel gefunden werden, 

sind die Bauarbeiten sofort einzustellen und die zuständige Ordnungsbehörde oder ei-

ne Polizeidienststelle unverzüglich zu verständigen.  

Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, 

Pfahlgründungen, Verbauarbeiten wird eine Sicherheitsdetektion empfohlen. 

Hinsichtlich der Kampfmittel ist in den Bebauungsplan ein Hinweis aufgenommen wor-

den. 

 

 

4 Übergeordnete Planungen/vorhandenes Planungsrecht 

4.1 Regionalplan 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzu-

passen. Der rechtskräftige Regionalplan (Regionalplan Düsseldorf – RPD) stellt das 

Plangebiet als Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) dar. 

Die Festsetzung eines Sondergebiets für die Errichtung eines Lebensmittelvollsorti-

menters ist innerhalb dieser Darstellung möglich. 

 

4.2 Flächennutzungsplan 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Niederkrüchten hat Rechts-

kraft seit dem 13.3.1981 und weist das Plangebiet als „Gemischte Baufläche“ aus, an 

die sich im Norden „Wohnbauflächen“ (1. Ergänzung vom 17.06.1983) anschließen. 

Damit ist die Entwicklung eines Sondergebietes für den Einzelhandel nicht aus den 

Darstellungen des Flächennutzungsplanes entwickelbar. Durch die 65. Änderung wird 
der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren den gemeindlichen Planungszielen an-

gepasst und die Flächen des Plangebiets als Sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 

Abs. 2 BauNVO (Zweckbestimmung: Lebensmittelvollsortimenter, VK max 1.600 m2) 

dargestellt. 

 

4.3 Bebauungspläne 

Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich eines rechtsverbindlichen Bebauungs-
planes. Zur planungsrechtlichen Sicherung der vorgesehenen Einzelhandelsansied-

lung ist daher die Durchführung eines Bebauungsplanverfahrens erforderlich. 

 

 

5 Verfahren 

Der vorliegende Bebauungsplan wird als qualifizierter Bebauungsplan gemäß § 30 

Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) aufgestellt. Für die Belange des Umweltschutzes wird 
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in einem solchen Regelverfahren gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung 

durchgeführt, in der die erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden und in ei-

nem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. 

Die Planung ist in ihrer Dimensionierung auf die wohnortnahe Versorgung der Bevöl-

kerung ausgerichtet (s. Kap. 7.1). Erhebliche Auswirkungen gem. § 4a Abs. 5 Satz 1 

BauGB und erhebliche Umweltauswirkungen gem. § 4a Abs. 5 Satz 2 BauGB auf den 

Nachbarstaat Königreich der Niederlande sind nicht erkennbar. Eine grenzüberschrei-

tende Beteiligung ist mithin nicht erforderlich. 

 

 

6 Städtebauliche Konzeption 

Für den vorliegenden ca. 0,75 ha großen Planbereich wird die Errichtung eines Le-
bensmittelvollsortimenters mit einer Grundfläche von rund 2.600 m2 und einer Ver-

kaufsfläche von rund 1.600 m2 angestrebt. Ergänzende Nutzungen (z. B. Backshop, 

Kiosk, Blumenshop, Post, Lotto/Toto, Schuster, SB-Terminal für Bankgeschäfte) sollen 

nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Die Betriebszeit ist im Tagzeitraum von 

6:00 h – 22:00 h vorgesehen. Die Öffnungszeiten des Vollsortimenters und möglicher 

ergänzender Nutzungen, wie z. B. des Backshops liegen zwischen 6:30 h und 21:30 h. 

Das Gebäude des Lebensmittelvollsortimenters wird im rückwärtigen Bereich des 

Plangebietes angeordnet, sodass die Kundenparkplätze gut sichtbar direkt an der 

Hochstraße platziert werden können. 

Die Erschließung des Supermarktes soll über die südlich angrenzende, in West-Ost-

Richtung verlaufende Hochstraße erfolgen. Weitere Zu- und Abfahrten sind zum 

Schutz der benachbarten Wohnbebauung nicht vorgesehen. 

Insgesamt sieht das Konzept die Errichtung von 96 Stellplätzen vor. Die Anlieferung 

des Marktes befindet sich seitlich an der südlichen Gebäudekante. Maßnahmen zum 

Schutz angrenzender Wohnnutzungen (z. B. Errichtung einer Abschirmmauer) sind 

gemäß der durchgeführten schalltechnischen Untersuchung für die Anlieferung nicht 

erforderlich (vgl. Kapitel 8.5 Immissionsschutz). Von der Anlieferung aus können die im 

hinteren Gebäudebereich angeordneten Lagerflächen und sonstigen Nebenräume er-

reicht werden. Die Anlieferung erfolgt ausgehend von der Hochstraße über die entste-
hende Parkplatzfläche. 

Zur Stärkung der fußläufigen Anbindung an das geplante Wohngebiet erfolgt ein 

Wegeanschluss in ausreichender Breite an den Brempter Weg im nordöstlichen 

Grundstücksbereich. Zudem ist die Errichtung von Fahrradabstellanlagen vorgesehen. 

Unter Berücksichtigung der hohen Grundstücksversiegelung durch den Baukörper und 

die Parkplatzfläche sowie zur optisch ansprechenden Gestaltung sollen in den Rand-
bereichen des Grundstückes Maßnahmen zur Grüngestaltung umgesetzt werden. 

Auch die Parkplatzfläche und die rückwärtigen Grundstücksseiten sollen durch die 

Pflanzung einzelner Bäume und Gehölzgruppen gegliedert werden. 
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 Der Umgang mit dem im Plangebiet anfallenden Niederschlagswasser von Dachflä-

chen und Parkplätzen wurde bereits gutachterlich untersucht. Das Gutachten (Hydro-
geologische Untersuchungen im Bereich des Bauvorhabens B-Planverfahren für den 

Neubau eines Nahversorgers Hochstraße 79 in Niederkrüchten, geotec ALBRECHT 

Ingenieurgesellschaft GbR, Herne 13.11.2018) kommt hierbei zu folgender Empfeh-

lung: 

Zur Feststellung des Durchlässigkeitsbeiwerts kf des Bodens wurden neben den Boh-

rungen B 1 und B 2 in einem gesonderten Bohrloch jeweils Sickerversuche als „0pen-
end-test" durchgeführt. Dazu wurde in einem Filterrohr durch ständige Zugabe von 

Wasser eine konstante Wassersäule in dem anstehenden Sand-Schluff-Gemisch ge-

halten. Über die Menge des zugegebenen Wassers pro Zeiteinheit kann die Durchläs-

sigkeit des Untergrundes ermittelt werden. 

Eine Auswertung der Versuche ergab folgende Durchlässigkeitsbeiwerte: 

SV 1 Feinsand-Schluff-Gemisch 5,84 * 10-7 

SV 2 Feinsand-Schluff-Gemisch 6,07 * 10-7 

Nach dem DWA-Arbeitsblatt A 138 kommen für Versickerungsanlagen Böden in Be-

tracht, deren kf-Werte zwischen 5*10-3 m/s und 1*10-6 m/s liegen. 

Die mit den durchgeführten Versuchen ermittelten Durchlässigkeiten können die Min-

destanforderungen nicht erfüllen. Eine Versickerung des anfallenden Niederschlags-

wassers gemäß den geltenden Regeln der Technik ist daher nicht möglich. 

Stattdessen wird der Anschluss an die vorhandene Mischwasserkanalisation präferiert. 

 

 

7 Auswirkungen der Planung 

7.1 Einzelhandel 

Grundsätzliches Ziel der Planung ist es, im Ortsteil Niederkrüchten zusätzliche Einzel-

handelseinrichtungen anzusiedeln, um die Nahversorgungssituation weiter zu verbes-

sern. Allerdings sollen erhebliche negative Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbe-
reiche der Nachbargmeinden vermieden werden. Die Verträglichkeit der Planung und 

die Berücksichtigung der landes- und regionalplanerischen Zielsetzungen wurden da-

her im Rahmen eines Einzelhandelsgutachtens (Auswirkungsanalyse zur geplanten 

Ansiedlung eines Supermarktes innerhalb des Nahversorgungszentrums Niederkrüch-

ten, BBE Handelsberatung GmbH, Köln, August 2018) geprüft. 

Die wesentlichen Ergebnisse der Auswirkungsanalyse sind folgende:  

 Das Planareal befindet sich innerhalb des abgegrenzten Nahversorgungszentrums 

Niederkrüchten. Aufgrund dieser städtebaulich integrierten Lage ordnet sich das 

Ansiedlungsvorhaben grundsätzlich in das Einzelhandels- und Zentrenkonzept der 
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Gemeinde Niederkrüchten ein. Für die künftige Weiterentwicklung des Nahversor-

gungszentrums empfiehlt das Einzelhandels- und Zentrenkonzept eine Konzentra-

tion von Einzelhandels- und Komplementärnutzungen innerhalb des zentralen 
Versorgungsbereichs, um Verbundeinkäufe und Erledigungen im Rahmen des 

fußläufigen Einkaufs zu ermöglichen. Hierzu sollten innerhalb des Nahversor-

gungszentrums die Bemühungen darauf ausgerichtet werden, die Angebotsstruk-

tur zu stärken, zu sichern und zu konzentrieren. Hierzu zählt neben der Bestandsi-

cherung bestehender (Magnet-) Betriebe auch die Ansiedlung eines weiteren 

Magnetbetriebes; somit stimmt das Planvorhaben mit den Zielen des Einzelhan-
dels- und Zentrenkonzeptes der Gemeinde Niederkrüchten überein. 

 

 Mit dem Planvorhaben kann für die Gemeinde Niederkrüchten eine Verbesserung 

der Ausstattung im Lebensmittelvollsortiment und der wohnungsnahen Versor-

gung erreicht werden. So würde mit der Realisierung des Planvorhabens der Flä-

chenbesatz bei Vollsortimentern auf ca. 3.400 m² bzw. 0,22 m²/ Einwohner anstei-
gen und das Ausstattungsniveau bei Vollsortimentern nach der Realisierung des 

Planvorhabens in etwa im Bereich des Bundesdurchschnitts liegen. 

 

 Da in den Nachbarkommunen jeweils eigene, marktgerechte Versorgungsstruktu-

ren in den nahversorgungsrelevanten Sortimenten vorzufinden sind, ist auch für 

den Realisierungsfall des Planvorhabens keine (wesentliche) Orientierung der dort 
lebenden Bevölkerung auf die Angebotsstrukturen in der Gemeinde Niederkrüch-

ten zu erwarten. Vielmehr bedingt die überörtliche Wettbewerbssituation für die in 

Niederkrüchten geplante Einzelhandelsentwicklung einen hohen Konkurrenzdruck 

und ein klar abgegrenztes Marktgebiet, das sich im Wesentlichen auf Teile des 

Gemeindegebietes Niederkrüchten beschränken wird. 

 
 Innerhalb des Nahversorgungszentrums Niederkrüchten, in dem sich auch das 

Planvorhaben befindet, ist zu erwarten, dass ein Teil des Mehrumsatzes durch 

Umsatzumverteilungen gegenüber den hier ansässigen Betrieben generiert wird. 

Hierbei ist eine Umverteilungsquote von max. 8 % des derzeitigen Umsatzes zu 

erwarten. Aufgrund der Lage des Planvorhabens innerhalb des Nahversorgungs-

zentrums Niederkrüchten ist zudem zu betonen, dass trotz einer zu erwartenden 
Umsatzumverteilung gegenüber einem bereits im zentralen Versorgungsbereich 

ansässigen strukturprägenden Nahversorgungsbetrieb davon auszugehen ist, 

dass die Umsatzleistung des Zentrums insgesamt deutlich angehoben werden 

kann. Somit werden mit der Realisierung des Planvorhabens die Versorgungs-

funktionen des Standortbereiches einen deutlichen Attraktivitätsschub erhalten. 

 
 Darüber hinaus befinden sich mit dem Hauptzentrum der Gemeinde Brüggen, dem 

Hauptzentrum der Gemeinde Schwalmtal und dem Nahversorgungszentrum A-

mern-Schwalmtal drei weitere zentrale Versorgungsbereiche im Untersuchungs-

gebiet, in denen jeweils zwei strukturprägende Lebensmittelmärkte als Wettbe-

werber des Planvorhabens ansässig sind. Mit Umverteilungsquoten zwischen 
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max. 3 und 5 % des derzeitigen Umsatzes werden die in diesem zentralen Ver-

sorgungsbereichen ansässigen Lebensmittelmärkte nur von geringen Wettbe-

werbswirkungen betroffen sein. Somit sind auch keine städtebaulich negativen 
Folgen für diese zentralen Versorgungsbereiche zu erwarten. Das kleinteilige An-

gebot im zentralen Versorgungsbereich der Stadt Wegberg wird nur in so gerin-

gem Maße von Wettbewerbsverschärfungen betroffen sein, dass keine städtebau-

lich negativen Folgen dort zu erwarten sind.  
 
 Außerhalb des Untersuchungsgebietes bewegen sich die Umsatzumverteilungs-

quoten gegenüber zentralen Versorgungsbereichen in einer Größenordnung, bei 

der mögliche negative Auswirkungen grundsätzlich auszuschließen sind. Hierbei 

sind maximal marginale Umverteilungsquoten zu erwarten. Eine Existenzgefähr-

dung von Lebensmittelmärkten in sonstigen zentralen Versorgungsbereichen au-

ßerhalb des Untersuchungsgebietes kann somit grundsätzlich ausgeschlossen 

werden. 
 
 Neben der Frage, ob durch die induzierten Umsatzverlagerungseffekte zentrale 

Versorgungsbereiche in ihrer Funktionalität beeinträchtigt werden, ist zudem ent-

scheidend, ob die wohnungsnahe Versorgung in Wohngebieten in der Gemeinde 

Niederkrüchten oder in Nachbarkommunen gefährdet wird. Das Gutachten kommt 

hierzu zu dem Ergebnis, dass aufgrund der Höhe der Umverteilung sowie der 
räumlichen Strukturen negative städtebauliche Auswirkungen auf die wohnungs-

nahen Versorgungsstrukturen in der Gemeinde Niederkrüchten und in den Um-

landkommunen ebenfalls ausgeschlossen werden können. 
 
 Auch die Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Grundsätzen und Zielen der 

Raumordnung ist gewährleistet. Da der Regionalplan für den Planstandort einen 
Allgemeinen Siedlungsbereich darstellt, wird dem Ziel 6.5-1 (Großflächige Einzel-

handelsbetriebe dürfen nur innerhalb der in den Regionalplänen dargestellten „All-

gemeinen Siedlungsbereiche“ errichtet werden.) entsprochen. Ziel 6.5-2 führt aus, 

dass großflächige Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Kernsortimenten 

nur in zentralen Versorgungsbereichen errichtet werden dürfen. Da der Plan-

standort Bestandteil eines zentralen Versorgungsbereiches ist (Nahversorgungs-
zentrum Niederkrüchten), wird auch diesem Ziel entsprochen. Und schließlich dür-

fen gemäß Ziel 6.5-3 großflächige Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten 

Kernsortimenten zentrale Versorgungsbereiche nicht wesentlich beeinträchtigen. 

Diesbezüglich konnte im Rahmen der Auswirkungsanalyse nachgewiesen werden, 

dass von dem Vorhaben keine wesentliche Beeinträchtigung der Versorgungs-

strukturen und keine Gefährdung städtebaulich schutzwürdiger Innenstädte/ Orts-
kerne der Umlandgemeinden und deren Entwicklungsfähigkeit zu erwarten sind. 

Das Beeinträchtigungsverbot wird somit durch das Vorhaben ebenfalls eingehal-

ten. Das Planvorhaben beachtet somit insgesamt die Ziele der Landesplanung. 

Die BBE Handelsberatung GmbH vertritt insgesamt die gutachterliche Einschätzung, 

dass infolge der in Niederkrüchten geplanten Ansiedlung eines Supermarktes keine 

nachteiligen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche und die wohnungsnahe 
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Versorgung in der Gemeinde Niederkrüchten sowie in umliegenden Städten und Ge-

meinden gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO zu erwarten sind. 

Da das Plangebiet den nördlichen Rand des Zentralen Versorgungsbereiches über-
schreitet, wird die Abgrenzung des Zentralen Versorgungsbereiches aktualisiert und 

vor dem Satzungsbeschluss durch den Rat beschlossen. 

 

7.2 Weitere Auswirkungen der Planung 

Lärm 

Im Rahmen des vorliegenden Verfahrens wurden frühzeitig die schalltechnischen 
Auswirkungen der Planung untersucht. Hierzu wurde das Gutachten „Schalltechnische 

Untersuchung zum Bebauungsplan „Nie 127 – Vollsortimenter Hochstraße“ in Nieder-

krüchten, Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen mbH, Bo-

chum 31.01.2019“ erstellt. Das Gutachten kommt zu folgenden Aussagen: 

Gewerbelärm 

Anlieferungsvorgänge zum Vollsortimenter im Nachtzeitraum sind nicht möglich. 

Die Öffnungszeit ist rechtzeitig vor 22 Uhr zu beenden, sodass bis 22 Uhr alle Kunden 

und Beschäftigte den Parkplatz verlassen haben. Im Nachtzeitraum von 22 bis 6 Uhr 

führt eine Nutzung des Parkplatzes zu höheren Spitzenpegeln als zulässig. 

Mit den genannten betrieblichen Maßnahmen können die Immissionsrichtwerte der TA 

Lärm (2017) an den vorhandenen Wohnnutzungen eingehalten werden. 

Die Geräuschemissionen der haustechnischen Anlagen (Lüftung/Klima) des Vollsorti-
menters sind mit dem gewählten Ansatz unkritisch. Im Rahmen des Baugenehmi-

gungsverfahrens ist eine Detailprüfung erforderlich, wenn die Planung der Anlagen 

vorliegt. 

 

Verkehrslärm 

Das zusätzliche Verkehrsaufkommen führt im Verlauf der untersuchten Straßen zu 
keiner wahrnehmbaren Steigerung der Lärmbelastung. Die Veränderung zum Progno-

se-Nullfall beträgt in den meisten Fällen zwischen 0,1 und weniger als 1 dB(A). 

Am Haus Hochstraße 74 sind im Prognose-Planfall mit maximal 67/57 dB(A) 

tags/nachts die höchsten Beurteilungspegel zu erwarten. 

Städtebauliche Missstände sind nicht zu erwarten. Die Grenze der potenziellen Ge-

sundheitsgefährdung von 70/60 dB(A) wird an allen Immissionsorten deutlich unter-
schritten. 

Insgesamt ist festzustellen, dass der Bebauungsplan mit den genannten Maßnahmen 

realisierbar ist. Mögliche Konflikte durch die haustechnischen Anlagen sind im nach-

geordneten Baugenehmigungsverfahren zu lösen. 
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Verkehr 

In der vorliegenden Verkehrsuntersuchung für den Bebauungsplan Nie-127 „Vollsorti-

menter Hochstraße“ in Niederkrüchten wurde untersucht, welche zusätzliche Ver-
kehrsnachfrage aufgrund der geplanten Entwicklung zu erwarten ist und ob das zu-

künftige Verkehrsaufkommen an der Erschließung des Plangebiets und an den be-

nachbarten Knotenpunkten störungsfrei und mit einer angemessenen Qualität des 

Verkehrsablaufs abgewickelt werden kann. 

Das aktuelle Verkehrsaufkommen wurde an den Knotenpunkten 
 Hochstraße / Mittelstraße, 
 Hochstraße / Erschließung Plangebiet und 
 Hochstraße / Brempter Weg / Am Kamp 

im Rahmen einer Knotenstromerhebung erfasst. 

Bei der Schätzung der zukünftigen Verkehrsmengen wurde von einer Zunahme des 

allgemeinen Verkehrsaufkommens um 10 % ausgegangen. 

Für den Prognose-Planfall wurde das Verkehrsaufkommen aus dem Prognose-Nullfall 
(mit allgemeiner Verkehrsentwicklung) mit dem Neuverkehr der geplanten Nutzungen 

überlagert. Dabei wurde berücksichtigt, dass das Verkehrsaufkommen der vorhande-

nen Nutzungen entfällt. Der Neuverkehr des Bauvorhabens wurde auf der Grundlage 

gebräuchlicher Kennziffern zum Zusammenhang zwischen Flächennutzung und Ver-

kehrsaufkommen berechnet. 

Zur Bewertung der Verkehrssituation wurden die verkehrstechnische Kapazität und die 
Qualität des Verkehrsablaufs anhand der dafür vorgesehenen Verfahren aus dem 

Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen HBS 2015 (vgl. FGSV, 2015) 

berechnet. 

Die verkehrstechnische Untersuchung kommt zu den folgenden Ergebnissen: 
 Durch das Vorhaben ist mit einem Mehrverkehrsaufkommen von maximal 2.332 

Kfz/24h (22 SVKfz/ 24h) (Summe aus Quell- und Zielverkehr) zu rechnen. In der 
morgendlichen Spitzenstunde wird ein Mehrverkehrsaufkommen von 50 Kfz/h (3 
SV-Kfz/h) und in der nachmittäglichen Spitzenstunde von 258 Kfz/h (0 SV-Kfz/h) er-
zeugt. 

 Im Prognose-Planfall stellt sich an den Knotenpunkten 1 und 3 sowohl in den mor-
gendlichen als auch in den nachmittäglichen Spitzenstunden jeweils eine sehr gute 
Verkehrsqualität (QSV A (Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer kann den Knoten-
punkt nahezu ungehindert passieren. Die Wartezeiten sind sehr gering)) ein. 

 Der Knotenpunkt 2 weist insgesamt eine gute Verkehrsqualität auf (QSV B (Die Ab-
flussmöglichkeiten der wartepflichtigen Verkehrsströme werden vom bevorrechtig-
ten Verkehr beeinflusst. Die dabei entstehenden Wartezeiten sind gering)). 

 Das künftig zu erwartende Verkehrsaufkommen kann im vorhandenen Ausbaustand 
im bestehenden Straßennetz jederzeit leistungsfähig abgewickelt werden. Der Ver-
kehrszustand ist an den Knotenpunkten stabil. 

 Die im vorliegenden Konzept vorgesehene Lage der Zufahrt an der westlichen 
Grundstücksgrenze ermöglicht eine von der Fußgängerfurt unabhängige Einfahrt in 
die Hochstraße. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die verkehrliche Erschließung des Vorha-

bens mit dem vorhandenen Ausbaustand des Straßennetzes gesichert ist. 
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7.3 Umweltbelange 

Die Auswirkungen auf die Umweltschutzgüter wurden im Rahmen eines Umwelt-
berichtes ermittelt und bewertet (Umweltbericht mit landschaftspflegerischem Fachbei-

trag zur 65. Änderung des Flächennutzungsplanes und zum Bebauungsplan Nie-127 

„Vollsortimenter Hochstraße“, GOEP LA Ltd, Essen, 10.09.2018, Fortschreibung 

29.07.2019). Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil dieser Begründung. 

Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung zeigt, dass durch den Eingriff ein Defizit von 

3.285 ökologischen Wertepunkten entsteht. Da der naturschutzrechtlich relevante 
Kompensationsbedarf jedoch nicht im Plangebiet gedeckt werden kann, sind externe 

Ausgleichsmaßnahmen notwendig. Das anfallende Biotopwertdefizit von 3.285 Werte-

punkten wird über das Ökokonto der Gemeinde Niederkrüchten, Ausgleichsflächen für 

die Bauleitplanung, ausgeglichen. Als Standort der Ausgleichsfläche ist der Bereich 

der Ersatzforstfläche Boscherhausen, Gemarkung Niederkrüchten, Flur 78, Flurstück 

79 vorgesehen. 
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festgesetzte Gesamtverkaufsfläche nicht überschritten wird: Backshop, Kiosk, Blu-

menshop, Lotto/Toto, Post, Schuster und SB-Terminal für Bankgeschäfte.  

Mit der Beschränkung auf die projektierte maximale Verkaufsfläche von 1.600 m2 kann 
sichergestellt werden, dass negative Auswirkungen der Planung auf die Versorgungs-

strukturen in der Gemeinde und darüber hinaus nicht erfolgen werden. Dies wurde im 

Rahmen eines Gutachtens geprüft (Auswirkungsanalyse zur geplanten Ansiedlung ei-

nes Supermarktes innerhalb des Nahversorgungszentrums Niederkrüchten, BBE Han-

delsberatung GmbH, Köln, August 2018). 

Für das Vorhaben war zu untersuchen, welche absatzwirtschaftliche Auswirkungen auf 
zentrale Versorgungsbereiche sowie die wohnungsnahe Versorgung in Niederkrüchten 

und in den Nachbarkommunen zu erwarten sind und ob durch die geplante Verkaufs-

fläche schützenswerte Versorgungsstrukturen (zentrale Versorgungsbereiche, Stand-

orte der wohnungsnahen Versorgung) in der Gemeinde Niederkrüchten sowie in den 

angrenzenden Gemeinden in ihrer Funktionsfähigkeit nicht nur unwesentlich betroffen 

sind und demnach landesplanerisch und städtebaulich negative Auswirkungen im Sin-
ne von § 11 Abs. 3 BauNVO eintreten können. 

Im Gutachten wird zusammenfassend festgestellt, dass im Falle der geplanten Ansied-

lung eines Supermarktes die prognostizierten Umsatzverlagerungen keine Größenord-

nungen erreichen, die mehr als unwesentliche Auswirkungen auf zentrale Versor-

gungsbereiche und die wohnungsnahe Versorgung in der Gemeinde Niederkrüchten 

und den Nachbarkommunen im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO erwarten lassen. 

Da das Planvorhaben dem im Einzelhandels- und Zentrenkonzept ausgewiesenen 

zentralen Versorgungsbereich (Nahversorgungszentrum Niederkrüchten) zugeordnet 

ist, ist die Planung mit dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Gemeinde Nieder-

krüchten vereinbar und trägt zur Sicherung und Stärkung der Nahversorgungsfunktion 

des zentralen Versorgungsbereichs bei. 

Als Hauptsortimente des Lebensmittelvollsortimenters sind ausschließlich die fol-
genden Sortimente gemäß der Niederkrüchtener Sortimentsliste der Fortschreibung 

des Einzelhandelskonzeptes für die Gemeinde Niederkrüchten (Stadt- und Regional-

planung Dr. Jansen GmbH, Köln, 11.10.2016) zulässig: 

 Nahrungs- und Genussmittel 

 Drogerie-, Kosmetikartikel (Gesundheits- und Körperpflegeartikel, Wasch-und 

Putzmittel) 

Es wird weiterhin festgesetzt, dass auf maximal 10 % der Verkaufsfläche des Le-

bensmittelvollsortimenters der Verkauf sonstiger Sortimente als Randsortimente sowie 

als Aktionswaren zulässig ist. Damit wird sichergestellt, dass das Randsortiment zen-

trenrelevanter Sortimente, das zumeist aus Aktionswaren besteht, keine Auswirkungen 

erzeugt und die Ziele der Bauleitplanung zur Sicherung der Nahversorgungsfunktion 

gewahrt bleiben. 
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8.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch eine Kombination von Grundflächenzahl 

und Höhe baulicher Anlagen in Verbindung mit einer Geschossigkeit festgesetzt. Da-
mit ist das Maß der baulichen Nutzung hinreichend bestimmt. 

Grundflächenzahl 

In dem Sondergebiet wird die gemäß § 17 BauNVO zulässige Obergrenze für die GRZ 

(Grundflächenzahl) von 0,8 festgesetzt. Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO ist eine 

Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl durch die Grundflächen von Stell-

plätzen mit ihren Zufahrten bis zu einem Maß von 0,85 zulässig. Die Festsetzung dient 
zum einen der wirtschaftlich sinnvollen Ausnutzbarkeit des Grundstückes und ist re-

gelmäßig für Einzelhandelsvorhaben wegen der umfänglichen Versiegelungen für die 

Kundenstellplätze erforderlich. Sie stellt gleichermaßen aber sicher, dass ein Min-

destmaß an unversiegelten Flächen im Plangebiet für Pflanzmaßnahmen zur Ver-

fügung gestellt wird. 

Von der Möglichkeit einer Überschreitung wird im Interesse eines sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden Gebrauch gemacht. Eine konzentrierte Inanspruchnahme 

der eigentlichen Bauflächen ist aus städtebaulichen Gründen gerechtfertigt, um die für 

den Einzelhandelsstandort zur Verfügung stehenden Flächen optimal auszunutzen. 

Zudem ist die Zulässigkeit der Überschreitung sinnvoll, da die hier betroffenen großflä-

chigen Einzelhandelsbetriebe größere Gebäude sowie versiegelte Verkehrs- und 

Parkplatzflächen benötigen, um ihre Betriebe und Anlagen rationell aufbauen und die 
Kundenverkehre bewältigen zu können. Durch eine hohe zulässige GRZ wird in der 

Regel eine noch großflächigere Ausdehnung dieser Sondergebiete vermieden. 

Im vorliegenden Fall sind trotz der Überschreitung der sog. Kappungsgrenze von 0,8 

mit der Planung keine erheblichen negativen Auswirkungen auf die natürliche Funktion 

des Bodens verbunden, da es sich weitgehend um bereits heute versiegelte Flächen 

handelt.  

Mit den im Rahmen des Bebauungsplanes getroffenen Festsetzungen kann einerseits 

die Hochbauplanung auf den Grundstücken umgesetzt werden, anderseits verbleibt 

ein unversiegelter Grundstücksanteil in einer Größenordnung von mindestens 15 %, 

der zudem durch die Begrünungsfestsetzungen ergänzt wird, so dass insgesamt eine 

ausreichende Mindesteingrünung der Grundstücksflächen gewährleistet wird. 

Höhe baulicher Anlagen  

Die mögliche Höhenentwicklung innerhalb des Plangebietes wird mit der Festsetzung 

der maximalen Gebäudehöhe (GH max) reguliert. Es wird eine maximal zulässige Ge-

bäudehöhe (GH max) von 10,00 m festgesetzt. Unterer Bezugspunkt ist die vorgese-

hene Erdgeschossfußbodenhöhe von 55,50 m über Normalhöhennull (NHN), die der 

heutigen gemittelten Geländehöhe entspricht. Technische Aufbauten dürfen die zuläs-

sige Bauhöhe um bis zu 2,0 m überschreiten, wenn dies die Betriebsart oder der -
ablauf erfordern. 
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Die Festsetzung eröffnet sowohl die Möglichkeit, die wirtschaftlich sinnvolle Gebäude-

typologie eines solchen Marktes zu sichern, gewährleistet aber auch die städtebauli-

che Verträglichkeit der Bebauung mit den angrenzenden Siedlungsstrukturen. 

Überbaubare Grundstücksflächen  

Die überbaubare Grundstücksfläche wird im Bebauungsplan durch Baugrenzen fest-

gesetzt. Durch die sich daraus ergebende Bebauungstiefe ist das Vorhaben innerhalb 

des eng begrenzten Plangebietes einschließlich geringer Spielräume umsetzbar. Die 

überbaubare Grundstücksfläche sichert die Verortung des Marktes im rückwärtigen 

Grundstücksbereich, sodass die vorhandene Wohnbebauung entlang der Mittelstraße 
von möglichen Lärmbelastungen, ausgehend von Parkplatz- und Anlieferungsverkeh-

ren, durch das Gebäude abgeschirmt wird. 

 

8.3 Stellplätze 

Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen bzw. der festge-

setzten Flächen für Stellplätze zulässig. Damit folgt die Festsetzung der Vorhabenpla-
nung, Stellplätze für Kunden im vorderen Grundstücksbereich mit Anschluss an die 

Hochstraße zu platzieren. Garagen sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

aufgrund ihrer unerwünschten gestalterischen Auswirkung nicht zulässig. 

 

8.4 Verkehrsflächen / Anschluss sonstiger Flächen an die Verkehrsflächen 

Da die Erschließung des Planbereiches über die Hochstraße gewährleistet ist, ist die 
Festsetzung zusätzlicher Verkehrsflächen innerhalb des räumlichen Geltungsberei-

ches des Bebauungsplanes nicht erforderlich. Die Straßenbegrenzungslinie entlang 

der Hochstraße und des Brempter Weges wird im Bebauungsplan festgesetzt.  

Außerhalb der im Bebauungsplan zeichnerisch festgesetzten Bereiche für Ein- und 

Ausfahrten sind weitere Ein- und Ausfahrten nicht zulässig. Damit wird sichergestellt, 

dass die Zufahrt an der vorgesehenen und aus verkehrlicher Sicht sinnvollsten Stelle 
im Verlauf der Hochstraße liegen wird; zudem wird ausgeschlossen, dass weitere Ein- 

und Ausfahrten am Brempter Weg vorgesehen werden. 

 

8.5 Immissionsschutz 

Im Rahmen des vorliegenden Verfahrens wurden, wie bereits dargelegt, die schall-

technischen Auswirkungen der Planung untersucht. Hierzu wurde das Gutachten 
„Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan „Nie 127 – Vollsortimenter 

Hochstraße“ in Niederkrüchten, Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft für Ver-

kehrswesen mbH, Bochum 31.01.2019“ erstellt. Die wesentlichen Aussagen hierzu 

können dem Kapitel 7.2 Weitere Auswirkungen der Planung entnommen werden. Für 

den Bebauungsplan ergeben sich, unter Zugrundlegung einer Betriebszeit von 06.00 – 

22.00 Uhr, für die Planung weder hinsichtlich Gewerbelärms noch aufgrund von Ver-



Gemeinde Niederkrüchten 

Bebauungsplan Nie‐127 „Vollsortimenter Hochstraße“    

 

 

16 

kehrslärm Regelungsbedarfe durch Festsetzungen von aktiven oder passiven Schall-

schutzmaßnahmen. 

Mit den genannten betrieblichen Maßnahmen können die Immissionsrichtwerte der TA 
Lärm (2017) an den vorhandenen Wohnnutzungen eingehalten werden. 

Die Geräuschemissionen der haustechnischen Anlagen (Lüftung/Klima) des Vollsorti-

menters sind mit dem gewählten Ansatz unkritisch. Im Rahmen des Baugenehmi-

gungsverfahrens ist eine Detailprüfung erforderlich, wenn die Planung der Anlagen 

vorliegt. Es ist davon auszugehen, dass trotz eines hochgewählten Ansatzes zur Be-

stimmung der Lärmbelastung in dem Lärmgutachten die ermittelte Überschreitung an 
einem Immissionsort von 2,5 dB(A) durch eine Vergrößerung des Abstands oder der 

Wahl eines leiseren Gerätetyps zur Einhaltung des Wertes von 40 dB(A) problemlos 

möglich ist.  

Für den Bebauungsplan ergeben sich insgesamt daraus keine immissionsschutzrecht-

lichen Festsetzungen. Regelungen zum Betrieb des Marktes, bzw. Parkplatzes werden 

durch einen städtebaulichen Vertrag getroffen. 

 

8.6 Natur und Landschaft 

Grünordnerische Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB  

Die Errichtung eines Lebensmittelvollsortimenters und die in Verbindung damit entste-

hende Stellplatzfläche werden im Vergleich zum jetzigen Zustand des Gel-

tungsbereiches eine Zunahme des Versiegelungsgrades zufolge haben. Über die Be-
grünung der Freiflächen im Plangebiet und die Pflanzung von Bäumen soll der Eingriff 

in Natur und Landschaft, der mit dem Bauvorhaben verbunden ist, gemindert werden. 

Diese Festsetzungen des Bebauungsplanes können dazu beitragen, ökologisch wert-

volle Grünelemente zu implementieren, die kleinklimatische Positivmerkmale ausbilden 

können. 

Für das Plangebiet werden mehrere Maßnahmen zur landschaftsökologischen und -
ästhetischen Gestaltung und Entwicklung festgesetzt. Diese folgen der Konzeption des 

landschaftspflegerischen Fachbeitrags (Umweltbericht mit landschaftspflegerischem 

Fachbeitrag zur 65. Änderung des Flächennutzungsplanes und zum Bebauungsplan 

Nie-127 „Vollsortimenter Hochstraße“, GOEP LA Ltd, Essen, 10.09.2018; Fortschrei-

bung 29.07.2019). 

So wird festgesetzt, dass die Flächen zwischen der Stellplatzanlage und dem Bremp-
ter Weg sowie die Pflanzflächen in direkter Zuordnung zu den Verkehrsflächen, die für 

die Verwendung standortgerechter lebensraumtypischer Gehölze zu beengt sind, auch 

mit nicht standortgerechten Gehölzen und bodendeckenden Kleingehölzen bepflanzt 

werden können. Dabei soll der Schwerpunkt auf blühenden Gehölzen liegen. 

Nördlich, westlich und südlich der festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche sind 

zur Eingrünung des Gebäudes auf den nicht überbauten Grundstücksflächen Einzel-
gehölze und Gehölzgruppen mit lebensraumtypischen Gehölzen zu pflanzen. 
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Weiterhin wird festgesetzt, dass innerhalb des Plangebietes insgesamt 22 mittelkroni-

ge Laubbäume anzupflanzen sind. Davon sind 11 Laubbäume im Bereich der Stell-

platzanlage anzupflanzen. Je Baum ist eine offene Fläche bzw. eine mit Rasengitter-
steinen bedeckte Fläche in einer Größe von mindestens 12 qm zu schaffen; die Bäu-

me sind durch Rammschutzbügel zu sichern. Weitere 11 Laubbäume sind nördlich und 

südlich der festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche zu pflanzen. 

Den einzelnen Maßnahmen werden jeweils Pflanzenlisten mit Angaben zu den Typen, 

Bezeichnungen sowie zur Mindestqualität beigefügt. Für sämtliche festgesetzten Be-

grünungsmaßnahmen werden darüber hinaus Festsetzungen zur Fertigstellung, Pflan-
zung, Erhaltung und zum Ersatz getroffen, um Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

Pflanzen und Tiere zu vermeiden, beziehungsweise zu kompensieren. 

Im Rahmen des Aufstellung des Bebauungsplans sind die Pflanzflächen definiert, die 

genauen Standorte der Gehölze und Pflanzen werden im Rahmen des Baugenehmi-

gungsverfahrens festgelegt und berücksichtigen die Rahmenbedingungen des Nach-

barschaftsrechts (Pflanzabstände zu den Nachbarn, Bewegungsmöglichkeit zum 
Schneiden von Hecken) ein. 

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und eine menschenwürdige Umwelt zu 

sichern und zu entwickeln ist einer der Grundsätze der Bauleitplanung.  

Gem. § 1a Abs. 3 BauGB ist die Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz im 

Rahmen der Bauleitplanung abzuhandeln. Demnach ist der Verursacher eines Ein-
griffs verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen zu unterlassen. Ist eine Vermei-

dung nicht möglich, sind Beeinträchtigung innerhalb einer zu bestimmenden Frist 

durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen, so-

weit es zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege er-

forderlich ist.  

Da durch die Neuaufstellung des Bebauungsplanes für den westlichen Planbereich 
erstmalig ein Eingriff in Natur und Landschaft begründet wird, wurde im Zuge des Um-

weltberichtes eine Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung durchgeführt.  

Die Bilanzierung der Eingriffe auf dem zukünftigen Grundstück erfolgt anhand der 

Festsetzungen des Bebauungsplanes. Dem Ausgangszustand von 8.915 Punkten 

steht ein Nacheingriffszustand von 5.630 Punkten entgegen. Durch das geplante Vor-

haben entsteht - unter Berücksichtigung der festgesetzten Pflanzmaßnahmen - ein 
rechnerisches Ausgleichsdefizit von 3.285 Punkten. 

Es ist vorgesehen, dass ermittelte Defizit über das Ökokonto der Gemeinde Nieder-

krüchten, Ausgleichsflächen für die Bauleitplanung, zu kompensieren. Der Ausgleich 

erfolgt auf einer Ersatzforstfläche Boscherhausen, Gemarkung Niederkrüchten, Flur 

78, Flurstück 79. 
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Artenschutz 

Das unmittelbar geltende Recht der §§ 44 Abs. 1, 5, 6 und 46 Abs. 7 BNatSchG set-

zen die Vorgaben der FFH-RL (Art. 12, 13 und 16 FFH-RL) und der V-RL (Art. 5, 9 und 
13 V-RL) um und verlangen somit die Durchführung einer Artenschutzprüfung im 

Rahmen von Planverfahren oder bei der Zulassung von Vorhaben.  

Im Zuge der Erarbeitung des Umweltberichtes wurde auch eine Artenschutzprüfung 

vorgenommen. 

Diese kommt zu dem Ergebnis, dass Vorkommen europäisch geschützter Arten im 

Plangebiet oder dessen Umfeld bekannt und/oder zu erwarten sind. Das Vorhaben 
zeigt aber keinerlei negative Auswirkungen auf diese Arten. Zugriffsverbote gemäß § 

44 Abs. 1 BNatSchG werden bei der Umsetzung der Bauleitplanung nicht ausgelöst. 

Eine vertiefende Artenschutzprüfung der Stufe II ist daher nicht erforderlich. 

In den Bebauungsplan wird ein Hinweis auf die Berücksichtigung artenschutzrechtli-

cher Belange aufgenommen. 

 

 

9 Hinweise 

Folgende Hinweise werden in den Bebauungsplan aufgenommen: 

 Erdbebenzone 

Gemäß der Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen der Bun-

desrepublik Deutschland 1:350.000, Bundesland Nordrhein-Westfalen (Geologischer 

Dienst NRW 2006) ist das Plangebiet der Erdbebenzone 1 und der geologischen Un-
tergrundklasse S zuzuordnen.  

 Kampfmittelgefährdung 

Erdarbeiten sind mit entsprechender Vorsicht auszuführen. Erfolgen Erdarbeiten mit 

erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Ver-

bauarbeiten etc., ist das „Merkblatt für Baugrundeingriffe“ auf der Internetseite der Be-
zirksregierung Düsseldorf zu beachten. Sofern Kampfmittel gefunden werden, sind die 

Bauarbeiten sofort einzustellen und umgehend die Ordnungsbehörde, die nächstgele-

gene Polizeidienststelle oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu verständigen.  

 Einsehbarkeit von Vorschriften 

Normen und sonstige technische Regelwerke, auf die in diesem Bebauungsplan Be-
zug genommen wird, können während der allgemeinen Öffnungszeiten bei der Ge-

meindeverwaltung Niederkrüchten, Rathaus Elmpt, Laurentiusstaße 19, 41372 Nieder-

krüchten, eingesehen werden.  

 Kompensationsmaßnahmen 

Das auf Grundlage der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung zu diesem Bebau-
ungsplan ermittelte Defizit von 3.285 ökologischen Wertepunkten ist über das Ökokon-
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to der Gemeinde Niederkrüchten, Ausgleichsflächen für die Bauleitplanung, zu kom-

pensieren. Als Standort für die Ausgleichsfläche ist der Bereich der Ersatzforstfläche 

Boscherhausen, Gemarkung Niederkrüchten, Flur 78, Flurstück 79 vorgesehen. 

 Artenschutz 

Vor Beginn jeder Bautätigkeit (vor der Baufeldräumung und vor dem Entfernen von 

Vegetationsstrukturen, z. B. Umbrechen der Grünlandflächen) ist zu prüfen, ob Le-

bensstätten, für die ein Risiko der Verletzung artenschutzrechtlicher Bestimmungen 

potentiell bestehen kann, von den Maßnahmen betroffen sind. Die Baufeldräumung 
beziehungsweise die Beseitigung von Gehölzen hat aus Gründen des Artenschutzes 

außerhalb der Brutzeit, d. h. im Zeitraum vom 01. Oktober bis 28. Februar eines jeden 

Jahres zu erfolgen. Davon kann in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde 

abgewichen werden. 

Bergbau 

Das o. g. Vorhaben liegt über dem auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld "Brachter 
Wald". Eigentümerin ist der Niederländische Staat, vertreten durch Ministerie van Eco-

nomische Zaken, Landbouwen Innovatie, Direktoraat Generaal Energie, Telecom en 

Markten, Directie Engeriemarkt, Postbus 20101, 2500 EC Den Haag, Niederlande so-

wie über dem auf Braunkohle verliehenen Bergwerksfeld "Birth 1" im Eigentum der RV 

Rheinbraun Handel und Dienstleistungen GmbH, hier vertreten durch die RWE Power 

AG, Abt. Liegenschaften und Umsiedlung in 50416 Köln. 

Ferner liegt das Plangebiet über dem Feld der Erlaubnis zu gewerblichen Zwecken 

"Sophia". Inhaberin der Erlaubnis ist die PVG GmbH - Resources Services & Ma-

nagement, Lange Wende 2 in 59069 Hamm. 

Diese Erlaubnis gewährt das befristete Recht zur Aufsuchung des Bodenschatzes 

"Kohlenwasserstoffe" innerhalb der festgelegten Feldesgrenzen. 

Der Geltungsbereich ist nach den vorliegenden Unterlagen (Differenzenpläne mit 
Stand: 01.10.2016 aus dem Revierbericht, Bericht 1, Auswirkungen der Grundwasser-

absenkung, des. Sammelbescheides - Az.: 61.42.63 -2000-1) von durch Sümpfungs-

maßnahmen des Braunkohlenbergbaus bedingten Grundwasserabsenkungen betrof-

fen. Für die Stellungnahme wurden folgende Grundwasserleiter (nach Einteilung von 

Schneider & Thiele, 1965) betrachtet: Oberes Stockwerk, 9B, 8, 7, 6D, 6B, 2 - 5, 09, 

07 Kölner Scholle, 05 Kölner Scholle. 

Folgendes sollte berücksichtigt werden: 

Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt durch den fortschreitenden Betrieb der 

Braunkohlentagebaue, noch über einen längeren Zeitraum wirksam bleiben. Eine Zu-

nahme der Beeinflussung der Grundwasserstände im Vorhabensgebiet in den nächs-

ten Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand nicht auszuschließen. Ferner ist nach Be-

endigung der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen ein Grundwasserwiederanstieg 
zu erwarten. 

Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung für den Braunkohletagebau als auch bei 
einem späteren Grundwasserwiederanstieg sind hierdurch bedingte Bodenbewegungen 
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möglich. Diese können bei bestimmten geologischen Situationen zu Schäden an der 
Tagesoberfläche führen. Die Änderungen der Grundwasserflurabstände sowie die Mög-
lichkeit von Bodenbewegungen sollten bei Planungen und Vorhabe Berücksichtigung 
finden. 

 

 

10 Umweltbericht 

Der Umweltbericht zum Bebauungsplan Nie-127 „Vollsortimenter Hochstraße“ ist als 

eigenständiger Teil dieser Begründung angefügt. 

 

 

11 Flächenbilanz 

Entsprechend den Flächenfestsetzungen im Bebauungsplan ergibt folgende Bilanzie-

rung: 

 

Geltungsbereich gesamt ca. 7.540 m2 

- davon überbaubare Grundstücksfläche ca. 3.040 m2 

- davon Fläche für Stellplätze ca. 3.340 m2 

 

 

12 Gutachten 

Folgende Gutachten liegen der Planung zugrunde: 

 Umweltbericht mit landschaftspflegerischem Fachbeitrag zur 65. Änderung des 
Flächennutzungsplanes und zum Bebauungsplan Nie-127 „Vollsortimenter 

Hochstraße“, GOEP LA Ltd, Essen,  

 Artenschutzrechtliche Vorprüfung (Stufe 1) zur 65. Änderung des Flächennut-

zungsplanes und zum Bebauungsplan Nie-127 „Vollsortimenter Hochstraße“, 

GOEP LA Ltd, Essen,  

 Verträglichkeitsgutachten Einzelhandel (Auswirkungsanalyse zur geplanten 
Ansiedlung eines Supermarktes innerhalb des Nahversorgungszentrums Nie-

derkrüchten, BBE Handelsberatung GmbH, Köln,) 

 Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan „Nie 127 – Vollsortimenter Hoch-

straße“ in Niederkrüchten, Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft für Ver-

kehrswesen mbH, Bochum  

 Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan „Nie 127 – Vollsortimen-
ter Hochstraße“ in Niederkrüchten, Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft 

für Verkehrswesen mbH, Bochum  
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 Hydrogeologische Untersuchungen im Bereich des Bauvorhabens B-

Planverfahren für den Neubau eines Nahversorgers Hochstraße 79 in Nieder-

krüchten, geotec ALBRECHT Ingenieurgesellschaft GbR, Herne  
 

 

aufgestellt  

atelier stadt & haus gmbh, 09.08.2019 
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1  EINLEITUNG 
  
1.1  Planungsanlass und Aufgabenstellung 
  
Die Gemeinde Niederkrüchten hat einen Aufstellungsbeschluss für die 65. Änderung des 
Flächennutzungsplanes „Vollsortimenter Hochstraße“ und die Aufstellung des Bebau-
ungsplans Nie-127 „Vollsortimenter Hochstraße“ gefasst, um die Voraussetzungen für 
die Neuordnung eines Vollsortimenterstandortes im Geltungsbereich des Bauleitplan- 
verfahrens zu schaffen. 
 
Bei der Umsetzung der Planung muss der Flächennutzungsplan geändert werden, da 
dieser die Fläche aktuell als Gemischte Bauflächen ausweist. Für einen Vollsortimenter 
als großflächiger Einzelhandelsbetrieb im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO ist die 
Ausweisung eines Sondergebiets mit entsprechender  Zweckbestimmung gemäß § 5 
Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 2 Nr. 10 BauNVO erforderlich.  
 
Der Bebauungsplan setzt entsprechend § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1, 11 BauNVO 
das Plangebiet als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Vollsortimenter“ fest.  
Im Parallelverfahren erfolgt eine Aufstellung des  Bebauungsplans Nie-127 
„Vollsortimenter Hochstraße" sowie die 65. Änderung des Flächennutzungsplans.  
Für beide Verfahren wird gemäß § 2 Abs. 4 Satz 3 BauGB die Umweltprüfung nach 
gegenwärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden durchgeführt. 
 

Das Plangebiet befindet sich in der Gemeinde Niederkrüchten im nördlichen Teil der 
Ortslage Niederkrüchten innerhalb der sog. „im Zusammenhang bebauten Ortslage“ 
(Innenbereich) ohne direkten Kontakt in die freie Landschaft. 
 
Der rechtsgültige Flächennutzungsplan weist das Plangebiet nebst Umgebung als 
„Gemischte Baufläche“ aus, an die sich im Norden „Wohnbauflächen“ anschließen. 
 
Abbildung 1 Lage im Raum 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Quelle: www.tim-online.nrw.de 

 

Bei dem Plangebiet, das direkt von der Hochstraße erschlossen wird (Zufahrt Parkplatz 
Raiffeisenmarkt), handelt es sich bereits um einen Einzelhandelstandort, der sich aus 
einem Raiffeisenmarkt mitsamt den befestigten Parkplatz-, Lager und 

http://www.tim-online.nrw.de/
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Bewegungsflächen und einem nicht mehr genutztem Gebäude eines ehemaligen 
Lebensmittelmarktes zusammensetzt. 
Insgesamt umfasst das Plangebiet eine Größe von 7.562 m².  
Grundlage: örtliche Vermessung. 
 
1.1.1 Planungsrechtliche Festsetzungen im Bebauungsplan Nie-127 

„Vollsortimenter Hochstraße“ 

 
Folgende planungsrechtliche Festsetzungen sind vorgesehen (verkürzte Übersicht): 
 
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
1.1 Das sonstige Sondergebiet gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO mit der Zweckbestimmung 
„Lebensmittelvollsortimenter" dient der Unterbringung eines Lebensmittelvollsortimenters 
als Hauptbetrieb einschließlich ergänzender Nutzungen mit einer Gesamtverkaufsfläche 
von maximal 1.600 qm (VKmax). Als den Hauptbetrieb ergänzende Nutzungen sind bis 
zu einer Verkaufsfläche von max. 200 qm weitere Nutzungen zulässig, sofern die 
Gesamtverkaufsfläche von 1.600 qm nicht überschritten wird. 
1.2 Auf maximal 10 % der Gesamtverkaufsfläche des Lebensmittelvollsortimenters ist 
der Verkauf sonstiger (zentrenrelevanter und nicht-zentrenrelevanter) Sortimente als 
Randsortimente sowie als Aktionswaren zulässig. 
 
2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
2.1 Grundflächenzahl 
Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO ist eine Überschreitung der festgesetzten 
Grundflächenzahl durch die Grundflächen von Stellplätzen mit ihren Zufahrten bis zu 
einem Maß von 0,85 zulässig. 
 
3. Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 18 BauNVO) 
3.1 Die im Bebauungsplan festgesetzte Gebäudehöhe wird gemessen zwischen dem 
unteren Bezugspunkt gemäß textlicher Festsetzung Nr. 3.2 und dem obersten 
Dachabschluss. 
3.2 Unterer Bezugspunkt ist eine maximale Erdgeschossfußbodenhöhe von 55,50 m 
über Normalhöhennull (NHN). 
3.3 Die festgesetzte maximale Höhe baulicher Anlagen darf durch erforderliche 
haustechnische Anlagen um bis zu 2,0 m überschritten werden, wenn dies die 
Betriebsart oder der -ablauf erfordern. 
 
4. Stellplätze und Garagen (§9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. §12 Abs. 6 BauNVO) 
4.1 Stellplätze dürfen nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen bzw. der 
festgesetzten Flächen für Stellplätze errichtet werden. Garagen sind im Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes nicht zulässig. 
 
5. Anschluss sonstiger Flächen an die Verkehrsflächen (§9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
5.1 Außerhalb des im Bebauungsplan zeichnerisch festgesetzten Bereichs für Ein- und 
Ausfahrten sind weitere Ein- und Ausfahrten nicht zulässig. 
 
6. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§9 Abs. 1 Nr. 25a 
BauGB) 
6.1 Die nicht von Gebäuden, Stellplätzen, Zuwegungen und Zufahrten sowie 
Nebenanlagen in Anspruch genommenen Grundstücksflächen sind wie folgt zu 
begrünen: 
6.1.1 Die Pflanzflächen entlang des Brempter Weges sowie die Pflanzflächen im Umfeld 
der Verkehrsflächen, die für die Verwendung standortgerechter lebensraumtypischer 
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Gehölze zu beengt sind, sind mit Gehölzen und bodendeckenden Kleingehölzen zu 
bepflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Dabei liegt der Schwerpunkt auf 
blühenden Gehölzen. Die Gehölze sind einzeln oder in Gruppen zu setzen (Str. 2xv. i.C. 
100/150 cm). Bei den bodendeckenden Kleingehölzen sind vier bis sechs Pflanzen / m² 
(v. Str. i.C. 30/40 cm) zu pflanzen. Die Pflanzflächen sind dauerhaft gegenüber Befahren 
und Betreten zu schützen und zu pflegen. 
6.1.2 Nördlich, westlich und südlich der festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche 
sind zur ökologischen Aufwertung und zur Eingrünung des Gebäudes auf den nicht 
überbauten Grundstücksflächen Einzelgehölze und Gehölzgruppen mit 
lebensraumtypischen Gehölzen   in einem Verbund von max. 1,50 m x 1,50 m zu 
pflanzen (Str. 2xv., i.C., 100/150 cm). 
Dies gilt auch für ausreichend große Pflanzflächen an der Stellplatzanlage, wie bspw. an 
der nördlichen Grenze. Die Pflanzflächen sind dauerhaft gegenüber Befahren und 
Betreten zu schützen und zu pflegen. Die Anlage von Rettungswegen innerhalb der 
Pflanzflächen ist zulässig. 
6.2 Innerhalb des Plangebietes sind insgesamt 22 mittelkronige Laubbäume 
anzupflanzen. 
6.3 Die oben beschriebenen Bepflanzungsmaßnahmen sind innerhalb der ersten 
Pflanzperiode (Zeitraum von Oktober bis März) nach Inbetriebnahme durchzuführen. 
Dazu gehört eine fachgerechte Pflanzung der Gehölze, die dauerhaft zu erhalten und bei 
Verlusten gleichwertig zu ersetzen sind.  
 

1.2.  Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplanungen 
festgelegten  Ziele des  Umweltschutz und deren Berücksichtigung bei der 
Planaufstellung bzw. Planänderung 

 

Die allgemeinen Grundsätze und Ziele, die für die Belange des Umweltschutzes 
innerhalb der zuständigen Gesetze und der zu berücksichtigenden Fachplanungen 
formuliert und vorgegeben sind, werden in der Folge in einer tabellarischen Übersicht 
dargestellt und soweit erforderlich im Detail beschrieben. 
 
1.2.1 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen festgelegten Ziele des 

Umweltschutzes 
 
Schutzgut Boden und Fläche  
Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)  
Ziele des BBodSchG sind der langfristige Schutz oder die Wiederherstellung des Bodens 
hinsichtlich seiner Funktionen im Naturhaushalt, insbesondere als Lebensgrundlage und 
als Bestandteil des Naturhaushaltes mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen. 
Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen, die Förderung der 
Sanierung schädlicher Bodenveränderungen und Altlasten, sowie dadurch verursachter 
Gewässerverunreinigungen. 
  
Baugesetzbuch (BauGB)  
Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden durch 
Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und Innenentwicklung zur 
Verringerungen zusätzlicher Inanspruchnahme von Böden. Außerdem dürfen 
landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnungszwecke genutzte Flächen nur im 
notwendigen Ausmaß für andere Nutzungen in Anspruch genommen werden. 
  
Schutzgut Wasser  
Wasserhaushaltsgesetz (WHG)  
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Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für 
Tiere und Pflanzen und deren Bewirtschaftung zum Wohl der Allgemeinheit und zur 
Unterlassung vermeidbarer Beeinträchtigung ihrer ökologischen Funktionen. 
 
Landeswassergesetz (LWG) 
Ziel der Wasserwirtschaft ist der Schutz der Gewässer vor vermeidbaren 
Beeinträchtigungen und die sparsame Verwendung des Wassers. 
 
Schutzgut Pflanzen und Tiere  
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  
Natur und Landschaft sind im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu 
pflegen und zu entwickeln, dass die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die 
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt sowie die Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit von Natur und Landschaft als Lebensgrundlagen des Menschen und als 
Voraussetzung für seine Erholung in Natur und Landschaft nachhaltig gesichert sind. 
 
Landesnaturschutzgesetz NRW (LNatSchG NRW)  
In §§ 6 bis § 13 des LNatSchG NRW werden Grundsätze und Ziele der 
Landschaftsplanung festgelegt, die das Bundesnaturschutzgesetz ergänzen 
Baugesetzbuch (BauGB) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 
insbesondere die Auswirkungen auf Schutzgüter und das Wirkungsgefüge zwischen 
ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt sowie die Vermeidung und der 
Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie 
der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes die biologische Vielfalt zu 
berücksichtigen.  
 
Schutzgut Landschaft  
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  
Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung der Landschaft und der Natur als 
Lebensgrundlage des Menschen auch für die künftigen Generationen im besiedelten und 
unbesiedelten Bereich zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft.  
 
Baugesetzbuch (BauGB)  
Erhaltung und Entwicklung des Orts- und Landschaftsbildes (Landschaftspflege) im 
Rahmen der Bauleitplanung.  
 
Schutzgut Klima  
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)  
Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, 
die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen 
vorzubeugen.  
 
Baugesetzbuch (BauGB)  
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen die Belange 
des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere des 
Naturhaushalts, des Wassers, der Luft und des Bodens einschließlich seine Rohstoff 
vorkommen, sowie des Klimas.  
 
Schutzgut Luft  
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)  
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Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der 
Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umweltimmissionen sowie 
Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von Immissionen mit erhebliche Nachteile und 
Belästigungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, 
Strahlen u.s.w.  
 
TA Luft  
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen sowie deren 
Vorsorge zur Erzielung eines hohen Schutzniveaus für die gesamte Umwelt.  
 
Schutzgut Mensch  
Baugesetzbuch (BauGB)  
Bauleitpläne sollen eine geordnete städtebauliche Entwicklung, eine dem Wohl der 
Allgemeinheit ausgerichtete sozialgerechte Bodennutzung und eine menschenwürdige 
Umwelt sicherstellen.  
 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)  
Schutz der Schutzgüter :Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima und 
Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
(Immissionen) sowie Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von Emissionen 
(Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen).  
 
TA Lärm 1998  
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie deren Vorsorge. 
DIN 18005 Schallschutz im Städtebau Als Grundlage für gesunde Lebensverhältnisse 
der Bevölkerung ist ein ausreichender Schallschutz notwendig und dessen Verringerung 
insbesondere am Entstehungsort, aber auch durch städtebauliche Maßnahmen in Form 
von Lärmvorsorge und Lärmminderung bewirkt werden soll. 
 
Sachgut Kulturelles Erbe (vorm.: Kultur- und Sachgüter)  
Baugesetzbuch (BauGB)  
Berücksichtigung die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der 
Denkmalpflege, die erhaltenswerten Ortsteile, Straßen und Plätze von geschichtlicher, 
künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung und die Gestaltung des Orts- und 
Landschaftsbildes; Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen auf Kulturgüter 
und sonstige Sachgüter, 
 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  
Bewahrung historisch gewachsener Kulturlandschaften, auch mit ihren Kultur-, Bau- und 
Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, Zersiedlung und sonstigen Beeinträchtigungen  
 
Denkmalschutzgesetz (DSchG NW)  
Denkmäler sind zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu 
erforschen. Sie sollen der Öffentlichkeit im Rahmen des Zumutbaren zugänglich 
gemacht werden. Bei öffentlichen Planungen und Maßnahmen sind die Belange des 
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege angemessen zu berücksichtigen.  
 
UVPG  
Schutzgüter im Sinne dieses Gesetzes sind […] 4.kulturelles Erbe und sonstige 
Sachgüter. 
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1.2.2 Darstellung der in einschlägigen Fachplänen festgelegten Ziele des 
Umweltschutzes 

 
Regionalplan  
 
Das Plangebiet liegt nach Angaben des aktuell gültigen Regionalplanes für den 
Regierungsbezirk Düsseldorf, Ausschnitt Blatt 17 Brüggen, Nettetal, Niederkrüchten, 
Schwalmtal, Viersen (Stand 13.04.2018), innerhalb des Allgemeinen Siedlungs-
bereiches (ASB). 

 
Diese Ausweisung ist als Vorranggebiet für  Flächen für Wohnen, wohnverträgliches 
Gewerbe, Wohnfolgeeinrichtungen, öffentliche und private Dienstleistungen sowie  
siedlungs-zugehörige Grün, Sport, Freizeit und Erholungsflächen vorgesehen. 

 
Abbildung 2 Auszug Regionalplan  
 

 

 
 
Quelle:  http://www.brd.nrw.de/planen_bauen/regionalplan  

 
Der Regionalplan steht der Planung nicht entgegen, da die Festsetzung eines Sonder-
gebiets für die Errichtung eines Vollsortimenters innerhalb dieser Darstellung möglich ist.  
 
Die angrenzenden Darstellungen 
 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
Vorbehaltsgebiete Flächen für landwirtschaftliche Nutzung, die aus agrarwirtschaftlichen 
oder ökologischen Gründen zu erhalten oder zu entwickeln sind, im Osten überlagert 
aber nicht angrenzend von  

 
Freiraumfunktionen: 
  
Schutz der Natur    
die als Vorranggebiete Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche gelten, in denen die 
natürlichen Gegebenheiten durch besondere Maßnahmen gesichert oder entwickelt 
werden sollen (insbesondere Schutz, Pflege und Entwicklung wertvoller Biotope; Aufbau 
eines landesweiten Biotopverbundes), 
haben keine Auswirkungen auf das Plangebiet und stehen dem Vorhaben nicht 
entgegen (siehe auch Schutzausweisungen). 

http://www.brd.nrw.de/planen_bauen/regionalplan
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Die großflächige Überlagerung 
 
Grundwasser- und Gewässerschutz (BGG)  
Vorranggebiete für vorhandene, geplante oder in Aussicht genommene Einzugsgebiete 
(i.S. der WSZ I – III A) öffentlicher Trinkwassergewinnungsanlagen, resp. 
Grundwasservorkommen, die der öffentlichen Trinkwasserversorgung dienen, in 
absehbarer Zeit dafür herangezogen werden sollen oder für eine entsprechende 
Nutzung langfristig vorgehalten werden. 
 
basiert auf der Planung einer Schutzgebietsausweisung der Wassergewinnungsanlage 
Niederkrüchten (siehe auch Schutzausweisungen).  
 

Flächennutzungsplan 
   
Der rechtsgültige Flächennutzungsplan der Gemeinde Niederkrüchten hat Rechtskraft 
seit dem 13.3.1981 und weist das Plangebiet nebst Umgebung als „Gemischte 
Baufläche“ aus, an die sich im Norden „Wohnbauflächen“ (1. Ergänzung vom 17.6.1983) 
anschließen. 
 
Schutzgebietsausweisungen 
 
Natura 2000:  
Für das Plangebiet wurden bei Erstellung der nationalen Gebietsliste des Landes 
Nordrhein-Westfalen keine FFH- oder Vogelschutzgebiete ausgewiesen. 
 
Das nächst gelegenen FFH Gebiet DE-4703-301 „Schwalm, Knippertzbach, Rader-
veekes und Lüttelforster Bruch“ liegt östlich des Plangebietes und wird von der VSG 
Ausweisung DE-4603-401 „Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg“ 
überlagert (siehe auch Abb. 4 Auszug @LINFOS). 
 
Aufgrund der räumlichen Entfernung des Änderungsbereichs ist eine Vorprüfung 
möglicher Auswirkungen der Bauleitplanung auf das FFH- und  Vogelschutzgebiet nicht 
erforderlich. 
 

Naturschutzgebiete:  
Im Plangebiet gibt es keine diesbezüglichen Schutzausweisungen.  
Das nächste Naturschutzgebiet (VIE-010 NSG „Raderveekes und Lüttelforster Bruch“) 
liegt östlich des Plangebietes weitgehend innerhalb der Grenzen des FFH Gebietes, hat 
aber keinen Einfluss auf das Planungsvorhaben. 
 
Naturdenkmale, Geschützte Landschaftsbestandteile 

Im Plangebiet gibt es keine diesbezüglichen Schutzausweisungen. 
 
Landschaftsschutzgebiete:  
Schutzgebietsausweisungen sind nicht vorhanden und brauchen dementsprechend  
nicht berücksichtigt werden.  
 

Naturpark Maas-Schwalm-Nette (NTO-011): 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nie-127 liegt innerhalb des ausgewiesenen 
Naturparks Maas-Schwalm-Nette (NTO-011).  
Das Planverhaben wird von den Zielen und Vorgaben der Naturparkausweisung nicht 
berührt. 
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Abbildung 3 Auszug @LINFOS 
  

 
 

Quelle: www.lanuv.nrw.de/natur/artenschutz/infosysteme  
 

 

Biotopkataster des LANUV:  
Ein Abgleich mit der Online-Geodatenbank des LANUV (@LINFOS) hat ergeben, dass 
innerhalb des Plangebietes weder schutzwürdige Biotope (Biotopkataster) noch gemäß 
§ 62 LG NW geschützte Biotope dokumentiert sind.  
 
Die nächstgelegene Fläche des Biotopkatasters liegt östlich des Plangebiets innerhalb 
des NSG „Raderveekes und Lüttelforster Bruch“)   
 

Wasserschutzgebiete:  
Das Plangebiet liegt in keinem Trinkwasserschutzgebiet 
Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf, Stand 13.04.2018, stellt zwar 
eine Überlagerung des Plangebiets als Bereiche für den Grundwasser- und 
Gewässerschutz dar.  
 
Es gibt jedoch noch keine ordnungsbehördlich festgesetzte Wasserschutzzone IIIa der 
Wassergewinnungsanlage Niederkrüchten (WG). Nach derzeitigem Kenntnisstand ist 
jedoch davon auszugehen, dass das Plangebiet zukünftig von der Festsetzung eines 
Wasserschutzgebiets erfasst wird. 
 

Überschwemmungsgebiet:  
Entsprechende Schutzausweisungen liegen nicht vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lanuv.nrw.de/natur/artenschutz/infosysteme
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2  BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN 
GEM. § 2 ABS. 4, SATZ 1 BauGB 

 

2.1 Bestandsaufnahme 
 
2.1.1  Ziele des Umweltberichtes 
 
Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB hat der Umweltbericht die Aufgabe, die erheblichen 
Umweltauswirkungen der Bauleitplanung zu beschreiben und zu bewerten.  
Umweltauswirkungen können sich grundsätzlich auf alle Schutzgüter erstrecken. Dabei 
sind nach § 1 Abs. 6 Nr. 7a, c u. d BauGB neben den Schutzgütern Tiere, Pflanzen, 
Boden und Fläche, Wasser, Luft und Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen, die 
Landschaft, die biologische Vielfalt, der Mensch, seine Gesundheit und die Bevölkerung 
insgesamt, die Kultur- und sonstigen Sachgüter, auch die sonstigen Belange nach § 1 
Abs. 6 Nr. 7 b, e-i BauGB und nach § 1a Abs. 2 u. 3 BauGB zu untersuchen.  
Dazu ist im Rahmen des Bauleitplanverfahrens eine Umweltprüfung vorgenommen 
worden, deren Ergebnis in den Umweltberichtes eingeflossen ist.  
 

Im Umweltbericht sind die allgemeinen Grundsätze und Ziele zu berücksichtigen, die  
innerhalb der Gesetze und Fachplanungen für die Belange des Umweltschutzes 
formuliert worden sind. Diese werden bei der Betrachtung der jeweiligen  Umweltbelange  
erläutert.  
Eine Betrachtung der voraussichtlichen Entwicklung des Umweltzustandes bei 
Nichtdurchführung der Planung ist ebenfalls Betrachtungsgegenstand, wenn sich diese 
Entwicklung gegenüber dem Basisszenario mit zumutbarem Aufwand abschätzen lässt. 
 
2.1.2 Darstellung des aktuellen Bestandes 

 
Bei dem Plangebiet, das direkt von der Hochstraße erschlossen wird (Zufahrt Parkplatz 
Raiffeisenmarkt), handelt es sich bereits um einen Einzelhandelstandort, der sich aus 
einem Raiffeisenmarkt mitsamt den befestigten Parkplatz-, Lager und 
Bewegungsflächen und einem nicht mehr genutztem Gebäude eines ehemaligen Netto 
Marktes zusammensetzt. 
 
Insgesamt umfasst das Plangebiet eine Größe von 7.562 m².  
Grundlage: örtliche Vermessung. 
 
Dazu gehören begleitende Freiflächen (Brachflächen/Säume, gestaltete Grünflächen, 
einzelne Bäume und Gebüsche) sowie eine artenarme Wiese, die sich westlich des 
Raiffeisenmarktes und nördlich des leer stehenden Gebäudes anschließt. 
 
Das Umfeld des Plangebietes wird durch kleinere Gewerbeflächen und Wohnbebauung 
aus Einzel- und Reihenhäusern geprägt, die sich an den Straßenverläufen orientieren. 
  
Die im unmittelbaren Umfeld in Nord-Süd-Richtung (Mittelstraße) und Ost-West-Richtung 
(Hochstraße) verlaufenden stark befahrenen Durchgangsstraßen tragen mit einer 
weiteren östlich gelegenen Straße (Brempter Weg) zur Verinselung der Flächen und 
insb. der artenarmen Wiese bei.  
 
Nach Süden hin verschmälert sich der Siedlungsbereich und weist mehr Freiflächen und 
Baumstrukturen auf. Im Südosten befinden sich ein Sportplatz und ein Freibad. 
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Der Lütterbach quert hier (abschnittsweise verrohrt) den Siedlungsbereich.  
Am Gewässerverlauf orientieren sich in Anschluss an den Siedlungsbereich Wälder 
sowie ein großes (künstliches) Stillgewässer, welches durchflossen wird. 
 
Das außerhalb der Ortslage landwirtschaftlich genutzte weitere Umfeld besteht 
überwiegend aus großräumig zusammenhängenden Ackerflächen sowie aus 
Intensivgrünland.  
 
Abbildung 4 Vorhabensgebiet 
 

 
 
Quelle: www.tim-online.nrw.de 
 
2.1.3 Vorhabensbeschreibung  
  
Durch Neuordnung des Einzelhandelsstandortes im Geltungsbereich der 
Flächennutzungsplanänderung und des Bebauungsplanes soll die Errichtung eines 
Verbrauchermarktes (Vollsortimenter) mit den erforderlichen Parkplatzflächen und 
Grünanlagen ermöglicht werden. 

http://www.tim-online.nrw.de/
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Die Erschließung erfolgt weiterhin von der Hochstraße. 
 
Im Rahmen der Realisierung werden innerhalb des Plangebietes ein seit 2015 leer 
stehendes Gebäude (ehem. Netto-Markt) und der derzeit noch betriebene 
Raiffeisenmarkt abgerissen. 
  
Der Neubau ist einschl. der Anlieferung am Standort des ehem. Marktes und auf der 
angrenzenden als Mähwiese genutzten Fläche vorgesehen. 
 
Der Parkplatz mit 96 Stellplätzen und die Bewegungsflächen sind mit Bäumen und 
randlichen Grünflächen auf dem Standort des Raiffeisenmarktes und dem vorh. 
Parkplatz geplant.  
 
Soweit möglich sollen bestehende Strukturen in Randlage des vorh. Parkplatzes mit 
einigen wenigen kleineren Bäumen mit eingebunden werden. 
 
2.1.4  Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
 
Das nachfolgende Kapitel enthält die für das Vorhaben zu erbringenden Angaben 
gemäß § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB, das heißt die „Bestandsaufnahme der einschlägigen 
Aspekte des derzeitigen Umweltzustandes.“ 
 
Methodik 
Im Rahmen der Ermittlung voraussichtlicher vorhabenspezifischer Umweltauswirkungen 
werden die Wirkfaktoren und falls vorhanden, die durch sie verursachten Folge-
wirkungen betrachtet. 
 
Die von dem Planungsvorhaben ausgehenden Wirkfaktoren werden nach bau-, anlage- 
und betriebsbedingten Faktoren unterschieden. 
 

Anlagebedingte Auswirkungen 
Die Planung sieht die Errichtung eines Vollsortimenters vor.  
Das Gebäude mit Anlieferungsrampe wird im Bereich des ehemaligen Penny-Marktes 
und der Mähwiese errichtet. Der Parkplatz wird um die Flächen des jetzigen 
Raiffeisenmarktes auf rund 96 Stellplätze erweitert. 
Bei Realisierung des Vorhabens sind anlagebedingte Beeinträchtigungen zu erwarten.  
 
Dazu zählen: 
  
- Zusätzliche Flächeninanspruchnahme und Veränderung von Bodenflächen im Bereich 
der Mähwiese.  
- Beeinträchtigung der Lebensraumfunktion für Tiere und Pflanzen durch (räumlich 
begrenzten) Flächenverlust als Nahrungshabitat.  
- Funktionsbeeinträchtigung durch Zerschneidung und Barrierewirkung.  
- Veränderung des Landschafts- und Ortsbildes durch partiell neu eingebrachte      
Bauwerke. 
 
Baubedingte Auswirkungen 
Bei den baubedingten Auswirkungen handelt sich i. d. R. um temporäre Beeinträchti-
gungen, die mit Fertigstellung des Bauvorhabens beendet sind. 
 
Im Einzelnen sind folgende Beeinträchtigungen möglich oder zu erwarten: 
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- Zeitweilige Flächeninanspruchnahme für die Baustelleneinrichtung. 
- Der Betrieb von Baumaschinen und der Zulieferverkehr für Baustoffe ist während der 
werktäglichen Arbeitszeit mit akustischen und visuellen Störreize (z.B. Baulärm, 
Beleuchtung, Bewegungsunruhe) und Erschütterungen verbunden. 
- Der Betrieb von Baumaschinen und Transportfahrzeugen kann zu einem Ausstoß von 
Luftschadstoffen und zu Staubbelästigungen führen.  
- Das Landschafts- und Ortsbild wird durch den Baustellenbetrieb zeitweilig gestört. 

 
Betriebsbedingte Auswirkungen 
Die zu erwartenden Auswirkungen ergeben sich aus dem Kunden- und Lieferverkehr 
sowie aus der Pflege der Außenanlagen (Stellplätze). 
 
Da diese bereits von der vorhandenen Nutzung ausgehen und keine signifikante 
Änderung der Nutzerfrequenz zu erwarten ist, nehmen diese nicht wesentlich durch die 
Ausdehnung des Vorhabens auf die Mähwiese zu. 
 
Durch den Liefer- und Kundenverkehr und die Pflege der Außenanlagen  kann es 
während der täglichen Betriebszeiten potenziell zu Störungen der Anlieger und störungs- 
empfindlicher Tierarten kommen. 
  
Aufgrund der Nutzungsstruktur der Umgebung und der Beeinflussung des Standortes 
benachbarte Verkehrswege sind störempfindliche Tierarten mit hoher Fluchtdistanz nicht 
zu erwarten. 
 
Vorbelastungen (anlage- und betriebsbedingte Wirkungen) 
 
Innerhalb des Plangebietes werden mögliche Lebensraumfunktionen für die Tierwelt 
durch folgende Aspekte eingeschränkt: 
 

- Hoher Gebäudeflächenanteil mit modern konzipierten Funktionsgebäuden ohne 
Spaltenverstecke oder Gebäudeöffnungen 

- Artenarme Ausprägung der Wiesenfläche und Verinselungseffekt/Barrierewirkung 
durch benachbarte Intensivnutzungen, relativ geringe Flächengröße 

- Hoher Versiegelungsanteil der Freiflächen (Parkplatz, Materiallager und 
Zufahrten am Raiffeisenmarkt) und sehr geringer Begrünungsanteil 

- Hohe Störungsintensität durch Anwesenheit von Menschen (Parkplatz, 
Raiffeisenmarkt, Parkplatz und Gewerbefläche benachbart im Südwesten) 

- Intensiv genutztes Planungsumfeld (Ausnahme Teilfläche im Westen) mit Wohn- 
und Gewerbegebäuden, strukturarmen Freiflächen und Gärten 

-  Barrierewirkung benachbarter Straßen im Westen, Süden und Osten. 

 
2.1.5 Szenario bei Nichtdurchführung der Planung 

 

Bei Nichtdurchführung der 65. Änderung des Flächennutzungsplanes und Verzicht auf 
die Umsetzung des Bebauungsplanes Nie-127 "Vollsortimenter Hochstraße" in 
Niederkrüchten ist von folgender Situation auszugehen. 
Der Raiffeisenmarkt wird an den Standort Sohlweg in das Gewerbegebiet ausgelagert. 
Mithin würde zu dem Leerstand des ehemaligen Lebensmittelmarktes ein weiterer 
Leerstand hinzukommen. Die Folgenutzung des Plangebietes wäre völlig offen.  
Die Freifläche wird weiterhin als landwirtschaftliche Fläche in unterschiedlich intensiver 
Form, jedoch zumindest zur Heugewinnung weiterhin genutzt. 
Dies hätte zur Folge, dass sich der Status Quo auch bezogen auf die Schutzgüter 
vorerst nicht ändern wird.  
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Über kurz oder lang muss aber damit gerechnet werden, dass die Möglichkeit von 
Dritten genutzt wird, auf einer Restfläche innerhalb der „im Zusammenhang bebauten 
Ortslage“ (Innenbereich) ohne direkten Kontakt in die freie Landschaft auf Grundlage der 
Ausweisung des rechtsgültigen Flächennutzungsplanes als „Gemischte Baufläche“ eine 
gleichartige Nutzung zu beantragen. 
 
In dem Fall würden die in der Folge beschriebenen Prognosen über den Einfluss auf die 
biotischen und abiotischen Schutzgüter sowie auf Mensch und Gesundheit, sowie auf  
Kultur- und Sachgüter bestehen bleiben.  
 
 
2.2 Basisszenario und Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes           

bei Durchführung der Planung 
  
2.2.1  Beschreibung und Auswirkungen auf biotische und abiotische Schutzgüter 

(gem. § 1 Abs. 6, Nr. 7a BauBG)  
 
Schutzgut Pflanzen und Tiere, biologische Vielfalt 
 
Hier stehen der Schutz wildwachsender Pflanzen und wildlebender Tiere und ihrer 
Lebensgemeinschaften in ihrer Artenvielfalt sowie der Schutz der Lebensstätten und 
Lebensräume im Fokus der Abwägung hinsichtlich folgender Wirkfaktoren:  
 

-  Habitatverkleinerung und Verinselung durch Flächenverlust 
- Funktionsbeeinträchtigung durch Zerschneidung, Barrierewirkung, Unterbrechung 

von Wechselbeziehungen 

- Veränderung der Standortbedingungen 
- Beunruhigung durch Lärm, Erschütterungen, visuelle Störreize. 

 
Geschützte Lebensstätten und Lebensräume  
Im Rahmen der Untersuchung ist festgestellt worden, dass weder FFH Schutzgebiete 
noch Vogelschutzgebiete betroffen sind. 
Das Gleiche gilt für Naturdenkmale, Geschützte Landschaftsbestandteile, Naturschutz- 
gebiete und schutzwürdige Biotope (Biotopkataster) resp. gemäß § 62 LG NW 
geschützte Biotope.  

 
Schutzgut Pflanzen 
 
Reale Vegetation / Biotoptypen 
Die reale Vegetation umfasst das Inventar an Pflanzengesellschaften, das durch die 
menschliche Nutzung bedingt und beeinflusst wird. 
Das Plangebiet wurde im August 2018 hinsichtlich seiner Biotop- und Nutzungs-
strukturen erfasst. 
 
Die Ergebnisse wurden nach der Biotoptypenliste NRW (LANUV) im Bestandsplan zum 
Landschaftspflegerischen Fachbeitrag dargestellt. 
Diese Vorgehensweise erfolgte bereits im Hinblick auf das Bewertungsverfahren im 
Rahmen der Eingriffsregelung. 
 
Folgende Biotoptypen von Relevanz für das Schutzgut Pflanzen wurden einschl. des 
Pflanzeninventars kartiert: 
 
 3. Landwirtschaftliche und Gartenbauliche Nutzfläche 
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3.4 Intensivwiese, -weide, artenarm (Fettwiese, Fettweide) 
Größere Flächenanteile im Nordwesten des Plangebietes werden von einer artenarmen 
Glatthaferwiese eingenommen, deren Nutzung derzeit aufgegeben ist. Kennzeichen 
einer Brache-Entwicklung liegen aber (noch) nicht vor. 
Das Grünland vom Typ der Glatthafer-Wiese ist sehr artenarm. Neben Dominanz-
beständen der namengebenden Art (Glatthafer /Arrhenatherum elatius) sind kaum 
typische Begleitarten des Grünlandes anzutreffen: 
 
Glatthafer   Arrhenatherum elatius 
Brennnessel   Urtica dioica 
Ackerkratzdistel  Cirsium arvense 
Wiesenbärenklau  Heracleum sphondylium 
Randlich: 
Giersch   Aegopodium podagraria 
Rossminze   Mentha longifolia 
 
Kleinere Teilflächen der Wiese werden von Brennnesselherden eingenommen. In 
geringer Anzahl ist Ackerkratzdistel und Wiesenbärenklau eingestreut. Am Zaun zum 
Raiffeisenmarkt tritt vereinzelt Rossminze und Giersch auf. Zur Zeit der Kartierung 
(26.07.2018) präsentiert sich die Fläche als strohig vertrockneter Altgrasbestand. 
 
 4. Grünflächen, Gärten 
4.5 Intensivrasen, Staudenrabatten, Bodendecker (z.B. in Industrie- und Gewerbe-
gebieten) 
Im westlichen Parkplatzteil befindet sich eine ca. 40 cm breite Pflanzfläche zwischen 
Pflasterung und Grenzmauer des Nachbarn. Außer den unter 7.1 und 7.4 beschriebenen 
Gehölzen wurden hier Mahonien (Mahonia aquifolium) als Bodendecker gepflanzt, 
dazwischen selbstklimmender Wilder Wein, rotlaubig (Parthenocissus tricuspidata 
'Veitchii Purpurea') zur Begrünung der Mauer. Zwischenräume sind mit Rindenhäcksel 
abgedeckt. 
 
 5. Brachen (flächig bzw. streifig) 
Acker-, Grünland-, Industrie- bzw. Siedlungsbrachen, Gehölzanteil< 50% 
Im Südwesten, Westen und Norden des ehemaligen Netto Marktes erstreckt sich ein 
schmaler Brachestreifen mit unterschiedlicher Ausprägung. 
Im SW eine dichte ruderale Grasflur mit Begleitarten wie klebriges Greiskraut, im Westen 
unter dem Kronenschatten des benachbarten Gehölzbestandes nur mit geringer 
Vegetationsbedeckung, teils mit Efeu sowie nördlich des Gebäudes als vermutlich 
ehemalig als Rasen gepflegter Grasstreifen. 
 
Glatthafer   Arrhenatherum elatius 
Rotes Straußgras  Agrostis tenuis 
Ackerschachtelhalm  Equisetum arvense 
Landreitgras   Calamagrostis epigeios 
Rotschwingel   Festuca rubra agg. 
Wolliges Honiggras  Holcus lanatus 
Weißklee   Trifolium repens 
Kriechender Hahnenfuß Ranunculus repens 
Spitzwegerich   Plantago lanceolata 
Breitwegerich   Plantago major 
Löwenzahn   Taraxacum officinale agg. 
Herbstlöwenzahn  Leontodon autumnalis 
Knaulgras   Dactylis glomerata 
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Klebriges Greiskraut  Senecio viscosus 
Wiesenkerbel   Anthriscus sylvestris 
 
Im Schatten (Hecke, Mauer): 
Efeu    Hedera helix 
 
 7. Gehölzflächen / Gehölze 
7.1 Hecke, Wallhecke, Gehölzstreifen, Ufergehölz, Gebüsch mit lebensraumtypischen 
Gehölzanteilen < 50 % 
Am Südende des Parkplatzes wurden in Gruppen einige Ziersträucher (Fächerahorn / 
Acer palmatum; Braut-Spierstrauch / Spiraea x  arguta; Weigelie / Weigelia x hybrida) 
gepflanzt, deren Pflanzfläche mit Schotter/Split oder Rindenhäcksel abgedeckt ist. Die 
Gehölze werden mit Formschnitt klein gehalten. 
 
7.2 Hecke, Wallhecke, Gehölzstreifen, Ufergehölz, Gebüsch mit lebensraumtypischen 
Gehölzanteilen > 50 % 
Im Bereich von Grenzmauer und Zaun am Südrand der artenarmen Glatthaferwiese 
(3.4) sind kleinere bodenständige Gebüschformationen, als Jungwuchs von Bergahorn 
(Acer pseudoplatanus) und schwarzem Holunder (Sambucus nigra) vorhanden. 
Die zwei jungen Laubbäume (Brusthöhendurchmesser/BHD kleiner 49 cm, Kirsche BHD 
7 cm, Pflaume BHD 9 cm) im Pflanzstreifen am (4.5) dem Parkplatz wurden den 
Gebüschen zugeordnet. 
 
7.3 Baumreihe, Baumgruppen, Alleen mit lebensraumtypischen Baumartenanteilen < 50 
% und Einzelbaum, nicht lebensraumtypisch 
Am südwestlichen Parkplatzende wurden 2 Bäume gepflanzt, die in kleinen mit 
Rindenhäcksel abgedeckten Baumscheiben von ca. 1,20 m Durchmesser in einer 
Pflasterfläche stehen. 
Westlicherer Baum: 
Amberbaum  Liquidambar styraciflua  BHD 18 cm 
Östlicher Baum 
Kugel-Sumpfeiche Quercus palustris „Green Gwarf“  BHD 11 cm 
 
7.4 Baumreihe, Baumgruppen, Alleen mit lebensraumtypischen Baumartenanteilen > 50 
% und Einzelbaum, lebensraumtypisch 
Im Pflanzsteifen (4.5) am nordwestlichen Rand des Parkplatzes stehen 2 Ahornbäume. 
Der Standort lässt eine länger währende Entwicklung nicht zu. 
Nördlicher Baum: 
Bergahorn  Acer pseudoplatanus  BHD 31 cm (3-stämmig) 
Südlicher Baum: 
Bergahorn  Acer pseudoplatanus  BHD 16 cm (2-stämmig) 
 
Als Fazit ist festzuhalten, dass bei der Biotopkartierung keine floristischen 
Besonderheiten festgestellt wurden.  
 
Die Lebensraumfunktion kann hinsichtlich des Schutzgutes Pflanzen als wenig wertvoll 
eingestuft werden, da ein Vorkommen an seltenen oder gefährdeten Arten oder 
Lebensgemeinschaften nicht beeinflusst wird bzw. nicht vorhanden ist und Flächen-
größe und –zuschnitt der Biotope bis auf den unter  3.4 Intensivwiese, -weide, artenarm 
(Fettwiese, Fettweide) beschriebenen Biotoptyp nur geringe Entwicklungsmöglichkeiten 
zulassen. 
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Durch das Vorhaben werden die Intensivwiese und Gebäudebegleitende streifige Gras-
fluren von nachrangiger Bedeutung in Anspruch genommen. Siehe Abb. 5 Bestandsplan 
mit Biotoptypen). 
 
Abbildung 5  Bestandsplan mit Biotoptypen 
 

 
 
 
Schutzgut Tiere 
 

Im Rahmen der Bauleitplanung sind die Belange des Artenschutzes gemäß den Bestim-
mungen der §§ 44 und 45 BNatSchG zu beachten (Dr. E.-F. Kiel, 2015). 
Demnach ist eine artenschutzrechtliche Betrachtung gemäß § 44 (1 und 5) BNatSchG 
erforderlich (MKUNLV, MBV 2010), (MKULNV (2016). 
 
Um potenzielle artenschutzrechtliche Sachverhalte frühzeitig berücksichtigen zu können, 
erfolgte im Vorfeld des Verfahrens zur Flächennutzungsplanänderung und 
Bebauungsplanaufstellung eine artenschutzrechtliche Vorprüfung der Stufe I. 
 
Die artenschutzrechtliche Vorprüfung der Stufe I kommt zu folgendem Ergebnis: 
 
Gebäude 
Für die an den Lebensraumtyp Gebäude angepassten Arten der Säugetiere, hier Gruppe 
der Fledermäuse sowie der Vogelarten ergab sich durch die vor Ort festgestellte 
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Ausprägung und den Zustand der modernen Gebäude keinerlei Möglichkeiten der 
Nutzung von Einflugöffnungen oder Spaltenverstecken.  
 
Somit sind für die Gruppe der im Messtischblatt 4703 vorkommenden Fledermausarten 
und Vogelarten keine Lebensraumfunktionen im Sinne von Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten gegeben. 
Dazu trägt auch das intensiv genutzte Umfeld, die Beunruhigung durch menschliche An-
wesenheit und das Fehlen geeigneter Nahrungshabitate im engeren Umfeld bei. 
 
Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit wurde nicht festgestellt. 
 
Freiflächen und Strukturen 
Für die an die angetroffenen Lebensraumtypen der Freiflächen und Strukturen 
angepassten Arten der Säugetiere, hier Biber und Fledermäuse, der Vogelarten, 
Amphibien und Schmetterlinge ergaben sich durch die vor Ort festgestellte Ausstattung 
der Biotope sowie deren Flächengröße und –zuschnitt der Biotope nur geringe 
Entwicklungsmöglichkeiten für planungsrelevante Tierarten. 
 
Dazu tragen auch das intensiv genutzte Umfeld, die Beunruhigung durch menschliche 
Anwesenheit, das Fehlen geeigneter Nahrungshabitate und die Barrierewirkung durch 
die Lage innerhalb des Siedlungsraumes und die umgebenden Straßen bei. 
 

Dazu kommt das Fehlen geeigneter Horstbäume oder Höhlenbäume für Fledermäuse, 
Greife und Höhlenbrüter sowie von Gebüschen und anderen Gehölzbeständen 
heimischer Arten für Gebüschbrüter genauso wie das Fehlen ökologischer Leitlinien wie 
Hecken und Baumreihen, die in die freie Landschaft führen. 
 
Nahe gelegene vertikale Strukturen wie Gebäude, Mauern und Beunruhigung des 
Umfeldes haben bei der Intensivwiese das Fehlen typischer Offenlandarten wie Kiebitz 
und Wachtel zur Folge. 
 

Eine potenzielle Betroffenheit von Fortpflanzungs- und Ruhestätten geschützter Arten ist 
somit nicht zu erwarten. 
 
Bei den Amphibien kommt hinzu, dass die notwendigen Lebensraumbedingungen für die 
Art Laubfrosch, wie u.a. Bäume und Gebüsche im räumlichen Zusammenhang mit 
Gewässern, extensive Flächennutzung, Röhrichte, Grünland und Hochstaudenfluren 
fehlen. 
 
Bei den Schmetterlingen fehlen für die im Messtischblatt nachgewiesene Art des 
Nachtkerzenschwärmer die notwendigen Raupenfutterpflanze genauso wie die Saug-
pflanzen. 
 
Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit konnte auch im Bereich der Freiflächen und 
Strukturen nicht festgestellt werden. 
 
Als Fazit ist festzuhalten, dass bei der Artenschutzprüfung keine Sachverhalte 
festgestellt wurden, die Zugriffsverbote gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG bei der 
Umsetzung der Bauleitplanung auslösen können. 
 
Obwohl die Auswertung der Liste der Vorkommen planungsrelevanter Arten nach FIS 
(abgerufen am 12.08.2018) zum Ergebnis hatte, dass potenzielle Vorkommen 
europäisch geschützter Arten im Plangebiet, resp. dessen Umfeld bekannt und/oder zu 
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erwarten sind,  kann man jedoch auf Grundlage der Biotopstrukturen des Plangebietes 
und seiner direkten Umgebung davon ausgehen, dass das  Planungsvorhaben keinerlei 
negative Auswirkungen auf diese Arten haben wird. 
 
Schutzgut Biologische Vielfalt 
 
Die Berücksichtigung der Biologischen Vielfalt geht auf das UN Übereinkommen von 
1992 in Rio de Janeiro zurück und hat entsprechend Berücksichtigung im 
Naturschutzrecht der Bundesrepublik gefunden durch Aufnahme in die Grundsätze des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege 2002 im Bundesnaturschutzgesetz und aktuell 
in § 1 Abs. 1 der Fassung des BNatSchG vom 1.3.2010, wonach "Natur und Landschaft 
so zu schützen sind, dass die biologische Vielfalt auf Dauer geschützt wird". 
 
Unter dem Begriff biologische Vielfalt oder auch Biodiversität werden folgende Aspekte 
verstanden: 
 

-  die Vielfalt an Ökosystemen oder Lebensräumen, 
- die Artenvielfalt – dazu zählen auch Mikroben und Pilze 
- die Vielfalt an genetischen Informationen, die in den Arten enthalten sind. 

 
Auf Grund der oben beschriebenen Biotopstrukturen des Plangebietes, seines 
Arteninventars und seiner isolierten Lage in einer überwiegend bebauten Umgebung 
sind diese Strukturen nur von nachgeordneter Bedeutung für die Aspekte, die bei der 
Bewertung der Biologischen Vielfalt zu berücksichtigen sind. 
 
Eine Betroffenheit dieses Schutzgutes ist nicht gegeben. 
 
Schutzgut Boden und Fläche 

 
Schutzgut Boden 
 
Zentrales Anliegen des Bundesbodenschutzgesetzes (§ 1 BBodSchG) ist die 
nachhaltige Erhaltung bzw. die Wiederherstellung der Bodenfunktionen. Schädliche 
Bodenveränderungen sind abzuwehren, Beeinträchtigungen der natürlichen Boden-
funktionen und der Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte sollen soweit 
wie möglich vermeiden werden.  
§ 1a des Baugesetzbuches (BauGB)27 schreibt vor, dass bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen sparsam mit dem Boden umzugehen ist.  
 
Der Schutz der Bodenfunktionen  steht dabei im Fokus der Abwägung hinsichtlich 
folgender Wirkfaktoren: 
 
- Bodenabtrag (Erdaushub) 
 - Bodenversiegelung  
- Umlagerung (Auftrag/Überdeckung)  
- Verdichtung  
- Schadstoffeintrag  - Veränderung des Bodenwasserhaushaltes  
- Erosion. 
  
Die Böden des Plangebiets sind bis auf den Freiflächenanteil an Gebäuden und den 
Stellplätzen und im Bereich der Mähwiese weitestgehend für die aktuelle Nutzung 
entfernt und versiegelt worden. 
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Im Bereich der gebäudenahen Freiflächen handelt es sich um anthropogen überformte 
gärtnerisch genutzte Böden, die im Rahmen der Neugestaltung der Freiflächen des 
Vollsortimenters ersetzt werden können. 
Bei dem Standort der Mähwiese handelt es sich nach der Bodenkarte BK 50 NRW um 
Braunerden von sandig/schluffiger Struktur ohne Grundwasseranschluss und Staunässe 
von mittlerer nutzbarer Feldkapazität. 
Hinsichtlich der Schutzwürdigkeit der Böden ist keine Werteinstufung vorgenommen 
worden. Die hier anzutreffende Braunerde  kommt im Gemeindegebiet häufig vor. 
  
Bis auf einen verbleibenden Freiflächenanteil werden die Böden der Mähwiese durch 
das Planvorhaben in Anspruch genommen. Da der überwiegende Flächenanteil des 
Plangebietes bereits versiegelt ist und keine Schutzfunktion vorliegt, wird durch das 
Planvorhaben keine relevante Beeinflussung des Bodens erwartet. 
 
Schutzgut Fläche 
 
Mit Novellierung des BauGB im Mai 2017 wurde das Schutzgut „Fläche“ neu in die Liste 
der Schutzgüter der Umweltprüfung aufgenommen. Im Vordergrund steht hier der 
flächensparende Umgang mit Grund und Boden wie in der Bodenschutzklausel des § 1a 
Abs. 2 BauGB vorgesehen.  
 
Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Fläche stehen in enger Verquickung mit 
anderen Schutzgütern, insbesondere dem Schutzgut Boden und werden in den 
jeweiligen Kapiteln behandelt. 
Das Plangebiet befindet sich in der Gemeinde Niederkrüchten innerhalb der sog. „im 
Zusammenhang bebauten Ortslage“ (Innenbereich) ohne direkten Kontakt in die freie 
Landschaft. 
 
Der rechtsgültige Flächennutzungsplan weist das Plangebiet nebst Umgebung als 
„Gemischte Baufläche“ aus, an die sich im Norden „Wohnbauflächen“ anschließen. 
Durch das Vorhaben erfolgt dementsprechend keine Inanspruchnahme von 
Außenbereichsflächen. Dies entspricht der Forderung des Baugesetzbuches nach 
sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden durch Nachverdichtung und 
Innenentwicklung zur Verringerungen zusätzlicher Inanspruchnahme von Böden. 
 
Bei der Durchführung der Planung kommt es im Plangebiet, das 7.562 m² groß ist, 
gegenüber dem Realbestand mit einer Versiegelung von 4.758 m² zu einer Zunahme der 
versiegelten Flächen um 1.092 m² auf 5.850 m².  
Die verbleibenden Flächen von 1.712 m² werden als Grünflächen ausgewiesen und 
bepflanzt. 
Insgesamt ist von keiner wesentlichen Beeinträchtigung des Schutzgutes Fläche 
auszugehen. 
 
Hinweise zu Bergwerksrechten 
Bergbau 
Das o. g. Vorhaben liegt über dem auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld "Brachter 
Wald". Eigentümerin ist der Niederländische Staat, vertreten durch Ministerie van 
Economische Zaken, Landbouwen Innovatie, Direktoraat Generaal Energie, Telecom en 
Markten, Directie Engeriemarkt, Postbus 20101, 2500 EC Den Haag, Niederlande sowie 
über dem auf Braunkohle verliehenen Bergwerksfeld "Birth 1" im Eigentum der RV 
Rheinbraun Handel und Dienstleistungen GmbH, hier vertreten durch die RWE Power 
AG, Abt. Liegenschaften und Umsiedlung in 50416 Köln. 
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Ferner liegt das Plangebiet über dem Feld der Erlaubnis zu gewerblichen Zwecken 
"Sophia". Inhaberin der Erlaubnis ist die PVG GmbH - Resources Services & 
Management, Lange Wende 2 in 59069 Hamm. 
Diese Erlaubnis gewährt das befristete Recht zur Aufsuchung des Bodenschatzes 
"Kohlenwasserstoffe" innerhalb der festgelegten Feldesgrenzen. 
Der Geltungsbereich ist nach den vorliegenden Unterlagen (Differenzenpläne mit Stand: 
01.10.2016 aus dem Revierbericht, Bericht 1, Auswirkungen der Grundwasser-
absenkung, des. Sammelbescheides - Az.: 61.42.63 -2000-1) von durch 
Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohlenbergbaus bedingten Grundwasser-
absenkungen betroffen. Für die Stellungnahme wurden folgende Grundwasserleiter 
(nach Einteilung von Schneider & Thiele, 1965) betrachtet: Oberes Stockwerk, 9B, 8, 7, 
6D, 6B, 2 - 5, 09, 07 Kölner Scholle, 05 Kölner Scholle. 
Folgendes sollte berücksichtigt werden: 
Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt durch den fortschreitenden Betrieb der 
Braunkohlentagebaue, noch über einen längeren Zeitraum wirksam bleiben. Eine 
Zunahme der Beeinflussung der Grundwasserstände im Vorhabensgebiet in den 
nächsten Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand nicht auszuschließen. Ferner ist nach 
Beendigung der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen ein Grundwasserwiederanstieg 
zu erwarten. 
Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung für den Braunkohletagebau als auch bei 
einem späteren Grundwasserwiederanstieg sind hierdurch bedingte Bodenbewegungen 
möglich. Diese können bei bestimmten geologischen Situationen zu Schäden an der 
Tagesoberfläche führen. Die Änderungen der Grundwasserflurabstände sowie die 
Möglichkeit von Bodenbewegungen sollten bei Planungen und Vorhaben 
Berücksichtigung finden.  
 
Hinweise zur Erdbebenzone  
Gemäß der Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen der Bun-
desrepublik Deutschland 1:350.000, Bundesland Nordrhein-Westfalen (Geologischer 
Dienst NRW 2006) ist das Plangebiet der Erdbebenzone 1 und der geologischen Un-
tergrundklasse S zuzuordnen. 
 
Schutzgut Wasser 

 
Generell hat das Schutzgut Wasser durch seine Funktion als Lebensgrundlage, 
Hilfsmittel und Träger in der Produktion und in Abhängigkeit von der Größe als 
Transportmittel für den Menschen eine große Bedeutung. 
Auch alle anderen Lebensformen und insb. Flora und Fauna in ihren Lebensräumen sind 
auf eine nachhaltige Wasserversorgung angewiesen. 
 
Im Vordergrund stehen die Sicherung der Qualität und Quantität von 
Grundwasservorkommen, die Erhaltung und Reinhaltung der Gewässer und die 
Erhaltung des Landeswasserhaushaltes. 
Bei dem Planvorhaben konzentriert sich die Schutzgutbetrachtung auf die Schutzziele 
zum "Grundwasser“ und "Wasserhaushalt“, da es im Plangebiet und seinem 
Einflussbereich keine "Oberflächengewässer" gibt, die betroffen sein können. 
 
Daher sind folgende Wirkfaktoren von Bedeutung:  
 
- Veränderung der Grundwasserdynamik  
- Anschnitt von Grundwasserleitern 
 - Schadstoffbelastung.  
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Der grundwasserferne Standort liegt innerhalb der geplanten Wasserschutzzone III A der 
Wassergewinnungsanlage Niederkrüchten. Diese geplante Ausweisung hat jedoch noch 
keine Rechtskraft. 
Im Verhältnis der aktuellen Nutzung zum geplanten Vorhaben beträgt der zusätzliche 
Versiegelungsanteil ca. 972 m². 
 
Da die Hydrogeologische Untersuchung (geotec ALBRECHT; November 2018) zu dem 
Ergebnis kommt, dass die ermittelten Durchlässigkeiten bei den anstehenden Böden die 
für Versickerungsanlagen erforderlichen Mindestanforderungen nicht erfüllen, ist eine 
Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers nach dem geltenden Stand der 
Technik nicht möglich.  
  
Daher muss auch das anfallende Regenwasser der befestigten Flächen genauso  wie 
das Schmutzwasser und belastete Oberflächenwasser dem Mischwasserkanal der 
Gemeinde Niederkrüchten zugeführt werden. 
 
Die Grundwasserneubildung im Plangebiet wird nur unwesentlich beeinflusst. 
 
Es entstehen keinerlei erhebliche zusätzliche Beeinträchtigungen im Vergleich zu der 
aktuellen Nutzung.  
 
Schutzgut Klima und Luft 

 
Bei diesem Schutzgut steht die Vermeidung von Luftverunreinigungen,  die Erhaltung 
von Reinluftgebieten sowie die Erhaltung des Bestandsklimas und der lokalklimatischen 
Regenerations- und Austauschfunktionen im Fokus der Betrachtung. 
  
Die Schutzziele “Reinhaltung der Luft“ und “Geländeklima“ sind gegenüber den 
folgenden Wirkfaktoren empfindlich:  
 
-  Schadstoffbelastung  
-  Abriegelung, Umleitung von Frisch- und Kaltluftbahnen  
- Zerschneidung/ Verlust von Kaltluftsammel- und Kaltluftentstehungsgebieten.  
 
Nach dem Klima Atlas NRW handelt es sich um einen atlantisch geprägten Klimabereich 
mit einer jährlichen mittleren Niederschlagsmenge von ca. 650 bis 700 mm, einer  
mittleren Jahreslufttemperatur von ca. 9,5 bis 10°C und milden, schneearmen Wintern 
und verhältnismäßig kühlen Sommern. 
Der Wind weht überwiegend aus südwestlicher Richtung.  

  
Auf Grund der aktuellen Nutzung und der Bebauung der Umgebung sind keine 
zusätzlichen klimatischen Beeinträchtigungen zu erwarten, keine Funktionen von beson-
derer Bedeutung betroffen, wie z.B. das Flurwindsystem,  Immissionsschutzflächen oder 
Extremstandorte auf exponierten Lagen. 
 
Das Gleiche gilt für potenzielle zusätzliche  lufthygienische Beeinträchtigungen, da mit 
dem Planvorhaben keine wesentliche Zunahme des Anliefer- und Nutzeraufkommens zu 
erwarten ist. 
    
Somit sind keine weitere Beeinflussungen von Klima und Lufthygiene zu erwarten.   
 
Schutzgut Landschaft 
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Erhaltung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft in ihrer natürlichen oder 
kulturhistorisch geprägten Form und die Erhaltung der Erholungseignung sowie die 
Erhaltung der Landschaft in ihrer für ihre Funktionsfähigkeit genügenden Größe im 
unbesiedelten Raum stehen normalerweise im Fokus der Untersuchung der Betrof-
fenheit des Schutzgutes Landschaftsbild. 
   
Bedingt durch die Lage innerhalb der Ortslage, der bisherigen Nutzung des größeren 
Anteils des Plangebietes und der isolierten Lage der Mähwiese innerhalb der 
ortstypischen Randbebauung kann eine Empfindlichkeit der Schutzziele “Land-
schaftsbild“ und “Landschaftraum“ gegenüber den üblicherweise zu untersuchenden 
Wirkfaktoren  
  
- visuelle Verletzlichkeit (Einsehbarkeit)  
- Zerschneidung, Überformung (Störung von Sichtbeziehungen)  
- Verlärmung 
 
nicht festgestellt werden. 
Bedeutsame Sichtbeziehungen, Wegeverbindungen oder Erholungsinfrastruktur von 
lokaler und regionaler Bedeutung sind nicht betroffen.  
  
Das Planvorhaben gliedert sich in das bestehende Ortsbild ein. 
Eine Minderung des Erscheinungsbildes erfolgt über die gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a 
BauGB festzusetzenden Flächen, die überwiegend mit standortgerechten Gehölzen zu 
bepflanzen sind und der äußeren Eingrünung genauso dienen wie einer inneren 
Gliederung. 
 
Es entstehen keinerlei erhebliche zusätzliche Beeinträchtigungen im Vergleich zu der 
aktuellen Nutzung.  
Schutzgut Mensch und Gesundheit 
 
Dabei steht die Erhaltung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Menschen im 
Fokus der Schutzziele “Wohnen“ und “Erholen“, die gegenüber den folgenden 
Wirkfaktoren empfindlich sind: 
 

-    Verkehr 
- Lärm 
- Abgasbelastung und Gerüche 
- Störfälle und Altlasten  
-  Zerschneidung von Funktionsbeziehungen  
- Veränderung des Orts- und Landschaftsbildes 
 

Die von der Bauleitplanung betroffenen Bereiche sind aktuell als „Gemischte Baufläche“ 
ausgewiesen, an die sich im Norden „Wohnbauflächen“ anschließen. 
Bei einer innen liegenden Teilfläche handelt es sich um eine intensiv genutzte 
Mähwiese, die aber durch die Randbebauung nicht zugänglich ist. 
 
Verkehr 
Die verkehrstechnische Untersuchung kommt zu den folgenden Ergebnissen: 
Durch das Vorhaben ist mit einem Mehrverkehrsaufkommen von maximal 2.332 Kfz/24h 
(22 SV-Kfz/24h) (Summe aus Quell- und Zielverkehr) zu rechnen. In der morgendlichen 
Spitzenstunde wird ein Mehrverkehrsaufkommen von 50 Kfz/h (3 SV-Kfz/h) und in der 
nachmittäglichen Spitzenstunde von 258 Kfz/h (0 SV-Kfz/h) erzeugt. 
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Im Prognose-Planfall stellt sich an den Knotenpunkten 1 und 3 sowohl in den 
morgendlichen als auch in den nachmittäglichen Spitzenstunden jeweils eine sehr gute 
Verkehrsqualität (QSV A) ein. 
Der Knotenpunkt 2 weist insgesamt eine gute Verkehrsqualität auf (QSV B). 
Das künftig zu erwartende Verkehrsaufkommen kann im vorhandenen Ausbaustand im 
bestehenden Straßennetz jederzeit leistungsfähig abgewickelt werden.  
Der Verkehrszustand ist an den Knotenpunkten stabil. 
Die Zufahrt wird als Ergebnis der Verkehrsuntersuchung an die westliche 
Grundstücksgrenze verlegt und ermöglicht somit eine von der Fußgängerfurt 
unabhängige Einfahrt in die Hochstraße. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die verkehrliche Erschließung des Vorhabens 
mit dem vorhandenen Ausbaustand des Straßennetzes gesichert ist. 
 
Lärm 
Das Vorhaben sieht eine Ausweisung der Gemischten Baufläche als Sondergebiet mit 
der Zweckbestimmung Vollsortimenter vor. 
An der Nutzung wird sich bis auf eine andere Verteilung der Funktionsflächen nichts 
ändern. Das gilt somit auch für die zulässigen Immissionsrichtwerte für Lärm. 
  
Auf Grund der gleichartigen Folgenutzung ist mit einem Anstieg der Störungen innerhalb 
des Sondergebiets und den angrenzenden als Gemischte Bauflächen ausgewiesenen 
Bereiche im direkten Umfeld dann nicht zu rechnen, wenn entsprechend dem Ergebnis 
der Schalltechnischen Untersuchung (Brilon, Bondzio, Weiser; Januar 2019)  folgende 
Auflagen zum Gewerbelärm eingehalten werden: 

- Anlieferungsvorgänge zum Vollsortimenter im Nachtzeitraum sind nicht möglich. 
- Die Öffnungszeit ist rechtzeitig vor 22 Uhr zu beenden, sodass bis 22 Uhr alle 

Kunden und Beschäftigte den Parkplatz verlassen haben. Im Nachtzeitraum von 
22 bis 6 Uhr führt eine Nutzung des Parkplatzes zu höheren Spitzenpegeln als 
zulässig.  

Dagegen führt gem. dem Ergebnis der Schalltechnischen Untersuchung das zusätzliche 
Verkehrsaufkommen im Verlauf der untersuchten Straßen zu keiner wahrnehmbaren 
Steigerung der Lärmbelastung. 
 

Eine temporäre Ausnahme bildet die Bauphase, in der mit zeitlich begrenzten  akusti-
schen und visuellen Störreize (z.B. Baulärm, Beleuchtung, Bewegungsunruhe) und 
Erschütterungen zu rechnen ist, die von den Anwohnern als störend empfunden werden. 
 
Abgasbelastung, Staub und Gerüche 
Das unter Lärm ausgeführte gilt sinngemäß auch für Beeinträchtigungen während der 
Bauzeit und durch den Betrieb.  
Emittierende Gerüche sind bei einem ordnungsgemäßen Betrieb des Vollsortimenters 
nicht zu erwarten. 
Während des Baustellenbetriebs kann es zu temporären Beeinträchtigungen durch 
Staub, Gerüche und Luftschadstoffe für die Anwohner in direkter Benachbarung 
kommen. 
 
Störfälle 
Im unmittelbaren Umfeld des Bauleitplanverfahrens gibt es keine Betriebe, die der Stör- 
fallverordnung unterliegen. 
 
Altlasten 
Angaben über Altlasten im Plangebiet liegen nicht vor. 
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Erholung 
Das Plangebiet hat durch die bisherige Nutzung und die isolierte Lage der Mähwiese 
keine Bedeutung für die Erholung. 
Am vorh. Wegenetz werden keine Änderungen vorgenommen. Während der Bauphase 
kann es temporär zu geringfügigen Änderungen an der Wegeführung kommen. 
 
Sicherheit 
Vom Baustellentrieb sind möglicherweise temporäre Auswirkungen durch An- und 
Abfahrt der Bau- und Lieferfahrzeuge, offene Baugrube zu erwarten. 
Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht und  der im Baugeschehen üblichen SIGEKO 
(Sicherheits- und Gesundheitskoordination) sind für Personen, die mit einer Gefahren- 
quelle während des Baubetriebes in Berührung kommen können, Schutzvorkehrungen 
zu treffen. Gefahrenträchtige Bereiche der Baustelle sind durch geeignete Maßnahmen 
abzusichern.  
Es muss sichergestellt werden, dass die Lage der Zufahrt zu den Stellplätzen nicht 
näher an die Fußgängerfurt der Fußgänger-Bedarfs-Signalanlage an der Kampstraße 
heranrücken darf, als im Bestand. 
Dies ist entsprechend dem Ergebnis der Verkehrsuntersuchung (Brilon, Bondzio, 
Weiser; Dezember 2018) durch eine Verlegung der Zufahrt an den westlichen Rand des 
Planbereichs berücksichtigt worden. Damit besteht ein ausreichender Abstand zur 
Fußgängerfurt.  
 
Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

 
Kultur- und Sachgüter mit Schutzcharakter sind nach dem aktuellen Kenntnisstand 
innerhalb des Umgriffs des Planvorhabens nicht bekannt. 
Erhebliche Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter sind daher durch das Vorhaben 
nicht zu erwarten.  
Sollten allerdings bei der baulichen Umsetzung archäologische Bodenfunde und/oder 
Bodendenkmäler im Sinne des § 3 DSchG NRW getätigt werden, ist die Untere Denk-
malbehörde sofort zu informieren. 
 
Der Planungsbereich liegt im bedeutsamen Kulturlandschaftsbereich (KLB) 17.02 
‚Brachter Wald, Elmpter Wald und Meinweg‘ der Kulturlandschaft (KL) 17 „Schwalm-
Nette“. 
Durch die Lage des Vorhabens innerhalb einer im Zusammenhang bebauten Ortslage 
mit entsprechender Überformung des Standortes und seiner Umgebung sind keine 
wertbestimmenden Merkmale und Relikte der historisch-kulturlandschaftlichen Substanz, 
die den bedeutsamen Kulturlandschaftsbereich prägt, vorhanden.   
 
 
2.2.2 Erhaltungsziele und Schutzzweck der Natura 2000 Gebiete (gem. § 1 Abs. 6,   

Nr. 7b BauGB) 
 
Natura 2000 Gebiete sind vom Planvorhaben nicht betroffen. 
 
2.2.3 Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen 

und Abwässern (gem. § 1 Abs. 6, Nr. 7e BauGB) 
 
Die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und 
Abwässern kann nicht umfassend während der Bauphase und des Betriebs durch die 
Bauleitplanung gesteuert werden. 
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Festgelegte Immissionsrichtwerte für Schall- und Luftschadstoffimmissionen tragen dazu 
bei, die Erzeugung von Emissionen möglichst gering zu halten und sind auf der Ebene 
der Bauanträge zu prüfen.  
Der bei dem Vollsortimenter anfallende Abfall, vorrangig Verpackungsabfälle, wird 
gemäß den bestehenden rechtlichen Vorgaben verwertet und entsorgt.  
Bei einer sachgerechten Behandlung von Abfällen sind keine erheblichen Einwirkungen 
zu erwarten. 
 
Die Entwässerung des Dachflächenwassers des Vollsortimenters wird genauso wie das 
Schmutzwasser und belastete Oberflächenwasser dem Mischwasserkanal der 
Gemeinde Niederkrüchten zugeführt. Altlastenverdachtsflächen sind für das Plangebiet 
nicht bekannt. 
Sonstige Emissionen sind nicht bekannt, resp. nicht zu erwarten. 
Die Richtwerte der TA-Lärm sind bei dem zu erwartenden Andienungs- und Nutzer-
verkehr einzuhalten. 
 
2.2.4 Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung 

von Energie (gem. § 1 Abs. 6, Nr. 7f BauGB)  
 
Hinsichtlich der Nutzung von erneuerbaren Energien sowie der Energieeinsparung wird  
auf die bestehenden und zukünftigen gesetzlichen Regelungen in ihrer jeweils gültigen 
Fassung verwiesen.  
 
Die Zulässigkeit von Anlagen zur Nutzung von Solarenergie bleibt durch die im Bebau-
ungsplan möglichen bauordnungsrechtlichen Gestaltungsvorschriften ausdrücklich 
unberührt.  
 
2.2.5 Darstellung von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insb. des 

Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechtes (gem. § 1 Abs. 6, Nr. 7g 
BauGB) 

 
Siehe hierzu die Ausführungen unter 1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen 
und Fachplanungen festgelegten Ziele des Umweltschutzes und deren Berücksichtigung 
bei der Planaufstellung bzw. Planänderung.  
 

Die dort beschriebenen allgemeinen Grundsätze und Ziele, die für die Belange des 
Umweltschutzes innerhalb der zuständigen Gesetze und der zu berücksichtigenden 
Fachplanungen formuliert und dargestellt sind, wurden entsprechend berücksichtigt.  
 
2.2.6  Luftqualität in besonderen Gebieten (gem. § 1 Abs. 6, Nr. 7h BauGB) 
 
Die beabsichtigte Umsetzung der Bauleitplanung wird voraussichtlich keine besonderen, 
für die Luftqualität entsprechender Gebiete relevanten Emissionen zur Folge haben. 
Daher ist davon auszugehen, dass die Planung zu keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen hinsichtlich der bestehenden und zu erhaltenden, bestmöglichen 
Luftqualität führen wird. 
 
2.2.7 Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 

(gem. § 1 Abs. 6, Nr. 7i BauGB) 

 
Im Rahmen der Umweltprüfung wurden soweit möglich und erfassbar nicht nur die 
Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgüter erfasst, sondern es wurden 
auch die Auswirkungen berücksichtigt, die darüber hinaus direkte, indirekte, sekundäre, 
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kumulative, grenzüberschreitende kurzfristige, mittelfristige und langfristige, ständige und 
vorübergehende sowie positive und negative Einflüsse bei der Umsetzung der 
Bauleitplanung haben können.  
Die durch ein Planvorhaben hervorgerufenen Umweltbeeinträchtigungen wirken sich in 
der Regel nicht nur auf ein Schutzgut aus, sondern können sich gegenseitig 
beeinflussen. 
Unter Wechselwirkungen sind erhebliche Auswirkungsverlagerungen und Sekundär- 
wirkungen zwischen und auch innerhalb der Schutzgüter zu verstehen, die sich in ihrer 
Wirkung gegenseitig verstärken können oder auch verringern oder sich gegenseitig auf- 
heben können. 
 
Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern können sich vor allem durch 
die Zusammenhänge zwischen Grundwasser, Boden und Klima sowie die Abhängigkeit 
der Tier und Pflanzenwelt von diesen abiotischen Standortverhältnissen ergeben. 
Wechselwirkungen innerhalb einzelner Schutzgüter sind dann zu erwarten, wenn sich 
bspw. Abhängigkeiten zwischen Tier- und Pflanzengemeinschaften in Ökosystemen 
ergeben oder  auch innerhalb der Böden durch Abhängigkeiten zwischen Bodenstruktur, 
Bodenwasser- und Bodenlufthaushalt. 
   
Dazu gehören auch Wechselwirkungen zwischen Landschaftsstruktur und Land-
schaftsfunktion, wenn bspw. Vegetationsstruktur und Relief einer Landschaft das 
Landschaftsbild und die Erholungsfunktion eines Landschaftsraumes beeinflussen. 

  
Mit der Bebauung und der damit verbundenen Versiegelung kann neben dem 
zusätzlichen Bodenverlust nicht nur ein direkten Verlust an Lebensraum für Pflanzen und 
Tiere verbunden sein sondern durch die verminderte Niederschlagsversickerung und 
damit verbundene geringere Grundwasserneubildung können auch die klimatischen 
Verhältnisse durch Temperaturerhöhung und Reduzierung der relativen Luftfeuchte 
infolge verringerter Verdunstung betroffen sein. 
Eine Verstärkung von Umweltauswirkungen durch sich gegenseitig negativ beeinflussen- 
de Wechselwirkungen ist im Plangebiet aber nicht zu erwarten. 
Unabhängig davon sind für die oben genannten Umweltauswirkungen 
Konfliktvermeidungs- und Ausgleichsstrategien zur Verringerung des Eingriffs zu 
berücksichtigen. 
 
2.2.8. Auswirkungen der Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle oder  

Katastrophen (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7j BauGB) 

  
Unter diesem Punkt erfolgt eine Erfassung von Umwelteinwirkungen, welche die Folge 
von Unfällen oder Katastrophen sind, die von der vorliegenden Bauleitplanung  
ausgehen können bzw. denen die Festsetzungen der Bauleitplanung ausgesetzt ist.  
Das Plangebiet liegt nicht im Nahbereich von Betriebsbereichen, die der 
Störfallverordnung (12. Bundesimmissionsschutzverordnung) unterliegen.  
Gefährdungen durch Hochwasser sind nicht zu erwarten; das Plangebiet liegt außerhalb 
von Überschwemmungsgebieten.  
Insofern sind bei Umsetzung der Planung keine Risiken für die menschliche Gesundheit, 
das kulturelle Erbe oder die Umwelt durch Unfälle und Katastrophen zu erwarten. 

 
2.2.9  Prognose bei Durchführung der Planung  
 
Im Zuge der Umweltprüfung wurden die erheblichen Auswirkungen des Vorhabens 
dargestellt. Auf der Basis der Erhebungen unter 2.2 sind zusammenfassend folgende 
Auswirkungen zu erwarten und in ihrer Erheblichkeit einzustufen: 
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Tiere und Pflanzen 
Anzeichen einer Umweltrelevanz, da potenzielle Lebensräume in Anspruch genommen 
werden.   
Eine Eingriffsbewertung wird im Zuge des Bebauungsplans erstellt.   
Vermeidbare Beeinträchtigungen werden vermieden, verbleibende Beeinträchtigungen 
können kompensiert werden.  
 
Boden und Fläche  
Anzeichen einer Umweltrelevanz, da mit der Versiegelung ein zwar überschaubarer aber 
unwiederbringlicher Verlust von Boden verbunden ist 
 
Wasser   
Anzeichen einer Umweltrelevanz, da sich Grundwasserneubildungsrate –wenn auch in 
einem überschaubaren Rahmen verringert. Einflüsse können kompensiert werden. 
 
Klima und Luft   
Keine Anzeichen einer Umweltrelevanz, da keine Veränderungen vorgenommen 
werden,  die sich grundlegend auf das Klima auswirken können. 
  
Landschaft   
Keine Anzeichen einer Umweltrelevanz durch die Lage innerhalb der Ortslage und der 
isolierten Lage der Mähwiese 
 
Mensch und Gesundheit  
Keine Anzeichen einer Umweltrelevanz, da sich die Struktur und Nutzung des 
Plangebietes nicht grundsätzlich ändert.  
Temporäre Beeinträchtigungen während der Bauphase.  
Vermeidbare Beeinträchtigungen in den Betriebsabläufen werden vermieden. 
 
Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter   
Keine Anzeichen einer Umweltrelevanz  
Wechselwirkungen   
Anzeichen einer Umweltrelevanz durch die mit der Inanspruchnahme der Mähwiese und 
Versiegelung verbundenen Wirkungen zwischen den Schutzgütern Pflanzen und Tiere, 
Boden und Wasser.  
 
2.3 Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen 
  
Schutzgut Pflanzen und Tiere 
Die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung Stufe 1 haben keine Maßnahmen zur 
Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen zur Folge. 
Pflanzgebote und Pflegehinweise für die Grünflächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 a + b 
BauGB werden festgesetzt. Dabei werden Empfehlungen zu Bepflanzungsmaßnahmen 
entsprechend berücksichtigt.  
 
Für die Gebäude-, Parkplatz- und Baustellenbeleuchtung sind zum Schutz nachtaktiver 
Vögel, Fledermäuse und Insekten nur tierfreundliche Leuchtstoffe zu verwenden.  
Die Lampen sollten zudem nach unten abstrahlen.  
  
Schutzgut Boden und Fläche  
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Der Schutz des Mutterbodens ist gemäß § 202 BauGB zu gewährleisten, z.B. durch 
separates Abtragen und Lagern außerhalb des Baustellenbereichs gemäß DIN 18 915 
und Wiederverwendung für vegetationstechnische Zwecke. 
Beschränkung der Flächenversiegelung auf das Mindestmaß sowie Vermeidung von 
Bodenverdichtung durch Baumaschinen auf zukünftigen Vegetationsflächen. 
 
Schutzgut Wasser  
Vermeidung der Kontamination des Plangebietes insb. während der Bauphase mit 
Schadstoffen zum Schutz des Grundwassers.  
Anfallendes Regenwasser der Dachflächen sowie Schmutzwasser und belastetes 
Oberflächenwasser werden über ein Trennsystem dem Wasserbehandlungssystem der 
Gemeinde Niederkrüchten zugeführt. 
 
Schutzgut Landschaft  
Das Gebäude und die Parkplätze werden durch das Anpflanzen von Bäumen und 
Sträuchern in die benachbarte Siedlungsstruktur eingebunden und tragen zur  
Verbesserung des Ortsbildes bei. 
  
Schutzgut Klima und Luft  
Mit der Umsetzung der Pflanzmaßnahmen ist in einem gewissen Umfang eine Verbes-
serung des Kleinklimas verbunden.  
 
Schutzgut Mensch und Gesundheit 
Bereits durch die Standortauswahl des Vorhabens ist dem Vermeidungsprinzip vom 
Grundsatz her Rechnung getragen worden, da es sich um die Neuordnung eines bereits 
vorhandenen Einzelhandelsstandortes handelt. 
Während der Bauzeit werden gemäß der Verkehrssicherungspflicht für Personen, die mit 
einer Gefahrenquelle in Berührung kommen können, Schutzvorkehrungen getroffen. 
Gefahrenträchtige Bereiche der Baustelle werden durch geeignete Maßnahmen abge-
sichert. 
Durch eine Verlegung der Zufahrt an den westlichen Rand des Planbereichs wird  
sichergestellt, dass die Lage der Zufahrt zu den Stellplätzen nicht näher an die 
Fußgängerfurt der Fußgänger-Bedarfs-Signalanlage an der Kampstraße heranrückt. 
 
Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 
Archäologische Bodenfunde und/oder Bodendenkmäler im Sinne des § 3 DSchG NRW 
werden im Rahmen der Bauarbeiten der Untere Denkmalbehörde sofort gemeldet. 
 
Allgemein  
Mit der Festsetzung und Überwachung von Ausführungsfristen im Rahmen eines opti-
mierten Baustellenmanagement können baubedingte Beeinträchtigungen der einzelnen 
Schutzgüter so gering wie möglich gehalten werden. 
 
Kompensationsmaßnahmen  
Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind 
gemäß § 1 a Abs. 3 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen (Eingriffsregelung).   
Da durch die Umsetzung der Planung neben vorh. bereits versiegelten Flächen aus dem 
Freiflächenanteil auch eine Mähwiese und Gebäude begleitende Brachflächen und 
Grasfluren in Anspruch genommen werden, die mit entsprechenden Veränderungen für 
Flora, Fauna und Boden verbunden sind, müssen diese Veränderungen im Rahmen 
einer Eingriffs-/Ausgleichsberechnung im vorliegenden Bauleitplanverfahren  berücksich- 
tigt werden. 
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Nähere Ausführungen dazu siehe im Kapitel 4 LANDSCHAFTSPFLEGERISCHER 
FACHBEITRAG.  
  
Als Ergebnis ist festzuhalten, dass innerhalb des Plangebiets folgende 
Anreicherungsmaßnahmen gem. BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 25a durchgeführt werden, die im 
Bebauungsplan festzusetzen sind:  
  

- Anpflanzung von Einzelbäumen auf dem Parkplatz (Feldahorn) 
- Anpflanzung von Wildobstbäumen zur Gliederung der Randflächen des 

Gebäudes 
- Entwicklung der Randflächen des Gebäudes als Pflanzflächen mit 

standortgerechten Gehölzarten 
- Anpflanzen von Gebüschen in Mischung mit bodendeckenden Kleingehölzen, 

sowie lockeren Einzelgehölzen zur Eingrünung der Stellplatzanlage.  
  
Dazu sind vorwiegend standortgerechte Gehölzarten in einer Mischung zu verwenden, 
die zu einer ökologischen Aufwertung des Plangebiets führt und der heimischen Tierwelt 
neue Lebensräume bietet. 
Nur wo die Flächen für die Verwendung standortgerechter lebensraumtypischer Gehölze 
zu beengt sind, wie bspw. zwischen den Stellplätzen und dem Brempter Weg, dürfen 
auch nicht standortgerecht Gehölze und bodendeckende Kleingehölze zur Verwendung 
kommen. 
Dabei soll der Schwerpunkt auf blühenden Gehölzen liegen.  
 
Ein darüber hinaus anfallende Biotopwertdefizit wird über das Ökokonto der Gemeinde 
Niederkrüchten, Ausgleichsflächen für die Bauleitplanung, Ersatzforstfläche 
Boscherhausen, Gemarkung Niederkrüchten, Flur 78, Flurstück 79, ausgeglichen.  
 
Abbildung 6 Lageplan der Ausgleichsfläche „Ersatzforstfläche Boscherhausen“ 

 

 
 
Quelle: Land NRW / Kreis Viersen 2018 
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2.4 Planungsalternativen  
 
Unter Berücksichtigung der Ziele und der aktuellen Situation des räumlichen 
Geltungsbereiches des Bauleitplanverfahrens schließen sich andere vergleichbare 
Planungsmöglichkeiten aus.  
Eine Umsetzung der Planung an einem anderen Standort hätte zur Folge, dass es eher 
zu deutlich größeren als zu geringeren Beeinträchtigungen bzw. negativeren  
Auswirkungen auf die Schutzgüter kommen würde, wenn nicht der Forderung des 
Baugesetzbuches nach sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden 
durch Nachverdichtung und Innenentwicklung entsprochen sondern auf 
Außenbereichsflächen ausgewichen wird. 
  
2.4.1 Prognose über die Entwicklung der Umweltzustände bei Nichtdurchführung 

der Maßnahme  
 
Wie unter 2.1.5 Szenario bei Nichtdurchführung der Planung beschrieben, ist bei 
Nichtdurchführung der Bauleitplanung davon auszugehen, dass sich kurzfristig an der 
vorhandenen Nutzung der Flächen nichts ändern wird. Es ist aber davon auszugehen, 
dass mittelfristig der Raiffeisenmarkt an den Standort Sohlweg in das Gewerbegebiet 
ausgelagert wird und somit zum Leerstand des ehemaligen Lebensmittelmarktes ein 
weiterer Leerstand hinzu kommt. Die Folgenutzung wäre völlig offen. 
Die Freifläche wird weiterhin als landwirtschaftliche Fläche in unterschiedlich intensiver 
Form, jedoch zumindest zur Heugewinnung weiterhin genutzt. 
Dies hätte zur Folge, dass sich der Status Quo auch bezogen auf die Schutzgüter 
vorerst nicht ändern wird.  
Über kurz oder lang muss aber damit gerechnet werden, dass die Möglichkeit von 
Dritten genutzt wird, auf einer Restfläche innerhalb der „im Zusammenhang bebauten 
Ortslage“ (Innenbereich) ohne direkten Kontakt in die freie Landschaft auf Grundlage der 
Ausweisung des rechtsgültigen Flächennutzungsplanes als „Gemischte Baufläche“ eine 
gleichartige Nutzung zu beantragen. 
 
 

3  ZUSÄTZLICHE ANGABEN 
 
3.1 Merkmale der verwendeten Verfahren sowie Schwierigkeiten und Defizite 

bei der Zusammenstellung der Angaben 
 
Die Umweltprüfung bezieht sich auf die Sachverhalte, die nach gegenwärtigem Wissens- 
stand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungs- 
grad der Flächennutzungsplanänderung und Bebauungsplanaufstellung in angemes-
sener Weise ermittelt und dargestellt werden können. 
 
Entsprechend dem Detaillierungsgrad auf dieser Ebene der Bauleitplanung konnten bei 
der Beurteilung der zu erwartenden Auswirkungen und Beeinträchtigungen der Schutz- 
güter überwiegend qualitative Aussagen zu möglichen umwelterheblichen Beeinträch-
tigungen getroffen werden. 
 
Technische Verfahren 
Im Umweltbericht erfolgt eine systematische Zusammenstellung der Umweltbelange 
gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 und ergänzend § 1a BauGB. 
Umfang und Detaillierung orientieren sich dabei problembezogen an der vorliegenden 
Planungsaufgabe und dem gegenwärtigen Wissensstand. 
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Neben einer Auswertung vorhandener Planungen und Grundlagendaten wurde im 
Rahmen der Erstellung des Landschaftspflegerischen Fachbeitrages eine Biotop-
typenkartierung durchgeführt. Zusätzlich wurde eine artenschutzrechtliche Vorprüfung 
(Stufe 1) durchgeführt. 
Diese sind Grundlage der Beschreibung und Bewertung der Bestandssituation und der 
qualitativen Wirkungsabschätzung für die einzelnen Schutzgüter und deren Bewertung. 
 
Hinweise auf Schwierigkeiten 
Schwierigkeiten oder Unsicherheiten bei der Zusammenstellung der Angaben durch 
technische Lücken und fehlende Kenntnisse sind nicht aufgetreten. 
Die mit der Durchführung der Planung verbundenen umweltbezogenen Wirkungen sind 
in der Tendenz beschrieben. 
 
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern können nur generalisierend dargestellt 
werden. Auswirkungsverlagerungen und Sekundärauswirkungen zwischen und innerhalb 
verschiedener Schutzgüter sind nur vom Grundsatz her und nicht qualitativ oder in 
quantitativ ermittelbar. 
 
Zusätzliche Untersuchungen 
Landschaftspflegerischer Fachbeitrag mit Eingriffsregelung als Grundlage der Beurtei-
lung der Auswirkungen auf Natur und Landschaft im Rahmen der Umweltprüfung zum 
Bauleitplanverfahren (siehe 4 LANDSCHAFTSPFLEGERISCHER FACHBEITRAG). 
 
Artenschutzrechtliche Vorprüfung (Stufe 1) als Grundlage der Beurteilung der Auswir-
kungen auf die Tierwelt und Pflanzenwelt im Rahmen der Umweltprüfung zum 
Bauleitplanverfahren. 
 
3.2 Geplante Maßnahmen zur Umweltüberwachung (Monitoring) 
   
Das Monitoring soll gemäß § 4c BauGB sicherstellen, dass erhebliche und insbesondere 
unvorhergesehene Auswirkungen auf die Umwelt, die aufgrund der Durchführung eines 
Bauleitplanes eintreten können, zu überwachen oder frühzeitig zu ermitteln sind, um 
unter Umständen Abhilfemaßnahmen ergreifen zu können. 
 
Um unvorhergesehene Umweltauswirkungen vorsorglich zu vermeiden, sind die im Um-
weltbericht zu Bauleitplanung aufgeführten Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung 
zu berücksichtigen.  
 
Nach Realisierung der Bauleitplanung ist zur frühzeitigen Ermittlung unvorhergesehener 
nachteiliger Auswirkungen bei den Fachbehörden abfragen, ob diesbezüglich Erkennt-
nisse vorliegen. 
Hierbei gibt es keine zeitliche Festlegung und keine Begrenzung. 
 
Die Umsetzung der potentiell erforderlichen Maßnahmen ist an die Baugenehmigung zu 
koppeln. 

 
3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 
 
Anlass 
Anlass für die geplante Flächennutzungsplanänderung und Aufstellung des  Bebauungs- 
plans Nie-127 „Vollsortimenter Hochstraße“ in Niederkrüchten ist es, die 
Voraussetzungen für die Neuordnung eines Vollsortimenterstandortes im 
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Geltungsbereich des Bauleitplanverfahrens zu schaffen. Ziel des Verfahrens ist es, 
Planungsrecht für die geplante Umstrukturierung des Plangebietes zu schaffen. 
 
Rechtliche Grundlagen 
Die nach §2 Abs. 4 BauGB notwendige Umweltprüfung dient der Ermittlung, 
Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen 
der Bauleitplanung. 
Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen. 
Der Umweltbericht betrachtet als eigenständiger Teil der Begründung die geplanten 
Nutzungsänderungen, die zu erheblichen nachteiligen Beeinträchtigungen der Umwelt 
führen können. 
 
Schutzgüter des Naturhaushaltes und der Landschaft 
Im Rahmen der Bearbeitung des Landschaftspflegerischen Fachbeitrages wurde eine  
Bestandserfassung durchgeführt und auf dieser Grundlage die potentielle Eingriffs- 
situation auf die Schutzgüter des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild untersucht. 
  
Der Fachbeitrag kommt zu dem Ergebnis, dass die geplante Entwicklung keine 
erheblichen und nachhaltigen Eingriffe in Natur und Landschaft des unmittelbaren 
Plangebiets verursacht.  
 
 Eingriffe und Veränderungen in Natur und Landschaft, wie  

- Verlust von streifigen Brachflächen und der Mähwiese als Lebensraum für Tiere 
und Pflanzen  

- Teilflächenversiegelung und Störung des Bodengefüges mit potenziell nachteili-
gen Auswirkungen auf Klima und Wasserhaushalt  

- Beeinträchtigung des Ortsbildes  
 können weitgehend im Plangebiet ausgeglichen bzw. ersetzt werden. 
 
Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Vorprüfung (Stufe 1) konnte nachgewiesen wer- 
den, dass mit der Maßnahme keine Beeinträchtigungen von planungsrelevanten Tier- 
und Pflanzenarten verbunden sind.   
 
Eingriffsregelung 
Das angewandte Bewertungsverfahren „Numerische Bewertung von Biotoptypen für die 
Eingriffsregelung in NRW“ (LANUV NRW, 2008) schließt mit einem Biotopwertdefizit ab. 
Dieses wird über das Ökokonto der Gemeinde Niederkrüchten, Ausgleichsflächen für die 
Bauleitplanung, Ersatzforstfläche Boscherhausen, Gemarkung Niederkrüchten, Flur 78, 
Flurstück 79, ausgeglichen  

 
3.4 Quellenverzeichnis  

 
Akademie der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen (2005): Seminar Nr. 05 01 
028, Die neue Umweltprüfung in der Bauleitplanung gem. BauGB-Novelle 2004, Leitung 
Dipl.-Ing. Reinhold Wilke – Seminarunterlagen, 15. März 2005 in Düsseldorf. 
 
Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen mbH (2018): 

Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan Nie-127 „Vollsortimenter Hochstraße“  

 
Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen mbH (2019): 
Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nie-127 „Vollsortimenter 
Hochstraße“  
 



Umweltbericht und Landschaftspflegerischer Fachbeitrag  zur 
65. Änderung des Flächennutzungsplanes “Vollsortimenter Hochstraße“ 
Bebauungsplan Nie-127 “Vollsortimenter Hochstraße“ 
 

     36  

Bunzel (2005): „ Umweltprüfung in der Bauleitplanung“, DIFU (Hrsg.), Berlin 
EU-Kommission (2007): Leitfaden zum strengen Schutzsystem für Tierarten von 
gemeinschaftlichem Interesse im Rahmen der FFH-Richtlinien. 
 
Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau FLL (1990): 
Biotoppflege, Biotopentwicklung – Maßnahmen zur Unterstützung und Initiierung von 
Lebensräumen für Tiere und Pflanzen, Bonn 
 
Gellermann, M. (2007): Das besondere Artenschutzrecht in der kommunalen 
Bauleitplanung, Natur und Recht. 
 
Geotec ALBRECHT (2018): Hydrogeologische Untersuchungen zum B-Planverfahren 
für den Neubau eines Nahversorgers Hochstraße 79 in Niederkrüchten 
  
Information und Technik Nordrhein-Westfalen (geographisches 
Informationssystem): http://www.geoserver.nrw.de 
 
Kiel, Dr. E.-F. (2015): Ablauf und Inhalte einer Artenschutzprüfung  
 
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW: Geschützte Arten in 
Nordrhein-Westfalen, Messtischblätter:  
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe 
  
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW: Fundortkataster für 
Pflanzen und Tiere @LINFOS: 
https://www.lanuv.nrw.de/natur/artenschutz/infosysteme/fundorkataster/   
  
LVR – Landschaftsverband Rheinland, LWL Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
(2007): 
Kulturlandschaftlicher Fachbeitrag zur Landesplanung NRW 
www.lvr.de/de/nav_main/kultur/kulturlandschaft/kulturlandschaftsentwicklungnrw/ 

kulturlandschaftenNRW_1.jsp 
 
LANUV NRW (2008): Numerische Bewertung von Biotoptypen für die Eingriffsregelung 
NRW; Recklinghausen, September 2008 
 
LANUV NRW (2014): Biotoptypen-Liste, Biotoptypendefinitionen, Zusatzcodes; 
Recklinghausen, Stand April 2014 
 
MKUNLV (2007): Geschützte Arten in NRW – Vorkommen, Erhaltungszustand, 
Gefährdungen, Maßnahmen, Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz (MUNLV). 
 
MBV, MKULNV (2010): Artenschutz in der Bauleitplanung und bei der baurechtlichen 
Zulassung von Vorhaben – Gemeinsame Handlungsempfehlung des Ministeriums für 
Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr (MBV) und des Ministeriums für 
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (MKULNV). 
 
MKULNV (2016): Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen Vorschriften zur 
Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) zum 
Artenschutz bei Planungs- oder Zulassungsverfahren (VV-Artenschutz) Rd.Erl. d. 
Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
NRW (MKULNV). 

http://www.geoserver.nrw.de/
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe
https://www.lanuv.nrw.de/natur/artenschutz/infosysteme/fundorkataster/
http://www.lvr.de/de/nav_main/kultur/kulturlandschaft/kulturlandschaftsentwicklungnrw/


Umweltbericht und Landschaftspflegerischer Fachbeitrag  zur 
65. Änderung des Flächennutzungsplanes “Vollsortimenter Hochstraße“ 
Bebauungsplan Nie-127 “Vollsortimenter Hochstraße“ 
 

     37  

 
Schrödter, W., K. Habermann-Nieße & F. Lehmberg (2004): Umweltbericht in der 
Bauleitplanung. Arbeitshilfe zu den Auswirkungen des EAG Bau 2004 auf die Aufstellung 
von Bauleitplänen. Hrsg.: vhw Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung 
e.V. / Niedersächsischer Städtetag. Verlag Deutsches Volksheimstättenwerk GmbH, 
Bonn, September 2004. 
 
Topographisches Informationsmanagement NRW, http://www.tim-online.nrw.de 
 

4 LANDSCHAFTSPFLEGERISCHER FACHBEITRAG 
 
4.1 Eingriffs- / Ausgleichsberechnung 
 
4.1.1 Beschreibung der Biotoptypen des Geltungsbereiches 

 
Am 26.07.2018 hat eine Geländekartierung stattgefunden, die zu folgendem Ergebnis 
geführt hat: 
 
 1. Versiegelte oder teilversiegelte Flächen, Rohböden 
 
1.1 Versiegelte Flächen, hier: 
1.1-1 Gebäude: Raiffeisen-Markt, ehem. Netto Markt (derzeit leer stehend), Mauern und 
Treppen 
Es handelt sich um typische Gewerbebauten in moderner Bauweise mit Satteldach.  
Der Raiffeisenmarkt besteht aus einer Verkaufshalle mit Anbau und großem Vordach, 
Integriert ist ein 2-geschossiger Gebäudeteil mit Büro, Sozialräumen sowie 
Lagerräumen. Die nach Süden ausgerichteten Dachflächen sind mit einer  Fotovoltaik-
Anlage ausgestattet. 
Das rechtwinklig dazu angelegte Gebäude des ehemaligen Netto-Marktes ist derzeit 
ungenutzt und verschlossen.  
Für beide Gebäudekomplexe gilt, dass Wände, Fenster und Dachkonstruktion 
geschlossen sind und keine Öffnungen und Spaltenverstecke auf weisen. 
Den Gebäuden kommt somit keine Biotopfunktion zu. 
Höhenunterschiede  im Bereich der Parkplatzzufahrt sowie die Zufahrt zur Laderampe 
am ehem. Netto-Markt werden durch Stützmauern (Beton-Winkelsteine, bis max. ca. 
1,20 m Höhe) abgefangen. 

 
1.1 Versiegelte Flächen, hier: 
1.1.-2 Verkehrs- und Lagerflächen: Parkplatz, befestigte Erschließungswege und 
Lagerflächen (Asphalt, engfugiges Pflaster) 
Die Zufahrt, die Kundenparkplätze, die Verkaufs- und Lagerflächen am Raiffeisenmarkt 
sowie die Laderampe am ehem. Netto-Markt sind vollversiegelt mit engfugigem Pflaster 
befestigt. 

 
1.3 Teilversiegelte oder unversiegelte Betriebsflächen (wassergebundene Decken, 
Schotter-, Kies- und Sandflächen), Rasengittersteine, Rasenfugenpflaster 
Nordöstlich des ehem. Netto-Markts ist die gebäudebegleitende Freifläche mit einer 
Kiesschüttung versehen, die weitgehend vegetationslos ist. 
Eine weitere Fläche mit Teilversiegelung befindet sich im Südosten im Bereich der 
Stützmauern am Parkplatz. Hier wurde die Pflanzfläche mit Ziergehölzen (Biotoptyp 7.1) 
mit einer Abdeckung aus feinem Natursteinschotter / Split versehen, um eine 
Unkrautentwicklung zu vermeiden. 
 

http://www.tim-online.nrw.de/
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 3. Landwirtschaftliche und Gartenbauliche Nutzfläche 
 
3.4 Intensivwiese, -weide, artenarm (Fettwiese, Fettweide) 
Größere Flächenanteile im Nordwesten des Plangebietes werden von einer artenarmen 
Glatthaferwiese eingenommen, deren Nutzung derzeit aufgegeben ist. Kennzeichen 
einer Brache-Entwicklung liegen aber (noch) nicht vor. 
Das Grünland vom Typ der Glatthafer-Wiese ist sehr artenarm. Neben 
Dominanzbeständen der namengebenden Art (Glatthafer /Arrhenatherum elatius) sind 
kaum typische Begleitarten des Grünlandes anzutreffen: 
Glatthafer   Arrhenatherum elatius 
Brennnessel   Urtica dioica 
Ackerkratzdistel  Cirsium arvense 
Wiesenbärenklau  Heracleum sphondylium 
 
Randlich: 
Giersch   Aegopodium podagraria 
Rossminze   Mentha longifolia 

 
Kleinere Teilflächen der Wiese werden von Brennnesselherden eingenommen. In 
geringer Anzahl ist Ackerkratzdistel und Wiesenbärenklau eingestreut. Am Zaun zum 
Raiffeisenmarkt tritt vereinzelt Rossminze und Giersch auf. Zur Zeit der Kartierung 
(26.07.2018) präsentiert sich die Fläche als strohig vertrockneter Altgrasbestand. 
 
 4. Grünflächen, Gärten 
 
4.5 Intensivrasen, Staudenrabatten, Bodendecker (z.B. in Industrie- und Gewerbe-
gebieten) 
Im westlichen Parkplatzteil befindet sich eine ca. 40 cm breite Pflanzfläche zwischen 
Pflasterung und Grenzmauer des Nachbarn. Außer den unter 7.1 und 7.4 beschriebenen 
Gehölzen wurden hier Mahonien (Mahonia aquifolium) als Bodendecker gepflanzt, 
dazwischen selbstklimmender Wilder Wein, rotlaubig (Parthenocissus tricuspidata 
'Veitchii Purpurea') zur Begrünung der Mauer. Zwischenräume sind mit Rindenhäcksel 
abgedeckt. 

 
 5. Brachen (flächig bzw. streifig) 
 
Acker-, Grünland-, Industrie- bzw. Siedlungsbrachen, Gehölzanteil< 50% 
Im Südwesten, Westen und Norden des ehemaligen Netto Marktes erstreckt sich ein 
schmaler Brachestreifen mit unterschiedlicher Ausprägung. 
Im SW eine dichte ruderale Grasflur mit Begleitarten wie klebriges Greiskraut, im Westen 
unter dem Kronenschatten des benachbarten Gehölzbestandes nur mit geringer 
Vegetationsbedeckung, teils mit Efeu sowie nördlich des Gebäudes als vermutlich 
ehemalig als Rasen gepflegt Grasstreifen. 

 
Glatthafer   Arrhenatherum elatius 
Rotes Straußgras  Agrostis tenuis 
Ackerschachtelhalm  Equisetum arvense 
Landreitgras   Calamagrostis epigeios 
Rotschwingel   Festuca rubra agg. 
Wolliges Honiggras  Holcus lanatus 
Weißklee   Trifolium repens 
Kriechender Hahnenfuß Ranunculus repens 
Spitzwegerich   Plantago lanceolata 
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Breitwegerich   Plantago major 
Löwenzahn   Taraxacum officinale agg. 
Herbstlöwenzahn  Leontodon autumnalis 
Knaulgras   Dactylis glomerata 
Klebriges Greiskraut  Senecio viscosus 
Wiesenkerbel   Anthriscus sylvestris 
Im Schatten (Hecke, Mauer): 
Efeu    Hedera helix 
 
 7. Gehölzflächen /Gehölze 
 
7.1 Hecke, Wallhecke, Gehölzstreifen, Ufergehölz, Gebüsch mit lebensraumtypischen 
Gehölzanteilen < 50 % 
Am Südende des Parkplatzes wurden in Gruppen einige Ziersträucher (Fächerahorn / 
Acer palmatum; Braut-Spierstrauch / Spiraea x  arguta; Weigelie / Weigelia x hybrida) 
gepflanzt, deren Pflanzfläche mit Schotter/Split oder Rindenhäcksel abgedeckt ist. Die 
Gehölze werden mit Formschnitt klein gehalten. 

 
7.2 Hecke, Wallhecke, Gehölzstreifen, Ufergehölz, Gebüsch mit lebensraumtypischen 
Gehölzanteilen > 50 % 
Im Bereich von Grenzmauer und Zaun am Südrand der artenarmen Glatthaferwiese 
(3.4) sind kleinere bodenständige Gebüschformationen, als Jungwuchs von Bergahorn 
(Acer pseudoplatanus) und schwarzem Holunder (Sambucus nigra) vorhanden. 
Die zwei jungen Laubbäume (Brusthöhendurchmesser/BHD kleiner 49 cm, Kirsche BHD 
7 cm, Pflaume BHD 9 cm) im Pflanzstreifen am (4.5) dem Parkplatz wurden den 
Gebüschen zugeordnet. 

 
7.3 Baumreihe, Baumgruppen, Alleen mit lebensraumtypischen Baumartenanteilen < 50 
% und Einzelbaum, nicht lebensraumtypisch 
Am südwestlichen Parkplatzende wurden 2 Bäume gepflanzt, die in kleinen mit 
Rindenhäcksel abgedeckten Baumscheiben von ca. 1,20 m Durchmesser in einer 
Pflasterfläche stehen. 
Westlicherer Baum: 
Amberbaum  Liquidambar styraciflua  BHD 18 cm 
Östlicher Baum 
Kugel-Sumpfeiche Quercus palustris „Green Gwarf“  BHD 11 cm 
 
7.4 Baumreihe, Baumgruppen, Alleen mit lebensraumtypischen Baumartenanteilen > 50 
% und Einzelbaum, lebensraumtypisch 
Im Pflanzsteifen (4.5) am nordwestlichen Rand des Parkplatzes stehen 2 Ahornbäume. 
Der Standort lässt eine länger währende Entwicklung nicht zu. 
Nördlicher Baum: 
Bergahorn  Acer pseudoplatanus  BHD 31 cm (3-stämmig) 
Südlicher Baum: 
Bergahorn  Acer pseudoplatanus  BHD 16 cm (2-stämmig) 
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Abbildung 5  Bestandsplan mit Biotoptypen 
 

 
 

 
4.1.2 Begleitende Biotoptypen (Planungsumfeld) 

 
Im Rahmen der Kartierungsarbeiten wurden in der Umgebung des Plangebietes 
folgende angrenzende Biotop- und Nutzungsstrukturen festgehalten:  
 
Im Norden: - Wohnhaus mit großer befestigter Teilfläche, Nadelgehölze 
  - Teilflächen der artenarmen Glatthaferwiese (siehe 3.4), nachfolgend   
    Gewerbehof, befestigt und Gewerbegebäude 
  - strukturarme Gärten (NO) 
 
Im Osten: - Hausgarten, strukturarm mit Nadelholzhecke (NO) 
  - Erschließungsstraße, nachfolgend dichte Bebauung mit kleinen Gärten /  
    Freiflächen 
 
Im Süden: - befestigte Parkplätze und Gewerbegebäude (SW) 
  - Bebauung, teils mit strukturarmen Gartenflächen, Nadelholzhecke 
  - Hauptverkehrsstraße (Ortsdurchfahrt West-Ost) 
Im Westen: - Einzelhausbebauung mit Gartenflächen, teils mit Gehölzbeständen  
    mittleren bis höheren Alters, dichte, freiwachsende Laubholzhecke 
                         im Grenzbereich zum ehem. Netto-Markt  

-nachfolgend Hauptverkehrsstraße (Orts-Durchfahrt Nord-Süd) 
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4.1.3 Biotoptypenliste Bestand (26.07.2018) 

 
Biotoptypenliste auf der Grundlage: „Numerische Bewertung von Biotoptypen für die 
Bauleitplanung in NRW“ , LANUV_NRW März 2008 als Auswertung der Gelände-
kartierung vom 26.07.2018. 

 
Tabelle 1 Biotoptypen – Bestand 

 
lfd. 

Nr. 

Nutzungs- / Biotoptyp (nach Biotopwertliste) 

Bestand 
Fläche 

(m
2
) 

Grund-

wert A 

Korrek-

turfaktor 

Wert-

faktor 

ges. 
1. Versiegelte oder teilversiegelte Flächen, Rohböden 

1.1 Versiegelte Flächen, hier: 

- 1.1-1 Gebäude: Raiffeisenmarkt, ehem. Netto-Markt 

(Leer stehend), Treppen und Mauern 

- 1.1-2 Verkehrs- und Lagerflächen: Parkplatz, 

befestigte Zufahrten und Lagerplätze ( engfugiges 

Pflaster) 

 

1.992 

 

2.706 

 

0 

 

0 

- 0 

1.3 Teilversiegelte oder unversiegelte Betriebsflächen 

(wassergebundene Decken, Schotter-, Kies- und Sandflächen), 

Rasengittersteine, Rasenfugenpflaster, hier: 

- Kiesflächen am ehem Netto-Markt 

- Pflanzflächenabdeckung Schotter/Split (neben Zufahrt) 

60 

 

1 - 1 

3. Landwirtschaftliche und gartenbauliche Nutzfläche 

3.4  Intensivwiese, -weide, artenarm (Fettwiese, Fettweide), hier: 

- Grünland vom Typ der Glatthaferwiese, derzeit 

ungenutzt 

2.368 3 - 3 

4. Grünflächen, Gärten 

4.5 Intensivrasen, Staudenrabatten, Bodendecker (z.B. in Industrie- 

und Gewerbegebieten, hier: 

- Parkplatzeingrünung (schmaler Streifen an Mauer) 

9 2 - 2 

5 Brachen (flächig, bzw. streifig) 

5.1 Acker-, Grünland, Industrie- bzw. Siedlungsbrachen, Gehölzanteil 

> 50%, hier: 

- Brache, ruderale Grasflur am ehem. Netto-Markt 

370 4 - 4 

7.  Gehölzflächen / Gehölze     

7.1 Hecke, Wallhecke, Gehölzstreifen, Ufergehölz, Gebüsch mit 

lebensraumtypischen Gehölzanteilen > 50 %, hier: 

- Parkplatzbepflanzung (Ziergehölze) 

12 3 - 3 

7.2 Hecke, Wallhecke, Gehölzstreifen, Ufergehölz, Gebüsch mit 

lebensraumtypischen Gehölzanteilen < 50 %, hier: 

- Gebüsch an Grundstücksgrenze Wiese/Netto-Markt 

(Holunder, Ahorn-Jungwuchs) 

- Parkplatzbepflanzung, Bäume kleiner BHD 49 cm 

(Kirsche, Pflaume) 

24 5 - 5 

7.3 Baumreihe, Baumgruppen, Alleen mit lebensraumtypischen 

Baumartenanteilen < 50 % und Einzelbaum, nicht 

lebensraumtypisch hier: 

- Baum am südlichen Parkplatzende (Kugel-Sumpfeiche, 

BHD 11 cm) 

- Baum am südlichen Parkplatzende (Amberbaum, BHD 

18 cm), geringes bis mittleres Baumholz 

 

 

 

3 

 

10 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

- 

 

1,3 

 

 

 

3 

 

4 

7.4 Baumreihe, Baumgruppen,…,  mit lebensraumtypischen 

Baumartenanteilen > 50 % und Einzelbaum lebensraumtypisch, 

hier: 

- Baum im Pflanzstreifen im Nordwesten, Parkplatz 

(Bergahorn, BHD 30 cm), geringes bis mittleres 

Baumholz 

- Baum im Pflanzstreifen im Nordwesten, Parkplatz 

(Bergahorn, BHD 16 cm) 

8 5 1,2 6 

 Summe Plangebiet / Geltungsbereich 7.562    
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4.1.4 Beschreibung der Planung 

 
Die Planung sieht die Errichtung eines neuen Vollsortimenters vor. Das Gebäude mit 
Anlieferungsrampe wird im Bereich des ehem. Netto-Marktes und der artenarmen Wiese 
errichtet. Der Parkplatz wird um die Flächen des jetzigen Raiffeisenmarktes auf rund 96 
Stellplätze erweitert. 
Verbleibende Randflächen werden als Pflanzflächen entwickelt mit der Maßgabe der 
 

- Anpflanzung von Einzelbäumen auf dem Parkplatz (Feldahorn) 
- Anpflanzung von Wildobstbäumen zur Gliederung der Randflächen des 

Gebäudes 
- Entwicklung der Randflächen des Gebäudes als Pflanzflächen mit 

standortgerechten Gehölzarten 
- Anpflanzen von Gebüschen in Mischung mit bodendeckenden Kleingehölzen, 

sowie lockeren Einzelgehölzen zur Eingrünung der Stellplatzanlage.  
  
Dazu sind vorwiegend standortgerechte Gehölzarten in einer Mischung zu verwenden, 
die zu einer ökologischen Aufwertung des Plangebiets führt und der heimischen Tierwelt 
neue Lebensräume bietet. 
Nur wo die Flächen für die Verwendung standortgerechter lebensraumtypischer Gehölze 
zu beengt sind, wie bspw. zwischen den Stellplätzen und dem Brempter Weg, dürfen 
auch nicht standortgerechte Gehölze und bodendeckende Kleingehölze zur Verwendung 
kommen. Dabei soll der Schwerpunkt auf blühenden Gehölzen liegen.  
 
Bei vergleichbaren Bebauungsplänen wird üblicherweise für die Anlage von je 5 
Stellplätzen eine Baumpflanzung vorgegeben. Dies wird hier mit der Neupflanzung von 
22 Bäumen entsprechend berücksichtigt.  
Geplant ist die Pflanzung von 11 Feldahorn (Acer campestre), einer etwa mittelkronigen, 
heimischen Baumart auf und am Rande des Parkplatzes sowie 11 mittelkronige 
Wildobstbäume auf den Umgebungsflächen des Gebäudes.  
Als Flächenansatz werden je Baum 20 m2 Kronentrauf (Vergleichswert aus: 
Bewertungsmethode, Eingriffsregelung im Kreis Recklinghausen und in Gelsenkirchen; 
Kreis Recklinghausen 2010) nach 30-jähriger Entwicklungszeit angenommen. 
 
 
Tabelle 2 Biotoptypen – Planung 
 
lfd. 

Nr. 

Nutzungs- / Biotoptyp (nach Biotopwertliste) 

Planung 
Fläche 

(m
2
) 

Grund-

wert P 

Korrek-

turfaktor 

Wert-

faktor 

ges. 
1. Versiegelte oder teilversiegelte Flächen, Rohböden 

1.1 Versiegelte Flächen, hier: 

- 1.1-1 Gebäude: Vollsortimenter Gebäudekomplex 

Neuanlage 

- 1.1-2 Verkehrs- und Lagerflächen: Parkplatz, 

befestigte Zufahrten und Lagerplätze ( engfugiges 

Pflaster. 3.800 m2 – 120 m2 Kronentrauf  aus 7.4-N) 

 

2.330 

 

3.680 

 

0 

 

0 

- 0 

4. Grünflächen, Gärten 

4.5 Intensivrasen, Staudenrabatten, Bodendecker, z.B. in Industrie- 

und Gewerbegebieten, hier: 

- Eingrünung des Parkplatzes (406 m2 – 60 m2 

Kronentrauf  aus 7.4-N) 

346 2 - 2 

7.  Gehölzflächen/Gehölze     

7.1-N Neuanlage: Hecke, Wallhecke, Gehölzstreifen, Ufergehölz, 

Gebüsch mit lebensraumtypischen Gehölzen, hier: 

- Landschaftsgerechte Bepflanzung, des 

766 3 - 3 
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Gebäudeumfeldes / tlw. Parkplatzeingrünung (1.026 m2 

–260 m2 Kronentrauf  aus 7.4-N) 

7.4-N Neuanlage: Baumreihe, Baumgruppen,…,  mit 

lebensraumtypischen Baumartenanteilen > 50 % und Einzelbaum 

lebensraumtypisch, hier: 

- Parkplatz und Grünflächen (Feldahorn i.S./ Wildobst/ 

Hochstamm, Annahme nach 30-jähriger 

Entwicklungszeit, Kronentrauf 20 m2, 20 Stk.) 

440 5 1,2 6 

 Summe Plangebiet / Geltungsbereich 7.562    

 
 
Abbildung 7  Planung mit Biotoptypen 

 

 
 
 
4.1.5  Bewertungsverfahren, Eingriffs / Ausgleichs-Bilanz 

 
Zur Verwendung im Rahmen der Eingriffsermittlung kommt das vom Landesamt für 
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV-NRW, 
Recklinghausen, März 2008) herausgegebene Verfahren „Numerische Bewertung von 
Biotoptypen für die Bauleitplanung in NRW“. 
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Das Bewertungsverfahren basiert auf einem Vergleich vorgegebener Biotopwerte 
(Biotopwertliste) in Ausgangszustand und Planungszustand gemäß den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes (rechnerische Ermittlung von Eingriff und Kompensation). 
Bei Bedarf und entsprechend der örtlichen Ausprägung können Korrekturfaktoren auf die 
vorgegebenen Biotopwerte angewendet werden.  
 
Ergebnis der Bilanzierung (vgl. Tabelle 3): 
 
Differenz: Biotopwert Planung 5.630 - Biotopwert Bestand 8.915 = - 3.285 
Biotopwert-Verlust / Kompensationsbedarf. 

 
Das angewandte Bewertungsverfahren schließt mit einem Biotopwertdefizit ab. 
 
Dieses Biotopwertdefizit wird über das Ökokonto der Gemeinde Niederkrüchten, 
Ausgleichsflächen für die Bauleitplanung, Ersatzforstfläche Boscherhausen, Gemarkung 
Niederkrüchten, Flur 78, Flurstück 79 - ausgeglichen (Lageplan siehe Kapitel II, 
Berichtspunkt 7). 
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Tabelle 3 Eingriffs-Ausgleichs-Berechnung 
 

 

 
 

Code Biotoptyp Bestand     Planung     Veränderung 

    
Wert-  
stufe 

Fläche 
m

2
 

Biotopwert 
Fläche x 
Wertstufe 

Wert-  
stufe 

Fläche 
m

2
 

Biotopwert 
Fläche x 
Wertstufe Fläche m

2
 

1 Versiegelte oder teilversiegelte Flächen, 
Rohböden 

              

1.1-1 Versiegelte Flächen, hier: Gebäude 0 1.992 0 0 2.330 0 338 

1.1-2 Versiegelte Flächen, hier: Verkehrs- und 
Lagerflächen, Parkplätze, Zufahrt 

0 2.706 0 0 3.680 0 974 

1.3 Teilversiegelte oder unversiegelte 
Betriebsflächen, wassergebundene Decken 
etc., hier: Kiesfläche, Vegetationsfläche mit 
Schotterabdeckung 

1 60 60 1 0 0 -60 

3 Landwirtschaftliche und gartenbauliche 
Nutzfläche 

              

3.4 Intensivwiese, -weide, artenarm (Fettwiese, 
Fettweide), hier: - Grünland vom Typ der 
Glatthaferwiese, derzeit ungenutzt 

3 2.368 7.104 3 0 0 -2.368 

4 Grünflächen, Gärten               

4.5 Intensivrasen, Staudenrabatten, 
Bodendecker, z.B. in Industrie- und 
Gewebegebieten; hier: Parkplatzeingrünung 

2 9 18 2 346 692 337 

5 Brachen, flächig oder streifig               

5.1 Acker-, Grünland-, Industrie- und 
Siedlungsbrachen, hier: - Brache, ruderale 
Grasflur  

4 370 1.480 4 0 0 -370 

7 Gehölzflächen, Gehölze               

7.1 Hecke, Gehölzstreifen, Gebüsch mit 
lebensraumtypischen Gehölzarten < 50%, 
hier: Parkplatzbepflanzung, Ziergehölze 

3 12 36 3 0 0 -12 

7.1-N Neuanlage; Hecke, Gehölzstreifen, Gebüsch 
mit lebensraumtypischen Gehölzarten, hier: - 
landschaftsgerechte Bepflanzung 
Gebäudeumfeld; tlw. Parkplatzeingrünung, 

3 0 0 3 766 2.298 766 

7.2 Hecke, Gehölzstreifen, Gebüsch mit 
lebensraumtypischen Gehölzarten > 50%, 
hier:  Gebüsche, junge Obstbäume 

5 24 120 5 0 0 -24 

7.3 Baumreihe, Baumgruppe mit 
lebensraumtypischen Baumarten < 50% und 
Einzelbaum, nicht lebensraumtypisch, hier: 
Amberbaum am südlichen Parkplatzende, 
BHD 18 cm 

4 10 40 4 0 0 -10 

7.3 Baumreihe, Baumgruppe mit 
lebensraumtypischen Baumarten < 50% und 
Einzelbaum, nicht lebensraumtypisch, hier: 
Kugel-Sumpfeiche am südlichen 
Parkplatzende, BHD 11 cm 

3 3 9 3 0 0 -3 

7.4 Baumreihe, Baumgruppe mit 
lebensraumtypischen Baumarten > 50% und 
Einzelbaum, lebensraumtypisch, hier: 
Baumgruppe am Parkplatz im NW, BHD 16 
und 30 cm 

6 8 48 6 0 0 -8 

7.4_N Neuanlage: Baumreihe, Baumgruppe mit 
lebensraumtypischen Baumarten > 50% und 
Einzelbaum, lebensraumtypisch, hier: 
Neupflanzung, Feldahorn / Wildobst i.S., 22 
Stk. 

6 0 0 6 440 2.640 440 

Summe     7.562 8.915   7.562 5.630 0 

         

  Differenz: Biotopwert Planung 5.630 - Biotopwert Bestand 8.915 = - 3.285 Biotopwert-Verlust / Kompensationsbedarf 
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4.2 Maßnahmenkonzept 
 
4.2.1  Anforderungen 

Die mit der Errichtung des Lebensmittelvollsortimenters und den erforderlichen 
Verkehrsflächen verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft (hier insb. die 
Zunahme des Versiegelungsgrades) sollen über die Begrünung der Freiflächen im 
Plangebiet mit Gehölzen  und die Pflanzung von Bäumen gemindert und soweit 
erforderlich ausgeglichen werden. Die Begrünung der Freiflächen soll darüber hinaus 
dazu beitragen, die kleinklimatischen  Verhältnisse positiv zu beeinflussen.               

Dabei steht die möglichst nachhaltige landschaftsökologische und -ästhetische 
Ausgestaltung der Freiflächen im Vordergrund der Überlegungen.  
Dazu gehört die Aufwertung der vorh. Strukturen mit dem Ziel ökologisch hochwertigere 
Strukturen als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu schaffen genauso wie der 
landschaftsästhetische Aspekt der Einbindung des Baukörpers und der Verkehrsflächen 
in das Ortsbild.  
Dementsprechend sind unterschiedliche Ansprüche an die Vegetation zu beachten, wie 
bspw. die Artenauswahl, die sich am Standort und der Funktion zu orientieren hat 
genauso wie eine Pflege zur nachhaltigen Sicherung der Funktion.  
  
4.2.2 Landschaftspflegerische Festsetzungen 

Im Plangebiet müssen in Abhängigkeit von der Funktion der Maßnahmen 
unterschiedliche Maßnahmenbereiche betrachtet werden und durch Festsetzungen 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 
gesichert werden.  
 
Dabei sind Maßnahmenbereiche zu unterscheiden, in denen gestalterische 
Gesichtspunkte zur städtebaulichen und funktionalen Einbindung eine übergeordnete 
Rolle spielen  und solche, in denen neben der Einbindung des Baukörpers die 
landschaftsökologischen Belange durch eine entsprechende Gehölzauswahl stärker zu 
berücksichtigen sind.   
 
Dazu sind vorwiegend standortgerechte Gehölzarten in einer Mischung zu verwenden, 
die zu einer ökologischen Aufwertung des Plangebiets führt und der heimischen Tierwelt 
neue Lebensräume bietet. 
 
Nur wo die Flächen für die Verwendung standortgerechter lebensraumtypischer Gehölze 
zu beengt sind, wie bspw. zwischen den Stellplätzen und dem Brempter Weg, dürfen 
auch nicht standortgerechte Gehölze und bodendeckende Kleingehölze zur Verwendung 
kommen.   
  
Maßnahmenbereich Stellplatzanlage 
Die Flächen zwischen der Stellplatzanlage und dem Brempter Weg sowie die 
Pflanzflächen in direkter Zuordnung zu den Verkehrsflächen, die für die Verwendung 
standortgerechter lebensraumtypischer Gehölze zu beengt sind, können auch mit nicht 
standortgerechten Gehölzen und bodendeckenden Kleingehölzen bepflanzt werden. 
Dabei soll der Schwerpunkt auf blühenden Gehölzen liegen. 
  
Zusätzlich sind 11 mittelkronige Laubbäume im Bereich der Stellplatzanlage 
anzupflanzen. Je Baum ist eine wasserdurchlässige Fläche wie z.B. eine mit 
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Rasengittersteinen bedeckte Fläche in einer Größe von mindestens 12 qm zu schaffen; 
die Bäume sind durch Rammschutzbügel zu sichern. 
 
Die vorh. Gehölze sind soweit möglich zu erhalten und in das Begrünungskonzept 
einzubinden. 
 
Maßnahmenbereich Einbindung des Baukörpers und Teile der Stellplatzanlage 
Nördlich, westlich und südlich der festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche sind 
zur Eingrünung des Gebäudes auf den nicht überbauten Grundstücksflächen 
Einzelgehölze und Gehölzgruppen mit standortgerechten lebensraumtypischen 
Gehölzen zu pflanzen. 
 
Dies gilt auch für ausreichend große Pflanzflächen an der Stellplatzanlage, wie bspw. an 
der nördlichen Grenze. 
 
Zusätzlich sind im Umfeld des Gebäudes 11 mittelkronige Wildobstbäume vorzusehen.  
 
Pflegeaspekte                               
Zur Sicherung einer nachhaltigen Pflege ist festzusetzen, in welchem Zeitraum die 
Pflanzmaßnahmen durchgeführt werden sollen und welche Pflegemaßnahmen zu einer 
nachhaltigen Bestands- und Funktionssicherung zu berücksichtigen sind – auch unter 
dem Aspekt, dass Beeinträchtigungen des Schutzgutes Pflanzen und Tiere zu 
vermeiden beziehungsweise zu kompensieren sind. 

 
4.2.3 Pflanzenauswahl Maßnahmenbereich Stellplatzanlage 
 
Die Pflanzflächen entlang des Brempter Weges sowie die Pflanzflächen im Umfeld der 
Verkehrsflächen, die für die Verwendung standortgerechter lebensraumtypischer 
Gehölze zu beengt sind, sind mit Gehölzen und bodendeckenden Kleingehölzen der 
folgenden Pflanzenauswahlliste zu bepflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. 
Dabei liegt der Schwerpunkt auf blühenden Gehölzen. 
Die Gehölze sind einzeln oder in Gruppen zu setzen (Str. 2xv. i.C. 100/150 cm).  
Bei den bodendeckenden Kleingehölzen sind vier bis sechs Pflanzen / m² (v. Str. i.C. 
30/40 cm) zu pflanzen.  
Die Pflanzflächen sind dauerhaft gegenüber Befahren und Betreten zu schützen und zu 
pflegen. 
 
Pflanzenliste Gehölze  
· Amelanchier ovalis - Felsenbirne  
· Buddleja alternifolia - Sommerflieder  
· Hydrangea paniculata „Early Sensation“ – Rispen Hortensie  
· Rosa „Schneewittchen“ – Strauchrose 
(oder vergleichbare Gehölze).  
 
Bodendeckende Kleingehölze 
· Deutzia x rosea – Deutzie 
· Ligustrum vulgare "Lodense" – Liguster 
· Potentilla fruticosa “Manchu” – Fingerstrauch  
· Rosa “Max Graf” - Rose 
· Spirea jap. "Little Princess" - Rosa Zwerg-Spiere 
(oder vergleichbare Bodendecker). 
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4.2.4 Pflanzenauswahl Maßnahmenbereich Einbindung des Baukörpers und Teile 
der Stellplatzanlage  

 
Nördlich, westlich und südlich der festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche sind 
zur ökologischen Aufwertung und zur Eingrünung des Gebäudes auf den nicht 
überbauten Grundstücksflächen Einzelgehölze und Gehölzgruppen mit 
lebensraumtypischen Gehölzen der folgenden Pflanzenauswahlliste in einem Verbund 
von max. 1,50 m x 1,50 m zu pflanzen (Str. 2xv., i.C., 100/150 cm). 
Dies gilt auch für ausreichend große Pflanzflächen an der Stellplatzanlage, wie bspw. an 
der nördlichen Grenze. 
   
Die Pflanzflächen sind dauerhaft gegenüber Befahren und Betreten zu schützen und zu 
pflegen. Die Anlage von Rettungswegen innerhalb der Pflanzflächen ist zulässig. 
 
Pflanzenliste 
· Cornus sanguinea - Roter Hartriegel 
· Corylus avellana - Haselnuss 
· Euonymus europaeus - Pfaffenhütchen 
· Ligustrum vulgare - Gewöhnlicher Liguster 
· Rosa canina - Hundsrose 
· Viburnum opulus - Gemeiner Schneeball 
(oder vergleichbare, heimische und standortgerechte Laubgehölze). 

 
4.2.5  Pflanzenauswahl Bäume 
 
Innerhalb des Plangebietes sind insgesamt 22 mittelkronige Laubbäume der folgenden 
Art anzupflanzen: 
  
Auf der Stellplatzanlage 
11 Stück „ Acer campestre "Elsrijk" – Feldahorn (Hochstamm 3xv. m. B. StU 16/18 cm) 
oder vergleichbare, heimische und standortgerechte Laubbäume. 
 
Nördlich und südlich der festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche   
Je 5 Stück „Malus sylvestris“ – Wildapfel und Pyrus pyraster – Wildbirne (Hochstamm 
3xv. m. B. STU 10 – 12cm) oder vergleichbare, heimische und standortgerechte 
Wildobstbäume sowie 1 Stück „Malus sylvestris“ – Wildapfel am Fußweg an der  
nordöstlichen  Grundstücksbegrenzung und 1 Stück Pyrus pyraster – Wildbirne an der 
südwestlichen Grundstücksbegrenzung. 
  
4.2.6 Durchführung der Maßnahmen und Pflege der Gehölze 
 
Die oben beschriebenen Bepflanzungsmaßnahmen sind innerhalb der ersten 
Pflanzperiode (Zeitraum von Oktober bis März) nach Inbetriebnahme durchzuführen. 
Dazu gehört eine fachgerechte Pflanzung der Gehölze, die dauerhaft zu erhalten und bei 
Verlusten gleichwertig zu ersetzen sind.  
  
Folgende Maßgaben sind zur nachhaltigen Sicherung des Gehölzbestandes zu 
beachten:  

- Eine regelmäßige Kontrolle der Pflanzungen. Dabei sind abgestorbene Pflanzen 
oder Pflanzenteile fachgerecht zu entfernen. Abgestorbene Pflanzen sind zu 
ersetzen.  

- Ziersträucher sind- falls erforderlich - mit einem Pflegeschnitt zu versehen.   
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- Generell sind Schnittmaßnahmen aus Gründen des Artenschutzes zwischen 
Anfang Oktober und Ende Februar durchzuführen.  

 
- Falls erforderlich ist an die Baumkronen insb. im Bereich der Stellplätze in den 

darauffolgenden Jahren ein Erziehungsschnitt vorzunehmen.  
 

Weitere Pflegemaßnahmen sind in der Folge nur dann durchzuführen, wenn es 
erforderlich werden sollte, unerwünschten Entwicklungen vorzubeugen.  
 
4.2.7 Umsetzung der Maßnahmen  
 
Die Umsetzung der unter den Berichtspunkten 4.2.3 – 4.2.6 beschriebenen Maßnahmen 
ist  durch Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB im Rahmen der verbindlichen 
Bauleitplanung abzusichern. 
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1. Einleitung und Aufgabenstellung 
  

Die Gemeinde Niederkrüchten hat einen Aufstellungsbeschluss für die 65. Änderung des 
Flächennutzungsplanes „Vollsortimenter Hochstraße“ und die Aufstellung des Bebau-
ungsplans Nie-127 „Vollsortimenter Hochstraße“ gefasst, um die Voraussetzungen für die 
Neuordnung eines Einzelhandelsstandortes im Geltungsbereich des Bebauungsplanes zu 
schaffen. 
 
Im Rahmen der Bauleitplanung sind die Belange des Artenschutzes gemäß den Bestim-
mungen der §§ 44 und 45 BNatSchG zu beachten (Dr. E.-F. Kiel, 2015). 
Demnach ist eine artenschutzrechtliche Betrachtung gemäß § 44 (1 und 5) BNatSchG 
erforderlich (MKUNLV, MBV 2010), (MKULNV (2016). 
 
Um potenzielle artenschutzrechtliche Sachverhalte frühzeitig berücksichtigen zu können, 
erfolgt im Vorfeld des Verfahrens zur Flächennutzungsplanänderung und Bebauungsplan- 
aufstellung eine artenschutzrechtliche Vorprüfung der Stufe I. 
  

2. Ausgangssituation 
 
2.1 Lage des Plangebietes 
 
Das Plangebiet befindet sich in der Gemeinde Niederkrüchten im nördlichen Teil der 
Ortslage Niederkrüchten innerhalb der sog. „im Zusammenhang bebauten Ortslage“ 
(Innenbereich) ohne direkten Kontakt in die freie Landschaft. 
Der rechtsgültige Flächennutzungsplan weist das Plangebiet nebst Umgebung als 
„Gemischte Baufläche“ aus, an die sich im Norden „Wohnbauflächen“ anschließen. 
 
Abbildung 1. Lage im Raum 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Quelle: www.tim-online.nrw.de 

http://www.tim-online.nrw.de/
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2.2 Struktur des Plangebietes 
 

Bei dem Plangebiet, das direkt von der Hochstraße erschlossen wird (Zufahrt Parkplatz 
Raiffeisenmarkt), handelt es sich bereits um einen Einzelhandelsstandort, der sich aus 
einem Raiffeisenmarkt mitsamt den befestigten Parkplatz-, Lager und Bewegungsflächen 
und einem nicht mehr genutztem Gebäude eines ehemaligen Lebensmittelmarktes 
zusammensetzt. 
 
Dazu gehören begleitende Freiflächen (Brachflächen/Säume, gestaltete Grünflächen, 
einzelne Bäume und Gebüsche) sowie eine artenarme Wiese, die sich westlich des 
Raiffeisenmarktes und nördlich des leer stehenden Gebäudes anschließt. 
Insgesamt umfasst das Plangebiet eine Größe von ca. 7.530 m². 
 
Das Umfeld des Plangebietes wird durch kleinere Gewerbeflächen und Wohnbebauung aus 
Einzel- und Reihenhäusern geprägt, die sich an den Straßenverläufen orientieren. 
  
Die im unmittelbaren Umfeld in Nord-Süd-Richtung (Mittelstraße) und Ost-West-Richtung 
(Hochstraße) verlaufenden stark befahrenen Durchgangsstraßen tragen mit einer weiteren 
östlich gelegenen Straße (Brempter Weg) zur Verinselung der Flächen und insb. der 
artenarmen Wiese bei.  
 
Nach Süden hin verschmälert sich der Siedlungsbereich und weist mehr Freiflächen und 
Baumstrukturen auf. Im Südosten befinden sich ein Sportplatz und ein Freibad. 
 
Der Lütterbach quert hier (abschnittsweise verrohrt) den Siedlungsbereich.  
Am Gewässerverlauf orientieren sich in Anschluss an den Siedlungsbereich Wälder sowie 
ein großes (künstliches) Stillgewässer, welches durchflossen wird. 
 
Das außerhalb der Ortslage landwirtschaftlich genutzte weitere Umfeld besteht überwiegend 
aus großräumig zusammenhängenden Ackerflächen sowie aus Intensivgrünland.  
 

3. Vorhabensbeschreibung  
  
Durch Neuordnung des Einzelhandelsstandortes im Geltungsbereich der 
Flächennutzungsplanänderung und des Bebauungsplanes soll die Errichtung eines 
Verbrauchermarktes (Vollsortimenter) mit den erforderlichen Parkplatzflächen und 
Grünanlagen ermöglicht werden. 
Die Erschließung erfolgt weiterhin von der Hochstraße. 
 
Im Rahmen der Realisierung werden innerhalb des Plangebietes ein seit 2015 leer 
stehendes Gebäude (ehem. Netto-Markt) und der derzeit noch betriebene Raiffeisenmarkt 
abgerissen. 
  
Der Neubau ist einschl. der Anlieferung am Standort des ehem. Marktes und auf der 
angrenzenden als Mähwiese genutzten Fläche vorgesehen. 
 
Der Parkplatz mit 100 Stellplätzen und die Bewegungsflächen sind mit Bäumen und 
randlichen Grünflächen auf dem Standort des Raiffeisenmarktes und dem vorh. Parkplatz 
geplant.  
 
Der bestehende Parkplatz mit einigen wenigen kleineren Bäumen und Grünflächen in 
Randlage sowie kleineren Brachflächen im Umfeld des Leergebäudes sollen mit 
eingebunden werden. 
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4. Beurteilung der Auswirkungen  
 
4.1 Gesetzliche Grundlage und Methodik 
 
Die Notwendigkeit zur Durchführung einer Artenschutzrechtlichen Prüfung (ASP) bei der 
Genehmigung von Vorhaben und im Rahmen der Bauleitplanung begründet sich nach Dr. E.-
F. Kiel (2015) aus den Artenschutzbestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG), insb. aus den unmittelbar geltenden Bestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG 
i. V. m. § 44 Abs.5 und 6 und § 45 Abs. 7 BNatSchG.  
 

Diese Bestimmungen ergeben sich aus der Umsetzung der geltenden, europäischen 
artenschutzrechtlichen Bestimmungen der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) und der 
Vogelschutzrichtlinie (V-RL) in nationales Recht und sehen vor, dass bei allen 
genehmigungspflichtigen Planungs- und Genehmigungsverfahren die Artenschutzbelange im 
Rahmen einer artenschutzrechtlichen Prüfung (ASP) dahingehend betrachtet werden, ob von 
dem Vorhaben planungsrelevante Arten betroffen sein könnten und ob weitere 
Prüfungsschritte als notwendig angesehen werden.  
 
Entsprechend der Handlungsempfehlung „Artenschutz in der Bauleitplanung und der bau-
rechtlichen Zulassung von Vorhaben“ des MKULNV, MBV 2010 sowie dem Erlass 
„Artenschutz im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren“ MKULNV vom 
17.01.2011 entspricht diese Vorgehensweise der Stufe I einer Artenschutzrechtlichen 
Prüfung. 
 
Der Prüfumfang einer ASP beschränkt sich auf die europäisch geschützten Arten nach 
Anhang IV der FFH-Richtlinie und die europäischen Vogelarten. 
 
Zur weiteren Konkretisierung und Optimierung des Praxisbezuges hat das LANUV für 
Nordrhein-Westfalen eine  naturschutzfachlich begründete Auswahl derjenigen Arten 
getroffen, die ggf. im Sinne einer Art-für-Art-Betrachtung einzeln zu bearbeiten sind. 
(„Planungsrelevante Arten“). 
 
Die übrigen, nicht planungsrelevanten europäischen Arten, werden i.d.R. nicht näher 
betrachtet, da sie sich derzeit in einem günstigen Erhaltungszustand befinden und aufgrund 
ihrer Anpassungsfähigkeit keine populationsrelevanten  vorhaben bedingten Beeinträch-
tigungen zu erwarten sind. 
 
Nachfolgend werden die Arbeitsschritte dargelegt und das Ergebnis im Formblatt  „Protokoll 
einer Artenschutzprüfung“ festgehalten. 
 
4.2 Vorprüfung des Artenspektrums 
 
Die Informationen über das Vorkommen von planungsrelevanten Arten im Bereich und im 
Umfeld des Vorhabengebietes wurden dem Fachinformationssystem (FIS) „Geschützte Arten 
in Nordrhein-Westfalen“ (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW; 
http/artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe) entnommen. 
  
Darüber hinaus wurde überprüft, ob Daten aus dem Fundortkataster für Pflanzen und Tiere 
@LINFOS des Landes NRW vorliegen. Danach wurden keine Funde für das Plangebiet und 
die direkte Umgebung ausgewiesen. 
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Ergänzend dazu wurde im Juli 2018 eine Biotopkartierung des Plangebietes und seines 
Umfeldes durchgeführt, so dass die Daten und Erkenntnisse mit den Habitatbedingungen vor 
Ort abgeglichen werden konnten.  
 
Im Rahmen der Biotopkartierung und Besichtigung des Umfeldes wurde besonders geprüft, 
ob Lebensstätten geschützter Arten (insbesondere Nisthöhlen in Gehölzen oder 
Gebäudeöffnungen, Spaltenverstecke und Nester an Gebäudefassaden) vorhanden waren. 
Planungsrelevante Tierarten wurden bei der Kartierung nicht angetroffen. 
 
Bei der Biotopkartierung wurden keine floristischen Besonderheiten festgestellt.  
 
Die Lebensraumfunktion kann hinsichtlich der Flora als wenig wertvoll eingestuft werden, da 
ein Vorkommen an seltenen oder gefährdeten Arten oder Lebensgemeinschaften nicht 
beeinflusst wird bzw. nicht vorhanden ist. 
 
Abbildung 2: Vorhabensgebiet 
  

 
 
Quelle: www.tim-online.nrw.de 

http://www.tim-online.nrw.de/
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4.2.1 Ergebnis der FIS Abfrage 
 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Messtischblattes (TK 25) 4703 Schwalmtal 
Quadrant 3. 
 
Bei der Abfrage (FIS) der planungsrelevanten Arten für das Messtischblatt 4703/3 wurde 
unter Berücksichtigung der unmittelbar benachbarten Flächennutzungen nach den folgenden 
Lebensraumtypen gefiltert: 
 

- Gebäude 
 

- Gärten, Parkanlagen, Siedlungsbrachen 
- Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken 

 
- Fettwiesen und -Weiden 

 
- Säume, Hochstaudenfluren 
- Brachen 

 
In der folgenden Liste der Vorkommen planungsrelevanter Arten nach FIS (abgerufen am 
12.08.2018) sind die für die einzelnen Arten bedeutsamen Lebensraumtypen teilweise 
zusammengefasst worden. 
  
Dadurch wird der Abgleich mit möglichen Wirkfaktoren des Planvorhabens erleichtert.  
Zu berücksichtigen ist ferner, dass die genannten Vorkommen das Messtischblatt allgemein, 
jedoch nicht zwingend das engere Planungsgebiet nebst Umfeld betreffen und die 
Einzelflächen tlw. sehr klein sind. 
 
Legende zum Vorkommen 
Allgemeines 
x Vorkommen im Messtischblatt   
! besondere Bedeutung 
 
Angaben bei den Lebensraumtypen 
FoRu = Fortpflanzungs- und Ruhestätten  
(FoRu) = wie vor, jedoch - Potenzielles Vorkommen oder eingeschränkte Funktion  
Ru =  Ruhestätten (z.B. Tagesversteck) 
(Ru) =  wie vor, jedoch - Potenzielles Vorkommen oder eingeschränkte Funktion  
Na = Nahrungsgast, Nahrungshabitat 
(Na) = wie vor, jedoch - Potenzielles Vorkommen oder eingeschränkte Funktion  
  
Erhaltungszustand NRW (Ampelbewertung) 
S = ungünstig, schlecht 
U = ungünstig, unzureichend 
G = günstig 
G↓  = günstig, jedoch rückläufig 

 
 
 
 

 

 

Tabelle 1 Planungsrelevante Arten nach FIS 
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MTB 
4703 

Wissenschaftlicher Name Deutscher 
Name 

Erhaltungs- 
zust. NRW 

Gebäude Gärten, Klein- 
gehölze …  

Fettwiesen 
und -weiden 

Brachen, 
Hochstauden-
fluren, Säume 

Säugetiere  

x Castor fiber Europäischer Biber G  Na Na  

x Myosotis natttereri Fransenfledermaus G FoRu Na (Na) (Na) 

x Myotis daubentonii Wasserfledermaus G FoRu Na (Na)  

x Nyctalus noctula Großer Abendsegler G (Ru) Na (Na) (Na) 

x Pipistrellus nathusii Rauhhautfledermaus G FoRu Na (Na)  

x Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus G FoRu Na (Na)  

x Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus G↓ - Na (Na) Na 

x Plecotus auritus Braunes Langohr G FoRu FoRu, Na Na Na 

Vögel 

x Accipiter gentilis Habicht G↓ - (FoRu) Na (Na) Na 

x Accipiter nisus Sperber G - (FoRu) Na (Na) Na 

x Alauda arvensis Feldlerche G↓ - - FoRu! FoRu! 

x  Alcedo atthis Eisvogel G - (Na) - - 

x Anas cescca Krickente U - - - (FoRu) 

x Anthus trivialis Baumpieper U - FoRu - FoRu 

x Ardea cinerea Graureiher G - (FoRu) Na Na  

x Asio otus Waldohreule U - Na (Na) (Na) 

x Athene noctua Steinkauz G↓ FoRu! (FoRu) Na Na 

x Buteo buteo Mäusebussard G - (FoRu) Na (Na) 

x Casmerodius albus Silberreiher G - - Na (Wintergast) - 

x Charadrius dubrius Flussregenpfeifer U - - - FoRu 

x Coturnix coturnix Wachtel U - - (FoRu) FoRu! 

x Cuculus canorus Kuckuck U↓ - Na (Na) Na 

x Delichon urbica Mehlschwalbe U FoRu! Na (Na) (Na) 

x Dryobates minor Kleinspecht U - Na (Na) - 

x Dryocopus martius Schwarzspecht G - (Na) (Na) Na 

x Emberiza calandria Grauammer S - - FoRu FoRu! 

x Falco subbuteo Baumfalke U - (FoRu) - (Na) 

x Falco tinnunculus Turmfalke G FoRu! (FoRu) Na Na Na 
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MTB 
4705 

Wissenschaftlicher Name Deutscher 
Name 

Erhaltungs- 
zust. NRW 

Gebäude Gärten, Klein-
gehölze… 

Fettwiesen und 
-weiden 

Brachen, 
Hochstauden-
fluren, säume 

Vögel (Fortsetzung)  

x Hirundo rustica Rauchschwalbe U FoRu! (Na) Na Na (Na) 

x Locustella naevia Feldschwirl U - FoRu (FoRu) FoRu 

x Lulla arborea Heidelerche U - - - (FoRu) 

x Luscinia megarhynchos Nachtigall G - FoRu! - FoRu 

x Luscinia svecica Blaukehlchen U - FoRu - (FoRu) 

x Oriolus oriolus Pirol U↓ - FoRu - - 

x Passer montanus Feldsperling U FoRu Na Na Na 

x Perdix perdix Rebhuhn S - (FoRu) FoRu FoRu! 

x Pernis apivorus Wespenbussard U - Na (Na) Na 

x Phoenicurus phoenicurus Gartenrotschwanz U FoRu FoRu (Na) Na 

x Rallus aquaticus Wasserralle U - -  (FoRu) 

x Riparia riparia Uferschwalbe U - (Na) (Na) (Na) 

x Saxicola rubicola Schwarzkehlchen G - FoRu (FoRu) FoRu! 

x Scolopax rusticola Waldschnepfe G - (FoRu) - - 

x Streptopelia turtur Turteltaube S - FoRu (Na) (Na) (Na) 

x Strix aluco Waldkauz G FoRu Na (Na) Na 

x Tyto alba Schleiereule G FoRu! Na Na Na 

x Vanellus vanellus Kiebitz U↓ - - FoRu FoRu 

Amphibien  

x Hyla arborea Laubfrosch U  Ru! (FoRu) Ru Ru! 

Schmetterlinge  

x Proserpinus proserpina Nachtkerzenschwärmer G - (FoRu) - FoRu 
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4.3 Vorprüfung der Wirkfaktoren 
 
4.3.1 Darstellung des Ausgangszustand (August 2018)   
 
Gebäude 
 
Das südwestliche, lang gestreckte Gebäude (ehemals Netto-Markt) ist derzeit leer stehend. 
Sowohl an den Fassaden als auch im Bereich des Daches, unter der Dachtraufe und dem 
Vordach an der Laderampe ergaben sich keine Hinweise auf Vogelnester oder geeignete 
Einflugöffnungen für Vögel und Fledermäuse. Sogar die Enden der Wellplatten des Daches 
sind mit einer feingeschlitzten Abdichtung aus Kunststoff versehen. 
 
Ähnlich verhält es sich am Gebäude des nebenan noch betriebenen Raiffeisenmarktes (Bau- 
und Gartenmarkt).  
Es gab weder Hinweise auf Vogelnester an der Fassade noch Öffnungen im Bereich der 
Dachtraufe des modernen Gebäudes. Auf der Nord- und Westseite sind Hochregallager 
angebaut, die durch Kundenverkehr und regelmäßigen Wechsel des gelagerten Materials 
(z.B. Baumaterial, mit Folie ummantelte Säcke auf Paletten) und entsprechende 
Beunruhigung gekennzeichnet sind. 
 
Freiflächen 
 
Parkplatz  
Der durch den Betrieb des Raiffeisenmarktes gut frequentierte vollversiegelte Parkplatz 
(Beunruhigung) ist durch randlich gelegene kleinflächige Pflanzstreifen mit nicht 
bodenständigen Arten sowie vereinzelt kleinere bis mittelgroße Bäume (Bergahorn, 
Obstbäume, Amberbaum, Kugelsumpfeiche) gekennzeichnet (Kleingehölze, Bäume).  
 
Brachen, Säume und Hochstaudenfluren 
Das Umfeld im Süden, Westen und Norden des leer stehenden Gebäudes wird von leicht 
variierenden grasreichen Vegetationsformationen eingenommen, die vermutlich seit der 
Räumung des Gebäudes (2015) nicht mehr gemäht / gepflegt worden sind. 
  
Im Süden schließt eine ruderale Grasflur an, u.a. mit Rotschwingel, Landreitgras, klebrigem 
Greiskraut und Ackerschachtelhalm, entsprechend der diesjährigen Sommerhitze 
weitgehend vertrocknet. 
 
Im Westen ist die Grasflur durch den Schattenwurf des Gebäudes und insbesondere dem 
Kronentrauf der freiwachsenden Laubholzhecke auf dem Nachbargrundstück stark 
beschattet und weist nur geringe Deckungsgrade auf. 
 
Der schmale Grasstreifen am Nordrand des Gebäudes ist vermutlich aus einer (extensiv) 
gemähten Rasenfläche hervorgegangen. 
 
Artenarme Wiese 
Die große Freifläche im Nordwesten wird von einer artenarmen Glatthaferwiese 
eingenommen. Außer der namensgebenden Art waren nur wenige Begleitarten wie 
Wiesenbärenklau und Ackerkratzdistel sowie einige Brennnesselherde anzutreffen. 
Entsprechend der Witterung präsentierte sich der Gräserbestand vollkommen vertrocknet. 
 
An der Grenzmauer zum südlich gelegenen Gebäude wächst ein einzelner Holunderbusch. 
Im Südwesten bildet Jungwuchs aus Bergahorn eine kurze Gebüschhecke.  
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Umfeld des Plangebietes 
 
Das Umfeld ist wie folgt strukturiert: 
Im Süden: großes Gewerbegebäude mit Parkplatz, Wohn- und Gewerbegebäude mit 
  kleinen Gartenflächen, Fichtenhecke. 
 
Im Westen: Gartenfläche, strukturreich mit freiwachsender Laubholzhecke, Baumbestand 
  Kronentrauf bis in das Plangebiet hinein  
  Wohngebäude. 
 
Im Norden: unbefestigter Parkplatz 
  Wohngebäude und Riegel mit Gewerbegebäuden 
  Kleinflächige Gärten mit Rasen und meist Nadelgehölzpflanzungen. 
 
Im Osten: Straße und nachfolgend dichte Bebauung mit kleinen Gärten. 
 
Eine Bilddokumentation des aktuellen Zustandes ist dem Anhang 3 zu entnehmen. 
 
4.3.2 Vorbelastungen (anlage- und betriebsbedingte Wirkungen) 
 
Innerhalb des Plangebietes werden mögliche Lebensraumfunktionen für die Tierwelt durch 
folgende Aspekte eingeschränkt: 
 

- Hoher Gebäudeflächenanteil mit modern konzipierten Funktionsgebäuden ohne 
Spaltenverstecke oder Gebäudeöffnungen 
 

- Artenarme Ausprägung der Wiesenfläche und Verinselungseffekt/Barrierewirkung 
durch benachbarte Intensivnutzungen, relativ geringe Flächengröße 
 

- Hoher Versiegelungsanteil der Freiflächen (Parkplatz, Materiallager und Zufahrten am 
Raiffeisenmarkt) und sehr geringer Begrünungsanteil 
 

- Hohe Störungsintensität durch Anwesenheit von Menschen (Parkplatz, 
Raiffeisenmarkt, Parkplatz und Gewerbefläche benachbart im Südwesten) 
 

- Intensiv genutztes Planungsumfeld (Ausnahme Teilfläche im Westen) mit Wohn- und 
Gewerbegebäuden, strukturarmen Freiflächen und Gärten 
 

- Barrierewirkung benachbarter Straßen im Westen, Süden und Osten. 
 
 
4.3.3 Geplante Baumaßnahmen einschließlich Vermeidungsmaßnahmen 
 
Die Bauleitplanung soll Planungsrecht für die Errichtung eines Nahversorgungsmarktes 
(Vollsortimenter) schaffen. 
 
Hierzu werden zunächst die bestehenden Gebäude zurückgebaut und in der Folge wird das 
neue Gebäude einschl. der erforderlichen Ver- und Entsorgungseinrichtungen, der 
Bewegungsräume und der Anlagen für die Andienung und den ruhenden Verkehr errichtet. 
 
Die ehemalige Wiesenfläche ist Bestandteil des Plangebietes. 
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Das geplante Gebäude wird mit bepflanzten Freiflächen (Gebüsche, Staudenpflanzungen,  
ggf. in Mischung mit Extensivrasen) in einer Breite von ca. 10 – 12 m im Norden, Westen 
und Süden eingegrünt. 
  
Die benachbarte freiwachsende Laubholzhecke im Westen wird nicht beeinträchtigt 
(Gebäudeabstand - Hecke im Bestand ca. 4 m, in der Planung ca. 10 m). 
 
Das Gebäude und der Parkplatzbereich werden mit ca. 20 heimischen Laubbäumen 
(Feldahorn, Wildobst)  und ergänzend mit randlichen Pflanzstreifen eingegrünt. 
 
Die vorh. Vegetationsstrukturen werden – soweit möglich -  in das Begrünungskonzept 
eingebunden. Der Gehölzbestand kann weitestgehend erhalten werden.   
 
4.3.4 Potenzielle Auswirkungen des Vorhabens 
  
Folgende Wirkfaktoren des Vorhabens können möglicherweise zu Beeinträchtigungen der 
Tier- und Pflanzenwelt führen: 
  
Baubedingt: Lärm- und stoffliche Emissionen, Erschütterungen, Beseitigung von 
Vegetationsflächen 

  

Anlagebedingt: Flächeninanspruchnahme, Lebensraumverlust als Nahrungshabitat,  
Zerschneidung, Barrierewirkung 

  

Betriebsbedingt: Lichtemissionen, Auswirkungen des zusätzlichen Fahrzeugverkehrs.  
 
Bau- und anlagebedingt kommt es durch die Flächeninanspruchnahme zu einem 
dauerhaften Verlust bzw. zu einer Qualitätsveränderung von Habitatflächen.  
 
Baubedingt sind zeitlich eingeschränkte akustische und visuelle Störreize (z.B. Baulärm, 
Beleuchtung, Bewegungsunruhe) und Erschütterungen während der Bauzeit, ggf. in 
Kombination mit stofflichen Reizen z.B. durch Staub und Abgase, zu erwarten.  
 
Betriebsbedingt reduzieren sich diese Auswirkungen auf akustische und visuelle Störreize 
durch den Liefer- und Kundenverkehr.  
 
Es ist nicht zu erwarten, dass es durch die Baufeldräumung oder andere Maßnahmen zur 
Fällung von Bäumen und Rodung von Sträuchern kommt und damit grundsätzlich zur 
Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und ggf. zur unmittelbaren 
Beeinträchtigungen von Tieren. 
  
Eine zusätzliche Zerschneidung oder Verinselung von Lebensräumen ist durch das 
Vorhaben nicht zu erwarten.  
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4.3.5  Prognose der wahrscheinlichen Auswirkungen 
 
Im Zusammenhang mit Bauleitplanung und Genehmigung von Vorhaben sind für die 
europäisch geschützten Arten die in § 44 Abs. BNatSchG festgelegten Zugriffsverbote zu 
beachten (Dr. E.-F. Kiel, 2015).  
 
Danach ist verboten ... 
 
 - Verbot Nr. 1: ...Tiere zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre  

Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen 
oder zu zerstören, 
 

- Verbot Nr. 2: ...Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten so erheblich zu stören, dass 
sich der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert, 

 
- Verbot Nr. 3: Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der Tiere aus der Natur zu 

entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 
 
- Verbot Nr. 4: ... Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 

entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 
 
Nach den gesetzlichen Vorgaben ist zu prüfen, ob die durch das Vorhaben ausgelösten 
Wirkfaktoren dazu führen können, dass Exemplare einer europäisch geschützten Art 
erheblich gestört, verletzt oder getötet werden können.  
 
Darüber hinaus ist zu untersuchen, ob die Wirkfaktoren die ökologische Funktion von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang mit dem Vorhaben 
nachhaltig beeinträchtigt werden können. 
 
Ausgehend von der oben aufgeführten Liste „Vorkommen planungsrelevanter Arten“ wird 
nach dem Ausschlussprinzip unter Berücksichtigung der 
  

- Lebensraumansprüche einer Art oder Artengruppe (Lebensraumtyp) 
- der aktuellen Bestandssituation des Vorhabensbereiches 
- der aktuellen Vorbelastungen, betriebsbedingten Störungen 
- der Art und Weise der Durchführung des Planvorhabens  

 
eine Prognose erstellt, ob erhebliche Störungen und/oder nachhaltige Beeinträchtigungen für 
europäisch geschützte Arten wahrscheinlich sind oder nicht. 
 
4.3.5.1 Gebäude 
 
Für die an den Lebensraumtyp Gebäude angepassten Arten sind die artspezifischen 
Ansprüche von Bedeutung und wie folgt zu werten: 
 
Säugetiere, Gruppe der Fledermäuse: 
 
Die vor Ort festgestellte Ausprägung und der Zustand der modernen Gebäude ergab 
keinerlei Möglichkeiten der Nutzung von Einflugöffnungen oder Spaltenverstecken.  
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Für die Gruppe der im Messtischblatt 4703 vorkommenden Fledermausarten (hier: 
Fransenfledermaus, Wasserfledermaus, Abendsegler, Rauhautfledermaus, 
Zwergfledermaus, Braunes Langohr) sind somit keine Lebensraumfunktionen im Sinne von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten (Wochenstuben, Tagesverstecke oder Winterquartiere) 
gegeben. 
 
Fazit:  keine artenschutzrechtliche Betroffenheit 
 
Vögel: 
 
Wie bereits bei der Gruppe der Fledermäuse beschrieben, bieten die vorhandenen Gebäude 
keinerlei Lebensraummöglichkeiten für Gebäudebrüter (hier: Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, 
Feldsperling, Gartenrotschwanz, Steinkauz, Turmfalke, Waldkautz und Schleiereule) im 
Sinne von Fortpflanzung- und Ruhestätten. 
Dazu trägt auch das intensiv genutzte Umfeld, die Beunruhigung durch menschliche 
Anwesenheit und das Fehlen geeignete Nahrungshabitate im engeren Umfeld bei. 
 
Fazit:  keine artenschutzrechtliche Betroffenheit 
 
 
4.3.5.2 Freiflächen und Strukturen 
 
Lebensraumtypen: Gärten, Parkanlagen, Siedlungsbrachen 
   Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken 
 
Säugetiere: Europäischer Biber 
Das Vorhabengebiet hat keinerlei räumlichen Bezug zu Gewässersystemen im näheren 
Umfeld. Die Biotopausstattung weist keine geeigneten Nahrungsräume (Weichholzbestände) 
auf. Die umgebenden Straßen und die Lage innerhalb des Siedlungsraumes bilden wirksame 
Barrieren. 
 
Fazit:  keine artenschutzrechtliche Betroffenheit 
 
Säugetiere: Gruppe der Fledermäuse: 
Im Plangebiet sind keine Altbäume bzw. Höhlenbäume vorhanden, die als Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten für das Braune Langohr dienen könnten. 
Ökologische Leitlinien wie Hecken und Baumreihen, die in die freie Landschaft führen, 
fehlen. 
Es fehlen (auch unmittelbar angrenzend) ertragreiche Nahrungshabitate, die eine 
regelmäßige Nutzung vermuten lassen könnten. Für den Erhaltungszustand der lokalen 
Fledermauspopulationen ist das Plangebiet nicht von nennenswerter Bedeutung. 
 
Fazit:  keine artenschutzrechtliche Betroffenheit 
 
Vögel: 
 
Das Plangebiet ist gekennzeichnet durch das Fehlen größerer zusammenhängender 
Biotopstrukturen in ausreichender Flächengröße.  
Die durch Siedlungen und Verkehrsflächen (Barrierewirkung) eingeschränkte Anbindungen 
an den freien Landschaftsraum und die hohe Störungsintensität schränken die 
Lebensraumfunktionen zusätzlich ein. 
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Es fehlen z.B.: 
  

- geeignete Horstbäume oder Höhlenbäume für Greife und Höhlenbrüter. 
- Gebüsche und andere Gehölzbestande heimischer Arten für Gebüschbrüter 

 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten geschützter Arten sind somit nicht zu erwarten. 
Der Planungsbereich stellt zudem nur einen geringen (potentiellen) Anteil des 
Lebensraumbereiches (z.B. als Nahrungshabitat) der jeweiligen lokalen Populationen dar. 
Erhebliche negative Auswirkungen sind somit nicht zu befürchten. 
 
Fazit:  keine artenschutzrechtliche Betroffenheit 
 
Amphibien 
 
Die notwendigen Lebensraumbedingungen für die Art Laubfrosch, wie u.a. Bäume und 
Gebüsche im räumlichen Zusammenhang mit Gewässern, extensive Flächennutzung, 
Röhrichte, Grünland und Hochstaudenfluren fehlen. Der Standort wird durch unüberwindliche 
Barrieren (Straßen, Siedlung) blockiert. Es sind keine Vorkommen möglich. 
 
Fazit:  keine artenschutzrechtliche Betroffenheit 
 
Schmetterlinge 
 
Für die im Meßtischblatt nachgewiesene Art Nachtkerzenschwärmer gelten folgende 
Hinweise für das Fehlen der Art im Plangebiet: 
 

- Raupenfutterpflanze fehlend: Nachtkerze (Oenothera biennis), Weidenröschen 
(Epilobium augustifolium, -hirsutum, -palustre, -dodonai, -parviflorum, -tetragonum), 
Blutweiderich (Lythrum salicaria) 

 
- Saugpflanze fehlend: Pfingst-Nelke (Dianthus gratianopolitanus), Nickendes 

Leimkraut (Silene nutans), Taubenkropf (Silene vulgaris), Jelängerjelieber (Lonicera 
caprifolium), Wiesen-Salbei (Salvia pratense), Wicken (Vicia spec.) 

 
Fazit:  keine artenschutzrechtliche Betroffenheit 
 
 
Lebensraumtypen: Brachen 
   Säume, Hochstaudenfluren 
 
Säugetiere: Gruppe der Fledermäuse: 
 
Wie bereits beim Lebensraumtyp Gärten und Kleingehölze ausgeführt, fehlt eine Anbindung 
an ökologische Leitlinien in den offenen Landschaftsraum hinein sowie ausreichend große 
Nahrungshabitate.  
Die genannten Biotoptypen sind nur sehr kleinflächig vorhanden. 
Für den Erhaltungszustand der lokalen Fledermauspopulationen ist das Plangebiet, z.B. als 
Teil des Nahrungshabitates nicht von nennenswerter Bedeutung. 
 
Fazit:  keine artenschutzrechtliche Betroffenheit 
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Vögel 
 
Die geringen Flächengrößen, die artenarme Ausprägung der Brachen und Säume und die 
isolierte Lage im Siedlungsbereich schränken die Lebensraumfunktionen für die Tierwelt 
stark ein.  
Nahe gelegene vertikale Strukturen wie Gebäude, Mauern und Beunruhigung des Umfeldes 
bedingen u.a. das Fehlen typischer Offenlandarten wie z.B. dem Kiebitz. 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten geschützter Arten sind somit nicht zu erwarten. 
 
Der Planungsbereich stellt zudem nur einen geringen (potenziellen) Anteil des 
Lebensraumbereiches (z.B. als Nahrungshabitat) der jeweiligen lokalen Populationen dar. 
Erhebliche negative Auswirkungen sind somit nicht zu befürchten. 
 
Fazit:  keine artenschutzrechtliche Betroffenheit 
 
Amphibien 
 
Die bereits beim Lebensraumtyp Gärten und Kleingehölze gemachten Ausführungen gelten 
entsprechend. 
 
Fazit:  keine artenschutzrechtliche Betroffenheit 
 
 
Schmetterlinge 
 
Die bereits beim Lebensraumtyp Gärten und Kleingehölze gemachten Ausführungen gelten 
entsprechend. 
 
Fazit:  keine artenschutzrechtliche Betroffenheit 
 
 
Lebensraumtyp: Fettwiesen und -weiden 
 
Säugetiere: Gruppe der Fledermäuse: 
 
Wie bereits bei den oben genannten Lebensraumtypen aufgeführt, fehlt eine Anbindung an 
ökologische Leitlinien in den offenen Landschaftsraum hinein sowie ausreichend große 
Nahrungshabitate.  
Die artenarme Fettwiese besitzt im Plangebiet und den angrenzenden benachbarten 
Teilbereichen nur eine geringe Flächengröße (ca. 0,23 ha). 
Für den Erhaltungszustand der lokalen Fledermauspopulationen ist das Plangebiet, z.B. als 
Teil des Nahrungshabitates nicht von nennenswerter Bedeutung. 
 
Fazit:  keine artenschutzrechtliche Betroffenheit 
 
Vögel 
 
Die typischen Wiesenvögel und Offenlandarten (Kiebitz, Feldlerche) meiden Flächen mit 
angrenzenden Vertikalstrukturen, wie hier Gehölze (Bäume, Hecken) der benachbarten 
Gärten sowie Gebäude.  
Ausreichende Flächengröße (hier einschließlich angrenzender Flächenanteile nur ca. 0,3 ha) 
und landschaftliche Anbindung fehlen.  
Somit ist der Standort auch für die Wachtel als Fortpflanzungs- und Ruhestätte ungeeignet. 
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Weitere Einschränkungen stellen die Lage im Siedlungsgebiet und die Barrierewirkung 
umliegender Straßen und Gebäudeflächen dar. 
Durch das benachbarte Siedlungsgebiet ist ebenfalls mit dem Einfluss von streunenden 
Katzen als Beutegreifer, insbesondere für bodenbrütende Arten auszugehen. 
 
Für die potenziell den Lebensraumtyp nutzende Nahrungsgäste stellt der Planungsbereich 
nur einen geringen (potenziellen) Anteil des Gesamtlebensraumes der jeweiligen lokalen 
Populationen dar.  
Erhebliche negative Auswirkungen sind somit nicht zu befürchten. 
 
Fazit:  keine artenschutzrechtliche Betroffenheit 
 
Amphibien 
 
Die bereits beim Lebensraumtyp Gärten und Kleingehölze gemachten Ausführungen gelten 
entsprechend. 
 
Fazit:  keine artenschutzrechtliche Betroffenheit 
 
Schmetterlinge 
 
Die bereits beim Lebensraumtyp Gärten und Kleingehölze gemachten Ausführungen gelten 
entsprechend. 
 
Fazit:  keine artenschutzrechtliche Betroffenheit 
 
 
4.4 Ergebnis Stufe I 
 
Es sind Vorkommen europäisch geschützter Arten im Plangebiet, resp. dessen Umfeld 
bekannt und/oder zu erwarten, aber das Vorhaben zeigt keinerlei negative Auswirkungen auf 
diese Arten. 
 
Zugriffsverbote gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG werden bei der Umsetzung der 
Bauleitplanung nicht ausgelöst. 
 
Eine vertiefende Artenschutzprüfung der Stufe II ist daher nicht erforderlich (siehe auch 
Anhang 1 Formblatt Protokoll einer Artenschutzprüfung). 
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Anhang 1  Formblatt Protokoll einer Artenschutzprüfung 
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Anhang 2   Fotodokumentation 
 
Gebäude 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leer stehendes Gebäude mit Vordach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ehem. Netto-Gebäude und Raiffeisenmarkt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dachkonstruktion im Bereich Laderampe, keine Vogelnester 
vorhanden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abdichtung der randlichen Dachunterseite vollkommen 
geschlossen mit Lochblechen und Kunststoffprofilen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vollkommene Abdichtung der Dachtraufe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abdichtung der Welldachenden mit Kunststoffelementen 
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Westseite des Raiffeisenmarktes mit Hochregallager, links 
Fichtenhecke des nördlichen Nachbargrundstücks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostseite des Raiffeisenmarktes am Brempter Weg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geschlossene Abdichtung der Giebelkonstruktion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lagerflächen an der Nordseite (Raiffeisenmarkt) 

 
Gärten, Kleingehölze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 cm schmaler Pflanzstreifen mit Bergahorn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parkplatzeingrünung an westlicher Grenzmauer 
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Gehölzgruppe am Südende des Parkplatzes, Hochstraße 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziergehölze am Südende des Parkplatzes, Hochstraße 

 
Artenarme Glatthaferwiese 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blick nach Nordwesten auf Nachbarbebauung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blick nach Nordosten auf Nachbarbebauung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blick nach Osten auf Raiffeisenmarkt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blick nach Südwesten auf Gehölze (Nadelgehölze, links 
Laubholzhecke mit Bergahorn) des Nachbargrundstücks 
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Brachen, Säume 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grasflur, Brache an der Laderampe (ehem. Netto-Markt), 
Blickrichtung Südwest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brache mit Landreitgras, Blickrichtung Südost 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brachestreifen aus vermutl. ehem. Rasenstreifen zwischen 
ehem. Netto-Markt und artenarmer Mähwiese jenseits der 
Grenzmauer, vorne rechts der einzelne Holunderstrauch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brachestreifen und benachbarte artenarme Glatthaferwiese, 
Blickrichtung Osten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brachestreifen unter Kronentrauf- und Gebäudeschatten westlich des ehem. Netto-Marktes 
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1 Ausgangssituation und Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Niederkrüchten stellt den Bebauungsplan Nie-127 „Vollsortimenter Hochstraße“ auf. Ziel 
des Bebauungsplans ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines 
Lebensmittel-Vollsortimenters. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist in einem schalltechnischen Fachbeitrag zu untersuchen, 
welche Auswirkungen aufgrund der geplanten Entwicklung zu erwarten sind. Aus schalltechnischer Sicht 
ist zu prüfen, welche Immissionen von der geplanten Nutzung ausgehen, in welchem Maß das zusätzliche 
Verkehrsaufkommen eine Veränderung der Verkehrsgeräusche auf den angrenzenden Verkehrswegen 
bewirkt und ob Festsetzungen zum Schallschutz erforderlich sind. Grundlage der Untersuchung ist die 
„Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan Nie-127 „Vollsortimenter Hochstraße“ (Brilon Bondzio Wei-
ser, 2019), in der die relevanten Verkehrsmengen hergeleitet wurden. 

Die Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft mbH wurde beauftragt, die schalltechnischen Auswirkun-
gen zu quantifizieren und zu bewerten. Abbildung 1 zeigt die Lage des geplanten Vorhabens im Stadtgebiet 
von Niederkrüchten nördlich des Ortskerns von Niederkrüchten. Auf der rot markierten Fläche im Ortskern 
soll ein Vollsortimenter mit einer Verkaufsfläche von 1.600 m2 entstehen. 

 

 

Abbildung 1: Lage des Planbereichs im Stadtgebiet (Kartengrundlage: Land NRW (2018) – Lizenz dl-de/by-2-0 
(www.govdata.de/dl-de/by-2-0)) 

 

www.govdata.de/dl-de/by-2-0
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2 Grundlagen  

2.1 Beschreibung der Planung 

Der Planbereich des Bebauungsplans wird im Norden durch mehrere Grundstücke, im Westen von Gebäu-
den an der Mittelstraße und Hochstraße, im Süden von der Hochstraße und im Osten vom Brempter Weg 
begrenzt. Dabei werden der heute vorhandene Fachmarkt sowie das leerstehende Gebäude des ehemali-
gen Netto-Marktes überplant. 

Grundlage der vorliegenden Untersuchung ist das Nutzungskonzept des Büros halsdorfer + ingenieure 
projekt gmbh mit Stand vom Dezember 2018. Es ist ein Lebensmittel-Vollsortimenter mit einem Parkplatz 
geplant. 

Der Parkplatz des Lebensmittel-Vollsortimenters wird durch eine Zufahrt und eine Ausfahrt von der Hoch-
straße aus erschlossen. 

Abbildung 2 zeigt den Lageplan vom Büro halsdorfer + ingenieure projekt gmbh. 

 

 

Abbildung 2: Lageplan, Stand 20.12.2018 (halsdorfer + ingenieure projekt gmbh) 

Abbildung 3 zeigt einen Auszug aus dem Entwurf zum Bebauungsplan Nie-127 mit den zeichnerischen 
Festsetzungen für die Einzelhandelsnutzung. 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung sind mehrere Aspekte zu bearbeiten: 

· Geräuschemissionen vom Vorhaben auf die Umgebung 
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· Erhöhung der Verkehrslärmimmissionen durch das zusätzliche Verkehrsaufkommen 

Die Berechnung erfolgt mit Hilfe des Programms SoundPLAN, Version 8.0. Als Basis dient eine digitale 
Geländegrundlage mit den relevanten Geräuschquellen, Hindernissen und Gebäuden.  

Diese Daten wurden ergänzt durch die Erkenntnisse einer Ortsbesichtigung am 13.12.2018. 

 

 

Abbildung 3: Auszug Bebauungsplan Nie-127, Vorentwurf, Stand 08.10.2018 (unmaßstäblich) 
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2.2 Bewertungsansatz für die zu erwartenden Geräuschimmissionen 

2.2.1 Grundsätze 

Grundsätzlich ist bei städtebaulichen Planungen die DIN 18005 (2002) anzuwenden. Für die verschiede-
nen Geräuscharten aus der gewerblichen Nutzung (technische Geräuschquellen) und die Verkehrsgeräu-
sche auf öffentlichen Straßen sind unterschiedliche Rechenverfahren durch den Gesetzgeber vorgeschrie-
ben. Für gewerbliche Nutzungen und technische Anlagen erfolgt die Berechnung der Geräuschimmissio-
nen nach den Vorgaben der TA Lärm (2017). Für Verkehrsgeräusche sind bei Straßenverkehr die Richtli-
nien für Lärmschutz an Straßen (RLS-90 (vgl. FGSV, 1990)) anzuwenden. 

In den Regelwerken sind Obergrenzen der Geräuschimmission festgelegt, die an einem der Nutzung ent-
sprechenden Schutzniveau ausgerichtet sind. Dieses Schutzniveau ergibt sich entweder aus vorliegenden 
Bebauungsplänen oder, falls diese nicht vorhanden sind, anhand der bestehenden Nutzung entsprechend 
§34 BauGB (2017). Im vorliegenden Fall ist die Nutzung für den Bereich nordwestlich des Kreisverkehres 
Hochstraße / Mittelstraße im Bebauungsplan Nie-26B festgesetzt. Für den übrigen Untersuchungsbereich 
existiert kein Bebauungsplan. Diese Immissionsorte werden in Abstimmung mit der Gemeinde Nieder-
krüchten überwiegend als WA-Nutzung eingestuft. Lediglich für die Grundstücke Hochstraße 67 bis 73 wird 
aufgrund der Gemengelage mit den umliegenden gewerblichen Nutzungen eine Nutzung als Mischgebiet 
(MI) angesetzt. 

Im Rahmen des städtebaulichen Verfahrens erfolgt die Bewertung der Immissionen nach der 
DIN 18005 (2002), die Orientierungswerte für eine Obergrenze der wünschenswerten Geräuschbelastung 
definiert. Diese stellen jedoch keine absolute Obergrenze dar, sondern können im Rahmen der Abwägung 
um bis zu 5 dB(A) überschritten werden. Grundsätzlich sollte jedoch bei Wohnnutzungen das Schutzniveau 
einer Mischgebietsnutzung als Obergrenze nicht überschritten werden. 

2.2.2 Technische Geräusche (TA Lärm) 

Da im Rahmen des Bauantragsverfahrens der gewerblichen Nutzungen die TA Lärm (2017) Anwendung 
findet, sind deren Immissionsrichtwerte zu berücksichtigen, die als Grenzwerte zu verstehen sind. Diese 
Prüfung ist bereits im Bauleitplanverfahren angezeigt, um Konflikte zu erkennen, die eine grundsätzliche 
Realisierbarkeit des Bebauungsplans gefährden können. 

Die Beurteilung der Geräuschimmissionen nach TA Lärm (2017) erfordert die Bildung von Beurteilungspe-
geln und den Vergleich der Beurteilungspegel mit den Immissionsrichtwerten. Der Beurteilungspegel Lr ist 
ein Maß für die am Immissionsort einwirkende, durchschnittliche Geräuschbelastung im Beurteilungszeit-
raum (tagsüber 06.00 bis 22.00 Uhr, nachts die lauteste volle Stunde). Die Bildung der Beurteilungspegel 
geschieht mit folgenden Ansätzen: 

· Zeitliche Bewertung 

Die zeitliche Bewertung berücksichtigt die Einwirkdauer der einzelnen Geräusche im Bezugszeit-
raum (tagsüber 16 Stunden, nachts 1 Stunde) 

Die entsprechenden Bewertungen in dB sind in den Berechnungen im Anhang dargestellt. 

· Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit KT 
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Für die Teilzeiten, in denen in den zu beurteilenden Geräuschimmissionen ein oder mehrere Töne 
hervortreten oder in denen das Geräusch informationshaltig ist, ist nach TA Lärm (2017) für den 
Zuschlag KT je nach Auffälligkeit der Wert 3 oder 6 dB anzusetzen. 

Die erforderlichen Zuschläge sind aber, soweit erforderlich, bereits in den Emissionsansätzen be-
rücksichtigt. Ein gesonderter Zuschlag ist nicht erforderlich. 

· Zuschlag für Impulshaltigkeit KI 

Für die Teilzeiten, in denen das zu beurteilende Geräusch Impulse enthält, ist nach TA Lärm (2017) 
für den Zuschlag KI je nach Störwirkung der Wert 3 oder 6 dB anzusetzen. 

Die erforderlichen Zuschläge sind aber, soweit erforderlich, bereits in den Emissionsansätzen be-
rücksichtigt. Ein gesonderter Zuschlag ist nicht erforderlich. 

· Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit 

Für folgende Zeiten ist in Wohngebieten (WA, WR) bei der Ermittlung des Beurteilungspegels die 
erhöhte Störwirkung von Geräuschen durch einen Zuschlag in Höhe von 6 dB zu berücksichtigen: 

1. an Werktagen 06.00 - 07.00 Uhr, 20.00 - 22.00 Uhr 

2. an Sonn- und Feiertagen 06.00 - 09.00 Uhr, 13.00 - 15.00 Uhr, 20.00 - 22.00 Uhr 

Damit ergeben sich die in Tabelle 1 dargestellten Obergrenzen für Geräuschimmissionen aus gewerblichen 
Nutzungen Im Vergleich dazu sind in der rechten Hälfte die Orientierungswerte der DIN 18005 (2002) dar-
gestellt. 

 

Nutzung Richtwert [dB(A)] 
nach TA Lärm 

Orientierungswert [dB(A)] 
nach DIN 18005 

 Tag Nacht Tag Nacht 

WA 55 40 55 40 

MI 60 45 60 45 

Tabelle 1: Obergrenzen der Geräuschimmission für die untersuchten Immissionsorte 

Nach TA Lärm (2017) ist außerdem nachzuweisen, dass einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen die Immis-
sionsrichtwerte am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) über-
schreiten („Spitzenpegelkriterium“).  

Nach den Vorgaben der TA Lärm (2017) sind für jeden Immissionsort alle Anlagen zu berücksichtigen, die 
einen relevanten Beitrag zum Gesamt-Beurteilungspegel liefern. Im vorliegenden Fall sind einzelne weitere 
gewerbliche Nutzungen in der Nachbarschaft vorhanden, die auf dieselben Immissionsorte einwirken wie 
der geplante Einzelhandel. Dabei ist in vielen Fällen ein relevanter Geräuschbeitrag nicht zu erwarten wie 
z.B. von der Fahrschule auf dem Grundstück Hochstraße 81. Eine Vorbelastung im Sinne der 
TA Lärm (2017) ist allerdings von dem Fachmarkt auf dem benachbarten Grundstück Hochstraße 67 mög-
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lich, dessen Parkplatz auf dieselben Fassaden der benachbarten Wohnnutzungen einwirken wie der ge-
plante Vollsortimenter oder von dem Parkplatz der Pizzeria auf dem Grundstück Mittelstraße 48. Letzterer 
wirkt aber in der Regel auf andere Fassaden der benachbarten Gebäude. 

2.2.3 Verkehrsgeräusche 

Die Beurteilung der Geräuschimmissionen nach RLS-90 (vgl. FGSV, 1990) erfordert die Bildung von Beur-
teilungspegeln. Der Beurteilungspegel Lr ist ein Maß für die am Immissionsort einwirkende, durchschnittli-
che Geräuschbelastung im Beurteilungszeitraum (tagsüber 06.00 bis 22.00 Uhr, nachts 22.00 bis 06.00).  

Für die Bewertung der Verkehrsgeräusche von den öffentlichen Verkehrswegen sind nach 
DIN 18005 (2002) die folgenden Orientierungswerte anzuwenden: 

 

Nutzung Orientierungswert [dB(A)] 
nach DIN 18005 

 Tag Nacht 

WA 55 45 

MI 60 50 

Tabelle 2: Orientierungswerte für Verkehrsgeräusche nach DIN 18005 für die vorhandenen Gebietstypen 

Bei Veränderungen der Verkehrslärmbelastung durch städtebauliche Planungen im weiteren Umfeld des 
Vorhabens ist die Vorbelastung und das Ausmaß der Veränderung zu berücksichtigen sowie die Vermei-
dung städtebaulicher Missstände zu gewährleisten. Bei der Veränderung der Geräuschbelastung ist dabei 
zu berücksichtigen, dass das menschliche Ohr in der Regel Veränderungen erst ab 2 bis 3 dB(A) wahr-
nimmt (vgl. Brüel & Kjaer, 2001). Städtebauliche Missstände sind zu erwarten, wenn der Beurteilungspegel 
der Verkehrsgeräusche tagsüber 70 dB(A) und nachts 60 dB(A) überschreitet. Dabei sind die Orientie-
rungswerte der DIN 18005 (2002) nicht als rechtlich verbindliche Obergrenze anzusehen. Überschreitun-
gen in einem gewissen Rahmen können in Ausnahmefällen abgewogen werden. Allerdings sieht die Recht-
sprechung die Grenze für ein dauerhaft gesundes Wohnumfeld bei einem Geräuschniveau von 75/65 dB(A) 
für erreicht. 

Die 16. BImSchV (2014), die bei erheblichen baulichen Eingriffen in öffentliche Verkehrswege anzuwenden 
ist, bewertet allerdings bereits eine Veränderung ab 2,1 dB(A) (nach den Rundungsregeln 3 dB(A)) als 
wesentliche Änderung der Geräuschbelastung. Insofern können Veränderungen im Bereich von weniger 
als 2 dB(A) in jedem Fall als vernachlässigbar angesehen werden, sofern die Beurteilungspegel unter 
70/60 dB(A) liegen.  

Die Verkehrsuntersuchung (Brilon Bondzio Weiser, 2019) hat ergeben, dass bauliche Veränderungen im 
Straßenraum nicht erforderlich sind. Insofern ist eine Bewertung nach 16. BImSchV nicht erforderlich. Al-
lerdings kann die 16. BImSchV als Bewertungsgrundlage hilfsweise herangezogen werden, da sie einen 
Rechtsanspruch auf Schallschutzmaßnahmen definiert und somit die Absichten des Gesetzgebers wieder-
gibt. 
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3 Technische Geräusche (TA Lärm) 

3.1 Geräuschemissionen der geplanten gewerblichen Nutzungen 

Wesentliche Schallquelle der geplanten Nutzung ist das Verkehrsaufkommen durch Beschäftigte und Kun-
den. In der Verkehrsuntersuchung (vgl. Brilon Bondzio Weiser, 2019) wurde ein Gesamtverkehrsaufkom-
men von 2.332 Kfz-Fahrten/24h ermittelt. Davon sind 22 Kfz-Fahrten als Güterverkehr anzusehen, sodass 
ein Aufkommen von 2.310 Pkw-Fahrten/24h zu erwarten ist. 

Die Planung sieht eine gemeinsame Zu- und Ausfahrt für den Parkplatz vor. Die Stellplatzanlage des Voll-
sortimenters soll insgesamt 96 Stellplätze bieten. 

Abbildung 4 zeigt einen Auszug aus dem dreidimensionalen Berechnungsmodell für Gewerbelärm. 

 

 

Abbildung 4: Auszug aus dem dreidimensionalen Berechnungsmodell für Gewerbelärm 

Im Lebensmitteleinzelhandel ist eine Öffnungszeit bis 22 Uhr erfahrungsgemäß als zeitgemäß anzusehen. 
Für die Berechnungen wird zunächst unterstellt, dass der Lebensmittel-Vollsortimenter in der Zeit von 7 bis 
22 Uhr aktiv ist. Erfahrungsgemäß ist dann davon auszugehen, dass bei einer Betriebs- oder Öffnungszeit 
von 7 bis 22 Uhr die ersten Beschäftigten und einzelne Kunden vor der Öffnung ankommen und nach 
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Geschäftsschluss abfahren. Im vorliegenden Fall wurde pauschal unterstellt, dass 10 Fahrten in den Stun-
den von 6 bis 7 Uhr und von 22 bis 23 Uhr erfolgen. Die restlichen 2.290 Pkw-Fahrten wurden gleichmäßig 
auf die 15 Stunden von 7 bis 22 Uhr verteilt. 

Damit ergeben sich für die Stunden von 6 bis 7 Uhr und von 22 bis 23 Uhr eine mittlere Bewegungshäufig-
keit von 10/96 = 0,10 je Stellplatz und Stunde. Für die Stunden von 7 bis 22 Uhr ergibt sich eine mittlere 
Häufigkeit von 1,59 Bewegungen je Stellplatz und Stunde. Da die Abreise nach 22 Uhr in den Nachtzeit-
raum fällt, ist damit die lauteste Nachtstunde für die Parkplatznutzung verbunden. 

Die Werte sind im Einzelnen in Tabelle 3 zusammengefasst. 

Tabelle 3: Grundwerte der Bewegungshäufigkeit für die Geräuschemission vom Parkplatz 

Zeitraum Pkw/h Pkw-Bewegungen je Stellplatz und Stunde 

6 - 7 Uhr 10,00 0,10 

7 - 22 Uhr 152,67 1,59 

22 - 23 Uhr 10,00 0,10 

 

3.1.1 Parkplatz 

Die Berechnung der Schallemissionen vom Parkplatz erfolgt nach dem getrennten Verfahren der Bayeri-
schen Parkplatzlärmstudie (2007). Dabei erfolgt die Modellierung der Fahrgassen unabhängig von den 
Fahrbewegungen beim Ein- und Ausparken. Es wurde eine asphaltierte Parkplatzoberfläche angesetzt.  

Die Berechnung des Schallleistungspegels erfolgt nach der Formel 

LW  = 63 + KPA + KI + 10 log (B x N)      [dB(A)] 

Für die Fahrgeräusche der Einkaufswagen ergeben sich für die Parkplatzoberfläche folgende Zuschläge: 

KPA = 3 dB(A)  Zuschlag für die Parkplatzart 

KI = 4 dB(A)  Zuschlag für das Taktmaximalpegelverfahren 

Die Schallleistung des Parkplatzes errechnet sich nach der Formel 

LW  = 63 + 3 + 4 + 10 log(B x N) dB(A) 

Daraus ergibt sich in den Stunden von 7 bis 22 Uhr eine Schallleistung von LW = 91,8 dB(A), in der Stunde 
von 6 bis 7 Uhr und 22 bis 23 Uhr beträgt die Schallleistung LW = 79,8 dB(A). 

Kurzfristige Schallereignisse im Sinne des Maximalpegelkriteriums sind durch das Türenschlagen zu er-
warten. Dafür wird ein Schallleistungspegel von 99,5 dB(A) für das Schließen des Kofferraums in Ansatz 
gebracht. 
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3.1.2 Geräusche durch die Zufahrt zum Parkplatz 

Für die Fahrbewegungen von der Hochstraße auf den Parkplatz und auf den Fahrgassen wird eine Linien-
schallquelle modelliert mit einer Ereignishäufigkeit entsprechend der Verkehrsstärke von 2.290 / 15 = 
152,67 Pkw-Fahrten/h zwischen 7 und 22 Uhr bzw. jeweils 10 Fahrten in der Stunde vor und nach der 
Öffnungszeit. Die Fahrlinie wird von der Einfahrt über die Fahrgasse zum nördlichen Ende des Parkplatzes 
und wieder zurück zur Hochstraße geführt. Da die Verkehrsstärke von 2.290 Pkw-Fahrten die Summe aus 
An- und Abfahrten darstellt, kann für die einzelne Fahrlinie die Hälfte der Verkehrsstärke angesetzt werden.  

Der Schwerverkehrsanteil wird zu 0 % gesetzt, da die anliefernden Lkw separat modelliert werden. Somit 
ergibt sich der Lm25 in Analogie zur RLS-90 zu 37,3 dB(A) für den einzelnen Pkw. 

DV ergibt sich für eine Geschwindigkeit von 30 km/h und einen Schwerverkehrsanteil von 0 % zu -8,8 dB(A). 
Für DStrO wird eine Asphaltoberfläche unterstellt, sodass hier ein Wert von 0 dB(A) angesetzt werden kann. 
Eine Längsneigung von mehr als 5 % ist im Bereich der Zufahrten nicht zu erwarten, sodass der Parameter 
DStg zu 0 gesetzt werden kann. 

Reflexionen werden im Rahmen der Ausbreitungsberechnung durch das Programmsystem ausgewertet. 
Insofern wird der Parameter DE für Einfachreflexionen nicht separat angesetzt. 

Daraus ergibt sich LWA zu 37,3 - 8,8 +19 + 0 = 47,5 dB(A)/m je Pkw. 

3.1.3 Einkaufswagen 

Die Geräuschemissionen durch Bewegen der Einkaufswagen auf den Parkplatzflächen sind bereits im 
Emissionsansatz für die Parkplatzflächen nach der Bayerischen Parkplatzlärmstudie (2007) berücksichtigt. 
Für die Einkaufswagensammelbox wurde in der Nähe des Eingangs eine Punktschallquelle angesetzt, wie 
in Abbildung 4 zu sehen ist. 

In der Veröffentlichung des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie (2005) ist für das Ein- und 
Ausstapeln von Einkaufswagen mit Metallkorb ein Schallleistungspegel von 72 dB(A) je Vorgang und 
Stunde und einem entsprechenden Pegelspektrum angegeben. Es wurde vereinfachend unterstellt, dass 
bei 80 % der Kunden-Pkw des Vollsortimenters ein Einkaufswagen herausgenommen und wieder zurück-
gestellt wird. Damit ergeben sich insgesamt 2.253/15*0,8 = 120,16 Schallereignisse je Stunde zwischen 7 
und 22 Uhr sowie 7*0,8 = 6 Schallereignisse in den Stunden vor 7 Uhr zur Anreise vor Öffnung des Marktes 
und nach 22 Uhr zur Abreise nach Ladenschluss. 

Zur Berücksichtigung von Pegelspitzen wurde ein Wert von 106 dB(A) als Spitzenschallleistung angesetzt. 

3.1.4 Geräusche durch die Anlieferung 

Dabei ist maßgeblich der Anlieferungsvorgang durch Lkw zu berücksichtigen. Der Ladebereich des Voll-
sortimenters ist an der Südseite vorgesehen. Die Zufahrt erfolgt von der Hochstraße. 

In der Verkehrsuntersuchung (vgl. Brilon Bondzio Weiser, 2019) war für den Vollsortimenter ein mittleres 
Aufkommen von 22 Fahrten im Güterverkehr entsprechend 11 Fahrzeugen ermittelt worden. Erfahrungs-
gemäß handelt es sich dabei im Lebensmittelhandel um Schwerverkehrsfahrzeuge. Eine gelegentliche 
Müllentsorgung ist dabei berücksichtigt. 
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Der Rangiervorgang durch die anliefernden Fahrzeuge wurde durch die Modellierung der Fahrlinien be-
rücksichtigt. Die Fahrlinien wurden als Linienschallquelle mit einer Schallleistung von 63 dB(A)/m je Anlie-
ferungsvorgang modelliert. Dabei wurden Anfahrt und Abfahrt getrennt modelliert. Für die Fahrbewegung 
rückwärts vor die Laderampe wurde die Schallleistung auf 68 dB(A)/m erhöht, um die zusätzliche Emission 
durch den Rückfahrwarner zu berücksichtigen. 

Die Ereignisse wurden im Tagesverlauf angesetzt, wobei zwei Vorgänge in der morgendlichen Ruhezeit 
von 6 bis 7 Uhr liegen. Außerdem wurde eine Anlieferung im Nachtzeitraum zwischen 5 und 6 Uhr ange-
setzt, um zu prüfen, ob die oft gewünschte Nachtanlieferung möglich ist. 

Da im Einzelfall auch Anlieferungen mit Kühlfahrzeugen erfolgen, wurde eine Punktschallquelle in 2 m 
Höhe über Grund an der Anlieferung gesetzt, um die Geräuschemission des Kühlaggregates zu berück-
sichtigen. Nach den Ansätzen der Bayerischen Parkplatzlärmstudie (2007) ist dafür eine Schallleistung von 
97 dB(A) über eine Zeitdauer von 15 Minuten zu berücksichtigen. Für die Berechnung wurde das Ereignis 
in der Stunde von 7 bis 8 Uhr angesetzt. 

Zur Berücksichtigung von Pegelspitzen wurde ein Wert von 108 dB(A) als Spitzenschallleistung für das 
Entlüftungsgeräusch der Betriebsbremse angesetzt. Für die Fahrbewegung der Lkw wurden Linienschall-
quellen für Anfahrt und Abfahrt von und zur Hochstraße modelliert. 

3.1.5 Ladevorgang an der Laderampe 

Für den Entladevorgang mit einem Palettenhubwagen über eine außenliegende Überladerampe weist eine 
im Jahr 2017 veröffentlichte Untersuchung einen Schallleistungspegel von 82,2 dB(A) aus (vgl. Heroldt et 
al., 2017). Dieser Schallleistungspegel wurde für den gesamten Entladevorgang ermittelt. Dieser umfasst 
die Fahrbewegung mit dem leeren Palettenhubwagen in den Lkw, die Aufnahme der Palette und die Fahr-
bewegung mit dem beladenen Palettenhubwagen vom Lkw. 

Gegenüber den Geräuschemissionen beim Ladevorgang mit einem Palettenhubwagen sind die Ge-
räuschemissionen, die durch die Fahrbewegung eines Rollcontainers über die Überladebrücke hervorge-
rufen werden, erfahrungsgemäß vernachlässigbar. Im Lebensmitteleinzelhandel erfolgt die Warenanliefe-
rung aber überwiegend mit Rollcontainern. Die Veröffentlichung der Hessischen Landesanstalt zu Lade-
vorgängen (1995) weist für Rollcontainer eine um ca. 10 dB(A) niedrigere Schallleistung auf als für Palet-
tenhubwagen. Der Schallleistungspegel eines beladenen Rollcontainers liegt nach der Untersuchung von 
1995 bei 77,4 dB(A). Die Untersuchung von 2017 macht dazu keine neueren Angaben.  

Die Entladung eines Vollsortimenters findet hauptsächlich mit Rollcontainern statt, gelegentlich werden 
Palettenhubwagen verwendet. Für den Ladevorgang eines Lkw wird angenommen, dass 4 Palettenhub-
wagen und 30 Rollcontainer zum Einsatz kommen. Daraus ergibt sich für einen Ladevorgang eine Schall-
leistung von Lw = 93,5 dB(A). Pegelspitzen verursacht durch Rollcontainer erreichen Werte von bis zu 
111 dB(A). 

Der Ladebereich wurde an der Südseite des Vollsortimenters mit einer Punktschallquelle modelliert. 
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3.1.6 Technische Gebäudeausstattung 

Relevante Geräuschbeiträge sind ebenfalls von klima- und lüftungstechnischen Anlagen zu erwarten. Da-
bei ist von Bedeutung, dass diese Geräte in der Regel Thermostat gesteuert arbeiten und somit auch im 
Nachtzeitraum aktiv sein können.  

Zum Zeitpunkt der vorliegenden Untersuchung ist die Lage möglicher technischer Geräte nicht bekannt, 
ebenso wenig die Schallemission. Erfahrungsgemäß befinden sich oberhalb des Lagers auf dem Dach ein 
Gaskühler und ein Lüftungsgerät. 

Zur Berücksichtigung dieser Schallquellen wurden Punktschallquellen mit einer Schallleistung von jeweils 
80 dB(A) in Ansatz gebracht. Dabei wurde Dauerbetrieb unterstellt. Die Punktschallquellen befinden sich 
1 m über dem Dach. 

 

3.2 Berechnungsergebnisse, Nachtanlieferung 

Die Ergebnisse der Ausbreitungsberechnung sind in Anlage 3 bis 5 tabellarisch und in Anlage 6 im Lage-
plan dargestellt. Anlage 3 zeigt die Beurteilungspegel, Anlage 4 zeigt die Teilpegel aller Schallquellen für 
ausgewählte Immissionsorte, absteigend sortiert nach dem Pegelbeitrag zum Gesamtbeurteilungspegel im 
Tageszeitraum. Anlage 5 zeigt die Teilpegel der einzelnen Schallquellen im Tagesverlauf für die gleichen 
ausgewählten Immissionsorte. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Beurteilungspegel im Tageszeitraum unter den angesetzten Randbedin-
gungen die geltenden Immissionsrichtwerte (IRW) nach TA Lärm (2017) an den allen Immissionsorten un-
terschreiten. Die höchsten Beurteilungspegel sind mit 53,3 dB(A) am Haus Brempter Weg 6 zu erwarten. 
Damit ist der Immissionsrichtwert von 55 dB(A) deutlich eingehalten. 

Im Nachtzeitraum ist bei allen Immissionsorten die Stunde der nächtlichen Anlieferung die lauteste Nacht-
stunde. In der Stunde von 22 bis 23 Uhr mit der Abreise der letzten Kunden und der Mitarbeiter sind deutlich 
geringere Beurteilungspegel zu erwarten. 

Im Nachtzeitraum wird der Immissionsrichtwert durch den Beurteilungspegel an den meisten Immission-
sorten überschritten. Am Haus Hochstraße 71 führt die Nachtanlieferung zu einem Beurteilungspegel von 
50,3 dB(A). Damit ist der IRW von 45 dB(A) um 5,3 dB(A) überschritten.  

Mit Ausnahme der Immissionsorte 9 und 10 auf der westlichen Seite der Mittelstraße sind im Nachtzeitraum 
an allen anderen Immissionsorten ebenfalls Überschreitungen der Immissionsrichtwerte zu erwarten.  

Neben Überschreitungen der Immissionsrichtwerte durch den Beurteilungspegel sind auch durch Pegel-
spitzen durch Einzelgeräusche höhere Immissionen zu erwarten als zulässig. Maßgebend ist in den meis-
ten Fällen das Entlüftungsgeräusch der Betriebsbremse des Lkw, das im Einzelfall zu Pegeln von bis zu 
72,9 dB(A) führt (Hochstraße 78). Damit ist das zulässige Höchstmaß im Nachtzeitraum von 60 dB(A) bei 
WA-Gebäuden deutlich überschritten. Gerade diese Geräuschquelle lässt sich nicht mit technischen Mitteln 
mindern. Insofern ist die Einhaltung der IRW im Nachtzeitraum nur durch den Verzicht auf nächtliche An-
lieferungen möglich. 
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Die Auswertung von Anlage 4 zeigt außerdem, dass auch die Nutzung des Parkplatzes oder Einkaufswa-
genbox an einzelnen Gebäuden (z.B. Brempter Weg 6, 7 und 10) Spitzenpegel von über 60 dB(A) verur-
sacht. Damit ist im Nachtzeitraum das zulässige Höchstmaß überschritten. Für eine Nutzung nach 22 Uhr 
wären somit entweder bauliche Schallschutzmaßnahmen oder ein Verzicht auf die nächtliche Nutzung er-
forderlich. 

Am Haus Mittelstraße 41 sind die haustechnischen Anlagen auf dem Dach der Anlieferung für die errech-
nete Überschreitung verantwortlich. Dabei beträgt die Überschreitung des IRW 2,5 dB(A). Es kann davon 
ausgegangen werden, dass mit einem größeren Abstand oder mit leiseren Geräten eine Einhaltung von 
40 dB(A) problemlos möglich ist. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Anlieferungen im Nachtzeitraum nicht möglich sind und dass die 
haustechnischen Anlagen einen Schallleistungspegel von weniger als 80 dB(A) aufweisen müssen oder 
anders angeordnet werden müssen. Darüber hinaus wird für die weitere Untersuchung angenommen, dass 
die Öffnungszeit so begrenzt wird, dass nach 22 Uhr eine Nutzung des Parkplatzes und der Einkaufswa-
genbox ausgeschlossen ist. 

 

3.3 Berechnungsergebnisse, keine Nachtanlieferung, Öffnungszeit endet deutlich vor 
22 Uhr 

In separaten Rechenläufen wurden ermittelt, mit welchen Maßnahmen die Immissionsrichtwerte der 
TA Lärm (2017) durch die Betriebsgeräusche der Einzelhandelsnutzung eingehalten werden können. 

Dabei wurden Anlieferungsvorgänge ausschließlich im Tageszeitraum angesetzt. Außerdem wurde die Öff-
nungszeit in Abstimmung mit dem Betreiber des Vollsortimenters auf den Zeitraum von 6.30 bis 21.30 Uhr 
begrenzt, um eine Abreise der letzten Kunden und der Beschäftigten nach 22 Uhr auszuschließen. 

Für die Lüftung und den Gaskühler wurde zudem der Schallleistungspegel auf 75 dB(A) reduziert. Es kann 
erfahrungsgemäß davon ausgegangen werden, dass die Geräuschemission dieser haustechnischen Anla-
gen durch technische Maßnahmen (Schalldämpfer, Gerätetechnik) und/oder durch entsprechende Positi-
onierung beherrschbar ist. Daher können diese Anlagen im Detail im Rahmen des nachgeordneten Bau-
genehmigungsverfahrens berücksichtigt werden, wenn die Gerätedetails bekannt sind. 

Durch die geänderte Öffnungszeit ergeben sich andere Ganglinien für die Geräuschemissionen vom Park-
platz, die in Tabelle 4 zusammengefasst wurden. 

Tabelle 4: Grundwerte der Bewegungshäufigkeit für die Geräuschemission vom Parkplatz 

Zeitraum Pkw/h Pkw-Bewegungen je Stellplatz und Stunde 

6 - 7 Uhr 86,33 0,90 

7 - 21 Uhr 152,67 1,59 

21 - 22 Uhr 86,33 0,90 

 

Der Emissionsansatz für die Einkaufswagenbox wird entsprechend den Häufigkeiten in Tabelle 4 ebenfalls 
angepasst, wobei der Anteil der Einkaufswagennutzung von 80% zu berücksichtigen ist. 
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Die Ergebnisse der Ausbreitungsberechnung sind in den Anlagen 7 bis 9 tabellarisch und in der Anlage 10 
im Lageplan dargestellt. Anlage 7 zeigt die Beurteilungspegel, Anlage 8 zeigt die Teilpegel aller Schallquel-
len für ausgewählte Immissionsorte, absteigend sortiert nach dem Pegelbeitrag zum Gesamtbeurteilungs-
pegel im Tageszeitraum für ausgewählte Immissionsorte. Anlage 9 zeigt die Ausbreitungsrechnung im Ta-
geszeitraum für dieselben ausgewählten Immissionsorte. 

Die Ergebnisse zeigen, dass an allen Immissionsorten die geltenden Immissionsrichtwerte der 
TA Lärm (2017) im Tages- und im Nachtzeitraum eingehalten werden können.  

Im Tageszeitraum sind die höchsten Beurteilungspegel mit etwas mehr als 54 dB(A) am Haus Brempter 
Weg 6 zu erwarten. Der IRW von 55 dB(A) ist um knapp 1 dB(A) unterschritten. Im Nachtzeitraum ist die 
höchste Immission durch die haustechnischen Anlagen mit 36,7 dB(A) am Haus Mittelstraße 41 zu erwar-
ten. Der IRW von 40 dB(A) ist um mindestens 3 dB(A) unterschritten. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass für den Parkplatz eine Asphaltoberfläche angesetzt wurde. Die Ge-
räuschemission von Parkplätzen an Einkaufsmärkten wird zu einem Großteil durch die Klappergeräusche 
der Einkaufswagen bestimmt. Bei einer Pflasteroberfläche ist nach dem Berechnungsverfahren eine um 
2 dB(A) erhöhte Schallemission zu berücksichtigen. Im vorliegenden Fall zeigt Anlage 8, dass der Parkplatz 
insbesondere bei den angrenzenden Gebäuden am Brempter Weg die dominierende Schallquelle darstellt. 
Der Teilpegel liegt teilweise bei ca. 49 dB(A). Bei einer Pflasteroberfläche erhöht sich dieser Teilpegel auf 
ca. 51 dB(A). Auch die Fahrgeräusche auf der Fahrgasse erhöhen sich je nach Art des Pflasters um ca. 
1,0 bis 1,5 dB(A). Da der Anteil der Fahrgeräusche allerdings um mehrere dB(A) geringer ist, als der Anteil 
der Parkgeräusche und der Einkaufswagenbewegungen ist deren Beitrag zum Gesamtbeurteilungspegel 
gering.  

Der Gesamtbeurteilungspegel steigt dadurch am Haus Brempter Weg 6 von 54,1 dB(A) auf 55,0 dB(A) bis 
55,3 dB(A). Für ungefastes Pflaster wäre der Immissionsrichtwert von 55 dB(A) eingehalten. Für gröberes 
Pflaster ist eine Überschreitung auch am Haus Brempter Weg 7 zu erwarten. Insofern ist festzuhalten, dass 
auch eine Oberfläche mit ungefastem Pflaster auf dem Parkplatz möglich wäre. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass bei Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen die vorlie-
gende Planung die nach TA-Lärm zulässige Geräuschbelastung einhalten kann. 

 

3.4 Berechnungsergebnisse unter Berücksichtigung der Vorbelastung durch weitere 
gewerbliche Nutzungen 

Für die Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm (2017) ist grundsätzlich die Gesamtbelastung 
aus allen technischen Geräuschquellen zu betrachten. Nach Ziffer 3.2.1 der TA Lärm (2017) kann eine 
detaillierte Ermittlung aller Geräuschquellen unterbleiben, wenn der Pegelbeitrag der zu betrachtenden 
Anlage den Immissionsrichtwert am jeweiligen Immissionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet. Diese 
Prüfung ist für jeden Immissionsort separat durchzuführen. 

Im Tageszeitraum beträgt die Unterschreitung des IRW an den Immissionsorten 1 bis 3, 6 und 7 weniger 
als 6 dB(A). Im Nachtzeitraum ist lediglich am Haus Mittelstraße 41 eine Unterschreitung von weniger als 
6 dB(A) errechnet worden. 
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Dabei ist zu berücksichtigen, dass weitere gewerbliche Nutzungen im direkten Umfeld des Planbereichs 
vorhanden sind. Als technische Geräuschquelle können der Parkplatz des benachbarten Action-Marktes 
und eventuell der Parkplatz der Pizzeria am Kreisverkehr angesehen werden. Die anderen Betriebe in der 
Umgebung verursachen keine wesentlichen Geräuschemissionen. 

An den Immissionsorten 1 bis 3 und 7 liegen die Beurteilungspegel des geplanten Vollsortimenters im 
Tageszeitraum über 49 dB(A). Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass von dem Parkplatz des weiter entfern-
ten Action-Marktes eine vergleichbar hohe Geräuschbelastung dort ankommt. Dazu ist das Verkehrsauf-
kommen des Marktes erfahrungsgemäß zu gering und der Parkplatz deutlich weiter entfernt.  

Am Immissionsort 6 ist ein ähnlicher Zusammenhang vorhanden. Hier ist der Parkplatz des Action-Marktes 
außerdem teilweise durch das Haus Hochstraße 71 abgeschirmt. Insofern kann eine relevante Schal-
limmission durch den Action-Markt ausgeschlossen werden.  

Der Parkplatz der Pizzeria am Kreisverkehr liegt noch weiter entfernt. Außerdem ist hier aufgrund der deut-
lich geringeren Stellplatzzahl und der zugeordneten Nutzung ein nochmals geringeres Verkehrsaufkom-
men zu erwarten. Insofern ist ausgeschlossen, dass von diesem Parkplatz an den Immissionsorten 1 bis3, 
6 und 7 eine relevante Schallbelastung vorliegt. 

Am Immissionsort 8 liegt der Beurteilungspegel im Nachtzeitraum bei 36,7 dB(A) und damit nur 3,3 dB(A) 
unterhalb des IRW für WA-Nutzungen. Durch den Action-Markt sind an diesem Gebäude im Nachtzeitraum 
keine Immissionen zu erwarten, da die Öffnungszeiten auf den Zeitraum von 9 bis 20 Uhr beschränkt sind. 
Eine relevante Schallimmission durch haustechnische Anlagen ist nicht zu erwarten, da keine Frischepro-
dukte verkauft werden, die wie im Lebensmitteleinzelhandel tiefgekühlt gelagert werden müssen. 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass der errechnete Beurteilungspegel auf einem Ansatz einer 
Schallleistung von 75 dB(A) basiert. Es ist durchaus möglich, diesen Beurteilungspegel durch noch leisere 
Geräte oder eine entsprechende Steuerung im Nachtzeitraum oder eine andere Platzierung deutlich zu 
reduzieren. Dieser Nachweis kann im nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren erfolgen. 

Insofern kann davon ausgegangen werden, dass eine Einhaltung der Immissionsrichtwerte der 
TA Lärm (2017) auch unter Berücksichtigung einer Vorbelastung problemlos möglich ist. 

 

3.5 Eventuelle Sonntagsöffnung eines Backshops 

Erfahrungsgemäß befindet sich in Vollsortimentern im Eingangsbereich ein Backshop. In einigen Fällen ist 
eine Sonntagsöffnung dieses Backshops geplant. Für diesen Fall können Erkenntnisse aus den Ergebnis-
sen des Betriebs am Werktag abgeleitet werden. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Bewertung am Sonntag schärfer ausfällt, weil die Ruhezeiten im 
Vergleich zum Werktag einen größeren Umfang haben (vgl. Ziffer 2.2.2). Während am Werktag bei einer 
WA- bzw. WR-Nutzung für einen Zeitraum von insgesamt 3 Stunden ein Zuschlag von 6 dB(A) erforderlich 
ist, ist am Sonntag für einen Zeitraum von 7 Stunden dieser Zuschlag anzuwenden, sofern in diesen Zeiten 
eine Nutzung stattfindet. Bei einer vollständigen und gleichmäßigen Ausnutzung der Betriebszeiten von 6 
bis 22 Uhr wäre damit aufgrund der Zuschläge eine rechnerische Erhöhung der Beurteilungspegel um 
1,7 dB(A) gegenüber der normalen Werktagsnutzung verbunden. Dies wäre das Maximum, wenn alle Ge-
räuschquellen im gleichen Umfang emittieren wie am Werktag. 
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In der Praxis ist allerdings davon auszugehen, dass die Öffnungszeit deutlich früher endet als am Werktag 
und dass das Aufkommen an Kundenverkehr zum Backshop deutlich geringer ausfällt als bei einer voll-
ständigen Öffnung des Vollsortimenters am Werktag. Darüber hinaus finden in aller Regel am Sonntag nur 
ein bis zwei Anlieferungsvorgänge zum Backshop statt, die erfahrungsgemäß mit kleineren Fahrzeugen 
durchgeführt werden. Auch das führt zu einer deutlich reduzierten Schallemission. 

Erfahrungsgemäß wird die rechnerisch erhöhte Bewertung durch die deutlich geringere Schallemission 
mehr als kompensiert. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass eine Überschreitung der Immissionsrichtwerte am Sonntag er-
fahrungsgemäß nicht zu erwarten ist, wenn am Werktag die Immissionsrichtwerte eingehalten werden. 
Daher kann eine detaillierte Prüfung im nachgeordneten Genehmigungsverfahren erfolgen, wenn Details 
der Planung vorliegen. 

 



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nie-127 „Vollsortimenter Hochstraße“ in Niederkrüchten Seite  17 

  

4 Verkehrsgeräusche  

4.1 Straßenverkehr 

4.1.1 Grundlagen 

Die Verkehrsbelastungen in den Abbildungen 5 bis 7 werden aus der Verkehrsuntersuchung (vgl. Brilon 
Bondzio Weiser, 2019) entnommen. Im Prognose-Planfall erfolgt eine Überlagerung des Verkehrsaufkom-
mens der Analyse mit dem allgemeinen Zuwachs des Verkehrsaufkommens und dem projektbezogenen 
Verkehr des geplanten Einzelhandels. 

4.1.2 Verkehrsbelastungen Straßenverkehr im Analysefall 

Grundlage für die Beurteilung von Verkehrsgeräuschen auf öffentlichen Verkehrswegen ist das Berech-
nungsverfahren der Richtlinien zum Lärmschutz an Straßen (RLS-90 (vgl. FGSV, 1990)). Darin ist definiert, 
dass als Ausgangsgröße mittlere stündliche Verkehrsbelastungen für den Tageszeitraum und den Nacht-
zeitraum verwendet werden. Dabei ist ein durchschnittliches tägliches Verkehrsaufkommen (DTV) über alle 
Tage des Jahres zugrunde zu legen, das mit pauschalierten Faktoren in eine mittlere stündliche Verkehrs-
stärke umgerechnet wird. Diese Faktoren zur Bestimmung von MT und MN entstammen der RLS-90 (vgl. 
FGSV, 1990), die als Rechenvorschrift Bestandteil der 16. BImSchV (2014) ist. 

Für die vorliegende Untersuchung lagen Daten aus der Verkehrsuntersuchung (vgl. Brilon Bondzio Weiser, 
2019) vor. Abbildung 5 zeigt die angesetzten Verkehrsstärken für den Analysefall. 

 

 

Abbildung 5: Relevante Verkehrsbelastungen für den Analysefall als DTV in Kfz/24h (SV-Kfz/24h) 
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4.1.3 Verkehrsbelastungen Straßenverkehr im Prognose-Nullfall 

Nach Angaben der Gemeinde Niederkrüchten ist im hier untersuchten Bereich unter Berücksichtigung der 
regionalen Verkehrsentwicklung gemäß der Bundesverkehrswegeplanung bis zum Jahr 2030 überschlägig 
mit einer allgemeinen Verkehrszunahme von 10 % („Prognose-Nullfall“) zu rechnen. Diese Zunahme wurde 
den erhobenen Verkehrsbelastungen entlang der Straßen mit größerer Verkehrsbedeutung pauschal hin-
zugerechnet. Für den Brempter Weg, der ausschließlich eine Erschließungsfunktion erfüllt, wurde dieser 
Anstieg nicht umgesetzt. 

Abbildung 6 zeigt die Verkehrsbelastungen im Prognose-Nullfall. 

 

 

Abbildung 6: Relevante Verkehrsbelastungen für den Prognose-Nullfall als DTV in Kfz/24h (SV-Kfz/24h) 
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4.1.4 Verkehrsbelastungen Straßenverkehr im Prognose-Planfall 

Für den Prognose-Planfall wurde das Neuverkehrsaufkommen von 2.332 Kfz/24h mit dem Verkehrsauf-
kommen des Prognose-Nullfalls überlagert. Auf der Nebenstraße Am Kamp und Brempter Weg ist eine 
Veränderung der Verkehrsmenge rechnerisch kaum nachweisbar. 

Abbildung 7 zeigt die Verkehrsbelastungen im Prognose-Planfall. 

 

 

Abbildung 7: Relevante Verkehrsbelastungen für den Prognose-Planfall als DTV in Kfz/24h (SV-Kfz/24h) 
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4.1.5 Geräuschemissionen 

Im Rahmen des Berechnungsverfahrens nach RLS-90 (vgl. FGSV, 1990) ergeben sich die Geräuschemis-
sionen des Straßenverkehrs im Wesentlichen aus der Verkehrsstärke und dem SV-Anteil, ergänzt um ein-
zelne Korrekturfaktoren für die zulässige Geschwindigkeit, die Straßenoberfläche und die Längsneigung. 

Die Berechnung der Geräuschemissionen basiert auf dem unter Ziffer 4.1.2, 4.1.3 und 4.1.4 dargestellten 
Verkehrsaufkommen. Die Umrechnung des DTV in mittlere stündliche Verkehrsstärken wurde entspre-
chend Tabelle 3 der RLS-90 (vgl. FGSV, 1990) vorgenommen. Die Hochstraße ist als Kreisstraße klassifi-
ziert. Für diese Straßenklasse gelten die Faktoren MT = 0,06 DTV für die Tagesstunden sowie MN = 0,008 
DTV für die Nachtstunden. Für alle übrigen als Gemeindestraßen klassifizierten Straßen betragen die Fak-
toren MT = 0,06 DTV für die Tagesstunden sowie MN = 0,011 DTV für die Nachtstunden. Die Parameter PT 
und PN (maßgebender LKW-Anteil) wurden den Angaben unter Ziffer 4.1.2, 4.1.3 und 4.1.4 entsprechend 
angepasst.  

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die geplante Einzelhandelsnutzung (auch unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse unter Ziffer 3) ausschließlich im Tageszeitraum eine Erhöhung der Verkehrsgeräusche bewirkt. 
Im Nachtzeitraum ist eine Veränderung ausgeschlossen.  

Schalltechnisch relevante Längsneigungen von mehr als 5 % sind im Untersuchungsbereich lediglich auf 
einem Abschnitt der Straße Am Kamp vorhanden. Die Auswertung und die Wahl des entsprechenden Wer-
tes für den Parameter DStg erfolgt durch das Programmsystem automatisch auf der Basis des dreidimensi-
onalen Geländemodells. 

Entsprechend den Vorgaben des Rechenverfahrens ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf den ein-
zelnen Abschnitten zu berücksichtigen, unabhängig von den real gefahrenen Geschwindigkeiten. Auf dem 
nördlichen Abschnitt der Mittelstraße und ab dem Kreisverkehr in Richtung Osten auf der Hochstraße sind 
50 km/h zulässig. Auf dem südlichen Abschnitt der Mittelstraße, auf dem westlichen Abschnitt der Hoch-
straße, auf der Straße Am Kamp und auf dem Brempter Weg wurden als zulässige Höchstgeschwindigkeit 
30 km/h berücksichtigt. 

Für die Straßenoberfläche wurde auf allen Straßen Asphaltbeton (o.ä.) angesetzt, wodurch DStrO für diese 
Abschnitte einen Wert von 0 dB(A) annimmt. 

Die Berechnung der Emissionspegel nach RLS-90 (vgl. FGSV, 1990) ist detailliert in den Anlagen 11 (Ana-
lysefall), 12 (Prognose-Nullfall) und 13 (Prognose-Planfall) dargestellt. 

4.1.6 Berechnung der Geräuschimmissionen 

Um die Wirkung des zusätzlichen Verkehrsaufkommens bewerten zu können, wurden die Berechnungen 
sowohl für den Analysefall (ohne Berücksichtigung des Verkehrsaufkommens durch den Planbereich), für 
den Prognose-Nullfall (mit einer allgemeinen Verkehrszunahme von 10 %) als auch für den Prognose-
Planfall (unter Berücksichtigung des zusätzlichen Verkehrsaufkommens durch den Planbereich) durchge-
führt. 

Die Berechnung der Beurteilungspegel erfolgte an mehreren repräsentativen Immissionsorten, an denen 
aufgrund des zusätzlichen Verkehrsaufkommens im Prognose-Planfall eine wesentliche Änderung der Ge-
räuschbelastung am ehesten zu erwarten ist. 
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Die Ermittlung der Schallimmissionen erfolgt mit Hilfe des Programms SoundPLAN, Version 8.0. Als Basis 
diente eine digitale Geländegrundlage mit den relevanten Geräuschquellen, Hindernissen und Gebäuden. 
Für den Aufbau des Berechnungsmodells wurden außerdem Daten aus dem Bestand der Geobasisdaten 
der Kommunen und des Landes NRW verwendet. 

4.1.7 Berechnungsergebnisse Verkehrsgeräuschbelastung außerhalb des Planbereichs 

Die Berechnungsergebnisse sind in den Anlagen 14 und 15 tabellarisch und in den Anlagen 16 bis 18 im 
Lageplan dargestellt. Die Darstellung in Anlage 14 zeigt die Veränderung vom Analysefall zum Prognose-
Nullfall. Die Spalten 8 und 9 zeigen die Beurteilungspegel nach RLS-90 (vgl. FGSV, 1990) für Tag und 
Nacht im Analysefall. Die Spalten 10 und 11 zeigen die entsprechenden Werte für den Prognose-Nullfall. 
Die Spalten 12 und 13 zeigen die Differenz. Die Darstellung in Anlage 15 zeigt die Veränderung vom Prog-
nose-Nullfall zum Prognose-Planfall mit vollständiger Umsetzung der festgesetzten Nutzungen. Die Spal-
ten 8 und 9 zeigen die Beurteilungspegel nach RLS-90 (vgl. FGSV, 1990) für Tag und Nacht im Prognose-
Nullfall. Die Spalten 10 und 11 zeigen die entsprechenden Werte für den Prognose-Planfall. Die Spalten 
12 und 13 zeigen die Differenz. 

Die Anlage 16 zeigt die Beurteilungspegel durch Straßenverkehr im Analysefall und Anlage 17 im Prog-
nose-Nullfall unter Berücksichtigung der allgemeinen Verkehrszunahme. Die Anlage 18 zeigt die Beurtei-
lungspegel durch Straßenverkehr im Prognose-Planfall unter Berücksichtigung des zusätzlichen Verkehrs-
aufkommens durch das Vorhaben. 

Wie sich in Anlage 16 erkennen lässt, werden bereits im Analysefall die Orientierungswerte der 
DIN 18005 (2002) für WA-Nutzungen an den untersuchten Immissionsorten im Verlauf der untersuchten 
Straßen teilweise deutlich überschritten. Die höchsten Beurteilungspegel liegen am Haus Hochstraße 74 
mit 66/57 dB(A) tags/nachts vor. Damit ist die Grenze der potenziellen Gesundheitsbeeinträchtigung von 
70/60 dB(A) allerdings noch deutlich unterschritten. 

Der Anstieg durch die allgemeine Verkehrszunahme im Verlauf der untersuchten Straßen beträgt 0,1 bis 
0,5 dB(A) (vgl. Anlage 14). Das menschliche Gehör nimmt Veränderungen der Schalldruckpegel ab etwa 
2 bis 3 dB(A) als Veränderung deutlich wahr (vgl. Brüel & Kjaer, 2001). Insofern liegt die Veränderung 
durch die allgemeine Verkehrszunahme im Verlauf der untersuchten Straßen deutlich unter der Wahrnehm-
barkeitsschwelle. Bei dem am stärksten belasteten Haus Hochstraße 74 steigt der Beurteilungspegel um 
0,4 dB(A) tags auf 67 dB(A). Im Nachtzeitraum wurde ein Anstieg um 0,5 dB(A) errechnet, wobei der Be-
urteilungspegel weiterhin 57 dB(A) beträgt. 

Die Veränderung der Geräuschemission durch das zusätzliche Verkehrsaufkommen der Planung zum 
Prognose-Nullfall beträgt maximal 0,9 dB(A) im Tageszeitraum (vgl. Anlage 15) am Haus Hochstraße 71. 
Im Verlauf der Hochstraße sind Beurteilungspegel von maximal 67 dB(A) im Tageszeitraum zu erwarten. 
Im Verlauf der Mittelstraße ist ein Anstieg um maximal 0,4 dB(A) zu erwarten. Hier sind Beurteilungspegel 
zwischen 62 und 66 dB(A) zu erwarten. Im Nachtzeitraum ist keine Veränderung zu erwarten, da in diesem 
Zeitraum kein zusätzlicher Verkehr erzeugt wird. Damit ist die Grenze der potenziellen Gesundheitsbeein-
trächtigung von 70/60 dB(A) auch bei Umsetzung der Planung weiterhin deutlich unterschritten. 

Am Brempter Weg ist rechnerisch ein geringer Rückgang der Beurteilungspegel möglich, da die Reflexi-
onsfläche einer Halle zukünftig entfällt.  
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Die höchsten Beurteilungspegel sind weiterhin am Haus Hochstraße 74 mit 67/57 dB(A) tags/nachts zu 
erwarten. Insofern ist festzustellen, dass städtebauliche Missstände durch das zusätzliche Verkehrsauf-
kommen nicht zu erwarten sind, da die Grenze der potenziellen Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A) tags 
bzw. 60 dB(A) nachts in keinem Fall überschritten wird. 
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5 Zusammenfassung und gutachterliche Stellungnahme 

Die Gemeinde Niederkrüchten stellt den Bebauungsplan Nie-127 „Vollsortimenter Hochstraße“ auf. Ziel 
des Bebauungsplans ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines 
Lebensmittel-Vollsortimenters im Ortskern von Niederkrüchten an der Kreuzung Hochstraße / Brempter 
Weg / Am Kamp. 

Im Rahmen des schalltechnischen Fachbeitrags waren die zu erwartenden Geräuschimmissionen zu er-
mitteln und zu bewerten. Das durch die Planung induzierte Verkehrsaufkommen wurde aus der Verkehrs-
untersuchung (vgl. Brilon Bondzio Weiser, 2019) übernommen. 

Für das vorliegende Bebauungskonzept zum Vollsortimenter wurden die Geräuschimmissionen an den 
schützenswerten Nutzungen in der Umgebung nach den Vorgaben der TA Lärm (2017) errechnet und be-
wertet. Außerdem wurde die Veränderung des Verkehrslärms durch das zusätzliche Verkehrsaufkommen 
ermittelt und bewertet. 

Die Untersuchung kommt zu den folgenden Ergebnissen: 

Gewerbelärm 

· Anlieferungsvorgänge zum Vollsortimenter im Nachtzeitraum sind nicht möglich. 

· Die Öffnungszeit ist rechtzeitig vor 22 Uhr zu beenden, sodass bis 22 Uhr alle Kunden und Be-
schäftigte den Parkplatz verlassen haben. Im Nachtzeitraum von 22 bis 6 Uhr führt eine Nutzung 
des Parkplatzes zu höheren Spitzenpegeln als zulässig. 

· Mit den genannten betrieblichen Maßnahmen können die Immissionsrichtwerte der 
TA Lärm (2017) an den vorhandenen Wohnnutzungen eingehalten werden. 

· Die Geräuschemissionen der haustechnischen Anlagen (Lüftung/Klima) des Vollsortimenters sind 
mit dem gewählten Ansatz unkritisch. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist eine De-
tailprüfung erforderlich, wenn die Planung der Anlagen vorliegt. 

Verkehrslärm 

· Das zusätzliche Verkehrsaufkommen führt im Verlauf der untersuchten Straßen zu keiner wahr-
nehmbaren Steigerung der Lärmbelastung. Die Veränderung zum Prognose-Nullfall beträgt in den 
meisten Fällen zwischen 0,1 und weniger als 1 dB(A). 

· Am Haus Hochstraße 74 sind im Prognose-Planfall mit maximal 67/57 dB(A) tags/nachts die 
höchsten Beurteilungspegel zu erwarten.  

· Städtebauliche Missstände sind nicht zu erwarten. Die Grenze der potenziellen Gesundheitsge-
fährdung von 70/60 dB(A) wird an allen Immissionsorten deutlich unterschritten. 

Insgesamt ist festzustellen, dass der Bebauungsplan mit den genannten Maßnahmen realisierbar ist. Mög-
liche Konflikte durch die haustechnischen Anlagen sind im nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren 
zu lösen. 

Brilon Bondzio Weiser 
Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen 
Bochum, März 2019 
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Bebauungsplan Nie-127 "Vollsortimenter Hochstraße" in Niederkrüchten
Schallleistungen und Oktavspektren der Emittenten in dB(A)

Schallquelle Quelltyp l oder S *LwMax Lw L´w 63

Hz

125

Hz

250

Hz

500

Hz

1

kHz

2

kHz

4

kHz

8

kHz

16

kHz

Anlieferung, Abfahrt vorwärts Linie 93,83 108,00 82,72 63,0 63,07 66,07 72,07 75,07 79,07 76,07 70,07 62,07

Anlieferung, Anfahrt rückwärts Linie 68,82 108,00 86,38 68,0 66,72 69,72 75,72 78,72 82,72 79,72 73,72 65,72

Anlieferung, Anfahrt vorwärts Linie 100,92 108,00 83,04 63,0 63,39 66,39 72,39 75,39 79,39 76,39 70,39 62,39

EKW-Box Punkt 106,00 72,00 72,0 72,00

Entladevorgang der Anlieferung Punkt 111,00 93,50 93,5 93,50

Gaskühler Punkt 80,00 80,0 80,00

Kühlaggregat Lkw Punkt 91,00 91,0 64,13 71,85 77,38 82,35 86,01 86,35 82,44 69,65

Lüftung Punkt 80,00 80,0 80,00

Parkplatz Parkplatz 3068,36 99,50 89,82 55,0 73,17 84,77 77,27 81,77 81,87 82,27 79,57 73,37 60,57

Zufahrt Pkw Linie 233,29 71,18 47,5 56,07 60,07 62,07 64,07 66,07 64,07 59,07 51,07
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Bebauungsplan Nie-127 "Vollsortimenter Hochstraße" in Niederkrüchten
Schallleistungen und Oktavspektren der Emittenten in dB(A)

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
*LwMax dB -
Lw dB(A) Anlagenleistung
L´w dB(A) Leistung pro m, m²
63 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
125 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
250 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
500 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
1 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
2 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
4 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
8 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
16 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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Bebauungsplan Nie-127 "Vollsortimenter Hochstraße" in Niederkrüchten
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)

Schallquelle 00-01

Uhr

01-02

Uhr

02-03

Uhr

03-04

Uhr

04-05

Uhr

05-06

Uhr

06-07

Uhr

07-08

Uhr

08-09

Uhr

09-10

Uhr

10-11

Uhr

11-12

Uhr

12-13

Uhr

13-14

Uhr

14-15

Uhr

15-16

Uhr

16-17

Uhr

17-18

Uhr

18-19

Uhr

19-20

Uhr

20-21

Uhr

21-22

Uhr

22-23

Uhr

23-24

Uhr

Anlieferung, Abfahrt vorwärts 82,7 85,7 82,7 82,7 82,7 82,7 82,7 82,7 82,7 82,7

Anlieferung, Anfahrt rückwärts 86,4 89,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4

Anlieferung, Anfahrt vorwärts 83,0 86,1 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0

EKW-Box 79,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 79,8

Entladevorgang der Anlieferung 93,5 96,5 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5

Gaskühler 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

Kühlaggregat Lkw 91,0

Lüftung 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

Parkplatz 79,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 79,8

Zufahrt Pkw 78,2 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 78,2
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Bebauungsplan Nie-127 "Vollsortimenter Hochstraße" in Niederkrüchten
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
00-01 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
01-02 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
02-03 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
03-04 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
04-05 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
05-06 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
06-07 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
07-08 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
08-09 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
09-10 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
10-11 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
11-12 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
12-13 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
13-14 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
14-15 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
15-16 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
16-17 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
17-18 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
18-19 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
19-20 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
20-21 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
21-22 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
22-23 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
23-24 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
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Bebauungsplan Nie-127 "Vollsortimenter Hochstraße" in Niederkrüchten
Beurteilungspegel, Bewertung gemäß TA Lärm

Obj.-Nr. Immissionsort Nutzung SW HR RW,T

dB(A)

RW,N

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LrT,diff

dB(A)

LrN,diff

dB(A)

RW,T,max

dB(A)

RW,N,max

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

LT,max,diff

dB(A)

LN,max,diff

dB(A)

1 Brempter Weg 6 WA EG W 55 40 53,3 42,2 --- 2,2 85 60 64,5 64,5 --- 4,5

2 Brempter Weg 7 WA EG S 55 40 52,2 42,9 --- 2,9 85 60 68,3 68,3 --- 8,3
2 Brempter Weg 7 WA 1.OG S 55 40 52,6 43,2 --- 3,2 85 60 68,2 68,2 --- 8,2

3 Brempter Weg 10 WA EG W 55 40 49,8 39,3 --- --- 85 60 62,3 62,3 --- 2,3
3 Brempter Weg 10 WA 1.OG W 55 40 49,8 40,1 --- 0,1 85 60 62,7 62,7 --- 2,7

4 Hochstraße 71 MI 1.OG N 60 45 50,9 50,3 --- 5,3 90 65 66,7 66,7 --- 1,7

5 Hochstraße 73 MI EG N 60 45 51,0 48,9 --- 3,9 90 65 65,5 65,5 --- 0,5
5 Hochstraße 73 MI 1.OG N 60 45 51,8 49,3 --- 4,3 90 65 65,7 65,7 --- 0,7

6 Hochstraße 78 WA 1.OG NW 55 40 49,9 42,8 --- 2,8 85 60 72,9 72,9 --- 12,9

7 Hochstraße 85 WA 1.OG SW 55 40 52,3 42,0 --- 2,0 85 60 62,1 62,1 --- 2,1

8 Mittelstraße 41 WA EG S 55 40 44,3 42,5 --- 2,5 85 60 52,1 52,1 --- ---

9 Mittelstraße 46 MI EG O 60 45 41,0 39,6 --- --- 90 65 57,7 57,7 --- ---

9 Mittelstraße 46 MI 1.OG O 60 45 42,1 41,1 --- --- 90 65 58,2 58,2 --- ---
9 Mittelstraße 46 MI 2.OG O 60 45 43,6 42,6 --- --- 90 65 58,2 58,2 --- ---

10 Mittelstraße 48 MI EG O 60 45 41,1 39,3 --- --- 90 65 57,0 57,0 --- ---
10 Mittelstraße 48 MI 1.OG O 60 45 42,3 40,9 --- --- 90 65 59,3 59,3 --- ---
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Bebauungsplan Nie-127 "Vollsortimenter Hochstraße" in Niederkrüchten
Beurteilungspegel, Bewertung gemäß TA Lärm

Legende

Obj.-Nr. Objektnummer
Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
HR Himmelsrichtung
RW,T dB(A) Richtwert Tag
RW,N dB(A) Richtwert Nacht
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LrT,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrT
LrN,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrN
RW,T,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Tag
RW,N,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Nacht
LT,max dB(A) Maximalpegel Tag
LN,max dB(A) Maximalpegel Nacht
LT,max,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LT,max
LN,max,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LN,max
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Bebauungsplan Nie-127 "Vollsortimenter Hochstraße" in Niederkrüchten
Teilbeurteilungspegel, ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

1   Brempter Weg 6   EG   W   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 53,3 dB(A)   LrN 42,2 dB(A)   LT,max 64,5 dB(A)   LN,max 64,5 dB(A)
Parkplatz Parkplatz 49,0 63,9 63,9
EKW-Box Punkt 48,7 60,7 60,7
Zufahrt Pkw Linie 46,2
Anlieferung, Anfahrt rückwärts Linie 39,8 39,8 64,5 64,5
Anlieferung, Anfahrt vorwärts Linie 35,8 35,8 64,5 64,5
Anlieferung, Abfahrt vorwärts Linie 32,6 32,6 60,2 60,2
Lüftung Punkt 28,1 26,2
Gaskühler Punkt 27,5 25,6
Entladevorgang der Anlieferung Punkt 26,1 26,1 43,6 43,6
Kühlaggregat Lkw Punkt 19,3
2   Brempter Weg 7   1.OG   S   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 52,6 dB(A)   LrN 43,2 dB(A)   LT,max 68,2 dB(A)   LN,max 68,2 dB(A)
Parkplatz Parkplatz 49,7 67,5 67,5
Zufahrt Pkw Linie 46,8
EKW-Box Punkt 42,6 54,6 54,6
Anlieferung, Anfahrt rückwärts Linie 41,2 41,2 68,2 68,2
Anlieferung, Anfahrt vorwärts Linie 36,7 36,7 68,2 68,2
Anlieferung, Abfahrt vorwärts Linie 31,0 31,0 60,8 60,8
Lüftung Punkt 30,8 28,8
Gaskühler Punkt 30,1 28,1
Entladevorgang der Anlieferung Punkt 22,4 22,4 39,9 39,9
Kühlaggregat Lkw Punkt 15,8
3   Brempter Weg 10   1.OG   W   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 49,8 dB(A)   LrN 40,1 dB(A)   LT,max 62,7 dB(A)   LN,max 62,7 dB(A)
Parkplatz Parkplatz 45,7 60,5 60,5
EKW-Box Punkt 44,6 56,6 56,6
Zufahrt Pkw Linie 43,0
Anlieferung, Anfahrt rückwärts Linie 37,6 37,6 62,7 62,7
Anlieferung, Anfahrt vorwärts Linie 33,4 33,4 62,7 62,7
Anlieferung, Abfahrt vorwärts Linie 30,2 30,2 58,6 58,6
Lüftung Punkt 28,8 26,8
Gaskühler Punkt 28,4 26,5
Entladevorgang der Anlieferung Punkt 21,8 21,8 39,3 39,3
Kühlaggregat Lkw Punkt 11,4
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Bebauungsplan Nie-127 "Vollsortimenter Hochstraße" in Niederkrüchten
Teilbeurteilungspegel, ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

4   Hochstraße 71   1.OG   N   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 50,9 dB(A)   LrN 50,3 dB(A)   LT,max 66,7 dB(A)   LN,max 66,7 dB(A)
Entladevorgang der Anlieferung Punkt 47,2 49,2 66,7 66,7
Parkplatz Parkplatz 43,3 58,5 58,5
EKW-Box Punkt 41,5 55,0 55,0
Zufahrt Pkw Linie 40,4
Kühlaggregat Lkw Punkt 38,3
Anlieferung, Anfahrt rückwärts Linie 38,2 40,2 65,6 65,6
Gaskühler Punkt 35,8 35,8
Anlieferung, Abfahrt vorwärts Linie 34,3 36,3 64,9 64,9
Anlieferung, Anfahrt vorwärts Linie 33,1 35,1 64,8 64,8
Lüftung Punkt 33,0 33,0
5   Hochstraße 73   1.OG   N   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 51,8 dB(A)   LrN 49,3 dB(A)   LT,max 65,7 dB(A)   LN,max 65,7 dB(A)
EKW-Box Punkt 48,5 61,9 61,9
Entladevorgang der Anlieferung Punkt 46,2 48,2 65,7 65,7
Parkplatz Parkplatz 41,6 57,1 57,1
Zufahrt Pkw Linie 38,6
Anlieferung, Anfahrt rückwärts Linie 37,3 39,3 64,0 64,0
Gaskühler Punkt 36,6 36,6
Kühlaggregat Lkw Punkt 36,1
Lüftung Punkt 33,5 33,5
Anlieferung, Abfahrt vorwärts Linie 31,8 33,8 63,4 63,4
Anlieferung, Anfahrt vorwärts Linie 30,0 32,1 61,3 61,3
6   Hochstraße 78   1.OG   NW   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 49,9 dB(A)   LrN 42,8 dB(A)   LT,max 72,9 dB(A)   LN,max 72,9 dB(A)
Zufahrt Pkw Linie 46,3
Parkplatz Parkplatz 43,5 58,3 58,3
EKW-Box Punkt 40,9 52,9 52,9
Anlieferung, Abfahrt vorwärts Linie 38,4 38,4 72,9 72,9
Anlieferung, Anfahrt vorwärts Linie 38,1 38,1 71,9 71,9
Entladevorgang der Anlieferung Punkt 34,8 34,8 52,3 52,3
Anlieferung, Anfahrt rückwärts Linie 32,0 32,0 56,6 56,6
Lüftung Punkt 30,2 28,3
Gaskühler Punkt 29,0 27,1
Kühlaggregat Lkw Punkt 19,4
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Bebauungsplan Nie-127 "Vollsortimenter Hochstraße" in Niederkrüchten
Teilbeurteilungspegel, ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

7   Hochstraße 85   1.OG   SW   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 52,3 dB(A)   LrN 42,0 dB(A)   LT,max 62,1 dB(A)   LN,max 62,1 dB(A)
EKW-Box Punkt 49,3 61,3 61,3
Parkplatz Parkplatz 46,6 58,4 58,4
Zufahrt Pkw Linie 44,0
Anlieferung, Anfahrt rückwärts Linie 38,6 38,6 62,1 62,1
Entladevorgang der Anlieferung Punkt 34,9 34,9 52,4 52,4
Anlieferung, Anfahrt vorwärts Linie 34,6 34,6 62,1 62,1
Anlieferung, Abfahrt vorwärts Linie 32,1 32,2 59,7 59,7
Kühlaggregat Lkw Punkt 28,8
Lüftung Punkt 28,6 26,7
Gaskühler Punkt 28,2 26,3
8   Mittelstraße 41   EG   S   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 44,3 dB(A)   LrN 42,5 dB(A)   LT,max 52,1 dB(A)   LN,max 52,1 dB(A)
Gaskühler Punkt 42,1 40,2
Lüftung Punkt 38,3 36,3
Entladevorgang der Anlieferung Punkt 34,6 34,6 52,1 52,1
Parkplatz Parkplatz 27,6 39,3 39,3
EKW-Box Punkt 25,2 37,2 37,2
Zufahrt Pkw Linie 24,4
Anlieferung, Anfahrt rückwärts Linie 20,3 20,3 47,2 47,2
Anlieferung, Abfahrt vorwärts Linie 15,9 15,9 47,1 47,1
Anlieferung, Anfahrt vorwärts Linie 14,8 14,8 42,4 42,4
Kühlaggregat Lkw Punkt 11,3
9   Mittelstraße 46   2.OG   O   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 43,6 dB(A)   LrN 42,6 dB(A)   LT,max 58,2 dB(A)   LN,max 58,2 dB(A)
Gaskühler Punkt 38,5 38,5
Lüftung Punkt 37,6 37,6
Parkplatz Parkplatz 35,3 49,4 49,4
Entladevorgang der Anlieferung Punkt 32,1 34,1 51,6 51,6
Zufahrt Pkw Linie 31,6
Kühlaggregat Lkw Punkt 31,4
Anlieferung, Anfahrt rückwärts Linie 30,5 32,5 58,2 58,2
Anlieferung, Abfahrt vorwärts Linie 26,9 28,9 58,1 58,1
EKW-Box Punkt 26,2 39,6 39,6
Anlieferung, Anfahrt vorwärts Linie 23,6 25,6 55,8 55,8
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Bebauungsplan Nie-127 "Vollsortimenter Hochstraße" in Niederkrüchten
Teilbeurteilungspegel, ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

10   Mittelstraße 48   1.OG   O   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 42,3 dB(A)   LrN 40,9 dB(A)   LT,max 59,3 dB(A)   LN,max 59,3 dB(A)
Gaskühler Punkt 36,6 36,6
Parkplatz Parkplatz 35,0 49,4 49,4
Lüftung Punkt 34,0 34,0
Kühlaggregat Lkw Punkt 32,3
Zufahrt Pkw Linie 31,7
Anlieferung, Anfahrt rückwärts Linie 31,4 33,4 59,3 59,3
Entladevorgang der Anlieferung Punkt 30,5 32,6 50,1 50,1
Anlieferung, Abfahrt vorwärts Linie 27,4 29,4 59,2 59,2
Anlieferung, Anfahrt vorwärts Linie 24,1 26,1 57,0 57,0
EKW-Box Punkt 23,9 37,4 37,4
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Bebauungsplan Nie-127 "Vollsortimenter Hochstraße" in Niederkrüchten
Teilbeurteilungspegel, ausgewählte Immissionsorte

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LT,max dB(A) Maximalpegel Tag
LN,max dB(A) Maximalpegel Nacht
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Bebauungsplan Nie-127 "Vollsortimenter Hochstraße" in Niederkrüchten
Teilpegel je Stunde für ausgewählte Immissionsorte, Bewertung gemäß TA Lärm

Schallquelle LrT LrN LT,max LN,max 00-01

Uhr

01-02

Uhr

02-03

Uhr

03-04

Uhr

04-05

Uhr

05-06

Uhr

06-07

Uhr

07-08

Uhr

08-09

Uhr

09-10

Uhr

10-11

Uhr

11-12

Uhr

12-13

Uhr

13-14

Uhr

14-15

Uhr

15-16

Uhr

16-17

Uhr

17-18

Uhr

18-19

Uhr

19-20

Uhr

20-21

Uhr

21-22

Uhr

22-23

Uhr

23-24

Uhr

1   Brempter Weg 6   EG   W   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 53,3 dB(A)   LrN 42,2 dB(A)   LT,max 64,5 dB(A)   LN,max 64,5 dB(A)
Anlieferung, Anfahrt vorwärts 35,8 35,8 64,5 64,5 35,8 38,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8
Anlieferung, Anfahrt rückwärts 39,8 39,8 64,5 64,5 39,8 42,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8
Anlieferung, Abfahrt vorwärts 32,6 32,6 60,2 60,2 32,6 35,6 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6
Entladevorgang der Anlieferung 26,1 26,1 43,6 43,6 26,1 29,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1
Kühlaggregat Lkw 19,3 31,3
Parkplatz 49,0 63,9 63,9 35,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 35,8
Zufahrt Pkw 46,2 33,1 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 33,1
EKW-Box 48,7 60,7 60,7 34,4 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 34,4
Gaskühler 27,5 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6
Lüftung 28,1 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2
2   Brempter Weg 7   1.OG   S   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 52,6 dB(A)   LrN 43,2 dB(A)   LT,max 68,2 dB(A)   LN,max 68,2 dB(A)
Anlieferung, Anfahrt vorwärts 36,7 36,7 68,2 68,2 36,7 39,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7
Anlieferung, Anfahrt rückwärts 41,2 41,2 68,2 68,2 41,2 44,3 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2
Anlieferung, Abfahrt vorwärts 31,0 31,0 60,8 60,8 31,0 34,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0
Entladevorgang der Anlieferung 22,4 22,4 39,9 39,9 22,4 25,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4
Kühlaggregat Lkw 15,8 27,9
Parkplatz 49,7 67,5 67,5 36,4 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 36,4
Zufahrt Pkw 46,8 33,8 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 33,8
EKW-Box 42,6 54,6 54,6 28,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 28,4
Gaskühler 30,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1
Lüftung 30,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8
3   Brempter Weg 10   1.OG   W   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 49,8 dB(A)   LrN 40,1 dB(A)   LT,max 62,7 dB(A)   LN,max 62,7 dB(A)
Anlieferung, Anfahrt vorwärts 33,4 33,4 62,7 62,7 33,4 36,4 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4
Anlieferung, Anfahrt rückwärts 37,6 37,6 62,7 62,7 37,6 40,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6
Anlieferung, Abfahrt vorwärts 30,2 30,2 58,6 58,6 30,2 33,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2
Entladevorgang der Anlieferung 21,8 21,8 39,3 39,3 21,8 24,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8
Kühlaggregat Lkw 11,4 23,5
Parkplatz 45,7 60,5 60,5 32,4 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 32,4
Zufahrt Pkw 43,0 30,0 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 30,0
EKW-Box 44,6 56,6 56,6 30,3 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 30,3
Gaskühler 28,4 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5
Lüftung 28,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8
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Bebauungsplan Nie-127 "Vollsortimenter Hochstraße" in Niederkrüchten
Teilpegel je Stunde für ausgewählte Immissionsorte, Bewertung gemäß TA Lärm

Schallquelle LrT LrN LT,max LN,max 00-01

Uhr

01-02

Uhr

02-03

Uhr

03-04

Uhr

04-05

Uhr

05-06

Uhr

06-07

Uhr

07-08

Uhr

08-09

Uhr

09-10

Uhr

10-11

Uhr

11-12

Uhr

12-13

Uhr

13-14

Uhr

14-15

Uhr

15-16

Uhr

16-17

Uhr

17-18

Uhr

18-19

Uhr

19-20

Uhr

20-21

Uhr

21-22

Uhr

22-23

Uhr

23-24

Uhr

4   Hochstraße 71   1.OG   N   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 50,9 dB(A)   LrN 50,3 dB(A)   LT,max 66,7 dB(A)   LN,max 66,7 dB(A)
Anlieferung, Anfahrt vorwärts 33,1 35,1 64,8 64,8 35,1 38,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1
Anlieferung, Anfahrt rückwärts 38,2 40,2 65,6 65,6 40,2 43,3 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2
Anlieferung, Abfahrt vorwärts 34,3 36,3 64,9 64,9 36,3 39,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3
Entladevorgang der Anlieferung 47,2 49,2 66,7 66,7 49,2 52,2 49,2 49,2 49,2 49,2 49,2 49,2 49,2 49,2
Kühlaggregat Lkw 38,3 50,3
Parkplatz 43,3 58,5 58,5 31,6 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6 31,6
Zufahrt Pkw 40,4 28,8 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 28,8
EKW-Box 41,5 55,0 55,0 28,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 28,8
Gaskühler 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8
Lüftung 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0
5   Hochstraße 73   1.OG   N   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 51,8 dB(A)   LrN 49,3 dB(A)   LT,max 65,7 dB(A)   LN,max 65,7 dB(A)
Anlieferung, Anfahrt vorwärts 30,0 32,1 61,3 61,3 32,1 35,1 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1
Anlieferung, Anfahrt rückwärts 37,3 39,3 64,0 64,0 39,3 42,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3
Anlieferung, Abfahrt vorwärts 31,8 33,8 63,4 63,4 33,8 36,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8
Entladevorgang der Anlieferung 46,2 48,2 65,7 65,7 48,2 51,2 48,2 48,2 48,2 48,2 48,2 48,2 48,2 48,2
Kühlaggregat Lkw 36,1 48,2
Parkplatz 41,6 57,1 57,1 29,8 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 29,8
Zufahrt Pkw 38,6 27,0 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 27,0
EKW-Box 48,5 61,9 61,9 35,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 35,7
Gaskühler 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6
Lüftung 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5
6   Hochstraße 78   1.OG   NW   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 49,9 dB(A)   LrN 42,8 dB(A)   LT,max 72,9 dB(A)   LN,max 72,9 dB(A)
Anlieferung, Anfahrt vorwärts 38,1 38,1 71,9 71,9 38,1 41,1 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1
Anlieferung, Anfahrt rückwärts 32,0 32,0 56,6 56,6 32,0 35,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0
Anlieferung, Abfahrt vorwärts 38,4 38,4 72,9 72,9 38,4 41,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4
Entladevorgang der Anlieferung 34,8 34,8 52,3 52,3 34,8 37,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8
Kühlaggregat Lkw 19,4 31,4
Parkplatz 43,5 58,3 58,3 30,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 30,2
Zufahrt Pkw 46,3 33,2 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 33,2
EKW-Box 40,9 52,9 52,9 26,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 26,7
Gaskühler 29,0 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1
Lüftung 30,2 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3
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Bebauungsplan Nie-127 "Vollsortimenter Hochstraße" in Niederkrüchten
Teilpegel je Stunde für ausgewählte Immissionsorte, Bewertung gemäß TA Lärm

Schallquelle LrT LrN LT,max LN,max 00-01

Uhr

01-02

Uhr

02-03

Uhr

03-04

Uhr

04-05

Uhr

05-06

Uhr

06-07

Uhr

07-08

Uhr

08-09

Uhr

09-10

Uhr

10-11

Uhr

11-12

Uhr

12-13

Uhr

13-14

Uhr

14-15

Uhr

15-16

Uhr

16-17

Uhr

17-18

Uhr

18-19

Uhr

19-20

Uhr

20-21

Uhr

21-22

Uhr

22-23

Uhr

23-24

Uhr

7   Hochstraße 85   1.OG   SW   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 52,3 dB(A)   LrN 42,0 dB(A)   LT,max 62,1 dB(A)   LN,max 62,1 dB(A)
Anlieferung, Anfahrt vorwärts 34,6 34,6 62,1 62,1 34,6 37,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6
Anlieferung, Anfahrt rückwärts 38,6 38,6 62,1 62,1 38,6 41,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6
Anlieferung, Abfahrt vorwärts 32,1 32,2 59,7 59,7 32,2 35,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2
Entladevorgang der Anlieferung 34,9 34,9 52,4 52,4 34,9 37,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9
Kühlaggregat Lkw 28,8 40,8
Parkplatz 46,6 58,4 58,4 33,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 33,3
Zufahrt Pkw 44,0 30,9 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 30,9
EKW-Box 49,3 61,3 61,3 35,0 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1 35,0
Gaskühler 28,2 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3
Lüftung 28,6 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7
8   Mittelstraße 41   EG   S   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 44,3 dB(A)   LrN 42,5 dB(A)   LT,max 52,1 dB(A)   LN,max 52,1 dB(A)
Anlieferung, Anfahrt vorwärts 14,8 14,8 42,4 42,4 14,8 17,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8
Anlieferung, Anfahrt rückwärts 20,3 20,3 47,2 47,2 20,3 23,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3
Anlieferung, Abfahrt vorwärts 15,9 15,9 47,1 47,1 15,9 18,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9
Entladevorgang der Anlieferung 34,6 34,6 52,1 52,1 34,6 37,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6
Kühlaggregat Lkw 11,3 23,3
Parkplatz 27,6 39,3 39,3 14,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 14,3
Zufahrt Pkw 24,4 11,3 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 11,3
EKW-Box 25,2 37,2 37,2 11,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 11,0
Gaskühler 42,1 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2
Lüftung 38,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3
9   Mittelstraße 46   2.OG   O   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 43,6 dB(A)   LrN 42,6 dB(A)   LT,max 58,2 dB(A)   LN,max 58,2 dB(A)
Anlieferung, Anfahrt vorwärts 23,6 25,6 55,8 55,8 25,6 28,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6
Anlieferung, Anfahrt rückwärts 30,5 32,5 58,2 58,2 32,5 35,6 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5
Anlieferung, Abfahrt vorwärts 26,9 28,9 58,1 58,1 28,9 31,9 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9
Entladevorgang der Anlieferung 32,1 34,1 51,6 51,6 34,1 37,1 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1
Kühlaggregat Lkw 31,4 43,4
Parkplatz 35,3 49,4 49,4 23,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 23,6
Zufahrt Pkw 31,6 20,1 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9 20,1
EKW-Box 26,2 39,6 39,6 13,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 13,4
Gaskühler 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5
Lüftung 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6
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Bebauungsplan Nie-127 "Vollsortimenter Hochstraße" in Niederkrüchten
Teilpegel je Stunde für ausgewählte Immissionsorte, Bewertung gemäß TA Lärm

Schallquelle LrT LrN LT,max LN,max 00-01

Uhr

01-02

Uhr

02-03

Uhr

03-04

Uhr

04-05

Uhr

05-06

Uhr

06-07

Uhr

07-08

Uhr

08-09

Uhr

09-10

Uhr

10-11

Uhr

11-12

Uhr

12-13

Uhr

13-14

Uhr

14-15

Uhr

15-16

Uhr

16-17

Uhr

17-18

Uhr

18-19

Uhr

19-20

Uhr

20-21

Uhr

21-22

Uhr

22-23

Uhr

23-24

Uhr

10   Mittelstraße 48   1.OG   O   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 42,3 dB(A)   LrN 40,9 dB(A)   LT,max 59,3 dB(A)   LN,max 59,3 dB(A)
Anlieferung, Anfahrt vorwärts 24,1 26,1 57,0 57,0 26,1 29,2 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1
Anlieferung, Anfahrt rückwärts 31,4 33,4 59,3 59,3 33,4 36,4 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4
Anlieferung, Abfahrt vorwärts 27,4 29,4 59,2 59,2 29,4 32,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4
Entladevorgang der Anlieferung 30,5 32,6 50,1 50,1 32,6 35,6 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6
Kühlaggregat Lkw 32,3 44,3
Parkplatz 35,0 49,4 49,4 23,2 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3 23,2
Zufahrt Pkw 31,7 20,2 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 20,2
EKW-Box 23,9 37,4 37,4 11,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 11,2
Gaskühler 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6
Lüftung 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0
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Bebauungsplan Nie-127 "Vollsortimenter Hochstraße" in Niederkrüchten
Beurteilungspegel mit Minderungsmaßnahmen, Bewertung gemäß TA Lärm

Obj.-Nr. Immissionsort Nutzung SW HR RW,T

dB(A)

RW,N

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LrT,diff

dB(A)

LrN,diff

dB(A)

RW,T,max

dB(A)

RW,N,max

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

LT,max,diff

dB(A)

LN,max,diff

dB(A)

1 Brempter Weg 6 WA EG W 55 40 54,1 23,9 --- --- 85 60 64,5 ---

2 Brempter Weg 7 WA EG S 55 40 53,3 23,9 --- --- 85 60 68,3 ---
2 Brempter Weg 7 WA 1.OG S 55 40 53,6 26,5 --- --- 85 60 68,2 ---

3 Brempter Weg 10 WA EG W 55 40 50,6 23,4 --- --- 85 60 62,3 ---
3 Brempter Weg 10 WA 1.OG W 55 40 50,7 24,7 --- --- 85 60 62,7 ---

4 Hochstraße 71 MI 1.OG N 60 45 51,3 32,6 --- --- 90 65 66,7 ---

5 Hochstraße 73 MI EG N 60 45 51,2 31,8 --- --- 90 65 65,5 ---
5 Hochstraße 73 MI 1.OG N 60 45 52,0 33,3 --- --- 90 65 65,7 ---

6 Hochstraße 78 WA 1.OG NW 55 40 51,5 25,8 --- --- 85 60 72,9 ---

7 Hochstraße 85 WA 1.OG SW 55 40 53,0 24,5 --- --- 85 60 62,1 ---

8 Mittelstraße 41 WA EG S 55 40 40,8 36,7 --- --- 85 60 52,1 ---

9 Mittelstraße 46 MI EG O 60 45 39,9 32,8 --- --- 90 65 57,7 ---

9 Mittelstraße 46 MI 1.OG O 60 45 40,8 34,2 --- --- 90 65 58,2 ---
9 Mittelstraße 46 MI 2.OG O 60 45 42,0 36,1 --- --- 90 65 58,2 ---

10 Mittelstraße 48 MI EG O 60 45 40,1 32,5 --- --- 90 65 57,0 ---
10 Mittelstraße 48 MI 1.OG O 60 45 41,5 33,5 --- --- 90 65 59,3 ---
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Bebauungsplan Nie-127 "Vollsortimenter Hochstraße" in Niederkrüchten
Beurteilungspegel mit Minderungsmaßnahmen, Bewertung gemäß TA Lärm

Legende

Obj.-Nr. Objektnummer
Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
HR Himmelsrichtung
RW,T dB(A) Richtwert Tag
RW,N dB(A) Richtwert Nacht
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LrT,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrT
LrN,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrN
RW,T,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Tag
RW,N,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Nacht
LT,max dB(A) Maximalpegel Tag
LN,max dB(A) Maximalpegel Nacht
LT,max,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LT,max
LN,max,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LN,max

SoundPLAN 8.0

31.01.2019

Anlage 7
Seite 2

Brilon Bondzio Weiser GmbH,     Universitätsstraße 142    44799 Bochum



Bebauungsplan Nie-127 "Vollsortimenter Hochstraße" in Niederkrüchten
Teilbeurteilungspegel für ausgewählte Immissionsorte mit Minderungsmaßnahmen, Bewertung gemäß TA Lärm

Schallquelle Quelltyp LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

LT,max
dB(A)

LN,max
dB(A)

1   Brempter Weg 6   EG   W   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 54,1 dB(A)   LrN 23,9 dB(A)   LT,max 64,5 dB(A)   LN,max  dB(A)   
Zufahrt Pkw Linie 49,2
Parkplatz Parkplatz 49,1 63,9
EKW-Box Punkt 48,7 60,7
Anlieferung, Anfahrt rückwärts Linie 40,1 64,5
Anlieferung, Anfahrt vorwärts Linie 36,1 64,5
Anlieferung, Abfahrt vorwärts Linie 32,8 60,2
Entladevorgang der Anlieferung Punkt 26,3 43,6
Lüftung Punkt 23,1 21,2
Gaskühler Punkt 22,5 20,6
Kühlaggregat Lkw Punkt 19,3
2   Brempter Weg 7   1.OG   S   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 53,6 dB(A)   LrN 26,5 dB(A)   LT,max 68,2 dB(A)   LN,max  dB(A)   
Zufahrt Pkw Linie 49,9
Parkplatz Parkplatz 49,7 67,5
EKW-Box Punkt 42,7 54,6
Anlieferung, Anfahrt rückwärts Linie 41,5 68,2
Anlieferung, Anfahrt vorwärts Linie 36,9 68,2
Anlieferung, Abfahrt vorwärts Linie 31,2 60,8
Lüftung Punkt 25,8 23,8
Gaskühler Punkt 25,1 23,1
Entladevorgang der Anlieferung Punkt 22,6 39,9
Kühlaggregat Lkw Punkt 15,8
3   Brempter Weg 10   1.OG   W   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 50,7 dB(A)   LrN 24,7 dB(A)   LT,max 62,7 dB(A)   LN,max  dB(A)   
Zufahrt Pkw Linie 46,1
Parkplatz Parkplatz 45,7 60,5
EKW-Box Punkt 44,6 56,6
Anlieferung, Anfahrt rückwärts Linie 37,9 62,7
Anlieferung, Anfahrt vorwärts Linie 33,7 62,7
Anlieferung, Abfahrt vorwärts Linie 30,5 58,6
Lüftung Punkt 23,8 21,8
Gaskühler Punkt 23,4 21,5
Entladevorgang der Anlieferung Punkt 22,0 39,3
Kühlaggregat Lkw Punkt 11,4
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Bebauungsplan Nie-127 "Vollsortimenter Hochstraße" in Niederkrüchten
Teilbeurteilungspegel für ausgewählte Immissionsorte mit Minderungsmaßnahmen, Bewertung gemäß TA Lärm

Schallquelle Quelltyp LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

LT,max
dB(A)

LN,max
dB(A)

4   Hochstraße 71   1.OG   N   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 51,3 dB(A)   LrN 32,6 dB(A)   LT,max 66,7 dB(A)   LN,max  dB(A)   
Entladevorgang der Anlieferung Punkt 47,6 66,7
Zufahrt Pkw Linie 43,4
Parkplatz Parkplatz 43,4 58,5
EKW-Box Punkt 41,5 55,0
Anlieferung, Anfahrt rückwärts Linie 38,6 65,6
Kühlaggregat Lkw Punkt 38,3
Anlieferung, Abfahrt vorwärts Linie 34,7 64,9
Anlieferung, Anfahrt vorwärts Linie 33,5 64,8
Gaskühler Punkt 30,8 30,8
Lüftung Punkt 28,0 28,0
5   Hochstraße 73   1.OG   N   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 52,0 dB(A)   LrN 33,3 dB(A)   LT,max 65,7 dB(A)   LN,max  dB(A)   
EKW-Box Punkt 48,5 61,9
Entladevorgang der Anlieferung Punkt 46,6 65,7
Zufahrt Pkw Linie 41,6
Parkplatz Parkplatz 41,6 57,1
Anlieferung, Anfahrt rückwärts Linie 37,7 64,0
Kühlaggregat Lkw Punkt 36,1
Anlieferung, Abfahrt vorwärts Linie 32,2 63,4
Gaskühler Punkt 31,6 31,6
Anlieferung, Anfahrt vorwärts Linie 30,4 61,3
Lüftung Punkt 28,5 28,5
6   Hochstraße 78   1.OG   NW   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 51,5 dB(A)   LrN 25,8 dB(A)   LT,max 72,9 dB(A)   LN,max  dB(A)   
Zufahrt Pkw Linie 49,3
Parkplatz Parkplatz 43,5 58,3
EKW-Box Punkt 40,9 52,9
Anlieferung, Abfahrt vorwärts Linie 38,7 72,9
Anlieferung, Anfahrt vorwärts Linie 38,3 71,9
Entladevorgang der Anlieferung Punkt 35,0 52,3
Anlieferung, Anfahrt rückwärts Linie 32,2 56,6
Lüftung Punkt 25,2 23,3
Gaskühler Punkt 24,0 22,1
Kühlaggregat Lkw Punkt 19,4
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Bebauungsplan Nie-127 "Vollsortimenter Hochstraße" in Niederkrüchten
Teilbeurteilungspegel für ausgewählte Immissionsorte mit Minderungsmaßnahmen, Bewertung gemäß TA Lärm

Schallquelle Quelltyp LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

LT,max
dB(A)

LN,max
dB(A)

7   Hochstraße 85   1.OG   SW   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 53,0 dB(A)   LrN 24,5 dB(A)   LT,max 62,1 dB(A)   LN,max  dB(A)   
EKW-Box Punkt 49,3 61,3
Zufahrt Pkw Linie 47,0
Parkplatz Parkplatz 46,6 58,4
Anlieferung, Anfahrt rückwärts Linie 38,8 62,1
Entladevorgang der Anlieferung Punkt 35,1 52,4
Anlieferung, Anfahrt vorwärts Linie 34,9 62,1
Anlieferung, Abfahrt vorwärts Linie 32,4 59,7
Kühlaggregat Lkw Punkt 28,8
Lüftung Punkt 23,6 21,7
Gaskühler Punkt 23,2 21,3
8   Mittelstraße 41   EG   S   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 40,8 dB(A)   LrN 36,7 dB(A)   LT,max 52,1 dB(A)   LN,max  dB(A)   
Gaskühler Punkt 37,1 35,2
Entladevorgang der Anlieferung Punkt 34,8 52,1
Lüftung Punkt 33,3 31,3
Parkplatz Parkplatz 27,6 39,3
Zufahrt Pkw Linie 27,5
EKW-Box Punkt 25,3 37,2
Anlieferung, Anfahrt rückwärts Linie 20,6 47,2
Anlieferung, Abfahrt vorwärts Linie 16,1 47,1
Anlieferung, Anfahrt vorwärts Linie 15,1 42,4
Kühlaggregat Lkw Punkt 11,3
9   Mittelstraße 46   2.OG   O   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 42,0 dB(A)   LrN 36,1 dB(A)   LT,max 58,2 dB(A)   LN,max  dB(A)   
Parkplatz Parkplatz 35,3 49,4
Zufahrt Pkw Linie 34,7
Gaskühler Punkt 33,5 33,5
Lüftung Punkt 32,6 32,6
Entladevorgang der Anlieferung Punkt 32,5 51,6
Kühlaggregat Lkw Punkt 31,4
Anlieferung, Anfahrt rückwärts Linie 30,9 58,2
Anlieferung, Abfahrt vorwärts Linie 27,3 58,1
EKW-Box Punkt 26,2 39,6
Anlieferung, Anfahrt vorwärts Linie 24,0 55,8
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Bebauungsplan Nie-127 "Vollsortimenter Hochstraße" in Niederkrüchten
Teilbeurteilungspegel für ausgewählte Immissionsorte mit Minderungsmaßnahmen, Bewertung gemäß TA Lärm

Schallquelle Quelltyp LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

LT,max
dB(A)

LN,max
dB(A)

10   Mittelstraße 48   1.OG   O   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 41,5 dB(A)   LrN 33,5 dB(A)   LT,max 59,3 dB(A)   LN,max  dB(A)   
Parkplatz Parkplatz 35,0 49,4
Zufahrt Pkw Linie 34,8
Kühlaggregat Lkw Punkt 32,3
Anlieferung, Anfahrt rückwärts Linie 31,8 59,3
Gaskühler Punkt 31,6 31,6
Entladevorgang der Anlieferung Punkt 31,0 50,1
Lüftung Punkt 29,0 29,0
Anlieferung, Abfahrt vorwärts Linie 27,8 59,2
Anlieferung, Anfahrt vorwärts Linie 24,5 57,0
EKW-Box Punkt 23,9 37,4
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Bebauungsplan Nie-127 "Vollsortimenter Hochstraße" in Niederkrüchten
Teilbeurteilungspegel für ausgewählte Immissionsorte mit Minderungsmaßnahmen, Bewertung gemäß TA Lärm

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LT,max dB(A) Maximalpegel Tag
LN,max dB(A) Maximalpegel Nacht
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Bebauungsplan Nie-127 "Vollsortimenter Hochstraße" in Niederkrüchten
Mittlere Ausbreitung für ausgewählte Immissionsorte mit Minderungsmaßnahmen, Bewertung gemäß TA Lärm

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li
dB(A)

R'w
dB

Lw
dB(A)

Lw'
dB(A)

l oder S
m,m²

KI
dB

KT
dB

Ko
dB

s
m

Adiv
dB

Agnd
dB

Abar
dB

Aatm
dB

dLrefl
dB

Cmet Ls
dB(A)

ADI
dB

dLw
dB

ZR
dB

Lr

1   Brempter Weg 6   EG   W   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 54,1 dB(A)   LrN 23,9 dB(A)   LT,max 64,5 dB(A)   LN,max  dB(A)   
LrT Anlieferung, Abfahrt vorwärts Linie 82,7 63,0 93,8 0 0 0,0 65,26 -47,3 -2,4 -0,4 -0,6 0,5 0,0 32,6 0,0 -1,6 1,9 32,8
LrT Anlieferung, Anfahrt rückwärts Linie 86,4 68,0 68,8 0 0 0,0 47,79 -44,6 -2,2 -0,2 -0,4 0,8 0,0 39,8 0,0 -1,6 1,9 40,1
LrT Anlieferung, Anfahrt vorwärts Linie 83,0 63,0 100,9 0 0 0,0 52,34 -45,4 -2,2 0,0 -0,4 0,8 0,0 35,8 0,0 -1,6 1,9 36,1
LrT EKW-Box Punkt 72,0 72,0 0 0 3,0 54,60 -45,7 -3,4 -1,4 -0,1 2,2 0,0 26,7 0,0 20,5 1,5 48,7
LrT Entladevorgang der Anlieferung Punkt 93,5 93,5 0 0 3,0 104,01 -51,3 -4,2 -14,6 -0,2 0,0 0,0 26,1 0,0 -1,6 1,9 26,3
LrT Gaskühler Punkt 75,0 75,0 0 0 3,0 100,10 -51,0 -2,6 -3,7 -0,2 0,0 0,0 20,6 0,0 0,0 1,9 22,5
LrT Kühlaggregat Lkw Punkt 91,0 91,0 0 0 0,0 74,58 -48,4 -0,5 -10,6 -0,5 0,3 0,0 31,3 0,0 -12,0 0,0 19,3
LrT Lüftung Punkt 75,0 75,0 0 0 3,0 94,21 -50,5 -2,4 -3,7 -0,2 0,0 0,0 21,2 0,0 0,0 1,9 23,1
LrT Zufahrt Pkw Linie 71,2 47,5 233,3 0 0 0,0 41,13 -43,3 -1,8 -0,1 -0,3 0,4 0,0 26,1 0,0 21,6 1,5 49,2
LrT Parkplatz Parkplatz 89,8 55,0 3068,4 0 0 0,0 37,41 -42,5 -1,2 -0,3 -0,3 0,2 0,0 45,8 0,0 1,8 1,5 49,1
2   Brempter Weg 7   1.OG   S   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 53,6 dB(A)   LrN 26,5 dB(A)   LT,max 68,2 dB(A)   LN,max  dB(A)   
LrT Anlieferung, Abfahrt vorwärts Linie 82,7 63,0 93,8 0 0 0,0 75,06 -48,5 -2,5 -1,0 -0,6 0,8 0,0 31,0 0,0 -1,6 1,9 31,2
LrT Anlieferung, Anfahrt rückwärts Linie 86,4 68,0 68,8 0 0 0,0 43,29 -43,7 -1,9 -0,3 -0,3 1,1 0,0 41,2 0,0 -1,6 1,9 41,5
LrT Anlieferung, Anfahrt vorwärts Linie 83,0 63,0 100,9 0 0 0,0 51,08 -45,2 -1,9 0,0 -0,4 1,1 0,0 36,7 0,0 -1,6 1,9 36,9
LrT EKW-Box Punkt 72,0 72,0 0 0 3,0 50,67 -45,1 -2,2 -7,0 -0,1 0,0 0,0 20,6 0,0 20,5 1,5 42,7
LrT Entladevorgang der Anlieferung Punkt 93,5 93,5 0 0 3,0 93,22 -50,4 -3,7 -19,9 -0,2 0,0 0,0 22,4 0,0 -1,6 1,9 22,6
LrT Gaskühler Punkt 75,0 75,0 0 0 3,0 87,04 -49,8 -1,7 -3,2 -0,2 0,0 0,0 23,1 0,0 0,0 1,9 25,1
LrT Kühlaggregat Lkw Punkt 91,0 91,0 0 0 0,0 71,43 -48,1 -0,4 -20,6 -0,4 6,3 0,0 27,9 0,0 -12,0 0,0 15,8
LrT Lüftung Punkt 75,0 75,0 0 0 3,0 80,73 -49,1 -1,4 -3,4 -0,2 0,0 0,0 23,8 0,0 0,0 1,9 25,8
LrT Zufahrt Pkw Linie 71,2 47,5 233,3 0 0 0,0 40,47 -43,1 -1,5 0,0 -0,2 0,5 0,0 26,8 0,0 21,6 1,5 49,9
LrT Parkplatz Parkplatz 89,8 55,0 3068,4 0 0 0,0 36,63 -42,3 -1,2 0,0 -0,3 0,4 0,0 46,4 0,0 1,8 1,5 49,7
3   Brempter Weg 10   1.OG   W   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 50,7 dB(A)   LrN 24,7 dB(A)   LT,max 62,7 dB(A)   LN,max  dB(A)   
LrT Anlieferung, Abfahrt vorwärts Linie 82,7 63,0 93,8 0 0 0,0 86,63 -49,7 -2,6 -0,8 -0,7 1,3 0,0 30,2 0,0 -1,6 1,9 30,5
LrT Anlieferung, Anfahrt rückwärts Linie 86,4 68,0 68,8 0 0 0,0 61,21 -46,7 -2,3 -0,2 -0,5 1,0 0,0 37,6 0,0 -1,6 1,9 37,9
LrT Anlieferung, Anfahrt vorwärts Linie 83,0 63,0 100,9 0 0 0,0 68,93 -47,8 -2,4 0,0 -0,6 1,1 0,0 33,4 0,0 -1,6 1,9 33,7
LrT EKW-Box Punkt 72,0 72,0 0 0 3,0 67,75 -47,6 -2,9 -1,8 -0,1 0,0 0,0 22,6 0,0 20,5 1,5 44,6
LrT Entladevorgang der Anlieferung Punkt 93,5 93,5 0 0 3,0 115,01 -52,2 -4,0 -18,3 -0,2 0,0 0,0 21,8 0,0 -1,6 1,9 22,0
LrT Gaskühler Punkt 75,0 75,0 0 0 3,0 109,57 -51,8 -2,4 -2,1 -0,2 0,0 0,0 21,5 0,0 0,0 1,9 23,4
LrT Kühlaggregat Lkw Punkt 91,0 91,0 0 0 0,0 89,22 -50,0 -0,4 -17,9 -0,5 1,2 0,0 23,5 0,0 -12,0 0,0 11,4
LrT Lüftung Punkt 75,0 75,0 0 0 3,0 103,30 -51,3 -2,2 -2,4 -0,2 0,0 0,0 21,8 0,0 0,0 1,9 23,8
LrT Zufahrt Pkw Linie 71,2 47,5 233,3 0 0 0,0 57,29 -46,2 -2,1 -0,1 -0,4 0,6 0,0 23,0 0,0 21,6 1,5 46,1
LrT Parkplatz Parkplatz 89,8 55,0 3068,4 0 0 0,0 53,09 -45,5 -1,7 -0,1 -0,5 0,4 0,0 42,4 0,0 1,8 1,5 45,7
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Bebauungsplan Nie-127 "Vollsortimenter Hochstraße" in Niederkrüchten
Mittlere Ausbreitung für ausgewählte Immissionsorte mit Minderungsmaßnahmen, Bewertung gemäß TA Lärm

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li
dB(A)

R'w
dB

Lw
dB(A)

Lw'
dB(A)

l oder S
m,m²

KI
dB

KT
dB

Ko
dB

s
m

Adiv
dB

Agnd
dB

Abar
dB

Aatm
dB

dLrefl
dB

Cmet Ls
dB(A)

ADI
dB

dLw
dB

ZR
dB

Lr

4   Hochstraße 71   1.OG   N   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 51,3 dB(A)   LrN 32,6 dB(A)   LT,max 66,7 dB(A)   LN,max  dB(A)   
LrT Anlieferung, Abfahrt vorwärts Linie 82,7 63,0 93,8 0 0 0,0 36,53 -42,2 -1,9 -2,6 -0,3 0,6 0,0 36,3 0,0 -1,6 0,0 34,7
LrT Anlieferung, Anfahrt rückwärts Linie 86,4 68,0 68,8 0 0 0,0 46,40 -44,3 -2,0 -0,1 -0,4 0,7 0,0 40,2 0,0 -1,6 0,0 38,6
LrT Anlieferung, Anfahrt vorwärts Linie 83,0 63,0 100,9 0 0 0,0 41,40 -43,3 -1,9 -3,1 -0,4 0,8 0,0 35,1 0,0 -1,6 0,0 33,5
LrT EKW-Box Punkt 72,0 72,0 0 0 3,0 52,26 -45,4 -2,6 -6,2 -0,1 0,2 0,0 21,0 0,0 20,5 0,0 41,5
LrT Entladevorgang der Anlieferung Punkt 93,5 93,5 0 0 3,0 46,91 -44,4 -2,5 -2,3 -0,1 2,0 0,0 49,2 0,0 -1,6 0,0 47,6
LrT Gaskühler Punkt 75,0 75,0 0 0 2,9 51,12 -45,2 0,0 -1,8 -0,1 0,0 0,0 30,8 0,0 0,0 0,0 30,8
LrT Kühlaggregat Lkw Punkt 91,0 91,0 0 0 0,0 35,10 -41,9 -0,3 0,0 -0,3 1,8 0,0 50,3 0,0 -12,0 0,0 38,3
LrT Lüftung Punkt 75,0 75,0 0 0 2,9 51,44 -45,2 0,0 -4,6 -0,1 0,0 0,0 28,0 0,0 0,0 0,0 28,0
LrT Zufahrt Pkw Linie 71,2 47,5 233,3 0 0 0,0 44,21 -43,9 -2,0 -3,9 -0,4 0,8 0,0 21,8 0,0 21,6 0,0 43,4
LrT Parkplatz Parkplatz 89,8 55,0 3068,4 0 0 0,0 49,02 -44,8 -1,7 -1,9 -0,5 0,6 0,0 41,6 0,0 1,8 0,0 43,4
5   Hochstraße 73   1.OG   N   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 52,0 dB(A)   LrN 33,3 dB(A)   LT,max 65,7 dB(A)   LN,max  dB(A)   
LrT Anlieferung, Abfahrt vorwärts Linie 82,7 63,0 93,8 0 0 0,0 23,68 -38,5 -1,3 -9,3 -0,3 0,4 0,0 33,8 0,0 -1,6 0,0 32,2
LrT Anlieferung, Anfahrt rückwärts Linie 86,4 68,0 68,8 0 0 0,0 49,88 -44,9 -2,1 -0,1 -0,4 0,5 0,0 39,3 0,0 -1,6 0,0 37,7
LrT Anlieferung, Anfahrt vorwärts Linie 83,0 63,0 100,9 0 0 0,0 25,58 -39,1 -1,3 -10,5 -0,4 0,3 0,0 32,1 0,0 -1,6 0,0 30,4
LrT EKW-Box Punkt 72,0 72,0 0 0 3,0 56,11 -46,0 -2,4 0,0 -0,1 1,4 0,0 27,9 0,0 20,5 0,0 48,5
LrT Entladevorgang der Anlieferung Punkt 93,5 93,5 0 0 3,0 63,79 -47,1 -2,9 -1,9 -0,1 3,7 0,0 48,2 0,0 -1,6 0,0 46,6
LrT Gaskühler Punkt 75,0 75,0 0 0 2,9 66,90 -47,5 -0,3 -0,6 -0,1 2,1 0,0 31,6 0,0 0,0 0,0 31,6
LrT Kühlaggregat Lkw Punkt 91,0 91,0 0 0 0,0 44,87 -44,0 -0,3 0,0 -0,4 2,0 0,0 48,2 0,0 -12,0 0,0 36,1
LrT Lüftung Punkt 75,0 75,0 0 0 2,9 66,11 -47,4 -0,3 -4,0 -0,1 2,3 0,0 28,5 0,0 0,0 0,0 28,5
LrT Zufahrt Pkw Linie 71,2 47,5 233,3 0 0 0,0 26,23 -39,4 -1,2 -10,6 -0,3 0,3 0,0 20,0 0,0 21,6 0,0 41,6
LrT Parkplatz Parkplatz 89,8 55,0 3068,4 0 0 0,0 35,71 -42,0 -1,3 -6,7 -0,3 0,3 0,0 39,8 0,0 1,8 0,0 41,6
6   Hochstraße 78   1.OG   NW   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 51,5 dB(A)   LrN 25,8 dB(A)   LT,max 72,9 dB(A)   LN,max  dB(A)   
LrT Anlieferung, Abfahrt vorwärts Linie 82,7 63,0 93,8 0 0 0,0 37,33 -42,4 -1,5 -0,2 -0,2 0,0 0,0 38,4 0,0 -1,6 1,9 38,7
LrT Anlieferung, Anfahrt rückwärts Linie 86,4 68,0 68,8 0 0 0,0 84,01 -49,5 -2,6 -1,8 -0,7 0,2 0,0 32,0 0,0 -1,6 1,9 32,2
LrT Anlieferung, Anfahrt vorwärts Linie 83,0 63,0 100,9 0 0 0,0 40,45 -43,1 -1,6 0,0 -0,3 0,0 0,0 38,1 0,0 -1,6 1,9 38,3
LrT EKW-Box Punkt 72,0 72,0 0 0 3,0 89,84 -50,1 -3,5 -3,5 -0,2 1,1 0,0 18,9 0,0 20,5 1,5 40,9
LrT Entladevorgang der Anlieferung Punkt 93,5 93,5 0 0 3,0 95,11 -50,6 -3,6 -9,3 -0,2 1,9 0,0 34,8 0,0 -1,6 1,9 35,0
LrT Gaskühler Punkt 75,0 75,0 0 0 3,0 99,36 -50,9 -1,9 -2,8 -0,2 0,0 0,0 22,1 0,0 0,0 1,9 24,0
LrT Kühlaggregat Lkw Punkt 91,0 91,0 0 0 0,0 79,49 -49,0 -0,4 -11,3 -0,4 1,5 0,0 31,4 0,0 -12,0 0,0 19,4
LrT Lüftung Punkt 75,0 75,0 0 0 3,0 99,42 -50,9 -1,9 -1,6 -0,2 0,0 0,0 23,3 0,0 0,0 1,9 25,2
LrT Zufahrt Pkw Linie 71,2 47,5 233,3 0 0 0,0 40,92 -43,2 -1,6 0,0 -0,2 0,1 0,0 26,2 0,0 21,6 1,5 49,3
LrT Parkplatz Parkplatz 89,8 55,0 3068,4 0 0 0,0 64,48 -47,2 -1,9 -0,1 -0,6 0,1 0,0 40,2 0,0 1,8 1,5 43,5
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Bebauungsplan Nie-127 "Vollsortimenter Hochstraße" in Niederkrüchten
Mittlere Ausbreitung für ausgewählte Immissionsorte mit Minderungsmaßnahmen, Bewertung gemäß TA Lärm

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li
dB(A)

R'w
dB

Lw
dB(A)

Lw'
dB(A)

l oder S
m,m²

KI
dB

KT
dB

Ko
dB

s
m

Adiv
dB

Agnd
dB

Abar
dB

Aatm
dB

dLrefl
dB

Cmet Ls
dB(A)

ADI
dB

dLw
dB

ZR
dB

Lr

7   Hochstraße 85   1.OG   SW   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 53,0 dB(A)   LrN 24,5 dB(A)   LT,max 62,1 dB(A)   LN,max  dB(A)   
LrT Anlieferung, Abfahrt vorwärts Linie 82,7 63,0 93,8 0 0 0,0 65,91 -47,4 -2,4 -0,7 -0,5 0,4 0,0 32,2 0,0 -1,6 1,9 32,4
LrT Anlieferung, Anfahrt rückwärts Linie 86,4 68,0 68,8 0 0 0,0 57,76 -46,2 -2,3 0,0 -0,5 1,2 0,0 38,6 0,0 -1,6 1,9 38,8
LrT Anlieferung, Anfahrt vorwärts Linie 83,0 63,0 100,9 0 0 0,0 58,73 -46,4 -2,3 -0,5 -0,5 1,2 0,0 34,6 0,0 -1,6 1,9 34,9
LrT EKW-Box Punkt 72,0 72,0 0 0 3,0 64,15 -47,1 -2,7 0,0 -0,1 2,2 0,0 27,3 0,0 20,5 1,5 49,3
LrT Entladevorgang der Anlieferung Punkt 93,5 93,5 0 0 3,0 112,23 -52,0 -3,8 -5,6 -0,2 0,0 0,0 34,9 0,0 -1,6 1,9 35,1
LrT Gaskühler Punkt 75,0 75,0 0 0 3,0 109,17 -51,8 -2,2 -2,5 -0,2 0,0 0,0 21,3 0,0 0,0 1,9 23,2
LrT Kühlaggregat Lkw Punkt 91,0 91,0 0 0 0,0 81,22 -49,2 -0,4 0,0 -0,7 0,2 0,0 40,8 0,0 -12,0 0,0 28,8
LrT Lüftung Punkt 75,0 75,0 0 0 3,0 103,74 -51,3 -2,1 -2,7 -0,2 0,0 0,0 21,7 0,0 0,0 1,9 23,6
LrT Zufahrt Pkw Linie 71,2 47,5 233,3 0 0 0,0 50,67 -45,1 -2,1 -0,6 -0,4 0,8 0,0 23,9 0,0 21,6 1,5 47,0
LrT Parkplatz Parkplatz 89,8 55,0 3068,4 0 0 0,0 47,00 -44,4 -1,7 -0,5 -0,4 0,5 0,0 43,3 0,0 1,8 1,5 46,6
8   Mittelstraße 41   EG   S   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 40,8 dB(A)   LrN 36,7 dB(A)   LT,max 52,1 dB(A)   LN,max  dB(A)   
LrT Anlieferung, Abfahrt vorwärts Linie 82,7 63,0 93,8 0 0 0,0 76,38 -48,7 -2,5 -17,6 -0,2 2,2 0,0 15,9 0,0 -1,6 1,9 16,1
LrT Anlieferung, Anfahrt rückwärts Linie 86,4 68,0 68,8 0 0 0,0 68,76 -47,7 -2,5 -19,4 -0,2 3,8 0,0 20,3 0,0 -1,6 1,9 20,6
LrT Anlieferung, Anfahrt vorwärts Linie 83,0 63,0 100,9 0 0 0,0 85,80 -49,7 -2,7 -17,5 -0,2 1,9 0,0 14,8 0,0 -1,6 1,9 15,1
LrT EKW-Box Punkt 72,0 72,0 0 0 3,0 63,94 -47,1 -3,6 -21,0 -0,1 0,0 0,0 3,2 0,0 20,5 1,5 25,3
LrT Entladevorgang der Anlieferung Punkt 93,5 93,5 0 0 3,0 22,88 -38,2 -1,5 -22,2 0,0 0,0 0,0 34,6 0,0 -1,6 1,9 34,8
LrT Gaskühler Punkt 75,0 75,0 0 0 2,7 21,28 -37,5 0,0 -5,1 0,0 0,2 0,0 35,2 0,0 0,0 1,9 37,1
LrT Kühlaggregat Lkw Punkt 91,0 91,0 0 0 0,0 50,35 -45,0 -0,4 -21,9 -0,3 0,0 0,0 23,3 0,0 -12,0 0,0 11,3
LrT Lüftung Punkt 75,0 75,0 0 0 2,7 25,18 -39,0 0,0 -7,4 0,0 0,0 0,0 31,3 0,0 0,0 1,9 33,3
LrT Zufahrt Pkw Linie 71,2 47,5 233,3 0 0 0,0 90,37 -50,1 -2,6 -15,3 -0,2 1,4 0,0 4,4 0,0 21,6 1,5 27,5
LrT Parkplatz Parkplatz 89,8 55,0 3068,4 0 0 0,0 86,97 -49,8 -1,9 -14,5 -0,1 0,8 0,0 24,3 0,0 1,8 1,5 27,6
9   Mittelstraße 46   2.OG   O   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 42,0 dB(A)   LrN 36,1 dB(A)   LT,max 58,2 dB(A)   LN,max  dB(A)   
LrT Anlieferung, Abfahrt vorwärts Linie 82,7 63,0 93,8 0 0 0,0 98,78 -50,9 -2,6 -1,7 -0,8 2,3 0,0 28,9 0,0 -1,6 0,0 27,3
LrT Anlieferung, Anfahrt rückwärts Linie 86,4 68,0 68,8 0 0 0,0 95,90 -50,6 -2,6 -2,1 -0,7 2,2 0,0 32,5 0,0 -1,6 0,0 30,9
LrT Anlieferung, Anfahrt vorwärts Linie 83,0 63,0 100,9 0 0 0,0 107,94 -51,7 -2,7 -3,6 -0,9 1,4 0,0 25,6 0,0 -1,6 0,0 24,0
LrT EKW-Box Punkt 72,0 72,0 0 0 3,0 92,90 -50,4 -2,7 -16,1 -0,2 0,0 0,0 5,6 0,0 20,5 0,0 26,2
LrT Entladevorgang der Anlieferung Punkt 93,5 93,5 0 0 3,0 44,10 -43,9 -0,7 -17,7 -0,1 0,0 0,0 34,1 0,0 -1,6 0,0 32,5
LrT Gaskühler Punkt 75,0 75,0 0 0 2,7 47,53 -44,5 0,0 0,0 -0,1 0,4 0,0 33,5 0,0 0,0 0,0 33,5
LrT Kühlaggregat Lkw Punkt 91,0 91,0 0 0 0,0 74,26 -48,4 -0,4 -1,3 -0,8 3,3 0,0 43,4 0,0 -12,0 0,0 31,4
LrT Lüftung Punkt 75,0 75,0 0 0 2,8 53,72 -45,6 0,0 0,0 -0,1 0,5 0,0 32,6 0,0 0,0 0,0 32,6
LrT Zufahrt Pkw Linie 71,2 47,5 233,3 0 0 0,0 112,81 -52,0 -2,6 -4,0 -0,8 1,3 0,0 13,1 0,0 21,6 0,0 34,7
LrT Parkplatz Parkplatz 89,8 55,0 3068,4 0 0 0,0 112,26 -52,0 -1,7 -2,8 -0,9 1,1 0,0 33,6 0,0 1,8 0,0 35,3
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Bebauungsplan Nie-127 "Vollsortimenter Hochstraße" in Niederkrüchten
Mittlere Ausbreitung für ausgewählte Immissionsorte mit Minderungsmaßnahmen, Bewertung gemäß TA Lärm

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li
dB(A)

R'w
dB

Lw
dB(A)

Lw'
dB(A)

l oder S
m,m²

KI
dB

KT
dB

Ko
dB

s
m

Adiv
dB

Agnd
dB

Abar
dB

Aatm
dB

dLrefl
dB

Cmet Ls
dB(A)

ADI
dB

dLw
dB

ZR
dB

Lr

10   Mittelstraße 48   1.OG   O   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 41,5 dB(A)   LrN 33,5 dB(A)   LT,max 59,3 dB(A)   LN,max  dB(A)   
LrT Anlieferung, Abfahrt vorwärts Linie 82,7 63,0 93,8 0 0 0,0 96,57 -50,7 -2,7 -1,6 -0,8 2,5 0,0 29,4 0,0 -1,6 0,0 27,8
LrT Anlieferung, Anfahrt rückwärts Linie 86,4 68,0 68,8 0 0 0,0 97,12 -50,7 -2,7 -1,8 -0,8 3,0 0,0 33,4 0,0 -1,6 0,0 31,8
LrT Anlieferung, Anfahrt vorwärts Linie 83,0 63,0 100,9 0 0 0,0 106,11 -51,5 -2,8 -3,8 -0,9 2,0 0,0 26,1 0,0 -1,6 0,0 24,5
LrT EKW-Box Punkt 72,0 72,0 0 0 3,0 95,23 -50,6 -3,5 -18,4 -0,2 1,0 0,0 3,4 0,0 20,5 0,0 23,9
LrT Entladevorgang der Anlieferung Punkt 93,5 93,5 0 0 3,0 46,86 -44,4 -2,6 -16,8 -0,1 0,0 0,0 32,6 0,0 -1,6 0,0 31,0
LrT Gaskühler Punkt 75,0 75,0 0 0 2,9 52,53 -45,4 0,0 -2,0 -0,1 1,2 0,0 31,6 0,0 0,0 0,0 31,6
LrT Kühlaggregat Lkw Punkt 91,0 91,0 0 0 0,0 75,00 -48,5 -0,4 0,0 -0,7 2,9 0,0 44,3 0,0 -12,0 0,0 32,3
LrT Lüftung Punkt 75,0 75,0 0 0 2,9 58,82 -46,4 0,0 -4,4 -0,1 2,0 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0 29,0
LrT Zufahrt Pkw Linie 71,2 47,5 233,3 0 0 0,0 111,03 -51,9 -2,7 -4,2 -0,9 1,7 0,0 13,2 0,0 21,6 0,0 34,8
LrT Parkplatz Parkplatz 89,8 55,0 3068,4 0 0 0,0 111,90 -52,0 -2,3 -2,7 -1,0 1,4 0,0 33,2 0,0 1,8 0,0 35,0

SoundPLAN 8.0

31.01.2019

Anlage 9
Seite 4

Brilon Bondzio Weiser GmbH,     Universitätsstraße 142    44799 Bochum



Bebauungsplan Nie-127 "Vollsortimenter Hochstraße" in Niederkrüchten
Mittlere Ausbreitung für ausgewählte Immissionsorte mit Minderungsmaßnahmen, Bewertung gemäß TA Lärm

Legende

Zeitber. Zeitbereich
Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Li dB(A) Innenpegel
R'w dB bewertetes Schalldämm-Maß
Lw dB(A) Anlagenleistung
Lw' dB(A) Leistung pro m, m²
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
s m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agnd dB Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Dämpfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen
Cmet Meteorologische Korrektur
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
ADI dB Richtwirkungskorrektur
dLw dB Korrektur Betriebszeiten
ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
Lr Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich

SoundPLAN 8.0

31.01.2019

Anlage 9
Seite 5

Brilon Bondzio Weiser GmbH,     Universitätsstraße 142    44799 Bochum



78

78

78

9

1

88

74

56

11

4

5

9

15

11

72

57

15

57

83

57

94

56

55

54

92

9

55

14
5

13

19

71

8 10

10

3

19

5

92

56

76

14

1

8

3

6

4

53

83

74

67

67

10

51

48

58

6

2

15

16

12

7

16

15
15

15

55

42

90

92

94

73

71

55

48

12

55

67

58

56

88

7

1

50

50

48

56

56

52

50
52

72

53

9

11

80

40

53

72

42

51

7

12

68

51
9

86

2

80

55

9

94

2

83

15

68

1

15

5

57

52

1

13

81

19

3

68

86

55

70

68

58

46

7

19

53

3

70

76

41

73

57

53

51

53

11

1

52

10

5

74

83

124

19

57

44

11
5

5

44

11

3

83

86

7

94

53

74
76

15

4

41

25

18

10

32

5

40

31

34

7

37

31

20

22
26

30

28

22

85
5

41

20

7
9

25

94

94

38

6

7

30

38

20

28

11

18

87

36

11

9

34

35

26

89

23

10

36

85

20

94

36

10

12

14

35

32

31

36

39

20

11

12

14

35

12

87

85

12
10

12

7

31

37

25

89

89

6

23

89
35

89

35
89

12

6

II
WA 55

51,5
40

25,8
85

72,9
60
0,0

4

II
MI 60

51,3
45

32,6
90

66,7
65
0,0

5

I

MI 60

51,2

45

31,8

90

65,5

65

0,0
II 52,0 33,3 65,7 0,0

10
I

MI 60

40,1

45

32,5

90

57,0

65

0,0
II 41,5 33,5 59,3 0,0

9

I

MI 60

39,9

45

32,8

90

57,7

65

0,0
II 40,8 34,2 58,2 0,0
III 42,0 36,1 58,2 0,0

8

I
WA 55

40,8
40

36,7
85

52,1
60
0,0

1

I
WA 55

54,1
40

23,9
85

64,5
60
0,0

3

I

WA 55

50,6

40

23,4

85

62,3

60

0,0
II 50,7 24,7 62,7 0,0

7

II
WA 55

53,0
40

24,5
85

62,1
60
0,0

2
I

WA 55

53,3

40

23,9

85

68,3

60

0,0
II 53,6 26,5 68,2 0,0

Legende

Hauptgebäude

Nebengebäude

Vollsortimenter

Dachfläche

Wand

Parkplatz

Punktschallquelle

Punktschallquelle auf Dach

Linienschallquelle

Flächenschallquelle

1 Punkt ohne Richtwertüberschreitung

2 Punkt mit Richtwertüberschreitung

Fassade mit Richtwertüberschreitung

I

WA 59

57,3

49

49,8
II 58,3 50,8
III 59,3 51,8 Stockwerke mit

Beurteilungspegel Tag/Nacht in dB(A)
von links:
Stockwerk
Beurteilungspegel tags
Beurteilungspegel nachts
Maximalpegel tags
Maximalpegel nachts

halsdorfer + ingenieure projekt gmbh
Weserstraße 6, 31303 Burgdorf

Projekt:
Bebauungsplan Nie-127 in Niederkrüchten 
Schalltechnische Untersuchung

Darstellung:  
Lageplan zu Anlage 7, 
Beurteilungspegel mit Minderungsmaßnahmen,
Bewertung nach TA Lärm

RegNr.:

erstellt: Groß

Maßstab 1:1500
Format DIN-A4  

geprüft: Weinert

Blatt Nr.: Anlage 10

Projekt Nr.: 3.1806

Datum: 31.01.2019

Projektleiter: Weiser



Bebaaungsplan Nie-127 "Vollsortimenter Hochstraße" in Niederkrüchten
Emissionsberechnung Verkehr, Analysefall

Straße Abschnittsname DTV

Kfz/24h

vPkw

Tag

km/h

vPkw

Nacht

km/h

vLkw

Tag

km/h

vLkw

Nacht

km/h

k

Tag

k

Nacht

M

Tag

Kfz/h

M

Nacht

Kfz/h

p

Tag

%

p

Nacht

%

Dv

Tag

dB

Dv

Nacht

dB

Steigung

%

D Stg

dB(A)

D Refl

dB(A)

Lm25

Tag

dB(A)

Lm25

Nacht

dB(A)

LmE

Tag

dB(A)

LmE

Nacht

dB(A)

Am Kamp 1100 30 30 30 30 0,0600 0,0110 66 12 1,9 0,6 -8,03 -8,50 6,6 1,0 0,0 56,1 48,3 49,1 40,8 
Am Kamp 1100 30 30 30 30 0,0600 0,0110 66 12 1,9 0,6 -8,03 -8,50 5,7 0,4 0,0 56,1 48,3 48,5 40,3 
Am Kamp 1100 30 30 30 30 0,0600 0,0110 66 12 1,9 0,6 -8,03 -8,50 5,4 0,2 0,0 56,1 48,3 48,4 40,1 
Am Kamp 1100 30 30 30 30 0,0600 0,0110 66 12 1,9 0,6 -8,03 -8,50 4,5 0,0 0,0 56,1 48,3 48,1 39,8 
Brempter Weg 400 30 30 30 30 0,0600 0,0110 24 4 5,3 1,6 -7,29 -8,14 3,0 0,0 0,0 52,7 44,3 45,4 36,1 
Hochstraße 4700 30 30 30 30 0,0600 0,0080 282 38 2,9 1,4 -7,78 -8,19 -2,6 0,0 0,0 62,7 53,5 54,9 45,3 
Hochstraße 5500 50 50 50 50 0,0600 0,0080 330 44 2,4 1,2 -5,51 -5,97 0,1 0,0 0,0 63,3 54,1 57,8 48,2 
Hochstraße 5300 50 50 50 50 0,0600 0,0080 318 42 2,2 1,1 -5,61 -6,03 -1,0 0,0 0,0 63,0 53,9 57,4 47,9 
Hochstraße 5000 50 50 50 50 0,0600 0,0080 300 40 2,3 1,1 -5,57 -6,01 1,2 0,0 0,0 62,8 53,7 57,2 47,7 
Hochstraße 4700 50 50 50 50 0,0600 0,0080 282 38 2,4 1,2 -5,52 -5,98 1,3 0,0 0,0 62,6 53,5 57,1 47,5 
Kreisverkehr 4400 30 30 30 30 0,0600 0,0080 264 35 3,3 1,7 -7,68 -8,12 3,1 0,0 0,0 62,6 53,3 54,9 45,2 
Mittelstraße 4300 30 30 30 30 0,0600 0,0110 258 47 4,7 1,4 -7,40 -8,20 0,9 0,0 0,0 62,8 54,5 55,4 46,3 
Mittelstraße 3000 50 50 50 50 0,0600 0,0110 180 33 3,5 1,1 -5,19 -6,04 -2,1 0,0 0,0 61,0 52,8 55,8 46,8 
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Bebaaungsplan Nie-127 "Vollsortimenter Hochstraße" in Niederkrüchten
Emissionsberechnung Verkehr, Analysefall

Legende

Straße Straßenname
Abschnittsname 
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
vPkw Tag km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vPkw Nacht km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vLkw Tag km/h Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich
vLkw Nacht km/h Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich
k Tag Faktor um den mittleren stündlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stündlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
k Nacht Faktor um den mittleren stündlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stündlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
M Tag Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
M Nacht Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
p Tag % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
p Nacht % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
Dv Tag dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
Dv Nacht dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
Steigung % Längsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefälle)
D Stg dB(A) Zuschlag für Steigung
D Refl dB(A) Zuschlag für Mehrfachreflexionen
Lm25 Tag dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
Lm25 Nacht dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
LmE Tag dB(A) Emissionspegel in Zeitbereich
LmE Nacht dB(A) Emissionspegel in Zeitbereich
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Bebauungsplan Nie-127 "Vollsortimenter Hochstraße" in Niederkrüchten
Emissionsberechnung Verkehr, Prognose-Nullfall

Straße Abschnittsname DTV

Kfz/24h

vPkw

Tag

km/h

vPkw

Nacht

km/h

vLkw

Tag

km/h

vLkw

Nacht

km/h

k

Tag

k

Nacht

M

Tag

Kfz/h

M

Nacht

Kfz/h

p

Tag

%

p

Nacht

%

Dv

Tag

dB

Dv

Nacht

dB

Steigung

%

D Stg

dB(A)

D Refl

dB(A)

Lm25

Tag

dB(A)

Lm25

Nacht

dB(A)

LmE

Tag

dB(A)

LmE

Nacht

dB(A)

Am Kamp 1200 30 30 30 30 0,0600 0,0110 72 13 1,8 0,5 -8,07 -8,51 6,6 1,0 0,0 56,5 48,7 49,4 41,1 
Am Kamp 1200 30 30 30 30 0,0600 0,0110 72 13 1,8 0,5 -8,07 -8,51 5,7 0,4 0,0 56,5 48,7 48,8 40,6 
Am Kamp 1200 30 30 30 30 0,0600 0,0110 72 13 1,8 0,5 -8,07 -8,51 5,4 0,2 0,0 56,5 48,7 48,7 40,4 
Am Kamp 1200 30 30 30 30 0,0600 0,0110 72 13 1,8 0,5 -8,07 -8,51 4,5 0,0 0,0 56,5 48,7 48,4 40,2 
Brempter Weg 400 30 30 30 30 0,0600 0,0110 24 4 5,3 1,6 -7,29 -8,14 3,0 0,0 0,0 52,7 44,3 45,4 36,1 
Hochstraße 5200 30 30 30 30 0,0600 0,0080 312 42 2,8 1,4 -7,80 -8,20 -2,6 0,0 0,0 63,1 54,0 55,3 45,8 
Hochstraße 6100 50 50 50 50 0,0600 0,0080 366 49 2,4 1,2 -5,54 -5,98 0,1 0,0 0,0 63,7 54,6 58,2 48,6 
Hochstraße 5900 50 50 50 50 0,0600 0,0080 354 47 2,1 1,0 -5,64 -6,05 -1,0 0,0 0,0 63,5 54,4 57,8 48,3 
Hochstraße 5500 50 50 50 50 0,0600 0,0080 330 44 2,3 1,1 -5,57 -6,01 1,2 0,0 0,0 63,2 54,1 57,7 48,1 
Hochstraße 5200 50 50 50 50 0,0600 0,0080 312 42 2,4 1,2 -5,52 -5,98 1,3 0,0 0,0 63,0 53,9 57,5 47,9 
Kreisverkehr 4850 30 30 30 30 0,0600 0,0080 291 39 3,2 1,6 -7,70 -8,13 3,1 0,0 0,0 63,0 53,7 55,2 45,6 
Mittelstraße 4800 30 30 30 30 0,0600 0,0110 288 53 4,7 1,4 -7,40 -8,20 0,9 0,0 0,0 63,3 55,0 55,9 46,8 
Mittelstraße 3300 50 50 50 50 0,0600 0,0110 198 36 3,5 1,1 -5,19 -6,04 -2,1 0,0 0,0 61,4 53,3 56,2 47,2 
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Bebauungsplan Nie-127 "Vollsortimenter Hochstraße" in Niederkrüchten
Emissionsberechnung Verkehr, Prognose-Nullfall

Legende

Straße Straßenname
Abschnittsname 
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
vPkw Tag km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vPkw Nacht km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vLkw Tag km/h Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich
vLkw Nacht km/h Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich
k Tag Faktor um den mittleren stündlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stündlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
k Nacht Faktor um den mittleren stündlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stündlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
M Tag Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
M Nacht Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
p Tag % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
p Nacht % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
Dv Tag dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
Dv Nacht dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
Steigung % Längsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefälle)
D Stg dB(A) Zuschlag für Steigung
D Refl dB(A) Zuschlag für Mehrfachreflexionen
Lm25 Tag dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
Lm25 Nacht dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
LmE Tag dB(A) Emissionspegel in Zeitbereich
LmE Nacht dB(A) Emissionspegel in Zeitbereich
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Bebauungsplan Nie-127 "Vollsortimenter Hochstraße" in Niederkrüchten
Emissionsberechnung Verkehr, Prognose-Planfall

Straße Abschnittsname DTV

Kfz/24h

vPkw

Tag

km/h

vPkw

Nacht

km/h

vLkw

Tag

km/h

vLkw

Nacht

km/h

k

Tag

k

Nacht

M

Tag

Kfz/h

M

Nacht

Kfz/h

p

Tag

%

p

Nacht

%

Dv

Tag

dB

Dv

Nacht

dB

Steigung

%

D Stg

dB(A)

D Refl

dB(A)

Lm25

Tag

dB(A)

Lm25

Nacht

dB(A)

LmE

Tag

dB(A)

LmE

Nacht

dB(A)

Am Kamp 1200 30 30 30 30 0,0600 0,0108 72 13 1,8 0,5 -8,07 -8,53 6,6 1,0 0,0 56,5 48,6 49,4 41,0 
Am Kamp 1200 30 30 30 30 0,0600 0,0108 72 13 1,8 0,5 -8,07 -8,53 5,7 0,4 0,0 56,5 48,6 48,8 40,5 
Am Kamp 1200 30 30 30 30 0,0600 0,0108 72 13 1,8 0,5 -8,07 -8,53 5,4 0,2 0,0 56,5 48,6 48,6 40,3 
Am Kamp 1200 30 30 30 30 0,0600 0,0108 72 13 1,8 0,5 -8,07 -8,53 4,5 0,0 0,0 56,5 48,6 48,4 40,1 
Brempter Weg 400 30 30 30 30 0,0600 0,0110 24 4 5,3 1,6 -7,29 -8,13 3,0 0,0 0,0 52,7 44,3 45,4 36,1 
Hochstraße 5800 30 30 30 30 0,0603 0,0072 350 42 2,8 1,4 -7,80 -8,20 -2,6 0,0 0,0 63,6 54,0 55,8 45,8 
Hochstraße 7300 50 50 50 50 0,0604 0,0067 441 49 2,4 1,2 -5,53 -5,98 0,1 0,0 0,0 64,5 54,6 59,0 48,6 
Hochstraße 7100 50 50 50 50 0,0604 0,0066 429 47 2,1 1,0 -5,63 -6,07 -1,0 0,0 0,0 64,3 54,4 58,7 48,3 
Hochstraße 5800 50 50 50 50 0,0601 0,0076 349 44 2,3 1,1 -5,56 -6,02 1,2 0,0 0,0 63,5 54,1 57,9 48,1 
Hochstraße 5500 50 50 50 50 0,0601 0,0076 331 42 2,4 1,2 -5,53 -5,98 1,3 0,0 0,0 63,3 53,9 57,7 48,0 
Kreisverkehr 5425 30 30 30 30 0,0603 0,0072 327 39 3,2 1,6 -7,70 -8,13 3,1 0,0 0,0 63,5 53,7 55,8 45,6 
Mittelstraße 5100 30 30 30 30 0,0601 0,0104 307 53 4,7 1,4 -7,40 -8,20 0,9 0,0 0,0 63,6 55,0 56,2 46,8 
Mittelstraße 3500 50 50 50 50 0,0601 0,0103 211 36 3,5 1,1 -5,20 -6,02 -2,1 0,0 0,0 61,6 53,2 56,4 47,2 
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Bebauungsplan Nie-127 "Vollsortimenter Hochstraße" in Niederkrüchten
Emissionsberechnung Verkehr, Prognose-Planfall

Legende

Straße Straßenname
Abschnittsname 
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
vPkw Tag km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vPkw Nacht km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vLkw Tag km/h Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich
vLkw Nacht km/h Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich
k Tag Faktor um den mittleren stündlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stündlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
k Nacht Faktor um den mittleren stündlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stündlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
M Tag Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
M Nacht Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
p Tag % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
p Nacht % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
Dv Tag dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
Dv Nacht dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
Steigung % Längsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefälle)
D Stg dB(A) Zuschlag für Steigung
D Refl dB(A) Zuschlag für Mehrfachreflexionen
Lm25 Tag dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
Lm25 Nacht dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
LmE Tag dB(A) Emissionspegel in Zeitbereich
LmE Nacht dB(A) Emissionspegel in Zeitbereich
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IO Punktname HFront SW Nutz OW Analyse Nullfall Differenz
Nr. Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht S10-8 S11-9

 in dB(A)  in dB(A)  in dB(A)  in dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Am Kamp 4 W EG WA 55 45 54 46 54 46 0,3 0,3
2 Brempter Weg 6 W EG WA 55 45 54 44 54 44 0,0 0,1
3 Brempter Weg 9 O EG WA 55 45 52 43 52 43 0,0 0,0
3 O 1.OG WA 55 45 52 43 52 43 0,0 0,1
4 Brempter Weg 26 W EG WA 55 45 52 43 53 43 0,1 0,0
4 W 1.OG WA 55 45 52 43 53 43 0,1 0,0
5 Hochstraße 46 N EG WA 55 45 65 55 65 56 0,4 0,4
5 N 1.OG WA 55 45 63 54 64 54 0,4 0,4
6 Hochstraße 55 S EG MI 60 50 65 55 65 56 0,4 0,4
6 S 1.OG MI 60 50 64 54 64 54 0,4 0,4
7 Hochstraße 57 O 1.OG MI 60 50 59 50 59 50 0,4 0,4
8 Hochstraße 67 S 1.OG MI 60 50 64 55 65 55 0,4 0,4
8 S 2.OG MI 60 50 64 54 64 55 0,4 0,4
9 Hochstraße 71 S EG MI 60 50 65 56 66 56 0,4 0,4
9 S 1.OG MI 60 50 65 55 65 55 0,4 0,4

10 Hochstraße 74 N EG WA 55 45 66 57 67 57 0,4 0,5
10 N 1.OG WA 55 45 65 56 66 56 0,4 0,5
11 Hochstraße 83 SO EG WA 55 45 64 55 65 55 0,4 0,5
12 Hochstraße 92 NW EG WA 55 45 63 54 64 54 0,4 0,5
12 NW 1.OG WA 55 45 63 53 64 54 0,5 0,5
13 Mittelstraße 42 O EG MI 60 50 63 54 63 55 0,4 0,5
13 O 1.OG MI 60 50 63 54 63 54 0,5 0,4
14 Mittelstraße 46 O EG MI 60 50 63 54 63 54 0,4 0,5
14 O 1.OG MI 60 50 62 53 63 54 0,4 0,4
14 O 2.OG MI 60 50 61 52 62 53 0,4 0,4
15 Mittelstraße 53 W 1.OG WA 55 45 62 53 62 53 0,4 0,4
15 W 2.OG WA 55 45 62 52 62 53 0,4 0,4
15 W 3.OG WA 55 45 61 52 62 52 0,5 0,4
16 Mittelstraße 56 O 1.OG WA 55 45 63 54 64 54 0,5 0,4
16 O 2.OG WA 55 45 63 53 63 54 0,5 0,5
17 Mittelstraße 61 SW EG WA 55 45 65 56 65 56 0,5 0,5
17 SW 1.OG WA 55 45 64 55 64 55 0,4 0,5

Bebauungsplan Nie-127 "Vollsortimenter Hochstraße" in Niederkrüchten
Beurteilungspegel durch öffentliche Straßen, Veränderung Prognose-Nullfall zum Analysefall,

Bewertung gemäß DIN 18005
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Spalten- Spalte Beschreibung
nummer

1 IO Objektnummer

2 Punktname Bezeichnung des Immissionsortes

3 HFront Himmelsrichtung der Gebäudeseite

4 SW Stockwerk

5 Nutz Gebietsnutzung

6-7 OW Orientierungswert DIN 18005 tags/nachts

8-9 Analyse Beurteilungspegel Nullfall tags/nachts

10-11 Nullfall Beurteilungspegel Planfall tags/nachts

12-13 Differenz Differenz tags/nachts

Bebauungsplan Nie-127 "Vollsortimenter Hochstraße" in Niederkrüchten
Beurteilungspegel durch öffentliche Straßen, Veränderung Prognose-Nullfall zum Analysefall,

Bewertung gemäß DIN 18005
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IO Punktname HFront SW Nutz OW Nullfall Planfall Differenz
Nr. Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht S10-8 S11-9

 in dB(A)  in dB(A)  in dB(A)  in dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Am Kamp 4 W EG WA 55 45 54 46 54 46 0,0 -0,1
2 Brempter Weg 6 W EG WA 55 45 54 44 53 44 -0,4 -0,6
3 Brempter Weg 9 O EG WA 55 45 52 43 53 43 0,1 0,1
3 O 1.OG WA 55 45 52 43 52 43 0,1 0,0
4 Brempter Weg 26 W EG WA 55 45 53 43 53 43 0,0 0,0
4 W 1.OG WA 55 45 53 43 53 43 0,0 0,0
5 Hochstraße 46 N EG WA 55 45 65 56 66 56 0,5 0,1
5 N 1.OG WA 55 45 64 54 64 54 0,5 0,1
6 Hochstraße 55 S EG MI 60 50 65 56 66 56 0,5 0,0
6 S 1.OG MI 60 50 64 54 65 54 0,5 0,0
7 Hochstraße 57 O 1.OG MI 60 50 59 50 60 50 0,5 0,0
8 Hochstraße 67 S 1.OG MI 60 50 65 55 65 55 0,7 0,0
8 S 2.OG MI 60 50 64 55 65 55 0,7 0,1
9 Hochstraße 71 S EG MI 60 50 66 56 66 56 0,8 0,0
9 S 1.OG MI 60 50 65 55 66 55 0,9 0,0

10 Hochstraße 74 N EG WA 55 45 67 57 67 57 0,8 -0,1
10 N 1.OG WA 55 45 66 56 67 56 0,8 -0,1
11 Hochstraße 83 SO EG WA 55 45 65 55 65 55 0,3 0,0
12 Hochstraße 92 NW EG WA 55 45 64 54 64 54 0,3 0,0
12 NW 1.OG WA 55 45 64 54 64 54 0,2 0,0
13 Mittelstraße 42 O EG MI 60 50 63 55 64 55 0,3 0,0
13 O 1.OG MI 60 50 63 54 63 54 0,2 0,0
14 Mittelstraße 46 O EG MI 60 50 63 54 63 54 0,3 -0,1
14 O 1.OG MI 60 50 63 54 63 54 0,2 0,0
14 O 2.OG MI 60 50 62 53 62 53 0,2 0,0
15 Mittelstraße 53 W 1.OG WA 55 45 62 53 63 53 0,3 0,0
15 W 2.OG WA 55 45 62 53 62 53 0,4 0,1
15 W 3.OG WA 55 45 62 52 62 52 0,3 0,0
16 Mittelstraße 56 O 1.OG WA 55 45 64 54 64 55 0,3 0,1
16 O 2.OG WA 55 45 63 54 63 54 0,3 0,0
17 Mittelstraße 61 SW EG WA 55 45 65 56 66 56 0,3 0,0
17 SW 1.OG WA 55 45 64 55 65 55 0,3 0,0

Bebauungsplan Nie-127 "Vollsortimenter Hochstraße" in Niederkrüchten
Beurteilungspegel durch öffentliche Straßen, Veränderung Prognose-Planfall zum Prognose-Nullfall,
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Spalten- Spalte Beschreibung
nummer

1 IO Objektnummer

2 Punktname Bezeichnung des Immissionsortes

3 HFront Himmelsrichtung der Gebäudeseite

4 SW Stockwerk

5 Nutz Gebietsnutzung

6-7 OW Orientierungswert DIN 18005 tags/nachts

8-9 Nullfall Beurteilungspegel Nullfall tags/nachts

10-11 Planfall Beurteilungspegel Planfall tags/nachts

12-13 Differenz Differenz tags/nachts
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Legende

Hauptgebäude
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Straße

Emission Straße

1 Punkt ohne Orientierungswertüberschreitung
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I-III
57 51

Stockwerke mit Orientierungswertüberschreitung
Beurteilungspegel Tag/Nacht in dB(A)

Pegelbereich
LrT in 4 m ü. Grund
in dB(A)
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40 - 45
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55 - 60
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70 - 75
75 - 80
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1 Ausgangssituation und Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Niederkrüchten stellt den Bebauungsplan Nie-127 „Vollsortimenter Hochstraße“ auf. Ziel 

des Bebauungsplans ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines 

Lebensmittel-Vollsortimenters. Abbildung 1 zeigt die Lage des Plangebiets im Ortskern von Niederkrüchten 

nördlich der Hochstraße an der Kreuzung mit den Straßen Brempter Weg und Am Kamp. Auf der rot 

markierten Fläche soll ein Vollsortimenter mit einer Verkaufsfläche von 1.600 m2 entstehen. Der heute dort 

vorhandene Raiffeisenmarkt soll ebenso entfallen wie das Gebäude des ehemaligen Netto-Marktes. 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebiets ist wie bei dem bisherigen gewerblichen Betrieb an die 

Hochstraße gegenüber dem Gebäude Hochstraße 80 vorgesehen. 

Abbildung 1 zeigt die Lage des Planbereichs. 

 

 

Abbildung 1: Untersuchungsraum (Kartengrundlage: Land NRW (2018) – Lizenz dl-de/by-2-0 (www.govdata.de/dl-

de/by-2-0)) 

Im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung sind die verkehrlichen Auswirkungen des Vorhabens zu bewerten. 

Es wird untersucht, welche zusätzliche Verkehrsnachfrage im motorisierten Individualverkehr aufgrund der 

geplanten Entwicklung zu erwarten ist und ob das zukünftige Verkehrsaufkommen durch die Erschließung 

an die Hochstraße (Knotenpunkt 2) und an den Knotenpunkten 1 und 3 (vgl. Abbildung 2) störungsfrei 

sowie mit einer angemessenen Qualität des Verkehrsablaufs abgewickelt werden kann. 

Die Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft mbH wurde beauftragt, die verkehrlichen Auswirkungen 

zu quantifizieren und zu bewerten. Dazu gehörten insbesondere eine Prognose der künftig zu erwartenden 

Verkehrsstärken und eine Beurteilung der Kapazität und der Qualität des Verkehrsablaufs für die 

Erschließung sowie an den benachbarten Knotenpunkten. 
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2 Berechnungsverfahren 

Die Verkehrsqualität von einzelnen Knotenpunkten kann mit den Berechnungsverfahren aus dem 

Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS) ermittelt werden. Dabei ist jedoch zu 

beachten, dass die angegebenen Verfahren von einer ungestörten zufälligen Ankunftsverteilung der 

Fahrzeuge ausgehen. Einflüsse durch benachbarte Knotenpunkte, wie z.B. die Pulkbildung bei 

Signalanlagen, bleiben bei diesen Berechnungen unberücksichtigt. 

 

Vorfahrtgeregelte Einmündung / Kreuzung 

Die Kapazität und die Qualität des Verkehrsablaufs an den vorfahrtgeregelten Knotenpunkten wurden 

gemäß Kapitel S5 aus dem HBS (vgl. FGSV, 2015) mit dem Programm KNOBEL berechnet. 

 

Kreisverkehr 

Die Qualität des Verkehrsablaufs an einem Kreisverkehr wurde gemäß Kapitel S5 aus dem HBS (vgl. 

FGSV, 2015) mit dem Programm KREISEL berechnet. 

 

Qualität des Verkehrsablaufs 

Für den Kraftfahrzeugverkehr wird die Qualität des Verkehrsablaufs in den einzelnen Zufahrten nach der 

Größe der mittleren Wartezeit beurteilt und festgelegten Qualitätsstufen zugeordnet (vgl. Tabelle 1). Dabei 

ist an vorfahrtgeregelten Knotenpunkten der Fahrzeugstrom mit der größten mittleren Wartezeit 

maßgebend für die Einstufung des gesamten Knotenpunktes. 

Tabelle 1: Grenzwerte für die Stufen der Verkehrsqualität für vorfahrtgeregelte Knotenpunkte (Einmündungen, 

Kreuzungen, vorfahrtgeregelte Kreisverkehre) gemäß HBS (vgl. FGSV, 2015) 

Qualitätsstufe 

(QSV) 

Kfz-Verkehr 

mittlere Wartezeit tW [s/Fz] 

A  10 

B  20 

C  30 

D  45 

E > 45 

F Auslastungsgrad > 1 
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Die zur Bewertung des Verkehrsablaufs herangezogenen Qualitätsstufen entsprechen den Empfehlungen 

gemäß HBS (vgl. FGSV, 2015). Die Qualitätsstufen lassen sich, wie in Tabelle 2 dargestellt, charakterisie-

ren. 

Tabelle 2: Beschreibung der Qualitätsstufen gemäß HBS (vgl. FGSV, 2015) 

Stufe Vorfahrtgeregelter Knotenpunkt Qualität des Verkehrsablaufs 

A 

 

Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer kann den Knotenpunkt nahezu 

ungehindert passieren. Die Wartezeiten sind sehr gering. 
sehr gut 

B Die Abflussmöglichkeiten der wartepflichtigen Verkehrsströme werden vom 

bevorrechtigten Verkehr beeinflusst. Die dabei entstehenden Wartezeiten 

sind gering. 

gut 

C Die Verkehrsteilnehmer in den Nebenströmen müssen auf eine merkbare 

Anzahl von bevorrechtigten Verkehrsteilnehmern achten. Die Wartezeiten 

sind spürbar. Es kommt zur Bildung von Stau, der jedoch weder hinsichtlich 

seiner räumlichen Ausdehnung noch bezüglich der zeitlichen Dauer eine 

starke Beeinträchtigung darstellt. 

befriedigend 

D Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer in den Nebenströmen muss 

Haltevorgänge, verbunden mit deutlichen Zeitverlusten, hinnehmen. Für 

einzelne Verkehrsteilnehmer können die Wartezeiten hohe Werte 

annehmen. Auch wenn sich vorübergehend ein merklicher Stau in einem 

Nebenstrom ergeben hat, bildet sich dieser wieder zurück. Der 

Verkehrszustand ist noch stabil. 

ausreichend 

E Es bilden sich Staus, die sich bei der vorhandenen Belastung nicht mehr 

abbauen. Die Wartezeiten nehmen sehr große und dabei stark streuende 

Werte an. Geringfügige Verschlechterungen der Einflussgrößen können zum 

Verkehrszusammenbruch führen. Die Kapazität wird erreicht.   

mangelhaft 

F Die Anzahl der Verkehrsteilnehmer, die in einem Verkehrsstrom dem 

Knotenpunkt je Zeiteinheit zufließen, ist über eine Stunde größer als die 

Kapazität für diesen Verkehrsstrom. Es bilden sich lange, ständig wach-

sende Staus mit besonders hohen Wartezeiten. Diese Situation löst sich erst 

nach einer deutlichen Abnahme der Verkehrsstärken im zufließenden 

Verkehr wieder auf. Der Knotenpunkt ist überlastet.  

ungenügend 
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3 Verkehrserhebungen 

Zur Bearbeitung der Aufgabenstellung war die Kenntnis der vorhandenen Verkehrsnachfrage erforderlich. 

Dazu wurde das Verkehrsaufkommen an den Knotenpunkten: 

 Hochstraße / Mittelstraße (1) 

 Hochstraße / Erschließung Plangebiet (2) und 

 Hochstraße / Brempter Weg / Am Kamp (3) 

im Rahmen einer Knotenstromerhebung am Donnerstag, dem 11.10.2018 in den Zeitabschnitten von 06:00 

bis 10:00 Uhr sowie von 15:00 bis 19:00 Uhr erfasst (vgl. Anlage 2 und 3). Die Auswertung erfolgte nach 

Fußgängern, Radfahrern und Fahrzeugarten des Kfz-Verkehrs getrennt in 15min-Intervallen. 

Abbildung 2 (vgl. Anlage 1) zeigt die Lage des geplanten Vorhabens und die untersuchten Knotenpunkte 

im Umfeld. 

 

 

Abbildung 2: Lage des Vorhabens und der untersuchten Knotenpunkte (Bildgrundlage: OpenStreetMap) 
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4 Verkehrsnachfrage im Untersuchungsgebiet 

Auf der Grundlage der Zählergebnisse wurden Ganglinien des Verkehrsaufkommens erstellt, aus denen 

die maßgebenden Spitzenstunden abgeleitet wurden. Die Strombelastungen der Knotenpunkte während 

dieser Spitzenstunden werden im Folgenden in Form von Knotenstromdiagrammen dargestellt. 

Die Spitzenstunde des Verkehrsaufkommens aller Knotenpunkte wurde am Morgen im Zeitraum von 07:30 

bis 08:30 Uhr ermittelt. Die nachmittägliche Spitzenstunde des Verkehrsaufkommens an allen Knotenpunk-

ten wurde im Zeitraum von 16:30 bis 17:30 Uhr ermittelt. 

Abbildung 3 (vgl. Anlage 4) zeigt die Verkehrsbelastungen der Knotenpunkte in der morgendlichen Spit-

zenstunde. 

Abbildung 4 (vgl. Anlage 5) zeigt die Verkehrsbelastung der Knotenpunkte in der nachmittäglichen Spitzen-

stunde. 

Die in Ziffer 3 erwähnten Fahrzeugarten des Kfz-Verkehrs werden in den beiden Abbildungen summiert 

dargestellt („Kfz“). Der in Klammern dahinter stehende Schwerlastverkehr („SV“) stellt die Fahrzeuge des 

Kfz-Verkehrs dar, die ein zulässiges Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen aufweisen. 

 

 

Abbildung 3: Verkehrsbelastungen der morgendlichen Spitzenstunde (07:30 – 08:30 Uhr) [Kfz/h (SV/h)] 
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Abbildung 4: Verkehrsbelastungen der nachmittäglichen Spitzenstunde (16:30 –17:30 Uhr) [Kfz/h (SV/h)] 

 

Tabelle 3: Vergleich Morgenspitze / Nachmittagsspitze 

Knotenpunkt Verkehrsbelastung in der 

morgendlichen 

Spitzenstunde  

(07:30 – 08:30) 

Verkehrsbelastung in der 

nachmittäglichen  

Spitzenstunde  

(16:30- 17:30) 

Nachmittagsspitze 

/ Morgenspitze  

1 642 951 1,48 

2 398 618 1,55 

3 443 595 1,34 

 

Die Tabelle 3 zeigt einen Vergleich der Verkehrsbelastungen der maßgebenden Knotenpunkte zur mor-

gendlichen und nachmittäglichen Spitzenstunde. Der Vergleich zeigt, dass die Verkehrsbelastung in der 

nachmittäglichen Spitzenstunde deutlich höher ist als in der morgendlichen Spitzenstunde. 
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5 Prognose des Verkehrsaufkommens 

 Allgemeine Verkehrsentwicklung 

Die Prognose der allgemeinen Verkehrsentwicklung erfolgt vorzugsweise auf Grundlage von gesamtstäd-

tischen Verkehrsprognosen. Nach Auskunft der Gemeinde Niederkrüchten ist im hier untersuchten Bereich 

unter Berücksichtigung der regionalen Verkehrsentwicklung gemäß der Bundesverkehrswegeplanung bis 

zum Jahr 2030 überschlägig mit einer allgemeinen Verkehrszunahme von 10 % („Prognose-Nullfall“) zu 

rechnen. Diese Zunahme wurde den erhobenen Verkehrsbelastungen entlang der klassifizierten Straßen 

pauschal hinzugerechnet. 

Anschließend wurde die so ermittelte Prognoseverkehrsstärke mit dem Neuverkehr überlagert. Die daraus 

errechneten Verkehrsstärken („Prognose-Planfall“) bilden die Basis für die weiteren Arbeiten. 

 Beschreibung der Planung 

Die Grundlage der Verkehrserzeugungsrechnung bilden die mit der Gemeinde Niederkrüchten abgestimm-

ten Angaben zur Nutzungsart und zur Nutzungsintensität. Das Nutzungskonzept für den Bebauungsplan 

Nie-127 sieht einen Lebensmittel-Vollsortimenter mit einer Verkaufsfläche von etwa 1.600 m2 vor. 

Das Gebäude wird in der nordwestlichen Ecke des Bebauungsplangebietes errichtet. Der Parkplatz östlich 

des Gebäudes bietet künftig 96 Stellplätze. Der Anlieferungsbereich befindet sich an der südlichen Fas-

sade des Gebäudes. 

Abbildung 5 zeigt den geplanten Lebensmittelmarkt mit dem angrenzenden Parkplatz im Lageplan. 

 

 

Abbildung 5: Lageplan zum Vorhaben (Quelle: halsdorfer + ingenieure projekt gmbh) 
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 Kennwerte der Verkehrserzeugung  

Die Berechnung der durch das Vorhaben zusätzlich zu erwartenden Verkehrsbelastungen wurde auf der 

Basis von Angaben zur vorgesehenen Verkaufsfläche und unter Berücksichtigung veröffentlichter Kenn-

werte bzw. eigener Erfahrungswerte durchgeführt. Es handelt sich bei den veröffentlichen Kennziffern um 

bundesweit anerkannte Werte, die in aktuellster und gültiger Fassung im Programm „Ver_Bau: Programm 

zur Abschätzung des Verkehrsaufkommens durch Vorhaben der Bauleitplanung“ (Bosserhoff, 2018) vor-

liegen. 

Die Berechnung des zu erwartenden Neuverkehrs erfolgte auf Grundlage der geplanten Flächengröße 

(Verkaufsfläche VKF) (Stand: November 2018). 

Die Tabelle 4 zeigt die gewählten Werte für die Nutzung innerhalb der in der Literatur angegebenen Band-

breiten der Kennwerte (vgl. Bosserhoff, 2018). Die angesetzten Werte für die Herleitung des Neuverkehrs 

wurden in Abstimmung mit der Gemeinde Niederkrüchten festgelegt. 

Im Sinne einer Schätzung zur sicheren Seite wurden für die Herleitung des Neuverkehrs relativ ungünstige 

Werte angesetzt. Für den Einzelhandel wurde beispielweise auf eine Betrachtung eines Mitnahmeeffekts 

(gebrochener Verkehr) verzichtet und die für den Vollsortimenter errechnete Verkehrserzeugung stattdes-

sen vollständig als Neuverkehr definiert. Der Mitnahmeeffekt berücksichtigt, dass es sich bei Wegen zu 

einer neuen gewerblichen Nutzung in der Regel nicht ausschließlich um Neuverkehr handelt. Ein Teil der 

Kunden befindet sich auf der Fahrt zu einem an anderer Stelle gelegenen Ziel und erledigt seinen Besuch 

im Rahmen eines Zwischenstopps. Des Weiteren wurde in Abstimmung mit der Gemeinde Niederkrüchten 

ein bewusst hoher Anteil für den motorisierten Individualverkehr angesetzt. Außerdem wurde ein eventuell 

vorhandener Verbundeffekt nicht berücksichtigt, der sich aus dem wenige Meter in Richtung Osten vorhan-

denen Discountmarkt ergibt. Erfahrungsgemäß siedeln sich Discountmärkte und Vollsortimenter in räumli-

cher Nähe zueinander an, weil sich die Warenangebote ergänzen. Das führt dazu, dass der Anteil des 

zusätzlichen Verkehrsaufkommens auf der Hochstraße geringer ausfällt als angenommen, weil ein Teil der 

zukünftigen Kunden heute bereits auf der Hochstraße zum Discountmarkt fährt. Insofern ist der vorliegende 

Ansatz als Schätzung zur sicheren Seite anzusehen. 

In der Praxis ist zu erwarten, dass ein nennenswerter Anteil der Wege auch mit dem Fahrrad oder zu Fuß 

durchgeführt wird. Dieses wird durch die in Niederkrüchten günstigen topografischen Randbedingungen 

unterstützt.  

Tabelle 4: Kennwerte der Verkehrserzeugung 
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 Berechnung des Neuverkehrs  

Die nachfolgende Prognose für die Einzelhandelsnutzung errechnet den künftigen Verkehr der Beschäftig-

ten, den Kundenverkehr und den Güterverkehr. Tabelle 5 zeigt die Berechnung des Neuverkehrs [Kfz/24h].  

Das Verkehrsaufkommen der Einzelhandelsnutzung beträgt 2.332 Kfz/24h (22 SV-Kfz/24h). 

Für die Verteilung des errechneten Verkehrsaufkommens auf die Spitzenstunden 07:30 - 08:30 Uhr und 

16:30 - 17:30 Uhr wurden gebräuchliche Ganglinien für die jeweilige Nutzung verwendet, welche im Pro-

gramm Ver_Bau [4] hinterlegt sind: 

 Beschäftigtenverkehr, Einkauf, FH Köln 2001 

 Kundenverkehr, EKZ 2 integriert, Donnerstag, IVV Aachen 2007 

 Güterverkehr, Mittelwert aus EKZ 2 und EKZ 4, Mittelwert aus Montag und Mittwoch, 

IVV Aachen 2010 

Die Berechnung gibt nur ganze Stundenwerte aus. Die gleitende Spitzenstunde, die in der Zählung ermittelt 

wurde, liegt außerhalb der vollen Stunde. Für die Morgenspitzenstunde wurde der volle Stundenwert über-

nommen, der nach der erfassten gleitenden Spitzenstunde liegt. Für die Nachmittagsspitzenstunde wurde 

der volle Stundenwert übernommen, der vor der erfassten gleitenden Spitzenstunde liegt. Für beide Spit-

zenstunden wurde jeweils das höhere Verkehrsaufkommen gewählt, um auf der sicheren Seite zu liegen. 

Tabelle 5 zeigt die Verkehrserzeugungsberechnung und Tabelle 6 zeigt die Ergebnisse der Verkehrser-

zeugung für die Spitzenstunden. 
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Tabelle 5: Berechnung des Neuverkehrs für die Einzelhandelsnutzung 
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Tabelle 6: Ergebnis der Verkehrserzeugungsrechnung 

 

 

Für die morgendliche Spitzenstunde (07:30 - 08:30 Uhr) ergibt sich demnach rechnerisch eine zusätzliche 

Verkehrsbelastung durch die Einzelhandelsnutzung von 

 4 Kfz/h davon 1 Kfz(SV)/h im Quellverkehr und  

 46 Kfz/h davon 2 Kfz(SV)/h im Zielverkehr. 

 

Für die nachmittägliche Spitzenstunde (16:30 - 17:30 Uhr) ergibt sich eine zusätzliche Verkehrsbelastung 

von 

 114 Kfz/h davon 0 Kfz(SV)/h im Quellverkehr und  

 144 Kfz/h davon 0 Kfz(SV)/h im Zielverkehr. 
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6 Prognose-Planfall  

 Herleitung 

Die anzunehmende räumliche Verteilung des Neuverkehrs an den einzelnen Knotenpunkten wurde durch 

Auswertung der maßgebenden Spitzenstunde aus der Erhebung hergeleitet. 

Die Anbindung der neuen Einzelhandelsnutzung ist an die Hochstraße gegenüber dem Gebäude Hoch-

straße 80 geplant. 

Abbildung 6 (vgl. Anlage 6) zeigt die prozentuale Aufteilung des Neuverkehrs für den Vollsortimenter. Die 

orangefarbenen (helleren) Werte stellen die Verteilung des Zielverkehrs dar und die purpurnen (dunkleren) 

Werte die des Quellverkehrs. 

 

 

Abbildung 6: Räumliche Verteilung des Neuverkehrs 

 

Der Prognose-Planfall ergibt sich durch Überlagerung der Verkehrsbelastungen des Prognose-Nullfalls mit 

dem Neuverkehr. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das erhobene Verkehrsaufkommen der heute auf dem 

Grundstück vorhandenen Nutzungen entfällt. Dem entsprechend wurde das Verkehrsaufkommen des 

Prognose-Nullfalls entsprechend reduziert. 

Abbildung 7 und Abbildung 8 (vgl. Anlage 7 und 8) zeigen die prognostizierten zukünftigen Verkehrsbelas-

tungen an den Knotenpunkten während den maßgebenden Spitzenstunden. 
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Abbildung 7: Verkehrsbelastungen im Prognose-Planfall zur morgendlichen Spitzenstunde [Kfz/h (SV/h)] 

 

 

Abbildung 8: Verkehrsbelastungen im Prognose-Planfall zur nachmittäglichen Spitzenstunde [Kfz/h (SV/h)] 



Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan Nie-127 „Vollsortimenter Hochstraße“ in Niederkrüchten Seite  15 

  

 Kapazität und Qualität des Verkehrsablaufs 

Zur Bewertung der Verkehrssituation nach Umsetzung des Vorhabens wurde die Qualität des Verkehrsab-

laufs an den Knotenpunkten  

 Hochstraße / Mittelstraße - vorfahrtgeregelter Kreisverkehr, 

 Hochstraße / Erschließung Plangebiet - vorfahrtgeregelte Einmündung und 

 Hochstraße / Brempter Weg / Am Kamp - vorfahrtgeregelte Kreuzung 

mit den zuvor errechneten Prognoseverkehrsbelastungen im Planfall berechnet. 

 

Knotenpunkt 1: Hochstraße / Mittelstraße 

Die Berechnungen zeigen, dass sich sowohl in der morgendlichen als auch in der nachmittäglichen Spit-

zenstunde  insgesamt eine sehr gute Qualität des Verkehrsablaufs (QSV A) einstellt. In der Morgenspitze 

treten die höchsten Wartezeiten für die westliche Zufahrt der Hochstraße und die südliche Zufahrt der Mit-

telstraße mit im Mittel 4,6 Sekunden auf. In der Nachmittagsspitze zeigt dagegen die nördliche Zufahrt der 

Mittelstraße mit im Mittel 5,7 Sekunden die höchste Wartezeit. 

 

Knotenpunkt 2: Hochstraße / Erschließung Plangebiet 

Insgesamt ergibt sich rechnerisch in der morgendlichen Spitzenstunde eine sehr gute Verkehrsqualität 

(QSV A). In der nachmittäglichen Spitzenstunde ergibt sich eine mindestens gute Verkehrsqualität 

(QSV B). Die höchsten Wartezeiten treten in der Spitzenstunde am Morgen für den Linkseinbieger der 

Ausfahrt aus dem Plangebiet mit im Mittel etwa 6 Sekunden auf. In der Nachmittagsspitze erreicht der 

Linkseinbieger der Ausfahrt aus dem Plangebiet eine Wartezeit von im Mittel etwa 11 Sekunden. Behinde-

rungen durch wartende Linksabbieger sind gering, die Länge des Rückstaus beträgt in 95% der Fälle ma-

ximal 1 Fahrzeug. Ein separater Linksabbiegestreifen ist folglich entbehrlich. Die Zufahrt kann in der heu-

tigen Form betrieben werden. 

 

Knotenpunkt 3: Hochstraße / Brempter Weg / Am Kamp 

An der Kreuzung wurde in beiden Spitzenstunden eine Verkehrsqualität der Stufe A („sehr gut“) ermittelt. 

Der Linkseinbieger aus dem Brempter Weg in die Hochstraße weist in der Morgenspitzenstunde im Mittel 

eine Wartezeit von etwa 6 Sekunden auf. In der Spitzenstunde am Nachmittag erreicht der Linkseinbieger 

aus der Straße Am Kamp in die Hochstraße eine Wartezeit von im Mittel etwa 8 Sekunden. 

Abbildung 9 und Abbildung 10 (vgl. Anlage 9 und 10) zeigen die Qualitätsstufen (QSV) an den 

Knotenpunkten. 

Die ausführlichen Ergebnisse der Berechnungen mit vorhandenen Kapazitätsreserven, mittleren 

Wartezeiten und Rückstaulängen sind den Anlagen 11 bis 22 zu entnehmen. 
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Abbildung 9: Qualität des Verkehrsablaufs an den Knotenpunkten in der morgendlichen Spitzenstunde (Prognose) 

 

 

Abbildung 10: Qualität des Verkehrsablaufs an den Knotenpunkten in der nachmittäglichen Spitzenstunde (Prognose) 

 



Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan Nie-127 „Vollsortimenter Hochstraße“ in Niederkrüchten Seite  17 

  

7 Grundlagendaten für die schalltechnische Untersuchung 

In Abbildung 11, Abbildung 12 und Abbildung 13 (vgl. Anlage 23 bis 25) sind die anhand gebräuchlicher 

Ganglinien hochgerechneten DTV- (Querschnitts) Werte aller Straßenabschnitte einschließlich der 

Schwerverkehrsanteile für den Analyse-, den Prognose-Nullfall und den Prognose-Planfall aufgeführt. Die 

Berechnungsergebnisse dienen der Herleitung der Eingangsgrößen für die schalltechnische Untersu-

chung. 

 

 

Abbildung 11: DTV im Analysefall [Kfz/24h (SV/24h)] 
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Abbildung 12: DTV im Prognose-Nullfall [Kfz/24h (SV/24h)] 

 

 

Abbildung 13: DTV im Prognose-Planfall [Kfz/24h (SV/24h)] 
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8 Weitere Aspekte der Verkehrsplanung 

 Fußgänger-Signalanlage, Lage der Zufahrt und Sichtverhältnisse 

Zwischen der Zufahrt zum Parkplatz und der Kreuzung Hochstraße / Brempter Weg / Am Kamp befindet 

sich eine Fußgänger-Bedarfs-Signalanlage (FSA).  

Bei der Erhebung wurde festgestellt, dass diese Signalanlage in der Spitzenstunde morgens von 7:30 bis 

8:30 Uhr von 10 Fußgängern / Radfahrern und nachmittags zwischen 16:30 und 17:30 Uhr von 7 Fußgän-

gern / Radfahrern genutzt wurde. 

Bei der Beobachtung des Verkehrsablaufs hat sich gezeigt: 

 Die Fußgängerfurt wird von Kindern auf dem Schulweg und Erwachsenen genutzt. 

 Insgesamt wurden in 8 Stunden 41 Personen als Fußgänger oder Radfahrer bei der Querung ge-

zählt. 

 Die FSA wird nicht bei allen Querungsfällen betätigt. In einzelnen Fällen werden diese Rotlichtver-

stöße auch von Schulkindern begangen. 

 In einem Fall wurde ein Rotlichtverstoß eines Kraftradfahrers festgestellt. Eine Gefährdung der 

Fußgänger erfolgte nicht. Vielmehr hat der Fahrer das Rot-Ende nicht abwarten können und ist 

weitergefahren, nachdem die Fußgänger passiert hatten. 

 Von diesen Einzelfällen abgesehen konnte kein besonderes Konfliktpotenzial festgestellt werden. 

Grundsätzlich ist allerdings im Rahmen der Ausführungsplanung für die Baumaßnahme zu berücksichti-

gen, dass die Lage der Zufahrt nicht näher an die Fußgängerfurt heranrücken darf, als im Bestand.  

Im vorliegenden Bebauungskonzept befindet sich die Zufahrt am westlichen Rand des Planbereichs. Damit 

besteht ein ausreichender Abstand zur Fußgängerfurt. In dieser Situation ist es möglich, dass sich Fahr-

zeuge beim Verlassen des Parkplatzes vor der Haltlinie korrekt aufstellen können. Der Aufstellbereich der 

Fußgänger wird nicht überfahren.  

Auf der Grundlage einer vermessungstechnischen Aufnahme der Zufahrtbereiches wurden die erforderli-

chen Sichtfelder für die Anfahrsicht nach den Vorgaben der RASt 06 überprüft.  

Da auf der Hochstraße eine Geschwindigkeit von 50 km/h gilt, ist eine Sichtweite von 70 m zu beiden Seiten 

auf bevorrechtigte Fahrzeuge zu gewährleisten.  

Aufgrund der Lage des Grundstücks in der Innenseite einer Kurve ist darauf zu achten, dass die Stellplätze 

den wartenden Fahrzeugen bei der Einfahrt in die Hochstraße nicht die Sicht nehmen. Insofern ist bei der 

Anordnung der Stellplätze darauf zu achten, dass eine Abrückung der Stellplätze von der Grundstücks-

grenze erfolgt. Der Sichtstrahl nach Osten überstreicht eine ca. 3 m tiefe Fläche, die von Hindernissen 

freizuhalten ist. Nach Westen gilt dieses ebenso. Hier liegt das Sichtdreieck teilweise auf dem Nachbar-

grundstück.  

In Anlage 26 findet sich eine maßstäbliche Darstellung.  

Anlage 27 zeigt darüber hinaus die Schleppkurven für einen Sattelzug bei der Anlieferung. Anlage 28 zeigt 

die entsprechende Darstellung bei der Abfahrt eines Sattelzuges. Wie zu erkennen ist, ist die Anlieferung 

befahrbar. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Einfahrt in die Hochstraße nicht ohne Beeinflussung 

des Gegenverkehrs auf der Hochstraße möglich ist. Aufgrund der vergleichsweise geringen Verkehrsmen-

gen auf der Hochstraße ist dieses allerdings nicht problematisch. 
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 Vorschlag für Radverkehrsführung 

Im Radverkehrskonzept der Gemeinde Niederkrüchten ist vorgesehen, möglichst viele Straßen mit einer 

eigenständigen Führung für Radfahrer auszustatten. 

In der Hochstraße ist im Bestand östlich des Knotenpunktes Hochstraße / Am Kamp / Brempter Weg ein 

einseitiger Zwei-Richtungs-Radweg auf der Nordseite vorhanden. Westlich des Knotenpunktes ist keine 

eigenständige Führung für die Radfahrer vorhanden. 

Aus diesem Grund war zu prüfen, ob ein Angebot für Radfahrer geschaffen werden kann. Für die Anlage 

von Schutzstreifen auf der Fahrbahn ist die Breite der Fahrbahn nicht ausreichend. Nach dem geltenden 

Regelwerk müssen Schutzstreifen mindestens 1,25 m breit sein (besser wäre 1,50 m), die verbleibende 

Fahrgasse muss mindestens 4,50 m breit sein. Daraus ergibt sich eine Mindestbreite von 7,00 m zwischen 

den Hochborden.  

Im Bestand ist die Fahrgasse ca. 6,75 m breit. Insofern wäre eine Aufweitung der Fahrbahn um ca. 25 cm 

erforderlich. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass sich in der Nähe die Fußgänger-Bedarfs-Signalanlage 

(FSA) und der Kreisverkehr Hochstraße / Mittelstraße befindet. 

Anlage 29 zeigt einen Vorschlag zur Umsetzung von Schutzstreifen auf dem Abschnitt der Hochstraße 

zwischen den Knotenpunkten Am Kamp / Brempter Weg und Mittelstraße. 

Für eine regelkonforme Fortführung des Gehweges auf der Nordseite der Hochstraße westlich des Voll-

sortimenters ist eine Verbreiterung erforderlich, wobei in einer Breite von maximal ca. 1 m auf die Grund-

stücke Hochstraße 73 und 71 zurückgegriffen werden muss.  

In Anlage 29 ist der Sachverhalt durch die abgebildeten Grundstücksgrenzen erkennbar. 

Radfahrer in Fahrtrichtung Ost werden vor dem Knotenpunkt Am Kamp / Brempter Weg auf den Gehweg 

geleitet und müssen an der FSA auf die Nordseite wechseln. An der Einmündung Brempter Weg wird die 

Furt im Zweirichtungs-Verkehr befahren. 

Radfahrer in Fahrrichtung West überqueren die Zufahrt Brempter Weg auf der Nordseite werden hinter der 

FSA an einer Absenkung vom Hochbord auf die Fahrbahn geleitet. Von dort werden sie über den Schutz-

streifen bis zum Kreisverkehr Hochstraße / Mittelstraße geleitet. 

Die Darstellung in Anlage 29 zeigt eine verkehrstechnische Skizze, wie diese Lösung aussehen könnte 

und welcher zusätzliche Platzbedarf entsteht. Dabei sind nicht alle verkehrsrechtlichen und verkehrstech-

nischen Details (z.B. Beschilderung und Markierung) dargestellt, die im Rahmen der Ausführungsplanung 

und der verkehrsrechtlichen Anordnung zu berücksichtigen sind. 
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9 Zusammenfassung und gutachterliche Stellungnahme 

Die Gemeinde Niederkrüchten stellt den Bebauungsplan Nie-127 „Vollsortimenter Hochstraße“ auf. Auf der 

Fläche des heutigen Raiffeisen-Marktes soll eine Einzelhandelsnutzung errichtet werden. Das Nutzungs-

konzept für den Bebauungsplan sieht eine Verkaufsfläche von 1.600 m2 vor. 

In der vorliegenden Verkehrsuntersuchung für den Bebauungsplan Nie-127 „Vollsortimenter Hochstraße“ 

in Niederkrüchten wurde untersucht, welche zusätzliche Verkehrsnachfrage aufgrund der geplanten Ent-

wicklung zu erwarten ist und ob das zukünftige Verkehrsaufkommen an der Erschließung des Plangebiets 

und an den benachbarten Knotenpunkten störungsfrei und mit einer angemessenen Qualität des Verkehrs-

ablaufs abgewickelt werden kann. 

Das aktuelle Verkehrsaufkommen wurde an den Knotenpunkten 

 Hochstraße / Mittelstraße, 

 Hochstraße / Erschließung Plangebiet und 

 Hochstraße / Brempter Weg / Am Kamp 

im Rahmen einer Knotenstromerhebung erfasst. 

Bei der Schätzung der zukünftigen Verkehrsmengen wurde von einer Zunahme des allgemeinen Verkehrs-

aufkommens um 10 % ausgegangen. 

Für den Prognose-Planfall wurde das Verkehrsaufkommen aus dem Prognose-Nullfall (mit allgemeiner 

Verkehrsentwicklung) mit dem Neuverkehr der geplanten Nutzungen überlagert. Dabei wurde berücksich-

tigt, dass das Verkehrsaufkommen der vorhandenen Nutzungen entfällt. Der Neuverkehr des Bauvorha-

bens wurde auf der Grundlage gebräuchlicher Kennziffern zum Zusammenhang zwischen Flächennutzung 

und Verkehrsaufkommen berechnet. 

Zur Bewertung der Verkehrssituation wurden die verkehrstechnische Kapazität und die Qualität des Ver-

kehrsablaufs anhand der dafür vorgesehenen Verfahren aus dem Handbuch für die Bemessung von Stra-

ßenverkehrsanlagen HBS 2015 (vgl. FGSV, 2015) berechnet. 

Die verkehrstechnische Untersuchung kommt zu den folgenden Ergebnissen: 

 Durch das Vorhaben ist mit einem Mehrverkehrsaufkommen von maximal 2.332 Kfz/24h (22 SV-

Kfz/24h) (Summe aus Quell- und Zielverkehr) zu rechnen. In der morgendlichen Spitzenstunde 

wird ein Mehrverkehrsaufkommen von 50 Kfz/h (3 SV-Kfz/h) und in der nachmittäglichen Spitzen-

stunde von 258 Kfz/h (0 SV-Kfz/h) erzeugt. 

 Im Prognose-Planfall stellt sich an den Knotenpunkten 1 und 3 sowohl in den morgendlichen als 

auch in den nachmittäglichen Spitzenstunden jeweils eine sehr gute Verkehrsqualität (QSV A) ein. 

Der Knotenpunkt 2 weist insgesamt eine gute Verkehrsqualität auf (QSV B). 

 Das künftig zu erwartende Verkehrsaufkommen kann im vorhandenen Ausbaustand im bestehen-

den Straßennetz jederzeit leistungsfähig abgewickelt werden. Der Verkehrszustand ist an den Kno-

tenpunkten stabil. 

 Die im vorliegenden Konzept vorgesehene Lage der Zufahrt an der westlichen Grundstücksgrenze 

ermöglicht eine von der Fußgängerfurt unabhängige Einfahrt in die Hochstraße.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die verkehrliche Erschließung des Vorhabens mit dem vorhan-

denen Ausbaustand des Straßennetzes gesichert ist. 

Brilon Bondzio Weiser 

Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen  Bochum, August 2019 
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Anlagenverzeichnis 

Anlage   1: Erhebungsstellen 

Anlage   2: Verkehrsbelastung Morgenstunden 06:00 -10:00 Uhr - Analyse 

Anlage   3: Verkehrsbelastung Nachmittagsstunden 15:00 -19:00 Uhr - Analyse 

Anlage   4: Verkehrsbelastung Morgenspitzenstunde 07:30 - 08:30 Uhr - Analyse 

Anlage   5: Verkehrsbelastung Nachmittagsspitzenstunde 16:30 - 17:30 Uhr - Analyse 

Anlage   6: Räumliche Verteilung des Neuverkehrs - MS, NMS, DTV 

Anlage   7: Verkehrsbelastung Morgenspitzenstunde 07:30 - 08:30 Uhr - Prognose-Planfall 

Anlage   8: Verkehrsbelastung Nachmittagsspitzenstunde 16:30 - 17:30 Uhr - Prognose-Planfall 

Anlage   9: Verkehrsqualität an den Knotenpunkten - Prognose-Planfall - MS 

Anlage 10: Verkehrsqualität an den Knotenpunkten - Prognose-Planfall - NMS 

Anlage 11: Knotenpunkt 1 - Prognose-Planfall - Strombelastungsplan MS 

Anlage 12: Knotenpunkt 1 - Prognose-Planfall - Nachweis der Verkehrsqualität MS 

Anlage 13: Knotenpunkt 1 - Prognose-Planfall - Strombelastungsplan NMS 

Anlage 14: Knotenpunkt 1 - Prognose-Planfall - Nachweis der Verkehrsqualität NMS 

Anlage 15: Knotenpunkt 2 - Prognose-Planfall - Strombelastungsplan MS 

Anlage 16: Knotenpunkt 2 - Prognose-Planfall - Nachweis der Verkehrsqualität MS 

Anlage 17: Knotenpunkt 2 - Prognose-Planfall - Strombelastungsplan NMS 

Anlage 18: Knotenpunkt 2 - Prognose-Planfall - Nachweis der Verkehrsqualität NMS 

Anlage 19: Knotenpunkt 3 - Prognose-Planfall - Strombelastungsplan MS 

Anlage 20: Knotenpunkt 3 - Prognose-Planfall - Nachweis der Verkehrsqualität MS 

Anlage 21: Knotenpunkt 3 - Prognose-Planfall - Strombelastungsplan NMS 

Anlage 22: Knotenpunkt 3 - Prognose-Planfall - Nachweis der Verkehrsqualität NMS 

Anlage 23: DTV - Analysefall 

Anlage 24: DTV - Prognose-Nullfall 

Anlage 25: DTV - Prognose-Planfall 

Anlage 26: Prüfung der Sichtbeziehungen - Vzul 50 Km/h, Schenkellänge 70 m 

Anlage 27: Schleppkurvennachweis Zufahrt Anlieferung 

Anlage 28: Schleppkurvennachweis Abfahrt Anlieferung 

Anlage 29: Vorschlag für Umsetzung des Radverkehrskonzepts in der Hochstraße 
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Erläuterungen zu den Anlagen für vorfahrtgeregelte Einmündungen / Kreuzungen 

 

Strom-Nr.: Nummer der Ströme 
 

q-e-vorh: Vorhandene Verkehrsstärke in der Zufahrt  [Pkw-E/h] 

tg: Grenzzeitlücke der Ströme  [s] 

tf: Folgezeitlücke der Ströme  [s] 

q-Haupt: Verkehrsstärke der bevorrechtigten Ströme  [Kfz/h] 

q-max: Kapazität der Ströme  [Pkw-E/h] 

Misch: Kapazität der Mischströme [Pkw-E/h] 

W: Mittlere Wartezeit pro Pkw-E [s] 

N-95.: Rückstaulänge, die zu 95% aller Zeit nicht überschritten 

wird 

[Pkw-E] 

N-99.: Rückstaulänge, die zu 99% aller Zeit nicht überschritten 

wird 

[Pkw-E] 

QSV: Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs 
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Erläuterungen zu den Anlagen für Kreisverkehre 

 

Für jede Zufahrt ist in den Ergebnisausdrucken angegeben: 

n-in: Anzahl der Fahrstreifen in der Zufahrt 
 

F+R: Anzahl der die Zufahrt überquerenden Fußgänger und 

Radfahrer 

 

q-Kreis: Verkehrsstärke auf der Kreisfahrbahn unmittelbar oberhalb 

der Zufahrt 

[Pkw-E/h] 

q-e-vorh: Vorhandene Verkehrsstärke in der Zufahrt [Pkw-E/h] 

q-e-max: Maximale Verkehrsstärke = Kapazität der Zufahrt [Pkw-E/h] 

x: Auslastungsgrad [-] 

Reserve: Kapazitätsreserve = Differenz zwischen der Kapazität der 

Zufahrt und der tatsächlichen Verkehrsstärke in der Zufahrt 

[Pkw-E/h] 

Wz: Mittlere Wartezeit pro Fahrzeug vor der Einfahrt in den 

Kreis 

[s] 

L: Mittlere Länge des Rückstaus (Summe aus der Anzahl von 

rückgestauten Fahrzeugen vor dem Fußgängerüberweg 

unmittelbar vor der Einfahrt in den Kreis) 

[Pkw-E] 

L-95: Percentilwert des Rückstaus; während 95 % der Zeit ist der 

Rückstau kürzer oder gleich den angegebenen Werten 

(Summe aus der Anzahl von rückgestauten Fahrzeugen vor 

dem Fußgängerüberweg und unmittelbar vor der Einfahrt in 

den Kreis) 

[Pkw-E] 

L-99: Percentilwert des Rückstaus; während 99 % der Zeit ist der 

Rückstau kürzer oder gleich den angegebenen Werten 

(Summe aus der Anzahl von rückgestauten Fahrzeugen vor 

dem Fußgängerüberweg und unmittelbar vor der Einfahrt in 

den Kreis) 

[Pkw-E] 

QSV: Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs 

 

 

Unter den Ergebnistabellen sind der Zufluss über alle Zufahrten, die Summe aller Wartezeiten pro Stunde 

sowie die mittlere Wartezeit pro Fahrzeug aufgeführt. 
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Verkehrsfluss - Diagramm als Kreis

Datei: KP1-Planfall-MS.krs
Projekt: Bebauungsplan  Nie-127 Vollsortimenter Hochstraße
Projekt-Nummer: 1806
Knoten: Hochstraße / Mittelstraße
Stunde: 07:30 - 08:30 Uhr

0  1000 Pkw / h

 1 : Hochstraße
Qa = 161
Qe = 220
Qc = 165

0  1000 Pkw / h

 2 : Mittelstraße
Qa = 172
Qe = 158
Qc = 213

0  1000 Pkw / h

 3 : Hochstraße
Qa = 260
Qe = 170
Qc = 111

0  1000 Pkw / h

 4 : Mittelstraße
Qa = 91
Qe = 136
Qc = 190

Sum =  684

Pkw

BRILON BONDZIO WEISER  ING.-GES. FÜR VERKEHRSWESEN               44799 BOCHUM
KREISEL 8.1.7

Anlage 11



Kapazität, mittlere Wartezeit und Staulängen    -    nur Fz.-Verkehr 

Datei: KP1-Planfall-MS.krs
Projekt: Bebauungsplan  Nie-127 Vollsortimenter Hochstraße
Projekt-Nummer: 1806
Knoten: Hochstraße / Mittelstraße
Stunde: 07:30 - 08:30 Uhr

Wartezeiten

1
2
3
4

n-in n-K q-Kreis q-e-vorh q-e-max x Reserve Wz QSV
Name   -   - Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h - Pkw-E/h     s   -
Hochstraße 1 1 179 248 1070 0,23 822 4,6 A
Mittelstraße 1 1 231 182 1023 0,18 841 4,6 A
Hochstraße 1 1 127 194 1116 0,17 922 4,2 A
Mittelstraße 1 1 212 146 1040 0,14 894 4,2 A

Staulängen

1
2
3
4

n-in n-K q-Kreis q-e-vorh q-e-max L L-95 L-99 QSV
Name   -   - Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h Fz Fz Fz   -
Hochstraße 1 1 179 248 1070 0,2 1 1 A
Mittelstraße 1 1 231 182 1023 0,1 1 1 A
Hochstraße 1 1 127 194 1116 0,1 1 1 A
Mittelstraße 1 1 212 146 1040 0,1 0 1 A

Gesamt-Qualitätsstufe  :     A

Gesamter Verkehr
Verkehr im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten : 770  Pkw-E/h
   davon Kraftfahrzeuge : 727  Fz/h

Summe aller Wartezeiten : 0,9  Fz-h/h
Mittl. Wartezeit über alle Fz : 4,4  s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazität : Deutschland: HBS 2015  Kapitel L5
Wartezeit : HBS 2015 + HBS 2009 = Akcelik, Troutbeck (1991)        mit  T = 3600
Staulängen : Wu, 1997 
LOS - Einstufung : HBS (Deutschland)

BRILON BONDZIO WEISER  ING.-GES. FÜR VERKEHRSWESEN               44799 BOCHUM

KREISEL 8.1.7

Anlage 12



Verkehrsfluss - Diagramm als Kreis

Datei: KP1-Planfall-NMS.krs
Projekt: Bebauungsplan Nie-127 Vollsortimenter Hochstraße
Projekt-Nummer: 1806
Knoten: Hochstraße / Mittelstraße
Stunde: 16:30 - 17:30 Uhr

0  1000 Pkw / h

 1 : Hochstraße
Qa = 343
Qe = 284
Qc = 276

0  1000 Pkw / h

 2 : Mittelstraße
Qa = 278
Qe = 238
Qc = 282

0  1000 Pkw / h

 3 : Hochstraße
Qa = 363
Qe = 415
Qc = 157

0  1000 Pkw / h

 4 : Mittelstraße
Qa = 161
Qe = 208
Qc = 411

Sum =  1145

Pkw

BRILON BONDZIO WEISER  ING.-GES. FÜR VERKEHRSWESEN               44799 BOCHUM
KREISEL 8.1.7

Anlage 13



Kapazität, mittlere Wartezeit und Staulängen    -    nur Fz.-Verkehr 

Datei: KP1-Planfall-NMS.krs
Projekt: Bebauungsplan Nie-127 Vollsortimenter Hochstraße
Projekt-Nummer: 1806
Knoten: Hochstraße / Mittelstraße
Stunde: 16:30 - 17:30 Uhr

Wartezeiten

1
2
3
4

n-in n-K q-Kreis q-e-vorh q-e-max x Reserve Wz QSV
Name   -   - Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h - Pkw-E/h     s   -
Hochstraße 1 1 288 298 973 0,31 675 5,5 A
Mittelstraße 1 1 294 250 968 0,26 718 5,1 A
Hochstraße 1 1 165 425 1082 0,39 657 5,5 A
Mittelstraße 1 1 427 216 854 0,25 638 5,7 A

Staulängen

1
2
3
4

n-in n-K q-Kreis q-e-vorh q-e-max L L-95 L-99 QSV
Name   -   - Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h Fz Fz Fz   -
Hochstraße 1 1 288 298 973 0,3 1 2 A
Mittelstraße 1 1 294 250 968 0,2 1 2 A
Hochstraße 1 1 165 425 1082 0,4 2 3 A
Mittelstraße 1 1 427 216 854 0,2 1 2 A

Gesamt-Qualitätsstufe  :     A

Gesamter Verkehr
Verkehr im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten : 1189  Pkw-E/h
   davon Kraftfahrzeuge : 1167  Fz/h

Summe aller Wartezeiten : 1,8  Fz-h/h
Mittl. Wartezeit über alle Fz : 5,5  s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazität : Deutschland: HBS 2015  Kapitel L5
Wartezeit : HBS 2015 + HBS 2009 = Akcelik, Troutbeck (1991)        mit  T = 3600
Staulängen : Wu, 1997 
LOS - Einstufung : HBS (Deutschland)

BRILON BONDZIO WEISER  ING.-GES. FÜR VERKEHRSWESEN               44799 BOCHUM

KREISEL 8.1.7

Anlage 14



Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmündung

Projekt :Bebauungsplan Nie-127 Vollsortimenter Hochstraße
Knotenpunkt:Hochstraße / Zuwegung Einzelhandel
Stunde :07:30 - 08:30 Uhr
Datei :KP2-PLANFALL-MS.kob

300
150

50
Kfz/h
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3

Q r : 9
Qg : 171

S = 180

S = 242

Q l : 1

Q r : 2
S = 3

S = 44

Qg : 241
Q l : 35
S = 276

S = 173

Summe = 459

Kraftfahrzeuge

Zufahrt 1: Hochstraße
Zufahrt 2: Zuwegung Einzelhandel
Zufahrt 3: Hochstraße

Brilon Bondzio Weiser    Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen mbH

KNOBEL Version 7.1.11

Anlage 15



HBS 2015,  Kapitel S5: Stadtstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt :Bebauungsplan Nie-127 Vollsortimenter Hochstraße
Knotenpunkt:Hochstraße / Zuwegung Einzelhandel
Stunde :07:30 - 08:30 Uhr
Datei :KP2-PLANFALL-MS.kob
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1

N-99

[Pkw-E]

1

1

1

1

1

QSV

A

A
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A
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A

A

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : A
Lage des Knotenpunkte    :  Innerorts
Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse  : Hochstraße

Hochstraße
Nebenstrasse  : Zuwegung Einzelhandel

Brilon Bondzio Weiser    Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen mbH

KNOBEL Version 7.1.11

Anlage 16



Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmündung

Projekt :Bebauungsplan Nie-127 Vollsortimenter Hochstraße
Knotenpunkt:Hochstraße / Zuwegung Einzelhandel
Stunde :16:30 - 17:30 Uhr
Datei :KP2-PLANFALL-NMS.kob

300
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Kfz/h
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Q r : 29
Qg : 326

S = 355

S = 278

Q l : 28

Q r : 86
S = 114

S = 145

Qg : 250
Q l : 116
S = 366

S = 412

Summe = 835

Kraftfahrzeuge

Zufahrt 1: Hochstraße
Zufahrt 2: Zuwegung Einzelhandel
Zufahrt 3: Hochstraße

Brilon Bondzio Weiser    Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen mbH

KNOBEL Version 7.1.11

Anlage 17



HBS 2015,  Kapitel S5: Stadtstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt :Bebauungsplan Nie-127 Vollsortimenter Hochstraße
Knotenpunkt:Hochstraße / Zuwegung Einzelhandel
Stunde :16:30 - 17:30 Uhr
Datei :KP2-PLANFALL-NMS.kob
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2

3

4

6

Misch-N

8

7

Misch-H

Strom q-vorh
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Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : B
Lage des Knotenpunkte    :  Innerorts
Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse  : Hochstraße

Hochstraße
Nebenstrasse  : Zuwegung Einzelhandel

Brilon Bondzio Weiser    Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen mbH

KNOBEL Version 7.1.11

Anlage 18



Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Kreuzung

Projekt :Bebauungsplan Nie-127 Vollsortimenter Hochstraße
Knotenpunkt:Hochstraße / Brempter Weg / Am Kamp
Stunde :07:30 - 08:30 Uhr
Datei :KP3-PLANFALL-MS.kob

300
150

50
Kfz/h

1 2

34

Q r : 25
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Q l : 4

S = 241

S = 180

Q l : 33

Q r : 32
Qg : 1

S = 66
S = 50

Qg : 139
Q l : 23

Q r : 2

S = 164

S = 250
Q r : 8
Qg : 2
Q l : 6

S = 16

S = 7

Summe = 487

Kraftfahrzeuge

Zufahrt 1: Hochstraße
Zufahrt 2: Am Kamp
Zufahrt 3: Hochstraße
Zufahrt 4: Brempter Weg

Brilon Bondzio Weiser    Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen mbH

KNOBEL Version 7.1.11

Anlage 19



HBS 2015,  Kapitel S5: Stadtstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt :Bebauungsplan Nie-127 Vollsortimenter Hochstraße
Knotenpunkt:Hochstraße / Brempter Weg / Am Kamp
Stunde :07:30 - 08:30 Uhr
Datei :KP3-PLANFALL-MS.kob
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Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : A
Lage des Knotenpunkte    :  Innerorts
Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse  : Hochstraße
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Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Kreuzung

Projekt :Bebauungsplan Nie-127 Vollsortimenter Hochstraße
Knotenpunkt:Hochstraße / Brempter Weg / Am Kamp
Stunde :16:30 - 17:30 Uhr
Datei :KP3-PLANFALL-NMS.kob
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HBS 2015,  Kapitel S5: Stadtstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage
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Knotenpunkt:Hochstraße / Brempter Weg / Am Kamp
Stunde :16:30 - 17:30 Uhr
Datei :KP3-PLANFALL-NMS.kob
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Kartengrundlage: OpenStreetMap

Darstellung:

Datum: Projekt Nr.:
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geotec ALBRECHT

Hydrogeologischer Bericht vom 13. November 2018, Akt.-Z.: 14311/18-01,
für: Halsdorfer + Ingenieure Projekt GmbH

1 Vorgang

Mit  Schreiben  vom  8. Oktober 2018  wurde  unser  Büro  von  der
Halsdorfer + Ingenieure Projekt  GmbH, Burgdorf beauftragt, eine hydrogeologi-
sche Untersuchung für das B-Planverfahren Hochstraße in Niederkrüchten durch-
zuführen.

Zur  Feststellung  der  Untergrundverhältnisse  wurden  von  unserem  Büro  am
7. November 2018 drei Kleinbohrungen (EN ISO 22475- BS-, 50/36 mm Durch-
messer, mit Motor eingetrieben) bis in eine Tiefe von maximal 3,0 Metern unter
Gelände niedergebracht.

Aus  den Bohrungen wurden insgesamt 13 gestörte  Bodenproben entnommen.
Die Proben werden drei Monate aufbewahrt und dann, wenn vom Auftraggeber
nicht anders bestimmt, vernichtet.

Zur Beurteilung der Durchlässigkeit des Baugrundes wurden zwei Sickerversuche
als „open-end-test“ ausgeführt.

Die  Ergebnisse  der  Aufschlussarbeiten  sind  als  Anlagen  beigefügt,  ebenso  in
einem Lageplan die Ansatzpunkte.

Unsere Höhenangaben sind auf 0,05 m gerundet. Unser Nivellement wurde an
den im Lageplan eingezeichneten Kanaldeckel angehängt, dessen Höhe von uns
mit +10,00 m angenommen wurde.

2 Bearbeitungsunterlagen

Außer  den  Ergebnissen  der  Aufschlussarbeiten  standen  zur  Ausarbeitung  des
hiermit  vorliegenden  Geotechnischen  Berichts  folgende  Unterlagen  zur  Verfü-
gung:

1. Geologische Karte 1 : 100.000, Blatt C5102 Mönchengladbach

2. Lageplan  1 : 500

3. Archivmaterial unseres Büros
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geotec ALBRECHT

Hydrogeologischer Bericht vom 13. November 2018, Akt.-Z.: 14311/18-01,
für: Halsdorfer + Ingenieure Projekt GmbH

3 Aufgabenstellung 

Das Bauvorhaben besteht aus der Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes auf dem
Gelände an der Hochstraße 79 in Niederkrüchten. Im Vorfeld der Erstellung des
Bebauungsplans sollen die hydrogeologischen Bedingungen für die Versickerung
von Niederschlagswasser überprüft werden.

4 Geologisch-bodenmechanische Verhältnisse

Das für eine potentielle Versickerung vorgesehene Gelände (spätere Parkfläche
des Lebensmittelmarktes) wird zur Zeit als Zufahrt und Parkplatz des Raiffeisen-
marktes an der Hochstraße 79 in Niederkrüchten genutzt.

Die Bohrungen ergaben folgendes prinzipielle Bild:

bis 0,08 m: Verbundsteinpflaster

bis 0,80/1,25 m: Auffüllung: Kiesig, sandig (Bauschutt, Schlacke, etc.)

bis 1,80 m: Auffüllung: Schluff, feinsandig, humos (B 3)

bis 1,55/2,70 m: Feinsand-Schluff-Gemisch (B 1 und B 2)

bis 3,00 m: Schluff, schwach tonig bis tonig

(Endteufe)

Der Untergrund im Bereich des Bauvorhabens wird von fluviatilen Sedimenten
des ca. 150 m südlich verlaufenden Lütterbachs bzw. der ca. 500 m östlich ver-
laufenden Schwalm geprägt.

Im Bereich des Parkplatzes wurde in allen Bohrungen als tiefster aufgeschlosse-
ner Horizont ein schwach kiesiges Schluff-Ton-Gemisch angetroffen, das in steifer
bis halbfester Konsistenz vorliegt.

Die Oberkante wurde 1,55 m bis 2,70 m unter Gelände angetroffen, was einer
relativen Höhe zwischen +7,95 m und +9,40 m entspricht.

In den Bohrungen B 1 und B 2 liegt darüber ein sehr schwach kiesiges Feinsand-
Schluff-Gemisch.

Die Oberkante wurde 0,80 m bis 1,25 m unter Gelände angetroffen, was einer
relativen Höhe zwischen +9,40 m und +10,15 m entspricht.

Zuoberst  wurde  in  allen  Bohrungen  eine  künstliche  Anschüttung  angetroffen.
Diese besteht lokal (B 3) aus humosen Schluffen, größtenteils aber aus sandigen
Kiesen, die Bauschutt, Schlacken und Schotter beinhalten. Zuoberst liegt eine
Oberflächenversiegelung aus Verbundsteinpflaster vor.
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geotec ALBRECHT

Hydrogeologischer Bericht vom 13. November 2018, Akt.-Z.: 14311/18-01,
für: Halsdorfer + Ingenieure Projekt GmbH

5 Abfalltechnische Beurteilung

Eine makroskopische und organoleptische Beurteilung des Probenmaterials ergab
keine Hinweise auf umweltgefährdende Stoffe im Boden.

Inwieweit diese in der Anschüttung vorhanden sind, kann nur mit Hilfe von che-
mischen Analysen geklärt  werden,  die nicht Aufgabe dieser Baugrunduntersu-
chung sind.

Probenmaterial wurde aus den Bohrungen entnommen, sodass eine chemische
Untersuchung für eine Beurteilung auf Wiederverwertung und/oder Deponierfä-
higkeit erfolgen kann. Bei Notwendigkeit sind diese Untersuchungen möglichst
bald durchzuführen, da sich ältere Proben chemisch verändern können.

6 Grundwasserverhältnisse

Nach Bohrende konnten in keiner der drei Bohrungen ein freier Grundwasser-
stand gemessen werden. Auch das Probenmaterial wurde allenfalls als schwach
feucht angesprochen, so dass bis zur Endteufe der Bohrungen im Untersuchungs-
zeitraum kein Grundwasser vorhanden war.

Dies kann allerdings auch der diesjährigen extremen Trockenheit geschuldet sein.
Es  ist  nicht  auszuschließen,  dass  sich  nach  lang  anhaltenden  Niederschlägen
und/oder  der  Schneeschmelze  ein  Grundwasserstockwerk  auf  den  bindigen
Böden bildet.

Genauere Angaben zu den tatsächlichen Grundwasserständen und Schwankungs-
breiten können nur mit Grundwassermessstellen und einer längeren Messkampa-
gne gemacht werden.
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geotec ALBRECHT

Hydrogeologischer Bericht vom 13. November 2018, Akt.-Z.: 14311/18-01,
für: Halsdorfer + Ingenieure Projekt GmbH

7 Untersuchungsergebnisse

Zur Feststellung des Durchlässigkeitsbeiwerts kf des Bodens wurden neben den
Bohrungen B 1 und B 2 in einem gesonderten Bohrloch jeweils Sickerversuche als
„open-end-test“  durchgeführt.  Dazu wurde in  einem Filterrohr  durch  ständige
Zugabe  von  Wasser  eine  konstante  Wassersäule  in  dem anstehenden  Sand-
Schluff-Gemisch gehalten. Über die Menge des zugegebenen Wassers pro Zei-
teinheit kann die Durchlässigkeit des Untergrundes ermittelt werden.

Eine  Auswertung  der  Versuche  nach  [EARTH  MANUAL:  A  Water  Resources
Technical  Publication.- A  guide  to  the  use  of  soils  as  foundations  and  as
construction materials for hydraulic structures. Washington D.C. 1974] ergab fol-
gende Durchlässigkeitsbeiwerte:

Tabelle 2: Ergebnisse der Sickerversuche 

Versuch Nr. Bodenart Kf-Wert [m/s]

SV 1 Feinsand-Schluff-Gemisch 5,84 * 10-7

SV 2 Feinsand-Schluff-Gemisch 6,07 * 10-7

Nach dem DWA-Arbeitsblatt A 138 kommen für Versickerungsanlagen Böden in
Betracht, deren kf-Werte zwischen 5*10-3 m/s und 1*10-6 m/s liegen. 

Die mit den durchgeführten Versuchen ermittelten Durchlässigkeiten können die
Mindestanforderungen nicht erfüllen.

Eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers gemäß den geltenden
Regeln der Technik ist daher nicht möglich.

8 Schlusswort

Wir bitten, uns zu einer ergänzenden Stellungnahme aufzufordern, falls sich Fra-
gen ergeben, die hier nicht, unvollständig oder abweichend erörtert wurden. Dies
trifft insbesondere dann zu, wenn sich neue Gesichtspunkte durch Entwurfsände-
rungen etc. ergeben.

Für diesen Bericht nehmen wir Urheberrecht in Anspruch. Eine Vervielfältigung ist
nur in vollständiger Form gestattet. Der Bericht ist nur entsprechend den Ver-
tragsbedingungen zu verwenden.
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Anlage I zum Bericht vom 13. November 2018, Akt.-Z.: 14311/18-01, für: Halsdorfer + Ingenieure Projekt GmbH

Anlage Nr. I

Sickerversuche

Auswertung SV 1 1 Seite

Auswertung SV 2 1 Seite
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Anlage I zum Geotechnischen Bericht vom 13. November 2018, Akt.-Z.: 14311/18-01

Auswertung "open-end-test" nach EARTH-MANUAL 1974
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geotec Albrecht
Anlage I zum Geotechnischen Bericht vom 13. November 2018, Akt.-Z.: 14311/18-01

Auswertung "open-end-test" nach EARTH-MANUAL 1974
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Anlage II zum Bericht vom 13. November 2018, Akt.-Z.: 14311/18-01, für: Halsdorfer + Ingenieure Projekt GmbH

Anlage Nr. II

Lageplan
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1 Ausgangssituation, Zielsetzung und methodische Vorgehensweise 

1.1 Ausgangssituation und Zielsetzung 

Die Halsdorfer-Ingenieure Projekt GmbH plant, auf dem Grundstück Hochstraße 79 in Niederkrüchten 

einen Supermarkt zu errichten. Das Vorhaben ist auf eine Verkaufsfläche (VKF) von ca. 1.600 m² projek-

tiert; als Betreiber ist der Lebensmittel-Filialist Rewe vorgesehen. 

Auf dem Grundstück befindet sich derzeit noch ein Raiffeisen-Markt, der in das Gewerbegebiet Nieder-

krüchten-Dam umziehen wird sowie ein seit mehreren Jahren, ehemals durch Netto genutztes Gebäude. 

Nach Abriss der Bestandsgebäude soll auf dem Gelände der Rewe-Neubau errichtet werden. 

Das Planareal befindet sich innerhalb des abgegrenzten Nahversorgungszentrums Niederkrüchten. Auf-

grund dieser städtebaulich integrierten Lage ordnet sich das Ansiedlungsvorhaben grundsätzlich in das 

Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Gemeinde Niederkrüchten ein. 

Die Realisierung des Vorhabens macht die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. Im Zuge die-

ses Genehmigungsverfahrens ist unter anderem ein Nachweis zu erbringen, dass die geplante Super-

markt-Ansiedlung keine absatzwirtschaftlichen Auswirkungen auf andere zentrale Versorgungsbereiche 

und die wohnungsnahe Versorgung der Bevölkerung in Niederkrüchten oder in den Nachbarkommunen 

im Sinne von § 11 Abs.3 Baunutzungsverordnung (BauNVO) auslösen wird. 

Da die beabsichtigte Bauleitplanung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB auch an die Ziele der Raumordnung anzu-

passen ist, muss darüber hinaus aufgezeigt werden, ob die Planung mit den einschlägigen Zielen des 

Landesentwicklungsplanes (LEP NRW) vereinbar ist.  

Die BBE Handelsberatung GmbH wurde mit der Erstellung dieser Auswirkungsanalyse beauftragt. Die 

BBE Handelsberatung legt hiermit eine Verträglichkeitsanalyse vor, die die absatzwirtschaftliche Auswir-

kungen auf zentrale Versorgungsbereiche sowie die wohnungsnahe Versorgung in Niederkrüchten und in 

den Nachbarkommunen umfassend untersucht und die in den anstehenden Genehmigungsverfahren als 

fundierte Entscheidungsgrundlage Verwendung finden kann. 

Die Ergebnisse der Analyse werden im Folgenden dargelegt. 

 

1.2 Methodische Vorgehensweise 

Das vorliegende Gutachten basiert auf Vor-Ort-Recherchen im Untersuchungsgebiet, welches sich auf 

die Gemeinde Niederkrüchten und angrenzende Kommunen bezieht. In Ergänzung erfolgte eine Aufbe-

reitung von sekundärstatistischen Daten. Im Einzelnen wurden folgende Erhebungen und Recherchen 

durchgeführt: 

■ Durchführung von Vor-Ort-Recherchen zur Bewertung des Projektstandortes, 

■ Erhebung relevanter Anbieter von nahversorgungsrelevanten Sortimenten im Untersuchungsge-

biet. Hierzu gehören insbesondere strukturprägende Lebensmittelmärkte (v. a. Lebensmitteldis-

counter und Supermärkte), 

■ Umsatzschätzung für die erfassten Einzelhandelsbetriebe unter Berücksichtigung der standortbe-

zogenen Rahmenbedingungen sowie branchen- und betriebsformenspezifischer Leistungskennzif-

fern, 
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■ Aufbereitung relevanter sekundärstatistischer Daten und Informationsquellen (u. a. Einzelhandels-

konzepte der untersuchungsrelevanten Kommunen, soziodemografische Kennzahlen), 

■ Verwendung von aktuellen Datenmaterialien der BBE Marktforschung (z. B. gemeindebezogene 

Kaufkraftkennziffern und sortimentsspezifische Pro-Kopf-Ausgaben). 

 

Die Ermittlung der derzeitigen und der durch das Planvorhaben beeinflussten zukünftigen Kaufkraftbewe-

gungen wird unter Zugrundelegung folgender Faktoren durchgeführt: 

■ Zeitdistanzen zwischen den Wohnstandorten im Einzugsbereich und den projektrelevanten Einzel-

handelsstandorten, 

■ Einwohnerzahlen und einzelhandelsrelevantes Kaufkraftniveau im Einzugsgebiet, 

■ Attraktivität der untersuchungsrelevanten Einkaufsziele im Untersuchungsgebiet ausgedrückt 

durch das Verkaufsflächenangebot, die Angebotsstruktur, den Marktauftritt und die Erreichbarkeit, 

■ Bereitschaft der Konsumenten zur „Raumüberwindung“ beim Einkauf bestimmter Warengruppen.1 

 

Darauf aufbauend erfolgt eine Bewertung des Vorhabens in Bezug auf die zu erwartenden absatzwirt-

schaftlichen und städtebaulichen Auswirkungen. Den Bezugsmaßstab dieser Prüfung stellt 

§ 11 Abs. 3 BauNVO dar. 

Im Hinblick auf die absatzwirtschaftlichen und städtebaulichen Auswirkungen ist der zu erwartende Pla-

numsatz als maßgebliche Bewertungsgröße heranzuziehen, die Auslöser für Veränderungen von Kauf-

kraftströmen und in deren Folge für Auswirkungen auf bestehende Angebotsstrukturen sein kann. 

Die Ermittlung der derzeitigen und der durch das Planvorhaben beeinflussten zukünftigen Kaufkraftbewe-

gungen und damit der von Einzelhandelsvorhaben ausgehenden absatzwirtschaftlichen und städtebauli-

chen Auswirkungen werden auf Basis dieser Annahmen und in Anlehnung an eine wissenschaftliche Ar-

beit von Huff ("Defining and Estimating a Trading Area"2) für die jeweiligen projektrelevanten Warengrup-

pen bzw. Betriebstypen die maximalen Umsatzleistungen prognostiziert. 

  

                                                 

 

1  Während beispielsweise bei Artikeln des täglichen Bedarfes (v. a. Lebensmittel und Drogeriewaren) das Kri-
terium der räumlichen Nähe des Einkaufszieles gegenüber dem Kriterium der Attraktivität relativ wichtiger 
ist, dominiert bei Artikeln des mittel- und längerfristigen Bedarfes (u. a. Sportartikel oder Bekleidung/ 
Schuhe) das Kriterium der (vermuteten) Attraktivität. 

2  In: Journal of Marketing, Vol. 28 (1964), No. 3, S. 34 - 38 
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2 Marktsituation im Lebensmitteleinzelhandel 

Zur Einordnung des im Rahmen des Planvorhabens geplanten Lebensmittelmarktes in den übergeordne-

ten Rahmen der deutschen Handelslandschaft werden im Folgenden wesentliche Entwicklungen und 

Trends im Lebensmitteleinzelhandel sowie die Unterschiede in den Marktsegmenten „Supermarkt“ und 

„Discountmarkt“ aufgezeigt. 

Der Ausgabenanteil für Lebensmittel hat im Gegensatz zu anderen Bereichen des Handels in den letzten 

Jahren leicht zugenommen. Dies resultiert zum einen aus Veränderungen der Nachfrage und steigenden 

Preisen sowie zum anderen aus einer Diversifizierung des Angebotes. Nachfrageseitig haben verschie-

dene Lebensmittelskandale ein Umdenken in Gang gesetzt, das bei den Verbrauchern zu einer leicht ge-

stiegenen Ausgabebereitschaft für qualitativ hochwertige Lebensmittel geführt hat. Insbesondere lässt 

sich dies am boomenden Absatz von Bio-Lebensmitteln ablesen, die inzwischen zum Sortiment aller Le-

bensmittelmärkte - vom Lebensmitteldiscounter bis zum Bio-Supermarkt - zählen. 

Von den Einzelhandelsausgaben der deutschen Verbraucher in Höhe von ca. 512 Mrd. € entfallen rd. 

265 Mrd. € auf die Kernsortimente der Nahversorgung (Lebensmittel, Getränke, Drogeriewaren, Apothe-

kenwaren).3 Dies entspricht einem Anteil von rd. 52 % und dokumentiert die hohe Bedeutung dieses 

Marktsegmentes, insbesondere der Nahrungs- und Genussmittel. 

 

2.1 Marktbedeutung der Supermärkte 

Die Entwicklung im Lebensmitteleinzelhandel ist insgesamt durch eine starke Dynamik geprägt, wobei 

das Wachstum der Branche vor allem durch zunehmende Nachverdichtung, Flächenausweitungen und 

Diversifizierung des Angebots generiert wird. Gleichzeitig weist die Branche eine hohe Konzentration auf 

Handels- und Lieferantenseite auf. 

Aufgrund einer ausgeprägten Preisorientierung der deutschen Kunden und an veränderte Verbraucher-

wünsche angepasster Betriebskonzepte haben die Lebensmitteldiscounter in den letzten Jahrzehnten 

stark an Marktanteilen gewinnen können und sind seit einigen Jahren mit einem Marktanteil von ca. 46 % 

der am stärksten präsente Betriebstyp des Lebensmittelhandels (vgl. Abbildung 1). 

Auch die Vollsortimenter konnten in den letzten Jahren aufgrund ihrer Anstrengungen bei der Weiterent-

wicklung der Konzepte wieder Marktanteile hinzugewinnen. Die aktuellen Zahlen des EHI weisen für Su-

permärkte und SB-Warenhäuser einen Marktanteil von zusammen rd. 51 % aus. 

                                                 

 

3  Vgl. IfH-Brancheninformationssystem, Marktvolumen 2016 
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Abbildung 1: Entwicklung der Marktanteile im Lebensmittelhandel  

 
Quelle: EHI Handelsdaten aktuell 2017, BBE-Darstellung 

Um sich gegenüber den konkurrierenden Vertriebstypen wie den Lebensmitteldiscountern und den SB-

Warenhäusern besser profilieren zu können, wurden Supermarktkonzepte aller Betreiber in der Vergan-

genheit strukturellen Veränderungen unterzogen.4 So hat beispielsweise die Gestaltung der Bedienthe-

ken für Frischeprodukte (Wurst, Fleisch, Käse, Delikatessen, etc.) deutlich an Qualität gewonnen. Aktu-

elle Veröffentlichungen zeigen, dass sich die Neupositionierung der Supermärkte mit dem Fokus auf 

Qualität, Frische, Atmosphäre, Beratung etc. auszahlt. 

Anders als Supermärkte, Verbrauchermärkte und SB-Warenhäuser stellen die Lebensmitteldiscounter 

keine Vollsortimenter dar. Auf einer Verkaufsfläche von bis zu 1.500 m² bieten Lebensmitteldiscounter ein 

Sortiment mit relativ niedriger Artikelzahl an. Die Attraktivität der Lebensmitteldiscounter basiert also auf 

einem preislichen Vorteil, kombiniert mit einer überschaubaren Anzahl an Artikeln. 

Der Umfang eines durchschnittlichen Supermarktsortiments weist knapp 12.000 Artikel (bei großen Su-

permärkten ca. 35.000 – 40.000 Artikel) auf, sodass ein umfassendes nahversorgungsbezogenes Ange-

bot vorhanden ist. Damit stehen Supermärkte zwischen den preisorientierten Lebensmitteldiscountern mit 

eng umgrenztem Sortiment und den Verbrauchermärkten bzw. SB-Warenhäusern, deren Sortiment weit 

über das der Nahversorgung hinausgeht und bereits den mittel- bis langfristigen Bedarfsbereich abdeckt. 

SB-Warenhäuser zielen mit ihrem erweiterten Sortiment somit nicht primär auf eine Nahversorgung ab, 

sondern führen ein deutlich erweitertes Angebot. 

                                                 

 

4  Große Supermärkte grenzen sich gegenüber Verbrauchermärkten und SB-Warenhäusern durch eine weit-
gehende Angebotskonzentration auf Nahrungs- und Genussmittel/ Drogeriewaren ab, während Nonfood-
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In der Praxis versorgt sich der Verbraucher nicht nur bei einer, sondern bei durchschnittlich 4,25 Betriebs-

formen. Idealtypischer Weise wird der Grundbedarf beim Lebensmitteldiscounter eingekauft, die Pro-

dukte, die dort nicht erhältlich sind oder die man dort nicht kaufen möchte, werden bei ergänzenden Wett-

bewerbern nachgefragt. 

Abbildung 2: Durchschnittliche Artikelanzahl nach Betriebstyp 

 

Quelle: BBE-Darstellung 

 

2.2 Flächenbedarf des Betriebstyps Supermarkt 

Ein Grund für die Entwicklung von zunehmend größeren Flächen bei Supermärkten ist die Notwendigkeit, 

sich stärker von Lebensmitteldiscountern abzusetzen, deren Flächengrößen seit Jahren wachsen. Über-

sichtlichkeit und angenehme Atmosphäre sind bei der deutlich größeren Artikelzahl der Supermärkte nur 

auf einer größeren Verkaufsfläche zu realisieren. 

Insgesamt sind für einen größeren Flächenbedarf folgende Entwicklungen entscheidend:  

■ Die Nachfrage nach Convenience-Produkten (z. B. Tiefkühl- und Halbfertigware, Fertigsalate) ist 

in den letzten Jahren konstant angestiegen. Daher sind größere Kühlregale und Tiefkühlbereiche 

erforderlich. Auch die gestiegene Nachfrage nach Bio-Produkten erfordert, dass einzelne Artikel 

sowohl in Bio-Qualität als auch konventionell hergestellt angeboten werden (u. a. Obst & Gemüse, 

Kaffee, Fleisch-/ Wurstwaren). 

Der Preiswettbewerb führt gleichzeitig dazu, dass Supermärkte verstärkt günstige Eigenmarken 

anbieten, die auf dem Preisniveau von Lebensmitteldiscountern liegen. Damit werden gleichartige 

Produkte als Eigenmarke angeboten, woraus ein zusätzlicher Flächenbedarf resultiert. 
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Die Änderungen in der Sortimentszusammensetzung haben sich dabei fast ausschließlich auf die 

nahversorgungsrelevanten Sortimente bezogen, während gleichzeitig der Umfang der Non-Food-

Randsortimente reduziert wurde. 

Vor diesem Hintergrund ist es in den letzten Jahren zu einer zunehmenden Artikelzahl gekom-

men. Bei den Supermärkten ist darauf hinzuweisen, dass sich die zunehmende Artikelzahl aus-

schließlich auf die nahversorgungsrelevanten Sortimente (Food und Non-Food I) bezieht, während 

gleichzeitig die Zahl der zentrenrelevanten Sortimente (Non-Food II) reduziert wurde. 

■ Die Kunden erwarten möglichst geringe Wartezeiten in den Bedienabteilungen. Daher wird bei Su-

permärkten zunehmend ein Teil der Frischwaren (insbesondere Fleisch- und Wurstwaren sowie 

Käse) zusätzlich in Kühlmöbeln zur Selbstbedienung angeboten, um den Personalaufwand zu be-

grenzen. 

■ Um eine attraktivere Warenpräsentation bei gleichzeitig besserem Überblick und besserer Orien-

tierung zu erreichen, wird bei neuen Lebensmittelmärkten eine niedrigere Höhe der Regale ge-

wählt. Dies führt bei gleichem Sortiment zu einer größeren Verkaufsfläche. 

■ Um den Kunden eine größere Bewegungsfreiheit zu gewähren und die interne Warenlogistik zu 

vereinfachen, werden die Laufwege und Gänge in den Märkten breiter als früher gestaltet. Als 

Faustregel wird hier im Idealfall eine Breite gewählt, die drei Einkaufswagen nebeneinander zu-

lässt. Der Kunde soll sich in Ruhe im Regal umsehen können, ohne sich von anderen Kunden 

zum Weiterfahren gedrängt zu fühlen. Auch der Kassenbereich soll nicht den Charakter einer rei-

nen „Warteschlange“ haben, sondern ein offener Bereich sein, der zu Zusatzkäufen anregt. Ange-

bote für ältere Kundengruppen (Ruhezonen, Sitzbänke) erfordern weitere Flächen. 

■ Den Kunden werden verstärkt saisonale und regionale Artikel außerhalb der Regale auf Zusatzflä-

chen in Form von Sonder-, Aktions- und Zweitplatzierungen präsentiert. Außerdem werden Abtei-

lungen, die eine besondere Lebensqualität (z. B. Wein, Feinkost, Obst) vermitteln sollen, entspre-

chend aufwendig und großzügiger gestaltet. 
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3 Standortseitige Aspekte 

3.1 Makrostandort 

Lage und Siedlungsstruktur 

Die kreisangehörige Gemeinde Niederkrüchten liegt im Kreis Viersen, im Westen von Nordrhein-Westfa-

len am Niederrhein.  

Abbildung 3: Lage der Gemeinde Niederkrüchten und zentralörtliche Gliederung 

 

Quelle: eigene Darstellung 
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Niederkrüchten grenzt im Norden an die Gemeinde Brüggen, im Osten an die Gemeinde Schwalmtal, im 

Süden an die Stadt Wegberg und im Westen an die Niederlande mit der angrenzenden Stadt Roermond 

und der Gemeinde Roerdalen. 

Im Landesentwicklungsplan NRW wird der Gemeinde Niederkrüchten die Funktion eines Grundzentrums 

zugewiesen. Die Gemeinde besitzt damit die Aufgabe, die Versorgung der eigenen Wohnbevölkerung mit 

Gütern und Dienstleistungen des Grundbedarfs sicherzustellen. Das nächstgelegene Oberzentrum stellt 

im Osten der Gemeinde die Stadt Mönchengladbach dar. 

Die Gemeinde verzeichnet rd. 15.241 Einwohner (Quelle: IT NRW, Stand: 31.12.2016) und setzt sich aus 

insgesamt 16 Ortschaften (Birth, Blonderath, Boscherhausen, Brempt, Dam, Elmpt, Gützenrath, Heyen, 

Laar, Overhetfeld, Ryth, Silverbeek, Varbrook, Venekoten, Oberkrüchten und Niederkrüchten) zusam-

men. Der Ortsteil Elmpt stellt mit rd. 37 % der Einwohner die bevölkerungsstärkste Ortschaft dar, gefolgt 

von Niederkrüchten und Overhetfeld. 

Erreichbarkeit und Verkehr 

Die verkehrliche Erreichbarkeit der Gemeinde Niederkrüchten ist auf regionaler Ebene als gut einzustu-

fen. So besitzt Niederkrüchten einen direkten Bundesautobahnanschluss an die A 52 (Roermond – Mön-

chengladbach – Düsseldorf) sowie einen gut erreichbaren Anschluss an die Bundesautobahn A 61 (Venlo 

– Mönchengladbach – Köln). Des Weiteren verläuft die Bundesstraße B 221 als Nord-Süd-Achse am öst-

lichen Ortsrand von Niederkrüchten und verbindet die Gemeinde mit den Nachbarkommunen Brüggen 

und Wegberg. 

Eckdaten zur Einzelhandelsstruktur 

Die Einzelhandelszentralität stellt das Verhältnis von einzelhandelsrelevanter Kaufkraft vor Ort und getä-

tigten Umsätzen vor Ort dar. Eine Zentralität über 100 bedeutet, dass die Stadt per Saldo von Kaufkraft-

zuflüssen profitiert, bei einer Zentralität von genau 100 halten sich Zu- und Abflüsse die Waage. Die Ge-

meinde Niederkrüchten weist eine Einzelhandelszentralität von 60,1 auf, sodass die Gemeinde Nieder-

krüchten hohe Kaufkraftabflüsse in die umliegenden Kommunen zu verzeichnen hat.  

Das Kaufkraftniveau in Niederkrüchten liegt aktuell bei 102,1 und somit über dem Bundesdurchschnitt. 
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3.2 Mikrostandort 

Lage der Projektgrundstücke und Nutzungsumfeld 

Das Planareal befindet sich auf dem Grundstück Hochstraße 79 in Niederkrüchten (Ortschaft Nieder-

krüchten). Im Süden verläuft die Hochstraße und im Osten wird das Projektgrundstück durch den Bremp-

ter Weg begrenzt. Im Westen grenzt das Projektgrundstück an die Mittelstraße und im Norden schließt 

sich Wohnbebauung an. 

Auf dem Planstandort befindet sich heute ein Raiffeisen-Markt, der in das Gewerbegebiet Niederkrüch-

ten-Dam umziehen wird, sowie eine seit mehreren Jahren leerstehende, ehemals durch Netto genutzte 

Immobilie. Nach Abriss der Bestandsgebäude soll auf dem Gelände der Rewe-Neubau errichtet werden. 

Als weitere Handelsnutzungen befinden sich im Standortumfeld der Nonfood-Discounter Action sowie das 

Raumausstattungsgeschäft Katharina Schwarzer. Darüber hinaus wird das Standortumfeld insbesondere 

durch Wohnnutzungen geprägt. 

Abbildung 4: Lageplan 

 

Quelle:  halsdorfer + ingenieure projekt gmbh, Stand: 15.03.2018 

Verkehrsanbindung des Planstandortes 

Der Projektstandort ist aufgrund seiner Lage an der Hochstraße, über die auch die Pkw-Anbindung ge-

plant ist, verkehrlich gut erreichbar. Begünstigt wird die verkehrliche Erreichbarkeit dadurch, dass sich 

das Planareal in räumlicher Nähe zur Kreisverkehrsanlage im Schnittpunkt der Hochstraße mit der Mittel-

straße befindet. Für Fußgänger ist zudem eine Fußwegeverbindung zum Brempter Weg geplant. 
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In den Öffentlichen Personennahverkehr eingebunden ist das Areal über den Bushaltepunkt „Lindbruch“, 

der sich in fußläufiger Entfernung zum Planvorhaben an der Mittelstraße befindet. Die Haltestelle wird 

von den Buslinien 011, 013, 83, 88, 408 und 418 angefahren.  

Abbildung 5: Mikrostandort 

 
Quelle:  eigene Darstellung 
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Planungsrechtliche Situation 

Wie bereits einleitend dargelegt, macht die Realisierung des Vorhabens die Aufstellung eines Bebau-

ungsplanes erforderlich. Im Zuge dieses Genehmigungsverfahrens ist unter anderem ein Nachweis zu 

erbringen, dass die geplante Ansiedlung des Supermarktes keine absatzwirtschaftlichen Auswirkungen 

auf andere zentrale Versorgungsbereiche und die wohnungsnahe Versorgung der Bevölkerung in Nieder-

krüchten oder in den Nachbarkommunen im Sinne von § 11 Abs.3 BauNVO auslösen wird. 

Da die beabsichtigte Bauleitplanung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB auch an die Ziele der Raumordnung anzu-

passen ist, muss darüber hinaus aufgezeigt werden, ob die Planung mit den einschlägigen Zielen des 

LEP NRW vereinbar ist. 

Funktionale Lage und Einordnung des Standorts in das Einzelhandelskonzept der Gemeinde 

Niederkrüchten 

Der Planstandort auf dem Grundstück Hochstraße 79 in Niederkrüchten befindet sich innerhalb des mit 

dem kommunalen Einzelhandels- und Zentrenkonzept abgegrenzten zentralen Versorgungsbereichs des 

Nahversorgungszentrums Niederkrüchten. 

Für die künftige Weiterentwicklung des Nahversorgungszentrums empfiehlt das Einzelhandels- und Zen-

trenkonzept eine Konzentration von Einzelhandels- und Komplementärnutzungen innerhalb des zentralen 

Versorgungsbereichs, um Verbundeinkäufe und Erledigungen im Rahmen des fußläufigen Einkaufs zu 

ermöglichen. Hierzu sollten innerhalb des Nahversorgungszentrums die Bemühungen darauf ausgerichtet 

werden, die Angebotsstruktur zu stärken, zu sichern und zu konzentrieren. Hierzu zählt neben der Be-

standsicherung bestehender (Magnet-) Betriebe auch die Ansiedlung eines weiteren Magnetbetriebes, 

sodass das Planvorhaben mit den Zielen des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Gemeinde Nie-

derkrüchten übereinstimmt. 
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4 Projektrelevante Wettbewerbssituation in der Gemeinde Niederkrüch-
ten und in den Nachbarkommunen 

Im Hinblick auf die zu untersuchenden städtebaulichen Auswirkungen des Planvorhabens ist eine Be-

trachtung der Angebotsstrukturen im Untersuchungsgebiet notwendig. Das Untersuchungsgebiet umfasst 

im Wesentlichen die Gemeinde Niederkrüchten sowie die angrenzenden Siedlungsbereiche der Nachbar-

kommunen Brüggen, Schwalmtal und Wegberg. 

Bei der Abgrenzung des Untersuchungsgebietes ist zu berücksichtigen, dass das Planvorhaben in der 

Gemeinde Niederkrüchten die Ansiedlung eines Einzelhandelsbetriebes vorsieht, der insbesondere der 

Gewährleistung der wohnungsnahen Versorgung im Gemeindegebiet dient. Entsprechend ist nicht zu er-

warten, dass das Planvorhaben in größerem Umfang neue Kunden von außerhalb der Gemeinde Nieder-

krüchten mobilisieren kann. 

Gleichzeitig ist zu beachten, dass sich die Wettbewerbswirkungen des Planvorhabens in erster Linie ge-

genüber den typgleichen Anbietern auswirken werden. Deshalb wurden primär alle relevanten größeren 

Lebensmittelmärkte im Untersuchungsraum differenziert nach Standort, Verkaufsfläche sowie Sortiments-

schwerpunkt erhoben. 

Unter städtebaulichen Gesichtspunkten ist v. a. das Angebot in den zentralen Versorgungsbereichen - 

insbesondere in den Innenstädten und Ortskernen - von Bedeutung. Daher wird der relevante Wettbe-

werb für diese Lagen separat ausgewiesen. 

 

4.1 Projektrelevante Angebotsstrukturen in der Gemeinde Niederkrüchten 

Die Gemeinde Niederkrüchten verfügt mit dem Nahversorgungszentrum Niederkrüchten über einen zent-

ralen Versorgungsbereich. Innerhalb dieses zentralen Versorgungsbereiches befindet sich auch der Plan-

standort. 

Das Nahversorgungszentrum in der Ortschaft Niederkrüchten erstreckt sich im Wesentlichen vom Ein-

mündungsbereich der Rathausstraße im Süden beidseitig entlang der Mittelstraße in nördliche Richtung. 

Über den Kreuzungsbereich von Mittel- und Hochstraße bzw. den dortigen Kreisverkehr hinweg erfasst 

die Abgrenzung noch den östlichen Teil der Hochstraße bis zur Einmündung der Lütterbachstraße. 

Während sich die größeren Einzelhandelsbetriebe im nordöstlichen Bereich an der Hochstraße angesie-

delt haben, befinden sich im Verlauf der Mittelstraße straßenbegleitend kleinflächige Angebotsstrukturen 

sowie auch vereinzelte Leerstände. Ergänzt wird das Einzelhandelsangebot durch einige Komplemen-

tärnutzungen wie Dienstleistungsanbieter (u. a. Banken, Sportstudio, Friseur) und gastronomische Ange-

bote (u. a. Imbisse, Eisdiele). 

Mit einem Netto-Lebensmitteldiscountmarkt ist innerhalb des zentralen Versorgungsbereiches ein mo-

derner und leistungsfähiger Lebensmittelmarkt als Hautwettbewerber des Planvorhabens ansässig. Der 

Markt erfüllt Versorgungsfunktionen für den fußläufig erreichbaren Nahbereich sowie für die gesamte Ort-

schaft Niederkrüchten und die unmittelbar angrenzenden Siedlungsbereiche. 

Neben dem Discountmarkt besteht das derzeitige untersuchungsrelevante Angebot aus kleinteiligen Be-

trieben, insbesondere des Ladenhandwerks (Bäcker, Metzger). 
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Außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches ist die integrierte Nahversorgungslage Elmpt hervorzuhe-

ben. Als bevölkerungsmäßig größte Ortschaft der Gemeinde Niederkrüchten übernimmt Elmpt insbeson-

dere Versorgungsfunktionen für das westliche Gemeindegebiet. Der Angebotsbesatz innerhalb der Orts-

lage erfüllt aufgrund von Angebotsdichte, Nutzungsmischung sowie Durchgängigkeit des Besatzes zwar 

nicht die Kriterien zur Ausweisung eines zentralen Versorgungsbereiches,5 verfügt aber über wohnort-

nahe Versorgungsstrukturen in städtebaulich integrierter Lage. In der Nahversorgungslage befinden sich 

als Wettbewerbsbetriebe ein Netto-Lebensmitteldiscountmarkt und ein Edeka-Supermarkt.  

Der Netto-Markt, der in rd. 4,5 km westlicher Entfernung zum Planvorhaben an der Hauptstraße ansäs-

sig ist, verfügt über eine Verkaufsfläche von rd. 790 m². Der Betreiber Netto plant im Rahmen betriebli-

cher Marktanpassungen eine Erweiterung und Modernisierung seiner Betriebsstätte an der Hauptstraße. 

Der Discountmarkt soll um etwa 280 m² auf dann rd. 1.070 m² Verkaufsfläche erweitert werden.  

Die Edeka-Filiale ist an der Adam-Houx-Straße/ Ecke Hauptstraße verortet und verfügt derzeit über eine 

Verkaufsfläche von lediglich rd. 600 m² einschließlich einer Mietfläche für einen Bäcker als Konzessionär, 

sodass die Voraussetzungen zur Umsetzung eines modernen Supermarkt-Vertriebskonzeptes fehlen. 

Der Marktauftritt ist sowohl im Hinblick auf die Außengestaltung als auch die Innengestaltung und Raum-

aufteilung als modernisierungsbedürftig zu bewerten und entspricht nicht mehr den Kundenansprüchen 

an einen modernen Supermarkt; auch ist kritisch anzumerken, dass der bestehende Edeka-Markt über 

ein beschränktes Parkplatzangebot verfügt. 

Vor diesem Hintergrund ist eine Betriebsverlagerung des Edeka-Supermarktes an die Overhetfelder 

Straße im Ortsteil Elmpt geplant, wobei der Markt auf rd. 1.800 m² Verkaufsfläche (inklusive Vorkassen-

zone mit Backshop / Bistro und Blumen-Shop) erweitert werden soll. 

Als weiterer wichtiger Angebotsstandort – auch für nahversorgungsrelevante Sortimente – ist das Gewer-

begebiet in der Ortschaft Dam zu nennen, das zwischen den beiden Hauptsiedlungsbereichen Nieder-

krüchten und Elmpt in rd. 3 km westlicher Entfernung zum Planvorhaben liegt. Hierbei befindet sich das 

Gewerbegebiet Dam mit knapp einem Kilometer Entfernung östlich wesentlich näher an der Ortschaft 

Elmpt als an der Ortschaft Niederkrüchten. 

Das projektrelevante Angebot im Gewerbegebiet Dam umfasst derzeit folgende moderne und leistungs-

starke Einzelhandelsbetriebe: 

■ Aldi Süd-Lebensmitteldiscountmarkt (ca. 950 m² VKF) 

■ Lidl-Lebensmitteldiscountmarkt (ca. 1.100 m² VKF) 

■ Trinkgut-Getränkemarkt (ca. 770 m² VKF) 

■ dm-Drogeriemarkt (ca. 640 m² VKF). 

                                                 

 

5  Vgl. Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Gemeinde Niederkrüchten, 2016, S. 52 
ff. 
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4.2 Wettbewerbssituation außerhalb von Niederkrüchten 

Außerhalb der Gemeinde Niederkrüchten sind v. a. die strukturprägenden Lebensmittelmärkte in den an-

grenzenden Siedlungsbereichen der Nachbarkommunen Brüggen, Schwalmtal und Wegberg in die Un-

tersuchung mit einzubeziehen. 

Gemeinde Brüggen 

In der nördlich angrenzenden Nachbargemeinde Brüggen ist der Hauptort Brüggen, in dem sich auch das 

Hauptzentrum der Gemeinde befindet, im Rahmen des Gutachtens von besonderem Interesse. 

Das Hauptzentrum Brüggen, das in rd. 6 km nördlicher Entfernung zum Planvorhaben liegt, umfasst die 

zur Fußgängerzone ausgebaute Klosterstraße zwischen Borner Straße und Burgwall, die westlich davon 

abzweigende Bruchstraße sowie die im Norden angrenzenden und als verkehrsberuhigte Zone ausge-

wiesenen Teile der Roermonder Straße, Hochstraße und Borner Straße. Im zentralen Versorgungs- 

bereich befindet sich eine größere Anzahl kleinerer Fachgeschäfte und öffentlicher Nutzungen (z. B. Rat-

haus, Kirche, Schule) sowie ergänzender Gastronomieangebote und privater Dienstleistungsnutzungen.  

Das Hauptzentrum Brüggen übernimmt grundzentrale Versorgungsfunktionen. Der Angebotsschwerpunkt 

liegt im kurz- und mittelfristigen Bedarfsbereich. Der Einzelhandelsbesatz in der Fußgängerzone besteht 

überwiegend aus kleinteiligen Ladenlokalen. Außerhalb der Fußgängerzone stellen in Randlage des 

Zentrums die modernen Lebensmittelmärkte Rewe (mit angegliedertem Getränkemarkt und Bäckerei) 

und Aldi Süd an der Borner Straße die beiden mit Abstand flächengrößten Betriebe dar. 

Im weiteren Kernort von Brüggen ist außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches nur noch ein Le-

bensmittelmarkt (Lidl) an der Borner Straße (Sonderstandort Borner Straße) ansässig. Der Lidl-Lebens-

mitteldiscountmarkt, der über einen zeitgemäßen Marktauftritt, eine gute Einsehbarkeit und ein großzü-

giges Pkw-Stellplatzangebot verfügt, befindet sich in Standortgemeinschaft mit einem Getränkemarkt 

(Trinkgut), einem Drogeriemarkt (Rossmann), einem Bekleidungsfachmarkt, einem Fachmarkt für Einrich-

tungsbedarf und einem Zoofachmarkt. Darüber hinaus ist der Lidl-Filiale eine Bäckerei angegliedert.  

Gemeinde Schwalmtal 

In der Nachbargemeinde Schwalmtal ist in rd. 5 km östlicher Entfernung zum Planvorhaben das Haupt-

zentrum der Gemeinde im Ortsteil Waldniel verortet. Das Hauptzentrum umfasst neben dem Marktplatz 

und der Marktstraße den nordöstlichen Abschnitt der Lange Straße einschließlich Kreisverkehr sowie die 

hiervon abzweigende Sankt-Michael-Straße in südöstliche Richtung. Ebenso wird die Dülkener Straße bis 

auf Höhe der Rochusstraße in den zentralen Versorgungsbereich einbezogen. 

Das Zentrum Waldniel verfügt über zwei Lebensmittelmärkte – den Netto-Lebensmitteldiscountmarkt 

an der Sankt-Michael-Straße sowie den Edeka-Supermarkt am Häsenberg. Die genannten Lebensmit-

telanbieter fungieren als wesentliche Magnetbetriebe des Hauptzentrums, wenngleich die Kopplungsef-

fekte für die Nutzungen im kleinteilig gewachsenen Ortskernbereich aufgrund der Anbindungsqualitäten 

nur mäßig ausfallen. 

Beide Lebensmittelmärkte zeichnen sich durch einen attraktiven Marktauftritt aus und erreichen damit 

eine hohe Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit. Neben dem unmittelbaren Nahbereich generieren sie 

ihre Umsätze damit auch aus einem darüber hinausgehenden Einzugsbereich. Ergänzt wird das Lebens-

mittelangebot innerhalb des zentralen Versorgungsbereiches um einzelne Ladenhandwerksbetriebe. 
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Neben den o. g. Anbietern im Hauptzentrum Schwalmtal-Waldniel bestehen im Ortsteil Waldniel noch 

zwei Nahversorgungsstandorte. Dies sind die Solitärstandorte der Discountmärkte Lidl an der Roermon-

der Straße sowie Penny an der Bahnhofstraße. Beide Lebensmitteldiscounter befinden sich in betreiber-

typischen Betriebsanlagen. 

Das Nahversorgungszentrum im Ortsteil Amern der Gemeinde Schwalmtal erstreckt sich vom Kreuzungs-

bereich von Hauptstraße und Polmansstraße im Westen entlang der Hauptstraße bis zum Kranenbach-

center im Osten. 

Das Nahversorgungszentrum übernimmt die Grundversorgung des Ortsteils Amern sowie der unmittelbar 

angrenzenden Ortschaften. Das Angebot beschränkt sich überwiegend auf den kurzfristigen Bedarfsbe-

reich. Ergänzt werden die Einzelhandelsbetriebe durch weitere Nutzungen, wie Dienstleister (Sparkasse, 

Volksbank) und gastronomische Angebote. 

Hauptanbieter und Magnetbetriebe des Ortszentrums stellen die Lebensmittelmärkte Rewe und Norma 

dar. Während die Norma-Filiale insbesondere aufgrund ihrer geringen Verkaufsfläche (rd. 450 m²) und 

der modernisierungsbedürftigen Immobilie nur noch bedingt wettbewerbsfähig ist, verfügt der Rewe-

Markt über einen modernen und leistungsfähigen Marktauftritt. 

Weitere Wettbewerbsstandorte bilden in Schwalmtal ein Verbrauchermarkt des Betreibers HIT in Amern 

und der Discountmarkt Aldi-Süd und der Getränkemarkt Dursty am Sonderstandort Schwalmtal in Wald-

niel. 

Stadt Wegberg 

Die Wegberger Innenstadt erstreckt sich auf die Hauptstraße, den Rathausplatz, die Bahnhofstraße und 

die Karmelitergasse. Frequenzstärkste Bereiche innerhalb des Hauptzentrums sind die Straßen Haupt-

straße, An der Gracht und die Karmelitergasse, die als Fußgängerzone ausgewiesen sind. Nördliche Be-

grenzung des Zentrums ist die Kreuzung Bahnhofstraße/ Am Bahnhof, südliche Begrenzung die Fuß-

bachstraße unter Einbezug der Lederfabrik und des Busbahnhofs als langfristige Entwicklungsoptionen. 

Die Struktur der Geschäfte im zentralen Bereich ist überwiegend kleinteilig. 

Das Angebot im Lebensmittelsektor wird lediglich durch wenige kleinteilige Anbieter vorgehalten, sodass 

die Wegberger Innenstadt nur eine ausschnittweise Versorgung der umliegenden Wohnbevölkerung si-

cherstellen kann. 

Die Nahversorgung innerhalb der Kernstadt von Wegberg wird insbesondere durch folgende Nahversor-

gungsmärkte in ca. 8 – 10 km südlicher Entfernung vom Planvorhaben sichergestellt: 

■ Innerhalb der Einzelhandelsagglomeration „Am Bahnhof“ wird insbesondere durch einen Edeka-

Supermarkt, die beiden Lebensmitteldiscountmärkte Aldi Süd und Lidl sowie einen dm-Droge-

riemarkt ein umfassendes Nahversorgungsangebot vorgehalten. 

■ Ergänzt wird das Nahversorgungsangebot durch die beiden Lebensmitteldiscountmärkte Penny 

und Netto, die an der Fußbachstraße in kurzer räumlichen Distanz zueinander ansässig sind. 

■ Darüber hinaus ist ein im Norden der Stadt Wegberg an der Bahnhofstraße gelegener Hit-Ver-

brauchermarkt in der vorliegenden Untersuchung als Wettbewerber des Planvorhabens zu be-

rücksichtigen. 
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Abbildung 6: Hauptwettbewerber des Planvorhabens 

 

Quelle: BBE Handelsberatung GmbH 
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4.3 Fazit der Wettbewerbsanalyse 

Die folgende Tabelle fasst die Verkaufsflächen und Umsatzleistungen der für das Planvorhaben primär 

wettbewerbsrelevanten Wettbewerber zusammen: 

Abbildung 7: Wettbewerbssituation im Untersuchungsgebiet 

 

Sortiment 

Standort 
Verkaufsfläche* Umsatz* 

 in m² in Mio. € 

Gemeinde Niederkrüchten, davon 7.380 39,7 

■ Nahversorgungszentrum (Netto) 1.050 4,5 

■ Integrierte Nahversorgungslage 

Elmpt (Edeka, Netto)** 2.870 12,1 

■ Gewerbegebiet Damm  

(Aldi Süd, Lidl, dm, trinkgut) 
3.460 23,1 

Gemeinde Brüggen, davon 5.080 28,1 

■ Hauptzentrum (Rewe, Aldi Südl) 2.680 15,7 

■ Sonderstandort Borner Straße 

(Lidl, Rossmann, trinkgut) 
2.400 12,4 

Gemeinde Schwalmtal, davon 10.450 53,2 

■ Hauptzentrum (Edeka, Netto) 2.600 11,2 

■ Nahversorgungszentrum Amern 

(Rewe, Norma) 
1.850 7,2 

■ Nahversorgungsstandorte 

Schwalmtal (Lidl, Penny) 
1.900 12,1 

■ Sonstige Standorte (HIT, Aldi Süd, 

Dursty) 
4.100 22,7 

Stadt Wegberg, davon 8.650 46,9 

■ Einzelhandelsagglomeration „Am 

Bahnhof“ (Edeka, Aldi Süd, Lidl, dm) 
5.100 31,4 

■ Fußbachstraße (Penny, Netto) 1.550 7,2 

■ Hit an der Bahnhofstraße 2.000 8,3 

Summe 31.560 167,9 

* Verkaufsflächen der Lebensmittel- und Drogeriemärkte inkl. Nonfood-Sortimente 
** unter Berücksichtigung der Erweiterungsplanungen 

Quelle: eigene Erhebungen und Berechnungen; Rundungsdifferenzen möglich 
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Die nahversorgungsrelevanten Sortimente Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogeriewaren werden in 

der Gemeinde Niederkrüchten hauptsächlich von den o. g. Lebensmittelanbietern vorgehalten. Das Ange-

bot konzentriert sich auf das Nahversorgungszentrum Niederkrüchten (Netto), die integrierte Nahversor-

gungslage Elmpt (Edeka, Netto) und das Gewerbegebiet Damm (Aldi Süd, Lidl, dm, trinkgut). 

Am Planstandort, der sich innerhalb des einzigen zentralen Versorgungsbereiches des Gemeinde Nieder-

krüchten befindet, ist mit dem Lebensmitteldiscounter Netto bereits ein strukturprägender Lebensmittel-

markt ansässig. 

In der Gemeinde Niederkrüchten liegt unter Berücksichtigung der geplanten Einzelhandelsentwicklungen 

in der Ortschaft Elmpt die Gesamtverkaufsfläche dieser Anbieter bei rd. 7.380 m², auf der ein jährlicher 

Umsatz von insgesamt rd. 39,7 Mio. € erwirtschaftet wird. Von dem Gesamtumsatz in Höhe von rd. 

39,7 Mio. € entfallen ca. 35,1 Mio. € auf die nahversorgungsrelevanten Kernsortimente Nahrungs- und 

Genussmittel sowie Drogeriewaren und rd. 4,6 Mio. € auf die sonstigen Sortimente der Nahversorgungs-

märkte. 

Neben den Hauptwettbewerbern ist weiterhin auf mehrere Anbieter des Lebensmittelhandwerks und Spe-

zialanbieter hinzuweisen, die auch außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche ansässig sind. Da die 

Anbieter des Lebensmittelhandwerks und die Spezialanbieter jedoch jeweils nur über eine geringe Ver-

kaufsfläche (unter 200 m²) verfügen bzw. nur Ausschnitte des Lebensmittelsortiments führen, sind sie nur 

nachrangig als Wettbewerber einzustufen. 

Eine Gegenüberstellung des in der Gemeinde Niederkrüchten von den Lebensmittel- und Drogeriemärk-

ten erwirtschafteten nahversorgungsrelevanten Umsatzes (rd. 35,1 Mio. €) und des im Gemeindegebiet 

vorliegenden nahversorgungsrelevanten Nachfragepotenzials (rd. 42,5 Mio. €) ergibt eine Zentralität von 

rd. 83 %. Dies sagt aus, dass der Gesamtumsatz rd. 17 % unter dem im Gemeindegebiet vorhandenen 

nahversorgungsrelevanten Kaufkraftpotenzial liegt und somit per Saldo höhere Kaufkraftabflüsse bei 

Nahrungs- und Genussmitteln sowie Drogeriewaren (per Saldo rd. 7,4 Mio. €) festzustellen sind. 

Das Ausstattungsniveau bei Lebensmittel-Märkten liegt in der Gemeinde Niederkrüchten aktuell mit 

ca. 0,39 m² Verkaufsfläche je Einwohner im Bundesdurchschnitt (ca. 0,40 m² Verkaufsfläche je Einwoh-

ner).6 Betriebstypenbezogen verzeichnen die Lebensmitteldiscountmärkte einen hohen Flächenbesatz, 

während die Ausstattung mit Vollsortiment-Verkaufsflächen unterdurchschnittlich ist.  

Mit dem Planvorhaben kann somit für die Gemeinde Niederkrüchten eine Verbesserung der Ausstattung 

im Lebensmittelvollsortiment und der wohnungsnahen Versorgung erreicht werden. So würde mit der Re-

alisierung des Rewe-Planvorhabens der Flächenbesatz bei Vollsortimentern auf ca. 3.400 m² bzw. 0,22 

m²/ Einwohner ansteigen und das Ausstattungsniveau bei Vollsortimentern nach der Realisierung des 

Planvorhabens in etwa im Bereich des Bundesdurchschnitts liegen. 

                                                 

 

6  Ohne Ladenhandwerk, Fachgeschäfte, Getränkemärkte 
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Abbildung 8: Lebensmittelangebot der Gemeinde Niederkrüchten nach Betriebsformen 

Vertriebstypen 
Gemeinde Niederkrüchten 

(15.241 EW) 
Bundesdurchschnitt 

(82.176.000 EW) 

 
VKF 

in m²* 
Arealität 

in VKF m²/EW 
VKF 

in Mio. m² 
Arealität 

in VKF m²/EW 

Vollsortimenter 1.800 0,12 20,6 0,25 

Discounter 4.170 0,27 12,5 0,15 

Summe 5.970 0,39 33,1 0,40 

* Gesamtverkaufsfläche inkl. Randsortimente und unter Berücksichtigung der Erweiterungsvorhaben in Elmpt 
Quelle: EHI Handelsdaten (Stand: 2016), BBE-Berechnungen 2018 (Rundungsdifferenzen möglich) 

 

Vor dem Hintergrund der derzeitigen Kaufkraftabflüsse aus dem Niederkrüchtener Gemeindegebiet und 

aufgrund ausgeprägter Pendlerbeziehungen mit den Umlandkommunen sind neben den Lebensmittel-

märkten in der Gemeinde Niederkrüchten zudem insbesondere die nächstgelegenen Lebensmittelmärkte 

in der Nachbarkommunen Brüggen, Schwalmtal und Wegberg wettbewerbsrelevant.  

Da in den Nachbarkommunen jeweils eigene, marktgerechte Versorgungsstrukturen in den nahversor-

gungsrelevanten Sortimenten vorzufinden sind, ist auch für den Realisierungsfall des Planvorhabens 

keine (wesentliche) Orientierung der dort lebenden Bevölkerung auf die Angebotsstrukturen in der Ge-

meinde Niederkrüchten zu erwarten. Vielmehr bedingt die vorab dargestellte, überörtliche Wettbewerbssi-

tuation für die in Niederkrüchten geplante Einzelhandelsentwicklung einen hohen Konkurrenzdruck und 

ein klar abgegrenztes Marktgebiet, das sich im Wesentlichen auf Teile des Gemeindegebietes Nieder-

krüchten beschränken wird. 
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5 Nachfrageanalyse - Einzugsgebiet und Kaufkraftbindung 

5.1 Einzugsgebiet des Planvorhabens 

Das Einzugsgebiet umfasst den Raum, in dem die Verbraucher überwiegend bzw. zu großen Teilen das 

Planvorhaben aufsuchen werden. Es stellt damit das Gebiet dar, in dem das Planvorhaben eine hohe 

Versorgungsbedeutung übernehmen wird. 

Das Einzugsgebiet für das Untersuchungsobjekt wird unter Berücksichtigung der Angebots- und Nachfra-

gesituation bestimmt. Dabei sind für die Einkaufsorientierung der Bevölkerung grundsätzlich folgende 

Faktoren von Bedeutung: 

■ die Häufigkeit der Bedarfsdeckung im geplanten Sortimentsbereich 

■ der vom Verbraucher in der Regel akzeptierte Zeit- und Wegeaufwand7 

■ die projektrelevante Wettbewerbssituation, wie z. B. die Entfernung und die Attraktivität der rele-

vanten Anbieter im engeren und weiteren Standortumfeld 

■ die Attraktivität des Projektvorhabens, die u. a. durch die Dimensionierung, die Leistungsfähigkeit 

und den Bekanntheitsgrad des Betreibers bestimmt wird 

■ die Qualität des Projektstandortes, die u. a. die verkehrliche Erreichbarkeit, die Lage zu Sied-

lungsschwerpunkten sowie ggf. Agglomerationseffekte umfasst 

■ Barrierewirkungen, ausgehend von den topographischen, infrastrukturellen oder baulichen Gege-

benheiten 

■ traditionelle Einkaufsorientierungen der Bevölkerung 

■ die zentralörtliche Funktion der Gemeinde. 

 

Ein Einzugsgebiet ist grundsätzlich nicht als statisches Gebilde anzusehen, sondern vielmehr als modell-

hafte Abbildung eines Teilraumes, aus dem potenziell der wesentliche Kundenanteil eines Betriebes/ 

Standortverbundes stammt. Darüber hinaus können diffuse Zuflüsse von außerhalb erwartet werden. 

                                                 

 

7  Mit zunehmender Häufigkeit der Bedarfsdeckung und abnehmendem spezifischen Wert des nachgefragten 
Gutes nimmt der zum Einkauf akzeptierte Zeitaufwand ab. Demzufolge sind bei einem Angebot der Grund-
versorgung die Aktionsradien räumlich enger als bei Angeboten des längerfristigen Bedarfsbereichs (z. B. 
Möbelsortiment). 
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Abbildung 9: Einzugsgebiet des Planvorhabens 

 
Quelle:  eigene Darstellung 

Vor allem aufgrund bestehender Wettbewerbsstrukturen, der Lage des Planvorhabens, zu erwartender 

Agglomerationseffekte, des Bevölkerungspotenzials im Standortumfeld und der Versorgungsfunktion des 

Planvorhabens lässt sich ein Einzugsgebiet mit zwei Zonen unterschiedlicher Einkaufsintensitäten abgren-

zen: 

Zone I 
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 Zone I: Dem Einzugsgebiet des Planvorhabens ist die Ortschaft Niederkrüchten, in dem sich auch 

das Planvorhaben befindet, als Kerneinzugsgebiet zuzuordnen. Hier leben aktuell ca. 2.840 Ein-

wohner.  

 Zone II: Aufgrund der Lage innerhalb des Nahversorgungszentrums Niederkrüchten und unter Be-

rücksichtigung der Wettbewerbssituation ist davon auszugehen, dass der geplante Supermarkt ein 

erweitertes Einzugsgebiet erreichen kann. Dieses umfasst die nächstgelegenen Ortschaften von 

Niederkrüchten, die über keinen eigenen Lebensmittelmarkt verfügen. Hierzu zählen Blonderath, 

Ryth, Silverbeek, Varbrook, Brempt, Gützenrath, Boscherhausen, Birth, Oberkrüchten mit zusam-

men rd. 3.380 Einwohnern. 

 

Damit umfasst das Einzugsgebiet (siehe vorstehende Abbildung) ein Bevölkerungspotenzial von ins-

gesamt rd. 6.220 Einwohnern. 

Über das abgegrenzte Einzugsgebiet hinaus sind in nachgeordnetem Maße zusätzlich Kunden von au-

ßerhalb zu erwarten. Dazu gehören v. a. Einwohner aus dem restlichen Gemeindegebiet von Nieder-

krüchten und aus den angrenzenden Siedlungsbereichen der Nachbarkommunen sowie Berufspendler 

aus dem erweiterten Umland und Durchreisende. Diese werden im weiteren Verlauf der Untersuchung 

als sog. „diffuse Umsatzzuflüsse“ berücksichtigt.  

Da sich die Kaufkraftabschöpfung außerhalb des Einzugsgebiets auf einen vergleichsweise großen 

Raum bezieht, und die Kaufkraftabschöpfung hier so gering ist, dass diese nicht mehr exakt für diese 

Herkunftsgebiete prognostiziert werden kann, sind die Wohnorte dieser Kundengruppen nicht mehr zum 

Einzugsgebiet des Planvorhabens zu zählen. 

 

5.2 Relevantes Nachfragevolumen im prognostizierten Einzugsgebiet 

Das vorhabenrelevante Kaufkraftvolumen errechnet sich aus der Multiplikation der Bevölkerungszahl im 

Einzugsgebiet mit dem statistisch ermittelten Pro-Kopf-Ausgabebetrag von aktuell ca. 2.737 € für nahver-

sorgungsrelevante Sortimente (Nahrungs- und Genussmittel, Drogeriewaren)8, gewichtet mit der gemein-

despezifischen Kaufkraftkennziffer. 

Die Höhe der Kaufkraftkennziffer wird durch die Einkommensverhältnisse der Bevölkerung bestimmt. Die 

Kennziffer stellt unabhängig von der Gemeindegröße das Verhältnis des in einer Kommune verfügbaren 

Nettoeinkommens zum Gesamteinkommen in Deutschland dar, welches für Ausgaben im Einzelhandel 

zur Verfügung steht. Die Kaufkraftkennziffer in der Gemeinde Niederkrüchten liegt bei 102,1 und somit 

leicht über dem Bundesdurchschnitt (= 100,0).9  

                                                 

 

8  Quelle: BBE/ IFH-Verbrauchsausgaben 2018 

9  Quelle: MB-Research, Kaufkraft nach Sortimenten 2018 
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Unter Berücksichtigung der erläuterten Parameter steht im abgegrenzten Einzugsgebiet ein Kaufkraftvo-

lumen in Höhe von ca. 17,4 Mio. € im Jahr für die nahversorgungsrelevanten Sortimente Nahrungs- und 

Genussmittel sowie Drogeriewaren zur Verfügung. 

Abbildung 10: Kaufkraftpotenziale im Einzugsgebiet in den projektrelevanten Sortimenten 

Einzugsgebiet Kaufkraft 

 in Mio. € 

Zone I 7,9 

Zone II 9,5 

Summe 17,4 

Quelle:  eigene Berechnungen unter Verwendung MB-Research-Kaufkraftkennzahlen für Sortimente 2018; 
Werte gerundet. 

 

5.3 Prognose der Marktanteile und Umsatzleistung des Planvorhabens 

Die Einschätzung der durch die Ansiedlung das Planvorhaben zu erwartenden Umsätze bildet die Vor-

aussetzung für die Bestimmung der zu erwartenden Umsatzumlenkungen und der hierdurch möglicher-

weise hervorgerufenen städtebaulichen Auswirkungen. 

Unter Berücksichtigung der bestehenden Wettbewerbsstrukturen in der Gemeinde Niederkrüchten und im 

weiteren Umland wird die zu erwartende Umsatzleistung des geplanten Einzelhandelsbetriebes ermittelt.  

Die Umsatzerwartung des Planvorhabens hängt zunächst von der Verkaufsflächengröße und von der 

Sortimentsaufteilung ab. Hinzu kommen aber auch die Gesamtattraktivität des Standortes sowie die 

standortbezogene Wettbewerbsintensität. 

Der Umsatzprognose des Planvorhabens liegen folgende Annahmen zugrunde: 

■ Der Umsatz des Planvorhabens wird unter Berücksichtigung zu erwartender Agglomerationsef-

fekte aufgrund der Lage innerhalb des Nahversorgungszentrums Niederkrüchten prognostiziert. 

■ Ausgehend von der Annahme, dass mit dem Vorhaben ein leistungsfähiger und attraktiver Super-

markt realisiert werden soll, wurden für den projektierten Nutzer überdurchschnittliche Flächenleis-

tungen angenommen. Somit wird eine Worst-Case-Betrachtung durchgeführt. 

 

In der folgenden Tabelle sind der Umsatz und die maximal erzielbare Kaufkraftbindungsquote für die nah-

versorgungsrelevanten Sortimente des geplanten Supermarktes im Einzugsgebiet dargestellt. 

Die BBE-Gutachter gehen davon aus, dass der geplante Rewe-Supermarkt mit ca. 1.600 m² Verkaufs-

fläche unter Berücksichtigung der Standortqualität, der Angebotssituation sowie des im Nahbereich vor-
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handenen Bevölkerungspotenzials eine Umsatzleistung von max. 6,6 Mio. € erzielen wird. Auf das nah-

versorgungsrelevante Kernsortiment entfallen hiervon rd. 6,0 Mio. € und auf die Randsortimente rd. 0,6 

Mio. €. 

Nach gutachterlicher Einschätzung kann der geplante Supermarkt hierbei max. 30 % der in der Ortschaft 

Niederkrüchten (Zone I) vorhandenen nahversorgungsrelevanten Kaufkraft binden (rd. 2,3 Mio. €). Damit 

resultiert der zu erwartende Umsatz vor allem aus einer Kaufkraftbindung im näheren Umfeld des Plan-

vorhabens. Darüber hinaus wird der geplante Supermarkt weitere rd. 2,4 Mio. € mit Kunden aus dem wei-

teren Einzugsgebiet (Zone II) generieren. Somit wird das Planvorhaben mit insgesamt rd. 4,8 Mio. € den 

Großteil (rd. 80 %) seines nahversorgungsrelevanten Umsatzes mit Kunden aus dem Einzugsgebiet ge-

nerieren. Mit einem Marktanteil von bis zu 27 % wird das Planvorhaben eine wichtige nahversorgungsbe-

zogene Bedeutung für die Bevölkerung im Einzugsgebiet übernehmen. 

Darüber hinaus werden ca. 20 % (ca. 1,3 Mio. €) des Umsatzes als (diffuse) Streuumsätze durch Kunden 

von außerhalb des Einzugsgebietes, insbesondere aus dem weiteren Gemeindegebiet von Niederkrüch-

ten sowie aus den angrenzenden Siedlungsbereichen der Nachbarkommunen zufließen. 

Der geplante Supermarkt mit ca. 1.600 m² Verkaufsfläche und einer zu erwartenden Umsatzleistung von 

ca. 6,6 Mio. € erreicht somit voraussichtlich eine Flächenproduktivität von ca. 4.130 € je m² Verkaufsflä-

che. Nach eigener Prognose kann der geplante Supermarkt somit einen Umsatz generieren, der über 

dem Durchschnitt des Rewe-Filialnetzes liegen wird. So erreichen Rewe-Supermärkte in Deutschland 

eine durchschnittliche Flächenproduktivität von ca. 4.020 € je m² Verkaufsfläche und einen Durch-

schnittsumsatz von ca. 6,1 Mio. €.10 

Abbildung 11: Prognose der Umsatzherkunft für den geplanten Supermarkt  

Umsatzherkunft 
relevantes  
Kaufkraft- 
volumen 

erwartete  
Bindungsquoten 

Umsatzerwartung 

 in Mio. € in % in Mio. € 

Einzugsgebiet, davon: 17,4 27 4,7 

■ Zone I 7,9 30 2,3 

■ Zone II 9,5 25 2,4 

Diffuse Zuflüsse ./. ./. 1,3 

Nahversorgungsrelevante Kernsorti-
mente gesamt I 

./. ./ 6,0 

Nonfood-Sortimente ./. ./. 0,6 

Planvorhaben gesamt ./. ./. 6,6 

Quelle: BBE-Berechnungen, Rundungsdifferenzen möglich 

                                                 

 

10  Vgl. Hahn-Gruppe, Retail Real Estate Report – Germany 2017/ 2018 
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6 Umsatzumverteilungseffekte 

Im vorherigen Abschnitt wurden die Umsätze und Abschöpfungsquoten im Einzugsgebiet des Vorhabens 

prognostiziert und somit dargelegt, welche Versorgungsbedeutung das Planvorhaben übernehmen kann. 

Im Hinblick auf die absatzwirtschaftlichen Auswirkungen ist der zu erwartende Umsatz der Projektplanung 

als maßgebliche Bewertungsgröße heranzuziehen, der Auslöser für Veränderungen von Kaufkraftströ-

men und in deren Folge für Auswirkungen auf bestehende Angebotsstrukturen sein kann. 

Ausgehend vom Status quo werden die Veränderungen der Kaufkraftströme im Rahmen einer Kaufkraft-

strom-Modellrechnung simuliert. Das Prognosemodell berücksichtigt folgende Faktoren: 

■ Einwohnerzahlen und einzelhandelsrelevante Kaufkraft im Einzugsgebiet, 

■ Zeitdistanzen im Einkaufsverkehr zwischen den Kundenwohnorten im Untersuchungsgebiet und 

den relevanten Wettbewerbsstandorten, 

■ Standorte, Dimension und Attraktivität der relevanten Wettbewerber, 

■ Agglomerationseffekte innerhalb des Nahversorgungszentrums Niederkrüchten. 

 

Auf der Basis dieses Prognosemodells können Aussagen darüber getroffen werden, welche Standorte 

bei Realisierung des Planvorhabens in welchem Umfang durch Umsatzeinbußen betroffen sein werden.  

Im Rahmen der Prognose ist vorauszusetzen, dass der Umsatz, der im Realisierungsfall am Planstandort 

gebunden wird, zwangsläufig Anbietern an anderer Stelle verloren geht. Denn weder ein erweiterter noch 

ein neuer Anbieter vergrößert den verfügbaren "Kaufkraftkuchen", sondern sorgt lediglich für eine räumli-

che Umverteilung des Umsatzes. Dies ist grundsätzlich als ein rechtlich tolerierbarer Wettbewerbseffekt 

anzusehen; sollten aber die vom Vorhaben induzierte Umsatzverlagerung dazu führen, dass andere zent-

rale Versorgungsbereiche unzumutbar beeinträchtigt werden, könnten sich dadurch schädliche bzw. ne-

gative Auswirkungen ergeben und die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens infrage gestellt werden. 

Bei der Einschätzung der zu erwartenden Umsatzverlagerungseffekte werden folgende Annahmen zu-

grunde gelegt: 

■ Die durch die Einzelhandelsplanung hervorgerufenen Umsatzverlagerungen gehen in erster Linie 

zu Lasten derjenigen Wettbewerber, die eine vergleichbare Marktpositionierung und Angebotsaus-

richtung aufweisen. Dies bedeutet, dass als Hauptwettbewerber des Planvorhabens in erster Linie 

größere Lebensmittelmärkte – insbesondere Supermärkte – anzusehen sind. 

■ Mit zunehmender Entfernung des Projektstandortes nimmt die Stärke der Umsatzverlagerungsef-

fekte ab. Dies bedeutet, dass Einzelhandelsbetriebe im näheren Umfeld des Projektstandortes 

stärker von Umsatzverlagerungen betroffen sind als weiter entfernt gelegene Einzelhandelsbe-

triebe. 

Dieser Annahme liegt der Erfahrungswert zugrunde, dass für den Verbraucher die Attraktivität von 

Einzelhandelsbetrieben mit zunehmender Zeitdistanz und dem hiermit verbundenen steigenden 

Zeit- und Kostenaufwand geringer wird. Die Zeitdistanzempfindlichkeit der einzelnen Sortimente 
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ist jedoch unterschiedlich und wird wesentlich durch den Warenwert und die Häufigkeit der Nach-

frage bestimmt. 

So weisen insbesondere Güter des täglichen Bedarfs - wie z. B. Lebensmittel und Drogeriewaren 

- aufgrund des relativ niedrigen Warenwertes sowie der vergleichsweise hohen Einkaufsfrequenz 

eine hohe Zeitdistanzempfindlichkeit auf. Die Folge hiervon ist, dass bereits nach relativ geringer 

Zeitdistanz die Nachfrage nach diesen Gütern deutlich abnimmt. 

 

Das eingesetzte Prognosemodell wurde bereits in zahlreichen Praxissituationen erprobt und verfeinert, 

sodass es zur Abschätzung der Auswirkungen von Einzelhandel auf die Kaufkraftbindung und die Wett-

bewerbssituation im Untersuchungsgebiet geeignet erscheint. 

Mit der Realisierung des Planvorhabens ist am Standort ein Umsatz von insgesamt max. 6,6 Mio. € zu 

erwarten. Nach Sortimenten entfallen hiervon rd. 6,0 Mio. € auf die nahversorgungsrelevanten Kernsorti-

mente Nahrungs- und Genussmittel und Drogeriewaren und rd. 0,6 Mio. € auf die sonstigen Sortimente 

des geplanten Supermarktes. 

Die vorstehenden Annahmen haben im Hinblick auf das Ansiedlungsvorhaben in der Gemeinde Nieder-

krüchten und den daraus zu erwartenden Umsatzverlagerungen folgende Konsequenzen: 

Umverteilung in der Gemeinde Niederkrüchten 

Das Planvorhaben wird mit ca. 3,1 Mio. € einen Großteil seines Umsatzes durch Umsatzumlenkungen 

gegenüber den projektrelevanten Anbietern von Lebensmitteln und Drogeriewaren innerhalb der Ge-

meinde Niederkrüchten generieren. 

Hierbei werden aufgrund der Nähe zum Planvorhaben von den Wettbewerbseffekten die Anbieter inner-

halb des zentralen Versorgungsbereiches der Gemeinde Niederkrüchten mit einer Umverteilung von rd. 

8 % des derzeitigen Umsatzes (max. 0,4 Mio. €) betroffen sein. Dort ist – ebenso wie das Planvorhaben – 

ein Netto-Lebensmitteldiscountmarkt ansässig. Somit wird davon ausgegangen, dass der Rewe-Super-

markt zukünftig eine Einkaufsalternative innerhalb des Zentrums darstellen wird und bisher auf den Netto-

Markt orientierte Kunden künftig teilweise auch den neuen Supermarkt aufsuchen werden. 

Ebenfalls von Umverteilungseffekten betroffen sein werden die in der integrierte Nahversorgungslage 

Elmpt und im Gewerbegebiet Damm ansässigen Wettbewerber. Hier bewegen sich die Umverteilungs-

quoten mit max. 9 % (ca. 1,1 Mio. €) bzw. 7 % (ca. 1,6 Mio. €) des derzeitigen Umsatzes ebenfalls auf 

einem höheren Niveau. 

Umverteilung außerhalb der Gemeinde Niederkrüchten 

Wie im Rahmen der Wettbewerbsanalyse aufgezeigt wurde, können die in der Gemeinde Niederkrüchten 

ansässigen Nahversorgungsmärkte bei einem Umsatz von insgesamt rd. 35,1 Mio. € bei Nahrungs- und 

Genussmitteln und Drogeriewaren lediglich 83 % des verfügbaren Kaufkraftpotenzials (ca. 42,5 Mio. €) 

binden. Da rd. 17 % des Kaufkraftpotenzials (rd. 7,41 Mio. €) nicht vor-Ort gebunden werden können, ist 

davon auszugehen, dass die Einwohner ihre Nachfrage nach Nahrungs- und Genussmitteln sowie Droge-

riewaren zu einem größeren Teil außerhalb des Gemeindegebietes decken. 
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Abbildung 12: Umverteilungseffekte des Planvorhabens 

Zentraler Versorgungsbereich/ Standorte 
Derzeitiger Wettbe-

werbsumsatz1 
Umsatzumverteilung 

 in Mio. € in Mio. € % 

Gemeinde Niederkrüchten, davon 39,7 3,1 8 

■ Nahversorgungszentrum (Netto) 4,5 0,4 8 

■ Integrierte Nahversorgungslage Elmpt (Edeka, 

Netto)2 
12,1 1,1 9 

■ Gewerbegebiet Damm (Aldi Süd, Lidl, dm, trinkgut) 23,1 1,6 7 

Gemeinde Brüggen, davon 28,1 1,0 4 

■ Hauptzentrum (Rewe, Aldi Südl) 15,7 0,8 5 

■ Sonderstandort Borner Straße (Lidl, Rossmann, 

trinkgut) 
12,4 0,2 2 

Gemeinde Schwalmtal, davon 53,2 1,5 3 

■ Hauptzentrum (Edeka, Netto) 11,2 0,3 3 

■ Nahversorgungszentrum Amern (Rewe, Norma) 7,2 0,4 6 

■ Nahversorgungsstandorte Schwalmtal (Lidl, Penny) 12,1 0,2 2 

■ Sonstige Standorte (HIT, Aldi Süd, Dursty) 22,7 0,6 3 

Stadt Wegberg, davon 46,9 0,7 1 

■ Einzelhandelsagglomeration „Am Bahnhof“ (Edeka, 

Aldi Süd, Lidl, dm) 
31,4 0,4 1 

■ Fußbachstraße (Penny, Netto) 7,2 0,1 1 

■ Hit an der Bahnhofstraße 8,3 0,2 2 

Untersuchungsraum gesamt 167,9 6,3 4 

Diffuse Umverteilung (sonstige Betriebe/ Standorte) ./. 0,3 ./. 

Umverteilungseffekte insgesamt ./. 6,6 ./. 

 Lebensmittel- und Drogeriemärkte (inkl. Nonfood-Sortimente) 
2 unter Berücksichtigung der Erweiterungsplanungen 
Quelle:  BBE-Berechnungen 2018 

 

Da Kaufkraftabflüsse aus der Gemeinde Niederkrüchten insbesondere durch die Angebotsstrukturen in 

den Nachbarkommunen generiert werden, sind hier ebenfalls quantifizierbare Wettbewerbswirkungen zu 

erwarten. Vor diesem Hintergrund wird das Planvorhaben ca. 3,5 Mio. € seines Umsatzes durch Umver-

teilungen außerhalb der Gemeinde Niederkrüchten erwirtschaften. 

Mit Umsatzumverteilungsquoten zwischen insgesamt 1 % und 4 % des derzeitigen Umsatzes wird das 

Planvorhaben Wettbewerbswirkungen gegenüber Lebensmittel- und Drogeriemärkten in den Nachbar-
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kommunen Brüggen, Schwalmtal und Wegberg auslösen. Damit liegen die Umverteilungsquoten auf ei-

nem so niedrigen Niveau, das eine Existenzgefährdung dieser Marktteilnehmer ausgeschlossen werden 

kann. 

Auch bei einer Unterscheidung nach Lagen sind außerhalb der Gemeinde Niederkrüchten nur vergleichs-

weise niedrige Umverteilungsquoten zu erwarten. Hierbei werden sich die Umverteilungsquoten selbst 

bei einer einzelbetrieblichen Betrachtung gegenüber jedem Anbieter deutlich unterhalb des Schwellen-

wertes für mögliche negative städtebauliche Effekte von rd. 10 % Umsatzumverteilung bewegen. 
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7 Auswirkungen des Vorhabens auf zentrale Versorgungsbereiche und 
die wohnungsnahe Versorgung 

Für die städtebauliche Bewertung des Planvorhabens ist im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO entschei-

dend, ob durch die induzierten Umsatzverlagerungseffekte zentrale Versorgungsbereiche in ihrer Funktio-

nalität beeinträchtigt werden oder die Nahversorgung in Wohngebieten nachteilig beeinflusst wird. Diese 

negativen Auswirkungen wären zu unterstellen, wenn infolge des Planvorhabens solche Betriebe ge-

schlossen werden, die für die Funktionsfähigkeit bestehender Versorgungszentren bzw. der wohnungsna-

hen Versorgung wichtig sind, ohne dass adäquate Nachnutzungen realisiert werden können. Die Entwick-

lungsfähigkeit von zentralen Versorgungsbereichen wäre dann beeinträchtigt, wenn bei Realisierung der 

Projektplanung die Chancen bestehender Betriebe zur Anpassung an Marktentwicklungen oder die Ent-

wicklungschancen zum Ausbau zentraler Versorgungsbereiche eingeschränkt würden. 

Städtebaulich relevante Auswirkungen liegen somit regelmäßig dann vor, wenn  

■ die Versorgung der Bevölkerung nicht mehr gewährleistet ist, da infolge eines Planvorhabens flä-

chendeckende Geschäftsaufgaben bzw. Aufgaben von strukturprägenden Betrieben in zentralen 

Versorgungsbereichen bzw. an wohnungsnahen Standorten zu befürchten sind, bzw.  

■ das Planvorhaben zu Leerständen und damit zu einer Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der 

zentralen Versorgungsbereiche führt und 

■ das Planvorhaben (geplante) Ansiedlungen in zentralen Versorgungsbereichen verhindern könnte. 

 

Die BBE Handelsberatung GmbH vertritt die gutachterliche Einschätzung, dass infolge der in Nie-

derkrüchten auf dem Grundstück Hochstraße 79 geplanten Ansiedlung eines Rewe-Supermarktes 

keine nachteiligen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche und die wohnungsnahe Ver-

sorgung in der Gemeinde Niederkrüchten sowie in umliegenden Städten und Gemeinden gemäß 

§ 11 Abs. 3 BauNVO zu erwarten sind. 

Folgende Gründe sprechen zusammenfassend für diese Einschätzung: 

 Für die Bewertung der städtebaulichen Auswirkungen ist von Bedeutung, dass das Planvorhaben 

einen Nahversorgungsbetrieb in einer mittlerweile marktüblichen Größe (ca. 1.600 m² VKF) dar-

stellt. Neben den nahversorgungsrelevanten Sortimentsbereichen Nahrungs- und Genussmittel 

sowie Drogeriewaren werden nur in untergeordnetem Umfang sonstige Nonfood-Sortimente ange-

boten. 

 Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass sich eine städtebauliche Besonderheit dadurch ergibt, 

dass das Planvorhaben dem einzigen im Einzelhandels- und Zentrenkonzept ausgewiesenen 

zentralen Versorgungsbereich (Nahversorgungszentrum Niederkrüchten) zugeordnet ist. 

Die Ansiedlung eines großflächigen Supermarktes ist demnach mit dem Einzelhandels- und Zen-

trenkonzept der Gemeinde Niederkrüchten vereinbar und trägt somit zur Sicherung und Stärkung 

der Nahversorgungsfunktion des zentralen Versorgungsbereichs bei. 

 Wie vorab dargestellt, werden sich die größten Wettbewerbswirkungen gegenüber den nächstge-

legenen Wettbewerbern, die eine vergleichbare Marktpositionierung und Angebotsausrichtung 

aufweisen, einstellen. Als Hauptwettbewerber, die im Falle der Ansiedlung eines Rewe-Super-
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marktes am stärksten von Umsatzverlusten betroffen wären, sind die größeren Lebensmittel-

märkte und dabei insbesondere die Supermärkte in der Gemeinde Niederkrüchten sowie in den 

Nachbarkommunen Brüggen, Schwalmtal und Wegberg zu bewerten. 

Die durch das Vorhaben hervorgerufenen Umsatzumlenkungen bewegen sich durchweg auf ei-

nem Niveau, bei dem Gefährdungen einzelner Wettbewerbsbetriebe ausgeschlossen werden kön-

nen. 

 Wie oben dargestellt, ist für die städtebauliche Bewertung des Ansiedlungsvorhabens gemäß § 11 

Abs. 3 BauNVO zunächst entscheidend, ob durch die induzierten Umsatzverlagerungseffekte 

zentrale Versorgungsbereiche in ihrer Funktionalität beeinträchtigt werden. 

Innerhalb des Nahversorgungszentrums Niederkrüchten, in dem sich auch das Planvorhaben 

befindet, ist zu erwarten, dass ein Teil des Mehrumsatzes durch Umsatzumverteilungen gegen-

über den hier ansässigen Betrieben generiert wird. Hierbei ist eine Umverteilungsquote von max. 

8 % des derzeitigen Umsatzes (max. 0,4 Mio. €) zu erwarten. Der Hauptwettbewerber innerhalb 

dieses zentralen Versorgungsbereiches ist der Lebensmitteldiscountmarkt Netto. Darüber hinaus 

sind nur marginale Wettbewerbswirkungen gegenüber sonstigen Anbietern, die Sortimentsüber-

schneidungen mit dem Planvorhaben aufweisen, zu erwarten. 

Bei der Bewertung der Umverteilungsquote ist zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Netto-

Lebensmitteldiscountmarkt um einen modernen und leistungsstarken Lebensmittelmarkt handelt, 

der im Vergleich zum Bundesdurchschnitt über eine hohe Flächenleistung verfügen dürfte. Somit 

bestehen für den Netto-Markt sowohl baulich als auch betriebswirtschaftlich gute Rahmenbedin-

gungen, sodass auch unter Berücksichtigung der Wettbewerbsentwicklung in der Gemeinde Nie-

derkrüchten grundsätzlich davon auszugehen ist, dass der vorhandene Lebensmittelmarkt auch 

nach Realisierung des Planvorhabens erhalten bleibt. 

Aufgrund der Lage des Planvorhabens innerhalb des Nahversorgungszentrums Niederkrüchten ist 

in diesem Zusammenhang zudem zu betonen, dass trotz einer zu erwartenden Umsatzumvertei-

lung gegenüber dem bereits im zentralen Versorgungsbereich ansässigen strukturprägenden 

Nahversorgungsbetrieb davon auszugehen ist, dass die Umsatzleistung des Zentrums insgesamt 

deutlich angehoben werden kann. Somit werden mit der Realisierung des Planvorhabens die Ver-

sorgungsfunktionen des Standortbereiches einen deutlichen Attraktivitätsschub erhalten. Dieser 

Attraktivitätsschub lässt sich u. a. mit einem Umsatzzuwachs von bis zu 6,2 Mio. € belegen. 

Darüber hinaus befinden sich mit dem Hauptzentrum der Gemeinde Brüggen, dem Hauptzentrum 

der Gemeinde Schwalmtal und dem Nahversorgungszentrum Amern-Schwalmtal drei weitere 

zentrale Versorgungsbereiche im Untersuchungsgebiet, in denen jeweils zwei strukturprägende 

Lebensmittelmärkte als Wettbewerber des Planvorhabens ansässig sind. Mit Umverteilungsquo-

ten zwischen max. 3 und 5 % des derzeitigen Umsatzes werden die in diesem zentralen Versor-

gungsbereichen ansässigen Lebensmittelmärkte nur von geringen Wettbewerbswirkungen betrof-

fen sein. Somit sind auch keine städtebaulich negativen Folgen für diesen zentralen Versorgungs-

bereich zu erwarten. 

Das kleinteilige Angebot im zentralen Versorgungsbereich der Stadt Wegberg wird nur in so gerin-

gem Maße von Wettbewerbsverschärfungen betroffen sein, dass keine städtebaulich negativen 

Folgen für diesen zentralen Versorgungsbereich zu erwarten sind. 

Außerhalb des Untersuchungsgebietes bewegen sich die Umsatzumverteilungsquoten gegenüber 

zentralen Versorgungsbereichen in einer Größenordnung, bei der mögliche negative Auswirkun-

gen grundsätzlich auszuschließen sind. Hierbei sind maximal marginale Umverteilungsquoten zu 
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erwarten. Eine Existenzgefährdung von Lebensmittelmärkten in sonstigen zentralen Versorgungs-

bereichen außerhalb des Untersuchungsgebietes kann somit grundsätzlich ausgeschlossen wer-

den. 

 Neben der Frage, ob durch die induzierten Umsatzverlagerungseffekte zentrale Versorgungsbe-

reiche in ihrer Funktionalität beeinträchtigt werden, ist zudem entscheidend, ob die wohnungs-

nahe Versorgung in Wohngebieten in der Gemeinde Niederkrüchten oder in Nachbarkommunen 

gefährdet wird. In diesem Zusammenhang sind insbesondere die Nahversorgungsmärkte zu be-

trachten, die sich an siedlungsintegrierten Standorten befinden und deshalb eine besondere Be-

deutung für die fußläufige Nahversorgung haben. 

Im sonstigen Gemeindegebiet von Niederkrüchten werden mit max. 9 % des derzeitigen Umsat-

zes die Wettbewerber in der integrierten Nahversorgungslage Elmpt und mit bis zu 7 % des der-

zeitigen Umsatzes die Nahversorgungsmärkte innerhalb des Gewerbegebietes Damm von Wett-

bewerbswirkungen betroffen sein. Somit bewegen sich die Wettbewerbswirkungen auch im übri-

gen Gemeindegebiet von Niederkrüchten auf vergleichsweise hohem Niveau. 

Innerhalb der integrierten Nahversorgungslage Elmpt richten sich die Wettbewerbswirkungen ins-

besondere gegenüber einen Edeka-Supermarkt und einen Netto-Lebensmitteldiscountmarkt. Da 

davon auszugehen ist, dass sich die Auswirkungen der Umsatzumverlagerung der Supermarkt-

Ansiedlung in erster Linie auf Anbieter des desgleichen Betriebstyps (in diesem Fall Supermärkte) 

beziehen werden, ist von diesen Wettbewerbseffekten insbesondere der Edeka-Supermarkt be-

troffen. Beide Märkte planen eine Erweiterung und Modernisierung, sodass es sich hierbei spätes-

tens nach Realisierung dieser Planungen um moderne und leistungsfähige Lebensmittelmärkte 

handeln wird, bei denen eine Betriebsgefährdung im Zuge der Vorhabenrealisierung ausgeschlos-

sen werden kann. 

Innerhalb des Gewerbegebietes Damm wären v. a. die beiden hier ansässigen Lebensmitteldis-

countmärkte Aldi Süd und Lidl von einer Wettbewerbsverschärfung durch das Planvorhaben be-

troffen. 

Bei der Bewertung der Umverteilungsquote ist zu berücksichtigen, dass die oben genannten Le-

bensmittelmärkte insbesondere unter Berücksichtigung der derzeitig ausbaufähigen Nahversor-

gungssituation in der Gemeinde Niederkrüchten und der jeweiligen Standortrahmenbedingungen 

über dem Bundesdurchschnitt liegende Flächenleistungen erreichen. 

Nach Realisierung des Planvorhabens werden diese Lebensmittelmärkte immer noch Flächenpro-

duktivitäten erzielen können, die mindestens im Durchschnitt der jeweiligen Filialnetze liegen. 

Somit lässt sich festhalten, dass für die Lebensmittelmärkte an sonstigen Standorten der Ge-

meinde Niederkrüchten sowohl baulich als auch betriebswirtschaftlich gute Rahmenbedingungen 

bestehen, sodass auch unter Berücksichtigung der Wettbewerbsentwicklung in Niederkrüchten 

davon auszugehen ist, dass die vorhandenen Lebensmittelmärkte auch nach Realisierung des 

Planvorhabens erhalten bleiben. 

In der übergemeindlichen Betrachtung werden sich die Umsatzumverteilungen auf eine größere 

Zahl von Betrieben bzw. Standorten v. a. in den Nachbarkommunen Brüggen, Schwalmtal und 

Wegberg beziehen. Eine Gefährdung dieser Wettbewerbsstandorte kann aufgrund der zu erwarte-

ten Umverteilungsquoten von max. 4 % des derzeitigen Umsatzes allerdings insgesamt ausge-

schlossen werden. 
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Aufgrund der Höhe der Umverteilung sowie der räumlichen Strukturen können negative städte-

bauliche Auswirkungen auf die wohnungsnahen Versorgungsstrukturen in der Gemeinde Nieder-

krüchten und in den Umlandkommunen somit ebenfalls ausgeschlossen werden. 

 

Abschließend lässt sich festhalten, dass im Falle der in der Gemeinde Niederkrüchten geplanten Ansied-

lung eines Rewe-Supermarktes die prognostizierten Umsatzverlagerungen keine Größenordnungen errei-

chen, die mehr als unwesentliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche und die wohnungs-

nahe Versorgung in der Gemeinde Niederkrüchten und den Nachbarkommunen im Sinne von § 11 Abs. 3 

BauNVO erwarten lassen. 
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8 Einordnung des Vorhabens in die Grundsätze und Ziele des Landesent-
wicklungsplans 

Mit dem Inkrafttreten des Landesentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen bestehen Ziele und Grundsätze 

der Raumordnung, die im Rahmen des Bauleitplanverfahrens in der Abwägung beachtet bzw. berück-

sichtigt werden müssen. 

 6.5-1 Ziel: Großflächige Einzelhandelsbetriebe dürfen nur innerhalb der in den Regionalplänen 

dargestellten „Allgemeinen Siedlungsbereiche“ errichtet werden. 

 6.5-2 Ziel: Großflächige Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Kernsortimenten dürfen nur 

in zentralen Versorgungsbereichen errichtet werden (Ziel). 

Welche Sortimente als zentrenrelevant gelten, regeln die Gemeinden über ortstypische Sorti-

mentslisten. Bei der Festlegung der Liste sind so genannte „zentrenrelevante Leitsortimente“ zu 

beachten. 

Großflächige Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten (Nahrungs- 

und Genussmittel, Drogeriewaren) dürfen ausnahmsweise auch außerhalb von zentralen Versor-

gungsbereichen realisiert werden. Dazu ist nachzuweisen, dass eine Errichtung in integrierter 

Lage innerhalb eines zentralen Versorgungsbereiches aus städtebaulichen und siedlungsstruktu-

rellen Gründen nicht möglich ist, die Bauleitplanung der Gewährleistung der wohnungsnahen Ver-

sorgung dient und zentrale Versorgungsbereiche nicht wesentlich beeinträchtigt werden. 

 6.5-3 Ziel: Großflächige Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Kernsortimenten dürfen 

zentrale Versorgungsbereiche nicht wesentlich beeinträchtigen. 

 

Diese landesplanerischen Zielvorgaben sind gemäß § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch in allen Bauleitplanverfah-

ren für großflächige Einzelhandelsvorhaben zu beachten. Im Einzelnen kommt ein Abgleich der projektre-

levanten landesplanerischen Ziele mit dem Planvorhaben zu folgenden Ergebnissen: 

 Zu 6.5-1 Ziel: Der Regionalplan stellt für den Planstandort einen Allgemeinen Siedlungsbereich 

dar. 

 Zu 6.5-2 Ziel: Der Planstandort ist einem zentralen Versorgungsbereich (Nahversorgungszentrum 

Niederkrüchten) zugeordnet, der insbesondere für die Ortschaft Niederkrüchten und angrenzende 

Ortschaften wichtige (Nah-) Versorgungsfunktionen übernimmt. 

Die geplanten Sortimente sind überwiegend als nahversorgungsrelevant zu klassifizieren. Das 

Planvorhaben dient im Wesentlichen der Versorgung der Niederkrüchtener Bevölkerung.  

 zu 6.5-3 Ziel: Im Rahmen der vorliegenden Auswirkungsanalyse konnte nachgewiesen werden, 

dass von dem Vorhaben keine wesentliche Beeinträchtigung der Versorgungsstrukturen und keine 

Gefährdung städtebaulich schutzwürdiger Innenstädte/ Ortskerne der Umlandgemeinden und de-

ren Entwicklungsfähigkeit zu erwarten sind. Das Beeinträchtigungsverbot wird somit durch das 

Vorhaben ebenfalls eingehalten.  

 

Das Planvorhaben beachtet somit die Ziele der Landesplanung. 
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9 Fazit der Auswirkungsanalyse 

Die vorstehenden Ausführungen und Darstellungen zeigen auf, dass infolge der in der Gemeinde 

Niederkrüchten geplanten Ansiedlung eines Supermarktes keine städtebaulich oder raumordne-

risch relevanten, beeinträchtigenden Auswirkungen zu erwarten sind. 

Diese Beurteilung beruht im Wesentlichen auf folgenden Punkten: 

■ In der Gemeinde Niederkrüchten ist auf dem Grundstück Hochstraße 79 die Ansiedlung eines Su-

permarktes mit rd. 1.600 m² Verkaufsfläche geplant. 

■ Das Einzugsgebiet des Planvorhabens umfasst im Wesentlichen die Ortschaft Niederkrüchten. 

Aufgrund der Lage innerhalb des Nahversorgungszentrums Niederkrüchten und unter Berücksich-

tigung der Wettbewerbssituation ist davon auszugehen, dass der geplante Supermarkt zudem ein 

erweitertes Einzugsgebiet erreichen kann, welches sich auf die dem Planvorhaben nächstgelege-

nen Ortschaften von Niederkrüchten bezieht. Das Einzugsgebiet umfasst ein Bevölkerungspoten-

zial von insgesamt rd. 6.220 Einwohnern. 

Über das abgegrenzte Einzugsgebiet hinaus sind in nachgeordnetem Maße zusätzlich Kunden 

von außerhalb zu erwarten. Dazu gehören v. a. Berufspendler aus dem erweiterten Umland. 

In den nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogerie-

waren steht im Einzugsgebiet ein Kaufkraftvolumen in Höhe von insgesamt ca. 17,4 Mio. € im 

Jahr zur Verfügung. 

■ Das Planvorhaben wird einen Gesamtumsatz von max. 6,6 Mio. € erzielen. Davon entfallen rd. 

6,0 Mio. € auf die Kernsortimente Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogeriewaren und rd. 

0,6 Mio. € auf die sonstigen Sortimente des projektierten Einzelhandelsbetriebes. 

Der zu erwartende Umsatz resultiert zum überwiegenden Teil aus der Bindung der im Einzugsge-

biet verfügbaren Kaufkraft. 

■ Hauptwettbewerber des Planvorhabens sind in erster Linie die strukturprägenden projektrelevan-

ten Einzelhandelsbetriebe, d. h., Lebensmittelmärkte in der Gemeinde Niederkrüchten und in den 

umliegenden Kommunen. 

■ Bedingt durch die ausbaubedürftige Ausstattung mit nahversorgungsrelevanten Anbietern in der 

Gemeinde Niederkrüchten werden gegenwärtig Kaufkraftabflüsse in umliegende Städten und Ge-

meinden generiert. Vor diesem Hintergrund kann damit gerechnet werden, dass die Ansiedlung 

eines Supermarktes in der Gemeinde Niederkrüchten zu einer Reduzierung von derzeit noch ab-

fließender Kaufkraft beitragen wird, was gleichzeitig auch zu Umsatzumverteilungen gegenüber 

Lebensmittelmärkten außerhalb der Gemeinde Niederkrüchten führt. 

■ Die Auswirkungsanalyse zeigt, dass wettbewerbliche Auswirkungen des Planvorhabens innerhalb 

bestehender Marktstrukturen vorrangig gegenüber vergleichbaren Anbietern und Wettbewerbern 

mit größeren Sortimentsüberschneidungen mit dem Planvorhaben im Untersuchungsraum zum 

Tragen kommen werden. 
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■ Die Prognose der zu erwartenden Umlenkungseffekte zeigt zudem, dass zwar wettbewerbliche, 

aber keine wesentlichen städtebaulichen Auswirkungen auf die Versorgung der Bevölkerung und 

die zentralen Versorgungsbereiche im Untersuchungsraum gem. § 11 Abs. 3 BauNVO zu erwar-

ten sind. Damit wird auch das Beeinträchtigungsverbot als Ziel der Raumordnung und Landespla-

nung beachtet, nach dem die Funktion von – auch benachbarten – zentralen Orten und ihrer Ver-

sorgungsbereiche nicht wesentlich beeinträchtigt werden darf. 

 

Köln, im August 2018 

BBE Handelsberatung GmbH 

 

 

 

i. V. Joachim Schulte  i. V. Rainer Schmidt-Illguth 
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Bebauungsplan Nie ‐127 „Vollsortimenter Hochstraße“ der Gemeinde Niederkrüchten – Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TöB) 

Zusammenfassung der während der Beteiligung der Öffentlichkeit (B) sowie der Behörden und TöB (T) gemäß §§ 3 Abs. 1 und 2 sowie 4 Abs. 1 und 2 BauGB i. V. m. § 4a BauGB eingegangenen 
Stellungnahmen zum Bebauungsplan 

 Frühzeitige Beteiligung vom 13.05.2019 bis zum 19.06.2019 
 Öffentliche Auslegung vom 30.09.2019 bis zum 15.11.2019 

 
ID Nr. Schreiben vom, Datum, Inhalt der Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 
T 01 Amprion 

Schreiben vom 23.10.2019 (Offenlage): 
  

 „Im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen keine Höchstspannungsleitun-
gen unseres Unternehmens. 
Planungen von Höchstspannungsleitungen für diesen Bereich liegen aus heuti-
ger Sicht nicht vor. 
Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weiterer Versorgungsleitungen die 
zuständigen Unternehmen beteiligt haben.“ 

 
 
 
 
Die zuständigen Versorgungsunternehmen wurden im Rahmen der Bauleit-
planung beteiligt 
 

Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
Die Anregung wurde be-
rücksichtigt 
 

T 02 Bezirksregierung Düsseldorf, Kampfmittelbeseitigung 
Schreiben vom 26.11.2018 (Frühzeitige Beteiligung): 

  

 „Für die angefragte Fläche liegt bereits eine Luftbildauswertung vor. Da Kom-
munen auf alte Luftbildauswertungen im Modul KISKaB von IG-NRW zugreifen 
können, hätte ein erneuter, eventuell bauverzögernder Antrag auf Luftbildaus-
wertung nicht mehr gestellt werden müssen. Nachfolgend nochmals die alten 
Empfehlungen:  
Luftbilder aus den Jahren 1939 – 1945 und andere historische Unterlagen lie-
fern keine Hinweise auf das Vorhandensein von Kampfmitteln im beantragten 
Bereich. Daher ist eine Überprüfung des beantragten Bereichs auf Kampfmittel 
nicht erforderlich. Eine Garantie auf Kampfmittelfreiheit kann gleichwohl nicht 
gewährt werden. Sofern Kampfmittel gefunden werden, sind die Bauarbeiten 
sofort einzustellen und die zuständige Ordnungsbehörde oder eine Polizei-
dienststelle unverzüglich zu verständigen. 
Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammar-
beiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. empfehle ich eine Sicherheitsde-
tektion. Beachten Sie in diesem Fall auf unserer Internetseite das Merkblatt für 
Baugrundeingriffe. 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Berücksichtigung einer mangelnden, ausschließlichen Garantie auf 
Kampfmittelfreiheit im Plangebiet wurde bereits vorsorglich in den Bebau-
ungsplan ein Hinweis zum Umgang beim Fund von Kampfmitteln aufgenom-
men. 

Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen werden 
berücksichtigt. 
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ID Nr. Schreiben vom, Datum, Inhalt der Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 
T 03 Bezirksregierung Düsseldorf 

Schreiben vom 11.06.2019 (Frühzeitige Beteiligung): 
  

 „Im Rahmen des o.g. Verfahrens haben Sie mich beteiligt und um Stellungnah-
me gebeten. 
Hinsichtlich der Belange des Verkehrs (Dez. 25) ergeht folgende Stellung-
nahme: 
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 
Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht folgende 
Stellungnahme: 
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 
Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung 
(Dez. 33) ergeht folgende Stellungnahme: 
Es bestehen seitens des Dezernates keine Bedenken gegen die Planung. 
Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) ergeht 
folgende Stellungnahme: 
Gegen die o.g. Planung bestehen aus meiner Sicht keine Bedenken, da sich im 
Planungsgebiet meines Wissens keine Bau- oder Bodendenkmäler befinden, 
die im Eigentum oder Nutzungsrecht des Landes oder Bundes stehen. 
Da meine Zuständigkeiten nur für Denkmäler im Eigentums- oder Nutzungs-
recht des Landes oder Bundes gegeben sind, empfehle ich –falls nicht bereits 
geschehen- den LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland/ Pulheim und den 
LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland/ Bonn, sowie die zuständige 
kommunale Untere Denkmalbehörde zur Wahrung sämtlicher denkmalrechtli-
cher Belange zu beteiligen. 
Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51) 
ergeht folgende Stellungnahme: 
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 
Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht folgende Stel-
lungnahme: 
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 
Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) ergeht folgende 
Stellungnahme: 
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 
Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht folgende 
Stellungnahme: 
Das Plangebiet liegt in der geplanten Wasserschutzzone III A der Wasserge-
winnungsanlage „Niederkrüchten“ und somit im Einzugsgebiet einer öffentlichen 

 
 
 
 
entfällt 
 
 
entfällt 
 
 
entfällt 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Das LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland in Pulheim, das LVR-Amt für 
Bodendenkmalpflege im Rheinland in Bonn sowie die Untere Denkmalbehör-
de wurden bzw. werden im Rahmen der Bauleitplanung von der Gemeinde 
Niederkrüchten (regelmäßig) beteiligt. 
 
 
 
 
entfällt  
 
 
entfällt  
 
 
entfällt  
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Das Plangebiet liegt derzeit in keinem festgelegten Trinkwasserschutzgebiet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen werden 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden 
berücksichtigt. 
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ID Nr. Schreiben vom, Datum, Inhalt der Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 
Trinkwassergewinnung. Gegen die Planung bestehen aus hiesiger Sicht keine 
Bedenken. 
Ansprechpartner: 
• Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung (Dez. 33) Herr Klus-

en, Tel. 0211/475-9835, E-Mail: axel.klusen@brd.nrw.de 
• •Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) Herr Hecker, Tel. 

0211/475-3599, E-Mail: tobias.hecker@brd.nrw.de 
• •Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) Frau Kirbach, Tel.: 0211/475-

2897, E-Mail: heidi.kirbach@brd.nrw.de 
Hinweis: 
Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregierung 
Düsseldorf als Träger öffentlicher Belange. 
Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt, denen diese Funk-
tion im vorliegenden Verfahren obliegt. Andere Dezernate/Sachgebiete haben 
die von Ihnen vorgelegten Unterlagen daher nicht geprüft. 
Dies kann dazu führen, dass von mir z.B. in späteren Genehmigungs- oder 
Antragsverfahren auch (Rechts-)Verstöße geltend gemacht werden können, die 
in diesem Schreiben keine Erwähnung finden.“ 
 

Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf, Stand 13.04.2018, 
stellt zwar eine Überlagerung des Plangebiets als Bereiche für den Grund-
wasser- und Gewässerschutz dar. 
Es gibt jedoch noch keine ordnungsbehördlich festgesetzte Wasserschutzzo-
ne IIIa der Wassergewinnungsanlage Niederkrüchten (WG). Nach derzeitigem 
Kenntnisstand ist es jedoch möglich, dass das Plangebiet zukünftig von der 
Festlegung eines Wasserschutzgebiets erfasst wird. 

 
 

 Bezirksregierung Düsseldorf 
Schreiben vom 23.10.2019 (Offenlage): 

  

 „Im Rahmen des o.g. Verfahrens haben Sie mich beteiligt und um Stellungnah-
me gebeten. 
Hinsichtlich der Belange des Verkehrs (Dez. 25) ergeht folgende Stellung-
nahme: 
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 
Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht folgende 
Stellungnahme: 
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 
Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung 
(Dez. 33) ergeht folgende Stellungnahme: 
Es bestehen seitens des Dezernates keine Bedenken gegen die Planung. 
Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) ergeht 
folgende Stellungnahme: 
Gegen die o.g. Planung bestehen aus meiner Sicht keine Bedenken, da sich im 
Planungsgebiet meines Wissens keine Bau- oder Bodendenkmäler befinden, 
die im Eigentum oder Nutzungsrecht des Landes oder Bundes stehen. 

 
 
 
 
entfällt  
 
 
entfällt  
 
 
entfällt  
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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ID Nr. Schreiben vom, Datum, Inhalt der Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 
Da meine Zuständigkeiten nur für Denkmäler im Eigentums- oder Nutzungs-
recht des Landes oder Bundes gegeben sind, empfehle ich –falls nicht bereits 
geschehen- den LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland/ Pulheim und den 
LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland/ Bonn, sowie die zuständige 
kommunale Untere Denkmalbehörde zur Wahrung sämtlicher denkmalrechtli-
cher Belange zu beteiligen. 
Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51) 
ergeht folgende Stellungnahme: 
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 
Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht folgende Stel-
lungnahme: 
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 
Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) ergeht folgende 
Stellungnahme: 
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 
Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht folgende 
Stellungnahme: 
Das Plangebiet liegt in der geplanten Wasserschutzzone III A der Wasserge-
winnungsanlage „Niederkrüchten“ und somit im Einzugsgebiet einer öffentlichen 
Trinkwassergewinnung. Gegen die Planung bestehen aus hiesiger Sicht keine 
Bedenken. 
Ansprechpartner: 
• Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung (Dez. 33) Herr Klus-

en, Tel. 0211/475-9835, E-Mail: axel.klusen@brd.nrw.de 
• •Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) Herr Hecker, Tel. 

0211/475-3599, E-Mail: tobias.hecker@brd.nrw.de 
• •Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) Frau Kirbach, Tel.: 0211/475-

2897, E-Mail: heidi.kirbach@brd.nrw.de 
Hinweis: 
Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregierung 
Düsseldorf als Träger öffentlicher Belange. 
Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt, denen diese Funk-
tion im vorliegenden Verfahren obliegt. Andere Dezernate/Sachgebiete haben 
die von Ihnen vorgelegten Unterlagen daher nicht geprüft. 
Dies kann dazu führen, dass von mir z.B. in späteren Genehmigungs- oder 
Antragsverfahren auch (Rechts-)Verstöße geltend gemacht werden können, die 
in diesem Schreiben keine Erwähnung finden.“ 

Das LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland in Pulheim, das LVR-Amt für 
Bodendenkmalpflege im Rheinland in Bonn sowie die Untere Denkmalbehör-
de wurden bzw. werden im Rahmen der Bauleitplanung von der Gemeinde 
Niederkrüchten (regelmäßig) beteiligt. 
 
 
 
 
entfällt 
 
 
entfällt  
 
entfällt  
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Das Plangebiet liegt derzeit in keinem festgelegten Trinkwasserschutzgebiet 
Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf, Stand 13.04.2018, 
stellt zwar eine Überlagerung des Plangebiets als Bereiche für den Grund-
wasser- und Gewässerschutz dar. 
Es gibt jedoch noch keine ordnungsbehördlich festgesetzte Wasserschutzzo-
ne IIIa der Wassergewinnungsanlage Niederkrüchten (WG). Nach derzeitigem 
Kenntnisstand ist es jedoch möglich, dass das Plangebiet zukünftig von der 
Festlegung eines Wasserschutzgebiets erfasst wird. 

Die Anregungen werden 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden 
berücksichtigt. 
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ID Nr. Schreiben vom, Datum, Inhalt der Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 
 

T 04 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr 
Schreiben vom 13.05.2019 (frühzeitige Beteiligung): 

  

 „Seitens der Bundeswehr gibt es keine Einwände oder Bedenken gegen das 
Vorhaben.“ 
 

entfällt  
 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

T 05 Geologischer Dienst NRW Landesbetrieb 
Schreiben vom 14.06.2019 (frühzeitige Beteiligung): 

  

 „Erdbebengefährdung 
Übereinstimmend mit den Ausführungen zum Thema "Erdbebenzonen" im 
Abschnitt "Hinweise" in den Planungsrechtlichen Festsetzungen ist das hier 
relevante Planungsgebiet folgender Erdbebenzone 1 geologischer Untergrund-
klasse zuzuordnen: 
• • Gemeinde Niederkrüchten, Gemarkung Niederkrüchten: 1/S 

In Ergänzung zu diesen Ausführungen werden hier vorsorglich folgende 
zusätzliche Hinweise gegeben: 

• Anwendungsteile von DIN EN 1998, die nicht durch DIN 4149 abgedeckt 
werden, sind als Stand der Technik zu berücksichtigen. Dies betrifft hier ins-
besondere DIN EN 1998, Teil 5 "Gründungen, Stützbauwerke und geotech-
nische Aspekte".  

• Auf die Berücksichtigung der Bedeutungskategorien für Bauwerke gemäß 
DIN 4149:2005 bzw. Bedeutungsklassen der relevanten Teile von DIN EN 
1998 und der jeweiligen Bedeutungsbeiwerte wird ausdrücklich hingewiesen. 
Dies gilt insbesondere z. B. für Kaufhäuser etc. 

Baugrund 
Unter den anthropogenen Auffüllungen stehen Sand und Kies der Jüngeren 
Hauptterrasse an. 
Ich empfehle, den Baugrund objektbezogen zu untersuchen und zu bewerten.“ 

 
Vorsorglich wurde bereits folgender Hinweis in den Bebauungsplan aufge-
nommen: 
Erdbebenzone 
Gemäß der Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen 
der Bundesrepublik Deutschland 1:350.000, Bundesland Nordrhein-
Westfalen (Geologischer Dienst NRW 2006) ist das Plangebiet der Erdbe-
benzone 1 und der geologischen Untergrundklasse S zuzuordnen. 
Die zusätzlichen Hinweise sind zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Zuge der Umsetzung der Maßnahme wird der Baugrund standardgemäß 
durch gutachterliche Untersuchung beurteilt. 
 

 
Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen 
Die Anregung wird be-
rücksichtigt. 
 

T 06 Handelsverband Nordrhein-Westfalen - Rheinland 
Schreiben vom 22.05.2019 (frühzeitige Beteiligung): 

  

 „Den vorliegenden Unterlagen ist zu entnehmen, dass die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Ansiedlung eines Vollsortimenters an der Hochstraße 
in Niederkrüchten geschaffen werden sollen. 
Wie den Ausführungen der Planunterlagen und der Auswirkungsanalyse zu 

entfällt Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen 
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ID Nr. Schreiben vom, Datum, Inhalt der Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 
entnehmen ist, findet die Ansiedlung innerhalb des zentralen Versorgungsbe-
reiches im Ortsteil Niederkrüchten statt und dient dessen Erhalt sowie der Stär-
kung des örtlichen und vielfältigen Nahversorgungsangebotes. Die Umvertei-
lungsprognosen bewegen sich laut Auswirkungsanalyse im Toleranzbereich 
und werden im näheren Umfeld durch erwartete Kopplungs- und Synergieeffek-
te kompensiert. 
Der Handelsverband Nordrhein-Westfalen - Rheinland erhebt gegen die in den 
Unterlagen dargelegten Planungen keine Bedenken.“ 
 

T 07  Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein 
Schreiben vom 18.06.2019 (frühzeitige Beteiligung): 

  

 „Die Gemeinde Niederkrüchten beabsichtigt, die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für die Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters mit einer Ver-
kaufsfläche von 1.600 m² im Ortsteil Niederkrüchten an der Hochstraße zu 
schaffen. 
Die IHK Mittlerer Niederrhein begrüßt und unterstützt das geplante Vorhaben 
ausdrücklich. 
Durch die Errichtung eines Lebensmittelvollsortimenters innerhalb eines Zentra-
len Versorgungsbereichs wird dazu beigetragen, selbigen zu stärken und zu 
seiner Attraktivität beizutragen. Gleichzeitig wird ein Beitrag zur Verbesserung 
der Nahversorgungssituation in der Gemeinde Niederkrüchten geleistet. 
Nach den zur Verfügung stehenden Unterlagen und Informationen bestehen 
somit derzeit aus gesamtwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken oder Anregun-
gen gegen die vorliegende Planung.“ 
 

entfällt Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen 

 Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein 
Schreiben vom 11.09.2019 (Offenlage): 

  

 „Die Gemeinde Niederkrüchten beabsichtigt, die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für die Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters mit einer Ver-
kaufsfläche von 1.600 m² im Ortsteil Niederkrüchten an der Hochstraße zu 
schaffen. 
Zu der Planung hat die IHK bereits mit Schreiben vom 18. Juni 2019 positiv 
Stellung genommen. Aufgrund der nunmehr öffentlich ausgelegten Planungsun-
terlagen, ergibt sich keine andere Bewertung.“ 
 
 
 

entfällt Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen 
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ID Nr. Schreiben vom, Datum, Inhalt der Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 
T 08 Kreis Viersen Amt für Bauen, Landschaft und Planung 

Schreiben vom 19.06.2019 (frühzeitige Beteiligung): 
  

 „Natur- und Landschaftsschutz 
Aus Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege bestehen gegen die 
o. g. Planverfahren keine Bedenken. 
Immissionsschutz 
Gegen die oben genannten Planverfahren bestehen nach dem derzeitigen 
Erkenntnisstand keine Bedenken. Immissionsschutzrechtlich erforderliche Re-
gelungen, welche sich auch aus der Begründung und dem Umweltbericht zu 
den genannten Planverfahren ergeben, werden in den nachgelagerten Verfah-
ren getroffen (z. B. baurechtliches Genehmigungsverfahren). 
Verkehr 
Auf der Basis der Annahmen im Verkehrsgutachten bestehen keine Bedenken. 
Grundsätzlich gilt, dass mögliche bauliche Veränderungen im Zufahrtsbereich 
der K 9 (Hochstraße) oder bezüglich der Lichtsignalanlage zu Lasten des Ver-
ursachers gehen und nicht vom Kreis Viersen getragen werden und diese im 
Vorfeld mit dem Straßenbaulastträger abzustimmen sind. 
Aus Gesichtspunkten der Nahmobilität bestehen keine Bedenken. Es wird dabei 
davon ausgegangen, dass die Umsetzung einer ausreichend breiten fußläufi-
gen Anbindung an den Brempter Weg - wie in Kapitel 3.2 der Begründung zum 
Bebauungsplanentwurf erwähnt - innerhalb der Sondergebietsausweisung er-
folgt.  
Es wird angeregt, die Begründung dahingehend zu ergänzen. Zudem wird da-
von ausgegangen, dass Flächen für das Abstellen von Fahrrädern innerhalb der 
festgesetzten Flächen für Stellplätze realisiert werden. Im Zuge der weiterfüh-
renden Ausführungsplanung werden dem Stand der Technik entsprechende 
Radabstellanlagen sowie Markierungsarbeiten im Ein- bzw. Ausfahrtsbereich 
für die Aufmerksamkeitssteigerung querender Fußgänger bzw. Radfahrer emp-
fohlen. 
Brandschutz 
Gegen das geplante Vorhaben bestehen aus Sicht der Brandschutzdienststelle 
keine Bedenken. 
Bauaufsicht 
In bauaufsichtlicher Hinsicht bestehen gegen die o.g. Planverfahren keine Be-
denken. 
Einzelhandel 
Die geplante Ansiedlung eines Vollsortimenters mit max. 1.600 qm Gesamtver-

 
entfällt 
 
 
entfällt 
 
 
 
 
 
Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Die Annahmen zur fußläufigen Anbindung sind korrekt. Eine ergänzende 
Erläuterung wird in die Begründung aufgenommen. 
 
 
 
Entsprechende Fahrradabstellanlagen werden eingerichtet. Eine Markierung 
des Ein- und Ausfahrtsbereiches wird erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
entfällt 
 
 
entfällt 
 
 
entfällt 

 
Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen 
 
Die Anregungen und Hin-
weise werden zur Kennt-
nis genommen 
 
 
 
Die Anregungen werden 
zur Kenntnis genommen 
 
 
 
Die Anregungen werden 
berücksichtigt 
 
 
 
Die Anregungen werden 
berücksichtigt 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen 
 
Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen 
 
Der Hinweis wird zur 
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kaufsfläche liegt innerhalb des Allgemeinen Siedlungsbereiches und des Zent-
ralen Versorgungsbereichs Niederkrüchten. Dieser wird somit gestärkt. Zur 
Fokussierung auf die wohnortnahe Versorgung mit nahversorgungsrelevanten 
Sortimenten wurde eine 10%-Begrenzung der zentrenrelevanten und nicht-
zentrenrelevanten Randsortimente in die Plandarstellung aufgenommen. Gegen 
die o. g. Planverfahren bestehen keine Bedenken. 
Die Herleitung der Umsatzumverteilungen wird auf Basis der beigefügten Aus-
wirkungsanalyse der Firma BBE vom August 2018 als plausibel und nachvoll-
ziehbar angesehen. Wesentliche städtebaulich negative Auswirkungen sind in 
den umliegenden zentralen Versorgungsbereichen nicht zu erwarten. Der Orts-
teil Elmpt verfügt nicht über einen zentralen Versorgungsbereich. Die dortige 
Nahversorgung wird über die am 09.05.19 von der Bezirksregierung Düsseldorf 
genehmigte 62. FNP-Änderung – Vollsortimenter Overhetfelder Straße – ge-
stärkt. Das Gewerbegebiet Dam in nicht-integrierter Lage besitzt aus städtebau-
rechtlicher Sicht keinen Schutzstatus. 
Für den geplanten Lebensmittelvollsortimenter ist keine regionale Abstimmung 
im Rahmen des fortgeschriebenen Regionalen Einzelhandelskonzeptes für den 
Kreis Viersen erforderlich, da er sich innerhalb des regional abgestimmten Zent-
ralen Versorgungsbereiches Niederkrüchten befindet und eine Größenordnung 
von 1.800 qm Verkaufsfläche nicht überschreitet. Der regionale Konsens liegt 
somit automatisch vor.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kreis Viersen Amt für Bauen, Landschaft und Planung 
Schreiben vom 15.11.2019 (Offenlage): 

  

 „Natur- und Landschaftsschutz 
Aus Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege bestehen gegen die 
o. g. Planverfahren keine Bedenken. 
Immissionsschutz 
Gegen das oben genannte Planverfahren bestehen keine Bedenken. Immissi-
onsschutzrechtlich erforderliche Regelungen, welche sich auch aus der Be-
gründung und dem Umweltbericht ergeben, werden in den nachgelagerten 
Verfahren getroffen (z. B. baurechtliches Genehmigungsverfahren). 
Bauaufsicht 
Gegen die beabsichtigte Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes „Vollsortimenter 
Hochstraße“ bestehen in bauaufsichtlicher Hinsicht keine Bedenken. 
Brandschutz 
Aus Sicht der Brandschutzdienststelle bestehen keine Bedenken. 

 
entfällt 
 
 
Die Stellungnahme und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
entfällt  
 
 
entfällt 

 
Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen 
 
Die Anregung wird be-
rücksichtigt, die Hinweise 
werden zur Kenntnis ge-
nommen 
 
Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen 
 
Die Hinweise werden zur 
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Infektionsschutz 
Auf der Grundlage der hier vorliegenden Planungsunterlagen werden gegen 
das o. g. Vorhaben keine Bedenken oder Anregungen vorgebracht. 
Verkehrliche Belange 
Bei der Erstellung der Zufahrt auf die K 9 ist aus Kreisstraßensicht auf ausrei-
chende Sichtweiten nach links und nach rechts auf die K 9 zu achten. Aus Sicht 
des Baubetriebshofes bestehen keine Bedenken. Es wird auf Folgendes hinge-
wiesen: Sollten aufgrund der Planumsetzung Änderungen eintreten, welche das 
Entfernen von vorhandener Bepflanzung betrifft, sind diese vorab anzuzeigen 
und im Bedarfsfall Ersatzplanzungen zu leisten. Auflagen hinsichtlich evtl. der 
Zufahrt zur K9 und deren Aufbau werden im nachgelagerten Verfahren bearbei-
tet. 
Einzelhandel 
Gegen die beabsichtigte Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes bestehen sei-
tens des Kreises Viersen keine Bedenken. Die Ansiedlung eines Lebensmittel-
vollsortimenters im zentralen Versorgungsbereich wird begrüßt. Ich verweise 
auf meine Stellungnahme vom 19.06.2019. Eine Teilfläche des künftigen Ver-
sorgers ist nicht Bestandteil des zentralen Versorgungsbereiches, daher hat die 
Gemeinde im Rahmen des Regionalen Einzelhandelskonzeptes für die Erweite-
rung des bestehenden zentralen Versorgungsbereiches um dieses Wieseng-
rundstück eine regionale Abstimmung einleiten lassen. Der regionale Konsens 
für die Erweiterung des zentralen Versorgungsbereiches wurde am 09.10.19 
erteilt. Der erweiterte zentrale Versorgungsbereich gilt zwischenzeitlich zudem 
als abgestimmt im Sinne Ziffer 5.6. des Einzelhandelserlasses NRW. 
Für großflächige Vorhaben bis 1.800 qm Verkaufsfläche mit nahversorgungsre-
levantem Kernsortiment ist innerhalb von zentralen Versorgungsbereichen 
keine regionale Abstimmung des Vorhabens erforderlich.“ 
 

 
entfällt 
 
 
Die Stellungnahme und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnis genommen 
Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen 
 
Die Anregungen werden 
berücksichtigt 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen 
 
 

T 09 Landschaftsverband Rheinland 
Schreiben vom 08.10.2019 (Offenlage): 

  

 „Hiermit möchte ich Sie innerhalb meiner Stellungnahme darüber informieren, 
dass keine Betroffenheit bezogen auf Liegenschaften des LVR vorliegt und 
daher keine Bedenken gegen die o.g. Maßnahme geäußert werden. 
Diese Stellungnahme gilt nicht für das Rheinische Amt für Denkmalpflege in 
Pulheim und das Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege in Bonn; es wird 
darum gebeten, deren Stellungnahmen gesondert einzuholen.“ 
 

 
 
 
Das Rheinische Amt für Denkmalpflege ist im Bauleitplanverfahren beteiligt 
worden. 
 

Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen 
 
Die Anregung wird be-
rücksichtigt 
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T 10 NEW AG 

Schreiben vom 23.10.2019 (Offenlage): 
  

 „Im Namen der NEW-Gruppe haben wir Ihre Anfrage weitergeleitet, prüfen 
lassen und folgende Rückmeldung erhalten: 
NEW Netz GmbH  keine Bedenken 
WestVerkehr GmbH keine Bedenken“ 
 

entfällt 
 

Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen 
 

T 11 Unitymedia NRW GmbH 
Schreiben vom 18.06.2019 (frühzeitige Beteiligung): 

  

 „Im Planbereich liegen Versorgungsanlagen der Unitymedia NRW GmbH. Wir 
sind grundsätzlich daran interessiert, unser glasfaserbasiertes Kabelnetz in 
Neubaugebieten zu erweitern und damit einen Beitrag zur Sicherung der Breit-
bandversorgung für Ihre Bürger zu leisten. 
Ihre Anfrage wurde an die zuständige Fachabteilung weiter geleitet, die sich mit 
Ihnen zu gegebener Zeit in Verbindung setzen wird. Bis dahin bitten wir Sie, 
uns am Bebauungsplanverfahren weiter zu beteiligen.“ 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Die vorgetragenen Belange sind grundsätzlich nicht Regelungsinhalt des 
Bebauungsplanes Nie-127 „Vollsortimenter Hochstraße“, sondern der nach-
folgenden Ausbauplanung. Hierzu notwendige Abstimmungen werden inves-
torenseitig zu gegebenen Zeitpunkt veranlasst.  

Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen 
 

 Unitymedia NRW GmbH 
Schreiben vom 31.10.2019 (Offenlage): 

  

 „Zum o. a. Bauvorhaben haben wir bereits mit Schreiben vom 18.06.2019 Stel-
lung genommen. 
Diese Stellungnahme gilt unverändert weiter.“ 
 

entfällt Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen 
 

T 12 Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
Schreiben vom 22.10.2019 (Offenlage): 

  

 „Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland 
GmbH gegen die von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend 
macht. Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen unse-
res Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist 
unsererseits derzeit nicht geplant.“ 
 

entfällt 
 

Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen 
 

B 01 Öffentlichkeit 1 
Schreiben vom 31.05.2019 (frühzeitige Beteiligung): 

  

 Verhandlungsniederschrift 
Heute erscheinen die Eheleute der Stellungnahme, Mittelstr. 44, 41372 Nieder-
krüchten und erklären Folgendes zur Niederschrift: 
"Hiermit regen wir an, dass die Anlieferungszone sowie die Lüftungsanlage auf 

 
Bei der schalltechnischen Untersuchung wurde für die haustechnischen Anla-
gen ein pauschaler Ansatz aus Erfahrungswerten gewählt, da die Schal-
limmission in entscheidendem Maß von der Gerätetechnik und der Position 

 
Die Anregung wird be-
rücksichtigt  
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dem Dach aus Schallschutzgründen baulich eingehaust werden. 
Bezüglich der technischen Ausstattung des Gebäudes sollten solche Anlagen 
gewählt werden, die die geringste Belastung für die Wohnbebauung darstellen. 
Der Generator sollte nicht randig des Gebäudes, sondern so positioniert wer-
den, dass sich für die umliegende Wohnbebauung die Lärmbetroffenheit opti-
maler verteilt." 
Herr Buschhüter konnte aus terminlichen Gründen der Abfassung dieser Ver-
handlungsniederschrift nicht bis zur Reinschrift beiwohnen.“ 

der Geräte abhängt. Die Anlieferung wurde mit üblichen Ansätzen an der 
geplanten Position berücksichtigt. Dabei ist eine bauliche Einfassung und 
Überdachung der Laderampe vorgesehen und in der Berechnung berücksich-
tigt. 
Die Berechnungen zeigen, dass die Immissionsrichtwerte der TA-Lärm an den 
benachbarten Wohngebäuden im Tageszeitraum deutlich unterschritten wer-
den. Insofern ist der Bebauungsplan realisierbar und der Markt kann im Ein-
klang mit den Vorgaben der TA-Lärm betrieben werden.  
Im Zuge der Ausführungs- und Detailplanung werden auch die technischen 
Details der Lüftungs- und Klimageräte festgelegt. Im Rahmen der Baugeneh-
migung muss daher eine Überprüfung der schalltechnischen Auswirkungen 
erfolgen. 
 

 

B 02 Öffentlichkeit 2 
Schreiben vom 03.06.2019 (frühzeitige Beteiligung): 

  

 „Wie wir im Schalltechnischen Gutachten lesen konnten, ist unser Haus nicht 
unerheblich von den Schallleistungspegel der haustechnischen Anlagen auf 
dem Dach der Anlieferung ( Gaskühler / Lüftung) sowie den Entladevorgängen 
der Anlieferung für eine errechnete Überschreitung verantwortlich. 
Im Schalltechnischen Gutachten wird (Objekt-Nr.8) nur das Erdgeschoss be-
rücksichtigt. 
Im I.OG befinden sich unsere Schlafräume mit Fenster direkt gegenüber dem 
Objekt (Gaskühlerlüftung). 
Wir bitten hier um Schalltechnische Lösungen damit eine Nachtruhe gegeben 
ist. 
Es ist sehr schade, dass wir als direkter Anwohner nicht eine schriftliche Einla-
dung zur Anhörung bekommen haben auch, wenn das Baurecht dies nicht 
vorsieht. 
Wir wären gerne gekommen!“ 

Bei der schalltechnischen Untersuchung wurde für die haustechnischen Anla-
gen ein pauschaler Ansatz aus Erfahrungswerten gewählt, da die Schal-
limmission in entscheidendem Maß von der konkreten Gerätetechnik und der 
Position der Geräte abhängt. Die Anlieferung wurde mit üblichen Ansätzen an 
der geplanten Position berücksichtigt. Dabei ist eine bauliche Einfassung und 
Überdachung der Laderampe vorgesehen und in der Berechnung berücksich-
tigt. 
Die Berechnungen zeigen, dass die Immissionsrichtwerte der TA-Lärm an den 
benachbarten Wohngebäuden im Tageszeitraum deutlich unterschritten wer-
den. Insofern ist der Bebauungsplan realisierbar und der Markt kann im Ein-
klang mit den Vorgaben der TA-Lärm betrieben werden. 
Im Zuge der Ausführungs- und Detailplanung werden auch die konkreten 
technischen Details der Lüftungs- und Klimageräte festgelegt. Im Rahmen der 
Baugenehmigung muss daher eine Überprüfung der schalltechnischen Aus-
wirkungen erfolgen. Bei dieser Überprüfung können auch weitere Immission-
sorte berücksichtigt werden, wie z. B: die Aufenthaltsräume im 1. OG. 
 

Die Anregung wird be-
rücksichtigt  
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Feststellungsbeschluss zur 64. Änderung des Flächennutzungsplanes "Bestattungs-
wald" 

 

Sachverhalt: 

Der Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 18. November 2019 

die Auslegung der 64. Änderung des Flächennutzungsplanes „Bestattungswald“ beschlossen. 

Ziel der Planung ist die Einrichtung eines Bestattungswaldes im Elmpter Wald. Im Zeitraum vom 

09. Dezember 2019 bis einschließlich 31. Januar 2020 hat die Beteiligung der Öffentlichkeit 

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB stattgefunden. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB ist mit Schreiben vom 02. Dezember 2019 er-

folgt. Die Gesamtheit der Anregungen aus der frühzeitigen und der förmlichen Beteiligung der 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 und 2 BauGB, mitsamt 

den entsprechenden Abwägungsvorschlägen, ist der beigefügten Abwägungstabelle zu ent-

nehmen. Anregungen im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 

BauGB und der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB sind nicht erfolgt. 

 

Die Behörden- und Trägerbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB erbrachte Bedenken hinsicht-

lich der Abgrenzung des Plangebiets, die bereits zur Offenlage in der Planung berücksichtigt 

wurden. Der Kreis Viersen, der NABU, aber auch die Regionalplanungsbehörde im Rahmen der 

landesplanerischen Anfrage gemäß § 34 Abs. 1 LPlG sprachen sich für eine Verkleinerung des 

Plangebiets um die Fläche westlich des Zuweges Tackenbenden aus, da diese im Regionalplan 

als Bereich zum Schutz der Natur dargestellt ist. Zudem wurden Flächen herausgenommen, die 
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laut dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege Siedlungsrelikte aus der Römerzeit aufwei-

sen. 

 

Im Rahmen der Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wies insbesondere der Kreis Viersen auf 

das anschließend erforderliche Verfahren zur Befreiung vom Landschaftsplan sowie das künftig 

gebotene Monitoring hin. 

 

Beschlussvorschlag: 

a) Es wird zur Kenntnis genommen, dass in der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 

3 Abs. 1 BauGB vom 16. Juli 2018 bis einschließlich 17. August 2018 und in der öffentli-

chen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 09. Dezember 2019 bis einschließlich 31. Ja-

nuar 2020 keine Stellungnahmen abgegeben wurden. 

b) Über die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange nach § 4 Abs. 1 und § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen wird ent-

sprechend der dieser Vorlage als Anlage beigefügten Abwägungstabelle entschieden. Die 

dort aufgeführten Abwägungsvorschläge werden als Abwägungsergebnis übernommen. 

Die Abwägung über die Gesamtheit der Anregungen wird beschlossen. 

c) Die 64. Änderung des Flächennutzungsplanes „Bestattungswald“ wird festgestellt. 

 
 

 

 

Anlage(n): 

1. Planzeichnung 
2. Beikarte Flächen Nutzungsausschluss 
3. Begründung 
4. Umweltbericht 
5. Fachbeitrag Artenschutz 
6. Abwägungstabelle 
 

 

gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☐ Nein ☒ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☐ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkon-
to: 

 
                                   / 

Kosten der Maßnahme in Euro  

Folgekosten in Euro  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☒ 



1. Art der baulichen Nutzung (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB, §§ 1, 11 BauNVO)

Wohnbaufläche

2. Flächen für den Gemeinbedarf (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 BauGB)

Flächen für den Gemeinbedarf

(ohne weitere Zweckbstimmung)

3. Flächen für den überörtlichen Verkehr (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB)

Überörtliche oder örtliche Hauptverkehrsstraßen

B

4. Flächen für Versorgungsanlagen (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen

5. Grünflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB)

Flächen für Wald

Flächen für die Landwirtschaft

6. Sonstige Darstellungen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 64. Änderung des 

Flächennutzungsplanes "Bestattungswald"

Fläche für "Bestattungswald"

Zweckbestimmung: Bestattungswald

B

Derzeit rechtskräftiger Flächennutzungsplan 64. Änderung der Flächennutzungsplanes Verfahrensvermerke und Rechtsgrundlagen

Gemeinde Niederkrüchten

Zeichenerklärung

64. Änderung des Flächennutzungsplanes

      "Bestattungswald"

M 1 : 20.000 M 1 : 20.000

Der Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss hat diesem Flächennutzungsplan mit Begründung am

..................................... zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Niederkrüchten, den.............................. Bürgermeister...........................................

Die 64. Flächennutzungsplanänderung mit Begründung hat gemäß § 3 Abs. 2 BauGB nach ortsüblicher

Bekanntmachung am .............................. in der Zeit vom ..........................bis einschließlich..........................

öffentlich ausgelegen.

Niederkrüchten, den.............................. Bürgermeister...........................................

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat über die gemäß § 3 Abs. 2 BauGB geltend gemachten Anregungen

entschieden und diesen Plan am ............................... beschlossen.

Niederkrüchten, den.............................. Bürgermeister...........................................

Die 64. Änderung des Flächennutzungsplanes ist gemäß § 6 Abs. 1 BauGB mit Verfügung vom ........................

(AZ: .........................................) genehmigt worden.

Düsseldorf, den.............................. Die Bezirksregierung - im Auftrag........................................

Gemäß § 6 Abs. 5 BauGB ist die Erteilung der Genehmigung der Bezirksregierung am .....................................

öffentlich bekannt gemacht worden.

Niederkrüchten, den.............................. Bürgermeister...........................................

Rechtsgrundlagen in der jeweils geltenden Fassung

Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. I S. 3634)

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) i. d.F. der

Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. I S. 3786)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts

(Planzeichenverordnung - PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 I S. 58)

Niederkrüchten, den ..........................................

.............................................................

Planverfasser

Lage im Raum (M 1 : 50.000)

Dipl.-Ing. Wolfgang Kerstan      Dipl.-Ing. Gregor Stanislowski

Carl-Peschken-Straße 12    47441 Moers
Tel.: 02841 / 7905-0    Fax: 02841 / 7905-55
info@langegbr.de             www.langegbr.de

Ingenieur- und Planungsbüro LANGE GbR

Büro für

Umweltplanung und -beratung    Projektentwicklung    Städtebau
Umweltverträglichkeitsstudien    Landschaftspflegerische Begleitplanung
Biotopmanagement    Gartenarchitektur    Freiraumplanung
Grünordnungsplanungen    Abgrabungen    Deponien
Gewässerplanung    Wasserwirtschaft



Fläche "LP3 Gebote"

Fläche "Bodendenkmal"

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 64. Änderung des

Flächennutzungsplanes "Bestattungswald"

Flächenbereiche, in denen die Nutzung als Bestattungswald unzulässig ist
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1 ALLGEMEINE PLANUNGSVORAUSSETZUNGEN 

1.1 Lage des Geltungsbereiches der 64. FNP-Änderung 

Mit dem Beschluss des Rates vom 21.06.2018 verfolgt die Gemeinde Niederkrüchten das Ziel, 
in den Waldflächen westlich der Ortslage Elmpt durch die 64. Änderung des Flächennutzungs-
planes (FNP) für die Nutzung von Flächen als „Bestattungswald“ eine zielkonforme Darstellung 
im FNP der Gemeinde vorzubereiten. 

Der Geltungsbereich (im Folgenden auch Änderungsbereich oder Plangebiet) zur 64. Ände-
rung des FNP befindet sich im Bereich der Gemeinde Niederkrüchten, westlich der Ortschaft 
Elmpt. Die dort vorhandenen ausgedehnten Waldflächen werden im Westen und Nord-Westen 
durch die Bundesgrenze zu den Niederlanden und im Norden durch die Niederungen der 
Schwalm begrenzt. Im Süden befinden sich die Bundesautobahn A 52 und großflächige, ehe-
mals militärisch genutzte Areale. 

Abbildung 1 Übersichtsplan, Lage im Stadtraum (o.M.) 

  
Quelle: Land NRW (2018), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0   
(www.govdata.de/dl-de/by-2-0) (Stand 05.06.2015) 

Der räumliche Geltungsbereich (auch Plangebiet) der 64. FNP-Änderung ist in der Fassung 
der Entwurfsplanung wie folgt begrenzt: 

• Im Nordwesten durch den Forstweg „Alte Zollstraße“ 

• Im Nordosten durch den Forstweg „Holzweg“ 

• Im Osten durch den Forstweg 2. Bahn 

• Im Süden durch die Ausgleichsfläche für die Autobahn A 52 

Der räumliche Geltungsbereich mit Stand der Entwurfsfassung umfasst folgende Flurstücke in 
der Gemarkung Elmpt, Flur 1: Flurstücke 11, 12, 14, 55, 81, 151 sowie 157 jeweils teilweise. 
Alle genannten Flurstücke befinden sich vollständig im Eigentum der Gemeinde Niederkrüchten. 

http://www.govdata.de/dl-de/by-2-0
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Der Flächenbereich der beabsichtigten Darstellung „Bestattungswald“ weist eine Fläche von 
ca. 51,9 ha (518.760 m²) auf. Der Geltungsbereich wurde so abgegrenzt, dass alle im Eigen-
tum bzw. Zugriffsbereich der Gemeinde Niederkrüchten stehenden Flurstücke einbezogen 
wurden oder werden können.   

Abbildung 2 Räumlicher Geltungsbereich der 64. Änderung des FNP (o.M.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Gemeinde Niederkrüchten 

1.2 Verfahren und Rechtsgrundlagen 
Gemäß § 1 Abs. 8 BauGB gelten die Vorschriften des Baugesetzbuches grundsätzlich für die 
Aufstellung, Änderung, Ergänzung sowie Aufhebung von Bauleitplänen. Das Planverfahren 
zur 64. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) mit dem Ziel der Darstellung von Flächen 
als „Bestattungswald“ wird als Regelverfahren durchgeführt. 

Der Aufstellungsbeschluss für die 64. Änderung des Flächennutzungsplanes ist durch förmli-
che Aufstellung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde erfolgt. Der Aufstellungsbe-
schluss wurde ortsüblich bekannt gemacht. Für die Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Bauge-
setzbuch (BauGB) § 3 Abs. 1 wurde die Öffentlichkeit frühzeitig über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Planung, die sich wesentlich unterscheidenden Lösungen, die für die Neugestal-
tung oder Entwicklung des Gebietes in Betracht kommen und die voraussichtlichen Auswir-
kungen der Planung öffentlich unterrichtet.  Ihr wurde Gelegenheit zur Äußerung und Erörte-
rung, auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB, gegeben. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 
Abs. 1 BauGB erfolgte durch Auslegung der Planunterlagen (Vorentwurf). Der Termin wurde 
ortsüblich bekanntgemacht. 
In dem oben dargelegten Planverfahren sind folgende Verfahrensschritte bereits erfolgt: 

 Aufstellungsbeschluss zur 64. Änderung des FNP 21.06.2018 
 Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 05.07.2018 
 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 16.07.2018 – 17.08.2018 
 Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange   

durch Schreiben vom  29.06.2018 
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Folgende weitere Verfahrensschritte haben für die Entwurfsfassung noch zu erfolgen: 

 Offenlage-Beschluss 
 Bekanntmachung des Offenlage-Beschlusses 
 Offenlage 
 erneute Beteiligung der Öffentlichkeit 
 erneute Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
 Stellungnahmen und Abwägung 
 Feststellungsbeschluss  
 Genehmigung der 64. FNP-Änderung durch die Bezirksregierung Düsseldorf 
 Bekanntmachung und Rechtswirksamkeit 

Nach Offenlagebeschluss und der Bekanntmachung des Offenlagebeschlusses wird im Rah-
men der Offenlage der Entwurf der 64. FNP-Änderung mit Begründung und den nach Ein-
schätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Informationen 
für die Dauer eines Monats für die erneute Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB) 
ausgelegt. Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezoge-
ner Informationen verfügbar sind, werden mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt 
gemacht.  

Die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbe-
reich durch die Planung berührt werden kann, erfolgt entsprechend § 4 Abs. 2 BauGB. Die 
Gemeinde holt die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, 
deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, zum Planentwurf und der 
Begründung innerhalb einer Frist von einem Monat ein. Nach Abschluss des Verfahrens zur 
Aufstellung des Bauleitplanes unterrichten die Behörden die Gemeinde, sofern nach den ihnen 
vorliegenden Erkenntnissen die Durchführung des Bauleitplans erhebliche Auswirkungen auf 
die Umwelt hat. 

Die Gemeinde Niederkrüchten (bzw. der Kreis Viersen) überwacht die erheblichen Umwelt-
auswirkungen, die aufgrund der auf Ebene des FNP vorbereiteten Planung eintreten können, 
um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in 
der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Sie nutzt dabei den Um-
weltbericht nach Anlage 1 (Punkt 3b) zum BauGB angegebenen Überwachungsmaßnahmen 
und die Informationen der Behörden nach § 4 Abs. 3 BauGB. Da der Flächennutzungsplan im 
Allgemeinen keine allgemeine Verbindlichkeit in Form von Baurechten begründet, hat die Um-
weltüberwachung im Rahmen der FNP-Änderung eine geringere Bedeutung. 

Rechtsgrundlagen  

Die 64. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Niederkrüchten wird auf folgen-
den Grundlagen erarbeitet: 

 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 03. November 2017 (BGBl. I Nr. 72 vom 
10.11.2017 S. 3634) Gl.-Nr.: 213-1  

 der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverord-
nung – BauNVO) vom 21. November 2017 (BGBl. I Nr. 75 vom 29.11.2017 S. 3786), 
Gl.-Nr.: 213-1-2 
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 der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 – PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 
(BGBl. I 1991 S. 580 04.05.2017 S. 1057) Gl.-Nr. 213-1-6  

 des Landesplanungsgesetzes NRW (LPIG) vom 3. Mai 2005, i.d.F. der Bekanntma-
chung vom 11.02.2001, zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.02.2004 

 des Raumordnungsgesetzes (ROG) vom 22.12.2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) 

 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindeordnung - GO 
NRW) vom 14. Juli 1994 (GV. 1994 S. 666 23.01.2018 S. 90) Gl.-Nr.: 2023 

Zur 64. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Niederkrüchten wurde eine Um-
weltbericht als Ergebnis der Umweltprüfung erarbeitet. Der Umweltbericht ist gesonderter Teil 
der Begründung. Die vorliegende Plangrundlage für die 64. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Gemeinde Niederkrüchten basiert unter anderem auf der digitalen Katasterdaten 
der Gemeinde und der digitalen DGK 5 (Deutsche Grundkarte M = 1 : 5.000) und liegt im 
Koordinatensystem UTM_32N8. Herausgeber ist das Land NRW (2018). 

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat die Einrichtung eines FriedWald-Standortes und 
die Übernahme der Trägerschaft durch die Gemeinde beschlossen (898-2014/2020). Die Ge-
meinde Niederkrüchten hat beim Kreis Viersen gem. § 2 Bestattungsgesetz (BestG NRW) die 
Einrichtung einer solchen Bestattungsanlage auf der Gemarkung Elmpt beantragt. 

1.3 Charakteristik des Plangebietes und seiner Umgebung 
Das Plangebiet bzw. der Änderungsbereich zur FNP-Darstellung liegt im Westen des Gemein-
degebietes der Gemeinde Niederkrüchten, in den Waldflächen westlich des Ortsteils Elmpt.  

Die großflächigen Waldflächen zwischen Tackenbenden, den Ortsteilen Overhetfeld und 
Elmpt bis zu den Bereichen Lüsekamp und Meinweg im Süden sind durch eine ursprünglich 
vorrangig fortwirtschaftlich ausgerichtete Bewirtschaftung mit Bestockungen maßgeblich 
durch Kiefern und in Teilflächen Laubbaumarten gekennzeichnet. Seit den letzten Jahrzehnten 
nehmen die Flächen mit Laubaumarten stetig zu.  

In den westlichen Teilbereichen erfolgt kleiräumig die Gewinnung von Sanden und Kiesen 
mittels Trockenabgrabungen. Teile der Waldflächen südlich des Geltungsbereiches werden 
derzeit im Zuge von Kompensationsmaßnahmen (bis zur BAB 52) waldbaulich durch Ent-
nahme der Kiefern umgebaut und landschaftsökologisch aufgewertet.  

Die im Osten an die Waldflächen angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen und die Ortsla-
gen Elmpt und Overhetfeld sind gekennzeichnet durch verschiedene Hofstellen und Wohn-
häuser im Außenbereich, Streusiedlung-ähnlichen Verdichtungen und geschlossenen Bebau-
ungen (Ortskern Elmpt). Nördlich der Waldflächen liegen die flächigen Niederungsbereiche 
der Schwalm mit wertgebenden und zum Teil sehr hochwertigen Biotopkomplexen mit ent-
sprechender Schutzgebietskulisse. 

Die Bereiche im und um den Geltungsbereich sowie die Umgebungsflächen des Plangebietes 
zeichnen sich in ihrer Charakteristik zum einen eindeutig durch die landschaftlich-waldbauliche 
Prägung in einem leicht welligen Gelände, zum anderen durch linienhafte oder punktuelle 
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Überformungen durch Verkehrswege (BAB 52 / Landesstraßen) und Infrastruktureinrichtun-
gen aus. Die Landschaft ist im Osten durch in Teilen kleinteilige landwirtschaftliche Nutzungen 
(vorwiegend Ackerbau / tw. auch Grünland) sowie die umgebenden großflächigen Waldflächen 
charakterisiert.  

Abbildung 3 Übersichtsplan Plangebiet (o.M.) 

  
Quelle: Land NRW (2018), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0   
(www.govdata.de/dl-de/by-2-0) (Stand 05.06.2015) 

Der ca. 51,9 ha große Änderungsbereich ist ausschließlich durch Wald geprägt. Der Geltungs-
bereich schließt dabei einen hohen Anteil von Flächen mit Bestockungen durch Laubbaumar-
ten in diversen Altersstufen ein (maßgeblich mittleres Baumholz). 

1.4 Planungsanlass – und -erfordernis, Ziele und Zwecke der Planung  
Die Arten der Bestattungsformen unterliegen weiterhin und verstärkt einer zunehmenden Öff-
nung hin zu weiteren, zusätzlichen oder ergänzenden Bestattungsformen. Auch in der Ge-
meinde Niederkrüchten sowie in der umliegenden Region besteht eine zunehmende und deut-
liche Nachfrage nach erweiterten Arten der Bestattung, die ein größtmögliches Maß an Ent-
scheidungsfreiheit über den Tod hinaus ermöglichen soll. 

Stets haben Menschen ihre Toten so bestattet, wie es ihre Lebensumstände erlaubten, immer 
in dem Bestreben, einem Menschen über seinen Tod hinaus Ehre und Zuneigung zu erweisen. 
In den letzten Jahrzehnten unterlag unsere Gesellschaft einem bedeutenden Wandel. Geprägt 
war diese Entwicklung von mehr Mobilität, Flexibilität und Individualität. Die Menschen wohnen 
aus den unterschiedlichsten Gründen nicht mehr im engen Familienverband in einer Stadt oder 
Region. Mit dieser Entwicklung ging unter anderem der Wunsch nach freieren und flexibleren 
Bestattungsformen einher. Die konfessionellen Bindungen nehmen ebenso ab wie die bisher 
üblichen Beerdigungsformen auf den Friedhöfen. Zugleich suchen Menschen den Zugang zur 
Natur. Die Bedeutung der Natur gewinnt im Bewusstsein aller an Gewicht. Aus diesen Grün-
den ist heute eine Bestattungsform, wie sie ein Bestattungswald ermöglich, stark nachgefragt. 

Diese Entwicklungen und Nachfragen wurden zum Anlass genommen, eine Planung aufzu-
stellen, die die Bestattungsform eines „Bestattungswaldes“ (oder auch „Friedwaldes“) ermög-
licht und planerisch durch Herstellung einer bauleitplanerischen Darstellung sichert. Um in den 

http://www.govdata.de/dl-de/by-2-0
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dafür notwendigen Waldflächen unter Maßgabe des beabsichtigten Projektes eine geordnete 
städtebauliche Ausrichtung und Ordnung herstellen zu können, wird es seitens der Gemeinde 
Niederkrüchten als erforderlich angesehen, den Flächennutzungsplan der Gemeinde in der 
Darstellung zu ändern. Erst mit diesen Voraussetzungen können die beabsichtigten Nutzun-
gen im Außenbereich zulassen werden. 

Ziel der Änderung des Flächennutzungsplanes ist es somit, eine Darstellung innerhalb von - 
maßgeblich - Laubwaldflächen für die Nutzung als „Bestattungswald“ zu erreichen. Die bishe-
rige Darstellung der Flächen als Flächen für Wald bleibt unangetastet. Mit diesem Ziel als 
Bestattungswald in der Gemeinde Niederkrüchten soll insbesondere ein Angebot für die Men-
schen aus den Kreisen Viersen und Heinsberg eröffnet werden. 

Planrechtliches Erfordernis 

Die planungsrechtliche Zulässigkeit von Bestattungswäldern im Außenbereich ist durch die 
Rechtsprechung praktisch noch ungeklärt. Für die Relevanz eines Friedwaldes („Bestattungs-
waldes“) im Rahmen der Bauleitplanung kommt es aber grundsätzlich darauf an, ob es sich 
um ein Vorhaben nach § 29 BauGB handelt. Sofern ein Vorhaben verneint werden kann, liegt 
die Aufstellung eines Bauleitplanes im Planungsermessen der Gemeinde. Nach § 1 Abs. 3 
Satz 1 BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die 
städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.  

Im Erlass des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes 
Nordrhein-Westfalen (MBWSV NRW) vom 22.02.2017 (Az. VIA1-901.34-BeW) wird ausge-
führt, dass neben der Errichtung auf Dauer und Ortsfestigkeit des Bauvorhabens die Anforde-
rung zentral ist, dass eine geschaffene Anlage auch planungsrechtlich relevant sein kann. Dies 
ist dann der Fall, wenn die in § 1 Abs. 6 BauGB genannten Belange in einer Weise berührt 
werden können, die geeignet sind, das Bedürfnis nach einer ihre Zulässigkeit regelnden Bau-
leitplanung hervorzurufen.  

Der Erlass differenziert dabei zwischen der Einbringung von Totenasche in den Wurzelbereich 
des Waldbewuchses sowie dem Anbringen von Hinweis- oder Gedenkschildern an den Bäu-
men auf der einen Seite und der zusätzlichen Errichtung von Parkplätzen, Holzkreuzen, Sitz-
bänken, Einfriedungen, Wegebefestigungen oder Sanitäranlagen auf der anderen Seite. Nur 
ersteres soll kein Vorhaben gemäß § 29 BauGB sein. Im Übrigen könnte sich auch ohne Ein-
stufung als Vorhaben nach § 29 BauGB für einen Bestattungswald ein Bedarf zur Aufstellung 
eines Bauleitplanes ergeben.  

Im vorliegenden Fall bestehen die Notwendigkeit und das Erfordernis aus städtebaulichen 
Gründen, die im Interesse einer geordneten städtebaulichen Entwicklung ein planerisches 
Handeln der Gemeinde erforderlich machen. So kann die Einrichtung eines Bestattungswaldes 
Auswirkungen über das Plangebiet hinaus auf die Gesamtgemeinde haben. Neben verkehrli-
chen Aspekten können dies z.B. auch Auswirkungen auf die Nutzung anderer Friedhöfe sein. 

Da eine Betroffenheit von Belangen des § 1 Abs. 6 BauGB zumindest möglich ist und zudem 
ein berechtigtes öffentliches Interesse an der Einrichtung eines Bestattungswaldes gegeben 
ist, übt die Gemeinde Niederkrüchten ihr Planermessen gemäß § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB 
insofern aus, dass für die geplante Einrichtung eines Bestattungswaldes das Verfahren zur 
Änderung des Flächennutzungsplanes durchgeführt wird.  
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Dieses Verfahren ist insbesondere dazu geeignet, die Öffentlichkeit, aber auch die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange, zu informieren und zudem die möglichen Anregun-
gen zu berücksichtigen. Dieses grundsätzliche Vorgehen ist mit Vertretern des Dezernats 35 
der Bezirksregierung Düsseldorf sowie des Amtes für Bauen, Landschaft und Planung des 
Kreises Viersen abgestimmt. 
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2 PLANERISCHE VORGABEN UND SONSTIGE PLANUNGSRELEVANTE 
INFORMATIONEN  

2.1 Landesplanung  
Im Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW; Stand 14.12.2016, veröffentlicht 
am 25.01.2017, in Kraft getreten am 08.02.2017; einschl. 1. Änderung Stand 12.07.2019, veröf-
fentlicht am 05.08.2019, in Kraft getreten am 06.08.2019) ist die Gemeinde Niederkrüchten als 
Grundzentrum festgelegt.  

Abbildung 4 LEP NRW, Ausschnitt (o.M.) 

 

(Quelle: LANDESREGIERUNG NORDRHEIN-WESTFALEN) 

Als Nachrichtliche Darstellung ist der Siedlungsraum (inklusive großflächiger Infrastrukturein-
richtungen) der Ortslage Elmpt erkennbar sowie südwestlich – großflächig - die Flächen der 
ehemaligen militärischen Nutzungen. Das Plangebiet und die Umgebungsbereiche werden mit 
der Nachrichtlichen Darstellung „Freiraum“ festgelegt. Nachrichtlichen Darstellungen für „Sied-
lungsraum“ sind eindeutig nicht erkennbar. Mit den Änderungen zum LEP NRW (2019) erge-
ben sich für den Geltungsbereich keine zeichnerischen Änderungen.  
Gemäß Kulturlandschaftlichem Fachbeitrag zur Landesplanung NRW (2007) liegt der Gel-
tungsbereich innerhalb des landesweit bedeutsamen Kulturlandschaftsbereiches (Vorbehalts-
gebiet) mit der lfd. Nr.KLB 17.2 „Grenzwald“, innerhalb der Kulturlandschaft Schwalm-Nette. 
Das Vorhaben (64. FNP-Änderung „Bestattungswald“) stellt jedoch keine raumbedeutsame 
Planung dar.  
Der Gesamtraum ist Teil der nachrichtlichen Darstellung unverschnittener, verkehrsarmer 
Räume mit einer Fläche von 10 – 50 km². Die westlichen Teilflächen bis zur Bundesgrenze 
werden als Teil des landesweiten Biotopverbundes dargestellt mit Zielen für Vogelschutzge-
biete und überregionalen Wildkorridoren. 

2.2 Regionalplan (RPD)  
Der wirksame Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf (in Kraft getreten am 13.04.2018) 
stellt das Plangebiet (Geltungsbereich) als „Waldbereiche“ dar. Die Darstellung ist in Überlagerung 
mit der Freiraumfunktion zum „Schutz der Landschaft und der landschaftsorientierten Erholung“ 
vorgenommen. Die Umgebungsbereiche werden ebenfalls flächig als „Waldbereiche“ dargestellt.  
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Westlich und nördlich des Geltungsbereiches werden bis zur Landes- bzw. Bundesgrenze Flächen 
„Schutz der Natur“ dargestellt. Westlich (außerhalb) des Geltungsbereiches sind in den Freiraum-
bereichen für zweckgebundene Nutzungen Flächen zur „Sicherung und Abbau oberflächennaher 
Bodenschätze“ dargestellt.  

Unmittelbar südlich an den Geltungsbereich angrenzend sind großflächig Bereiche (bis zur Bunde-
sautobahn BAB 52) dargestellt, die für Nutzungen als „Windenergiebereiche“ (Windkraftanlagen) 
vorgesehen werden sollen. 

Abbildung 5 Auszug aus dem Regionalplan Bezirksregierung Düsseldorf, o.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: Bezirksregierung Düsseldorf, RPD, Blatt 17) 

Im Süden ist das Band der BAB 52 als „Straßen für den vorwiegend großräumigen Verkehr (Be-
stand)“ dargestellt.  

Daran anschließend werden Flächen als Siedlungsraum im nördlichen Bereich der ehemaligen mi-
litärisch genutzten Flächenareale dargestellt. Die Flächen werden als ASB für zweckgebundene 
Nutzungen, u.a. für Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) dargestellt. Die für 
den GIB zweckgebundenen Nutzungen werden in der Zweckbindung gemäß der textlichen Ziele 
dargestellt. Die Ortslage Elmpt ist östlich des Plangebietes als allgemeiner Siedlungsbereich fest-
gelegt. 

Die bisher für den RPD durchgeführten drei Änderungsverfahren sind ohne Relevanz für das Plan-
gebiet. 

Der Kulturlandschaftliche Fachbeitrag auf Regionalplanebene weist den Änderungsbereich als 
auch das weitere Umfeld als Denkmalbereich aus: „Archäologischer Bereich“ RPD XXVII „Elmpter 
Wald, Forst Meinweg, Wassenberger Wald (Niederkrüchten, Wassenberg)“. 

 

2.3 Flächennutzungsplan der Gemeinde Niederkrüchten 
Der rechtswirksame FNP der Gemeinde Niederkrüchten stellt das ca. 51,9 ha große Plangebiet als 
Fläche für „Wald“ dar (Flächen für die Forstwirtschaft). Auch die Umgebungsflächen sind als Fläche 
für Wald dargestellt. 
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Im ca. 0,5 km Distanz zum Geltungsbereich sind im Süden Verkehrsflächen dargestellt (Bundesau-
tobahn) und südlich daran anschließend Flächen für den Gemeinbedarf (ohne Zweckbestimmung; 
ehemalige militärisch genutzte Flächenbereiche).  

Nördlich des Geltungsbereiches werden im Bereich Tackenbenden Flächen für die Landwirtschaft 
dargestellt. Darstellungen zum Siedlungsraum als Wohnbauflächen liegen östlich des Geltungsbe-
reiches in ca. 1,0 km Distanz zum Westrand der Ortslage Elmpt. 

Abbildung 6 Auszug aus dem Flächennutzungsplan Gemeinde Niederkrüchten, o.M. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Quelle: Gemeinde Niederkrüchten 

 

 

In der FNP Darstellung des Planes von 1981 werden eine Richtfunkstrecke dargestellt, die das 
Plangebiet von Nordost nach Südwest überquert und zur Bundesautobahn A52 ist ein Lärmschutz-
bereich eingetragen. Das festgesetzte Landschaftsschutzgebiet (LSG) ist nachrichtlich übernom-
men. Südöstlich des Geltungsbereiches ist an einem Wegesrand ein Naturdenkmal (N) nachricht-
lich übernommen. 

Weitere, für die 64. FNP-Änderung relevante Darstellungen oder nachrichtliche Übernahmen etc. 
sind in Bezug auf den Geltungsbereich nicht gegeben. 

2.4 Landschaftsplan des Kreises Viersen, Geschützte Biotope, BK-Biotope   
und Biotopverbund 

Der Geltungsbereich der 64. FNP-Änderung liegt innerhalb des Geltungsbereiches des noch gel-
tenden Landschaftsplanes (L-Plans) des Kreises Viersen Nr. 3 „Elmpter Wald“ (Rechtskraft 02/ 
1987; Anpassungen 2003/ 2004 aufgrund NATURA 2000-Ausweisungen). 

Der Kreistag des Kreises Viersen hat die Verwaltung beauftragt, die Landschaftspläne des Kreises 
Viersen bedarfsgerecht fortzuschreiben. So umfasst die hier relevante Neuaufstellung des L-Plans 
„Grenzwald / Schwalm“ die bisherigen Landschaftsplangebiete 1, 3 und 4. Der Vorentwurf zum L-
Plan liegt mit Stand Juni 2019 vor; die frühzeitige Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger sowie 
der Träger öffentlicher Belange erfolgte im Zeitraum vom 11. Juli bis 31. Oktober 2019. Der Vorent-
wurf trifft folgende Festsetzungen: 

Die Entwicklungsziele für die Flächen des Geltungsbereiches werden maßgeblich mit dem Ziel 
„EZ05“ - Erhaltung und Anreicherung einer gewachsenen Kulturlandschaft – benannt. Für einen 
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kleinen Teil der westlichen Teilflächen des Geltungsbereiches ist das Entwicklungsziel „EZ03“ - 
Entwicklung von Biotopverbundflächen – formuliert. 

Abbildung 7 Auszug L-Plan „Grenzwald/Schwalm“ Vorentwurf: Entwicklungskarte (o.M.) 

 
Quelle: Kreis Viersen, Fachbereich 60/2 Natur und Landschaft, Jagd und Fischerei, 6/2019 

Die Flächen des Geltungsbereiches der 64. FNP-Änderung liegen gemäß des Vorentwurfs des 
Landschaftsplanes „Grenzwald / Schwalm“ mit der gesamten Fläche innerhalb eines festgesetzten 
Landschaftsschutzgebietes (gem. Vorplanung Stand 6/2019: L12 „Grenzwald Elmpt“). 

Abbildung 8 Auszug Landschaftsplan „Grenzwald/Schwalm“ Vorentwurf:  Festsetzungen 

 
Quelle: Kreis Viersen, Fachbereich 60/2 Natur und Landschaft, Jagd und Fischerei, 6/2019 

Gemäß den Darstellungen laut Vorentwurf wird in der beabsichtigten Festsetzungskarte für den 
Geltungsbereich weiterhin ein Landschaftsschutzgebiet festgesetzt. Die westlichsten Teile des Gel-
tungsbereiches werden die beabsichtigten Festsetzungen als „Naturschutzgebiet“ tangieren (Be-
reich „Galgenberg“; N10 „Elmpter Wald“). 

Am Westrand des Geltungsbereiches werden gemäß dem Vorentwurfsstand zwei Naturdenkmale 
festgesetzt (Einzelbäume, Altholz). 
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Gemäß den nachrichtlichen Darstellungen liegen innerhalb des Geltungsbereiches südlich des We-
ges „Alte Zollstraße“ zwei kleinflächige Gehölz-Sonderbiotope (g59 und g60), die als geschützt ge-
sondert abgegrenzt und ausgewiesen sind.  

Abbildung 9 Übersicht Schutzgebiete / Biotope / etc. LP „Grenzwald/Schwalm“  

 
(Quelle: Kreis Viersen, Fachbereich 60/2 Natur und Landschaft, Jagd und Fischerei, 6/2019) 

Ein weiterer Biotop (hier: Teichfläche, Bezeichnung im LP: g20), der als geschützt ausgewiesen ist, 
liegt innerhalb der heutigen Kiefernaltholzbestände südwestlich des oben genannten. In der Ört-
lichkeit konnte im Zuge der Aufstellung der FNP-Änderung diese Fläche (Wasserfläche) nicht ver-
ortet werden, da in diesem Lagebereich neben der Einzelbäumen maßgeblich flächig Adlerfarnbe-
stände zu konstatieren waren. Ein weiterer punktueller Biotop (g19) liegt am Nordrand des Gel-
tungsbereiches. 

Gemäß der Vorplanung zur Fortschreibung des Landschaftsplanes „Grenzwald / Schwalm“ (Stand 
6/2019) wird der Schutzgegenstand des ca. 1.212 ha großen „Landschaftsschutzgebiet L12 Grenz-
wald Elmpt“ wie folgt beschrieben: Die Gebiete im Norden und Südosten sind großflächig mit Na-
delgehölzen, meist mit Kiefern und Fichten, bestockt. Der Wald ist auf Feinsandböden häufig licht. 
An einigen Stellen sind Birken-Eichenbestände verschiedenen Alters vorhanden. Die Waldgebiete 
sind wichtige Verbundflächen zwischen den umliegenden NSG und dienen, auch über die Deutsch-
Niederländische Grenze hinweg, als Wildtierkorridor (…). 

Als Schutzzweck des LSG dient die Schutzausweisung dem Schutz, der Erhaltung und Optimie-
rung von besonders bodentrockenen Binnendünenarealen mit Sandheiden, offenen Grasflächen 
und Borstgrasrasen im Bereich des ehemaligen Flugplatzes Elmpt; der Sicherung und Weiterent-
wicklung des arten- und strukturreichen Lebensraum-Komplexes, großflächiger Nadelholzbe-
stände, naturnaher, standortgerechter Birken- und Eichen-Mischwälder, feuchter und trockener 
Heiden sowie Sandmagerrasen. Die Flächen des Landschaftsschutzgebietes sind wichtige Puffer- 
und Entwicklungsbereiche für die angrenzenden Naturschutzgebiete N10 „Elmpter Wald“ und N13 
„Lüsekamp und Boschbeek“ und Bestandteil des großflächigen Waldverbundes, die zu erhalten 
und weiterzuentwickeln sind.  
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Abbildung 10 Auszug Landschaftsplan „Grenzwald/Schwalm“ Vorentwurf:    
   Nachrichtliche Darstellungen  

  
(Quelle: Kreis Viersen, Fachbereich 60/2 Natur und Landschaft, Jagd und Fischerei, 6/2019) 

Darüber hinaus dient die Schutzausweisung der Erhaltung und Entwicklung der Erholungsfunktion 
als Teil des Naturparks Schwalm-Nette und der Nutzung von Teilflächen als Golfplatz sowie der 
Erhaltung militärhistorischer Relikte aufgrund des Artenschutzes, beispielsweise für Fledermäuse. 
Innerhalb des L12 „Grenzwald Elmpt“ sind Borstgrasrasen, offene Binnendünen, Trockenrasen, 
Zwergstrauch-, Ginster- und Wacholderheiden als gesetzlich geschützte Biotope geschützt. 

Als Verbote der Schutzausweisung „Landschaftsschutzgebiet“ werden gemäß dem Vorentwurf zur 
Neuaufstellung des L-Plans folgende Punkte formuliert, die ggf. für den Plangegenstand der 64. 
FNP-Änderung Relevanz entfalten könnten (Nummerierung gemäß L-Plan): 

  2.  Nutzungsänderungsverbot für Flächen 
  4. Flächenbefahrungsverbot 
  5. Bodenveränderungsverbot 
  6. Oberflächenveränderungsverbot 
  7. Leitungsverlegungsverbot 
  8. Beschädigungs- und Entnahmeverbot für Bäume, Sträucher, sonstige Pflanzen, Pilze 
  9. Einbringungsverbot für Bäume, Sträucher, Pflanzen und Tiere 
10. Holzeinschlagverbot in der Brutzeit 
12. Einbringungsverbot für Stoffe und Gegenstände, Plakate und Werbebanner 
16. Verkaufsbuden, Zelt- und Wohnwagenverbot 
18. Lager-, Feuer- und Grillverbot 
20. Veranstaltungsverbot 

Im Landschaftsschutzgebiet (LSG) wären im Sinne der Unberührtheitsklausel und der Ausnahmen 
als ergänzende Ausführungen und Hinweise folgende Nutzungen zulässig, die eine Relevanz zum 
Plangegenstand der 64. FNP-Änderung haben könnten. Hierbei sind geringfügige Maßnahmen in-
nerhalb des LSG gemeint, wenn sie dem Schutzzweck nicht entgegenstehen. Hierbei wird als ge-
ringfügig insbesondere folgende Maßnahmen definiert:  

10. die Errichtung eines nicht von der Unberührtheitsklausel erfassten Informationsschil-
des  
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- an einem naturschutzfachlich unbedenklichen Standort,  

- in einer der Landschaft angemessenen Material-ausführung, Größe und Optik,  

- durch Behörden, Wasser- und Bodenverbände, Zweckverbände und anerkannte 
Naturschutzvereinigungen und deren Untergliederungen, 

- für Zwecke der Information über Natur, Arten und Gewässer im Schutz 

Für das beabsichtigte Naturschutzgebiet (NSG) N10 „Elmpter Wald“ wird als Schutzgegenstand 
das weitgehend geschlossene, große Waldgebiet mit vorherrschenden Kiefern- und Kiefernmisch-
beständen im Bereich der deutsch-niederländischen Grenze hervorgehoben. In die Waldflächen 
eingestreut sind kleinere Heideflächen und Stillgewässer, im Westen umfasst das Gebiet in gerin-
gem Umfang auch landwirtschaftlich genutzte Grünlandflächen. (…). 

Die Schutzausweisung dient der Erhaltung naturnaher Waldflächen und der langfristigen Umwand-
lung von Nadelholzbeständen in naturnahe Laubwald- bzw. Mischwaldstrukturen sowie der Erhal-
tung und Entwicklung von Biotopverbundflächen aus Offenlandbiotopen und lichten Waldbestän-
den (Trittsteinbiotope) zwischen dem ehemaligen Flughafen Elmpt, dem Lüsekamp und Boschbeek 
sowie dem Elmpter Schwalmbruch.  

Weitere Schutzzwecke sind die Erhaltung und Optimierung dieses Waldkomplexes für artenreiche 
Lebensgemeinschaften und als Lebensstätte bestimmter wildlebender Tier- und Pflanzenarten, ins-
besondere als Lebensstätte für Brutvögel wie Ziegenmelker, Heidelerche und Schwarzspecht, als 
Nahrungs-, Rast- und Überwinterungsstätte für ziehende Vögel und damit dem Schutz eines Teiles 
des europäischen ökologischen Netzes „NATURA 2000“ (…).  

Der Änderungsbereich liegt etwa 320 m südlich bzw. 340 m südwestlich des Vogelschutzgebietes 
„VSG Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg“ (Kennung DE-4603-401) bzw. des in 
Teilen überlagernden FFH-Gebietes „Elmpter Schwalmbruch“ (Kennung DE-4702-301). 

2.5 Forstrechtliche und waldbauliche Vorgaben  
Die aktuellen Flächennutzungen innerhalb des Geltungsbereiches zur 64. FNP-Änderung sind in 
Gänze durch „Wald“ geprägt (forstwirtschaftliche Kulturen in unterschiedlicher Bestockung und Al-
tersstufen). Diese Flächen sind Wald im Sinne des Landesforstgesetzes (LFoG) NRW. Die raster-
artigen Haupterschließungswege innerhalb der Waldflächen und der Weg „Alte Zollstraße“ sind 
keine Holzbodenflächen.  

Die derzeitige Bestockung innerhalb des Geltungsbereiches wird durch Kiefer, Eiche und Roteiche 
diverser Altersstufen dominiert. Des Weiteren sind Bestände aus Fichte, Buche und weiteren Laub-
baumholzarten eingestreut. Kleinstflächig sind Sondernutzflächen oder Biotopflächen in geringer 
Anzahl vorhanden. 

Gemäß der Forsteinrichtung des Waldeigentümers (Gemeinde Niederkrüchten) liegen gemäß 
Forstbetriebskarte die Abteilungen, 56 tlw., 57 tlw., 62, 63, 64 tlw., 68 sowie 69 tlw. innerhalb des 
Geltungsbereiches für die FNP-Änderung „Bestattungswald“. Die heutigen Bestände weisen durch 
den hohen Anteil von Laubbäumen bzw. -beständen verschiedener Altersstufen eine hohe, dauer-
hafte Eignung als Bestattungswald auf. Im Land Nordrhein-Westfalen ist es unstrittige Rechtssau-
fassung, dass ein Bestattungswald auch nach seiner Ausweisung Wald im Sinne des Landesforst-
gesetzes bleibt. Die Eigenschaft des Waldes bleibt erhalten und der Wald bleibt wie bisher frei zu-
gänglich für Naherholungssuchende. Die Waldbewirtschaftung und -pflege obliegt weiterhin dem 
Waldeigentümer. 
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Abbildung 11 Auszug aus dem Forstbetriebs- bzw. Forsteinrichtungswerk (o.M.) 

 
Quelle: Gemeinde Niederkrüchten 

In der forstlichen Abteilung 57 (U-Abt. E1 und E2) dominieren reine Roteichenbestände im Alter 
von ca.73 Jahren. Aufgrund ihres Alters sind hier viele spektakuläre Stammformen zu finden, die 
sich sehr gut als Bestattungsbäume eignen. In der forstlichen Abteilung 62 befinden sich auf einer 
Fläche von 8,2 ha unterschiedliche Baumarten (überwiegend Japan-Lärche und Buche). Die Bu-
chen haben ein Alter von 88-99 Jahre und eigenen sich aufgrund ihres Alters ideal als Bestattungs-
bäume.  

In der Abteilung 63 stockt ein reiner Roteichenbestand sowie ein Mischbestand aus Roteichen und 
Kiefern. Andere teilweise junge unterständige Laubbäume sind in dieser Waldstruktur ebenfalls zu 
finden. In diesem Bereich existiert eine ausreichende Anzahl geeigneter Bestattungsbäume. Zu-
dem bieten die Flächen mit der artenreichen Struktur ein gutes Entwicklungspotential in Sinne der 
Zielstellung.  

Die Abteilung 68 weist viele unterschiedliche Baumarten aus. Im südlichen Teil der Abteilung sind 
überwiegend Buchen und vereinzelt Lärchen zu finden. Im mittleren Bereich sind Douglasie und 
Fichte die vorherrschende Baumart. Im nördlichen Bereich sind Eichen aber auch wenige Kiefern 
zu finden. Insgesamt bietet sich hier ein breites Spektrum an unterschiedlichen Baumarten und ein 
sehr gutes Entwicklungspotential. 

2.6 Weitere Planerische Vorgaben  
Überschwemmungsgebiete, Wasserschutzgebiete, Oberflächengewässer 

Das Plangebiet (Geltungsbereich) und dessen Umfeld liegen außerhalb festgesetzter und vorläufig 
gesicherter Wasserschutzgebiete. Das Plangebiet und dessen Umfeld liegen ebenfalls außerhalb 
festgesetzter und vorläufig gesicherter Überschwemmungsgebiete sowie außerhalb eines Hoch-
wasserrisikogebietes oder eines Flächenbereiches mit Hochwassergefahren. 
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Im Geltungsbereich ist parallel zur Alten Zollstraße ein grabenartiges Gewässer (Tackenbendener 
Bach) als Fließgewässer vorhanden. Der Graben ist als Straßenseitengraben nördlich der Wege-
flächen geführt. Weitere Fließgewässer sind nicht vorhanden.  

Eine kleinstflächige Teichfläche soll innerhalb der Geltungsbereich südlich des Weges „Alte Zoll-
straße“ vorhanden sein (Gewässerbiotopfläche), konnte jedoch aktuell in 2019 nicht als solche in 
der Verortung wasserbespannt als „Oberflächengewässer“ identifiziert werden. 

Grundwasser und Grundwassermessstellen 

Die Grundwasserverhältnisse im Geltungsbereich sind gekennzeichnet durch einen mittleren Flur-
abstand (größer 2 m bis 5 m und mehr) des obersten Grundwasserstockwerks. Wesentlichen oder 
besondere stoffliche Belastungen der Grundwasserkörpers sind für diesen Bereich nicht gegeben. 

Im Bereich der lokalen Waldflächen bestehen diverse Grundwassermessstellen, die ein Messnetz 
bilden. Im aktuellen Geltungsbereich zur 64. FNP-Änderung befinden sich keine Messstellen. Ein 
westlich des jetzigen Geltungsbereich befindliche Messstelle (Nr. 909202, aktive Messstelle des 
Erft-Verbandes), ist durch die Anpassung des Geltungsbereiches im Zuge der Entwurfsplanung 
(Verkleinerung im Westen; vgl. auch Kap. 4.1) nunmehr ausgenommen.  

Weitere Messtellen liegen im räumlichen Umfeld. Davon werden einige Messstellen aktiv betrieben 
(u.a. Nrn. 115011, 20146, 90823), weitere sind inaktiv (u.a. Nrn. 100006 und 30116 / 900591). 

Boden 

Die Bodenverhältnisse im Geltungsbereich sind geprägt durch flachgründige, sandige Podsolböden 
(Podsol-Braunerden). Eine nördlich gelegene schmale Reliefmulde ist durch geringere Flurab-
stände und stauende Horizonte durch Gleyböden (Podsol-Gley) geprägt. Auch diese Böden sind 
flachgründig. Unterlagernd dominieren oberflächennah Sande und in tieferen Mächtigkeiten Sande 
und Kiese.  

Abbildung 12 Auszug aus der Bodenkarte NRW, M = 1 . 50.000:   
  (Darstellung der grabbaren Flächen) 

 
(Quelle: Landesamt NRW, www.tim-online.nrw.de) 
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Im nordöstlichen Plangebiet erstreckt sich ein schmales Band aus Braunerde-Podsolen. Diese gel-
ten gemäß Geologischem Dienst als tiefgründige Sand- oder Schuttböden mit hoher Funktionser-
füllung als Biotopentwicklungspotenzial für Extremstandorte und sind daher als schutzwürdig klas-
sifiziert. Der überwiegende Änderungsbereich zeigt keine schutzwürdigen Böden. 

In den Umgebungsbereich treten auch in Teilen vereinzelt podsolige Braunerden auf.  

Alle Bodenflächen im beabsichtigten Flächenbereich des Bestattungswaldes werden gemäß der 
Beikarte zur Bodenkarte M = 1:50.000 des Geologischen Dienstes als „grabbar“, also als grund-
sätzlich für eine Begräbnisstätte als geeignet, ausgewiesen.  

Bauliche Anlagen der Bundesfernstraßen und Landesstraßen 

Im Plangebiet (Geltungsbereich) und die Umgebungsflächen sind keinerlei bauliche Anlagen der 
Bundesfernstraßen und Landesstraßen vorhanden. Die zum Plangebiet nächstgelegenen Landes- 
und Bundesfernstraßen liegen südlich in über 0,5 km Distanz. 

Kampfmittel 

Im Geltungsbereich der 64. FNP-Änderung ist kein konkreter Verdacht auf Kampfmittel mit derzei-
tigem Sachstand bekannt.  

Leitungsbestand 

Das Plangebiet (Geltungsbereich) ist mit derzeitigem Kenntnisstand frei von lokal, regional oder 
überregional bedeutsamen unterirdischen Leitungen Dritter oder Versorger. Es bestehen auch kei-
nerlei untergeordnete Anschlussleitungen zu Nutzungen oder Betriebseinrichtungen durch örtliche 
Versorger. 

Bau- und Bodendenkmäler sowie Kulturlandschaftsprogramm 

Innerhalb des Plangebietes (Geltungsbereich) sowie im unmittelbaren Umgebungsbereich sind ver-
schiedenen Bodendenkmäler bekannt bzw. vorhanden. Bau- und Kulturdenkmale sind nicht vor-
handen. Gemäß der inhaltich-fachlichen Darlegung aus der Stellungnahme des LVR Amt für Bo-
dendenkmalpflege vom 22.08.2018 kann die Ausgangslage gemäß Kulturlandschaftsprogramm 
und das Wissen um Bodendenkmäler im Plangebiet wie folgt zitiert werden: 

„Für die Fortschreibung des Regionalplans Düsseldorf hat der Landschaftsverband Rheinland ei-
nen Fachbeitrag zur historischen Kulturlandschaftsentwicklung erstellt.1 In diesem sind Kulturland-
schaftsbereiche und Archäologische Bereiche (AB) ausgewiesen worden. Der Untersuchungsraum 
liegt in einem Archäologischen Bereich, der mit „RPD XXVII Elmpter Wald, Forst Meinweg, Was-
senberger Wald“ bezeichnet ist (Landschaftsverband Rheinland (Hrsg.), Fachbeitrag Kulturland-
schaft zum Regional-plan Düsseldorf. Erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung (Köln 2013)). 

Der archäologische Bereich wird wie folgt beschrieben: Archäologischer Siedlungsgunstraum mit 
ertragreichen Böden über den Niederungen von Schwalm und Nette. Dichte Besiedlung und Land-
nutzung in ur- und frühgeschichtlicher Zeit. Ausgedehnte Grabhügelfelder. / Intensive Landnutzung 
in römischer Zeit mit Landgütern. / Plaggenesch-Vorkommen bzw. künstliche Bodenaufträge, 
dadurch gute Konservierung archäologischer Fundplätze. / Mittelalterliche bis neuzeitliche Feste 
Häuser, Burgen (Haus Elmpt, Schloss Dilborn). / Hochmittelalterliches Töpfereigewerbe in der Um-
gebung von Overhetfeld (Elmpter Ware), mit erhaltenen Relikten wie Töpferöfen, Scherbenlager 



 Gemeinde Niederkrüchten Begründung 
64. Änderung des FNP „Bestattungswald“ Städtebaulicher Teil 

 

Ingenieur- und Planungsbüro LANGE GbR 18 

(Abfallhalden mit Fehlbränden). / Spätmittelalterliche Landwehrabschnitte, Schanzen bei Nieder-
krüchten. / Mittelalterlicher Galgenplatz bei Schloss Dilborn. Das ehemalige Wald- (Allmende und 
Jagd) und spätere Heidegebiet nach 1850 aufgeforstet. / Starke Militärnutzung im Zweiten Welt-
krieg mit zahlreichen Relikten entlang der Grenze zu den Niederlanden (Bunker, Panzergräben, 
Laufgräben).  

Der Raum liegt heute vollständig unter Wald. Dies ist jedoch ein zeitlich eher junger Zustand. In der 
Urgeschichte und der Römischen Zeit war dieser Raum waldfrei und besiedelt. Darauf weist der 
Fundplatz PRP 2016/0222 hin, der einen römischen Siedlungsplatz umschreibt.  

Abbildung 13 Übersicht zu den archäologischen Fundpunkte und bodendenkmal-  
  pflegerisch bedeutsamen Flächen 

 
(Quelle Stellungnahme der LVR Amt für Bodendenkmalpflege vom 22.08.2018,) 

Im Norden ragt eine wasserführende Niederung, ein Seitenarm der Schwalm, in den Untersu-
chungsraum hinein. Hierbei handelt es sich um eine siedlungsgünstige Ausgangslage, die für die 
Anlage von Siedlungen bevorzugt aufgesucht wurde, begünstigt durch fruchtbare Böden und die 
Nähe von Gewässern. Die Ausnutzung der Siedlungsgunstlage wird durch die zahlreichen Fund-
stellen urgeschichtlicher Zeitstellung im Umfeld des Seitenarms hervorgehoben. Im bereits festge-
stellten römerzeitlichen Fundplatz PRP 2016/0222 ist von erhaltenen Siedlungsrelikten auszuge-
hen. Dazu gehören Gebäudefundamente, Keller, Brunnen, Gruben aller Art und Funktion, Wege- 
und Platzpflasterungen, Gräben, Leitungen, Siedlungsschichten usw. sowie die darin enthaltenen 
Funde.  

In den übrigen Flächen gibt es Hinweise auf urgeschichtliche bis römerzeitliche Fund-plätze. Diese 
Siedlungen (Jüngere Steinzeiten, Metallzeiten, römisch-germanische Periode; 6. Jt. – 5. Jh. n. Chr.) 
sind regelmäßig an den als Verfärbungen erhaltenen Resten der ehemaligen Holzhäuser und Gru-
ben sowie den darin befindlichen zeittypischen Funden (Gefäßscherben, Werkzeuge usw.) nach-
weisbar. Als Hüttenlehm wird Lehmverstrich der Fachwerkhäuser bezeichnet, die bei einem Brand 
zerstört wurden, sodass sich der Lehm verfestigte und über die Zeit hinweg bis heute erhalten blieb.  
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Bei den Erdverfärbungen handelt es sich um Reste von Eintiefungen in den anstehenden Boden. 
Dies sind Feuerstellen (z. B. Herde o. Ä.), Gruben (z. B. Lehmentnahmegruben, Vorratsgruben, 
Abfallgruben usw.), Pfostengruben (Standort der tragenden Pfosten der Ständerbauten), Brunnen, 
Wasserentnahmestellen, Gräben (z. B. Umfassungsgräben, Flurgrenzen), Gräber (Körpergräber, 
Brandgräber sowie Umfassungs-gräben der ehemaligen Grabhügel) usw. Diese Eintiefungen sind 
im Laufe der Zeit verfüllt worden und heute auf Höhe des ungestörten Bodens als Erdverfärbungen 
zu erkennen. Die in den Verfüllungen enthaltenen Funde ermöglichen die genaue Datierung der 
Fundplätze, damit Erkenntnisse zur Geschichte des Siedlungsplatzes, und vermitteln darüber hin-
aus Aufschlüsse zum Leben und Handeln der Menschen (z. B. Speisereste). 

Die Reste der Siedlungen, der zugehörigen Gräberfelder und die darin befindlichen Funde sind als 
Zeugnisse der Geschichte zu werten, da sie Informationen zum Leben und Arbeiten der Menschen, 
zur landwirtschaftlichen Nutzung, zur Verarbeitung von natürlichen Ressourcen (z. B. Feuerstein-
knollen, Metalle) sowie zum Handel und zur Sozialstruktur tragen.  

Die archäologischen Plätze umfassen Relikte von mehreren, aufeinander folgenden Siedlungspe-
rioden. Die Holzhäuser verfielen nach etwa einer Generation Nutzung und wurden in der Regel in 
der Nähe des alten Standplatzes neu errichtet. Im Laufe lang-jähriger Belegung über mehrere Ge-
nerationen hinweg entstehen großräumige Siedlungsareale, die mehrere Hektar umfassen kön-
nen.“  

Eingriffe in diese Flächen der vorhandenen Bodendenkmale sind zu vermeiden und im Sinne der 
Vorgaben des Denkmalgesetzes planerisch auszuschließen. 

Mit der beabsichtigten Darstellung eines Bestattungswaldes ist zu klären, ob Ziele zur Kultur-
landschaftspflege gemäß des kulturlandschaftlichen Fachbeitrag zur Landesentwicklungspla-
nung in Nordrhein-Westfalen (20073) und im Fachbeitrag Kulturlandschaft zum Regionalplan 
Düsseldorf (2013) ausgewiesenen historischen Kulturlandschaftsbereiche (KLB) gegeben sein 
könnten. Im Fachbeitrag Kulturlandschaft zum Regionalplan Köln (2016) beschriebenen Kul-
turlandschaftsbereiche werden gemäß Einschätzung des Fachamtes (LVR) nicht berührt.  

Planfestgestellte Ausgleichsflächen zum Neubau der A 52 

Südlich angrenzend an das Plangebiet befinden sich Ausgleichsflächen zum Neubau der 
BAB 52. Diese planfestgestellten Flächen umfassen die Flurstücke 150, 152, 153, 154, 155 
und 156 in der Gemarkung Elmpt, Flur 1. Die Umsetzung der Ausgleichmaßnahmen (Wald-
umbau: Entnahme von Nadelholz und Umbau zu Laubwaldbeständen mit natürlicher Waldge-
sellschaft) hat bereits begonnen und schreitet sukzessive voran. 

Die ursprüngliche Absicht, einige der geeigneten Teilflächen ebenfalls in den Geltungsbereich 
des Bestattungswaldes aufzunehmen, wurde aufgegeben. Eine Voranfrage beim Landesbe-
trieb Straßenbau NRW bestätigte, dass die Nutzung als Bestattungswald dem Entwicklungs-
ziel der festgesetzten Kompensationsmaßnahmen entgegensteht und die Ziele nicht zueinan-
der vereinbar sind. Um diesem Konflikt auszuschließen wurden die Flächenbereiche der Aus-
gleichsflächen vollständig aus der Planung herausgenommen. 

Bergbau und Berechtsamkeiten 

Der Planbereich liegt über dem auf Braunkohle verliehenen Bergwerksfeld „Sophia Jacoba B". 
Eigentümerin ist der Niederländische Staat, vertreten durch die DSM - Raad van Bestuur -, 
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P.O. Box 6500, 6401 JH Heerlen (NL). In den der Bezirksregierung Arnsberg vorliegenden 
Unterlagen ist im Bereich des Plangebietes Bergbau nicht verzeichnet.  

Ferner liegt das Plangebiet über dem Feld der Erlaubnis zu gewerblichen Zwecken „Sophia". 
Inhaberin der Erlaubnis ist die PVG GmbH -Resources Services & Management in Gelsenkir-
chen. Diese Erlaubnis gewährt das befristete Recht zur Aufsuchung (Tätigkeiten zur Feststel-
lung) des Bodenschatzes „Kohlenwasserstoffe" innerhalb der festgelegten Feldesgrenzen. Die 
erteilte Erlaubnis gestattet noch keinerlei konkrete Maßnahmen, wie z. B. Untersuchungsboh-
rungen etc.. Konkrete Aufsuchungsmaßnahmen wären erst nach weiteren Genehmigungsver-
fahren, den Betriebsplanzulassungsverfahren, erlaubt. 

Altlasten- / Altlastenverdachtsflächen 

Gemäß Auskunft aus dem Altlastenkataster sind auf Grundlage von § 8 8 Landesbodenschutz-
gesetz (LBodSchG) NRW derzeit keine Eintragungen im Bereich des Plangebietes vorhanden. 
Im Bereich des geplanten Standortes sind keine Bereiche mit Altlasten oder Altlastenver-
dachtsflächen bekannt. 

Betriebsbereiche nach Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 

Der Geltungsbereich der 64. FNP-Änderung wird nicht durch Abstandsempfehlungen von Be-
triebsbereichen nach Störfall-Verordnung (12. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes) tangiert. Im Gemeindebereich von Niederkrüchten sind gemäß vor-
liegenden Informationen keine Betriebsbereiche mit einer Abstandsempfehlung des Betriebs-
bereichs nach Störfall-Verordnung mit Sonderschutzplan vorhanden, die für die 64. FNP-
Änderung relevant sein könnten. 
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3 PLANUNGSKONZEPT 

3.1 Alternativenprüfung 
Das Erfordernis der Prüfung von Alternativen für das Planungskonzept bzw. die bauleitplane-
rische Darstellung oder Festsetzung ergibt sich aus den Anforderungen des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) bzw. dem Umweltbericht, worin eine Beschreibung und 
Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen, die in der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 
4 Satz 1 BauGB ermittelt wurden, umfasst sind. Unter anderem gehören Angaben zu den in 
Betracht kommende anderweitigen Planungsmöglichkeiten zu dieser Prüfung. Die Ziele und 
der räumliche Geltungsbereich des Bauleitplans ist dabei zu berücksichtigen und die Angabe 
der wesentlichen Gründe für die getroffene Wahl. 

Um die Planungsabsicht der Gemeinde Niederkrüchten umzusetzen (Bestattungswald), wur-
den in der örtlichen Zuordnung geeignete Waldflächen bestimmt, die die für die Bestattungs-
form notwendigen positiven Randbedingungen aufweisen. Dazu wurde geklärt, ob sich ver-
schiedene Standortbereiche innerhalb des Gemeindegebietes finden lassen, die eine solche 
Eignung haben und – wenn dies gegeben ist – welcher Bereich an ehesten positiv im Sinne 
der Bestattungsform zu bewerten ist. Dafür wurden die ermittelten lagetechnischen Alternati-
ven zueinander geprüft. 

Grundvoraussetzungen für eine mögliche positive Standortzuweisung sind zunächst der Zu-
griff der Gemeinde auf die Flächen selbst (Eigentumsflächen), eine hinreichende, lichte Be-
standsstruktur des Waldes aus Laubbäumen, und eine Mindestgröße der Waldfläche selbst 
(i.d.R. mind. ca. 35-40 ha). Des Weiteren wurden für die Auswahl eines geeigneten Standorts 
folgenden Kriterien herangezogen: 

• grundsätzliche / geeignete Anbindung an / über öffentliche Straßen 
• vorhandene Grunderschließung über eine Forststraße 
• kein direkter einwirkender Flug- oder Straßenlärm 
• hinreichend gute Begehbarkeit, d.h. ebene bis schwach geneigte Lagen  
• Laubholz mit verschiedenen Baumarten, unterschiedliche Altersklassen, lichte Besto-

ckung und nicht zu dichter Unterstand  

Die zunächst den grundsätzlichen Kriterien entsprechenden möglichen Standortbereiche (Al-
ternativen) befinden sind in Gänze in den nordwestlichen Teilflächen des Gemeindegebietes 
und dem dort großflächigen Waldgebiet. Weitere mögliche Waldflächen weisen nicht die not-
wendige Flächengröße oder die Zugriffsmöglichkeit auf. 

Innerhalb dieser Waldkulisse (vgl. Darstellung Abb. 12) sind die westlichen und Teile der nord-
westlichen Waldflächen nicht für eine Ausweisung als Bestattungswald geeignet, da diese Flä-
chen mit den Zielen der Regionalplanung (Ziel: BSN-Flächen) und den Ausweisungen des 
Landschaftsplan-Vorentwurfs (Ziel der Festsetzung: Naturschutzgebiet) nicht vereinbar sind 
oder diesen in Teilaspekten widersprechen würden (vgl. Darstellungen Abb. 5 und Abb. 8). Es 
entfallen die  Flächen der Abteilungen im westlichen Bereich des Elmpter Walds mit den Nr. 
1, 2, 3, 11, 12, 13, 20, 21, 22 und 23; vgl. auch Abb. 13). 

Nördlich des derzeit gewählten Geltungsbereiches befinden sich Waldflächen in aktuell fest-
gesetzten Naturschutzgebieten, was die Nutzung als Bestattungswald grundsätzlich aus-
schließt, da das öffentliche Interesse für diese gewählte Bestattungsform nicht die Satzung 
und die Ziele der Naturschutzgebietskulisse überwiegt. Die Parzellen zwischen dem nördlich 
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gelegenen Naturschutzgebiet und dem Plangebiet (Geltungsbereich) sind zudem aufgrund ih-
rer ungeeigneten Waldstruktur nicht in die Planung bzw. eine Alternativenprüfung einbezogen 
worden. Die forstlichen Abteilungen mit der Nr. 69 und 73 weisen überwiegend einen nur sehr 
jungen Waldbestand aus, der nicht den Kriterien eines Bestattungswaldes entspricht.  

Des Weiteren müssen die Abteilungen 81, 82 und 83 als ungeeignet festgestellt werden, da 
die Erschließungsmöglichkeiten hier erheblich eingeschränkt sind und nur Teilflächen der Ab-
teilungen die erforderlichen Waldstrukturen aufweisen. 

Abbildung 14 Übersicht der Waldflächen im Zugriffsbereich der Gemeinde (o.M.) 

 
(Quelle: Gemeinde Niederkrüchten, Forstbetriebswerk) 

Die Flächenbereiche zwischen dem aktuell gewähltem Geltungsbereich und der südlich lie-
genden Bundesautobahn A 52 sind im Regionalplan als Bereich für die Windenergie darge-
stellt. Damit ist Nutzung der Flächen als Bestattungswald in diesen Bereichen ebenfalls aus-
geschlossen, da sie den Zielen der Raumplanung widersprechen würde. Die unmittelbar zur 
Autobahn befindlichen Waldflächen weisen zudem eine geringe oder keine Eignung auf, da 
die Einwirkungen durch Straßenlärm (Lärmemissionen) als erheblich zu konstatieren sind und 
damit der Grundidee der Bestattungsform „Bestattungswald / Friedwald“ zuwider läuft (Abtei-
lungen Nr. 48, 49 und 50) (vgl. auch Abb. 11).  

Des Weiteren wurde der überwiegende Anteil der Flächen der Abteilungen 56 und 57 in Über-
gang zur Autobahn A 52 ausgenommen, da diese Flächen planfestgestellte Ausgleichsflächen 
für den Neubau der BAB 52 sind. Da die Nutzbarkeit als Bestattungswald dem Entwicklungs-
ziel der Kompensationsmaßnahme entgegensteht, können diese Waldflächenbereiche nicht 
in eine Standortwahl einbezogen werden. 

Nach Anwendung der oben dargelegten grundsätzlichen Eignungskriterien und der Überprü-
fung der verbleibenden Flächen mit der Vereinbarkeit zu planerischen Vorgaben, Zielen und 
Festsetzungen verbleibt ein nur ca. 100 – 120 ha großer Teilflächenbereich, der zwei Stand-
ortbereiche (westliche / östliche Standort-Alternative) ausweisen kann. 

Die Prüfung der Eignung der beiden verbleibenden Alternativen zueinander kann wir folgt be-
schrieben werden: 
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Westliche Standort-Alternative (Alternative 1) 

Die Alternative umfasst eine Flächengröße von ca. 60 ha und liegt auf den forstliche Abteilun-
gen 57 (U-Abt. E1 und E2) 62, 63 und 68. 

Dieser Standort hat eine gute Anbindung über eine öffentliche Straße. Eine Erschließung über 
eine bestehende, gut ausgebaute Forststraße ist problemlos möglich. An dem Standort ist kein 
störender Straßen- oder Fluglärm wahrnehmbar. An diesem Standort können mit Schotter be-
festigte Stellplatzflächen für ca. 15 PKW auf vorhandenen holzbodenfreien Flächen parallel 
zum Hauptforstweg errichtet werden. 

Abbildung 15 Übersicht zur Lage der verbleibenden Alternativen (o,M,) 

 
(Quelle: Gemeinde Niederkrüchten, Alternativen-Untersuchung) 

Die Zufahrt kann von Süden über die Roermonder Straße erfolgen. Dort zweigt eine Wald-
straße nach Norden zum Plangebiet ab, die über die Autobahn A 52 geleitet wird und an einem 
bestehenden Wanderparkplatz vorbeiführt. Nach etwa 350 m erreicht man das östlich gele-
gene Plangebiet. Der untersuchte Planbereich liegt außerhalb von Naturschutz- und Wasser-
schutzgebieten. Jedoch innerhalb eines festgesetzten Landschaftsschutzgebietes. 

Eine Bewertung der Einzelwaldflächen je Abteilung (vgl. auch Abb. 11) kann im Sinne der 
Eignung für den Bestattungswald wie folgt vorgenommen werden: 

Abteilung 57 (U-Abt. E1 und E2) (kleinflächige Betroffenheit): reine Roteichenbestände im Al-
ter von ca.73 Jahren. Eichen sind bevorzugte Bestattungsbäume. Aufgrund ihres Alters sind 
hier viele spektakuläre Stammformen zu finden, die sich sehr gut als Bestattungsbäume 
eignen. 

Abteilung 62: Auf einer Fläche von 8,2 ha befinden sich unterschiedliche Baumarten (überwie-
gend Japan-Lärche und Buche). Die Buchen haben ein Alter von 88-99 Jahre und eigenen 
sich aufgrund ihres Alters ideal als Bestattungsbäume. 

Abteilung 63: In dieser Abteilung befindet sich ein reiner Roteichenbestand sowie ein Misch-
bestand aus Roteichen und Kiefern, aber auch andere teilweise junge unterständige Laub-
bäume sind in dieser Waldstruktur zu finden. In diesem Bereich existiert eine ausreichende 
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Anzahl geeigneter Bestattungsbäume, zudem bieten die Flächen aufgrund ihrer artenrei-
chen Struktur ein gutes Entwicklungspotenzial für zukünftige Bestattungsbäume. 

Abteilung 68: Hier sind viele unterschiedliche Baumarten zu finden. Im südlichen Teil der Ab-
teilung sind überwiegend Buchen und vereinzelt Lärchen zu finden. Im mittleren Bereich 
sind Douglasie und Fichte die vorherrschende Baumart. Im nördlichen Bereich sind Eichen 
aber auch wenige Kiefern zu finden. Insgesamt bietet sich hier ein breites Spektrum an 
unterschiedlichen Baumarten und ein sehr gutes Entwicklungspotenzial für zukünftige Be-
stattungsbäume. 

Östliche Standort-Alternative (Alternative 2) 

Diese Alternative umfasst eine Flächengröße von ca. 48 ha und liegt auf den forstlichen Ab-
teilungen 54, 55 und 61 (vgl. Abb. 11).  

Der Standortbereich hat im Nordosten eine verkehrstechnisch vorhandene Anbindung über 
eine öffentliche Straße (Alte Zollstraße) zur Ortslage Elmpt, die jedoch die westlichen Wohn-
bereiche der Ortslage (zwischen Buschweg und Forstweg) quert und die für die Erholungssu-
che stärker frequentierte Alte Zollstraße (Asphaltdecke bis in Höhe der Wohngrundstücke) 
mitnutzen muss. Eine innere Erschließung über eine bestehende Forststraße ist problemlos 
möglich. An dem Standort ist kein störender Straßen- oder Fluglärm wahrnehmbar. Am Stand-
ort könnte ein bestehender Wanderparkplatz von den Besuchern des Bestattungswaldes mit-
genutzt werden. 

Eine weitere Zufahrts- oder Erschließungsmöglichkeit kann ebenfalls über die Roermonder 
Straße von Süden erfolgen. Dort zweigt die Waldstraße ab, die über die Autobahn A 52 geleitet 
wird und an einem bestehenden Wanderparkplatz (bzw. der Kläranlage) endet. Der unter-
suchte Planbereich liegt außerhalb von Naturschutz- und Wasserschutzgebieten, jedoch in-
nerhalb eines festgesetzten Landschaftsschutzgebietes. 

Eine Bewertung der Einzelwaldflächen je Abteilung kann im Sinne der Eignung für den Bestat-
tungswald für diese Alternative wie folgt vorgenommen werden: 

Abteilung 54: Die Bestände setzen sich aus 80 % Kiefernbestand und 20 % Weymouthskiefer, 
Lärche und Vogelbeere zusammen. In dieser Abteilung finden sich keine ausreichende An-
zahl an verwendbaren Bäumen zur Nutzung eines Bestattungswaldes. Es fehlt an einer 
ausreichenden Anzahl geeigneter Laubgehölze. 

Abteilung 55: etwa zwei Drittel der Waldflächen der Abteilung sind mit Kiefern bestockt (Alter 
ca. 80 Jahre). Die verbleibenden Flächen wurden vor 10-12 Jahren mit Fichte, Douglasie, 
Vogelbeere und Buche aufgeforstet (Stangenholzbestände). Der Anteil der für einen Be-
stattungswald nutzbaren Baumart (hier Buche / Eiche etc.) ist in dieser Abteilung deutlich 
zu gering. Zudem haben die jungen Buchen (Alter ca. 12 Jahre) nur einen Durchmesser 
von 5-10 cm und sind daher aktuell aber auch in der zeitlichen Prognose nicht als Bestat-
tungsbäume nutzbar. 

Abteilung 61: Der überwiegende Bestand besteht aus Kiefern, wenige Vogelbeeren, Birken 
und Holunder. In dieser Abteilung wurden vor 15 Jahren 120 kleine Baumhorste gepflanzt. 
Zwei Drittel der Pflanzungen erfolgten mit Buchen, ein Drittel mit Douglasien. In dieser Ab-
teilung sind die verwendbaren Laubholzbestände ebenfalls eindeutig nicht in einer ausrei-
chenden Anzahl vorhanden und zum aktuellen Zeitpunkt mit einem Durchmesser von ca. 
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10 cm zu jung bzw. zu gering. Erst in etwa 15 bis 20 Jahren wären die bestehenden Jung-
buchen als Bestattungsbäume nutzbar.  

Als Ergebnis der Alternativenprüfung kann folgendes Fazit festgehalten werden:  

Beide Alternativen bieten eine gute Anbindung über öffentliche Straßen.  

Alternative 1 weist im eigentlichen Sinne der Bestattungs- und Konzeptidee hinreichend und 
gut nutzbaren Baumbestand aus vorhandenem Laubholz auf (grundsätzliche Eignung). Der 
Standortbereich bietet keine direkte nutzbare Parkplatzfläche im Planbereich. Daher muss 
eine Stellfläche für ca. 15 PKW am Rande einer bestehenden Forststraße eingerichtet werden. 

Alternative 1 bietet eine Vielzahl von geeigneten und hinreichenden Baumstrukturen, sowohl 
für den Bestand heute als auch in der zeitlichen Prognose über eine Entwicklung über Jahr-
zehnte. Geeignete Laubbäume sind in den gewünschten Altersstrukturen in ausreichender 
Anzahl vorhanden. Zwar sind hier auch Teilbereiche vorhanden, in denen Nadelholz dominiert, 
jedoch bieten diese Areale ausreichendes Entwicklungspotenzial für die langfristige Umwand-
lung zu laubholzbetonten Beständen in einer zeitlichen Prognose.   
Alternativstandort 1 ist vollumfänglich für die Errichtung eines Bestattungswaldes geeignet. 

Alternative 2 bietet einen bestehenden Wanderparkplatz, der ggf. mitgenutzt werden kann. 
Der Standortbereich weist keinen oder kaum nutzbaren Baumbestand auf. Vorhandenes Laub-
holz ist zu jung und in nicht ausreichender Anzahl vorhanden. Die Begehbarkeit der Flächen 
ist aufgrund der jungen Bestockung in den überwiegenden Bereichen nicht gegeben. 

Damit scheidet der Flächenbereich der Alternative 2 aufgrund seiner „Nichteignung“ aus fach-
technischen Gründen aus. Weitere Aspekte, die bei einem Vergleich der Flächen zusätzlich 
bedeutsam wäre, bedürfen damit nicht mehr der Bewertung. 

3.2 Planungskonzept 
Mit der Darstellung der Flächenbereiche im Flächennutzungsplan als „Bestattungswald“ ver-
folgt die Gemeinde Niederkrüchten das Ziel, eine ergänzende Form der Bestattung den Bür-
gerinnen und Bürgern anzubieten, die den Ansprüchen der feststellbaren gesellschaftlichen 
Veränderungen und Bedürfnissen Rechnung zu tragen. Der Bestattungswald stellt damit ein al-
ternatives Bestattungskonzept zu den traditionellen Friedhöfen dar.  

In einer solchen Bestattungsanlage werden Bestattungsbäume „in freier Natur“ als letzte Ruhestät-
ten ausgewählt. Grundsätzlich wird dabei die Asche Verstorbener in einer Urne im Wald zwi-
schen den Wurzeln eines Baumes an dessen Stammanlauf beigesetzt werden. Es soll der 
natürliche Waldstandort als Grabstelle genutzt werden, wobei der Wald an sich, seine Eignung 
und vor allem dessen Wirkung als Begräbnisort selbst stets deutlich im Vordergrund stehen 
soll. Der Bestattungswald ist damit weiterhin Teil eines „natürlichen“ Waldes. Es werden keine 
neuen Straßen oder Gebäude etc. errichtet. Klassische Einfriedungen durch Zäune oder Mau-
ern und Infrastruktur, wie bei Friedhöfen in Ortslagen erforderlich, entfallen in Gänze. Das 
Waldgrundstück kann nach wie vor ohne Einschränkung (auch zu Erholungszwecken) genutzt 
werden. Die grundsätzliche Waldeigenschaft bleibt bestehen. 

Vorgehen für eine Beisetzung und allgemeine Nutzung 

Menschen, die sich für diese Art der Bestattung in der Natur entscheiden, suchen sich den 
Baum, an dem die Urne beigesetzt werden soll, in aller Regel zu Lebzeiten aus. Unterstützt 
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und beraten werden sie hierbei im Vorfeld von einem ortskundigen und geschulten Mitarbeiters 
des Betreibers des Bestattungswaldes. Die in der Regel gewünschten Trauerzeremonien kön-
nen mit kirchlichem oder nichtkirchlichem Beistand durchgeführt werden. 

Für den Nutzer wird durch einen entsprechenden Grundbucheintrag die Grabstelle am ent-
sprechend ausgewählten Bestattungsbaum für bis zu 99 Jahre geschützt. Die Kennzeichnung 
der Grabstelle mit einem kleinen „unscheinbaren“ Namenschild vor dem Stammfuß des Bau-
mes soll als Option möglich sein. Die Bestattungsbäume des als Friedhofsfläche ausgewiese-
nen Waldstücks werden markiert und unter ihrer Kennung in ein Baumregister eingetragen. 
Menschen, die einen Bestattungsbaum ausgewählt und ein Grabnutzungsrecht daran erwor-
ben haben, werden in dieses Baumregister eingetragen. 

Die Beisetzung erfolgt stets als Urnenbestattung. Die Urne selbst besteht aus in einem biolo-
gisch vollständig abbaubaren Material. Die Grabpflege übernimmt die „Natur“. 

Die Nutzung des Bestattungswaldes umfasst neben dem Aufsuchen der Grabstelle durch An-
gehörige etc. und der Durchführung von Beisetzungen im Bestattungswald auch die Baumaus-
wahl von Bestattungsbäumen durch die Nutzenden und – gesondert - Führungen in Kleingrup-
pen durch den Bestattungswald für die an dieser Bestattungsform Interessierten. 

Prognose zur Nachfrage, dem Einzugsgebiet und der Besucherfrequenz 

Ein Angebot einer ergänzenden Bestattungsform mittels eines „Bestattungswaldes“ in der Ge-
meinde Niederkrüchten wird insbesondere ein Angebot an die Menschen aus Niederkrüchten, 
aber auch an die Menschen aus dem Kreis Viersen sowie dem Kreis Heinsberg darstellen.  

In der Prognose der zu erwartenden Beisetzungen unter Maßgabe der Umfeldes und des Ein-
zugsbereiches werden mittelfristig etwa 1-2 Beisetzungen pro Woche im Jahresmittel zu er-
warten sein (50 -75 Beisetzungen im Jahr). Durchschnittlich nehmen gemäß bisherigen Erfah-
rungen weniger als 10 Gäste an einer Waldbestattung teil. Die Anzahl der Besuche von den 
Angehörigen entspricht demnach schätzungsweise der Anzahl der Gäste bei den Beisetzun-
gen. Unter Maßgabe dieses Erwartungshorizontes der Anzahl von Beisetzungen wird erwartet, 
dass im Mittel alle drei Tage „Baumauswahltermine“ der Nutzer bzw. der Angehörigen anzu-
nehmen sind (ca. 100 - 125 Termine pro Jahr). An einem derartigen Auswahltermin werden 
gemäß bisheriger einschlägiger Erfahrungen neben einem Mitarbeiter des Betreibers durch-
schnittlich zwei Personen teilnehmen.  

Des Weiteren ist zu erwarten, dass im Mittel alle 14 Tage vom geschulten Personal anderthalb 
stündige Waldführungen im geplanten Bestattungswald angeboten und durchgeführt werden. 
Hierbei wird die Personenanzahl auf maximal 20 Teilnehmer begrenzt sein. 

Im Sinne dieser Erwartungen aus der Prognose der Anzahl der Bestattungen und den weite-
ren, den Betrieb des Bestattungswaldes begleitenden Abläufe kann davon ausgegangen wer-
den, dass sich die Anzahl der „Waldbesucher“ in dem genutzten Waldstück von der heutigen 
Frequenz pro Tag um ca. 7-8 Personen pro im Mittel erhöht. Mit der Widmung eines Bestat-
tungswald-Standortes erhöht sich folglich der Gesamt-Besucherverkehr nur unwesentlich. 

Räumliches und zeitliches Vorgehen in den Bestattungsbereichen 

Im Bestattungswald werden nur kleine Teilflächen pro Jahr aktiv und ergänzend genutzt wer-
den. Eine sofortige aber auch mittelfristig gesehen gänzliche Nutzung der gesamten Flächen 
des Geltungsbereiches ist sicher ausgeschlossen.  
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Mit einer ersten, circa 2 Hektar großen Bestattungswaldparzelle in der Nähe zum Parkplatz 
wird der Bestattungswald in Betrieb genommen werden. Nachdem diese erste Bestattungs-
parzelle überwiegend veräußert ist, werden nach und nach weitere Parzellen räumlich in An-
schluss an diese in Anspruch genommene Fläche ausgewiesen. 

Pro Hektar Waldfläche werden etwa 85 bis 100 geeignete Bestattungsbäume ausgewählt und 
kartiert werden. Je Bestattungsbaum werden bis zu drei Grabstellen (Urne) ausgewiesen. Un-
ter Maßgabe der Annahme der Beisetzungen pro Jahr und den zur Verfügung stehenden Be-
stattungsstellen bzw. -bäumen, darf davon ausgegangen werden, dass nach 10 Jahren ca. 3-
4 ha Waldfläche in Anspruch genommen sein werden (von 51,9 ha im gesamten Geltungsbe-
reich).  

Abbildung 16 Übersicht zur Lage „Andachtsplatz“ und „Stellplätze“ 

 
(Quelle: Gemeinde Niederkrüchten / FriedWald GmbH) 

Einrichtungen innerhalb des Bestattungswaldes (Ausstattung) 

Andachtsplatz 

Um kurze Andachtsfeiern abhalten zu können, wird ein kleiner Andachtsplatz auf einer 
Fläche von ca. 15 x 15 m (oder ca. 200 – 300 m²) in einer derzeit existierenden Bestands-
lücke im Wald unfern des Hauptforstweges angelegt (siehe auch Übersicht zur Lage „An-
dachtsplatz“ Abb. 15 sowie Lageskizze Abb. 17).  

Die anstehenden Bodenflächen werden kleinflächig im Relief reguliert. Sofern erforderlich, 
werden die Andachtsflächen sowie dessen Zuwegung zum östlichen Hauptweg mit örtli-
chem sandigen Deckmaterial verbessert, um die grundsätzliche Nutzbarkeit sicherzustel-
len. Bei Bedarf kann der Andachtsplatz mit natürlichen und standortgerechten Forstgehöl-
zen eingefasst werden.  

Auf dem Andachtsplatz werden 4 – 6 Holzbänke sowie ein Urnenpult aus Naturstein oder 
einem Baumstammabschnitt aufgestellt sowie nach Bedarf ein Holzkreuz errichtet (siehe 
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Beispiel Abb. 16). Die Gestaltung der Elemente soll schlicht und dem Waldstandort in 
Material und Textur angepasst und zurückhaltend erfolgen. Weitere Ausstattungsgegen-
stände sind nicht vorgesehen.  

Abbildung 17 Beispielhafte Darstellung „Ausstattung Andacht-Platz“ 

 
(Quelle: Gemeinde Niederkrüchten / FriedWald GmbH) 

Der Flächenbereich für den Andachtsplatz ist derzeit durch Adlerfarn flächig und vollstän-
dig überwachsen. Eine Naturverjüngung ist auf dieser Blöße nicht zu erkennen und wird 
durch den Adlerfarn unterbunden. Randlich stockt Kiefernjungaufwuchs im Westen und 
Norden. Altholz ist dort bereits entnommen. Zum östlich in ca. 8-10 m Entfernung befind-
lichen (nord-süd-gerichteten) gut ausgebautem Forstweg befinden sich lückiges Strauch-
werk und einige Einzelbäume. 

Abbildung 18 Lage „Andacht-Platz“ / Stellplätze (gelb-farbene Fläche) 

 
(Quelle: Luftbild Landesvermessungsamt NRW, www.tim-online.nrw.de) 
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Informationstafeln und Beschilderungen 

Im Bereich der vorgesehenen Stellplätze (Lageskizze siehe Abb. 16:  blaufarben um-
grenzte Fläche) wird eine Informationstafel im Format DIN A 0 mit hölzernem Rahmen 
aufgestellt, auf der die Bestattungswaldfläche dargestellt ist (siehe Beispiel Abb. 17).  

Die Darstellungen der Tafel sind für die Information über das Bestattungskonzept, den 
Wald selbst und die Lage im Waldbestand. Der Standort der Tafel orientiert sich an den 
Festlegungen im Genehmigungsbescheid und ist derzeit nordwestlich des Wegekreuzung 
der Forstwege angedacht. 

Abbildung 19 Beispielhafte Darstellung „Informationstafel“ 

 
(Quelle: Gemeinde Niederkrüchten / FriedWald GmbH) 

Im Bereich der Stellplätze wird des Weiteren ein Schild mit dem Abdruck der geltenden 
Satzung des Bestattungswaldes aufgestellt. Je nach Maßgabe wird dieses mit der oben 
benannten allgemeinen Informationstafel kombiniert. Der genaue Standort orientiert sich 
an den Festlegungen im Genehmigungsbescheid. 

Um die Zuwegungen bzw. Wege zu den Flächen des Bestattungswaldes den Besuchern 
kenntlich zu machen, ist die Aufstellung von Hinweisschildern zum Standort des Bestat-
tungswaldes von den öffentlichen Straßen zu den Hauptforstwegen (an der Roermonder 
Straße 1 ST) und dem Abzweigen (hier: 1 ST am nord-süd-gerichteten Hauptweg) erfor-
derlich. Das Schriftbild auf den Schildern wird auf einer Höhe von ca. 100 – 120 cm prä-
sentiert; die Schildfläche wird ca. 40 x 90 cm nicht überschreiten. 

Sonstige Einrichtungen 

Aufgrund der Lage im Außenbereich innerhalb der Waldflächen werden stationäre sani-
täre Einrichtungen ausgeschlossen. Um die grundsätzliche Versorgung der Nutzung mit 
einer Toiletteneinrichtung sicherstellen zu können, wird im Bereich der Stellplatzflächen 
eine mobile Toilette aufgestellt werden.  

Die optische Einbindung in die Waldflächenkulisse durch Holzverkleidung, eine einge-
rückte Lage an den Stellplätzen und eine hinreichend Vandalismus-feste Grundausstat-
tung bzw. Ausführung sowie der Zugang bei Veranstaltungen der Einsegnungen oder 
Führungen werden vorgesehen.  
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Grabschmuck und vergleichbare Ausstattung 

Eine Zulässigkeit des Einbringens von Grabschmuck aller Art an den Bestattungsort ist 
nicht vorgesehen und würde – wenn doch - zeitnah entfernt. Darüber hinaus gehende 
weitere Nutzungen und Ausstattungen, wie das Anbringen von Insignien oder das Aufstel-
len von Kreuzen, Kerzen und Grabsteinen oder sonstigen Elementen wird nicht gestattet 
und per Satzung ausgeschlossen.  

Um den Waldcharakter beizubehalten, ist eine Grabeinfassung der Urne oder die Grab-
pflege bzw. das Ablegen von Grabschmuck im herkömmlichen Sinne ausgeschlossen und 
für die Angehörigen nicht möglich. 

Alle beabsichtigten Standorte der oben beschriebenen Einrichtungen im Wald (wie Holzkreuz, 
Urnenpult, Sitzgelegenheiten, Holzbänke, Stammabschnitte, Informationstafeln, Schilder) wer-
den im Vorfeld der Aufstellung in der genauen örtlichen Lage mit der zuständigen Forstbehörde 
abgestimmt. 

Innere Wegeerschließung / Stellplätze 

Das vorhandene Wegenetz aus bestehenden, gut ausgebauten Forstwegen ist innerhalb des 
Geltungsbereichs des Bestattungswaldes bestens und ausreichend für die Nutzung vorhan-
den. Ein zusätzlicher oder weiterer Wegeausbau ist nicht notwendig. Alle für die Bestattungs-
waldnutzung geeigneten bestattungsbäume lassen sich über das vorhandene Wegenetz er-
reichen. Die bereits vorhandenen Waldwege und Pfade werden während des Betriebes des 
Bestattungswaldes so in Stand gehalten, dass sie durch die Nutzer und Besucher mit festem 
Schuhwerk genutzt werden können. 

Stellplätze  

Um eine geordnete Nutzung des Bestattungswaldes zu sichern, ist das Angebot von mehreren 
Stellplätzen für PKW der Nutzenden an einer zentralen, gut erreichbaren und sichtbaren Stelle 
unumgänglich. Neben der Sicherung einer grundsätzlich geordneten Stellplatzsituation wird 
es insbesondere auch älteren und gehbehinderten Menschen ermöglicht, ohne lange Fuß-
wege den Andachtsplatz zu erreichen. 

Abbildung 20 Lage der Stellplätze nördlich des Hauptweges 

 
(Grundlage: Foto IB Lange GbR  
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Für diesen Zweck sollen im südöstlichen Teilbereich des Geltungsbereiches auf einer bisheri-
gen Holzzwischenlagerfläche parallel zum Hauptforstweg Stellplätze für PKW in Senkrecht-
aufstellung angeboten werden.  

Die Fläche liegt unmittelbar nördlich eines Haupt-Forstweges an einer zentralen Wegekreu-
zung (vgl. Lage gemäß Abb. 17) und in räumlicher Nähe zum angedachten Andachtsplatz. Die 
Stellplatzfläche wird eine Tiefe von ca. 6 m zur heutigen Wegefläche besitzen und eine Länge 
von ca. 45-50 m aufweisen. Dadurch werden für ca. 15 -18 PKW jeweils ein Stellplatz vorge-
halten.  

Die Flächenbereiche werden durch eine Sand-Kies-Tragschicht (oder Brechsand-Splitt-Schot-
tergemische aus natürlichem Hartgestein) verbessert, um ein Abstellen der Fahrzeuge zu er-
möglichen. Oberboden wird abgetragen und seitlich für Vegetationsschichten wiederverwen-
det. Gegebenenfalls könnten die Flächen zusätzlich durch Ansaat als Rasenflächen herge-
richtet werden, sofern dies der Schattendruck der umgebenden Waldkulisse zulässt. Die Flä-
chen werden nicht versiegelt; Niederschlagwasser kann im Sand-Kies-Körper vor Ort auf der 
Fläche zur Versickerung gebracht werden. 
Für die Stellplätze und deren Erreichbarkeit wird eingeschränkter Winterdienst vorgehalten.  

Äußere Erschließung und Anbindung an das Straßennetz 

Der Bestattungswald ist durch gewidmete oder sonstige Wege an die öffentlichen (gemeindli-
chen) Straßen grundsätzlich angebunden (hier Roermonder Straße).  

Die Zufahrt zum geplanten Bestattungswald mittels PKW ist für die Nutzer ausschließlich über 
die Roermonder Straße vorgesehen. Von dort zweigt eine öffentliche und asphaltierte Forst-
straße (mit Brücke über die BAB 52) nach Norden zum Bestattungswald ab. Eine Erschließung 
für Fahrzeuge über Straßen- und Wegeflächen von Osten her (über Alte Zollstraße) wird aus-
geschlossen. 

Abbildung 21 Äußere Erschließung des Bestattungswaldes 

  
Asphaltierter Forstweg zur Roermonder Straße  Vorh. ausgebauter Haupt-Forstweg; Zufahrt 
(Blick nach Süden; am Abzweig zum Best.-Wald) zu Stellplätzen / Andachtsplatz; Blick n. Osten 
(Fotos IB Lange GbR) 

Betriebsführung 

Für die Nutzung des Bestattungswaldes als Begräbnisstätte hat eine ordnungsgemäße Betriebs-
führung zu erfolgen. Dazu gehören u.a. die Führung des Baumregisters (Bestattungsbaumken-
nung, Vertragspartner, beigesetzte Personen, Vertrags- und Beisetzungsdatum), der Informations- 
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und Beratungsservice bzgl. aller Interessenten- und Kundenanfragen, die Bearbeitung des Ver-
tragswesens, die Durchführung des Rechnungswesens und das Handling bei Schadereignissen an 
Bestattungsbäumen.  

Es ist seitens der Gemeinde Niederkrüchten beabsichtigt, dass der Bestattungswald unter dem 
geschützten Begriff „FriedWald Niederkrüchten“ betrieben wird. 

Der Bestattungswald wird in der Nutzungsphase durch einen Betreiber geführt werden. Die 
Gemeinde wird auf den gewählten Wald-Grundstücken in Kooperation mit einer Betreiberin 
einen Bestattungswald als kommunalen Friedhof führen. Die Gemeinde wird Trägerin des Be-
stattungswaldes sein und wird die in ihrem Eigentum stehenden Flächen zum Betrieb eines 
kommunalen Friedhofes zur entgeltlichen Nutzung als Bestattungswald zur Verfügung stellen. 

Der Bestattungswald wird sowohl den Bürgern der Gemeinde als auch anderen interessierten 
Menschen Grabnutzungsrechte an Bestattungsbäumen als eine alternative Bestattungsform 
zur Verfügung stellen und wird die ordnungsgemäße Durchführung der Bestattungen überwa-
chen. Der Betrieb wird die ordnungsgemäße Führung des Bestattungswaldes nach den 
Grundsätzen des einschlägigen Bestattungsrechts durchführen. Die Gesetze und Richtlinien 
zum Gesetz über das Friedhofswesen (Bestattungsgesetz - BestG NRW vom 17. Juni 2003, 
Stand 15.01.2017), der Hygiene-Richtlinie für die Anlage und Erweiterung von Begräbnisplät-
zen (RdErl. des Ministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 21.08.1979 -VC2-0265.2 
am 01.01.2003 MGDFF) und die Erkenntnisse zum Schutz der menschlichen Gesundheit nach 
den Erkenntnissen der Umweltprüfung werden beachtet und umgesetzt. 

Im Bestattungswald werden anderweitige Friedhofsnutzungen wie z.B. Erdbestattung in Grä-
bern, Aufstellen von Urnenwänden oder Tierbestattungen u. ä. grundsätzlich ausgeschlossen 
sein. 

Pflege der Einrichtungen und des Waldes 

Der Bestattungswald wird nicht eingefriedet (keinerlei Einfriedungen oder Zäune jeglicher Art) 
und bleibt öffentlich im Rahmen der allgemeinen Benutzung von Waldflächen zugänglich.  

Die Waldflächen werden durch die Gemeinde gepflegt und nach anerkannten ökologischen 
und forstlichen Grundsätzen sowie den Vorgaben der Gesetze genutzt. An den Bestattungs-
bäumen werden nur dann Pflegemaßnahmen durchgeführt werden, wenn dies für die Einhal-
tung allgemeiner Verkehrssicherungspflichten erforderlich ist. Die Wuchsbedingungen von Be-
stattungsbäumen sollen im Rahmen der Pflege optimiert werden. Besonders markante, vitale 
und standsichere Bäume sollen als Bestattungsbäume ausgewählt werden. Es erfolgt nur eine 
sukzessive Inbetriebnahme von Bestattungsbereichen. Mittels geeigneter waldbaulicher Maß-
nahmen wird auf den noch nicht in Anspruch genommenen Waldflächen für nachhaltige Mög-
lichkeiten an Bestattungsbäumen hingearbeitet.  

Eine waldübliche Zugänglichkeit der Bestattungsbäume wird sichergestellt. Die Bestattungs-
bäume werden so bewirtschaftet, dass sie sich forstlich normal entwickeln können. Die forst-
wirtschaftlichen Pflege- und Nutzungsmaßnahmen in den verbleibenden übrigen Waldteilflä-
chen innerhalb des Geltungsbereiches bleiben unberührt. 

Da die Errichtung und der Betrieb des Bestattungswaldes eine organisierte Veranstaltung im 
Wald darstellt, wird dieses gemäß § 2 Abs. 4 Landesforstgesetz NRW (LFoG) der Forstbe-
hörde vor Beginn gesondert angezeigt. Ebenfalls wird vor Umsetzung gemäß § 6b LFoG die 
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Wegebaumaßnahmen (Wegeinstandhaltung / Stellplätze / Andachtsplatz) vor Beginn der 
Forstbehörde angezeigt. 

Sicherung bestehender wertgebender Einzelelemente  

Punktförmige Biotopflächen 

Die sich innerhalb des Geltungsbereiches des Bestattungswaldes befindlichen punktförmigen 
oder kleinflächigen Biotopflächen (g 19 / g21 sowie g59 und g60) werden von der bewirtschaf-
tung als Bestattungswald ausgenommen. Diese Flächenbereiche und deren direkte Umge-
bungsfläche werden nicht im Sinne der Aufsuche und Auswahl bzw. Pflege als Bestattungs-
bäume genutzt. Es erfolgt ebenfalls keine Pflege der Waldflächen im Sinne des oben beschrie-
benen Pflegekonzeptes. Der Schutz dieser Einzelflächen und die Sicherung der Einhaltung 
der „Nicht-Nutzung“ dieser Bereiche erfolgt durch vertragliche Regelung mit dem Eigentümer 
(Gemeinde Niederkrüchten) bzw. dessen Betreiber. 

Punktförmige Stellen und Flächen der Bodendenkmale 

Die bekannten, innerhalb des Geltungsbereiches befindlichen punktförmigen oder kleinflächi-
gen Bodendenkmale (Lage gemäß der Darstellung des LVR, vgl. Abb. 13) werden von der 
Bewirtschaftung als Bestattungswald und von Bodenveränderungen ausgeschlossen. Die be-
kannten flächigen Bereiche der Bodendenkmale wurden aus dem Geltungsbereich der 64. 
FNP-Änderung ausgeschlossen. 

Die im Geltungsbereich bekannten Flächenbereiche werden nicht im Sinne der Aufsuche und 
Auswahl bzw. Pflege als Bestattungsbäume genutzt. Es erfolgt ebenfalls keine Pflege im Sinne 
des oben beschriebenen Pflegekonzeptes. Die Bodenflächen bleiben durch die Nutzung als 
Bestattungswald unberührt. Die Sicherung der Einhaltung der „Nicht-Nutzung“ dieser Bereiche 
erfolgt durch vertragliche Regelung mit dem Eigentümer (Gemeinde Niederkrüchten) bzw. 
dessen Betreiber. 

Sicherung bestehender Rechte  

Innerhalb des Flächenbereiches des Bestattungswaldes bleibt das grundsätzliche Recht der 
Ausübung der Jagd unberührt. Die Ausübung erfolgt unter Maßgabe und besonderer Rück-
sichtnahme auf das Bestattungskonzept sowie im Rahmen der gesetzlichen Regelungen und 
der im Genehmigungsbescheid festgelegten Auflagen. 
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4 INHALTE DER 64. FNP-ÄNDERUNG  

4.1 Darstellungen 

Der Inhalt der beabsichtigten 64. Flächennutzungsplan-Änderung der Gemeinde Niederkrüch-
ten gestaltet sich wie folgt:  

Innerhalb des ca. 51,9 ha großen Geltungsbereiches der 64. FNP-Änderung sollen die bishe-
rigen Darstellungen durch folgende Darstellungen auf Grundlage von § 5 Abs. 2 BauGB er-
gänzt bzw. überlagert werden: 

+ Darstellung einer Gebietsfläche als Sondergebiet „Bestattungswald“ gem. § 1 
Abs. 1 Nr. 4 BauNVO im gesamten Geltungsbereich. 

+ Kennzeichnung des Flächenbereiches mit dem Symbol „B“ und der besonderen 
Zweckbestimmung „Bestattungswald“ 

Weitere oder zusätzliche Darstellungen oder Änderungen der bisherigen Darstellungen des 
rechtswirksamen Flächennutzungsplanes der Gemeinde Niederkrüchten sind im Geltungsbe-
reich nicht beabsichtigt. 

Abbildung 22 Beabsichtigte 64. Änderung des FNP der Gemeinde Niederkrüchten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Darstellung Gemeinde Niederkrüchten Oktober 2019) 
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Die Darstellung ist notwendig, um planungsrechtlich die Nutzung der Flächenbereiche als Be-
gräbnisstätte vorzubereiten, damit nachfolgende Genehmigungen bzw. Anträge auf Genehmi-
gung einer Bestattungsanlage gemäß § 2 BestG NRW gesichert bzw. erteilt werden können. 

Im Zuge der Vorbereitung der 64. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde das Vorhaben 
einer Darstellung mit der Zweckbestimmung „Bestattungswald“) die Vereinbarkeit der beab-
sichtigten neuen Darstellung mit den Zielen der Raumordnung thematisiert und vorlaufend er-
örtert. Eine Landesplanerische Abstimmung nach § 34 Abs. 1 LPlG NRW (Landesplanungs-
gesetz) mit dem Träger der Regionalplanung ist erfolgt.  

Die im Rahmen der Abstimmung erkannten Konflikte mit Ziele und Grundsätzen der Regional-
planung in Bezug auf die Überlagerung von Teilen des Geltungsbereiches mit Darstellungen 
zu BSN-Flächen konnten durch Reduzierung des Geltungsbereiches im westlichen Teilflä-
chenbereich ausgeschlossen werden.  

Mit Sachstand bisheriger Erörterungen konnte seitens der Plangeberin festgehalten werden, 
dass die Darstellung unter Berücksichtigung verschiedener vertiefender Aspekte und der Re-
duzierung des Geltungsbereiches um die oben dargelegten Flächenbereiche mit den Zielen 
der Raumordnung vereinbar sein wird. 

Des Weiteren wurden ursprünglich in Erwägung gezogen, südlich angrenzend an den derzeitig 
abgegrenzten Geltungsbereich die Parzellen mit den Nummern 150, 152, 153, 154, 155 und 
156 mit einzubeziehen. Diese Absicht wurde aufgeben, da in diesen Flächenbereichen Aus-
gleichsflächen zum Neubau der BAB 52 planfestgestellt sind und dies einen nicht überwind-
baren Zielkonflikt mit der Überlagerung einer Nutzung als Friedwald darstellen würde. Eine 
Voranfrage beim Landesbetrieb Straßenbau NRW zeigte, dass die Nutzung als Bestattungs-
wald dem Entwicklungsziel der Kompensationsmaßnahmen entgegenstehen wird. Um diesen 
Konflikt auszuschließen, wurden daher die Flächenbereiche der Ausgleichsflächen vollständig 
aus der Planung ausgenommen. 

Zusätzlich wurde der Geltungsbereich um die bekannt gegebenen zwei flächigen Bereiche der 
Bodendenkmale reduziert und aus dem Geltungsbereich der 64. FNP-Änderung ausgeschlos-
sen. Dadurch versetzt sich die Gemeinde in die Lage, im Rahmen der Bauleitplanung die Siche-
rung und damit den Erhalt der Bodendenkmäler zu gewährleisten. Dies gilt nicht nur für eingetra-
gene, sondern auch für vermutete Bodendenkmäler (§ 3 Abs. 1, S. 4 DSchG NRW). Durch dieses 
Vorgehen des Ausschlusses ist die Plangeberin in der Lage, schon die Möglichkeit einer Beein-
trächtigung des Objektes zu verhindern (römerzeitlichen Fundplatz PRP 2016/0222 sowie die ur-
geschichtlichen und mittelalterlichen Fundstellen im Norden als vermutetes Bodendenkmal).  

Für den Umgang der festgestellten oder vermuteten Bodendenkmale im übrigen Bereich des Gel-
tungsbereiches wird auf § 15 und §16 DSchG NRW hingewiesen. 

Für ein Erfordernis der zusätzliche Steuerung der Kommune im Sinne des BauGB mittels einer 
verbindlichen Bauleitplanung wird nach aktueller Maßgabe der zu bewältigenden Ziele, Nutzungen 
und Konflikte keine unmittelbare Veranlassung gesehen.  

Durch die Lage des Waldes im Außenbereich, den Wirkungen der Festsetzungen des Landschafts-
planes (LSG), der gegebenen Sicherstellung der Vermeidung der Nutzung wertgebender (kleinräu-
miger) Einzelflächen (Biotope / Bodendenkmale), der Zugriffsmöglichkeit der Eigentümerin (Ge-
meinde) und der eindeutigen Unbedenklichkeitsaussage der Bauordnung, dass keinerlei bauli-
che Anlagen im Sinne von „Hochbauten“ (wie Häuschen für sanitäre Einrichtungen / Einseg-



 Gemeinde Niederkrüchten Begründung 
64. Änderung des FNP „Bestattungswald“ Städtebaulicher Teil 

 

Ingenieur- und Planungsbüro LANGE GbR 36 

nungshalle / etc.) zulässig sind bzw., können alle Erfordernisse in den nachgeschalteten Ge-
nehmigungsebenen bewältigt werden. Ein erweitertes Erfordernis im Sinne von § 1, Absatz 3 
BauGB ergibt sich nicht.  

Um die möglichen Konflikte zu bestehenden kleinflächigen und punktuellen schutzwürdigen 
Objekten oder Flächen innerhalb des Geltungsbereiches der 64. FNP-Änderung bewältigen 
zu können, ist ein Ausschluss der Nutzung „Bestattungswald“ für diese Flächenbereiche for-
muliert formuliert. 

Abbildung 23 Beikarte zur 64. FNP-Änderung „Bestattungswald“ (o.M.)  
Flächenbereiche mit Nutzungsausschluss 

 
(Grundlage: Planwerk Gemeinde Niederkrüchten / IB Lange GbR  

Der Nutzungsausschluss gilt für die wertgebenden Flächen der Einzelbiotope (gem. Darstel-
lung Landschaftsplan) sowie für die Flächenbereiche oder punktförmigen Stellen, auf  denen 
Bodendenkmale festgestellt sind oder vermutet werden. Die Abgrenzungen liegen georeferen-
ziert vor und können somit im Sinne der Vollzugsfähigkeit eindeutig in der Örtlichkeit ausge-
grenzt werden. 

4.2 Nachrichtliche Übernahmen 

Nachrichtliche Übernahmen sind im Flächenbereich der Darstellung der beabsichtigten 64. 
FNP-nicht erforderlich.  

Die in der Darstellung des F des rechtsgültigen NP (Stand 1981) noch dargestellte Richt-
funkstrecke im Bereich des Plangebietes ist mit derzeitigem Kenntnisstand nicht mehr aktiv. 
Eine entsprechende nachrichtliche Übernahme entfällt somit. 
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5 FORSTRECHTLICHE BELANGE UND BEGRÜNDUNG 

Die Nutzung des Waldes als Bestattungs- bzw. Begräbniswald führt forstrechtlich nicht zu ei-
ner Waldumwandlung. Die Nutzung des Waldes als Begräbniswald ist von der Nutzfunktion 
des Waldes gedeckt. Die forstwirtschaftliche Nutzung wird nicht eingestellt, sondern zeitlich 
begrenzt mit einer anderen Zielsetzung betrieben. Anstatt ausschließlich Holz zu ernten wer-
den die ausgewählten Bestattungsbäume für 99 Jahre gepflegt und erhalten. Nach dieser Zeit 
können sie jedoch auch wie bisher forstwirtschaftlich zur Holzgewinnung genutzt werden. Die 
Waldfunktion bleibt im vollen Umfang erhalten und der Wald wird durch in Teilflächen bevor-
stehenden Waldumbau wald-ökologisch aufgewertet.  

Der Wald bleibt weiterhin für alle Menschen frei zugänglich und erfüllt nach wie vor uneinge-
schränkt seine Schutz- und Erholungsfunktion. Es erfolgt keiner Einfriedung des Bereiches. 
Demnach umfasst die Darstellung der Bezeichnung „Wald“ im Flächennutzungsplan alle im §1 
Bundeswaldgesetz (BWaldG) enthaltenen Merkmale und Funktionen des Waldes. 

Im Land Nordrhein-Westfalen ist es unstrittige Rechtssaufassung, dass ein Bestattungswald 
auch nach seiner Ausweisung Wald im Sinne des Landesforstgesetzes NRW bleibt. Die Ei-
genschaft des Waldes bleibt erhalten und der Wald bleibt wie bisher frei zugänglich für Nah-
erholungssuchende. Pflege und Bewirtschaftung der Fläche obliegen weiterhin der Gemeinde 
Niederkrüchten als Waldeigentümer. Da sich überwiegend nur Laubholzbestände für einen 
Bestattungswald eignen, werden die Baumarten der potenziell natürlichen Vegetation geför-
dert. 

Grundsätzlich erfolgen Pflegemaßnahmen im Bestattungswald mit dem Ziel, die Bestattungs-
bäume optimal in ihrer Vitalität und Entwicklung zu begünstigen, den typischen Charakter des 
Waldbestandes weitestgehend zu erhalten und zu entwickeln. In den laubholzreichen Partien 
des Bestattungswald-Gebietes werden die ausgewählten Bestattungsbäume in mehrjährigen 
Abständen bei Bedarf dadurch begünstigt, dass einzelne Nachbarbäume gefällt werden, so-
fern diese eine deutliche Konkurrenz darstellen. In den Beständen, in denen jüngere Nadel-
bäume mit einzeln eingemischten Laubholzarten dominieren, werden die bislang vital geblie-
benen Laubbäume gefördert. Ziel ist es hier, mittelfristig einen laubholzbetonten Bestand zu 
erhalten. Vorhandenes Laubholz soll, sofern ausreichend vital, nach Möglichkeit erhalten blei-
ben und für den Folgebestand genutzt werden. Die Pflege und Bewirtschaftung der Waldfläche 
wird weiterhin dem Waldbesitzer obliegen.  

Durch die Art der Bewirtschaftung und Pflege im Bestattungswald werden die Ziele gemäß § 
1a Landesforstgesetz NRW als Kennzeichen einer nachhaltiger Forstwirtschaft erfüllt: „die Be-
treuung von Waldflächen und ihre Nutzung in einer Art und Weise erfolgt, dass die biologische 
Vielfalt, die Produktivität, die Verjüngungsfähigkeit, die Vitalität und die Fähigkeit, gegenwärtig 
und in Zukunft wichtige ökologische, wirtschaftliche und soziale Funktionen zu erfüllen, erhal-
ten bleibt und anderen Ökosystemen kein Schaden zugefügt wird.“ Die mit der Bewirtschaftung 
des öffentlichen Waldes betraute Kommune wird die Wohlfahrtswirkungen des Waldes zu si-
chern und in besonderem Maße die Erholung der Bevölkerung somit weiterhin ermöglichen 
und sichern (vgl. §§ 31 und 32 Landesforstgesetz NRW). 

In Bezug auf die Wahrung der Verkehrssicherungspflicht im Wald bzw. in der Sondernutzform 
des Bestattungswaldes ergeben sich verschiedene Aspekte der Pflege, die Berücksichtigung 
finden müssen. Grundsätzlich gestattet § 14 Abs. 1 Bundeswaldgesetz (BWaldG) das Betreten 
des Waldes zum Zwecke der Erholung auf eigene Gefahr. Auf der Grundlage des § 823 Abs.1 
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BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) ist der Waldbesitzer lediglich verpflichtet, Waldbesucher vor 
atypischen Gefahren zu schützen, das heißt, der Waldbesitzer hat nur solche Gefahrenstellen 
zu beseitigen, die über das übliche Risiko bei der Waldbenutzung hinausgehen und keinen 
waldtypischen Charakter haben. Daraus ergibt sich, dass ein Benutzer z.B. keinen Schutz vor 
„Stolperfallen“, abbrechenden Ästen, herausstehenden Wurzeln etc. erwarten kann.  

Die Pflicht zur Kontrolle an den Wegrändern stehender Bäume ist jedoch nicht vergleichbar 
mit der Sicherungspflicht, wie sie im Hinblick auf Straßenbäume gelten. Inhaltlich ist eine Sicht-
kontrolle der Bäume vom Boden aus als ausreichend anzusehen. Die Zeitabstände sind nach 
pflichtgemäßem Ermessen unter Berücksichtigung der jeweiligen Gegebenheiten zu bestim-
men (vgl. Verkehrssicherungspflichten der Gemeinden auf Waldwegen, BADK-Informationen 
(Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer)). Da der Bereich des Bestat-
tungswaldes sich im kommunalen Wald befindet, obliegt der Gemeinde die allgemeine Ver-
kehrssicherungspflicht für diesen Waldbereich. Bäume, die als Bestattungsbäume ausgewählt 
wurden, müssen einer zusätzlichen Sichtkontrolle unterzogen werden, inwieweit Äste etc. 
bruchgefährdet sind, bzw. inwieweit die Bäume Fäulnis, Pilzbefall oder sonstige Krankheits-
merkmale aufweisen.  

Hauptwege (hier die vorhandenen Forstwege im Bestand) sollten im regelmäßigen Turnus von 
auf Unebenheiten etc. kontrolliert werden, wie es der erhöhten Verkehrssicherungspflicht in 
Bestattungswäldern zukommt. Begründet ist dies durch die Tatsache, dass es sich bei Bestat-
tungswäldern üblicherweise um Wälder mit großen und alten Bäumen handelt. Von diesen 
Bäumen geht eine erhöhte Gefahr aus und gerade diese Bäume dienen i.d.R. als Bestattungs-
baum und diese Bäume werden durch die Besucher aufgesucht. Daraus ergibt sich eine Ver-
kehrssicherheitspflicht für den Waldeigentümer mit höheren Anforderungen. 

Im Grundsätzlichen darf davon ausgegangen werden, dass der typische oder spezifische Be-
sucherverkehr und die -frequenz, wie sie für die Verhältnisse im Bestattungswald in Betracht 
kommen, auch maßgebend für den Umfang der Verkehrssicherungspflicht ist. Laut verschie-
dener Empfehlungen richten sich die Baumkontrollen und Sicherungsmaßnahmen im Bestat-
tungswald am allgemeinen waldbaulichen Zustand des Bestattungswaldes selbst und dem Zu-
stand der einzelnen Bestattungsbäume sowie dem Zustand der Bäume in nächster Umgebung 
der Bestattungsbäume. Dabei sind die Lage des Bestattungswaldes und der Standort der Be-
stattungsbäume, deren Frequentierung und die Sicherheitserwartung der Besucher des Be-
stattungswaldes sowie die Zumutbarkeit der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen im Bestat-
tungswald zugrunde zu legen.  

Zu diesem Zweck sind Kontrollen durch die Kommune mittels geschulten Baumkontrolleuren 
einzusetzen, damit die Kontrollpflicht dem von der Rechtsprechung geforderten Standard ge-
nügt. Die Verkehrssicherungskontrollen werden vertraglich geregelt. Die Kontrollen sind min-
destens einmal jährlich in unbelaubten Zustand der Bäume erforderlich. Durch die hierbei er-
stellten Kontrollprotokolle können gesonderte Maßnahmen zur Durchführung der erforderli-
chen Arbeiten der Verkehrssicherung beauftragt werden. Sonstige Baumfällungen und / oder 
Totholzbeseitigungen werden, falls geboten, nach Absprache mit dem Waldbesitzer ausge-
führt. Eine Abstimmung mit der zuständigen Unteren Forstbehörde in Bezug die Kontrollen zur 
Verkehrssicherungspflicht erfolgt bei Inbetriebnahme des Bestattungswaldes. 
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6 VERKEHRSTECHNISCHE BELANGE UND INFRASTRUKTUR 

6.1 Äußere verkehrstechnische Erschließung 
Die notwendige grundsätzliche und leistungsfähige verkehrstechnische Erschließung des 
Plangebietes für PKW ist über öffentlich gewidmete Straßen (Roermonder Straße) und Wege 
(asphaltierter ausgebauter Forstweg der Gemeinde Niederkrüchten) gegeben und gesichert. 

Ein zusätzlicher Bedarf grundsätzlich anderer oder an alternativen Erschließungen für PKW 
aus den östlich gelegenen Siedlungsflächen der Ortslagen Elmpt oder Overhetfeld über (unter 
anderem) die „Alte Zollstraße“ ist nicht erforderlich. Derartige Erschließungsvarianten als 
Haupterschließung lösen in den Wohngebieten bzw. in den Quartieren auf den in Teilen engen 
Straßen Konflikte aus, die nicht oder nur schwer zu bewältigen wären. 

Die grundsätzliche Erreichbarkeit der Flächen des Bestattungswaldes mit dem Fahrrad oder 
auch fußläufig ist aus allen Richtungen über die vorhandenen gut ausgebauten Wegenetze 
gesichert. Eine unmittelbare Erreichbarkeit mittels Verkehrsmitteln des öffentlichen Personen-
nahverkehrs (ÖPNV) kann nicht erfolgen, da die für den Bestattungswald geeigneten Waldflä-
chen deutlich abseits der Ortslagen bzw. der Streckenverbindungen des ÖPNV (Buslinien) 
liegen. Die nächst entfernt gelegene Bushaltestelle befindet sich an der Roermonder Straße, 
in Höhe der Waldstraße. 

6.2 Innere Erschließung durch Wege und Stellflächen 
Die Erreichbarkeit der Teilflächen des Bestattungswaldes für PKW der Besucher ist durch die 
vorhandenen Haupt-Forstwege gesichert. Die gut ausgebauten Forstwege führen den Besu-
cher mit seinem PKW bis zur beabsichtigten Stellplatzfläche. Ein zusätzlicher Ausbau oder 
Umbau von Wegen ist nicht erforderlich. Der heutige Ausbauzustand gemäß der forstlichen 
ordnungsgemäßen Waldbewirtschaftung bleibt unverändert. Zusätzliche Eingriffe in Waldflä-
chen oder den Landschaftsraum finden für die innere Wegeerschließung nicht statt. 

Die sonstige innere Erschließung im Geltungsbereich ist durch die vorhandenen Hauptforst-
wege und sonstigen Forstwege ebenfalls hinreichend gesichert. Alle Teilflächen, in denen Be-
stattungsbäume ausgewählt würden, können von diesen Wegen aus erreicht und angelaufen 
werden. Ein zusätzlicher Ausbau oder die Neuanlage derartiger Wege ist nicht erforderlich. 
Innerhalb der Flächen werden nach jeweiligen lokalen Erfordernis lediglich Pfade auf dem vor-
handenen Waldboden zu den Bestattungsbäumen angedeutet, um die Begehung der Flächen 
zu lenken und zu ordnen. Insbesondere der Übergang von den Hauptwegen in die Flächen 
wird gelenkt und herausgearbeitet. 

Durch diese sehr extensive und landschaftsangepasste Vorgehensweise wird der Charakter 
der Waldflächen, seine Eigenschaften und der Unterwuchs aber auch das Entwicklungspoten-
tial der Waldflächen gewahrt und notwendige Anpassungen bzw. Veränderungen auf ein Mi-
nimum reduziert. Die weitestgehende Sicherstellung einer in den Grenzen der Verkehrssiche-
rungspflicht möglichst naturbelassenen Waldfläche wird angestrebt. Damit ist auch für die in-
nere Erschließung ein hohes Maß der Vermeidung und Verminderung von Störungen oder 
Anpassungen der Flächenbereiche gegeben. 

Die Führung der Besucher mit deren PKW innerhalb des Geltungsbereiches zu einer Sammel-
stelle für das Abstellen / parken der PKW ist ein wichtiger Aspekt, um eine Ordnung der Ver-
kehre sicherzustellen. Sofern keine Maßnahmen ergriffen würden, ist sicher zu erwarten, dass 
PKW ungeordnet und an den Wegerändern in allen Flächen abgestellt werden. Die daraus zu 
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erwartenden Negativeffekte sollen durch die Anlage von Stellplatzflächen am Hauptweg in 
räumlicher Nähe zum Andachtsplatz unterbunden werden. Von daher ist die Anlage von Stell-
platzflächen begründet und notwendig.  

Für den geplanten Bestattungswald werden mit den angedachten ca. 15 – 18 Stellplätzen 
ausreichend Parkflächen zur Verfügung, um die Bedarfe hinreichend zu decken. Eine Wende-
möglichkeit ist im Bereich der angedachten Stellplätze gegeben. Die Anlage der Stellplatzflä-
chen ist so gewählt, dass diese möglichst flächensparend angelegt werden können. Der Aus-
baustand ist einfach und analog der bestehenden Wanderparkplätze im umgebenden Wald-
gebiet.  

Damit ordnen sich die Stellplatzfläche dem Wald und dem lokalen Landschaftsteilraum unter. 
Negative oder erheblich negative Wirkungen auf die Schutzgüter (gemäß UVPG) können da-
mit grundsätzlich vermieden werden und sind aufgrund der Kleinflächigkeit der Anlage auch 
nicht zu erwarten. 

Zusätzliche Stellplätze sind mit derzeitigem Erkenntnisstand nicht erforderlich. Es liegen aus-
reichende Erfahrungswerte aus vergleichbaren Bestattungswald-Projekten hinsichtlich der 
Nutzungsintensität vor. Die im oben aufgeführten Planungskonzept (vgl. auch Kap. 3) darge-
legten Erfahrungswerte sind für die Bemessung der Anzahl notwendiger Stellplätze umfänglich 
und anhand der anzunehmenden Anzahl der Beisetzungen und sonstigen Nutzungen begrün-
det und hinreichend negativ abgeschätzt.  

Damit ist die Kapazität der Stellplätze unter Berücksichtigung des sparsamen Umgangs mit 
Grund und Boden (§ 1a Abs. 2 BauGB) ausgelegt und in der Fläche auf das anzunehmende 
Mindestmaß begrenzt. Im Hinblick auf die sich u.a. durch den demographischen Wandel än-
dernde Bestattungskultur (keine Grabpflege und/oder häufige Besuche an Gräbern) ist die ge-
wählte Anzahl von Stellplätzen zudem begründet und angemessen. Die vorhandenen forstlich 
genutzten Wege bleiben unverändert bestehen und sind dem unter anderem dem Waldeigen-
tümer / Bewirtschafter weiter zugänglich. 

6.3 Infrastruktur und sonstige Erschließung 
Energie- und Wasserversorgung sowie Telekommunikation 

Einrichtungen zur Energieversorgung wie z.B. der Stromversorgung oder Gasversorgung wer-
den nicht erforderlich und werden für die Umsetzung der Nutzung des Bestattungswaldes nicht 
erforderlich. Einrichtungen wie Beleuchtung und bauliche Anlagen mit Stromversorgung sind 
ausgeschlossen. 

Einrichtungen zur Wasserversorgung sind ebenfalls nicht erforderlich und werden ausge-
schlossen. 

Infrastruktur zu Fernmeldeeinrichtungen oder anderen Telekommunikationselementen werden 
grundsätzlich bei der im Plankonzept dargelegten Bestattungsform nicht benötigt und ebenfalls 
ausgeschlossen.  

Abfallwirtschaft / Abwasser 

Bauliche Anlagen als Einrichtungen für die Abfallwirtschaft sind nicht erforderlich. Im Bereich 
der Stellplatzanlage bzw. in Nähe des Informationsschildes wird ein Abfallbehälter (-korb) vor-
gesehen werden. Das Entleeren des Abfallbehälter ist durch den Betreiber gewährleistet. Wei-
tere Abfallbehälter sind mit derzeitigem Kenntnisstand nicht erforderlich.  
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Die Aufstellung ist notwendig und begründet, da ansonsten anzunehmen ist, dass durch die 
Besucher Restabfälle ungeordnet im Wald weggeworfen würden. Mit der Aufstellung von Be-
hältern ist die Aufforderung des sachgemäßen Umganges mit Abfall in der freien Landschaft 
gegeben und signalisiert. 

Aus Gründen der Versorgung mit sanitären Einrichtungen und Nutzungen durch mehrere Per-
sonen wie bei Beisetzungen, Veranstaltungen oder Führungen ist das Vorhalten einer mobilen 
Toilettenanlage (eine Kabine) begründet und erforderlich. Eine fehlendes Angebot bzw. eine 
Einrichtung gegenüber diesen Bedürftigkeiten führt zu ungeordneten Zuständen und „Fehl-
Nutzungen“. Die beabsichtigte Einrichtung ist in sich geschlossen und autark sowie klein und 
jederzeit durch den Betreiber überwachbar.  

Einrichtungen für Abwasserableitung (Regenwasser / Schmutzwasser) werden nicht notwen-
dig und können sicher ausgeschlossen werden.  

 

7 WEITERE UND SONSTIGE BELANGE  

7.1 Altlastenverdachtsflächen und Altlasten 
Nach derzeitigem Kenntnisstand befinden sich keine rechtskräftig festgestellten Altlasten oder 
altlastenverdächtige Flächen im Geltungsbereich der 64. FNP-Änderung. Sonstige Altablage-
rungen, Altstandorte oder Grundwasserschadensfälle sind der Gemeinde als Trägerin der Pla-
nung ebenfalls nicht bekannt.  

7.2 Belange der Gleichstellung 
Die Darstellungen zum „Bestattungswald“ und die Festlegungen im Zuge der nachgestellten 
Antrages nach BestG NRW erfolgen so, dass dessen Zweckbestimmung allen Menschen der 
Bevölkerung gleichermaßen dienen kann. Es sind keine Darstellungen enthalten, die verschie-
dene Bevölkerungsgruppen bevorteilen oder benachteiligen. Der Bestattungswald steht 
grundsätzlich allen Religionen und Weltanschauungen offen. 

7.3 Belange der sozialen Infrastruktur  
Etwaige Einrichtungen zur sozialen Infrastruktur sind im Geltungsbereich nicht erforderlich. Es 
sollen keine weiteren Einrichtungen der sozialen Infrastruktur oder Gemeinbedarfseinrichtun-
gen für den Bedarf des Gebietes angelegt werden. Ein solcher Bedarf ergibt sich durch das 
Gebiet selber nicht. 

7.4 Belange der Bodenordnung  
Belange der Bodenordnung sind nicht berührt. Die Gemeinde ist im Besitz und Eigentum der 
Waldflächen im Geltungsbereich, so dass keine Verfahren zur Bodenordnung erforderlich sind. 

7.5 Bergbauliche Belange und Berechtsamkeiten 
Belange des Bergbaues werden durch das Vorhaben der Darstellung eines Bereiches mit der 
Zweckbestimmung „Bestattungswald“ nicht negativ berührt. Durch das Vorhaben sind keine 
Rohstoffsicherungsflächen betroffen. Es befinden sich nach derzeitigem Kenntnisstand aktuell 
keine unter Bergaufsicht stehenden Betriebe im Planbereich und dessen näherer Umgebung. 

Berechtsamkeiten liegen nur für Aufsuchungen vor. Diese werden durch die beabsichtige Än-
derung der Darstellung des FNP nicht negativ berührt. 
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7.6 Belange der Archäologie und der Boden-Denkmalpflege  
Auf Grund der Tatsache, dass der gesamte Geltungsbereich und sein Umfeld mit den heutigen 
Waldflächen durch zurückliegende Siedlungstätigkeiten stets in Anspruch genommen wurde 
und aus den jeweiligen Epochen diverse bodendenkmalpflegerisch wertvolle und wertgebende 
Bereiche und Flächen festgestellt werden können, kommt der Rücksichtnahme auf diese Tat-
bestände durch die Bauleitplanung eine besondere Bedeutung zu  

Die Gemeinde ist durch die Vorschriften des Baugesetzbuches (§ 1 Abs. 6 Nr. 5) in Verbindung mit 
dem Denkmalschutzgesetz NW (§ 11 DSchG NW) verpflichtet, im Rahmen der Bauleitplanung die 
Sicherung und damit den Erhalt der Bodendenkmäler zu gewährleisten. Dies gilt nicht nur für ein-
getragene, sondern auch für vermutete Bodendenkmäler (§ 3 Abs. 1, S. 4 DSchG NRW). Es be-
steht eine gesetzliche Verpflichtung zur Berücksichtigung denkmalrechtlicher Belange. Da die Bau-
leitplanung dem denkmalrechtlichen Auftrag zur Sicherung des Bodendenkmals inhaltlich verpflich-
tet ist, ist anzustreben, dass diesbezüglich eine eindeutige Rechtsposition vorgegeben wird und so 
die Möglichkeit einer Beeinträchtigung des Objektes in Vorfeld sicher verhindert wird. 

Um dem nachzukommen wurden planerisch die Bereiche des festgestellten römerzeitlichen Fund-
platzes PRP 2016/0222 sowie die Bereiche der urgeschichtlichen und mittelalterlichen Fundstellen 
im Norden als vermutetes Bodendenkmal aus dem Geltungsbereich der Darstellung der 64. FNP-
Änderung herausgenommen. Der ggfs. nicht oder nur sehr schwer aufzulösende Zielkonflikt wird 
dadurch vermieden. Die beiden Areale der Bodendenkmale können (gesondert) ohne Beeinträch-
tigung einer überlagernden Darstellung gesichert und dauerhaft erhalten werden.  

Für die punktuellen Fundstellen der Bodendenkmäler, die im Geltungsbereich bekannt und räum-
lich verortet sind, ist zur Vermeidung jedweden Konfliktes eine explizite Darstellung der Lage als 
Beikarte erfolgt, die für diese Flächenbereiche einen Eingriff in den Boden sicher ausschließt. Für 
diese Bereiche ist die Nutzung im Sinne der oben formulierten Zulässigkeiten als Bestattungswald 
ausgeschlossen. 

Die Art der Nutzung „Bestattungswald“ wird im Wald-Bestand zudem eine punktuelle Grabtiefe 
(Urne) von wenigen Dezimetern unter Flur nicht überschreiten. Die Besorgnis, ggfs. in diesem lo-
kalen Landschaftsraum Funde wesentlicher Bedeutung in den waldbaulich in den obertesten Hori-
zonten beeinflussten Bodenschichten zu tangieren oder diese widrigenfalls zu beeinflussen wird als 
gering bewertet.  

Unberührt von diesem Vorgehen bleibt für den übrigen Bereich der Hinweis auf die § 15 DSchG 
NRW (Entdeckung von Bodendenkmälern) und § 16 (Verhalten bei der Entdeckung von Boden-
denkmälern). Wenn bei Erdarbeiten zur Bestattung im Wurzelanlaufbereich der Bestattungsbäume 
Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsatz, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände wie zum Bei-
spiel Scherben, Steingeräte, Knochenreste oder vergleichbares entdeckt werden, so werden diese 
gemäß DSchG NRW unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege gemeldet. Funde und Fund-
stelle sind in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entschei-
dung gem. den Vorgaben zu sichern.  

Da sich in der Nutzungsphase des Bestattungswaldes keinerlei tiefgreifenden oder flächigen Bo-
denveränderungen ergeben können (nur: punktuelle Bestattung Urne am Stammfuß eines Bau-
mes) und Boden- und Reliefveränderungen in den Waldflächen ausgeschlossen sind, sofern nicht 
bereits durch die vorlaufende Waldnutzung in den oberen Bodenhorizonten geschehen, ist die 
Wahrscheinlichkeit der aktiven Entdeckung eines Bodendenkmales zusätzlich als sehr gering und 
eher unwahrscheinlich zu bewerten.  
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8 UMWELTSITUATION 

Im Rahmen der 64. Änderung des FNP wird eine Umweltprüfung (gemäß § 2 Abs. 4 BauGB) 
durchgeführt und ebnengerecht ein Umweltbericht (gemäß §§ 2 und 2a BauGB) erstellt. Der 
Umweltbericht als Ergebnis der Umweltprüfung ist Bestandteil der Begründung – siehe Teil 2 
der Begründung - und stellt die Umweltauswirkungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB unter Be-
rücksichtigung der Bau- und Betriebsphase u.a. auf „Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, 
Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische 
Vielfalt“ und „auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt“ so-
wie „auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter“ dar.  

Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Vermeidungs-, Minderungs- und Verringerungs-
maßnahmen der festzustellenden Eingriffe und Beeinträchtigungen sowie erforderlicher Kom-
pensationsmaßnahmen sind erhebliche Umweltauswirkungen durch die Realisierung der vor-
gesehenen Planung mit derzeitigem Planungsstand voraussichtlich nicht zu erwarten.  

8.1 Belange des Immissionsschutzes  
Die Belange des allgemeinen Immissionsschutzes werden durch die vorliegende Planung 
nicht berührt. Negativ wirkende Emissionen des Vorhabens, die zu nachteiligen oder erheblich 
nachteiligen Auswirkungen auf Schutzgüter führen können, können sicher aufgrund der Vor-
habenart „Bestattungswald“ / „Friedwald“ / „Ruheforst“ ausgeschlossen werden. 

Auch auf das Vorhaben potenziell selbst einwirkende Immissionen sind im Geltungsbereich 
nicht gegeben. Die südlich des Geltungsbereiches bestehende Bundesautobahn A 52 liegt in 
ca. ≥ 500 m Distanz zu den Zielflächen im Geltungsbereich. Erheblich negative Lärmeinwir-
kungen und sonstige Immissionen der Autobahn sind durch die Distanz ausgeschlossen. Der 
Zweck der Planung „Bestattungswald“ ist in der grundsätzlichen Zielerreichung nicht berührt. 

Der südlich des Plangebietes (Fläche für den Wald mit der Zweckbestimmung „Bestattungs-
wald“) im RPD dargestellte Windenergiebereich (WEB) ist nicht durch die Planung betroffen. 
Das vorliegende Plangebiet liegt außerhalb des WEB. 

Bezüglich der Fragestellung, ob zukünftig vom dargestellten Windenergiebereich (WEB) unter 
der Maßgabe der Darstellung als WEA-Konzentrationszone und der dann potentiellen bauli-
chen und betrieblichen Umsetzung von WEA Immissionen den Darstellungsbereich des Plan-
gebietes negativ berühren, ist zunächst festzuhalten, dass hinsichtlich der Vorgaben des LEP 
NRW (am 06. August 2019 in Kraft getreten) klarzustellen ist, dass gemäß 7.3-1 Ziel Walder-
haltung und Waldinanspruchnahme „Wald (…) zu erhalten, vor nachteiligen Entwicklungen zu 
bewahren und weiterzuentwickeln (ist). Dazu werden in den Regionalplänen entsprechende 
Waldbereiche festgelegt, die in der Regel eine Inanspruchnahme durch entgegenstehende 
Nutzungen ausschließen. Ausnahmsweise dürfen Waldbereiche für entgegenstehende Pla-
nungen und Maßnahmen nur dann in Anspruch genommen werden, wenn für die angestrebten 
Nutzungen ein Bedarf nachgewiesen ist, dieser nicht außerhalb von Waldbereichen realisier-
bar ist und die Waldumwandlung auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt wird.“ 

Die im RPD dargestellten Vorranggebiete / WEB, die von Waldbereichen überlagert sind – 
sofern die o.g. Ausnahmevoraussetzungen des Ziels 7.3-1 nicht gegeben sind – damit zwar 
evtl. in den Kommunen derzeit nicht in FNP-Windenergieflächen umzusetzen, weil dem ggf. 
der LEP NRW entgegensteht. Sie haben aber weiterhin als Vorranggebiete Gültigkeit, d.h. in 
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Ihnen dürfen keine der Zielsetzung der WEB entgegen stehenden Planungen erfolgen (vgl. § 
7 Abs. 3 Nr. 1 ROG).  

Im Falle eines nachgewiesenen Bedarfs bzw. wenn außerhalb der Waldbereiche nicht genü-
gend substantieller Raum für die Windenergie geschaffen werden kann, sind sie (als potenziell 
gut geeignete Standorte) grundsätzlich als Ausnahme von der Regel umsetzbar und auch wei-
terhin vollzugsfähig (wenn keine anderen fachrechtlichen fachrechtlicher Hindernisse - z.B. 
Artenschutz - dem entgegen stehen).  

Inwieweit der oben angesprochene WEB im Sinne des Nachweises hinreichenden substanti-
ellen Raumes im Gemeindegebiet erforderlich wird und ob die deutlich erkennbaren konkur-
rierenden Belange (massive artenschutzrechtliche Konflikte, Laubwaldflächen, Planfestge-
stellte und bereits umgesetzte Kompensationsmaßnahmen Dritter) auf Grund der Erlasslage 
und fachtechnischen Einschätzungen bzw. Prüfungen überwindbar und damit eine Darstellung 
im DNP der Gemeinde vollzugsfähig wäre, ist für die Bewertung einer Zulässigkeit aus immis-
sionstechnischer Sicht nicht von entscheidender Natur. Auch unter der Annahme, dass im 
WEB eine Darstellung für die Gemeinde möglich und eine Errichtung von WEA zulassungsfä-
hig ist, führt bei Annahme des Baus und Betriebes einer WEA nicht zu einer unzulässigen 
Beeinträchtigung der beabsichtigten Nutzung im Geltungsbereich (Fläche für den Wald mit der 
Zweckbestimmung „Bestattungswald“). Die Nutzung „Bestattungswald“ hat  - analog zu der 
Darstellung der Gemeinbedarfsfläche „Friedhof“ (§5 BauGB) – keinen unmittelbar definierten 
Anspruch auf Immissionsschutz. Gemäß TA Lärm 98 ist der Schutzanspruch für Friedhöfe in 
der Regel nur für die Tageszeit gegeben. Das Schutzinteresse ist in der Regel hinreichend 
gewahrt, wenn ein Immissionsrichtwert von 60 dB(A) für die Tageszeit nicht überschritten wird 
(analog Richtwert für z.B. „Mischgebiete“). Eine derzeit moderne WEA erreicht einen Schall-
leistungspegel von ca. 60 dB(A) nach ca. 70-120 m (gemessen vom Fußpunkt der Anlage).  

Da der Darstellungsbereich des WEB (bzw. der potentiellen Konzentrationszone) einen Ab-
stand zum Darstellungsbereich „Bestattungswald“ von mind. ca. 70 – 200m aufweisen wird, 
kann für die möglichen Immissionsorte im Bestattungswald von einer Distanz zur potentiell 
nächsten WEA von ca. 120 – 130 m ausgegangen werden (70 m Minimumabstand zzgl. Hälfte 
Rotordurchmesser ca. 50-60 m). Selbst bei ungünstiger Fallkonstellation ist zu erwarten, dass 
der in der Regel anzuwendenden Immissionsrichtwertsicher eingehölten werden kann. 

Damit entspricht die Planung ebenfalls dem Rücksichtnahmegebot im Sinne des BauGB (z.B. 
im Sinne von § 31 (2), da die Planung auch mit den Interessen anderer (nachbarlicher) Pla-
nungen vereinbar ist und eine potentielle Grundstücksnutzung für der Bau und Betrieb von 
WEA unter Rücksicht auf die benachbarte Nutzung („Bestattungswald“) genehmigt und aus-
geübt werden könnte. Etwaige gegenläufige Nachbarinteresse kollidieren nicht. Die Zumutbar-
keit des Vorhabens für die Nachbarschaft ist berücksichtig und gewahrt. 

8.2 Klimaschutz und Klimawandel 

Klimaschutz und Klimawandel sind eines der zentralen Umweltthemen der aktuellen Zeit. Koh-
lendioxidanstieg in der Atmosphäre, Zunahme winterlicher bzw. Abnahme sommerlicher Nie-
derschläge, Anstieg der Jahresmitteltemperatur und höhere Wahrscheinlichkeiten von Extrem-
wetterereignissen sind als Klimatrends bekannt. Dabei nehmen Kommunen zum Schutz des 
Klimas und zur Luftreinhaltung durch die Instrumente der Bauleitplanung eine zentrale Rolle 
ein, da behördenverbindlich und / oder rechtsverbindlich über eine umweltverträgliche Nutzung 
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von Grund und Boden entschieden wird. Diesem Sachverhalt tragen verschiedene gesetzliche 
Anforderungen Rechnung. 

Darstellungen können auf Ebene des FNP zwar gemäß Planungsrecht nur aus städtebauli-
chen Gründen erfolgen, nichtsdestotrotz sind das Klima schützende Belange in der Abwägung 
zu berücksichtigen. So fordert das BauGB in § 1 Absatz 5, dass „die Bauleitpläne eine nach-
haltige städtebauliche Entwicklung …. gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine men-
schenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu ent-
wickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtent-
wicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild bau-
kulturell zu erhalten und zu entwickeln.“ Und: „Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll so-
wohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die 
der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden“ (BauGB in § 1a Ab-
satz 5; Klimaschutzklausel).  

Weiter sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen gemäß § 1 Absatz 6, Satz 7a insbesondere 
„ die Belange des Umweltschutzes…, insbesondere die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, 
Boden, Wasser, Luft und Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft 
und die biologische Vielfalt“, „die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und 
effiziente Nutzung von Energie“(Satz 7f) sowie „die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität“ 
(Satz 7h) zu berücksichtigen. Weiterhin bestehen Sonderregelungen zur sparsamen und effi-
zienten Nutzung von Energie http://www.umwelt-online.de/regelwerk/bau/baugb/z11_1509.htm - 
a11(§ 248 BauGB) sowie für die Nutzung von Windenergie in der Bauleitplanung (§ 249 
BauGB).  

Als Maßnahmen des Klimaschutzes und der Vermeidung des Klimawandels können für die vorlie-
genden Planung der Änderung folgende Punkte benannt werden: 

+ Erhalt von Waldflächen und Umbau der Waldflächen in Laubbaumflächen 
+ Sicherung der Flächen im Sinne der Ziele des Landesforstgesetzes 

Mit der Festlegung und Absicht der geplanten Nutzung der Waldflächen als „Bestattungswald“ 
kommt die Gemeinde Niederkrüchten in wesentlichen Teilen den Grundsätzen des „sparsa-
men Umgang mit Grund und Boden“ sowie „Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß 
zu begrenzen“ gemäß § 1 a Abs. 2 BauGB nach. 

8.3 Belange der Wasserwirtschaft und des Wasserschutzes  
Die grundsätzlichen Belange aus wasserwirtschaftlicher Sicht sind gewahrt. Der Gebietsbe-
reich liegt außerhalb von Wasserschutzzonen oder Trinkwasserreservegebieten. Im Bestat-
tungswald werden Maßnahmen zum Schutz vor Bodenerosion und dem Schutz vor Eintrag 
gefährdender Substanzen nicht notwendig.  

Der Oberlauf des gewidmeten grabenartigen Fließgewässers Tackenbendener Bach nördlich 
„Alte Zollstraße“ dient neben der allgemeinen Ableitung der Niederschlagswässer derzeit maß-
geblich zur Entwässerung des Weges. Diese Flächen werden nicht durch die Nutzung als Be-
stattungswald berührt, da sie für das Nutzungsziel ungeeignet sind. Gleiches gilt für den po-
tentiellen Uferrandstreifenbereich (nach Norden ausgerichtet), da in Annäherung an das Ge-
wässer keinerlei Bestattungsbäume nutzbar sind oder wären.  

Flächen, die als Überschwemmungsgebiete gekennzeichnet sind, existieren ebenfalls nicht im 
Geltungsbereich. 

http://www.umwelt-online.de/regelwerk/bau/baugb/z11_1509.htm#a11
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/bau/baugb/z11_1509.htm#a11
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In Bezug auf Oberflächengewässer (hier Stillgewässer) wird die vorhandene kleinflächige, 
temporär wasserführende Teichfläche erhalten und gesichert werden. Nutzungen durch den 
Bestattungswald finden in diesem Flächenbereich und den Übergangsflächen nicht statt. 

Das Grundwasser wird zu jeden Zeitpunkt des Betriebes des Bestattungswaldes geschützt. 
Durch Beisetzungen in den Waldstandorten sind keine gesundheitshygienischen Beeinträch-
tigungen zu erwarten. Urnen, die im Wald verwendet werden, sind ausschließlich aus Material, 
das sich nach wenigen Jahren schadstofffrei zersetzt. Auch die Totenasche ist unbedenklich, 
da sie nach wissenschaftlichen Erkenntnissen keine negativen Auswirkungen auf den Boden 
und die Ökologie des Waldes hat. Bei der ausschließlich vorgesehenen Urnenbestattung wer-
den ausdrücklich keine tierischen oder menschlichen Gewebeteile vergraben, so dass weder 
Verwesungsart noch Verwesungsintensität eine Rolle spielen.  

Während des biologischen Abbaus der Urne (vgl. auch Kap. 3.2) (je nach Bodeneigenschaften 
ca. 5-15 Jahre; sandig-luftige Böden beschleunigen den Zerfallsprozess) werden keine was-
sergefährdenden Stoffe freigesetzt. Die im Geltungsbereich anstehenden Böden, die für die 
Bestattung alle geeignet sind (bodenmechanisch/ in Bezug auf die Bodenarten), sind bis unter 
die Grabsohle auch bei höchsten Grundwasserständen frei von Grund-, Schicht- oder Sicker-
wasser. Eine Beeinträchtigung des Grundwasserleiters kann sicher ausgeschlossen werden. 

8.4 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

Ein gesonderter Artenschutzrechtliche Fachbeitrag (ASF) wurde erarbeitet und ist im Anhang bei-
gefügt. 

Durch den Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag wurde geprüft, ob für planungsrelevante Tier- und 
Pflanzenarten aufgrund der Lage ihrer Fundorte sowie ihrer Lebensansprüche eine Betroffenheit 
durch die Bauleitplanungen (hier 64. FNP-Änderung) gegeben ist und ob Verbotstatbestände ge-
mäß § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt werden. 

Nach Auswertung der verfügbaren Daten, aktueller Erfassungen der Vogel- und Fledermausarten 
im Bereich und Umfeld des Plangebietes sowie einer Horst- und Höhlenbaumkontrolle wurde im 
Rahmen einer Worst-Case-Analyse festgestellt, dass die vorhandenen Strukturen im Plangebiet 
(potenzielle) Habitateignungen für folgende Arten aufweisen: 

• Zwischenquartiere, Wochenstubenquartiere baumhöhlenbewohnender Fleder-
mausarten: Großer Abendsegler, Braunes Langohr, Wasserfledermaus, und Rau-
hautfledermaus, Breitflügel-, Wimpern- und Zwergfledermäuse 

• Sperber, Mäusebussard, Kuckuck, Schwarzspecht, Waldkauz, Fitis, Gimpel, Wald-
laubsänger, Schwarzkehlchen und Ziegenmelker 

Es wurden aktuell keine Horste, Nester oder Spechthöhlen im Zuge der Ortsbegehungen in den als 
Bestattungswaldflächen derzeit geeigneten Waldflächen nachgewiesen. 

Im Ergebnis der Prüfung möglicher Verbotstatbestände verbleiben Konflikte für die Arten Fitis, Gim-
pel, Kuckuck und Waldlaubsänger. Für die Fledermausarten wurden keine Konflikte abgeleitet. 

Insgesamt werden durch die Planung unter Einbeziehung der Vermeidungsmaßnahmen (hier: Bau-
zeitenregelungen bei erforderlicher Entnahme eines Höhlen-/ Horstbaumes in Bezug auf den po-
tenziell zu erwartenden Schwarzspecht; Besatzkontrolle auf Fledermäuse) keine Verbotstatbe-
stände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt.  

Eine Ausnahme von den Verboten gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG ist daher nicht notwendig. 
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8.5 Umweltbericht als Ergebnis der Umweltprüfung 

Gemäß § 2 Abs. 4 bzw. § 2a Satz 2 Nr. 2 und § 4c BauGB ist zur 64. Änderung des FNP der Ge-
meinde Niederkrüchten ein Umweltbericht gemäß Anlage 1 zum BauGB zu erarbeiten.  

Für die Belange des Umweltschutzes ist zur 64. FNP-Änderung eine Umweltprüfung durchgeführt 
worden, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem ge-
sonderten Umweltbericht (Teil II der Begründung) beschrieben und bewertet wurden. Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung entsprechen der Ebene des Flächennutzungsplanes, wenn-
gleich aufgrund der Vorhabenart ein detailliertes Bild analog den Betrachtungen auf Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung durchgeführt wurden.  

Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen.  

Der Umweltbericht stellt auf Grundlage eines dargelegten Basisszenarios die Umweltauswir-
kungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB unter Berücksichtigung der Bau- und Betriebsphase u.a. 
auf „Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen 
ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt“ und „auf den Menschen und seine 
Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt“ sowie „auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter“ 
dar. Die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der NATURA 2000-Gebiete im Sinne des Bun-
desnaturschutzgesetzes sind ebenfalls u.a. darzulegen. 

Der Untersuchungsraum umfasst den Geltungsbereich mit ca. 56,5 ha und ca. 300 m Puffer zum 
Freiraum. Der Bereich der FNP Änderung befindet sich im Westen des Gemeindegebietes, westlich 
der Ortslage Elmpt. Es werden für die Schutzgüter  

 Mensch, Gesundheit, Bevölkerung 
 Wasser 
 Klima (einschließlich Klimawandel) und Luft 
 Kultur- und sonstige Sachgüter 

aufgrund der (nicht vorhandenen oder) sehr geringen und zum Teil nur temporären Einwirkungen 
nur geringe Konfliktintensitäten / nur sehr geringe nachteilige Umweltauswirkungen prognostiziert. 

Für die Schutzgüter Fläche und Boden werden aufgrund des Erhalts der Offenbodenflächen im 
Wald (keine Veränderung / Versiegelung) und durch den nur minimalen Verlust bzw. die Beein-
trächtigung der natürlichen Bodenfunktionen sehr geringe Konfliktintensitäten bzw. sehr geringe 
oder keine nachteilige Umweltauswirkungen erwartet.  

Für das Schutzgut Tiere / Pflanzen / Biologische Vielfalt sind hochwertige Biotopstrukturen oder 
artenschutzrechtlich besondere Tierarten nicht oder nur sehr gering betroffen und werden räumlich 
nicht in Anspruch genommen. Das Heranrücken der Darstellung der Nutzung als Bestattungswald 
an die westlich geplante Naturschutzgebietskulisse Elmpter Wald führt zu keiner unmittelbaren oder 
signifikanten Betroffenheit. Für das Schutzgut Tiere / Pflanzen / Biologische Vielfalt wird eine sehr 
ringe bis geringe Konfliktintensität angenommen. Durch die Darstellung ergeben sich im räumlich-
funktionalen Zusammenhang zu den bestehenden Landschaftselementen oder der Wohnbebau-
ung der Ortslage Elmpt keine erkennbaren oder signifikanten oder nachteilig wirkenden Konfliktin-
tensitäten.  

Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter sowie eine erhöhte Gefährdung 
durch auf das Plangebiet einwirkende bzw. davon ausgehende schwere Unfälle und/ oder Kata-
strophen sind insgesamt voraussichtlich weder während der Bauphase noch nach Umsetzung der 
Darstellungen der 64. FNP-Änderung zu erwarten. 
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Natur- und Landschaftsschutz  

Die Fläche des geplanten Bestattungswald liegt außerhalb von Naturschutzgebieten (NSG) und 
außerhalb oder in Annäherung an NATURA 2000-Gebiete (Flora-Fauna-Habitat-Gebiete oder / und 
Vogelschutzgebiete als europäische Schutzgebietskulisse) (vgl. auch Kap. 2.4). Der geplante Be-
stattungswald liegt in einem festgesetzten Landschaftsschutzgebiet („LSG-Elmpter Wald“;  LSG-
4702-0001 bzw. L 12 „Grenzwald Elmpt“ gemäß Vorentwurf zur Neuaufstellung des Landschafts-
plans). Schutzziel ist hierbei die Erhaltung der landschaftstypischen Einzelformen von hohem öko-
logischem und landschaftsgestalterischem Wert, wie Grünlandflächen, Einzelbäume, Baumgrup-
pen, Relikte typischer Eichen- Birkenwälder und Blößen sowie der Erhalt der Erholungseignung 
des Gebietes.  

Dieses Schutzziel harmonisiert mit dem Bestattungswald- -Konzept vollumfänglich. Der Bestat-
tungswald ist grundsätzlich eine sehr naturnahe Form der Waldnutzung. Das auf bis zu 99 Jahre 
angelegte Konzept stellt die ausgewählten Bäume für diese Zeit unter Vollschutz und fördert somit 
den ökologischen Wert der Waldfläche. Durch die geplante Nutzung als Bestattungswald wird das 
durchschnittliche Nutzungsalter der Bäume langfristig erhöht, wodurch davon auszugehen ist, dass 
sich Habitatfunktionen des Gebietes und die Eignung für waldbewohnende Tierarten in Teilflächen-
bereichen in der zeitlichen Entwicklung allgemein leicht steigern (Waldumbau) oder zumindest nicht 
negativ in der Entwicklung beeinträchtigt werden.  

Durch einen Bestattungswald wird das äußere Erscheinungsbild des Waldes grundsätzlich nicht 
verändert. Die Grabstellen fügen sich nahezu unsichtbar in das natürliche Waldbild ein. Um den 
Waldcharakter beizubehalten, ist eine Grabeinfassung oder -pflege bzw. das Ablegen von Grab-
schmuck im herkömmlichen Sinne nicht möglich. Die biologisch abbaubaren Urnen zersetzen sich 
im Waldboden innerhalb weniger Jahre vollständig.  

Durch die eher sehr geringe Frequentierung des Bestattungswaldes und die landschafts-ange-
passte Nutzungsform sowie den Erhalt und die Förderung örtlicher Habitatausstattungen ist nicht 
zu erkennen, dass den Zielen und Schutzgebietsfestsetzungen des bestehenden LSG im Wesent-
lichen oder nachhaltig negativ mit der Darstellung als Bestattungswald widersprochen würde.  

Die in Teilaspekten berührten Sachverhalte entfalten im Bereich der Schutzgebietskulisse keine 
und nur eine sehr geringfügige Relevanz oder lassen sich durch Maßnahmen zur Vermeidung und 
Verminderung ausschließen oder minimieren und ausgleichen.  

Die Voraussetzungen für notwendige Befreiungen aus der Schutzgebietsverordnung (für Errichtung 
eines Andachtsplatzes / Stellplätze / Aussuchen der Bestattungsbäume / etc.) liegen begründet vor 
und können ebenengerecht im Antrag dargestellt werden  

8.6 Überschlägige Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung, geplante Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und Ausgleich 

Die Eingriffe in Natur und Landschaft zur Umsetzung des Bestattungswaldes wurden gemäß dem 
Verfahren „Numerische Bewertung von Biotoptypen für die Bauleitplanung in NRW“ (LANUV 2008) 
ermittelt und bewertet. Die 64. FNP Änderung verursacht zunächst die Inanspruchnahme einer ca. 
56,5 ha Waldfläche. Durch die beabsichtigte Darstellung werden kleinflächig Umgestaltungen von 
derzeit nicht bestockten Holzbodenflächen erforderlich (Stellplätze / Andachtsplatz).  

Diese können voraussichtlich vollständig vor Ort, innerhalb des Geltungsbereiches, durch Aufwer-
tungen im Wald, ausgeglichen werden. Eine Forderung für den forstrechtlichen Ausgleich der Flä-
chenbereiche „Andachtsplatz“ (bis 300 m²) und „Stellplätze“ (bis 330 m²) ergeben sich mit aktuellem 
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Kenntnisstand nicht. 

Es verbleibt mit derzeitigem Ermittlungsstand kein Kompensationsdefizit. 

Es werden Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum Ausgleich der mög-
lichen umweltrelevanten Auswirkungen vorgeschlagen, die weitgehend erst auf Ebene der verbind-
lichen Antragstellung zum Betrieb umsetzbar sind. Die Maßnahmen umfassen folgende Aspekte: 
Minimierung der Flächenversiegelung, die Minimierung der Anlage von Pfaden und die Vermeidung 
der Inanspruchnahme von Flächen mit zeitweise erhöhtem Grundwasserstand. 
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1 VORBEMERKUNGEN 

Ziel der Änderung des Flächennutzungsplanes ist es, eine Darstellung innerhalb von - maßgeblich 
- Laubwaldflächen für die Nutzung als „Bestattungswald“ zu erreichen. Die bisherige Darstellung 
der Flächen als Flächen für Wald bleibt unangetastet. Mit diesem Ziel als Bestattungswald in der 
Gemeinde Niederkrüchten soll insbesondere ein Angebot für die Menschen aus den Kreisen Vier-
sen und Heinsberg eröffnet werden. 

Die planungsrechtliche Zulässigkeit von Bestattungswäldern im Außenbereich ist durch die Recht-
sprechung praktisch noch ungeklärt. Für die Relevanz eines Friedwaldes („Bestattungswaldes“) im 
Rahmen der Bauleitplanung kommt es aber grundsätzlich darauf an, ob es sich um ein Vorhaben 
nach § 29 BauGB handelt. Sofern ein Vorhaben verneint werden kann, liegt die Aufstellung eines 
Bauleitplanes im Planungsermessen der Gemeinde. Nach § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB haben die 
Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung erforderlich ist.  

Im vorliegenden Fall bestehen die Notwendigkeit und das Erfordernis aus städtebaulichen Grün-
den, die im Interesse einer geordneten städtebaulichen Entwicklung ein planerisches Handeln der 
Gemeinde erforderlich machen. So kann die Einrichtung eines Bestattungswaldes Auswirkungen 
über das Plangebiet hinaus auf die Gesamtgemeinde haben. Neben verkehrlichen Aspekten kön-
nen dies z.B. auch Auswirkungen auf die Nutzung anderer Friedhöfe sein. Da eine Betroffenheit 
von Belangen des § 1 Abs. 6 BauGB zumindest möglich ist und ein berechtigtes öffentliches Inte-
resse an der Einrichtung eines Bestattungswaldes gegeben ist, übt die Gemeinde Niederkrüchten 
ihr Planermessen gemäß § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB insofern aus, dass für die Einrichtung eines 
Bestattungswaldes das Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes durchgeführt wird.  

Abbildung 1 Übersichtsplan, Lage im Stadtraum (o.M.) 

  
Quelle: Land NRW (2018), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0   
(www.govdata.de/dl-de/by-2-0) (Stand 05.06.2015) 

Im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens sind aufgrund der Gesetzgebung unterschiedliche Fach-
gutachten zu erarbeiten. Gemäß § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nr. 2 i. V. m. der Anlage 1 BauGB ist 
eine Umweltprüfung durchzuführen und ein Umweltbericht zu erstellen. Zusätzlich ist für das Ver-
fahren die Erstellung eines Landschaftspflegerischen Fachbeitrags, der den durch die Planreali-

http://www.govdata.de/dl-de/by-2-0
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sierung zu erwartenden Eingriff in Natur und Landschaft darstellt, qualifiziert und quantifiziert, erfor-
derlich. Dieser wird in den Umweltbericht zum Bebauungsplan integriert. 

Für die Änderung des Flächennutzungsplanes sind verschiedene umweltfachliche Planungen und 
Gutachten durch das Ing.-Büro Lange GbR im Zeitraum Juni 2018 bis November 2019 erarbeitet 
worden. Diese sind unter Berücksichtigung weiterer Erkenntnisse in den hier vorliegenden Umwelt-
bericht und Landschaftspflegerischen Fachbeitrag eingegangen. Der Umweltbericht bzw. der Land-
schaftspflegerische Fachbeitrag beinhalten weiterhin auch Aussagen des Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrages (ASF), das durch Ing.-Büro Lange GbR erarbeitet wurde. 

2 METHODIK DER UMWELTPRÜFUNG  

2.1 Rechtliche Herleitung 
Der vorliegende Umweltbericht als Ergebnis der Umweltprüfung ist gemäß der Anlage 1 zu § 2 
Abs. 4 und den §§ 2a und 4c des Baugesetzbuches (BauGB) erstellt worden. Umfang und Detail-
lierungsgrad der Umweltprüfung entsprechen der Ebene des Flächennutzungsplanes unter Be-
rücksichtigung des konkreten Planungskonzeptes der Gemeinde Niederkrüchten.  

Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen. Der Umweltbericht ist 
gesonderter Teil (Kapitel 7) der Begründung zur 64. Änderung des FNP der Gemeinde Nieder-
krüchten. Die zu prüfenden Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB beziehen 
sich unter Berücksichtigung der Bau- und Betriebsphase auf: 

„a)  die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wir-
kungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, 

b)  die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bun-
desnaturschutzgesetzes, 

c)  umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevöl-
kerung insgesamt, 

d)  umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 

e)  Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern, 

f)  die Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie, 

g)  die Darstellung von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des 
Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts, 

h)  die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverord-
nung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Immissions-
grenzwerte nicht überschritten werden, 

i)  die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den 
Buchstaben a bis d, 

j)  unbeschadet des § 50 Satz 1 Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), die Auswir-
kungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben 
für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach den Buch-
staben a bis d und i.“ 
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2.2 Räumliche und inhaltliche Abgrenzung 
Der Geltungsbereich zur 64. Änderung des FNP befindet sich im Bereich der Gemeinde Nieder-
krüchten, westlich der Ortschaft Elmpt. Die dort vorhandenen ausgedehnten Waldflächen werden 
im Westen und Nord-Westen durch die Bundesgrenze zu den Niederlanden und im Norden durch 
die Niederungen der Schwalm begrenzt. Im Süden befinden sich die Bundesautobahn A 52 und 
großflächige, ehemals militärisch genutzte Areale.  

Der räumliche Geltungsbereich mit Stand der Entwurfsfassung umfasst folgende Flurstücke in der 
Gemarkung Elmpt, Flur 1: Flurstücke 11, 12, 14, 55, 81, 151 sowie 157 jeweils teilweise. Alle ge-
nannten Flurstücke befinden sich vollständig im Eigentum der Gemeinde Niederkrüchten. Der Flä-
chenbereich der beabsichtigten Darstellung „Bestattungswald“ weist eine Fläche von ca. 51,9 ha 
(518.760 m²) auf. Der Untersuchungsraum umfasst eine Fläche von insgesamt ca. 170 ha.  

Der Untersuchungsraum zur Erfassung der Umweltfolgen wurde so gefasst, dass alle umweltrele-
vanten Wirkungen auf die einzelnen Schutzgüter berücksichtigt werden können. Unter Beachtung 
des allseits durch Wald und Forstwege Wege umgrenzten Plangebiets sowie der Bestands- und 
Nutzungssituation im waldgeprägten Umfeld wird der Untersuchungsraum bezogen auf die Vorha-
benart (hier: Zweckbestimmung „Bestattungswald“) relativ eng gefasst (ca. 200m – 300 m) und in 
folgender Weise abgegrenzt: 

Abbildung 2 Untersuchungsraum Umweltbericht (o.M.) 

 
Quelle: Land NRW (2018), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0   
(www.govdata.de/dl-de/by-2-0) (Stand 05.06.2015) 

im Norden: Waldflächenbereiche nördlich Alte Zollstraße und Tackenbendener Bach  

im Osten: östlich zum Plangebiet befindlicher Hauptforstweg im Waldgebiet  

im Süden: Hauptforstweg zwischen Plangebiet und Autobahn BAB 52 

im Westen: Waldbereiche bis östlich der Abgrabungsbereiche 

http://www.govdata.de/dl-de/by-2-0
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2.3 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei 
der Umweltprüfung – Angewandte Untersuchungsmethoden 

Die Auswirkungen der Darstellungen der 64. FNP-Änderung auf die Schutzgüter Bevölkerung/ 
menschliche Gesundheit, Tiere/ Pflanzen/ Biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, Klima/ 
Luft, einschl. Klimaschutz und Klimawandel, Landschaft, kulturelles Erbe und sonstige Sach-
güter, Auswirkungen von schweren Unfällen oder Katastrophen und ihre Wechselwirkungen 
untereinander werden nach der Methodik der ökologischen Risikobeurteilung geprüft.  

Aufbauend auf einer Darstellung und Bewertung der Schutzgüter unter Berücksichtigung der 
Vorbelastung / Charakteristik des Raums (hier: Bundesautobahn BAB 52, Abgrabungsflächen 
/ ausgedehnte geschlossene Waldflächen im gesamten Umfeld) und der Planung (Bestat-
tungswald) wird eine Beurteilung der Wirkungs-/ Eingriffsintensität und eine Risikobeurteilung/ 
Auswirkungsprognose im Hinblick auf möglicherweise erheblich nachteilige Umweltauswirkun-
gen erarbeitet.  

Können einzelne Planungskomponenten noch nicht ausreichend konkretisiert werden, so ist 
der Risikobeurteilung der schlechteste Fall (worst case) zu Grunde zu legen, basierend auf 
vorliegende Angaben der Fachgutachten bzw. verbal-argumentativ abgeleitet auf Grundlage 
von Indikatoren auf Erfahrungswerten und Abschätzungen (vgl. Tab. 3). 

Tabelle 1 Schutzgutbezogene Indikatoren 

Schutzgut Indikatoren/ Funktionen Bewertung 
Bevölkerung, 
menschliche Gesundheit 

erholungsrelevante Wohnumfeld-
funktionen 
(wohnungsnah bis 200 m /  
siedlungsnah bis 1.000 m) 

Vorkommen landschaftlich bzw. städtisch ge-
prägter Frei-/ Stadträume bzw. erholungswirk-
samer Elemente; Ausprägung Erholungsinfra-
struktur; Flächenzugänglichkeit 

städtebauliche Wohnumfeldfunkti-
onen 

Ausprägung der Versorgungssituation 

Gesundheit: Immissionen   
(Lufthygiene, Lärm, Staub, Er-
schütterungen) 

verbal-argumentative Einschätzung der Situa-
tion auf Grundlage von Messwerten, Grenz-, 
Richt- und Orientierungswerten (z. B. BImSch-
Verordnungen, DIN 18005, TA Luft/ TA Lärm, 
GIRL, EU-Richtlinien) (vgl. auch Schalltechni-
sche Untersuchung)  
verbal-argumentative Bewertung 

Tiere, Pflanzen und   
Biologische Vielfalt 

Biotopfunktion, Biotopverbundfunk-
tion 

Bedeutung als Lebensraum für Tiere und Pflan-
zen; Vorkommen Rote-Liste-Arten; Umfang/ 
Qualität Biotopverlust bzw. Randbeeinträchti-
gungen; Verinselung/ Störung von Lebensräu-
men (vgl. auch ASF LANGE GBR, 04/ 2019 in 
Kapitel 6) 

Schutzstatus Vorkommen bzw. Nachbarschaft zu Schutzge-
bieten (LSG, NSG, NATURA 2000, BK, § 42 
LNatSchG NRW-Biotope etc.) 

Fläche Art der Bodennutzung, Flächenver-
brauch 

Größenwerte unter Berücksichtigung der Quali-
tät/ Bedeutung des Standortes; (Verbrauch von 
Grund und Boden während der Bau- und Be-
triebsphase: Einschätzung z. B auf Grundlage 
Festsetzung baulicher Nutzung) 
verbal-argumentative Bewertung aufgrund Art, 
Größe und Leistung des Vorhabens unter Be-
rücksichtigung von Schwellenwerten (vgl. 
Schutzgut Boden/ Grundwasser): 
< 1,5 ha     → gering  
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Schutzgut Indikatoren/ Funktionen Bewertung 
1,5-5,0 ha → mittel  
> 5,0 ha     → hoch 

 Schutzstatus Vorkommen von naturschutzfachlichen bzw. 
wasserwirtschaftlichen Schutzgebieten, ge-
schützten Böden (Sonderstandorte) 

Boden Lebensraumfunktion, Puffer- und 
Filterfunktion (gemäß Auswertung 
Bodenkarten) 

Ermittlung der Natürlichkeit (auch Seltenheit) 
des Bodens, Grad der Versiegelung/ Überbau-
ung; Veränderungen der Bodenstruktur infolge 
Auf-/Abtrag, Verdichtung, Entwässerung; Vor-
kommen seltener Böden  
Konfliktintensität bei Bauflächen (Einzelflächen 
bzw. mehrere zusammenhängende Flächen): 
< 1,5 ha     → gering  
1,5-5,0 ha → mittel  
> 5,0 ha     → hoch 

 Ertragsfunktion  
(gemäß Auswertung Bodenkarte) 

Bodenwertzahl; Bedeutung für Standort natürli-
cher Vegetation 

 Altlasten Vorkommen von Altlasten/ Altlastenverdachts-
flächen und potenziellen stofflichen Einträgen 
durch Emissionen (Gewerbe, Verkehr) 

Wasser: Grundwasser Grundwasserneubildungsfunktion Grad der Versiegelung/ Überbauung  
Konfliktintensität bei Bauflächen (Einzelflächen 
bzw. mehrere zusammenhängende Flächen): 
< 1,5 ha     → gering  
1,5-5,0 ha → mittel  
> 5,0 ha     → hoch 

 Grundwasserschutzfunktion Abschätzung der Vorbelastung/ pot. Stoffein-
träge, GW-Flurabstände, Wasserdurchlässig-
keit/ Sorptionsfähigkeit d. Bodenstandort 

 Schutzstatus Vorkommen bzw. Nachbarschaft zu Trinkwas-
serschutzgebieten, Grenz-/ Richtwerte 
TrinkWV 

Wasser:  
Oberflächenwasser 
(Fließ-, Stillgewässer) 

Retentionsfunktion, -gebiete Vorkommen von Rückhalteflächen bzw. Lage 
in Überschwemmungsgebieten oder über-
schwemmungsgefährdeten Gebieten oder an 
Gewässerläufen mit Überschwemmungsgefahr 

 Lebensraumfunktion /   
Leitstrukturen 

Vorkommen von Gewässern und möglicher 
Randstreifen, Gewässergüte, Strukturgüte 

Klima und Luft   
einschließlich Klima-
schutz und Klimawandel 

Lokalklima von Überbauung/ Versiegelung und Durchgrü-
nungsgrad/ Vegetationstyp abhängige Ausbil-
dung von Klimatopen 

 klimatische Funktionen Frischluftzufuhr/ Durchlüftung, Kaltluftentste-
hungsgebiete, Luftregenerationsräume (biokli-
matische Ausgleichsfunktion) 

Landschaft Natur-/ Landschaftsfunktion Vorkommen/ Ausprägung gliedernder und be-
lebender Landschaftselemente bzw. Grad der 
Überformung der Landschaft durch technische 
Formen; Relief; Sichtbarrieren/ Einsehbarkeit; 
Einbindung in den Siedlungszusammenhang/ 
Arrondierung (bei Bauflächen) 

Kulturelles Erbe und   
sonstige Sachgüter 

Dokumentations-/ Informations-
funktion 

Vorkommen Bau-, Bodendenkmäler sowie tra-
ditionell/ kulturhistorisch bedeutsamer Nut-
zungsformen und ihre Funktion und Bedeutung 
für die historische Entwicklung des Gebiets  

  Vorkommen/ Bewertung (Inwertsetzung i. S. 
von Vermehrung, Reduzierung oder Schädi-
gung) baulicher Anlagen, Verkehrs-/ Leitungs-
infrastruktur  
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Schutzgut Indikatoren/ Funktionen Bewertung 
Auswirkungen von schwe-
ren Unfällen oder Katastro-
phen 

schwere Unfälle/ Katastrophen verbal-argumentative Einschätzung von Unfäl-
len/ Katastrophen, die der Bauleitplan auslösen 
kann bzw. die von außen auf diesen wirken 
(Störfall-Verordnung, Seveso-III-Richtlinie, 
KAS-18, § 50 BImSchG) 

Wechselwirkungen  siehe jeweilige Schutzgüter, Summation/ Kumulation, Vorbelastung 

Gegenstand des Umweltberichts ist die Prüfung der Auswirkungen auf die zuvor genannten 
Schutzgüter hinsichtlich der zeichnerischen und textlichen Darstellungen der beabsichtigten 
Änderung des Flächennutzungsplanes für eine Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung 
„Bestattungswald“ als alternative landschaftskonforme Bestattungsform innerhalb von Laub-
waldflächen ohne Inanspruchnahme der Waldfunktion bzw. des Wald-Wirkgefüges an sich.  

Nachrichtliche Übernahmen und Vermerke nach § 9 Abs. 4, 6 und 6a BauGB sind nicht prüfungs-
pflichtig i. S. der Umweltprüfung, da diese nach anderen gesetzlichen Vorschriften genehmigt bzw. 
übernommen wurden (liegen im Untersuchungsraum nicht vor). Kennzeichnungen (wie auf der 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung) nach § 9 Abs. 5 BauGB (z.B. Bergbau) und Hinweise (z.B. 
zu den Themen Grundwasserstand, Artenschutz) sind ebenfalls nicht prüfungspflichtig i. S. der 
Umweltprüfung, da diese der Funktion nach nur Hinweise für die nachfolgenden Ebenen darstellen.  

Die Bestandserfassung/-bewertung erfolgte durch eine problemorientierte Auswertung vorhande-
ner Planungsgrundlagen und eigener Geländebegehungen unter anderem im Februar und Juli 
2019. 

Darüber hinaus sind für die Bauleitplanung weitere Fachgutachten zur Prüfung der Umweltsituation 
(Auswirkungen der Planung auf das Umfeld bzw. Einwirkungen von außen auf den Geltungsbe-
reich) erarbeitet worden. Die jeweils angewandte Methodik ist den jeweiligen Fachgutachten zu 
entnehmen:  

 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (INGENIEUR- UND PLANUNGSBÜRO LANGE GBR, Moers; 
Stand Nov. 2019) 

 Landschaftspflegerischer Fachbeitrag als in den vorliegenden Umweltbericht integriertes 
Fachgutachten (Stand Nov. 2019). 

 

3 HINWEISE AUF SCHWIERIGKEITEN BEI DER ZUSAMMENSTELLUNG DER 
ERFORDERLICHEN INFORMATIONEN 

Für die Bearbeitung des Umweltberichts liegen ausreichende Planungsgrundlagen und Daten –
allgemein vorhandene Umweltunterlagen und genannte Fachgutachten- vor, so dass die Empfind-
lichkeit der Schutzgüter gegenüber den Darstelllungen der 64. Änderung des Flächennutzungspla-
nes (bzw. die zu erwartenden Auswirkungen des Vorhabens gemäß des Planungskonzeptes der 
Gemeinde) planungsbezogen auf Ebene eines Umweltberichtes beurteilt werden können.  

Dabei handelt es sich nicht um eine allumfassende Untersuchung zur Umweltverträglichkeit, wie 
sie üblicherweise bei projektbezogenen einer Umweltverträglichkeitsuntersuchung (UVU) in Form 
einer Umweltverträglichkeitsstudie resp. UVP-Bericht vorliegt. 
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4 EINLEITUNG MIT FOLGENDEN ANGABEN: KURZDARSTELLUNG DES INHALTS UND 
DER WICHTIGSTEN ZIELE DES BEBAUUNGSPLANS, EINSCHLIEßLICH DER 
BESCHREIBUNG DER FESTSETZUNGEN DES PLANS MIT ANGABEN ÜBER 
STANDORT, ART UND UMFANG DES VORHABENS SOWIE BEDARF AN GRUND UND 
BODEN 

4.1 Angaben zum Standort 
Der räumliche Geltungsbereich des Änderungsbereichs umfasst ca. 51,9 ha und befindet sich im 
Westen des Gemeindegebietes der Gemeinde Niederkrüchten, in den Waldflächen westlich 
des Ortsteils Elmpt.  

Die großflächigen Waldflächen zwischen Tackenbenden, den Ortsteilen Overhetfeld und 
Elmpt bis zu den Bereichen Lüsekamp und Meinweg im Süden sind durch eine ursprünglich 
vorrangig fortwirtschaftlich ausgerichtete Bewirtschaftung mit Bestockungen maßgeblich 
durch Kiefern und in Teilflächen Laubbaumarten gekennzeichnet. Seit den letzten Jahrzehnten 
nehmen die Flächen mit Laubaumarten stetig zu. In den westlichen Teilbereichen erfolgt klei-
räumig die Gewinnung von Sanden und Kiesen mittels Trockenabgrabungen. Teile der Wald-
flächen südlich des Geltungsbereiches werden derzeit im Zuge von Kompensationsmaßnah-
men (bis zur BAB 52) waldbaulich durch Entnahme der Kiefern umgebaut und landschaftsöko-
logisch aufgewertet.  

Die im Osten an die Waldflächen angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen und die Ortsla-
gen Elmpt und Overhetfeld sind gekennzeichnet durch verschiedene Hofstellen und Wohn-
häuser im Außenbereich, Streusiedlung-ähnlichen Verdichtungen und geschlossenen Bebau-
ungen (Ortskern Elmpt). Nördlich der Waldflächen liegen die flächigen Niederungsbereiche 
der Schwalm mit wertgebenden und zum Teil sehr hochwertigen Biotopkomplexen mit ent-
sprechender Schutzgebietskulisse. 

Die Bereiche im und um den Geltungsbereich sowie die Umgebungsflächen des Plangebietes 
zeichnen sich in ihrer Charakteristik zum einen eindeutig durch die landschaftlich-waldbauliche 
Prägung in einem leicht welligen Gelände, zum anderen durch linienhafte oder punktuelle 
Überformungen durch Verkehrswege (BAB 52 / Landesstraßen) und Infrastruktureinrichtun-
gen aus. Die Landschaft ist im Osten durch in Teilen kleinteilige landwirtschaftliche Nutzungen 
(vorwiegend Ackerbau / tlw. auch Grünland) sowie die umgebenden großflächigen Waldflä-
chen charakterisiert. Der Änderungsbereich ist ausschließlich durch Wald geprägt. Der Gel-
tungsbereich schließt dabei einen hohen Anteil von Flächen mit Bestockungen durch Laub-
baumarten in diversen Altersstufen ein (maßgeblich mittleres Baumholz). 

4.2 Inhalte und wichtigste Ziele der 64. FNP-Änderung (Kurzdarstellung)  
Planungsziel der Gemeinde Niederkrüchten für die 64. Änderung des Flächennutzungsplanes 
„Bestattungswald“ ist die Schaffung der planungsrechtlichen Grundlage für die Errichtung und 
die Nutzung bzw. den Betrieb einer alternativen Begräbnisform und -fläche.  

Die Arten der Bestattungsformen unterliegen weiterhin und verstärkt einer zunehmenden Öff-
nung hin zu weiteren, zusätzlichen oder ergänzenden Bestattungsformen. Auch in der Ge-
meinde Niederkrüchten sowie in der umliegenden Region besteht eine zunehmende und deut-
liche Nachfrage nach erweiterten Arten der Bestattung, die ein größtmögliches Maß an Ent-
scheidungsfreiheit über den Tod hinaus ermöglichen soll. Diese Entwicklungen und Nachfra-
gen wurden zum Anlass genommen, eine Planung aufzustellen, die die Bestattungsform eines 
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„Bestattungswaldes“ (oder auch „Friedwaldes“) ermöglicht und planerisch durch Herstellung 
einer bauleitplanerischen Darstellung sichert.  

Ziel der Änderung des Flächennutzungsplanes ist es somit, eine Darstellung innerhalb von - 
maßgeblich - Laubwaldflächen für die Nutzung als „Bestattungswald“ zu erreichen. Die bishe-
rige Darstellung der Flächen als Flächen für Wald bleibt unangetastet. Mit diesem Ziel als 
Bestattungswald in der Gemeinde Niederkrüchten soll insbesondere ein Angebot für die Men-
schen aus den Kreisen Viersen und Heinsberg eröffnet werden. 

Der rechtsgültige Flächennutzungsplan (FNP) stellt für den Geltungsbereich des beabsichtig-
ten Bestattungswaldes in Gänze als Flächen für Wald dar. Diese Darstellung bleibt unverän-
dert. Die Zielstellung der Darstellung „Bestattungswald“ überlagert die Darstellung der Flächen 
für Wald. 

4.3 Beschreibung der Darstellungen des Plans 
Durch die 64. Änderung des Flächennutzungsplanes mit der Absicht der Darstellung „Bestat-
tungswald“ ergeben sich folgende zeichnerische und textliche Darstellungen: 

Darstellungen 

 Flächen für „Bestattungswald“ (Zweckbestimmung), als Sonderbaufläche 
o Darstellung als Flächenumring als Fläche gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO;   

Überlagerung der bestehenden Darstellung  
o Zweckbestimmung der Sonderbaufläche: „Bestattungswald“ 

 Flächen für Wald  
o Erhalt der bisherigen Darstellung 

Abbildung 3 64. Änderung des FNP, Entwurf Stand Nov. 2019 (o.M.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beikarte, mit Darstellungen von Flächenbereichen mit Nutzungsausschluss im Sinne der 
Darstellung Sondergebiet Zweckbestimmung „Bestattungswald“ 

o Flächenbereiche, in denen die Nutzung als Bestattungswald unzulässig ist  
o Nutzungsausschluss für Fläche "LP3 Gebote" 
o Nutzungsausschluss für Fläche "Bodendenkmal 
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Kennzeichnungen: keine 

Nachrichtliche Übernahmen:  keine 

Vermerke: keine 

 textliche Hinweise: 
o höchster zu berücksichtigender Grundwasserstand 
o Belange Denkmalschutz 
o Belange Landschaftsschutz 
o Hinweis auf Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag, Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Vermei-

dungsmaßnahmen für ubiquitär verbreitete europäische Vogelarten 
o Bergwerksfeld / Berechtsamkeiten 

 

4.4 Angaben zu Art und Umfang des Vorhabens sowie zum Bedarf an Grund und Boden 
Der Bedarf an Grund und Boden für die geplanten Nutzungen als Bestattungswald ist der folgenden 
Tabelle zu entnehmen:  
 
Tabelle 2 Bedarf an Grund und Boden für die geplanten Nutzungen 

lfd. Nr. geplante Nutzung Flächengröße (m²) maximale  
Versiegelung (m²) 

 Fläche für Wald 
 

518.760  

1. Fläche für Sonderbaufläche  
Zweckbestimmung „Bestattungswald“ 
(maximal nutzbare Fläche) 

489.200 0 

2. Fläche für die Andachtsplatz 
Fläche für Stellplätze0 

(bis zu) 300 
(bis zu) 300 

(300) 

(300) 

3. Fläche (punktuelle) Biotope 

Fläche (kleinflächige) Bodendenkmale 

Fläche Graben / Gewässer (incl. Randstreifen) 

6.350 

2.850 

5.400 

0 

0 

0 

4. Forstwege / Wegeflächen (nachrichtliche Über-
nahme) 

14.360 --- 

 Gesamt 518.760 (600)* 

 

Aus der Umsetzung des Plankonzeptes, das der 64. FNP-Änderung zu Grunde lieget, ergibt sich 
ein maximaler zusätzlicher Versiegelungsanteil durch Wegeflächen von ca. 0,06 ha. Diese Wege 
(und Platzflächen) sind wasserdurchlässig vorgesehen, sodass eine Versieglung im eigentlichen 
Sinne nicht direkt vorliegt. 
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5 ERGEBNIS DER PRÜFUNG ANDERWEITIGER PLANUNGSMÖGLICHKEITEN 

Bei der Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten sind entsprechend der Anlage 1 zu 
§ 2 Abs. 4 und § 2a BauGB die Ziele und der Geltungsbereich des FNP zu berücksichtigen. Der 
Gesetzgeber hat damit klargestellt, dass es im Rahmen der Bauleitplanung nicht um grundsätzliche 
Standortalternativen außerhalb des Plangebiets geht, sondern um plankonforme Alternativen. Zu 
prüfen ist, ob die Planungsziele auch in anderer oder schonenderer Weise umgesetzt werden könn-
ten. 

Planungsalternativen auf der Ebene des Flächennutzungsplanes könnten nur dann vorliegen, 
wenn vergleichbare alternative Bestattungsformen als Ziel der Darstellung in Erwägung gezo-
gen werden könnten. Diese sind jedoch eindeutig nicht gegeben. Die beabsichtigte Form des 
Bestattungswaldes ist bereits im Sinne der Erreichung des Planungszieles die schonendste 
Weise einer Plandarstellung. 

In Bezug auf die Lage der Darstellung der Flächenbereiche wurde geklärt, ob sich verschie-
dene Standortbereiche innerhalb des Gemeindegebietes finden lassen, die eine solche Eig-
nung haben. Demnach lassen sich nur in den nordwestlichen Waldbereich des Gemeindege-
bietes Waldflächen nachweisen, die die notwendige Flächengröße und die Zugriffsmöglichkeit 
aufweisen.  

In diesem Bereich lassen sich eine westliche und eine östliche Standortalternative abgrenzen, 
wobei der westliche Standortbereich vollumfänglich für die Errichtung eines Bestattungswal-
des geeignet ist, der östliche jedoch im Wesentlichen durch kaum nutzbaren Baumbestand 
und nur i.d.R. junges Laubholz in nicht ausreichender Anzahl ausscheidet. 

 

6 DARSTELLUNG DER IN EINSCHLÄGIGEN FACHGESETZEN UND FACHPLÄNEN 
FESTGELEGTEN ZIELE DES UMWELTSCHUTZES, DIE FÜR DEN BEBAUUNGSPLAN 
VON BEDEUTUNG SIND UND DER ART, WIE DIESE ZIELE UND UMWELTBELANGE 
BEI DER AUFSTELLUNG BERÜCKSICHTIGT WURDEN 

6.1 Schutzgutbezogene Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen festgelegten  
Ziele des Umweltschutzes 

Hinsichtlich der einzelnen Schutzgüter der Umwelt, die in der Umweltprüfung gemäß Baugesetz-
buch zu behandeln sind, bestehen diverse Ziele zum Schutz, zur Pflege und der Entwicklung der 
Umwelt. In der nachfolgenden Tabelle werden die aus den Fachgesetzen, Verordnungen und sons-
tigen Vorschriften zu entnehmenden Ziele des Umweltschutzes, bezogen auf das konkrete Pla-
nungsvorhaben zur Festsetzung von Gemeinbedarfsflächen (Feuerwehr) sowie Flächen für die 
Landwirtschaft in Überlagerung mit „Maßnahmenflächen“ im Bereich bisheriger Grünlandflächen 
(rechtsgültige Festsetzung als Wald bzw. Wald oder Landwirtschaftsflächen) dargestellt.  

Es wird darauf hingewiesen, dass auch EU-Richtlinien direkt für Bauleitplanungen zu beachtende 
Ziele beinhalten. Viele nationale bzw. lokale Rahmenbedingungen sind durch EU-Richtlinien deter-
miniert.  
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Tabelle 3 Schutzgut- und projektbezogene Darstellung einschlägiger Fachgesetze  
und Verordnungen 

Schutzgut Fachgesetze/  
Verordnungen/ 
Vorschriften 

Umweltziele 

Menschen, insbe-
sondere menschli-
che Gesundheit 

§ 1 (1), § 1 (4) Nr. 2, 
§ 1 (6), § 59 BNatSchG  
§§10, 57-65 LNatSchG 
NRW 

Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als 
Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verant-
wortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesie-
delten Raum so zu schützen, dass die biologische Vielfalt, die Leis-
tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der 
Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Natur-
güter sowie die Vielfalt, Eigenart u. Schönheit sowie der Erholungswert 
von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind (insbes. zum 
Zweck der Erholung in der freien Landschaft, Schutz und Zugänglich-
machung vor allem im besiedelten/ siedlungsnahen Bereichen; Erhalt/ 
Neuschaffung von Freiräumen im besiedelten/ siedlungsnahen Be-
reich (z.B. Parkanlagen, Grünanlagen/ Grünzüge, Wälder/ Waldrän-
der, Bäume/ Gehölzstrukturen, Fluss-/ Bachläufe mit Uferzonen/ Auen, 
stehende Gewässer, Naturerfahrungsräume, gartenbau-/ landwirt-
schaftlich genutzte Flächen)  
Erholung in Natur und Landschaft: das Betreten der freien Landschaft 
auf Straßen und Wegen sowie auf ungenutzten Grundflächen zum 
Zweck der Erholung ist allen gestattet 

§ 2 USchadG Vermeidungsmaßnahmen, Schadensbegrenzungs-, Sanierungsmaß-
nahmen bei Schädigung des Bodens durch eine Beeinträchtigung der 
Bodenfunktionen gem. BBodSchG im Rahmen beruflicher Tätigkeiten 
(Betrieb von Anlagen), die Gefahren für die menschliche Gesundheit 
verursacht 

§§ 1 und 3 BImSchG  
div. BImSch-Verordng. 

Schutz des Menschen vor schädlichen Umweltauswirkungen durch 
Emissionen in Luft, Wasser und Boden (einschl. Vorbeugung 

Lärm: TA Lärm, DIN 
18005/45691, VDI-
Richtlinien (z.B. Freizeit-
lärm); Geruch, Luft: 
GIRL, TA Luft 

Festlegung von Immissionsrichtwerten und Luftschadstoffgrenzwerten 

allgemein: Abstandser-
lass NRW,  
Seveso III/ KAS 18 

 

§ 1 (5) und (6) Nr. 1 
BauGB 
§ 3 (1), § 6 BauO NRW 
§§ 62-79 BauO NRW 

Erhalt/ Schaffung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse; bauliche 
Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern, instand zu hal-
ten, dass öffentliche Sicherheit und Ordnung, Leben, Gesundheit (oder 
die natürlichen Lebensgrundlagen) nicht gefährdet werden 

§ 1 (5) und (6) Nr. 2-4 
BauGB 
§ 2 (2) Nr. 3 ROG 

Zielvorgaben hinsichtlich Schutz/ Bedürfnisse der Bevölkerung, sozi-
ale/ kulturelle Bedürfnisse, Belange Bildungswesen sowie Sport/ Frei-
zeit/ Erholung, Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsberei-
che, Städtebau; Bündelung sozialer Infrastruktur vorrangig in Zentra-
len Orten 

§ 1 (6) Nr. 7b BauGB Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen auf den Menschen 
und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt in der Bau-
leitplanung 

Tiere, 
Pflanzen und 
biologische Vielfalt 

§ 1 (2), § 1 (3) Nr. 5 und 
6, §§ 13-18, §§ 20-30, 
§§ 39 und 44 BNatSchG 
§§ 10, 30-32, 35-42 
LNatSchG NRW 
Art. 1-3 FFH-Richtlinie 
Art. 1 VS-Richtlinie 

dauerhafte Sicherung der biologischen Vielfalt (Erhalt lebensfähiger 
Populationen wild lebender Tiere/ Pflanzen einschließlich ihrer Le-
bensstätten; Ermöglichung Populations-Austausch und Wanderun-
gen); Entgegenwirkung von Gefährdungen natürlich vorkommender 
Ökosysteme, Biotope und Arten; Erhalt von Lebensgemeinschaften/ 
Biotopen mit strukturellen/ geografischen Eigenheiten in repräsentati-
ver Verteilung sowie Überlassen von Teilen der natürlichen Dynamik/ 
Entwicklung sich selbst regulierender Ökosysteme 
erhebliche Beeinträchtigung von Natur und Landschaft sind vom Ver-
ursacher vorrangig zu vermeiden (Eingriffsregelung, Kompensations-
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Schutzgut Fachgesetze/  
Verordnungen/ 
Vorschriften 

Umweltziele 

maßnahmen)) 
allgemeiner Schutz von wildlebenden Tieren und Pflanzen, Vorschrif-
ten für besonders geschützte Arten (allgemeiner/ besonderer Arten-
schutz) 

§ 1 (6) Nr. 7a, b BauGB 
§ 2 (2) Nr. 6 ROG 

Berücksichtigung der Aspekte Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt; 
den Erfordernissen des Biotopverbundes ist Rechnung zu tragen 

§ 1a (3) BauGB 
§ 2 (2) Nr. 6 ROG 

Vermeidung/ Ausgleich erheblicher Beeinträchtigungen der Leistungs-
fähigkeit des Naturhaushaltes (Eingriffsregelung gemäß BNatSchG 

§ 135a BauGB Maßnahmen für den Naturschutz (Ausgleich): Pflichten, Durchführung, 
Kosten, Satzung 

§ 11 (4) BauO NRW Schutz von (zu erhaltenden) Bäumen, Hecken, sonstigen Bepflanzun-
gen während der Bauausführung 

§ 2 USchadG Vermeidungsmaßnahmen, Schadensbegrenzungs-, Sanierungsmaß-
nahmen bei Schädigung/ Funktionsbeeinträchtigung von Arten und 
natürlichen Lebensräumen nach Maßgabe des BNatSchG durch be-
rufliche Tätigkeiten (Betrieb von Anlagen) 

Fläche § 1 (6) Nr. 7a BauGB Berücksichtigung des Aspektes Fläche in der Bauleitplanung 
§ 1a (2) BauGB 
§ 2 (2) Nr. 2 und 6 ROG 
§ 3 (1) BauO NRW 

sparsamer Umgang mit Grund und Boden insbes. durch Wiedernutz-
barmachung von Flächen, Nachverdichtung, Innenentwicklung/ Be-
grenzung von Bodenversiegelungen/ begrenzte Umnutzung von 
Landwirtschafts-/ Waldflächen; Begrenzung von Flächeninanspruch-
nahme im Freiraum (Bodenschutzklausel) 

§ 200a BauGB Darstellungen für Flächen zum Ausgleich und Festsetzungen für Flä-
chen oder Maßnahmen zum Ausgleich umfassen auch Ersatzmaß-
nahmen 

§ 1 (3) Nr. 1 und 2, 
§ 1 (5) BNatSchG  

Naturgüter, die sich nicht erneuern, sind sparsam und schonend zu 
nutzen; nicht mehr genutzte versiegelte Flächen sind zu renaturieren, 
zu entsiegeln und ggf. der natürlichen Entwicklung zu überlassen 
Bewahrung großflächiger, weitgehend unzerschnittener Landschafts-
räume vor weiterer Zerschneidung; vorrangige Wiedernutzung bereits 
bebauter Flächen im un-/ beplanten Innenbereich, landschaftsge-
rechte Führung und Bündelung von Verkehrswegen/ Energieleitungen 
und ähnlichen Vorhaben, Vermeidung dauernder Schäden des Natur-
haushalts bei der Gewinnung von Bodenschätzen/ Abgrabungen/ Auf-
schüttungen 

Boden §§ 1 und 2 BBodSchG 
§ 1 (2) LBodSchG NRW 

nachhaltige Sicherung und Wiederherstellung der Bodenfunktionen 
(natürliche Funktionen, z.B. Lebensgrundlage und Lebensraum für 
Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen; Funktionen als Ar-
chiv der Natur-, Kulturgeschichte; Nutzungsfunktionen),  
Abwendung/ Vorsorgemaßnahmen gegen Entstehung schädlicher 
Bodenveränderungen, Sanierung von Böden/ Altlasten, Schutz vor 
Erosionen; sparsamer Umgang mit Grund und Boden 

§ 1 (3) Nr. 2 BNatSchG 
§ 10 LNatSchG NRW 

Böden sind so zu erhalten, dass sie ihre Funktionen im Naturhaushalt 
erfüllen können 

§ 1 (6) Nr. 7a BauGB Berücksichtigung der Auswirkungen auf den Aspekt Boden in der Bau-
leitplanung 

§ 202 BauGB 
§§ 3 (1), 8 (1) BauO 
NRW 

Schutz des Mutterbodens bei Errichtung/ Änderung baulicher Anlagen 
bzw. Veränderung der Erdoberfläche (Erhalt nutzbarer Zustand, 
Schutz vor Vernichtung, Vergeudung); Vermeidung, Verwertung von 
Bauabfällen/ Bodenaushub; Berücksichtigung wasseraufnahmefähige 
und begrünte nicht überbaubare Grundstücksflächen  

§ 2 (2) Nr. 6 ROG 
§ 1a (2) BauGB 
§ 3 (1) BauO NRW 

Entwicklung, Sicherung (und ggf. Wiederherstellung) von Böden und 
ihren Funktionen; Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, sparsa-
mer Umgang mit Grund und Boden (Bodenschutzklausel)  
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Schutzgut Fachgesetze/  
Verordnungen/ 
Vorschriften 

Umweltziele 

§ 2 USchadG Vermeidungsmaßnahmen, Schadensbegrenzungs-, Sanierungsmaß-
nahmen bei Schädigung des Bodens durch eine Beeinträchtigung der 
Bodenfunktionen gem. BBodSchG im Rahmen beruflicher Tätigkeiten 
(Betrieb von Anlagen) 

Wasser 
(Grund-, Oberflä-
chenwasser) 

§ 6 (1) und (2), §§ 27, 
32, 34, §§ 46-48, 
§ 55 (2), §§ 72 ff WHG  
(LWG NRW) 

Gewässer sind nachhaltig zu bewirtschaften: Erhalt/ Sicherung ihrer 
Funktions-/ Leistungsfähigkeit als Bestandteil des Naturhaushaltes 
und Lebensraum für Pflanzen und Tiere, Vermeidung von Beeinträch-
tigungen von Gewässer abhängigen Landökosystemen/ Feuchtge-
biete, Schaffung/ Erhalt von Nutzungsmöglichkeiten für öffentliche 
Wasserversorgung, Gewährleistung natürlicher/ schadloser Abfluss-
verhältnisse/ Rückhaltung/ Vorbeugung nachteiliger Hochwasserfol-
gen, Schutz Meeresumwelt; Erhalt/ Wiederherstellung natürlicher/ na-
turnaher Gewässerzustände  
ortsnahe Versickerung/ Verrieselung/ direkt über Kanalisation in Ge-
wässer eingeleitete, nicht mit Schmutzwasser vermischten Nieder-
schlagswässer 

§ 2 USchadG Vermeidungsmaßnahmen, Schadensbegrenzungs-, Sanierungsmaß-
nahmen bei Schädigung der Gewässer nach Maßgabe des WHG 

§ 1 (6) Nr. 7a BauGB 
§ 2 (2) Nr. 6 ROG 

Berücksichtigung der Auswirkungen auf den Aspekt Wasser in der 
Bauleitplanung;   
Entwicklung, Sicherung und ggf. Wiederherstellung des Raumes in 
Bezug auf die Funktionsfähigkeit des Wasserhaushaltes; Schutz der 
Grundwasservorkommen 

Klima und Luft 
Klimaschutz/ Klima-
wandel 

§ 1 (3) Nr. 4 BNatSchG 
§ 10 LNatSchG NRW 

Luft und Klima sind auch durch Maßnahmen des Naturschutzes/ Land-
schaftspflege zu schützen, insbes. für Flächen mit günstiger lufthygie-
nischer/ klimatischer Wirkung (Frisch, Kaltluftentstehungsgebiete, Luft-
austauschbahnen); nachhaltige Energieversorgung, zunehmende 
Nutzung erneuerbarer Energien 

§ 6 (1) Nr. 5 WHG Vorbeugung möglicher Folgen des Klimawandels; nachhaltige Gewäs-
serbewirtschaftung unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Kli-
maschutzes 

§ 1 BImSchG  
div. BImSch-Verordnun-
gen; TA Luft 

Schutz der Atmosphäre vor schädlichen Umwelteinwirkungen (einschl. 
Vorbeugung) 
Festlegung von Luftschadstoffgrenzwerten 

§ 1 (5) und (6) Nr. 7a, e, 
f, h BauGB 

Förderung Klimaschutz und Klimaanpassung in der Stadtentwicklung, 
Berücksichtigung Belange Klima und Luft bei der Aufstellung von Bau-
leitplänen, Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität; Vermeidung von 
Emissionen; Nutzung erneuerbarer Energien;  
Klimaschutzklausel: „Die Bauleitpläne… sollen dazu beitragen …. den 
Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadt-
entwicklung, zu fördern, … .“  

§ 1a (5) BauGB 
§ 2 (2) Nr. 6 ROG 

den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, 
die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der 
Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden 

§ 1 (1) EEWärmeG Schonung natürlicher Ressourcen insbes. im Interesse des Klima-
schutzes, nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung durch er-
neuerbare Energien (Endenergieverbrauch 2010: 14%)  
Planungsrechtliche Absicherung nachträglicher Energieeffizienzmaß-
nahmen 

§§ 1 und 2 Klimaschutz-
gesetz NRW 

gesetzliche Verankerung der Schutzziele; Verringerung Treibhaus-
gasemissionen; Ressourcenschutz 

Landschaft § 1 BNatSchG 
§ 10 LNatSchG NRW 

Schutz, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft 

§ 1 (5) und (6) Nr. 5 und 
7a BauGB 

baukulturelle Erhaltung und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt 
und des Orts-/ Landschaftsbildes; Berücksichtigung der Auswirkungen 
auf den Aspekt Landschaft in der Bauleitplanung 
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Schutzgut Fachgesetze/  
Verordnungen/ 
Vorschriften 

Umweltziele 

Kulturgüter und 
sonstige Sachgüter 

§ 1 (1) und § 2 DSchG 
NRW 

Schutz, Pflege, sinnvolle Nutzung, wissenschaftliche Erforschung (und 
Zugänglichmachung) von Denkmälern als Sachen, an deren Erhaltung 
und Nutzung ein öffentliches Interesse besteht (Baudenkmäler, Denk-
malbereiche, bewegliche/ nicht ortsfeste Denkmäler, Bodendenkmä-
ler); angemessene Berücksichtigung der Belange bei öffentlichen Pla-
nungen und Maßnahmen 

§ 1 (4) Nr. 1, § 5 (1) 
BNatSchG  
§ 4, § 10 LNatSchG 
NRW 

dauerhafte Sicherung von Naturlandschaften und historisch gewach-
sener Kulturlandschaften, auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenk-
malen vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigun-
gen 
natur- und landschaftsverträgliche Land-/ Forst-/ Fischereiwirtschaft 
(Beachtung der guten fachlichen Praxis); Umwandlungsverbot Dauer-
grünland, -brachen 

§ 1 (6) Nr. 5, 7d BauGB  
§ 8 (3) BauO NRW 
§ 89 (1) BauO NRW 

Berücksichtigung der Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes 
und der Denkmalpflege, der erhaltenswerten Ortsteile, Straßen und 
Plätze von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeu-
tung und Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes in der Bauleit-
planung; Berücksichtigung der umweltbezogenen Auswirkungen auf 
Kulturgüter und sonstige Sachgüter in der Bauleitplanung 
zulässige Veränderungen der Geländeoberfläche nur ohne Nachteile 
für Nachbargrundstücke oder öffentliche Verkehrsflächen  

Wechselwirkungen § 1 (6) Nr. 7a und i 
BauGB 
§ 2 (2) Nr. 6 ROG 

Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes, insbes. auch das 
Wirkungsgefüge; Berücksichtigung der Wechselwirkungen zwischen 
den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 

Anfälligkeit f. 
schwere Unfälle o. 
Katastrophen 

§ 1 (6) Nr. 7j BauGB 
§§ 26-38, 44-45 BauO 
NRW 

Berücksichtigung der Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der 
nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle 
oder Katastrophen zu erwarten sind 
Anforderungen hinsichtlich Brandverhalten von Baustoffen, Rettungs-
wege etc.; Aufbewahrung fester Abfallstoffe, Blitzschutzanlagen  

BImSchG, BImSchV, 
Seveso III-Richtlinie, Ab-
standserlass NRW, Ha-
zard-Check, KAS-18 

 
Erfassung von Umwelteinwirkungen, die die Folge von Unfällen/ Kata-
strophen sind, die von dem beabsichtigten Bauleitplan ausgehen kön-
nen bzw. denen der Bauleitplan ausgesetzt ist 

Die zuvor dargelegten Fachgesetze, Verordnungen und Vorschriften schaffen den gesetzlichen 
Rahmen für die Einrichtung und den Betrieb eines Bestattungswaldes in den Waldflächen westlich 
der Ortslage Elmpt innerhalb eines Landschafts- und außerhalb wasserwirtschaftlicher Schutzge-
biete auch mit Funktionen für den Naturhaushalt/ Kompensation.  

6.2 Darstellung der in einschlägigen Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes 
und sonstige planungsrelevante Informationen 

Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenstellung der Inhalte der im Geltungsbereich und U-
Raum des Umweltberichts vorhandenen Fachpläne, Schutzgebiete und sonstige planungsrele-
vante Informationen. 

Tabelle 4 Darstellung/Inhalte der Fachpläne – sonstige planungsrelevante Informationen 

Geltungsbereich darüber hinausgehender Untersuchungsraum 
Landesentwicklungsplan - LEP NRW (Stand 14.12.2016; in Kraft getreten am 08.02.2017; 1. Änderung Entwurf Stand 
12.07.2019; in Kraft getreten am 24.07.2019) 
• Nachrichtliche Darstellungen:  

Lage außerhalb des dargestellten Siedlungsraumes; 
innerhalb der Flächen „Freiraum“ gelegen 

• Festlegung der Gemeinde Niederkrüchten mit Hauptort 
Elmpt als Grundzentrum 
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Geltungsbereich darüber hinausgehender Untersuchungsraum 
• Südwestliches Gemeindegebiet mit nachrichtlicher Dar-

stellung „Siedlungsraum“ großflächig Flächen der ehe-
maligen militärischen Nutzungen. 
 

• Nachrichtliche Darstellungen: keine erkennbar  
 

Kulturlandschaftlicher Fachbeitrag zur Landesplanung NRW (2007) und zur Regionalplanung (2013) 
Lage gemäß Kulturlandschaftlichem Fachbeitrag zur Landesplanung NRW (2007) liegt der Geltungsbereich innerhalb 
des landesweit bedeutsamen Kulturlandschaftsbereiches (Vorbehaltsgebiet) mit der lfd. Nr.KLB 17.2 „Grenzwald“, inner-
halb der Kulturlandschaft Schwalm-Nette. 
keine sonstigen Darstellungen auf Ebene der Landesplanung 
 

Regionalplan Düsseldorf (RPD) (in Kraft getreten am 13.04.2018) 
• Bereiche für Wald  

im Übergang zur Überlagerung mit Bereich zum Schutz 
der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung 

• Keine weiteren Darstellungen für den Geltungsbereich 

• Bereiche für Wald 
im Übergang zur Überlagerung mit Bereich zum 
Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Er-
holung  

• Westlich des Geltungsbereiches Bereich zum Schutz 
der Natur  

• Nördlich und östlich der Waldbereiche: Allgemeiner 
Freiraum- und Agrarbereich  

• Östlich: Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB) der Orts-
lage Elmpt 

• Südlich Geltungsbereich: großflächig Bereiche (bis zur 
Bundesautobahn BAB 52) für Wind (Windkraftanlagen) 

• Straße für den vorwiegend überregionalen Verkehr: 
Bundesautobahn BAB 52 

FNP Niederkrüchten (Rechtskraft 2006) 
• Flächen für Wald  
• Keine weiteren Darstellungen für den Geltungsbereich 

 

• Flächen für Wald  
• nachrichtliche Darstellungen:  

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft, 
Landschaftsschutzgebiet 

Rechtskräftige Bebauungspläne  
• keine im Geltungsbereich vorhanden • keine im Untersuchungsraum vorhanden 

nächstgelegene rechtskräftige Bebauungspläne im Sied-
lungsbereich Elmpt: 
• B-Plan ELM-83 „Overhetfelder Straße/ Heineland“, 1. 

Änderung: Allgemeines Wohngebiet (WA) 
• ELM-124 „Vollsortimenter Overhetfelder Straße“  

Landschaftsplan Kreis Viersen Nr. 3 Elmpter Wald  
(Rechtskraft 02/ 1987; Anpassungen 2003/ 2004) / (Vorentwurf LP Grenzwald-Schwalm; Stand 06/ 2019) 
Lage innerhalb Geltungsbereich L-Plan Elmpter Wald;  
Schutzzweck:  
Schutz, Erhaltung und Optimierung von besonders boden-
trocke-nen Binnendünenarealen mit Sandheiden, offenen 
Grasflächen und Borstgrasrasen im Be-reich des ehemali-
gen Flugplatzes Elmpt; der Sicherung und Weiterentwick-
lung des arten- und strukturreichen Lebensraum-Komple-
xes, großflächiger Nadelholzbestände, naturnaher, stand-
ortgerechter Birken- und Eichen-Mischwälder, feuchter und 
trockener Heiden sowie Sandmagerrasen 
• Entwicklungsziele 
o EZ05 - Erhaltung und Anreicherung einer gewachse-

nen Kulturlandschaft  
o EZ03 Entwicklung von Biotopverbundflächen (Flä-

chen westlich Geltungsbereich) 
• Festsetzungen 

Lage innerhalb Geltungsbereich L-Plan Elmpter Wald;  
• Entwicklungsziele 
o 1: Erhaltung (Südrand Siedlungsbereich Elmpt und 

kleinflächig im Nordwesten) 
o 2: Erhaltung und Regeneration von Lebensräumen  
o 3.1: Anreicherung überwiegend monostrukturierter Wäl-

der (überwiegend im Norden und Süden) 
 
Umgebungsflächen zum Geltungsbereich:  
Lage im allen Teilen innerhalb Geltungsbereich Land-
schaftsplan Nr. 3 „Elmpter Wald“ 
• Entwicklungsziele 
o EZ05 - Erhaltung und Anreicherung einer gewach-

senen Kulturlandschaft  
o EZ03 Entwicklung von Biotopverbundflächen (Flä-

chen westlich Geltungsbereich) 
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Geltungsbereich darüber hinausgehender Untersuchungsraum 
o Landschaftsschutzgebiet „LSG Grenzwald / Elmpter 

Wald“: Schutzausweisung dient der Erhaltung, 
Wiederherstellung und Entwicklung der Waldflä-
chen und umgrenzenden Freiräume 

Landschaftsplan Vorentwurf 6/2019 
• Festsetzungen: weiterhin Landschaftsschutzgebiet 

„Grenzwald Elmpt“ “ (Stand 6/2019) Schutzgegenstand 
des ca. 1.212 ha großen „Landschaftsschutzgebiet L12 
Grenzwald Elmpt“: Die Gebiete im Norden und Südosten 
großflächig mit Nadelgehölzen, meist mit Kiefern und 
Fichten, bestockt. Der Wald ist auf Feinsandböden häufig 
licht. An einigen Stellen sind Birken-Eichenbestände ver-
schiedenen Alters vorhanden. Die Waldgebiete sind 
wichtige Ver-bundflächen zwischen den umliegenden 
NSG und dienen, auch über die Deutsch-Niederländi-
sche Grenze hinweg, als WildtierkorridorEntwicklungs-
ziele 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkung: die in Bearbeitung befindliche Neuaufstellung 
(Aufstellungsbeschluss 10.03.2016) des Landschaftsplans 
„Grenzwald-Schwalm“ (Stand Vorentwurf 06/ 2019; Beteili-
gung 11.07.19 bis 31.10.19) fast die bisherigen Geltungsbe-
reiche der LP 1, 3 und 4 zusammen;  

Entwicklungsziele: Erhaltung und Entwicklung von Mager-
standorten für die südlich angrenzenden Flächen (Start-/ 
Landebahnen); Entwicklung von Biotopverbundflächen 
(im Westen und weiteren Süden); Anreicherung (im Wes-
ten und Osten); Erhaltung und Anreicherung einer ge-
wachsenen Kulturlandschaft (im Norden) 
• Festsetzungen 
o Landschaftsschutzgebiet „Grenzwald Elmpt“ “ (Stand 

6/2019) ca. 1.212 ha großen „Landschaftsschutzge-biet 
L12 Grenzwald Elmpt“ mit diversen Ge-/ Verboten hin-
sichtlich Erhalt/ Sicherung/ Ergänzung von Gehölz- und 
Biotopstrukturen sowie einzelne Maßnahmen bzgl. der 
forstlichen Nutzung und Anpflanzungen von Baumrei-
hen, Einzelbäumen etc. 

o Geschützter Landschaftsbestandteil GL  
o Westlich des Geltungsbereiches; neue Festsetzung: 

Naturschutzgebiet „Galgenberg“; N10 „Elmpter 
Wald 

Festsetzungen: Landschaftsschutzgebiet L12 „Grenzwald 
Elmpt“ (unmittelbar im Süden und Norden angrenzend); 
Naturschutzgebiet N10 „Elmpter Wald“ (direkt im Westen/ 
Südwesten angrenzend)  
(gegenüber rechtsgültigen Festsetzungen deutliche Aus-
weitung der Schutzgebietskulisse, insbes. des NSG; vgl. 
auch Abbildung Pkt. „Schutzgebiete“) 

Schutzgegenstand: weitgehend geschlossenes, großes 
Waldgebiet mit vorherrschenden Kiefern- und Kiefern-
mischbeständen. In die Waldflächen eingestreut sind klei-
nere Heideflächen und Stillgewässer, im Westen umfasst 
das Gebiet in geringem Umfang auch landwirtschaftlich 
genutzte Grünland-flächen. (…). 
Die Schutzausweisung dient der Erhaltung naturnaher 
Waldflächen und der langfristigen Umwandlung von Na-
delholzbeständen in naturnahe Laubwald- bzw. Misch-
waldstrukturen sowie der Erhaltung und Entwicklung von 
Biotopverbundflächen aus Offenlandbiotopen und lichten 
Waldbeständen (Trittsteinbiotope) zwischen dem ehema-
ligen Flughafen Elmpt, dem Lüsekamp und Boschbeek so-
wie dem Elmpter Schwalmbruch. 
• Maßnahmen (für die Maßnahmenräume (MR); keine 

ortsgebundenen Maßnahmen)  
MR31 (Grenzwald Elmpt: Waldflächen im Norden, Süd-
osten und weiteren Süden); MR32 (Niederkrüchten: 
Landwirtschaftsflächen im Westen); MR33 (Elmpter 
Wald: Wald-/ Heideflächen im Westen/ Südwesten und 
Süden); MR34 (Start-/ Landebahnen im Süden) 

 

Schutzgebiete schutzwürdige Biotope Biotopverbund 
• Teil des großflächigen Landschaftsschutzgebiets LSG 

„Grenzwald / ElmpterWald 
• geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG): kleinflächig: Teich-

läche, Gehölzbiotope (g19 und g20, sowie g59 / g60) 

Naturschutzgebiete und gesetzlich sind weder im Gel-
tungsbereich, noch U-Raum vorhanden; sie sind der Voll-
ständigkeit halber jedoch mit aufgeführt: 

• Landschaftsschutzgebiet L12 s. Geltungsbereich  
Flächen im landesweiten Biotopkataster LANUV  
o BK-4702-0017 „Laubwald und Heide östlich des Flug-

hafens Elmpt“ (ca. 7,73 ha); wertvolles Trittsteinbiotop 
im regionalen Biotopverbund, laubwalddominiertes 
strukturreiches Gebiet (Eichenwald) auf einer Binnen-
düne mit kleinflächigem, überalterten Heiderest und 
Grünlandbrache 

Ausschnitt L-Plan-Vorentwurf Entwicklungskarte (o.M.) 

 
(Quelle: KREIS VIERSEN, 06/ 2019) 

Ausschnitt L-Plan-Vorentwurf Festsetzungskarte (o.M.) 

 
(Quelle: KREIS VIERSEN, 06/ 2019) 
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Geltungsbereich darüber hinausgehender Untersuchungsraum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der gesamte Änderungsbereich liegt im räumlich-
funktionalen Zusammenhang zu Naturschutzge-
bieten (NSG Lüsekamp und Boschbeek, NSG Elm-
pter Schwalmbruch) als auch NATURA 2000-Ge-
bieten (VSG Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald 
und Meinweg, FFH-Gebiet Elmpter Schwalm-
bruch, FFH-Gebiet Lüsekamp und Boschbeek), die 
einen bedeutenden Biotopverbundkorridor entlang 
der deutsch-niederländischen Grenze darstellen 

So sind die großen, verhältnismäßigen unterschnit-
tenen Landschaftsräume (UZVR) als Verbundflä-
chen herausragender bzw. besonderer Bedeutung 
ausgewiesen (Darstellung in nebenstehender Ab-
bildung durch eine senkrechte bzw. schräge blaue 
Schraffur). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o BK-4702-0036, zwei Teilflächen nördlich A 52 (derzeit 
keine Gebietsinformation verfügbar) 

• Biotopverbund (siehe Abbildung in Kap. 1.5.2) 
o VB-D-4702-002 „Elmpter Wald“, besondere Bedeutung 

(ca. 545 ha) 
o großflächiges Waldgebiet auf nährstoffarmen Sandbö-

den mit Resten naturnahen Birken- und Eichen-
Mischwälder-Resten, kleinen trockenen Heideflächen 
als Lebensraum für eine Vielzahl teilweise gefährdeter 
Tier- und Pflanzenarten und als Vernetzungs-, Arrondie-
rungs- und Entwicklungsbereich für die angrenzenden 
international bedeutsamen Wald- und Heidegebiete 

Naturschutzgebiete 
im U-Raum nicht vorhanden, jedoch im nördlichen, südli-
chen und südwestlichen Umfeld: 
• VIE-003 „NSG Elmpter Schwalmbruch“ (ca. 296 ha) (s. 

auch FFH-Gebiet) 
• VIE-005 „NSG Lüsenkamp und Boschbeek)“ (ca. 

255 ha) (s. auch FFH-Gebiet) 

NATURA 2000 Gebiete 
• nicht vorhanden 

 
im U-Raum nicht vorhanden, jedoch im nördlichen, südli-
chen und südwestlichen Umfeld: 

nächstgelegenes NATURA 2000-Gebiete (über 300m  – 
500 m Distanz zu Geltungsbereich) 

nördlich:  FFH-Gebiet DE 4702-301 (Elmpter 

Ausschnitt Lage Biotope etc.  o.M.) 

 
(Quelle: KREIS VIERSEN, 06/ 2019) 

Ausschnitt Lage Verbundflächen.  o.M.) 

 
(Quelle: WWW.GEOPORTAL.NRW.DE) 
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Geltungsbereich darüber hinausgehender Untersuchungsraum 
Schwlambruch (7680016) 
nördlich und westlich: Vogelschutzgebiet DE 4603-401 
VSG Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg 
(/680015) 

streng geschützte Arten 
• Listung nach dem Jahr 2018 nachgewiesener planungsrelevanter Arten für den betroffenen Messtischblatt-Quadran-

ten und eigene Erfassungen aus 2017-2018 (siehe Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, LANGE GBR August 2019) 
 

Wasserschutzgebiet  
• Lage außerhalb von festgesetzten oder geplanten Wasserschutzgebieten  

 

Überschwemmungsgebiet, Hochwasserrisiko- und Hochwassergefahrenkarten, Hochwasserrisikomanage-
mentplanung in NRW (Gewässer mit potenziellem signifikantem Hochwasserrisiko für Niederkrüchten; Risiko-
gebiet) 
• Lage außerhalb von festgesetzten oder vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten 
• Lage außerhalb von Risikogebieten der für den Untersuchungsraum relevanten Gewässer mit potenziellem signifikan-

tem Hochwasserrisiko 
 

Lärmaktionsplan Gemeinde Niederkrüchten (10/2018), Luftreinhalteplan, Klimaschutzkonzept 
• Lärmaktionsplan: für den Untersuchungsraum keine Aussagen / Erfordernisse 
• Luftreinhalteplan: liegt für die Gemeinde nicht vor 
• Klimaschutzkonzept: liegt für die Gemeinde nicht vor; nur für den Kreis Viersen 

 

Baumschutzsatzung 
• liegt für die Gemeinde nicht vor 



  
                                  Gemeinde Niederkrüchten  UMWELTBERICHT 
                                  64. Änderung des FNP „Bestattungswald“ Umweltfachlicher Teil 
 

Ingenieur- und Planungsbüro LANGE GbR 19 

 

7 BESTANDSAUFNAHME DER EINSCHLÄGIGEN ASPEKTE DES DERZEITIGEN 
UMWELTZUSTANDES (BASISSZENARIO), ÜBERSICHT ÜBER DIE VORAUS-
SICHTLICHE ENTWICKLUNG DES UMWELTZUSTANDS BEI NICHTDURCHFÜHRUNG 
DER PLANUNG SOWIE PROGNOSE ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES UMWELT-
ZUSTANDS BEI DURCHFÜHRUNG DER PLANUNG (INSBES. WÄHREND DER BAU- 
UND BETRIEBSPHASE)  

Im Folgenden wird eine Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-
standes (Basisszenario) und eine Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durch-
führung der Planung unter Berücksichtigung der möglichen erheblichen Auswirkungen während der 
Bau- und Betriebsphase zur Umsetzung der Darstellungen der 64. FNP-Änderung und des damit 
beabsichtigten Plankonzeptes (des geplanten Vorhabens „Bestattungswald“) dargelegt. 

Die Darstellung und Bewertung der möglichen (erheblichen) Umweltauswirkungen (unter Berück-
sichtigung möglicher kumulativer Auswirkungen) erfolgt verbal-argumentativ, differenziert nach den 
drei Stufen (geringe, mittlere und hohe Umwelterheblichkeit) auf Grundlage von schutzgutbezoge-
nen Indikatoren (vgl. auch Tab. 3). 

7.1 Schutzgut Bevölkerung und menschliche Gesundheit  
Die in einschlägigen Fachgesetzen festgelegten schutzgutbezogenen Ziele des Umweltschut-
zes sind in Kap. 7..1 dargelegt.  

Um die Wirkungen auf das Schutzgut beurteilen zu können, wurden auf Grund der Vorhaben-
art „Bestattungswald“ keine gesonderten Fachgutachten erforderlich.  

Basisszenario (Ausprägung, Bewertung) 

Wohnumfeld 

Der Änderungsbereich zur Darstellung im FNP liegt außerhalb des Siedlungsraumes und au-
ßerhalb des näheren oder direkten Wohnumfeldes der Siedlungsräume (hier: Ortslage Elmpt 
in ca. 1,1 km Distanz östlich) 

Freizeit und Erholung 

Die Waldbereiche im Geltungsbereich werden für die ruhige Erholung genutzt. Die vorhande-
nen, in der Regel sehr gut ausgebauten Wege (Alte Zollstraße) und Forstwege werden dazu 
genutzt. Freizeiteinrichtungen oder sonstige Einrichtungen, die der Erholung dienen können, 
sind nicht vorhanden.  

Die ausgedehnten Waldflächenbereiche im Gesamtbereich des Elmpter Waldes werden durch 
lokale aber auch regionale Besucher genutzt. 

Vorbelastungen 

Lärm, schalltechnische Untersuchung; Verkehrslärm 

Signifikante Vorbelastungen innerhalb des Geltungsbereiches im Sinne eines Wohnumfeldes 
oder für Zwecke der Freizeit und Erholung bestehen im U-Raum nicht. Die südlich in ca. 0,6 – 
1,0 km gelegene Autobahn BAB 52 ist unterschwellig wahrnehmbar. 

Weitere Vorbelastungen sind in den Waldflächen nicht gegeben. 
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sonstige Vorbelastungen 

Sonstige Vorbelastungen können nicht im Sinne des Schutzgutes festgestellt werden. 

Der Geltungsbereich wird nach derzeitigem Kenntnisstand nicht durch Abstandsempfehlungen 
von Betriebsbereichen nach Störfall-Verordnung (12. Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes) tangiert. 

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Die Betrachtung der Nullvariante zeigt die Entwicklung des Plangebiets ohne die beabsichtig-
ten Darstellungen der 64. FNP-Änderung. Bezogen auf die planungsrechtliche Situation sind alle 
Flurstücke innerhalb des Geltungsbereiches als Außenbereich gemäß § 35 BauGB einzustufen 
und gemäß rechtsgültigen Darstellungen als Flächen für Wald darstellt.  

Nutzungsänderungen sind gemäß dieser Darstellungen nur im Rahmen des § 35 Abs.1 BbauG 
zulässig (kein Entgegenstehen öffentlicher Belange, Sicherung ausreichender Erschließung; forst-
wirtschaftlicher Betrieb, Einrichtung z.B. öffentlicher Versorgung, aufgrund besonderer Anforderun-
gen/ nachteiligen Wirkungen oder besonderer Zweckbestimmung nur im Außenbereich mögliches 
Vorhaben) soweit sie den Erholungscharakter des Gebiets nicht beeinträchtigen. Bauliche Anlagen 
(auch von gemäß § 35 BbauG privilegierter Vorhaben) sind nicht zulässig. 

Auf das Schutzgut Bevölkerung und menschliche Gesundheit (Wohnumfeld, Freizeit und Er-
holung) bezogen ergeben sich daher keine Änderungen der gegenwärtigen Situation. 

Auswirkungsprognose bei Durchführung der Planung   
(insbes. während Bau- und Betriebsphase) 

 Keinerlei Überbauung / keinerlei direkte oder erhebliche Versiegelung der Waldflächen; 
Erhalt der heutigen Waldstruktur und Förderung der Laubbaumanteile bei Rücknahme der 
mit Nadelgehölzen bestockten Flächen 

 Keine Neubau von Wege oder Straßen; Erhalt und Nutzung der vorhandenen Wald- und 
Forstwege 

 Keine erheblichen oder grundsätzlichen Änderungen oder Einschränkungen für die Erho-
lungsnutzung und die Nutzung im Wald für die Erholungsuchenden; Rücksichtnahmege-
botes für den Ort im Sinne als Begräbnisstätte und Beschränkung der Nutzung auf die 
vorhandenen Wegeflächen; Hinweise zum Betreten der Waldflächen im Bereich des be-
stattungsbäume 

 Lokale kleinflächige Einrichtungen und Hinweise für den Bestattungswald ohne erkenn-
bare signifikante Beeinträchtigung der Flächen für die Erholungsnutzung 

 Negative Auswirkungen auf das Schutzgut „menschliche Gesundheit“ durch direkte oder 
indirekte Wirkpfade können auf Grund der Art der Bestattungen (Urnenbestattung) sicher 
ausgeschlossen werden. 

Zusammenfassende Beurteilung:  

durch die Darstellungen der 64. FNP-Änderung und des beabsichtigten Plankonzeptes sind 
insgesamt keine Auswirkungen oder nur sehr geringe Auswirkungen auf das Schutzgut Bevöl-
kerung und menschliche Gesundheit zu erwarten (geringe Umwelterheblichkeit) 
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7.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt 
Die in einschlägigen Fachgesetzen festgelegten schutzgutbezogenen Ziele des Umweltschut-
zes sind in Kap. 6.1 dargelegt. 

Mögliche Betroffenheiten sog. planungsrelevanter Arten werden auf Grundlage der in der FNP-
Änderung getroffenen Darstellungen sowie des Planungskonzeptes in einem Artenschutzrechtli-
chen Fachbeitrag (vgl. Anlage zur Begründung) vorgenommen. 

Die mit Realisierung der Darstellungen in der FNP-Änderung und dem beabsichtigten Plankonzept 
verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft werden in einem Landschaftspflegerischen Fach-
beitrag (LFB) dargelegt. 

Basisszenario (Ausprägung, Bewertung) 

Potenziell natürliche Vegetation 

Die potenzielle natürliche Vegetation spiegelt diejenige Vegetation wider, die sich aufgrund 
der Standortgegebenheiten ohne menschlichen Einfluss einstellen würde.  

Sofern der menschlichen Einfluss im Plangebiet und seiner Umgebung nicht gegeben wäre, wären 
die Flächenbereiche flächendeckend mit Wald bestockt. Auf den gering bis mäßig nährstoffversorg-
ten, mäßig trockenen Standorten würde entsprechend der natürlichen Standortbedingungen Ei-
chen-Birkenwald (Betulo-Quercetum robori) basenarmer Sili-katstandorte vorherrschen. Darin 
kommen neben der dominierenden Stieleiche (Quercus robur) und Hängebirke (Betula pendula) 
auch Vogelbeere (Sorbus aucuparia), seltene Moorbirke (Betule pube-scens) vor. In der artenar-
men Krautschicht sind neben dominierenden Säurezeigern wie Drahtschmie-le (Deschampsia fle-
xuosa), Salbeigamander (Teucrium scorodonia) und Wiesenwachtelweizen (Me-lampyrum pra-
tense) auch Pillensegge (Carex pilulifera) und ein hoher Kryptogamenanteil typisch. 

In der nördlich kleinflächig anschließenden Podsol-Gley- Niederung sind feuchte Eichenwald-
ausprägungen mit Stiel- und Traubeneiche sowie Birke als natürliches Endstadium der Vege-
tationsentwicklung anzunehmen. Als Pionier- und Ersatzgesellschaft gelten Sand-/ Moorbirke, 
Stieleiche, Zitterpappel, Salweide (und Ohr-, Grauweide), Eberesche, Faulbaum, Brombeere 
sowie Waldgeißblatt. 

Reale Vegetation/ Biotoptypen/ Nutzungen 

Der durch sandige, trockene Standorte geprägte Änderungsbereich wird flächig durch Laub-
wald- und Nadelholzbestände dominiert. Von besondere Bedeutung sind innerhalb des Ände-
rungsbereichs mehrere kleinflächige gesetzlich geschützten Biotope. Die floristische Ausstat-
tung des U-Raums wird maßgeblich durch die trockenen und sandigen nährstoffarmen Böden 
sowie die bisherige „anthropogene“ Waldnutzung geprägt. Große Bereiche im Untersuchungs-
raum (weniger im Geltungsbereich) sind mit geringwertigen, monotonen und artenarmen Kie-
fernforsten bestockt, die als raschwüchsige Pionierbaumart die frühzeitig zurückgenommenen 
Laubwaldgesellschaften des Landschaftsraums und nachfolgende Heideflächen kultivierten. 
Laubwälder kommen im Geltungsbereich flächig, ansonsten nur punktuell vor. Die Waldflä-
chen nördlich der Autobahn BAB 52 werden von lockeren Kiefernforsten mit Schlagfluren un-
terschiedlicher Sukzessionsstadien geprägt (Kompensationsflächen). 

Die Schutzgebietskulisse im Geltungsbereich ist durch Landschaftsschutz flächig erfasst. Die Flä-
chen im Untersuchungsraum und angrenzend an den Untersuchungsraum umfassen 
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Ausweisungen als Landschaftsschutz-, Naturschutz- und NATURA 2000-Gebiete sowie großflä-
chige, wertvolle gehölzgeprägte Biotope als auch Offenlandhabitate (südlich der BAB 52).  

Vorbelastungen 

Der Geltungsbereich stellt sich in Gänze als durch forstwirtschaftlich genutzte Waldflächen 
dar. Die Habitatausstattung der Laubwaldflächen ist je nach Bestandsalter gut / günstig. Die 
Biologische Vielfalt ist in den anthropogen herbeigeführten Nadelholzforsten gering. 

Seltene oder besondere Pflanzen oder Standortbereiche für diese Pflanzen werden nicht 
nachgewiesen. 

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Die bisher als Wald flächig genutzten Bereiche des Geltungsbereiches bleiben in der planeri-
schen Darstellung unangetastet und sind planungsrechtlich nach § 35 BauGB zu beurteilen. 
Eine privilegierte Nutzung im Außenbereich ist u.a. aufgrund bestehender rechtsgültiger Fest-
setzungen im Landschaftsplan (Landschaftsschutzgebiet) nicht realisierbar.  

Auf das Schutzgut bezogen ergeben sich daher keine relevanten Änderungen der gegenwär-
tigen Situation. 

Auswirkungsprognose bei Durchführung der Planung (insbes. während Bau- und Betriebs-
phase) 

 Inanspruchnahme bisher als Flächen für Wald (0,03 ha) genutzter kleinsträumiger Flä-
chen die Darstellung der FNP-Änderung in Verbindung mit dem Nutzungskonzept. 

 Entwicklung von Laubwaldflächen durch Umwandlung von bestehenden Nadelholzbe-
ständen und damit Schaffung geeigneter Biotopstrukturen, die die biologische Vielfalt in 
den jeweiligen Altersstufen der bestände begünstigt. 

zusammenfassende Beurteilung:  

durch die Darstellungen der 64. FNP-Änderung sind aufgrund der Art der beabsichtigen Nutzung, 
der Biotopwertigkeit innerhalb des Waldgebietes insgesamt keine oder nur sehr geringe negative 
Auswirkungen (teilweise auch positive Auswirkungen durch Waldumwandlungen) auf das Schutz-
gut „Pflanzen / Biologische Vielfalt“ zu erwarten (geringe Umwelterheblichkeit) 

 

Tiere 

Der Schutz wild lebender Tiere- und Pflanzenarten ist im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in 
den Bestimmungen des Kapitels 5 (§§ 37-55) verankert. So ergeben sich besondere rechtliche 
Anforderungen für die Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange im Rahmen von Planungs-
verfahren, d.h. auch für die hier betrachtete 64. Änderung des Flächennutzungsplanes. 

Die Bauleitplanung selbst entfaltet durch die Erstellung der Planwerke und die Formulierung von 
Darstellungen keine direkten Wirkungen auf Flora und Fauna. Diese kommen erst im Rahmen der 
konkreten Umsetzung der geplanten Anlagen zum Tragen, auch können erst zu diesem Zeitpunkt 
mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände eintreten. Eine Beurteilung und Bewältigung 
der prognostizierten Konflikte ist jedoch bereits auf Ebene der Bauleitplanung erforderlich, da die 
Pläne (hier: FNP) bei Nichtbeachtung ggf. vorhandener und ungelöster Konflikte vollzugsunfähig 
werden können. 
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Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag (ASF) basiert als sogenannte "Worst-Case-Analyse" auf 
vorhandenen und bekannten Daten zu faunistischen Vorkommen, ergänzt durch eine Ortsbege-
hung in 2017-2019 zwecks Habitatanalyse und Erfassung der Fauna. Des Weiteren liegen aus der 
Messtischblattabfrage (MTB 4702.4 „Elmpt“) Hinweise auf das Vorkommen von sieben Säugetier-
arten (Fledermäuse, Biber) und 42 Brutvogelarten vor (vgl. auch ASF, Kap. 6.7).   

 Säugetiere (Fledermäuse, Biber) 

• Auf Grund der fehlenden Lebensräume im Geltungsbereich kann das Vorkommen des Bi-
bers ausgeschlossen werden  

• baumhöhlennutzenden Fledermausarten Breitflügelfledermaus, Wasserfledermaus, Wim-
pernfledermaus, Großer Abendsegler, Rauhautfledermaus, Zwergfledermaus und Braunes 
Langohr möglich 

 mögliche Betroffenheit der Arten. 

Als Empfehlung sind im Zuge der Verkehrssicherheitspflichten ggf. in späteren Jahren Ent-
nahmen von Einzelbäumen auch im Waldbestand erforderlich, da Waldflächen außerhalb von 
Wegeflächen durch Trauergäste betreten werden. In einem solchen Fall ist eine vorsorgliche 
Überprüfung der Bäume auf einen möglichen Besatz von Fledermäusen durch einen Fach-
kundigen durchzuführen. Schutzmaßnahmen sind derzeit für die aktuell nachgewiesenen und 
potenziell vorkommenden Fledermausarten nicht erforderlich. Eingriffe in Habitate mit Baum-
verlusten sind nicht vorgesehen. Baumhöhlen konnten zudem aktuell nicht nachgewiesen wer-
den.  

 Brutvögel 
Auf Grund des walddominierten Charakters des Geltungsbereiches werden folgende Vogelarten 
ausgeschlossen: 

• Wiesenpieper (Offenlandbewohner, Wiesen- und Heidegebiete – kein Nachweis) 
• Graureiher (Koloniebrüter oft in Gewässernähe – kein Nachweis) 
• Kleinspecht (lichte Laub- und Nadelwälder, Feuchtwälder mit hohem Totholzanteil) 
• Baumfalke (halboffene Landschaften, Meidung geschlossener großflächiger Wälder) 
• Nachtigall (Gebüsch-reiche Waldränder, Hecken. Feldgehölze, Gewässernähe) 
• Pirol (feuchte Laubwälder, Auwälder) 
• Feldsperling (halboffene Kulturlandschaft mit Nisthöhlenangeboten 
• Turteltaube (Baumhecken, Feldgehölze, Waldränder, lichte Laub-Mischwälder) 
• Waldohreule (halboffene Parklandschaft, Waldränder, gutes Angebot alter Nester) 
• Wespenbussard (halboffene Landschaft mit Altholz, Waldgebiet mit größeren Lichtungen) 
• Baumpieper (halboffene Landschaft, sonnige Waldränder, Lichtungen, Kahlschläge) 

 keine Betroffenheit der Arten  (diese Arten werden nicht weiter betrachtet. 

Für die Vogelarten  

• Schwarzkehlchen, Ziegenmelker, Fitis, Waldlaubsänger, Kuckuck (mit Wirtsvogelarten 
z.B. Rotkehlchen, Grasmücken), Waldkauz, Sperber, Mäusebussard, Gimpel und  
Schwarzspecht  

sind Verbotstatbestände der Störung für die beschriebenen Vogelarten insgesamt nicht ein-
schlägig. 
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Für die Wald- und gebüschbrütende Arten 
• Amsel, Blaumeise, Buchfink, Bundspecht, Heckenbraunelle, Kohlmeise, Mönchsgras-

mücke, Rotkehlchen, Ringeltaube, Singdrossel, Zaunkönig und Zilpzalp.  

sind aus Gründen des Individuenschutzes laut § 44 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG während der 
Brutzeit Schutzmaßnahme vorzusehen (nach § 39 BNatSchG: keine Entnahme in einem Zeit-
raum vom 1. März bis 30. September). Für die allgemein häufigen gehölzbrütenden Vogelarten 
ist das Eintreten eines Verbotstatbestands nach § 44 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG durch den Ein-
satz einer geeigneten Vermeidungsmaßnahme zu unterbinden. 

 Amphibien / Reptilien 

Für die potentiell vorkommenden Arten 

• Moorfrosch, kleiner Wasserfrosch und Kreuzkröte 

können Betroffenheiten sicher ausgeschlossen werden, da im Geltungsbereich keine Habitate 
als Fortpflanzungsstätte oder Land-Lebensraum vorliegen. 

o  keine Betroffenheit der Arten 

Für die potentiell vorkommenden Arten 
• Schlingnatter und Zauneidechse  

können Betroffenheiten ausgeschlossen werden, da im Geltungsbereich keine geeigneten Ha-
bitate hinreichender Größe und Ausstattung als Fortpflanzungsstätte oder Lebensraum vorlie-
gen. 

o  keine Betroffenheit der Arten 

Vorbelastungen 

Der Geltungsbereich stellt sich in Gänze als durch forstwirtschaftlich genutzte Waldflächen 
dar. Die Habitatausstattung der Einzelflächen ist je nach Bestandsalter gut / günstig. Anthro-
pogene Überprägungen resultieren maßgeblich aus den waldwirtschaftlichen Eingriffen. 

Beunruhigungen des Lebensraumes erfolgen – wenn – durch die forstwirtschaftlichen Erfor-
dernisse und durch die flächige Nutzung als Erholungsraum für die ruhige Erholung.  

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Die bisher als Wald  flächig genutzten Bereiche des Geltungsbereiches bleiben in der planeri-
schen Darstellung unangetastet und sind planungsrechtlich nach § 35 BauGB zu beurteilen. 
Eine privilegierte Nutzung im Außenbereich ist u.a. aufgrund bestehender rechtsgültiger Fest-
setzungen im Landschaftsplan (Landschaftsschutzgebiet) nicht realisierbar.  

Auf das Schutzgut bezogen ergeben sich daher keine relevanten Änderungen der gegenwär-
tigen Situation.  

Auswirkungsprognose bei Durchführung der Planung  
(insbes. während Bau- und Betriebsphase) 

 Inanspruchnahme bisher als Flächen für Wald (0,03 ha) genutzter kleinsträumiger Flä-
chen die Darstellung der FNP-Änderung in Verbindung mit dem Nutzungskonzept. 

 Entwicklung von Laubwaldflächen durch Umwandlung von bestehenden Nadelholzbe-
ständen und damit Schaffung geeigneter Biotopstrukturen für die wertgebenden Tierarten. 
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 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung der Betroffenheit der planungsrelevan-
ten (streng oder besonders geschützten) und sonstigen Tierarten. 

zusammenfassende Beurteilung:  

durch die Darstellungen der 64. FNP-Änderung sind aufgrund der Kleinflächigkeit, Biotopwertig-
keit und Lage innerhalb des Waldgebietes insgesamt keine oder nur sehr geringe negative Auswir-
kungen (teilweise auch positive Auswirkungen durch Waldumwandlungen) auf das Schutzgut Tiere 
zu erwarten (geringe Umwelterheblichkeit) 

7.3 Schutzgut Fläche 
Die in einschlägigen Fachgesetzen festgelegten schutzgutbezogenen Ziele des Umweltschut-
zes sind in Kap 6.1 dargelegt. 

Basisszenario (Ausprägung, Bewertung) 

Der räumliche Geltungsbereich umfasst in der Gemarkung Elmpt, Flur 1 die Flurstücke 11, 12, 
14, 55, 81, 151 sowie 157 jeweils teilweise. Alle genannten Flurstücke befinden sich vollständig 
im Eigentum der Gemeinde Niederkrüchten. Der Flächenbereich der beabsichtigten Darstellung 
„Bestattungswald“ weist eine Fläche von ca. 51,9 ha (518.760 m²) auf. Die Flächen werden in 
Gänze durch forstwirtschaftliche Nutzungen (Wald, Forstwege) genutzt. 

Die Flächen im ca. 170 ha großen U-Raum (einschl. Geltungsbereich FNP-Änderung) sind 
ebenfalls ausschließlich durch forstwirtschaftliche Nutzungen (Wald, Forstwege) geprägt. An-
dere Flächenbeanspruchungen sind nur kleinsträumig gegeben.  

Geltungsbereich und nördlicher U-Raum liegen innerhalb naturschutzfachlich begründeter 
Schutzgebiete (Landschaftsschutzgebiet). Im landesweiten Biotopkataster werden vier 
Kleinstflächen im Geltungsbereich aufgeführt. Biotopverbundflächen herausragender Bedeu-
tung liegen nördlich und westlich des Geltungsbereiches und nicht im Einflussbereich des Gel-
tungsbereiches oder des U-Raumes. Der Geltungsbereich liegt innerhalb der Biotopverbund-
Flächen mit besonderer Bedeutung. 

Geltungsbereich und U-Raum liegen innerhalb unzerschnittener, verkehrsarmer Räume (Flä-
chengröße 10 – 50 km2). 

Vorbelastungen 

keine Relevanz 

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Auf den Erhalt der Waldnutzungen wurde bereits hingewiesen. Bei sonst zulässigen Vorhaben 
gemäß § 35 „Bauen im Außenbereich“ sind unter Berücksichtigung der Festsetzungen des 
landschaftsplanes (Landschaftsschutzgebiet) sowie Entwicklungszielen des Landschaftsplans 
„Erhalt“ die planerische Vorbereitung von Bauflächen nicht zulässig. 

Es ergeben sich keine Änderungen der gegenwärtigen schutzgutbezogenen Situation. 

Auswirkungsprognose bei Durchführung der Planung  
(insbes. während Bau- und Betriebsphase) 

 nur sehr kleinflächige Teil-Versiegelung von bis dato nicht versiegelten Waldflächen (hier: 
in nicht bestockten Teilflächen) in zwei Teilflächen 
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 keine weiteren Versiegelungen innerhalb der Waldflächen und keine Errichtung baulicher 
Anlagen im Sinne von Hoch- oder Ingenieurbauwerken sowie Verkehrsflächen  

zusammenfassende Beurteilung:  

durch die Darstellungen der 64. FNP-Änderung und das beabsichtigte Plankonzept sind ins-
gesamt keine oder nur sehr geringe Betroffenheiten auf das Schutzgut „Fläche“ zu erkennen; es 
sind nur kleinsträumig sehr geringe Auswirkungen zu erwarten (geringe Umwelterheblichkeit) 

7.4 Schutzgut Boden 
Die in einschlägigen Fachgesetzen festgelegten schutzgutbezogenen Ziele des Umweltschut-
zes sind in Kap. 6.1 dargelegt. 

Basisszenario (Ausprägung, Bewertung) 

Die geologische Struktur wird im Geltungsbereich und überwiegenden U-Raum durch sandig-
kiesige Sedimente in Wechsellagerung mit Mittel- und Grobsanden der jüngeren Hauptter-
rasse des Unter- bis Mittelpleistozäns geprägt. Die Terrassensedimente werden bereichs-
weise von jüngeren Fein- und Mittelsanden (Windablagerungen: Dünen) überlagert. 

Aus den im Plangebiet und U-Raum überwiegend anstehenden sandigen und lehmig-sandi-
gen Ausgangssubstrate entwickelten sich meist flächige ertragsarme Podsol-Braunerden 
(pB81, pB82, pB84). Diese tiefgründigen und trockenen Sandböden sind grundwasserunbeein-
flusst und zeichnen sich durch eine geringe Wasserhaltekapazität aus. Die Sorptionsfähigkeit 
der Böden, d.h. die Filterwirkung für Nähr- und auch potenzielle Schadstoffe ist aufgrund ge-
ringer schluffiger Bodenanteile ebenfalls als gering einzustufen.  

Die in nördlichen Teil des Geltungsbereiches befindliche flache Rinnen- / Muldenstruktur ist 
durch Podsol-Gleye (P-G) gekennzeichnet (oberste Bodenartenschicht sandig, 10 - 20 dm mächtig, 
im Mittel sehr basenarm). Die Grabbarkeit des Bodesn bis 1. Meter und bis 2 Meter werden als  
leicht grabbar und nicht grundnass und nicht staunass beschrieben. Dieser Boden (Podsol-Gley) 
ist als schutzwürdig dargestellt. 

Abbildung 4 Schutzwürdige Böden (Ausschnitt Blatt l4504bfe, o.M.)  

 

(Quelle: Geologischer Dienst 2018) 
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Vorbelastungen 

Die Böden der Waldflächen sind im Geltungsbereich ohne erkennbare Veränderungen oder Vor-
belastungen im Sinne von Umlagerungen, Überbauungen und Versiegelungen anzusprechen. Le-
bensraum-, Puffer- und Filterfunktion der Böden sind infolgedessen nicht eingeschränkt. Inwieweit 
die Nadelholzkulturen der zurückliegenden 80-110 Jahre hier Veränderungen bewirkt haben kann 
nicht aufgeklärt werden. 

Informationen / Erkenntnisse zu Altlasten-/-verdachtsflächen aus dem Altlastenkataster (Kreis 
Viersen) liegen derzeit nicht vor.  

Informationen zum Vorhandensein von Kampfmitteln liegen derzeit nicht vor.  

Gemäß Angaben der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6 (Bergbau und Energie in NRW) 
ist im Bereich des Plangebiets Bergbau verzeichnet. 

Der Geltungsbereich befindet sich in der Erdbebenzone 1 und der Untergrundklasse 1 (und Bau-
grundklasse B) gemäß der Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen der 
Bundesrepublik Deutschland 1 : 350.000, Bundesland Nordrhein-Westfalen (DIN EN 1998-1/NA: 
2011-01) (vgl. auch SG Sachgut). 

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Beibehaltung der flächigen Waldnutzungen ist von einer untergeordneten Bodenbeeinflus-
sung auszugehen. 

Es ergeben sich keine Änderungen der gegenwärtigen schutzgutbezogenen Situation. 

Auswirkungsprognose bei Durchführung der Planung  
(insbes. während Bau- und Betriebsphase) 

 Innerhalb der Bestattungsbereiche (vor Stammfuß der Einzelbäume in den Waldflächen) 
keine signifikante oder flächige Veränderung des Bodens; nur punktuelle Inanspruch-
nahme für Urnenkörper; Boden wird schichtengerecht wieder hergerichtet. 

 Anlage eines Andachtsplatzes, aus örtlichem Kies-Sand (maximal 300 m2), mit Eingriff 
maßgeblich in den A-Horizont (Oberbodenhorizont) durch Abtrag; unterliegende Boden-
schichten verbleiben weitestgehend unverändert  

 Anlage von Stellflächen für PKW, Schotter, offenporig, (maximal 300 m2) mit Eingriff maß-
geblich in den A-Horizont (Oberbodenhorizont) durch Abtrag; unterliegende Bodenschich-
ten verbleiben weitestgehend unverändert  

 Flächiger Beibehalt der natürlich gelagerten Böden in den Waldstandorten (Bodenwert-
zahl: 30-40)  

zusammenfassende Beurteilung:  

durch die Darstellungen der 64. FNP-Änderung und das beabsichtigte Plankonzept sind ins-
gesamt keine oder nur sehr geringe Betroffenheiten auf das Schutzgut „Boden“ zu erkennen; es 
sind nur geringe oder kleinsträumig geringe oder mäßige Auswirkungen zu erwarten (geringe bis 
mäßig geringe Umwelterheblichkeit) 
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7.5 Schutzgut Wasser 
Die in einschlägigen Fachgesetzen festgelegten schutzgutbezogenen Ziele des Umweltschut-
zes sind in Kap. 6.1 dargelegt. 

Basisszenario (Ausprägung, Bewertung) 

Grundwasser 

Die Grundwasserverhältnisse im Geltungsbereich sind gekennzeichnet durch einen mittleren Flur-
abstand (größer 2 m bis 5 m und mehr) des obersten Grundwasserstockwerks. Wesentlichen oder 
besondere stoffliche Belastungen der Grundwasserkörpers sind für diesen Bereich nicht gegeben. 

Im Bereich der lokalen Waldflächen bestehen diverse Grundwassermessstellen, die ein Messnetz 
bilden. Im aktuellen Geltungsbereich zur 64. FNP-Änderung befinden sich keine Messstellen. Ein 
westlich des jetzigen Geltungsbereich befindliche Messstelle (Nr. 909202, aktive Messstelle des 
Erft-Verbandes), ist durch die Anpassung des Geltungsbereiches im Zuge der Entwurfsplanung 
(Verkleinerung im Westen; vgl. auch Kap. 4.1) nunmehr ausgenommen.  

Vorbelastungen 

Der chemische Zustand des Grundwasserkörpers im Geltungsbereich und U-Raum wird als mäßig 
gut bewertet, der mengenmäßige Zustand gilt als gut (2. BWP, 2007-2013; vgl. ELWAS-WEB). 
Weitere Informationen liegen derzeit nicht vor. Das außerhalb von Trinkwasserschutzgebieten ge-
legene Plangebiet und der U-Raums sind durch eine extensive forstwirtschaftliche Nutzungen ge-
kennzeichnet. 

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Auf den Erhalt und Bewirtschaftung der heutigen Waldnutzungsformen (Nadelholzbestände / 
Laubwald) wurde bereits hingewiesen. Bei sonst zulässigen Vorhaben gemäß § 35 „Bauen im 
Außenbereich“ sind unter Berücksichtigung mit den Festsetzungen (Landschaftsschutzgebiet) 
sowie den Entwicklungszielen des Landschaftsplans „Erhalt“ die planerische Vorbereitung von 
Nutzungsänderungen oder Bauflächen nicht zulässig. 

Es ergeben sich keine Änderungen der gegenwärtigen schutzgutbezogenen Situation für das 
Grundwasser. 

Auswirkungsprognose bei Durchführung der Planung  
(insbes. während Bau- und Betriebsphase) 

 aufgrund der grundsätzlich hohen GW-Flurabstände ist auch bei ungünstigen (sehr ho-
hen) GW-Standentwicklungen für die Durchführung der Bestattungen (Herstellung Urnen-
grab) keinerlei Besorgnis gegenüber dem Grundwasser erkennbar. Flächen mit geringem 
Flurstand unmittelbar am Gewässer sind ohnehin von der Nutzung ausgenommen. 

 Eine Besondere oder nachteilige Betroffenheit des Schutzgutes Grundwasser ist nicht zu 
erkennen  

zusammenfassende Beurteilung:  

durch die Darstellungen der 64. FNP-Änderung und das beabsichtigte Plankonzept sind ins-
gesamt keine oder nur sehr geringe Auswirkungen auf das Schutzgut „Wasser“ (hier: Grundwasser) 
zu erwarten (geringe Umwelterheblichkeit) 
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Oberflächengewässer 

Im Geltungsbereich ist parallel zur Alten Zollstraße ein grabenartiges Gewässer (Tackenbendener 
Bach) als Fließgewässer vorhanden. Der Graben ist als Straßenseitengraben nördlich der Wege-
flächen geführt. Weitere Fließgewässer sind nicht vorhanden. Eine kleinstflächige Teichfläche soll 
innerhalb der Geltungsbereich südlich des Weges „Alte Zollstraße“ vorhanden sein (Gewässerbio-
topfläche), konnte jedoch aktuell in 2019 nicht als solche in der Verortung wasserbespannt als 
„Oberflächengewässer“ identifiziert werden. Weitere natürliche (und angelegte) Fließ- und Still-
gewässer sind im Geltungsbereich und U-Raum nicht vorhanden.  

Das Plangebiet (Geltungsbereich) und dessen Umfeld liegen außerhalb festgesetzter und vorläufig 
gesicherter Wasserschutzgebiete. Sie liegen ebenfalls außerhalb festgesetzter und vorläufig gesi-
cherter Überschwemmungsgebiete sowie außerhalb eines Hochwasserrisikogebietes oder eines 
Flächenbereiches mit Hochwassergefahren. 

Vorbelastungen 

keine Relevanz 

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

keine Relevanz  

Auswirkungsprognose bei Durchführung der Planung  
(insbes. während Bau- und Betriebsphase) 

 Das Fließgewässer wird durch die beabsichtigte Nutzung weder räumliche direkt noch im 
unmittelbaren Umfeld benutzt und in der Fläche von der Nutzung ausgeschlossen; glei-
ches gilt für den anzusetzenden Uferrandstreifen (5m); eine Betroffenheit kann für das 
Schutzgut „Fließgewässer“ somit ausgeschlossen werden. 

 Die kleinflächige Teichfläche innerhalb der Waldflächen im westlichen teil Geltungsberei-
ches wird von der Nutzung ausgeschlossen; damit wird eine Betroffenheit des Schutzgu-
tes „Stillgewässer“ ebenfalls vorsorgend ausgeschlossen. Sekundärwirkungen auf das 
Stillgewässer durch z.B. veränderte Einzugsbereiches oder stofflich verändertes zuflie-
ßende  Wässer können sicher ausgeschlossen werden. 

zusammenfassende Beurteilung:  

durch die Darstellungen der 64. FNP-Änderung und das beabsichtigte Plankonzept sind ins-
gesamt keine oder nur sehr geringe Auswirkungen auf das Schutzgut „Oberflächengewässer“ zu 
erwarten (geringe Umwelterheblichkeit) 

7.6 Schutzgut Klima und Luft einschl. Klimaschutz und Klimawandel 
Die in einschlägigen Fachgesetzen festgelegten schutzgutbezogenen Ziele des Umweltschut-
zes sind in Kap. 6.1 dargelegt. 

Basisszenario (Ausprägung, Bewertung) 
Klima 
Der Planungsraum ist dem südwestlichen Teil des Niederrheinischen Tieflandes zugehörig. Groß-
klimatisch ist er dem nordwesteuropäisch-atlantischen Klima zuzuordnen. Die Summe der mittleren 
Jahresniederschläge beträgt rd. 700-750 mm, mit leichter Tendenz eines sommerlichen 
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Regenmaximums im Juli. Es überwiegen relativ kühle Sommer und relativ milde Winter mit Jahres-
durchschnittstemperaturen von ca. 9,5°C. Die Winde wehen vorherrschend aus Südwest bis West. 

Der ausschließlich durch Wald genutzte Geltungsbereich und die Umgebungsflächen wirkt als 
großräumiger Waldklimatop. Der Geltungsbereich verfügt über keine besonderen klimatischen oder 
lufthygienischen Funktionen (wie z.B. wesentliche Luftleitbahn für den Luftaustausch im Siedlungs-
raum, großflächige Luftregenerationsfunktion). Außerhalb des Untersuchungsraumes grenzen 
nördlich Freilandklimatope und östlich in der Ortslage Elmpt Siedlungsklimatope leichter Dämpfung 
der Klimaparameter an. 

Luft 

Die Gemeinde Niederkrüchten liegt in einer Region, die vergleichsweise gering mit Luftschadstoffen 
belastet ist. Ein Luftreinhalteplan liegt nicht vor. 

Bereiche, die Maßnahmen zum Zwecke des Immissionsschutzes oder der Verbesserung des 
Klimas erfordern, sind im Untersuchungsraum nicht gegeben 

Vorbelastungen 

Konkrete, auf den Geltungsbereich bzw. den U-Raum schutzgutbezogene Vorbelastungen sind 
derzeit nicht erkennbar. 

Auf Klimaschutz und Klimawandel als eines der zentralen Umweltthemen der Zeit wird verwiesen. 
Kohlendioxidanstieg in der Atmosphäre, Zunahme winterlicher bzw. Abnahme sommerlicher Nie-
derschläge, Anstieg der Jahresmitteltemperatur und höhere Wahrscheinlichkeiten von Extremwet-
terereignissen sind als Klimatrends bekannt. Die Bedeutung für den Erhalt und die Förderung der 
Klimaeigenschaften der durch Wald bestockten Flächen nimmt hierbei zu. 

Dabei nehmen Kommunen zum Schutz des Klimas und zur Luftreinhaltung durch die Instrumente 
der Bauleitplanung eine zentrale Rolle ein, da mit einem aus dem Flächennutzungsplan entwickel-
ten Bebauungsplan rechtsverbindlich über eine umweltverträgliche Nutzung von Grund und Boden 
entschieden wird.  

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Auf den Erhalt und Bewirtschaftung der heutigen Waldnutzungsformen (Nadelholzbestände / 
Laubwald) wurde bereits hingewiesen. Bei sonst zulässigen Vorhaben gemäß § 35 „Bauen im 
Außenbereich“ sind unter Berücksichtigung mit den Festsetzungen (Landschaftsschutzgebiet) 
sowie den Entwicklungszielen des Landschaftsplans „Erhalt“ die planerische Vorbereitung von 
Nutzungsänderungen oder Bauflächen nicht zulässig.  
Es ergeben sich keine Änderungen der gegenwärtigen schutzgutbezogenen Situation. 

Auswirkungsprognose bei Durchführung der Planung (insbes. während Bau- und Betriebs-
phase) 

 Auf den mit der Darstellung verbundenen grundsätzlichen und flächigen Erhalt der Wald-
nutzung und der Absicht der dauerhaften, sukzessiven Umwandlung der Nadelholzbe-
stände im Laubwaldkulturen wurde bereits hingewiesen (Förderung der Klimaeigenschaf-
ten des Waldes).  

 gegenüber den rechtsgültigen Darstellungen im FNP und den Festsetzungen im Land-
schaftsplan (Flächen für Wald) keinerlei Ausdehnung mikroklimatisch bedingt wirksamer 
Flächen änderungen  
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 keine oder keine als signifikant belegbare Erhöhung von Emissionen wie Treibhausgase 
infolge der durch die Darstellung verursachten Verkehre (Angehörige, Besucher); wenn 
lediglich räumliche Verschiebung durch das Angebot als Begräbnisstätte zu anderen be-
gräbnisorten / Friedhöfen.  

zusammenfassende Beurteilung:  

durch die Darstellungen der 64. FNP-Änderung und das beabsichtigte Plankonzept sind ins-
gesamt keine oder nur sehr geringe Auswirkungen auf das Schutzgut „Klima und Luft einschl. Kli-
maschutz und Klimawandel“ zu erwarten (geringe Umwelterheblichkeit) 

Nutzung erneuerbarer Energien, sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

Das Plankonzept bedarf in der örtlichen Umsetzung nicht der Einrichtung von Gebäuden, Räumen 
oder gesonderter Technik, die Energie benötigen. Das Anfahren der Flächen des Bestattungswal-
des durch die Nutzer und Mitarbeiter mittels PKW und dafür die sparsame und effiziente Nutzung 
durch die Fahrzeuge liegt für ein Einzelvorhaben wie das des Bestattungswaldes außerhalb 
des Wirkungsbereiches der Darstellungsmöglichkeiten auf Ebene des FNP.  

Aspekte Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseitigung und Verwertung sowie 
eingesetzte Techniken und Stoffe 

Durch die Darstellung der 64. Änderung des FNP werden die die planerischen Voraussetzungen 
für die Errichtung und den Betrieb eine Bestattungswaldes ermöglicht. Auf Grund der Art der 
Nutzung wird Abfall durch den Betrieb an sich nicht erzeugt. Abfälle entstehen in Kleinstmen-
gen durch den Besuch der Nutzer. Hierfür werden Abfallbehältnisse (-körbe) aufgestellt (haus-
müllartige Abfälle), die der ordnungsgemäßen Entsorgung problemlos zugeführt werden. Eventuell 
entstehen durch Fehlnutzungen der Besucher (hier z.B. durch unzulässigen Grabschmuck) Abfälle, 
die zu entsorgen sind. 

7.7 Schutzgut Landschaft 
Die in einschlägigen Fachgesetzen festgelegten schutzgutbezogenen Ziele des Umweltschut-
zes sind in Kap. 6.1 dargelegt. 

Basisszenario (Ausprägung, Bewertung) 

Der Geltungsbereich und der U-Raums sind naturräumlich dem Niederrheinischen Tiefland 
(Einheit 57) und der Großlandschaft der Schwalm-Nette-Platten (Einheit 571) zuzuordnen. 
Plangebiet und U-Raum sind der „Schwalmebene“ (Einheit 531.10) zuzuordnen, dem Südteil 
der Venloer Grabenzone. Die Ebene ist von der Schwalm und ihren oft asymmetrisch gestal-
teten Seitentälchen zerschnitten, streckenweise flach wellig geformt. Über den stellenweise 
oberflächennahen Terrassenschottern trägt sie im Allgemeinen eine etwa 2 m mächtige Schot-
terlehmdecke. Südlich davon grenzt der „Birgelen-Elmpter-Heidewald“ (Einheit 537.00) an und 
bildet den Südteil der deutsch-niederländischen Grenzwaldungen auf Flugsand (95-65 m) mit 
ausgedehnten Dünenfeldern und den von der unteren Rur eingreifenden, tief eingeschnittenen 
Tälchen des Schaag-, Bosch- und Rothenbachs. 

Plangebiet und U-Raum sind Bestandteil des großflächigen Naturparks Maas-Schwalm-Nette 
(NTP-011) und des Landschaftsraums „Deutsch-Niederländische Grenzwaldungen mit Heronger 
Heide“ (LR-I-024) als waldreiche Binnendünenlandschaft. Der gesamte Geltungsbereich und U-
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Raum stellt sich als leicht welliger Waldbereich dar. Die Geländehöhen liegen bei etwa 
37,5 mNN bzw. 66,5 mNN. 

Vorbelastungen 

Das Landschafts- bzw. Ortsbild beeinträchtigende Faktoren innerhalb des Plangebiets sind derzeit 
nicht erkennbar. 

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Auf den Erhalt der Waldflächen und der Fortsetzung der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft 
wurde bereits hingewiesen. Bei sonst zulässigen Vorhaben gemäß § 35 z.B. „Bauen im Au-
ßenbereich“ sind unter Berücksichtigung der Festsetzungen des Landschaftsplanes (Land-
schaftsschutzgebiet) sowie der Entwicklungsziele des Landschaftsplans („Erhalt“) die planeri-
sche Vorbereitung von Bauflächen nicht zulässig.  
Es ergeben sich keine Änderungen der gegenwärtigen schutzgutbezogenen Situation. 

Auswirkungsprognose bei Durchführung der Planung  
(insbes. während Bau- und Betriebsphase) 

 Weiterhin unverändert Nutzung der Flächen im Sinne der Darstellung „Flächen für Wald“ 
und keine negativen Auswirkungen auf die grundsätzliche Waldfunktion; als Teil der Land-
schaft; keine besonderen oder erheblichen Auswirkungen auf die waldökologischen Ei-
genschaften 

 Keine flächigen oder bautechnisch erheblichen Betroffenheiten im Landschaftsteilraum 
(keine zusätzlichen Wege oder bauliche störenden Anlagen); punktuelle Betroffenheiten 
durch Inanspruchnahme von Flächen für Stellplätze und einen Andachtsplatz mit Ausstat-
tung 

 Keine erheblichen oder erheblich nachteiligen visuellen Beeinträchtigungen des Land-
schaftsteilraumes durch die Darstellung der Nutzung als Bestattungswald; im Detail punk-
tuell Ausstattungselemente im Sinne von Hinweistafel oder Schilder 

 Uneingeschränkte Nutzung für die Erholung im Sinne der bisherigen zulässigen Erho-
lungsnutzung in diesem Landschaftsteilraum (auf Wegen / nicht in den Waldflächen) 

zusammenfassende Beurteilung:  

durch die Darstellungen der 64. FNP-Änderung und das beabsichtigte Plankonzept sind ins-
gesamt geringe bis sehr geringe Auswirkungen auf das Schutzgut „Landschaft“ zu erwarten (ge-
ringe Umwelterheblichkeit) 

7.8 Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 
Die in einschlägigen Fachgesetzen festgelegten schutzgutbezogenen Ziele des Umweltschut-
zes sind in Kap. 6.1 dargelegt. 

Basisszenario (Ausprägung, Bewertung) 

Kulturelles Erbe 

Plangebiet (Geltungsbereich) und U-Raum liegen gemäß Kulturlandschaftlichem Fachbeitrag zur 
Landesplanung NRW (2007) innerhalb des landesweit bedeutsamen Kulturlandschaftsbereiches 
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(Vorbehaltsgebiet) mit der lfd. Nr. KLB 17.2 „Grenzwald“ und innerhalb der Kulturlandschaft 
„Schwalm-Nette“. 

Innerhalb des Geltungsbereiches sowie im unmittelbaren Umgebungsbereich sind verschiedenen 
Bodendenkmäler bekannt bzw. vorhanden. Es sind Archäologische Bereiche (AB) ausgewiesen 
worden (RPD XXVII Elmpter Wald, Forst Meinweg, Wassenberger Wald). Der Bereich ist u.a. ge-
kennzeichnet durch dichte Besiedlung und Landnutzung in ur- und frühgeschichtlicher Zeit mit aus-
gedehnten Grabhügelfelder; intensiver Landnutzung in römischer Zeit mit Landgütern (u.a. Fund-
platz PRP 2016/0222; römisch-germanische Periode; 6. Jt. – 5. Jh. n. Chr.); mittelalterliche bis neu-
zeitliche feste Häuser, Burgen; hochmittelalterliches Töpfereigewerbe in der Umgebung von Over-
hetfeld (Elmpter Ware); spätmittelalterliche Landwehrabschnitte (Schanzen bei Niederkrüchten), 
mittelalterlicher Galgenplatz bei Schloss Dilborn; starke Militärnutzung im Zweiten Weltkrieg mit 
zahlreichen Relikten. Der Raum liegt heute vollständig unter Wald.  

Abbildung 5 Übersicht zu den archäologischen Fundpunkte und bodendenkmal-  
  pflegerisch bedeutsamen Flächen 

 
(Quelle Stellungnahme der LVR Amt für Bodendenkmalpflege vom 22.08.2018,) 

Die Fundorte und -punkte sowie die flächenhaften Bereiche und Verdachtsflächen sind von 
besonderer Bedeutung und bedürfen des gesonderten Schutzes gegen Eingriffe oder Über-
formungen.  

Vorbelastungen 

derzeit durch Plandarstellungen oder örtliche Nutzungen nicht erkennbar;  

Inwieweit die Durchführung der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft zu Vorbelastungen für das 
Schutzgut geführt hat oder noch führen könnte ist nicht abgrenzbar, jedoch als sehr unwahr-
scheinlich festzuhalten.  

Eingriffe in die Flächen der vorhandenen Bodendenkmale sind grundsätzlich zu vermeiden und im 
Sinne der Vorgaben des Denkmalgesetzes durch Nutzungen auszuschließen. 
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Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Die heutige Waldnutzung und die grundsätzlichen forstwirtschaftlichen Tätigkeiten bleiben un-
gerührt. Die forstliche Praxis wird fortgesetzt. Durch Umtrieb, Holzabfuhr und Wiederherstel-
lung der Kulturen werden die heutigen oberen Bodenschichten (Oberboden) in meiner Mäch-
tigkeit von 2 bis 5 dm in Anspruch genommen. Die örtlichen Bodenflächen innerhalb der Holz-
bodenflächen bleiben in Relief unberührt. Erfordernisse, die standörtlichen Bodenverhältnisse 
durch Melioration zu verbessern, sind nicht gegeben. 

Es sind keine Darstellungen oder Festsetzungen vorhanden, die eine abweichende örtliche 
Nutzung der Flächen ermöglicht. Durch die bestandskräftige Ausweisung als Landschafts-
schutzgebiet wird diese Dauerhaftigkeit der Waldnutzung unterstrichen. 

Auswirkungsprognose bei Durchführung der Planung  
(insbes. während Bau- und Betriebsphase) 

 Mit der beabsichtigten Darstellung eines Bestattungswaldes ist festzustellen, dass die Ziele zur 
Kulturlandschaftspflege gemäß des kulturlandschaftlichen Fachbeitrag zur Landesentwick-
lungsplanung in Nordrhein-Westfalen (20073) und im Fachbeitrag Kulturlandschaft zum Regi-
onalplan Düsseldorf (2013) ausgewiesenen historischen Kulturlandschaftsbereiche (KLB) 
nicht negativ berührt sind.  

 Die zusammenhängenden Flächenbereiche, auf denen Bodendenkmale bekannt sind, 
sind aus Gründen des Vorsorgenden Schutzes nicht Teil des Geltungsbereiches und aus-
genommen. Die Betroffenheit durch die beabsichtigte Plandarstellung im FNP kann sicher 
ausgeschlossen werden. 

 Die im Geltungsbereich befinden sich mehrere bekannte punktuelle Bodendenkmal; für 
diese Flächenbereiche ist ein Nutzungsausschluss formuliert, der eine Betroffenheit des 
Schutzgutes sicher ausschließt. 

 Da im Geltungsbereich durch die Nutzungsart (Bestattungswald) und der fehlenden nach-
haltigen Tiefe des Eingriffes in den Boden (nur oberflächig; nur kleinstflächig punktuell) 
eine zusätzliche Betroffenheit und ggfs. negative Auswirkungen auf das Schutzgut Kultu-
relles Erbe kaum oder nicht zu erwarten sind, wird vorsorglich dennoch der entsprechende 
Hinweis im Falle von Entdeckungen von kultur- und erdgeschichtlichen Bodenfunden für 
die nachgeschaltete Genehmigungsebene formuliert. 

zusammenfassende Beurteilung:  

durch die Darstellungen der 64. FNP-Änderung und das beabsichtigte Plankonzept sind ins-
gesamt geringe (bis mittlere) Auswirkungen auf das Schutzgut „Kulturelles Erbe“ zu erwarten (ge-
ringe bis mäßige Umwelterheblichkeit) 

 

Sachgut 

Im Geltungsbereich sind alle Flächen (Flurstücke) im Eigentum der Gemeinde Niederkrüchten. 
Die vorhandenen Sachgüter (hier: Weg „Alte Zollstraße“ / Forstwege) sind ebenfalls Eigentum 
der Gemeinde. 

Der Geltungsbereich befindet sich über dem auf Braunkohle verliehenen Bergwerksfeld „Sophia 
Jacoba B". Eigentümerin ist der Niederländische Staat, vertreten durch die DSM - Raad van 
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Bestuur -, P.O. Box 6500, 6401 JH Heerlen (NL). In den der Bezirksregierung Arnsberg vor-
liegenden Unterlagen ist im Bereich des Plangebietes Bergbau nicht verzeichnet.  

Ferner liegt das Plangebiet über dem Feld der Erlaubnis zu gewerblichen Zwecken „Sophia". 
Inhaberin der Erlaubnis ist die PVG GmbH -Resources Services & Management in Gelsenkir-
chen. Diese Erlaubnis gewährt das befristete Recht zur Aufsuchung (Tätigkeiten zur Feststel-
lung) des Bodenschatzes „Kohlenwasserstoffe" innerhalb der festgelegten Feldesgrenzen. 

Vorbelastungen 

Der Geltungsbereich befindet sich in der Erdbebenzone 1 und der Untergrundklasse 1 gemäß der 
Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen der Bundesrepublik Deutschland 
1 : 350.000, Bundesland Nordrhein-Westfalen (DIN EN 1998-1/NA: 2011-01). 

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Auf den Erhalt der Waldnutzung wurde bereits hingewiesen (vgl. Ausführungen in den oben 
dargelegten Kapiteln).  

Bei sonst zulässigen Vorhaben gemäß § 35 „Bauen im Außenbereich“ sind unter Berücksich-
tigung der Festsetzungen des Landschaftsplanes (Landschaftsschutzgebiet) sowie Entwick-
lungszielen des Landschaftsplans die planerische Vorbereitung von Bauflächen nicht zulässig. 
Es ergeben sich keine Änderungen der gegenwärtigen schutzgutbezogenen Situation. 

Auswirkungsprognose bei Durchführung der Planung  
(insbes. während Bau- und Betriebsphase) 

Mit der Darstellung der Flächen als Bestattungswald ergeben sich für das Schutzgut „Sachgü-
ter“ keine Veränderungen zu den bisherigen zulässigen Nutzungen und Möglichkeiten der Ent-
wicklungen. Veränderungen der Sachgüter erfolgen nicht. Betroffenheiten Dritter durch z.B. 
Privateigentum kann sicher ausgeschlossen werden. 

zusammenfassende Beurteilung:  

durch die Darstellungen der 64. FNP-Änderung und das beabsichtigte Plankonzept sind ins-
gesamt sehr geringe bis keine negative Auswirkungen auf das Schutzgut „Sachgüter“ zu erwarten 
(geringe Umwelterheblichkeit) 

7.9 Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen 
Die in einschlägigen Fachgesetzen festgelegten schutzgutbezogenen Ziele mit Bezug auf 
schwere Unfälle oder Katastrophen sind in Kap. 6.1 dargelegt. 

Basisszenario (Ausprägung, Bewertung) 

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird der Geltungsbereich nicht durch Abstandsempfehlungen 
von Betriebsbereichen nach Störfall-Verordnung (12. Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes) tangiert. Es besteht somit keine Seveso-Relevanz im Hinblick 
auf § 50 BImSchG bzw. Art. 13 der Seveso-III-Richtlinie. 

Kenntnisse über Kampfmittel liegen derzeit nicht vor. 

Der Geltungsbereich befindet sich nach Auskunft des Geologischen Dienstes NRW (über das 
Geoportal NRW) in der Erdbebenzone 1 (Gebiete, in denen gemäß dem zugrunde gelegten 
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Gefährdungsniveau ein Intensitätsintervall von 6,5 bis < 7,0 zugeordnet ist.) und der geologi-
schen Untergrundklasse 1. 

Mögliche Unfälle auf den umliegenden Landes- bzw. Gemeindestraßen oder Explosionsun-
fälle in den im weiteren U-Raum ansässigen Betrieben sind als normales Gefahrenrisiko ein-
zuschätzen. 

Vorbelastungen 

derzeit nicht erkennbar 

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

keine Relevanz 

Auswirkungsprognose bei Durchführung der Planung (insbes. während Bau- und Betriebs-
phase) 

 gegenüber den rechtsgültigen Darstellungen bzw. derzeitigen Nutzungen als Wald erge-
ben sich keine Änderungen für Risiken der menschlichen Gesundheit, das kulturelle Erbe 
oder die Umwelt  
vom Geltungsbereich ausgehende schwere Unfälle oder Katastrophen können durch die 
Art der zulässigen Nutzung ausgeschlossen werden 

 mögliche Unfälle durch Kampfmittel infolge nutzungsbedingter Eingriffe in den Untergrund 
sind aufgrund der Art der Nutzung sehr unwahrscheinlich, können abschließend aber nicht 
ausgeschlossen werden; eine Regelung zur Überprüfung des Geltungsbereichs durch den 
Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf im Zuge der konkreten An-
tragsphase zu treffen. 

zusammenfassende Beurteilung:  

durch die Darstellungen der 64. FNP-Änderung und das beabsichtigte Plankonzept sind ins-
gesamt keine und keine negativen Auswirkungen auf die Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Ka-
tastrophen zu erwarten (geringe Umwelterheblichkeit) 

7.10 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
Die in einschlägigen Fachgesetzen festgelegten schutzgutbezogenen Ziele des Umweltschut-
zes sind in Kap. 6.1 dargelegt. 

Basisszenario (Ausprägung, Bewertung) 

Es bestehen Wechselwirkungen (ökosystemare Wechselbeziehungen) der langjährig als Wald ge-
nutzten, im Außenbereich gelegenen Flächen mit den hier relevanten Schutzgütern Bevölkerung, 
Boden/ Grundwasser (unversiegelter Standort), Landschaft (landschaftlich geprägte Areale) und 
Sachgut (Plangebiet in Gemeindeeigentum). 

Wechselwirkungen mit NATURA 2000-Gebieten bestehen aufgrund der Distanz zu den Schutzge-
bietskulissen nicht. 

Vorbelastungen 

siehe Darlegung betroffener Schutzgüter 
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Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Auf den grundsätzlichen Erhalt des Waldes im gesamten Geltungsbereich und der Waldfunk-
tion wurde bereits hingewiesen. Bei sonst zulässigen Vorhaben gemäß § 35 „Bauen im Au-
ßenbereich“ sind unter Berücksichtigung der Festsetzungen des Landschaftsplanes (Land-
schaftsschutzgebiet) sowie den Entwicklungszielen des Landschaftsplans die planerische Vor-
bereitung von Bauflächen nicht zulässig. 

Es ergeben sich keine Änderungen der gegenwärtigen schutzgutbezogenen Situation. 

Auswirkungsprognose bei Durchführung der Planung   
(insbes. während Bau- und Betriebsphase) 

 vorhabenbedingte Auswirkungen betreffen unter Berücksichtigung der geplanten Darstel-
lung (Bestattungswald) im Wesentlichen die Schutzgüter Wald (hier: Änderung der Nutz-
barkeit der Waldflächen), Mensch / Erholung (hier Erholungsnutzungen), Landschaft (hier: 
gemeinbedarfsorientierte Nutzungen innerhalb der Schutzgebietskulisse) und Sachgut 
(Inanspruchnahme von Gemeindeeigentum) 

zusammenfassende Beurteilung:  

durch die Darstellungen der 64. FNP-Änderung und das beabsichtigte Plankonzept sind ins-
gesamt nur geringe oder sehr geringe negative Auswirkungen in Bezug Auf die Wechselwirkungen 
der Schutzgüter zu erwarten (geringe Umwelterheblichkeit) 
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8 KUMULIERUNG MIT DEN AUSWIRKUNGEN VON VORHABEN BENACHBARTER 
PLANGEBIETE UNTER BERÜCKSICHTIGUNG ETWAIGER BESTEHENDER 
UMWELTPROBLEME IN BEZUG AUF MÖGLICHERWEISE BETROFFENE GEBIETE 
MIT SPEZIELLER UMWELTRELEVANZ ODER AUF DIE NUTZUNG VON 
NATÜRLICHEN RESSOURCEN 

Im Baugesetzbuch ist der Begriff „Kumulierung“ nicht definiert. Gemäß § 10 Abs. 4 UVPG ist der 
Begriff „Kumulierende Vorhaben“ wie folgt erläutert: „….., wenn mehrere Vorhaben derselben Art 
von einem oder mehreren Vorhabenträgern durchgeführt werden und in einem engen Zusammen-
hang stehen. Ein enger Zusammenhang liegt vor, wenn 

1. sich der Einwirkungsbereich der Vorhaben überschneidet und  
2. die Vorhaben funktional und wirtschaftlich aufeinander bezogen sind. 

Technische und sonstige Anlagen müssen zusätzlich mit gemeinsamen betrieblichen oder bauli-
chen Einrichtungen verbunden sein“. Nach derzeitigem Kenntnisstand plant die Gemeinde Nie-
derkrüchten (als Träger der Bauleitplanung) kein weiteres Vorhaben i.S. der Darstellung im 
FNP als Sonderfläche mit der Zweckbestimmung „Bestattungswald“ im Gemeindegebiet. 

9 BEWERTUNG DES EINGRIFFS IN DIE BIOTOPFUNKTION 

9.1 Bewertungsverfahren 
Mit Einführung der Eingriffsregelung in das Landschaftsgesetz NRW bzw. im Baugesetzbuch (§ 1a 
Abs.3 BauGB bzw. § 18 Abs.1 BNatschG) wurden Standards und Verfahrensweisen zur Ermittlung 
und Bewertung von Eingriff und Kompensation entwickelt, die zur Vereinfachung beitragen und bei 
ähnlichen Eingriffen (Art und Umfang) zu vergleichbaren Kompensationsumfängen führen sollen. 

Viele Verfahren beinhalten Biotoptypenlisten mit Wertvorschlägen als Bewertungshilfen zur rech-
nerischen Ermittlung von Eingriff und Kompensation. Im Rahmen planerischen Auswirkungen der 
Darstellung der 64. FNP-Änderung in Verbindung mit dem beabsichtigten Planungskonzept bzw. 
Landschaftspflegerischen Fachbeitrags erfolgt die Bewertung der Biotoptypen und die Bilanzierung 
von Eingriff und Kompensation auf der Grundlage der Bilanzierung und Bewertung des Eingriffs 
nach dem Verfahren “Numerische Bewertung von Biotoptypen für die Eingriffsregelung in NRW", 
verfasst durch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV 2008), dem 
die Kriterien „Natürlichkeit“, „Gefährdung/Seltenheit“, „zeitliche Ersetzbarkeit/ Wiederherstellbarkeit“ 
und „Vollkommenheit“ zu Grunde liegen. Die darin enthaltene standardisierte Biotopwerttabelle gibt 
für die einzelnen Biotoptypen mit den entsprechend zu verwendenden Biotoptypencodes Wertstu-
fen zwischen 1 und 10 vor, wobei die Stufe 10 die höchste Wertigkeit und die Stufe 1 bzw. 0 die 
geringste ökologische Wertigkeit ausdrückt.  

Eine flächendeckende Bewertung der Biotoptypen erfolgt im Geltungsbereich der FNP-Änderung 
für den Ausgangszustand (Grundwert A, heutige planerische Darstellung im FNP und örtlicher Aus-
gangszustand) sowie für den Zustand des Plangebiets (Grundwert P; gemäß der beabsichtigten 
Darstellungen der 64. FNP-Änderung und des Planungskonzeptes).  

Der Grundwert P stellt i.d.R. den maximal möglichen Wert eines Biotoptyps nach 30 Jahren nach 
Neuanlage oder Optimierung dar. Die Grundwerte A und P unterscheiden sich bei hochwertigen 
Biotoptypen, bei denen 30 Jahre nach Neuanlage, also nach einer Menschengeneration, die Ent-
wicklung noch nicht abgeschlossen ist. Durch Subtraktion des Gesamtflächenwerts A von 
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Gesamtflächenwert P wird die Gesamtbilanz erhalten. Sie stellt ein Maß für den Erfüllungsgrad der 
Kompensation dar, d. h. sie verdeutlicht, inwieweit den aufgrund der durch die geänderte FNP-
Darstellung zu erwartenden Eingriffen eine Kompensation durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men summarisch gegenübersteht. 

9.2 Berechnung des Kompensationsbedarfs 
Die Darlegung des Eingriffs in Biotopflächen, d.h. der Ausgangszustand des Geltungsbereichs 
(Grundwert A) ist nachfolgender Tabelle 7 zu entnehmen.  

Relevant für die heutigen Flächen des Geltungsbereiches ist die derzeit reale Biotoptypenausstat-
tung (nicht die Zieldarstellung gem. FNP) in der Abgrenzung auf Grundlage der georeferenzierten 
Deutschen Grundkarte (DGK5) und gemäß aktuellem Luftbild: 

Abbildung 6 Übersicht zur Abgrenzung der Biotoptypen im Geltungsbereich 

 
(Quelle: tim.online NRW, DGK5 und Luftbild,) 

Folgende Nutzungsverteilungen innerhalb des Geltungsbereiches können aus Ausgangszustand 
der Erfassung und Bewertung der heutigen Biotope sowie der Planung angenommen und festge-
halten werden 

Tabelle 5 Flächengrößen der heutigen und geplanten Nutzungen 
lfd. Nr. geplante Nutzung Flächengröße (m²) 
1. Waldfläche (ohne dienende Flächen) 489.200 

2. Forstwege / Wegeflächen  14.360 
3. Fläche (punktuelle) Biotope 6.350 

4. Fläche (kleinflächige) Bodendenkmale 2.850 

5. Fläche Graben / Gewässer (incl. Randstreifen) 5.400 
 Gesamt 518.760 
 Planung:  
6. Fläche für die Andachtsplatz 

Fläche für Stellplätze 
300 
300 
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Tabelle 6 Ermittlung der ökologischen Werteinheiten des Ausgangszustands des Geltungsbereichs 
1 2 3 4 5 6 7   
Code  Biotoptyp (LANUV-Code) Fläche / m² Grund-

wert A 
Gesamtkorrek-
turfaktor 

Gesamtwert 
 

Einzelflächen-
wert 
 

  

     (Sp 4 x Sp 5) (Sp 3 x Sp 6)  Verwendung von Korrekturfaktoren; Erläuterungen 

B i l a nz ge b i e t  „ G e l t un gs b e re i ch  6 4 .  F N P - Än de r u n g“    Bilanzierung auf Grundlage Geltungsbereich 64. FNP-
Änderung (in CAD georeferenzierte pdf) 

 

Fläche für Forstwirtschaft 
Nadelholzbestände unter-
schiedlicher Altersstufen 
(AK 0 / AK 1 / AK 3) 

324.400 3 1 3 973.200 

 

keine 

 

Fläche für Forstwirtschaft 
Laubwaldflächen unter-
schiedlicher Altersstufen 
(AB 2 / AB 4 / AB5) 

165.400 5 1 5 827.000 

 

keine 

 Forstwege / Wegeflächen  
(VB 3b) 14.360 2 1 2 28.720 

 
keine 

 Fläche (punktuelle) Biotope 
(AH / BB / BA) 6.350 7 1 7 44.450 

 
keine 

 
Fläche kleinflächige Boden-
denkmale 
(AB 2 / AB 4 / AB 5 / AK0-1) 

2.850 4 1 4 11.400 
 

keine 

 
Fläche Graben / Gewässer 
(incl. Randstreifen) 
(FM 5) 

5.400 4 1 4 21.6000 
 

keine 

Zwischensumme 518.160    2.100.770   

Gesamtsumme 518.160    2.100.770   

Geltungsbereich Gesamtflächenwert A : 2.100.770   
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10 KONZEPT ZUR VERMEIDUNG, VERHINDERUNG, VERRINGERUNG UND ZUM 
AUSGLEICH DER NACHTEILIGEN AUSWIRKUNGEN 

10.1 Vermeidungs-, Verhinderungs- und Verminderungsmaßnahmen 
Die Eingriffsregelung findet sich in den §§ 13ff des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG). § 15 
BNatSchG gibt der Vermeidung den Vorrang vor dem Ausgleich oder Ersatz eines Eingriffs. Der 
Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Land-
schaft zu unterlassen. 

Das naturschutzrechtliche Vermeidungsgebot ist auch im § 1a Abs.3 Satz 1 BauGB ausdrücklich 
aufgeführt und verpflichtet die Gemeinden zu einer Minimierung der Eingriffsfolgen.  

So sind folgende landschaftsökologische und naturschutzfachliche Aspekte zu berücksichtigen:  

 Erhalt und Ergänzung vorhandener Wald- und Gehölzstrukturen durch Anpflanzung von 
Bäumen / Gehölzen mit lebensraumtypischen Arten mit Kompensationsfunktion und Funk-
tionen für den lokalen Biotopverbund  

 Berücksichtigung der im Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (LANGE GbR) formulierten 
Maßnahmen für (vgl. auch Hinweis zum Artenschutz zur 64. FNP-Änderung)  

o häufige, nicht als planungsrelevant definierte gebüschbrütende europäische Vogelarten ohne 
Gefährdungsstatus („Allerweltsarten“): hier etwa Grasmücke, Eichelhäher, Buntspecht und 
verschiedene weitere Arten  
mögliche Individuenverluste oder Aufgabe besetzter Niststätten   
 Regelung der Bauzeit außerhalb des sensiblen Zeitraums, d.h. unzulässige Eingriffe in Ge-
hölze zwischen 1. März und 30. September eines Jahres entspr. allgemeinem Brutvogelschutz 
§ 39 Abs.5 Satz 2 BNatSchG) 

 sachgerechter Abtrag und Lagerung von Oberboden insbesondere in Bereichen erstmali-
ger Nutzung / Versiegelung, kein Überfahren/ Verdichten von Böden außerhalb geplanter 
Bereiche während der Bauzeit; Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen nach 
DIN 18915 und DIN 18320 

 Verzicht auf die Neuanlage von Wegeflächen in den Waldflächenteilbereichen, die als Be-
stattungswaldflächen mit Bestattungsbäumen ausgewählt sind / wurden. 

10.2 Kompensationsmaßnahmen im Geltungsbereich 
Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft zu unterlassen…. sowie …. unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu erset-
zen (Ersatzmaßnahmen). 

Während § 15 BNatSchG zwischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen differenziert, ist die Be-
grifflichkeit in der Bauleitplanung einheitlich „Ausgleich“, wobei § 200a Satz 1 BauGB klarstellt, dass 
Ausgleichsmaßnahmen auch Ersatzmaßnahmen umfassen (vgl. auch SCHEIDLER 2019). Aus-
gleichsmaßnahmen müssen die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts zumindest in 
gleichwertiger Weise wiederherstellen und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederherstel-
len oder neu gestalten. Darüber hinaus können weitere Planbestimmungen oder Festsetzungen 
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sowohl Vermeidungs- als auch Ausgleichsmaßnahme sein, sofern sie zu einer (quantifizierbaren) 
ökologischen Aufwertung führen (vgl. auch SCHWARZMEIER et.al. 2018). 

Da mit dem vorliegenden Planwerk „64. Flächennutzungsplanänderung des FNP der Gemeinde 
Niederkrüchten“ eine vorbereitende, jedoch keine verbindliche Bauleitplanung beabsichtigt wird, 
wird hilfsweise für die Ermittlung der Eingriffe in Natur und Landschaft in Abschätzung des durch 
die Gemeinde beabsichtigten Plankonzeptes eine Bilanzierung auf Ebene eines B-Planes oder 
konkreten Antrages nach fachrecht vorgenommen.  

Da das Plankonzept sehr hinreichend in den Nutzungen als Bestattungswald mit den erforderlichen 
baulichen Einrichtungen und mit dem Betriebskonzept in Lage und Erfordernissen beschrieben ist, 
ist eine sehr weitreichende (genaue) Abschätzung des Eingriffes möglich und die Anwendbarkeit 
der oben dargelegten Methodik gegeben. 

Die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen betreffen neben dem Ausgleich der in Anspruch 
genommenen Bodenflächen für Andachtsplatz und Stellplätze auch die Minderung der potentiellen 
Entwicklung der (Laub-) Waldflächen im Sinne der Schutzgebietsverordnung (LSG) und dessen 
geringfügige Einschränkung des Entwicklungspotentiales. 

10.3 Kompensationsbilanz 
Unter Berücksichtigung bzw. bei Anwendung der im vorstehenden Kapitel beschriebenen Vorge-
hensweise, Maßnahmen bzw. Planabsichten ergeben sich für den Geltungsbereich verschiedene 
Biotoptypen, die entsprechend ihrer zukünftigen Wertigkeit wie folgt berücksichtigt werden (vgl. Ta-
belle 7).  

Hierbei wird eine konservative Abschätzung zur Entwicklung der Biotoptypen im beabsichtigten Be-
stattungswald vorgenommen, das heißt, die potentielle (sofern überhaupt nachhaltig belegbare) 
„Abwertung“ der bestehenden Laubwaldflächen erfolgt – obwohl methodisch-planerisch geringer 
vertretbar und begründbar) um eine volle Wertstufe. Die Anrechenbarkeit der Aufwertung der heu-
tigen Nadelholzbestände erfolgt ebenfalls um eine Wertstufe vermindert, um ggfs. zu unterstellen-
den – nicht zu erwartenden -  „Störungen“ im betrieblichen Ablauf durch Nutzungsdruck gerecht zu 
werden. Die Umwandlungsflächen im Geltungsbereich werden zudem nur mit ca. zwei Drittel der 
heutigen Flächen angenommen, um auch hier keine zu positive Erwartungshaltung zu unterstellen 
und einen hinreichenden „Puffer“ in den Betrachtungen zur Einschätzung der Eingriffsregelung vor-
halten zu können. 

Nach der Umsetzung der Darstellungen der 64. FNP-Änderung in Verbindung mit dem beabsich-
tigten Plankonzept (i.S. worst-case) stellt sich die Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz wie folgt dar: 

Gesamtbilanz 
Bilanzgebiet Kompensationsforderung 

Teilflächenwert A (Tabelle 5) 
anrechenbare Kompensation 
Teilflächenwert P (Tabelle 6) 

Saldo 

Geltungsbereich der  
64. FNP-Änderung 

2.100.770 2.134.770 + 34.000 

Summe 2.100.770 2.134.770  + 34.000 

Es verbleibt somit ein Gesamt-Bilanzüberschuss von ca. 34.000 Punkten unter Maßgabe der oben 
dargelegten Planungen und Maßnahmen. 

Externe oder sonstige Kompensationsmaßnahmen sind demnach nicht erforderlich  
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Tabelle 7 Ermittlung der ökologischen Werteinheiten gemäß der Planung / Darstellung im Geltungsbereich 
1 2 3 4 5 6 7   
Code  Biotoptyp (LANUV-Code) Fläche / m² Grund-

wert A 
Gesamtkorrek-
turfaktor 

Gesamtwert 
 

Einzelflächen-
wert 
 

  

     (Sp 4 x Sp 5) (Sp 3 x Sp 6)  Verwendung von Korrekturfaktoren; Erläuterun-
gen 

B i l a nz ge b i e t  „ 6 4 .  F N P- Ä n d e ru n g  m i t  P la nu ng s ko nz e pt “    Bilanzierung auf Grundlage Plankonzept zur 64. 
FNP-Änderung (in CAD georeferenzierte pdf) 

 
Verbleibende (bestehende) Nadel-
holzbestände; unterschiedlicher Al-
tersstufen (AK 0 / AK 1 / AK 3) 

123.800 3 1 3 371.400 
 

keine 

 
Fläche für Forstwirtschaft 
Laubwaldfläche (1-30 Jahre; Um-
wandlungsflächen) (AB2/AB4/AB5) 

200.000 4 1 4 800.000 
 

keine 

 

Fläche für Forstwirtschaft 
heutige Laubwaldflächen unterschl. 
Altersstufen; Nutzung als Bestat-
tungswald (AB 2 / AB 4 / AB5) 

165.400 4 1 4 661.600 

 

keine 

 Fläche für Andachtsplatz 
(HV3) 300 2 1 2 600 

 
keine 

 Fläche für Stellplätze 
(HV3) 300 2 1 2 600 

 
keine 

 Forstwege / Wegeflächen  
(VB 3b) 14.360 2 1 2 28.720 

 
keine 

 Fläche (punktuelle) Biotope 
(AH / BB / BA) 6.350 7 1 7 44.450 

 
keine 

 Fläche kleinflächige Bodendenkmale 
(AB 2 / AB 4 / AB 5 / AK0-1) 2.850 4 1 4 11.400 

 
keine 

 
Fläche Graben / Gewässer (incl. 
Randstreifen) 
(FM 5) 

5.400 4 1 4 21.6000 
 

keine 

Zwischensumme 518.160    2.134.770   

Gesamtsumme  Wert P 518.160    2.134.770   

Geltungsbereich Gesamtflächenwert A : 2.134.770   
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11 BESCHREIBUNG DER ZU ERWARTENDEN ERHEBLICH NACHTEILIGEN 
UMWELTAUSWIRKUNGEN 

Grundsätzlich sind durch die geänderte Darstellung der 64. Änderung des Flächennutzungsplanes 
„Bestattungswald“ der Gemeinde Niederkrüchten keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkun-
gen zu erwarten.  

Die Auswirkungen des Vorhabens bzw. der Darstellung unter Einbeziehung des detaillierten Nut-
zungskonzeptes der Gemeinde auf die einzelnen Schutzgüter sind im Kapitel 7.5 beschrieben. 
Schutzgutrelevante anlage-, bau- und betriebsbedingte Auswirkungen auf die umgebenden, als 
Waldflächen genutzten Außenbereichsflächen werden unter Berücksichtigung der geplanten Ver-
meidungs- und Verminderungsmaßnahmen unter der Erheblichkeitsschwelle bleiben. 

12 BESCHREIBUNG DER GEPLANTEN MAßNAHMEN ZUR ÜBERWACHUNG DER 
ERHEBLICHEN AUSWIRKUNGEN AUF DIE UMWELT BEI / NACH DER 
REALISIERUNG DER PLANUNG (MONITORING)  

Gemäß § 4c BauGB müssen Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen, die aufgrund der 
Durchführung von Bauleitplänen eintreten, überwachen. Durch die Überwachung soll sichergestellt 
werden, dass nachteilige unvorhergesehene Auswirkungen frühzeitig ermittelt und entsprechende 
Maßnahmen zur Abhilfe getroffen werden können. Die nach Anlage 1 BauGB Nr. 3b aufgeführten 
Überwachungsmaßnahmen sowie Informationen durch die Behörden gemäß § 4 Absatz 3 BauGB 
dienen dazu. 

Gegenstand der Umweltüberwachung können vorrangig die Umweltauswirkungen sein, die auf ei-
ner im Rahmen der Abwägung nach allgemeinen Grundsätzen zulässigen Prognoseentscheidung 
beruhen, wie z. B. höhere Verkehrszahlen als gutachterlich prognostiziert oder die Überwachung 
von emittierenden Anlagen.  

Folgende Maßnahmen der Überwachung können nach derzeitigem Planungs- und Kenntnisstand 
benannt werden: 

 Überprüfung auf Einhaltung, Umsetzung und dauerhaften Erhalt der innerhalb des Gel-
tungsbereiches für die Nutzungen ausgeschlossenen wertgebenden Einzelteilflächen  

 Überprüfung der zeitlichen Prognose der Entwicklung der Flächenbelegung in den Einzel-
teilflächen und dem Bedarf an Bestattungsbäumen. 

Die Gemeinde Niederkrüchten wird darüber hinaus beim Auftreten akuter Umweltprobleme 
aufgrund von Hinweisen der zuständigen Fachbehörden oder sonstiger Sachkundiger (Natur-
schutzverbände o.ä.) und auch aus der Bevölkerung angemessene zusätzliche Überwa-
chungskontrollen durchführen.  

Die oben dargelegten Monitoring-Maßnahmen sowie deren Umsetzung werden, sofern eine Erfor-
derlichkeit gesehen würde, vertraglich gesichert. 
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13 ALLGEMEIN VERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG DER ERFORDERLICHEN 
ANGABEN 

Die Gemeinde Niederkrüchten beabsichtigt mit der 64. Änderung des Flächennutzungsplanes „Be-
stattungswald“ die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung und den Betrieb eines 
Bestattungswaldes in den gemeindeeigenen Waldflächen im Westen des Gemeindesgebietes 
(westlich der Ortslage Elmpt), zu schaffen. Die Ortslage Elmpt liegt in ca. 0,6 km Distanz östlich 
zur Vorhabenfläche. 

Der insgesamt 51,9 ha große Geltungsbereich wird derzeit auf der gesamten Fläche forstwirtschaft-
lich als Flächen für Wald genutzt. Hauptforst- und sonstige Forstwege erschließen die Laub- und 
Nadelholzbestände mit ihren unterschiedlichen Altersstufen rasterartig. Der Weg „Alte Zollstraße“ 
quert im Norden den Geltungsbereich. Das örtliche Geländerelief ist leicht wellig ausgeprägt. Be-
bauungen, bauliche Anlagen oder andere Nutzungen sind im Geltungsbereich nicht anzutreffen. 

Die 64. Änderung des Flächennutzungsplanes Niederkrüchten umfasst die Darstellung einer Son-
derbaufläche als „Bestattungswald“. In dem so dargestellten und umgrenzten Waldbereich sollen 
Bestattungen im Sinne des Bestattungsgesetzes NRW zulässig sein (ausschließlich als Urnenbe-
stattung, am Fußpunkt ausgewählter Einzelbäume). Der Laubwald bleibt in seinem Charakter als 
Waldfläche unverändert erhalten. Mit Ausnahme eines kleinen Andachtsplatzes und dem Angebot 
mehrerer Stellplätze für PKW sind keine baulichen Anlagen beabsichtigt. Die Erschließung des Flä-
chenbereiches erfolgt von Südwesten über die Roermonder Straße und einen asphaltierten Haupt-
forstweg. 

Der räumliche Geltungsbereich ist als Außenbereich gemäß § 35 BauGB einzustufen. Schutzge-
biete nach Bundes-/ Landschaftsrecht bestehen i.S. eines Landschaftsschutzgebiets für den ge-
samten Geltungsbereich. Innerhalb der Bestattungswaldfläche bestehen kleinstflächige Biotopflä-
chen, die geschützt werden. Abgesehen des Entwicklungsziels „Ausstattung“ sieht der Land-
schaftsplan keine differenzierten Maßnahmen oder zusätzlichen Festsetzungen vor. Schutzge-
biete nach Wasserhaushaltsgesetz, Hochwasserrisiko-/ Gefahrengebiete und Überschwem-
mungsgebiete sind für den Geltungsbereich nicht festgelegt. Der Bereich ist durch verschie-
denen festgestellte punktförmige Bodendenkmale geprägt, ebenfalls gegenüber der beabsich-
tigten Nutzung geschützt werden. 

Aufgrund der Standortanalyse für diese alternative Bestattungsform in einem Waldflächenbe-
reich, die die Gemeinde Niederkrüchten durchgeführt hat, ergeben sich nur in den Waldflä-
chenbereichen westlich der Ortslage Elmpt hinreichende Möglichkeiten, einen Bestattungs-
wald umzusetzen. In Vergleich der möglicher standörtlichen Alternativen ist die als Geltungs-
bereich gewählte Waldfläche eindeutig zu bevorzugen, da hier die notwendigen Randbedin-
gungen für einen Bestattungswald am besten erfüllt werden können. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand plant die Gemeinde Niederkrüchten (als Träger der Bauleit-
planung) kein weiteres Vorhaben im Sinne der Darstellung eines Bestattungswaldes oder ver-
gleichbarer Einrichtungen als Begräbnisstätte (keine kumulierenden Vorhaben). 

Der vorliegende Umweltbericht betrachtet die Umweltauswirkungen der 64. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes „Bestattungswald“ auf die Schutzgüter „Bevölkerung und menschliche Gesundheit“ 
„Tiere/ Pflanzen/ Biologische Vielfalt“, „Fläche“, „Boden“, „Wasser“ (Grund-/ Oberflächenwasser), 
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„Klima und Luft“ (einschl. Klimaschutz/ Klimawandel), „Landschaft“, „Kulturelles Erbe und sonstige 
Sachgüter“ sowie den Aspekt Wechselwirkungen und Anfälligkeit für schwere Unfälle/ Katastro-
phen in einem ca. 680 ha großen Untersuchungsraum insbesondere unter Berücksichtigung der 
Betriebsphase.  

Aufgrund der Lage und der vorgefundenen forstwirtschaftlich genutzten Waldflächen und deren 
Biotop-/ Habitatstrukturen, verbunden mit sehr extensiven und waldschonenden Art und Umfang 
der Nutzung innerhalb des Darstellungsbereiches als Bestattungswald sowie die dem Gemeinwohl 
dienende Bedarfseinrichtung (Begräbnisstätte) am westlichen Siedlungsrand, ergeben sich für die 
oben genannten Schutzgüter unter Berücksichtigung der in vorliegenden Fachgutachten (Arten-
schutz, Landschaftspflege) aufgeführten Maßnahmen überwiegend nur sehr geringe nachteilig zu 
bewertende Umweltauswirkungen. 

Die Umweltüberwachung (Monitoring) umfassen nach derzeitigem Kenntnisstand Maßnahmen zur 
Überprüfung des dauerhaften Erhalts wertgebender Einzelteilflächen und der Überprüfung der 
zeitlichen Prognose der Entwicklung der Flächenbelegung und dem Bedarf an Bestattungs-
bäumen. 

Die aus Gründen des Landschaftsrechts in geringem Umfang erforderliche Kompensation wird 
durch Maßnahmen innerhalb des Geltungsbereich vollständig erbracht werden können. 
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1 EINLEITUNG UND GRUNDLAGEN 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 
Die Gemeinde Niederkrüchten plant Teilflächen des Elmpter Waldes zukünftig als Be-
stattungswald (FriedWald Niederkrüchten) zu nutzen. Hierfür ist eine Änderung des 
bestehenden Flächennutzungsplanes erforderlich. Im derzeit gültigen Flächennutzungsplan 
(1981) ist die Fläche als Fläche für die Forstwirtschaft dargestellt. 
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist der zuständigen Behörde des Kreises Viersen 
der Nachweis zu erbringen, dass die Belange des Artenschutzes berücksichtigt werden. 
Der Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten sowie ihrer Lebensstätten vor Beeinträchti-
gungen durch den Menschen ist im Bundesnaturschutzgesetz in den Bestimmungen des 
Kapitels 5, §§ 37 - 55 BNatSchG verankert. Die in den §§ 44 und 45 BNatSchG beschrie-
benen Belange des besonderen Artenschutzes werden für konkrete Eingriffe, Vorhaben und 
Planungen in einem eigenständigen Gutachten, dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 
(ASF) berücksichtigt. 

1.2 Lage des Vorhabens und Planerische Vorgaben  
Der Betrachtungsraum befindet sich in einem Waldgebiet westlich von Elmpt, nördlich der 
Autobahn BAB 52. In der nachfolgenden Abbildung ist der relevante Bereich dargestellt 
(siehe rote Strichzeichnung). 

 
Abbildung 1: Lage des Vorhabens (Quelle: TIM-online.de) 

1.2.1 Flächennutzungsplan 

Der derzeit rechtsgültige Flächennutzungsplan der Gemeinde Niederkrüchten stellt den 
Untersuchungsraum als Flächen für Wald. In der Fassung der Darstellung von 1990 wird ein 
Landschaftsschutzgebiet dargestellt. Am Rand des Geltungsbereiches ist an einem 
Wegesrand ein Naturdenkmal (N) nachrichtlich dargestellt. 
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Abbildung 2 FNP Darstellung mit Geltungsbereich der 64. FNP-Änderung 

 
Darüber hinaus durchquert eine Richtfunkstrecke das Plangebiet, am Südrand befindet sich 
ein Lärmschutzbereich für die A52. 

1.2.2 Anbindung und Freizeitnutzung 

Das Gebiet ist aus Richtung Elmpt (Osten) über die Alte Zollstraße, aus südlicher Richtung 
über die parallel zur Autobahn verlaufende Roermonder Straße erschlossen. Zahlreiche z. T. 
unbefestigte Waldwege und Rückegassen verlaufen ebenfalls innerhalb des Waldgebietes 
und sind z. T. als Wanderwege ausgewiesen.  
Abbildung 3 Wanderwege und Parkplätze im Elmpter Wald, Planungsbereich = roter Kreis (Quelle: TIM-

online.de) 

 
Das Gebiet wird regelmäßig durch Spaziergänger, Wanderer und Mountainbiker genutzt, es 
befinden sich zudem drei Wanderparkplätze im Elmpter Wald. Von hier verlaufen viele 
Wanderwege in nördlicher und südlicher Richtung, sodass bereits ein hoher Nutzungsdruck 
durch Fußgänger, Hunde und Fahrradfahrer entlang der Waldwege besteht. Ungestörte 
Waldbereiche sind somit nur kleinflächig vorhanden. 
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1.2.3 Schutzgebietskulisse 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Naturparks Maas-Schwalm-Nette (NTP-011) 
sowie im Geltungsbereich des Landschaftsschutzgebietes Elmpter Wald (LSG-4702-0001). 
Nördlich des Untersuchungsraumes liegen das NSG VIE-003 „Elmpter Schwalmbruch“, das 
FFH-Gebiet DE-4702-301 „Elmpter Schwalmbruch“ und Vogelschutzgebiet DE-4603-401 
„Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg“ die jedoch durch die Planung auf Grund 
einer größeren Entfernung von mindestens 300 m nicht berührt werden. Zu den Gesetzlich 
geschützten Biotopen (GB) können derzeit keine Fachinformationen abgefragt werden. 
Wasserschutzgebiete sind nicht betroffen. 
 

 
Abbildung 4: Übersicht – Schutzgebietskulisse in der Umgebung des Vorhabens (roter Kreis) (Quelle = 

LANUV Infosysteme) 

Legende: Schraffur grün, schräg = LSG, Schraffur grün, senkrecht = VSG, Schraffur braun, 
schräg = NSG, Punkte braun= FFH-Gebiet, Schraffur Schraffur-Abgrenzung Friedwald, 
schwarz = 100 m U-Raum, Schraffur blau schräg = Gesetzlich geschützte Biotope 
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1.3 Untersuchungsraum und derzeitige Bestandssituation 
Als Untersuchungsraum für den vorliegenden ASF wurde die Abgrenzung der geplanten 
FNP-Ausweisung plus einen 100 m U-Raum gewählt (siehe Abbildung 5). 
Der betrachtete Bereich des Elmpter Waldes ist von Nadel- als auch Laubwaldbeständen 
unterschiedlicher Altersklassen geprägt. Ältere Baumbestände sind ca. zwischen 70 und 100 
Jahre alt. Vorherrschende Baumarten sind Rotbuche, Roteiche, Stieleiche, Lärche, Kiefer 
und Fichte. Entlang der Waldwege stehen einzelne Eichen.  
 

 

Abbildung 5: Übersicht – Luftbild der Umgebung des Vorhabens, rot = FNP-Abgrenzung Änderung 
Bestattungswald zzgl. 100 m U-Raum  

Die Wege sind bereits ausgebaut, z.T. mit einer Teer- oder Schotterdecke in Siedlungsnähe 
(Alte Zollstraße, Autobahnquerung) befestigt, im überwiegenden Teil ist jedoch gering 
befestigt und weist eine sandig-kiesige Oberfläche auf.  
Die Nadel- und Laubwaldflächen sind hallenartig ausgebildet und weisen größtenteils keine 
ausgeprägte Kraut- oder Strauchschicht auf. Stellenweise sind dichte Bestände von 
Adlerfarn vorhanden. Die Laubwaldbestände aus Rotbuche und Roteiche weisen ein junges 
bis mittleres Alter auf. Totholz ist lediglich nur vereinzelt in liegender Form oder durch 
einzelne abgestorbene Äste an Bäumen vorhanden. Entlang der Waldwege sind mehrere 
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Nistkästen und Fledermauskästen an Bäumen angebracht worden. Die Kästen sind zum Teil 
jedoch beschädigt und nicht mehr funktionstüchtig. Eine Nutzung der Nistkästen durch 
Kohlmeisen konnte beobachtet werden. 
Im Nordosten des Untersuchungsgebietes ist ein Mischwaldbestand aus Kiefern als 
Überhälter sowie Eichen und Kiefern in den untergeordneten Baumschichten vorhanden. Die 
Bestände weisen ebenfalls keine hohen Stammdurchmesser auf jedoch ist die 
Strauchschicht auf Grund des jungen Baumalters ausgeprägter. In diesem Bereich ist 
vermehrt liegendes Totholz vorhanden.  
Nordwestlich sowie südlich des Plangebietes sind großflächige Schlagfluren vorhanden die 
sich zum Teil in fortgeschrittenen Sukzessionsstadien befinden. Das Gebiet wird im Norden 
von der mit Schotter befestigten Alten Zollstraße gequert. Parallel zur Straße verläuft der 
Tackenbender Bach.  
 
Die nachfolgende Bilddokumentation stellt einen Überblick über die vorhandenen 
Biotoptypen und Habitatstrukturen im Bereich des Plangebietes dar. 
 

 

 
Alte Zollstraße im Bereich Tackenben 
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Wegekreuzung im zentralen Plangebiet 

 
Roteichenbestand im Plangebiet 
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Roteichenbestand im Plangebiet 

 
Kiefernbestand im Plangebiet 
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Lärchenbestand im Plangebiet 

 

1.4 Rechtliche Grundlagen 
Der Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten ist im Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) in den Bestimmungen des Kapitels 5 (§§ 37-55) verankert. 

1.4.1 Allgemeiner Artenschutz 

Der allgemeine Artenschutz laut Kapitel 5 Abschnitt 2 BNatSchG umfasst alle wildlebenden 
Tiere und Pflanzen, auch die sog. "Allerweltsarten". Er wird im Genehmigungsverfahren für 
Eingriffe, Vorhaben oder Planungen nach den Maßgaben und mit den Instrumenten der 
Eingriffsregelung bzw. des Baugesetzbuches berücksichtigt. Liegt keines dieser Verfahren 
vor, gilt er bei sonstigen Vorhaben uneingeschränkt. 
Der allgemeine Artenschutz unterbindet jegliche mutwillige Beeinträchtigung, Zerstörung 
oder Verwüstung "ohne vernünftigen Grund" der wildlebenden Tiere, Pflanzen und deren 
Lebensstätten. 

Es ist laut § 39 Abs. 5 BNatSchG verboten 

1. die Bodendecke auf Wiesen, Feldrainen, [...] sowie an Hecken und Hängen abzubrennen oder 
nicht land- oder forstwirtschaftlich genutzte Grundflächen so zu behandeln, dass die Tier- oder 
Pflanzenwelt erheblich beeinträchtigt wird 

2. Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten 
Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 
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1. März bis zum 30. September abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen; zulässig sind 
schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur 
Gesunderhaltung von Bäumen 

3. Röhrichte in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September zurückzuschneiden; außerhalb dieser 
Zeiten dürfen Röhrichte nur in Abschnitten zurückgeschnitten werden 

4. ständig Wasser führende Gräben unter Einsatz von Grabenfräsen zu räumen, wenn dadurch 
der Naturhaushalt, insbesondere die Tierwelt erheblich beeinträchtigt wird. 

Die obigen Verbote gelten nicht für 

1. behördlich angeordnete Maßnahmen 
2. Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse nicht auf andere Weise oder zu anderer Zeit 

durchgeführt werden können, wenn sie behördlich durchgeführt werden, behördlich zugelassen 
sind oder der Gewährleistung der Verkehrssicherheit dienen 

3. nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft 
4. zulässige Bauvorhaben, wenn nur geringfügiger Gehölzbewuchs zur Verwirklichung der 

Baumaßnahmen beseitigt werden muss. 

Darüber hinaus ist es laut § 39 Abs. 6 BNatSchG verboten, Höhlen, Stollen, Erdkeller oder 
ähnliche Räume, die als Winterquartier von Fledermäusen dienen, in der Zeit vom 1. Oktober 
bis zum 31. März aufzusuchen. Dies gilt nicht zur Durchführung unaufschiebbarer und nur 
geringfügig störender Handlungen sowie für touristisch erschlossene oder stark genutzte 
Bereiche. 

1.4.2 Besonderer Artenschutz 

Über den allgemeinen Artenschutz hinaus gelten laut Kapitel 5 Abschnitt 3 BNatSchG 
weiterführende Vorschriften zum Schutz streng und besonders geschützter und bestimmter 
anderer Tier- und Pflanzenarten. Die Belange des besonderen Artenschutzes werden für 
Eingriffe, Vorhaben und Planungen i. d. R. in einem gesonderten Gutachten, dem 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (ASF), berücksichtigt. 
Die im Sinne dieser Regelungen besonders und streng geschützten Arten werden in § 7 
Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG definiert. Es handelt sich dabei um Arten, die in folgenden 
Schutzverordnungen und Richtlinien aufgeführt sind: 

Besonders geschützte Arten 

• Arten der Anhänge A und B der EG-Verordnung 338/97 (= EG-Artenschutzverordnung) 
• Arten des Anhangs IV der RL 92/43 EWG (= FFH-Richtlinie) 
• Europäische Vogelarten gemäß Art. 1 Richtlinie 2009/147/EG (= Vogelschutzrichtlinie) 
• Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 aufgeführt sind 

Streng geschützte Arten 

• Arten des Anhangs A der EG-Verordnung Nr. 338/97 (= EG-Artenschutzverordnung) 
• Arten des Anhangs IV der Richtlinie 92/43/EWG (= FFH-Richtlinie) 
• Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 aufgeführt sind 

Alle europarechtlich streng geschützten Arten sind auch besonders geschützt. 
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Zu den europäischen Vogelarten zählen nach der Vogelschutzrichtlinie alle in Europa 
heimischen, wildlebenden Vogelarten. Alle europäischen Vogelarten sind besonders 
geschützt, einige Arten sind daneben aufgrund der BArtSchV oder der EG-ArtSchVO auch 
streng geschützt (z. B. alle Greifvögel und Eulen). 
Nur national besonders oder streng geschützte Arten außerhalb der europäischen 
Vogelarten werden für Eingriffe und genehmigungspflichtige Vorhaben laut § 14-15 
BNatSchG nicht im Rahmen des ASF, sondern in der Eingriffsregelung berücksichtigt (siehe 
Kapitel 1.4.1 "Allgemeiner Artenschutz“). Entfällt die Eingriffsregelung, sind diese Arten im 
ASF mit zu betrachten. 
Arten in einer Rechtsverordnung nach § 54 BNatSchG gibt es derzeit noch nicht. 
Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) hat eine 
naturschutzfachlich begründete Auswahl derjenigen Arten getroffen, die in NRW bei einer 
artenschutzrechtlichen Prüfung im Sinne einer Art-für-Art-Betrachtung einzeln zu bearbeiten 
sind. Diese Arten werden in NRW „planungsrelevante Arten“ genannt. 
Europarechtlich geschützte Arten, die derzeit (noch) nicht in die Liste der planungsrelevanten 
Arten eingearbeitet sind (z. B. einige Fische), sind ebenfalls zu recherchieren und im ASF zu 
betrachten. 
Europäische Vogelarten, die nicht in der Liste der planungsrelevanten Arten des LANUV 
enthalten sind (i. d. R. "Allerweltsarten" mit einem landesweit günstigen Erhaltungszustand 
und einer großen Anpassungsfähigkeit), werden im ASF zusammenfassend in sog. "Gilden" 
betrachtet. Aufgrund ihres europarechtlichen Schutzes ist es nicht zulässig, diese Arten 
vollständig zu vernachlässigen (OVG NRW, Urteil vom 18.01.2013, Az. 11 D 70/09.AK sowie 
BVerwG, Beschluss vom 28.11.2013, Az. 9 B 14.13, Ortsumgehung Datteln). 
 
Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten: 

1. wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 
zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu -beschädigen oder zu zerstören 

2. wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 
durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlechtert 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders 
geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören 

4. wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre 
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu 
beschädigen oder zu zerstören. 

 
Modifizierte Verbotstatbestände für Eingriffsvorhaben gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG  
Der Bundestag hat am 22.06.2017 eine Änderung des § 44 Abs.5 BNatSchG verabschiedet, 
diese ist am 15.09.2017 in Kraft getreten (BGBl. Nr. 64 vom 28.09.2017 S. 3434). Die 
Änderung passt u. a. den § 44 Abs. 5 BNatSchG an die Anforderungen der Rechtsprechung 
an. Dies betrifft insbesondere Verstöße gegen das Tötungs- und Verletzungsverbot.  
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Für nach § 15 Absatz 1 BNatSchG unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in 
Natur und Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer 
Behörde durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten 
die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5.  
Sind  

• in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten,  
• europäische Vogelarten  
• oder solche Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG 

aufgeführt sind,  

betroffen, liegt hiernach ein Verstoß gegen  
• das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die 

Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko 
für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei 
Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden 
kann,  

• das Verbot des Nachstellens und Fangens wildlebender Tiere und der Entnahme, 
Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, 
wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die 
auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor 
Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökol. Funktion der 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt 
werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind, 

• das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem 
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen 
Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (sog. continuous 
ecological functionality-measures - CEF-Maßnahmen) festgelegt werden.  
Für Standorte wildlebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 
92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend.  
 

Die Unzulässigkeit eines Eingriffs wird laut § 15 Abs. 5 BNatSchG definiert: 
"Ein Eingriff darf nicht zugelassen oder durchgeführt werden, wenn die Beeinträchtigungen 
nicht zu vermeiden oder nicht in angemessener Frist auszugleichen oder zu ersetzen sind 
und die Belange des Naturschutzes [...] im Range vorgehen." 
 

Ausnahmen 
Die nach Landesrecht zuständigen Behörden können gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG von den 
Verboten des § 44 BNatSchG im Einzelfall Ausnahmen zulassen: 

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher 
wirtschaftlicher Schäden 

2. zum Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt 
3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesem Zwecke 

dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung 
4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der 

Landesverteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder maßgeblich günstigen 
Auswirkungen auf die Umwelt oder 



FNP Änderung Nr.64 der Gemeinde Niederkrüchten  
im Bereich Elmpt „Bestattungswald“ Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

Ingenieur- und Planungsbüro Lange GbR 12  

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich 
solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben 
sind und sich der Erhaltungszustand der Population einer Art nicht verschlechtert. 

1.4.3 Umweltschadensgesetz 

Das Umweltschadensgesetz (USchadG) dient der Umsetzung der EG-Umwelthaftungs-
richtlinie 2004/35/EG in deutsches Recht. 
Das Gesetz gilt für 

• Umweltschäden und unmittelbare Gefahren solcher Schäden, die durch eine der in Anlage 1 
aufgeführten beruflichen Tätigkeiten verursacht werden; 

• Schädigungen von Arten und natürlichen Lebensräumen im Sinn des § 19 Absatz 2 und 3 des 
BNatSchG und unmittelbare Gefahren solcher Schäden, die durch andere berufliche 
Tätigkeiten als die in Anlage 1 aufgeführten verursacht werden, sofern der Verantwortliche 
vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat. 

Folgendermaßen erläutert § 19 BNatSchG Restriktionen zu Schäden an bestimmten Arten 
und natürlichen Lebensräumen im Sinne des Umweltschadensgesetzes: 
(1) "Eine Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräumen [...] ist jeder Schaden, der 

erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung des günstigen 
Erhaltungszustandes dieser Lebensräume oder Arten hat." 

(2) Arten im Sinne des Abs. 1 sind die Arten, die aufgeführt sind in 
• Art. 4 Abs. 2 oder Anh. I der Vogelschutzrichtlinie 
• Anh. II und IV der FFH-Richtlinie 

(3) Lebensräume im Sinne des Abs. 1 sind 
• Lebensräume der Arten laut Satz (2) 
• natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse 
• Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Arten laut Anh. IV der FFH-Richtlinie 

(4) [...] 
(5) Ob Auswirkungen nach Abs. 1 erheblich sind, ist [...] unter Berücksichtigung der Kriterien des 

Anh. I der RL 2004/35/EG (RL über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von 
Umweltschäden) zu ermitteln. 

Obwohl der besondere Artenschutz nach § 44 ff. BNatSchG dies nicht vorsieht, werden im 
Folgenden die im Sinne des Umweltschadensgesetzes zusätzlich relevanten Arten des 
Anhangs II der FFH-Richtlinie und deren Lebensräume in den ASF mit aufgenommen. Deren 
Betrachtung erfolgt hier, aufgrund bisher fehlender methodischer Vorgaben, analog zu den 
im besonderen Artenschutz zu prüfenden Arten. D. h. obwohl die Verbotstatbestände nach 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG genau genommen für die Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie 
nicht gelten, wird deren Erfüllung geprüft. Damit kann das Eintreten eines Konflikts mit § 19 
BNatSchG und somit letztlich ein Konflikt mit dem Umweltschadensgesetz wirkungsvoll 
vermieden werden. 
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1.5 Datengrundlage und Methodik 
Im nachfolgenden Gutachten wird geprüft, ob infolge des geplanten Vorhabens in Bezug auf 
planungsrelevante Tier- und Pflanzenarten aufgrund der Lage ihrer Fundorte sowie ihrer 
Lebensansprüche eine Betroffenheit anzunehmen ist, Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 
i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG einschlägig sind und aus naturschutzfachlicher Sicht eine 
Ausnahme von den Verboten gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG notwendig werden könnte. 
Es werden die nachfolgend aufgezählten, vorhandenen Daten ausgewertet: 

• Ortsbegehung am 16.04.2019 
• Brut- und Rastvogelerfassung zum sachlichen Teilflächennutzungsplan 

„Windenergie“ der Gemeinde Niederkrüchten (Lange GbR 2016 bis 2018)  
• Planungsrelevante Arten nach 1990 für den Messtischblattquadranten (MTB-Q) 

47024 LANUV NRW (Internetabfrage Juni 2019) 

• Daten aus den Fachinformationen zu Schutzgebieten und schutzwürdigen Biotopen 
(LANUV-Infosystem) 

Die Prüfung erfolgt unter Beachtung des aktuellen BNatSchG sowie der "Verwaltungs-
vorschrift zur Anwendung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien 
92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei Planungs- oder 
Zulassungsverfahren (VV-Artenschutz)". 
Berücksichtigung finden weiterhin der Leitfaden "Geschützte Arten in NRW" (MKULNV 
2015), die Hinweise der LANA zur Anwendung des europäischen Artenschutzrechts bei der 
Zulassung von Vorhaben und Planungen (LANA 2010) sowie der Leitfaden zur Wirksamkeit 
von Artenschutz-Maßnahmen in NRW (MKULNV 2013). 
Eine aktuelle Liste der planungsrelevanten Arten wird vom LANUV im Fach-
informationssystem „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ veröffentlicht. 
Im Regelfall kann bezüglich der europäischen Vogelarten bei den nicht planungsrelevanten 
sog. "Allerweltsarten" mit einem landesweit günstigen Erhaltungszustand und einer großen 
Anpassungsfähigkeit davon ausgegangen werden, dass nicht gegen die Verbote des 
§ 44 Abs. 1 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG verstoßen wird (d. h. keine erhebliche Störung 
der lokalen Population, keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer 
Lebensstätten sowie keine unvermeidbaren Verletzungen oder Tötungen und kein signifikant 
erhöhtes Tötungsrisiko). Für diese Arten erfolgt im Rahmen des ASF eine zusammen-
fassende Prüfung für die ggf. betroffenen Gilden (z. B. Gebüschbrüter, Bodenbrüter). Liegen 
begründete Hinweise darauf vor, dass für eine oder mehrere nicht planungsrelevante 
Vogelarten erhebliche Beeinträchtigungen im Sinne der artenschutzrechtlichen Verbots-
tatbestände zu erwarten sind, kann abweichend vom Regelfall eine Art-für-Art-Betrachtung 
durchgeführt werden. 
Im Folgenden wird anhand der Eingriffsbeschreibung geprüft, ob einzelne Individuen, 
Populationen oder essenzielle Habitate einer relevanten Art trotz Vermeidungsmaßnahmen 
erheblich beeinträchtigt werden. 
Norm und Bewertungsmaßstab für die Beurteilung erheblicher Beeinträchtigungen orien-
tieren sich an den Art. 12, 13, 15 und 16 der FFH- Richtlinie, deren Umsetzung in nationales 
Recht laut BNatSchG sowie den Vorgaben der VV-Artenschutz NRW. 
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Optische und/oder akustische Störungen sind aus artenschutzrechtlicher Sicht nur dann von 
Relevanz, wenn in deren Folge der Erhaltungszustand einer lokalen Population 
verschlechtert wird. Relevant sind Störungen nur für die europäischen Vogelarten und streng 
geschützte Arten (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). 
Alle essenziellen Teillebensstätten bzw. Habitatbestandteile einer Tierpopulation sind 
geschützt. Grundsätzlich gilt der Schutz demnach für Fortpflanzungs- und Ruhestätten. 
Nahrungsstätten, Jagdhabitate und Wanderkorridore sind demgegenüber nur dann 
geschützt, wenn sie für den Erhalt der lokalen Population zwingend notwendig sind. 
Regelmäßig genutzte Raststätten fallen grundsätzlich unter den gesetzlichen Schutz. 
 

 
Abbildung 6: Prüfschema der artenschutzrechtlichen Prüfung (MKULNV 2015) 
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2 BESCHREIBUNG DES VORKOMMENS PLANUNGSRELEVANTER ARTEN 
Die artenschutzrechtliche Prüfung basiert als sogenannte "Worst-Case-Analyse" auf vorhan-
denen und bekannten Daten zu faunistischen Vorkommen. Der Untersuchungsraum befindet 
sich innerhalb des Messtischblattquadranten MTB-Q47024. Auf Grund der vorhandenen 
Waldbiotoptypen erfolgte die Abfrage der betroffenen Arten für die Lebensraumtypen 
Laubwälder mittlerer Standorte und Nadelwälder. 
  
Tabelle 1 Artenspektrum gem. MTB-Q47024 (Artenauswahl gem. Lebensraumtyp Laubwälder 

mittlerer Standorte, Nadelwälder) 

Art Name Rote Liste NRW (2016) EHZ NRW (ATL) 

Säugetiere 

Eptesicus serotinus Breitflügelfleder- 
maus 

2 G 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus G G 

Myotis emarginatus Wimpernfledermaus 2 S 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler R G 

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus R G 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus * G 

Plecotus auritus Braunes Langohr G G 

Vögel 

Accipiter nisus Sperber * G 

Anthus pratensis Wiesenpieper 2S S 

Ardea cinerea Graureiher * G 

Asio otus Waldohreule 3 U 

Buteo buteo Mäusebussard * G 

Cuculus canorus Kuckuck 2 U- 

Dryobates minor Kleinspecht 3 U 

Dryocopus martius Schwarzspecht *S G 

Falco subbuteo Baumfalke 3 U 

Luscinia megarhynchos Nachtigall 3 G 

Oriolus oriolus Pirol 1 U- 

Passer montanus Feldsperling 3 U 

Pernis apivorus Wespenbussard 2 U 

Streptopelia turtur Turteltaube 2 S 

Strix aluco Waldkauz * G 
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Art Name Rote Liste NRW (2016) EHZ NRW (ATL) 

Reptilien 

Coronella austriaca Schlingnatter 2 U 

Lacerta agilis Zauneidechse 2 G 

fett = Art wurde im Rahmen faunistischer Erfassungen 2016-2018 innerhalb oder im Umfeld des U-Raumes nachgewiesen. 

 
Folgende gefährdete und zum Teil planungsrelevante Vogelarten wurden im Zuge der 
faunistischen Erfassungen für den Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ der Gemeinde 
Niederkrüchten durch das Planungsbüro Lange 2016 bis 2018 erfasst: 
Tabelle 2 Weitere nachgewiesene Gefährdete Vogelarten im Untersuchungsraum (Lange 2016-2018) 

Art Name Rote Liste NRW (2016) EHZ NRW (ATL) 

Vögel 

Anthus trivialis Baumpieper 2 U 

Caprimulgus europaeus Ziegenmelker * S 

Phylloscopus trochilus Fitis V -- 

Pyrrhula pyrrhula Gimpel V -- 

Phylloscopus sibilatrix Waldlaubsänger 2S U 

Saxicola rubicola Schwarzkehlchen * G 

 
Im Rahmen faunistischer Untersuchungen zu Windenergieplanungen der Gemeinde 
Niederkrüchten wurden u.a. im Jahr 2017 und 2018 Brutvogelerfassungen (7 Tag- und 3 
Nachtbegehungen), Horstbaumkontrollen sowie im Jahr 2017 Übersichtsbegehungen zur 
Erfassung von Fledermäusen (Detektor und Einsatz von Horchboxen im Mai 2017) 
durchgeführt (LANGE GbR 2019).  
Neben den planungsrelevanten Vogelarten werden alle ungefährdeten Vogelarten 
(„Allerweltsarten“) als Gilden mit zu betrachten. Innerhalb der Laub- und Nadelwaldflächen 
sind folgende Arten zu erwarten: Amsel, Blaumeise, Buchfink, Bundspecht, 
Heckenbraunelle, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, Rotkehlchen, Ringeltaube, Singdrossel, 
Zaunkönig und Zilpzalp. 
 
Es wird in den nachfolgenden Kapiteln für die nachgewiesenen Arten sowie für alle gemäß 
LANUV-Abfrage im Raum potenziell vorkommenden planungsrelevanten Arten, die Habitate 
im Bereich des Eingriffs nutzen können, eine mögliche Betroffenheit prognostiziert.  
Die Auslösung artenschutzrechtlicher Tatbestände durch das Vorhaben wird unter 
Einbeziehung geeigneter Vermeidungsmaßnahmen für die ermittelten Arten im Rahmen der 
Art-für-Art-Betrachtung geprüft. 
Die Recherche der Schutzgebietsdaten und des Biotopkatasters ergab im nahen Umfeld der 
Planung keine weiteren, relevanten Hinweise. 
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3 RELEVANTE WIRKUNGEN DER PLANUNG 
Friedwald Konzept 
Der Elmpter Wald mit dem Plangebiet ist bereits durch vorhandene Wander- und 
Forstwirtschaftswege gut erschlossen. Das Plangebiet besitzt damit eine gute Anbindung 
über öffentliche Straßen, derzeit ist die Anbindung über die Roermonder Straße vorgesehen. 
Von dort zweigt eine bereits befestigte Forststraße ab, die über die Autobahn A 52 geleitet 
wird und an einem bestehenden Wanderparkplatz vorbeiführt. Nach etwa 350 m wird das 
östlich gelegene Plangebiet erreicht. An diesem Standort soll eine mit Schotter befestigte 
Parkplatzfläche für ca. 15 PKW randlich des Forstweges errichtet werden. Weitere 
Errichtungen von (befestigten) Wegeflächen, Plätzen oder Gebäuden (Kapelle) sind nicht 
geplant. Die bereits vorhandenen Waldwege und Pfade werden während des Bestattungs-
wald-Betriebes in Stand gehalten. Im Zugangsbereich vom vorgesehenen Parkplatz wird 
eine Informationstafel im Format DIN A 0 mit hölzernem Rahmen aufgestellt. Zudem ist im 
Bereich des kleinen Parkplatzes eine mobile Toilette geplant. 
Als Friedwaldflächen sollen zunächst die vorhandenen Laubwaldparzellen in der Mitte des 
Plangebietes von etwa 2 – 3 ha Größe in der Nähe des Parkplatzes genutzt werden (siehe 
roten Kreis in Abb. 7). Insgesamt besitzt die Fläche eine Größe von ca. 60 ha.  
Eine kleine Andachtsfläche (ca. 200 m²) mit derzeit hohem Adlerfarnbeständen, die sich in 
einer Bestandeslücke im Wald befindet, wird dauerhaft von der Krautschicht befreit und mit 
sand-wassergebundenem Material befestigt und 4 bis 8 Holzbänken ausgestattet. Neue 
Wegeführungen oder eine Entnahme von Bäumen ist nicht erforderlich.  

 
Abbildung 7: Lageskizze zu Stellplatzflächen und Andachtsplatz (Quelle: Gemeinde Niederkrüchten)) 

Die Asche Verstorbener wird im Wald an den Wurzeln eines Baumes in einer biologisch 
abbaubaren Urne beigesetzt. Die Grabpflege übernimmt die Natur. Eine Grabeinfassung 
oder -pflege bzw. das Ablegen von Grabschmuck ist im Friedwald nicht möglich.  
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Ein FriedWald ist und bleibt ein Teil eines natürlichen Waldes. Eine Veränderung der 
Bestockung und der Vegetation ist nicht vorgesehen. Die Anbringung von einem Namen-
schild pro Baum aus Aluminium ist im FriedWald Konzept möglich. Trauerzeremonien 
können im FriedWald mit kirchlichem oder nichtkirchlichem Beistand durchgeführt werden. 
Der Bestattungswald in der Gemeinde Niederkrüchten soll insbesondere ein Angebot für die 
Menschen aus den Kreisen Viersen und Heinsberg bieten. Mittelfristig ist mit etwa 1-3 
Beisetzungen pro Woche zu rechnen. Durchschnittlich wird mit einer Besucherfrequenz von 
3 Personen pro Tag angenommen. 
Auf Basis der beschrieben Konzeption und auf Grund der zukünftigen stillen Nutzung der 
Waldparzellen können folgende Projektwirkungen im Hinblick auf die planungsrelevante 
Fauna und Flora eintreten: 

 Wirkfaktor Mögliche Auswirkung 

Baubedingt Ggf. vorbereitende Verkehrssicherung 
im Bestand (Fällarbeiten, 
Gehölzpflege) 

Lebensraumverlust für 
totholzbewohnende Arten und 
höhlenbewohnende Arten 

Errichtung unversiegelter 
Andachtsplatz, Parkflächen an 
Wegrand 

Temporäre optische und 
akustische Störungen 

Ggf. Tötung von Individuen 

Anlagebedingt Ggf. Verkehrssicherungsmaßnahmen 
Gehölzpflege, Reduzierung von 
stehendem Totholz 

Lebensraumverlust für 
totholzbewohnende Arten und 
höhlenbewohnende Arten 

Ggf. Tötung von Individuen 

Betriebsbedingt Störungen durch Besucher Wiederkehrende kurzfristige 
optische und akustische 
Störungen 

 
Für die relevanten Arten können sich folgende konkrete Auswirkungen ergeben: 

• Temporäre Störungen: Betriebsbedingt, dauerhaft (geringfügige Intensität auf Grund 
der stillen und temporären Nutzung der Waldflächen) 

• Individuenverluste und Störungen: Baubedingt, temporär (mittlere Intensität auf 
Grund der Kleinflächigkeit der Maßnahmen) 

• dauerhafte Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten: Bau- und 
anlagebedingt (mittlere Intensität auf Grund der Einzelmaßnahmen und 
Kleinflächigkeit) 
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4 DARLEGUNG DER BETROFFENHEIT POTENZIELL VORKOMMENDER ARTEN 
(RELEVANZPRÜFUNG) 

Für den betrachteten Waldbereich liegen aus der Abfrage vorhandener Daten aus dem 
LANUV-Infosystem sowie eigenen Erhebungen Hinweise auf (mögliche) Vorkommen 
planungsrelevanter Arten vor. Dabei handelt es sich um 7 Säugetierarten (Fledermäuse), 
sowie 21 Brutvogelarten. Zusätzlich liegen Hinweise auf zwei Reptilienarten vor.  
Hier erfolgt nun eine Einschätzung, inwieweit der betrachtete Bereich einen Teillebensraum 
für die genannten Arten bieten kann.  

4.1 Säugetiere 
Alle im Plangebiet (potenziell) vorkommenden Fledermausarten nutzen Baumhöhlen, 
Rindenspalten oder ähnliche Gehölzstrukturen zumindest als Tagesverstecke oder als 
Zwischenquartiere. Die Arten Großer Abendsegler, Braunes Langohr, Wasserfledermaus, 
und Rauhautfledermaus nutzen Baumhöhlen auch als Wochenstuben- und Winterquartiere. 
Die Breitflügel-, Wimpern- und Zwergfledermäuse nutzen hingegen überwiegend Gebäude 
als Quartiere.  
Der vorhandene Baumbestand weist auf Grund seines mittleren Alters und geringen 
Totholzanteils nur bedingt Quartiermöglichkeiten für baumhöhlenbewohnende Fledermäuse 
auf. Jedoch sind mehrere Fledermauskästen und einzelne Altbäume oder stehendes Totholz 
mit Rindenspalten vorhanden. Zudem liegen Hinweise hinsichtlich jagender Tiere entlang der 
Waldwege aus eigenen und externen Daten vor. Eine potenzielle Nutzung des Wald-
bestandes als Wochenstube oder Zwischenquartier ist somit zukünftig anzunehmen.  
Jagende Fledermäuse wurden in den Waldschneisen durch aktuelle Begehungen belegt. 
Jagdhabitate werden auf Grund der sehr geringfügigen Veränderungen der jetzigen Wald- 
und Wegestrukturen durch Anlage eines Parkplatzes und Andachtsbereichs auch zukünftig 
in ihrer Qualität nicht verändert. Durch die nächtliche Lebensweise sind zudem keine 
Störungen im Jagdhabitat durch Besucher zu erwarten. 
 
Alle potentiell vorkommenden Fledermausarten werden hinsichtlich möglicher Quartiere 
weiter betrachtet. 
 

4.2 Brutvögel 
Auf Grund des walddominierten Charakters des Plangebietes können folgende Vogelarten 
bereits ausgeschlossen werden: 

• Wiesenpieper (Offenlandbewohner, Wiesen- und Heidegebiete – kein Nachweis) 
• Graureiher (Koloniebrüter oft in Gewässernähe – kein Nachweis) 
• Kleinspecht (lichte Laub- und Nadelwälder, Feuchtwälder mit hohem Totholzanteil – 

kein Nachweis) 
• Baumfalke (halboffene Landschaften, Meidung geschlossener großflächiger Wälder – 

kein Nachweis) 
• Nachtigall (gebüschreiche Waldränder, Hecken. Feldgehölze, gerne in Gewässer-

nähe – kein Nachweis) 
• Pirol (feuchte Laubwälder, Auwälder – kein Nachweis) 
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• Feldsperling (halboffene Kulturlandschaft mit Nisthöhlenangeboten – kein Nachweis) 
• Turteltaube (Baumhecken, Feldgehölze, Waldränder, lichte Laub-Mischwälder – kein 

Nachweis) 
• Waldohreule (halboffene Parklandschaft, Waldränder, gutes Angebot alter Nester 

erforderlich – kein Nachweis) 
• Wespenbussard (halboffene Landschaft mit Altholz, Waldgebiet mit größeren 

Lichtungen – kein Nachweis) 
• Baumpieper (halboffene Landschaft, sonnige Waldränder, Lichtungen, Kahlschläge, 

Aufforstungen – Brutnachweis im Süden außerhalb der Planung in aufgelichteten 
Waldparzellen) 

Diese Arten werden nicht weiter betrachtet. 
 
Potenzielle Vorkommen folgender Vogelarten sind jedoch auf Grund er vorhandenen 
Habitateignungen nicht gänzlich auszuschließen: 

• Sperber (Nadel-Mischwälder, gerne an Wegrändern) 
• Mäusebussard (Randbereiche von Waldgebieten, Feldgehölze, Baumgruppen) 
• Kuckuck (lichte Wälder, Parklandschaften, Brutschmarotzer z.B. Heckenbraunelle, 

Rotkehlchen, Grasmücken, Pieper – Nachweis am Westrand des Plangebietes) 
• Schwarzspecht (ausgedehnte Laub- und Nadelwälder, Totholz – Nachweis im Süd-

osten des Untersuchungsraumes) 
• Waldkauz (Feldgehölze, Altholzbestände mit Höhlenangebot – Nachweis im west-

lichen Plangebiet) 
• Fitis (Wälder mit ausgeprägter Strauch- und Krautschicht, Vorwälder – Nachweise im 

Plangebiet) 
• Gimpel (stufig aufgebaute Nadel-Laub-Mischwälder, Lichtungen, Aufforstungen – 

Nachweis am Südrand des Plangebietes) 
• Waldlaubsänger (alte Laub-Mischwälder, geringe Strauchschicht, Singwarten – 

Nachweis im Plangebiet)  
• Schwarzkehlchen (Heiden, Brachflächen, Waldlichtungen, Kahlschläge, Sukzessions-

flächen – Nachweis südöstlich am Rand des Plangebietes) 
• Ziegenmelker (Heidegebiete, Sukzessionswald, Waldschneisen – Nachweise im 

Süden außerhalb des Plangebietes und im Nordwesten innerhalb des angrenzenden 
100 m-Puffers in dortigen forstlichen Waldschneisen) 

 
Es wurden aktuell keine Horste, Nester oder Spechthöhlen im Zuge der Ortsbegehungen in 
den Waldflächen des FriedWaldes nachgewiesen. Dies zeigt auch das aktuelle Fehlen von 
Greifvogel- und Spechtenarten im Plangebiet. Auf Grund der Altersstruktur der Laub-
Mischwälder und Nadelwälder sind diese Strukturen und eine kurzfristige Besiedlung des 
FriedWaldes nicht auszuschließen. 
Die genannten Arten werden in den nachfolgenden Kapiteln hinsichtlich möglicher 
Verbotstatbestände näher betrachtet. 
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4.3 Reptilien 
Die Zauneidechse und die Schlingnatter wurden als planungsrelevante Arten im relevanten 
Viertelquadranten nachgewiesen. Aktuelle Funde dieser Arten im Plangebiet liegen jedoch 
nicht vor.  
Die Schlingnatter kommt in NRW in reich strukturierten Lebensräumen mit einem Wechsel 
von Einzelbäumen, lockeren Gehölzgruppen sowie grasigen und vegetationsfreien Flächen 
vor. Die Art bevorzugt lockere und trockene Substrate wie Sandböden oder besonnte 
Hanglagen mit Steinschutt und Felspartien. Ursprünglich besiedelte die wärmeliebende Art 
ausgedehnte Binnendünenbereiche entlang von Flüssen. Heute ist sie in Heidegebieten und 
trockenen Randbereichen von Mooren verbreitet. Wärmebegünstigte Waldränder können 
ebenfalls besiedelt werden. Sekundär nutzt die Art auch vom Menschen geschaffene 
Lebensräume wie Steinbrüche, alte Gemäuer, südexponierte Straßenböschungen und 
Eisenbahndämme sowie wärmbegünstigte Waldschneisen. Einen wichtigen Ersatzlebens-
raum stellen die Trassen von Hochspannungsleitungen dar (Quelle: LANUV-Infosysteme, 
Geschützte Arten in NRW). 
 
Die Zauneidechse bewohnt in NRW reich strukturierte, offene Lebensräume mit einem 
kleinräumigen Mosaik aus vegetationsfreien und grasigen Flächen, Gehölzen, verbuschten 
Bereichen und krautigen Hochstaudenfluren. Dabei werden Standorte mit lockeren, sandigen 
Substraten und einer ausreichenden Bodenfeuchte bevorzugt. Ursprünglich besiedelte die 
wärmeliebende Art ausgedehnte Binnendünen- und Uferbereiche entlang von Flüssen. 
Heute kommt sie vor allem in Heidegebieten, auf Halbtrocken- und Trockenrasen sowie an 
sonnenexponierten Waldrändern, Feldrainen und Böschungen vor. Sekundär nutzt die 
Zauneidechse auch vom Menschen geschaffene Lebensräume wie Eisenbahndämme, 
Straßenböschungen, Steinbrüche, Sand- und Kiesgruben oder Industriebrachen (Quelle: 
LANUV-Infosysteme, Geschützte Arten in NRW). 
Optimalhabitate liegen im Norden des Waldgebietes im FFH-Gebiet „Elmpter Schwalm-
bruch“. 
Innerhalb des Plangebietes und der FriedWaldflächen sind keine geeigneten Habitate für 
beide Arten vorhanden. Die breiten Wegesysteme innerhalb des großen Waldgebietes 
stellen mögliche Habitate dar. Diese werden bereits zum jetzigen Zeitpunkt durch 
Forstfahrzeuge und Freizeitsuchende genutzt. Eine zusätzliche Gefährdung durch die 
temporäre Nutzung der FriedWaldfächen durch die Besucher ist nicht gegeben. Eingriffe in 
besonnte Waldwege und Säume finden im Zuge der Erstellung des Parkplatzes und der 
Andachtsfläche nicht statt. 
Eine weitere Betrachtung der Art ist somit nicht erforderlich. 
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5 PROGNOSE ARTENSCHUTZRECHTLICHER TATBESTÄNDE 
Nach Auswertung der vorhandenen Daten zu den planungsrelevanten Arten sowie zu den 
nach BArtSchV besonders geschützten Arten kann der Betrachtungsraum potenziell Habitate 
für folgende Tierarten aufweisen: 

• Wochenstuben und Zwischenquartiere baumhöhlenbewohnender Fledermausarten 
• Lebensraum waldbewohnender und baumhöhlenbewohnender Vogelarten 

Es ist im Folgenden festzustellen, ob durch die Planung Verbotstatbestände nach 
§ 44 Abs. 1 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG erfüllt werden. 

5.1 Fledermäuse 
Wie bereits in Kapitel 4.1 erwähnt, kann eine Betroffenheit für die (potentiell) vorkommenden, 
baumhöhlennutzenden Fledermausarten Breitflügelfledermaus, Wasserfledermaus, Wim-
pernfledermaus, Großer Abendsegler, Rauhautfledermaus, Zwergfledermaus und Braunes 
Langohr nicht ausgeschlossen werden. 
Eine zukünftige positive Veränderung der Quartiersituation für Fledermäuse in den 
Waldparzellen des FriedWaldes ist auf Grund der Zunahme des Alters der Bestände zu 
prognostizieren.  
Eine Entnahme von Bäumen für die Nutzung der Waldbestände als FriedWald ist jedoch 
nicht vorgesehen. Auch Zufahrten und bestehende Waldwege werden nicht verändert, so 
dass Eingriffe in Baumbestände und damit ein Verlust von Quartieren auszuschließen sind. 
Auch für die neu benötigte Parkflächen und Andachtsbereiche sind keine Baumfällungen 
erforderlich.  
Eine Tötung von Individuen und ein Quartierverlust ist somit ebenfalls nicht zu erwarten.  
Ein zukünftiger Bestand an Quartieren in den FriedWaldflächen, die von den genannten 
Fledermäusen besetzt werden können, ist im Zuge der stillen Nutzung möglich. Auch 
Störungen der Individuen oder Wochenstuben sind nicht zu erwarten.  
Ein artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 44 Abs. 5 
BNatSchG ist im Rahmen des geplanten Vorhabens auszuschließen. 
Empfehlung: Im Zuge der Verkehrssicherheitspflichten sind ggf. in späteren Jahren 
Entnahmen von Einzelbäumen auch im Waldbestand erforderlich, da Waldflächen außerhalb 
von Wegeflächen durch Trauergäste betreten werden. In einem solchen Fall ist eine 
vorsorgliche Überprüfung der Bäume auf einen möglichen Besatz von Fledermäusen durch 
einen Fachkundigen durchzuführen. 
 

5.2 Planungsrelevante Brutvogelarten in NRW 
Es wird hier im Rahmen einer Worst-Case-Betrachtung sowie konkreter Nachweise davon 
ausgegangen, dass der durch die Flächennutzungsplanänderung Nr. 64 der Gemeinde 
Niederkrüchten für den Bereich Elmpt beanspruchte Bereich 9 Vogelarten Habitatmöglich-
keiten bietet (vgl. Kap. 4.2).  

• Sperber (Nadel-Mischwälder, gerne an Wegrändern) 
• Kuckuck (lichte Wälder, Parklandschaften, Brutschmarotzer z.B. Heckenbraunelle, 

Rotkehlchen, Grasmücken, Pieper – Nachweis am Westrand des Plangebietes) 
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• Schwarzspecht (ausgedehnte Laub- und Nadelwälder, Totholz – Nachweis im 
Südosten des Untersuchungsraumes) 

• Waldkauz (Feldgehölze, Altholzbestände mit Höhlenangebot – Nachweis im 
westlichen Plangebiet) 

• Fitis (Wälder mit ausgeprägter Strauch- und Krautschicht, Vorwälder – Nachweise im 
Plangebiet) 

• Gimpel (stufig aufgebaute Nadel-Laub-Mischwälder, Lichtungen, Aufforstungen – 
Nachweis am Südrand des Plangebietes) 

• Waldlaubsänger (alte Laub-Mischwälder, geringe Strauchschicht, Singwarten – 
Nachweis im Plangebiet)  

• Schwarzkehlchen (Heiden, Brachflächen, Waldlichtungen, Kahlschläge, 
Sukzessionsflächen – Nachweis südöstlich am Rand des Plangebietes) 

• Ziegenmelker (Heidegebiete, Sukzessionswald, Waldschneisen – Nachweise im 
Süden außerhalb des Plangebietes und im Nordwesten innerhalb des angrenzenden 
100 m-Puffers in dortigen forstlichen Waldschneisen) 

 
Grundsätzlich denkbare Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG, die durch die 
Planung in Bezug auf waldbewohnende Arten und deren Habitate ausgelöst werden könnten 
sind: 

• Individuen- und Nestverluste bei der Erstellung des Parkplatzes und der 
Andachtsfläche, 

• erhebliche Störung der Tiere während der Brutzeit durch die temporären Bauarbeiten 
und spätere Nutzung durch die Trauerveranstaltungen und Trauergäste, 

• dauerhafter Verlust von Fortpflanzungsstätten und / oder Zerstörung nicht ersetzbarer 
(essenzieller) Habitate durch Überbauung oder Baumfällungen im Rahmen der 
Verkehrssicherungspflichten. 

 
§ 44 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG (Tötung): 
Individuenverluste können hier ausschließlich auftreten, wenn Bauarbeiten oder die 
vorbereitende Räumung der Vegetationsbestände für Park- und Andachtsflächen im Bereich 
bestehender Brutstätten während der Brutzeit durchgeführt werden. In den Nestern befinden 
sich Eier oder wenig mobile Jungtiere, die vor Gefahren nicht flüchten können. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist für die Parkplätze (15 Stellflächen) und den 
Andachtsbereich vorgesehen. Beider Bereiche befindet sich randlich eines bestehenden 
Waldweges. In den dortigen Vegetationsbeständen können Brutstätten des Fitis, Gimpels, 
des Kuckucks (indirekt durch Vorkommen von Rotkehlchen, Grasmücken-Arten) und des 
Waldlaubsängers vorkommen. 
 Hier sind geeignete Vermeidungsmaßnahmen vorzusehen (Regelung der Bauzeit 

bzw. Bauvorbereitung außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten, vgl. Kap. 6). 
Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen treten keine Verbotstatbestände für 
die drei Vogelarten ein. 
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Für die Brutvogelarten Fitis, Gimpels, Waldlaubsänger und Kuckuck sind im Anhang Art-für-
Art-Protokolle beigefügt. 
 
Im derzeitigen Zustand der Waldflächen im Plangebiet konnten keine Spechthöhlen des im 
Umfeld des Plangebietes vorkommenden Schwarzspechtes nachgewiesen werden. Auch 
Horstbäume für den potenziell vorkommenden Mäusebussard wurden aktuell nicht 
nachgewiesen. Eine zukünftige Besiedlung der relevanten Waldflächen durch diese Arten 
kann jedoch grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. Ein Erhalt von Bäumen mit 
zukünftig genutzten Spechthöhlen und Horsten ist jedoch möglich, so dass keine Tötung von 
Individuen eintreten wird.  
Hinweis: Im Zuge der Verkehrssicherheitspflichten sind ggf. in späteren Jahren Entnahmen 
von Einzelbäumen auch im Waldbestand erforderlich, da Waldflächen außerhalb von 
Wegeflächen durch Trauergäste betreten werden. In einem solchen Fall ist eine vorsorgliche 
Überprüfung der Bäume auf einen möglichen Besatz durch einen Fachkundigen 
durchzuführen. Die Entnahme eines Höhlenbaumes sollte außerhalb der Brut und Aufzucht-
zeiten des Schwarzspechtes (= Mitte März bis Mitte Juni) und Mäusebussards (= Ende März 
bis Ende Juni) durchgeführt werden. 
 
§ 44 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG (erhebliche Störung): 
Eine Störung der europäischen Vogelarten ist nach MKULNV (2015) dann von 
artenschutzrechtlicher Relevanz, d. h. "erheblich", wenn sich dadurch der Erhaltungszustand 
der lokalen Population verschlechtert. Temporäre Beunruhigungen eines einzelnen Paares in 
einem wenig geeigneten Habitat erfüllen grundsätzlich nicht den Tatbestand der 
populationsrelevanten Störung. Führen die Beunruhigungen zu einem dauerhaften 
Habitatverlust, ist jedoch § 44 Abs. 1 Satz 3 BNatSchG zu beachten. Weiterhin gilt eine 
Störung dann als erheblich, wenn sie sich als fitnessrelevant für das Individuum herausstellt. 
Dies kann der Fall sein, wenn besetzte Brutstätten während der Aufzuchtzeit in direkter 
Nachbarschaft zu Eingriffen liegen, die Alttiere das Nest aufgrund der Störung verlassen und 
die Jungen zu Tode kommen.  
 
In den geplanten FriedWaldflächen wurden bei den aktuellen Ortsbegehungen keine Horst- 
und Höhlenbäume planungsrelevanter Vogelarten vorgefunden. Aktuell werden die Flächen 
von Fitis, Waldlaubsänger, Kuckuck und Waldkauz besiedelt.  
Aufgrund der Ausstattung der relevanten Waldflächen können potenziell weitere Arten 
vermutet werden oder sich zukünftig in den Flächen ansiedeln. Hierzu zählen: Gimpel, 
Mäusebussard, Sperber, Schwarzkehlchen, Schwarzspecht und Ziegenmelker. 
Die kleinflächigen Bauarbeiten und Gehölzentnahmen für den Parkplatz und den 
Andachtsbereich werden außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten der Vogelarten zur 
Vermeidung des Verbotstatbestandes der Tötung zwischen dem 1. März und 30. September 
durchgeführt. Hierdurch werden auch Störungen während der Fortpflanzungszeiten der 
genannten Vogelarten vermieden. 
Schwarzkehlchen und Ziegenmelker (Fluchtdistanz jeweils ca. 40 m) finden aktuell geeignete 
Bruthabitate randlich außerhalb des Plangebietes vor. Diese befinden sich in unmittelbarer 
Nähe von bestehenden und bereits von Forstbetrieb und Freizeitsuchenden häufig genutzten 
Wegebeziehungen. Hier besteht bereits eine Vorbelastung der Brutreviere und ggf. 
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Gewöhnung der Arten. Im Zuge der stillen und temporären Nutzung der FriedWaldflächen, 
insbesondere der derzeit geplanten Teilflächen in der Kernzone, werden diese randlich und 
entfernt liegenden aktuellen Reviere nicht erheblich gestört. 
Fitis, Waldlaubsänger, Kuckuck (Wirtsvogelarten z.B. Rotkehlchen, Grasmücken) und 
Waldkauz wurden aktuell innerhalb des Plangebietes nachgewiesen. Die derzeit als 
Bestattungswald vorgesehenen Waldparzellen im Kernbereich stellen jedoch keine Habitate 
dieser Arten dar. Die Fluchtdistanzen der Arten sind sehr gering: Waldkauz ca. 20 m, 
Rotkehlchen ca. 5 m, Fitis, Mönchsgrasmücke und Waldlaubsänger ca. 10 m. Aktuell sind 
erhebliche Störungen der Arten auszuschließen. Die Roteichen- und Buchenmischwald-
parzellen der Kernflächen weisen zudem keine Strauchschicht auf, die für die Singvogelarten 
als Nistplatz von Bedeutung sind. Auch Höhlenbäume fehlen, so dass eine unmittelbare 
Besiedlung dieser Waldflächen durch den Waldkauz auszuschließen ist. Eine spätere 
Besiedlung ist möglich, jedoch sind Störungen auf Grund der geringen Fluchtdistanz und der 
nächtlichen Aktivitäten der Art nicht abzuleiten.  
 
Der aktuell nicht nachgewiesene, jedoch entlang der bestehenden Waldwege potenziell 
brütende Sperber (Fluchtdistanz ca. 150 m) wird auf Grund der bereits bestehenden Nutzung 
der Waldwege durch Forstbetrieb und Freizeitsuchende nicht zusätzlich durch die zukünftige 
stille Nutzung der FriedWald-Flächen gestört. Eine mögliche zukünftige Ansiedlung erfolgt in 
einem bereits vorbelasteten Raum. Temporäre Störungen eines Paares durch die stille 
Nutzung erfüllen somit nicht den Tatbestand einer populationsrelevanten Störung. Der 
Erhaltungszustand der Art ist zudem günstig, so dass populationsrelevante Veränderungen 
innerhalb des großflächigen Waldgebietes nicht eintreten werden.  
Der aktuell nicht im Bereich oder im Umfeld der FriedWaldflächen nachgewiesene 
Mäusebussard (Fluchtdistanz ca. 100 m) besiedelt bevorzugt Waldränder. Eine zukünftige 
Anlage eines Horstes im Bereich des FriedWaldes ist auf Grund des Alters der 
Baumbestände jedoch grundsätzlich möglich. Eine mögliche zukünftige Ansiedlung erfolgt 
auch für diese Art in einem bereits durch Fahrzeuge und Besucher vorbelasteten Raum. Die 
temporäre und stille Nutzung der Waldparzellen kann ggf. zu temporären Störungen führen, 
falls der Horst innerhalb der genutzten Parzellen eingerichtet worden ist. Zu Beginn der 
Brutphase können zudem vorhandene Wechselhorste im Revier bezogen werden. Eine 
Aufgabe der Brut und der Jungvögel ist durch die gelegentliche Nutzung des Waldes nicht zu 
prognostizieren. Der Erhaltungszustand der Art ist zudem günstig, so dass populations-
relevante Veränderungen innerhalb des großflächigen Waldgebietes nicht eintreten werden. 
 
Der bislang nur im südlichen Umfeld der FriedWaldflächen nachgewiesene Gimpel wird auf 
Grund der geringen Fluchtdistanz von ca. 20 m keine Störungen durch die Besucher der 
Waldflächen erfahren. Die derzeit vorgesehen Roteichen und Buchenmischwaldflächen 
besitzen keine Strauchschicht, so dass hier von einer derzeit nur geringen Habitateignung 
auszugehen ist. Der Erhaltungszustand der Art ist zudem günstig, so dass populations-
relevante Veränderungen innerhalb des großflächigen Waldgebietes nicht eintreten werden. 
 
Der Schwarzspecht wurde östlich außerhalb des Plangebietes nachgewiesen. Er besitzt eine 
Fluchtdistanz von ca. 60 m. Störungen des derzeit entfernt liegenden bekannten 
Bruthabitates durch die stille Nutzung ist auszuschließen. Soweit eine zukünftige Besiedlung 
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der FrieWaldflächen erfolgen sollte, besteht bereits eine Vorbelastung durch temporäre 
Störungen durch die Besucher. Grundsätzlich sind Ausweichmöglichkeiten in den um-
liegenden bislang nicht besiedelten Waldflächen vorhanden. Der Erhaltungszustand der Art 
ist zudem günstig, so dass keine populationsrelevanten Veränderungen innerhalb des 
großflächigen Waldgebietes eintreten werden. 
 
Der Verbotstatbestand der Störung ist für die beschriebenen Vogelarten insgesamt nicht 
einschlägig. 
 
§ 44 Abs. 1 Satz 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten): 
Durch die direkte Inanspruchnahme von Flächen für Parkmöglichkeiten und einen 
Andachtsbereich auf denen im "Worst Case" auf Grund der Habitatausstattung (Farnflächen 
und Gebüsche) ein Brutpaar des Fitis, des Waldlaubsängers und des Kuckucks vorkommen 
kann, wird die Fortpflanzungsstätte bzw. das regelmäßig genutzte Habitat entnommen und 
überbaut. Damit ist der Verbotstatbestand zunächst einschlägig.  
Für Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG liegt ein Verstoß gegen das 
Verbot nach § 44 Abs. 1 Satz 3 BNatSchG jedoch nicht vor, wenn die ökologische Funktion 
der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.  
Die Inanspruch genommen Flächen sind im Verhältnis zu den umgebenden großräumigen 
Waldflächen als sehr klein einzustufen, so dass keine essentiellen Stätten dauerhaft für die 
drei Arten verloren gehen. Auf Grund der geringen Fluchtdistanzen der Arten sind die 
unmittelbar benachbarten Waldflächen weiterhin nutzbar. Die derzeit bekannten Reviere 
liegen zudem nicht innerhalb der genannten Flächen.  
Somit ist es hier nicht erforderlich, gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF) festzulegen. 
Der Eintritt eines Verbotstatbestands kann für die drei Vogelarten insgesamt ausgeschlossen 
werden. 
 
Im derzeitigen Zustand der Waldflächen im Plangebiet konnten keine Spechthöhlen des im 
Umfeld des Plangebietes vorkommenden Schwarzspechtes nachgewiesen werden. Auch 
Horstbäume für den potenziell vorkommenden Mäusebussard wurden aktuell nicht 
nachgewiesen. Eine zukünftige Besiedlung der relevanten Waldflächen durch diese Arten 
kann jedoch grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. Ein Erhalt von Bäumen mit 
zukünftig genutzten Spechthöhlen oder Horsten ist jedoch möglich, so dass kein Verlust von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten eintreten wird.  
Verbotstatbestände sind somit auch für diese Arten nicht einschlägig. 
 
Hinweis: Im Zuge der Verkehrssicherheitspflichten sind ggf. in späteren Jahren Entnahmen 
von Einzelbäumen auch im Waldbestand erforderlich, da Waldflächen außerhalb von 
Wegeflächen durch Trauergäste betreten werden. In einem solchen Fall ist eine vorsorgliche 
Überprüfung der Bäume auf einen möglichen Besatz durch einen Fachkundigen durch-
zuführen. Die Entnahme eines Höhlen- oder Horstbaumes sollte außerhalb der Brut und 
Aufzuchtzeiten des Schwarzspechtes (= Mitte März bis Mitte Juni) und Mäusebussards (= 
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Ende März bis Ende Juni) durchgeführt werden. Der Schwarzspecht ist in der Lage neue 
Höhlen im Umfeld herzustellen. Auch der Mäusebussard legt mehrere Nester in seinem 
Revier an, so dass kein dauerhafter Verlust einer Fortpflanzungsstätte eintreten wird. 
 

5.3 Häufige europäische Vogelarten ohne Gefährdungsstatus ("Allerweltsarten") 
Die im Folgenden betrachteten Brutvögel sind laut Roter Liste NRW alle derzeit ungefährdet, 
der Erhaltungszustand wird für sie als günstig betrachtet. Arten, die einer gemeinsamen 
Gilde zugeordnet werden, haben ähnliche Habitatansprüche. Die hier exemplarisch 
betrachteten Arten sind hinsichtlich ihrer Lebensräume weniger anspruchsvoll als die im 
Rahmen der Art-für-Art-Betrachtung einzeln geprüften Arten. 
Wald- und gebüschbrütende Arten 

Amsel, Blaumeise, Buchfink, Bundspecht, Heckenbraunelle, Kohlmeise, 
Mönchsgrasmücke, Rotkehlchen, Ringeltaube, Singdrossel, Zaunkönig und Zilpzalp. 

Für die genannten Arten liegt innerhalb und im Umfeld des FriedWaldes Habitateignung vor.  
Eine Entnahme von Gehölzen auf den FriedWald-Flächen, dem geplanten Parkplatz und 
dem Andachtsbereich ist nicht erforderlich. Allerdings ist eine Entnahme von Beständen aus 
Adlerfarn und kleineren Gebüschen im Bereich der Andachtsfläche unvermeidlich. 
Aus Gründen des Individuenschutzes laut § 44 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG während der 
Brutzeit ist es daher erforderlich, eine Schutzmaßnahme vorzusehen.  
Die vorbereitenden Maßnahmen für die Anlage des Andachtsbereich müssen außerhalb der 
Brutzeiten der europäischen Vogelarten durchgeführt werden, um Nester mit Gelegen oder 
nicht fluchtfähigen Jungvögeln wirkungsvoll zu schützen. Dieses wird im § 39 BNatSchG für 
Flächen außerhalb des Waldes vorgegeben: In einem Zeitraum vom 1. März bis 30. 
September ist die Entnahme u.a. von Gebüschen und Gehölzen vorzunehmen. In Anlehnung 
dieser Vorgaben sollten auch die Farn- und Gebüschbestände im Bereich der Andachts-
fläche entsprechend entnommen werden. 
Eine populationsrelevante Störung oder auch der Verlust von essenziellen Habitaten (mit 
Verlust der ökologischen Funktion im Raum) kann für die häufigen Vogelarten grundlegend 
ausgeschlossen werden, da die Bestände groß sind und der Eingriff im Verhältnis zur 
Verbreitung der Arten nur einen sehr kleinen Ausschnitt betrifft. 
 Für die allgemein häufigen gehölzbrütenden Vogelarten ist das Eintreten eines 

Verbotstatbestands nach § 44 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG durch den Einsatz einer 
geeigneten Vermeidungsmaßnahme (Regelung der Bauzeit bzw. Bauvorbereitung, 
vgl. Kap. 6) zu unterbinden. 

 
 
 
 
 



FNP Änderung Nr.64 der Gemeinde Niederkrüchten  
im Bereich Elmpt „Bestattungswald“ Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

Ingenieur- und Planungsbüro Lange GbR 28  

6 DURCHZUFÜHRENDE VERMEIDUNGSMAẞNAHMEN 

6.1 Individuenschutz Fledermäuse 

Schutzmaßnahmen sind derzeit für die aktuell nachgewiesenen und potenziell 
vorkommenden Fledermausarten nicht erforderlich. Eingriffe in Habitate mit Baumverlusten 
sind nicht vorgesehen. Baumhöhlen konnten zudem aktuell nicht nachgewiesen werden. 
Empfehlung: Im Zuge der Verkehrssicherheitspflichten sind ggf. in späteren Jahren 
Entnahmen von Einzelbäumen (Gefahrenbäume) auch im FriedWaldbestand erforderlich, da 
Waldflächen außerhalb von Wegeflächen durch Trauergäste betreten werden. In einem 
solchen Fall ist eine vorsorgliche Überprüfung der ggf. zu entnehmenden Höhlenbäume auf 
einen Besatz von Fledermäusen durchzuführen oder eine Nutzung als Quartier durch einen 
Fledermausexperten zu überprüfen. Bei einem positiven Befund sind weitere Schutz-
maßnahmen (z.B. Bergung der Individuen, Schaffung von Ersatzquartieren im Umfeld) 
einzuleiten. 
 

6.2 Individuenschutz für Brutvögel 
Verbreitete Vogelarten, Allerweltsarten: 
Die vorbereitenden Maßnahmen für die Anlage des Andachtsbereich müssen außerhalb der 
Brutzeiten der europäischen Vogelarten durchgeführt werden, um Nester mit Gelegen oder 
nicht fluchtfähigen Jungvögeln wirkungsvoll zu schützen. Dieses wird im § 39 BNatSchG für 
Flächen außerhalb des Waldes indirekt vorgegeben: In einem Zeitraum vom 1. März bis 30. 
September ist keine Entnahme u.a. von Gebüschen und Gehölzen vorzunehmen. In 
Anlehnung dieser Vorgaben sollten auch die Farn- und Gebüschbestände im Bereich der 
Andachtsfläche außerhalb dieser Zeitspanne von Anfang März bis mindestens Ende Juli 
entfernt werden.  
Fitis, Gimpel, Kuckuck (Wirtsvogelarten z.B. Rotkehlchen, Grasmücken) und Waldlaub-
sänger: 
In den Flächen des FriedWaldes wurden Fitis (Vorwarnliste), Gimpel (Vorwarnliste), Kuckuck 
und Waldlaubsänger aktuell nachgewiesen. Ein Vorkommen innerhalb der geplanten 
Parkplätzflächen und Flächen für die Andachten ist möglich.  
Da die ausgewachsenen Tiere außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit mobil sind, besteht eine 
Gefährdung von Individuen der Vogelarten durch die Umsetzung der Planungen nur während 
der sensiblen Phase von Brut und Jungenaufzucht. 
Daher haben zum Schutz der Gehölzbrüter, bei denen in Gehölze oder Bodenhabitate 
(Vegetationsbestände) eingegriffen wird, außerhalb des sensiblen Zeitraumes der Vogelbrut, 
also zwischen Anfang Juli und Ende März zu erfolgen.  
Tabelle 3: Brutzeit der betroffenen Brutvögel 

 Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez 
Fitis                         
Gimpel                         
Kuckuck 
(Rotkehlchen, 
Grasmücken) 

                        

Waldlaubsänger                         
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Durch das frühzeitige Entfernen der Habitatstrukturen können die Vogelarten nicht im 
Bereich der Arbeitsflächen brüten, so dass ein Verlust von Nestern, Eiern und Jungvögeln 
vermieden werden kann. Durch den unmittelbar anschließenden Baubeginn oder die 
Maßnahmen zur Vergrämung ist zudem ein späteres Verlassen des Nestes durch 
baubedingte Störungen auszuschließen. 
Die benötigten Flächen sind im Vergleich zu den umgebenden großflächigen Waldgebieten 
sehr klein. Ein randliches Ausweichen in die benachbarten Gehölzbestände ist auf Grund der 
geringen Fluchtdistanzen der möglicherweise betroffenen und potenziell vorkommenden 
Arten sowie die geeignete Habitatausstattung der benachbarten Flächen möglich. Eine 
flächendeckende Besiedlung der relevanten Arten ist nicht nachgewiesen worden, so dass 
die Revierverschiebung möglich ist. 
Für die planungsrelevanten Arten Kuckuck und Waldlaubsänger sind im Anhang die Art-für-
Art-Protokolle beigefügt. 
 
Hinweis: Im Zuge der Verkehrssicherheitspflichten sind ggf. in späteren Jahren Entnahmen 
von Einzelbäumen auch im Waldbestand erforderlich, da Waldflächen außerhalb von 
Wegeflächen durch Trauergäste betreten werden. In einem solchen Fall ist eine vorsorgliche 
Überprüfung der Bäume auf einen möglichen Besatz durch einen Fachkundigen durch-
zuführen. Die Entnahme eines Höhlen- oder Horstbaumes sollte außerhalb der Brut und 
Aufzuchtzeiten des potenziell zu erwartenden Schwarzspechtes (= Mitte März bis Mitte Juni) 
und Mäusebussards (= Ende März bis Ende Juni) durchgeführt werden.  
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7 FAZIT 
Im Rahmen des vorliegenden Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages wurde geprüft, ob für 
planungsrelevante Tier- und Pflanzenarten aufgrund der Lage ihrer Fundorte sowie ihrer 
Lebensansprüche eine Betroffenheit durch die Planungen eines Bestattungswaldes 
(FriedWald) in der Gemeinde Niederkrüchten gegeben ist und Verbotstatbestände gem. § 44 
Abs. 1 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG erfüllt werden.  
Nach Auswertung der verfügbaren Daten, aktueller Erfassungen der Vogel- und 
Fledermausarten im Bereich und Umfeld des Plangebietes sowie einer Horst- und 
Höhlenbaumkontrolle wurde im Rahmen einer Worst-Case-Analyse festgestellt, dass die 
vorhandenen Strukturen im Plangebiet (potenzielle) Habitateignungen für folgende Arten 
aufweisen: 

• Zwischenquartiere, Wochenstubenquartiere baumhöhlenbewohnender Fleder-
mausarten: Großer Abendsegler, Braunes Langohr, Wasserfledermaus, und 
Rauhautfledermaus, Breitflügel-, Wimpern- und Zwergfledermäuse. 

• Sperber, Mäusebussard, Kuckuck, Schwarzspecht, Waldkauz, Fitis, Gimpel, 
Waldlaubsänger, Schwarzkehlchen und Ziegenmelker.  

Es wurden aktuell keine Horste, Nester oder Spechthöhlen im Zuge der Ortsbegehungen in 
den als Bestattungswaldflächen derzeit geeigneten Waldflächen nachgewiesen. 

Mögliche Konflikte hinsichtlich des Tötungsverbotes und Verlustes von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten könnten durch die Anlage neuer Stellplatzflächen und einer Andachtsfläche 
entstehen. Die Waldflächen des FriedWaldes bleiben in ihrem derzeitigen Zustand erhalten. 
Entnahme von Bäumen oder Anlagen neuer Wege sind nicht geplant. Zudem können 
temporäre Störungen durch Andachten und Besucher des Bestattungswaldes entstehen. 
Im Ergebnis der Prüfung möglicher Verbotstatbestände verbleiben Konflikte für folgende 
Arten: Fitis, Gimpel, Kuckuck und Waldlaubsänger. Für diese Arten, wie auch für weit-
verbreitet Arten, werden Bauarbeiten und Herrichtungen von Flächen außerhalb der Brut- 
und Aufzuchtzeiten durchgeführt. Für die Fledermausarten wurden keine Konflikte abgeleitet. 
Unter Beachtung dieser Schutzmaßnahmen bestehen aus artenschutzrechtlicher Sicht keine 
Bedenken gegenüber der geplanten Nutzung eines Waldgebietes als Bestattungswald 
(FriedWald). 
Für die Ausführung der Arbeiten ist grundsätzlich darauf hinzuweisen, dass geschützte Tiere, 
die wider Erwarten vorgefunden werden, berücksichtigt werden müssen. Eine Meldung an 
die zuständige Behörde und eine Abstimmung des weiteren Vorgehens ist dann erforderlich. 
Im Zuge der Verkehrssicherheitspflichten sind ggf. in späteren Jahren Entnahmen von 
Einzelbäumen (Gefahrenbäume) auch im Waldbestand erforderlich, da Waldflächen 
außerhalb von Wegeflächen durch Trauergäste betreten werden. In einem solchen Fall ist 
eine vorsorgliche Überprüfung der Bäume durch einen Fachkundigen durchzuführen. Die 
Entnahme eines Höhlen- oder Horstbaumes sollte außerhalb der Brut und Aufzuchtzeiten 
des potenziell zu erwartenden Schwarzspechtes (= Mitte März bis Mitte Juni) und 
Mäusebussards (= Ende März bis Ende Juni) durchgeführt werden. Eine Besatzkontrolle auf 
Fledermäuse ist ebenfalls erforderlich. 
Insgesamt werden durch die Planung unter Einbeziehung der Vermeidungsmaßnahmen 
keine Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG erfüllt.  
Eine Ausnahme von den Verboten gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG ist daher nicht notwendig. 
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FNP Änderung Nr.64 der Gemeinde Niederkrüchten  
im Bereich Elmpt „Bestattungswald“    Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

Ingenieur- und Planungsbüro Lange GbR  34 

Kartierergebnisse zu faunistischen Erhebungen aus den Jahren 2016 – 2018 im Zuge der Windenergie-Planungen der Gemeinde Niederkrüchen  
(Auszug aus dem Gutachten LANGE GbR 2019, Teilfläche C) / rote Punkte = Brutvögel, gelbe Punkte = Nahrungsgäste, weiße Punkte = Durchzügler, 
violette Punkte = Fledermäuse, schwarze Punkte = Zwergfledermaus). Artbeschreibungen siehe im Text. 
 

 



A.) Antragsteller (Angaben zum Plan/Vorhaben)   (gemäß Anlage 2 VV-Artenschutz 09/2010) 

 

Allgemeine Angaben 
Plan/Vorhaben (Bezeichnung): 64. Änderung des FNP „Bestattungswald“ 

Plan-/Vorhabenträger (Name): Gemeinde Niederkrüchten 

Antragstellung (Datum):                   2019 
 
 
 
 
Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat am 08.05.2018 den Beschluss zur 64. Änderung des 
Flächennutzungsplans für die Nutzung von Teilflächen als „Bestattungswald“ gefasst.  
Ziel der Planungen ist es, die derzeit im gültigen FNP als Waldflächen dargestellten Flächen im Westen der 
Ortslage Elmpt zukünftig für die Nutzung von Teilflächen als „Bestattungswald“ vorzubereiten und 
planerisch darzustellen.  
 
Es ist von Bedeutung, im Verfahren einer Planaufstellung vorausschauend zu ermitteln und zu beurteilen, 
ob die geplanten FNP-Änderungen der Gemeinde Niederkrüchten einen artenschutzrechtlichen Konflikt 
gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG nach sich ziehen können, der ihre Verwirklichung dauerhaft unmöglich 
erscheinen lässt oder eine Ausnahme von den Verboten gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG notwendig macht. 
 
Die Prüfung wird anhand der geplanten Abgrenzungen des Bestattungswaldes vorgenommen. 
 
Nähere Angaben zur 64. Änderung des FNPs und dessen Darstellungen sind der Begründung der 
Gemeinde Niederkrüchten (Entwurfsplanung Stand 22.09.2019) und dem Umweltbericht (LANGE GbR 
2019) mit den entsprechenden Plananlagen zu entnehmen. 

 
Stufe I: Vorprüfung (Artenspektrum/Wirkfaktoren) 

Ist es möglich, dass bei FFH-Anhang IV-Arten oder europäischen Vogelarten die Verbote 
des §§ 44 Abs. 1 BNatSchG bei Umsetzung des Plans bzw. Realisierung des Vorhabens 
ausgelöst werden? 

ja
 

nein
 

Stufe II: Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 
     (unter Voraussetzung der unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll") beschriebenen Maßnahmen und Gründe) 

Nur wenn Frage in Stufe I „ja“: 
Wird der Plan bzw. das Vorhaben gegen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen 
(ggf. trotz Vermeidungsmaßnahmen inkl. vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen oder 
des Risikomanagements)? 

ja
 

nein
 

Arten, die nicht im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung einzeln geprüft wurden: 
Begründung: Bei folgenden Arten liegt kein Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs.1 BNatSchG vor (d.h. keine erhebliche Störung 
der lokalen Population, keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer Lebensstätten sowie keine unvermeidbaren 
Verletzungen oder Tötungen und kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko). Es handelt sich um Allerweltsarten mit einem landesweit 
günstigen Erhaltungszustand und einer großen Anpassungsfähigkeit. Außerdem liegen keine ernst zu nehmenden Hinweise auf einen 
nennenswerten Bestand der Arten im Bereich des Plans/Vorhabens vor, die eine vertiefende Art-für-Art-Betrachtung rechtfertigen 
würden. 
 
 
 
Säugetiere (ohne Fledermäuse) – keine Hinweise auf relevante Artvorkommen, keine geeigneten Habitate 

vorhanden 
Fledermäuse - keine nutzbaren Habitate im Geltungsbereich vorhanden, Höhlen- und Spaltenbäume oder 

Gebäude werden nicht in Anspruch genommen 
Brutvögel (außer Fitis, Gimpel, Kuckuck mit Wirtsarten z.B. Rotkehlchen, Grasmücken-Arten, 

Waldlaubsänger) - keine nutzbaren Habitate im Änderungsbereich vorhanden 
Reptilien – keine Hinweise auf relevante Artvorkommen, keine geeigneten Habitate vorhanden 
Amphibien – keine Hinweise auf relevante Artvorkommen, keine geeigneten Habitate vorhanden 
Fische und Rundmäuler – Gewässer sind grundsätzlich nicht betroffen 
Schmetterlinge - keine Hinweise auf relevante Artvorkommen, keine geeigneten Habitate vorhanden 
Käfer - keine Hinweise auf relevante Artvorkommen, keine geeigneten Habitate vorhanden 
Libellen - Gewässer sind grundsätzlich nicht betroffen 
Krebse, Weichtiere - keine Hinweise auf relevante Artvorkommen, keine geeigneten Habitate vorhanden 

Kurze Beschreibung des Plans/Vorhabens (Ortsangabe, Ausführungsart, relevante Wirkfaktoren); ggf. Verweis auf andere 
Unterlagen. 

Ggf. Auflistung der nicht einzeln geprüften Arten. 



A.) Antragsteller (Angaben zum Plan/Vorhaben)   (gemäß Anlage 2 VV-Artenschutz 09/2010) 

 

Pflanzen – keine relevanten Arten vorhanden 
 

Stufe III: Ausnahmeverfahren 
Nur wenn Frage in Stufe II „ja“: 
1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegend öffentlichen Interesses 

gerechtfertigt? 
ja

 

nein
 

2. Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? ja
 

nein
 

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten nicht 
verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben? 

 
 
 
 
 

 

ja
 

nein
 

Antrag auf Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 
Nur wenn alle Fragen in Stufe III „ja“: 

 Die Realisierung des Plans/des Vorhabens ist aus zwingenden Gründen des überwiegenden 
öffentlichen Interesses gerechtfertigt und es gibt keine zumutbare Alternative. Der Erhaltungszustand 
der Populationen wird sich bei europäischen Vogelarten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-
Arten günstig bleiben. Deshalb wird eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten gem.  
§ 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“). 

Nur wenn Frage 3. in Stufe III „nein“: 
(weil bei einer FFH-Anhang IV-Art bereits ein ungünstiger Erhaltungszustand vorliegt) 

 Durch die Erteilung einer Ausnahme wird sich der ungünstige Erhaltungszustand der Populationen nicht 
weiter verschlechtern und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes wird nicht 
behindert. 

 Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“). 
Antrag auf Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG 

Nur wenn eine der Fragen in Stufe III „nein“: 

 Im Zusammenhang mit privaten Gründen liegt eine unzumutbare Belastung vor. Deshalb wird  
eine Befreiung von den artenschutzrechtlichen Verboten gem. § 67 Abs.2 BNatSchG beantragt. 

 

 
 

 

 

 

Kurze Darstellung der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses und Begründung warum diese dem 
Artenschutzinteresse im Rang vorgehen; ggf. Darlegung warum sich der ungünstige Erhaltungszustand nicht weiter 
verschlechtern wird und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht behindert wird; ggf. Verweis auf andere 
Unterlagen. 
Kurze Darstellung der geprüften Alternativen und Bewertung bzgl. Artenschutz und Zumutbarkeit; ggf. Verweis auf andere 
Unterlagen. 

Kurze Begründung der unzumutbaren Belastung. 



„Art-für-Art-Protokoll“ (Anlage 2 gemäß VV-Artenschutz) Kuckuck 

 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
Artname deutsch (ggf. Artname wissenschaftlich) 
 
Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 

FFH-Anhang IV-Art  
europäische Vogelart  

Rote Liste-Status 
Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 

47024 
 

Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
atlantische Region kontinentale Region  

           grün   
           gelb   
           rot   
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr. 2)   
 oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (III)) 

A  
B  
C  

II.1 Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
(ohne die in II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

  
 
 
 
Den Kuckuck kann man in fast allen Lebensräumen, bevorzugt in Parklandschaften, Heide- und 
Moorgebieten, lichten Wäldern sowie an Siedlungsrändern und auf Industriebrachen antreffen.  
Der Kuckuck ist ein Brutschmarotzer. Das Weibchen legt jeweils ein Ei in ein fremdes Nest von 
bestimmten Singvogelarten. Bevorzugte Wirte sind Teich- und Sumpfrohsänger, Bachstelze, Neuntöter, 
Heckenbraunelle, Rotkehlchen sowie Grasmücken, Pieper und Rotschwänze. Nach Ankunft aus den 
Überwinterungsgebieten erfolgt von Ende April bis Juli die Ablage von bis zu 20 Eiern. Der junge 
Kuckuck wirft die restlichen Eier oder Jungen aus dem Nest, und wird von seinen Wirtseltern 
aufgezogen. Spätestens im September sind die letzten Jungen flügge. Erwachsene Tiere sind 
Nahrungsspezialisten, die sich vor allem von behaarten Schmetterlingsraupen und größeren Insekten 
ernähren. 
In NRW ist der Kuckuck in allen Naturräumen weit verbreitet, kommt aber stets in geringer 
Siedlungsdichte vor. Die Brutvorkommen sind seit einigen Jahrzehnten großräumig rückläufig, so dass 
sich im Bergland (v. a. Bergisches Land, Sauerland, Eifel) mittlerweile deutliche Verbreitungslücken 
zeigen. Der Gesamtbestand wird auf weniger als 3.500 Brutpaare geschätzt (2015). 
Der Kuckuck ist besonders geschützt. 
 
Grundsätzlich denkbare Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG, die durch die Planung 
ausgelöst werden könnten: 

• Durch das Vorhaben ergibt sich eine potenzielle Betroffenheit durch die Anlage einer 
geschotterten Parkplatz- und Andachtsfläche in der Nähe eines vorhandenen Waldweges 
möglich. In den dort vorhandenen Farn- und Gebüschbeständen können Nester und Jungtiere 
bei einem Eingriff während der Brut- und Aufzuchtzeiten betroffen sein.  

 
II.2 Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
  

 
 
 
Entfernen der Vegetationsbestände außerhalb der Brut- und Aufzuchtphase der Wirtsvogelarten (= 
Anfang April bis Ende Mai): Durch das frühzeitige Entfernen der Habitatstrukturen bis Ende März 
können die Vogelarten nicht im Bereich der Arbeitsflächen brüten, so dass ein Verlust von Nestern, 
Eiern und Jungvögeln vermieden werden kann. Durch den unmittelbar anschließenden Baubeginn oder 
die Maßnahmen zur Vergrämung ist zudem ein späteres Verlassen des Nestes durch baubedingte 
Störungen auszuschließen. 
 
 
 

Kuckuck (Cuculus canorus) 
 

Kurze Beschreibung des Vorkommens der Art (Fortpflanzungs- oder Ruhestätten, ggf. lokale Population) sowie dessen 
mögliche  Betroffenheit durch den Plan/das Vorhaben; Nennung der Datenquellen; ggf. Verweis auf Karten. 

Kurze Angaben zu den vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen (z.B. Baubetrieb, Bauzeitenbeschränkung, Projektgestaltung, 
Querungshilfen, vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen), ggf. Maßnahmen des Risikomanagements und zu dem Zeitrahmen für 
deren Realisierung; ggf. Verweis auf  andere Unterlagen. 

günstig 
ungünstig / unzureichend 
ungünstig / schlecht 

* 

2 
 

günstig / hervorragend 

günstig / gut 
ungünstig / mittel - schlecht 



„Art-für-Art-Protokoll“ (Anlage 2 gemäß VV-Artenschutz) Kuckuck 

 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
Artname deutsch (ggf. Artname wissenschaftlich) 
 
II.3 Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände  

(unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
  

 
 
Es verbleiben keine artenschutzrechtlich relevanten Auswirkungen. 
Die ökologische Funktion der Habitate im räumlichen Zusammenhang bleibt erhalten. 
 

  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhten  
Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

ja
 

nein  

2. Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-,  Über- 
winterungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand  
der lokalen Population verschlechtern könnte? 

ja
 

nein  

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja
 

nein  

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja
 

nein  

III: Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
(wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden   
öffentlichen Interesses gerechtfertigt?* 
 
 
 

ja
 

nein  

2. Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
 
 

ja
 

nein  

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten nicht 
verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  
 
 
 
 

ja
 

nein  

 

Kuckuck (Cuculus canorus) 
 

Kurze Darstellung der Bedeutung der Lebensstätten bzw. der betroffenen Populationen der Art (lokal Population und Population  
in der biogeografischen Region) sowie der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, die für den Plan/das 
Vorhaben sprechen. 

Kurze Bewertung der geprüften Alternativen bzgl. Artenschutz und Zumutbarkeit. 

Kurze Angaben zu den vorgesehenen Kompensatorischen Maßnahmen, ggf. Maßnahmen des Risikomanagements und zu 
dem Zeitrahmen für deren Realisierung; ggf. Verweis auf andere Unterlagen. Ggf. Darlegung warum sich der ungünstige 
Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtern wird und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht 
behindert wird (bei FFH-Anhang IV-Arten mit ungünstigem Erhaltungszustand). 

Kurze Beschreibung der verbleibenden Auswirkungen des Plans/des Vorhabens nach Realisierung der unter II.2 beschriebenen 
Maßnahmen; Prognose der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang. 



„Art-für-Art-Protokoll“ (Anlage 2 gemäß VV-Artenschutz) Waldlaubsänger 

 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
Artname deutsch (ggf. Artname wissenschaftlich) 
 
Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 

FFH-Anhang IV-Art  
europäische Vogelart  

Rote Liste-Status 
Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 

47024 
 

Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
atlantische Region kontinentale Region  

           grün   
           gelb   
           rot   
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr. 2)   
 oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (III)) 

A  
B  
C  

II.1 Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
(ohne die in II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

  
 
 
 
Der Waldlaubsänger ist ein Brutvogel des Laubwaldgürtels im Westen der Paläarktis und ein 
Langstreckenzugvogel. Er lebt in lichten Laub- und Mischwäldern, Buchenwäldern und Parkanlagen. 
Das Nest - ein kunstvoller Kugelbau - errichtet er am Boden. Wichtig ist, dass der Eingang von einem 
niedrigen Zweig aus sichtbar ist. Dieser Zweig bildet die unterste Stufe einer Reihe von Zweigen, die wie 
eine Treppe in Nestnähe führt und immer gleich benutzt wird, wenn die Vögel zum Nest fliegen. 
Die Brutzeit erstreckt sich von Anfang Mai bis Mitte Juli. Die Brut dauert etwa 13 Tage, die 
Nestlingsdauer beträgt danach ca. 12 Tage. Der Waldlaubsänger ernährt sich hauptsächlich von 
Insekten. 
Das Verbreitungsgebiet des Waldlaubsängers konzentriert sich auf die Bereiche oberhalb von 150 m 
ü. NN. Hier herrscht noch eine weitgehend geschlossene Verbreitung mit lokal hohen Dichten vor. Im 
gesamten Tiefland bestehen dagegen nur noch inselartige Vorkommen, die sich auf größere 
Waldgebiete konzentrieren. Eine nahezu flächendeckende Besiedlung der Westfälischen Bucht und 
weiter Teile des Niederrheinischen Tieflandes noch in den 1990er Jahren hat sich aufgelöst. Damit sind 
weite Bereiche der Agrarlandschaft unbesiedelt, selbst wenn sie Feldgehölze und kleine Wälder 
enthalten. Der Gesamtbestand wird auf 10.000 bis 20.000 Brutpaare geschätzt (2015). 
Der Waldlaubsänger ist besonders geschützt. 
 
Grundsätzlich denkbare Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG, die durch die Planung 
ausgelöst werden könnten: 
Durch das Vorhaben ergibt sich eine potenzielle Betroffenheit durch die Anlage einer geschotterten 
Parkplatz- und Andachtsfläche in der Nähe eines vorhandenen Waldweges möglich. In den dort 
vorhandenen Farn- und Gebüschbeständen können Nester und Jungtiere bei einem Eingriff während der 
Brut- und Aufzuchtzeiten betroffen sein.  
 

II.2 Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
  

 
 
 
Entfernen der Vegetationsbestände außerhalb der Brut- und Aufzuchtphase (= Anfang Mai bis Mitte 
Juni): Durch das frühzeitige Entfernen der Habitatstrukturen bis Ende April können die Vogelarten nicht 
im Bereich der Arbeitsflächen brüten, so dass ein Verlust von Nestern, Eiern und Jungvögeln vermieden 
werden kann. Durch den unmittelbar anschließenden Baubeginn oder die Maßnahmen zur Vergrämung 
ist zudem ein späteres Verlassen des Nestes durch baubedingte Störungen auszuschließen. 
 
 
 
 

Waldlaubsänger (Phylloscopus sibilatrix) 
 

Kurze Beschreibung des Vorkommens der Art (Fortpflanzungs- oder Ruhestätten, ggf. lokale Population) sowie dessen 
mögliche  Betroffenheit durch den Plan/das Vorhaben; Nennung der Datenquellen; ggf. Verweis auf Karten. 

Kurze Angaben zu den vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen (z.B. Baubetrieb, Bauzeitenbeschränkung, Projektgestaltung, 
Querungshilfen, vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen), ggf. Maßnahmen des Risikomanagements und zu dem Zeitrahmen für 
deren Realisierung; ggf. Verweis auf  andere Unterlagen. 

günstig 
ungünstig / unzureichend 
ungünstig / schlecht 

* 
 3 
 

günstig / hervorragend 

günstig / gut 
ungünstig / mittel - schlecht 



„Art-für-Art-Protokoll“ (Anlage 2 gemäß VV-Artenschutz) Waldlaubsänger 

 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
Artname deutsch (ggf. Artname wissenschaftlich) 
 
II.3 Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände  

(unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
  

 
 
Es verbleiben keine artenschutzrechtlich relevanten Auswirkungen. 
Die ökologische Funktion der Habitate im räumlichen Zusammenhang bleibt erhalten. 
 

  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhten  
Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

ja
 

nein  

2. Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-,  Über- 
winterungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand  
der lokalen Population verschlechtern könnte? 

ja
 

nein  

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja
 

nein  

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja
 

nein  

III: Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
(wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden   
öffentlichen Interesses gerechtfertigt?* 
 
 
 

ja
 

nein  

2. Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
 
 

ja
 

nein  

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten nicht 
verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  
 
 
 
 

ja
 

nein  

 

Waldlaubsänger (Phylloscopus sibilatrix) 
 

Kurze Darstellung der Bedeutung der Lebensstätten bzw. der betroffenen Populationen der Art (lokal Population und Population  
in der biogeografischen Region) sowie der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, die für den Plan/das 
Vorhaben sprechen. 

Kurze Bewertung der geprüften Alternativen bzgl. Artenschutz und Zumutbarkeit. 

Kurze Angaben zu den vorgesehenen Kompensatorischen Maßnahmen, ggf. Maßnahmen des Risikomanagements und zu 
dem Zeitrahmen für deren Realisierung; ggf. Verweis auf andere Unterlagen. Ggf. Darlegung warum sich der ungünstige 
Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtern wird und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht 
behindert wird (bei FFH-Anhang IV-Arten mit ungünstigem Erhaltungszustand). 

Kurze Beschreibung der verbleibenden Auswirkungen des Plans/des Vorhabens nach Realisierung der unter II.2 beschriebenen 
Maßnahmen; Prognose der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang. 
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64. Änderung des Flächennutzungsplanes „Bestattungswald“ der Gemeinde Niederkrüchten 
Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB 
 
Stellungnahmen, die während der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 16.07.2018 bis einschließlich 17.08.2018 
und aufgrund des Anschreibens an die Behörden und Träger öffentlicher Belange am 29.06.2018 eingegangen sind sowie 
Stellungnahmen, die während der Offenlage gemäß § 3 Abs.2 BauGB und § 4 Abs.2 BauGB in der Zeit vom 09.12.2019 bis einschließlich 31.01.2020 und aufgrund des 
Anschreibens an die Behörden und Träger öffentlicher Belange am 02.12.2019 eingegangen sind: 
 

ID Nr. Schreiben vom, Datum, Inhalt der Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

B Beteiligung der Öffentlichkeit   

  Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und der Offenlage gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB wurden keine Stellungnahmen durch die 
Öffentlichkeit in den oben genannten Zeiträumen oder 
nachträglich abgegeben. 

 

 

T Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange  

    

T 01a Amprion GmbH vom 25.07.2018 

 … im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen keine Höchst-
spannungsleitungen unseres Unternehmens. 

Planungen von Höchstspannungsleitungen für diesen Bereich 
liegen aus heutiger Sicht nicht vor. 

Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weiterer Versorgungs-
leitungen die zuständigen Unternehmen beteiligt haben. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange der Ampri-
on GmbH nicht betroffen sind. Die weiteren Unternehmen 
sind ebenfalls am Verfahren beteiligt worden. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

T 01b Amprion GmbH vom 10.12.2019 

 … im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen keine Höchst-
spannungsleitungen unseres Unternehmens. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange der Ampri-
on GmbH nicht betroffen sind. Die weiteren Unternehmen 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
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ID Nr. Schreiben vom, Datum, Inhalt der Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Planungen von Höchstspannungsleitungen für diesen Bereich 
liegen aus heutiger Sicht nicht vor. 

Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weiterer Versorgungs-
leitungen die zuständigen Unternehmen beteiligt haben. 

 

sind ebenfalls am Verfahren beteiligt worden. nommen. 

T 02 Arbeitsgemeinschaft Biotopschutz im Kreis Viersen e.V. vom 14.12.2019 

 … gegen die o.a. Maßnahme des Flächennutzungsplanes ha-
ben wir keine Bedenken 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegenüber der Pla-
nung keine Bedenken bestehen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen 

T03 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr Infra I 3 vom 04.07.2018 

 … durch die oben genannte und in den Unterlagen näher be-
schriebene Planung werden Belange der Bundeswehr nicht 
berührt. 

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage be-
stehen zu der Planung seitens der Bundeswehr als Träger öf-
fentlicher Belange keine Einwände 

. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegenüber der Pla-
nung keine Bedenken bestehen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

T04 Bezirksregierung Arnsberg vom 26.07.2018 

 … zu den bergbaulichen Verhältnissen erhalten Sie folgende 
Hinweise: 

Das o.g. Vorhaben liegt über dem auf Braunkohle verliehenen 
Bergwerksfeld „Sophia Jacoba B". Eigentümerin ist der Nieder-
ländische Staat, vertreten durch die DSM - Raad van Bestuur -, 
P.O. Box 6500, 6401 JH Heerlen (NL). 

In den hier vorliegenden Unterlagen ist im Bereich des Plange-
bietes Bergbau nicht verzeichnet. 

Ferner liegt das Plangebiet über dem Feld der Erlaubnis zu ge-

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; der Sach-
stand zu den bergrechtlichen Verhältnissen wird im Entwurf 
dargestellt. 

Die Hinweise werden 
berücksichtigt. 
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ID Nr. Schreiben vom, Datum, Inhalt der Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

werblichen Zwecken „Sophia". Inhaberin der Erlaubnis ist die 
PVG GmbH -Resources Services & Management in Gelsenkir-
chen. 

 Diese Erlaubnis gewährt das befristete Recht zur Aufsuchung 
des Bodenschatzes „Kohlenwasserstoffe" innerhalb der festge-
legten Feldesgrenzen. 
Unter dem „Aufsuchen" versteht man Tätigkeiten zur Feststel-
lung 
(Untersuchung) des Vorhandenseins und der Ausdehnung eines 

Bodenschatzes. Eine Erlaubnis zu gewerblichen Zwecken dient 
lediglich dem Konkurrenzschutz und klärt in Form einer Lizenz 
nur grundsätzlich, welcher Unternehmer in diesem Gebiet An-
träge auf Durchführung konkreter Aufsuchungsmaßnahmen 
stellen darf. Eine erteilte Erlaubnis gestattet noch keinerlei kon-
krete Maßnahmen, wie z. B. Untersuchungsbohrungen, sodass 
Umweltauswirkungen in diesem Stadium allein aufgrund einer 
Erlaubnis nicht hervorgerufen werden können. Konkrete Aufsu-
chungsmaßnahmen wären erst nach weiteren Genehmigungs-
verfahren, den Betriebsplanzulassungsverfahren, erlaubt, die 
ganz konkret das „Ob" und „Wie" regeln. 

Die Erläuterungen werden zur Kenntnis genommen Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 Vor einer Genehmigungsentscheidung erfolgt gemäß den ge-
setzlichen Vorschriften eine Beteiligung von ggf. betroffenen 
Privaten, Kommunen und Behörden. Des Weiteren werden aus-
führlich und gründlich alle öffentlichen Belange - insbesondere 
auch die des Gewässerschutzes - geprüft, gegebenenfalls in 
einem separaten wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren. 

Die Erläuterungen werden zur Kenntnis genommen Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 Soweit eine entsprechende Abstimmung nicht bereits erfolgt ist, 
empfehle ich, grundsätzlich dem o.g. Feldeseigentümer Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben in Bezug auf mögliche 
zukünftige bergbauliche Planungen, zu bergbaulichen Einwir-
kungen aus bereits umgegangenem Bergbau, zu dort vorliegen-
den weiteren Informationen bzgl. bergschadensrelevanter Fra-
gestellungen sowie zum Erfordernis von Anpassungs- oder Si-
cherungsmaßnahmen. 

Die Eigentümerinnen der Bergwerksrechte teilten nach 
grundsätzlicher Abstimmung mit Schreiben vom 22.11.1995 
(DSM) bzw. 23.11.1995 (Rheinbraun) mit, dass eine Kenn-
zeichnung nicht erforderlich ist. Eine Beteiligung in den 
Bauleitplanverfahren ist ebenfalls nicht erforderlich. Die 
Vorgehensweise wurde mit dem damals zuständigen Berg-
amt Moers sowie dem Landesoberbergamt Nordrhein-
Westfalen abgestimmt und im Jahr 2008 der Bezirksregie-

Der Anregung wird 
nicht gefolgt. 
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ID Nr. Schreiben vom, Datum, Inhalt der Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Die letztgenannte Fragestellung ist grundsätzlich privatrechtlich 
zwischen Grundeigentümer/ Vorhabensträger und Bergwerksun-
ternehmer/Feldeseigentümer zu regeln. 

rung Arnsberg mitgeteilt. Die privatrechtliche Fragestellung 
ist nicht Gegenstand des Planverfahrens. 

 

Die Anregung wird zur 
Kenntnis genommen. 

T05a Bezirksregierung Düsseldorf vom 14.08.2018 

 Im Rahmen des o. g. Verfahrens haben Sie uns beteiligt und um 
Stellungnahme gebeten. 

Hinsichtlich der Belange des Verkehrs (Dez. 25) ergeht folgende 
Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

 

 

entfällt  

 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht fol-
gende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

entfällt Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und Boden-
ordnung (Dez. 33) ergeht folgende Stellungnahme: 

Hinsichtlich der 64. Änderung des Flächennutzungsplanes "Be-
stattungswald" sind Belange des Dezernates 33 nicht betroffen. 
(…) 

entfällt Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 
35.4) ergeht folgende Stellungnahme: 

Gegen die o.g. Planungen bestehen aus meiner Sicht keine 
Bedenken, da sich im Planungsgebiet meines Wissens keine 
Bau- oder Bodendenkmäler befinden, die im Eigentum oder 
Nutzungsrecht des Landes oder Bundes stehen. 

Da meine Zuständigkeiten nur für Denkmäler im Eigentums- 
oder Nutzungsrecht des Landes oder Bundes gegeben sind, 
empfehle ich -falls nicht bereits geschehen- den LVR -Amt für 
Denkmalpflege im Rheinland-, Pulheim und den LVR -Amt für 
Bodendenkmalpflege im Rheinland-, Bonn, sowie die zuständige 
kommunale Untere Denkmalbehörde zur Wahrung sämtlicher 

Der Hinweis wird aufgenommen und der Empfehlung ge-
folgt 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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ID Nr. Schreiben vom, Datum, Inhalt der Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

denkmalrechtlicher Belange zu beteiligen. 

 Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Naturschutzes 
(Dez. 51) ergeht folgende Stellungnahme: 

Durch die Planung scheinen planfestgestellte Kompensations-
flächen des Landesbetriebs Straßen NRW für den Neubau der A 
52 betroffen zu sein. Insofern werden vorsorglich Bedenken 
vorgetragen. Hier ist vertieft zu prüfen, inwiefern die Zielerrei-
chung der Kompensationsmaßnahmen durch die überlagernde 
Nutzung beeinträchtigt werden kann. Ich gehe zunächst davon 
aus, dass eine „Doppelbelegung“ nicht möglich sein wird. 

Der Geltungsbereich berührt die planfestgestellten Kom-
pensationsmaßnahmen zur Bundesautobahn A52 nicht. 

 

 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 Darüber hinaus werden weitere fachliche Hinweise im Rahmen 
der Beteiligung zur landesplanerischen Anpassung gegeben. 

  

 Bezüglich weiterer naturschutzrechtlich einzubringender Belan-
ge, z. B. Befreiungserfordernisse von den Verboten des Land-
schaftsplans, ist im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentli-
cher Belange der Kreis Viersen als untere Landschaftsbehörde 
zuständig. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Träger 
der Landschaftsplanung (Kreis Viersen) ist bereits als Trä-
ger eingebunden und intensiv in die Bewertung und Rege-
lungen zur Planung einbezogen 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht 
folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

entfällt Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) 
ergeht folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

entfällt Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) 
ergeht folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

entfällt Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 Ansprechpartner: entfällt Die Stellungnahme 
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ID Nr. Schreiben vom, Datum, Inhalt der Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) 

Herr Anders, Tel. 0211/475-2844, E-Mail: mar-
tin.anders@brd.nrw.de 

Hinweis: 

Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Be-
zirksregierung Düsseldorf als Träger öffentlicher Belange. 

Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt, 
denen diese Funktion im vorliegenden Verfahren obliegt. Andere 
Dezernate/Sachgebiete haben die von Ihnen vorgelegten Unter-
lagen daher nicht geprüft. 

Dies kann dazu führen, dass von der Bezirksregierung Düssel-
dorf z.B. in späteren Genehmigungs- oder Antragsverfahren 
auch (Rechts-) Verstöße geltend gemacht werden können, die in 
diesem Schreiben keine Erwähnung finden. 

Bitte beachten Sie die Anforderungen an die Form der TÖB-
Beteiligung 
http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/TOEB/TOEB.html 

und 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/PDF/Koordinierung_von_TO
EB_Stellungnahmen.pdf 

wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

T05b Bezirksregierung Düsseldorf vom 27.01.2020 

 Im Rahmen des o.g. Verfahrens haben Sie mich beteiligt und um 
Stellungnahme gebeten. 

Hinsichtlich der Belange des Verkehrs (Dez. 25) ergeht folgende 
Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

 
 

entfällt 

 
 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht fol-
gende Stellungnahme: 

entfällt Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

 Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und Boden-
ordnung (Dez. 33) ergeht folgende Stellungnahme: 

Es bestehen seitens des Dezernates keine Bedenken gegen die 
Planung. 

entfällt Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 
35.4) ergeht folgende Stellungnahme: 

Gegen die o.g. Planung bestehen aus meiner Sicht keine Be-
denken, da sich im Planungsgebiet meines Wissens keine Bau- 
oder Bodendenkmäler befinden, die im Eigentum oder Nut-
zungsrecht des Landes oder Bundes stehen. 

Da meine Zuständigkeiten nur für Denkmäler im Eigentums- 
oder Nutzungsrecht des Landes oder Bundes gegeben sind, 
empfehle ich -falls nicht bereits geschehen- den LVR-Amt für 
Denkmalpflege im Rheinland/ Pulheim und den LVR-Amt für 
Bodendenkmalpflege im Rheinland/Bonn, sowie die zuständige 
kommunale Untere Denkmalbehörde zur Wahrung sämtlicher 
denkmalrechtlicher Belange zu beteiligen. 

 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken 
bestehen. 

 
 
Der Hinweis in Bezug auf die Empfehlung zur Beteiligung 
des LVR-Amtes für Denkmalpflege im Rheinland/ Pulheim 
und des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rhein-
land/Bonn sowie der zuständigen kommunalen Untere 
Denkmalbehörde wird zur Kenntnis genommen. Entspre-
chende Beteiligungen sind erfolgt. 

 

 
 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Naturschutzes 
(Dez. 51) ergeht folgende Stellungnahme: 

Von der Planung ist keine ordnungsbehördliche Verordnung 
oder einstweilige Sicherstellung der Bezirksregierung als höhere 
Naturschutzbehörde betroffen. Insofern von hier aus Fehlanzei-
ge. 

Darüber hinaus werden ggf. weitere fachliche Hinweise im Rah-
men der Beteiligung zur landesplanerischen Anpassung gege-
ben. 

Bezüglich weiterer naturschutzrechtlich einzubringender Belan-
ge, z. B. Befreiungserfordernisse von den Verboten des Land-
schaftsplans, ist im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentli-
cher Belange der Kreis Viersen als untere Naturschutzbehörde 

 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen; der Hin-
weis, dass gegebenenfalls im Rahmen der landesplaneri-
schen Anpassung weitere fachliche Hinweise erfolgen wer-
den, wird ebenfalls zur Kenntnis genommen 

 
 

Der Hinweis auf die Zuständigkeit bzgl. weiterer natur-
schutzrechtlicher Belange wird zur Kenntnis genommen. 

 
 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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zuständig. 

 Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht 
folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

entfällt Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) 
ergeht folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

entfällt Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) 
ergeht folgende Stellungnahme: 

Es bestehen seitens des Dezernates keine Bedenken gegen die 
Planung. 

 

 

entfällt Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 Ansprechpartner: 

• Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung (Dez. 
33): Frau Schwanitz, Tel. 0211/475-9855, E-Mail: cosi-
ma.schwanitz@brd.nrw.de 

• Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4): Herr He-
cker, Tel. 0211/475-3599, E-Mail: tobias.hecker@brd.nrw.de 

• Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51): Frau 
Hagemeister, Tel. 0211/475-2037, E-Mail: sil-
via.hagemeister@brd.nrw.de 

• Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54):  Frau Kirbach, Tel.: 
0211/475-2897, E-Mail: heidi.kirbach@brd.nrw.de 

Hinweis: 

Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Be-
zirksregierung Düsseldorf als Träger öffentlicher Belange. 

Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt, 
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denen diese Funktion im vorliegenden Verfahren obliegt. Andere 
Dezernate/Sachgebiete haben die von Ihnen vorgelegten Unter-
lagen daher nicht geprüft. 

Dies kann dazu führen, dass von mir z.B. in späteren Genehmi-
gungs- oder Antragsverfahren auch (Rechts-)Verstöße geltend 
gemacht werden können, die in diesem Schreiben keine Erwäh-
nung finden. 

Bitte beachten Sie die Anforderungen an die Form der TÖB-
Beteiligung: 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/DieBezirksregierung/04_TOE
B.html  und 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/DieBezirksregierung/04_TOE
B_Zustaendigkeiten.html 

 

 

T06 Erftverband vom 13.07.2018 

 Wie Sie aus dem beiliegenden Lageplan ersehen können, befin-
den sich im o. g. Plangebiet aktive oder inaktive Grundwasser-
messstellen. Aktive Grundwassermessstellen sind notwendige 
Instrumente der Gewässerunterhaltung nach § 91 Wasserhaus-
haltsgesetz. Daher ist ihre Zugänglichkeit und ihr Bestand dau-
erhaft zu wahren. Des weiteren weisen wir darauf hin, dass inak-
tive Grundwassermessstellen, die nicht zurückgebaut und ver-
füllt worden sind, die Tragfähigkeit des Baugrundes beeinflussen 
können. Sollte innerhalb eines 200 m Korridors der Baumaß-
nahme eine Grundwassermessstelle liegen, dann ist zum Zwe-
cke der Einweisung vor Beginn der Maßnahme mit der zuständi-
gen Ansprechpartnerin Frau Lenkenhoff, Abteilung Grundwas-
ser, Tel.-Nr.: 02271/88-1294, Mail: pet-
ra.lenkenhoff@erftverband.de Kontakt aufzunehmen. 

Wir weisen darauf hin, dass die abgegebenen Pläne den Be-
stand zum Zeitpunkt der Auskunftserteilung wiedergeben. Es ist 
darauf zu achten, dass zu Beginn der Bauphase immer aktuelle 

Die Darstellungen zur Lage der Grundwassermessstellen 
und die weiteren Hinweisen werden zur Kenntnis genom-
men. 

Durch die Reduzierung des Geltungsbereiches im westli-
chen Bereich werden sich keinerlei Grundwassermessstel-
len innerhalb des Geltungsbereiches befinden; die Errich-
tung baulicher Anlage oder die Durchführung der Errichtung 
einer baulichen Anlage sind in Annäherung an (aktive wie 
inaktive) GW-Meßstellen nicht vorgesehen und entfallen 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Pläne vor Ort vorliegen. 

T07 Geologischer Dienst NRW -Landesbetrieb vom 17.07.2018 

 … im Rahmen des Scopings zu o.g. Flächennutzungsplanände-
rung weise ich auf Folgendes hin: 

Die erforderliche Grabbarkeit für Bestattungszwecke ist im ge-
samten Bereich gegeben. 

Die Fläche zwischen dem Tackenbendener Bach und bis südlich 
der „Alten Zollstraße" ist wasserbeeinflusst. Bereiche mit höher 
anstehendem Grundwasser sind nach Möglichkeit für Urnenbe-
stattungen zu meiden. 

Siehe dazu: 

Bodenkarte im Maßstab 1 : 5.000 (Ansprechpartnerin ist Frau 
Robbe; Tel. 897 220, ingrid.robbe@qd.nrw.de) 

Für die Planfläche liegt eine Bodenkarte der Forstlichen Stand-
ortkartierung im Maßstab 1 : 5000 vor: Name der Kartierung: 
Elmpt / Schwalmtal (1986). PCode: F8502, Blatt 4202-15 „Elm-
pter Wald Nord". Als Vektordaten verfügbar. Hrsg. Geologischer 
Dienst NRW. 

Kosten für die Bereitstellung von Kartierverfahren aus unserem 
Hause sind unter https://www.qd.nrw.de/pr shop Informations-
systeme bk5d.htm zu finden. 

oder 

Bodenkarte im Maßstab 1 : 5.000 
BK5 : Geoportal.NRW https://www.geoportal.nrw : darin öffnen: 

Geoviewer, Geographie und Geologie, Boden und Geologie, IS 
BK5 : Verfahren: PCode: F8502 Elmpt / Schwalmtal 

Bodenkarten im Maßstab 1 : 50.000 
Geoportal.NRW https://www.geoportal.nrw : darin öffnen: 

Geoviewer, Geographie und Geologie, Boden und Geologie, IS 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Der Hinweise zum Umgang mit den ggfs. wenigen günsti-
gen Teilflächen mit Wasserbeeinflussung wird aufgenom-
men und in der Darlegung zur bevorzugten Auswahl von 
Teilflächen aufgenommen 

Die Hinweise werden 
berücksichtigt. 
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BK50 Maßstab (!) zwischen 1: 2000 bis 1:18.000 wählen. 

T08a Handwerkskammer Düsseldorf vom 19.07.2018 

 … mit Ihrem Schreiben vom 29. Juni 2018 baten Sie uns um 
Stellungnahme zur oben genannten Bauleitplanung. 

Da wir die Belange des Handwerks durch die vorliegende Pla-
nung derzeit nicht betroffen sehen, beziehen wir zum vorliegen-
den Planentwurf insoweit Stellung, als wir keine Bedenken oder 
Anregungen vortragen. 

Hinsichtlich des erforderlichen Umfangs und Detaillierungsgra-
des der Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB haben wir 
keine Hinweise. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegenüber der Pla-
nung keine Bedenken bestehen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen 

T08b Handwerkskammer Düsseldorf vom 14.01.2020 

 … mit Ihrem Schreiben vom 2. Dezember 2019 baten Sie uns 
um Stellungnahme zur oben genannten Bauleitplanung. 

Da wir die Belange des Handwerks durch die vorliegende Pla-
nung nicht betroffen sehen, beziehen wir zum vorliegenden Pla-
nentwurf insoweit Stellung, als wir keine Bedenken oder Anre-
gungen vortragen. 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegenüber der Pla-
nung keine Bedenken bestehen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen 

T09a IHK Mittlerer Niederrhein vom 29.06.2018 

 … im Rahmen der 64. Änderung des Flächennutzungsplanes 
sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für einen Be-
stattungswald geschaffen werden. Konkret soll die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte Waldfläche durch die Zweckbestim-
mung „Bestattungswald" ergänzt werden. Grundsätzlich beste-
hen seitens der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Nieder-
rhein keine Bedenken gegen den Bestattungswald. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegenüber der Pla-
nung keine Bedenken bestehen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen 
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 Wir weisen jedoch darauf hin, dass westlich des Bestattungs-
waldes eine genehmigte Kies- und Sandabgrabung betrieben 
wird. Diese ist als Bereich für die Sicherung und den Abbau 
oberflächennaher Bodenschätze (BSAB) mit Vorrangfunktion im 
Regionalplan Düsseldorf dargestellt. Der geplante Bestattungs-
wald grenzt unmittelbar an die Abgrabung an. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen; die Abgrenzung 
des Geltungsbereiches ist so gewählt, dass die Ziele der 
Regionalplanung mit der Darstellung von Bereichen für den 
Abbau von Steinen und Erden (BSAB) nicht betroffen sind. 
Diese Flächen liegen deutlich westlich der gewählten west-
lichen Geltungsbereichsgrenze 

Der Hinweis wird be-
rücksichtigt 

 Südlich des geplanten Bestattungswaldes stellt der Regional-
plan eine Vorrangfläche für Windenergieanlagen dar. Von bei-
den Nutzungen gehen Lärmemissionen aus, die geeignet sind, 
die gewünschte Ruhe im Rahmen einer Bestattungszeremonie 
zu stören. Wir bitten darum, diesen Aspekt mit der Unteren Im-
missionsschutzbehörde des Kreises Viersen zu erörtern. Dabei 
sollte der Fokus darauf liegen, sicherzustellen, dass Beschwer-
den durch die Nutzer des Bestattungswaides nicht zu Ein-
schränkungen bei den gewerblichen Nutzungen (Abgrabung und 
Windenergieanlage) führen können. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.   

T09b IHK Mittlerer Niederrhein vom 31.01.2020 

 … die Gemeinde Niederkrüchten beabsichtig, die planungsrecht-
lichen Voraussetzungen für einen Bestattungswald zu schaffen. 
Die im Flächennutzungsplan dargestellte Waldfläche soll durch 
die Zweckbestimmung „Bestattungswald" ergänzt werden. 

Zu der Planung hat die IHK-Mittlerer Niederrhein bereits mit 
Schreiben vom 16. August 2018 Stellung genommen. Auch wei-
terhin bestehen seitens der IHK keine Bedenken gegen die 
Ausweisung einer Waldfläche mit der Zweckbestimmung Bestat-
tungswald". 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der IHK 
weiterhin keine Bedenken gegenüber der Planung beste-
hen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen 

 Die Zurücknahme der Fläche im westlichen Bereich wird durch 
die IHK ausdrücklich begrüßt. Hierdurch können Konflikte mit 
der westlich des Bestattungswaldes genehmigten Kies- und 
Sandabgrabung vermieden werden. Diese wird durch die Natur 
Boden Baustoff GmbH betrieben. 

Im Rahmen unserer Mitgliederbefragung ist die IHK von der 
Natur Boden Baustoff GmbH darauf aufmerksam gemacht wor-

Dass die Zurücknahme der westlichen Flächenbereiche 
begrüßt wird, wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Der Hinweis auf die Zunahme des Verkehrsaufkommens 
durch den ansässigen Betrieb der Sand- und Kiesabgra-

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen 
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den, dass durch das Unternehmen die Zufahrt auf die BAB 52 in 
Anspruch genommen wird. Nach Angaben des Unternehmens 
ist auf dem Streckenabschnitt zwischen der Kies- und Sandab-
grabung und der Zufahrt auf die BAB 52 mit einem erhöhten 
Verkehrsaufkommen durch LKWs zu rechnen. Die IHK bittet 
darum, diesen Hinweis im weiteren Verfahren zu berücksichti-
gen. 

bung  bis zur Anschlussstelle der BAB 52 wird zur Kenntnis 
genommen. Die Zunahme ist gegenüber dem heutigen 
Status-Quo und der Leistungsfähigkeit der Landesstraße in 
Bezug auf die Planung zur FNP-Änderung sehr gering und 
unterhalb einer Relevanzschwelle.  

 In der Begründung unter Ziffer 8.1 "Belange des Immissions-
schutzes" (S. 43) wird dargelegt, dass "[...] die Darstellung von 
Flächen für Windenergieanlagen gemäß den rechtsgültigen 
Darstellungen im Regionalplan Düsseldorf südlich des Gel-
tungsbereiches bis zur BAB 52 bei Umsetzung durch die zu 
erwartenden Lärmimmissionen und die optische Veränderung im 
Übergangsbereich zum Bestattungswald Konflikte verursachen." 
In diesem Zusammenhang wird in der Begründung darauf hin-
gewiesen, dass sich die Flächenbereiche der Ausweisung im 
Regionalplan sowohl im Zustand als in der mittel- bis langfristi-
gen Prognose als nicht vollzugfähig darstellen würden. Mit der 
Änderung des LEP 2018 sei die Errichtung von Windenergiean-
lagen in Waldbereichen zum größten Teil ausgeschlossen wor-
den. 

Nach den energiepolitischen Positionen von IHK NRW, die auch 
von der IHK Mittlerer Niederrhein mitgetragen werden, bedarf es 
für den weiteren Ausbau der Windenergie der Ausweisung aus-
reichender und geeigneter Flächen. Inwieweit der im Regional-
plan Düsseldorf dargestellte „Windenergiebereich" umsetzungs-
fähig ist, kann unsererseits nicht beurteilt werden. Die Auswei-
sung des Bestattungswaldes darf jedoch nicht im Widerspruch 
zum Bau der Windenergieanlage stehen. Insofern bittet die IHK 
darum zu prüfen, ob die Besucher des Bestattungswaldes einen 
Anspruch auf Lärmschutz hätten. 

Die Hinweise in Bezug auf die Flächendarstellungen zur 
Windenergie werden zur Kenntnis genommen. In Bezug auf 
die formulierte Besorgnis, die Zieldarstellungen der beab-
sichtigten FNP-Änderungen könnten in der späteren Um-
setzung mit den Darstellungen im Regionalplan kollidieren, 
kann eindeutig verneint werden. Die Nutzung „Bestat-
tungswald“ hat - analog zu der Darstellung der Gemeinbe-
darfsfläche „Friedhof“ (§5 BauGB) – keinen unmittelbar 
definierten Anspruch auf Immissionsschutz. Gemäß TA 
Lärm 98 ist der Schutzanspruch für Friedhöfe in der Regel 
nur für die Tageszeit gegeben. Das Schutzinteresse ist in 
der Regel hinreichend gewahrt, wenn ein Immissionsricht-
wert von 60 dB(A) für die Tageszeit nicht überschritten wird 
(analog Richtwert für z.B. „Mischgebiete“). Eine derzeit 
moderne WEA erreicht einen Schallleistungspegel von ca. 
60 dB(A) nach ca. 70-120 m (gemessen vom Fußpunkt der 
Anlage).  

Da der Darstellungsbereich des WEB (bzw. der potentiellen 
Konzentrationszone) einen Ab-stand zum Darstellungsbe-
reich „Bestattungswald“ von mind. ca. 70 – 200m aufweisen 
wird, kann für die möglichen Immissionsorte im Bestat-
tungswald von einer Distanz zur potentiell nächsten WEA 
von ca. 120 – 130 m ausgegangen werden (70 m Mini-
mumabstand zzgl. Hälfte Rotordurchmesser ca. 50-60 m). 
Selbst bei ungünstiger Fallkonstellation ist zu erwarten, 
dass der in der Regel anzuwendenden Immissionsricht-
wertsicher eingehölten werden kann.  

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen. Ein Konflikt 
besteht nicht. 
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Damit entspricht die Planung ebenfalls dem Rücksichtnah-
megebot im Sinne des BauGB (z.B. im Sinne von § 31 (2), 
da die Planung auch mit den Interessen anderer (nachbarli-
cher) Planungen vereinbar ist und eine potentielle Grund-
stücksnutzung für der Bau und Betrieb von WEA unter 
Rücksicht auf die benachbarte Nutzung („Bestattungswald“) 
genehmigt und ausgeübt werden könnte. Etwaige gegen-
läufige Nachbarinteressen kollidieren nicht. Die Zumutbar-
keit des Vorhabens für die Nachbarschaft ist berücksichtigt 
und gewahrt. 

T10a Kreis Viersen vom 09.08.2018 

 seitens des Kreises Viersen nehme ich zu o.g. Planverfahren 
wie folgt Stellung: 

Die Durchführung des vorliegenden Bauleitplanverfahrens für 
das o.g. Planungsziel wird begrüßt, um alle Belange in geordne-
ter Art und Weise behandeln zu können. Dies war Ergebnis des 
gemeinsamen Besprechungstermins am 23.02.2018 in der Ge-
meinde Niederkrüchten. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Kreis Viersen 
die Durchführung des Bauleitplanverfahrens begrüßt. 

 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen 

 Landschafts- und Naturschutz 

Gegen das o.g. Planverfahren bestehen nach dem derzeitigen 
Erkenntnisstand erhebliche landschafts- und artenschutzrechtli-
che Bedenken. Im Einzelnen: 

Der Änderungsbereich westlich der Zufahrt von der A 52 nach 
Tackenbenden überschneidet sich mit im Regionalplan Düssel-
dorf ausgewiesenen Flächen zum Schutz der Natur (BSN). Auf-
grund zu erwartender Konflikte mit der naturschutzfachlichen 
Zielsetzung und mit der Umsetzung der Vorgaben des Regio-
nalplanes in die örtliche Landschaftsplanung bestehen gegen 
die Nutzung dieser ausgewiesenen BSN-Flächen erhebliche 
naturschutzfachliche und landschaftsschutzrechtliche Bedenken. 
Es wird daher empfohlen, den Überschneidungsbereich mit der 
im Regionalplan Düsseldorf ausgewiesenen Fläche zum Schutz 

 

Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 
 

 

Der westliche Teil des Geltungsbereiches (westlich der 
asphaltierten Forststraße) wird bis zur Forststraße um die 
Flächen der „BSN“-Darstellung sowie der beabsichtigten 
NSG-Ausweisung des Kreises Viersen reduziert 

 

 

 

 

Den Bedenken wird 
gefolgt und der Gel-
tungsbereich reduziert 
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der Natur (BSN) herauszunehmen. 

 Der Änderungsbereich östlich der Zufahrt von der A 52 nach 
Tackenbenden überschneidet sich mit planfestgestellten Aus-
gleichsflächen zum Neubau der A 52. Für die Zielsetzung des 
Landschaftspflegerischen Begleitplans, nach dem ein natur-
schutzfachlicher Ausgleich beabsichtigt wurde (u. a. Entwicklung 
naturraumtypischer Wälder und Aufwertung von Waldlebens-
räumen für die heimische Fauna), wird eine Sondernutzung 
„Bestattungswald" mit ihren zu erwartenden Auswirkungen (u. a. 
erhöhte Verkehrssicherung, regelmäßige Störungen durch PKW 
und Fußgänger) sehr kritisch gesehen. Diese negativen Auswir-
kungen sind auch für das Umfeld des Bestattungswaldes nicht 
auszuschließen. Für die Überschneidungsbereiche der o.g. Pla-
nung mit planfestgestellten Ausgleichsflächen wird angeregt, 
zunächst eine intensive Abklärung der möglichen naturschutz-
fachlich und artenschutzrechtlichen Betroffenheit im Abstim-
mung mit dem zuständigen Landesbetrieb Straßenbau herbeizu-
führen. 

Der Geltungsbereich berührt die planfestgestellten Kom-
pensationsmaßnahmen zur Bundesautobahn A52 nicht. 

 

 

Den Bedenken wurde 
gefolgt und der Sach-
verhalt geprüft. Eine 
Betroffenheit besteht 
nicht.  

 Nach derzeitigem Erkenntnisstand halte ich meine landschafts- 
und artenschutzrechtlichen Bedenken zunächst im Gesamten 
aufrecht, da die eingereichten Unterlagen unvollständig sind. Es 
fehlen der Umweltbericht inklusive Landschaftspflegerischem 
Begleitplan sowie die Artenschutzprüfung. Ich behalte mir daher 
eine weitere und abschließende Stellungnahme ausdrücklich vor 
bis alle Unterlagen vollständig vorliegen. 

Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. Der erfor-
derliche Umweltbericht sowie die artenschutzrechtliche 
Prüfung und eine landschaftspflegerische Begleitplanung 
(oder eine vergleichbare, ebenen-gerechte Darlegung) 
werden erarbeitet und dem Entwurf beigefügt. 

Den Bedenken wurde 
gefolgt und die Pla-
nung um die erforderli-
chen Berichte / Prü-
fungen etc. ergänzt 

 Infektionshygiene 

Gegen das o. g. Vorhaben bestehen aus infektionshygienischer 
Sicht nach derzeitigem Erkenntnisstand keine Bedenken. Es 
wird auf folgende Punkte mit der Bitte um Beachtung hingewie-
sen: 

- Gesetz über das Friedhofswesen (Bestattungsgesetz - BestG 
NRW) vom 17,Juni 2003, Stand 15.01.2017 

 

Für die die Betriebsführung des Bestattungswaldes werden 
die Maßgaben der gesetzlichen Vorschriften und Richtlinien 
für den Betrieb selbst verankert und explizit in den nachge-
lagerten Genehmigungsverfahren dargelegt. 

 

Der Anregung wird 
gefolgt und die Hin-
weise zu den Gesetze 
und Richtlinien werden 
zur Kenntnis genom-
men. 
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- Hygiene-Richtlinie für die Anlage und Erweiterung von Begräb-
nisplätzen RdErl. Des Ministers für Arbeit, Gesundheit und Sozi-
ales vom 21.08.1979-VC2-0265.2 (am 1.1.2003 MGDFF) 

- zum Schutz der menschlichen Gesundheit sind die Erkenntnis-
se der Umweltprüfung umzusetzen 

 Planungsrecht 

Der Wald soll gemäß den Planunterlagen in forstrechtlichem 
Sinne erhalten bleiben. 

Planungsrechtlich sind die vorliegenden Unterlagen dahinge-
hend zu ergänzen, dass die ausgewiesenen Waldflächen zu-
sätzlich die Zweckbestimmung „Bestattungswald" mittels einer 
Symbolausweisung in der Plandarstellung erhalten. Es wird 
empfohlen, auch die vorgesehenen Parkplatzflächen im Plan 
darzustellen. 

 

Im Änderungsverfahren des Flächennutzungsplanes ist noch 
eine Alternativenprüfung durchzuführen (rechtliche Vorgabe 
gemäß Anlage 1 BauGB, Nr. 2d). Hierzu wird angeregt, insbe-
sondere ortsnähere Areale zu prüfen. 

 

Der Anregung zum Erhalt der Darstellung „Wald“ ist bereits 
Gegenstand der aktuellen Planung bzw. Darstellung 

Der Ergänzung um das Symbol mit der Zweckbestimmung 
„Bestattungswald“ wird gefolgt. 

Der Anregung der gesonderten Einzeldarstellung der not-
wendigen Stellplätze als Verkehrsfläche im FNP wird nicht 
gefolgt, da die Maßstabsebene (M=1:20.000) hierfür nicht 
geeignet ist (Erkennbarkeit erst ab M=ca.1:1.000/1:500 
gegeben). 

Eine entsprechende Alternativenprüfung wurde aufgenom-
men 

 

 

 

Der Anregung wird 
gefolgt. 

Der Anregung wird 
nicht gefolgt. 

 

 

Der Anregung wird 
gefolgt 

 

 Verkehr 

Unklarheiten bestehen hinsichtlich der verkehrlichen Aspekte. 
Die verkehrlichen Auswirkungen der Anlage eines Bestattungs-
waldes sind im weiteren Planverfahren ausführlich zu untersu-
chen 

(motorisierte Verkehrsteilnehmer, Nahmobilität etc.). Die geplan-
te verkehrliche Erschließungssituation ist in diesem Zusammen-
hang ebenfalls genauer zu untersuchen. 

 

Eine hinreichende Darlegung der entstehenden bzw. anzu-
nehmenden Verkehre und damit der Notwendigkeit der 
leistungsfähigen äußeren Erschließung ist im Zuge der 
weiteren Planung zur Darstellung des Bestattungswaldes 
erfolgt. 

 

Die Anregungen bzw. 
Bedenken werden zur 
Kenntnis genommen. 

 Technischer Umweltschutz 

Es bestehen nach derzeitigem Erkenntnisstand keine Bedenken. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegenüber der Pla-
nung keine Bedenken bestehen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen 
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 Bauaufsicht 

Aus bauordnungsrechtlicher Hinsicht bestehen keine Bedenken. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegenüber der Pla-
nung keine Bedenken bestehen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen 

T10b Kreis Viersen vom 27.01.2020 

 … seitens des Kreises Viersen nehme ich zu o.g. Planverfahren 
wie folgt Stellung: 

Planungsrecht 

Die vorliegende angepasste Planung weist auf Ebene des Flä-
chennutzungsplanes „Wald“ aus, versehen mit der ergänzten 
Zweckbestimmung „Bestattungswald“. Der Wald soll auch im 
forstrechtlichen Sinne erhalten bleiben. 

Die Begründung wurde hinsichtlich der Beschreibung und der 
Auswirkungen des Vorhabens weiter ergänzt. 

Das Änderungsverfahren des Flächennutzungsplanes ist insbe-
sondere um eine geforderte Alternativenprüfung ergänzt worden 
(Vorgabe aus Anlage 1 BauGB, Nr. 2d). Die Standortwahl kann 
seitens des Kreises nachvollzogen werden. 

 
 

Die Ausführungen in Bezug auf das Planungsrecht werden 
zur Kenntnis genommen. Es werden keine weiteren Anre-
gungen oder Bedenken vorgetragen.  

 
 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen 

 Landschafts- und Naturschutz 
Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung mit Schreiben des 
Kreises vom 11.07.18 erhobenen landschaftsschutzrechtlichen 
Bedenken bestehen nicht mehr, da  

- der Überschneidungsbereich mit dem im Regionalplan ausge-
wiesenen Bereich zum Schutz der Natur (BSN) aus dem vorlie-
genden Flächennutzungsplanentwurf herausgenommen worden 
ist (westl. der Straße nach Tackenbenden) 

- der Änderungsbereich laut. Angaben der Gemeinde sich auch 
nicht mehr mit planfestgestellten Ausgleichsflächen zum Neubau 
der A 52 überschneidet und damit Konflikte mit der Zielsetzung 
der Ausgleichsflächen vermieden werden (s. Begründung, S. 19, 
Abschnitt „Planfestgestellte Ausgleichsflächen zum Neubau der 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass mit der vorgelegten 
Planfassung und -begründung keine landschaftsschutz-
rechtlichen Bedenken bestehen. 

 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen 
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A 52“) 

 Erfordernis einer naturschutzrechtlichen Befreiung nach § 67 
Abs. 1 Nr. 1 Bundesnaturschutzgesetz 

Seitens der Gemeinde wird mit der o.g. geplanten Änderung 
kein Bedarf für eine zusätzliche Steuerung durch eine verbindli-
che Bauleitplanung (Aufstellung eines Bebauungsplanes) gese-
hen (s. Begründung, S. 35). Der Änderungsbereich ist daher 
weiterhin als „baulicher Außenbereich“ anzusprechen, was mit 
einem Fortbestand des Geltungsbereichs des Landschaftspla-
nes LP3 „Elmpter Wald“ und der weiteren uneingeschränkten 
Wirkung der bestehenden Schutzgebietsfestsetzungen verbun-
den ist. Die für das hier festgesetzte Landschaftsschutzgebiet 
LSG_LP3_2.2.1 „Elmpter Wald“ bestehenden Ge- und Verbote 
zum Erhalt und zur Sicherung des Schutzzwecks behalten damit 
ihre Gültigkeit. Danach sind u. a. folgende Verbote betroffen: 

 Verbot Nr. 1: Errichtung baulicher Anlagen (u. a. An-
dachtplatz, Infotafeln) 

 Verbot Nr. 3: Errichtung von Wegen und Stellplätzen 

 -Verbot Nr. 6: Bäume zu beeinträchtigen (z. B. durch 
Markieren als Bestattungsbäume) 

Zudem ist auszuschließen, dass mit der Nutzungsänderung von 
Wald zum Bestattungswald keine (ebenfalls nach Landschafts-
plan) verbotene Handlung verbunden ist, die den Charakter des 
Gebiets verändern und dem besonderen Schutzzweck zuwider-
laufen kann. Diese Maßnahmen stellen zugleich Eingriffe i. S. v. 
§ 14 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) dar und sind 
entsprechend auszugleichen. 

Von den Verboten im Landschaftsplan kann nach § 67 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 BNatSchG auf Antrag Befreiung gewährt werden, 
wenn dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Inte-
resses einschließlich solcher sozialen und wirtschaftlichen Art 
notwendig ist. Die Voraussetzungen können nach den vorgeleg-
ten Unterlagen und derzeitigem Erkenntnisstand als erfüllt ange-

 
 

Die Feststellung, dass das Vorhaben in überwiegend öffent-
lichem Interesse einschließlich solcher sozialen und wirt-
schaftlichen Art ist und die Voraussetzungen für das Erfor-
dernis einer naturschutzrechtlichen Befreiung nach den 
vorgelegten Unterlagen und derzeitigem Erkenntnisstand 
als erfüllt angesehen werden, wird zur Kenntnis genom-
men. 

Die Notwendigkeit des Antrages auf Befreiung nach § 67 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG im vorhabenbezogenen Ge-
nehmigungsverfahren wird entgegengenommen. Ein ent-
sprechend fachgerechter Antrag wird auf der nachfolgen-
den Planungsebene (Einzelantrag) durch die Verwaltung 
gesondert vorbereitet. 

 
 

Das Ergebnis der Be-
wertung wird zur 
Kenntnis genommen. 
Der Forderung in Be-
zug auf die Erstellung 
eines Antrages auf 
Befreiung wird gefolgt. 
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sehen werden. Dabei werden der überwiegende Beibehalt des 
Waldcharakters, die schonende Nutzung als Bestattungswald 
mit angepassten Versiegelungen (f. d. Stellplatz), die Ausspa-
rung von gesetzlich geschützten Biotopen im Plangebiet und der 
sukzessive Umbau von Nadelholz- zu Laubholzbeständen im 
Zuge der Freistellung von Bestattungsbäumen als Maßnahmen 
gesehen, die zur Minimierung der mit dem Vorhaben verbunde-
nen Eingriffe nach § 14 BNatSchG geeignet sind. 

Über die Befreiungsfähigkeit und mit der Befreiung verbundene 
Nebenbestimmungen (Auflagen) kann abschließend erst im 
vorhabenbezogenen Genehmigungsverfahren entschieden wer-
den. Dazu ist ein Antrag auf Befreiung nach § 67 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 BNatSchG vorzulegen. Das Widerspruchsrecht des Natur-
schutzbeirates nach § 75 Abs. 1 Landesnaturschutzgesetz NRW 
bleibt unberührt. 

 Sicherung der artenschutzrechtlichen Belange durch ein beglei-
tendes Monitoring 

Die Förderung von Bestattungsbäumen benötigt ein sukzessives 
Freistellen u.a. auch durch Fällung von Bäumen im direkten 
Umfeld, zur Verbesserung der Belichtungsverhältnisse und zu 
Milderung der Konkurrenzwirkung benachbarter Gehölze. Mit 
dieser Auflichtung ist auch eine Förderung des Unterwuch-
ses/Strauchschicht verbunden, was eine Aufwertung des Umfel-
des auch als Lebensraum für bestimmte planungsrelevante Ar-
ten (z. B. für den im südlichen Umfeld nachgewiesenen Gimpel 
(s. S. 25 d. Artenschutzbeitrages) bedingen kann. Zwar wird der 
Planungsbereich mit derzeit fehlendem Unterwuchs derzeit als 
ungeeignet für diese Arten beschrieben, falls diese Arten aber in 
diese Bereiche einwandern, sind Störungsverbote z. B. nach § 
44 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BNatSchG nicht auszuschließen. 

Die mit der Pflicht zur Verkehrssicherung verbundenen notwen-
digen Entnahmen von Bäumen im Umfeld von Bestattungsbäu-
men können auch Zielkonflikte i. S. v. § 44 Abs.1 Nr. 3 
BNatSchG bewirken, wenn die zu fällenden Bäume Habitat-
bäume, also Fortpflanzungs- und Ruhestätten planungsrelevan-

 
 

Die Hinweise zur potentiellen Entwicklung der Waldflächen 
und dem daraus folgenden potentiellem Besatz besonders 
oder streng geschützter Tierarten (hier: Vögel) wird zur 
Kenntnis genommen. 

Den Vorschlägen zu turnusmäßigen Begehungen der Flä-
chenbereiche (alle 5 Jahre) zur Überprüfung potentieller 
artentenschutzrechtlicher Zielkonflikte wird gefolgt. Die 
detaillierte Festlegung wird im Antrag zum vorhabenbezo-
genen Genehmigungsverfahren beschrieben. 

Der Forderung zur Aufstellung eines Pflege- und Bewirt-
schaftungskonzeptes nebst dessen turnusmäßiger Fort-
schreibung (alle 5 Jahre) wird gefolgt. Die detaillierte Fest-
legung zu Art und Umfang des Konzeptes wird im Antrag 
zum vorhabenbezogenen Genehmigungsverfahren be-
schrieben. 

 
 

Der Forderung in Be-
zug auf das Monitoring 
wird im Rahmen des 
vorhabenbezogenen 
Genehmigungsverfah-
rens gefolgt. 
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ter Arten (Fledermäuse, Spechte etc.) darstellen. Auch wenn 
derzeit laut Artenschutzbeitrag im Plangebiet keine Spechthöh-
len z. B. des Schwarzspechtes gesichtet wurden bzw. Lebens-
räume besonderer Arten vorsorglich bei der Planabgrenzung 
ausgenommen wurden, ist eine zukünftige Besiedelung über die 
geplante, lange Laufzeit nicht auszuschließen. 

Um artenschutzrechtliche Zielkonflikte auszuschließen - sei es 
bei Maßnahmen zur Förderung von Bestattungsbäumen oder 
zur Verkehrssicherung - ist eine regelmäßige ökologische Be-
gleitung des Vorhabens von einem qualifizierten Gutachter mit 
einem ornithologisch orientierten Monitoring eine wichtige, na-
turschutzfachliche Vermeidungsmaßnahme. Dabei wird eine 
turnusgemäße Überprüfung / Begleitung (alle 5 Jahre) als aus-
reichend betrachtet, wenn die dabei gewonnenen, naturschutz-
fachlichen Erkenntnisse Eingang in die Bewirtschaftung und 
Pflege des Bestattungswaldes finden und der unteren Natur-
schutzbehörde vorgelegt werden. Das bestehende Pflegekon-
zept wäre entsprechend fortzuschreiben. 

 Förderung der natürlichen Vegetation bei der Auswahl von Be-
stattungsbäumen 

Da Laubholzbestände im Grundsatz für einen Bestattungswald 
geeigneter sind als Nadelholzbestände, wurden bei der Suche 
von geeigneten Waldflächen für den Bestattungswald im Elmpter 
Wald verstärkt auch Roteichenbestände ausgewählt. Die Förde-
rung der amerikanischen Roteiche (Quercus rubra) als Bestat-
tungsbäume wird naturschutzfachlich kritisch betrachtet, da die-
se Baumart nicht der potentiell natürlichen Vegetation angehört. 
Deren Förderung (als Bestattungsbäume) stellt damit einen Wi-
derspruch zu der Aussage in der Begründung dar, dass „der 
Bestattungswald grundsätzlich eine sehr naturnahe Form der 
Waldnutzung ist“ und durch den zeitlich angelegten Vollschutz 
der Bestattungsbäume auf 99 Jahre somit „den ökologischen 
Wert der Waldfläche fördert“ (S. 47, Kap. Natur- und Land-
schaftsschutz“). In die Auswahl der Bestattungsbäume sind da-
her immer auch Arten der potenziell natürlichen Vegetation (hier: 
Stieleiche und Rotbuche) einzubeziehen und diese im Rahmen 

 
 

Der Forderung, in die Auswahl der Bestattungsbäume Arten 
der potenziell natürlichen Vegetation einzubeziehen und 
diese im Rahmen der besonderen Erhaltungspflege im 
Bestattungswald zu fördern, wird gefolgt. Eine detaillierte 
Vorgehensweise wird im Zuge des Antrages im vorhaben-
bezogenen Genehmigungsverfahren dargelegt. 

 
 

Der Forderung in Be-
zug auf die Förderung 
potentiell natürlicher 
Baumarten wird im 
Rahmen des vorha-
benbezogenen Ge-
nehmigungsverfahrens 
gefolgt. 
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der besonderen Erhaltungspflege im Bestattungswald zu för-
dern. 

 Ausschlusswirkung für eine zukünftige Erweiterung 

Ich weise darauf hin, dass die den Änderungsbereich umgeben-
den und zum Teil auch direkt angrenzenden Flächen (Flora-
Fauna-Habitat-Bereich im Norden, BSN-Fläche in Westen, Aus-
gleichsflächen zur A 52 im Süden) aufgrund ihrer planerischen 
Ziele und/oder rechtlichen Wirkung Ausschlussbereiche darstel-
len, in die auch eine zukünftige Erweiterung des Bestattungs-
waldes aus naturschutzfachlicher Sicht ausgeschlossen ist. 

Ich bitte dies auch vor dem Hintergrund der Alternativenprüfung 
zu beachten, in der die „Östliche Standort- Alternative 2“ als für 
den Bestattungswald ungeeignet beurteilt wurde; somit sind mit 
der Wahl des jetzigen Standortes nach derzeitigem Erkenntnis-
stand keine zukünftigen Erweiterungsmöglichkeiten für den Be-
stattungswald gegeben. 

Im Ergebnis stehen der vorliegenden o.g. Änderung naturschutz-
rechtliche Belange unter Beachtung meiner naturschutzfachli-
chen Ausführungen nicht entgegen. 

 

Die Ausführungen zur Ausschlusswirkung werden zur 
Kenntnis genommen. Es bestehen keine Absichten für eine 
zukünftige Erweiterung der Flächen des Bestattungswal-
des. Es sind auch keinerlei Absichten geäußert oder der 
Plangeberin bekannt. 

 

Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen 

 Technischer Umweltschutz 
Gegen das o.g. Planverfahren bestehen nach derzeitigem Er-
kenntnisstand keine Bedenken. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht des tech-
nischen Umweltschutzes keine Bedenken gegenüber der 
Planung bestehen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen 

 Verkehr 

Die Planung sieht eine Stellplatzfläche für ca. 15-18 PKW vor (s. 
Begründung Seite 31). Es wird für das weitere FNP-
Änderungsverfahren angeregt, überlagernd zur Festlegung 
„Wald“ die vorgesehene Parkplatzfläche mittels Ziffer 15.3. der 
Planzeichenverordnung - Zweckbestimmung „Stellplätze“ - im 
Plan darzustellen. 

Zudem wird der Gemeinde Niederkrüchten empfohlen, die Aus-
kömmlichkeit der geplanten Stellplätze erneut zu prüfen, da 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Der Anregung 
wird nicht gefolgt, da eine derartige Darstellung im FNP 
nicht sach- und maßstabsgerecht wäre. Die Kleinflächigkeit 
der Stellplatzfläche schließt die Forderung einer Darstellung 
aus.  

Zudem wäre dann dieses Ziel der Darstellung auch bei 
bestehenden Einrichtungen (z.B. für die bestehenden Wan-
der-Parkplätze im Außenbereich) nachzuholen und anzu-
wenden. Auch hier wäre keine maßstabsgerechte Darstel-

Der Anregung wird 
nicht gefolgt  
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auch „Fremdnutzung“ durch andere Waldbesucher nicht ausge-
schlossen werden kann. Die Erschließung soll ausschließlich 
über die Roermonder Straße erfolgen. 

lung als Ziel der Gemeinde Niederkrüchten gegeben. 

Die Auskömmlichkeit der Stellplätze wurde – auch in Bezug 
auf die überlagernde allgemeine Waldnutzung durch Dritte 
– aufgestellt und entsprechend prognostiziert. Ein noch 
höherer Anteil ist mit dem aktuellen Kenntnisstand auf 
Grund der Lage und der Zugänglichkeit nicht angemessen. 
Die Erschließung der Stellplätze erfolgt ausschließlich von 
der Roermonder Straße aus. 

 Bauaufsicht 

Es bestehen zu o.g. Planverfahren aus bauordnungsrechtlicher 
Sicht keine Bedenken. 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der Bau-
aufsicht keine Bedenken gegenüber der Planung bestehen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen 

T11a Landesbetrieb Straßenbau.NRW., Regionalniederlassung Niederrhein vom 16.07.2018 

 … die Belange der von hier betreuten Straßen werden durch 
Ihre Planung nicht negativ berührt. Anregungen oder Bedenken 
werden nicht vorgetragen. Gegenüber der Straßenbauverwal-
tung können weder jetzt noch zukünftig aus dieser Planung An-
sprüche auf aktiven und/oder passiven Lärmschutz oder ggfls. 
erforderlich werdende Maßnahmen bzgl. der Schadstoffausbrei-
tung geltend gemacht werden. Für Hochbauten weise ich auf 
das Problem der Lärm-Reflexion hin. 

Meine Beteiligung im weiteren Verfahren ist nicht notwendig. 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen  
oder Bedenken vorgetragen werden. 

 
Der Hinweis in Bezug auf den Ausschluss zukünftiger An-
sprüche wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen 

T11b Landesbetrieb Straßenbau.NRW., Regionalniederlassung Niederrhein vom 02.01.2020 

 … die Belange der von hier betreuten Straßen werden durch 
Ihre Planung nicht negativ berührt. Anregungen oder Bedenken 
werden nicht vorgetragen. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen  
oder Bedenken vorgetragen werden. 

 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen 
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Gegenüber der Straßenbauverwaltung können weder jetzt noch 
zukünftig aus dieser Planung Ansprüche auf aktiven und/oder 
passiven Lärmschutz oder ggfls. erforderlich werdende Maß-
nahmen bzgl. der Schadstoffausbreitung geltend gemacht wer-
den. Für Hochbauten weise ich auf das Problem der Lärm-
Reflexion hin. 

Meine Beteiligung im weiteren Verfahren ist nicht notwendig. 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 

Der Hinweis in Bezug auf den Ausschluss zukünftiger An-
sprüche wird zur Kenntnis genommen. 

T12a Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Autobahnniederlassung Krefeld vom 16.08.2018 

 … die Autobahnniederlassung Krefeld ist für den Betrieb und die 
Unterhaltung der in ca. 480 m südlich des Plangebietes verlau-
fenden Autobahn 52 Abschnitt 1.1 zuständig. 

Ziel der eingereichten Bauleitplanung ist die Schaffung der pla-
nungsrechtlichen Rahmenbedingungen zur Einrichtung eines 
"Bestattungswaldes" im Elmpter Wald. 

Die derzeitige Ausweisung als "Fläche für Wald" wird um die 
Zweckbestimmung "Bestattungswald" ergänzt. 

Die seinerzeit für den Neubau der A 52 planfestgestellten land-
schaftspflegerischen Maßnahmenflächen sind im Rahmen der 
kommunalen Bauleitplanung berücksichtigt worden. 

Verkehrliche Auswirkungen im umliegenden klassifizierten Stra-
ßennetz bei einer Umsetzung des Vorhabens sind nicht zu er-
warten. 

Somit bestehen seitens der Autobahnniederlassung Krefeld 
keine Bedenken gegen die o.a. 64.Änderung des Flächennut-
zungsplanes. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken 
gegenüber der Planung bestehen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen 

T12b Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Autobahnniederlassung Krefeld vom 23.01.2020 

 … seitens der Autobahnniederlassung Krefeld ist mit Schreiben 
vom 16.08.2018 eine Stellungnahme zu o.a. Bauleitplanung 
abgegeben worden. Der Geltungsbereich ist im westlichen Teil-

Es wird zur Kenntnis genommen, dass weiterhin keine 
grundsätzlichen Bedenken gegenüber der Planung beste-

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
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flächenbereich des Plangebietes im Rahmen der o.a. Offenlage 
verkleinert worden. 

Die inhaltliche Auseinandersetzung (Abwägungsergebnis) über 
die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
Träger öffentlicher Belange eingegangenen Stellungnahmen 
wurde mitgeteilt. 

Seitens der Autobahnniederlassung Krefeld bestehen weiterhin 
keine grundsätzlichen Bedenken gegen die 64. Änderung des 
Flächennutzungsplanes. 

hen. nommen 

T13a Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, Regionalforstamt Niederrhein vom 23.08.2018 

 
Begräbniswälder werden nicht eingezäunt und sind öffentlich 
zugänglich. Die Errichtung eines Begräbniswaldes führt nicht zu 
einer Waldumwandlung; die Nutzung des Waldes als Begräb-
niswald ist von der Nutzfunktion des Waldes gedeckt. 

Die Errichtung des o.a. Bestattungswaldes (FriedWald®) ist eine 
organisierte Veranstaltung im Wald und ist mir gemäß § 2 Abs. 4 
Landesforstgesetz NRW (LFoG) vor Beginn anzuzeigen. 

Da mir eine solche formale Anzeige nicht vorliegt, ist mir die 
Abgabe einer abschließenden Stellungnahme derzeit nicht mög-
lich. Ungeachtet dessen nehme ich zu dem Vorhaben zum jetzi-
gen Zeitpunkt wie folgt Stellung: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Die aufgeführten erforderlichen Anzeigen werden gesondert 
erfolgen, da diese nicht verfahrensrechtlicher Teil zum Ver-
fahren der 64. FNP-Änderung sein können. Die entspre-
chende Anzeige wird entsprechend im Anschluss erfolgen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen  

 

 

Der Hinweis bezüglich 
der erforderlichen An-
zeige wird zur Kennt-
nis genommen. 

 a. Gegen das Vorhaben bestehen aus forstbehördlicher Sicht 
keine grundsätzlichen Bedenken. Es ist jedoch sicherzustellen, 
dass keine Zäune oder Mauern errichtet werden und somit die 
Waldflächen weiterhin von der Erholung suchenden Bevölkerung 
betreten werden können. 

Eine Errichtung einer Einfriedung der Waldflächen jeglicher 
Art ist grundsätzlich ausgeschlossen worden 

Dem Hinweis wird 
gefolgt. 

 b. Gemäß § 6b LFoG sind Wegebaumaßnahmen vor Beginn der 
Forstbehörde anzuzeigen. Diese Anzeigeverpflichtung umfasst 

Die Anzeige wird gesondert erfolgen, da diese nicht verfah-
rensrechtlicher Teil zum Verfahren der 64. FNP-Änderung 

Der Hinweis bezüglich 
der erforderlichen An-
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auch die geplante Instandsetzung von Forstwirtschaftswegen, 
welche mit der Zufuhr von Material verbunden ist. Gleiches gilt 
im Übrigen für die Herrichtung des ca. 200 - 300 m2 großen 
Andachtsplatzes sowie für den neu zu errichtenden Parkplatz 
auf dem schon vorhandenen Bankett. 

sein kann. zeige wird zur Kennt-
nis genommen. 

 c. Da das Holzkreuz, das Urnenpult oder der Baumstammab-
schnitt, die Holzbänke und die Informationstafel auf Waldflächen 
aufgestellt werden, sind die Standorte zuvor mit mir abzustim-
men. 

Die entsprechende Abstimmung wird erfolgen. Dem Hinweis wird 
gefolgt. 

 d. Gemäß Ihrer Begründung soll auf dem Parkplatz eine mobile 
Toilette errichtet werden. Hierzu werden, unter dem Vorbehalt 
von forstbehördlicher Seite keine Bedenken vorgetragen, dass 
auch von Seiten der unteren Naturschutzbehörde und unteren 
Wasserbehörde keine Bedenken erhoben werden. Dieser Vor-
behalt ist an die Unbedenklichkeitsaussage der Bauordnung 
geknüpft, da die Gefahr besteht, dass dort „schleichend" bauli-
che Anlagen (z.B. Toilettenhäuschen, „Leichenhalle") errichtet 
werden könnten. 

Seitens der Bauaufsicht wurden im Rahmen des Verfah-
rens keine Bedenken geäußert. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen 

 Das Plangebiet hat eine Gesamtgröße von ca. 65 ha. Der Wald-
bestand im Plangebiet hebt sich vom umliegenden Kiefernwald 
ab, da er zu großen Teilen aus Laubholz besteht. Der Bestand 
besteht überwiegend aus ca. 70- jähriger Roteiche und Buche. 
Teilbereiche bestehen aus Kiefer und Douglasie, welche mit der 
Zeit in einen Laubholzbestand umgebaut werden. Eine forstwirt-
schaftliche Nutzung wird hinten angestellt, die Waldfunktion 
bleibt jedoch im vollen Umfang erhalten und der Wald wird sogar 
durch den bevorstehenden Waldumbau ökologisch aufgewertet. 
Ich weise darauf hin, dass das o.a. Plangebiet noch in Bezug 
auf den Artenschutz abgeprüft werden muss. 

Die Beurteilungen der Forstbehörde und Erläuterungen 
werden zur Kenntnis genommen. Eine Artenschutzprüfung 
ist erfolgt. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen  

 

T13b Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, Regionalforstamt Niederrhein vom 31.01.2020 

 …da mir eine formale Anzeige gem. § 2 Abs. 4 LFoG NRW noch 
nicht vorliegt, ist mir die Abgabe einer abschließenden Stellung-

Die Anzeige wird gesondert erfolgen, da diese nicht verfah-
rensrechtlicher Teil zum Verfahren der 64. FNP-Änderung 

Der Hinweis bezüglich 
der erforderlichen An-



64. Änderung des Flächennutzungsplanes „Bestattungswald“ der Gemeinde Niederkrüchten – Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB  

26 
 

ID Nr. Schreiben vom, Datum, Inhalt der Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

nahme nicht möglich. Demnach verweise ich auf meine Stel-
lungnahme vom 23.08.2018. 

sein kann. zeige wird zur Kennt-
nis genommen. 

T14a LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland vom 22.08.2018 

 
… für die Beteiligung in o.a. Planungsverfahren danke ich Ihnen. 

Der Untersuchungsraum liegt im Bereich des Naturraumes 
Schwalm-Nette. Ein Groß-teil des Gemeindegebietes wird vom 
Elmpter Wald bedeckt, im Norden und Osten grenzt die Ge-
meinde an die ausgeprägte Niederung von Schwalm und Nette.  

Für die Fortschreibung des Regionalplans Düsseldorf hat der 
Landschaftsverband Rheinland einen Fachbeitrag zur histori-
schen Kulturlandschaftsentwicklung erstellt.1 In diesem sind 
Kulturlandschaftsbereiche und Archäologische Bereiche (AB) 
ausgewiesen worden. Der Untersuchungsraum liegt in einem 
Archäologischen Bereich:  

1 Landschaftsverband Rheinland (Hrsg.), Fachbeitrag Kultur-
landschaft zum Regional-plan Düsseldorf. Erhaltende Kultur-
landschaftsentwicklung (Köln 2013) RPD XXVII Elmpter Wald, 
Forst Meinweg, Wassenberger Wald  

 

 

Die beiden Flächenbereiche, die zusammenhängende Bo-
dendenkmale abbilden, werden in der Abgrenzung der Dar-
stellung des Amtes für Bodendenkmalpflege vom 
22.08.2018 aus dem Geltungsbereich der 64. FNP-
Änderung ausgenommen. Damit ist der grundsätzliche 
Schutz der Objekte flächenhaft möglich und das Schutzziel 
wird nicht durch zusätzliche Nutzungen eingeschränkt. Für 
die punktförmigen Fundstellen innerhalb des verbleibenden 
Geltungsbereiches werden diese Stellen für die Auswahl 
von Bestattungsbäumen ausgenommen. 

 

 

Die Erläuterungen zu 
den archäologischen 
und bodendenkmal-
pflegerischen Erkennt-
nissen und die Hinwei-
se werden zur Kennt-
nis genommen. 

Den Anregungen wird 
gefolgt. 

 
Archäologischer Siedlungsgunstraum mit ertragreichen Böden 
über den Niederungen von Schwalm und Nette. Dichte Besied-
lung und Landnutzung in ur- und frühgeschichtlicher Zeit. Aus-
gedehnte Grabhügelfelder. – Intensive Landnutzung in römi-
scher Zeit mit Landgütern. – Plaggeneschvorkommen bzw. 
künstliche Bodenaufträge, dadurch gute Konservierung archäo-
logischer Fundplätze. – Mittelalterliche bis neuzeitliche Feste 
Häuser, Burgen (Haus Elmpt, Schloss Dilborn). – Hochmittelal-
terliches Töpferei-gewerbe in der Umgebung von Overhetfeld 
(Elmpter Ware), mit erhaltenen Relikten wie Töpferöfen, Scher-
benlager (Abfallhalden mit Fehlbränden). – Spätmittelalterliche 
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Landwehrabschnitte, Schanzen bei Niederkrüchten. – Mittelalter-
licher Galgenplatz bei Schloss Dilborn. – Das ehemalige Wald- 
(Allmende und Jagd) und spätere Heidegebiet nach 1850 aufge-
forstet. – Starke Militärnutzung im Zweiten Weltkrieg mit zahlrei-
chen Relikten entlang der Grenze zu den Niederlanden (Bunker, 
Panzergräben, Laufgräben).  

Der Raum liegt heute vollständig unter Wald. Dies ist jedoch ein 
zeitlich eher junger Zustand. In der Urgeschichte und der Römi-
schen Zeit war dieser Raum waldfrei und besiedelt. Darauf weist 
der Fundplatz PRP 2016/0222 hin, der einen römischen Sied-
lungsplatz umschreibt. 

 
Im Norden ragt eine wasserführende Niederung, ein Seitenarm 
der Schwalm, in den Untersuchungsraum hinein. Hierbei handelt 
es sich um eine siedlungsgünstige Ausgangslage, die für die 
Anlage von Siedlungen bevorzugt aufgesucht wurde, begünstigt 
durch fruchtbare Böden und die Nähe von Gewässern. Die Aus-
nutzung der Siedlungsgunstlage wird durch die zahlreichen 
Fundstellen urgeschichtlicher Zeitstellung im Umfeld des Seiten-
arms hervorgehoben.  

Im bereits festgestellten römerzeitlichen Fundplatz PRP 
2016/0222 ist von erhaltenen Siedlungsrelikten auszugehen. 
Dazu gehören Gebäudefundamente, Keller, Brunnen, Gruben 
aller Art und Funktion, Wege- und Platzpflasterungen, Gräben, 
Leitungen, Siedlungsschichten usw. sowie die darin enthaltenen 
Funde.  

In den übrigen Flächen gibt es Hinweise auf urgeschichtliche bis 
römerzeitliche Fund-plätze. Diese Siedlungen (Jüngere Steinzei-
ten, Metallzeiten, römisch-germanische Periode; 6. Jt. – 5. Jh. n. 
Chr.) sind regelmäßig an den als Verfärbungen erhaltenen Res-
ten der ehemaligen Holzhäuser und Gruben sowie den darin 
befindlichen zeittypischen Funden (Gefäßscherben, Werkzeuge 
usw.) nachweisbar. Als Hüttenlehm wird Lehmverstrich der 
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Fachwerkhäuser bezeichnet, die bei einem Brand zerstört wur-
den, sodass sich der Lehm verfestigte und über die Zeit hinweg 
bis heute erhalten blieb. Bei den Erdverfärbungen handelt es 
sich um Reste von Eintiefungen in den anstehen-den Boden. 
Dies sind Feuerstellen (z. B. Herde o. Ä.), Gruben (z. B. Leh-
mentnahme-gruben, Vorratsgruben, Abfallgruben usw.), Pfos-
tengruben (Standort der tragenden Pfosten der Ständerbauten), 
Brunnen, Wasserentnahmestellen, Gräben (z. B. Umfassungs-
gräben, Flurgrenzen), Gräber (Körpergräber, Brandgräber sowie 
Umfassungs-gräben der ehemaligen Grabhügel) usw. Diese 
Eintiefungen sind im Laufe der Zeit verfüllt worden und heute auf 
Höhe des ungestörten Bodens als Erdverfärbungen zu erken-
nen. Die in den Verfüllungen enthaltenen Funde ermöglichen die 
genaue Datierung der Fundplätze, damit Erkenntnisse zur Ge-
schichte des Siedlungsplatzes, und vermitteln darüber hinaus 
Aufschlüsse zum Leben und Handeln der Menschen (z. B. Spei-
sereste). 

 
Die Reste der Siedlungen, der zugehörigen Gräberfelder und die 
darin befindlichen Funde sind als Zeugnisse der Geschichte zu 
werten, da sie Informationen zum Leben und Arbeiten der Men-
schen, zur landwirtschaftlichen Nutzung, zur Verarbeitung von 
natürlichen Ressourcen (z. B. Feuersteinknollen, Metalle) sowie 
zum Han-del und zur Sozialstruktur tragen.  

Die archäologischen Plätze umfassen Relikte von mehreren, 
aufeinander folgenden Siedlungsperioden. Die Holzhäuser ver-
fielen nach etwa einer Generation Nutzung und wurden in der 
Regel in der Nähe des alten Standplatzes neu errichtet. Im Lau-
fe lang-jähriger Belegung über mehrere Generationen hinweg 
entstehen großräumige Siedlungsareale, die mehrere Hektar 
umfassen können.  

Gegen Eingriffe in diese Fläche bestehen daher Bedenken. 
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Die Gemeinde ist durch die Vorschriften des Baugesetzbuches 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 5) in Verbindung mit dem Denkmalschutzgesetz 
NW (§ 11 DSchG NW) verpflichtet, im Rahmen der Bauleitpla-
nung die Sicherung und damit den Erhalt der Bodendenkmäler 
zu gewährleisten. Dies gilt nicht nur für eingetragene, sondern 
auch für vermutete Bodendenkmäler (§ 3 Abs. 1, S. 4 DSchG 
NRW). Es besteht demnach eine gesetzliche Verpflichtung zur 
Berücksichtigung denkmalrechtlicher Belange.  

Da die Bauleitplanung dem denkmalrechtlichen Auftrag zur Si-
cherung des Bodendenkmals inhaltlich verpflichtet ist, ist eine 
Festsetzung anzustreben, die diesbezüglich eine eindeutige 
Rechtsposition vorgibt und damit schon die Möglichkeit einer 
Beeinträchtigung des Objektes verhindert. 

Es ist planerisch anzustreben, den festgestellten römerzeitlichen 
Fundplatz PRP 2016/0222 sowie die urgeschichtlichen und mit-
telalterlichen Fundstellen im Norden als vermutetes Boden-
denkmal in seinem Bestand zu sichern und dauerhaft zu erhal-
ten. Hierzu ist eine Festsetzung anzustreben, die spätere Ein-
griffe in den Boden ausschließen. Die zu erhaltenden Konfliktbe-
reiche entnehmen Sie bitte der beigefügten Karte.  

Für den übrigen Bereich ist ein Hinweis auf die §§ 15, 16 DSchG 
NRW als ausreichend anzusehen.  

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

 

Die Gemeinde wird im Rahmen der Plangebung hinrei-
chend den gesetzlichen Vorschriften gem. Denkmalgesetz 
nachkommen und den Erhalt bzw. die Nicht-
Beeinträchtigung der Bodendenkmale sichern.  

Eingriffe in den Boden in Bezug auf für die Bodendenkmal-
pflege und die für die Objekte relevanten Bodenschichten 
werden planerisch ausgeschlossen werden. Für potentielle 
Konfliktbereiche werden so sicher denkbare Betroffenheiten 
ausgeschlossen. 

 

 

Den Anregungen wird 
gefolgt. 

T14b LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland vom 17.01.2020 

 … für die Beteiligung im Rahmen der Offenlage danke ich Ihnen. 
Der bodendenkmalpflegerische Belange ist mit den Darstellun-
gen unter Punkt 7.6 der Begründung angemessen berücksich-
tigt. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange ange-
messen berücksichtigt worden sind. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen 
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T15 LVR-Dezernat Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, RBB LVR-Fachbereich Kaufmännisches Immobilienmanagement, 
Haushalt, Gebäudeservice  

 Stellungnahme Herr Ludes vom 10.08.2018 

… hiermit leite ich Ihnen eine Stellungnahme meines Fachberei-
ches 91.20 weiter (s. Anlage) und bitte um Beachtung 

Ferner möchte ich Sie innerhalb meiner Stellungnahme darüber 
informieren, dass keine Betroffenheit bezogen auf Liegenschaf-
ten des LVR vorliegt und daher keine Bedenken gegen die o. g. 
Maßnahme bestehen. 

Diese Stellungnahme gilt nicht für das Rheinische Amt für 
Denkmalpflege in Pulheim und für das Rheinische Amt für Bo-
dendenkmalpflege in Bonn; es wird darum gebeten, deren Stel-
lungnahmen gesondert einzuholen. 

Ich bedanke mich vielmals für Ihre Bemühungen und verbleibe 

Den Hinweisen zur Beteiligung weiterer Träger öffentlicher 
Belange wird nachgekommen. 

Dem Hinweis wird 
gefolgt. 

 Stellungnahme Frau Schwabe vom 23.07.2018 

… zur Offenlage des Flächennutzungsplans nehme ich nachfol-
gend aus Sicht der LVR Abteilung Kulturlandschaftspflege Stel-
lung. 

Zu den Kernkompetenzen des Landschaftsverbandes Rheinland 
zählt die Kulturlandschaftspflege. Im Sinne des ROG (20081) 
befasst sich diese mit den historisch geprägten und gewachse-
nen Kulturlandschaften im Rheinland. Übergreifend regelt das 
ROG §2 Abs. 2 Nr. 5: „Kulturlandschaften sind zu erhalten und 
zu entwickeln. Historisch geprägte und gewachsene Kulturland-
schaften sind in ihren prägenden Merkmalen und mit ihren Kul-
tur- und Naturdenkmälern zu erhalten." 

Aus kulturlandschaftlicher Sicht sind für den Landschaftsverband 
Rheinland folgende Untersuchungsgegenstände bedeutsam; 

• die im § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB aufgelisteten Belange der Bau-
kultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die erhal-
tenswerten Ortsteile, Straßen und Plätze von geschichtlicher, 

 

Das Schutzgut ist in Kapitel 7.8 des Umweltberichts ausge-
führt. Es wird festgestellt, dass die Ziele zur Kulturland-
schaftspflege gemäß des kulturlandschaftlichen Fachbei-
trag zur Landesentwicklungsplanung in Nordrhein-
Westfalen (20073) und die im Fachbeitrag Kulturlandschaft 
zum Regionalplan Düsseldorf (2013) ausgewiesenen Kul-
turlandschaftsbereiche (KLB) nicht negativ berührt sind.  

 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis genom-
men 
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künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung und die Gestal-
tung des Orts- und Landschaftsbildes, 

• die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB genannte Landschaftspflege 
sowie die ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz nach § 
la Abs. 2 und 3 BauGB und  

• die in § 1 Abs. 4 Nr. 1 BNatSchG geforderte Bewahrung histo-
risch gewachsener Kulturlandschaften zur dauerhaften Siche-
rung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungs-
wertes von Natur und Landschaft. 

Übergreifend regelt das ROG §2 Abs. 2 Nr, 5: „Kulturlandschaf-
ten sind zu erhalten und zu entwickeln. Historisch geprägte und 
gewachsene Kulturlandschaften sind in ihren prägenden Merk-
malen und mit ihren Kultur- und Naturdenkmälern zu erhalten." 
1 Raumordnungsgesetz vorn 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 
2986), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 15 des Gesetzes 
vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) 
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 Anmerkungen zur Darstellung der Umweltbelange 

In Kapitel 6 der Begründung zur 64. Flächennutzungsplanände-
rung wird kurz auf einschlägige Fachgesetze hingewiesen. In 
einem Umweltbericht gibt es üblicherweise eine tabellarische 
Aufstellung von Zielen des Umweltschutzes, die für das Vorha-
ben von Bedeutung sind. Hier werden die für die Belange des 
Umweltschutzes relevanten Ziele der Fachgesetze und Fach-
pläne gelistet. Eine solche Aufstellung ist in den Begründungen 
nicht enthalten. Aus Sicht der Kulturlandschaftspflege und mit 
Bezug zur historischen Kulturlandschaft wird grundsätzlich gebe-
ten, auch auf die folgenden Gesetze zu verweisen. 
 

Schutzgut Zu berücksichtigende Gesetze und Verord-
nungen 

Kulturelle 
s Erb e 
(vorm. :        
Kultur - und 
Sachgüter 
) 

Bauge-
setzbuch 
(Stan d      
Juli 
2017 ) 

Berücksichtigung de r Belange de r 
Baukultur, de s Denkmalschutze s   
und de r Denkmalpflege, de r erhal-
tenswerten Ortstei le, Straße n und 
Plätz e von geschichtl icher, künstleri-
scher und städtebaulicher   Bedeutung 
und de r Gestal tung de s Orts und 
Landschaftsbilde s ( §  1  Abs .  6 Nr.5) ; 
Berücksichtigung umweltbezogene r  
Auswirkungen n  au f Kulturgüter und  
sonstig e  Sachgüter (§ 1  Abs .  6  Nr.  
7d) 

Das Schutzgut ist in Kapitel 7.8 des Umweltberichts ausge-
führt. Es wird festgestellt, dass die Ziele zur Kulturland-
schaftspflege gemäß des kulturlandschaftlichen Fachbei-
trag zur Landesentwicklungsplanung in Nordrhein-
Westfalen (20073) und die im Fachbeitrag Kulturlandschaft 
zum Regionalplan Düsseldorf (2013) ausgewiesenen Kul-
turlandschaftsbereiche (KLB) nicht negativ berührt sind. 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis genom-
men 
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 Bun-
desna
tur-
schut
zge-
setz 
(Stan
d 
07/20
17) 

Bewahrung h i s t o r i s ch g e w a c h -
s e n e r  K u l t u r l a n d s c h a f t e n , auch 
mi t ihre n Kultur- , Bau  und Boden-
denkmälern vor Verunstal tung , 

f 

Zersiedelung und sonstigen Beein-
trächtigungen (§  1  Abs . 4 Nr.  1) 

 Landes-
denmal-
schutz-
geset z       
(Stan d 
11/2016 ) 

Denkmäler sin d z u schützen, z u pf le-
gen, sinnvoll z u nutzen und wissen-
schaftl ich z  u erforschen; bei öffentli-
chen Planungen und Maßnahmen sin 
d di e Belang e de s Denkmalschutzes 
und de r Denkmalpflege angemessen  
z u berücksichtige n (§1  Abs .1 und 3 ) 

 UVP G       
(Stan d 
08.09.20
17 ) 

„Schutzgüter i m Sinnes de s Gesetzes 
sin d [...]   4.   kulturelles   Erbe   und   
sonstig e   Sachgüter. " (§ 2 (1) ,  4) 

Eine Beschränkung der Prüfung auf denkmalrechtlich geschütz-
te Bau- und / oder Bodendenkmäler ist nicht ausreichend, da 
Denkmäler lediglich einen Teil des kulturellen Erbes darstellen. 
Bei der Betrachtung des Schutzguts Kulturelles Erbe muss der 
Blick immer über die Denkmäler hinausgehen. 

 Zur Erläuterung: In der Neufassung des UVPG vom 8.9.2017 
wurde unter anderem der Schutzgüterbegriff überarbeitet. In § 2 
(1), 4 heißt es jetzt: „Schutzgüter im Sinnes des Gesetzes sind 
[...] 4. kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter." Diese inhaltliche 

Das Schutzgut ist in Kapitel 7.8 des Umweltberichts ausge-
führt. Es wird festgestellt, dass die Ziele zur Kulturland-
schaftspflege gemäß des kulturlandschaftlichen Fachbei-
trag zur Landesentwicklungsplanung in Nordrhein-
Westfalen (20073) und die im Fachbeitrag Kulturlandschaft 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis genom-
men 
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Weitung des Begriffs bedeutet, dass nun nicht mehr nur das 
materielle Gut bzw. das dinglich fassbare kulturelle Erbe bzw. 
eingetragene Denkmal Berücksichtigung finden muss, sondern 
darüberhinausgehende kulturelle, d.h. insbesondere auch flä-
chenwirksame Äußerungen (z.B. historische Kulturlandschaften) 
sowie das immaterielle Kulturerbe (vgl. Punkt 4. b) der Anlage 4 
des UVP Berichts für die Umweltverträglichkeitsprüfung).2 Histo-
rische Kulturlandschaften und Kulturlandschaftselemente prägen 
als Bestandteile des landschaftlichen kultureilen Erbes in ihrer 
Gesamtheit den Landschaftsraum. Ihre wertgebenden Merkmale 
(Elemente, Strukturen) unterliegen nicht zwangsläufig einem 
spezifischen Schutzstatus, so dass die Auswirkungen eines 
Planvorhabens auf die historischen Kulturlandschaften insge-
samt und auf ihre wertgebenden Merkmale in einem Umweltbe-
richt ermittelt werden müssen. 

Die Anwendung des neuen UVPG wird auch für bereits begon-
nene Verfahren vielfach bereits empfohlen. 
2 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 
24.2.2010, zuletzt geändert durch Art. 2 G vom 8.9.2017 

zum Regionalplan Düsseldorf (2013) ausgewiesenen Kul-
turlandschaftsbereiche (KLB) nicht negativ berührt sind. 

 Für die 64. Änderung des Flächennutzungsplanes ist aus der 
Fachsicht Kulturlandschaftspflege zu überprüfen, ob sich Beein-
trächtigungen für die im kulturlandschaftlichen Fachbeitrag zur 
Landesentwicklungsplanung in Nordrhein-Westfalen (20073)und 
im Fachbeitrag Kulturlandschaft zum Regionalplan Düsseldorf 
(20134) ausgewiesenen historischen Kulturlandschaftsbereiche 
(KLB) ergeben. Dies ist im vorliegenden Fall nicht erfolgt. 
3 Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Landschaftsverband 
Rheinland (2007): Kulturlandschaftlicher Fachbeitrag zur Lan-
desplanung in Nordrhein-Westfalen". Münster, Köln (Download: 
https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/kultur/kulturlandschaft/kulturl
andschaftsentwicklungnrw/dokumente 190/LEP Gesamtes Gut-
achten.pdf) 
4 Landschaftsverband Rheinland (2016): Fachbeitrag Kultur-
landschaft zum Regionalplan Köln - Erhaltende Kulturland-
schaftsentwicklung". Köln (Download: 

Das Schutzgut ist in Kapitel 7.8 des Umweltberichts ausge-
führt. Es wird festgestellt, dass die Ziele zur Kulturland-
schaftspflege gemäß des kulturlandschaftlichen Fachbei-
trag zur Landesentwicklungsplanung in Nordrhein-
Westfalen (20073) und die im Fachbeitrag Kulturlandschaft 
zum Regionalplan Düsseldorf (2013) ausgewiesenen Kul-
turlandschaftsbereiche (KLB) nicht negativ berührt sind. 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis genom-
men 
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https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/kultur/kulturlandschaft/kulturl
andschaftsentwicklungnrw/dokumente 190/LVR Fachbeitrag 
Kulturlandschaft zum RegionalplanDuesseldorf.pdf) 

 Nach Prüfung der mit Schreiben vom 09.06.2018 zur Verfügung 
gestellten Unterlagen werden gegen die Planung aus kulturland-
schaftlicher Sicht dennoch keine Bedenken erhoben, da keine 
der im Fachbeitrag Kulturlandschaft zum Regionalplan Köln 
(2016) beschriebenen Kulturlandschaftsbereiche berührt werden 
und zum jetzigen Kenntnisstand auch auf der nachgelagerten 
Maßstabsebene keine Betroffenheit der historischen Kulturland-
schaft erkennbar ist. Die Stellungnahmen des LVR-Amts für 
Bodendenkmalpflege und Denkmalpflege im Rheinland sind von 
dieser Aussage unabhängig zu beachten. 

Bei nachfolgenden Planungen bitte ich zu berücksichtigen, dass 
die wertgebenden Elemente der in den oben genannten Gutach-
ten ausgewiesenen Kulturlandschaftsbereiche entsprechend zu 
würdigen sind. 

Für künftige Planungsverfahren möchte ich als Informationsquel-
le für Flächenbewertungen zudem auf das Portal LVR-KuLaDig 
hinweisen (https://www.kuladlg.lvr.de/). Dort finden sich neben 
den Kulturlandschaften Nordrhein-Westfalens und den histori-
schen Kulturlandschaftsbereichen auch Informationen zur histo-
rischen Kulturlandschaft und zum landschaftlichen kulturellen 
Erbe allgemein, die bei der Einschätzung der kulturhistorischen 
Bedeutung von Objekten und von Eingriffsauswirkungen hilfreich 
sein können. 

Für Fragen und Beratung stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Das Ergebnis der Prüfung wird zur Kenntnis genommen 
und begrüßt.  

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis genom-
men 

T16 NABU Bezirksverband Krefeld/Viersen vom 14.08.2018 

 … zur 64. Änderung des Flächennutzungsplans zur Ausweisung 
eines Bestattungswalds im Elmpter Wald haben wir folgende 
Bedenken. 

Grundsätzlich befürworten wir die "naturnahe" Bestattungsform 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Träger die Aus-
weisung des Bestattungswaldes begrüßt. 

Flächen, die in der Gemeinde Niederkrüchten in der erfor-
derlichen Flächengröße, der Verfügbarkeit für die Kommu-

Die Bedenken werden 
zur Kenntnis genom-
men. 
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in einem Friedwald. Diese sollte jedoch ortsnah angesiedelt 
sein, um die Beeinträchtigungen durch eine zusätzliche Er-
schließung und durch die regelmäßige Nutzung möglichst aus 
den schutzwürdigen Bereichen des Elmpter Waldes herauszu-
halten. Auch gehen wir davon aus, dass der Bestattungswald 
aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht erheblich und re-
gelmäßig "aufgeräumt" werden muss, das heißt, immer mal wie-
der werden Bäume entfernt, Totholz beseitigt etc. Auch aus 
Gründen der Zugänglichkeit beispielsweise für gehbehinderte 
Menschen wird mit Sicherheit zumindest stellenweise die 
Strauchschicht beseitigt und der Boden offengehalten werden. 

ne selbst und in der zeitlich dauerhaften Abwicklung zur 
Verfügung stehen müssen, sind siedlungsnah an den Orts-
lagen(-rändern) nicht gegeben. 

Die notwendigen Bewirtschaftungen innerhalb der Waldflä-
chen sind räumlich stark begrenzt und zudem extensiv in 
ihrer Durchführung. Die Waldeigenschaften und wesentli-
chen -potentiale können jederzeit gewahrt bleiben und ge-
sichert werden. 

Die örtlichen Laubwaldbestände im Geltungsbereich weisen 
in den wesentlichen Zielflächen zur Ausweisung von Be-
stattungsbäume bereits jetzt kaum oder keine Strauch-
schicht auf; von daher ist eine Befürchtung der besonderen 
Inanspruchnahme dieser Gehölze nicht gegeben und jeder-
zeit vermeidbar und kann eingeschränkt werden. 

 Unmittelbar an die Siedlung Alte Zollstraße schließen sich große 
geeignete Wälder an, die mit einem großen Parkplatz (Wald-
straße) hervorragend erschlossen sind. 

Die Waldflächen im Bereich anschließend an die Siedlung 
stellen keine grundsätzlich geeigneten Waldflächen dar, da 
die Verfügbarkeit und Zugriffsmöglichkeit für den Träger der 
Friedhofsanlage nicht gegebenen ist und die Verteilung von 
geeigneten Bestattungsbäume zeitlich und räumlich weni-
ger günstig erscheint als die der Vorzugsflächen gemäß der 
64. FNP-Änderung 

Die Anregung wird zur 
Kenntnis genommen.  

 

 In der vorliegenden Planung reicht der Bestattungswald dage-
gen bis unmittelbar an die Abgrabung "Maasterasse" heran, mit 
wertvollen Lebensräumen und Brutvorkommen störungsemp-
findlicher Vogelarten wie Ziegenmelker, Uhu, Waldschnepfe, 
Neuntöter und vielen anderen. Dieser Bereich sollte keinesfalls 
zum Friedwald ausgewiesen werden. Auch der Bereich zwi-
schen 3. und 4. Bahn weist solche störungsempfindlichen Brut-
vorkommen wie Ziegenmelker, Waldschnepfe und Wespenbus-
sard auf und grenzt unmittelbar an große Ausgleichsmaßnah-
men zum Bau der A52. Hier eine neue Erschließung mit Verkehr 
und Parkplatz mitten rein zu legen, halten wir aus Naturschutz-
sicht nicht für vertretbar. Die Erschließung sollte sich an den 
vorhandenen jetzt schon öffentlich freigegebenen Straßen und 
Parkplätzen orientieren. Dementsprechend sollte der Bereich 

Der Geltungsbereich der 64. Änderung des FNP ist zur 
Offenlage verkleinert worden und reicht nicht mehr an die 
Abgrabung heran. Der Anregung wird insofern gefolgt. Ar-
tenschutzrechtliche Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 
und 5 BNatSchG liegen gemäß artenschutzrechtlichem 
Fachbeitrag nicht vor. Flächen, die in der Gemeinde Nie-
derkrüchten in der erforderlichen Flächengröße, der Ver-
fügbarkeit für die Kommune selbst und in der zeitlich dau-
erhaften Abwicklung zur Verfügung stehen müssen, sind 
siedlungsnah an den Ortslagen(-rändern) nicht gegeben. 
Der Standort hat eine gute Anbindung über eine öffentliche 
Straße. Eine Erschließung über eine bestehende, gut aus-
gebaute Forststraße ist problemlos möglich. An diesem 

Der Anregung zum 
Abrücken von der Ab-
grabung „Maasterras-
se“ wird gefolgt. Den 
weiteren Bedenken 
wird nicht gefolgt. 



64. Änderung des Flächennutzungsplanes „Bestattungswald“ der Gemeinde Niederkrüchten – Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB  

37 
 

ID Nr. Schreiben vom, Datum, Inhalt der Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

des Bestattungswalds nach Osten verlagert werden. Standort können mit Schotter befestigte Stellplatzflächen 
für ca. 15 PKW auf vorhandenen holzbodenfreien Flächen 
parallel zum Hauptforstweg errichtet werden.  In der Prog-
nose der zu erwartenden Beisetzungen unter Maßgabe der 
Umfeldes und des Einzugsbereiches werden mittelfristig 
etwa 1-2 Beisetzungen pro Woche im Jahresmittel zu er-
warten sein (50 -75 Beisetzungen im Jahr). Durchschnittlich 
nehmen gemäß bisherigen Erfahrungen weniger als 10 
Gäste an einer Waldbestattung teil. Die Anzahl der Besu-
che von den Angehörigen entspricht demnach schätzungs-
weise der Anzahl der Gäste bei den Beisetzungen. Unter 
Maßgabe dieses Erwartungshorizontes der Anzahl von 
Beisetzungen wird erwartet, dass im Mittel alle drei Tage 
„Baumauswahltermine“ der Nutzer bzw. der Angehörigen 
anzunehmen sind (ca. 100 - 125 Termine pro Jahr). An 
einem derartigen Auswahltermin werden gemäß bisheriger 
einschlägiger Erfahrungen neben einem Mitarbeiter des 
Betreibers durchschnittlich zwei Personen teilnehmen.  

Des Weiteren ist zu erwarten, dass im Mittel alle 14 Tage 
vom geschulten Personal anderthalb stündige Waldführun-
gen im geplanten Bestattungswald angeboten und durchge-
führt werden. Hierbei wird die Personenanzahl auf maximal 
20 Teilnehmer begrenzt sein.  

Im Sinne dieser Erwartungen aus der Prognose der Anzahl 
der Bestattungen und den weiteren, den Betrieb des Be-
stattungswaldes begleitenden Abläufe kann davon ausge-
gangen werden, dass sich die Anzahl der „Waldbesucher“ 
in dem genutzten Waldstück von der heutigen Frequenz pro 
Tag um ca. 7-8 Personen pro im Mittel erhöht. Mit der 
Widmung eines Bestattungswald-Standortes erhöht sich 
folglich der Gesamt-Besucherverkehr nur unwesentlich. 
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T17a NEW AG vom 19.07.2018 

 … im Namen der NEW-Gruppe haben wir Ihre Anfrage weiterge-
leitet, prüfen lassen und folgende Rückmeldung erhalten: 

NEW Netz GmbH                               keine Bedenken 

Stephan Thönnissen 

Stephan.Thoennissen@new-netz-gmbh.de 

Tel.:02451-624 6427 

WestVerkehr GmbH                           keine Bedenken 

Miriam Nieren 

Miriam.Nieren@west-verkehr.de 

Tel.:02431-6813 

 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens NEW Netz 
GmbH keine Bedenken gegenüber der Planung bestehen.
 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens West Ver-
kehr GmbH keine Bedenken gegenüber der Planung be-
stehen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen 

T17b NEW Netz GmbH vom 08.01.2020   

 … im Namen der NEW-Gruppe haben wir Ihre Anfrage weiterge-
leitet, prüfen lassen und folgende Rückmeldung erhalten: 

NEW Netz GmbH                                 keine Bedenken 
Wolfgang Rodenbücher 
Wolfgang.Rodenbuecher@new-netz.de 
Tel.:02451-624 6424 
 
WestVerkehr GmbH                             keine Bedenken 
Miriam Nieren 
Miriam.Nieren@west-verkehr.de 
Tel.:02431-6813 
 
 
 
 
 

 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens NEW Netz 
GmbH keine Bedenken gegenüber der Planung bestehen.
 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens West Ver-
kehr GmbH keine Bedenken gegenüber der Planung be-
stehen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen 
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T18 PLEdoc GmbH vom 17.07.2018 

 … mit Bezug auf Ihre o.g. Maßnahme teilen wir Ihnen Nachfol-
gendes mit. 

Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan mar-
kierte Bereich. Dort dargestellte Leitungsverläufe dienen nur zur 
groben Übersicht. 

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbe-
reichs bedarf immer einer erneuten Abstimmung mit uns. 

Von uns verwaltete Versorgungsanlagen der nachstehend auf-
geführten Eigentümer bzw. Betreiber sind von der geplanten 
Maßnahme nicht betroffen: 

 Open Grid Europe GmbH, Essen 

 Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 

 Ferngas Nordbayern GmbH (FGN), Netzbetrieb Nord-
bayern, Schwaig bei Nürnberg 

 Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (ME-
GAL), Essen 

 Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft 
mbH (METG), Essen 

• Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesell-
schaft mbH & Co. KG (NETG), Dortmund 

• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), 
Essen 

• GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft 
deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & 
Co. KG, Straelen (hier Solotrassen in Zustän-
digkeit der PLEdoc GmbH) 

• Viatel GmbH, Frankfurt 

Diese Auskunft bezieht sich ausschließlich auf die Versorgungs-

Die Ergebnisse der Darlegungen und die Hinweise werden 
zur Kenntnis genommen 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis genom-
men 
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anlagen der hier aufgelisteten Versorgungsunternehmen. Aus-
künfte zu Anlagen sonstiger Netzbetreiber sind bei den jeweili-
gen Versorgungsunternehmen bzw. Konzerngesellschaften oder 
Regionalcentern gesondert einzuholen. 

Hinsichtlich der Maßnahmen zum Ausgleich und zum Ersatz der 
Eingriffsfolgen entnehmen wir den Unterlagen, dass die Kom-
pensationsmaßnahmen erst im weiteren Verfahren festgelegt 
werden bzw. keine Erwähnung finden. 

Wir weisen darauf hin, dass durch die Festsetzung planexterner 
Ausgleichsflächen eine Betroffenheit von uns verwalteter Ver-
sorgungseinrichtungen nicht auszuschließen ist. Wir bitten um 
Mitteilung der planexternen Flächen bzw. um weitere Beteiligung 
an diesem Verfahren. 

T19 Deutsche Telekom Technik GmbH vom 13.08.2018 

 … gegen die Änderung des Flächennutzungsplanes haben wir 
keine Bedenken. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegenüber der Pla-
nung keine Einwände bestehen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen 

T20a Unitymedia NRW GmbH vom 02.08.2018 

 … vielen Dank für Ihre Informationen. 

Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte 
geben Sie dabei immer unsere oben stehende Vorgangsnum-
mer an. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegenüber der Pla-
nung keine Einwände bestehen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen 

T20b Unitymedia NRW GmbH vom 17.01.2019 

 …vielen Dank für Ihre Informationen. 

Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte 
geben Sie dabei immer unsere oben stehende Vorgangsnum-

Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegenüber der Pla-
nung keine Einwände bestehen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen 
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mer an. 

T21a Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH vom 16.08.2018 

 … wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 29.06.2018. 

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Kabel 
Deutschland GmbH gegen die von Ihnen geplante Baumaß-
nahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich 

befinden sich keine Telekommunikationsanlagen unseres Unter-
nehmens. Eine 

Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist unsererseits 
derzeit nicht geplant. 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegenüber der Pla-
nung keine Einwände geltend gemacht werden. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen 

T21b Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH vom 20.01.2020 

 … wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 02.12.2019. 

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Kabel 
Deutschland GmbH gegen die von Ihnen geplante Baumaß-
nahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich befinden 
sich keine Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. 
Eine Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist unse-
rerseits derzeit nicht geplant. 

Bitte beachten Sie: 

Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitverle-
gung, Baufeldfreimachung, etc. oder eine Koordinie-
rung/Abstimmung zum weiteren Vorgehen, dass Vodafone und 
Unitymedia trotz der Fusion hier noch separat Stellung nehmen. 
Demnach gelten weiterhin die bisherigen Kommunikationswege. 
Wir bitten dies für die nächsten Monate zu bedenken und zu 
entschuldigen. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegenüber der Pla-
nung keine Einwände geltend gemacht werden. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen 
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T22a Stadt Wegberg vom 10.07.2018 

 … zu den oben genannten Planungen werden von Seiten der 
Stadt Wegberg keine Anregungen vorgebracht. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass zu der Planung kei-
ne Anregungen vorgebracht werden. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen 

T22b Stadt Wegberg vom 20.01.2020 

 … gegen das oben genannte Bauleitplanverfahren bestehen von 
Seiten der Stadt Wegberg keine Bedenken. 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegenüber der Pla-
nung keine Bedenken bestehen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen 

T23a Westnetz vom 09.07.2018 

 …vielen Dank für Ihre Anfrage auf Überlassung von Planunter-
lagen im Zuständigkeitsbereich der Westnetz GmbH. 

Ihre Planwerksinformationen und weitere wichtige Hinweise 
erhalten Sie über den angefügten Link. 

Dieser steht Ihnen 7 Tage zu Verfügung. 

Download-Link: 

http://planauskunft.westnetz.de/downloadprint.php? 
1531123941751 -287e7c45-1644-4e 1 f-a2d0-7bea806731 c4 

entfällt Die Hinweise werden 
zur Kenntnis genom-
men 

 … vielen Dank für Ihre Anfrage auf Überlassung von Bestands-
planunterlagen für den oben genannten Bereich. 

Es sind keine Anlagen bzw. Leitungen des Verteilnetzes der 
Westnetz GmbH betroffen. 

Sollten Anlagen des Stromversorgungs-Übertragungsnetzes 
betroffen sein, erhalten Sie ein gesondertes Beiblatt im Anhang 
dieses Schreibens. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur 
Verfügung. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass durch das Vorhaben 
keine Anlagen bzw. Leitungen der Westnetz GmbH betrof-
fen sind. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen 
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Technische Meldeannahme (TMA) 0800 93786389* (Stichwort: 
TECHNIK oder PLANAUSKUNFT) 

Die v.g. Rufnummer steht während der üblichen Geschäftszeiten 
(Mo.-Do. 07:30-15:30 Uhr, Fr. 07:30-13:00 

Uhr) zur Verfügung. Außerhalb dieser Zeiten ist in dringenden 
Fällen der Kontakt über die u.a. Störungsannahme Gas möglich. 

Beschädigungen der Versorgungseinrichtungen sind unverzüg-
lich der Störungsannahme der Westnetz GmbH zu melden I 

Störungsannahme Strom, Wasser, Wärme, Telekommunikation, 
Straßenbeleuchtung: 

08004112244 Kostenlos 

Störungsannahme Gas: 

0800 0793427 Kostenlos 

T23b Westnetz GmbH vom 09.12.019 

 … vielen Dank für Ihre Anfrage. 

Anbei erhalten Sie die angeforderten Planunterlagen. Über den 
Downloadlink können Sie diese 21 Tage lang herunterladen. 

Danach werden sie aus unserem Downloadbereich entfernt. 

Sofern Sie die Unterlagen nicht bereits heruntergeladen haben, 
steht Ihnen folgender Link zur Verfügung: 

Siehe link im PDF-Dokument 

Um den Download zu starten klicken Sie bitte auf den Link, oder 
kopieren Sie diesen in die Adresszeile Ihres Browsers. 

entfällt Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen 

 … vielen Dank für Ihre Anfrage auf Überlassung von Bestands-
planunterlagen für den oben genannten Bereich. 

Es sind keine Anlagen bzw. Leitungen des Verteilnetzes der 
Westnetz GmbH betroffen. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass durch das Vorhaben 
keine Anlagen bzw. Leitungen der Westnetz GmbH betrof-
fen sind. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-
nommen 
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Sollten Anlagen des Stromversorgungs-Übertragungsnetzes 
betroffen sein, erhalten Sie ein gesondertes Beiblatt im Anhang 
dieses Schreibens. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur 
Verfügung. 

Technische Meldeannahme (TMA) 0800 93786389* (Stichwort: 
TECHNIK oder PLANAUSKUNFT) 

Die v.g. Rufnummer steht während der üblichen Geschäftszeiten 
(Mo.-Do. 07:30-15:30 Uhr, Fr. 07:30-13:00 Uhr) zur Verfügung. 
Außerhalb dieser Zeiten ist in dringenden Fällen der Kontakt 
über die u.a. Störungsannahme Gas möglich. 

Beschädigungen der Versorgungseinrichtungen sind unverzüg-
lich der Störungsannahme der Westnetz GmbH zu melden! 

Störungsannahme Strom, Wasser, Wärme, Telekommunikation, 
Straßenbeleuchtung:  08004112244 Kostenlos 

Störungsannahme Gas:  0800 0793427 Kostenlos 
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Interreg-Projekt SharEuregio 

 

Sachverhalt: 

Der Kreis Viersen engagiert sich im Interreg-Projekt SharEuregio. Über das gemeinsame Inte-

grierte Klimaschutzkonzept mit dem Kreis Viersen, den Städten Tönisvorst und Viersen sowie 

der Gemeinde Grefrath (IKK) ist die Verwaltung über das Projekt informiert und hat grundsätz-

lich Interesse an der Teilnahme bekundet. Eine entsprechende Mitteilung ist im Planungs-, Ver-

kehrs- und Umweltausschuss am 02. September 2019 erfolgt.  

Die Stadt Venlo hat sich als Lead-Partner im Projekt gemeinsam mit der Stadt Roermond, dem 

Kreis Viersen (inkl. WFG Kreis Viersen) und der Stadt Mönchengladbach (inkl. WFMG) das Ziel 

gesetzt, ein flexibles sowie elektromobiles Sharingmodell für Autos und Fahrräder in der Region 

aufzubauen. Auf deutscher Seite begleitet die NEW in technischer Hinsicht das Projekt. Die 

niederländischen Pendants sind die Unternehmen EMTB und GreenFlux. Die FH Aachen be-

treut das Projekt wissenschaftlich. Vertragspartner der Gemeinde Niederkrüchten wäre die 

NEW AG. 

Um auch grenzüberschreitende Fahrten in der Gebietskulisse zu ermöglichen, soll ein einheitli-

ches Buchungs- und Abrechnungssystem via App eingeführt werden.  

In einem ersten Schritt sollen private und öffentliche Institutionen (Anwendungspartner) die 

Möglichkeit erhalten, ihren Fuhrpark um elektrische Sharing-Fahrzeuge (PKW, keine Transpor-

ter) aus dem SharEuregio-Pool zu erweitern bzw. erstmalig einen solchen Fuhrpark aufzubau-

en. Die Projektpartner haben sich in der Ausgestaltung auf ein Ankermieter-Modell geeinigt: Der 
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Anwender zahlt eine Monatsmindestmiete/Pauschale einschließlich eines Kontingents an Freiki-

lometern. Darüber hinaus gehende Fahrten werden kilometerscharf abgerechnet. Dem Kern-

anwender stehen die Fahrzeuge zu einer abgestimmten Kernzeit als Dienstfahrzeuge zur Ver-

fügung.  

In einem zweiten Schritt soll es auch Bürgern ermöglicht werden, die Fahrzeuge außerhalb der 

Dienstzeiten der privaten / öffentlichen Institutionen für Privatfahrten zu nutzen. Das detaillierte 

Preismodell dazu wird zurzeit noch erarbeitet. Ebenso sind noch rechtliche und technische Fra-

gen zur grenzüberschreitenden Kompatibilität zu klären.   

Der Projektstart erfolgt mit ca. 40 E-Autos in der gesamten Gebietskulisse. Für den Kreis Vier-

sen stehen in diesem ersten Schritt maximal 10 E-Autos im Kreisgebiet zur Verfügung. Die ent-

sprechenden Informationen können der beigefügten Präsentation entnommen werden. Die Ge-

meinde Niederkrüchten würde zunächst ein Fahrzeug der Marke Renault ZOE erhalten, wel-

ches während der Dienstzeit im Rathaus als Dienstfahrzeug zur Verfügung stehen soll. Bei ei-

ner Vertragslaufzeit von 24 Monaten betrüge der monatliche Mietpreis 385,00 Euro netto. Darin 

enthalten wären 1.100 Freikilometer. Jeder darüber hinaus gehende Fahrkilometer würde mit 

35 Cent netto abgerechnet.  

Das Projekt ist durch die Zentrale Vergabestelle des Kreises Viersen geprüft worden. Für die 

geplanten Nutzungsverträge ist demnach eine Verhandlungsvergabe auf Grundlage des § 8 

Abs.4 Ziff. 10 Unterschwellenverordnung (UVgO) zulässig. Die UVgO gilt für Aufträge unter den 

geltenden EU-Schwellenwerten. In Verbindung mit § 12 Abs. 3 UVgO ist es hierbei nicht erfor-

derlich, weitere Angebote einzuholen. § 8 Abs.4 Ziff.10 UVgO ermöglicht die Vergabe an ein 

bestimmtes Unternehmen, wenn „die Leistung nur von einem bestimmten Unternehmen er-

bracht und bereitgestellt werden kann.“ Diese Regelung setzt voraus, dass aus objektiven 

Gründen ein Wettbewerb nicht besteht, weil aufgrund bestimmter äußerer Umstände nur ein 

Anbieter/ Unternehmen für die Leistungserbringung in Betracht kommt. 

Dies dürfte im vorliegenden Fall zu bejahen sein. Es gibt derzeit keine gleichwertigen Alterna-

tivangebote für die hier betroffene Region/ den Kreis Viersen, die den Leistungsbesonderheiten 

des SharEuregio-Projektes in konzeptioneller, organisatorischer und tatsächlicher Hinsicht ent-

sprechen. Folgende Leistungsmerkmale kennzeichnen die Besonderheit/ den Alleinstellungs-

charakter der Leistung: 

 Bislang gibt es noch kein grenzüberschreitendes, rein elektrisches Car- und Bikesha-

ringssystem, das zudem sowohl reine Dienstfahrten als auch eine Nutzung durch die Öf-

fentlichkeit (im zweiten Schritt) ermöglicht. Es geht um die - wissenschaftlich begleitete- 

Entwicklung eines neuen Mobilitätsansatzes. Das Ziel ist ein "elektrisches FLEXShare-

System" (eine auf die individuelle Raumsituation bezogene Mischung aus stationärem 
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E-Sharingangebot mit free-floating), welches grenzüberschreitend und auch in ländlicher 

geprägten Siedlungsbereichen funktionieren soll. 

 Zurzeit sind die dafür benötigten Strukturen in Deutschland und den Niederlanden noch 

nicht kompatibel. Das betrifft sehr unterschiedliche Bereiche von der Technik (Ladeinfra-

struktur/Säulen, Ladekarten) über die notwendigen Apps (Buchung, Sharing, Schnittstel-

len, Roaming, Abrechnung) bis hin zu rechtlichen und steuerlichen Hürden (z.B. Eich-

recht).  

 In den Autos wird eine spezielle In-Car-Technologie benötigt, die im Rahmen des För-

derprojekts eingebaut wird. 

 
Dieses Konzept wird nun in der Praxis als Pilot entwickelt. Mit den praktischen Erfahrungswer-

ten sollen letztlich übertragbare Konzepte abgeleitet werden, die dann auch anderen Regionen 

als Vorbild dienen können. 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung wird beauftragt, am Interreg-Projekt SharEuregio zunächst für 24 Monate teilzu-

nehmen und einen entsprechenden Nutzungsvertrag mit der NEW AG für ein Fahrzeug der 

Marke Renault ZOE, zu einem monatlichen Mietpreis von 385,00 Euro netto, bei 1.100 Freikil-

ometern und darüber hinaus 35 Cent netto je Kilometer, abzuschließen. 

 
 

 

 

Anlage(n): 

1. Projektpräsentation 
2. Produktblatt 
 

 

gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☒ Nein ☐ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☒ Nein ☐ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkon-
to: 

 
1.100.01.01.02.01/54220000 

Kosten der Maßnahme in Euro 385,00 Euro netto/Monat (458,15 Euro brutto) 
zzgl. evtl. Kostenpauschale von 35,00 Cent/km 
netto bei Fahrleistung über 1.100 km/Monat 

Folgekosten in Euro 9.240,00 Euro netto bei Laufzeit 24 Monate  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☒ 



SHAREuregio 

Erstinformationen für potenzielle Anwendungspartner 

Kreis Viersen, Stand 05.02.2020



Wer und warum?
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� (Grenz-) Pendlerverkehre 
nehmen zu

� ÖPNV-Angebot ausbaufähig, 
insbesondere in ländlicheren 
Regionen 

� Steigender Bedarf an 
flexiblen und nachhaltigeren 
Mobilitätsangeboten

� E-Mobilität und Carsharing in 
NL weiter verbreitet

Mönchengladbach

Kreis Viersen

Venlo

Roermond

720.000 EW



Projekt SHAREuregio
• Ziel: 

Grenzüberschreitendes E-Car- und E-Bike-Sharing-System 
entwickeln, erproben und langfristig etablieren (Pilotprojekt)

• Optimum „FlexSHARE“: 
Mischung aus stationsbasierten und free-floating Angeboten 
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Projektpartner: Kreis Viersen, WFG Kreis Viersen, Stadt Mönchengladbach, WFMG, Gemeente
Venlo, Gemeente Roermond, NEW, emtb/GoodMoovs, Greenflux Assets BV, FH Aachen



Projekt SHAREuregio
• 100% elektrisch

• Buchungsapp, Sharingplattform und Ladeinfrastruktur 

• Start mit 40 E-Autos und 40 E-Bikes, davon je 10 für den Kreis Viersen

• 1. Schritt: Autos und Fahrräder stehen Unternehmen und öffentlichen 
Institutionen für Dienstfahrten zur Verfügung

• 2. Schritt (nach ca. 6-9 Monaten): 
Nutzung auch durch Mitarbeiter privat und die Öffentlichkeit
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Angebot Renault ZOE
• 52 kWh-Batterie

• 80 kW Motorleistung

• Reichweite bis 395 km

• 3-Phasen-AC-Schnellladesystem 

• 1.100 Freikilometer pro Monat 
(jeder km darüber 35 Ct. netto) 

• Monatliche Abrechnung der Mobilitätskosten

• Später: Nutzung der Fahrzeuge auch durch 
Privatanwender � Festlegung fester Geschäftszeiten 
mit ausschließlicher Verfügbarkeit für Kernanwender
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E-Bikes/Speed-Pedelecs

• Kontinuierliche All-in-Versicherung (auch Diebstahl)

• Keine zeitliche oder räumliche Begrenzung während des 
Gebrauchs

• Bei Nutzung durch Personen außerhalb des Ankermieters ist 
Vorsicht geboten: Öffentlicher Raum >> anfälliger für Diebstahl 
und Vandalismus
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Ladesäulen und Parkraum
• Preis inklusive Ladepunkt

• Auswahl zwischen „intelligenten“ Wallboxen und Ladesäulen

• Betrieb, Service und Stromlieferung über den Projektpartner 
NEW (oder Sondervereinbarung mit örtlichem Stadtwerk o.ä.) 

• Lademöglichkeit exklusiv für die SHAREuregio-Fahrzeuge 

• 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche zugänglich 

• Parkraum wird vom Anwendungspartner gestellt und bewirtschaftet

• Beschilderung und Bodenmarkierung durch Anwendungspartner

• Ladesäule Zweckbindungsfrist 10 Jahre 
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Vorteile des E-Car-Sharings für Flottenbetreiber

• Pilotprojekt E-Mobilität und Sharing im Kreis Viersen: 
Pionierarbeit, Imagepflege 

• Verbreitung „neuer“ Mobilitätsformen 

• Schnelle Buchbarkeit / Aushändigung der Fahrzeuge per App 

• "Rundum-Sorglos-Paket" 

• Angebot für Mitarbeiter, Fahrzeuge sowohl dienstlich als 
auch privat zu nutzen (Voraussetzung: private Registrierung)

• Wichtiger Baustein im Rahmen von Klimaschutzaktivitäten
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Telefon:

E-Mail:

0 21 62 / 39-

Ansprechpartner:

Peter Hoffmann / Daniela Kolb

Kreisentwicklung 

peter.hoffmann@kreis-viersen.de / daniela.kolb@kreis-viersen.de

1424 und -1546
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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 23.04.2020 
Der Bürgermeister 
Soziales, Sport und Bildung 
Aktenzeichen: 51 12 04 
 

Vorlagen-Nr.  1454-2014/2020 

Sachbearbeiter: Andre Janßen 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Rat der Gemeinde Niederkrüchten 12.05.2020  

 

 

Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung über die Vermietung von Räumlichkeiten 

im nördlichen Gebäudetrakt der kommunalen Kindertageseinrichtung "Unter´m Regen-

bogen" und die Erstattung von Kosten an den AWO Kreisverband Viersen e. V. 

 

Sachverhalt: 

Die Verwaltung hat in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 26. November 2019 

unter dem Tagesordnungspunkt 11 mitgeteilt, dass aufgrund der fehlenden Betreuungsplätze 

für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht die Einrichtung von je einer 

„Übergangsgruppe“ in den Ortsteilen Elmpt und Niederkrüchten bis zur Fertigstellung der benö-

tigten Kindertageseinrichtungen erforderlich sei. 

 

Räume im nördlichen Gebäudetrakt der kommunalen Kindertageseinrichtung „Unter’m Regen-

bogen“ wären nach derzeitigem Stand geeignete Räumlichkeiten für die Unterbringung einer 

„Übergangsgruppe“ mit bis zu 20 Kindern im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht. 

Die Räumlichkeiten ließen sich ohne größeren Aufwand für die Unterbringung einer Über-

gangsgruppe herrichten. Baulicherseits müssten lediglich ein Urinal demontiert, Rauchmelder 

installiert, ein Briefkasten aufgestellt und aller Voraussicht nach kleinere Podeste eingebaut 

werden. Die Gemeinde Niederkrüchten würde die Räumlichkeiten ab dem 1. August 2020 an 

den Träger der Übergangsgruppe bis zur Fertigstellung eines Neubaus vermieten. Der Mietzins 

würde auf Basis der in der Verordnung zur Durchführung des Kinderbildungsgesetzes genann-

ten Mietpauschalen errechnet. Die Mietpauschale für das Kindergartenjahr 2019/2020 beträgt 

8,60 Euro pro Quadratmeter Fläche im Monat. 
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Für den Ortsteil Elmpt wäre der AWO Kreisverband Viersen e. V. bereit, die Trägerschaft für 

eine „Übergangsgruppe“ zu übernehmen, sofern die Gemeinde Niederkrüchten ihm die nicht 

durch die Kindpauschalen gedeckten notwendigen Betriebskosten erstatten würde. Hierzu zäh-

len der Trägeranteil sowie die Kosten für die Einrichtungsleitung im Monat Juli 2020 in Höhe 

von 4.800,00 Euro und die Jahreskosten für eine Anerkennungspraktikantin in Höhe von 

24.000,00 Euro. 

 

Hinsichtlich der Personalkosten werden derzeit noch Gespräche mit dem Amt für Schule,  

Jugend und Familie des Kreises Viersen geführt, inwieweit der Kreis Viersen diese Kosten be-

zuschussen kann. 

 

Weil bei der Aufstellung der Haushaltssatzung nicht absehbar war, dass die Notwendigkeit zur 

Einrichtung von Vorläufergruppen zur Kinderbetreuung gegeben sein wird, sind hierfür auch 

keine Mittel veranschlagt worden. Die Mittel müssen demnach außerplanmäßig bereitgestellt 

werden. Gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 11 Abs. 3 Buchst. d) der Hauptsat-

zung der Gemeinde Niederkrüchten handelt es sich hierbei um eine erhebliche außerplanmäßi-

ge Aufwendung, die der vorherigen Zustimmung des Rates bedarf. Diese außerplanmäßige 

Aufwendung ist zulässig, weil sie unabweisbar und die Deckung im Haushaltsjahr 2020 gewähr-

leistet ist. 

 

Der Ausschuss für Jugend-, Familien- und Sozialangelegenheiten hat die Angelegenheit in sei-

ner Sitzung am 5. März 2020 beraten und dem Rat einstimmig empfohlen, dass 

 

- die Gemeinde Niederkrüchten die Räume im nördlichen Gebäudetrakt der kommunalen Kin-

dertageseinrichtung „Unter’m Regenbogen“ an den AWO Kreisverband Viersen e. V. ab dem 

1. August 2020 bis zur Fertigstellung des Neubaus zwecks Einrichtung einer Vorläufergruppe 

für bis zu 20 Kinder vermieten möge,  

 

- dem AWO Kreisverband Viersen e. V. der Trägeranteil an den mittels Kindpauschalen er-

rechneten Betriebskosten sowie die Kosten für die Einrichtungsleitung im Monat Juli 2020 

und die Kosten für eine Anerkennungspraktikantin erstattet werden sollen und  

 

- der Rat der Leistung der erheblichen außerplanmäßigen Aufwendung zustimmen möge. 

 

Da der nächste Termin des Haupt- und Finanzausschusses noch nicht feststand und der AWO 

Kreisverband Viersen e. V. eine verbindliche Aussage der Gemeinde Niederkrüchten für sein 

Angebot benötigte, war ein Fall äußerster Dringlichkeit gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW ge-
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geben, in dem die Entscheidung über die Vermietung von Räumlichkeiten im nördlichen Ge-

bäudetrakt der kommunalen Kindertageseinrichtung „Unter’m Regenbogen“ und die Erstattung 

von Kosten an den AWO Kreisverband Viersen e. V. von dem Bürgermeister und einem Rats-

mitglied zu treffen war.  

 

Der Bürgermeister und Ratsmitglied Wahlenberg haben am 31. März 2020 entschieden, die 

Räume im nördlichen Gebäudetrakt der kommunalen Kindertageseinrichtung „Unter’m Regen-

bogen“ an den AWO Kreisverband Viersen e. V. zwecks Einrichtung einer Vorläufergruppe für 

bis zu 20 Kinder ab dem 1. August 2020 bis zur Fertigstellung des Neubaus zu vermieten. 

 

Des Weiteren haben sie beschlossen, dass die Gemeinde Niederkrüchten dem AWO Kreisver-

band Viersen e. V. den Trägeranteil an den mittels Kindpauschalen errechneten Betriebskosten 

sowie die Kosten für die Einrichtungsleitung im Monat Juli 2020 und die Kosten für eine Aner-

kennungspraktikantin erstattet.  

 

Auch haben sie der Leistung der erheblichen außerplanmäßigen Aufwendung zugestimmt. 

 

Gemäß § 60 Abs. 1 GO NRW ist diese Entscheidung dem Rat in seiner nächsten Sitzung zur 

Genehmigung vorzulegen.  

 

Beschlussvorschlag: 

Der Rat genehmigt gemäß § 60 Abs. 1 GO NRW die Dringlichkeitsentscheidung vom 31. März 

2020 hinsichtlich  

 

 der Vermietung von Räumen im nördlichen Gebäudetrakt der kommunalen Kindertagesein-

richtung „Unter´m Regenbogen“ an den AWO Kreisverband Viersen e. V. zwecks Einrich-

tung einer Vorläufergruppe für bis zu 20 Kinder ab dem 1. August 2020 bis zur Fertigstel-

lung des Neubaus,  

 

 der Erstattung des Trägeranteils an den mittels Kindpauschalen errechneten Betriebskosten 

an den AWO Kreisverband Viersen e. V. sowie der Kosten für die Einrichtungsleitung im 

Monat Juli 2020 und der Kosten für eine Anerkennungspraktikantin seitens der Gemeinde 

Niederkrüchten und  

 

 hinsichtlich der Leistung der erheblichen außerplanmäßigen Aufwendung.   
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Anlage: 

Dringliche Entscheidung gemäß § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW 

 

 

 

gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☒ Nein ☐ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☒ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkon-
to: 

 
                                   / 

Kosten der Maßnahme in Euro ca. 44.500,00 Euro 

Folgekosten in Euro  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☒ 



  

 

 

 

 

Dringlichkeitsentscheidung 

  

Dringlichkeitsentscheidung über die Vermietung von Räumlichkeiten im nördlichen 

Gebäudetrakt der kommunalen Kindertageseinrichtung „Unter’m Regenbogen“ und 

die Erstattung von Kosten an den AWO Kreisverband Viersen e. V.  

 

 

Die Verwaltung hat in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 26. November 

2019 unter dem Tagesordnungspunkt 11 mitgeteilt, dass aufgrund der fehlenden Betreu-

ungsplätze für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht die Einrichtung 

von je einer „Übergangsgruppe“ in den Ortsteilen Elmpt und Niederkrüchten bis zur Fertig-

stellung der benötigten Kindertageseinrichtungen erforderlich sei. 

 

Räume im nördlichen Gebäudetrakt der kommunalen Kindertageseinrichtung „Unter’m Re-

genbogen“ wären nach derzeitigem Stand geeignete Räumlichkeiten für die Unterbringung 

einer „Übergangsgruppe“ mit bis zu 20 Kindern im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der 

Schulpflicht. Die Räumlichkeiten ließen sich ohne größeren Aufwand für die Unterbringung 

einer Übergangsgruppe herrichten. Baulicherseits müssten lediglich ein Urinal demontiert, 

Rauchmelder installiert, ein Briefkasten aufgestellt und aller Voraussicht nach kleinere Po-

deste eingebaut werden. Die Gemeinde Niederkrüchten würde die Räumlichkeiten ab dem 1. 

August 2020 an den Träger der Übergangsgruppe bis zur Fertigstellung eines Neubaus ver-

mieten. Der Mietzins würde auf Basis der in der Verordnung zur Durchführung des Kinderbil-

dungsgesetzes genannten Mietpauschalen errechnet. Die Mietpauschale für das Kindergar-

tenjahr 2019/2020 beträgt 8,60 Euro pro Quadratmeter Fläche im Monat. 

 

Für den Ortsteil Elmpt wäre der AWO Kreisverband Viersen e. V. bereit, die Trägerschaft für 

eine „Übergangsgruppe“ zu übernehmen, sofern die Gemeinde Niederkrüchten ihm die nicht 

durch die Kindpauschalen gedeckten notwendigen Betriebskosten erstatten würde. Hierzu 

zählen der Trägeranteil sowie die Kosten für die Einrichtungsleitung im Monat Juli 2020 in 

Höhe von 4.800,00 Euro und die Jahreskosten für eine Anerkennungspraktikantin in Höhe 

von 24.000,00 Euro. 

 

 

 

 



 

Hinsichtlich der Personalkosten werden derzeit noch Gespräche mit dem Amt für Schule,  

Jugend und Familie des Kreises Viersen geführt, inwieweit der Kreis Viersen diese Kosten 

bezuschussen kann. 

 

Weil bei der Aufstellung der Haushaltssatzung nicht absehbar war, dass die Notwendigkeit 

zur Einrichtung von Vorläufergruppen zur Kinderbetreuung gegeben sein wird, sind hierfür 

auch keine Mittel veranschlagt worden. Die Mittel müssen demnach außerplanmäßig bereit-

gestellt werden. Gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 11 Abs. 3 Buchst. d) der 

Hauptsatzung der Gemeinde Niederkrüchten handelt es sich hierbei um eine erhebliche au-

ßerplanmäßige Aufwendung, die der vorherigen Zustimmung des Rates bedarf. Diese au-

ßerplanmäßige Aufwendung ist zulässig, weil sie unabweisbar und die Deckung im Haus-

haltsjahr 2020 gewährleistet ist. 

 

Der Ausschuss für Jugend-, Familien- und Sozialangelegenheiten hat die Angelegenheit in 

seiner Sitzung am 5. März 2020 beraten und dem Rat einstimmig empfohlen, dass 

 

- die Gemeinde Niederkrüchten die Räume im nördlichen Gebäudetrakt der kommunalen 

Kindertageseinrichtung „Unter’m Regenbogen“ an den AWO Kreisverband Viersen e. V. 

ab dem 1. August 2020 bis zur Fertigstellung des Neubaus zwecks Einrichtung einer Vor-

läufergruppe für bis zu 20 Kinder vermieten möge,  

 

- dem AWO Kreisverband Viersen e. V. der Trägeranteil an den mittels Kindpauschalen 

errechneten Betriebskosten sowie die Kosten für die Einrichtungsleitung im Monat Juli 

2020 und die Kosten für eine Anerkennungspraktikantin erstattet werden sollen und 

 

- der Rat der Leistung der erheblichen überplanmäßigen Aufwendung zustimmen möge. 

 

Da der nächste Termin des Haupt- und Finanzausschusses noch nicht feststeht und der 

AWO Kreisverband Viersen e. V. eine verbindliche Aussage der Gemeinde Niederkrüchten 

für sein Angebot benötigt, ist ein Fall äußerster Dringlichkeit gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 GO 

NRW gegeben, in dem die Entscheidung über die Vermietung von Räumlichkeiten im nördli-

chen Gebäudetrakt der kommunalen Kindertageseinrichtung „Unter’m Regenbogen“ und die 

Erstattung von Kosten an den AWO Kreisverband Viersen e. V. von dem Bürgermeister und 

einem Ratsmitglied zu treffen ist.  

 

Wir beschließen hiermit, die Räume im nördlichen Gebäudetrakt der kommunalen Kinderta-

geseinrichtung „Unter’m Regenbogen“ an den AWO Kreisverband Viersen e. V. zwecks Ein- 

 

 



 

richtung einer Vorläufergruppe für bis zu 20 Kinder ab dem 1. August 2020 bis zur Fertigstel-

lung des Neubaus zu vermieten. 

 

Des Weiteren beschließen wir, dass die Gemeinde Niederkrüchten dem AWO Kreisverband 

Viersen e. V. den Trägeranteil an den mittels Kindpauschalen errechneten Betriebskosten 

sowie die Kosten für die Einrichtungsleitung im Monat Juli 2020 und die Kosten für eine An-

erkennungspraktikantin erstattet.  

 

Auch stimmen wir der Leistung der erheblichen außerplanmäßigen Aufwendung zu.  

 

 

Niederkrüchten, den 31. März 2020 

 

 

 

 

gez. Wassong gez. Wahlenberg 

Bürgermeister Ratsmitglied 



 

 

 

 

Verwaltungsvorlage 1451-2014/2020   Seite 1 von 3 

Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 21.04.2020 
Der Bürgermeister 
Soziales, Sport und Bildung 
Aktenzeichen: 40 11 12 
 

Vorlagen-Nr.  1451-2014/2020 

Sachbearbeiter: Andre Janßen 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Rat der Gemeinde Niederkrüchten 12.05.2020  

 

 

Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung über das Aussetzen der Beitragserhe-
bung für die Betreuung von Kindern in der "Offenen Ganztagsschule im Primarbereich" 

 

Sachverhalt: 

Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2 hat das Ministerium für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen am 13. März 2020 eine aufsicht-

liche Weisung zur Schließung der schulischen Gemeinschaftseinrichtungen (i.S.v. § 33 Nr. 3 

IfSG) im Land Nordrhein-Westfalen erlassen.  

 

Daher soll auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die „Offene Ganztagsschule im Primarbe-

reich“ für den Monat April 2020 verzichtet werden. Das soll auch für Eltern gelten, die ihre Kin-

der in einer Notbetreuung betreuen lassen.  

 

Die Elternbeitragssatzung eröffnet keine Möglichkeit, für die Dauer des Betretungsverbotes die 

Elternbeiträge zu erlassen. Somit sind bis dato keine rechtlichen Regelungen vorhanden, die 

den Erlass eines Monatsbeitrages voraussetzungslos erlauben. 

 

In der aktuellen Situation benötigen betroffene Eltern indes kurzfristig ein positives Signal und 

eine finanzielle Entlastung. Um unverzüglich Rechtssicherheit für die betroffenen Eltern zu 

schaffen, wäre eine Satzungsänderung zu zeitaufwändig. Daher ist durch eine Dringlichkeits-

entscheidung die Rechtsgrundlage für die Aussetzung der Elternbeitragspflicht für den Monat 

April 2020 zu schaffen.  

 



 

Verwaltungsvorlage 1451-2014/2020   Seite 2 von 3 

Die Gemeinde Niederkrüchten verzichtet sowohl bei der vorläufigen Festsetzung wie auch spä-

ter im Rahmen der Überprüfung auf den vollen Monatsbeitrag für den April 2020.  

 

Wenn man die Sollstellung für den Monat April 2020 zugrundelegt, so ist mit einem vorläufigen 

Minderertrag in Höhe von 16.087,50 Euro zu rechnen, der sich auf die betroffenen Produkte wie 

folgt aufteilt:  

 

03.02.01.02 OGS a. d. GGS Elmpt = 8.255,00 Euro 

 

03.02.01.04 OGS a. d. KGS Niederkrüchten = 7.832,50 Euro 

 16.087,50 Euro 

 

Die Landesregierung hat vorbehaltlich der Beratung und Beschlussfassung durch den Landes-

gesetzgeber angekündigt, den mit der Aussetzung der Beitragserhebung für den Monat April 

2020 einhergehenden tatsächlichen Ertrags- und Einzahlungsausfall auf kommunaler Ebene zu 

50 v. H. zu übernehmen. 

 

Da der nächste Termin des Haupt- und Finanzausschusses zum Zeitpunkt der Entscheidung 

noch nicht feststand, ist ein Fall äußerster Dringlichkeit gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW ge-

geben, in dem die Entscheidung über die Aussetzung der Beitragserhebung für die Betreuung 

von Kindern in der „Offenen Ganztagsschule im Primarbereich“ von dem Bürgermeister und 

einem Ratsmitglied zu treffen ist.  

 

Es wurde beschlossen, die Erhebung von Elternbeiträgen auf Grundlage der Satzung der Ge-

meinde Niederkrüchten über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Teilnahme von Kindern 

an der „Offenen Ganztagsschule im Primarbereich“ vom 8. Mai 2018 für den Zeitraum 1. bis 30. 

April 2020 auszusetzen. Dies geschieht unabhängig davon, ob in diesem Zeitraum eine Notbe-

treuung in Anspruch genommen wird. 

 

Gemäß § 60Abs. 1 GO NRW ist diese Entscheidung dem Rat in seiner nächsten Sitzung zur 

Genehmigung vorzulegen.  

 

Beschlussvorschlag: 

Der Rat genehmigt gemäß § 60 Abs. 1 GO NRW die Dringlichkeitsentscheidung vom 31. März 

2020 über das Aussetzen der Erhebung von Elternbeiträgen auf Grundlage der Satzung der 

Gemeinde Niederkrüchten über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Teilnahme von Kin-

dern an der „Offenen Ganztagsschule im Primarbereich“ vom 8. Mai 2018 für den Zeitraum 1. 
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bis 30. April 2020. Dies geschieht unabhängig davon, ob in diesem Zeitraum eine Notbetreuung 

in Anspruch genommen wird.  

 
 

 

 

Anlage: 

Dringliche Entscheidung § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW 

 

 

gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☒ Nein ☐ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☒ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkon-
to: 

1.100.03.02.01 / 53170000 
 

Kosten der Maßnahme in Euro 16.087,50 Euro 

Folgekosten in Euro  

Erläuterungen: Erstattung des Landes mit 50 v. H.  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☒ 



  

 

 

 

 

Dringlichkeitsentscheidung 

  

Dringlichkeitsentscheidung über das Aussetzen der Beitragserhebung für die Betreu-

ung von Kindern in der „Offenen Ganztagsschule im Primarbereich“ 

 

 

Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2 hat das Ministerium für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen am 13. März 2020 eine aufsicht-

liche Weisung zur Schließung der schulischen Gemeinschaftseinrichtungen (i.S.v. § 33 Nr. 3 

IfSG) im Land Nordrhein-Westfalen erlassen.  

 

Daher soll auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die „Offene Ganztagsschule im Primar-

bereich“ für den Monat April 2020 verzichtet werden. Das soll auch für Eltern gelten, die ihre 

Kinder in einer Notbetreuung betreuen lassen.  

 

Die Elternbeitragssatzung eröffnet keine Möglichkeit, für die Dauer des Betretungsverbotes 

die Elternbeiträge zu erlassen. Somit sind bis dato keine rechtlichen Regelungen vorhanden, 

die den Erlass eines Monatsbeitrages voraussetzungslos erlauben. 

 

In der aktuellen Situation benötigen betroffene Eltern indes kurzfristig ein positives Signal 

und eine finanzielle Entlastung. Um unverzüglich Rechtssicherheit für die betroffenen Eltern 

zu schaffen, wäre eine Satzungsänderung zu zeitaufwändig. Daher ist durch eine Dringlich-

keitsentscheidung die Rechtsgrundlage für die Aussetzung der Elternbeitragspflicht für den 

Monat April 2020 zu schaffen.  

 

Die Gemeinde Niederkrüchten verzichtet sowohl bei der vorläufigen Festsetzung wie auch 

später im Rahmen der Überprüfung auf den vollen Monatsbeitrag für den April 2020.  

 

Wenn man die Sollstellung für den Monat April 2020 zugrunde legt, so ist mit einem vorläu- 

 

 

 



figen Minderertrag in Höhe von 16.087,50 Euro zu rechnen, der sich auf die betroffenen Pro-

dukte wie folgt aufteilt:  

 

03.02.01.02 OGS a. d. GGS Elmpt = 8.255,00 Euro 

 

03.02.01.04 OGS a. d. KGS Niederkrüchten = 7.832,50 Euro 

 16.087,50 Euro 

 

Die Landesregierung hat vorbehaltlich der Beratung und Beschlussfassung durch den Lan-

desgesetzgeber angekündigt, den mit der Aussetzung der Beitragserhebung für den Monat 

April 2020 einhergehenden tatsächlichen Ertrags- und Einzahlungsausfall auf kommunaler 

Ebene zu 50 v. H. zu übernehmen. 

 

Da der nächste Termin des Haupt- und Finanzausschusses noch nicht feststeht, ist ein Fall 

äußerster Dringlichkeit gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW gegeben, in dem die Entscheidung 

über die Aussetzung der Beitragserhebung für die Betreuung von Kindern in der „Offenen 

Ganztagsschule im Primarbereich“ von dem Bürgermeister und einem Ratsmitglied zu treffen 

ist.  

 

Wir beschließen hiermit, die Erhebung von Elternbeiträgen auf Grundlage der Satzung der 

Gemeinde Niederkrüchten über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Teilnahme von 

Kindern an der „Offenen Ganztagsschule im Primarbereich“ vom 8. Mai 2018 für den Zeit-

raum 1. bis 30. April 2020 auszusetzen. Dies geschieht unabhängig davon, ob in diesem 

Zeitraum eine Notbetreuung in Anspruch genommen wird.  

 

 

 

Niederkrüchten, den 31. März 2020 

 

 

 

 

gez. Wassong gez. Wahlenberg 

Bürgermeister Ratsmitglied 
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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 24.01.2020 
Der Bürgermeister 
Zentrale Dienste, Kultur und Tourismus 
Aktenzeichen: 10 20 01 
 

Vorlagen-Nr.  1399-2014/2020 

Sachbearbeiter: Hermann-Josef Bonus 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2020  

Rat der Gemeinde Niederkrüchten 12.05.2020  

 

 

Bestellung einer/eines Behindertenbeauftragten 

 

Sachverhalt: 

Der Rat hat in seiner Sitzung am 18. Februar 2020 die Vierte Satzung zur Änderung der Haupt-

satzung erlassen und in § 3 a der Hauptsatzung die Bestellung einer/eines Behindertenbeauf-

tragten beschlossen. 

 

Die Aufgaben der/des Behindertenbeauftragten sind fachübergreifend und erstrecken sich auf 

alle Bereiche der Gemeinde. 

 

Der/Die Behindertenbeauftragte nimmt im Wesentlichen folgende Aufgaben wahr: 

 

- Ansprechperson, Beratung und Unterstützung für die Belange von Menschen mit Behinde-

rung auf Gemeindeebene 

- Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger, der Beschäftigten der Gemeinde Nieder-

krüchten sowie der politischen Vertreter für Probleme, mit denen sich Menschen mit Behin-

derung konfrontiert sehen 

- Unterstützung der Verwaltungsleitung, der Beschäftigten und der Politik bei der Umsetzung 

und Einhaltung der Vorschriften des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG NRW) 

- Beratung und Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Nieder-

krüchten bei der Ausführung des BGG NRW im konkreten Verwaltungsverfahren unter Ein-

beziehung der Schwerbehindertenvertretung der Gemeinde Niederkrüchten  
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Die Aufzählung ist zunächst nicht abschließend und kann gemeinsam durch die Behinderten-

beauftragte/den Behindertenbeauftragten und den Bürgermeister weiterentwickelt werden. Im 

Einzelfall kann sich der Aufgabeninhalt verändern. 

 

Bürgermeister Wassong hat im Vorfeld einer möglichen Bestellung eines Behindertenbeauftrag-

ten mit Herrn Frank Lamp, Hauptstraße 168, 41372 Niederkrüchten, Gespräche über Aufgaben 

und Befugnisse des Behindertenbeauftragten geführt. Im Falle einer Bestellung wäre Herr 

Frank Lamp bereit, die Aufgaben eines Behindertenbeauftragten wahrzunehmen. 

 

Als Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger mit Behinderungen wird Herr Lamp als Behin-

dertenbeauftragter zukünftig an jedem 1. Mittwoch im Monat Sprechstunden im Rathaus durch-

führen.  

 

Für die Tätigkeiten als Behindertenbeauftragter erhält Herr Lamp eine vom Rat festzusetzende 

Aufwandsentschädigung. Die Behindertenbeauftragte der Gemeinde Schwalmtal erhält eine 

jährliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 400,00 EUR zuzüglich einer Sachmittelpauscha-

le in Höhe von 360,00 EUR. Die Verwaltung hält eine jährliche Aufwandsentschädigung für 

Herrn Lamp in Höhe von 750,00 EUR für angemessen. 

 

Beschlussvorschlag: 

Herr Frank Lamp wird mit Wirkung vom 1. April 2020 zum ehrenamtlichen Behindertenbeauf-

tragten der Gemeinde Niederkrüchten gemäß den Vorgaben des Behindertengleichstellungsge-

setzes in Verbindung mit § 3 a der Hauptsatzung der Gemeinde Niederkrüchten bestellt. Herr 

Lamp erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von jährlich 750,00 EUR. 

 
 

 

 

 

 

gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☒ Nein ☐ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☒ Nein ☐ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkon-
to: 

 
                                   / 

Kosten der Maßnahme in Euro wird noch festgesetzt 

Folgekosten in Euro  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☒ 
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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 30.04.2020 
Der Bürgermeister 
Zentrale Dienste, Kultur und Tourismus 
Aktenzeichen: 41 36 09 
 

Vorlagen-Nr.  1433-2014/2020 1. Ergänzung 

Sachbearbeiter: Hermann-Josef Bonus 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2020  

Rat der Gemeinde Niederkrüchten 12.05.2020  

 

 

Durchführung des Sommerfreizeitangebots "Lütterbeach" 2020 

 

Sachverhalt: 

Aufgrund des im Jahr 2019 sehr erfolgreich verlaufenen Sommerfreizeitangebots ist vorgese-

hen, in der Zeit vom 28. Mai bis voraussichtlich 31. August 2020 erneut eine ähnliche Veranstal-

tung durchzuführen. Herr Klaus Amberg, Mittelstraße 83, 41372 Niederkrüchten, wird als ver-

antwortlicher Veranstalter fungieren und gemeinsam mit anderen Akteuren das gastronomische 

Angebot sicherstellen. Wie im Vorjahr würde ein ortsansässiges Unternehmen in Zusammenar-

beit mit dem Bauhof der Gemeinde Niederkrüchten einen Sandplatz herrichten. Im Übrigen 

steht der Sandplatz den ortsansässigen Sportvereinen und Jugendfreizeiteinrichtungen wie ge-

wohnt zur Verfügung.  

 

Zum Schutz vor möglichen Lärmbelästigungen gelten folgende Veranstaltungszeiten:  

 

Montag: Ruhetag 

Dienstag, Mittwoch und Donnerstag: 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr 

Freitag und Samstag: 17:00 Uhr bis 24:00 Uhr 

Sonntag: 11:00 Uhr bis 22:00 Uhr 

 

Die Kosten der Veranstaltung „Lütterbeach“ 2020 werden überwiegend durch Werbeeinnahmen 

und Sponsoring finanziert.  
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Beschlussvorschlag: 

In der Zeit vom 28. Mai bis voraussichtlich 31. August 2020 wird wie im Sachverhalt dargestellt 

das Sommerfreizeitangebot „Lütterbeach“ 2020 durchgeführt, sofern die Regelungen der 

Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) dies zulassen. Die Gemeinde wird bei Bedarf die 

erforderliche organisatorische Unterstützung leisten.  

 
 

 

 

 

 

gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☐ Nein ☒ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☐ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkonto:                                    / 

Kosten der Maßnahme in Euro  

Folgekosten in Euro  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☒ 
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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 30.04.2020 
Der Bürgermeister 
Zentrale Dienste, Kultur und Tourismus 
Aktenzeichen: 41 10 00 
 

Vorlagen-Nr.  1459-2014/2020 

Sachbearbeiter: Hermann-Josef Bonus 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Rat der Gemeinde Niederkrüchten 12.05.2020  

 

Entwicklung der Besucher- und Ausleihzahlen sowie veränderte Nutzungen der Bibliothek 

 

Sachverhalt: 

Die CDU-Ratsfraktion hat mit Schreiben vom 4. Februar 2020 beantragt, die Verwaltung solle darstellen, 

wie sich die Zahl der Bibliotheksbesucher und die Ausleihzahlen in den letzten Jahren entwickelt haben 

und wie sich die Bibliothek gegebenenfalls auf veränderte Nutzungen einstellt. 

 

Die weitere Begründung ist der als Anlage beigefügten Ablichtung des vorbezeichneten Antrags zu ent-

nehmen. 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Antrag der CDU-Ratsfraktion vom 4. Februar 2020 wird zur weiteren Beratung an den Haupt- und 

Finanzausschuss verwiesen. 

 

 

Anlage: 

Antrag der CDU-Ratsfraktion vom 4. Februar 2020 

 

 

gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☐ Nein ☒ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☐ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkonto:  
                                   / 

Kosten der Maßnahme in Euro  

Folgekosten in Euro  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☒ 



CDU.FRAKTI
' -..-.-. !..-- _*

IM RAT DER GEMEINDE NIEDERKRÜGHTEN

CDu-Fraktion, Am Kamp 34. 41372 Niederkrüchten

Herrn
Bürgermeister
Karl-Heinz Wassong
Laurentiusstraße 19
41372 Niederkrüchten

N iederkrüch len, 04.02.2020

Gemeindebibliothek Niederkrüchten - Wie haben sich die Besucher- und Ausleihzah-
len entwickelt und muss sich die Bibliothek ggf. auf veränderte Nutzungen einstellen?

Aufnahme des Gegenstands in die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Sport-
und Kulturausschusses

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

Medienberichten zufolge kämpfen bundesweit die Bibliotheken mit einem Rückgang der Be-

sucher. Davon besonders stark betroffen ist Sachsen-Anhalt. Dort musste in den vergange-

nen zehn Jahren fast ein Drittel der öffentlich finanzierten Bibliotheken schließen. Gerade

dort, wo nicht viel los ist, machten Bibliotheken dicht.

Die CDU-Fraktion hält die Bibliothek für eine wichtige Einrichtung und eine gute lnvestition in

die Zukunft. Sie weiß die Arbeit und das Engagement der dort tätigen Kräfte sehr zu schät-

zen. Die Gemeindebibliothek Niederkrüchten muss als ein Ort der lnformation und Begeg-

nung erhalten bleiben!

Die CDU-Fraktion beantragt, die Angelegenheit in die Tagesordnung der nächsten Sitzung

des Sport- und Kulturausschusses aufzunehmen. Die Verwaltung soll darstellen, wie sich die

Zahl der Bibliotheksbesucher und die Ausleihzahlen in den letzten Jahren entwickelt haben

und wie sich die Bibliothek gegebenenfalls auf veränderte Nutzungen einstellt.

Bitte leiten Sie diesen Antrag an den Ausschussvorsitzenden weiter.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Wahlenberg
Vorsitzender

- i-riir
'_tli.i

J fiannes Wahlenberg
Arh Kamp 34
41i372 Niederkrüchten
Tdl.: 021 63-30206
johanneswahlenberg@web.de
www.cdu-niederkruechten.de
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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 12.03.2020 
Der Bürgermeister 
Zentrale Dienste, Kultur und Tourismus 
Aktenzeichen: 10 14 00 
 

Vorlagen-Nr.  1448-2014/2020 

Sachbearbeiter: Hermann-Josef Bonus 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Rat der Gemeinde Niederkrüchten 12.05.2020  

 

Erstellung einer Dokumentation zur Geschichte des Flughafens Elmpt 

 

Sachverhalt: 

Die SPD-Ratsfraktion hat mit Schreiben vom 21. Februar 2020 beantragt, die Verwaltung zu 

beauftragen, eine Dokumentation zur Geschichte der Militärbasis Elmpt erstellen zu lassen.  

Die weitere Begründung ist der als Anlage beigefügten Ablichtung des vorbezeichneten Antrags 

zu entnehmen. 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Antrag der SPD-Ratsfraktion vom 21. Februar 2020 wird zur weiteren Beratung an den 

Haupt- und Finanzausschuss verwiesen. 
 

 

 

Anlage: 

Antrag der SPD-Ratsfraktion vom 21. Februar 2020 

 

 

gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☒ Nein ☐ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☐ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkon-
to: 

 
                                   / 

Kosten der Maßnahme in Euro  

Folgekosten in Euro  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☒ 



SPD - RATSFRAKTToN r NreDERxnücHTEN

Heinrichsstraße 15
72 Niederkrüchten

:02163181502
m: 21.02.2020

An den Rat
der Gemeinde Niederkrüchten
Herrn B ürgermeister Wasson g

mit der Bitte um Weiterleitung
an die anderen Fraktionen

F"eb, 2020

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

die SPD - Fraktion stellt folgenden Antrag zur Beschlussfassung:

Die Venraltung wir beauftragt, eine Dokumentation zur Geschichte der Militärbasis
Elmpt, beginnend mit der Entscheidung zum Bau des Flughafens ,,RAF Brüggen" bis
zum Abzug und Schließung ,,Javilin Barracks" erstellen zu lassen. Ziel ist es, den
bedeuteten Teil der Ortsgeschichte umfänglich für die Nachwelt zu erhalten.

Begründung:
Die Geschichte des Flughafens in Elmpt beginnt 1952 mit dem Bau der
Einrichtungen und Gebäude. Vorgeschaltet ist die Entscheidung zur Errichtung vor
der politischen Großwetterlage in Europa. Parallel zum Bau des Flughafens in
Niederkrüchten-Elmpt wurden weitere Flughäfen für die Royal Air Force errichtet.
Die Geschichte der militärischen Nutzung des ehemaligen Flughafengeländes endet
2015 mit dem Abzug der Soldaten der British Army.

Die lange zeitliche Periode der militärischen Nutzung des Flughafengelände ist sehr
bedeuteten für die Gemeindeentwicklung.

Auf der einen Seite war der Flughafen Arbeitgeber und Auftraggeber. Die
Gemeindekasse wurde durch Sonderzuweisung für den Flughafen gefüllte.

Auf der anderen Seite standen die, mit der militärische Einrichtung verbundenen,
Gefah ren potentiale u nd u nerträgliche Lärmereig nisse.

Da dieser Teil der Ortsgeschichte erst vor kurzem endete, sind notwendige
lnformationen, Dokumente, Bildmaterial usw. zum Flughafen leicht verfügbar.
Als Vorbild für die Dokumentation könnte das Buch ,,3 Base Ammunition Depot" zum
Hauptmunitionsdepot in Brüggen-Bracht, herausgegeben vom Kreis Viersen, dienen.

M it freundlichen Grüßen

Gez. Wilhelm Mankau

( Fra ktionsvo rsitze nd e r)
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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 04.05.2020 
Der Bürgermeister 
Sicherheit und Ordnung 
Aktenzeichen: 32 71 20 
 

Vorlagen-Nr.  1461-2014/2020 

Sachbearbeiter: Sigrid Borsch 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Rat der Gemeinde Niederkrüchten 12.05.2020  

 

Werbemaßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr 

 

Sachverhalt: 

Die SPD-Ratsfraktion hat mit Schreiben vom 21. Februar 2020 beantragt, die Verwaltung zu 

beauftragen, für das am Ort bestehende Netz des öffentlichen Personennahverkehrs verstärkt 

zu werben und Verbindungsmöglichkeiten aufzuzeigen.  

Die weitere Begründung ist in der als Anlage beigefügten Ablichtung des vorbezeichneten An-

trags zu entnehmen. 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Antrag der SPD-Ratsfraktion vom 21. Februar 2020 wird zur weiteren Beratung an den Pla-

nungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss verwiesen.  
 

 

 

Anlage:     Antrag der SPD-Ratsfraktion vom 21. Februar 2020 

 

In Vertretung 

 

 

gez. Schippers 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☐ Nein ☐ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☐ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkonto:                                  / 

Kosten der Maßnahme in Euro  

Folgekosten in Euro  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☐ 



SPD . RATSFRAKTION . NIeDERxnÜGHTEN

Heinrichsstraße 15
41372 Niederkrüchten
Telefon: 02163181502
Datum: 21.02.2020

GUng i n tr * v e r \../ii I tu n g-
NiP.'.-r r' -," ' ''. .-!

5. Feb, 201ü

An den Rat
der Gemeinde N iederkrüchten
Herrn Bürgermeister Wassong

mit der Bitte um Weiterleitung
an die anderen Fraktionen fr,fu'Ktr
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

die SPD - Fraktion stellt folgenden Antrag zur Beschlussfassung:

Die Venrualtung wird beauftragt, für das am Ort vorhandene Netz des öffentlichen
Personennahverkehrs verstärkt zu werben und Verbindungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Ziel ist es, die Möglichkeiten des OPNV stärker in das öffentliche Bewusstsein zu bringen
und den Mobilitätsbedarf so zumindest teilweise abzudecken.

Begründung:
ln der Gemeinde Niederkrüchten gibt es folgende Buslinien:

Linie 1 1 - Niederkrüchten-Heyen-ElmptVenekoten
Linie 1 2 - Niederkrüchten-EImptBrüggen
Linie 13 - Mönchengladbach-Niederkrüchten [Niederkrüchten-Elmpt (eingeschränkt)]

Linie SB83 - Mönchengladbach - Elmpt

Linie SB88 - Viersen-ElmptBrüggen
Die vorhandenen Buslinien können auch für den innerörtlichen Verkehr genutzt werden.

Mit der Linie 11 ist es beispielsweise möglich, aus Venekoten kommend, das Gewerbegebiet
Dam anzufahren um dort Einkäufe zu tätigen.

Niederkrüchten ist für eine Flächengemeinde am Rand des Ballungsraumes brauchbar mit
Linien des ÖPNVs ausgestattet. Nach Einschätzung der SPD-Fraktion sind allerdings die
darin steckenden Möglichkeiten in der Bevölkerung nicht umfassend bekannt. Dies soll
durch entsprechende lnformationen und Werbemaßnahmen aufgezeigt und verbessert
werden.

Mit freundlichen Grüßen

Gez. Wilhelm Mankau

(Fraktionsvorsitzender)
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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 30.04.2020 
Der Bürgermeister 
Zentrale Dienste, Kultur und Tourismus 
Aktenzeichen: 10 24 00 
 

Vorlagen-Nr.  1460-2014/2020 

Sachbearbeiter: Hermann-Josef Bonus 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Rat der Gemeinde Niederkrüchten 12.05.2020  

 

Anregung der Jungen Union Niederkrüchten gemäß § 24 GO NRW zur Erstellung eines Bedarfs-
konzepts ÖPNV in Verbindung mit dem Träger des ÖPNV 

 

Sachverhalt: 

Die Junge Union Niederkrüchten hat mit Schreiben vom 11. März 2020 beantragt, die Verwaltung zu be-

auftragen, im Zusammenspiel mit den Gemeinden Brüggen und Schwalmtal sowie dem Träger des 

ÖPNV ein Bedarfskonzept zu entwickeln, welches die Nahverkehrsbedürfnisse der Mitbürger berücksich-

tigt. 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Antrag der Jungen Union vom 11. März 2020 wird zur weiteren Beratung an den Planungs-, Ver-

kehrs- und Umweltausschuss verwiesen. 

 

 

Anlage: 

Antrag der Jungen Union Niederkrüchten vom 11. März 2020 

 

 

gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☒ Nein ☐ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☐ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkonto:  
                                   / 

Kosten der Maßnahme in Euro  

Folgekosten in Euro  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☒ 



f C,eme t n deverwa ltu n g

I tti iecieI",t'i 6 trt6't'l

Ir,I r tr 2. l,tärz 2ü2ü

Junge Union Niederkrüchten, Dorfstraße 41 41372 Niederkrüchten

An den
Rat der Gemeinde Niederkrüchten
Herrn Bürgermeister
Karl- Heinz Wassong
Laurentiusstraße 19
41372 Niederkrüchten

Geschäftsführer:
Martin Fackler
Dorfstraße 41

41372 Niederkrüchten

e-Mail:
i nfo@u-niederkruechten. de

Niederkrüchten, 1 1 .03.2020

Anregung gemäß § 24 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (9O
NRW) der Jungen Union Niederkrüchten zur Erstellung eines Bedarfskonzeptes OPNV
in Verbindung mit dem Träger des ÖpttV

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

da wir uns in der Gemeinde Niederkrtrchten in einem sehr ländlichen und weitläufigen Gebiet befinden, ist der
öffentliche Nahverkehr für junge Mitbürger ein essenzielles Beförderungsmittel. Nicht nur, dass von einem
Großteil der Jugendlichen der tägliche Schulweg damit bestritten wird, so ist der Nahverkehr auch wichtig, um
über die Gemeindegrenzen hinaus mobil zu sein. Und nicht zu vergessen ist es auch gerade für die ältere Ge-
neration ein wichtiges Verkehrsmittel, um die Aufgaben des täglichen Lebens wie Einkaufen und Aztbesuche
zu entrichten.

Unserer Meinung nach ist das Angebot hierzu in unserer Gemeinde eher lückenhaft. Es gibt zwar die Möglich-
keit des Taxibusses, jedoch ist dieser aus der Erfahrung heraus eher unzuverlässig und nicht spontan nutzbar.
Eine durchgehende Verbindung, die durch die dreiGemeinden Schwalmtal, Brüggen und Niederkrüchten
stündlich fahren würde, wäre hierzu eine Alternative.

Um diesen Umstand zu verbessern würden wir gerne beantragen, die Gemeindevenrualtung zu beauftragen, im
Zusammenspiel mit den anderen beiden ländlichen Gemeinden Brüggen und §chwalmtal sowie dem Träger
des ÖPNV ein Bedarfskonzept zu entwickeln, welches die Nahverkehrsbedtrrfnisse unserer
Mitbürger berücksichtigt
lm Zusammenhang damit sollte die Umweltfreundlichkeit der einzusetzenden Verkehrsmittel berücksichtigt
werden.

Mit freundlichen Grüßen
Die Junge Union Niederkrüchten
i.A. Martin Fackler
Geschäftsführer

1/1:
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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 30.04.2020 
Der Bürgermeister 
Planen und Umwelt 
Aktenzeichen: 61 10 01 
 

Vorlagen-Nr.  1458-2014/2020 

Sachbearbeiter: Tobias Hinsen 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Rat der Gemeinde Niederkrüchten 12.05.2020  

 

 

Wohnungsbau-Potenzialflächen zur Binnenverdichtung 

 

Sachverhalt: 

Mit Schreiben vom 02. April 2020 beantragt die CDU-Ratsfraktion die Verwaltung zu beauftra-

gen, nach dem Grundsatz „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ in den Ortslagen Potenzia-

le für eine Binnenverdichtung mit Wohnbauflächen zu ermitteln. Die Begründung des Antrags ist 

der Anlage zu entnehmen. 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Antrag der CDU-Ratsfraktion vom 02. April 2020 wird zur weiteren Beratung an den Pla-

nungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss verwiesen. 
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Anlage(n): 

1. Antrag der CDU-Ratsfraktion vom 02. April 2020 
 

 

gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☐ Nein ☒ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☐ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkon-
to: 

 
                                   / 

Kosten der Maßnahme in Euro  

Folgekosten in Euro  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☒ 



Niederkrüchten, den 02.04.2020

Antrag

der Fraktion der CDU

'rnq-lnI
I

I
I

li
ung

202CI

t.

Wohnungsbau - Potenzialflächen zur
ermitteln

Johannes Wahlenberg

und die Fraktion der CDU

Vorbemerkung:

Auf Antrag der CDU-Fraktion wurde für die Gemeinde Niederkrüchten ein
Masterplan Wohnen erstellt und vom Gemeinderat in seiner Sitzung am
02.07.2019 beschlossen. Mit der Verabschiedung hat sich der Rat entschie-
den, die Wohnungsbaupolitik in der Gemeinde aktiv zu steuern.

Als wesentliche Ergebnisse stellt der Masterplan Wohnen fest, dass in der
Gemeinde bis zum Jahr 2035 ein Bedarf von 1.060 Wohneinheiten besteht.
Die Zahl der kleineren Haushalte wird strukturell deutlich ansteigen während
die Zahl der größeren Haushalte rückläufig sein wird. lm Bereich der kleinen
Wohnungen besteht ein wachsendes Defizit, während es im Bereich der Ein-
familienhäuser zunehmende Überhänge gibt. Der Anteil der Ein- und Zweifa-
milienhäuser an den fertiggestellten Wohneinheiten lag in den vergangenen
Jahren dennoch bei fast 80 %. Der Anteil öffentlich geförderter Mietwohnun-
gen liegt mit 3,1 o/o bei nur einem Drittel des nordrhein-westfälischen Durch-
schnittswerts. Durch den Anstieg der älteren Menschen besteht ein großer
Bedarf an Wohnungen mit Service. Zentral gelegene Grundstücke, die einzeln
oder im Verbund mit weiteren Grundstücken für kleinteiligen Wohnungsbau
geeignet sind, geraten deshalb in den Mittelpunkt des lnteresses.

Die CDU-Fraktion schlägt vor, die Gemeindevenrualtung nach dem Grundsatz
,,lnnenentwicklung vor Außenentwicklung" mit der Ermittlung von Potenzialflä-
chen für die Binnenverdichtung in den Ortslagen zu beauftragen. Durch die
Binnenverdichtung mit Wohnbauflächen wird mit Frei- und landwirtschaftlich
genutzten Flächen im Außenbereich sparsamer umgegangen. Der auf die
freie Landschaft wirkende Baudruck wird verringert, die vorhandene lnfrastruk-
tur optimaler genutzt.

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten beschließt:

Der Rat beauftragt die Gemeindevenrualtung, nach dem Grundsatz ,,lnnenent-
wicklung vor Außenentwicklung" in den Ortslagen Potenziale für eine Binnen-
verdichtung mit Wohnbauflächen zu ermitteln.

il.

ü 3. APrlt



 

 

 

 

Verwaltungsvorlage 1441-2014/2020   Seite 1 von 1 

Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 04.03.2020 
Der Bürgermeister 
Zentrale Dienste, Kultur und Tourismus 
Aktenzeichen: 10 
 

Vorlagen-Nr.  1441-2014/2020 

Sachbearbeiter: Hermann-Josef Bonus 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Rat der Gemeinde Niederkrüchten 12.05.2020  

 

 

Bekanntgabe der Niederschrift über die 28. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Pla-
nungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses vom 2. März 2020 

 

Sachverhalt: 

Die Niederschrift über die 28. Sitzung – Wahlperiode 2014/2020 – des Planungs-, Verkehrs- 

und Umweltausschusses vom 2. März 2020 wird bekanntgegeben. 

 

Über die in dieser Sitzung gefassten Ausschussbeschlüsse ist zu entscheiden. 

 
 

 

 

Anlage: 

Niederschrift über die 28. Sitzung des Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses 

 

 

gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☐ Nein ☒ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☐ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkon-
to: 

 
                                   / 

Kosten der Maßnahme in Euro  

Folgekosten in Euro  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☐ 



 

 

 

Niederschrift 

 

über die 28. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 –  

des Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses der Gemeinde Niederkrüchten 

 

Verhandelt: Niederkrüchten, den 02. März 2020 

Sitzungslokal: Rathaus in Elmpt, Sitzungssaal 

Beginn: 19:30 Uhr Ende: 21:15 Uhr 

 

Anwesend sind: 

1.  Ausschussvorsitzender Tekolf, Michael  

2.  Ausschussmitglied Bertulot, Gisela  

3.  Ausschussmitglied Coenen, Bernd  vertritt Küskens, Paul 

4.  Ausschussmitglied Fonger, Wolfgang  vertritt Michiels, Walter 

5.  Ausschussmitglied Gumbel, Lars  

6.  Ausschussmitglied Haese, Detlef  

7.  Ausschussmitglied Krüger, Volker  vertritt Tillmann, Stefan 

8.  Ausschussmitglied Macko, Dennis  

9.  Ausschussmitglied Meding, Michael  

10.  Ausschussmitglied Rütten, Anke  

11.  Ausschussmitglied Schlosser, Werner  

12.  Ausschussmitglied Seeboth, Ulrich  

13.  Ausschussmitglied Siegers, Beate  vertritt Degenhardt, Anja 

14.  Ausschussmitglied Stoltze, Jörg  

15.  Ausschussmitglied Wahlenberg, Johan-

nes 

 

16.  Ausschussmitglied Wallrafen, Heinz  

17.  Ausschussmitglied Wochnik, Florian  vertritt Venten, Arndt 
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Seitens der Verwaltung: 

1. Herr Schippers  

2. Herr Hinsen  

3. Frau Borsch  

 

 

Es fehlen: 

1.  Ausschussmitglied Degenhardt, Anja   

2.  Ausschussmitglied Küskens, Paul   

3.  Ausschussmitglied Michiels, Walter   

4.  Ausschussmitglied Tillmann, Stefan   

5.  Ausschussmitglied Venten, Arndt   
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Öffentliche Sitzung 

 

1) Feststellungsbeschluss zur 65. Änderung des Flächennutzungspla-

nes "Vollsortimenter Hochstraße" 

1409-2014/2020 

2) Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nie-127 "Vollsortimenter 

Hochstraße" 

1410-2014/2020 

3) Feststellungsbeschluss zur 64. Änderung des Flächennutzungspla-

nes "Bestattungswald" 

1413-2014/2020 

4) Satzungsbeschluss zur 5. Änderung des Bebauungsplanes Nie-23 

"Oberkrüchtener Weg" 

1407-2014/2020 

5) Beschluss über die Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeits- 

und Behördenbeteiligung zur 61. Änderung des Flächennutzungs-

planes "Militärgelände Elmpt" 

1337-2014/2020 

6) Interreg-Projekt SharEuregio 1415-2014/2020 

7) Erstellung einer Studie zur Einrichtung von Mobilitätsstationen auf 

dem Energie- und Gewerbepark Elmpt 

1417-2014/2020 

8) Projekt "DeinRadschloss" 1419-2014/2020 

9) Verbesserung der öffentlichen touristischen Infrastruktur durch Er-

richtung von öffentlichen Toilettenanlagen in Elmpt und Nieder-

krüchten 

1418-2014/2020 

10) Schwalmbrücke am Schwalmweg im Ortsteil Overhetfeld 1426-2014/2020 

11) Aufstellung von „Mitfahrbänken“ 1422-2014/2020 

12) Ansiedlung von Fressfeinden des Eichenprozessionsspinners 1416-2014/2020 

13) Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden und des Bürgermeisters  

 

Ausschussvorsitzender Michael Tekolf eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass die Einberufung 

zu dieser Sitzung durch Einladung vom 19. Februar 2020 ordnungsgemäß erfolgt ist. 

 

Vor Eintritt in die Tagesordnung wird Herr Florian Wochnik als sachkundiger Bürger für den Pla-

nungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss verpflichtet. 

  



Niederschrift der 28. Sitzung des Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses 4 von 21 

Öffentliche Sitzung 

 

1) Feststellungsbeschluss zur 65. Änderung des Flächennutzungspla-

nes "Vollsortimenter Hochstraße" 

1409-2014/2020 

  

Der Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 02. Septem-

ber 2019 die Auslegung der 65. Änderung des Flächennutzungsplanes „Vollsortimenter 

Hochstraße“ beschlossen. Ziel der Planung ist die Ausweisung eines Sonstigen Son-

dergebiets zur Schaffung der planerischen Voraussetzungen für die Errichtung eines 

Lebensmittelvollsortimenters im Ortsteil Niederkrüchten. Im Zeitraum vom 30. Septem-

ber 2019 bis einschließlich 15. November 2019 hat die Beteiligung der Öffentlichkeit 

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB stattgefunden. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB ist mit Schreiben vom 06. Sep-

tember 2019 erfolgt. 

 

Die Gesamtheit der Anregungen aus der frühzeitigen und der förmlichen Beteiligung 

der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 und 2 

BauGB, mitsamt den entsprechenden Abwägungsvorschlägen, ist der Abwägungsta-

belle zu entnehmen. Anregungen im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 

nach § 3 Abs. 1 BauGB und der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB sind 

nicht erfolgt. 

 

Ausschussmitglied Wahlenberg stimmt dem Beschlussvorschlag zu und erläutert die 

Bedeutung der Planung für die Belebung des Einzelhandelszentrums im Ortskern von 

Niederkrüchten und die Vermeidung von Leerstand. Er stellt fest, dass im Verfahren 

keine bedeutenden Anregungen erfolgt seien. 

 

Der Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss nimmt zur Kenntnis, dass in der früh-

zeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB vom 13. Mai 2019 bis ein-

schließlich 19. Juni 2019 und in der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB 

vom 30. September 2019 bis einschließlich 15. November 2019 keine Stellungnahmen 

abgegeben wurden. 

 

Der Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt dem Rat einstimmig,  

a) über die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent-

licher Belange nach § 4 Abs. 1 und § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellung-
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nahmen entsprechend der der Vorlage als Anlage beigefügten Abwägungsta-

belle zu entscheiden, die dort aufgeführten Abwägungsvorschläge als Abwä-

gungsergebnis zu übernehmen und die Abwägung über die Gesamtheit der An-

regungen zu beschließen sowie  

b) die 65. Änderung des Flächennutzungsplanes „Vollsortimenter Hochstraße“ 

festzustellen. 

 
 

2) Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nie-127 "Vollsortimenter 

Hochstraße" 

1410-2014/2020 

  

Der Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 02. Septem-

ber 2019 die Auslegung des Bebauungsplanes Nie-127 „Vollsortimenter Hochstraße“ 

beschlossen. Ziel der Planung ist die Ausweisung eines Sonstigen Sondergebiets zur 

Schaffung der planerischen Voraussetzungen für die Errichtung eines Lebensmittelvoll-

sortimenters im Ortsteil Niederkrüchten. Im Zeitraum vom 30. September 2019 bis ein-

schließlich 15. November 2019 hat die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 

BauGB stattgefunden. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB ist mit Schreiben vom 06. September 2019 erfolgt. 

Die Gesamtheit der Anregungen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Be-

hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, mitsamt den entsprechenden Abwä-

gungsvorschlägen, ist der Abwägungstabelle zu entnehmen. 

 

Ausschussvorsitzender Tekolf erkundigt sich nach den Inhalten des städtebaulichen 

Vertrags. Herr Hinsen führt dazu aus und sagt zu, im Rahmen der Niederschrift detail-

liert zu informieren.  

 

Folgende Regelungen sind im städtebaulichen Vertrag vereinbart worden: 

 Die Öffnungszeiten des Lebensmittelvollsortimenters und der weiteren Konzessio-

näre mit Ausnahme des Backshops sind begrenzt auf Montag bis Samstag 6:30 

Uhr bis 21:45 Uhr. Die Öffnungszeiten des Backshops sind begrenzt auf Montag 

bis Samstag 6:00 Uhr bis 21:45 Uhr und Sonntag 6:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Die An-

lieferung des Lebensmittelvollsortimenters und der weiteren Konzessionäre mit 

Ausnahme des Backshops darf nur in der Zeit von Montag bis Samstag 6:00 Uhr 

bis 22:00 Uhr erfolgen. Die Anlieferung des Backshops darf nur in der Zeit von 

Montag bis Samstag 6:00 bis 22:00 und Sonntag 6:00 Uhr bis 14:00 Uhr erfolgen. 

Sonntags ist die Anlieferung nur mit Fahrzeugen bis 3,5 t Gesamtgewicht zulässig. 
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 Werbeanlagen sind, neben der Stätte der Leistung, nur an einem Werbepylon oder 

Werbemast an der südlichen Grundstücksseite, an der Grenze zur Hochstraße zu-

lässig. Der Werbepylon oder Werbemast darf eine Gesamthöhe von 8 m nicht 

überschreiten. Die Beleuchtung der Werbeanlagen ist auf die Öffnungszeiten zu 

beschränken. 

 

 Die Bauwillige verpflichtet sich, für die Aufmerksamkeitssteigerung querender Fuß-

gänger und Radfahrer, im Ein- bzw. Ausfahrtsbereich Markierungsarbeiten, in Ab-

stimmung mit der Straßenverkehrsbehörde des Kreises Viersen, durchzuführen 

und die Ein- und Ausfahrten zur Stellplatzanlage außerhalb der Öffnungszeiten zu 

verschließen. 

 

 Die Bauwillige verpflichtet sich, die Fahrbahnflächen der Stellplatzanlage in As-

phalt herzustellen, am nord-östlichen Rand der Stellplatzanlage eine Fußwegean-

bindung in ausreichender Breite an den Brempter Weg zu errichten, innerhalb der 

Stellplatzanlage Fahrradbügel in ausreichender Anzahl zu errichten, die baulichen 

Voraussetzungen für die Errichtung von Ladesäulen für Pkw mit elektronischem 

Antrieb und Pedelecs innerhalb der Stellplatzanlage zu schaffen, die Einkaufswa-

gen mit einer geräuscharmen Gummibereifung auszustatten und die Einfahrt, die 

Stellplatzfläche sowie die Zuwegungen zu den Einzelhandelsbetrieben während 

der Öffnungszeiten durch Laternen oder anderweitig ausreichend zu beleuchten. 

Außerhalb der Öffnungszeiten ist nur eine „Sparbeleuchtung“ zulässig. 

 

 Die Bauwillige verpflichtet sich, die im Landschaftspflegerischen Fachbeitrag fest-

gesetzten Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen und deren Pflege so lange sicher 

zu stellen, wie der Eingriff besteht. Eine regelmäßige und zeitnahe Pflege ist durch 

eine Fachfirma zu gewährleisten. Spätestens ein Jahr nach Fertigstellung des 

Marktes, maßgeblich ist das Datum der Schlussabnahme durch die Baugenehmi-

gungsbehörde des Kreises Viersen, erstellt die Bauwillige einen Bestandsplan 

über die durchgeführten internen Pflanz- und Ausgleichsmaßnahmen und reicht 

diesen zusammen mit einer ökologischen Bewertung der Flächen bei der Ge-

meinde ein. Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung weist über die Ausgleichsmaß-

nahmen innerhalb des Plangebiets hinaus ein anfallendes Biotopwertdefizit von 

3.285 Wertepunkten aus, das über das Ökokonto der Gemeinde Niederkrüchten, 
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Ausgleichsflächen für die Bauleitplanung – Ersatzforstfläche Boscherhausen, Ge-

markung Niederkrüchten, Flur 78, Flurstück 79, ausgeglichen wird. Die Bauwillige 

hat die Wertepunkte gegenüber der Gemeinde monetär abzulösen.  

 

 Die Bauwillige verpflichtet sich, das Plangebiet in sauberem Zustand zu halten. 

Hierzu gehört insbesondere die Entfernung von solchem Müll, der durch Wind auf-

gewirbelt auf die angrenzenden Grundstücke geweht werden kann. Mülleimer und 

Container sind so aufzustellen, dass Belästigungen der Nachbarn, insb. durch 

Staub und durch Geruch von Bioabfall, weitestgehend vermieden werden. 

 

 Die Bauwillige sieht die Unterbringung einer Filiale der Deutschen Post sowie ei-

nes SB-Terminals der Sparkasse Krefeld im Vorkassenbereich des Lebensmittel-

vollsortimenters vor. Die Umsetzung erfolgt in Abhängigkeit von der Zustimmung 

der REWE AG und der Einigung mit der Deutschen Post bzw. der Sparkasse Kre-

feld. 

 
Ausschussmitglied Siegers erkundigt sich nach der Zuständigkeit zur Kontrolle der Aus-

gleichsmaßnahmen. Herr Hinsen erklärt, dass dies Aufgabe der Gemeinde sei. 

 

Der Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt dem Rat einstimmig, 

a) über die Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 

und 2 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-

mäß § 4 Abs. 1 und 2 BauGB entsprechend der der Vorlage als Anlage beigefüg-

ten Abwägungstabelle zu entscheiden, die dort aufgeführten Abwägungsvor-

schläge als Abwägungsergebnis zu übernehmen und die Abwägung über die Ge-

samtheit der Anregungen aus den Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 und 2 BauGB so-

wie § 4 Abs. 1 und 2 BauGB zu beschließen sowie 

b) den Bebauungsplan Nie-127 „Vollsortimenter Hochstraße“ gemäß § 10 des Bauge-

setzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. 

I S. 3634) i.V.m. § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 

NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), 

zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11.04.2019 (GV.NRW. S. 202), 

als Satzung zu beschließen. 

 

  
 

3) Feststellungsbeschluss zur 64. Änderung des Flächennutzungspla-

nes "Bestattungswald" 

1413-2014/2020 
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Der Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 18. Novem-

ber 2019 die Auslegung der 64. Änderung des Flächennutzungsplanes „Bestattungs-

wald“ beschlossen. Ziel der Planung ist die Einrichtung eines Bestattungswaldes im 

Elmpter Wald. Im Zeitraum vom 09. Dezember 2019 bis einschließlich 31. Januar 2020 

hat die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB stattgefunden. Die Be-

teiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 

BauGB ist mit Schreiben vom 02. Dezember 2019 erfolgt. Die Gesamtheit der Anregun-

gen aus der frühzeitigen und der förmlichen Beteiligung der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 und 2 BauGB, mitsamt den entsprechen-

den Abwägungsvorschlägen, ist der Abwägungstabelle zu entnehmen. Anregungen im 

Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB und der öf-

fentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB sind nicht erfolgt. 

 

Die Behörden- und Trägerbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB erbrachte Bedenken 

hinsichtlich der Abgrenzung des Plangebiets, die bereits zur Offenlage in der Planung 

berücksichtigt wurden. Der Kreis Viersen, der NABU, aber auch die Regionalplanungs-

behörde im Rahmen der landesplanerischen Anfrage gemäß § 34 Abs. 1 LPlG spra-

chen sich für eine Verkleinerung des Plangebiets um die Fläche westlich des Zuweges 

Tackenbenden aus, da diese im Regionalplan als Bereich zum Schutz der Natur darge-

stellt ist. Zudem wurden Flächen herausgenommen, die laut dem Rheinischen Amt für 

Bodendenkmalpflege Siedlungsrelikte aus der Römerzeit aufweisen. 

 

Im Rahmen der Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wies insbesondere der Kreis 

Viersen auf das anschließend erforderliche Verfahren zur Befreiung vom Landschafts-

plan sowie das künftig gebotene Monitoring hin. 

 

Der Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss nimmt zur Kenntnis, dass in der früh-

zeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB vom 16. Juli 2018 bis ein-

schließlich 17. August 2018 und in der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB 

vom 09. Dezember 2019 bis einschließlich 31. Januar 2020 keine Stellungnahmen ab-

gegeben wurden. 

 

Der Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt dem Rat einstimmig, 

a) über die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-

cher Belange nach § 4 Abs. 1 und § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnah-

men entsprechend der dieser Vorlage als Anlage beigefügten Abwägungstabelle 
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zu entscheiden, die dort aufgeführten Abwägungsvorschläge als Abwägungsergeb-

nis zu übernehmen und die Abwägung über die Gesamtheit der Anregungen zu 

beschließen sowie 

b) die 64. Änderung des Flächennutzungsplanes „Bestattungswald“ festzustellen. 

 
 

4) Satzungsbeschluss zur 5. Änderung des Bebauungsplanes Nie-23 

"Oberkrüchtener Weg" 

1407-2014/2020 

  

Der Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 02. Septem-

ber 2019 die Aufstellung und Auslegung der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nie-23 

„Oberkrüchtener Weg“ beschlossen. Ziel der Planung ist die Ausschöpfung einer Bau-

lücke an der Rathausstraße im Ortsteil Niederkrüchten zur Gewinnung von Wohnbau-

flächen, die der Deckung des im Masterplan Wohnen der Gemeinde Niederkrüchten 

identifizierten Bedarfs an kleinteiligem Wohnraum dienen. Im Zeitraum vom 30. Sep-

tember 2019 bis einschließlich 15. November 2019 hat die Beteiligung der Öffentlich-

keit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB stattgefunden. Mit Schreiben vom 11. September 2019 

ist die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 

Abs. 2 BauGB erfolgt.  

 

Die Gesamtheit der Anregungen aus der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 

BauGB und der Träger- und Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB ist in der 

Abwägungstabelle mitsamt den entsprechenden Abwägungsvorschlägen aufgeführt. 

Die Anregung B01 vom 24.10.2019 stammt gemäß Absender von der Interessenge-

meinschaft der Anwohner der Rathausstraße, Gartenstraße, Schleeker Weg und Dr.-

Bäumker-Straße und ist unterzeichnet von 59 Bürgerinnen und Bürgern.  

 

Ausschussmitglied Seeboth befürwortet das Vorhaben grundsätzlich, spricht sich je-

doch gegen die Festsetzungen zur Gebäudehöhe aus. Er regt eine Staffelung der Hö-

henfestsetzungen an. Die Gebäudehöhe im Osten des Plangebiets sei zu beschränken 

und der Abstand zur Rathausstraße solle vergrößert werden. 

 

Herr Hinsen führt zu den Gründen der Festsetzungen aus und ordnet diese im Sinne 

einer städtebaulichen Verträglichkeit ein. 

Ausschussmitglied Wahlenberg verweist auf das Spannungsverhältnis zwischen der er-

forderlichen Nachverdichtung als Maßnahme der Innenentwicklung und den Anregun-

gen aus der Öffentlichkeit. Er führt aus, dass der Bebauungsplan in erster Linie der 
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Vereinheitlichung des Baurechts auf den beiden freien Grundstücken im Plangebiet 

diene. 

 

Ausschussmitglied Krüger spricht sich ebenfalls gegen die geplanten Gebäudehöhen 

aus. 

 

Ausschussmitglied Seeboth konkretisiert seine vorherigen Ausführungen. Er schlägt 

vor, zur Grundstücksgrenze Rathausstraße 15 bis zu einem Grenzabstand von sieben 

Metern eine Gesamtgebäudehöhe von 10,0 m festzusetzen und im weiteren westlichen 

Verlauf eine Höhe bis 12,25 m.  

 

Der Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt dem Rat mit zehn Stimmen 

bei sechs Gegenstimmen und einer Enthaltung, 

a) über die in der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom 30. Sep-

tember 2019 bis einschließlich 15. November 2019 sowie im Rahmen der Betei-

ligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 

2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen entsprechend der der Vorlage als 

Anlage beigefügten Abwägungstabelle zu entscheiden, die dort aufgeführten 

Abwägungsvorschläge als Abwägungsergebnis zu übernehmen und die Abwä-

gung über die Gesamtheit der Anregungen aus den Verfahren gemäß § 3 Abs. 

2 und § 4 Abs. 2 BauGB zu beschließen sowie 

b) die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nie-23 „Oberkrüchtener Weg“ gemäß § 

10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) i.V.m. § 7 der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes 

vom 11.04.2019 (GV.NRW. S. 202), als Satzung zu beschließen. 

 
 

5) Beschluss über die Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeits- 

und Behördenbeteiligung zur 61. Änderung des Flächennutzungs-

planes "Militärgelände Elmpt" 

1337-2014/2020 

  

Der Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 04. März 

2015 den Aufstellungsbeschluss zur 61. Änderung des Flächennutzungsplanes „Militär-

gelände Elmpt“ gefasst. Damit sollen, übereinstimmend mit den Vorgaben des Regio-

nalplans Düsseldorf, der für den Geltungsbereich dieser Flächennutzungsplanänderung 



Niederschrift der 28. Sitzung des Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses 11 von 21 

eine gewerblich-industrielle Fläche (GIB mit Zweckbindung) vorsieht, die planungs-

rechtlichen Voraussetzungen für die gewerblich-industrielle Entwicklung des ehemali-

gen Militärflugplatzes geschaffen werden.  

 

Da die Darstellungen des Flächennutzungsplans nicht mit den planerischen Zielen der 

Gemeinde und der Regionalplanungsbehörde für den Standort übereinstimmen und die 

beabsichtigte gewerblich-industrielle Entwicklung auf Grundlage der bisherigen Darstel-

lungen planungsrechtlich nicht zulässig wäre, ist die Änderung des Flächennutzungs-

plans zwingend erforderlich.  

 

Das Planverfahren wird die Ausweisung einer rund 150 ha großen gewerblichen Bau-

fläche auf dem ehemaligen Flughafengelände beinhalten. Die außerhalb der Liegen-

schaft befindliche Wohnbaufläche wird als Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesen. 

Zu der Planung wird aktuell noch eine gutachterliche Abschätzung der Belange Lärm 

und Verkehr sowie Artenschutz erarbeitet.  

 

Ausschussmitglied Wahlenberg begrüßt, dass das Planverfahren vorangebracht werde. 

 

Ausschussmitglied Siegers erkundigt sich nach der Zulässigkeit von Störfallbetrieben. 

Herr Hinsen führt aus, dass Störfallbetriebe entsprechend der landesplanerischen Vor-

gaben nicht auszuschließen seien. Konkrete Festsetzungen könnten jedoch erst auf 

Ebene eines Bebauungsplanes erfolgen. 

 

Der Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss beschließt einstimmig die Durchfüh-

rung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 BauGB und der 

frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-

mäß § 4 Abs. 1 BauGB zur 61. Änderung des Flächennutzungsplanes „Militärgelände 

Elmpt“. 

 
 

6) Interreg-Projekt SharEuregio 1415-2014/2020 

  

Der Kreis Viersen engagiert sich im Interreg-Projekt SharEuregio. Über das gemeinsame 

Integrierte Klimaschutzkonzept mit dem Kreis Viersen, den Städten Tönisvorst und Vier-

sen sowie der Gemeinde Grefrath (IKK) ist die Verwaltung über das Projekt informiert 

und hat grundsätzlich Interesse an der Teilnahme bekundet. Eine entsprechende Mittei-

lung ist im Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss am 02. September 2019 erfolgt.  
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Die Stadt Venlo hat sich als Lead-Partner im Projekt gemeinsam mit der Stadt Roer-

mond, dem Kreis Viersen (inkl. WFG Kreis Viersen) und der Stadt Mönchengladbach 

(inkl. WFMG) das Ziel gesetzt, ein flexibles sowie elektromobiles Sharingmodell für Autos 

und Fahrräder in der Region aufzubauen. Auf deutscher Seite begleitet die NEW in tech-

nischer Hinsicht das Projekt. Die niederländischen Pendants sind die Unternehmen 

EMTB und GreenFlux. Die FH Aachen betreut das Projekt wissenschaftlich. Vertrags-

partner der Gemeinde Niederkrüchten wäre die NEW AG. 

Um auch grenzüberschreitende Fahrten in der Gebietskulisse zu ermöglichen, soll ein 

einheitliches Buchungs- und Abrechnungssystem via App eingeführt werden.  

In einem ersten Schritt sollen private und öffentliche Institutionen (Anwendungspartner) 

die Möglichkeit erhalten, ihren Fuhrpark um elektrische Sharing-Fahrzeuge (PKW, keine 

Transporter) aus dem SharEuregio-Pool zu erweitern bzw. erstmalig einen solchen Fuhr-

park aufzubauen. Die Projektpartner haben sich in der Ausgestaltung auf ein Ankermie-

ter-Modell geeinigt: Der Anwender zahlt eine Monatsmindestmiete/Pauschale ein-

schließlich eines Kontingents an Freikilometern. Darüber hinaus gehende Fahrten wer-

den kilometerscharf abgerechnet. Dem Kernanwender stehen die Fahrzeuge zu einer 

abgestimmten Kernzeit als Dienstfahrzeuge zur Verfügung.  

In einem zweiten Schritt soll es auch Bürgern ermöglicht werden, die Fahrzeuge außer-

halb der Dienstzeiten der privaten / öffentlichen Institutionen für Privatfahrten zu nutzen. 

Das detaillierte Preismodell dazu wird zurzeit noch erarbeitet. Ebenso sind noch rechtli-

che und technische Fragen zur grenzüberschreitenden Kompatibilität zu klären.   

Der Projektstart erfolgt mit ca. 40 E-Autos in der gesamten Gebietskulisse. Für den Kreis 

Viersen stehen in diesem ersten Schritt maximal 10 E-Autos im Kreisgebiet zur Verfü-

gung. Die entsprechenden Informationen können der beigefügten Präsentation entnom-

men werden. Die Gemeinde Niederkrüchten würde zunächst ein Fahrzeug der Marke 

Renault ZOE erhalten, welches während der Dienstzeit im Rathaus als Dienstfahrzeug 

zur Verfügung stehen soll. Bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten betrüge der mo-

natliche Mietpreis 385,00 Euro netto. Darin enthalten wären 1.100 Freikilometer. Jeder 

darüber hinaus gehende Fahrkilometer würde mit 35 Cent netto abgerechnet.  

Das Projekt ist durch die Zentrale Vergabestelle des Kreises Viersen geprüft worden. Für 

die geplanten Nutzungsverträge ist demnach eine Verhandlungsvergabe auf Grundlage 

des § 8 Abs.4 Ziff. 10 Unterschwellenverordnung (UVgO) zulässig. Die UVgO gilt für 

Aufträge unter den geltenden EU-Schwellenwerten. In Verbindung mit § 12 Abs. 3 UVgO 

ist es hierbei nicht erforderlich, weitere Angebote einzuholen. § 8 Abs.4 Ziff.10 UVgO 

ermöglicht die Vergabe an ein bestimmtes Unternehmen, wenn „die Leistung nur von 
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einem bestimmten Unternehmen erbracht und bereitgestellt werden kann.“ Diese Rege-

lung setzt voraus, dass aus objektiven Gründen ein Wettbewerb nicht besteht, weil auf-

grund bestimmter äußerer Umstände nur ein Anbieter/ Unternehmen für die Leistungs-

erbringung in Betracht kommt. 

Dies dürfte im vorliegenden Fall zu bejahen sein. Es gibt derzeit keine gleichwertigen 

Alternativangebote für die hier betroffene Region/ den Kreis Viersen, die den Leistungs-

besonderheiten des SharEuregio-Projektes in konzeptioneller, organisatorischer und 

tatsächlicher Hinsicht entsprechen. Folgende Leistungsmerkmale kennzeichnen die 

Besonderheit/ den Alleinstellungscharakter der Leistung: 

 Bislang gibt es noch kein grenzüberschreitendes, rein elektrisches Car- und Bi-

kesharingssystem, das zudem sowohl reine Dienstfahrten als auch eine Nut-

zung durch die Öffentlichkeit (im zweiten Schritt) ermöglicht. Es geht um die - 

wissenschaftlich begleitete- Entwicklung eines neuen Mobilitätsansatzes. Das 

Ziel ist ein "elektrisches FLEXShare-System" (eine auf die individuelle Raumsi-

tuation bezogene Mischung aus stationärem E-Sharingangebot mit free-floa-

ting), welches grenzüberschreitend und auch in ländlicher geprägten Siedlungs-

bereichen funktionieren soll. 

 Zurzeit sind die dafür benötigten Strukturen in Deutschland und den Niederlan-

den noch nicht kompatibel. Das betrifft sehr unterschiedliche Bereiche von der 

Technik (Ladeinfrastruktur/Säulen, Ladekarten) über die notwendigen Apps (Bu-

chung, Sharing, Schnittstellen, Roaming, Abrechnung) bis hin zu rechtlichen 

und steuerlichen Hürden (z.B. Eichrecht).  

 In den Autos wird eine spezielle In-Car-Technologie benötigt, die im Rahmen 

des Förderprojekts eingebaut wird. 

 
Dieses Konzept wird nun in der Praxis als Pilot entwickelt. Mit den praktischen Erfah-

rungswerten sollen letztlich übertragbare Konzepte abgeleitet werden, die dann auch 

anderen Regionen als Vorbild dienen können. 

 

Ausschussmitglied Wahlenberg begrüßt das Projekt und erkundigt sich nach dem Be-

darf der Verwaltung an einem Dienstfahrzeug.  

Herr Hinsen führt aus, dass die Verwaltung im letzten Sommer zwei Elektrofahrzeuge 

in einer Testphase angemietet habe. Das Angebot sei sehr gut genutzt worden. Die 

Verfügbarkeit eines Dienstfahrzeugs führe zudem zu einer Entlastung der Mitarbeiter, 

die in der Regel private Fahrzeuge für dienstliche Belange einsetzten. 
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Ausschussmitglied Seeboth unterstützt das Projekt. Zudem erfragt er, ob Kenntnisse 

über den Fortgang des Projektes über die Laufzeit von 24 Monaten hinaus vorlägen. 

Herr Hinsen erläutert, dass das Projekt nach aktuellem Sachstand zunächst auf zwei 

Jahre beschränkt sei. 

 

Ausschussmitglied Coenen fragt hinsichtlich der Projektverantwortlichkeit und mithin 

der Zuständigkeit für die Administration, Wartung der Fahrzeuge etc. nach. Herr Hinsen 

gibt an, dass die Projektverantwortung bei der NEW liege. 

 

An der weiteren Aussprache beteiligen sich die Ausschussmitglieder Gumbel und 

Wochnik. 

 

Der Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt dem Rat einstimmig die 

Verwaltung zu beauftragen, am Interreg-Projekt SharEuregio zunächst für 24 Monate 

teilzunehmen und einen entsprechenden Nutzungsvertrag mit der NEW AG für ein 

Fahrzeug der Marke Renault ZOE, zu einem monatlichen Mietpreis von 385,00 Euro 

netto, bei 1.100 Freikilometern und darüber hinaus 35 Cent netto je Kilometer, abzu-

schließen. 

 
 

7) Erstellung einer Studie zur Einrichtung von Mobilitätsstationen auf 

dem Energie- und Gewerbepark Elmpt 

1417-2014/2020 

  

Mit Schreiben vom 25. November 2019 beantragt die CDU-Ratsfraktion die Verwaltung 

zu beauftragen, an die Verkehrsgesellschaft des Kreises Viersen (VKV) heranzutreten, 

um über diese eine Studie zur Einrichtung von Mobilitätsstationen im Bereich des Ener-

gie- und Gewerbeparks Elmpt erstellen zu lassen.  

 

Die Verwaltung steht über die Entwicklungsgesellschaft „Energie- und Gewerbepark 

Elmpt“ mbH zu dem Sachverhalt bereits im Austausch mit der VKV. Die VKV teilt mit, 

dass eine solche Studie bereits in Vorbereitung sei. Dazu erfolgten derzeit Gespräche 

sowohl mit dem Verkehrsministerium NRW als auch mit dem Verkehrsverbund Rhein-

Ruhr (VRR). Angedacht sei, dass das Planungsbüro, welches die zweite Fortschrei-

bung des Nahverkehrsplans des Kreises Viersen begleitet hat, den Auftrag erhalte, 

eine Mobilstation in Elmpt zu planen. Eine Förderantragstellung gemäß der Förderricht-

linie für vernetzte Mobilität und Mobilitätsmanagement ("FöRiMM") soll erstellt und ein-

gereicht werden. 
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Ausschussmitglied Haese erkundigt sich nach dem Aufbau einer Mobilstation. Herr Hin-

sen führt aus, dass eine Mobilstation in der Regel an stark frequentierten Haltepunkten 

des ÖPNV errichtet würde und dort Möglichkeiten zur Verknüpfung mit anderen Ver-

kehrsmitteln anbiete. Dazu könnten beispielsweise Elektroladeinfrastruktur, Verleih- o-

der Sharing-Angebote, Abstellmöglichkeiten für Fahrräder sowie entsprechende digitale 

Informationsmöglichkeiten zählen. Er informiert die Ausschussmitglieder, dass seitens 

des VRR derzeit verbandsweit Standorte für Mobilstationen untersucht würden und in 

der Gemeinde Niederkrüchten die Haltestelle Heinrichsstraße vorgeschlagen worden 

sei.  

 

Ausschussmitglied Wahlenberg verweist auf das Erfordernis einer ausreichenden Rad-

verkehrsinfrastruktur im künftigen Gewerbe- und Industriegebiet. Er begrüßt, dass VKV 

und VRR das Thema aufgegriffen haben. 

 

Der Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt dem Rat einstimmig die 

Verwaltung zu beauftragen, den Sachverhalt mit der VKV weiter zu begleiten. 

 
 

8) Projekt "DeinRadschloss" 1419-2014/2020 

  

„DeinRadschloss“ ist ein vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) entwickeltes einheit-

liches System von Radabstellanlagen an ÖPNV-Haltepunkten. „DeinRadschloss“ ist 

bereits in vielen VRR-Verbundstädten installiert (z.B. Mönchengladbach, Duisburg, Es-

sen, Mülheim, Krefeld). Die Verknüpfung der Verkehrsmittel Fahrrad und ÖPNV stehen 

dabei im Vordergrund und sollen den Umstieg vereinfachen und vor allem bequemer 

und sicherer gestalten. Zur Auswahl stehen witterungsgeschützte und sichere Fahrrad-

boxen sowie Sammelabstellanlagen. Fahrradboxen bieten Platz für ein Fahrrad, Sam-

melabstellanlagen verfügen dagegen über eine deutlich höhere Anzahl an verfügbaren 

Stellplätzen. Die abschließbaren Radabstellanlagen können über die Website 

www.dein-radschloss.de reserviert werden. Für die Nutzer besteht die Möglichkeit, den 

Stellplatz ganzjährig, monatlich, wöchentlich oder tageweise gegen eine geringe Ge-

bühr anzumieten (z.B. Tagesgebühr 1 EUR). Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, E-

Fahrradboxen durch Einbau von Lademöglichkeiten zu installieren, sodass Pedelec- 

und E-Bike-Nutzer bequem während ihrer Abwesenheit das Fahrrad laden können. 

Eine Fahrradbox kostet etwa 3 Tsd. EUR. Gefördert werden können 90% der zuwen-

dungsfähigen Investitionskosten bis zu einem – nur für DeinRadschloss gültigen – 

Höchstbetrag von 2,2 Tsd. EUR netto je Fahrradbox oder 1,95 Tsd. EUR netto je Stell-

platz in einer Dein Radschloss-Sammelanlage (§ 12 ÖPNVG).  
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Im Rahmen des im letzten Jahr erstellten Radverkehrskonzeptes für den Kreis Viersen 

ist eine kreisweite Einführung von „DeinRadschloss“-Radabstellanlagen im Kreis Vier-

sen vorgesehen. Hochwertige Fahrradboxen und/ oder Sammelabstellanlagen sollen 

am Schienenpersonennahverkehr und an ausgewählten Haltepunkten des Schnellbus-

liniennetzes im gesamten Kreisgebiet in Kooperation zwischen dem Kreis Viersen und 

dem VRR sowie in Abstimmung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden er-

richtet werden. Der VRR ist dabei Fördermittelgeber, Projektkoordinator und Markenin-

haber. Der Kreis Viersen übernimmt die gesamte Förderabwicklung und wird kreisweit 

Eigentümer und Unterhalter der Fahrradboxen. Den technischen Support für die Boxen 

übernimmt der derzeitige Betreiber des Hintergrundsystems der Fahrradboxen. Auf-

gabe der Städte und Gemeinden ist die Pflege der Zuwegung zum Boxenstandort. Die 

Fahrradboxen können bei einer hohen Auslastung zu einem späteren Zeitpunkt durch 

weitere Fahrradboxen ergänzt werden. Gleichzeitig können bei niedriger Auslastung 

nach Genehmigung durch den Fördermittelgeber VRR einzelne Fahrradboxen an an-

dere Standorte innerhalb des Kreisgebietes versetzt werden.  

Bei Errichtung von DeinRadschloss-Abstellanlagen besteht eine übliche 20-jährige 

Zweckbindungsfrist mit dem VRR. In regelmäßigen Abständen ist ein Nachweis einer 

Mindestauslastung erforderlich. Die Einnahmen der Radabstellanlagen gehen an den 

Betreiber des Hintergrundsystems der Boxen. Sämtliche technische Unterhaltungskos-

ten dieses Betreibers werden gegengerechnet. Eventuelle Einnahmeüberschüsse wer-

den dem Kreis Viersen gutgeschrieben. 

 

Die Standorte der "DeinRadschloss"-Radabstellanlagen wurden in Form von Steckbrie-

fen festgelegt. Die Verwaltung hat für die Gemeinde Niederkrüchten den Lindbruch vor-

geschlagen. Im Anhang dieser Vorlage ist der Steckbrief für den Standort Lindbruch 

beigefügt. Bisher war für diesen Standort die Installation von drei Fahrradboxen vorge-

sehen. Gegenüber dem Steckbrief ist die minimale Anzahl auf fünf Boxen je Standort 

erhöht worden. Laut Auskunft des VRR ist eine geringere Anzahl unwirtschaftlich, da 

pro Standort ein Bedienterminal notwendig ist. Des Weiteren ist aus den übermittelten 

Förderbedingungen des VRR ersichtlich, dass mindestens 30 % der Stellplätze pro 

Standort ausschließlich für die Kurzzeitmiete (Tages- oder Wochenmiete) vorzusehen 

sind. Pro Standort müssen dies jedoch mindestens zwei Stellplätze sein.  

 

Der Kreis Viersen wird bis zum 30. April 2020 eine Projektanmeldung beim VRR einrei-

chen. Ist diese Projektmeldung erfolgreich, erhält der Kreis Viersen im Herbst 2020 

eine sogenannte Einplanungsmitteilung. Daraufhin ist dann seitens des Kreises ein de-

taillierter qualifizierter Förderantrag einzureichen.  
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Ausschussmitglied Stoltze stellt fest, dass der ÖPNV-Haltepunkt am Lindbruch der ein-

zige Standort im Gemeinde sei, an dem ausreichend Platz zum Aufstellen der Fahrrad-

boxen sei. 

Der Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss nimmt die Ausführungen der Verwal-

tung zur Kenntnis. 

 
 

9) Verbesserung der öffentlichen touristischen Infrastruktur durch Er-

richtung von öffentlichen Toilettenanlagen in Elmpt und Nieder-

krüchten 

1418-2014/2020 

  

Mit Schreiben vom 25. November 2019 beantragt die CDU-Ratsfraktion die Verwaltung 

zu beauftragen, eine Verbesserung der touristischen Infrastruktur durch die Errichtung 

von öffentlichen Toilettenanlagen in Elmpt und Niederkrüchten zu prüfen. 

 

Ausschussmitglied Wahlenberg führt aus, dass öffentliche Toiletten im Gemeindegebiet 

lediglich auf den Friedhöfen zu finden seien. Die Errichtung von öffentlichen Toiletten-

anlagen sei ein Baustein der touristischen Entwicklung. Es solle geprüft werden, ob 

Fördermittel zur Verfügung stünden und ob die Unterhaltung der Anlagen durch die 

Fachhandwerker der GWN durchgeführt werden könne. 

 

Ausschussmitglied Seeboth begrüßt das Anliegen, verweist jedoch auf mögliche Folge-

kosten hervorgerufen durch Verschmutzung und Vandalismus. 

Ausschussmitglied Haese regt an, bei Veranstaltungen im Umfeld von möglichen künf-

tigen Toilettenanlagen den Veranstalter zur Beteiligung an der Unterhaltung zu ver-

pflichten. 

 

Ausschussmitglied Siegers empfiehlt, zunächst eine Kostenermittlung durchzuführen. 

 

Ausschussmitglied Wahlenberg erkundigt sich nach Missständen an den bestehenden 

Toilettenanlagen auf den Friedhöfen. Herr Schippers bestätigt entsprechende Vandalis-

musschäden. Daher würden die Toiletten abends verschlossen. 

 

Der Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt dem Rat mit 15 Stimmen 

bei zwei Enthaltungen die Verwaltung mit der Prüfung zu beauftragen, ob zur Verbes-

serung der öffentlichen touristischen Infrastruktur öffentliche Toilettenanlagen in den 

Ortsteilen Elmpt und Niederkrüchten errichtet werden können, ob für die Maßnahmen 
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Fördermöglichkeiten bestehen und ob die Unterhaltung durch die Gemeindewerke er-

folgen kann. 

 
 

10) Schwalmbrücke am Schwalmweg im Ortsteil Overhetfeld 1426-2014/2020 

  

Die Schwalmbrücke sowie der Straßenkörper am Schwalmweg in Niederkrüchten-

Overhetfeld, zwischen Wanderparkplatz Schwalmweg und Dahmensee in Brüggen, 

sind für die Benutzung durch Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 

3,5 t gesperrt. Diese Verkehrsbeschränkung wird jedoch nicht immer befolgt.  

 

Der Rat hat daher die Verwaltung in seiner Sitzung am 2. Juli 2019 auf Empfehlung des 

Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses beauftragt, eine Verkehrszählung am 

Schwalmweg durchzuführen und dem Ausschuss über die Ergebnisse zu berichten.  

 

Die Verwaltung hat an der Schwalmbrücke im August 2019 Messungen in beiden 

Fahrtrichtungen durchgeführt. Es wurden über einen Zeitraum von 7 Tagen die Fahr-

zeuge jeweils für eine Fahrtrichtung gezählt. Die Brücke passierten insgesamt 7.752 

Fahrzeuge, von denen 3,24 v. H. dem Schwerlastverkehr zuzurechnen sind. In Zahlen 

bedeutet dies, dass in dem Messzeitraum 208 Lastkraftwagen und 43 Lastzüge über 

die Brücke gefahren sind. 

Herr Schippers berichtet in der Sitzung über die weiteren Ergebnisse der im Februar 

2020 durchgeführten Messungen. Die Ergebnisse aus August 2019 würden demnach 

bestätigt. 

 

Ausschussmitglied Wahlenberg führt aus, dass die Brücke durch LKW-Verkehr und 

landwirtschaftlichen Verkehr genutzt würde. Sie sei Bestandteil eines wichtigen Verbin-

dungsweges für die Landwirtschaft. Er erkundigt sich nach der Tragfähigkeit der Brücke 

und ob eine Freigabe für den landwirtschaftlichen Verkehr möglich sei. 

 

Herr Schippers erläutert, dass in der Verwaltung keine Kenntnisse über den Grund des 

Durchfahrtsverbots für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen vorlägen. Es könne nur gemutmaßt 

werden, dass die Tragfähigkeit der Brücke oder die geringe Straßenbreite ursächlich 

sein könnten. 

 

Auf Nachfrage von Ausschussmitglied Krüger erklärt Herr Schippers, dass über die 

Brücke keine Klärschlammtransporte von der Kläranlage erfolgen würden. 
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Ausschussvorsitzender Tekolf regt an zu beschließen, dass die Verwaltung die Tragfä-

higkeit der Brücke und eine Freigabe für den landwirtschaftlichen Verkehr prüfen solle. 

Herr Schippers gibt die erforderliche Abstimmung mit der Nachbargemeinde Brüggen 

und die Kosten der statischen Prüfung zu Bedenken.  

 

Ausschussmitglied Stoltze ergänzt dies mit dem Hinweis, dass eine zweite Brücke voll-

ständig auf dem Gebiet der Gemeinde Brüggen liege. 

 

An der weiteren Aussprache beteiligen sich die Ausschussmitglieder Gumbel und 

Schlosser. 

 

Herr Schippers sagt seitens der Verwaltung zu bis zur nächsten Sitzung des Planungs-, 

Verkehrs- und Umweltausschusses Informationen bei der Gemeinde Brüggen und der 

Straßenverkehrsbehörde des Kreises Viersen einzuholen und erneut zu berichten. 

 

 
 

11) Aufstellung von „Mitfahrbänken“ 1422-2014/2020 

  

Mit Schreiben vom 25. November 2019 beantragt die CDU-Ratsfraktion die Einrichtung 

des Systems „Mitfahrbank“ als Ergänzung zum öffentlichen Verkehr in Niederkrüchten.  

 

Ausschussmitglied Rütten erkundigt sich nach Erfahrungen aus anderen Gemeinde. 

 

Herr Schippers erläutert, dass es Beispiele gebe, eine Prüfung jedoch noch ausstehe. 

 

Der Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt dem Rat einstimmig die 

Verwaltung mit der Prüfung zu beauftragen, inwieweit das System „Mitfahrbank“ in der 

Gemeinde Niederkrüchten als Ergänzung zum bestehenden ÖPNV eingeführt werden 

kann und ob die Einführung gemeinsam mit den Nachbarkommunen Brüggen und 

Schwalmtal möglich ist. 

 
 

12) Ansiedlung von Fressfeinden des Eichenprozessionsspinners 1416-2014/2020 

  

Mit Schreiben vom 15.07.2019 beantragt die Ratsfraktion Bündnis 90 / Die Grünen die 

Verwaltung zu beauftragen, Informationen zur Wirksamkeit der Methode „Ansiedlung 

von Fressfeinden“ zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners einzuholen und bei 

Wirksamkeit dieser Methode einen entsprechenden Maßnahmenplan zur natürlichen 

Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners zu erarbeiten.  



Niederschrift der 28. Sitzung des Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses 20 von 21 

 

Auf Empfehlung des Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses vom 18. November 

2019, hat der Rat die Verwaltung in seiner Sitzung am 11. Dezember 2019 beauftragt, 

bis zu einem Finanzvolumen von 1.000,00 Euro geeignete Nistkästen zu beschaffen 

und vor der nächsten Brutperiode an Eichen, von Siedlungsflächen ausgehend, anzu-

bringen. 

 

Dazu teilt die Verwaltung den folgenden Sachstand mit:  

Die Verwaltung hat den NABU, Ortsgruppe Niederkrüchten, mit der Aufgabe betraut. Im 

Frühjahr 2020 sollen zunächst ca. 40 Nistkästen zur Unterstützung der Bekämpfung 

des Eichenprozessionsspinners aufgehängt werden. Es wurden zunächst vier Bereiche 

ausgewählt, in denen überwiegend Eichen stehen, die zudem in den letzten Jahren 

durch den Eichenprozessionsspinner befallen waren und in denen weiterhin die be-

rechtigte Sicherheitserwartung (Verkehrssicherungspflicht) zu erfüllen ist. Die Bereiche 

sind die Grünanlagen der Kapelle Brempt, der Kapelle Overhetfeld, „Am dicken Herr-

gott“ sowie an der Straße Lehmkul im Umfeld Hallenbad. Zudem werden weitere Ein-

zelbäume in den Ortslagen mit Nisthilfen versehen. 

 

Ausschussmitglied Siegers begrüßt das Vorgehen und sieht den Antrag der Fraktion 

Bündnis‘90/Die Grünen als erledigt an. 

 

 
 

13) Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden und des Bürgermeisters  

  

Herr Schippers berichtet zum Schulwegkonzept, dass ein Planungsbüro beauftragt 

worden sei und im April eine Auftaktveranstaltung der beteiligten Stellen stattfinde. 

 

Zum Sachverhalt der stationären Geschwindigkeitsmessanlage teilt Herr Schippers mit, 

dass ein gemeinsamer Termin mit dem Kreis Viersen anstehe, in dem bezüglich des 

Bereiches Boscherhausen an der K9 eine Abstimmung im Hinblick auf eine mögliche 

Querungshilfe, Geschwindigkeitsreduzierungen und die Geschwindigkeitsmessanlage 

erfolgen soll. 

 

Herr Hinsen führt aus, dass hinsichtlich der Problematik des Unterpflügens von Banket-

ten eine Anfrage beim Städte- und Gemeindebund sowie der Unteren Naturschutzbe-

hörde erfolgt sei. Eine Rückmeldung stehe aus. 
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Herr Hinsen berichtet weiter, dass das Erschließungskonzept für die Ortslage Brempt 

fertig sei. Da der Gutachter am heutigen Sitzungstag verhindert sei, erfolge eine Vor-

stellung in der nächsten Ausschusssitzung. 

 

Schließlich erläutert Herr Hinsen, dass hinsichtlich der Sanierung des Durchlasses 

Varbrook die wasserrechtliche Erlaubnis des Kreises Viersen ausstehe. Im Anschluss 

könne die Ausschreibung der Leistungen erfolgen. 

 

Herr Hinsen teilt seitens der Verwaltung folgende Befreiungen mit: 

Florianstraße, Flurstück 405: Überschreitung der überbaubaren Fläche durch eine 

Wärmepumpe 

Heineland, Flurstück 450: Überschreitung der überbaubaren Fläche durch eine Wär-

mepumpe 

Barbarastraße, Flurstück 433: Eckgrundstück – Überschreitung der überbaubaren Flä-

che an zwei Eckpunkten aufgrund des Straßenverlaufs, ca. 2 x 1,00 qm. 

 

 
 

 

Der Ausschussvorsitzende schließt die Sitzung. 
 

 

 

 

 

 gez. Tekolf gez. Hinsen  

 Ausschussvorsitzender Schriftführer 
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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 04.03.2020 
Der Bürgermeister 
Zentrale Dienste, Kultur und Tourismus 
Aktenzeichen: 10 
 

Vorlagen-Nr.  1442-2014/2020 

Sachbearbeiter: Hermann-Josef Bonus 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Rat der Gemeinde Niederkrüchten 12.05.2020  

 

 

Bekanntgabe der Niederschrift über die 31. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Bau-
ausschusses vom 3. März 2020 - öffentlicher Teil - 

 

Sachverhalt: 

Die Niederschrift über den öffentlichen Teil der 31. Sitzung – Wahlperiode 2014/2020 – des 

Bauausschusses vom 3. März 2020 wird bekanntgegeben. 

 

Über die in dieser Sitzung gefassten Ausschussbeschlüsse ist zu entscheiden. 

 
 

 

 

Anlage: 

Niederschrift über den öffentlichen Teil der 31. Sitzung des Bauausschusses 

 

 

gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☐ Nein ☒ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☐ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkon-
to: 

 
                                   / 

Kosten der Maßnahme in Euro  

Folgekosten in Euro  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☐ 



 

 

 

Niederschrift 

 

über die 31. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Bauausschusses 

der Gemeinde Niederkrüchten 

 

Verhandelt: Niederkrüchten, den 03. März 2020 

Sitzungslokal: Rathaus in Elmpt, Sitzungssaal 

Beginn: 19:30 Uhr Ende: 20:02 Uhr 

 

Anwesend sind: 

1.  Ausschussvorsitzender Stoltze, Jörg  

2.  Ausschussmitglied Bormann, Michael  vertritt Wendisch, Martin 

3.  Ausschussmitglied Dahlke, Hans-Peter  

4.  Ausschussmitglied Goertz, Marco  

5.  Ausschussmitglied Gründler, Hans-Jür-

gen 

 

6.  Ausschussmitglied Haese, Detlef  

7.  Ausschussmitglied Knierim, Otmar  

8.  Ausschussmitglied Krüger, Volker  

9.  Ausschussmitglied Lipp, Marianne  

10.  Ausschussmitglied Meyer, Detlef  

11.  Ausschussmitglied Niggemeyer, Thomas  

12.  Ausschussmitglied Polmans, Matthias  

13.  Ausschussmitglied Reynen, Hermine  

14.  Ausschussmitglied Schaefer, Dietrich  

15.  Ausschussmitglied Slaats, Willi  

16.  Ausschussmitglied Wallrafen, Heinz  vertritt Walter, Klaus 

17.  Ausschussmitglied Wallrafen, Paul Gerd  
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Seitens der Verwaltung: 

1. Herr Hinsen  

2. Herr Derix  

3. Herr Cüsters  

 

 

Es fehlen: 

1.  Ausschussmitglied Walter, Klaus   

2.  Ausschussmitglied Wendisch, Martin   
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Öffentlicher Teil 

 

1) Sanierungsprogramm Gemeindestraßen 2019/2020 1424-2014/2020 

2) Nachhaltiges Bauen in der Gemeinde Niederkrüchten 1428-2014/2020 

3) Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden und des Bürgermeisters  

 

Ausschussvorsitzender Jörg Stoltze eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass die Einberufung zu 

dieser Sitzung durch Einladung vom 19. Februar 2020 ordnungsgemäß erfolgt ist. 
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Öffentlicher Teil 

 

1) Sanierungsprogramm Gemeindestraßen 2019/2020 1424-2014/2020 

  

Die im Jahr 2019 geplanten und teilweise bereits durchgeführten Deckensanierungen 

wurden mit Mitteln der investiven Haushaltsansätze „7.000221 Generalüberholung öf-

fentlicher Verkehrsflächen“ und „7.000319 Radverkehrskonzept“ durchgeführt.  

 

Die Abschnitte Verlängerung Stadionstraße, Verlängerung Schmutzersweg sowie die 

Sanierung der Goethestraße einschließlich Markierung eines Schutzstreifens wurden mit 

Mitteln zur Umsetzung des Radwegekonzeptes durchgeführt. 

 

Gleichfalls wurde der letzte Teilabschnitt des Weges entlang des Lindbruches in Rich-

tung Oberkrüchten mit Mitteln aus dem Radwegekonzept saniert. Die Arbeiten wurden 

durch den Bauhof ausgeführt, die notwendigen Planungsarbeiten erfolgten durch die 

Verwaltung. 

 

Die Umwandlung des Streckenabschnittes Steinkenrather Weg bis zum RRB wurde mit 

Mitteln des Haushaltsansatzes zur Sanierung von Gemeindestraßen durchgeführt. Die 

Vorarbeiten zur Befestigung des Unterbaues wurden bereits bei den Sanierungsarbeiten 

des RRB durchgeführt, so dass hier mit relativ geringem Aufwand eine dauerhafte Be-

festigung des Weges erfolgen konnte. Durch die Umwandlung der Oberfläche ist sicher-

gestellt, dass die Mitarbeiter der Kläranlage das Becken, unabhängig von Witterungsein-

flüssen, jederzeit mit Fahrzeugen sicher erreichen können. 

 

Die Sanierung der Ulmenstraße sowie die daran anschließenden Straßen Akazienweg, 

Gartenstraße, Eibenweg und Platanenweg werden mit Haushaltsmitteln der Straßensa-

nierung durchgeführt. Entgegen der Ursprungsplanung bzw. den Festlegungen in der 

Prioritätenliste 2019 konnten die Baumaßnahmen Goethestraße und Ulmenstraße ein-

schl. der angrenzenden Wege nicht im Jahr 2019 ausgeführt werden, da dort noch Ka-

nalsanierungen durchzuführen sind.  

 

Die Goethestraße ist bis zur Poststraße im Februar 2020 saniert worden. Für die Ulmen-

straße einschließlich der angrenzenden Wege ist eine Ausführung der Deckensanie-

rungsarbeiten im April 2020 geplant. Die Auftragsvergaben für diese Arbeiten erfolgten 

im Jahr 2019. 
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Die Umgestaltung der Poststraße in Elmpt wurde 2019 abgeschlossen. Über die endgül-

tigen Ausbaukosten wird die Verwaltung kurzfristig informieren, sobald alle Schlussrech-

nungen vorliegen. 

 

Die Leistungen zum Endausbau der Pestalozzi- und Montessoristraße in Niederkrüchten 

sowie der Vollausbau der Kirchstraße in Oberkrüchten sind ausgeschrieben. Die Verwal-

tung informiert den Bauausschuss in der Sitzung über die Ausschreibungsergebnisse.  

Die Verwaltung plant, an Hand der Prioritätenliste 2020 folgende Gemeindestraßen 

durch einen Deckenüberzug zu sanieren: 

 

 Brahmsstraße, Niederkrüchten 

 Eichenstraße, Overhetfeld 

 An der Heiden, Overhetfeld 

 Irisstraße, Overhetfeld 

 Wilhelmstraße, Elmpt 

 

Die notwendigen Voruntersuchungen und Ausschreibungen werden zurzeit vorbereitet. 

Die Verwaltung plant, in den folgenden Jahren die sukzessive Sanierung der Gemein-

destraßen im Ortsteil Venekoten durchzuführen. Das Wegenetz innerhalb der Ortslage 

ist sehr marode und wird jedes Jahr mit erheblichem Aufwand durch den Bauhof notdürf-

tig repariert.     

 

Der Vollausbau der Garten- und Rathausstraße soll planmäßig in den Jahren 2020 bis 

2023 erfolgen. Schwerpunktmäßig werden in diesem Jahr die notwendigen Baumaßnah-

men im Bereich der Rathausstraße erfolgen. Nach Abschluss der Kanalarbeiten im 1. 

Abschnitt beginnen dann die eigentlichen Straßenausbauarbeiten. 

 

Herr Derix erläutert das Sanierungsprogramm der Gemeindestraßen im Einzelnen. 

 

Ausschussmitglied Gründler fragt nach der Ausführung des Schutzstreifens für den rad-

verkehr an der Goethestraße. 

 

Herr Hinsen erklärt, dass der Schutzstreifen, auf Grund der vorhandenen Straßenbreite, 

nur einseitig ausgeführt werde. 
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Ausschussvorsitzender Stoltze weist auf Mängel am Bischof-Stockums-Platz und 

Adolph-Kolping-Platz, die als Lagerflächen im Zuge der Baumaßnahme Poststraße ge-

nutzt wurden, hin. 

 

Herr Derix erklärt, dass die Mängel bekannt seien und in Kürze behoben würden. Die 

Grünfläche am Bischof-Stockums-Platz werde als Blühwiese eingesäht. 

 

Herr Derix erläutert, dass die Straßen in Venekoten jährlich im Frühjahr zu einem sehr 

hohen Arbeitsaufwand beim Bauhof führen würden. Durch Frost und Verschleiß zeigten 

sich immer wieder Schäden in den Straßendecken. Herr Derix gibt an, dass die Ge-

meinde eine Komplettsanierung aller Straßen in Venekoten in den nächsten Jahren an-

visiere. 

 

Der Bauausschuss nimmt die aktualisierte Prioritätenliste zur Kenntnis und empfiehlt 

dem Rat mit 16 Stimmen bei einer Gegenstimme die Verwaltung mit der Durchführung 

der Sanierungen zu beauftragen. 

 
 

2) Nachhaltiges Bauen in der Gemeinde Niederkrüchten 1428-2014/2020 

  

Mit Schreiben vom 29. Januar 2020 beantragt die CDU-Ratsfraktion, die Verwaltung zu 

beauftragen, alle anstehenden Sanierungen, Ergänzungs- und Neubauten in energie-

autarker Bauweise sowie nach dem Prinzip der zirkulären Wertschöpfung umsetzen zu 

lassen. Die Begründung war dem beiliegenden Antragsschreiben zu entnehmen. 

 

Ausschussmitglied Meyer erklärt, dass die CDU einen Beschlussvorschlag in der Sit-

zungsvorlage vermissen würde. 

 

Herr Hinsen bringt zum Ausdruck, dass aus Sicht der Verwaltung noch gewisse Unklar-

heiten bei den Begrifflichkeiten der Thematik vorlägen. Er führt weiterhin aus, dass sei-

tens der Verwaltung das nötige Know-How beschafft werden müsste und eventuell 

auch differenzierte Vorgehensweisen bei Neu- sowie Um-/Erweiterungsbauten festge-

legt werden müssten. 

 

Ausschussmitglied Gründler erbittet eine Konkretisierung des Antrags durch die CDU-

Ratsfraktion. Er regt an, dass die CDU am Beispiel des Umbaus der ehem. Haupt-

schule einmal aufzeige, in welcher Form nachhaltig gebaut werden könnte. 
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Ausschussvorsitzender Stoltze erachtet eine nachhaltige Bauweise bei Neubauten als 

sinnvoll. Erst in einem zweiten Schritt sollten Sanierungs- und Umbaumaßnahmen 

nach den Prinzipien umgesetzt werden. 

 

Ausschussmitglied Lipp begrüßt den Antrag der CDU-Ratsfraktion, mahnt aber gleich-

zeitig an, dass Vorhaben, die nach den Prinzipien der zirkulären Wertschöpfung umge-

setzt würden, sehr kosten- und zeitintensiv würden.  

 

Herr Hinsen sagt dem Bauausschuss zu, dass die Verwaltung einen Fachmann zu der 

Thematik kontaktieren werde, der in einer der nächsten Bauausschusssitzung zu dem 

Thema referieren werde. 

 
 

3) Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden und des Bürgermeisters  

  

Es liegen keine Mitteilungen vor. 

 
 

 

Der Ausschussvorsitzender schließt die Sitzung. 
 

 

 

 

 

 gez. Stoltze gez. Cüsters 

 Ausschussvorsitzender Schriftführer 
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Zentrale Dienste, Kultur und Tourismus 
Aktenzeichen: 10 
 

Vorlagen-Nr.  1439-2014/2020 

Sachbearbeiter: Hermann-Josef Bonus 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Rat der Gemeinde Niederkrüchten 12.05.2020  

 

Bekanntgabe der Niederschrift über die 11. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Aus-

schusses für Jugend-, Familien- und Sozialangelegenheiten vom 5. März 2020 - öffentli-

cher Teil - 

 

Sachverhalt: 

Die Niederschrift über den öffentlichen Teil der 11. Sitzung – Wahlperiode 2014/2020 – des 

Ausschusses für Jugend-, Familien- und Sozialangelegenheiten vom 5. März 2020 wird be-

kanntgegeben. 

 

Beschlussvorschlag: 

Über die in dieser Sitzung gefassten Ausschussbeschlüsse ist zu entscheiden. 
 

 

 

Anlage: 

Niederschrift des Ausschusses für Jugend-, Familien und Sozialangelegenheiten - öffentlicher 

Teil - vom 5. März 2020 

 

 

gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☐ Nein ☒ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☐ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkonto:  
                                   / 

Kosten der Maßnahme in Euro  

Folgekosten in Euro  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: gesetzliche Grund-
lage 

☐ 
vertragliche Ver-

pflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstverwal-
tungs-angelegenheit 

☐ 



 
 

 

Niederschrift 

 

über die 11. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Ausschusses für Jugend-, Familien- und 

Sozialangelegenheiten 

der Gemeinde Niederkrüchten 

 

Verhandelt: Niederkrüchten, den 05. März 2020 

Sitzungslokal: Rathaus in Elmpt, Sitzungssaal 

Beginn: 19:30 Uhr Ende: 20:50 Uhr 

 

Anwesend sind: 

1.  Ausschussvorsitzende Degenhardt, Anja  

2.  Ausschussmitglied Beines, Peter Josef  vertritt Lachmann, Jörg 

3.  Ausschussmitglied Coenen, Theodor  

4.  Ausschussmitglied Consoir, Wilhelm  

5.  Ausschussmitglied Faßbender, Maik  

6.  Ausschussmitglied Korth, Helga  

7.  Ausschussmitglied Krüger, Mathias  

8.  Ausschussmitglied Liebrecht, Ralf  

9.  Ausschussmitglied Lüger, Reinhardt  

10.  Ausschussmitglied Macko, Dennis  

11.  Ausschussmitglied Meisel, Iris  

12.  Ausschussmitglied Schmitz, Manfred  

13.  Ausschussmitglied Schouren, Marion  

14.  Ausschussmitglied Spridzans, Irmgard  

15.  Ausschussmitglied von den Driesch, Martin  

16.  Ausschussmitglied Walter, Erwin  
 

 

 

 

 

 

 

 

Seitens der Verwaltung: 

1. Herr Schippers   

2. Herr Janßen  

3. Herr Michels 
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Auf besondere Einladung zu Punkt 1 der Tagesordnung: 

Herr Lamp, möglicher Behindertenbeauftragter der Gemeinde Niederkrüchten 

 

Auf besondere Einladung zu Punkt 2 der Tagesordnung: 

1. Frau Merse, 

2. Frau Üstebay,  

Mitarbeiterinnen der Diakonie Krefeld-Viersen 

 

Auf besondere Einladung zu Punkt 3 der Tagesordnung: 

Herr Dr. Moritz, Regionalmanager der VITAL-Region Schwalm-Mittlerer Niederrhein 

 

Auf besondere Einladung zu Punkt 4 der Tagesordnung: 

1. Frau Schneider,  

2. Frau Rosendahl, 

Fachkräfte des Kinder- und Jugendzentrum „Treff 13“ und der Mobilen Jugendarbeit 

 

 

Es fehlen: 

1.  Ausschussmitglied Goertz, Marco   

2.  Ausschussmitglied Lachmann, Jörg   
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Öffentlicher Teil 

 

1) Vorstellung des möglichen Behindertenbeauftragten 1423-2014/2020 

2) Vorstellung des Angebots der regionalen Flüchtlingsberatung durch 

die Diakonie Krefeld-Viersen als Teil einer konzeptionellen 

Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen 

1421-2014/2020 

3) Vorstellung des VITAL-Projektes "Mobil sein im Westkreis" 1429-2014/2020 

4) Vorstellung der Fachkräfte des Kinder- und Jugendzentrum 

"Treff13" und der Mobilen Jugendarbeit 

1420-2014/2020 

5) Vorläufergruppe zur Kinderbetreuung 1430-2014/2020 

6) Umsetzung von Beschäftigungsmöglichkeiten im Rahmen des 

Teilhabechancengesetzes 

1431-2014/2020 

7) Mitteilungen der Ausschussvorsitzenden und des Bürgermeisters  

 

Ausschussvorsitzende Anja Degenhardt eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass die 

Einberufung zu dieser Sitzung durch Einladung vom 26. Februar 2020 ordnungsgemäß erfolgt 

ist. 
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Öffentlicher Teil 

 

1) Vorstellung des möglichen Behindertenbeauftragten 1423-2014/2020 

  

Vorbehaltlich einer Änderung der Hauptsatzung wird durch den Rat der Gemeinde 

Niederkrüchten eine/einen Behindertenbeauftragten zu bestellen sein. Die Aufgaben 

der/des Behindertenbeauftragten sind fachübergreifend und erstrecken sich auf alle 

Bereiche der Gemeinde.  

 

Die Verwaltung wird dem Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 10. März 

2020 vorschlagen, dem Rat der Gemeinde Niederkrüchten zu empfehlen, Herrn Frank 

Lamp zum ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten der Gemeinde Niederkrüchten zu 

bestellen.  

 

Herr Lamp stellt sich im Vorfeld der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses den 

Mitgliedern des Ausschusses für Jugend-, Familien- und Sozialangelegenheiten 

persönlich vor. Im Anschluss beantworten Herr Lamp und Herr Janßen Fragen der 

Ausschussmitglieder Spridzans und Beines zum Aufgabenbereich eines 

Behindertenbeauftragten 

 

Der Ausschuss für Jugend-, Familien- und Sozialangelegenheiten nimmt die 

Ausführungen der Herren Lamp und Janßen zur Kenntnis. 

 
 

2) Vorstellung des Angebots der regionalen Flüchtlingsberatung durch 

die Diakonie Krefeld-Viersen als Teil einer konzeptionellen 

Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen 

1421-2014/2020 

  

Die SPD-Ratsfraktion hat mit Schreiben vom 10. Januar 2020 beantragt, dass die 

Verwaltung in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 4. Februar 2020 ein 

Konzept zur Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen vorstellen möge.  

 

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 4. Februar 2020 hat 

Bürgermeister Wassong erläutert, die Diakonie Krefeld-Viersen als Beratungsangebot 

und die Flüchtlingshilfe als Betreuungsangebot vor Ort in ein Betreuungskonzept 

einzubinden. 

 

Aufgrund einer Vereinbarung zwischen der Verwaltung und der Bezirksregierung 
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Arnsberg wird die Gemeinde Niederkrüchten im Jahr 2020 lediglich eine geringe Zahl 

an Asylbewerbern zugewiesen bekommen. Aus diesem Grund hält es die Verwaltung 

für sinnvoll, zunächst eine von Bedarfen abhängige Betreuung von Asylbewerbern und 

Flüchtlingen mit den bereits vorhandenen Akteuren vor Ort abzustimmen und 

anzubieten.  

 

Die Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen soll zukünftig von drei Säulen 

getragen und umgesetzt werden. Die Gemeinde Niederkrüchten, die Diakonie Krefeld-

Viersen mit dem Angebot der Flüchtlingsberatung und die Flüchtlingshilfe 

Niederkrüchten mit der Flüchtlingsbetreuung arbeiten hier zukünftig in einem 

abgestimmten Rahmen gemeinsam und vertrauensvoll zusammen. 

 

Die Diakonie Krefeld-Viersen bietet bereits zum jetzigen Zeitpunkt eine 

Flüchtlingsberatung in den Gemeinden Brüggen und Niederkrüchten an. Aktuell 

beschäftigt die Diakonie hierfür zwei Fachkräfte. Aufgrund der zurzeit noch geringen 

Zahl an Asylbewerbern und Flüchtlingen findet die Beratung in der Gemeinde 

Niederkrüchten einmal wöchentlich vor Ort an den Unterkünften statt. Für die 

zukünftige Flüchtlingsberatung in der Gemeinde Niederkrüchten ist beabsichtigt, den 

Fachkräften der Diakonie an zwei Tagen in der Woche ein Büro im Mehrzweckgebäude 

Am Kamp 23 in Niederkrüchten für Ihre Arbeit zu überlassen. 

 

Neben dem Angebot der Flüchtlingsberatung durch die Diakonie Krefeld-Viersen wird 

sich auch weiterhin die Flüchtlingshilfe der Kath. Kirchengemeinde St. Bartholomäus 

Niederkrüchten in der Betreuung von Flüchtlingen engagieren. Die Flüchtlingshilfe wird 

auch zukünftig die Möglichkeit haben, die Räumlichkeiten im Pfarrheim Niederkrüchten 

für ihre Angebote zu nutzen. 

 

Die Fachkräfte der Diakonie Krefeld-Viersen, Frau Merse und Frau Üstebay, stellen 

sich und ihre Tätigkeit dem Ausschuss für Jugend-, Familien- und Sozialgelegenheiten 

vor. Sie berichten über ihre Erfahrungen in der Gemeinde Brüggen und darüber, 

welche Aufgabengebiete abgedeckt werden. Die Flüchtlingsberatung ist zuständig für 

Fragestellungen zum Asylverfahren sowie zur aufenthaltsrechtlichen Situation und 

bietet eine soziale Beratung an. Sie arbeitet u. a. mit öffentlichen Stellen und 

Ehernamtlern zusammen. Für die Gemeinde Niederkrüchten werden diese Aufgaben 

von Frau Üstebay übernommen werden. 

 

Frau Üstebay und Herr Janßen beantworten eine Frage des Ausschussmitgliedes 
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Schouren bezüglich des Standortes der Beratungsstelle. So soll es zukünftig eine feste 

Anlaufstelle im Mehrzweckgebäude „Am Kamp“ in Niederkrüchten geben. 

Übergangsweise wird zunächst eine Möglichkeit in den Räumlichkeiten auf der 

Stadionstraße 51 – 55 in Niederkrüchten geschaffen. 

 

Des Weiteren beantworten Frau Merse, Frau Üstebay und Herr Janßen Fragen der 

Ausschussmitglieder Spridzans und Coenen zum Ablauf der Arbeit in der Praxis und 

zur Zusammenarbeit mit der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe. 

 

Auf Nachfrage von Ausschussmitglied Beines erläutern Herr Schippers und Herr 

Janßen, dass die Stellen der Diakonie durch das Land Nordrhein-Westfalen finanziert 

werden. 

 

Der Ausschuss für Jugend-, Familien- und Sozialangelegenheiten nimmt die 

Ausführungen der Fachkräfte zur Kenntnis.  

 
 

3) Vorstellung des VITAL-Projektes "Mobil sein im Westkreis" 1429-2014/2020 

  

Im Jahr 2017 wurde die VITAL-Region Schwalm-Mittlerer Niederrhein von den 

Gemeinden Brüggen, Schwalmtal und Niederkrüchten gegründet. Ziel ist es, Projekte 

zur Förderung des ländlichen Raumes zu initiieren und umzusetzen. Finanziell werden 

die Projekte der VITAL-Region hierbei vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert. 

 

Ein Projekt, das zwischenzeitlich von der Bezirksregierung Düsseldorf als förderfähig 

genehmigt wurde, ist das Projekt „Mobil sein im Westkreis“. Das Projekt konzentriert 

sich auf die Bereitstellung eines ehrenamtlich geführten, mobilitätszentrierten 

Ergänzungsangebotes zu bestehenden Taxi-, ÖPNV- und Krankentransportleistungen 

auf dem Gebiet der drei VITAL-Gemeinden Brüggen, Schwalmtal und Niederkrüchten. 

 

Der Regionalmanager der VITAL-Region Schwalm-Mittlerer Niederrhein, Herr Dr. 

Moritz, stellt in der Sitzung des Ausschusses für Jugend-, Familien- und 

Sozialangelegenheiten das Projekt vor. Er erläutert anhand einer Powerpoint-

Präsentation die Entwicklung, Ziele und Umsetzung des vereinseigenen Projekts. 

 

Im Anschluss beantwortet Herr Dr. Moritz Fragen der Ausschussmitglieder Schouren, 

Spridzans, Korth, Coenen, Faßbender, Lüger und Consoir zum Nutzungsablauf des 

Projekts „Bürgerauto“. 
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Der Ausschuss für Jugend-, Familien- und Sozialangelegenheiten nimmt die 

Vorstellung des Projektes „Mobil sein im Westkreis“ zur Kenntnis.  

 
 

4) Vorstellung der Fachkräfte des Kinder- und Jugendzentrum 

"Treff13" und der Mobilen Jugendarbeit 

1420-2014/2020 

  

Die Stellen der Leitung des Kinder- und Jugendzentrum „Treff13“ und der Mobilen 

Jugendarbeit waren im Jahr 2019 aufgrund der Beendigung von Arbeitsverhältnissen 

längerfristig nicht besetzt. Zum 1. November 2019 wurden mit Frau Hannah Schneider 

und Frau Monika Rosendahl zwei Fachkräfte für die Leitung des „Treff13“ sowie der 

Mobilen Jugendarbeit eingestellt. In Abstimmung mit dem Kreis Viersen wurde 

vereinbart, dass die Fachkräfte sowohl die Aufgaben im Kinder- und Jugendzentrum 

„Treff13“ als auch der Mobilen Jugendarbeit zukünftig im Sinne einer systemischen 

Arbeitsteilung wahrnehmen. 

 

Frau Schneider und Frau Rosendahl stellen sich dem Ausschuss für Jugend-, Familien- 

und Sozialangelegenheiten vor. Anhand einer Powerpoint-Präsentation berichten sie u. 

a. über die Entwicklung ihrer Arbeit in den ersten drei Monaten und stellen ihre Ziele 

vor. Dazu gehört auch die Anpassung der Öffnungszeiten; es sollen langfristig mehr 

Jugendliche ab 14 Jahren erreicht werden und die Mobile Jugendarbeit soll wieder 

verstärkt aufgebaut werden. 

 

Im Anschluss beantworten Frau Schneider und Frau Rosendahl Fragen der 

Ausschussmitglieder Macko, Degenhardt, Schouren, Faßbender und Korth. 

 

Der Ausschuss für Jugend-, Familien- und Sozialangelegenheiten nimmt die 

Ausführungen der Fachkräfte des Kinder- und Jugendzentrum „Treff 13“ und der 

Mobilen Jugendarbeit zu ihrer Arbeit zur Kenntnis.  

 
 

5) Vorläufergruppe zur Kinderbetreuung 1430-2014/2020 

  

Die Verwaltung hat in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 26. 

November 2019 unter dem Tagesordnungspunkt 11 mitgeteilt, dass aufgrund der 

fehlenden Betreuungsplätze für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der 

Schulpflicht die Einrichtung von je einer „Übergangsgruppe“ in den Ortsteilen Elmpt und 

Niederkrüchten bis zur Fertigstellung der benötigten Kindertageseinrichtungen 
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erforderlich sei. 

 

Räume im nördlichen Gebäudetrakt der kommunalen Kindertageseinrichtung „Unter’m 

Regenbogen“ wären nach derzeitigem Stand geeignete Räumlichkeiten für die 

Unterbringung einer „Übergangsgruppe“ mit bis zu 20 Kindern im Alter von 3 Jahren bis 

zum Beginn der Schulpflicht. Es steht zurzeit noch die finale Abstimmung bezüglich des 

Brandschutzes aus. Die Räumlichkeiten ließen sich ohne größeren Aufwand für die 

Unterbringung einer Übergangsgruppe herrichten. Baulicherseits müssten lediglich ein 

Urinal demontiert, Rauchmelder installiert, ein Briefkasten aufgestellt und aller 

Voraussicht nach kleinere Podeste eingebaut werden. Die Gemeinde Niederkrüchten 

würde die Räumlichkeiten ab dem 1. August 2020 an den Träger der Übergangsgruppe 

bis zur Fertigstellung eines Neubaus vermieten. Der Mietzins würde auf Basis der in 

der Verordnung zur Durchführung des Kinderbildungsgesetzes genannten 

Mietpauschalen errechnet. Die Mietpauschale für das Kindergartenjahr 2019/2020 

beträgt 8,60 Euro pro Quadratmeter Fläche im Monat. 

 

Für den Ortsteil Elmpt wäre der AWO Kreisverband Viersen e. V. bereit, die 

Trägerschaft für eine „Übergangsgruppe“ zu übernehmen, sofern die Gemeinde 

Niederkrüchten ihm die nicht durch die Kindpauschalen gedeckten notwendigen 

Betriebskosten erstatten würde. Hierzu zählen der Trägeranteil sowie die Kosten für die 

Einrichtungsleitung im Monat Juli 2020 in Höhe von 4.800,00 Euro und die 

Jahreskosten für eine Anerkennungspraktikantin in Höhe von 24.000,00 Euro. 

 

Hinsichtlich der Personalkosten werden derzeit noch Gespräche mit dem Amt für 

Schule, Jugend und Familie des Kreises Viersen geführt, inwieweit der Kreis Viersen 

diese Kosten bezuschussen kann. 

 

Weil bei der Aufstellung der Haushaltssatzung nicht absehbar war, dass die 

Notwendigkeit zur Einrichtung von Vorläufergruppen zur Kinderbetreuung gegeben sein 

wird, sind hierfür auch keine Mittel veranschlagt worden. Die Mittel müssen demnach 

außerplanmäßig bereitgestellt werden. Gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit 

§ 11 Abs. 3 Buchst. d) der Hauptsatzung der Gemeinde Niederkrüchten handelt es sich 

hierbei um eine erhebliche außerplanmäßige Aufwendung, die der vorherigen 

Zustimmung des Rates bedarf. Diese außerplanmäßige Aufwendung ist zulässig, weil 

sie unabweisbar und die Deckung im Haushaltsjahr 2020 gewährleistet ist. 

 

Herr Schippers erläutert, dass die zusätzlichen Kosten nicht vorhersehbar gewesen 



Niederschrift der 11. Sitzung des Ausschusses für Jugend-, Familien- und 
Sozialangelegenheiten 9 von 11 

seien, da sich die Zahlen bezüglich des Bedarfs an Betreuungsplätzen geändert hätten. 

Bezüglich des Brandschutzes informiert Herr Schippers darüber, dass nach erfolgter 

Abstimmung keine weiteren baulichen Maßnahmen notwendig seien. 

 

Im Anschluss beantwortet Herr Schippers Fragen der Ausschussmitglieder Coenen, 

Spridzans und Lüger. 

 

Der Ausschuss für Jugend-, Familien- und Sozialangelegenheiten empfiehlt dem Rat 

einstimmig, dass 

 

 die Gemeinde Niederkrüchten die Räume im nördlichen Gebäudetrakt der 

kommunalen Kindertageseinrichtung „Unter’m Regenbogen“ an den AWO 

Kreisverband Viersen e. V. ab dem 1. August 2020 bis zur Fertigstellung des 

Neubaus zwecks Einrichtung einer Vorläufergruppe für bis zu 20 Kinder vermieten 

möge, 

 

 dem AWO Kreisverband Viersen e. V. der Trägeranteil an den mittels 

Kindpauschalen errechneten Betriebskosten sowie die Kosten für die 

Einrichtungsleitung im Monat Juli 2020 und die Kosten für eine 

Anerkennungspraktikantin erstattet werden und 

 

 der Rat der Leistung der erheblichen überplanmäßigen Aufwendung zuzustimmen 

möge. 

 
 

6) Umsetzung von Beschäftigungsmöglichkeiten im Rahmen des 

Teilhabechancengesetzes 

1431-2014/2020 

  

Die SPD-Ratsfraktion hatte mit Schreiben vom 31. Januar 2019 beantragt, dass die 

Verwaltung prüfen solle, inwieweit unter Berücksichtigung des 

Teilhabechancengesetzes eine Anstellung von Langzeitarbeitslosen innerhalb von 

Einrichtungen der Gemeinde Niederkrüchten möglich ist. 

 

Weiterhin hatte die CDU-Ratsfraktion mit Schreiben vom 20. Februar 2019 beantragt, 

die Verwaltung solle prüfen, ob die Gemeinde Niederkrüchten einen Beitrag zur 

Arbeitsmarktintegration von Langzeitarbeitslosen leisten kann, in dem 

zuschussberechtigte Personen in Aufgabenbereichen der Gemeindeverwaltung 

eingesetzt werden. 
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Nach Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss hat der Rat in seiner Sitzung am 

21. Mai 2019 einstimmig beschlossen, dass gemeinsam mit dem Betriebsaquisiteur 

des Jobcenters Kreis Viersen geeignete Personen aus der Zielgruppe zwecks 

möglicher Einstellung für die Bereiche Grünanlagenpflege (2 VZ-Stellen) und 

hauswirtschaftliche Tätigkeiten (1 TZ-Stelle) gefunden werden sollen. 

 

Die durchgeführten Aquisitionsmaßnahmen haben im Bereich der Grünanlagenpflege 

nicht zu einer Vermittlung geführt, da seitens des Jobcenters keine förderfähigen 

Personen gefunden werden konnten. Im Bereich der hauswirtschaftlichen Tätigkeiten 

konnte eine Person für eine Teilzeitstelle mit 19,5 Stunden vermittelt werden. 

 

Nach erfolgreicher Beendigung eines Praktikums konnte mit dieser Person für die Zeit 

vom 1. Februar 2020 bis zum 31. Januar 2022 ein Arbeitsvertrag als 

hauswirtschaftliche Hilfskraft für die Kindertageseinrichtung Overhetfeld abgeschlossen 

werden. Der Bewilligungsbescheid zur Gewährung des Lohnkostenzuschusses in Höhe 

von 100 v. H. liegt zwischenzeitlich vor. 

 

Herr Schippers beantwortet eine Frage des Ausschussmitglieds Macko bezüglich einer 

möglichen Weiterbeschäftigung über das Ende der Befristung hinaus. 

 

Der Ausschuss für Jugend-, Familien- und Sozialangelegenheiten nimmt die 

Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.  

 
 

7) Mitteilungen der Ausschussvorsitzenden und des Bürgermeisters  

  

Herr Schippers teilt bezüglich der weiteren Überlegungen zur Einrichtung einer 

Vorläufergruppe in der Kindertageseinrichtung Sternschnuppe im Ortsteil 

Niederkrüchten mit, dass der Sachverhalt nicht in der heutigen Sitzung des 

Ausschusses für Jugend-, Familien- und Sozialangelegenheiten beraten werden 

könne, weil noch notwendige Informationen des Trägers ausstünden. Der Träger 

müsse zunächst einen Grundsatzbeschluss in einer Mitgliederversammlung erwirken. 

Die Mitgliederversammlung sei für den heutigen Tag terminiert. 

 
 

 

Die Ausschussvorsitzende schließt die Sitzung. 
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gez. Degenhardt  gez. Michels 

Ausschussvorsitzende Schriftführer 
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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 12.03.2020 
Der Bürgermeister 
Zentrale Dienste, Kultur und Tourismus 
Aktenzeichen: 10 
 

Vorlagen-Nr.  1446-2014/2020 

Sachbearbeiter: Hermann-Josef Bonus 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Rat der Gemeinde Niederkrüchten 12.05.2020  

 

Bekanntgabe der Niederschrift über die 34. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Haupt- 

und Finanzausschusses vom 10. März 2020 - öffentlicher Teil - 

 

Sachverhalt: 

Die Niederschrift über den öffentlichen Teil der 34. Sitzung – Wahlperiode 2014/2020 – des 

Haupt- und Finanzausschusses vom 10. März 2020 wird bekanntgegeben. 

 

Über die in dieser Sitzung gefassten Ausschussbeschlüsse ist zu entscheiden. 

 
 

 

 

Anlage: 

Niederschrift des Haupt- und Finanzausschusses - öffentlicher Teil - vom 10. März 2020 

 

 

gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☐ Nein ☒ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☐ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkon-
to: 

 
                                   / 

Kosten der Maßnahme in Euro  

Folgekosten in Euro  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☐ 



 
 

 

Niederschrift 

 

über die 34. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Haupt- und Finanzausschusses 

der Gemeinde Niederkrüchten 

 

Verhandelt: Niederkrüchten, den 10. März 2020 

Sitzungslokal: Rathaus in Elmpt, Sitzungssaal 

Beginn: 19:30 Uhr Ende: 21:10 Uhr 

 

Anwesend sind: 

1.  Bürgermeister Wassong, Karl-Heinz  

2.  Ausschussmitglied Coenen, Theodor  

3.  Ausschussmitglied Fonger, Wolfgang  

4.  Ausschussmitglied Goertz, Marco  

5.  Ausschussmitglied Gumbel, Lars  

6.  Ausschussmitglied Korth, Helga  

7.  Ausschussmitglied Lachmann, Jörg  

8.  Ausschussmitglied Mankau, Wilhelm  

9.  Ausschussmitglied Michiels, Walter  vertritt Tekolf, Michael 

10.  Ausschussmitglied Niggemeyer, Thomas  

11.  Ausschussmitglied Rütten, Thomas  

12.  Ausschussmitglied Schmitz, Manfred  

13.  Ausschussmitglied Schouren, Marion  

14.  Ausschussmitglied Siegers, Beate  vertritt Degenhardt, Anja 

15.  Ausschussmitglied Soltysiak, Horst  

16.  Ausschussmitglied Szallies, Christoph  

17.  Ausschussmitglied Wahlenberg, Johannes  
 

 

 

 

 

 

 

 

Seitens der Verwaltung: 

1. Herr Schippers  

2. Herr Bonus  

3. Frau Schrievers  

4. Frau Baier 
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5. Herr Kriegers 

 

 

Auf besondere Einladung: 

Dr. Ing. Egbert Dransfeld, Institut für Bodenmanagement, Dortmund zu Punkt 1 der 

Tagesordnung 

 

 

Es fehlen: 

1.  Ausschussmitglied Degenhardt, Anja   

2.  Ausschussmitglied Lasenga, Jürgen   

3.  Ausschussmitglied Tekolf, Michael   
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Öffentlicher Teil 

 

1) Baulandmanagement in Niederkrüchten - Grundsatzbeschluss - 1412-2014/2020 

2) Bestellung einer/eines Behindertenbeauftragten 1399-2014/2020 

3) Durchführung des Sommerfreizeitangebots "Lütterbeach" 2020 1433-2014/2020 

4) Entwicklungsgesellschaft "Energie- und Gewerbepark Elmpt" mbH 

(EGE) 

1437-2014/2020 

5) Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen 1435-2014/2020 

6) Mitteilungen des Bürgermeisters  

 

Bürgermeister Karl-Heinz Wassong eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass die Einberufung zu 

dieser Sitzung durch Einladung vom 03. März 2020 ordnungsgemäß erfolgt ist. 

 

Nach Eröffnung der Sitzung und vor Eintritt in die Tagesordnung schlägt Bürgermeister 

Wassong vor, den Tagesordnungspunkt 2 „Vorläufergruppe zur Kinderbetreuung im Ortsteil 

Niederkrüchten“ von der Tagesordnung abzusetzen, da die erforderlichen Unterlagen nicht 

eingereicht worden seien. 

 

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt einstimmig, den Tagesordnungspunkt 2 von der 

Tagesordnung abzusetzen. 
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Öffentlicher Teil 

 

1) Baulandmanagement in Niederkrüchten - Grundsatzbeschluss - 1412-2014/2020 

  

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat in seiner Sitzung am 21. Mai 2019 

einstimmig beschlossen, eine verbindliche Bauleitplanung zur Ausweisung von Bauland 

künftig grundsätzlich nur dann einzuleiten, wenn die Gemeinde Niederkrüchten 

Eigentümerin der Grundstücke im Baugebiet ist.  

Die Umsetzung des Masterplanes Wohnen sowie die Eckpunkte zur strategischen 

Ausrichtung der Gemeinde Niederkrüchten im Handlungsfeld „Wohnen“ erfordern die 

Einführung eines Baulandmanagements, damit die Gemeinde Niederkrüchten in die 

Lage versetzt wird, Baulandentwicklung und Baulandvermarktung strategisch steuern 

zu können. 

Nachdem am 10. Juli 2019 mit Herrn Dr. Dransfeld vom Institut für Bodenmanagement 

eine Informationsveranstaltung für die Mitglieder des Rates, des Planungs-, Verkehrs- 

und Umweltausschusses sowie des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, 

Fremdenverkehr, Forst und Liegenschaften durchgeführt wurde, hat der Rat in seiner 

Sitzung am 24. September 2019 beschlossen, den Auftrag an das Institut für 

Bodenmanagement zur Erarbeitung der Strategie für das Baulandmanagement zu 

erteilen. 

Der erarbeitete Grundsatzbeschluss zum kommunalen Baulandmanagement in 

Niederkrüchten, der im Kern die zukünftige strategische Vorgehensweise bei der 

Bereitstellung und Entwicklung neuen Wohnbaulandes und die entsprechenden 

Modalitäten für die Umsetzung festlegt, liegt nunmehr vor. Ergänzend wurde das 

Papier Grundlagen durch Herrn Dr. Dransfeld vorgelegt, in dem u. a. allgemeine 

Ausführungen zur bisherigen Vorgehensweise der Baulandbereitstellung in der 

Gemeinde enthalten sind und in dem die Notwendigkeit eines Baulandmanagements 

verdeutlicht wird. 

Zur Umsetzung eines Baulandmanagements ist es unumgänglich, dass die Verwaltung 

im Rahmen des Grundsatzbeschlusses jederzeit und auch - falls erforderlich - 

kurzfristig handlungsfähig ist.  

Der Grundsatzbeschluss sowie die Grundlagen zum Baulandmanagement liegen 

jedem Ausschussmitglied vor.  

Dr. Dransfeld erläutert ausführlich den Sachverhalt und geht dabei insbesondere auf 
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die Zielsetzungen, die Wege der Baulandbereitstellung, die Grundsätze sowie die 

Modalitäten und Vorgehensweisen des kommunalen Baulandmanagements in 

Niederkrüchten ein. 

 

Sodann beantwortet Dr. Dransfeld Fragen der Ausschussmitglieder Szallies und 

Siegers zum Thema Erbbaurecht und führt aus, dass die Anwendung des Erbbaurechts 

den Zielen des kommunalen Zwischenerwerbs widerspräche. Im Anschluss daran 

beantwortet Dr. Dransfeld Fragen des Ausschussmitglieds Mankau zu Sozialzielen, 

Optionsmodellen und Rückübertragungsmodalitäten. 

 

Ausschussmitglied Wahlenberg spricht sich für den Grundsatzbeschluss sowie die 

vorliegenden Grundlagen aus und begründet dies. 

 

Bürgermeister Wassong weist darauf hin, dass die Gemeinde das Thema 

Baulandmanagement inhaltlich neu besetze und daher hierzu eine richtungsweisende 

politische Entscheidung erforderlich sei.  

 

Sodann geht Dr. Dransfeld auf Fragen des Ausschussmitglieds Coenen zur 

Durchführung von Bauleitplanverfahren ein, die sich auf einen Geltungsbereich von 

unter 2.000 qm beziehen. 

 

Dr. Dransfeld weist abschließend darauf hin, dass alle am Baulandmanagement 

Beteiligten sich für dieses Konzept eines transparenten und nachvollziehbaren 

Verfahrens mit einem Eigenbeitrag der Grundstückseigentümer aussprechen müssten, 

damit die dahinterstehende Strategie auf Dauer beibehalten werden könne. 

 

Frau Schrievers beantwortet sodann eine Frage des Ausschussmitglieds Gumbel zu 

möglichen Grunderwerbskosten und sagt, die entsprechende Veranschlagung werde 

Teil der Haushaltsberatungen sein.  

 

Ausschussmitglied Szallies spricht sich dafür aus, dass die Verwaltung halbjährlich 

über den Sachstand berichten solle. 

 

Ausschussmitglied Wahlenberg sagt abschließend, dass jeweils eine städtebauliche 

Kalkulation vor einer Ratsentscheidung betr. projektbezogener Zwischenerwerbe 

vorzulegen sei.  
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Der Haupt- und Finanzausschuss fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

 

1. Die Bereitstellung und Entwicklung neuen Wohnbaulandes in der Gemeinde 

Niederkrüchten erfolgt zukünftig nach den jedem Ausschussmitglied vorliegenden 

festgelegten Zielen, Grundsätzen und Modalitäten zur Vorgehensweise. 

2. Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen des Grundsatzbeschlusses die 

entsprechenden Maßnahmen umzusetzen. Vor der Umsetzung projektbezogener 

Zwischenerwerbe ist der Rat in Kenntnis zu setzen.  

3. Die Verwaltung soll halbjährlich über den Sachstand berichten. 

4. Es ist in jedem Haushaltsjahr ein Budget in angemessener Höhe in den 

gemeindlichen Haushalt einzustellen. 

 
 

2) Bestellung einer/eines Behindertenbeauftragten 1399-2014/2020 

  

Der Rat hat in seiner Sitzung am 18. Februar 2020 die Vierte Satzung zur Änderung 

der Hauptsatzung erlassen und in § 3 a der Hauptsatzung die Bestellung einer/eines 

Behindertenbeauftragten beschlossen. 

 

Die Aufgaben der/des Behindertenbeauftragten sind fachübergreifend und erstrecken 

sich auf alle Bereiche der Gemeinde. 

 

Der/Die Behindertenbeauftragte nimmt im Wesentlichen folgende Aufgaben wahr: 

 

- Ansprechperson, Beratung und Unterstützung für die Belange von Menschen mit 

Behinderung auf Gemeindeebene 

- Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger, der Beschäftigten der Gemeinde 

Niederkrüchten sowie der politischen Vertreter für Probleme, mit denen sich 

Menschen mit Behinderung konfrontiert sehen 

- Unterstützung der Verwaltungsleitung, der Beschäftigten und der Politik bei der 

Umsetzung und Einhaltung der Vorschriften des 

Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG NRW) 

- Beratung und Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde 

Niederkrüchten bei der Ausführung des BGG NRW im konkreten 

Verwaltungsverfahren unter Einbeziehung der Schwerbehindertenvertretung der 

Gemeinde Niederkrüchten  
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Die Aufzählung ist zunächst nicht abschließend und kann gemeinsam durch die 

Behindertenbeauftragte/den Behindertenbeauftragten und den Bürgermeister 

weiterentwickelt werden. Im Einzelfall kann sich der Aufgabeninhalt verändern. 

 

Bürgermeister Wassong hat im Vorfeld einer möglichen Bestellung eines 

Behindertenbeauftragten mit Herrn Frank Lamp, Hauptstraße 168, 41372 

Niederkrüchten, Gespräche über Aufgaben und Befugnisse des 

Behindertenbeauftragten geführt. Im Falle einer Bestellung wäre Herr Frank Lamp 

bereit, die Aufgaben eines Behindertenbeauftragten wahrzunehmen. 

 

Als Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger mit Behinderungen wird Herr Lamp 

als Behindertenbeauftragter zukünftig an jedem 1. Mittwoch im Monat Sprechstunden 

im Rathaus durchführen.  

 

Für die Tätigkeiten als Behindertenbeauftragter erhält Herr Lamp eine vom Rat 

festzusetzende Aufwandsentschädigung. Die Behindertenbeauftragte der Gemeinde 

Schwalmtal erhält eine jährliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 400,00 EUR 

zuzüglich einer Sachmittelpauschale in Höhe von 360,00 EUR. Die Verwaltung hält 

eine jährliche Aufwandsentschädigung für Herrn Lamp in Höhe von 750,00 EUR für 

angemessen. 

 

Der Haupt- und Finanzausschuss fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

 

Herr Frank Lamp wird mit Wirkung vom 1. April 2020 zum ehrenamtlichen 

Behindertenbeauftragten der Gemeinde Niederkrüchten gemäß den Vorgaben des 

Behindertengleichstellungsgesetzes in Verbindung mit § 3 a der Hauptsatzung der 

Gemeinde Niederkrüchten bestellt. Herr Lamp erhält eine Aufwandsentschädigung in 

Höhe von jährlich 750,00 EUR. 

 
 

3) Durchführung des Sommerfreizeitangebots "Lütterbeach" 2020 1433-2014/2020 

  

Aufgrund des im Jahr 2019 sehr erfolgreich verlaufenen Sommerfreizeitangebots ist 

vorgesehen, in der Zeit vom 28. Mai bis voraussichtlich 31. August 2020 erneut eine 

ähnliche Veranstaltung durchzuführen. Herr Klaus Amberg, Mittelstraße 83, 41372 

Niederkrüchten, wird als verantwortlicher Veranstalter fungieren und gemeinsam mit 

anderen Akteuren das gastronomische Angebot sicherstellen. Wie im Vorjahr würde ein 
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ortsansässiges Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem Bauhof der Gemeinde 

Niederkrüchten einen Sandplatz herrichten. Frau Anna Shara Luckow wird hier 

adäquates Fitnesstraining und Bewegungstherapie anbieten. Im Übrigen steht der 

Sandplatz den ortsansässigen Sportvereinen und Jugendfreizeiteinrichtungen wie 

gewohnt zur Verfügung.  

 

Zum Schutz vor möglichen Lärmbelästigungen gelten folgende Veranstaltungszeiten:  

 

Montag: Ruhetag 

Dienstag, Mittwoch und Donnerstag: 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr 

Freitag und Samstag: 17:00 Uhr bis 24:00 Uhr 

Sonntag: 11:00 Uhr bis 22:00 Uhr 

 

Die Kosten der Veranstaltung „Lütterbeach“ 2020 werden überwiegend durch 

Werbeeinnahmen und Sponsoring finanziert.  

 

Nach kurzer Aussprache, an der sich die Ausschussmitglieder Szallies, Wahlenberg 

und Lachmann sowie Bürgermeister Wassong und Herr Schippers beteiligen, fasst der 

Haupt- und Finanzausschuss einstimmig folgenden Beschluss:  

 

In der Zeit vom 28. Mai bis voraussichtlich 31. August 2020 wird wie im Sachverhalt 

dargestellt das Sommerfreizeitangebot „Lütterbeach“ 2020 durchgeführt. Die Gemeinde 

wird bei Bedarf die erforderliche organisatorische Unterstützung leisten.  

 
 

4) Entwicklungsgesellschaft "Energie- und Gewerbepark Elmpt" mbH 

(EGE) 

1437-2014/2020 

  

Auf Vorschlag des Haupt- und Finanzausschusses soll die Thematik 

Entwicklungsgesellschaft „Energie- und Gewerbepark Elmpt“ mbH (EGE) als fester 

Tagesordnungspunkt in die Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses 

aufgenommen werden.  

 

Es liegen keine Mitteilungen vor. 

 
 

5) Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen 1435-2014/2020 

  

Auf Vorschlag des Haupt- und Finanzausschusses soll die Thematik „Unterbringung 
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und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen“ als fester Tagesordnungspunkt in 

die Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses aufgenommen werden. 

 

Es liegen keine Mitteilungen vor. 

 
 

6) Mitteilungen des Bürgermeisters  

  

6.1 Bürgermeister Wassong teilt mit, dass die Deutsche Post beabsichtige, ab  

6. April 2020 in Niederkrüchten, Mittelstraße 60, eine Filiale zu eröffnen.  

 

6.2 Bürgermeister Wassong gibt betr. Verbreitung des Corona-Virus die seitens der 

Verwaltung beabsichtigten Maßnahmen und Handlungshinweise bekannt.  

 
 

 

Der Bürgermeister schließt die Sitzung. 
 

 

 

 

 

gez. Wassong  gez. Bonus 

Bürgermeister  Schriftführer 
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